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UrkuiidenstudieiL eines tierinanisten.

Von

Edward Schröder.

Die ]ia«»hfol^cl0ii Beobaehtmigeii und Bxeone sind nun Theil unter

der Vorbereitung von Seminantimden niedergeschrieben worden, /iini Tbeil

durcb eine Llinnt«» Anregung meines frühem Kollegen Paul Krbr hervor-

gerufen. Ich liotl'e in dieser Zeitschrift den Leserkreis zn findon. für den

sie in erster Jiinie bestimmt sind. Denn sie möchten gern der Erkenntnis

zum Durchbruch verhelfen, daä8 auf dem Gebiete der mittelalterlicheu

Qaellentninde das Kmdworlcflzeug oder, wo dies febltr der fieiiath des

Germanisten öfter als seither aufgesucht werden mass. Mag die AusHihr-

liehkmt und gelegentlich DmstKndlichkeit meiner Darlegung diesmal nicht

immer im Verhiiltni^s zu den Zielen und Resultaten stehn ~ spilter wird

man sich küizer fatiaen kümien. Und rs wir<l diesen Aufsätzen nn Nutdi-

folge gewiss nicht lehlen, sobald erst ein regerer Verkehr zwischen den

UrkimdenforseliOTn und den dentsohen Philologen ungebahnt ist

I. Das Hersfelder Zehnten-Yerseichnis.
(Mit einem neuen Abdruck.)

Bei der Dürftigkeit der Sltom Ueberliefenmg Uber den Besitz des

Eloikera Hersfeld sbd zwei Begister vom höchsten Werthe, die nur in

jüngerer An&eichiianganf ODS gelangt sind. Binmal da8eog.nBremriiim

S. LnlU^S das bereite Wenck im IL Urkanden-Bande aeiner Hessischen

Landeflgeecbiohte S. 15—17 mitgetiieüt und dann Landau in der Zeit-

scbrift d. 7er. f. hess. Gesch. n. Landeskunde X ri865)t 184—192
wesentlich genauer abgedruckt hat, nnd dann das ihflringische Zehnten-

Veneiehnis, dessen erstmalige Pablieation in Ledeburs AUgem.

Archiv XII (1833), 213—218 wir gleichfalls Landau verdanken.

Ueher das Alter und die Bestandtheile des erstem Denkmak, das

nur in dem wiehtigen Hersfelder Ouurtular des 12. Jhs. auf uns ge-

iiiiiiMiiiiiieen xviiL 1
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2 K <l w a r d S c h r ü cl e r.

kommen ist, hoffe ich ein andermal au handeln. Für heute beschränke

ich mich anf das Zehnten-Verzeichnis, dessen Ueberlieferung und Vor-

geschichte iroist den verdienstlichen Arbeiten H. Qitolers noch immer

nicht hell genug ins licht gerückt scheini

Schon der erste Herausgeber hatte erkannt, dass das Ver/eiclmis,

dessen Schrift dem 11.—12. Jh. angehöre, nur Copie eiues um zwei

Jabrhundoie Siteren Originals sei. Diese Auffassung hat Grössler iu

seiner ersten dem Denkmal gewidmeten Erläuterung Zeitschr. d. Harz-

vereins Vll (1874), S. 85 ff. ohne weiteres Übernommen: als Ahtas-

snngszeit des jüngsten Abschnitts (D) sah er wie Landau S. 234 d'iv

Zeit Ottos des Erlauchten (880—912) an, und da diesem .dux Otdo«

von D deutlich der „cesar" von C gegenübergestellt wird, während

seines Herzogthums aber Arnulf (f 8. Dec. 899) den Kaisertitel zuk'tzt

geführt hat, so schränkte sich die Frist auf die Jahre 880 l»i.s 899 ein.

Zu einer Vertheidigung dieser Ansicht wimle Grössler, gewiss un-

erwartet, durch die in sehr bestimmtem Tone ausgesprochenen Bedenken

genothigt, welche G. Waitz brieflich dem Herausgeber der Zeitschr.

«1. Harzvereina (VllI )02 l.i mittheilte und für die er sich obendrein

auf die Zustimmung E. Düniralers berief. Waitz wollte unter dem

.,dux Utdü" ,,Otto von Nordheim oder Ordult von Sachsen, der mit-

unter auch so genannt wird-', verstanden wissen, war also offenbar

geneigt, das Verzeichnis als Originalaufzeichnung des 11, Jhs. aufzu-

fa-ssen. Grösslers Antwort (ebenda S. 303ff.) suchte die Bedenken von

Waitz und Dümmler zum Schweigen zu bringen und durch historische

Gründe die obige Datierung des Schlus-sabüchnittes. wie durch allge-

meine, auch sprachliche Erwägungen die Entstehung des Ganzen im

karoliogischen Zeitalter zu festigen. Dass er dabei iu der Sie^estVeude

den Abschnitt A doch um ein paar Jahrzehnte zu hoch hiuaufgerückt

hat, soll unten ausführlich nachgewiesen werden.

Waitz hat au seinem Widerspruch gegen Grösslers Datierung noch

1885 in der 3- Aufl. der Jahrbücher Heinrichs I. (S. 97 Anm. 1) aus-

drücklich festgehalten, und so mag es iraraerliin nicht überflüssig sein,

die sprachliche Form der Ueberlieferung, welche für Landau bereits

entscheidend gewesen ist, aber auch von Grössler keine eingehendere

Behandlung • rfahren konnte, einmal energisch ins Auge zu fassen.

Ich behandle zunächst den Abschniit A, das umfangreichste

und auch das wichtigste Stück. Was sofort ins Auge fällt, ist die

durchaus emheitliche sprachliche Behandlung, die das Ganze nicht als

iMwhnis allmiihliclier liintraguugen, sondern als das W erk eines Ue-

dactnis nut einer überraschend scharfen orth<tgraj>hischen J'hysio<!;noniie

eracheiueu liinai. Der Urheber dieses itugisters hat für die /.wutteu
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Urkandeiutiidien einet Oermanisteii. 8

Coiupositionstheile fleutncher Ortsnameu eine iestr Sclircihting gewühlt,

die er oluie je zu schwanken befolgt: er schreibt 5ni;il -hiich (nie

-hah oder -dahcj, 6mal -leha (nie -leiba oder -letia), 5inal -roil (nie -rot);

neben 1 Burc-^ 7 -hure und 4 -herc erscheint bei ihm kein einziges

-hwy oder -f*erf/ ; er scheidet gewisse Ortsnamen auf -dedi (es sind 3,

die zusammen 8mal vorkommen, dazu -stedin 126) scharf von denen

auf -fitat (21 bei 25aialigeiii Vorkommen), er schreibt in allen 68 Fällen

Was das heiBsen will, kann ein Blick in jedes Urkund(>nbuch

lehren. Man sehe sich beispielsweise in Dronkes Cod. dipl. Fuld.

Nr. 124 an, wo Herifatorphe
, Chmükorpf'e, ran/thorfum, dicht

beisammen sfcehn: jedes -dorf hat seine eigene Orthographie! Der

Aufsteller des Zebntregisters A ist in dieser Zeit beständiger Un-

sicherheit ein orthographischer Mnstennensch, dßm sich nur Otfiid

Qjid Notker an die Seite stellen lassen. Er schwankt Überhaupt fast

nie in der Schreibung der einzelnen Ortsba&eiohnnngen. Au den 231

lesbaren Stellen seines Verzeichnisses sind uns nach meiner Berechnung

höchstens 170 Terschiedene Namen überliefert^): es kommen also min-

destens 55 Namen mehrfseh (darunter 11 Hmal, '6 4raal und einer

/BrunetdorpfJ gar 6mal) vor, nnd nur bei 4 davon finde u sich minimale

Differenaen: Hebiningi 3- 66. 68; Uehininge 6. — Uuipparaha 28;5;

Vmppnracha 235.'i}S7. — JStcfamocAa 156; Cidamaeha 168. — Uumchi

127; Vnschi 129. — Curtiuadi 134; CwruMu«<ü 288» Ouruuuati 2\b.

Zweifellos fand der Verf. in dem Material, das er seiner .Xufstellinig

zn Grunde l^te, ein gans ähnliches Schwanken und eine ähnliche

sprachliche Bewegung Tor, wie wir sie in der Ueberlieferung vou Fulda

nnd Wdssenbttig beobachten kdnnen: er entschied sich fOr bestimmte,

seinem eigenen SpiaehfentSndnis bequeme Fbnnen und führte diese

consequent durch. So hat er die jeden&lk merkwürdige Schreibung

Scabatedi viermal festgehalten.

leh habe diese Begelung der Orthographie ohne weiteres dem Ter»

fiMserdesBegistecBAsngeschrieben: an unsern Schreiber, derübrigensnach

dem bestimmten Urtheil kundiger Freunde*) dem Ausgang des 11. Jahrb.

(nidit dem 12.) angehört, ist dabei gar nioht su denken. Zu seiner

Zeit schrieb man lange nicht mehr Ortsnamen auf -htsa und -^ns,

') Dabei nehiiie ich die Lesun«; von 9 [Enjzktga ala sicher an, lasse e» aber

daliin-restellt sein, ob 107 Gisunstat fllr 104 Oistunsfat i*t»^ht, nh 136 Loden^tat

identisch ist mit 13J) Liodenstot und ob I4H ^rr/nni S( Incibieliltn- nt>l)Pii MC
Strijera ist, und rechne ferner den Loc^tiv Scrinbtchiu ;J3 als besoudeiii N hhü«

neben dem Nominativ SeHt^tcA 138.

>) Der Herren Archivrath Dr. KOnaeeke und Prof. Dr. Ttogl.



4 Edward S c h r ö'd e r.

(

wie er es 5 nep. Smal bieteti aoodeni attaeohliewlich -hutim, man
liatte ebenso langst den Dativ -itiffun 'ungun festwerden lassen, wo er

noch (9inal) aossehlieMlich "ingi, 'inga, -unga copierte, man war

von -^a über den Dat. Sing, -lehu (-lebo) läugsi sum abgeecbliflfonen

'lebe, -kve fibergegaugen. Der Schreiber, der sich niemals verleiten lasst,

dem lebendigen Sprachgebrauch fiinfluss aaf seine Oopie zu gestatten,

offenbart sich schon dadurch als ungewöhnlich treu, ja sklavisch ge-

wissenhaft Ein Schreiber, der im 2. Gomposition^glied das fUr ihn

in der sweiten Hälfte des 11. Jhs. gewiss wunderliche -dor^tf (worttbor

unten näheres) 68mal couserviert, hat sicher auch im fibrigen an den

Wortbildem seiner Yorlage nicht die leiseste absichtliche Aenderuug

vorgenommen; er mag sich ein paarmal verlesen haben, auch ein- oder

zweimal in seineu eigenen Spruchgebraach ausgeglitten sein: im all-

gemeinen ist seine Abschrift so treu, wie wir es von einer dem Ori-

ginal gleichzeitigen Copie kaum erwarten dürften. Wir können sie

als ausreichenden Ersatz der Urschrift sprachlich zergliedern.

Ich beginne mit der Abgrenzimg nacii oben. Der Umlaut des « ist

durchgeführt^ soweit er dem 9. Jh. zukommt: es h€'i;;,st .stets Mcifin-,

Uetjin-, I'-'J'Jt-; -hrrea, -steili, -hechlu, Ji'ehiiiin;fi usw.; wo er fehlt wie

in Dachiza \'.\\). JUihlide •14. lirallü/e.sdorpf 29, da liegen sielier

vische Wi'trtei vor. Dem eiitspiecheiid haben wir aussclllies^licll ci

( K'tnesdorji(2hy lundorpf Ab, Ihiendoriif \1, Leimhach — uiemals

(II. Schon damit verbietet sich eine Abfassung etwa vor dem Jahre 7i>0.

Etwas tiefer hinunterzugehen, nötigt uns zunächst das Fehlen jedes //

im Wortanlaut vor/-: liuodoldesdorpf / Ii/eols((U ^) 10, lulnnint/i '^),

-e i\. ß. GG. »iS; Iiurbach '•^) 2; (andere Wörter bleiben etymologisch

unsicher). Dieser Abfall de.s // vor r beginnt nuu iu deu Fuhlaer Ur-

kunden, au die wir uns bei dem Mangel einer zusamnienhiiiigeuden

Hersfelder Uebei lieferung halten müssen und gewiss auch halten dttrfeu,

bereits vor 8nO (vgl. Kossinna, Quellen u. Forschungen 46, s. 54 ö"),

setzt sich aber in der Orthographie besonders der Eigennamen mit

Iffuod- und llraban sehr schwer fest, sodass bis gegen 8G0 diese

Formen entschieden im Uebergewicht sind: von da ab schwinden sie

rasch. .Aber wir müssen derartige Schreibungen um 850 unbedingt als

Archaismen be/,eichueu und dürfen die Mr);^lichkeit nicht ausschliessen,

dass unser Autor in diesem Puncte ebenso durchgriÖ', wie etwa die

Diese Le8unt< ist sicher.

0) Der OttmanM (BOUingen) bedeutet »Babenplafat« und mitbin danelbe

wie da» in den Fuldur Urknndsn Öfter Torkommende Bmmmi9a, Hramuuiga

(nronke Cod. dipl. Ni. 70. 1G3. :^!t(; n. s. w,).

^) Mag 88 nun »Kobrbiich* oder •Uuhrbach« sein.
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UrkiindQiiglindieii eines GermaiiisteiL 5

um H25—830 in Fulda eiitataiid«ne deotscba TatumfibenetEung, in der

kein einsiges hr mehr YOffcommi Nur soviel können wir schon jekt

aiemlich Steher behaupten: Tor 800« wie GrOsder, Ztsehr. d. Hanver.

VIII, 309 meinte, kann das Veneiofanis A nicht an^esetat sein.

Bin paar Endieinimgen ans der Flexion sollen uns weiter bringend

Ffinfinal kommt ein Dativ des Plurals Tor: Simwumidun 18, Ztmimt-

«liiii 61« Hcmun 80« ümmgvn 56« UuU^isiedin 126: also stets -m,

•m, niemals das alterthttmliche -wn, '4m, dessen Verdrängung (a u.

s. 23 C) sieh in der Tatianhandschrift und iu den Fuldaer Urkunden

der zwanziger und dreissiger Jahre des 9* Jhs. vor uns abepieli üm
dieser Dativformen willen wird man das Werk gewiss nicht flbor 820 hin-

aufrUcken dürfen. — Und nochjugendlicher sehendie Genitive femininer

d-Stimme aus, vrie Gerburgo^ure 46, HÜdUmrgthrod 19, dazu vielleicht

40 Embo, wenn dies ausEUs^ entstellt ein vereinzelter Dativ neben den

vorwiegenden Nominativen auf 'leba sein sollte Vergleichsmaterial,

das nur Urkunden bieten können, ist sdiwer zu besehaffsn*}; Braunes

aus den Idttaatnrdenkm&lern geschöpfte Angabe (Ahd. Gramm. * § 207

Anm. 5), dass derartige Genitive vor dem Ende des 9 Jhs. nicht be-

zeugt seien, ist nicht entscheidend: aber fest steht, dass die Formen

relativ jung sind und den bisher gewonnenen «terminus ante quem

non* 820 noch wesentlich herabzudrücken scheinen.

Ueber dielflitte des 9. Jahihundertsweit herunterzugehen, verbieten

indessen andere Thatsachen. Der Diphthong au kommt leider nur

ein einziges Mal, in dem verstOmmelten -auekesdorpf SB vor: in Fulda

harscht das au zwar bis 812 unbedingt, nach 825 tritt es dagegen

durdmns zurück (Möllenhoff Vorrede zu den Denkmälern 8. XII); die

Hs. des Tstian hi^ nur nodi Beste des alten Lautes: ou herrscht hier

wie in den Urkonden seit 825.

Wir haben bisher, soweit die Beispiele ftberhaupt hinreichten, um
ein» allgemeine Behauptung zu gestatteu, flberaU Consequenz und Bin-

heitisehkeit gefanden; im Umlaut und im ei wie im Fortfidl des h vor

r und im Schlass-n für -in. Wo also Inconsequenz und Unsicherheit

auftritt, da wird der Autor selbst unter ihr gelitten haben, muss sie

fthr die Eutstehuugszeit charakteristisch sein. Das trifft zunächst zu bei

*) Vgl. im Brey. 6. Lulli EvUbeMtat. Wer es wi»? Lamiiiu, Urüsfiler, Doben-

ecker mit »fiialeben* ideatifioieTt, iiinst Entstelloiig aus KUbo aanehmen!

") Folda hat noob ipSteTbin atkOkhroä (Dronke Nr. 671, ca. 922), CTnaft-

ratu-hwun (Nr. 597, :i. S(;9), Gerratu-huson (Nr. 648, n. !>ni j, Ruodsum'n(lu-hu8un

(Nr. ii. ilOG). Noch iilterthfimliLher scheint die Form BerchÜougarod, die

aus einer iiltern ilersfelder Aufzeichnung in eine Urkunde OttoB L Aufixabme

gefunden hui (Nr. 96, Dipl. I 17U, 18, h. aber u. S. 17 Anm. 3).
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6 Kdwurü ächrüder.

dem alten Laut eo: einem 5inaligen eo in 7heodmdori*f tH2, Theow^

nmuliti jtf 80, Theolbcliiesdorpf 50, Leobedatfesdorpf 41, /li/eotafat 10

steht gugeuüber einmal Lioboluesdorpf 16, dann Liodensfat 13li, das

ich neben Lodensiat nicht sicher zu beurtheileu vermag, aber doch

Wühl als Zeugen für den Diphthongen io mit anftihren darf, und

schliesslich Thidirichesdojyf i;t;i^ das ich für keine reine Form des9. Jha.

sondern für einen unwillkürlichen Comproraiss des Schreibers unserer

Hs. halte. Also ro iilxrwiegt, io ist im Aufkommen, üeber diesen

Wiuidel bemerkt Jkaun»' ui seiuer Althochdeutscheu Graiuiuutik (2. Aufl.)

§ ;)7 im allgenieineu : »Der Uebergang
]
von eo] zu tu vollzieht sich

in der ersten Hälfte des 9. Jhs., von da ab ist io die regelmässige

Form*. Im Tatian steht regelmässig io^ nur der Schreiber y bevorzugt

eo und bei dem Schreiber 5 findet es sich wenigstens vereinzelt (Ausg.

Yon Sievers, 2 Aufl. S. LI, 74, 1). In den fuldischen Urkunden be-

ginnt das Schwanken zwischen f-o und io speciell in den für uns

wichtigen Namen mit Theod- erst nach dem Jahre 820 hervorzutreten

:

ich finde es zum ersten Male in Nr. 'MV} (a. 822) Theotmuot — 'rhiotuuin

;

Liohmar ; dieser Zustand erhält sich dann freilich bis in die zweite

Hälfte des Jahrhunderts, wo wir in Nr. 604 (ca. 87(i* unter dem Abte

Tlnoto zwar Lioholf und Lioösuuind, aber daneben doch auch Ehanleoh,

Tlieotrili und 'J'licot/inii autreffen; ja noch in Nr. 621 (a. 880) stossen

wir auf ein vereinzeltes Speozesiteim (MüUenhoff a. a. 0. s. Xlll).

Innerhalb dieses weiten ÜMbraens h2(>—880 muss sich auch das

Schwanken zwischen /// und d im Wortaulaut bewegen, das an sich

keine bestimmtere Datiernug gestattet. Denn einerseits erhält sich

gerade das /// in Thiot- etc., von dem das Register 4 Fälle bietet, in den

Fuldaer Urkunden bis gegen 950 hin, anderseits begegnet im Anlaut

des zweiten Compositionstlioils '/ iu -dorpf doch vereinzelt schon im

8. Jh., so in Nr. 24 (li)ly) /Irtn/istJorpfe, Nr. 87 (7HK) Thcodurpf.

Schade das.s für den freien Wortanlaut nur das eine Heispiel Dornstal

87 vorliegt: ich wage es nur zur Festigung der obern Grenze zu ver-

werthen : vor 81)»' wäre es anffallcnd. obwohl nicht unmöglich').

Es bleiben aber noch ein paar werthvolle Archaismen übrig, vor

allem die beiden Formen mit iSVo - f^^ohach 4 und Seohurc 42 und das

feste 'dorpf. Was zunächst die Krlialtung des aus to vocalisierten o nach

langem Vocal im Silbenaiislaut angeht, so ist iu der Litteratur der

*) Ich vermuthe, duss die Urkimdeu, aut« denen A Hchüplte, diea th auch

im Aabnt des sweiten OompoeHaoaiUi^b noch vidfadi boten. Die et^motogiadi

g»BB nangftiigliehe Fonn ZAadudago erUire ich nir an« einem lÄM^ofo oder

LMUt-hago d. h. »Lichthagen* (wie Gröasler aodl Liodiodago versteht) der Vor.

luge, das durch mechaniache UoMohiift dea m d uaw. enUtellt ward.
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Tatiau ihm letzte Deukmal, da» sie aufweist (Braune § 108 A. 2),

während Otfrid (um 870) bereits durchgehends se (rf, 8p$) bietet

Ans den Fuldaer Urkandeii kann ich nur 8dwh ia Nr. 488 (a. 885)

anf&hien, das aber unsicher bleibt, da es auner als 8i4mb auch als

differenziert aus SeU-litA gedeutet werden könnte.

Und nun dorpf! es ist eine firOhalthochdentsehe Form die nodi

wihfend des 9 Jhi. durch dorf enetet wird. Die zeitliohe Grenze dee

•tten Lantet ist nicht leiolit zu liehen, da die Schreibung des Wortes

resp. Wortthefles ungemein variiert (in dem Fuldaer Chartnlar und

bei Fistorins finden wir 8 venchiedene Sehreibnngen: 'thorpf, -torpf,

'4arpf; -ikorph, -iarj^, -dorpk; ihorf, -dorf; — «lof/MH nur aufSlÜg)

und der WÖth der Schreibung jiA in der Mhaten Zeit gewiss »j>/^

nletrt sidierss/; in der TJeibeigangsseü aber unsicher ist leh habe

mir im ganaen fOr 16 (16) Fälle notiert, die sich Yon 765 bis 8&5

vertheikn:

^hoTTpf Nr. 99 (791). 134 (ca. 797). 185 (ca. 803). 862 (811).

354 (ca. 817). 413 (823). 564 (855) ^). — daau Thurpfäin

Nr. 430 (824).

-iorpf Nr. 70 (780). 108 (792).

-dorpf Nr. 24 (765). 87 (788). 188 (ca. 803). 313 (815). 316

(815). 392 (820). 4t5 (837). 506 (837).

Die Schreibung mit pf taucht also diesBeits des Jahres 837 nnr

noeh einmal auf. Dodh ist auch hier Vorsieht geboten; denn ein Zu-

rilcl[gnifen aof Siteren Biaiioh kommt Sfter vor. Während wir a. B.

in den ältesten Weissenburger Txaditionen (bei Zenss Nr. 1—191) dieser

Schrdbnng nur ganz Tcreinselt hegten (ich finde nur in Nr. 64

Bnmngeadorpf), hat gemde der Anfertiger des Begisten au diesem

Abschnitt, der entweder 861 oder 868 (s. Zenas p. III} sehrieb, eine

Yorliebe dafttr: er Terwendet sie 23mal.

Sin paar hfibsehe Belege wachsen der althoehdeutsdien Grammatik

sddiesslich no(^ mit den Formen IXdUimll>edim 22 nad Serinbec^

33 m: es sind Locative, wie sie uns Kögel (Zeitschr. f. d. Alt. 28,

112 t Anm. 2 und Panl und Biannes Beiträge 14, 120 f.) veistehen«

gddirt hat. Im Alemannischen lassen rie sidi aiemlieh weit hernnter

TCffolgen, die fnldiachen Oriranden hingegen hieten die gleiehe Form

nur in Nr. 395 (821) und 429 (824): in BwfihMwn, sowie in Nr. 220.

221 (ca. 804) m BwiimfurH», in EbaUhheehiu') ; eine jüngere in Nr. 640

(ca. 890) m Dohbehhu.

') In Nr. 583 (8f)3) int Uerphethorpfmio at. -thorforui ein Fe!i!er Droukes.

•) So und feiner ebenda in GrasateUiu ist btiidemai statt des von PistoriOB

bior durchweg geboteaen -in zu lesen.
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Wullen wir iiiai <lie spi .u hliclieii AlU'rtliüiiilichkeiteu vuii A sorg-

liiltig abwiigi-u gegen das, was bereits auf jüiigeiL' l'lntwicklung hin-

weist, so spannen wir den Kähmen gewiss nicht zu eng, wenn wir das

Denkmal dem zweiten Drittel des 9. Jahrhunderts zuweisen.

Nach meiner persiinlichen Ueberzeuguüg wird, wer es ,um 850" datiert,

eher zu tief als zu hoch greifen.

Vj» lag nicht in meiner Absicht, das ehrwürdige Denkmal gram-

matisch auszuschöpfen, und hier wäre auch nicht der Platz dafür. Im
allgemeinen will ich nur noch bemerken, dass der Sprachtypus, den

wir hier antreffen, durch;iu> dem entspricht, was wir nödlich von Fulda,

au der hessisch-thüringischen Grenzt«, erwarten durften. Sehen wir von

einer kleinen Zahl niederdeutscher Namen resp. Namenbestundtheile

ab, yriii lielp'ulr. 38, ScahsU'di 112. U4. 118. 121, SiuierhiLsa l.;.

Niffendorpf 31, so repräsentiert das Verzeichnis im ganzen einen mit-

teldeutschen Grenzdialect mit vereinzelten orthographischen Corapro-

niissen gegenüber dem theilweise niederdeutschen Wortmaterial; dem

wichtigsten : Ic/mi aus leiui und leiha ist bekanntlich eine Zukunft be-

schieden gewesen. Der wesentlichste Unterschied vom Fuldischeu wie

vom Obertränkischen überhaupt, ist die durchgehende Erhaltung des </

im Inlaut und nach langem Vocal im Auslaut: stets -sie<li, -uuiadct^^

-hanles, -reden usw., -rod, aber ebeuao regelmässig -stat, -fürt; auch

hier die grösste Cousequenz.

So gut dies sprachliche Bild zur geographischen Lage Hersfelds

stimmt, ich bin natürlich weit entfernt, es zu verallgemeinera und

als Ortsdialect festzulegen.

Ich wende mich nun zu B. Dies Verzeichnis der uordthüringischen

»urbes* oder Bcastella" (wie sie später eine Urkunde Ottos II. nennt)

rührt ursprünglich von anderer Hand her als A und ist venu uthl ich

einige Zeit später entstanden. Das erstere ergibt sich schon aus der

Cousequenz, mit der hier gegenüber dem ausnahmslosen -btirc, -bcrr

TOn A X8nial -hurg geschrieben ist: das einmalige -hure gleich im

BSugang verdanken wir offenbar dem Schreiber, der die £inzellisten zu

einer grossen Tafel vereinigte — Z wollen wir ihn nennen — und dem

die Gewöhnung 'bure zu schreiben noch von A her in der Feder steckte.

Ferner ist das consonantische V in Vhenfjunf \) dem Autor von A

(der diesen Namen 2nial als Fizenhure Ö7. 59 hat) überhaupt fremd.

Ffir etwas spätere Entstehung könnten sprechen : die Verhochdeatschung

TOn Hdpide A :>8 in tlelphidehurc B l, das Schwanken zwischen -ma,

'im (besonders deutlich: l uirhineburg 12, Item Uuirbinaburg 18), wo

A oonsequent -im bietet, femer Merseburg B 4 g^enüber Mersümrc
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ciuUas A 212; bestiminter spricht dafBr Niuuenhun/ H 2 gegenüber

Niunbure A 15: in A wird der adiwache GeniÜY (u. Dativ) des Fem. auf

Hifi (Azalundorpf 163i Languufdä 278. 280. 282 usw.) noch scharf

gesehieden von dem datmnd&ch Torkommenden schwaehm liaMuliiram

undNeiitmiii auf -«n (Sidi^enbe^u, Daehendorff, Luzürndorpf, Nigeth

derpf oiw.), in B zeigt neh hereite üneieherheit. OroeB fireilieh wird

die leiiliche Düfereos kaum sein.

Der Urheber von G war wieder ein anderer, aber er itand wohl A
seitlich näher. Er edhxeibt wie B 'berg (8), hat fllr ing (nach vor-

ausgehendem Kaeal!) im einsigen Falle t^; üummigg$ 1, waa A trota

mehrCMher Gelegenheit (imal Bebmmgi!) nie anwendet, schreibt

BkeofMUa G 7 gegenfiber A 35 Bisgafetdarpf, Aber er schreibt doch

beidemal '4arpf wie A, bewahrt io Smdbaindudborff G 4 flberdiee ganz

wie A 225. 281 Hardaredesrod das saehsische $ und bietet sogar

zwei Formen, die einen alterthttmlicheni Lant aufweisen, ak die ent-

sprechenden 2Tamen in A: MidiVtuta G 12 gegenüber ißdelkusa A 26«

Ltobolueadorpf C 13 gegenDber LkMmetdorpf II 16. Das Schwanken

zwischen Salew^ C 8 und Luttaraha^) C 11 haben wir schon hü
A: Vmppafxidia 235. 237 neben l uipparaha 233 kennen gelernt

Wieder eine neue Physiognomie schliesslich zeigt die Liste D.

Allen Übrigen Theilen ist die EinfthroDg der „marca** mit dem vor-

ausgehenden Genitiv des Plurab Überhaupt fremd, und das Wort „Dor^,

dass hier zweimal voUstfindig, einmal unvollstindig fiberliefert ist, hat

eine ganz andere Form als in A und G (B bietet kein Beispiel). Ferner

tritt sicher einmal (Gasihk- 1), vielleicht zweimal (wenn nSmlich

Ladittat D 9^ LodM A 117. 120 ist) das in siehsischen Dialecten

nicht seltene d für (aus au monophthongiertes) 6 auf. Mit Utorpk an

sieh ist nicht viel anzufimgen, zumal vrir nicht wissen, ob es so in

Hersfeld filiert oder mit der kleinen Liste aus KordthOringen Uber-

nonmien ist. In Fulda kommt die Schreibung nur ganz vereinzelt

vor (Nr. 133. 289. 626), aber freilich stammt das letzte Beispiel noch

aus dem Jahre 887. FOr die relative Jugend der Anfeeidinung D
scheint am meisten zu sprechen das ömalige -mo statt des normal-

althochdeutschen und auch in Fulda herrschenden -mo des Gen.

Plar. der ara-Stömme (identisch mit dem Gen. Plur. der Feminina

auf Ich verzeichne aus Dronke nur solche Beispiele, die nach dem

Jahre 850 fallen: Herphethorforw Nr. 583 (ca. 8Ü3), Thiodorfvno

Nr. 6<K) (ca. 870), Hengisthorfono Nr. (526 (a. 887), IHodorphono

Nr. 7ü2 (ca. 'J50—tiO), Strupkidorpliono Nr. 710, 5 (ca. 950—60);

') LmUdraha xtA Lestiiehler vun Z, zu dessen UrtUograplüe (OtdoniaJ es pusst.

Digitized by Google



10 Rdward Schröder.

Itithatieshuwuoiir. 702 und //etf<^^u«OMoNr. 710, 2 ilx iden ca. 960—60)
— ond 80 massenhaft -hphnonoj -fddono, -f/euwmo: alles bis gegen 950

liin, wo nicht eiue Abschwächuug der Endung erfolgt, sondt^rn die

gaoxe Ausdrucksweise sidi äudert. Aber vereinzelt tritt doch daneben

auch -eno auf: Vndrungeuueno Nr. 520 (838), HaUigoeno Kr. 593 (867),

Qüd dasä sich Pistorius hier uicht verlesen habe, garantieren weiter die

-ino iu lurhmno Nr. 639 (ca. 890) und Sundhemino Nr. 703 (ca. 960
bis 960). Die Formen auf -nw sind also hier keineswegs besouders

jagendlieh, und anch die Em. der Lorscher Beichte, aas der dass einzige

TOB Braune § 207 Anm. 7 ongef&hrte Beispiel stammt (Deukm. LXXIP»,

Z. 2 sunteno, etwas jünger die Mainzer Beichte Denkm. LXXIV* Z. 2
sundino) gehört ja noch dem 9. Jh. an. Der zweiten Hälfte des 9« Jhs.

würden wir also auch D nach Minem spraehliehen Ausaehen getrost

zuschreiben dürfen. Uebrigeos sdieint diese leiste Beihe erst wieder

ADS zwei iltem Listen oder aber Uikonden znssmmengestellt: voraus

gehen die 5 -lohenot 'kuuno, 4horplmo tmtrcae, es folgen 6 enolsche

Ortsnamen 1). Die drei dorf'Otte kommen in gleicher Btthemfolge

ab Lm^esdorf, Budunnlorf, Fimudietdorf (so steht im GhsrtaUir!)

auch gegen Sehlnss des Breyiarinm S. Lolli Tor.

Ton Z, dem Arrangemr der ganasn TiertheiBgeu Talel rlihrt nach

meiner Ansicht keine d^ Binzallisten her: er hat sie alle Toigefiinden

und mit Tollkonunener Wahrung ihrer Orthographie ahgesehrieben:

nirgends tritt das dentlicher hervor, als da, wo sr C mit seinen --dorpf

und D mit seinen -lAoyyil direct gegenftberatelli Denn diese Qegen-

fibsKateUnng allerdings ist sein Werk, und darum bleibt die ans ihr

gefolgerte Datierung QrSsslers in jedem Falle bestehen: bei Leibieiten

eines Herzogs Otto, der dem Ende des 9. (oder dem Anfang des 10.) Jhs.

angehören muss, mithin nur Otto der fiSrlauehte sein kann; und sn-

gleidi unter der Regierung eines Kaisers, also Karls HL oder Amulfo:

demnach 880—899 — noch genauer: 881--887 oder aber 896 (IMr.)

— 899. Diese Datierung gilt fllr das Qante: die einseinen Theile sind

wahrsdieinlicfa sammttidi Biter, am ältesten A und G, die bis Aber 8öOi

aber nicht Uber 830 hinaufreichen können, jünger B und D, die erat

dem lotsten Drittel des 9. Jhs. angehflren werden.

Vurbemerkug xuiu Abdruck des Tt;xt<?s.

Das Doppelblatt soll annUhernd die Einrichtung des INrüramPTits

wi'''l< rgtiben, kann aber mit dessen vornehmer Erscheinimg nicht mtlerut

\v. n»^ilerii. Das Original im Marburger K. Staatsarchiv ist 78 cm hoch und

57 cm breit; von der ilülu; nimmt der Haupttheil (A) 47 cm ein, die Ab-

') Der letzte, Scidinga, ist alierdinjis erst nachgetrdujen, aber, wie schon die

altertbümliche Form beweift, wohl aar Gmnd daer OoIiatiOB mit der Torlage.
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ächuittc 1{
I
CD etwa 15 cm: der untere Best des Blattds mit cu. ii> cm

bleibt also frei; unser Abdruck muss mithin viel gedrängter eräcbeinen.

Auf der Rückseite steht von altei- Hand De Jecimadone SaxonTf.

Der Haupttheil ist durch eine grade Hurizontal linie voui übrigen ab-

geschlossen und seinerseits durch Spatien und horizontale Wellenlinien in

3 gleichgrosae Abechnitte zerlegt üelier die Beihenfblge kann kein Zweiflsl

sein— die Zlhlnng ist natfbrlich von mir kinsogefBgt. Ich mache besonders

aufmerksam auf die (nur in der vorletzten C<diun]ie auftauchenden!) Zahlen

hinter Mechilacha und BuUisfeld: sie deuten an, dass der Schreiber resp.

Verfasser hier mit dem Raum in die Klemme kam und darum statt der

bisherigen Wiederholung des Kameuä zu einem sparsamem Modus gicifen

mosste. Sie sind also ftr die Frage, was denn diese Wiederholung des

Ortsnamens bedeute, nicht gleieh|pltig.

Die Lücken rfihxen grossentheils von Moderfrass her; ich habe nur
zweifellose Ergänzungen eingetragen und diese cursiv in Klammer ge-

schlossen. Bei 131. 132, wo die Klammer fehlt, handelt es sich am einen

Wasserfleck.

Auf die verschiedene Wiedergabe des W dnreh den Schreiber habe

ich keinerlei Bfickncht gemmmen, sondern stets Uu gesetat Naebdem die

abscheulichen Oudalrich, Counrat, Hroudhart aus den Editionen der Histo-

riker ziemlich geschwunden sind, macht auf den Germanisten nichts einen

komischem Eindruck, als die Quälerei mit Uu, Tr, Vu, Vv, die dann im

Index nicht selten zu «'int ra wahren Ver/.weifluugstanz ausartet. So etwaü

wiederzugeben ist ebenso, genau ebenso richtig, als wenn ich etwa bei

dem vorliegenden Text die versddedenen Formen des B, O, M genan

markieren wollte.

Ich bemerke noch, daes in CD das acweimalige Sei WiGBERHDl von

einem jfinf^era Schreiber dazwischen «geschoben und dass Scidirnja am
Schluss mit anderer Tinte, al t i müglicher Weise doch von dem alten

Schreiber (etwas flüchtig) nachgetragen ist.

Von den fr&hmi Ausgaben ist die editio princoiw, weldhe k«in Bld
den Hs. gibt, schon deshalb unbrauchbar, weil Landau die Anordnung
von A verkennend über die Columnen hinweglas. Unbegreiflicher Weise

hat sieh Dobcnecker, der das wichtige Document so gut wie vollständig

in seine liegg. dipl. nec non epist, hist. Thuringiae (S. 64 ff.) aufnehmen

musste, auf Landau verlassen und ganz übersehen, dass längst (seit 187b)

eine neue Edition, von GrOssler in Bd. XI der Zeitschr. d. Harsvoreins

(S. 222 ff.) vorliegt In dieser ist die Beiheolblge der Ortsnamen rieht iger-

kannt, doch wiederholt der Abdruck ein paar alte Lesefehler liandaus.

Die mebrfiiclien Worttrennungen, auf die Gr. Gewicht legt, haben bei mir

keine Berücksichtigim^' t,'i'fundeii : mögen sie in Ilililihunjo ro«f und Uuinido

dorpf das richtige treffen Hör nun oder Misra uual gewubreji da«

gleiche Bild und zeigen, dass es sich bei dem Schreiber in erater Linie

um ein nonss Ansetien der Feder handettw
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HERSFELDER

(A) UAfiC BST DECIMATIO QUAB fTINET
/AI/hundotM».
Knrl)iicli,

Kcbiuin^.
8eobudi.

j Enzinffsi.

Kebininge.

tiifilhuf.

Sangerhuf.

[JiJnJziügii.

,0 [SJeotßaL

Donichendorpt
[CJornml

. 'im hel\\or\)t'.

. ezemen4orpf.
Ituodoldefilorpf.

Stufliiia.

Dornllat.

irendorpf.
Erhiirdordorpf.

BranefdMpf.

A^alundorpf.

liurcdorpf.

NiuRiit.

'Sudorhufa.

Niunburc.

I, Gnibiinefdorpf.

Liobolueidorpf.

Holdeltedi.

Sinefuuinidtin.

Hildibumorod.
LiadolnudorpC

Ofniza,

Duflina.

Cochfiai.

Ofnüia.

DolTSna.

Gozereftat.

Ludefleba.
Bnflina.

Leimbach.

IM Engilanarde^dorpt

Liudimendorpf.
Hochendorpf.
Zibachel'dorpf.

lohendorpf.

Bruniftat.

Sidichenbecbiu.

Uuiiiidodorpf.

üfterhufa.

Einefdorpf.

Midelhufa.

Uuinchilla.

l uolfheredledi.

Brallidefdorpf.

19 Honran.

JOufluia.

Brenielindeftol
Curnfurt.

Giftanstat.

Hubhnßi.
Cncunburc.
Gifunstat
Liubfici.

Ellefdorpf,

i,Q Beriiitat.

IM IT» Muchilidi.

Ni<ri'udorpf.

UfterlHifa,

Scriabfcliin.

llornberc.

Bir<,'oferdorj»f.

Uardabrunno.
Üachcndorpf.
lk'l)>idc.

i^uzilendurpt'.

40 Efiebo.

Ebllat.

Scabftedi.

Bernrtiit.

Scablledi.

BernOai
Scuturegüu
Lochltat
Scabftedi.

Milifa.

Loohftui.

115

^anuendorpf.
Gniptt.

Zebecburi.

Crodeili.

u» GosHcba einit«». im Zebeobnri.

• • • •

• * * •

. * . s
« • •

Grodefti.

Theodendorpf.
Urodefti.

Zdidnnaa.

,86 Brunel'donif.

Zcirduuua.
llBgiahuderdorpf.

Zcirduuua.

Azechendorpf.

190 Edendorpf.

Bebendorpf.
Ulefma.

Bebendoipf.
fVinehenfebft.

Blefinu.

Bebeudorpf.
HnAnraa.

Franchwi/fcto/.

B\esin[aJ.

{p) IIBE SUNT YBBEö gVK cT VICVLIÖ b Vlb. ET OMHIB : LOCib ADöE^IN ...

llelphideburc. Niuuenburg, Altflediburg. Merfeburg. 'Scrabeiilt'baburg. Brulnfte-

Uuirbineburg. Muchileburg. Gozaerburg. ''Cucunburg. Liudiaeburg. ü[utU^J-

öd WlUBKBUÜI
(0) Hec loea fbnt in potestote oerari» Uuennigge. Bulgt-IT^it. Spilibcrg. SmiKbure-

jsrr WicBKHiiDi
Mitlilluira. Leuboluurdorpi.))) (D) Uaec loc» Amt in poteHat«' duci (!) Otdo-
ihorpheno niarca. ' Pamucbefthorpheno marca. AlbnomeAat. Alech. lMiic»tat.
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ZEHNTEiN VERZEICHNIS.

AD SCH UüIÖBEHHTV in FKISONOVELD.

Leobedagefdorpl BudinendorpL Ziiniinidun.

Seobarc Rollenleba. AU>tjiLit,it.

Altdedi. Me;^nricheffl(Mrpf. Stedi.

Bii\)!ide. Miinilebii. Olperefliit.

45 Eindorpf. ^.j OdelTurt. 4,4 bcrabuulocli.

Gerburgoburc. Uuan>ran. Rebinin^n.

Eleiendorpf. Fi/enburc. Amalungefdorpf.
Uuicholdefdorpf. i arniftixt. Rebiningi.

Henimeldorpf. Fizeuburc. Uuenzeficba.

s, Theofcboldekiorpf. Faniiftat BannnageAai

ScaUledi üimenlelMi. Bridafti.

Balizi. BitMi^rdorpf. Spilibero.

Criilat Thidirichefdorpf. ßeginberel'dorpf.

Cloboc«. Curauadi. Spilibero.

Crirtat.
i
^^Smeun. BrtinefdorpE

Uulchilledin. Lodenitai. Steoera.

Uunfchi. 8mean. Spuiberc.
Cunbid. Scrinbach. Belara.
Unfchi. Liodenftat. Zhul'endorpf.

,3u Dachizu. ,40 Smean. ,50 Sigiriftiit.

Scirbina. Luuiledi. Mechilacba. IIL

UiumanneldorpC Meri'iburc ciuitii^ Laii^nfeld.
Asendorpfl Oodimefdorpf. Hoenrod.
liachendorpf. l'uirbin;i. Cunnaba.
Zidimal'lei'dorpi. (Juruuuati. üaidaredefrod.

Biameadorpf. Unirbina. Tharabefllorpf.

Lonftedi. Horunga. Corilcdorpf.

Laasttufeld. BuUiileld. LIL

Uiiimleiidorp£ Efpgihardeftod.

910 MtlMiflrnBMd. 9M Lioehodago.

Kozuualcidorpf.

Gumiuirti,

Budilendorpf.
Mifcauaal.

Eiudina.

Uuodiua. .

Küdorpf.
L'bbedere.

Azecbendorpf.

Theonunendorpl.

Sddinge.
Uuilliciiendorpf.

Scidinge.

Cozimondorpf.
Fizendorpf.

ZidatnacbiU

Brunefdorpf.

Cidamacha.
BrunefdorpC
Uauua.

Haxdarede^rod.
Brunbach.
Uuipparaha.
Fridurichcfdorpf,

„5 Uoipparacba.
HatdeAbld.
Uuipparacba.
Caruuuadi.
Uuirbma.

IBS

ISO

. DECIHATI0NE8 DARE DEBENT ADSOBVVIQBERHDVaDHEBOLVESFBLO.

dämrja. Scoburg. Gerburgobuzg. Viseuburg. *" Curufurdcburg. Scidingeburg.

borg. itS üniilimabnxg. Suemeboig.

deTdorpfl 'Oebttiillai Stefdnloefa. Biftofeftat Stlsiichs. Odenbeeb. 'oLotldraha. huii.

nif. Ctatkilieno marct. Haffenhoftiio maiea. liunicher/torypheiio nuirea. Raodnehet
IiMhltal «»Hol. Sacbwedi. *8ddinga.
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14 EdwAra SchrSder.

II. Hersfeldiscbes in Urknnden der Ottoneu.

Vor nun bald 20 Jahren hat Th. Sickel in seinen Heiträgen zur

Diplomatik VT ( WSB. LXXXV), 41G n. 1 einmal die Absicht ausge-

sprochen, aus den Urkunden <\vt sächsischen Kaiser ,^biild ab mög-
lich nach den Schreibern geordnete Naraenlisteu zammnieil- und den

Germanisten zur Verfügung zu stellen". „Dann mögen sie auf Ortnid-

lage eines umfangreichen Materials über Dialecf mal Herkuuft der

einzelnen Notare entscheiden". Das geschah aus Anlass einer Probe,

die Sickel durch Befragung W. Scheren angestellt hatte nnd die gans

nach seinem Wunsche auffallen war.

Es scheint nicht, dass jene Absicht in irgend einer Form ver-

wirklicht worden ist: die beiden ersten Bände der Diplomata 7eigeu

nirgends die Spuren einer gennanistischeu Mitwirkung — und sie sind

ihrerseits von meinen Fachgenossen bisher so gut wie gar nicht ge-

würdigt oder gar ausgebeutet worden. Man mag das bedauern — abor

gross ist der Schade jedenfalls nicht, auf keiner von beiden Seiten.

Vom Ausgang der Karolinger bis zum Emporkommen der Habsbniger

bietet die Spradie der Beichskanzlei dem deutschen Philologen nur

geringes Interesse dar, und die urkundliche Ueberlieferung Mit nur

seltm Aufgaben, die der Diplomatiker nicht mit seinem eigensten RQst-

xeug bewältigen könnte.

Hin und wieder freilich doch, wie das z. B. die Cottinifene swi-

schen Kehr und Erben über den Einfluss italienischer Nofaie unter

Otto III. gezeigt hat: Erben hat vollkommen Beeht, wenn er die

deuieobe Nationalität des Heribert C gerade auch mit apraidilichen

Gründen ans der Schreibung der Eigennamen stOkfc, und ich wire

woM in der Lage, sdine Ausflihrungen in den Mittheüungen XIII,

580 t noch zu ergänzen.

Yon den Ausführungen Scherers in der Zeitsehr. t d. Alt XXI,

474r-482 lasst sich als sicheres Ergebnis festhalten, dass die officielle

Spraidie der sachsisclien Kaiser in den sich am meisten wiederholenden

Eigennamen der niederdeutschen Laulisebnng nur gelegentliche Zuge-

ständnisse machte, sie aber nicht, wie man wohl erwarten könnte,

begünstigte. Im übrigen bedarf jener flüchtige Ezcurs heute, oder

besser noch, wenn uns auch die Urkunden Heinrichs II. vorliegen, eines

gründlichen, alle Factoren erwagenden Ersatzes. Von dem Inhalt der

nachfolgenden mehr zufalligen Beobachtungen übersehe ich, in der

Diplomatik vollkommen Laie, einstweilen nicht, wieweit ihn die ür-

knndenforscher sich nutzbar machen können. Ich habe sie zunächst
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Xlrkundeiistttdiea eines Qennaiiüton. 15

als einzelne Anmerkungen zu dem vuranstehenden Artikel uied«.T-

geschrieben und erst nachträglicli hier zusammengefasst

Weit mehr als die üermauisteu zu wissen und die Historiker zu

glauben scheinen, ist schon die Sprache der sächsischen Kauzlei — mau

gestiitte mir der Bequemlichkeit halber diesen kurzen Ausdruck, wobei

ich immer nur die deutschen Personen- und Ortsnamen der Urkunden

im Auge habe — abhilngig von der jeweiligen Mundart und Schreib-

art der Personen oder Parteien, auf dereu Autrag oder in deren In-

teresse die Ausstellung der betr. Urkundeu erfolgt. Ich will das /ai-

niichst an einem besonders geeigneten Beispiel deutlich macheu. Aus

mehreren Kaiser- und Privaturkunden kennen wir eine vornehme Fruu

Heiniburg, die Wittwe eines Ricperht, die im J. 055 in dem ihr von

Otto I. geschenkten Fischbeck (in der heutigen Grafst liaft Schauml»uig)

ein Nonnenkloster errichtete. Die Danin gehörte einer Familie und

einer Gegend an, in der ein eigenartiger niederdeutscher Dialect hei-

misch war, ein Dialect, der am nächsten dem des Thietmar von Merse-

burg und des Merseburger Totenbuchs steht und wie dieser eigen-

thümliclie Erscheinungen mit dem Angelsächsischen gemein hat. Wir

lernen ihn — immer sporadisch — auch aus den PadcrlM^nier Urkunden,

der Vita Meinwerci und dem Jüngern Theil der Corveyer Traditionen

kennen: ich werde das nähere demnächst au anderer iStelle beibringen.

Als die wichtigsten Kennzeichen hebe ich die folgenden hervor: a) das

kurze a zeigt, auch ohne dass ein i folgte, weitgehende Neigung zum

Uebergang in ä resp. e; b) der Umlaut des a vor nachfolgendem i ist

Ober e bis zu i weitergeschritten ; c) n (d. h. altes au) erscheint als <?

;

d) das auslautende g ist Spirant; o) Id wird zu // assimiliert; f) das

Maac der ^i-Declination geht im Nom, auf -a, im Gen. aaf -an aus.

Dass Helmburg und ihre Familie diese, wir würden sagen ingyäonische

Mundart sprachen, wird einfach schon dadurch bewiesen, dass einer

ihrer Söhne Aelfdehc und von ihren Töchtern swci Maercsuit und

Aethduuif (Urk. v. J. 1008 in den Forschungen z. deutschen Ge-

schichte XIV 26) heissen. Sehen wir uns nun die Urkunde Ottos I.

Nr. 174 (Dipl. I 256) v. J. 9n5 an, durch welche der Helmburg die

Errichtung des Klosters Fischbeck gestattet und diesem die IrnmunitiU

verliehen wird, so finden wir die oben aufgezählten Eigenthümlich-

keiten in ihr wieder, soweit es überhaupt das wenig umfangreiehe

Nauienmaterial möglich macht:

ad a) Aelf-dehc (16) in seinen beiden Bestandiheüen | hoch-

deutsch Alhtac — sächsisch Alfdtuf\.

ad b) Visr-hik i (statt-Mi; 10. 1*1 23. 26) alle vier Male! ferner

Hiri-mauni (26). Unirin^hardi (31).
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16 Edward Schröder.

ad c) u. e) t'elileu Beispiele.

ad d) Jlebn-hurhc (9). Ätlf-dehc (16). Thuli-herh (ai).

ad f) Tiadan-, Hainau- (25). Doduan (281^).

Ferner ist für die Sprache der Tlrkuiuk- selir charakteristisch die Bei-

behaltung des h vor /• in Ilroäuuerkcs (29j und Ilramneshtn/ (30>,

Dies anlautende hr (hl, loi. hiv) erhält sich freilich im iiieder-

deutacheii Gebiete bis iu deu Anfang des 11. Jalirhdts. hinein, während

es im Hochdeutschen schon zeitig im 9. Jh. dem einfachen r Platz

macht; aber zu jener Abneigung der ottoni^icheu Kanzlei gegen die

groben Saxonismeu gehört es auch, dass lAan hier dies hr sonst grund-

sätzlich versclimäht: in den beiden Bänden der Diploraatu findet sicli

kein zweiter Personenname mit llrod-, man niuss diese Namen .säninit-

lich unter Rod-, Rot-, Huod-, Ruot- usw. suchen, und bei den paar

Ortsnamen mit hr-, die noch Yorkomraen, liegt die Sache oflfeubar

ähnlich wie hier: das der kaiserlichen Kanzlei vorgelegte Namen-

niAterial ist sorgfältig in die Urkunde herttbergenommen und nach

seinem Luutwerthe oonserviert worden.

Aber nicht nur Diabetisches passierte unbeanstandet die kaiser-

liche Eanski und erhielt hier seine Sanctivn, sondern aueh Archaismen.

Das will ich erläutern an der

Urkunde Ottos I. Nr. 96 (Dipl I 179).

Lutt rin 27. März 948 gibt Otto dem Kloster Hersfeld gegen Abtretung

rlcs Dorfes Wormsleben und des Zehnten im Hassegau nordlich vom
Wilderbach eine Anzahl namhaft gemachte Orte in Franken un<l

Tiiiinngeu in Tausch. Damit hängt eng zusammen die wenige Tage

später (HO. März) gleichfalls zu Magdeburg ausgestellte Urk. Nr. 97,

iu der den Mönchen von S. Moriz zu Magdeburg das eben von Hers-

feld eingetuusLhte als (Jeschenk des Kaisers überwiesen wird. Die

crstere Urkunde liegt im Origin;il hiej- iu Marburg, von <ler let/Jern

gibt es zwei Üriginalausfertiguugen : iu Dresden (A) und Berlin (B).

Nr. 90 ist nach Sickel -) ganz von BA verfasst und geschrieben, Nr. 97

>) JHe drei Oralim dieeer Urkunde, wdehe im normalen Sftehnioh »Werm*
hsid*, >HerimAn(n)* und »Oodioo* heiasen wfirden, sind unter ihren dialMÜsdhen

Namenformen noch wiederholt bezeugt, go WiHnhattl P'rhard Reg. nr. fi 12,

Hirimann n. fhxlica u. a. in den Trad. Corb. § 15!». Ih'i»; tlif aiittallig«! Schreibnntr

-liehe hat sich (durch alle Zwischenatadien I) fiir einen Zeitj^enoaseu und Liindn-

mann de» Adfdehc erlialt^n iu dem Attdehc der Trad. ('erb. § 22, der gleich im

folgenden | Otdadk, sonst (Mof, Otiae heiwt

*) Dies wie alles rein diplonmtiache immer nnoh der Ausgabe der MO.
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k bat niUMsb eineni Magdelnirger Dietai** derselbe Scbreiber geschriebeii,

loweii es wenigeteni fta vau in Betnusbi konunt Nr. 97 B rflbrt

TOA BG ber, der ancb den Schlius von Nr. 97 A biozugefUgt bai

Es ftUt nim- in Nr. 96 sonSebet die ton mir oben S. 7 ab

altertbOmlicb beieiehnete und dem swaten Drittel des 9. Jba, lugewie-

eene Form -doi-pf {Amahrngtad/ihrpf 18, vgl Zehntreg. A 67) aof fsnier

das A Ar im Sübenausbmt: BaoAmMride 14, -bah 4mal, das ndi

freilieb anderweit bis ins 11. Jb. erbiltf aber doeb in ottoniseben TJr-

kmuden nkht das übliobe ist and sogar sebon im Hersfelder Zebnten-

register ToUstSndig doreb -bwk enetst war; sodann die gaose Form

CaragoUeshahf die genau so bei Dronke Nr. 405 (ca. 823) stebt: an

ihr ist sowohl das C*) als die yolle Form des Eigennamens ftir die

Zeit um 950 au£Fallig. In der That hat denn auch derselbe Schreiber

in Nr. 97 A: Äimilungesdorph (180, 32), Buochutteride und durch-

weg -hacli^ schliesslich die zusammengezogene Form KaroUlesbach, die

utieubar die wirkliche Aussprache des 10. Jhs. wiedergibt, während

die Form von Nr. 96 einem alten Register entstammt, einem Register,

das, wie -(lorpf beweist, vou Kersfeld ans ciügercicht wurde. Weiter

steht in Nr. 96 Uurmeresleha (179, 22), in Kr. 97 A Vunnaresleuu

(180, 2()), in 96 heisat es wie im damtiligeu Hersteld gewöhnlich

„suucti ruii/herchii'' (179, 11. 25), in 97 A „beati Vukherti'' (18Ü, 25).

Üud immer derselbe Schreiber')!

Dass man zunächst für die Nr. 96 sich lediglich nach den von

den Hersfeldern als Grundlage ihrer Wünsche vorgelegten alten Docu-

menteu richtete, vielleicht gar einen Entwurf des Abts Hagauo accep-

tierte, und dann hinterher bei der Urkunde für S. Aloriz die Verhält-

nisse ifo feststellte, wie sie in der Gegenwart lugen, das ergil>t sich

auch aus folgender Beobachtung. Die Liste der im Tausch an Hers-

feld gegebenen Besitzungen weicht in 97 (AB) vou 9Ü in folgenden

Puncten ab:

1. aus der Liste der fränkischen Orte fehlt in 97 : Ikwchon.

2. in der Liste der thüringischen Orte ist ganz ausgefallen : liei cht-

lowjarod (179, 18), während Anylenlius -\- AngUnrwl (179» 18) in ein

neues AngUndorpk (ISO, 32} zusammeugefiEtllen sind.

') Es ist da« einzi^'e Beispiel der Diplomatn f. IL.

») Das Hersfelder Zehntenregister kennt, wa« hier uachf;eholt werden hki«;,

den Buchstaben k in keinem seiner Theile : e« hat steta c, resp. ch (JfVoHchmMM).

) Für SMÜMisoli imd msHii mebr dem tebeodigen Brauch dieier Zeit gem&sB

balte idi aneh die beiden Oxtraunen mit dem Singolar 4uu. Bsgegen wage idi

in einer Urkunde, die Magidahurc achrsibt, aof ds> an rieh recht alteithOmliche

Berehtlouf/arod keinen Werth eu legen.
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18 K d w a r (1 b c h r ü d e r.

Das ist selbslvcihtiiiidlifli kemc Willkür: es Imiulelt .sicli inii junge

HüJuiigoii der Karolingei/t it, vun deueii die eine inzwischen wieder eiu-

gegaugen, die andere wohi mii dem Mutlerdui l ^usammengewaehsen war.

Die Hersteider liatteu in jenen Orten, wie es für AmalutKjesdoi jtf ja

durch das alte Register bezeugt ist, den Zehnten gehabt, und als sie

jetzt in die Lage kamen, aus Aulass eines doch wohl vom Kaiser ge-

wünschten Tausches ihre Ansprüche zu formulieren, schickten ?ie einen

Auszug aus karoliugüschen Kegistern oder Urkunden ein, in welchem

sie unter genauer Angabe der frühern Besitzer die für den Tausch

geeigneten Güter namhaft machten.

Wenn ich die Fortlassungen in Nr. 97 für das Kcsultat einer

„Grundbuch-Revision" erkläre, so niuss ich für eine andere Abweichung

mein Urtheil vorsichtiger fassen. Nach VMi tritt Abt Hagauo au Otto ab

„riliatn q. r. ( unneiesleha cum vjriesia einsdem vilUi et omni decimatione

(jUiinr uhm venei'andut> ahha et Uli suhierti monnchi in puijo llnamjauue

in septentrionali plaga riruli qui dicitur l uddarbiüi antea /tabuintte

c(H/fio8cefHiniui
,
excepta iÜa pai (( qune a aancti I uigJterchti et sej/e fufi

uhhatis famüia solrilur'-. In *»7 dagegen ist in den etwas veränderten

Wortlaut eingeschoben ( 1 80, 27) al i a ni q u oque tu viUa 1 i d e r-

steti nuncupata. Mit welchem Reclite, wage ich niciit zu ent-

scheiden: jedenfalls ist es möglich, dass die llersfelder von dieser

Abtretung, die nur in dem Instrument für S. Moriz, nicht in der

wenige Tage vorher für sie selbst ausgetertigteu Urkunde namhafb

gemacht war, gar nichts gewusst liaben.

Diese Mögliclikeit, ja Wahracheiulichkeit ist nicht ohne Werth

für die Beurtheiluug des Diploms Nr. 215 Ottos 1. (Dipl. 1 2\)1 f.\

das nur in einem Magdeburger Copialbuch des 1."). Jhs. auf uns ge-

kommen ist. Diese Urkunde, welche dem Kloster Hersfeld den Besitz

gewisser ihm seit langer Zeit gehöriger thünugischer „Capelle** und

der zugehörigen Zehnten 1)estätigt (Magdeburg 9G() August 20), nennt

auch die capdla in WuUhere.^teti (298, 9), und der Bearbeiter (Laschitzer)

hebt diese Angabe immerhin als „auffallend*' hervor, da ja nWiedrastedt

bereits durch DDG. 96, 97 in den Besitz von Magdeburg gekommen

war''. Hier liegt eben ein kleiner Irrthatn Yor: die Urkunde Nr. 9<ii

die allein nach Hersfeld gelangt sdn wird, sagt kein Wort von

Wiederstedt — es handelt sich nur um einen Zusatz von Nr. 97, der

offenbar über die von Hersfeld eingereichten und in Nr. 96 accep-

tierten YorschUige hinausgegangen war^).

I) Das eatatelKe mid unerkltet gebliebene Omrii^erMit» (296, in Nr. SIC

ist Mcherlioh (am dem Breviariam 8. LuUi ed. Landau 8. 185. IßT) als amritikfdfba

reap. •IrA«, -Mm «q verstehen, d. i. GorMhleben stldl. Holdrmigen.
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Ich komme nochmals auf Nr. 97 zurück. Diese Urkunde liegt

in svei Oiiginaldiplomen TOr, und ich wage Siokel nicht sn bestreiten,

dass das Dresdener Exemplar die ältere Ausfertigong sei; ich milsste

ihm aber entschieden wideispredien, wenn er damit sogleich die

W8B. LXXXV 488 ausgesprochene Änsidit fissthalten wollte^ dass der

Schreiber des Berliner Exemplars B einfisdi A „oopiert^ habe. Das

wird durch die einfenhe Beobachtung aufgeschlossen, dass die Ortho-

graphie der Ortsnamen in 97 B der ton 96 naher steht» als der ton

97 A. Uebenrasehend freilieh und doch wohl nur so su ericlSien,

dass 97 B auf das Goncept Ton 97 A znrflekgriff, dieses Coneept aber

96 resp. dem Hersfelder Entwurf noch naher stand als 97 A. Die

Tbotsache selbst ist unbestreitbar:

Nr. 96 Kr. 97 B Kr. 97 A
Buphtumids JMmuridtj Bvoehuutrid«

Cttrogolittbah Tgl. Karoltubak; Karoldtsbach

FMah TgL IMah; Eurbach (I)

Bumaß s Bmmafaf Humaffo,

Haheu wir hier wahrsclieinlich gemacht, dass die Hersfelder der

Kanclei Ottos I. Notizen aus Aufzeichriiingeii der Karoliuger/eit zur

Verfügung stellten, so dürfen wir ähnliches wohl auch för andere

Urkunden voraussetzen und damit üherhaupt liir die sprachlielie Bcur-

theilung, insbesondere der Ortsnamen, eine Warnungstafel aulstellen.

8o tritt Hersfeld an Heinrich T. im J. 932 (im Tausch) seinen ge-

öammten Besitz in 6 namhaft gemachten Orten des Friesenfeldes ah

(DH 32); die Schreibung derselben: Osterhusa, Asendorf] Uuntca,

Hornpenji, Seorehinhifja, Siitrh' fthah weicht freilich fast durchgehends

von der Fixierung der gleichen Namen im Zehntregister A (wo sie

sich als Nr. 24. 88. 127. 34. 3 usw. 22 wiederfinden) ab, aber immer-

hin weist schon das Seo- (vgl. o. S. 6 f.) darauf hin, dass man liier

niclit die lebendige Aussprache, sondern eine ältere Aufzeichnimg zu

Grunde legte. Wir haben innerhalb des Zehntenregisterd bereits so

verschiedene orthogra{)hische rhysiognomieen kennen gelernt, dass

aucli der Herleitung der obigen Liste aus Heisfeld an sich nichts im

Wege stünde. Mir liegt aber hier nur daran, zu betonen, dass diese

Liste in Seo- einen nnbedingten Archaismus bietet.

Zu eigenthümlichen Detrachtuogea Aulass gibt die Ueberlicferung

der Memlebener

Urkunde Ottos II. Nr. 191 (Dipl. II 217 f.).

Divs Original liegt hier in Marburg, ebenso das Hersfelder Copiarium

des 12. 'Ihs., nach dessen im Eingang verstümmelter Ueberlicferung

2*
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die Urkunde neuerdings wieder in Schmidts ürkundenbuch d. Hoch-

fltifts Halber»tadt I 28 f. gedruckt ist — freilich mit Beibehaltung

vieler alter Fehler aus Wenek, die ieh hier atillflchweigeDd auf Grimd

einer Collation richtig stelle.

Diese Urkunde |A) vom 29. Mai 079 ist vermuthlich von einem

Mönche des Klosters Mcinleben verfasst und geschrieben ihre ver^

meiniliche Copie (B) hat der Bearbeiter (Folte) nur zur Ergänzung

der schadhaften Stellen des Originals herangezogen, im übrigen keine

Lesarten angegeben und nicht einmal notiert, dass das Copiarium, in

dem zwischen Bl. 17 und 18 (moderner Zählung) ein Doppelblatt

ausgefallen ist, das Schriftstück erst von 21 8i 6 ei etabüiri an er-

halten hat.

Aber handelt es sich wirklich um eine schlichte Copie? Die Mög-

lichkeit dazu war in Hersfeld, dem Memleben seit 1015 ineorporicrt

war, recht wohl gegeben, und die üebereinstimmaug in dem sonder-

baren sHtdda st eanUtia 218, 8 scheint gleich im Eingang daf&r 2U

sprechen. Aber man beachte folgendes. Die Urkunde enthält n. a.

das Tielbesprochene Yeraeiehnis der nordthttxingischen „civitates et

casteUft'S und swar zweifellos anf Grand jener Liste, die wir als B
des Hersfelder Zehntenregisters oben S. 10 der zweiten HSlfte des

9. Jhs. sngespiochen haben. Und da MM es sidi denn heraus, dass

die Namen im Gopiarium iellaeh besser überliefert sind, als in der

Originalurkunde! Ich stelle die drei Fassungen zusammen in der

Reihenfolge der Urkunde:

Zehntreg. B
iatstedibnrg (s)

Gerbmgoburg (s)

Ninuenburg (2)

Bmfnstediburjg -
) ( 6)

Heiphideburc (1)

Serabenlebsburg (5)

Ctacnnbnxg (15)
Cumiurdeburg (lo)

fehlt

Vizenburg (9)

Scidingeborg ( 1 1 j

MuehUeburg (i3)

Ooaesbttig (U)
Uuirbineburg (12)

Suemeburg ( 1 5»)

Merseburg (4)

DO n 191 B DO n 191 A
Altstedeborc Alstedibarch

Gerborgaburg Gerbnrgaburch

Niwanbnrg = Niuuanbnrch

Bnrnstüdiburg Burnicratediburcli (!)

Ilelpbedebui-g üelpetiiiuguburcli (!)

Seroppenleuaborg « Scroppenlenaburoh

Cucunbnxg Caounbnreh

CSomfordebnrg Quemnordiburch (!)

Smeriiigeburg = SmeringaViurch

Wizinl)urg Uitzanburch

Suiiiiuburg Scithingaburch

Muchnnlensbuig = Mochenleinabnrch

Ooshoborg = Goskoburoh
Wirbinebuig UuirbimbuTch
Swemeburg Suuemoburch (1)

Merseburg Meresburch (!)

I) Wozu die uieUerdeutBchen Formen -kuo, thory gut stinnueu wOrden.
*) Nur diese Krgftnsiing lint der Raum su.
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U/ttitJer^burg 0 (17)
Liadin«barg (l6)

Seoburg (7)

Item Uairbiaaburg (18)

Honleuabtug

Loidenelnng

fehlt

fehlt.

Haiüeituiburoh

Liutmilmreh ^

Ich habe die anffSHigvien Abweichungen Ton DO II 191 A doroh ein (!)

markiert, die bemerkenswerteBten üeberainstimmQngen swiachen A und

B gegenüber dem Zehntregiater durch »herforgefaoben.

Wie will man diese eigenthttanlidie Zwisohensiellung eiUiren? Hat

B ans dem 0ediehinis wülkOrlieh hier und da retrovertiert? Bafbr

zeigt er adi doch wieder viel su abhängig von aolehen Eigenheiten

seiner Yorlage, die am leichtesten sn ändern waren, — und was giengen

den Gopisten des 12. Jhs. schliesslich noch diese Orte an, mit denen

sein Kloster seit swei Jahrhunderten nichts mehr su thun hatte ! Hat

er etwa gar das alte Zehntregister sur Controle au%esdilagen? Dann
wOxde er sieh sehweriich mit der Beseitignng «meiner FeUer oder

mit Compromissehreibnngen beguUgt haben. Beide Annahmen er-

scheinen gekflnstelt neben der naheliegenden Möglidikeit, daas das

Kloster fleisfeld selbst eine swttte Originalansfertigaiig der Uikunde

DO U Nr. 191 besass, die ihierseits der ursprOnglichen Schreibung

der Liste näher stand*).

IIL Eine undatierte Fuldaer Traditionsnrkunde^).

Unter Nr. 577 seines Codex diplomaticus Fuldensis hat Drenke

Nur diese Ergänzung Iftnt der Banm so.

») Oder Luitifu

') Ein Curiosum soll nicht verschwiegen werden : Dipl. A bietet, dem nieder-

dtotedien Solueiber gemte, dnrebweg -burch, — Dipl B. ttast «nf ein entee -bmrc

17 •ftMty folgra, gans lo trie dae Zehntregiater t Dabei «ind die Namen, die an

der Spitxe stehen, beidemal Terachieden: hi&x HdphicM>urc^ dort Altstedeburc. Ist

P8 also Zufall V Ich kann en nicht recht L'laiihen, denke luir vielniplir, dass jene

Liste, die von Herafeld eingeschickt wurde, trotz der veräinderten Anordnung

unter dem ortbographisohen Banne des Zehntregisters zu stände gekommen war;

dae flehgetbem Anga batta anant dae ^ure am Eingang erfasst, er gieng aber

alebald mit eeiner Yorlage su -turg Uber.

Nun haben wir oben S. 8 jenes eine -bitre vor 18 bürg aus der Anf&gung

der bwy-Liete B an das Zehntregister A mit constantem burc erklärt : somit

wnrde ftir die Urkunde DU II l!tl hen'its das vereinigte Ketrister A -j- B (-f-C-f-I^I-

das am Ausgang des B. Jhs. zu stände kam, benütict, was ja von vornherein

nicht unwahrscheinlich ist.

*) Ick habe dieeen Anftati, lo wie ick iba fllr Urknndanfiofaober nieder-

geecbnaban hatte, onTeiiadert gelaeien, obwohl idi dickt vor dam Abecklaes

gewahr wurde, dass mir sein Hauptresultitt bereits vor mehr all 80 Jakian von

Mnilenhoff in der Voriede sn den »Denkm&leni« (1864) 8. IUI Torweg genommen
worden ist.
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/. J. S»iO eine uiitlatierte „Traditio Erpholcs comitis" eingereiht, die

bei Pistoriiis (|()()7) p. 023 als Nr. 80 des II. Buches überlieferfe iat.

Ich bemerke zunächst, dass Drenke, der bei dem einzigen er-

halteneu Chartularbaude die äosserste Sorgfalt in Leaung und Wieder-

gabe ))ewieseu hat. gegenüber dem Pistorios sehr oft eine geradesa

verblüffende Soi^losigkeit und Willkür Terrath. So auch hier. Man
möge also zunächst folgende Aenderuugen in den Dronkescheu Text

eintragen. Z. 1 Erpfoles (st. Erpkoles). — Z. 2 Marahesfeldu, was

entsprechend den ansgesehriebenen oonstainten Eirhesfeldum, lüeich-

fddum, Grapfeldum usw. aufzulösen war in Marahesfeldum (si.

MartUwfeldun). — Z. 2 in luhhisomtlirim (st. luhitisomthrun)^ was zu

trennen ist in 1 u Ii hiso m t Ii r i m» »n tribm Atehisis, wie in Nr. 157

(a. 8(X) 3. Febr.) steht. —• Z.Sm zuuisypm Eichesfeldum gemäss

Fiat in Zmsjfmeiehesfddum (st. *» svuisffen K Dr.) — Z. Rucui'

hart. — Z. 0 Otacer. — Isanperaht, — Äosserdem hat Dronke

stillschweigend Z. 5 Cutanum in Kilianum, Z. 7 Baxahu [Eberhart:

Sazenhu) in Saxahu, Z. 9 GaUmum in Sahman gefinderi Die leiste

Aenderung hat den Werth einer gnten Conjectar, da zwar Namen

mit (^lo', aber nie solche mit 6ra{«- belegt sind, während Sdiuman,

Sahmar, Saluram) gerade in den Fuldaer Urkonden Öfter vorkommen.

— Z. 7 Raxaha des Fistorins ist sicher verderbt, aber schwerlich mit

Dronke in Saxaha xa indem ^): eher trifft die Aendening Kazaka das

richtige: ein solcher Ort^ erscheint Nr. 611 (vom J. 874) ««in comi-

iatn Kristani comitis" in einer Liste von 15 Ortsnamen, aus der noch

weitere 3: Hmpka, HeUdunga, BoMuestat m unserer Urkunde wieder-

kehren; er begegnet ferner neben dem hier auch genannten Jüchsen

in Nr. 562 (ft. 852): tu luehisono*) et in KaztAono mareu.

Sicherer als diese sind zwei andere Besserungen von Lese- resp.

Druckfehlem des Pistorius. Z. 1 t» Herfiu wiese auf einen an sich

schon verdichtigen Nominativ Herfiai der Ort heisst aber Ilerifa (jetst

Uerpf) vgl Nr. 124 im uüh UerifaiorfkB und am Scbluss m Heriffu;

Nr. 190 m uüla quo« dieUur Herifa, Nr. 854 in Uerifaihorpfe,

Nr. 611 (874) i/ei^, Nr. 87 (788) Her^fe (das t fehlt nur in

Nr. 583 in Herphelhorpfono marcn); es ist also in Herifu zu lesen.

— Z. 6 in I^eobah klingt gleichfalls verdächtig und findet weder sichere

Ein Ort dieiei Namens ist in dw gansen in Befacacht komnifmden

üe^'oiul nicht ;uif/nfinden.

*) Walirscheinlicli des lieutit,'».' I ntt-rkatz bei Wnstiniren.

ri-toriuH hat hier freilich Luchi.-'ouo und Ge^enbaur Kuldaer (.iyiiin.

Progr. K^i^Z^ ^. D will dariu Luucbeudurt und iu Kazoha Kautz südlich von FUeden

wiederfinden: aber das ist beides sprachlich gans nnmOglich.
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P«niUel«D noeh eiue localo FSxiemog: beide Bedenken wefden durch

dasansEberluiidsMacA enefalosMoe 8$obah beseitigt: eawäreSeebiich

NW Y. Langensalza, in dessen Nabe such die beiden Orte ftlbren, die

ihm in der ürkande annaohst sUhen: mit Gutame ist (Alten- ?)Gotternf

mit ThunMtum BorU gemebt.

Wir wenden nns non snr Datieraog der Urkunde. Im alten

Chartular stand sie awischen Dronkes Nrn. 355 und 310: diese ist

vom 7. Mai 815» jene wird ohne festem Anhalt Yom Hrsg. einige

Jahre später angesetst; entscheidend ist die üeberlielsruogssteUe bei

der ehronologisehen Unordnung des Ohartnhurs ttberhanpt nicht. Dronke

hat ann, dem Vorgange Sehannats folgend, die Schenkungsurkunde

des Grafen Erpfol a» J. 83(X eingestellt, und Dobenecker Begeata Thurin-

giae & 49 (Nr. 222) ist ihm wie in so yielen Irrthflmeni unbedenk-

lich anch in diesem gefolgt.

Der Grand fttr diese spüte Datierung ist einzig und allein daa

Vorkommen eines Grafon Ton ihnlichem Namen im Fuldaer Nekrolog

a. J. 860: nach Schanoat soll er dort Erpho heissen, in der Ton

Dronke Tkmd. et antiq. Fuld. 8. 159 ff. abgedrudrten Eaaseler Hs.

steht S. 170 ein „ErphoU", der aber nicht als Graf becaichnet ist

Dronke mmnt ganz uaiT, diese Form stimme ja mit der bei Pistorius

noch mehr aberein. Nun, snniehst sind Erpfol und KrpfoU (Erpliolt)

gans rersehiedene Namen, und nur der driüe, £!rjjfo, könnte immer-

htD als Koaeform zu beiden verwendet worden sein. Jeden&Us aber

mQssten ernste Gründe vorliege u, um die an sieh dnroliaus nidit

unbedenkliche Ideutiflcatioa zu wagen.

Nun sieht indessen der Germanist auf den ersten Blick, dass

Dronke mit seiner Ansetzung reichlich ein Menschenalter zu spät greift.

Zwar mit den lautlichen Verhältnissen der Eigennamen ist nicht viel

anzufangen: archaisch sind allerdiu^^a die beiden :>tat io in tJuaneti'

reodum und Theotrich ;iber sie tiuUen sich docli nocli wiederholt iu

den folgenden Jiihi7,ehuteu (oben S. 6); ebenso rajig das o iu *Seobach

an LXe,-5ehen werden. Um so entscheidender ist das llexivische Element. Wir

iuiben m der Urkunde eine grosse Anzahl alterthümliche Dutivfurnieu

des PhiruU: 1. ntr. «-Stämme: lileUliffh/um, FAchesfeldum, < h-apfeldum,

*Murahesfeldum ; Uuanenreodum^ Thunidoham, lintutlohum ; Marcheres-

Itusum, Olhelmeshusum, Suualxdiusum. — 2. Fem. ^i-Stärame: Juhhisom,

Jlelidunf/um, Zimbrom. — 3. Adj. resp. Zahlwort: zuuisgem (Z. 3),

thrim. Diesen 14 bis 15 Beispielen für Erhaltung des auslautenden

») Rin^fs iiinber bei Dronke überwie^rt io: Nr. Tü'l Tfteoto--7hiotOHi$, TTUo-

toU*»; Nr. 376 Thtotot Nr. 579 Thiotoi Nr. 580 Thioto, Thioirih{ Nr. 581 ThMOf
TkMrih naw.
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flexivisciieii stehen nur 2 mit Ersatz durch -n ge^(>iinber: Erpfole»-

tteiin lind zituisf/en (Z. 2). Wenn wir nun berücksichtigen, dass diese

sswei Dative gerade die ersten sind, rlic die Urkunde bietc't, so wcrdea

wir de unbedenklich dem Schreiber des Chartulars aufs Coutu setsen:

dieser wandte anfangs, wohl unwillkürlich, die ihm geläufigen Formen

mit «n an, griff beim dritten Falle zu dem neutralen AbkQrzungs-

seichen: Marahesfeldu^ und lenkte dann mit luhhisom thrim in die

Sehreibung der Vorlage ein, die er nun weiterhin treulich festhielt,

Das Original der Urkunde wird also noch dorchgehends die «Iten

Dative auf -m gehabt haben.

Non hat sich der Uebergang des auslautenden -m in -ii in den

ersten Jahnehnten des 9. Jahrhunderts vollaogen (Brume, Ahd.

Gramm.* § 134« n. 1); die in Fulda unter Hraban um 830 entstandene

Tatianttbersetznng, deren gleichfalls fuldische Abschrift (in S. GaUen)

etwa ein Menschenalter jünger ist, hat nur noeh geringe mid vom
Gorrector lebhaft befehdete Beste des -m auftuweisen >).

In den fuldischen üikonden aelbet liegen die YerhSItnine folgen*

dermaasen. Innerhalb des erhaltenen Chartahus kommen diese Dative

PInr. anf -i» warn loteten Male vor in den unter sieb susammenhan-

gonden Sehenkungsorkunden Nr. 396 (831) und Nr. 429 (823) : FMm
und 8Mm (Niederlahngau). Bei Pistorius sehwinden sie —" m dnn
sehr viel reiehem Material! — glmoh&Ua in den oflehatan Jahren:

Nr. 446 und 447 (ex 824) beidemal in pago Äatfddum, Nr. 470
(ex 826) in pago TW^ddmm sind die lotsten Boepiele; fortan treffim

wir nur -un, -on oder die dem Copisten bereits gelftufige Absehwftehung

-en, soweit überhaupt der Plural in Geltung bleibt und nicht, wie bei

den Bildungen auf 'ftld(e), alsbald dem Singular Fiats maehi Speeiell

die Endung -om der femininen Flurale ISsst sich Überhaupt nur noch

an 5 Beispielen nachweisen: Nr. 93 (789) in Ptadutigom (l Fiadun»

gwnf}, Nr. 99 (791) m Gntmtiffom, Nr. 115 (796) tfi wUa UmhUgrabom,

Nr. 157 (800) m Hdidmgom, Nr. 180 (Ghartular, ca. 803) ad Ura-

ehaiom, tritt also sdieinbar noeh früher aorOek*).

Unsere Urkunde mit ihren 14 -m, neben einem -5 und zwei -n,

mnas also unbedingt der Zeit vor 835 angehdien. Der Schreiber des

Ghartolars aeigt hier in der Behandlung des Wortauslautes genau das

gldche Schwanken wie in Nr. 124: TMifeldn, Grapfetdun—SimiUnt^

') Ausgabe TOn Sievers, 2. Aufl. Paderborn 1892, S. XXVllI S. 12.

*) Heiren dns vienualige -Ausom, -feJdom des Pistorius (Nr. 115. 207. :i47.

:J4Ä) kann \c\\ einen Zweifel, ä.ixa es vom Setzer verleaen oder falsch aufgelöst

sei, nicht unterdrücken : gerade bei Pistorius begegnet auch zweimal die unwahr-

scheinliche Scbreibuug ToUifeld (Nr. 124. 138).
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ffom, Btrythorfim, üueUrungom, Simamfeldum, ScegifMum, Sumna-
fddMm; aa&iigi unsidier zwischen Nasalslnch und -n tastend whiiewt

er sieh dann coneequent mit -m an die Vorlage an.

Sndien wir nun in der Zeit vor 825 nach einem Anhalt oder

Beleg fttr den Tettator Graf ^fA, so bietet sich uns in dem JSr-

ifeof, welcher die lange Zeugenreihe von Nr. 157 J. 800) einleitet^

derselbe Name in etwas alterthflmlicherer Schrdbnng dar. Und diese

Schenkung der Aebtissin Bmhflt Ton Müs weist ans auch in die

gleiche Gegend wie Nr. 577. Ich stelle die entsprechenden Orte-

Nr. 167 Nr. 677
Hentingi in Heniinge

in StUzedorfe in Sulzühorf'e

in tfihus luchisis in luhhisom Ihritn

in tribus BerchoMs in Berchohe

in Hdidunfjwn m Hdidungom
GreifMorf H diio Bkkufrid in OrmfMdarf, 1» sfimi»gmn Etehes-

feldum
t ULmimmmmm^atm £gm fHluillUnhUIIUlMWWWfWWVWV www %^WIWIWWPWvVviWfV.

Die reiche Schenkung der Emhilt gilt nur der Abtei Fulda, das

Testament des Grafen Eipfol bedenkt auch das Bisthum Wfinburg:

aber die Örtlichen TTebeteinstimmungen beschrfinken sieh auf den ersten

Thdl seines YermHelrtniBoes, die Schenkung an Fulda! Jene BSmhilt,

weldie das Nonnenkloster Hill im J. 783 gestiftet und mit den obigen

und andern Gütern ausgestattet hatte (die Stiftungsnrkunde bei Fisto-

rins S. 508 f.) nnd es nun mit Zustimmung des Oonrats an Fulda

ttbergibi, muss dne nahe Yerwaadte, wahndieinlich die Sehwester des

Giafim Erpfol gewesen sein, der darum mit Beoht die Beihe der Zeugen

erOflhet^ nnd wenn in dieser Zeugeureihe von 80 Namen ausser seinem

eigenen noch 8 von den 21 wiederkehren, die in Nr. 577 Zeugen

seines Testamentes sind (ArnoU, GeroU, Heio, Sigifrul, UmMth,
Uuaeho, UuerinoU, UuidaroU), so werden wir darin keinen Zufall

mehr erblicken.

Noch einmal begegnet der seltene Name: als Erpheol unter den

Zeugen von Nr. 207 : Schenkung des Purghart und der Frewirat vom

f). Juni 803. Die Urkunde ist m Fulda ausgestellt und betrifft Güter

iu der Mark Mlinnerstadt, also im Grabfeld und nur 2—3 Meilen

entfernt von solchen gelegen, welche iu den Schenk uugen der Emhilt

in Nr. 157 und <les Erpfol in Nr. 577 enthalten sind. Unter den

19 Zeugen befinden sich hier ausser Erpheol selbst noch 4 (hlrdpraht,

Hennan, Theotrih, Uuerinolt), die wir auch in der Zengenliste von

Nr. 577 antreffen. Die Probe darauf, dass das nicht gut ein Zufall
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jjt'iu kann, ilürfeji wir machen, indem wir die 21 Zeugen von Nr. ö77

mit den Unterschriften einiger von den Urkunden coulrontieren, in

deren Umgebung Dronke unrechtmässig das Testament de« Krptol ge-

stellt hat: unter den 30 Namen von Nr. 57ü und unter den 20 von

Nr. 583 findet sich kein ein/iger aus Nr. 577!

Also auch der Zeuge .,Erplieol'' aus Nr, 207 ist mit hoher Wahr-

scheinlichkeit die gleiche Person wie der ,,Cornea Erpfol'' der Nr. 577.

Bald nach dem Termin jeuer Urkunde wird aucii diese anzusetzen

sein : ihre alterthümlicheu Sprachtormen passen nirgends besser hin als

ins erste Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts. Das einzige, was man dagegen

anzuführen geneigt sein könnte, wäre das Fehlen des anlautenden Ii in

Ruadhart und allenfalls in (Vuancnh'eodum. Aber den Mangel des

Lautes im zweiten Compositioustheil kennt schon, ganz parallel, das

alte Chartular in Nr. 145 Hasareoda, und auch für den Fortfall im

Wortanlaut führt Kossinna, Ueber die ältesten hochfräukiachen Sprach-

denkmäler (Strassburg 1881, Quellen und Forschungen XLVI) S. 54

Hu.s der Zeit bis 800 schon 6 Beispiele an. Sie lassen sich wesent-

lich vermehren aas Pistorius, wo sich z. B. gerade auch in der für

ans z^Uich näohsUiegenden Urkunde Nr. 207 Huadmumi und Huad'

perahi finden.

Ich schliease mit einigen Worten tarn Schutae des Pistorius. Er

hat sich in den altdeutschen Namen snweilen verlesen, und noch öfter

vielleicht hat sein Setzer Fehler begangen: aber sie sind fast sammi*

lieh derai-t, dass ein des altdeutschen Namenmaterials kundiger und

das speciell fuldische vorsichtig vergleichender Gennanisi sie mit Sicher-

heit oder doch mit hoher Wahrscheinlichkeit bessorn kann. Es ist

also durchaus möglieh, auch den bei ihm überliefertsn, ungleich reichern

Bestand von Eigennamen in ähnlicher Weise sprachgeschichtlich aus-

zubeuten, wie es Kossinna in der oben angeführten Schrift für das

erhaltene Chartular gethan hat. Nur ist das eben nicht gerade eine

Anfängenurbeit. Kein Vorwurf kann irriger sein, als der, welehen

Kossinna a. 0. S. 7 f. gegen Pistorius erhebt: dass er durch „mas»-

loses Einschwanen^^ fremder Laute, aus Nachlässigkeit oder „gelehrtem

UnTer8taDde(!)^* den hochfränkischen Lautcharakter seiner Vorlage

enAstollt habe. Alles was Kossinna dafOr anführt, sind Dinge, die bei

einem Herausgeber jener Zeit and gerade anch bei einem Manne wie

Pistorias wiasensebaftlieh wie peTchologisch nnmdglich erscheinen: er

soll beispielsweise den ümlant des a schon von 765 ab mit Consequenz

eingeführt haben, er sott an den massenhaften m (ft}r das uo des

Chartdan), an dem Anitauchen des y, an den häufigen d für anlau-

tendes t schuld sein! Ich glaube, jedermann, und Kossinna heute
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^^elbat wird mir ohne weitere» zugebeu, dass wir das alles dem Ur-

lielier resp. den Urhebern der beiden Chartalare des Pistorius zuzu-

schreiben haben. Die vielen ua in Verbindung mit den aulautcuden

d statt t weisen deutlich dauf hin, dass hier ein Sttdfranke, ein Jjauds-

mann Otfrids, als Gopist mit im Spiele ist, und vielleicht erklart sich

daher auch die vereinzelte Anwendung des Zeichens i/, das gerade für

die Weisseuburger Traditionen und fUr die Orthographie Otfrids selbst

chamkteristisoh acheintk

IV. Die Oorveyer Traditionen.

Die geringe Schätzung der ^Traditiones Corbeienses**, welche der

letzte Heraoflgeber P. Wigand (1843) seihet mitTeiaehnldet und die bald

darauf (1847) H. A. £rhaid in dem harten Urtheil sosammeDgeiiMat

hat, daea sie gjana oidnnsg^oiei und dalrar für die Gaidiiehte im

Allgemeinen wenig braachbarea YendehniB** daiatellten, iit einer ge-

reehteren Anffluaong gewidien, seit Dürre in der TerdieDstKehen Pro-

grammabhandlung „Ueber die angebliche Ordnnngiiloaigkeit'and LOeken-

hafti^it der Traditumea Gorbeiensea** (Holxminden 1877« wiederab-

gedruckt Zeitschr. l Oeaefa. u. Alterthamekande Weetfidens Bd. 36 II,

164—185)« den Naehweia gef&hrt hat, dam die g§ 1—284 hinter

die §§ 226—486 der Wigandaehen Aufgabe an stellen sind, —
dass aJso der bOee Falke in diesem Pamote redit gesehen hat Weiter

hat Dürre dm»h Beachtung der Zahl der bei einseinen Traditionen

angefthrten Schutapatrone auch innerhalb der Sltem Ftotie (§§ 225

bia 486) die chronologisehe Folge im allgemeinen nachgewiesen und

dnxch die seitliche Bestimmung der in den Traditionen ab und an

erwähnten hdheren OeistMchen und einzelner Gaugrafen seine Ergeb-

nisse an festigen gesucht

Als ich mich durch sprachgesehichtliehe Interessen an einer Prü-

fung des üeberlieferungaiufctandes Tsranlasst sah, war mir die Schrift

Ton DOrre Ausgangspunet und StOtse; Ich. hielt meine streng anf

das grammatische b^hrSnkte Arbeit nach wenigen Tagen für abge*

schlössen und wollte nur die allgemeinen Urtheile, an denen ich ge-

langt war, TOT der Handschrift der Traditionen selbst einer letsten

Controle unterwerfen, als mir durch meinen Tcrehrten Landsmann,

Herrn StaatsaiehiTar Dr. Ilgen die Mflnsterische Dissertation von Martin

Mejer, Zur älteren Geschichte Gorreys und HSzters, Absehn. I—^UI,

Theil 2 (Paderborn 1898) bekannt wurde, wo S. 1—10 durch eine

sehr dnfiiche Beobachtung die genaue chronologische Reihenfolge zu-

nichst der Jüngern Traditionen (^Ikgiäter II) 1—224, erwiesen ist^

Meyer ist durch die besonders hier aurälig grosse Anzahl derTraditionen
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„pro lilio sno** (und (ienmächst „pro ^tre «lo**) vertttilüsst wonleD,

dem Gnindc dieser Schenkungen nadbsufragen. Seine Annahme, dmn

es sich hier in der Regel um Söhne and jüngere Brüder handle, die

ins Kloster eintreten (vgl. auch §§ 425. 429), erhielt die schönste

Bestätigung durch einen Vergleich dieser filii und fratres mit dem
„Catulogus abbatum et fratmm Corbeiensimn'S den Jaffe', Monomenta

Corbeiensia S. 66 ff. herausgegeben hat Die Gegenüberstellnng auf

S. 5 ff- hat das wunderhübsche Doppdiesultat ergeben >), dass sowobl

das Traditionsregister der Terglidienen Partie wie die Matrikel <— so

will ich den „Gatalogus** koreweg nennen — nach der Zeitfolge ge-

ordnet lind. Iii BO die allgemeiiie and die relatiTe duonologie feit-

geitellii 10 foUt ea doeh vadi wie Tor foit gans an ftaton Oaften, ja

Heyer lelbit hat lioh In dieiem Ponete den Weg der Brlmmtnii ?er-

ipcarrt daidi die Toreilige Beliaaptmag (8. 9)« dan die Tradition awar

bei der üebergabe dei Knaben an dai KUwter erfblgi sei, die Bin-

tragang in die Matrikel hingegen errt bei der Aainahme in den

Gonvent Die ente ffiUfte dieaei Satm mag im allgemeinen aatreflfon,

obwohl man gut thnn wird, aaeb andere Hfigliebkeiten im Auge an

behalten: ei kann, am nar ein Beiipiel herannagreifen, eine IVodition

„pro fratre^ lehr wohl erfolgt lein, nachdem der Sltere Brader dnich

den Tod des Taten, der leineneifei bei der Oblation dei jttngem Sohnes

eine Sehenkang unterlaBsen hatte, Familienhaopt geworden iii Dan
der zweite Sati direct falioh ist, will ich lofort erweiien.

Die „Annales Gorbeienies» (bei 8. 38 C), eine Quelle, die

man merkwQrdigerweiie f&r die Kritik der TMitionen noch gar nicht

Ycrwerlet hat, melden s. J. 978 {3aS4 8. 36) : Boe anno cbimwU Im
iwfanUB: Avo, Mamwercus, wduih, Natfirlidi handelt ea och am
„in&ntei monasterii**, will lagen „oblati**; s. Dncaage i. tt. „infans**

und „oblatni**. Aber die» „infimtei^ stehen da, wo wir sie lachen

dürfen, unter Abt Liudolf in der Matrikel (Jaff£ & 69) : Weluih*), ,

Avo, —, MainwreuBl Unter 31 ffintragungen, die in der Zeit

Tom MSrs 966 bis zom August 983 erfolgt sind, nehmen sie die 16.,

18. and 20. Stelle ein. Bei gleichmisdger Yertfaeilung der Eingetre-

tenen anf die emseinen Jahre — eine WahrscheinlichkeitBrechnang,

die natOrlich nur lehr bedingten Werth hatl — würden wir ihre

üebergabe an dai Kloster in die Jahre 974—^976 letran. Wenn wir

nun weiter im Traditionsregister finden, dais f&r diese drei Knaben,

) Es wflrde noch sch&rfer hervortreten, wenn M. Me} er, dem die alte Sprache

otVenViar eine tt'rra incog'nita ist, auf f^ewiase schlechthin unmOglichf Gleich*

beUuugeii, wie < hlila- Adaltildm^ ganz verzichtet hätte.

2) Verleaeu ale WdvMi,
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die im J. Ü7^i eiuer im Kloster herrschenden Kiuderepidemie /um

Opfer gefallen «ind, in der gleichen Keiheufolge, wie sie die Matrikel

aufführt, vou den Vätern Schenkungen au das Kluster gemacht wurden,

§ 57 Tradidit Thiatmarns pro f. suo Welut etc.

§ 60 Tradidit Gherwihc pro fi. suo A u one etc.

§ 68 Tradidit Folrheri pro se et pro uxore sua Gherberch et pro

fi.
suis Maynuarco et Thiadrico^] etc.,

so habeu wir für diese Nummern des jüngerii Traditionsregisters einen

chronologischen Auhaltspuuct, wie er fester noch nicht gefunden

worden ist: sie sind vor 1)78, aber nur wenige Jahre anzusetzen!

Diese Datierung steht unbedingt fest, und wenn andere dazu nicht

stimmen, so muss entweder die bisherige Deutung falsch oder die

Zeitfolge gelegentlich durch eine Umstellung oder eine Ginschiebung

gestört sein.

Das letzte trifft in der That zu für die Schenkung, welche Dürre

und Meyer als ein fester Stützpunct erschienen ist und den letztern

geradezu veranlasst hat, die Traditionen ,,pro filio" durchgehendH!

ca. 18 Jahre liinter das Auftreten in der Matrikel /nrückziulatiereii

:

§ 130. Der Hauptinhalt dieses § ^) berichtet ausführlich von eiuer

grossen Schenkung des Erp pro se et coniuye sua Amulred et pro

filiis suis WaUhardo et Ludolfe^), Daran schliesst sich unmittelbar

der Zusatz:

Inmper tradidU Walthardus, presente abbate Gerberno, pro

Be ei comuge ma Windilsu ith^ et ßio suo Becheri in Hmnteendu quatuor

familias. Das Inniper findet sich nur hier, und das presente abbate

Gerbemo iallt gans aus dem Stil des Registers heraus: der Verfasser

muss einen besondem Anlass gehabt haben, die Datienmg nach dem

Abte einsaführeu ; diesen Anlass sehe ich darin, dass er hier, dur(;h

den Namen „Walthard^* veranlasst, eine Notiz einschob, der eigentlich

eine andere Stelle zukam, sei es nmi, dass er sie vom richtigen Platze

fortnahm, oder ohne feste Einordnung Torfand. Er fasste offenbar deu

Walthardus seiner Zusatznotiz als den „filias Walthardus'^ des § 139

— aber ist es nicht an sich wunderbar, dass Eun liebst der Vater für

sich, seine Frau und seine beiden Söhne, und dann („insuper")

einer dieeer Söhne wieder für sich, Fran und Sohn tradiert? Das

mögen bessere Kenner dieser Verhältnisse entscheiden. Das ürtheil,

•) Dief*er Thindvicws ist wahrBclieinlich der aa 22. Stelle der Matrikel dicht

hinter Mainwevcua »tehende ThadtHcm.

*) Ueber die VtTillkßrlichkeit der Faragrapheneintheiluog (Falken und)

Wigands . o. & 86.

*) Diese Sehenknng ist nieht bei Gelegenheit einer OUatioa erfolgt

t
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dsas dieee Motis aoB der Zeit des Abtes Qerbern (948—^)65), 70 bis

80 Nummem hinter den auf die Zeit „kun vor 1)78'' festgelegten

Traditioiieu 57. 60. 68 uidit an ihrem rechten Platze steht, ist un-

anfechtbar und wird obendrein bald eine weitere Bestatiguug erfahren.

Wie weit reichen die Traditionen dieses jüngem Registers II

(1- 224} zurück? Meyer beginnt seine Oegenüberatelluug der Obla-

tionsschenkungeu und der Matrikd erst mit § 27, was ich mir nur

aus seiner Unsicherheit gegenflber den Nameuformen erklären kann.

Eh finden sich nämlich unter den voraiistehendeu 26 uocli 8 aus-

drückliche Traditionen „pro filio": dabei bleibt viermal (§
4'". i? Iii.

§ 14". 14'') der fc^ohii nlme Nameii, von den vier namhaft fj^ennuliten

filii lassen sich drei mit wUnscheuswertebter Sicherheit in der Matrikel

noch unter Abt Liudolt wiederfinden.

§ 11 Tradidit Hosed pro plio suo 7/a- Matrikel:

tholdo in Manderiwesteran

unam fnmiliam . . . . Ädoldu» "^t,

§ 12 TradM^ Benihardus pt-o fiUo We-

gan j famüiam ^) in Otdf

geshumm Wego ^t. 4.

§ 10 Tradidü Uffo pro filio suo God-

descaleo j ftmüum in

Horokusun Godesehaleua Kr. 8.

So sind wir mit § 1 1 der Traditionen bis zu Nr. 3 der Matrikel uuU*r

Liudolf vorgedrungen, und wenn unter diesem Abte, wie wir oben

sahen, die ,infiinte8- Welut, Auo, Mainwerc bei der Oblation „inima-

tnculiert'"' wurden, so wird es mit den Knaben Hathold und Wega nicht

anders gewesen sein: die 'i'raditiouen fallen also mit der Kintraguiig

zeitlich y.n.-.annnen, die 11 und Ii' geliüreu mithin in eines der ersten

Jahre Liudolls. Für den einen nucli übrig bleibenden lilius, den Volc-

niarus in 8 2, ist in der Matrikel des Liudolt kein Platz- mehr zu

finden, wir müssten um 15 Nummern zurückgreifen, um einen Folcinarua

mitten aus der Matrikel unter Gerbern herauszuhuien; es wird sicli

also hier wie bei einer grossen Anzahl der Traditionen pro lilio gar

nicht um eine Ublationsschenkung handeln.

Bis zu den ersten Jahren Abt Liudolfs sind wir gelangt, und

nichts stellt iiu Wege, die zehn ersten Traditionen, für die sich kein

Anhalt laud, auch noch dem Beginne seines Abbats zuzuweisen.

•) Wi^'iiiid las fWegaU/ fdiniliam' ; Weyatt ist der Acc. zu Weijn, und diese«

die uuMmwin UfgiRUqr kmib f?(illu)fiKe tiialeciisclic NobAaform fikr Wega.
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I)u8 Kegiäter II (§§ 1—224 bai Wigand) reicht also

nur bis z u lu J a Ii r e WG5 hinauf.

Lud jiuti versteheu wir auch erst richtig jenes auüäUige und

völlig isolierte „preseute abbate Gerbenio'^ im Zusatz zu ^ 139: der

Urliehtr des Uegiäters hat hier eine Tradition untergebracht, die gänzlich

ausserhiilb des von ihm umspanuteu Zeitraumes lag.

Am Schlüsse des Registers II steht bekanutlicli in ^; 224 daa

einzige datierte Stück: es ist vom J. 1037. Das nächstliegende schien,

die Reihe der Traditionen, nachdem ihre chronologische Anordnung

erkannt war, ohne weiteres bis dahin auszudehnen: das hat denn auch

Dürre gethan. Andererseits hebt sich diese Urkunde über die Schenkung

der Kirche zu ßocla sowohl durch den Gegenstand, wie durch die

Form so von den vorangehenden Traditionsregesteu ab, dass man mit

der Möglichkeit rechneu muss, es sei eiü später, mehr zufölliger Nach-

trag, der so wenig zeitlich mit den vorausgehenden zusammenhängen

müsse, wie er inhaltlieh und formell dazu passt. Diese Erwägung hat

Meyer angestellt, und sie war ihm erwünscht, weil er die so glücklich

aufgefundenen Oblationsschenkungeu immer um ca. 18 Jahre hinter das

Auftauchcu tlrs eutsprechenden .filius' in der Matrikel zurückvcrlegb".

Wir liuben (Ühs Gewaltmittel nicht melir nöihig, naclulcm wn* uundestens

für die Zeit des, Abtes Liudolf die Eintragung der ,iniante8' uuwider-

Irlich nachgewiesen haben.

Sehen wir uns nun auch die letzten „traditiones pro filio*' näher

an (vgl. Meyer S. 8), so ist sofort ersichtlich, dass sich eine ganze Reihe

von Namen (darunter einzelne, die weder in der Matrikel noch in d(»n

Traditionen ein zweites Mal vorkommen) im Catalogus fratrum unter

Druthmar (1014— 1046) finden, jenem Abte also, unter dem auch im

.T. 1037 die Schenkung der Boclaer Kirche erfolgt ist. Freilich stossen

wir hier, und nur hier, auf die Thatsache, dass die innere Chronologie

der Traditionen sich nicht deckt mit der Anordnung der Matrikel.

Hier ist zweierlei möglich: entweder die Traditionsnotizen sind in

Unordnung geratheu, oder aber die Matrikel ist nicht regelmässig

geführt und nachträglich nach Gutdünken vervollständigt worden,

üeber die wirkliche Identität kann ein Zweifel kaum aufkommeii im

Angesicht solcher Coufrontierungen wie der nachfolgeuden

:

§ 216 TradidU Jmald pro fratre suo Matrikel:

Lwhtfo LutdtOfus Nr. ].

§ 217 TradidU Hogerus pro flio sho

Bernhard Bemhardus Kr. 3^*

1) Aber aach Nr. 14. 24. 80. 33.
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§ 218* IVamU Thiadrkm pro flio suo

Bern Bern Nr. 6.

§ 218^ 1^ tradm pro ßio wo Fre-

derieo Friiharieue Nr. 6.

§ 219 Tradm Skeard pro fiWf »ho

Tkiaimaro TkUOmaru» Nr. 2 0.

Man beachte, dass hier in 5 aufeinanderfolgendeu Tniditionen 5 tou

den G ersten Namen derlSatrikel nnterDmthmar vorkommen. Oder aber

§ 209 Tradidit Ilogerus pro plio

suo Christofe ro . . . Christoforus Nr. 10.

§ 211 Tradidit Ueppid pro propinquo

suo Jiokiero , , . . Rukgerus Nr. 11.

Rä bleiben nun noch drei ,filii^ übrig; von ihnen scheint Begimnarus

§ 221 kein oblatus zu sein, die beiden andern setzen wir mit einem

Frageseeichen an:

§ 220 TreuUdU Werinand pro

fUo suo Conrado . Conradue Nr. 8 (oder Nr. 31?)

§ 222 Volcmar tradidit pro ee

et fiUo »uo VöUmaro Foilmarus Nr. 12?

Man aidit, wir brauchen nicht aber Nr. 12i d« knappe erste Drittel

der Liste nnter Drothmar (38 Nrr.), hersbsiigefaen, und da Abt

DmÜhmar von 1014—1046 auf dem Äbtstuhl gesessen hat, so wfirde

nns die Wahrscfaeinliohkeitsreefanuiig etwa anf das Jahr 1024/25 führen.

Aber sowohl die Anordnung der liste wis die Identifieierong einiger

Mamen bleibt ansicher, nnd so mag ich die Ansicht nicht bekSmpfen,

die an sich die nngeswungenere ist: das Bcgiiter II flihte die Reihe der

TraditUmen bis sn dem Puncte, wo, oflfonbar anr Zeit des Urhebers,

mit der zeichen OsnabrOcker Schenkung von 1037 (Bocla) ein gläneender

AbschlnsB gegeben war.

Innerhalb dieses Zeitraums 965—10S7 hatte ich fotlSafig ab
festen Pnnct nor für die §§ 57. 60. 6$ die Zeit nicht Unge vor 978

anerimint; wir sind aber nunmehr, nachdem wir Heyers Irrthnm

besQglich der Eintragung in die 2(atrikel beseitigt haben, in der Lage,

seine sehSne Beobachtung gani anders ausimmtnn. Wenn whr die

beiden Namen BetnhariMe und HeremamiuSf die den Sehluss der Liste

unter Lindolf bilden, in den Traditionen von § 95' (pro filio Her*

manno) und § 95^ (pt o ßio liemhario) wiederfinden, so können wir

mindestens ftir die Praxis unter Liudolf behaupten: im J. 983 (rund)

'J Aber auch Nr. 34.
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sind diese beiden Knaben ins Kloster eingetreten, diesem Jahre gehört

Wigands § 95 an. Und da vrir doch eigentlich keinen Grund haben,

anzunehmen, dass andere Aebte die Eintragungen in die Matrikel anders

gehandhabt hätten, so dürfen wir unbedenklich ins Jahr 983—84 dem

§ 06 (erste Tradition und erste Nr. der Matrikel unter Thietmarns),

ins Jahr 1000—1001 den § 154 (desgl. letzte); ins Jahr 1001 den

§ 155 ^) und ins Jahr 1010 den § 195 (erste und letzte Nr. unter Hosed)

setzen. Das sind Stationen, von denen aus die Specialforschung weiter

vordringen und ausbauen mag. Meine Interessen gelten anderen

Fragen.

Ich will mich darum auch bei der äussern Chronologie des Re-

gisters I (§§ 225—486) nicht lauge autlialten. Düne (Westfäl.

Zeitschr. 36. H 173 fiF.) hat eine Reibe sicherer Anhaltspuucte er-

mittelt, denen Meyer S. 3 nur »'inen weitern hinzuzufügen vermag;

denn das Experiment mit dem Wala clericns ron ß 438 halte ich für

mindestens gewagt, will mich aber mit der Kritik nicht weiter

abgeben

Dass die Traditionen des Registers I gleich mit dem ersten Abte

(Adalhard 822—826) einsetzen, hat Dürre ebenso sicher dargethan,

wie dass sie im allgemeinen chronologisch geordnet sind. Wir wissen

bestimmt, dass § 363 noch unter Warin, § 400 schon unter Adaiger

entstanden ist, aber auch § 387, die Schenkung des ehemaligen Hof-

eaplans (Ludwigs d. Frommen) Gerold, mnss nach Meyer noch der

Zeit des Warinns angehören: Gerold ist unter diesem Abt (als 41.

on 57) eingetragen. Also füllt der Tod des Warin und der Amts-

antritt des Adaiger (85G) zwischen § 387 und § 400 und aller Wfthr-

scheiuliclikeit nach erst ziemlioh dicht vor § 4CX).

Wenn wir nnn sehen, wie im Register II 224 §§ [Falke-Wigandsj

höchstens 72 Jahn, und im Begister I die ersten ca^ 170 §§ gar ma

') Die IVaditioD Nr, 168 ,]iro Rethario episcopo' (von Paderborn 983—1009)

fiUlt also nnnmelir richtitr in dessen Bischofszeit (gegen Meyer S. 4).

') Nur eine Bei boiuei kt : die Traditionen dieser Partie kennen sowohl den

Mamen Wala (262. 325. 438) wie den 2^amen Wal (241. 243. 246. 296. 363. 392.

804. 471), oad beMe wenlüi neher lllr veiMÜttsdeae Panoiieii gebraneht; ebsmo
bietet die Matrikel unter Wsnm» einen WUa (Nr. 1^ und unter Adalgarins

Bwei Trflger des Namens Walh (Nr. 40 und Nr. 47): es geht also nicht ohne

weiteres nn, nnf das Zeu<rin^ Hph jungen Catnlogus donatorum rorbcionsium hin,

dt'r den Wala cleiirus zu einem Wal pater raucht, ihn als Wallt unter den Aebten

Adaiger oder Thancmar aufzulinden. Lnd weiter: diese drei Walh, die ans

Meyer sur Wahl ttelit, eiad der eine im J. 877, die beiden sodem kurz vorher

eifgetngen. Man beacbte, wie weit wir damit Ton dem letzten beitimmbsmi

Termin abrfloken.

MitÜMitangm XVIII. 8
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84 Jahre nrngmnnmii so wird aiaa dea erlialtenwi Bert toh rund 90 S§
doch oieht ohne weiteres Uber die Zeit des Abtee Adaiger, d. h. aber

das Jahr 877 hinana entreefcen woUen. Die WahiiMhehdidikeit, mit

der wir vorläufig allein reehnen kfinneii, spricht Tielmefar dafttr, daes

miaere UeberlieÜBning noch in der Zeit dieses Abtes, allerdings wohl

in einem ssineic letsten Lebenqahre abbricht

Wir besitsen. also awei dnreh eine gewaltige Ltteke von einander

gefarennte Traditionsregieter, welche, die Abschrift des 15. Jhs. in

fiüchnr Beihenfolge flberliefert:

Register I §§ 226—486 nmfasst die Zeit 822-- ca. 875.

Register n S§ 1—224 „ n „ 963—1037').

Ich komme nun eratm meiner eigentlichen An^be, der üeber-
liefernng der Traditionen.

Das Macr. VII Kr. 5209 des Koni^ StaatssrehiTS an Httnster

aihlt in einem modemen Einband 15 FolioblStter, die eine Hand des

17. Jhs. (Ptallini?) durch forUaofende Paginiening und durch ein Titel-

Yorblatt (Papier) sn einem ganien vereinigt hat, das aber aaf den eisten

Blick in swei Theile aerfiUli

A) S. 1— 12t die ersten 6 BlStter, bilden eine Lage (einen Temio)

und enthalten das heuteAr uns SHesteHeber^gistervon Corvey, welches

P. Wigsipd in seinem Aiduv f&r Oesch. und Alierihnmekunde West-

phalens I 2* 10—24. 3, 49—58 hiernach abgedruckt hat Dmi steht

der Bericht des Gopisten, des M6nchs Johannes von Falkeuhagen Aber

Veranlassung und Entstehungpaeit (1479) dieser Abeehrift voran (bei

Wigand a. a. 0. 8. 10 f), von dem ich aber ausdr&cklich bemeike, dass

er sich sunachst nur auf die Hebeeolle besieht und nicht auch, wie

sp&ter Wigand, DOrre, Meyer als selbstverständlich annehmen, auf das

Traditionsregister. Die Schrift ist aierlicher, das Format kleiner als

in diesem, auf der Seite stehen nur 45—46 Zdlen, wfihrend die ein

wenig hShem Blitter der Traditionen bei gedrängterer Schrift deren

56—57 aufweisen. Die Abschrift bricht auf S. 12 unten mitten im

Satse ah.

Diese Heberolle erfordert eine besondere üntersndiung, die aber

erst dann ans licht treten kann, wenn das durch Wigands Finder-

glttek gerettete Blatt der Yorlage (Münster St. A. Corveyer Urkk.

Nr. 42 a) in diplomatischem Abdrudc alles lesbaren vorliegt Schon

Wilmans, Ejuserurkunden der Provinz Westphalen 1 458 £ hat bemerkt,

dasB sich auf der Bflekseite (richtiger Yorderseite) dieses Fragmentes

') Oder aber § 1—223: — ca. 1025. § 224: 1097.
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einiges in der A))schrift von 1479 nicht überlieferte lesen lässt, was

er einer „viel älteren Hand'' zuschreibt, „die jedenfalls noch dem X.,

vielleicht sogar dem IX. Jahrhundert" angehört. Nun, so viel älter ist

die Hand nicht, denn die Sprachformen weisen auch diesen ältesten Theil

bestimmt schon ins 11. Jh. An dem, was uns die Abschrift überliefert,

waren aber auch mindestens zwei Schreiber betheiligt Ich will den

Nachweis nur andeuten : der Schreiber des bei Wilmans a. a. 0. mit-

getheilten Stückes der Rückseite schrieb (zweimal) Thiedtdf, ebenso

der von Wigands §§ H—-10 Thiedricus (2mal), Thietmar, Thie-dharn

(und Thiadhem)j das sind normale corveyische Formen aus der zweiten

Hälfte de? 11. Jhs., der Schreiber der §§ 29—44 bietet dagegen Diet-

mar, Dietwart, Diezdin, ja DieÜeib (§ 42. 43), das sind hochdeutsche

Formen, wie man sie um's J. 1100 in Corvey anstrebte: sogar der alte

Copist hat das bemerkt und dazu eine höchst lehrreiche Anmerkung (bei

Wigand S. 55) gemacht Wenn wir nun dieselbe Hinneigung zum

Hochdeutschen aach schon in § 7 antreffen (Dietbolt, Bruoder, ferner

Wigerat gegenüber Wiger$d in § 10), so ist die Frage erlaubt, ob

nicht der Abschreiber die ursprüngliche Anordnung venrirrt habe.

Man fiebti auch bei der Kritik dieses wichtigen Documentes wird der

Germanist ein Wort mitansprechen haben .— Der Abschreiber hat

[') Eret nach Abschluss dieses Aufsatzes mache ich die Bekaimtscbaft

des Tortreffliehen Osnabrücker Urkundenbuchs Tun Philipp! (Bd. I 1892) : dort ist

unter Nr. 116 (S. 94 ff.) der Theil des Heberegisters, welcher sich auf das Osna-

brtkikelilaiid beiisht, slso II 11-^, nscfa der Copie und, soweit dies erhaltra,

Osch dem Oiiginsl abgsdroekt. leli Imbe daianflun diese in der ütsehrift ev>

baltene Partie (§ 32 Mitte von He decime an bis f 38) noch einmal genau ver-

glichen und lege das Resultat vor, damit man auch danach die Zuverlässigkeit

des Johannes in Bezug auf die Spracbform schätzen lerne. Unter t>8 noch liente

lesbaren Ortsnamen des Fragments hat er 54 buchstäblich genau wiedergegeben.

Er hat lieh in der Sehmbung folgende Ahweiehtuigeii erUnbt: 2nsl -dorpp ftir

'äorp $ 88); 2]Dal flbr s< (ff 8ft. 87X dasn Ytgmkimn fBoc JStyedhiM« (f 38);

er ist aosgeglitten von Bernesdorppht in Bernesdorpe (S 33) und ningekehrt von

M(nschf'nd(yrp in Alarschendorphe (§ 36): er hat eine Besserung seiner Vorlage

vcik.inut in ürol/beiehtisuon für -hwtüun (S37); er bringt kleinere Flüchtigkeiten

in /^<'i^{ 8t. Diujtt (g 33), Uerwerdinehuson st. Qerwirdinc- (§ 3.*>), Capelun ätatt

Capdhm (§ 38); er Im! tidi oüfenbar verleien In Ghm st Ohm (f 33), Btda st

IHda (f 35), WUimiH tt Wttdmm (f 86). (Richtig gelesen ist aber o. Zw. das

Schluss -n in Banrehdirun § 35, wo Philippi Banr^kdtnmf fingt). Weit gOnstiger

steht es mit der Wiedergabe der gleichfalls G8 Personennamen : die G4 gut les-

baren hat er bis auf eine eijr/.ige graphische Variante ^Eldi bt. Eddi § M) buch-

stäblich genau wiedergegeben; die beiden Herda § ^ sind natürlich uuvoU*

stBndig, aber ieh beswei&le sehr, oh sie Philippi richtig zu Heridae ergänzt bat»

statt sn Bar§d^ womuf die Schreibung dieses tind des Torausgebenden f fllhrt

£meB Fshlsr, WIOftieraD statt Wolmt f 38, hat er mit Philippi gemein. Und
3*
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sorgfaltig alle Schwankungen conserviert: seine einzige graphische

Neuerung ist das das ihm also wohl auch ia den Traditionen durch-

weg angehört.

B) S. 13—30 bringen die IVaditionen in der Reihenfolge, wie

sie bei Wigand stehn, aber ohne Andeutung der Paragraphenabtrennung',

die Falke gewählt und Wigand, offenbar um die Bezugnahme und das

eitleren zu erleichtern, beibehalten hat. Eine neue Aui^abe wird ganz

neu abtheilen und numerieren müssen. Falke und Wigand haben

selbst da, wo die Handschrift gelegentlich durch ))laue und rothe Kreuze

vorübergehend den Beginn der einzelnen l'raditionen heraushebt, dem

entgegen gehandelt. — Wigands § 1 beginnt mit einer rothen Initiale,

der einzigen, die sich der Abschreiber gestattet; die Abschrift ist zweifel-

los im Eingang vollständig — um so weniger am Schluss.

Wir haben zunächst einen wohlerhaltenen Quaternio fS. Di—28),

alsdann mit richtigem, durch einen Custoden gesicherten Anschluss,

noch ein einzelnes Blatt (S. 29. 30), das mit der Tradition 486 abbricht

Das zugehörige Blatt ist abgeschnitten, und überdies sind Spureu er-

halten, dass das Doppelblatt schon einmal geheftet war, dass also ausser

dem abgeschnittenen noch eingelegte Blätter verloren gegangen sind.

Es kann recht wohl noch der Rest eines vollen Quaternio (wo nicht

mehr) verloren gegangen sein, denn wir wissen ja, dass zwischen den

beiden umzustellenden Registern eine Lücke von fast 90 Jahren klafft.

Der Abschreiber fügte das Register I, das ihm offenbar ohne

nähere Information übergeben war, auf S. 18 unmittelbar, innerhalb

der Zeile (10t au deu Schluss des Registers II an — d. h. mit einem

Spatinni, das er uls Pergamentsparer sonst scheut und mit einer etwas

grösseren Letter C, als er sie suiist auwendet. Die vielen unleserlichen

Stellen, die er dann gleich in § 225 durch Lücken in der Abschrift an-

deutet, zeigen aber, dass er es hier mit einer Seite zu thun hatte, die

mit dem Anssenblatt aller Unbill der Zeit ausgesetzt gewesen war.

Der Attschreiber auch der Traditionen ist Johannes von Falken-

hageu, der im J. 1479 die Heberolle copiert hat; freilich ist die Schrift

dort zierlicher, und der oft im Plaudertou gehaltenen Noten, im Text

und am Rande enthält sich der Schreiber jetzt ganz: er nuiss oftVnliar

mit dem Pergament haushalten! Darum hat er gewisse Abkür/.ungen,

deren er sich dort fast nur am Aussenrande in dem von ihm selbst

hinzugefügten Yenseichnis der Orte bediente, hier auch in den Text

mtt vier oder Auf Fefalem ist der moderne Hemngeber, doch gewim einer «n-

lerar betten UrknndenleMr, dem alten Sdneiber vonun: i 37 2mal G$rimrc «t

Oeruuerc, Lanczo it Lanzo, § 38 Liuxiehio st. Liuzicho, schlienalich müden fcl-

•dien Schleibangen Jjo und tt. Aio and IMo (Ii 34 u. 36).]
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Urinndenttodiii» ema» QcRanaiiitien. 37

übernommen: so die Abkürzang -kuf für -hu/un der Vorlage, das

Wigand nicht ohne weiteres in der Sprache des j ungen Abschreibers hätte

auflösen« keinesfalls aber, wie es von S. 21 seiner Ausgabe au geschieht,

unbezeichnet als husen hätte wiedergeben dürfen: dieses mehr als hundert-

malige husen hat dem sprachlichen Anaeheu der UeberUeferung ohne

Grund gescliadet

Diese Ueberlieferung ist nämlicli eiue wahrhaft überraschend

getreue: sie kann einem verständigen Benutzer die Originalregister des

11. Jhs., die der Mönch von Falkenhagen vor sich hatte, nahezu

ersetzen. Johannes hat mit gutem Verständnis der Schrift und mit

unleugbarem antiquarischem Interesse geschrieben. (Er hatte, wie wir

aus einer Notiz iu der Heberolle [bei Wigand a. a. 0, S. 56 n. **]

schliesseu können, die Schule von D e v e n t e r besucht). Dazwischen

beschäftigten ihn freilich unausgtisetzt die Fragen nach der Lage und

Identität der Ortschiiften, wie das die för den Corveyer Abt und Convent

bestimmten Notizen zur Heberolle am deutlichsten bezeugen. So sind

die Ortsnamen durch halb unwillkürlirhe Identificieruug mit den

ihm geläufigen Sprachformen einigerma.sseu gefährdet Freilich noch

nicht in der Heberolle: hier, wo ihm die Entzifferung des desolaten

Manuscripts ersichtliche Scliwierigkeiteu bereitet, hat er sich Zug um
Zug an den Buchstaben gehalten: er schreibt also beispielsweise -liusun

und -huson, wie es die Vorlage bietet und hat sich nur einmal die

Abkürzung -huf gestattet (§ 43 Valehuf). In den Traditionen, deren

Vorlage in weit besserem Zustand war, kommen solche Entgleisungen

in deu Ortsnamen viel häufiger vor. Dass die modernen Formen auch

hier nicht gewollt sind, kann man z. ß. sehen, wenn er in § 82

Hyueren im Text nachträglich in Byuerun ändert, während er an den

Kund, als Weiser, Byueten setzt, wie denn hier am Rande übh, die

modernisierten Ortsnamen, soweit sie seiner 8pnch> ond Ortskuiide

togängiich sind, ihren Platz finden.

Bei -bansen speciell ist das Verlfältuis das folgende. Johannes

schreibt

:

'hu/un '•e/Jun; -ijjun; -Jun 'huf 'hufin -ejjen

in II: 9») 6«) III 4 3) 3*)

in 1: 5^) B öö lö'') Q

') Aber einmal hxumi 2XA\ *) 100. 156. 206. 211; 128; lüO.

*) 31. 37. 41. 48.

«) 44 100. 814, vkikiciit «lieh 170. wo die Hs. tniS&ex AmOMimm bietet.

•) 901. 854. 402. 471.

•) 336. 412. 445b 448. 440 (AUktrinkumn). 451. 455. 457. 400 (Smal). 474
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Dies Ausweicbeu iu die ihm geläufige Form, die ihm vielleicht auch

zuweilen ala „die richtige" erschien, passiert ihm bei Ortsnamen noch

öfter: so hat er zwar 314 in Cogardun und 293 noch alterthümlicher

in Cogardo, aber in 14 andern Fällen in Cogardni (Cogharden); so

setzt er für Listungun (410) in 411 Lystungen ein, achreibt 89 Wester-

elisungen, 14 Valuburgen, 55 Hanbrunnen, in 51 2mal BcUahornen.

Es ist also kein Zufall, wenn die sog. Nachschlagsvocale, die sicher

nicht in der Vorlage standen, gerade in Ortsnamen ein paarmal yor-

kommBu: Broek'huf 147, Broechuf 223; Dadhu^ 60, Daähem 435-

Aber all das ist vereinzelt.
*

Und noch geringer ist die Zahl der modernen Schreibungen, die

er sich bei Personennamen zu Schulden kommen lässt: die vereinzelteü

ck in Frederick 242^. 247 ; Bruninck 243 und gar llelmerck 53 schieb

ich auf sein Conto ; ferner die o för a in Hdmwordus 185 und Wcld-

man 453; die o vor u in Helmborgh 53 und Borchard 45. (51. 65.

183; die e für i iu Wedekind 83 und doch wohl auch in den ver-

schiedenen Frederic (242'». 243. 247. 307. 308. 309. 342. 354; dazu

Fredericus 40. 218. 262. 386), die ich in den corveyischen Quellen des

11. Jhs. sonst nie gefunden habe und die sich auch bei ihm um so

merkwürdiger ausnehmen, als er alle andern Frithu- Namen (mit

alleiniger Ausnahme von Fredemund neben Fredenc 40) mit Frithu-

(auch Frithuric 381), Frühe- (auch Fritfieric 413), Frite- (auch Fri-

terir 404), Fride- (auch Frideric 297) schreibt. Offenbar war ihm

der Name wie kaum ein zweiter geläufig, und so substituierte er gerade

hier leicht die Gebrauchsform. Es fJillt auf, dass sich fast immer

mehrere dieser (an sich seltenen) Fehler dicht bei einander findeu:

die charakteristischste Stelle ist wohl § 83, wo der Vater Wedekind

(st. Widukind) und der Sohn Ueynuert (st. Rainfrid) gleichaiässig

modernisiert sind. Es ist das alles, ich betone es nochmals, unwill-

kürlich. Der Schreiber will die Namen buchstäblich copieren, das

sieht mau ;iu manchen kleinen Resserungen, wie wenn er § 167 sein

Hegnbald' in li(unb(dd' umändert. Und die Zahl dieser Fehler ist

minimal : man bedenke, was es heisst, dass er bei fast 200 Fällen die

Namen mit Thiad-, Thune- {Thing-, Tharf-) uiemüls, wie ihm doch

fast allein geläufig, mit i>, sondern stets den Vorlagen gemäss mit Th

und T gegeben hat!

Verlesen hat er .sich zuweilen, und nicht alle Fehler derart können

wir bei dem jetzigen Stand unserer Nam»mkenntuis feststellen: aber

anderseits lässt sich auch die Grenze schwer ziehen gegenüber den

Fehlem, die bereits die Register enthalten. Ich will ein lehrreiches

Beispiel «u der Heberolle anführen. § 37 steht in der Abschrift des

Digitized by Google



Uifcondemtadlen einei flermanirtiii.

Joliannes im Text und am Rande deutlich beidemal Harim; wir kennen

aber den Ort anderweit sicher als Harun (so auch aus den Traditionen

§ 280): es ist das heutige Haren nördl. yon Meppen. Natürlich

aehob ich den zweifellosen Fehler unbedenklich auf den Abschreiber

nnd war nicht wenig erstaunt, schon in dem Originalfragment deutlich

mit Majuskeln HARIM geschriel^en su. finden. Also Terleeen .bat sich

hier der Schreiber der Heberolle!

Aber unleugbar nnd £ut selbstrerstäudlich sind Lesefehler auch

ftbr miBem Johannes anzunehmen. Ich bin ihnen soigföltig nach-

gegangen, denn fQr mich, der ich die Personennamen grammatisch

erwerthen will, sind die Fehlerquellen weit wichtiger, als für den

Historiker, dem Ton 60 der hier genannten Mensehen 49 stets gteich-

gütig bleiben werden.

Da habe idi denn die merkwtbrdige Thatsache constatierti dass

ihm Lesefehler gegenOber dem Toranstehenden Begister II sogat wie

gar nicht passieren : dieses einheitlich redigierte Begistram war offenbar

TOD der Hand des Urhebers in gleichmSasiger nnd hervoimgend deut^

Ucher Schrift aufgezeichnet Die Verlesungen beginnen Bofort bei den

ersten §§ Ton Begistsr I; ihre Hanptqnensn sind die folgenden: es

wird Terleeen : c als HaUidae 257. HdprU 263. FoldH 282; c als

lauidae 293 (TgL LhUäag 234); u als *i; Lmtgkard 228; ^ ^ r.-

Gmitro 262 (et Gmisuo); r als n: Hmrtd 310 (Tgl Htrrtd 295.

364. 449); d ab 4 mehr&ch ul -Md; h als b: Ba^mberi 474^);

f als /.* Jismar 245. Akward 356; tff ab m: Witrmaud 220. Rem-
mund 274; al als ed: Adedffer. Fftbchlicfa getrennt«) ist das 372. 453.

483 richtig gelesene (388 an Dangwdp entstellte) DagwAp in Dag
Wdp 302 und mit einem weitem Lesefehler in Dal Wdp 273; irrig

siisammengiBrackt ^ddi^nnlo 456.

Eigentliche Sdureibfehler sind noch seltener, und die meisten —
es handelt sich in der B^l um Fortbssnng eines Buchstabens

(Hraward fttr Hramoard 242^ Afg9r für AUfgrn' 328)« Ueberspringen

oder mechanische Assimilation — hat der Gopist bä einer Berision

im Text, ja bei Ortsnamen oft schon gans Ton selbst in der

Wiederholung am Bande richtig gestellt Das letstere ist s. B. der

Fan bei einer an sich jedem erkenntlichen Fehlergruppe, die durch

M ist Reinhem nicht umgekehrt in Reinbem zu bessern (da,< nie weiter

vorkommt), t<ondorn in Heinhert : ist unter dem meohailiBclieii Nschwürken des

Torau8gehenden Wiebern entstanUen.

*) Man bedenke^ dass in der Vorlage wie ja auch in der Abschrift noch
fiuit dnrdiir^ die Eigenaaineii keinen MajosksIeiDgang haben.
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Marebtrierhvf 398^ Wurinffenri^umm SOjL MB^ngenrknf 313 mptH-

jwntiert vird.

(Wiguda Abdruck hak diese Fehler noch um ein geringes Temehri,

ist aber im aBgemefneiii vie mieh eine gmiu GoUation |Oibene«gt

hai, raeht soTeriisiig).

leh habe eine naheliegende, aber von TVigand und Düire niigenda

direckauigesproeheoe Erkenntnis oben unter derflandvoiaiugenoiiimen:

dasii wir es nämlich bei den Vorlagen des Johannes nidit mit Theilen

oder Braehstlicken eines einbeiUichen Unternehmens, sondern mit zwei

gam Terachiedenen Begistem sn thun haben, die fireOidi derselben

Zeit und Tendenz entstammen m9gen.

Das Register n nntevadhmdet sidi anf d«i ersten Bliek durch

grossere Knappheit Tom Bqgister I: wShrend dieses entweder die ToUen

Zeugemreihen oder doch den An&ng derselben, dann mit Nennung der

Best- oder GesammiBahl Inetet (das nähere s. u. S. 45), lasst II die

Zeugen gans fort: mit einer einzigen Ausnahme bdm § 40, wo
eine Tielleicht in dem Torliegenden Chartnhur nicht ein£;ereihte —> ob-

jective — Traditionanotiz in extenso miiigethieilt wird; ferner fehkn

die Namen der Mancqpien, ausser in § 41, wo der Verf unwill-

kQrlich noch etwas in der AusfÜhrUckeit Ton % 40 blieb. D^jegen

hat n Tor I voraus die fiist dnrchgingige Angabe des Namens in den

Traditionen pro filio und pro Iratre, welche so schöne Anhaltspuncte

(Or die Feststellung der Chronologie bietet; I verschweigt in der Bcgel

den Namen des oblatus ^) und entaieht uns so ein wichtiges Kriterium

der Zeitfolge.

Die ebheitliche Bedaetion von II laset sich nun auch noü^ sehr

gut an gewissen sprachlichen EigenthUmlichkeiteipi nachweisen. Ich

greÜB eine hersus, die besonders instractiv ist Der Ver&sser latini-

siert mit einer durchaus individuellen Gonsequenz oder auch Inoonse-

quenz: wahrend er beispiebweiBe die Hanner^ und Frauennamen anf

-rvdf in 12 FiDen, wo sie vorkommen, in dieaer alterthOmliehen nieder-

deutschen Form belSsst und erst ganz zuletst 220 einen Abi. Conrado

anwendet, hat er umgekehrt die Namen auf -mer, -mar fiwt dorch-

gehends zu -man» umgeschaffim: er bringt in 32 Fallen: 18 7%iatoHi-

ru8, -o; 10 Vciemarus, -o; 3 Hiangmarus, -o; 1 Regmmaro; nur

2mal hat er »nur (Haihumer 41. Bermer 125) und ganz gegen Sd^luas

') Besonden merkwürdig in solchen Fällen wie §§ 425 u. 42P, wo der Grund

der Schenkung so ausführlich angegeben wird : Tradidit Reddag (Adalhardus),

quando ßium tuum obUUü ad rdiquias sanctorum St^hani o^u« Vitt, manjittm

unum etc.
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Mcb 2nAl das im 11. Jh. durchdringende -mar (Volcmar 20dl 222)»

Dem gegenüber hat das Begister I: 54 -mer, 12 -mar und nm Q^marua.

I latiniiiert ttborlwapi nicht telbständig, und so nimmt es nicht

Wunder, wwin «tush hier bei -rid, -rcki die lateinischen Formen zurück-

treten: immerhin findet man auf 33 deutsche 4 lateinische Fonneil,

ammtltnh auf -tcmIim^). Der Catalogus abbatom et fratrum aber,

deeeea Ha zwar erst um 1 150 entstand, aber die ursprüngliche Schrei-

bung der einzelnen Li^^ten mit üiemUcher Deutlichkeit bewahrt bat»

kennt für das 9. und 10. JL sowohl -redtis (Alfredus unter Adaiger,

Folcredus unter Thietmar) als -radu8 (Hrodrcuhu unter Bovo I, Benh

^
raäm nnter Boro HI, Wlfr^im unter Iiindoll), Tom 11. Jh. ab nur

noch -radus.

Von übemaebenderConseqoens erweist siob fnrner in II die Schrei-

bung der Personennamen mit dem alten Theod-, was -wenigstens den Vocal

anbetrifft: sehen wir von dem einen latinisierten Theodericm in § 37

ab, 80 bleiben 41 Fälle von solchen Namen übrig >), die durohgebends ia

bitten: Thiad-, Thiat-, Tiit-, 7Va^-, andere Variationen kommen nicbt

Tor, weder 'iltiod- noch Thnd^, die wir zeitlich wlleaftüls doch erwarten

dürften. & ist mdgUob, dass aneh die Urkunden resp. das Chartolar

dse 10.— 11. Jbs^ das unserem Register vorausliegt, schon so conseqaent

waren. Aber es ist nuglanblich, dass der VeKfosser dea Eegisters, dem

wir in ^em Puncte ein Normalisieren nachgewiesen haben, diese

ia-Fomiett duinhweg beibehielt, wenn sie nicht die ihm geläufigen

waren: dass er conseqnent 41mal einen Laut und eine Boobateben-

gruppe fixierte, die ibm fremd war. Also haben wir hier sum min-

desten ein festes, sicheres Kriterium llkr das Alter des Begisters II:

es muss in der ersten Hälfte des 11. Jbs. entstanden sein, da man
später allgemein Tkiet^, Thiet' acbrieb, So bietet der Catalogus bis

inm Jahre 1060 TkkO-, mad-, mit Ansnabme 4inea Thidsrieui (iw.

1001 und lOlOX nech dieser Zeit bat er nur noek dinen Ihatmotrua,

tonst Tkimmo, Tkieimarm, 7%amani», JJiid9rieiia, Die von naserm

Sehtmber Johannes abgesduriebeoe ^berolle, die nach Spanoken

') Diese Formen auf -radus uiul -murus stammen an« dem hocVideutscben

Gebiete, aus dem auch der ganze unsächsische Käme Cunrad(u9) im 10. Jh.

imporlierfc ist. Ks sind Ar spnehUohe Untenachttngen so gut wie wertlot. Aber

IkailiBh bedttKÜM wir dnagtad einer Studie ttbsr Ahsr, Hsisut und Ainbteitaiig

der Latudidlinuigeii : schon die Geschichte des langobardischen gariu» und Miasr

Verdrängung durch diis deutsche ->}frus ist einpr T'nterguchung weitl!.

») Peraonennamen ! deiiii die leii ht ab^eachlirtenen Ortsoameii -/.ci^vn viiw

wechselnde Physiognomie: neben Thiadtpinigthorpe (44) und Thiaddugeshuf (ll6j

haben wir TIMUi»8^M>*f (146. 160), ja sogar schon TUiüUmhif 125. (beate

«Tisdeien*): lemer 'HMretmm (160) und sodencMitB ThthMnthuf (170i>).
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(Westfäl. Zeitschr. 21, 25 f) und Wilmans (Kaiüerurkuuden West-

fahlens I, 458) jedesfails in ihren Hauptpartien der Zeit vor lOSO

angehört, hat mit einer einzigen Ausnahme (§ 10 Thiadbern) durcliwejif

w: auch auf der (von Wilmans im Alter so überschätzten) Rückseite

des Originalfragments steht beidemal Thiedulf. Ebenso hat die einzige

erhaltene Privaturkunde dieser Zeit, die wir im Original heranziehen

können, die l^adition bei Erhard Ck)d. I Nr. CLX (1081—1106) bei-

demal Thietburgii, (Die Annales Corbeienses, die zum J. 1001 noch

ITiiadmarus schreiben, bieten leider für die Folgezeit keine Coutrol-

bel^). Das grosse Hörigenverzeichnis im Corveyer Msc. I 132 p. 3— 18»

dessen- älteste Theile freilich schon dem 12- Jahrhundert angehören,

hat nie mehr ia, sondern neben Tliietbert^ Thiethurg^ TliietminU, ThiH'

imi-t, Thietmar^ TkUdvsin conataut lliidericus, vereinzelt Thitmar,

Thetmar.

Aehnlich wie bei Thiad- liegt die Sache auch bei Adal-. wo
freilich die Zahl der Beispiele niedriger ist. Von dem einen Athaldus

§ 1() abgesehen, bei dem es unsicher bleibt, ob er als Hatholdua (TgL

§11) oder als Athaloldus (vgl. § 101) aufzufassen ist, haben wir aas-

schliesslich Adal-: 7mal *). Auch diese Form wird in der zweiten

Hälfte des 11. Jhs., etwas später als Ihiad-, verdrängt: durch Add-,

Die zeitgenössischen Au^ichniingen der Annales Corbeienses haben

nach der Mitte des 11. Jhs. nur noch Adel-,' Addberiut 1067. Add^
heida 1094> AdeUwiut 1112- Etwas weiter zurück ist das Hörigen-

verzeichnis, in dessen altem Partien durchschnittlich auf 5 Adel- noch

3 Adal" kommen, und noch weiter die Heberolle, wo ich 2 Adel- und

5 Adal- zähle. Im „Catalogus^' schliesslich tritt der Wandel erst nm
1100 ein. [Im Verbrüderungsbuch kommt wieder Athel- auf.]

Auch die Formen des Dativus Pluralis darf mau für die Chrono*

legie in Anschlag bringen : um die Mitte des 11. Jhs. treten in Pader-

bom und der Wesergegend die jüngem Formen auf -on, seltener -an

in den Vordergrund. Die Mindener Urkunde t. J. 1055 bei Erhard

Cod. Nr. CXLVIII weist schon aosschliesslich (lOmal) -huson, -esaon,

^ungon usw. auf; von 2 Corveyer Privuturkunden dieser Zeit, die ich

im Original eingesehen habe, hat die ältere v. J. 1078 (vgl. Erhard

fieg. l&x. 117*.)) V<üahiiuu», Aueredessun und daneben Werethan^ die

oben citierte Tradition aus der Zeit Abt Marcwards (nach 1081) Uore-

hmwm* In der Heberolle hat -huson bereits dos üebergewicht über

-huaun, während im übrigen noch die Formen mit -un im Vorsprang

sind. In nnseretn Begister nun finden sich neben einer starken Heber*

>) Mih«r f 39 ist aaMbrUeh» <M%w.
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zahl des alten -im erst 6—8 Beispiele (sie sind nicht alle etymo-

logisch sicher) für -an: Vimlaan 27. Swehtharan 70. O'iepan 65.

Hoühvaan 204'». Karlasthan 204". Fersthan 82. HaUevmi 171. MfM-
derkaetieran 11 (vgl. Dürre, Westfal. Zeitschr. 42 II, 11), und nur

ein -on, in dem etymologisch uiisichem Hiadanoson 219.

Im VorlMife dm 11. Jahrhunderts tritt femer in Cor?ey, wie ich

oben sehen einmal augedeutet habe, eiue deotUehe Neigdng ai^, Mt
von der niederdeutschen Sehreibnng der fiigennämen sn enumcipiereD.

Ich werde über dieee mid Terwandle Braeheinungen an anderer Stelle

und in andenn Zusammenhang händeb und will hier nnr kurz an-

führen, worum es sich handelt: man sdireibt jetzt gern -^orph und

-AeiM statt -thorp (iorp^ dorp) und -htm, man schreibt -rikc nnd -rat

statt -ric und 'Wwl, Raothari und Buovo Mk-Bodhwd und Bovo; man
bildet Koseformen auf -icho statt -«eo— nnd verrfith bei alledem dooh

eiae gioase Unsicherheit, wie wenn z. B. das HfirigeuTeeseichnis das ober-

deutsche S auf Oozwm, Qrtwin, FSppo, Qsdaff übevtrigi Zeugen ftr

diese Tendern sind fiwt alle aehriftliehen Ueberreste ana dieser Zeit: die

Heberolleam alirksten, aber recht dentiich aueh die 'Hörigenliste, daa Ver-

Mdemngabneh nnd die ^»^a^» Bin hfibscbea Beiapiel ans den

Annahm kann ich ipieh nidit enthaüten hier ansofttfaxen. Im Jahre llOS,

ala der Tertriebene Abt Marewacd smrOckgekehrt war imd die Ottter-

verleihQngen des TJaorpators Qllnther mekgSngig machte (Jafl^ S. 41):

Eppo vir foUni HSUstm rmüUre nobtü, $€i aU: Cum H'ueUhem
dimHtam $t Huld^sson, Et factum ni: wmlv>9vifoä:9eeum ^ .

,

HudUiieimy HStUuen -et ettom perdidU, Man beachte^ wie der Berieht-

erstatter dem widerapüsatigen Niedenachsen eine andere Lautfenn in

den Hnnd legt ala die^ deren er sich aelbst' bedient: er macht ee

freilich teefat nngeadiickt, aber die Abaifsht Ixeg^ doch an Tage.

Von aUedem findet sich nichts in nnaem Begistera: dier Schrober

Johannes hat ea nns aidier nidit nnteraehlagen, denn er eriElftrt b^
der:Heberolle, wo ea ihm aaffiel, dass er all dae'^aecnritatis amplioris

grataa^ beibehalten wolle (Wigand ArchiT I 3; 57 n.

Es steht also nunmehr nichts weiter > im Wege, diesen Theil der

Vorlage mit der OiiginaUu: des Begistrum II au idehtificieren nnd

dessen Afa&asnng in jenes Jahr 1037 an legen, dem die Urkande des

Schlosses (§. 234) angehdri

• Wie nmstandlich! wird mancher Leser auarofen: das war doch

sognt wie gegeben* Meinetwegen, aber der Philologe, der diese Qaellen

ftr die Sprachgeschichte nntabar machen will^ mnss alle bdeen Fall-

') Procentzahlen latten noh nicht angeben : «chon wegen der maasenhafteA

•Auf und dann wegen der sicher dem Coinsten Johaanee sageborigen
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all icke, die Möglichkeit von Zwischeuhandschriflen, Nachträgen, Ein-

schaltungen aus dem Wege räumen, und das habe ich hier mit unserem

gewöhnlichen Handwerkszeug gethan.

Nun will ich den Verfasser des Registers II. ehe ich ihn verlasse,

nur noch von dem Verdachte Ijeireien. alä sei er ein sprachlicher

Corrector, der uns bloss seine eigene Sprache und Orthographie hinter-

lassen, die wechselnde Lautgebang seiner Vorlagen völlig normalisiert

habe. Seine Thätigkeit in dieser Hinsicht war eine sehr beschränkte:

für gewisse, häufi<^ wiederkehrende Namen hat er allerdings eine

Normalform, so el)en bei Thiad-, Adal-, -marus^ und diese fiihrt er

in seine knappen Regesten gewiss auch da ein, wo die Vorlage sich

anders verhielt. Aber man darf sich diese Eingriffe nicht zu radical

vorstellen: der Zeitraum^ den er umspannte, war weder gross genug,

noch für die Sprachgeschichte so ereignisreich, dass er bei seinem

Material etwa, wie wir es bald beim liegister I sehen werden, auf

eine gau2^ Stufenleiter vou Wandlungen des gleichen Lautes zu stosseu

brauchte. Dagegen drängten sich allerdings überall dialectische Eir-

scheinungen vor. und diese hat er mit grosser Zurückhaltüng behandelt,

in der Mehrzahl einfach unangetastet gelassen. Es ist hier nicht der

Platz, darauf näher einzugehen: ich will nur ein paar Proben geben.

Die Tradition 4j 22" ist yonAsdehc pro coniuge sua Ifathubiirh '
i ge-

stiftet, die zweitfolgende § 2?> von Osdach comes et coniux eiu^ Hadeburg.

Weder Dürre noch Förstemanu haben gesehen, dass das dasselbe Paar

ist: die doppelte dialectische Abweichung m Asdehc gegenüber Osduch

ist gerade m diesem Register vielfach bezeup^, vgl. z. B o y <i in

Astere.s/iuf 24; l'indaan 27. Aewerlan lM'J. liocla 224; Harheke 35;

Radenlieki ti; Hadi 53; Hanbrunnen 55; Marungun 156; AdiJger 39;

— und anderseits a y e in Nedeg 44. Herden ^^2. Werder/ 2(H>. —
In einigen s;J^ häuft sich das dialectische förmlich; bO in 82.

wo wir verschiedene Arten des üebergaugs von a )> « in Jferdeg und

Mercsuit, zweimal die Assimilation Id y U in IfillikesfeUe haben; in

§ 78, wo der Uebergang des Umlauts-« in i durch Wijndde, Wyrin-

hardus, Btkihuf vertreten ist uud daneben noch das durch An- und Auslaut

bemerkenswerthe AVtna {— Annoj begegnet; § 170, wo das erstere wieder

in Süihein, Id y U in Roihoüeshus (d. i. Hrodoldes-) zu Tage tritt. Die

Kenntnis und genaue Beobachtung dieser mundartlichen Erscheinungen

ist für jeden nothwendig, der diese Traditionen für die niedersäch-

siflch« Territonalgeiehiohte nntaibar machen will. Der sonst höohat

*) So die Hs., niöht -dehi nnd -frurd^ wie bei Wigand steht; ich bemerke

«ia flir allema], doM meiae Abveiobaagea ron ^IHgaad aaf eine GoUaUoD be-

grBndet sind.
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werthvolle Coramentar ü,u deu Ortsnamen der Traditionen, den Dürre

in der WestfäL Zeitschrift Bd. 41 und 42 Tezdffentlioht hat| läast das

an mancher Stelle empfinden.

Ich wende mich uuu zum Begister I, das uns, woran ich er-

innern will, als Torso überliefert ist, während wir II vollständig be-

sitzen. Auch dies Register ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Werk

eines Mannes, der sich darüber mitten in seiner Arbeit, in einer Note

zn 373 ausspricht. Er entschuldigt sich hier, wie kürzer schon

vorher in §§ 329 und 354 ( . . et alii XI [X] quos causa hreiitatiis

hic obmitto)^ dass er nicht das ganze ßöstellige Zeugenregister mit-

theile: presertim etiarn quoil in alio ref/if^tro omnes nominatim et

expresse habentur, ex quo videlicet refiistro hec coJleda et hic in untim

conscripta myit ; dieser Hinweis wiederholt sich 437 : ut patef in alio

registro. Otienbar erhielt er den Auftrag, die mehrbändigen Chartu-

larien zu einem übersichtlichen Auszug zu verarbeiten, der natürlich

diese selbst nicht überflüssig machte. Aber während der Autor von II,

dem ein ähnlicher Auftrag das spätere Material zuwies, dabei nach

ganz bestimmten Frincipien verfahren ist, die er vorher festgelegt hatte,

hat I im Laufe der Arbeit seine GrundsatM wiederholt gewechselt.

Dm wesentliche will ich hier anf&hren:

Anf den § 225i der nnr die üeberschrift fElr den ersten, am
Schlüsse leider nicht markierten Abschnitt (Traditionen unter Adalhard)

bietet, folgen zunächst 3 Schenkungen (§ 226^^*^), in denen alle Zeugen

gcmaimt «nd cum Schlüsse noch einmal ihre Geaamnrtzahl angegeben

iit: . . . numero XII u. ä.

Schon in § 227 bleibt die letztere als überflUang fort, aber bis

§ 308 werden die Zeugenlisten vollständig gegeben.

§§ 309—311 wird zuerst ein abgekürztes Yerfahxtn probiert: aaf

den Anfang desr Zeugenliste (es sind jedesmal 4 gemnnt) folgt ein

0te. omnes numero X V (vesp. XXIL XXIII).

§ 312 hat nur 4 Zeugen, die voll genannt sind. Von § 3IS

bis § 450 herrscht dann das Princip, kleine Listen von 2—6 Zeugen

mtrerkUrzt zu geben, bei allen grössem aber nur die ersten 4, 5, 6

zu nennen und dann mit et alii quinque u. ä. ZQ sdiliessen hk

diese Partie fallen alle oben anfgeführfeen&itschuldigungeiiimd Verweise.

Von § 451 bi.H zum Sehlnss nnserer Ueberlieferong sind die

Zeogen wiedsr v^dlständig gegeben.

*) Man ktante diesen Abacbnitt auch erst mit % 452 •chlisnen, da es sich

in 4ftl vm mn 8, in 452 mit um 4 Zeugen hsndelt, wo alM> VoUsttndigktii miter

sUen Omsliaden gegeben war.
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Auffällig ist eigentlich nur ^eae Backkehr zur Vollttandigkeit,

und ich habe mir darom die Frage yorgelegt, ob nicht am Ende hier

doch ein anderer Bearbeiter eingetreten sei. Aber ich habe weder im

lateinischen Ausdruck noch in der sprachlichen Behandlung der deutschen

Wörter irgend einen Anhaltspunct gefunden. £& war offenbar ein

recht unselbständiger Herr, der sich bei der Kürzung der Zeugenreihe

nicht recht wohl fühlte und, nachdem er wiederholt durch Entschul-

digungen und Verweise auf das „alium registrum" sein Gewissen zu

beschwichtiireu gesucht hatte, schlieMlich wi^er bei getreulicher

Nennung aller ]Samen Ruhe suchte.

Dieser Uusicherheit entspricht, für den Philologen sehr werthvoll,

seine durchgehende Nachgiebigkeit gegen alle orthographij^clieu Schwan-

kungen der \ orlage. Von Ausätzen zur sprachlichen Regelung ist bei

ihm nichts zu spüren, wir lernen alle Wandlungen der Orthographie

und allerlei Schreiberindividualitiiten so getreu kennen, wie sie die

Chartulare bewahrt hatten. Und dass solche Chartulare des 9. Jhs,

ihrerseits sehr gewissenhaft die Originalurkunden wiedergaben, das

wissen wir aus Fulda und Freisiug, Was also in seinem Begister fehlt,

das hat er gewiss auch iiiclit im Chartular gefunden.

Ich will aus dem sehr reichen Beobachtungsmaterial — denn

Begister I enthält wohl viermal so viele Namen als II — nur einiges

herausgreifen, um mein obiges Urtheil zu bestätigen und den von

DUrre gelieferten Nachweis der chronologischen Anordnung auch

dieses Registers zu vervollständigen.

Beginuen will ich mit einer Beobachtung, au die sich ein weiter-

gehendes Interesse heftet. Im ersten Drittel etwa des Registers I

finden sich eine Reihe von Formen mit ch, die auf den ersten Blick

halbhochdeutsch scheinen: WiUibechi 229. ilaslbechi 255. Aatenbechi

277. Himhechi 316. Billurbecid 319; weiter Ambrichi 257. Aluchi 28 IK

Dem Copisten Johannes können sie schon aus dem Grunde nicht ge-

hören, weil er als guter Niedersachse vielmehr eine starke Abneigung

gegen das ,obliquum ideoma' des Hochdeutschen ^) zeigt: er hat auch

in der That ausser bei Ambrichi stets die ihm geläufige Form mit k

an den Rand geschrieben : \l'tllil>rlr, Ifusselbt'kf, Aluke usw. Also sind

sie alt und stammen mindestens aus ckin (Jhartular. lu die gleiche

Kategone gehören noch: ilie Ort,snameu -^v'/i^rMce/e 266 und Bochina-

fehl '2:VJ und der Personenname Gichi 246. 255. 2()4; ferner die Schrei-

bung sch in Tuischinun 2)^4 und in Schema 272 '\ 272'' 'M>^y Diesem

Ilmaligen ch, 4maligen sch vor i (e) steht nun innerhalb des Ab-

>) ä. bei Wigand a. a. 0. S. 57 n.

Digitized by Google



Urkundenstudien eines (iermaaütea. 47

schnitte von § 225—§ 320 gegenüber '.mal A- vor i (e) uud onial sc

(Scerua 265, -sced zweimal ;UU). Die k vor hellem Vokal fiiideu sich

4inal in beke.- Waritheke 235- SaUbeke 252. Swenabeke 258. Lianbeke

297 ; diese Formen, wie sie dastehen, sind aber sicher Eigeuthuni des

Johanne^, der sich durch AbneiguDg gegen die fremdartigen Wortbilder

doch zuweilen verleiten liess, seine eigenen ein/.uführen : m seiner Vorlage

könnte er ausser -bechi nur -beki gefunden haben, wie er dann später :35

1

und 302 auch richtig JUllurbeki schreibt. Ebenso sind die drei Giki

(Ghikin) 236. 293. 314 gegenüber den 3 (lichij um die sie sich grup-

pieren, verdächtig. Es bleiben noch die Zeugen Keto *) 233 und Kedi

269. Von 320 ab dagegen ist das ch vor Palatalvocal wie wegge-

blasen: k herscht durchaus, und das eine Bechina 399 bedarf einer

besondem Beurtheilung, wie Hech § 38, Bechi und Bechinun Heberolle

§ 6 u. § 40 darthun. Das liegister II kennt cht überhaupt nicht

Ich glaube also, dass die 12 (-}- 4) gut bezeugten ch (sch) gegen-

über den mehr oder weniger verdächtigen 9 (-|- 3) k (sc) es wahr-

scheinlich machen, dass man in Corvey bis ungefähr zur Tradition

320 hinab zur Bezeichnung des k-Lautes vor hellem Vocal nur die Ver-

bindung ch kannte; vor dunkelem Vocal, ferner vor r, n wurde c

angewendet. Das ^-Zeichen war also allem Anschein nach der alt-

oorveyischen Orthographie noch fremd ^) I Es war ihr fremd noch in

den dreisaiger Jahren, in welche wir die Traditionen um 300 herum

unbedingt setzen müssen, vielleicht sogar bis gegen das Jahr 840 hin.

Das ist ein neues, recht gewichtiges Bedenken gegen die Hypothese

von der Entstehung desHeliand in Corvey, welche neuerdings

von Kauümann Germania ö7, 3t)9 fL mit jugendlichem Feuereifer ver-

theidigt worden ist^).

I) Offenbar dmelbe Nane wie bei Dxonke Nr. 246 (ao. 800) Ceto und im
CMalogus abbatum et fratrura Corb. unter Warinna (verlesen) Celo.

-) KauftVoann in seinem schon durch den Gegenstand verdienstlichen Auf-

satz über die älteste Schreibung dea k-Laote Germ. 37, 243 tt hat Niederdeutsch-

land nicht berücksichtigt.

*) Ich Üb lange ein eliller LieMiaber der fj^eidien Tofitdlnng gewesen

and mOcbto den AnbBngem der eorvejiiohen Hypottiese, indem idi mieb jeist

von ihnen verabschiede, doch auch ein Schutzmittel aus den Traditionen her-

vorholen. Jostes hat in seinen einschneidenden Untersuchungen über die Heimat

iinperer altsächsischen DonkmSiler (Zeitschrift f. d. Alt. 40) auch mit grosser

Bestimmtheit ausgei>piuL:hen, dass eine Aua^prache des anlautenden g, welche

den im Heliand üblichen Stabreim auf J erkläre, in Westfalen beute und erst

leebt ftr die alte Zeit undenkbar sei. Knn, für die Oberweeergegend trifft das

im 9. und 10. Jb. jedee&Us nicht zu: die Tradd. Corb. bieten ^ 52 Jerherih
und sogar (in ihren beiden Theilen !) für Gei-icu und Geroldm die überraschende

Schreibung Hieriea 231 und Uitroldua 187. Wober diese stammt, ist klar:
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Ein zweites Beispiel entnehme ich der Bildungsweise der Orts-

namen auf -hus^ -husun. Ich constatiere zunächst, unter Hinweis auf

die Tabelle oben S. 37, dass die Kürzung -^ssun aus -es-husun im

Retrister I noch gar nicht vorkommt, während sie im Register II als

-fisfiun, -issun, -sun Bmal und in der Abschleifung zu -esseft (durch

den C-opisten) limal bezeugt ist; diese Formen gehören also erst dem

10. Jahrhundert und wahrscheinlich erst desseu zweiter Hälfte an: es

finden sich vor § 100: (1) Beispiel, von § 100—211: 6 (-f 2). Da-

ß-egcn begegnen wir in den ältesten Partien von I noch 4raal dem

alterthümlichen Singular Fahhus 233*'. Odenhus 24^ f2malj.

(Jlenhus 344^. Diese älteste Form scheint also, von vornherein

durch 'husun gefährdet, sich nur bis gegen 840 gehalten zu haben.

Und nun ein paar Erscheinungen aus der Orthographie, die zu-

gleich Wandlungen der Lautgescliichte wideispiegeln, ohne dass sie

mit ihnen zusammenzufallen brauchen.

Für die Namen mit Liud- treflfen wir ganz am Eingang dif» alter-

thüraliche, aber offenbar aus hochdeutschem Brauch einfach übernom-

mene Form Leut-: T^eutheri 226. I^eutghard u. Ijeutheri 228, später

nur noch einmal Tjeudmar 333. Im übrigen herscht Liud- (Liui-),

von dem vereinzeltes Luid- (Luit') nicht immmer scharf zu scheiden

ist: ich zähle 32 Fälle. Es wird nur unterbrochen durch ein zwei-

maliges, fremdes Leodtdfus (293. 44'J) und durch llmalige Schreibung

mit einfachem u: von diesen treten drei vereinzelt auf: Ludolf 252.

fjudolfus 350 (neben Liudnlfi). Luthard 448, die Hbrigen in zwei geschlos-

seneu Gruppen : 304. 305 (3 Fälle) und 429—436 (5 Fälle) : hier haben

wir es zweifellos mit Schreiberphysiognomien zu thnn, die noch durch

Chartular, Register und Copie hindurch erkennbar sind. Gegen den Schlnss

herrscht wieder reines lAud', — Im Rt^gister II dagegen haben wir

durchgehendes Schwanken: 6 'u {ui) stehen hier 11 u gegenüber.

Reicher und complicierter gestaltet sich das Bild bei Thiod-^).

Ich will es in einer Tabelle vorführen, zu der ich die §§ in 3 an-

nähernd gleiche Theile zerlege und die Laute so ordne, wie sie in der

Reihenfolge auftreten. Die wenigen Ortsnamen schliesöe ich hier mit

ein, da sie keine Abweichung zeigen.

aus Hiet oxolyma Jerumlem, und diese beiden corvevischcn Schreiber, von dpnen

der ältere ein ZeitgonosHc des Helianddichters war. hätten also einen Stabreimvers

wie Uel. 3088 »nnan Hiet uaaUm geres ordun ganz selbstverständlich gefunden.

Die ErUlrang dieser Thataaehe gebe ieh in anderem Ztuammenhaiige.

<) Ieh behandle nur die lehneichen Wandinagen des Yoenls; im Anlaut

"hloibt Th oder (gleichwertig) T conßtflnt und der Wechsel swisohea -d und -#

im Auslaut bietet nicht« von actuellem Interesse.
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«o «II ia io 1«

§)? 225—311: 19 3 2 19 4 B

§§ 312—398: 8 1 B 17 B 4

§ 399—486: 7 B B 24 1 1

Das allgemeine Bild der Entwickeluug tritt deutlich hervor; co ist

der herrscheude Laut in den ältesten, in in der gewaltigen Mehrzahl

der Traditionen ; dast, die Verdrängung nicht rascher und nicht gründ-

licher erfolgt, liegt natürlich an dem Schut/.e des gelehrten Klanges,

der einem Theodbertus, Tlieodiäfus, TheiKlricus anhaftete. In der

ältesten Zeit zeigt sich ein paarmal eu: Teutmer 234 (neben Teodo).

Teutmar 235 und (offenbar nach dieser Person benannt) Tlieutmares-

huf 242*; ganz sporadisch noch 323 Teudold. Die unsichere Zeit des

üebergangs von eo zu ia (um d. J. 830) wird nebenher durch die beiden

Laute ea (Iheadinch 289. TheadUildus 245) und io charakterisiert: dass

auch das letztere nur ganz sporadisch erscheint (246 neben zwei ia.

264 neben einem eo. 279. 280 ; dann nur noch 465), ist überraschend.

Von den Hei i au d 1: s s. kennt der Cottonianus, der nach der herr-

schenden Meinung (auch GalMes und Kauflfmanns) dem Original sprach-

lich am nächsten steht, ia (ea) übh. nicht (von einem ganz vereinzelten

thiadnes 4693 abgesehen), sondern hat (nach (Jallee Altsächs. Gramm,

§ 49): 112 eo — 422 io — 82 <<?/ ebenso fehlt ui {ea) iui Fragment P.

Im Monaceusis finden sich auch bloss 24 in und 2 ea, und nur in

den neuen vaticanischen Fragmenten — die aber gauz sicher nicht
nach Corvey gehören! — treten die y »a, 1 ea bemerkenswert hervor:

neben 15 io, 8 eo (ed. Braune S. 13).

ie ist unserer Zeit im Ganzen noch durchaus fremd: die 5 Bei-

spiele bedeuten nicht etwa ein Emporkommen des I>autes (den ja das

spätere Kegister II gar nicht kennt!), sondern vertheilen sieh auf 2

Schreiber, die auch sonst Tinsicherheit verrathen. Innerhalb der Tra-

ditionen 391—^398 ist der eine thäüg gewesen; hier ^den wir kein

90, ea, ia, wohl aber

§ 391 Thiednfxiesht^ — [T^dso^ Thiagoy

§ 393 Theidger^)

^ 398* 'riedyerus — Tiedgeri - [Tiude] — Tiedric.

Dem andern gehört die Urkunde § 466 mit Tethard — Thedric —
Thiedij'-r; dasa sich in den vorausgehenden 461. 464. 465 ein

tSchwanken zwischen 2 eo und einem io (dem einzigen nach § 2801)

seigt, mag erwähnt werden.

I) Dies d sieht lecht spll ans, idi habe inTerllMig nur an Beispiel ans

d. J. 1003 zur Hand: ThMMtes^husun (Forsch, z. d. Gesch. 14^ 27); Alfhof,

Qiammatik altsftohs. Eigennamen (Faderboni 1879) bietei nichts.

imthailuttt ZTIIL 4
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Eine Sntwiekelang wie hier aelien wir freilidi innerhalb Inieht nun
zweiten liale^ In andern Poneten stehen Sprache oder Orthographie

hai nnereehütterlich lest: so bei Adtd^: neben 65 AM" nebst den

harmlosen TocahmimiUtiotten Adofcld (368. 373) AdMf (309) findet

sieh ein einsiges Jth^heri (439); es ist wohl aoeh kein Zo&Il, dass

die Zusiünmensiehung za in I noeh bis gegen Sehhiss (Älgw 454.

JUmtr 466) fehlt, während ans gleioh im Eingang Ton II AlberiUB

mefarfiM^ (4.33) entgegentriti

Oder es henseht fortgesetste ünsieherheit: ieh wähle als Beispiel

-mier, wo die lateinische Form -inarNs das Eindringen des anfiuigs

fremdartigen, hoehdentschen -mar begOnstigt Ich bdialte die obige

der §§ bei ond gebe wieder eine TabeUe i)

-mm

§ 225--311: 22 5 2

§ 318—3d8: 14 4 8

§ 399--486: 18 • 3 4
Man sieht: von einem Fortschritt ist nicht die Bede; der oberdeutschen

Formen tiiud sogar gegen Sdilnss (wenn wir von den lateinischen ab*

sehen) proceatiuü weniger. Daa kltamte Zn&U sein, wenn es swh nkht

bei 'red viel dentUcher wiederholte:

"Ted »rad "Todui

§ 225—311: 12 5 2

§ 312—398: 6 S

§ 399—486: .8 2

Eä gibt daltir nur ^ine Erklärung: wie das Kloster selhsti so ist auch

seine Orthographie erst nach und nadi nationalsBchsisch geworden,

hat die oberdeutschen Einflüsse eist alluiahlich, dann aber für lange

Zeit zurückgedrängt Die lange Erhaltung des german. e ^), bis über

das Jahr 1000 hinaus, ist für die eoryeyische Mundart hervorragend

charakteristisch. Dass die Verhältnisse in II, obwohl durch die Lati-

uisierung -marus theilweise verhüllt, noch nicht wesentlich audertt

liegen, habe ich oben 8. 40 gezeigt: Bed- und -red bind hier sogar

ausualimsloa bis auf den Conradus 220.

Und wie stellt sich dazu der He Ii and? Nuu, der hat nur noch

verschwindende iieste dieses e — gerade wieder der Cottouiauus so

gut wie gar ktinel

Wieder anders üielit hicli die iSachf dm Nameu mit Iffod- an,

die ilii anlautendes h im iiuchdeutscheu bekanntlich schon vor der

>) AuBgeschludsea hübe ich hier die Urtäimuien: 242 'rheutmareahttf sicher

unter Einfloat von Tnttmav 235 und anderteits 346 Hamere$huf o. a. w.
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Mitte des 0. Jhs. verlieren, in sächsischeu Gegenden aber es ebenso wie

sonst Yor r und w ^) noch bis ums Jahr lüOO btiwahrea. In I lugen

die Verhältnisse folgeudermassen.

Ich zähle 42 Beispiele von Personenmunen mit Ifrod- (genauer

29 Hrod- -|- 13 Hrot-) und zwischen diese vertheiit 11 solche mit liodU

(genauer 6 Rod- -f- 5 Hot). Dazu treteu 4 Ortsnamen: 3 mit lirod-,

1 Hrot» ; 1 Uot-, Der Gesammtbestaud ist:

32 Hrod- 14 Hrot-

6 Hod' 6 Rot-

Sehon daraus möchte man schliessen, dass bei den Namen ohne h, da

sie xugleich das t bevorzagen, hochdeutscher Einfluss im Spiele sei

resp. hochdeutsdie Schreibung affectiert werde. Es ist anderseits za

beachten, dais von den 6 Rod- 4 allein auf einen Rodulf(us) ent-

iallen, der von § 308'' bis § 394 bezeugt ist, während sich ein (?)

anderer von § 228—§ 267 ebenso oft als Hrodulf uä. geschrieben

findet. Und schliesslich auch, dass einmal 4 Ii- als geschlossene

Gruppe (§§ 308''. 32t)'') auftreten. Solche Erw^ungen zeigen jedes-

falls, dass wir keinerlei Grund haben, den sporadisrli erscheinenden

Verlust des dem Register I oder gar dem wackeru Johannes von

Falkenhagen schuld zu geben. Auch hier spiegelt sich das Chartular

mii seineu Urkunden wieder.

In II liegen die Verhältnisse ganz anders. Die Fälle mit ein-

iachem r- haben schon einen kleineu Vorsprung und scheinen durch

eine gewisse Gleichmässigkeit der Schreibung darauf hinzuweisoL, dass

der Urheber dieses Registers hier wie sonst einen Anlauf sn ortho-

graphischer Regelung machte. Man veigleiche

Mohf^Mmu 4 Hordold d. i HroeMd 54.

Bothard 32. Hrodgherd 92.

Bolihmardit» 90. Hroikbwrghuhuf 134.

Boihgerus 97. Hrotwardeaht^ 183.

BothwarduB 143. Br^rtharduB 195.

BoOttOleskuf) 170.

Bokimta 211.

Die Cor?eyer Annalen sdireiben noch im J. 975 den Ifainser

Eribisehof Bnodbert Hrodberius, im „Gatalogos^* hingegen schwinden

die Är- schon Ton Abt Folemsr (917) au vollständig.

1) kenne ich biiher aus sIchriMiheii NamMi fiberhaupi nidit : ieh bemerke

nftmlich, dass die Kam n mit Html-, IHud- den Sachsen des Festlandes von Haut

aus fremd wnren und noch Hinter fremd tjeblicben sind nU den Angelsachaen.

Aebnlich steht es mit den Namen auf -hram. (Der Kaiser tihtarius § 357 kommt
natürlich nicht iu Betracht).

*) D. i. EndoUMk.
4*
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Was das Alter von Register I anlangt, so steht nichts im

Wege, es gleichfalls iu die erste Hälfte des 11. Jhs. zu setzen, und

an sich erscheint es ja als das natürliche, dass der Auftrag für II erst

gegeben wurde, nachdem ein ähnliches knappes Register ftir die ältere

Zeit bereits fertiggestellt oder doch mindestens iu Auftrag gegeben

war. Also I ist wohl vor II entstanden, aber virahrscheinlich nicht

lange vorher: ein paar vereinzelte Dative Fluralis auf -ow, die weder

aus dem Chartular noch aus der Feder des letzten Copisten stammen

können, müssen bereits auf das 1 1. Jahrhundert gedeutet werden : so

Duncgon 242^ (neben Dungun 375). Falhon 259. Haron 251 (nebeu

Harun 280). Heloon 390*^. Ilricon 343*, zu denen noch zwei Aus-

gänge auf -an treten : Byiieran 255. Scieferan 443.

Das procentuale Verhältnis dieser Jüngern Formen zu den altem

ist in II etwas günstiger als in I: bemerkenswert i.>t neben -««, dass

der eine -on, der andere -an gebraucht; beide Formen sind aber auch

sonst in Corvey nachgewiesen.

Beide Reifster wurden in Corvey unter dem Abt Druthmar, aber

von verschiedenen Verfassern hergestellt, das Register II wahrscheinlich

im Jahre 1037, das Register I kurz vorher — wo nicht gleichzeitig:

denn es ist immerhin durchaus möglich, dass die Arbeit von vom-
hereiu vertheilt wurde, sodass etwa in der jetzt ca. 90 Jahre um-
spannenden Lücke zwischen I und II ausser dem Schluss Yon I noch

das Opus eines dritten Gorrejer Bmders verloren gegangen wSte.

Anmerkung. Bei der Cenectar der leteten BUftter werde ich gewalir,

dam einige der Emweadnugen, die idh oben ans der Sprache und Sohieibaiig

unserer Traditionen ^e^i^en den oorveyiscben Ursprung des Heliand gewann,

M-hon Rudolf Kögel den ludogerm. Fonchungea III 28&. 288 mit sicherm

Ulick er&fist hat
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Die Urkunden Karls d. Gr. für

Bremen und Verden.

Yoii

M. Tan gl.

Die Uuechtlieit der Urkunden, durch die Karl d. Gr. angeblich

am 20. Juni 786 und 14. Juli 7S8 die Gründung der Bisthümer Verden

nnd Bremen verbriefte (Mühlbacher Nr. 263 und 286), steht beute

ausser Zweifel; ebenso ist das nahe Verhältnis beider Fälschungen sn

einander langrt erkannt >). Wenn ieh daher an der wiederholt er-

örterten Frage neuerdings rühre^ so geschieht dies aus dem Grund,

weil ich.ab Mitarbeiter bei der Bearbeitung der Earolinger-Ürkunden

für die Ausgabe in den Monmnenta Germaniae Gelegenheit hatte, mich

mit den UeberliefenmgBfonnen beider Urkunden näher zu befreunden,

und dabei sa neuen BKgebniaaen für die Entaeheidung des- Prioritftto-

Terbiltpisesi der beiden FUsehungen gelangt sn sein glaube.

Ieh beginne damit, daas ieh snnlehst die weitgebende Ueberein-

stimmung der Bremer Urkunde (B) mit der Verdener (V) Teran-

sehanliche, wobei ick mieh bei Hervorhebung deiielben durdi ge^eirten

Druck nidit auf unbedingte Gleichheit der Wortformen steife.

R.
I

V.

Si domino deo ezercituuiu üuccur- Cum domiui nostri Jesu Christi vir»

leate in bellis Tiotoria potiti tute &Tento bellorum Tiotoriam
in illo et non in nobis glo- nuper potiti fnerimue, si grscasmm

riamur, efc in hoo seeulo pacem in immewsnm actione in ipso et

•) Für Anführung der Drucke und ülteron Literatur verweise ich auf Mühl»

bacher 1. c. and Hasse, Schleewig-Holstein-Laueuburgisohe Regesten und Ur-

kunden 1, 1 Nr. 1.
t
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B.

et prosperitatemet in futiiro

perpetuae raercedis retributio-

nem nos {ivomamri oonfidimus.

Quupropter noverint omnes Christi

üdeles, quod Saxones quos pru-

genitorilms Bostris ob auae per-
tinatiam perfidiae Semper
indomabiles ipsiqae deo et
nobis tamdiu rebelles. qtionsque

illius non nostra virtute ipsos et

bellis Ticimus et ad baptismi
gratiam deo annueiite perduzi-
mo8, pristanae libertati donatos et

omni nobis debito censu solutos, pro

amore illias, qui nobis victoriam

contulit, ipsi tributarioa et sublega-
|

les devote addiximas, videlicet ut

qui nostrae potestaiis iogam hacte-

no8 ferre detreotavemnt, Ticti iam

deo gratias et armis et fide d om i n o

ac salvatori n o s tro Jesu Christo
et sacerdotibus eius omniumi
suorum iumentorum et fruc-j

tuum tociusque culturae de-

cimas ae natritnrae diTites
ac pauperes legaliter con-
stricti persolvantb

Proinde ornnfin terram e(»riim

antiquo Komanoruiii morü in

provintiam redigentes et in-

ter episeopos oerto limite
disterminantes, septentrio-
nalem illius partem. qnae et

piscium ubertate ditissima et pecu-

ribus alendis habetur aptissima, pio

Christo et apostohnnm snomm prin-

ei|n Fetro pro gratiamm aetione de-

vote optulimas sibiqne in Wig-

modia in loco Bremen vocato
super flumen Wirraha eocle-

siam et episcopalem statu i-

mus eathedram.
Hnio panodiiae deoem pagoe sab*

ieoimas, qnoe etiam abieetis eormn

V.

non in nobis gloriamuretpa-
c 0 lu in pr^äentiarum e t regni p r o-

äpcritatem, in faturo antem
pro meritis noe donan sapem^ mer-
cedis perpetnitate non diffi-
d i mu 3.

Quapropter uotum sit omnibua
fidelibus in Cliristo, quod Saxones,
qoi haetenas deo et nobis ob an^
pertinaciam perfidi^ aemper
cervice in lomabili et rebelles
oVisecundarc detrectarunt, modo tan-

dem aliquando virtute Christi pro-

piciante bellorom instanoia vicimus
et ad baptismi graciam divina

miserseione perdnzimns et gen-
tes, qniQ dominiim glori§ non noTO*

rant et regna, que noTnou domini non
invocaverant, in lege tlomini meditari

die ac nocte adiudicavimus et qui

hoc usqae iogum Christi ferre mi-

mme oontendebantf domino nostro
Jesu Christo et sacerdotibns
eius omnium iumcntorum
suorura et fructuum terre et
omnis agricultur^ decimas et
uutritur^ simul in unum divi-
tes et pauperes secnndum csf

nonicam assertionem et legalem
cancionem constrioti de cetero

persolvant.
Terrara autem eorum sroun-

duni antiquum Komauoruiu
morem in proTineiam redi-
gentes et in epischopataa
certo termino distribnentes
qnandam Bqnilnnarem illius
partem domino nostro Jesu Christo

et äanctiäüinK^ eius genitrici devo-
tissime obtnlimns et in loco
Fsrdinm Toeato super Aleram
fluvium in pago (|ui dicitor Sturmi
aecclesiam et cathedram epis-
copalem statuimus et Mofjun-

ciensis aecclesiae arciiicpiscopatui in-

tsnrenta LnUonis iUina metropolia

episoopi eam iabiedmaa.
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aatiqnis vooabidit et diTinomlmi in

dnaf< redegimus provintias bis no-

minibus appeUftates, Wigmodiam et

Lorgve,

lu super ad praefatae cou-
•traetionem eeclesiaa ia sn-

pradictia pagis septuaginia man-
BOB com snis coloois Offerent es

tocius huius ])arrocliiae i n c o 1 a

s

decimas auas ecclesiae suo-
que proviaori iideliter per so 1-

ere hoc noBtrae maieatatis
praecepto inbenus donamos et

eonfinnamuB.

V.

Insaper utiam ad preiat^
atrnetiirram aeeolefliae in sne-

morato pago 00 manaoa et quio-

qaid ad ipioe manaoa mre ac legi-

time pertinere videtnr, cum domibas

et eilificiis mancipiis cainpis gratis

siWiä cultiä et iucultis aquiä aqua-

nuuve deeunibna nie et inyüa esi-

üInib et legtuiibw ebtnlimiia et
tocius hnint diocesis ineolaa
divites ae pauperea decimas suag
eideni aecclesiae suoque dis-

pensatori persolvere noätr^
regi^ maieatatis preeepto ftv

miter inbemns et inbendo preei»
plana ei legali Maetiene oonfiv«
mamns.

Adhuc eiiam s u ui m i p o n t i f i u i s

et nniTersalis papae Adrian!
praecepto nec non et Hogon-
ciacenBis episcopi Lallonis om-
niumque qui affuere pontifi-

cum con.siliu eandem Breiiieusein

eoclesiam cum omuibus guiä a p-

pendiciis WiUebado probabiüaTitae

vivo coram deo et Baactaa eins

commisimne. Quem etiam pritnum

ein«?dem ecclesiae tertio ilus iulii

cousecrari fecimus episcopum, u t

populis divini semina verbi
seoundam datam albi aapien-
tiam fideliter diapenBando et no-
Teil am hanc ecclesiam canonico

ordine et monasteriali competentiu

utiliter inatruendo interim plantet
et riget, quousque precibus
sanctorum snornm ezoratus
incrementnm det omnipotens
d eus.

Innoiuit etiam isdem venerabilis

vir serenit^ti noatrae eam quam di-

ximus parrocbiam propter barbarorum
|

Ut autem hec confinnacionis sen-

tencia oUaeionisqne donacio rata et

inoonvnlia et tma ero intnmsibilis

pennnne:it, ex preeepto sammi
pontificis et universalis pap(^

A d i H n i nec n c> u iM o rr u n c i e n-

siä urchiepiscopi Lullouiä et oiu-

ninm qui in ibi aderant sanc-

tomm pontificnm et catholieomm

sacerdotnm et Aloqnini insignis pro-

dicatoris racionis c n n s i 1 i n supra

memoratum sancto «lei genitricis aec-

clesiam cum omnibus appendi-
ciis et donstiTiB Snitberio sauct^

conTersaoionia viro et inmortaUs me-
moriae coram deo et apud homi-

nes commisimus. Quem (|uiilem

in agro dei lahoraiitein }ininutn eidem

aecclesiae bonum müitem Jesu Christi

prefecimus, ut populo adhuc rudi

verbi dei aemina messem dein-

ceps latura secundum diS'pen-

satam sibi sapientiam tamquam
fidelis servus ot prudens in domo dei

administrarot et canouica ordinatione
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mfestantium pericula seu varioB even-

tus, qui in ea solent contingere, ad

sastentacola sive stipendia dei ser-

voram iaibi deo militantiiim nuaime
rafficere poase.

Quam ob rem quia deus omnipo-

teuB ingente Fresonam sicut et Saxo-

num ostium fidei aperuerat, partem

praenominatae regionis videlicet Fre-

siae, qiu6 Irnic oontigita panoobiaa

esse dtnoMätiir, «idem Bremenai e<v

eiMiM raotne piovisori Willebado

episcopo eiusqne snccessoribus per-

petualiter delegaviraus rctinendam.

Et quia casus praeteritorum
eautoa nos faeiunt in fatu-
mm, ne quia, qnod non optamos,

aliqaam aibi in Aadem dio-

cesi tisurpet potestatem, certo

eam Umite fecimas terminarL

V.

et competeuti et aecclesiastica insti-

tacione aecclesiam sibi delegatam

tarn noY ellani piantaret atqae
rigaret, doneo oraoioiiibaa
serToram suornm fideliam
interpellatas omnipotana dana
inorementam darai.

Yeruiutaiueu quia casus pre-

taritorum psreaeaoa et oautoa
noa raddunt fntnrorum, na
qnis aibi aliqaam in «adan
diocesi avertendo regulam ascri-
bat usurpative potestatem,
oerto eam Umite fecimas ter-

minari.

Auch die Namen in deu nun folgenden ausführlichen Grenz-

beschreihimgen decken sieb, soweit es sich ura die gemeinsame Grenz-

linie heider Diöcesen zwischen Elbe und Weser handelt, vollständig,

nur dass die (Tronzaiigabe in der Bremer Urkunde von Ost nach Weet,

in der Yerdener dagegen von West nach Odt vorschreitet:

Albiam fluvium, liam, Steinbach,

Hasalam . Wimarcham , SneidbacL,

Ostain, Mulimbacb, Motam, paludem

quae dicitur Sigefridismor, Quistinam,

Chissenmor, Ascbroch (Asborch)

Wiaaabrooli (Wiaeborch), BiTamain,

üteznam iteramqiia Oatam, ab Oata

vero nsqae quo perveniatur ad pa-

Wizraham fluvium, Fariatinam,

Bicinam usque in Wieiueniim, a Wie-
mena in paludem que dicitiir Calden-

bach, deinde usqae quo pervoniatar

ad Hostam, ab Oita Utemam, Biaer-

nam, Wisaenbroc, Aabroo, Chiaaeninor,

Quistinam, Motom, paludem quae
dicilur Sigefridcsmor, Mulcnhacb, iter-

ludem quaedicitnr Chaltenbach (Cal- umque Ostam, Sneidbach, Wimarcam,
denbach), deindt; paludem ipsam us- ' Hasulam, Steinbach, Liam fluviom

que in Weuxmam (^VVempnam) fluvium,

a Wanuna (Wainna) Tero Biauain,

Farittmam (Ffaatmain) naqna in Wii^

xaliam flimaiD.

qui absorbetur ab Albia finvio.

') Die Kamensformea gebe ich nach den: von Waitz besorgten Neuauagabe
Adams von Bremen ia den 88. ir. Oamanioaifoia, in Klammani Aga ioh dia

Vaiiantan aot dan Bremer Cbartalar XIV. bei. •
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B.

Bet nt äaias donniionis
ac circumscriptionis anctori-
tas nostria faturisque temporibus

domino prot^ente valeat incouvulsu

tnanfli«» mann propria snbsorip-

imaa et aonli nostri imprea-
sioae lignare iussimus.
Signum domni Karo Ii impe-

ratohs ac regia invictisaimL
(M.)

Hildibaldus archiepiscopus
Coloniensia et aaeri palatii
oapellanaa recognoTi.

Data pridie idna inlii anno do-
minicae incarnationis septin-

gentesitno octogesimo octavo, indic-

tione duodecima, anno autem
regni domni Earoli vicesirao

priiuo; actum in palaüo Nemetensi;

fttidter amen.

V.

Eet at liee anctoritaa hnina
donacionis et circumscriptio-
n i 8 nostiQ in dei nomine tirmiorem

üt pleniorem obtiueat vigorem 6t

nosteia et ftrtnna temporibna a fide-

libna Ohriati Terina eradatnr et dili-

gentiiis observetar, manu propriä
s u Vi s c r ip 8 im US et aigilli nostri
impreasione aasignari iuaai-

m uB.

Signum domini (M.) Caroli
regia invictiasimi.

Lnllo archiepiscopus Mognneienais

reeognoyi Hildebaldus archi-

episcopus Coloniensis et sacri

palacii capellanus recognovi.
Amaihuriuä Treuerensia archiepiscu-

poB reeognovi.

Data in. kal. inlii anno domi-
nicae incarnacionia DOOLXXXVl,
indictionc XII anno autem
regni domini Caroli XVilli;

actum MoguBüie; feliciter amen.

So enge sich die Faasungeu l)eider Urkunden berOhreu, so bestimmt

stehen sie sich der Tendenz nach gegenüber, so dass die Annahme

gleichzeitiger Entstehung durcii ein und denselben Fälscher ganz aus-

geschlossen ist; es bleibt nur die andere, in der einen Fälschung

die Quelle fnr die spätere zweite z,u sehen. Der Versuch, dieses Quellen-

verhäituis auf Gnind der zahlreichen Parallelstellen beider Urkunden

zu entscheiden, ist bisher nicht geglückt. So erklärte Siekel 2), „er

vermöge nicht zu sagen, ob der erst^^'n Fälschung für Bremen oder

der für Verden die Priorität zuznerkeinieu t,ei. Stilistisch verhalten

aich beide Stücke so zueinander, dass ebensogut das Bremer aus dein

Verdener abgeleitet sein kann als umgekehrt." Kr nimmt gemeiusjune,

vielleicht auf Halberstadt zurückführende Quelle an. Aehnlich äusserte

sich Dehio »), die Priorität der Bremer vor der Verdener Fälschung

laaae sich „nicht bis zur Jävideuz erfrei8eII^^

>) Die IndiktioDBzahl mit lichterer Tinte auf Bacur.

»J Acta Caroi. 2, 394.

*i Qeach. d. Enb. Hamburg-BrenUD, 1, kiii AnafUir. 40.
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Sofawerar fallt Air die Lösung der Frage die üdwrlieferang beider

ürkanden ine Oewiehi Die Bremer FSkohimg ist uns in Adame toh
Bremen Oeeta HammabnrgeneiB eeelesiae pontifieom I. 13^ ausserdem

noeh im Bremer Clurtolar s. XIY. erhalten, für sie bildet die Ab-
fassangszeit Ton Adams Gesehichtswerk, also etwa das Jahr 1072 ^)«

einen sicheren ierminns ad quem. Die Verdener üxkande besitoen

wir noch in der jetst im Staatsarchir sn Hannover befindlichen Ur-

schrift« die Überwiegend ebenfalls dem 11. Jahrh. sogeecfarieben worde,

während sich bereits gewichtige Stimmen f&r den Anfang oder die

erste Hälfte des 12. Jahrhunderts erhoben*).

Die Priorität yon B vor Y wird dadnreh immerhin bereits sehr

wahfsdieinlich gemacht, wenn auch die Sicherheit der daraus an siehenden

Schlosse durch die Vorsicht beeinträchtigt wird, die bei Altenbestim-

mang von Fälschungen, sofern sie lediglich mit den Hilftmitteln

der Palaeograpbie Torgenommen werden, stets geboten ist.

Die sichere Entscheidung bringt der Inhalt Y schiebt an der

Stelle, die ich oben durch einen Strich kennaeiohnete, drei in B fehlende

Sätse ein: Statnimns etiam, Freterea libertates, Deoemimos eigo, die

sehr bestimmt ihre Herkunft aus einem päpstlichen Privileg Termäien,

und zwar in einer Fassung, wie sie Tor dem 12. Jahrb. nicht fest-

gelegt ists). Mit dieser Beobachtung stehen nun auch die äusseren

Merkmale von Y in bestem Einklang: der Schriftcharakter im all«

gt^meinen, die Gabelung der Oberlängen, die starke Hervorhebung der

Initialen der einzelnen Absätse schliesst sich gans dem Typus an, wie

wir ihn in Fapstprivilegien seit etwa 1130 als fostsstehend nachweisen

können.

Kommen wir damit Zorn Schluss, ftlr Y ein Papstprivileg als

Scbrifbvorlage und theilweise auch als Quelle f&r den Context un«

zunehmen, so fällt die Auswahl unter den für Yerden ausgestellten

Papsturkuuden nicht schwer. Aus dem ganzen 12. Jahrh. kommt für

uns nur die Urkunde Eugens IIL ftkr Yerden Tom & Januar (recte

Februar) 1 153 in Betracht sie aber enthält genau, was wir suchen

:

') Wattenbach, ÜQ. 'II. 80.

-) Böttger, in Hodenberga Verdener CiQ. 2. tini cntflchied sich für »Ende

dei< II. oder Anfang des 12. Jh.* v. Buchwald. Buschofö- und Fürstenurkunden

dcti 12. und 13. Jh. iS. 120: setxt sie »sicher in d. 12 Jh.* »ja mau brauche nuch

dem norddeutachea Schriftobarakter auch noch gar nioht anhedingi An£uig des

12. Jh. zu ngen.« Damach Howe 1. c.

') Böttger 1. c. 202 spricht von diesen Sfttsen sehr sUgemein als »Kennsetohen

on Urkunden des 11. oder 12. Jh '

*) Hodenberg, Vtrdener (JQ. 2, 40 mit der Datierung: St. iVter, t>. Januar

1152, indict. 15 an. pont. 8 letzteres entscheidet für 1153; gegen 1152 spricht
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V.

6t»tvtnias etianif ut qnascuii-

(jue posssiones et quqcunquö
bona e a d e m e c c 1 e 8 i a in futu-

rum coucesäiüne poutiticuiu
largieione regam Tel prinoi-
pnm oblaeione fidelinm Übe-

rorum eft Bervorom sea aliis mo>
(Iis (leo propicio poterit adi-

pisci, Firma üii et illibata

per maneat.

Preterea libertates et im-
munifates eidem aecolesiae
ooncedimos.

Bogen m. JI«. 9695.

Stainentes ut quateanque
possessiones quecnnquebona
eadem ecclesia in prosenciarum

iuäte et cauomce poaaidet aut in

futuram coneeesione pontifi-
onm largieione regum Tel
prineipam oblaeione fide-

linm Ben aliis iustis modi.s

deo propicio poterit adipisci,

firma tibi tuisque successoribue et

illibata permaneant.
Preterea libertateni sen

immun itatem a catholicis Boma-
noram imperatoribus sive regibus

commisse tibi ecclesie conceasam et

scripti sui munimine roboratam tibi

et per t<} ipsi eccledie uuotoritate

eedie apoatolioe confirmamus.

Deeernimns ergo, ut nulli
omniao hominnm liceat pre-
fatam eccleaiam temere per-

turbare aut eius posseasiones
auferre vel ablataa retinere
mi&Qere sen aliqnibas exae-
tionibus fatigare; sed omnia
integre et inconeasfla eerventur,
eomm pro quorum guberaacione attiuo

suatentacioDB conceaaa sunt, usibos

omnimodis profatura.

Die Uebereinstimmuug ist, glaubu ich, schlagend; die Abweichungen

erklären sich aus der N.itiir der Sache, die angebliche Urkunde

Karls d. Gr. musste natürlich Besitz — und Iminuuitäts v e r 1 ei hu u g
enUialteu gegt nüber der Hestiltis^n ng in der Papslurkuude. Ich

bemerke noch eines: die Sät/.e Statuentes, rietorea, Decemimus finden

sich gauz oder uahezu gleichlautend in Hunderten von Papsturkunden

jener Zeit. Ihre unmittell)are Aufeinanderfolge aber, wie wir .sie im

Privileg Eugens III. und der Fälschung Karls d. Gr. itlr Verden nach-

weisen können, gehört zu den Seltenheiten

Die Entstehungsweise unserer Fälschung ist nun klar. Haupt-

quelltt für sie war B, vermittelt durch Adam ?ou Bremen, dessen

aaoh das Itinerar. .IL. 9695 mit der Emendation: Februar statt Januar, weil

der Papst bis finde Jaaoar im Lateian und ent aeit 3. Februar im Valieaa

residierte.

) Als beitenstück führe ich an: Eugen lU. für Elwangen 1153 Febr. 19.:

Pangk-Hwttang, Bpeeimiaa T. 84.

Deoernimne ergo, ut nulli
omnino hominnm liceat pre-
fatiim aecclcsiam temere per-

t urbare p o s s e s s i o n f s eius

auferre ubiataa retinere mi-

nuere et aliquibus vexacioni-
bu8 fatigare; eed omnia ad
integritatem eonserYontur.
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GeschicLtswerk man im ualieu Verden gewiss kannte und zur Hand
hatte. Daneben wurden drei Kraftstelleu aus dem päpstlichen Privileg

hinein verarbeitet. Dafiir, dass Adam von Bremen als Vorlage diente,

besitzen wir noch eiuen bestimmten äusseren Anhaltspunkt. Das
Monogramm von ß erscheint bei Adam von Bremen in ganz abson-

derlicher Gestalt »), einer Verbindung von Kreuz und Ring, aus dem
richtigen Grundtypus des Karl-Mouo^^ramms dadurch entstanden, dasB

die viereckige Raute kreisrund gestaltet und die vier vou ihr aus-

gehenden Schäfte darch deu Kreis hindurch mit einander verbunden
wurden.

In ganz gleicher VerbaUhornnng ersoheini nim auch das Monogramm
in der ündirift von V«).

') Vgl. die Naöhlnldimg in 88. 7, 290 und Sehalanigrte 8. 18, den l^pas
d«i echten KarMfonognunus konnte der iUaeher aus dtr ürfc. Karls HL für
Bremen ersehen.

•) Mein Freund Prof. Edw. Schröder hatte die Liebenswürdiffkeit, mir über
da» sprachliche Verhältnis von V sa Adam von Bremen folgende Bemerkungen
zur Verfügung zu stellen

:

Dass der Verdeuer i'äbcher in Wahrheit keine andere Quelle als das Ge-

•ehichtawerk des Adam von Bremen benttteto, wird anft «chflnste bsstAÜgt doreh

apnoUidhe Beobaehtongen an den ESgennamsn.

Adam von Bremen war allem Anscdiein nach ein Obersachse, jedesfalls aber

ein Mann hocbdeutsclier Sprach^jewöhnunp, und schon einem der alten bremischen

Scholitisten i«t es aufgefallen, dasa dio Lauttorm der Eigennamen bei ihm viel-

fach dem Niederdeutschen widerstrebt. (Vgl. Schol. 145 zu h. IV. 34, ed. Waitz

in SS. ir. Oerm. 8. 182: fiic apparet quod scriptov huios HMli üut es Ger*

maaia saperioii, nade vocabala plsiaqne sive nomina fKropna, onm ad soam
aptare volnit lingnara. nobis corrupit). Dies trifft nun auch inube^ondere fÜT die

Wipdorffabe unseres Documenta) zu, denn ohne Zweifel rührt die vorwiegend

hochdeutsche Schreilmng der Flur- und Fluj-tnainen erst von Adam her, dessen

anderweit feststehender Orthographie sie «|urckau8 eut.'«pri< ht.

Der O>mpilator des Bremer Chartnlais s. XIT. der gleichfiüls aal Adam sn-

rOd^hea musa, ond der Verdener niseher nshmen beide verunaelto Anllnftt,

die anmUgen Formen ihrer Vorlage durch gel&ufige zu ersetzen. So hat der

Verdener das zweimalige obersächsiach-tliiiriutrische -brach ,paluö' (Ascbroch,

Wissebroch) richtig in -bröc umgewandelt, das Chartular netzt dafür miaverständ-

Uch -boreh ,oppidum' ein. Bei dem besonders charakteristischen Chaiten-bach

Adams haben beide die richtige altaftehrisolie Sehieibnag CUdm- eiageftthxt,

aber 4aeft ebeaso wie in AmmKcmü» SnUbadk, MMmlbaeh maaagsfocfaten passieren

lassen, wUmnd du orteabliche fOx sie beide -beki n k]> -beke gewesen wiie.

Auoh das tt bssoaden in 3tsAi- nnd die volle Form Sigifridttmor statt der ga-
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Tendenz der Fälschung war, die Verdener Kirche als die ältere, reicher

dotierte und mit weiterem Wirkungskreis ausgestattete hinzustellen i).

Aus Adam von Bremen T. 12 ersah man, dass Widukinds Taute

im 18. Regierungsjahr Karls d. Gr. stattgefunden hatte. Unmittelbar

insJabr darnach, ins 19. Regierungsjahr Karls, sHtzte man die Errichtung

Verdens; dem entsprechend wurden auch die anderen Zeitangaben von

B rednciert: II. id iulii zu III. kal. iulii, 788 zu 786; nur bei der

Indilvtion hielt mau sich, nachdem man eine andere Zahl durch Kasur

getilgt hatte, an die zu 789 stimmende Zahl XII von B. Die Hand-

lung verlegte man nach Mainz als den Sitz des Erzbisthums. Die

Kecognition des Kölners als Pfalzkaplan wurde lieibehalten, hinzui^efügt

wurde die des Metropoliten, Lull von Mainz, und die Amalhars von

Trier. Letzterer ist mit 780 noch weniger vereinbar als Hildebold

von Köln war aber in der Geschichte der nordischen Kirche eine

bekannte Persönlichkeit; nach vita Anskarii c 12 hatte er die älteste

Kirche von Hamburg geweiht.

Durch diese verstärkte Recognition sollte Anwesenheit und Zu-

stimmung der drei ältesten deutschen Metropoliten bei der Errichtung

des Verdener Bisthums zum Ausdrucke gebracht werden-*). Keinesfalls

liegt ein Anklang an die spätere Drei-Erzkanzlertheorie vor. Eine solche

Annahme würde die Entstehung der Fälschung in das Ende des 13. Jahrh.

verweisen; dem aber widerspricht die Schrüt selbst bei vonichtigster

Zeitbestimmung ganz entschieden.

Die Datirong des Engenprivilegs schafft uns in dem Jahre 1153

kOrzten Sifridamor werden als Eigenthnm Adams angesprochen werden dürfen.

Und sicher ist Wirraha statt Wiaara u&. für ihn bezeichnend (vgl. MG. SS VII •_»85).

Ich will die Vermuthung nicht zurückhalten, das« beide, wenn nicht auf

eine aus Adam herausgeschälte Umeueruug der unechten ürkaude, so doch auf

die gleiehe Handaehrift odtir OuidBchriftengrappe des Adam von Bremen corflek-

gehen mOohten: bei der C^pirliehkeit der Aenderangen i«t das Zmammenitimmen
in der Compromiisform Ctääenhach gegenüber dem echt adamischen 0<Jtoiit<w*

immorbin bemerkenftwerth, und aucli dem alterthüm liehen Ai^chroch Adams gegen-

Ülinr Kcheineu du« Axborch dcB t'lmrtulars uud da« As^voc der Verdener Ihkunde

bereits eine jüngere — übrigens lautgesetzUche — Form Änbroch vorauazusetzen.

Immeihin leidit et atebi ana, um mehr als die MOgHohlidt hinsnstelleii.

<) Ferden erUUt 200 Aekerbnfen sogewieMB gegenüber den 70 lUr Bremen;

anf die erweiterte Diöceeaiigrenie komme ich weiter unten /n nprechen.

») Dip Nennung Amalhars erftlllte selbet Böttger mit Misstrauen, der doch

sonst die Recognition durch den Kölner Erzbischof, den Titol Pfalzkaplan,

Jahreszähluog nach Incarnation^alir und Indiktion fllr 786 »an sich ohne Be«

denken« fend. (Hodenberg, Verdtner GQ. 2, 203).

EBbi and TMer wsren Sbrigeas 786 noeh einlkohe KstbUmer; vgl. Hanck,

IQiehengeMh. DeatMblaada 2, 190^ 102.
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einen tidieien tenumns a qao ftr Y, sie fCthrfc uns aber aneb nn-

mittelbar auf die Entstehuugszeit der SlUechuug, auf die Zeit derWieder-

begrüuduug und nunmehr endgiltigen Fiestigtmg der slaTiselien Bis-

thümer Batzeburg, Medclenburg und Oldenburg. Dieser Zusammenhang

ist zuerst von Wigger») vermuthet, von Dehio^) und Buchwald
3)

ueuerdiiigs angenommen. Der Gedanke ist demnach nicht neu; nnr

können wir ihn durch den Nachweis der Bentttsung des Eugenprivilegs

nunmehr viel bestimmter dahin formnliren, dass ein Früher einfach

nicht möglich, ein Später der Schrift nach nicht wahrscheinlich ist und

in der Bisthumsgeschichte keine Erklärung fände, die für die fünf-

ziger Jahre des 12. Jahrh. allerdings sicher zu uneben ist. Damals

schritt Heinrich der Löwe, von Kaiser Friedrich I. mit dein Investitur-

recht ausgestattet, au die Organisation der Kirche im Slavenlaude *).

Der hüclistrebeude Ei/hiseiiof Hartwi«^ von Bremeu erhebt inaunhatt

Einspruch gegen die Allgewalt des inüchtigeu Herzogs. Die VoU^e ist

erbitterte Felide, die dem Er/.biscii<it wahrhatt verhäuLj;nisvüll zu werden

droht. Am 1. November 1155 hält Heinrich d. L. seiuen Einzug in

ßremeii
;
Hartwig verschwindet auf zwei Jahre vollständig vom Schau-

plätze der Ereignisse.

In dieser Zeit nun rührte sich Verden. Wurden die Slaveu-

bisthiimer in der beabsichtigten Weise ge.^chafien, dann schwand iür

Verden alle HoflFnung, seinen eigenen Machtbereich je wieder über das

rechte Elbeufer aubzudehneu. Auf diese ostelbischen Lande erhob es

darum eigene Ansprüche uud begründete sie durch unsere Fälschung.

Kernpunkt derselben ist ein kleiuer Theil der Grenzbeschreibung:

dehiuc traui^ Albiam, ubi ßilena mergitur in Albiam, dehmc in urtuni

Bileu^, inde ubi Traueua absorbitur a mari, deinde usque quo per-

veniatur, ubi Peue fluvius currit in raare barbarum; inde in ortum

eiusdem fluminis, hinc in Eidam, dehinc in Albiam. Das Gebiet

') Mecklenburgische Anualen bis z. J. 10Ü6 S. 129—130.

') 1. c 1, kritische Ausfabrungen 62—63.

1. c ISO—ISl.

«) Vgl. die DusteUniig bei Dehio 1. e. 2* 68 ff. Dm ondatierte Investünr*

privih'g für Heinrich d. L. Stumpf 3692 hält er S. 71 in der vorliegenden Form

für blossen Entwurf. Pohbc, Lehre von «leu Mvatnrknnden 94 A. 3, Facs. c-bfiula

T. XXVII! . sieht in dem Diplom ein unter GoUlbulle hinaus^'egebeneg. von

Kmptangerhand auageatelltee ülauquet, dem die endgiltigc üeglaubigung durch

Signumzeile, Becognition and Datierung in der Reichtlauulei sehlieitlieh venegi

würde. Fioker UL. 2, 199 schloM ans dem Widwripmich tob tigilli BOttri im-

pnmonB zur Goldbulle umgekehrt aal Yorausfertigung des Contextes. Die ürk.

bedarf jedesfalls noch näherer Untersuchung. Die endgiliige üebertngung dm
inveatitorrechts an Üeinrioh d« L, erfolgte erst 1158.

Digitized by Google



Die Urkunden Karls d. Gr. fQr Bremen nnd Verden. 63

swifldieik Jiilbef Bille, Tra^« Ostoee» Peene und Eide eniiprieht so

siemUch genau dem Beveieh der BisthOmer Batoeburg und MecUenbuig

Durch diese AnsprAche waren nielit nur die neuaulestigeiiden

slaTiscIien Biethümer, tondem ebensosehr der Metropolit des deutschen

Nordens getrofiinL Die Erweitenmg des Yerdener Sprengele bedeutete

sugkleh eme Auedehnuug der Mainser Kirebenprovins und eine

Beeintrichtigung der Jfoemer. Das ganze Vorgehen hatte gerade

damak gewisse Aussieht auf Erfolg, da der Einspruch des ErsbiecholiB

von Bremen nicht zu fürchten war und da man Heinrieh den Ldwen

SU dieser neuen Feindseligkeit gegen Bremen unschwer gewinnen su

können hoffte.

Da erfolgte ein ganz plötsücher Umeehwang. Friedrich I. gelang

es 1157| Heinrich d. L und Ersbischof Hartwig zu versöhnen; in

ToUer Eintracht schreitsa die beiden im folgenden Jahre zur Neu-

ordnung der Kirche im Ostelbischen Gebiet Verden wird in der

Qrllndungsurkunde Heinrichs d. L. für das Bistbttm Ratteburg vom

Jahre 1158 mit einer geringfügigen Beritzerweiteruug bedacht, seine

riel weitergehenden Ansprache erhalten eine ziemlich unwirsche Ab-

fertiguug ^) : „sedem episcopatos ei suisque snecessoribus ex auctoritate

imperatoria in perpetuam designamusetterminoseiuscireuroquaque, sicut

in antiquis annalibusvel privilegiis Hammenbargensis ecclesie reperinntur

olira fuisse designnti, proteutlimus et ab omni qnerimoDia Ver-

densis, eollatis ei dignis recompensatiouibua, videlicet Gorgerswerder

et Reinerswerder, termiuos Raceburgenses liberos reddi-

dimus; execrautes etiani stuUa q uorundam impruUeutum
obioquia, ätatuiuius etc. ebenso später : terminos etiaui Kaceburgensis

•) Dehio 1. c. 1 krit. Ausführungen 63.

*) Mecklenburg. ÜH I. Nr. (i5 S. 57. die Urkunde selbst ist niebrfacli an-

gezweifelt- Machdem noch der Herausgeber de» Mecklenburg. LB. gegenüber

älteren Angrifi'en f&r volle Originalität und Echtheit der Urk. eingetreten war,

UUt lie neiHsdingt Bndkwsld, Biiehofih imd FflxatenurkiiMlen des 12. und

Idw Jh. 8. 182^188 für eine 1174—1189 entataadende Innovation, die im Pimkte

der Dotierung des Ratzeburger Bitttmm« gegenüber der urspOnglichen Orftn-

dungBurkunde interpoliert sei. Die neuen Griinde, die v. B. für ^*eine ßebaup-

tnn^ ins Feld führt, sind keincHwegs schlagend ; insbesonders ut es ein über-

wundener .Standpunkt, die subjoctive Walirheit einer Ürk. aus der objectiven
Unwahrheit derselben zu bestreiten. Die beachtenswertheu Mittheilungen« die

V. B. über die ftneaerea Merkmale der Urk maehtet verdienten snm Zweck eines

abwhlieuenden Urtheils weiter verfolgt sa werden. Anf die Bedentang der Urk,

itlr uaeere Frage hat eaaret Wigger, 1. c. i:^o und nach ihm v. Buchwald hin*

gewiei^en, der den nnsere Frage berührenden Theii der ürk. vollkommen naaa*

gefochten lättst.
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episcopatas nsque ad loeam, nbi Büna Albim influat, dengnaTiiuna,

annnente nobk et operam daate domino Hartwigo sancie Haaunen-

boigenns eodem arehiepiscopo Sa ist genau die Oienalinie, die

Yerden ftr sieh beanspracht hattet

Die Yerdener FUschmig auf den Namen Karls d. Gr. ist demnadi

lediglieh eine Quelle fOi die Qesehiehte des 12. Jahrhunderts,

auch die eingehende Ghrensbeeehieibung ist nur für diese Zeil in

verwerten, und swar gibt sie nur fttr das Gebiet westUeh der Elbe die

wirUichei f&r das SstUch des Stroms eine nur ersivebtei niemaU

erreichte Grenzlinie^. INe F&lschung arbeitet anssdiliesalich mit

erborgteu jüngeren Quellen; nirgends ISsst sieh nadtweisen, dass ältere,

echte Yerdener Quellen mitbenOtst sind Dies zeigt sich deutlich

•) Dass Hartwig von Bremen dabei seine Haud entscheidend im Spiel Imtte,

ersieht mau aus beiden Stellen sehr bestimmt, v. Buchwald schiesst auch hier

in gans wonderiieher Weite «lier das Ziel, wenn er 8. 120—121 Hsrtirig Bre-

men zur CntlazTQng der Verdener FUaohmtg eigeiu eine StadiemelM naeh Kortej

nnternelmieii UUet, um sich Aber Erfordeniisie und Eigenschaften echter Karo-

linger Urkunden zn informieren, und don ifanzen Fall als Beispiel für Regang
von diplomatischer Kritik im Mittelaltt;r aiitulirt. Ich sehe keinen Grund, das

ausdrückliche Zeugnis der Urk., dass die Zurückweisung Verdens auf Grund der

entgegenstohenden ZeagniMe der Kiidie vom Branen-Hamburg erfolgte, irgend

amRuweiftlii. Dan lefattete in ihrem Werth um keinen Dent bewer beeteUt

waren ale die Yerdener, brauchte Erzbischof Hartwig nicht zu wissen und noch

weniger zu verrnthen. Den Gndmeaeer für die Werthsohfttrang beider lieforte

einzig die Politik.

Die Logik des Schlusses von Bött^er (Uodenberg, Yerdener GQ. 2, 204),

daas die Oreaien für 789 stioimen, weil rie fltr die Zeit um 1100 sutreffm, ist

aiv unfiMwbar.

•) Daher nnd die Versuche von Bdttger L e. and Koppmann, die lUeeten

Urk. des Ersbisthams Hamburg-Bremen, Qotünger Diss. Hamburg 1866, 8. 53,

den Kern der Urkunde fftr Earolingerzeit zu retten, mit Dehio 1, Krit. Ausf »)'2

zurück/.uweisen. Das Chronicon episcoporum Verdensium aus d. 14. Jh. (Leib-

nitz, SS. Brunswic. 2, 211) geht tür diese ältere Partie auf keine selbständige

eohte QoeUe nirllek, UMideni aohreibt lediglieh sehr grOndlieh mueie lUiehang

ans: Anno ine. d. DOCLZXXYL indiot. ZU. fbadata et inditota eit wdei bmiw
•eclesiae Verden ais a glorioeo domino Kazolo Magno rege anno regni eins XIX,

presidente sanctae Homanae ecclesiae domino Adriano papa primo et confirmante

sanctae Moguntinap nedis Lullone arehiepiscopo, quo int^Tveniente ipsins ecclt siae

metropolitanae est subiecta et commissa est beato öwiberto immortalis memohae

et eaiMtae eon^enatioais viro apad deam et bominn cam mn» termiaie sie di-

feinetiK: ndeUert in longitndine a Wirraha flnmine niqne quo perveniatnr uln

Pena flnviai currit in mare barbarum; in latitudine a Loya quae abeorbetor ab
Albva ueque in ortum Orae et Kalevorile et divprsis palndibns aqnanimque

decursibus plenius desi^rnatis. Acta sunt haec Moi^rnntiae III. id. iulii domino

Karolo rege, Lullone arehiepiscopo eiusdem loci, AmelharioTreverensiarchiepiscopOi
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darin, dass der Fälscher in dem einzigen Fall, iu dem er genöthigt

war, sclbststäudig vou der J^reraer Urkunde eine Nachricht in sein

Machwerk einzuflechten, gründlich entgleiste. Während B Willehad

als ersten Bischof von Bremen vollkommen richtig anzugeben weiss,

nennt V als aolchen von Verden den bereits 713 verstorbenen Frieseu-

missionär Swidbert, der die Gegend von Verden vvolil überhaupt kaum

je betreten haben dürfte Als thatsächlich erster Bischof von Verden

ist uns der Ire Patte, Abt von Amorbacb, leidlich gut bezeugt. Sein

Todesjahr 788 gibt uns auch den einzigen Anhaltspunkt, seine Erhebung

mit der am 13. Juli 787 erfolgten Weilie Willehads zum Bischof von

Bremen ziemlich gleichzeitig anzusetzen Dabei ist es noch immer

wahrscheinlich, dass es sich zunächst lediglich um eine persönliche

Auszeichnung für den als Missionär bereits verdienten Abt handelte,

wobei ihm ein Sprengel zugewiesen wurde, der sieh mit der späteren

Verdener Diöcese annähernd decken mochte. Die fortlautende Keihe

der Bischöfe von Verden Vieginiit erst mit etwa 830. Von einer genauen

Diöcersanabirren/.uug kann für diese iriihe Zeit gar keine liede sein,

am wenigsten iu der iu unserer Fälschuuijf dargelegten Weise.

Nun zur Fälschung für Bremen : Adam von Bremen bietet für

sie allerdings einen sicheren trnninus ad quem; allein er ist nur

Sammler uud Benützer, die Fälschung kann viel älteren Datums sein.

W'enn man sie bisher selbst auch dem 11. Jahrh. zuwies, so hängt

dies wohl damit zusammen. da?<s man lange gewohnt war, in Erzbischof

Adalbert von Hamburg-Bremen m Bausch und Bogen den Sündenbock

für die zahlreichen Hamburger Fälschungen zu sehen. Diese Ansicht

ist durch die sorgsamen Untersuchunq^en Koppmanns und W. Schrö-

ders*), die Adalbert auf Kosten seiner Vorgänger und zum Theü

auch Nachfolger entlasteten, längst widerlegt.

Bei unserer Urkunde ist bisher übersehen, dass sie bereits citiert

wird in der Urkunde Aruolfs vom U. Juni 888 (M Uhlbacher 1744),

durch die Bremen mit Frivilegienbestätigung, Münzrecht, Markt und

Zoll bedacht wurde Zwar tiieüt auch letsitere Urkunde das Schickaal

Hüdebaldo Golonknä aröhiepiscopo praeMniibnt et in ommmn qoi i\n adeiant

pnetentia sanctorom pontiflcum et aaeerdotnin ftliciter amen.

1) Vgl. aber ihn Hauck, Kirchengetcb. Dentacblands, 1, 3.09 A. 1 und 2, 334.

>) Hauck I. c. 2, 353 A. 4. irrig zum 15. Juli; »in id.* des Qixoa. Moiu.

iit natürlich das .III. id.« der Vita WilU'hudi.

•) Die ttlteateu Urk. d. KrzluHthums Uamburg-Hrenien ; derselbe: Die mittel-

alterlichen GQ. in Bezug auf Hamburg ; derselbe : Die falschen Urk. d. Ensstiites

Baalmiif-Bremen, Jahrbfloher t d. Landeekunde der Hersogthfloier SoUeeirif-

Holelein und Lanenburg lO, 306 ff. *) Ebenda 10, 887 E
•) Lappenberg, Hambnfg, MB. 1, 32 Nr. 22: Allata ennt. coram nobit plura

ICttliaUaBiett Z?1U. 5
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der Hneisten Slteren des noidisdien Enbiathmna; ne ist gefälscht,

liflgi aber in deneit im SteateudiiT HannoTer befindlicher Naeh-

leiehnong vor, die eine echte Vorlage gewandt naehroahmen Tersteht

und sicher noch dem 10. Jahih. angehört

Wir werden daher die Entstehung von B wohl in die 2mt verlegen

dQrfen, die Koppmann als die erste FUschungsperiode heaeicfaneti in

die BegieiuDg Erabischofe Adaldag von Hamburg-Bremsii. Für diese

Zeit erkürt ach aodi die Becognition unserer FSlschong dorch Erab.

Hildebold von Köln am besten; es ist der Brandl, den man gerade

snr Zeit des Kaiserbrnders Bnm von Köln ganz TorQbergehend als

den kansleigemassen kannte^). Die Frrade, die Adaldag durch die

Begründung der erstm Solfirsgaubisthllmer Schleswig, Bipen und Aarhns

widerünhr, ward ihm TergSllt durch die Ansprüche des Erzbischofis

Brun Ton Köln, der nunmehr die Heimfallspflicht Bremens an Köln

geltend machte'). In dem darob entbrannten Streit hat Adaldag

achliesälich gesiegt, aber mit keineswegs durchaus lauteren Mitteln

Zu deu damals entstandenen Fälschungen zähle ich auch unser B.

Echte Bestaudtheile aus der Zeit Karls d. Gr. enthält es so wenig

wie V ; aber seine Quellen reichen doch viel weiter zurück als die von V.

Die Invocation weist auf ein Diplom Ludwigs d. Fr. hin, wohl auf

das von 834, daa auch die Vorlage für die gefälschte Griiiiflau]L(surkunde

ftlr Hamburg bot. (Mülilbacher 8!)<.)l. Sonst ist die vit.i Willehadi

bfuüt/.t, auf die sich insbesondere die DatiruDkT vou B. stützt. Der

Satz: ,.et quia casus preterit-orimi nos cauto.s l'aciuuL m futurum" findet

sich gleiclilautend in dem getiilschten Diplom Ludwigs d. Kr. für

ILiiiibiirg und der unechten Bulle Nikolaus 1. vom 1. Juni 864

(Bestiitiguug des Besitzes des Klosters Karaesloh an Hamburg) *), eiuer

n^lorisorum principum precepta, abavi scilicet nostri Caroli magni
imperatoris nec non et proavi no«lh üluthmci cesaris atque Hluthaici regia

aTi BOttri sed et prosimi aaiB um in regno deoenoris patmi utique nottri OsioU.

*) Die Naehxeiehniuig von Htthlbacher Nr. 1744 ist so meisterhsft ge-

lungen, dSBB adbst du geflbte Auge die NichtoriginalitSt nicht sofort zu er-

kennen vermag Aiirh die Fähigkeit hiezu wäre Adaldag selbst nm ehesten

zuzumuthen, der unmittelbar vor seiner Erhebung zum Erzbischof Notar und

Titularkanzler in der Kanzlei Ottos 1. gewesen war (Sickel, SB. der Wiener Akad.

93. 717). Sehiiftgleiehlieit mit dem vielleiclit eigenUlndig von Adaldag reoog-

DKeterten OOL Nr. 1, KUiA. I. 26 liwt sich nicht erweisen. Dies wftre bei dem
geringen VeTgleichsmaterial und dem doch beträchtlichen Zeitabstand von etwa

20 Jahren zwischen Ottonen-Ori^nnal und ArnoimUschuJig auch misslicb.

») Vgl. Dehio 1, 127 f. Adanii L'esta II. 5.

») Dehio 1. c. 128 und 1. Knt. Aualübr. 64.

4) Lappenberg, Hfunborg. UB. 1, 2S. Dnanf hat bereite Koppmaui, die

Ältesten Uric etc. 51 hingewiesen. Anoh diese Beobachtnng stellt onaere m<
•oibmigea alt Bremer« nioht als Verdener Diktat aidier.
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Fiiläclumg, die nach Koppniann vor 1012 eutbtiiiulen ist, also wohl

ebeatalls zur Reihe der Fälschung'en Adaldags gehören dürfte.

Auch ia der Krage der Greuzbestiniiiiung ist B entschieden besser

bestellt als V. Wir besitzen ein Diplom Friedrichs I. für Hainburg

vom U). März 1158*), das sich auf eine von Otto I. vorgenommene

Grenzbestimraung beruft. Eine derartige Urkunde ist uns nicht erhalten;

wohl aber ersehen virir aas den Gründunj^urkundeu für Havelherg und

Brandenbarg von 946 und 948 (D 0 I. Ii], 105), dass damals Grenz-

bestimmungen in ähnlicher Fassung, wie sie B aufweist, vorgenommen,

dass ferner damals die Linie Peene-Elde als Greuzscheide zwischen der

Hamburger und Magdeburger (damals noch Mainzer) Kirchenprovinz ganz

in der Weise festgestellt wurde, wie sie dann in der Gründangsurkunde

für liatzeburg wiederkehrt Als Bremer Bisthumsgrenze für das 10. Jahr-

hundeii oder, wie Dehio annimmt, von 848 un mag sie verwertet

werden; ne als Quelle für die iDiSoesaneintheilung unter Karl d. Gr.

zu benOtzen, ist so unzulfi88^f wie hei der Verdener Fälschung. Wie die

Bisthonugründung und Begrenzung damals thatsächlich erfolgte, darüber

gibt uns die vita Willehadi MG. SS. 2, 383 für Bremen eine verlässUche

Nachricht und für andere Bisthumsgrüudungen einen lehrreichen Typus.

Willehad erhält anlässlich seiner Biscbo&weihe vieir friesische und swei

sächsische Gaue als Missionsbisthum zogewiesen; es ist dann seine

Aufgabe sich den Bischofsitz zu wählen und die Bischofskirehe an bauen«

Von bis ins kleinliche abgegrenzten Sprengelu und von vornherein

festgelegten Bischofsitzen ist für diese frühe Zeit noch nicht die Kede.

Darum halte ich auch die Nachricht der vita Kimberti c. 1 SS. 2«

765, dass bereits Karl d. Gr. sich mit der Absicht getragen habe,

jensdis der Elbe ein £rzbisthum zn errichten, für unrichtig. Er, der

erst am Ende seiner gewaltigen Erfolge nach fast BOjähriger Begiernng

Köln und Salzburg su finbisthfimem erhob, der noch später Thefs

alte Rechte wieder anerkannte, war sicher nicht der Mann, die Lösung

dieser IVagen auf kaum demBeich und dem Christenthom gewonnenen

Boden zu fiberhasten*).

Schwieriger gestaltet sich die Feststellang der dritten hieher^

gehörigen Fälschung, Mühlbacher 287, durch die Karl d. Or. die

gleichzeitige QrOndong der Bisthttmer Verden nnd Bremen bezeugt

«) Hamburg. ÜB. 1, 190 Nr. 208.

") 1, Krit. Aiisführ. 50,

) Vgl. über die ganz allmähli^'i' OrganiHution der Kirche iru Sachsfiilaude

Muhlbacher, Deutüche Cieachichte unter den Karoliugern 14Ü— 147 und Hauck
S, 828 ff.

«) Hamborg. ÜB. I, 7 Nr. 4 undatiert

5*
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Die einzige hiiiKlscIirittlichc Ueberlieferuug beruht nur auf Wolters Chro-

uicon arcluepi.^cupatus Bremensis s. XV.; es »nangelu uns daher nähere

Anhaltspunkte, wie wir sie für B und V verwerten könnten. Formell ist

die Urkunde ein meist wortgetreuer Auszug au9 V, inhaltlich eine Com-
binieruüg von B und V, wobei die starke Betonung der urspünglichen Unter-

ordnung Bremens unter Köln aufililit, welche Reminiscenz aufzuwärmen

mau in Bremeu-Hamburg keinerlei Interesse hatte. Dies und die starke

wörtliche Aulehuuug an V macht mir gleich Lappenberg Verdeuer

Ursprung für diese Fälschung wahrscheinlich. Lappenberg sah in ihr

ein Vorstrtdium von Vi); ich möchte sie eher mit Mühlbacher för eine

kaum gleichzeitig mit V sondern wahrscheinlich erst wesentlich später

erfolgte Zusammenschweissung von B und V halten.

Unser Kecept ist in neuerer Zeit noch zweimal zu Fälschuugs-

zwecken verwertet worden. In den Jahren 1606—15 fälschte der

DortniuiKlter Stadtschreiber Detmar Müller genau nach dem Bremer

Muster eine Urkunde Karls d. Gr., in der dieser den Edlen Trutmaun

zum Grafen und Kirchenvogt im unterworfenen und christianisierten

Sachsen ernennt. (Mühlbacher 294) Zweck der Fälschung war, das

Bestehen der Stadt Dortmund, ihres Grafen und ihrer Vehme bis auf

Karl d. Gr. zurückzuführen '^).

Die V'erdener Urkunde wurde in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts als Muster benrttzt, um das Kloster Beuron im Fürsten-

tlinni Hoheuzollern zu einer Gründung des Grafen Gerold, des

gefeierten Paladins Karls d. Gr., zu stempeln. Der Verdacht dieser

Fälschung richtet sich gegen Rizenberger, der sie in seiner Commentatio

inauguralis qua lihertatem et immmedietatern antiquissimi collegii

ordinis s. Augustiui can. reg. congreg. Laterauensis ad s. Martiuum

Beurouensis in Suevia, Tübiugen, 1771 zuerst veröffentlichte und mit

verdächtichtiger Wärme für ihre Echtheit eintrat^).

>) Hamburg. ÜB. 1, 7 A. I.

*) Kopptnann, in Forsch, z. deutsch, lit'srh. 9, (i07 ff.

3) Vgl. darüber Ziegler, Ge«ch. d. Kl. Beuron (Mittheil. d. Verein:« i. Gesch.

und Alterthumakniide io HohemoUem 17, 134 ff. bei. S. 137.
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Lucia Visconti, König Heinrich IV. von England

nnd Edmund von Kent
Von

Karl Wenck.

Ich bef^inne mit einem Bekenntnis: Lucia Visconti, die jüiii^ste

Tochter Uernabo's, ist fiir mich seit einigen Jahren eine Gestalt

geworden von Fleisch und Blut, ein Wesen, dessen Empfindungen und

Schieksjile mich in Zwischenräumen immer wieder auf das Lebhafteste

beschäftigt haben. Danach wird man es begreitiich finden, wenn ich

zum zweiten Male im Laufe zweier Jahre ihr eine längere Abhandlung

zn widmen wünsche, aber man wird geneiijt nein, das wissenschaftliche

Bedürfnis in Frage zu ziehen, nachdem vorher schon Giacinto Romano
-j

die Räthsel von Lucia's Leben zu lösen sieh l)eniüht hatte. Man wird

sich versucht fühlen, anzunehmen, dass ich durch persönliche Symjiathien,

die ja unter Umständen auch au.> den Pergamenten uns zufliegen

können, verleitet sei, das Interesse des Gegenstandes zu überscliätzen.

{Sollte ich mich durch die Besorgnis vor solchen Zweifeln bewegen

lassen, die reuhen l']rgcbnisse meiner letzten Studien im Pulte zu

behalten? Aber es handelte sich doch keineswegs nur mn die Sehiek-

sale eines Franenherzens. rlas vielleicht als Typus einer neuen Epoche

des GefUblslebeus gelten kann, suuderu die Quellen, aus denen wir

*) leb verölVent lichte 1895 im ^ieuen Archiv für biichs. Geech. XV i, 1—42

die Abhaadliuig »eine aualladisdi-fhflringische HeiiatluigMdiiohte aus der Zeit

KOnig Weiuelt*, die auf Wuntoh dM Verlagen unter deauelben Titd auoh ab
Buch erschien. Dretden. W. Baenscb 1895. Ich dtiere kftiiftig »HeizatliB*

getchichte *.

') Un luatrimonio alla corte dei Vi«coati. Archivio stör. Lombardo XVlü
(1891), 601.
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Lucia Visconti in einer Krise ihres Lebens kennen lernen, zwei

Grupppen Ton Notariatsurkunden durchaus widersprechenden Inhalts

erdienen um ihrer selbst willen Gegenstand eindringender Forschung

zn werden. leh meine, ihss, wer sie liest, einmal recht mit Händm
greifen könne, welch' grosse Bedeutung das Notariatswesen in dem
Italien der Frühranaissanoe hatte. Mau hat offenbar damals, als das

Individuum zum Bewnsstsein seiner selbst kam, als das Beeht der

Persönlichkeit gleichsam nea entdeckt wurde, ganz anden als früher

getrachtet, die persdnlieheu Entschliessongmi und Handlangen jewaüs

dmicih Notar und Zeugen zu beglaabigen. Unsere ürkandm führen

ans unmittelbar ein in dieses Bmporringen der Pers&xiUehkttt, in. den

anfangs aussichtsloeen Kampf eines B^anenheraens gegen Yeigewaltigang

des Willens. Die wifliitiigste Urkunde der einen Qrappe soll gewisse

Empfindungen und EntschUessungen eines Madchens, ^e ihr von einem

Uebermaehtigen, der doch den Schein so wahien wünschte, auferlegt

waren, als durchaus ursprünglich und fireiwillig erscheinen lassen, die

andere Gruppe beaengt, dass nur Zwang und Furcht den Schein der

Bntschliessnng hervorbrachte. Es lag nahe, diese einander wider-

sprechenden Urknnden auf die p^chologisehe Wahraoheinlichkeit ihrer

Angaben au prüfen. Das hatte Bomano und habe ich mit entgegen-

gesetztem Ergebnis gethan, und Bomano hat dann trots einig«

Zugeständnisse sieh nicht von meinen Ausführungen flbeiseugt erklirt

Er halt auch jetzt ^) daran fest, dass Lnda gana ohne einen Zwang
des Heizogs, ihres Schwagers, in die Yermihlung mit dem Landgrafen

IViedrich von Thüringen gewilligt habe, wie es die Urkunden von 1899

zn bezeugen scheinen. Den Urkunden von 1403, die mit aller Schroffheit

das Gegentiieil aussagen und den Anfeng vom Ende der eigenthüm-

liehen Ehe in absentia bilden, hat Bomano den Glauben versagt Wir
haben aber beide mit der ausschliesslich psydiologischen ErSrtemng

des Inhalts der Uricunden eine Lücke gelassen. Diese Bechtsinstrumente

mussten in erster Linie als solche, auf die juristische Tragweite ihrer

Aussagen, geprüft werden.

Als ich darauf aosgieng, habe ich überaus dankenswerte Unter-

stützung erhalten durch Herrn Dr. H. v. Voltelini, der aus seiner

Kenntnis des italienisehen Notariatswesens die fraglichen Urkunden

prüfte and mir die lichtvollen Ergebnisse seiner tief eindringenden

juristischen Würdigung brieflieh mitüieilte. Schon vorher hatoe ich

von anderer Seite Anregung erhalten, den Lebenssehicksslen Luda's

aufs Nene nachzugehen. Sie sind eng verflochten mit den grossen

') In seiner Refen^ioii der »Heirathageschichte* Arcbirio stohco Lombardo,

aer. 3, vol, 4 (189üj, 483—
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politiachen Wandlmig«!!, di« neb 1899 vnd 1400 in Fnglimd und

Devtoeluuid Tolhogmi. Jene iiuM(^okto Ehe Liicü*8 mit dem Land-

giafeii yüa Thftringeii iollte hetfen den mnkenden Thxon XSnig

Wensde aa rttttaen. Die Rhe Lneia*« mifc dem en^^iiehen Chrafen

TMmnnd reu^mii, ImrvoKgegaiigen, vie ieh jetst uloindlieh beceugen

kann, ans der Initiatife KSnig Heinrielu IV. Ton England, der einst

selbst sm Lveia's Hand geworben hatte, war in ihnlieher Weise erdaeht,

am das ans dar Beroldaon herforgeguigene Königthnm Heinriehs IT.

m sttrken. Diete engUaehe Ehe Lneu's war für Bomano in mysteriSaes

Dnnkel gehOllt gewesen. Ich halte ans englisehen Quellen den Schlmer

ein wenig galnfket, aber erst in Folge der Znaehzüten einiger englischer

Gelehrten 1), die meine Abhandlong gelesen hntten, wurde ieh dannf

gefllhrt, dam Aber diese Ehe Lnda*s noeh ein veiobes nrknndliehes

Haterial TOfhanden war, das mir allerdings leieht hatte entgehen

hßnnen. Qleiohaeitig eig»b sieh, daes aneh die von mir geahnten

älteren persSnlichen BeaiehQDgen Heinridis fon Derby (des spateren

Heinrichs lY.) warn Mailinder Hofe interessante nrkondliche Bestitigiing

fimdsn, nnd nun lag es nahe, den dynastischen Besiehnngen swisehen

England nnd Mailand gegen Ende dee 14. nnd Anfang des 15. Jshr-

hmiderts ttberhanpt naehangeben. Daa mosste am so lochender

erscheinen, eis dabei nicht nur die aosw&rtige Politik beider Hädite

an eiOrtem war, aondem auch die üttsnoisdieii Beai^iingen, welche

die italienische mit der englischen Benaissanee TerknQpfen, zur Sprache

komflsen mnssten.

Dient nnn femer die üntersadinog der thttringischen Heirat

Lrnnn's, wie wir sie jetst bieten, als das Werk Giaogaleaiso's in

besondererWeise der Würdigung dieses hoehbedeotenden ersten Henogs

Yon Mailand, den ich als Staatsmanu genau ebenso hoch steUe, wie

es Bomano thut, wihrend ich von dem Menschen Qiaugaleaaio eine

wesentlich andere Anschauung habe, als Bomano^ so fiillon von dem

breiten und ToUen Lichte, daa sich jetat auch Uber die englische Heirath

Lndn^s werfen ISsst, stsrfce Streifen auf die PersÖnlidikeit Köuig

Heinrichs lY. von Euglaud, und diese intimere Kenntnis seioer Eigenart

ist am so erwanschter, ab die meikwQrdige Yeranderung Heinrichs

unter dem Einfluss seines Staatsstreiches und der bestandigen Ver-

cchwörongen, die seine neue Krone gefährdeten, das psychologische

Interesse des Forschers immer in hohem Grade erregen wird.

1.

Die unmittelbareu Beziehungen zwischen Italien und England sind

im Mittelalter ziemlieh einseitig gewesen. Denkbarst verschieden war

») 1. H. Wyüe und J. iait.
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die Stellung der beiden Länder im Welthandel, durch die heute ihr

Verhältnis unter 81014 ^ anderen Mächten entscheidend

beeinflusst wird, von der gegenwärtigen, da Englands Handel im

Mittelalter überwiegend passiv gewesen ist. Italienisches Geld und

die von den italienUchen Seestädten eingefUhrten Levanteproducte

spielten auf dem englischen Markte eine groüe Bolle, während die

englische Wolle die längste Zeit zur Verarbeitung nach Florenz und

anderen Städten entführt wurde. Nar allzusehr passiv war England so

manches Mal auch gegenüber der römischen Kurie, und wenn auf ihren

Kreuzzfigen englische Herrscher einmal Neignng bekamen, iu die politi-

schen Verhältnisseltaliens einzugreifen, so waren das Auwandluugen vor-

ttbei^heiider Art Eine gewisse Gemeinschaft Englands und Italiens im

Gegensatz zu Frankreich scheint von selbst gegeben, als nach dem Zu-

sammenhrechen derKaiserhemehaftinltaliender natOrlicheAnadehniing^-

trieb des fnnsösisehen KSnigreiehs gleicfaifiitig den engliiehea Liader-

hesits auf finmiAdsdirai Boden and die ünabhfagigkeit der itatienieehen

M&ehte bedrohte. ünsweiftlhafthitoidieitalienudienKleinitlrstenOber-

italiens, in ersterLmie dievon Mailand, ein lebhaftes Interessedann haben
ollen, dassiVankreieh im 14nnd Jahriimidert dnreh die Angziflb-

politik ESnglaads im hnnderlgährigen Kriege Tielmehr gendthigt wurde,

um seine Selbständigkeit zu ringen als anf Eiobenuigen ausgehen sn

können, denn dieser Qeetaltong der Dinge verdanken wir et nicht am
wenigsten, dass die Wiederbelebong der Wissenschaften nnd Künste in

Italien sich im wesentlichen ohne Stfirungdurch fremdlSadisoheInvaakmen

hat Tollsiehen können.

Und doch finden wir von einer Einsieht, dass die Sohwicfanng

Frankreichs der Yortheil Italiens sei, kaum eine Spnr bei den

italienischen Politikern jener Tage, nnd das darf uns nicht einmal

befremden, wenn wir bedenken, wie in dem Italien der Renaissance

das Interesse des kleinen Sonderstaates, mochte er von einem Tlyrannen

oder in republikanischen Formen geleitet sein, durchans alle nationalen

und kirchlichen Blicksichten in den Schatten stellte. Bs htttte nahe

gelegen, dass, als 1378 Enropa sich in die Obedienz zweier Papste

schied, die Iteliener fest und geschlossen mit England und dem Reiche

zom römischen Papste gestanden hatten, wir sollten erwarten, dass

sie die firanzoeischen PlSne, den ATignoneser Gegenpapst anf dem Wege
der Gewalt, durch einen Feldzng nach Italien, zum aUeinherrschenden

Pontifex ZQmachenund zugleichdnrchdieFestsetenngfranzösischerPrinzen

in Unter- und Mittelitalien die fiegemonie Frankreiohs fest zu begründen,

nur mit tiefetem Misstrauen betrachtet haben würden. Stett dessen

finden wir bei dem hervorragendsten italienischen Staatsmann dieser

Digitized by Google



Lada Viseonti, Kftnig Hflinrieh IV. vod England «te. 73

Zeit, bei Giaugaleazzo Visconti vollendete Gleichgilti^^roit gegenüber

der Frage, ob Urban VI. oder Clemens VII. obsiegen werde. Er ver-

handelt mit Avignon wie mit Born. Aber er ist lange Zeit vorwiegend

geneigt, den Avignoneser zu unterstütim, weil für diesen nnd für Frank-

zeieh seine, des Mailfindws, Hilfe so wesentlich in Betracht kommt,

dass er hoffen kann, von Frankreich als Erbherr der Lombardei und

der Mark Treviso anerkannt, durch die franxOrischen Prinzen, die in

Neapel und in einem Theile des Kirchenstaates als Könige schalten

werden, der eigentliche Schiedsrichter Italiens su sein Und noch

mehr: aaf diese Weise kann Qiangaleazzo nicht nur den Florentinern,

die nach alter Tradition mit Freondschaftswerbimgen am fransfiaischen

Hofe Anhalt nnd Beistand gegen den tiefgehassten Mailinder Tjrrannen

snehen, das Spiel Terderben, sondern es bietet sich ihm anch fiber

diesen unter allen ümstSnden sicheren Erfolg hinaus die Aussieht, die

Fbrentiner und ihre Yerbflndeten in Italien TöUig matt au seilen.

Und endlich bot die politische Verbindung mit Franknioh dem mai-

ttndiBoHen Emporkömmling gleich an Anfang GMegenhdt, einen

Herzentwunseh zu befriedigen. Denn nach herrsohendem Gebrauch

gieng dem BOndnis eine dynastische Heirath zur Seite. Eine Famikn«

Verbindung mit der ältesten Dynastie Europas aber musste den Qlanz

seines Hauses in den Augen der europSisdien FOxstenirelt ganz wesent^

lioh erhöhen.

Nicht erst Qiangaleazzo hat diese Politik des Anschlnsses an

Frankreich und der Familienverbindungen mit dem französisdien

Eönigshause au%ebrachi Sein Vater Qaleazzo II. und sein Oheim

Beniabö sind ihm darin vorangegangen. Galeaxio U hat 1360 fttr

seinen Sohn Giangaleaszo eine Töchter des französischen Königs recht

eigentlich gekauft, indem er die finanzielle Nothlage Frankreichs beim

Frieden zu Bretigny ausnutzte. Er liess sich die Schwiegertochter die

Kleinigkeit von 600,000 Goldgnlden kosten, die dann zur Befriedigung

der englischen Forderungen nach Iiondon wanderten.

') Giangaleazzo ist mit Lebhaftigkeit und Beharrlichkeit fiir die Idee, einen

päpBtlichcn V:isallonst:iaf in Alittelitalieu für Ludwig von Orlean^i, seinen Schwie-

^'er-Hihn, zu Hchailen, eingetreten, ja er selbst i«t der Vater die«efi Gedankens,

ich habe trüher (Ueimthsgesch. S. 10) /u sehr betont, da«8 ihm bei der Allianz

mit Fniakreiöh vor Allem danm gelegen babe, ein gemein—met 7ozgehen von

Fnnkreiah ud Vlorens irider Mine neue Maohtitellniig bintanwibaltftw. Die

Geschichte der oben berührten Verhandlungen ist aosfOhrlich gegeben von Dur-

neu, le Toyaume d'Adriu 1303—94 Revue des questioii« historiqnp-- t. 2»-!, (1880)

43 88., femer TOn Jarry, la ,voie de fait et 1' alliauce Franco-Milunaise, Bib-

iiotbeque de T^le des charies t. 53 (1892) 247 ss., zuletzt in den Grund-

.iflgen voa N. Yaloit, la Fraooe e le grand sohisme d* Oocident, II (1896), 188 m.
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Dasselbe Verlangen nach giäu/.eiiden Familienverbindungen ver-

anlasste ullerdiugs Galeazzo acht Jahre später ohne Rücksicht auf

den politischen Gegensatz einem Neöen des englischen Königs eine

Tochter zu vermählen, und an sich betrachtet war die Verbindung

von Violante Visconti mit Lionel von Olarence, geschlossen am 5 Juni

1368, unzweifelhaft ein hervorragender Erfolg seiner geschäfti^'en

Heirathspolitik, denn sie knüpfte Beziehungen mit der königlichen

Dynastie Englands, das um die Mitte des Jahrhunderts sich so staunens-

würdig in kriegerischer Kraft über Frankreich erhoben hatte M Mit

einem für Mit- und Nachwelt verblüffenden Prunke wurde die Ver-

niähluiitr zu Mailand gefeiert. Eine ganze Reihe von Chroniken haben

uns seitenlang die kulinarischen Genüsse dieses Festes aufgezählt.

Aber auch als ein hervorrai^eudes Ereignis iu der Geschichte der

modernen Litteraturen würde dieses Hochzeitsfest gelten können, wenn
es wahr wäre 2), dass unter den Gästen sich die führenden Geister

dreier Nationen befanden, die drei Männer, deren Namen über die

Anfänge der italienischen, französischen und englischen National-

litteiatur Glanz verbreite«n : Petrarka, Froissart und Chaucer. Von
Petrarka ist es AUerdings mit Unrecht beeweifelt worden*) und Ton

•) Vergleiche Potrarka's Brief vom 28. Febr. (1361) Ep. ümiL XXU, 14.

Ed. Fracasaetti Iii, itii und Matteo Villani Cronica IX, 103.

*) Es wird aU Tbatsache erzählt von Kcrvyn de Lettenhove in der seiner

AoBfpib^ WnHamu^M vorausgeschickten Biographie des Chroaistea, Oeuvres de ft.

h 1« 161.

>) Körting, Petnurka*s Leben und Werke (1878) S. 437 Anm. 3. Dagegen

ist BU bemerken, dass der späte Corio keineswegs die einzige Quelle ist. Corio,

femer die Anna). Modiol. (Muratori SS. XVI, 739) oder vielmehr deren Quelle

für die Jahre 13t>4— 84, ein Parmesauer Anonymus, und das fra^mcutum hist.

Hediol. (Mur. XVI, 1051) geben alle drei die gleichzeitige italienisch geschriebene

Belation ttber das Hocbidtafittt wieder. Sie nannte Petnrka als Gast Yetgl.

L. Fenai gli annale« Hediol. eoc. Archivio stor. Lomb. A. XYII (1890) 288.

Nicht aufgeführt sind die Hochzeitsgäste von Galeotto del Carretto, Cronica di

Monferrato (Mon. Hist. patr. SS. III, 1225 ss.) und von Buonamente Aliprando,

Cronica della cittä di Mantova (Muratori Aiitiqn. V, tol. 1187), die beide der

Speisekarte der Hochzeitstafel ailu Ehre erweisen. Der Aufsatz von F. Gabotto,

le MMM» di Violute Tiaeonti in seinen ,RaoeMlie e stndi mUa ttoria di Bia II

(1884) 6^26 idi nur den StieitigkmtMi über die territoriele Mitgift Violaatey

die dem frühen Tode Linneis folgten, gewidmet. Körting hebt zur Verstärkung

«einer Zweifel Fctriuka's Schweiiren über das Hochzeitefest hervor. Es wttrde

Tiiehr Ix'ileuteu, wenu seine Hriete aus diesem Jahre zahlreii her wÄren. Ich

steile, da i- racasaetti's Zeittafel im Vorwort seiner Ep. lam. t. 1, VLIL ss. hier

sablreiehe brxtliOmer entUUt, die wenigen besdgUohen Batfln zonninien: 1. Am
19. Mai (XtV. KaL JnniM) 136» starb in Pavia Fetrarka*i Enkel EVanaakiu. dem

er em Gfabdenkmal wMe (ep. Ben. Z, 4 und Racewetti, Letten flnuL di Fr.
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FroisMurt^), der im Dienste des Hochzeiters stand, bt es gauz sichert

aber von Chaucer ist es durcli Tenbrink widerlegt worden Indessen

im Cbfolge Lionels sind 457 Mann nach Mailand gekommen und die

meisten ron ihnen sind gewiss später in die Heimat Eorttekgekehrt,

als dem glanzenden Hochzeitsfesie aberans sehnell, schon am 17. Oct.

1368« der Tod des jngendliehen Qatfeen gefolgt war« Was mögen sie

Alles Ton dem glänaenden Hofe der Tiscoiiti*s, tob der liebeTollen

Pflege, die diese brutalen Mensehen den Wissenschaften nnd Eflnsten

Fdaravca II, 262). 2. Nach ep. sen. XU 2 raivte Fstnvka am 25, Mai 1308 von

VttArm ab und kam am SO. in Pavia an. 8. Boeaoeio erwBhnt in «inam Schftibeii

an Petrarka (Bocaccio, Lettere ecc . comm. da Corazzini (1877) 128), das ge-

wiss 1368 verfasst ist (Körting, Bocnccios lieben und Werke (1880) 309 ff.),

eines am 29. Mai in Pavia (qnai-to kaleudaa Jonii Ticini scripta,) an ihn von

Petrarka geschriebenen Briefes. 4. Am 19. JuU kommt Petrarka von i'avia zu

SdiüF wieder in Fadna an, ep. Sen. ZI, 2. Diese llialsaelien etehen mit dec Angabe

des Hoebaeitsberiekts dorohans nicht in Undenpnich. Mit Unrecht hat auf

Petrarka'» Reise zur Hochzeit Violante's Novati den merkwlrdigen Brief von

Coluccio Salutati au Petrarka, dat. Rom 21. Sept. 0. J. (Epistolario I, 96> be-

zogen, m dem Pracht nnd Glanz der Residenz des Tyrannen Galcazzo zu Pavia

alt) durch die Thränen Tausender erworben in den Staub gezogen wird. Novati

verlegt ja selbst, gewiss richtig, diesen Brief in das Jahr 13Gd. Petrarka kt

diiniMr aneh im Sommer 1369 in Pavia geweeen und daaula fleberinrank nach

Fedm snraokgekehri — Pefararka*s Anwesenheit bei der Hodiseit Violante's ist

icbliesslicfa bezeugt durch eine alte, freilich unkontroUerbare J^achricht, dass

Petrarka zur Zeit der Vermnhlunp in seiner Villa zu Garignano, drei Meilen von

Mailand, dreissig Mailändicichc Jünglinge versamniplt hahe, deren einer Autoniolo

Resta vor dem eugUschen Prinzen und anderen füretlicben Uochzeitsgüsten eine

Rede gehalteo habe. Diese Naohrieht von Plaeidio Poooindlie, Chnmiomi ineignie

nonastorii Fefati et Psnii de Qlaziate (Hediolaai leM) 289 iet aehon ton

Giolini, Memorie di Milano, Continuaz. II. 182 and von Attilio Hoitis^ Serittt

iaediti di Franc. Petrarca (1874) 134 benutzt worden.

') Die Trauer um den geliebten jugendlichen Herrn ist es wohl, die Froissart

ganz gegen seine Gewohnheit in dieser Partie seiner Chronik woitkarg gemacht

hat 80 vermnihet lieiy Darmesteter ia ihrer hftbsckea Biographie Fcoiseart*s

(PlMie 1894) 81. 8. Froiaaarl VII, 246 es. und 231 se. and dem die Anmer*

kungen p. 523 oad 521». Dass Lionel am 18. Okt 1368 au Alba starb, sagt Dug-

dale, the baronage of England (London 1676) II, 167 wahrscheinlich auf (!nmd

einer irl&ndischen Quelle, die jetzt als Annais of Ireland 11G2 - 1370 in Chartula-

ries of St. Mary'a Abbe.v Dublin (Rer. Brit. m. a. SS.) vol. 11 (1^84) 397 ge-

draekt ist, vergl. Baluze, vitae papar. Aven. I, 1087. Lionels Testament dat.

3. Oet Alba, das die italienisdien Forscher intereesieren dürfte, fimd ich im Aus-

züge bei N. H. Nicolas, testameuta vetusta (London 182R) I, 70. Es soll voll-

stilndig gedruckt sein bei John Nichol«, GoUection of Wille of the Kinge and

Queens of England (London 1780) 88.

*) Tenbiink, Chaucer, Studien zur Geschichte seiner Kutwickelung und

Chronologie seiner Schrülen I (1870) 35 ff.
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erzeigteu, in England erzälilt iiabeu ! Vier Jalire nach der Heirat

Lionels ist Chaucer wirklich nach Italien gekommen und bat von

dieser Reise bestimmenden Einfliiss auf die volle Entfaltung seine»

GeniuH erhalten. Wie viel haben die Canterburj Tales dem Dekamerone

Bocaccio's zu verdanken

!

Als das Scliismu ausgebrochen war, war in England die Einsicht

lebendig, dass mau mit den Freunden des römischen Papstes zusammen-

halten müsse gegen Paris und Avignon. Gewiss in diesem Sinne

wurde das Angebot von Heirathsverhandlungen, das Bernabö Visconti

nach London, an den jungen, noch unvermühlten König Bichard IL

gelangen Hess, freundlich aufgenommen. Richard gieng auf vorläufige

Erörterungen einer Verheirathung mit Bernabö's Tochter Katharina

ein aber ein Erfolg ist ausgeblieben! Wir können nur ver-

mutheiit warum? Das politische Interesse war auf beiden Seiten

nicht gross genug. Ein Jahr später, 1380 tauchte der Gedanke einer

Ver])induug Richards mit dem luxemburgischen Konigshause auf, und

diese hochpolitische Verbindung, welche die Intimität Englands und

Deutschlands bedeutete, fand rar hohen Freude des römischen Papstes

Verwirklichung, während Katharina Visconti, die sich jetzt zur „besseren

Erhaltung des friedlichenZustaudes der Lombardei** mit ihrem verwitweten

Vetter Giangaleazzo zu verbinden wünschtei TOn demselben Papste

leicht den nöthigen Dispens wegen naher Verwandtschaft erhielt^).

Nach Verlauf einiger Jahre wendete sich Bernabö ohne Rücksicht

auf die kirchliche Spaltung ganz und gar Frankreich zu. Er war

eifrig beschäftigt, eine Verbindung zwischen seiner jüngsten Tochter

Lucia und einem Vetter des französischen Königs zu knüpfen *). Beide

waren noch zarte Kinder. Der Vater des Knaben Ludwig I. von

Anjon zog 1382 auf die Eroberung des Königreichs Neapel aus. Wäre

er Sieger geblieben, so hätte sich der in Rom gewählte Papst Urban VI.

nicht behaupten können. Das hat Bernabo, Ton dem ein früherer

Papst im Consistorium sagte <). er wolle grösser sein, als der Papet,

als der Kaiser und Qott, sich nicht kümmern lassen. Er hielt, soweit

mdglioh, Freundschaft mit beiden Päpsten, ihm stund leitend vor

Augen der Qedanke, dass der König von Keapel sein Schwiegersohn

werde, davon Tetsprach er sich eine grosse Stärkung seines Ansehens

in Italien, ja er hoffte wohl, dann seinen Neffen Qiangaleazao, der

») 18. Mnr/ 1379. Kymor. focdera VII, 213. vcr^'l. auch Vli, 307.

i') 4. Sept. 1380 Acht rv, Spicilegium III (l'aris 1723) 751.

*) Vergleiche unten den Exkurs über Regina della Soala.

«) Uzbiia T, nach den Mittholoiigen des pttpitl. Sekiettn taiietko Bnmi

ans Afignon Tom 3. Hin 1363, Dooamenti di stor.- ItaL VI, 286.
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die Hälfte der Mailändischen Staaten besass und durch seine blosse

Existenz das Erbe der vier Söhne Bernabö's verküiumerte, aus dem

Wege räumen zu können. Bekanntlich war der Verlauf eiji ganz

anderer. Die überlegene Schlauheit dieses Neffen, dessen politische

ßegabuug im Sinne Macchiavelli's sieh immer grösser, immer weit-

sichtiger zeigt, je näher wir ihn kennen lernen, führte vielmehr

Bernabö in die Falle. Er wurde der Gefaugene seines Neffen und

Schwiegersohns, der alsbald die Komödie eines Processes gegen ihn

einleitete und ihn nach neun Monaten im Kerker an Gift sterben Hess,

Bemabo's Söhne wurden enterbt, < iiangaleazzo wollte Alleinherrscher

der 22 Städte, die das Mailänd Ische Territorium umfasste, sein, and

bald strebte sein Ehrgeiz noch weit höher.

Der jähe Wechsel hatte für Lucia, die kindliche Gattin Ludwigs II.

von AujüU, die eben noch nach dem letzten Willen ihres Schwieger-

vaters an den Hof des jungen Prätendenten hatte übergeführt werden

sollen die Folf^e, dass die jahrelang gesponnenen Verhandlungen

über ihre Vermählung in Nichts zerflossen. Eine Waise ohne Anhalt

war sie für die Pläne, welche die Freunde des Angiovinen verfolgten,

ohne Wert, und das brutale Spiel der Heirathsschliessung zwischen

Kindern liess sich nach den herrschenden Anschauungen der Kirche,

die der Vermählung Unmündiger nicht mehr Gewicht beilegte

als einem blossen Eheversprechen ganz stiUschweigend lösen, wenn

beide Theile einverstanden waren, es war nichtig, wenn auch

onr die eine Partei bei Erreichung des gesetzlichen Alters ihre Zu-

stimmaDg versagte. Begreifliclier Weise hat, als Lndwig II. und Luda,

die unmündig Vermahlten, volljährig geworden waven, Niemand daran

gedacht, sie zu fragen, ob sie durch ihre Zostimoinng die einst geechloseene

JShe rechtskräftig machen wollten?

So ergebnisslos diese Verhandlungen verliefen, um so bedeutsamer

ist bekanntlich damals und in viel späterer Zeit die Yerheirathnng von

N. Valoiü, la France etc. II, 83 fvergl. 70 not. .5) und Romano, il piimo

matninouio die Lucia Viitconti e lu roviua di Bernabö, Arch. stör. Lombardo XX
(1893) 601.

*) VergL die trtffliohflii jnriitiaehen Aniftthrangen J. I1eker*8 gelegentlich

Konradini YermShlinig ia dieser Zeitschrift IT (1883) 9 ff. Ludwig II. und Lud»
waren am 2. August 1384 vermählt worden, (b. den Exkurs über Regina della

8cala). Wenn ich Hcir.ithsgesch. S. 0' diesen Akt :ils .Vorlobun?* bezeichnete,

80 entspricht das vollkomtneii modernen AnKcliauuniren, aber nicht den damals

giltigen und verführte mich dazu, nicht nur die V erheirathung, sondern auch

die Verrnfthliing als noch bevorstehend anzusehen. Romano schweigt Qber die

Tsohtliche Qiltigkeit jenes Aktes, Qber den er durch die Angaben porio*s nicht

hinreichend nnterrichtet war.
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Valentine Visconti, der Tochter Giangaleazzo's, mit Ludwig von Touraine,

dem später Ludwig von Orl^us genannten Bruder König Karl VL
von Frankreich, geworden. Da ich nur in aller Kürze an die Wendungen

und Ziele der Viscontischen Politik in diesen Jahrzehnten erinnern

will, j^ehe ich nicht näher derauf ein. Giangaleuzzo bezeugte durch

diese Verheirathung, dass auch er im Bunde mit Frankreich zu Itbeu

wünsche, dasg er uugesichtc* der eifer.-iHchtigen Feindschaft, die seine

glückliche Eroberungspolitik bei den Florentinern hervorrief, sich

durcli ualu' Beziehungen uut dem Huu.-e \"alüis den Kücken zu decken

trachte. Zugleich ulier liesa er mehr und mehr die hochfliegenden

Gedanken hervortreten, die er an dieses IJündnis mit Frankreich knüpfte:

Absichten unmittelbarer erblicher Herrschaft über Oheritalien und

mittelbarer Beherrschung der ganzen Halbinsel. Davon war schon

oben die Rede. So sehr fühlte sieh Giangaleazzo mit Frankreich

«olidarisch, dass er ihm eine nicht nubeträchtliche Hilfe gegen England

versprach, falls lUese Macht den französischen Feldzug nach Italien mit

einer englischen Invasion in Frankreich beantworten würde

Es ist ein wunderbares Zusammentreffen, dass gerade im Frühjahr

1393, als diese Pläne zwischen Paris, Mailand und Avignon auf das

Lebhafteste verhandelt wurden, am Hofe des Visconti die Erinnerung

an das Familienbündniss von 1368 durch das Erscheinen eines eng-

lischen Prinzen erneuert wurde. Damals, Lucia Visconti war inzwischen

zur zarten Jungiran von ungefähr lünfzehn Jahren herangeblüht,

tauchte in Pavia und Mailand der Mann auf, der im Leben dieser

mailändischen Prinzessin eine so bedeutungsvolle Rolle spielen sollte:

der Vetter des englischen Königs, Graf Heinrich von Derby, der spätere

König Heinrich IV., jetzt ein junger schöner Mann von 2(\ Jahren, ein

tapferer Ritter voll Ehrgeiz und heissen Temperaments, ausgezeichnet durch

eine nicht gewöhnliche Bildung und geübt in der Kunst die Herzen zu

gewinnen. Sein abenteuernder Sinn hatte ihn in wenig Jahren schon

) Siehe die Verträge vou 1393 und 13D4 bei Jarry, la ,voie de fait' et

l'alliance Franoo-MilaiuuM, BibHothique de VM» ät^ olitttes 5S (1892) 562

und 501*» veigl. 519 und 534. TVotidem betlanden dodi auob damal* Auüierlieh

freondlildie Besiehungen, wenn niebt mehr* swiscben Richard [L und GiangaleUM.

Am 8b Min 1393 bekundet ersterer ,magnam amicitiam, qnae ante haec tempora

inter no» et ipsum fuit et eiit tempore futuro Deo dantc«. Im Febr. 1385 bei

Bernnbo H Lebzeiten hatte Richard IL den natürlichen Wunach gehabt, eich durch

den Cuuduttiere John üaclcwood mit den aittelitalieniMhen MIehten au ver>

blndea gegenflber der drohenden fraagOewch-mailtoditchen Veigewaltigaag Untcv-

Haimloe war wohl die ÄUBsetzuDg eines kleinen Jahrgeldca an Ber-

nabö'B Söhne TOo Seiten Biehards im Augoit 1388. Rj^mor, foadma VU, 740,

457, 601.
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zum zweiten Mal nach Preusseu zur Fahrt gegen die Lithauer geführt,

aber Streitigkeiten mit den Ordensrittern hatten ihn 1392 bald aus

Preussen vertrieben, er war quer durch das östliche Deutschland von

Danzig nach Venedig und ins heilige Land gezogen. Im Frühjahr

1393 befand er sich auf der Röckreise, die ihn von Venedig durcli

die Loiubardei. durch Burgund und Frankreich in die Heimat führen

sollte. Die sorgfältig geführleu Kechuungsbiicher seines vSchatz-

meisters Kichurd Kingston erhiubeu uns ihn auf Schritt und Tritt zu

begleiten. Sie be.stätigen meine frühere Vermuthuug, dasa Heinrich

von Derby sich auf eiuer seiner Reisen in Mailand aufgehalten habe,

sie zeigen, dass er auf jener Rückreise vom 10. bis 17. oder 18. Mai

1393 eine Woche lang am Hofe der Visconti's in Tavia und Mailand

verweilte Man begrüsste ihn in Erinnerung jenes schnell verstorbenen

Herzogs von Clarence als Verwandten An der Stätte, wo Lionels

') Sie sind in nenoster Zeit durch zwei Ausgaben beknnnt gewonleu. von

denen aber nur die eughüche Yollätaudigo hier in Betracht kommt, da die aiideie,

f&r den Getehiebtaverdii von Ott* und Westpveiuien von PXQfti beaoi^, •ich anf

die Preniten&htten Heinriclis von Derby beeehriliilct. Die engliaehe Ausgabe,

eine trpfl liehe Leistung ist des Werk einer Dame. Expeditione to Pruseia and

the hol}' lami )>v Henrv earl of Derby (afterwards Henry IV.) 1390—03, accounts

by bis trcasurtr ed. l>y h T. Smith, Camden Society 1894. — Ans dem Rech-

uuugsbach über Heinrichs eräte Heise nach Preuasen ergibt sich übrigeun, dasa

Heimieb «n der Expedition gegen Tonie im Jahre 1880, ele deren Thmlnebmer

ieb ihn Eeirathigeeeh. S. 19 beteichnete, nrsprllnglich allerding« tich so befcbei«

ligen gedachte, dann aber «ich auf die Fahrt nach Preuasen. die er eigentlich

jenem andern Unternehmen hatte nnschliessen wollen, beschränktp. Meine irr-

thümliche Angabe entlehnte ich dem Werke von J. Ii. Wylie history ot England

linder Henry the fourth 1 (1884) 5. Die Vorgeschichte Heinrichs ist in diesem

sonst Qberao« gründUebeni aof breitester Kenntnias der Quellen bemhenden Werke,

HOB den 18A6 der dritte bis 1410 reiehoide Band erschienen ist, knrs und

flüchtig bebandelt. In den Nacbtrftgen des 4. und letzten Bandea wird Wylie,

yrie er mir brieflich mittheilt, auch zurücknehmen, dass Heinrich in der Schlacht

bei Nikopolie gegenwärtig gewesen sei. Wylie hatte die Güte die vorliegende

Abhandlung durch Rath und Belehrung mehrfach zu fordern, lieber die Einzel-

heiten der Vorgeschichte Heinrich IV. bietet das Beste die Biographie Hein-

richs IV. von T. F. Toot im JMctioaMy of natioBAl biogmphy ed. by Leelie

Stephen and Sidaegr I<ee voL XXTI (1891) 3]l—43. Siehe Heinrichs Chenik-

teristik daselbst 42.

) Kxpeditions p. LXXVii ist das Itinerur zusammengestellt, vergl. p. LXVHI.

So mancherlei zur Ansrnstung für Mensch und Thier auf der weitereu li^riHc

wurde in Jenen 'lagen m Mailand beschatt't, interessanter für die Gewerbege-

eoUchie der Stadt sind die Eintragungen Ober Ankftnfli von SeldO', Sainmi> und
üoldschiniedewweit. fixped. 241 es. 287 ss.

') Heinridi aeont auch sp&ter in den HeimthsTerhiuidlnngen. dee Jahree

1406 Lada «^oasangninea mea*. Bymer, foedera X, 137.

Digitized by Co<



80 Karl Wenck.

Uebeneste^ soweit rie nieht in die Heimath gebracht worden, beigeaetst

waren, so Pavia in Si Fietro in Ciel d*oro, stiftete Heinrieh Frieden

zwieehen den HQtem dieses Cfmbes, den Angnstiner Eremiten nnd dem
Signoren von Maihmd QiangaÜearao Diese Angostiner Eremiten,

die seit 1S37 neben der genannten Kirehe ein Kloster bewohnten,

lagen seit Tiebn Jahren in Streit mit den regulierten Chorherren*),

die yorher allein in dieser berflhmten Basilica die Leiber des heiligen

Aagnstin nnd des fioedns f&r die Christenheit verwahrt hatten. Jede

der beiden geistliehen Qenossensehaften begehrte nnn ihren Besita

für sich. Bin Schiedsspmeh des Bisohoft von Pa?ia ?om 16. Augnst

1392 hatte die Eremiten Temrtheilt, die Schlfissel der Eirehe nnd

den EViedhof ao die Chorherren zurftoksnerstatten. Sie aber hatten

Widerstand geleistet nnd wahrscheinlich war nnn Giangaleaaio mit

aller Energie fllr die bisehSfiiche Entschddnng eingetreten. Nor so

ist es erklfirlidi, da sonst keine Ursache eines Conflictes sich denken

liust, dsss er die Eremiten nüt 1000 Mark wa strafen oder sie bei

passender Gelegenheit gans aus der werthTolien Nachbarnihaft zu

Tertreiben gedachte. In dieser Krise fand Heinrich von Derby den

Weg zu TersÖhnnng nnd Frieden. Es gelaog ihm den Zorn des

Herrschers zu beschwichtigen nnd obendrein gab er denBrttdem, die das

Grab seines Oheims behüteten, ein Geldgeschenk. Unser Gewihrsmann,

der englische Augustiner Capgrave, der dies Alles von den dankbaren

Mdnchen sones Ordens erfahren haben mag, erzSblt auch, dass Heinrich

„nicht ohne grosse Ergriffenheit** auf die Bahestfttte des grossen

Kirchenfatera Augnstin geblickt habe. Uns ist in kunstgeschiehtlicliem

Interesse interessanter, dass Heinrich an 8i Fietro auch das herr-

liche Grabmal Augnstins sehen mnsste, das im Anfbrag der Eroniten

13G2 von einem grossen unbekannten Künstler begonnen und nun
sicher längst aufgestellt war'), wenn es auch noch nicht vollendet

worden und den tieichnam Augustins noch nicht aufgeuommen hatte

*) Das etfthien wir ans dem Beriebt ttber Heiimeht Bdte, den der eng-

liMhe Angartiner Jobs OapgnTe seinsm um 1450 Terfimlen wonderiieheii

»von ilen erlauchten Heinrichen* eingereiht hat. John Capgrave. über de illn-

atribiis Henncis (Ker. Brit. med. aevi SS.) KM), auch Expedit ion^ CXI.

Darülier handelte kflrzlich einü-ehond eine AbhandluiiLr von (i. Romano,

Kremit4uu e Canonici regolari in l^avia, Arch. stor. Lomb. ser. A. vol. IV (1895),

5 88 RomamD benfltrte Capgrave*« Beriebt niobi.

*) leb aeböpfe «os D. Secebi, V area di 8. Agostano, Paria 1882 dovoh Ver-

mitteluDg von Schnapse, Gesch. der bildenden Künste VII (2. Aufl. 1876) 470.

«) In Giangaleaz/.o's Testament von 1397 finde ich die Bestimmun'r : .qnod

arca manuorea .... compleatur et corpus S. Auguatini, quod t'Bse <dicitur in

ipaa eixiesia, repon.ttur in arca predicta*. Osio, documenti l, 3;}7.
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Aueh dem „grössten Philosophen und Theologen" Boezius, dessen

Leib an dieser ehrwürdigen Stätte gleichfalls ruhte erwies Heinrich

von Derby seine Verehrung. Nach alledem dürfen wir als sicher

annehmen : die verwandtschaftlichen lieziehnngen, die Verehrung Hein-

richs ftir die grossen Todten Pavia's und jenes Friedenswerk machten

Heinrich zu eiuem gern gesehenen Gaste der Visconti's und habeu

nachmals die Erinnerung an ihn lebendig erhalten. Unzweifelhaft

haben sich in jenen Maitagen des Jahres Heinrich und Lucia

gesehen, Heinrich wurde erst im folgenden Jahre Witwer, aber auch

so hat er gewiss damals in Lucia's Herzen den Funken geworfen, der

sechs Jahre später in Folge seiner Werbung sich zu jener leiden-

schaftlichen Neigung entwickelte, von welcher die merkwürdige Urkunde

vom IL Mai 1399 ein so beredtes Zeugniss ablegt

2.

Als Heinrich von Derby 1394 Witwer geworden war, sind bald

in raschem Wechsel Ton dieser and jener Seite, entsprechend den

Wechselfallen seiner politischen Laufbahn, Bemfihongen herrotgebreten,

ihn wieder zu verheirathen.

König Kichard II., dieser launische Herrscher, kn&pfte 1396 gegen*

Uber den Gefiihren, die ihm durch die Parteiungen der englischen

Grrossen erwuchsen, nahe Freundschaft mit Frankreich und ein Ehe-

bttndniss mit der jugendlichen Tochter Karls VI. In diese Freundschaft

suchte er bald auch seinen Vetter Heinrich von Dorby, der in den

heftigen Purteiungen des leisten Jahrzehnts eine bedeutsame wechselnde

Bolle gespitit hatte, hineinsnsiehen, indem er ihn ebenso wie sich ndi

einer Dame aus dem königlichen Hause von JbVankreich zu verheirathen

bemüht war Dieser Plan zerschlug sich indessen, Heinrich serfiel

Tielmehr 1898 mit dem König, als dessen Aigwohn durch gewiaae

liittheilangen von einem Tertrauten ZwiegeapiSek swisolMn Hainiieh

und Henog Thomas von Norfolk geweckt war. Beide Loids hatten

bei anfSlIiger fiegegnnng die aus der laehaflehtigea Qeeinniing des

Kfinige wider frühere Gegner drohenden Gefahren besproehen, dann

aber hatten aie sich totdem König gegenseitig TerrÜherischerAbsichten

wider die Eroiie besichtigt. Heinrich war eifrig bedacht, dorefa sdne

Aussagen nnd dann anch dnreh sein gutes Schwert im Zweikampf Tor

dem König seuie Unschuld zn erweisen. Um für diesen Zweikampf^

der seit dem April 1398 auf den 15. Sept. desselben Jahres anberaumt

war, in der denkbar besten Weise gerOstet su sem, schickte Heinrich

<) A. Giaf, Roma neUa memotia e nelle imagiasarioiii del medio evo (Torino

1868) II, 322 n. Art: Severino Boeaio.

«) GesandtHhalMiuttactioii vom 27. Febr. 1397, Rymer VII, 850.

MtttlMlInaiMi XVIU. 6
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in Srintramiig d«r trefiBkdien Ldftangai der Waffenfolimiede tob

Hailamd und Fftvia enu» GMmdtnchaft an Qlaiigaleasio und dmer

•Qchte der Bitte dee engliefthen Frinien toU za entsprechen, indem er

Büitmigen mid vier der besten WafleMchmiede der Lombaidei m ihm

entHUulte^). Knn aber sog es Sdnig Bicbaid, aigwöbnisoh nnd

unbereehenbar, Tor, den Zweilauiipf so ?erbieten und sich beider

gefSbiliehen Iflnner doreb Landesrenreisimg an entledigen. Hit dieser

EntMheidiing, die Heinrieh am Ende, als neoe ünbiU des ESnigs

binzugekommen irar, bewogen bat» seiner Yerbannnng nnd .dem Ednig-

thnm Bichards sa j^eioher Zeit dn finde zn madigni stOrte Bicliard

andi die Heimtiurerbandlungen, die im Jabxe 1398 zwisehen Heinrieh

Ton Deiby nnd GKaagaleaaso gepflogen worden, fis.ist wabraeheinlieh,

dass Heiiuieh von Derby in Erinnerung seines Besnobs Tom FrOlgahr

1393 den Anatoes sa diesen Terhandhmgen gegeben bat, indem er mn
die Hand von Lada Tiaoonti warb. Der warme Ton ungdieaebeiter

Wertsehätsang, den er viele Jahze später gegen sie zam Ansdroek

brachte, sprieht dalllr. Doch ist es aaoh niebt aasgeschlossen, dass

die erste Anregung ?om Mailänder Hofe ausgieng, jeden&Us ist man
dort der Werbung Heinrichs snniohst mit aller Bereitwilligkeit ent-

gegengekommen. GiangaleazBO schickte*) einen der Tielen Agnaten

<) iVoiMurt (0607X60 puU. pur Kervyn de Lettenhove) Ghroniqne« XVI (1872)*

Oft. »Heirailugescbiclite 8. 18.

•) Darauf hat znerrt Romano in der Recension meiner .Heirathsgcschichte*

Arch. stor. Lomb. ser. 3. vol. IV (1895), 492 hingewiesen, ohne die Quelle der

bezüglichen Angabe Litta's (Famiglie celebri d Italia taac IX Visconti di Milano

tav. XI) SU kennen. Notisen von ImlM^ ffiil ItaL et Hisp. geneaL (Norimb.

1701) 166, m und 218 lUutea »Bob ndt'gttt^er Untetstfltmng der Httnebener

Königlichen Bibliothek zurQck anf die .Yita et Attioni di (Jaeparino Visconti* dei

Ck>nte Gal. Qualdo Priorato in seinen ,Vite et Azzioni di personaggi militari e

politici* Vienna 1674 (ohne Seitenzahlen). Gnaldo Priorato, ein geborener Vicen-

tiner (t 1678) hat in diesem wohl wenig bekannten Bande auch die Biograpbieeu

von anderen Yisconti'a des 15. bis 17. Jahrhunderts gegeben, des Ermes, Fran-

eeieo, Batluta, Eteole und Quido Viaconti, nieht eeUen unter wttrtliober Anllth-

rang mkondliehen Ifateriale. Solobea bat er auoh ftr die Biographie GaqMimo*»
bentttzt. Ich theile mit^ was sich auf seine GeBandschaftfireiBen nach England

bezieht: »Galeazzo secondo . . suo cugino l'inviö capo di nobil' ambasciata ad

Ekloardo terzo re d' Ingbilterra, dove accolto con dimostrazione di straordiuario

all'etto e particolai* stima trattu »eco e conchiuse li mutriuiouio di Violantc hgha

del medenmo <3alataao eom Li<Mbdlo dnea di GUurenia eao figlio e havwido
1* isteno re podii aimi avnnti inalitutto rinaegne Ordine della Jaiettiera, ne taemb

(Svraliere Gasparino, col qnaV honore ritornato alla patlia ivi assist«'^ alle da lui

concertate nozze. (iio. Galeazzo che poi fu duca di Milano . . ancbe" orrU iVco dello

steeso neu piioca stima, poiche t'attolo suo i ;i nitriert' d' honort- ]o rimand«; in

Inghilterra a trattare il matrimonio di Lucia ügha del principe Bernabö col
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seines Hauses, Gasparino Visconti Uberteto's Sohn, der sich in so

m&ncheu diplomatischen und militärischen Stellungen ausgezeichnet

hat, nach England. Noch lebte der Vater Heinrichs von Derby, der

alte Herzog vou Lancaster, Johann von Gent (er starb einicje Zeit

darauf am 3. Febr. 1399); mit ihm wurde Yereiu})art, dass künftig

auch einer der kleinen Söhne Giangaleazzo's eine Tochter Heinrichs

aus erster Ehe heirathen sollte Da wurden nun alle HoÖ'nungeu und

Berechnungen zu Fall gebracht durch die Verbannung Heinrichs auf

zehn Jahre. Denn Giungaleazzo nahm dieser Massregel König Richards

gegenüber die wohlbegreifliche Stellung ein, dass Heinrich erst wieder

in Gnaden von König Richard zurückberufen sein müsse, ehe er seiue

Zustimmung zur Heirath geben könne. Die unsichere Zukunft des

landesverwiesenen Grafen und naheliegende Rücksichtnahme auf die

Gesinnung des englischen Königs mussteu den Herrn von Mailand

m gleicher Weise venaüassen, diese Bedingung zu steUeu, die unter

conte d'Erbino figlio (!) del re, quäl fii poi duca di Laucaatro, ma qaeeto non

haveudu eifetto a causa delle dilazioDi, che vi s' interposero, iü la terza fiata

dallo ttoMO duoa Gio. Galesno di.bnOTO destuisio »mbascisiof» al wectewino rs

per ehiedergU' la figlia i& mogye del tao primogenito e rinorare aeoo 1* antioa

aUtansa. And6, itabill la lega, ma non ü matrimonio per Tetä infantile

de' principi, si che carico de doni e honori ae ne riiornö alla patria benveduto

e accarexaato dal Duca il quäle gli donö la rocca e terra (rAioiia con tutto il

suo distretto e giurisdizione. Apeaa riposato del viaggio d' Inghilterra tii di

anevo maadato ambasciatore a principi di Savoia e di Fiemonte ehiamondolo

Belle letteie Dnoali lotto Ii 28. AgMto del 1401 : .^gnfßtu D. GaspariBiu alBnii

et camerarins noster'.*

Wie in dem Angeführten so ist auch in dem weiter Folgenden Wahres und

Falsches gemischt und urkviudliche Mittheilongen eingtstreut. Eine Biographie

üasparino'8 unter Benützung des vou Oaio II. und Iii. gelieferten Materiala wäre

eine dankmewerte Gabe. Auf dem Grabmal Gaapariiio*« (t tun 1480 naidi Idtta)

nnd «einer Oattinm St Buitoisio in IfoUand (abgebildet bei litta binter TaM 13,

erläutert T. J8 und aueh von Gkialdo Priorato beschrieben) ist der Orden de«

Hosenbandordens, den G. P. erwähnt, mehrfach angebracht. Daas Gasparino, der

noch 1428 als Bevollmächtigter des Mail&ndischen Herzogs thittig war (Osio III,,

396 vergl. 85, 86), wirklich schon 1367 den Ueirathavertrag zwischen Lionel von

Clarence nnd Yiolante Visconti abgeschloasen habe, i«t an «ich unwahrscheinlich,

wird aber auidraeltUeh dnroih die ürlranden, die andere Namen nennen (Ryimr

foed. VI, 547 a. 504)^ amgeechlossen. Auch andere auflällige Fehler liegen TOr.

Der Verfasser kennt nur den einen König, Eduard III., er nennt Heinrich von

Derby ifiglio del re'. dennoch wird der Kern der zweiten und dritten Nachricht

richtig sein. Auf die letzte Get>andtäcbal't, die in die Zeit Heinrichs IV. 1400 bis

1401 fallen muss, komme ich weiter unten su Anfang meines dritten Kapitels

mrllck«

*) Netexiafankt vom 11. Mai 1899 Gintini, Memorie di MUano« Oontinvaa.

m, 601. (NnoTE edii. Yll, 207).
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den obwallaubiL YerhSUauiM daer Ablehnung allerdingB ziemlich

gleidi kun. Heinikh von Derby selieint den Bescheid in diesem

Sinne aafge&üt m haben und wir aehon ein halbes ^) Jahr nach seiner

Verbannung sehr geneigt, eine andereYerbindong mit einer französischen

Prinzessin einzugehen, ab KSnig Bichard in Paris schroffen, wirksamen

Einspruch gegen die Verbindnng der französischen Eönigsfamilie mit

einem Verräther esheben lieaa. König Richard würde auch eine

Verbindung des Visoonti^sohen Hauses mit Heinrich ungern gesehen

haben. In ArBheren Zeiten, als Giangaleazzo mit Frankreich in engcu

Freundschaftsbeziehungeu stand, wäre ihm der Groll König Kichards

gleichgiltig gewesen. Jetzt aber lagen seit Jubren, seit 1394, die

Verhältnisse ganz anders.

Die französische Politik hatte unter dem Einfluss einer veränderten

Kirchenpolitischen Strömung und unter rletn üebergewicht einer tiudern

Hofpartei eine grosse Schwenkung vollz,ogeu. Eine gewaltsame LÖRung

des Schismas in Verbindung mit Giangaleazzo war aufgegebeu; Frank-

reich hatte sich von dem Mailänder zurückgezogen und schloss 1396

sogar ein Bündnis mit der Kepublik Florenz gegen Giangaleazzo '^).

Gemeinsamer Krieg wider ihn und Eroberungen der Verbündeten in

der Lombardei waren vorgesehen. Zu einem thiitigen Eingreifen der

französischen Waffen in den Krieg, den Florenz eröfinet hatte, war

es dann unter dem Eindruck der Niederlage von Nikopolis und Dank

der Gegenbemühungen Ludwigs von Orleans doch nicht gekommen^

Aber eine Bürgschaft gegen die Wiederkehr derselben Gefahr war nicht

gegeben. Es war daher geboten, die Macht in Frankreichs Kücken,

deren neue Freundschaft mit dem Hause Valois doch kaum von Dauer

sein konnte, nicht zu reizen durch eine Verschwägerung mit dem

verhassteu Vetter des Königs, und um so mehr war dies zu vermeiden,

als die Anlehnung, die Giangaleazzo soiort bei dem Haupte des Reichs,

bei König W enzel gesucht hatte 3), als ihm die Freund.schufL Frankreichs

zu entgehen drohte, ihm zwar die ersehnte Erhebung zum erblichen

0 IVeisMrt enShlt erst (XVI, 137) den Tod Johann« tob Oent (t % Felnr.

1809) und dann 141 is. die WeEbung Hebunehs. Eine ZuaamnMnkoBft Heinnohs

mit Marie von Berry, der ihm sqgedachten Witwe, scheint nach dem von Jarry,

la vie politiqne de Louifl de France, duc d' Orlens (Paris 1880) 228 mitgetheilten

iirknndlieheu Notizen im April 1399 stattgefunden zu haben, daher ist die Angabe

Pauh'8 (tresch. Englands IV, 624), dass Heinrich um Weihnachten ( 1308) um die Hand
Märiens angehalten, die woU auf FroiMart (XVI, 137) beruht, katrai ansanehmen.

>) Dmrien, les Gaseognes an Italie, ftades biitoziquM. Anoh 1886 p. 194 as.

Romano, Gian Galeuio Tisoonti e gli exedi di Bemabö. Areh. Btor. Lomb.

XVUI (1891), 297.

' Jaxry, la ,voie de tait* etc. p. 537 »s.
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Herzog gebracht hatte, aber bei der Unfähigkeit dee deatschon Königs

gegen ernste Gefahren keinen Schutz bot

Solche Gefahren schienen im Gegenfcheil am Auagang des Jahr-

hunderts gerade von Deutschland her heraufzuziehen. Bekanntlich

TerfOhrte Wenzels lässiges Regiment einige rheinische !• ürsten zu einer

Oppositionsstellung, die schliesslich in der Thronumwälzung des Jsihres

1400 ihre Spitze gefunden hat. Zu der Unzufriedenheit jener Fürsten

gesellte sich die Aufreizung durch florentinische und paduanischa

Diplomaten. Florenz, Padua und andere italienische Mächte waren in

wachsender Besorgnis vor der immer mehr um sich greifenden terri-

torialen Macht des tiefverhassten Mailänder Herzogs und giengen

munittelbar auf das Ziel los, die deutschen Fürsten zur Erhebung eines

G^^nkönigs, der auf einem Bömerzuge die Macht der Viscontis zu

Boden schlage, za bewegen. Diren durch Handsalben reichlich unter-

stüzteu Ginflüsterangen hatte es Giangaleazzo zu yerdankfin, dass sich

die frondierenden Fflisten unter Anderm über die eigenmächtige

Handloagsweise Wenzels bei der Erhebung Giangal^usio^s Bnm

Henog beachwerten und schon 1397 von Wenzel verlangten, er solle

sich von dem Mailänder loatagen ^j. Da sie forderten, das» der Mai-

länder Beine Eroberungen herausgebe and eeinerBangerhölinng verlostig

gehe, aber zugleich immer drohender gegen den König auftraten, so

hatten Wenzel und Giangaleazzo das gleiche lutertsss, sieh onter den

deutschen Fürsten möglichst viele gute Freunde zn machen. Diese

konnten vielleicht die Erhebung eines GegenkönigB verhindern, oder

wenn sie doeh erfolgte, Wenzels Nebenbohler von Bomfiahrt. und

Feldzug gegen Gisngaleazzo abhalten.

Das war die politische Lage, ans der hmas, wahrscheinlich auf

Anstiften König Wensels, die FamilienTerbindang zwischen den Yisconti^s

and den Wettinern geknüpft wurde, von der im Folgenden zu handeln

Im Jahre 1397, als die ersten Anzeichen des drohenden Stonm
hervortraten, standen die Wettiner im frenndlichsten Einvernehmen

ndt dem Oberhaupt des Reichs. Sie hatten auch nicht das geringste

Interesse an der Verwirkliehnng der gagen den Mailänder gerichteten

kurfürstlichen Forderung. Nun aber brauchte Wenzel die Kiehte

Elisabeth, die er 1397 dem Landgrafen Friedrich von Thüringen sn-

gesagt hatte, 1398 anderweitig, um sich mit dieser hoiffirangsvollen

luzambugisehen Erbtoehter die firenndsohaft Fmakreiehs su erwerben *).

•) Deutache Reichstagsakt^n nnt* r Könis^' \\ enzei hera. v. J. "Weizsäcker III

(1877), 22 §1 2, 4, 9*. A. Winkeimana der Romzug RuprechU von der Pfalz

(1892) e ff.

*) Th. Lindner, Geedh. des denlwheB Reieltt anter König Wensel n, 891.
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Wollte er durch den Bruch des Verlöbnisses sich die Wettitier nicht

ganz verfeinden, so musste er unbedingt für einen Ersatz der erhofften

Braut sorgen, und da empfahl sich nun eben durch die politische Lage

ganz von selbst der Gedauke, den Wettinem eine ViscQutiüche Prin-

zessin anzutragen, damit auf diesem Wege eine Solidarität der Häuser

Luxemburg, Wettin und Visconti hergestellt werde. Eine reicne Mitgift

war von Mailand zu erwarten und Giangaleazzo musste gern auf den

Plan eingehen, da ihm die Stärkung der Luxemburgischen Partei im

Reiche gegenüber der rheinischen, die ihn bedrohte, am Herzen liegen

masste. Indessen diese Berechnung hatte eine schwache Stelle,

Keineswegs war damals und schon lange der Gemeinsinn der deutschen

Fürsten so stark, dass man auch nur mit einiger Bestimmtheit hätte

darauf hoffen dürfen, unter ihnen feste Parteigänger mit unverbrüchlicher

Hingebung zu werben. Es war den deutschen Fürsten sehr wohl

möglich, eine neutrale Stellung zwischen den beiden Parteien, gegebenen

Falls zwischen zwei Königen, einzunehmen und nur für das eigene

ilachtinteresse zu leben. Sich Tür diesen oder jenen König geradezu

in den Kampf zu werten, war sogar Niemandem anzurathen, da man
bei Wenzels Indolenz und des riegenkönigs Machtlosigkeit die eigene

Existenz getährdet haben würde. Diese Lage der Dinge ist scharf zu

erfassen, wenn man das Verhalten der Wettiner in den Verhandlungen

über eine Farailienverbiudung mit den Visconti's gerecht benrtheilen will.

Sehen wir zu. wie sich die Beziehungen der drei Mächte in Wirk-

lichkeit ge.stalteten. Die Hotin ung, die Wenzel hegen mochte, dass

die Wettiner durch die rücksichttslose Lösung jener Verluhung ilim

nicht entfremdet werden würden, wurde getrübt, als gleichzeitig im

Frühjahr 1308 die Wettiner durch ein andere«! Ereignis in den Stand

gesetzt wurden, sich ohne Gefährdung ihrer Interessen von der Partei

des Königs zurückzuziehen. Damuls wurde der schwere Kampf, der

zwischen den Wettinem und Erzbischof Johann von Mainz als dem

Verbündeten der Stadt Erfurt auszubrechen drohte, friedhch beigelegt

in einem Waffenstillstand zwischen Markgraf Wilhelm und der thürin-

gischen Metropole, den der kluge Erzbischof Johann vermittelte.

In. das Jahr des Waffenstillstandes (bis Pfingsten 1399), der

unentschiedenen Stellung zwischen den beiden Parteien im Reich, fallt

die Anknüpfung der Wettiner mit Giangaleazzo. Zuerst werden die

drei Markgrafen von der Osterländischen Linie Friedrich, Wilhelm und

Georg nack Mailand ihre Bereitwilligkeit gemeldet haben, in Heiraths-

Verhandlungen einzutreten. Darauf hat Anglesia Visconti, eine ältere

Schwester Lacia's, am 2. Nov. 1398 Vollmaclit an I*aganino de Biassono

cor Verhandlang eines Eherertrags mit einem dieser drei. Forsten
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erfcheilt aber diese VoHmacht nwsh Tier Monaten, am 6. Februar 1399,

widemifen, ohne dass der nrkandfich Yon ihr angegebene Qmnd,
Miflstraneti gegen ihren BeToUmachftigfcen, wie aieh epftisr zeigen wird,

glaubhaft eneheinen kOnnte^). Sehon ein Mal, sechs Jahr früher,

sla Anglena dem ihr seit 1577 verlobten Buggrafen Friedrieh YI. Ton

NOrnbeig Termählt werden sollte*), war der Absehlnss ausgeblieben,

war im lefasten Augenbliek Alles zurftekgegangen. Es bldbt die Frage

offen, ob Anglesia^s Wflnsche in diesem und jenem Fbdle den Anstoss

gaben. JedenftUs mftesen die Interessen des MaiUbider Gewalthabers

beide Mal die Lösung nigelaasen haben >). Vielleioht durfte jetEt, im

Februar 1399, Anglesia snrBi^breten, weil inzwischen sidi herausgestellt

hatte, dass Lucia nicht die Gattin Heinrichs von Derby werden wOrde«

also Aber ihre Hand noch zu Terftigen war. Als Bewerber um Lucia

trat nun jener Landgraf Friedrich auf, dem Wenzel die Braut wsg«-

genommen hatte. Seine und seines Vaters, des regierenden Landgrafen

Baltfaasar, Gesandte waren sehon Anfang April 1399 in Maihind«).

Ein Mailiader Notar*) jener Tsgis hat uns in seinem reichhaltigen

B^gister eine Beihe von Aktenstücken, die sieh auf diese Heiraths-

Terhandlnngen beziehen, erhalten, aber Teigeblich suchen wir darin

eine Vollmacht Luda*s, wie sie Anglesia ausgestellt hatte und sp&ter

noch einmal ausstellte, wie Lucia selbst 1403, als sie sieb zu TermShlen

wünschte, verbrieft hat. Diese Thatsache ist gewiss nicht ohne Bedeutung.

Bomano und ich haben den Unterschied im Verhalten der beiden

Schwestern mitUnrecht ttbersehen. Liefert uns doch unsere Beobachtung

die wahrseheinlidiste ErWmng auf die Frage, welche Umstinde die

Ausstellung des fielbesproehenen Notariatsaktes*) vom 11. Mai 1399

herbeigeflihrt haben? Ich sage, sie erklärt uns das Vorhandensein

dieser Urkunde, keineswegs aber, wie wir sehen werden, ihren eigen-

thOmlidien Inhalt.

') G. Romano, Regesto degli atti notarili di C. Cristiani, Archirio stor.

Lomb. aar. 8. toL II (1894), 908,

>) A. a. 0. S. 26 und 49. •HeirallMeeaeludite« 8. 15 und Qualdo Adomtfs

Vita . . <li GasparittO Vieconti 1. c. Gaaparino's Vater Uberteto gab als nächster

Agnat st-ine Zmtiinmiing, als Angleiia 1393 auf ihn voa Benabd ererbten Rechte

verzichtete.

3) Auf deu durchaus politischen Charakter aller von Galeazzo abgeschlos-

sener Verlobnngeo und Heinülien Tkc<Miti*te1ier Primesnnnen hebe ieh »Heimihs*

geschidile* 8. 28 hingewiesen.

*) Am 4. April haben die Gesandten ilire Vollmacht Qbergeben, 8. die

Heirathsnrkonde vom 28. Juni 1889 Giulini« Memorie di Milano, Continuasiime

III, 5J^5.

») C. Cristiani, s. die eröte Anmerkung aul dieser Seite.

*) Oinlini, Memorie, Contin. III, 591.
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Wir dürfen mit Wahrscheinlichkeit anuehmen, dass Lucia sich

geweigert habe. Bevollmächtigte für die Schliessung eines Heiraths-

vertrages zu erueunen, weil sie auf die Werbung des Landgrafen

Friedrich von Thüringen, Balthasars Sohn, nicht eingehen wollte.

Indessen so leichten Kaufes kam sie nicht davon. Der Herzog wünschte

die Heirath, weil sie seinen polischen Interessen entsprach, er bedurfte,

weil niau am Hofe zu Mailand von der Werbung Heinrichs von Derby

und gewiss auch von der I^idenschaft Lucis^s für den englischeu

Cirafen sehr wohl wusste einer Willenserklärung Lucia's, damit die

thüringischen Gesandten mit Verti-auen auf die Verhandlungen ein-

giengen, er durfte andererseits auch Lucia gegenüber den Bogen nicht

aufs Aeusserste spannen, indem er ganz ohne sie zu fragen ihre Hand

vergab und im letzten Augeuhlicke forderte, dass sie alle seine Ab-

machungen bestätigte. Giangaleazzu war viel zu sehr Diplomat, um
zu verfahren. Es lag ihm daran, einen FamiliexLskandal zu vermeiden

und doch an's Ziel zu gelangen ^).

So beschied er denn zu Anfang Mai 1399 Lucia zu einer Unter-

redung unter vier Augen. Was er ihr da g^agt hat, wie er ihre

Abneigung gegen die thüringische Heirath überwunden und sie seinem

Willen unterworfen hat, das wissen wir nicht. Wir erfahren nur,

was er gesagt haben wollte, als er einige Tage später durch seine

Gattin das Er«;ebnis jener Unterredung der Oeffentlichkeit übergab.

In der Darstellung der Herzogin spielt Giangaleazzo in vollendeter

Weise die Rolle des gutmüthigen, fürsorglichen Schwagers, der gern

auf jeden Herzenswuu.-sch Lucia's eingehen möchte, aber doch auch

ein wenig dafür sorgen uiuss, dass sie nicht durch romantische

Schwärmerei für einen landesverwieseneu Prin/en zur alten Jungfer

werde. In diesem Sinne will er sie au die Werbung Heinrichs von

Derby erinnert haben. Sie soll warten dürfen, bis Heinrich begnadigt

in sein Vaterland zurückgekehrt ist, aber sie soll, falls diese Wendung

in zwei bis drei Jahren nicht eintritt, dann nicht zu klagen haben

über zwei verlorene Bewerber, den englischen Grafen und den deutschen

Landgrafen, sondern sie soll dann entschädigt werden durch Vermählung

mit dem natürlichen Sohne Qiangateaxzo's Gabriel, den König Wenzel

l^gitimiaiert hatte, oder fiiUs sie es Yoniehfe, durch einen andern Mann,

•j Wie weit die Kunde von Heinrichs Werbung verbreitet war, beweist die

Thnfi^ache, dass der Zeitgenosse Andrea Gataro in seiner paduanischen Geschichte

[Mux. XVII, unter den Kindern fiemabd'a Lucia mit dem Zusats ,moglie

promeaia al d* Inghilterxa* aofftthrt.

*\ Die BsgTflndnng denen, wm idi cur Einfflhmng des im Notariataakt

vom 11. Msi Erilhlten hier skiiienhaft entwiekelt habe, ksan kh ent aplter geben.
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anch soll sie noch länger auf Heinrich von Derby warten dürfen.

Das Alles soll Lucia wohl bedenken und überlegen, ehe man zu weitereu

Verhandlungen mit den Gesandten von Thüringen verschreite. Darauf

habe dann Lucia dem Herzoge geantwortet, dass, wenn sie sicher wäre,

den Graten Heinrich von Derby zum Gemahl haben zu können, sie

warten würde, solange sie könne, auch bis an ihr Lebensende, anch

wenn sie sicher wäre, drei Tage nacli vollzogener Heirath mit Heinrich

von Derb}' zu sterben Aber weil sie bedenke, dass sie diese Gewissheit

nicht haben könne und Gabriel Visconti '-) nach längerer Wartezeit

sie als zu alt verschmähen, sie also weder den einen noch den andern

haben würde, so werde sie es zufrieden sein, dasa in Gottes Namen
mit jenen Gesandten über ihre Verehelichung mit dem Landgrafen

Terhandelt werde, ohne auf die andern Bewerber Rücksicht zu nehmen.

Einige Tage nach diesem Zwiegespräch, das wir zunächst ganz für

bare Münze annehmen wollen, berief die Herzogin Katharina ihre

Schwester Lucia Tor sich zu einer feierlichen Versammlung, welcher

der Bischof Peter von Novara (der spätere Papst Alexander V.), der

Markgraf Theodor von Montferrat und unter mehreren Hittern auch

Oasparino Visconti beiwolmte, derselbe der im Jahre vorher in England

über Lacia'a Verheiratong luterbanddit hatte. Hier wiederholte die

Heizagm, was swischen Giangaleazzo und Lada einige Tage früher

g^nochen sein sollte und richtete dann an Lucia die Fcage, ob die

in jener Antwort an den Henog ausgedrückte Meinung ihre Ansicht

gewesen und noch sei oder ob de sich anders besonnen habe? Darauf

bejahte Luda» de sei der Meinung wie damals, de ad oline auf einen

Andern zu warten snfrieden, dass man in Gottes Namen tarn Abschluaa

ihrer Vermählung mit dem Landgrafen von Thüringen Tencbrdte.

Schliesslich wurde ein Notariatsakt aa%enommen, der die ganze

Erzählung der Herzogin, die neue Befragung Lucia'a und ihre Antwort

wiedergab.

Wer die hier skizzierte Urkunde liest, wird mit steigender Ver-

wunderung erfüllt werden. Sie geht Uber eine bündige Zuduanungs-
erklärung Lucia's zu Verhandlungen mit den Markgrafen sowdt lunaua,

ak ob de darauf aele, Gegenstand hiatoriacher UntoMuchnngen mit

') . Qaod 8i ipM denima Loda esset certa poMandi habere prtfatum comiten

de Herblno in ejus maritum, expectaret tantiim quantum posRCt, eti:im nsque

ad ultiiiiuni vit«; sue etiaiu si cerin loret moneudi infra ties dies puntquam xna-

trimoDium contractum foret inter ip«am et ipsum*. üiulini, 1. c. 593.

') Gabriet Viicosti i«t etwa im November 1386 geboren, wenn die bdden
Allenaaigaben tob Oiot. Seitambi« Qronicfae (Fonti per la atoria d* Italia 1892)

in, 68 and 146 genaa liad; er war also im Mai 1889 sw5lf und ein halbes Jahr.
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romantischem Hintergrund oder (jrundliige eines historischeu Kornaus

zu werden. Ich hehe zunächst nur zweierlei hervor: Der grÖsste Theii

der Urkunde ist Rekapitulation eines Gesprächs, das Lucia einige Tage

vor dem 11. Mai mit dem Herzog gehabt hat Die Herzogin berichtet

darüber. Es wird sich fragen, ob sie eine zuverlässige Berichterstatterin

war oder ob ihr Bericht eine Tendenz zeigt nnd was von dem Inhalt

der Urkunde durch Notar und Zeugen alleiu beglaubigt worden ist?

Eins ISsst aioh schon jetzt feststellen: Für die Giltigkeit der Ehe-

seihliessung, die am 28. Juni, also sechs Wochen später, erfolgte, ist

die lilrU&raiig vom 1 1. Mai gleichgiltig, mag sie freiwillig oder erzwimgen

gegeben sein. Für diese Frage kann es niir auf das Jawort Yom

28. Juni ankommen. Daher verlangt Bomauo mit Unrecht, dass Luciai

als sie später die Giltigkeit ihrer Ehe Tememte, den Notariatsakt Tom

11. Mai liabe anfeehten mllsaeii.

Am 28. Jnni erfolgte also die YermShlmig, der Landgraf war darch

seine Berottmiehtigten Tertreten. Eine Mitgift Ton 75>000 Goldgulden

war festgesetsEt worden. Im naclisten Frühjahr sollte Lucia von Trient

aas Uber die Berge geholt werden. Zwischen beiden Dynastien sollte

künftig politische Solidaritüt bestehen. Die Landgrafen nnd ihre

Nachfolger würden nichts gegen den Herzog und seine Nachfolger

unternehmen, sie würden ?ielmehr wirken für die Erhaltung des Herzogs

und seiner Nachfolger and würden für ne than, was guten und treuen

Freunden zu thun zukomme. Das Gleiche versprach ihnen der Herzog.

Da, aU Alles im Keinen und beide Theile unverbrüchlich gebunden

schienen, wurden die Abmachungen zerrissen. Sie blieben wenigstens

thatsachlich ohne jedes Ergebnis, die Ehe wurde nicht volkogen.

Was wargeschehen? Dreierlei ist mdglieh. Es kann duieh Snssere

politische Einflüsse das ans politischen Gründen geschlossene Band

gelüst worden sein. Oder die innexe Abneigong eines der bmden

Theile gegen diegeschlosseneYerhindung ist fibermichtig durofagebroehen.

Oder endlich: beides hat sosammengewirkt. Die politische Wendung
hat zi^lig aach dem Widerstreben der Herzen entsprochen. —
Bomano hat sich für die erste Annahme entschieden, ich stimme für

die dritte Nach Bomano hat Lada ohne Zwang in die Ehe gewilligt

und würde sie vollzogen haben, wenn nicht der Landgraf zurück-

getreten wSre. Nach meiner Auflbssung wurde Lucia durch die

politische Schwenkung der Wettiner nur in den Stand gesetzt, dem

ttbermasäigen Drucke des Herzogs leichter zu widerstehen und die Ehe,

die sie nie hatte Terwirkliohen wollen, die ihr nur durch die Interessen-

politik Giangaleazzo*s aa%ezwangen war, stillschweigend zu begraben.
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Roraano und ich sind einig darin, dass die Wettiner die Verbindung

mit den Viscontis fallen Hessen, weil sie iu das Lager der rheinischen

Oppositionspartei übergiengen und deshalb mit dem Freunde und

Schützling Wenzels, Giangaleazzo sich nicht mehr verbinden konnten.

Romano ^) beschuldigt aber Landgraf Balthasar, den Vater des fünfzehn-

jährigen Friedrich, höchst zweideutigen Verhaltens, weil er nicht

rechtzeitig <Ue Verhandlungen mit Mailand abgebrochen habe. Seinen

Ausführungen liegt 4er Gedauke zu Grunde, dass die Wettiner Anfieuig

Mai 1399» aUo gerade zur Zeit jenes Notaiiateaktes, schon mit olfenen

Fahnen m den Gegnern Wenzels übeigieagen, während nur eine

Annäbenmg und Einigong über gewisae Streitpunkte, die mit der

Thronfrage nichts zu thnn hatten, zu constatieren ist Allerdings

b^innen sie damals aus der nnentsdiiedenen Stellung, die sie seit dem

Frttbjahr 1398 eingenommen' haben, herauszutreten, aber die Ver-

wandloxig des WafifenstiUstandes vom 21. April 1398 in den eudgiltigen

Frieden vom 7. Mai 1398 and was sonst damals in Forchheim vereinbart

wurde um Besitutreitigkeiten zwischen Landgraf Balthasar nud

Bnbischof Johann zu schlichten und die Gemeinschaft der fflntliefaen

Interessen, des Mainzers, der Wettiner nud der Wittelsbacher gegenüber

rebelliacfaen Stidten auf fünf Jahre Manlegen, achlieaet dooh kemes-

wegs auch eine Verständigung über gemeinsames Vorgehen gegen

König Wenzel ein, im Ckgentheil die noch sehr embiyonische Ver*

achwöning dreier rhehuaeher Knrftisten ivider den König, die zu

Boppard am 11. April den Gedanken der Absetsong Wenzels Torbereitet,

aber noeh nicht amgesprochen hatte, war damals das Geheimus der

drei V^rtragseUieesenden, und dieses Geheimnis war gewahrt dnrch

einen anBserordentlidhen SiegelTerMihlnss der ürkanden* des Bopp«rdes

Vertrages, wie er eben nnr bei VenehwSrongen angewandt wurde*).

Erst am lö. September ist an Mainz, . als die Fürsten Ton Baiem,

Meissen-Thüringen, Hessen ünd Nürnberg dem Bnnde der Knrftrsten

beitruten, der Plan einer Neawahl offen nnd nrkondlich aasgesprochen

worden^). Wohl ist es möglich, dass Landgraf Balthasar schon im
Lau£» des Jnni duTcfa seinen Schwiegervater, den Herzog von Sachsen-

') In seiner Recension meiner früheren Abhandlung Arch. stor. Lomb. ser.

3. Tol. lY, 494. loh miiM et mir smn Vorwurf maoheii, dass ich firtther wa einer

Boppaider »firklftraug* gesprochen habe, statt den geheinen Ghsmkter des Ver-

trags zu betonen.

Tb. Lindner a. a. 0. II, 4u7.

3) Dfutsche Reichstagnakteti IH, 79 verpl. 94.

*) J. Weizsäcker, z. Absetzung König Wenzels, deutsche Zeitscbr. f. Ge*

schiehtswissensch. Hl (1890), 134 ff.
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Wittenberg, der am 2, Juni zu Marburg dem Bunde beigetreten ist,

im Allgemeinen Kunde von den Zielen der fürstlichen Verschwörung

erhalten hat, aber damals war es zu spät, den Abschluss der seit

Monaten om Viscontischen Hofe betriebenen Unterhandlungen zu

unterbrechen. Und wenn es noch Zeit gewesen wäre, ist es denn

ausgemacht, dass Balthasar den Gegensatz seiner neuen freundlichen

Beziehungen mit der rheinischen Partei zu der geplanten mailäudischen

Heirath sofort in aller Schärfe erkennen musste? In dem Bopparder

Vertrag, der in Marburg ebenso geheim behandelt wurde, sind die

gegen Mailand gerichteten Forderungen allerdings zur Sprache gebracht

worden, dann aber sind sie vor dem Nächstliegenden auf ein Jahr,

bis zur Wahl Kuprechtö, in den Hintergrund getreten. In jedem Falle

waren die Al)setzung Wenzels, eine Neuwahl und ein Feldzuij <r''Ken

Gianguleazzo noch in so weitem Felde, dass Balthasar nur sehr gennge

Schuld trifft, wenn er sich nicht entschlossen hat, den gehässigen

Schritt eines plötzlichen Abbruchs der Verhandlungen auf sich zu

nehmen. Um ein anderes ürtheil fallen zu können, müssten wir viel

genauere Daten über die Stellimg der Wettiner zu den beiden Parteien

besitzen — und am Ende war doch Balthasars Solm durch die

kirchenrechtlich giHige Ehe ebenso gebenden, wie Lucia. Höchst

seltsam ist der neuerdings von Bomano ausgesprochene Gedanke, dass

Balthasar trotaj seines Uebertritts zu den Gegnern Wenzels die Ver-

handlungen über die Mailändische Heirath nicht rechtzeitig abgebrochen

habe, weil er sich einen Auaiweg im Falle von Wenzels Sieg hikbe

offen halten wollen. Zu so maocliiavellistischer Politik, deren nach

Romano selbst eiu Giaugaleazzo nicht fähig gewesen wäre, war wahr-

haftig bei der trägen Uneutsehlossenheit Wenzels keinerlei Veranlassung!

Die Wettiner sind ihm, wenn ihr Interesse sie wieder dem Böhmen-

konige nSherte, jederzeit als Freunde willkommen gewesen i).

Wenn nach Allem ein rechiMitigar Abbruch der Heirathsverhand-

lungen Yor dem 28. Juni kaum von uns gefordert werden darf, so

lag es dem Landgrafen doch nahe, dem Heürathevertnig, den die

Gesandten heimbrMhten, die Ratifictttion zu Terweigera, da Balthasar

im Juli eine politische Solidarität mit dem Hanse Yisoonti, wie sie

der HeirathsTertng forderte, nicht mehr eingehen konnte, ohne sich

gegenüber der rheinischen Partei sn oompromittiereo.

Dieser Bntschlnss Balthasars ist, so sehliessen Bomano und ich,

zwischen dem 22. Juli und 5. August in Pavia bekannt geworden. An

I) Yogi auch «ine basOglialie Bemerkimg KOnig Sigmonds vom S8. Febr.

1402. R. T. A. y, 191 oder Orio 1. c. I. 372.
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dem erstereu Tage hat Anglesia, Lucia's Schwester, in Gegenwart der

Herzogin demselben Bevollmächtigten, den sie früher urkundlich als

höchst verdächtig bezeichnet hatte, auf8 Neue Vollmacht gegeben zum
Abschluss eines Ehebündnisses mit einem der drei osterländischen

Markgrafen, und am 5. August hat sie, el^enfalls in Gegenwart der

Herzogin, diese Vollmacht wieder zurückgezogen, genau mit denselben

Worten ^), derselben Motivierung, wie früher, and diese ist daher

natürlich mehr als verdächtig. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich,

dass beide Mal auf den Bevollmächtigten geschoben wird, was durch

andere Gründe veranlasst war, da es wohl undenkbar ist, dass derselbe

Bevollmächtigte, dessen Treue einmal verdächtig geworden war, ein

zweites Mal dieselbe Vertrauensstellung überkam uud dann demselben

Vorwurf zum zweiten Mal verfiel. Sicherlich bedeutet der zweite

Widerruf den vollständigen Abbruch aller Verhaudlungeu mit den

Wettineru AVeder von Lucia noch von Anglesia ist ferner zwischen

ihnen die Kede. Wie aber ist es zu erklären, dass Anglesia am 22. Jali

•o£9 Neue sich zu Heirathsverhandlongen anschickte? Da Anglesia

nach dem Beispiele, das ihr Lucia's abweisendes Verhalten gab, gewiss

nicht aus fr&am Willen eine nene YoUinaehi ausgestellt haben wirdt

so ist es überaus wahrscheinlich, dait sie es that unter dem ent-

schiedenen Drucke des Herzogs, der doroh Voachiebong Anglesia*8

die Freundschaft der Wettiner festhalten wollte, als sie durch die

Weigemng Lucia's, ihre Ehe mit dem Landgrafen von Thüringen

anzuerkennen, ihm zu entgehen drohte. Nun aber hat Komano, der

meine Vermuthnngen Uber Anglesia's Verhaltong^grttnde sehr beachtens-

wert findet neuerdings die Au&telluag gewagt, dass Lnciai die

seiner Ansicht nach ja nur durch eiu Zusammentreffen äusserer nn-

beveehenbuer ümsUinde ent einige Zeit*) nach ihrer Vermahlung

>) »com . . contra diofenm Pagaouiam . . snspicioneia acoeperit ac per hoo

de ipdoB fide eeperit meo immedto dabitsM, ideiroo imtlMimis de oainis* eto.

VeilB^ ,Tlnirsth^gwscih * 8. 38 und Ronmuo, Regeito L c. p. 303 ta. Derselbe

FlSganino diente auch am 28. Juni bei Lucia's Vermählung aU Dolmetscher.

*) Romano (Rpgesto p. 305) nahm schon vor dem Erscheinen meiner frilherea

Abhandlung an, »daas der Abbruch der BPHprerhnri^M'n zwischen den Visconti'a und

den W ettinern zwischen 22. JuU uud 4. August erlbigt dei, ala wahrscheinlich in der

Lonbardsi Kunde ebfisf Ton der Wendung der Dinge in DentBehlaad und t<a

der ftindssligeii Haltung, die die meiisnisehm Markgmliui gegen Wsnssl und

fiid^ch auch gegen die Visconti eingenommen hatten*.

') Recension a. a. 0. 495 ff.

*) Ebenda 493 tt. Romano pres«t die Worte von Lucia's späterer Aussage

»Et quod etiam post prolationem ipsorum verborum (ihres Jaworts bei der Ver-

mählung) infra modioum tempus ipsa domina Luzia deposuit annolnm* in

ganz onlliilger Weiae.
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bewogen wordeu ist, ihre Ehe mit dem Landgrafen als ungiltig aus-

zugeben, in erster Linie durch die Nachricht ?on der Landung Heinrichs

von Derb> un der englischen Köste, die Veranlassung zur Abkehr von

dem Wettiner empfangen habe, und Balthasar sodann vor dem 5. Aug.

durch den Abbruch aller Verhandlungen die endgiltige Entscheidung

gegeben habe. Wenn ich richtig vennuthe, dass Anglesia'a zweite

Vollmacht durch Lucia's Verweigerung des Ehevollzugs veranlasst sei,

wie auch Romano anzunelimen geneigt ist. bo unterliegt Romanows

weitere Vermuthung von dem Einfluss jener englischen Nachricht auf

Lucia's Denkweise der Voraussetzung, da«« diese Nachricht vor dem

22. Juli am Hofe der Visconti s eingetroÖen sei. Darüber kann gar

kein Zweifel bestehen Diese Voraussetzung erscheint aber äusserst

unfrlaublich. Warum soll unt«r den verschiedenen möglichen Daten,

die über den Zeitpunkt der Landung Heinrichs in England überliefert

sind gerade dasjenige richtig sein, das den denkbar frühesten Termin,

den 4. Juli angibt, und nicht das, welches den 15. Juli annimmt?

Warum soll ein Bote mit der alleriiusserstea Beschleunigung von der

französi.scheu Nordküstc weggereist sein, die Nachricht nach Pavia zu

überbringen, während sie viehnehr durch kaufmännische Vermittelung

im Laufe des ^ugust dahin gekommen sein dürfte Wenn ich mich

nicht täusche, wird Romano keineswegs geneigt sein, entgegen diesen

2weifel& tmd Bedenken seine neue Ao&tellung festsahalten. Er wird

Wenn Bomano die Hypotheie besllglieli Anglesia*8 tweitnr VoUaMclit

•etwa dodi verwerfen mOdite, so irflvde er fdr die Frist bis zur Aakanft der «ig-

lischen Kieliriöbt, die eben neni Siof Loeia gewirkt faabea wiäU wa geiu wenige

Ti^^ gewinnen.

») Der neueste Biograph Heinrichs IV. Tovit im Dictiouary of national bio-

graphy XXVi, 35 HUgt: Ue . . . landed . . not before 4. Joly I3dd (Anualea

Ricaxdi U., Ber. Brit 6& ed. Rilej 1868 p. 24i), perhapi on the 15 th ^onk
ef Evesham, lusloria Sieh. IL ed. Bsene 1729 p. Utt). kb leke einige mir sor

Hand liegende Notizen Uber Botannken des 14. Jahrhunders hierher. Villani

(VIII, 80) lasst 1305 einen Beton von Perugia nach Paria elf Tage brauchen,

1317 (IX, 82) von Florenz nach Paris fiinfzehn Tatre. Tolomeo von Lucca (Bahize,

Vitae pap. Aven. I, 23) läest Bordeaux von Perugia dreissig Tage entfernt sein.

Nalalit de Wailly (M^meiies de rimtit. imper. de Fnaee, AoadAnie des inscr.

et bellei lettre« XTIH, 2 (1848) 478) bereobnet^ den man snr Uebeibringung

einer dlingenden Botschaft von Bom nacb der normanniBchen Küste um 1300

vierzig Tage gehraucht hübe. Vergl. auch J»ercambi, Cronichc II, 397—402 über

daf< Int.Tf's«p 'h'T Inoliesisi Iw n Kaufleute an dem eugljweht'n Hreigniss und III, 60

über Ankunft von Ciiaugaleazzo's Todesnachricht (t 3. Sept. 1402) in Luoca am
10. Sept.

^ An eine BotMheft Heinrichs ist nndi seiner W«rbnng in IVankreieh doch

gar nicht su denken.
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sich auf das angebliche Hauptmotiv Lucia's, die politische Schwenkiiug

der Wettiner, den Abbruch der Verhandlungen, zurückziehen. Nur
allein durch diesen äusseren Umstand, wie schon früher, wird ihm

Lucia bewogen erscheinen, ihre Ehe für ungiltig zu erklären. Sie hat

dann die Auflösung dieser Ehe ganz ohne eigene Initiative über sich

ergehen lassen, wie sie sich gutwillig, dem Wunsche des Herzogs

gemäss, ohne mit der Wimper zu zucken, hat verheiratlien lassen, und

sie hat nachher das Verbrechen des falschen Zeugnisses, des Meineids,

auf s^ich geladen, un» aus der unglflcklichen Ehe herauszukommen.

Wahrhaftig, weuu dies das echte getreue Bild Lucia's wäre, so würde

sie nicht, wie Komano meint, gleich ihrer Mutter eine Mischung von

Schwäche und Energie, von Ergebung und stolzem Widerstand in sich

getragen haben, dann wäre sie unserer Theilnahrae unwürdig. „Wir

wissen zu wenig von ihr, um zu sagen, dass ihr Benehmen immer

gleichraässig, ihr Charakter ganz aus einem Stücke war", äussert ietzt

Bomano. Aber wir wissen viel mehr von Lucia, als Romano ahnt.

Im Folgenden wird sich zeigen, welcheThatkraft sie unter den schwierigsten

Verhältnissen in den späteren Jahren ihres Lebens in England entfaltet

hat. Lidessen auch ohne Kenntniss dieser Dinge hätte Komano die

Tochter Bernabo's und Hegina's nicht so gering einschätzen sollen!

Nun aber ist die Frage zwischen uns keineswegs bloss eine psycho-

logiache, wie Romano meint, sondern sie ist in hervorragendem Grade

one juristischei und indem ich jet^t von juristischen Gesichtspunkten

ans die Anaasgeii Yon 1403 und von 1399 nach Form und Inhalt

anbefangener Prüfung und acharfer Beleochtong ontenfrarfe, ho&A ich

die Flage snm Austrag za briogen.

Am 3. Sept. 1402 war Giangaleazzo inmitten bochstrebender

Pläne und Hoffiiungen gestorben. Einige Monate später, am 24. Febr.

1403, treffen wir Lncia wiadw vor Notar und Zeugen Sie bekundet

da dasselbe, waa ne in Gegenwart der Herzogin und des Staatsraths

schon früher ausgesagt hatte, bekundet unter feierlicher Eidesleiateng

auf die heilige Schrift, dass, bevor sie ihre scheinbare Zusage snr

Yennählung mit Landgraf Friedrich gab, sie wieder und wieder aus-

gesprochen habe, sie thue dies aus Furcht in Gehorsam des Befehls

und in Scheu vor dem Herzog % dem sie nicht zu widersprechen wage

imd nicht in der Abaicht, Friedrieh als ihren Qemahl anmerkannen.

') Komano, un matnmunio p. 610 ss. theilte deu lateinischen Text der

Aussagen Lucia's und der Zeugen mit.

*) »propter metnm, mandatum et re?enatiBm qiumdaiii . . . Jobaania Oa*

leas dncis*.
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TJnd ab sie jene Worte vorb»^hte, habe sie Thränen vergossen and

sofort, als sie hinausgegangen war, iu Gejjjenwart Vieler erklart, dass

sie nicht verheirathet sei uud waa sie j^ethan und i^esaii^ habe, nur

aus Furcht und unter dem Drucke des Befehls gethan habe. Und
kurze Zeit, nachdem sie die Terhängnisvollen Worte gesprochen, legte

sie den Trauring ab und wollte flin nie mehr tragen zum Zeichen,

dass sie sich nicht fUr verheirathet erachte. Nach Lucia kamen fünf

Zeugen und Zeugengruppen zum Wort Der Erste, ein auswärtiger

Zeuge, hat von Lucia, als ihre üeberfuhrung nach Deutschland noch

bevorzustehen schien, gehrtrt, dass sie sich nicht för verheirathet halte-

Zwei vornehme Bürger von Mailand bezeugen, dass sie nach des Herzogs

Tod wiederholt die gleiche Erklärung von Lucia gehört haben. Her-

vorragendes Gewicht hatte die Aussage von Uberteto Visconti, dem
Vater Gaspariuo's, der als naher Verwandter I3i^3, als Auglesia die

Vorbereitungen zur Vermählung mit dem HohenzoUern traf uud 1399

bei Lucia's Vermählung Zeuge gewesen war. Er stand au jenem

28. Juni 1399 im entscheidenden Augenblicke nahe hinter Lucia »)

und hörte, als sie gefragt wurde, ob sie den Landgrafen Friedrich zum
Gemahl wolle, den Herzog zu ihr sagen: „sag' Ja!'* Und da sagte

Lucia nach dem Befehle des Herzogs Ja, aber wenn Uberteto sie nicht

ö;ehalten hätte, so würde sie, glaubte er, zur Erde gefallen sein. Und
weiter, als sie sofort aus dem Saale, wo die Handhing erfolgt war
hiuweggeführt worden war, fragte Uberteto sie, ,,was hattet Dur Herrin?

hattet ihr einen Schmerz?" Da fieng sie an heftig zu weinen und
da erkannte Uberteto, dass sie es ungern und wider ihren Willen

gethan habe. Und von da ab hörte er sie viele Male sagen nnd
erklären, dass sie sich nicht für verheirathet erachte und dass sie ans

Furcht vor dem Herzog gehandelt habe. — Das vierte Zengniss ist

das eines Franziskanerprovincials, Beichtvaters der Herzogin und Lnoia*a.

Er weiss, dass Lucia von dem Zeitpunkt ihres angeblichen Eheconsenees

ab klagend und mit vielen Thränen oftmals die gleiche Erklärung

al^b. — Endlich sagen drei Hofdamen Lncia^s, die ihren heimlichen

Kummer am besten kennen mussten, aus, dass Lucia, ehe sie ihr

scheinbares Jawort gab, wieder und wieder ausgesprochen hatte, sie

werde nie darein willigeu, Landgraf Friedrich zum Mann anzunehmen,

Sie habe sich an dem Vermähluugistag eben mit dieser Erklirong

geweigert, sich mit andern Kleidern m echmfieken. Da hätten il^

ihre Hofdamen und andere gute Frauen gesagt, wenn Ihr nicht wollt,

was dem Herrn (dem Herzog) gefäUti wird er Euch, und die Eneim

*} «Erat pieaent panlo retro seo posfc ipsam dominam Loäam*.
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veriiichteu. Darauf that sie weinend und aus Furcht und Scheu vor

dem Herzog, was» er befohlen, jedoch ganz gegen ihren Willen.

Alle diese Zeugnistie siud eidlich abgegeben worden. Sie sollten

unzweifelhaft vor dem kirchlichen Gerichtshof als Bewei.siaittel dienen,

um zu erhärten, dass die unter den üblichen feierlichen Formen voll-

zogene Eheschliessung Lucia's, obwohl sie bisher, getragen von der

öffentlichen Vermuthung, dass kein Ehehindemis vorhanden gewesen

sei, als eine in alle Wege giltig abgeschlossene Ehe angesehen worden

war, dennoch, weil die Einwilligung Lucia s keine freie gewesen, als

nichtig zu betrachten und der entgegenstehende öffentliche Glaube

darch eine NuUitätserklärung zu zerstören sei

In diesem Sinne hat ein kirchlicher Gerichtshof, den ich doch

jetzt nicht mehr mit Romano in Thüringen, sondern im Mailändischen

selbst suchen möchte, kurze Zeit nach der Beweisaufnahme vom

24. Febr. 1403 entschieden. Sonst hätte es Lucia nicht wagen dürfen,

an den Abschluss eines andern Ehebundes zu denken, wie sie mit

Ertheilunp: einer leider nicht näher bekannten Vollmacht vom 14. Juli

140H in Wahrheit fj^ethan hat Die Sentenz, die die Ehe Lucia's

als nur dem äusseren Scheine nach bestehend aufhob, hat sich nicht

auf nachweisliche Drohungen des Herzogs, also auf die Behauptung

offenbaren Zwanges berufen können, aber das kanonische Recht *) hat

es dem richterlichen Ermessen anheimgestellt, ob die Ehrfurcht vor

dem mit Nachdruck erklärten Willen des Familienoberhaaptes (der

HmitOB reverentialis") im einzelnen Falle der aus Drohungen erwach-

senen Furcht Tor TeigewalÜgimg durch emea Dritten gleichzusetzen

ML Die Eanonisten gehen davon ans, dass Kinder ihren Eltern

gegenfiber meist wehr- und achutzlos sind, dass die Furcht vor dem

aus ihrer Weigerung entspringenden andauernden Zorne der Eltern

die Freiheit des Willens aofhebe.

Dürfen wir nun i^r psychologisch wahrsohemlieh erklären, dass

Lnda anoh oline Drohungen Giangaleazzo's von soleher Furcht zu

einem Ja getrieben wurde? Die Frage ist zweifellos zu bqahen. Die

Erfahrungen, die Lucia mit ihm als Oberhaupt das Staates und der

Familie gemacht hatte, konnten sie nicht ermuthigen 'zu der Bitte,

dass er ihr die Ehe mit jenem deutschen Füratenlmaben erlasse,

sie glaubte zu wissen, dass sie för eine Weigerung, sieh seinen

politischen Interessen anzubequemen, schwer würde büssen müssen.

«) Vergl. J. Fr. Schulte, Handbuch des kathol. Eüerechta (löüä), 339.

^) Un matrimonio 624.

*) Nur die Uebenehxift ist erhalten. Bomano, 1. c 625.

«) Schulte, Eherecbt 138 ft

HittMloiitOD ZVm. 7
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Hatte er dodi eiiiat 1886 Uirai Tater getSdtet» aaon 1888 fluea

anglücklichen Bruder Carlo, weQ er toh ihm, dem Enterbten, einen

Angriff erwartete, durch einen Arzt Teigiflen woUen*), nod nicht

genng damit*), er wude auch Ton Uanehen ala der Anstifter der

Hinrichtong beaeichnet, die Frans Qonaaga, der Herr Ten Ifantoa,

im Februar 1891 an Agnes Visconti, seiner Gattin, einer Schwester

Lndas ToUaogen hatte. Ans den Acten des Roaessos, den der beia-ogeue

Gfttte dieser Tochter fiemabb'e raachen liees, flammt nns der forcht-

bsre Hase eotgegen, den sie gegen den Mörder ihrea Yatem enqp&nd.

und nicht am wenigsten ist das berückend sßhdne Weib durch die

UnempfindUehkeit ihres Oatten Ar disses Bafibeferlangen in ihre ün-

trene hineingetriebeiL worden. Ststt den Werbungen der Feinde Qian-

galeasio's son Ohr zu 5£Fnen, machte er sich yielmehr zum Yer-

bflndeten des Uebermächtigeu. Der tiefe Groll, der Agnes darüber

erftlllte. Hess die leichtentzündliche") Frau aufjubeln, als mit der Schild>

erhebung Padua's und der Rebellion Verona's im Sommer 1390 eine

Reaction wider die Eroberungspolitik Giangaleuzzo's hervortrat. Mit

tauseud Freuden sah sie die Tage der Rache kommen, sie feierte*)

die IS'achrichteii von Padua und Veruuu mit Singen und Tanzen, sie

nannte Giangaleazzo den Conte di Virtü einen Coute delle Sozzure

und einen Verräther, und als ihr Gatte sie einmal darum htttig schlug

und mit dem Tode bedrohte, wenn sie solches nicht unterlasse, Hess

sie doch nicht davon ab, sondern entfi'emdete ihm nur umsomehr ihr

Herz und gab sich ganz der Liebe zu einem schönen jungen Manne

Antonio di Scandiano hin, einem Kamraerherm ihres Gatten. — Ich

will hier die ergreilende Geschichte, wie endlich die Schuld der Lieben -

den entdeckt, im gerichtlichen Untersuchongsverfiihren durch viele

*) Diario d* anonimo Fiorentino (Oocamenti di ttor. ItaL VI, 1876) 479.

Der Herausgeber verweist ;iuf die ausfAhrliche Erzählung vod Minerbetti Chron.

(Tartini, SS. II) c. XIV ad a. 1388. — Romano, GiftD Oeloeoo ViaoODti • gU eiedi

di Bernabo fArch. stor. Lomb. .\'\ XVIII), -20.

^) Auch tler Totl von Violante, Uiaugaleazzo'a Schwester, und dee Graiou

Jobann IIL von Armagnac wird von einzelnen Florentiner Chronisten auf Ver-

giftung dureh Giangeletiso sarückgef&lui RomaaOt c. 902 votgl. nnten 101 not 1.

SohoB 1381, im enten Jahre ihm Ehe, nranten »tnt fiumliares iMori*

TOD ihr entfierxit werden. Otio I, 222.

*) ,Item quod, quando novitas Padua et Verone fuit, ipsa magnns laeticias

ostendit et chorezavit et ceeinit dicend*» quod bene adhuc melius videret viudictad

suas .... item quod propter jH iiedicta talia maledicta, que proferebat ipsa do-

mina de donino Gomite in appellaado eom pccNUtonm, 0oiiiiniu lemel ipsam

Mriter pemiMit et oomminatiM ftdt ipsam oooidere, nin ommitteret talia dicm,

a quo tarnen non abatinebet* eto. Ii. Cibrario, opnsooli atorid e Irtterarii

<]83&) S4.
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Zengoi erwiflMa und Ton dem Hente^emaU mit blutigem Tode

geBÜlmi warde, nieht wifiderhokn; leider und die Aden dieses "Pro^

zesses, die im ArehiT ta Mantoa liegen, aeit L. Gilntilo flmen Mine

Darstellmig und ganz wenige Auszüge entnahm, nidit in grosserem

Umfange yeröffentlicht jworden, damals sind nur einander wider-

sprechende Gerüchte in die Oeffentlichkeit gedrungen, und so hat der

Mailänder Hof klatsch gewiss auch die Erzählung gekannt, dass Franz

Gonzaga den ilcnker auf Anstiften Giangaleazzos gespielt habei).

Unter den VertrHuten Lucias wird es nicht au Personen gefehlt haben,

die solchen Gerüchten Glauben und Worte schenkten.

Im Hinblick auf diese vorausgegangenen Familienereignisse, die

ich früher nicht so überschaut habe, bekenne ich mich rundweg zu

der Annahme Romanos^), ich hätte mir den Herzog als eine Art Babau

vorgestellt, fähig nur mit seinem Namen die Personen zu schrecken,

die das Unglück hatten, um ihn zu leben. Gewiss stimme ich ebenso-

gerne den Lobpreisungen seiner staatsmäunischen Talente bei»), ich

verstehe es, dass die politischen Dichter jener Zeit ihn als den Messias

und das Heil Italiens feierten-*), weil durch das Interesse Italiens ge-

fordert schien, was er in seinem Interesse thut oder verübte, ich weise die

scheinheiligen Anklagen der Florentiner, die. obwohl geriebenere"') Poli-

tiker als er, Uber den „Tyrannen^' zeterten, zurück, aber ich kann nicht

umhin, denjenigen, die das Unglück hatten, seine Wege kreuzen zu

müssen, ohne sich selbst anheben zu wollen, mein Mitgefühl zu schenken.

') Sozomenus, histor. Pistor. f^fur. XVI) 1146 A.— F. Novati, la giovinezza

di Coliiccio Salutati (Torino 1888) 89 nimmt an, dass Franz Gonzaga filr die

Verdächtigung seiner Guttin mit gefSlachten Briefen (vpr;,'!. Sozoni, 1. c.) sich

an Giangaleazzo gerächt habe, indem er ihn bald nachher in gleicher Weise

verlcitste^ Minen treffliehen Kaasler Fksqiuno de* Oapelli sa tOdtan. Naeh den

Annal. Medtol. (Mar. XVI) 815 tOdtete der Maatiiaaer vielmehr Mine Gattin «in

dedecns*, Qiangaleazzo's, aber sie schicken voraus : »causa quia hoc fecit non bene

si it\ir'. Andreas Gataro's Istoria Padovana (Mur. XV'fl) S13 R er/älilt. dass

Fianz Gonzaga die Gattin enthaupten Hess, indem er sie des Khebruchs be-

schuldigte, und Giangaleazzo den nachfolgenden Krieg gegen ihn als liachekrieg

iMseiobaete.

«) Baoenrion 489.

') Veigl. meine Würdigung Giangaleazzo's •Heintlisgeieb.« 8. 7 ff. Sehr

bemerkenswert sind das Urtheil Litta's, J Visconti, tav. VI u. Romanows geist*

volle Bemerkungen am Ende seines neuesten Anüsateea Visconti e la Sicilia*

Arcb. stör. Lora. ser. 3. vol. V (1896).

*) AL d* Ancona, il regne d' Adria in seinen Varieta storiuhe e letterarie

2. Serie (Mikno 1886), 141 is.

*) Pas bat Bonano paekand geaeigt in seiner Abhandlung ^Giaagaleano

Yiseonti AvTelenatoreS Areb. stör. Lomb. A^, XZI (1884) yoL L
7»
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Bomano hat Temicht, dia Olaulvwardigknl der Attmgen Ton 1409
2U enehtltteni. Es wtfacde niob zu lange aufhalten, wenn ii^ die em-
xahien kefateiwigi ftadcm Argomente, die er anführte, eiugeheud

widerlegen wolHeA). Nor zwei seien geetreift. Der Herzog hahe nicht

hei dem Verm&hlQngsact m Lucia sagen können: ,,dic ne**, weil er

damit den Glauben an Lucia*s freie Entschliessung vor allen Anwesen-

den zerstört haben würde. Romano übergeht, dass der Zeuge, der uns

das berichtet, dicht hinter Lucia stand, also mehr als Andere hören

konnte; weiter aber: in solchem Augenblick gilt gewiss der Satz, dass,

wer den Zweck will, auch die Mittel wollen muss. Die Logik Romanos
ist falsch. Sie ist es ebenso, wenn er hervorhebt, dass ausser Lucia

nur die Hofdamen von Protesten Lucia's vor der Hochzeit zu berichten

wussteu. Ich meine, man würde an Lucia's Furcht vor Giangaleazzo

nicht recht glauben können, wenn sie damals Anderen, als den ver-

trauten Damen ihrer Umgebung den geheimen Zustand ihres Herzens

verrathen hätte.

Der kirchliche Richter wird als bewiesen angenommen haben,

dass Lucia durch den nachdriicklieh ausgesprochenen Willen, den

„Befehl" des Herzogs, die Freiheit ihrer Selbstbestimmung verloren

habe, dass sie nur um den unmittelbaren Gefahren, die ihr von dem
Zorne Giangaleazzo's drohten, zu entgehen, also ohne die Absicht,

Friedrich als Gemahl anzuerkennen, nur scheinbar, einwilligte, dass

ihre Ehe demnach erzwungen und nichtig sei. Dasselbe aber wird der

Historiker als festgestellt ansehen dürfen, da ihm diisselbe Privileg

der freien Beweiswürdigung zusteht wie dem römischen Richter, dem
das Gesetz keine Regel vorschreibt, von der er den vollen und ge-

nügenden Beweis abhängig zu machen habe. Es reicht hin, dass die

Aussagen von 1403 bestimmt und deutlich sind, dass sie nichts Un-

glaubliches enthalten und auf der eigenen Wahrnehmung der Zeugen

beruhen. Wer sie verwerfen will, muas den Beweis liefern, dass sie

») In der Anmerkang weniß^stens weise ich zurQck, was er Recension S. 492

im Allgemeinen gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen überteto Visconti ein-

wendet: Dan tr «iiut Bnnabö, dann Giangaleaw» diente und naehmale in den

FsrteikSmplim« die anf deeaen Tod folgten, rieh, (wie so aunolier der Beeten t)

zu der Henogin-Regentin hielt, beweist nichts. Ebenso wenig wird, dtes

rberteto zn sehr den Interessen Liif'ia'H erifeben f^ewesen sei, am als unbe-

fangener Zeu^e zu gelten, dnrrh die Thatsache bewiesen, dnHs sein Sohn Gaapa-

rino zur Verhandlung des iieirathsvertrags mit Heinrich von Derby nach Eng-

land gegangen ist Romano hat ftbenehen, daee dieeer Qaeparino aaah bei dem
ftmoeen Notexiateaet vom 11. Ifoi 1999, wo nach Bomano Lnoia Bo gens ftei"

wiUig ibre Zostimnung sar Terbiadnng mit dem Landgrafen gegeben haben soll,

sog^n war.
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erlogen aeieii, troto aller duunkteriBtiacheiL Emaelheiten, die ae eni-

halien. lUmtaao nennt sie wertiivoBi aber er gOnni ihnen keinen Bän»

iinae anf seine Anffiweung. Er gabt daran vorOber, data, wenn or

Bedit liStte, Lucia und alle die Zeugan aiak des Yerbiechena des

fidschen Zeogniases sehnldig gemacht haben wQideu.

Bomano ninsa aber die Glaubwürdigkeit der Urkunden Ton 1403

beatreiten, wdl er anninunti dass sie dem Ton ihm Terwor&nen Bilde

eines Tyrannen ohne Hera und ohne Treue entapreoihen, daa sieh

Viele von dem ersten MailSndflr Heraog gemacht bitten, wlhrend er

diese dunklen Seiten seines Helden nicht anerkennen möchte. Die

Frage lauft alao auf die Wltedigung Qiangaleaaso'a hinaua.

Yielleioht haben die HSnaelbeitim, die ich ana aeinen Beaiehungen

aur Familie Bcmab6*a vorgeftihrt habe, achon den Glauben erweektk

dasa daa von Bomano Terworfene Bild doch nieht ganz untren war.

In seinem eigenen Hause erseheint er nicht andere. Jene Agnes Yia-

eonti, die Gemahlin Ton Ftaos Goniaga, aUerdinga eine befaugene

Zeugin, macht in dem erwihnten Froaess die Aneeage^ dasa er aeine

erste Gemahlin, die gepricaene laabella von IVankieich, aehr achleoht

behandelt habe, seiner zweiten Gemahlin, die nur ala aein Werkzeug

erscheint, der Tochter des von ibm gemordeten Bemabö, that er die

liebe an, 1398 bei der Fimuug seinea unehelichen Sohnea ikat Biachgfe

und Tier wdtUche Herren in geistlicfae Terwandteehaft mit aainer

Konkubine Agnea von Ifantegazza treten lu lassen; eine Beihe von

Urkunden*) beseogen die Thatsaefae. Aber idi bin der Meinung, dass

Giangaleazzo's Verhalten gt^geu Lucia, die Ausübung eines Heirats-

zwanges um poUtisdier Vortheile willen keineswegs das harte Urtheil

Bomano's verdient Es entsprach durchaus der seit Jahrhunderten gelten-

den Uebung die fürötlichen Frauen nach den Forderungen der Politik

zu verheiraten Diese Praxis ist bekanntlich zum Unglück so mancher

Prinzessiu bis ins 18. Jalirliuudert fast uueiiigeschriiiikt geübt worden.

Ira Mittelalter war sie erleichtert durch die herkömmliche AuHa^iSuug

der Möuchstheologeu von der niederen Organisation der Frau, von

0 »Item qaoä prae&ta Donuna dizit quod Dominua Coines in psrtu ultimo

prime eins uxoris toxicavit eam et quod pessima tractaverat eam*. Cibrario,

opuscoli (1835) p. 24. (iianpaleazzo'B er?t<! (Jemahliu leabella von Frankreich

starb 1372 l>€i der Geburt ihres Sohnes Carlo ,ex defectu partus*. Cbron. Flaceut.

(Mur. XVI) bVJ. D und Annal. Mediol. 748 D.

s) Romano, Regesto eoe. L «. 288 §. — Von Giaagalewao*! Vater enlUt
iiariai (M r, XVI) 404, daaa er naeh der Verhoixattning »nnlUua aliam mnlierem

oegDoverit*.

*) , Heirathsgeschichte * S. 1. Roniauo'd Kecension 493.

*) Vergleiche z. B. die Anschauungen des Egidio Komano, älteren Zeitge-
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ihrer Bestimmiingi des Manues Leitung unbedingt unterworfen zu sein;

So fest gegründet war jene füntlidie Traditiou, dass eine Plrinzessin,

die eine durch politieche Interessen empfohlene Bewerbung nach ihres

Henens StinunuDg abzulehnen begehrte, im 14 Jahrhuudert noch

eine Töllig neue Erscheinung war. Wenn Homano annimmt, dass Gian*

galeazzo seinen Schwägerinnen Freiheit in der Wahl ihrer Qatten ge-

währt habe, so denkt er ihn stUltfchweigend unter dem Einflass jener

Goltnrbewegimg, die damals im Gegensatz zur Mdnchaflieologie den

Etmen eine hdhere Stellang und Gleiehbereohtigung daufiomen wollte.

Seit der MiUe dee 14 Jahrhnnderte bcgannn man in Italien in weiten

Kreisen anders von der Fran zu denken, Booaocio hatte in den hun-

dert Novellen det Dekameione den Tentand der Frau eioh fort-

während mit dem des Mannes messen laaeen, nicht selten war er aus

diesem Kampfe siegreich hervorgegangen, und weiter vierzig Jahre

spater (1389), als Lucia vom Kind zur Jungfrau heranwuchs, gab es

in Florenz Zusammenkftnfte der adeligen Gesellschaft, bei denen die

Frau an Disputationen Uber Fragen der litteratur, historisdier und

antiquarischer Gelehrsamkeit, ja selbst über Scholastische Probleme

herrorragenden Antheil nahm. Das sind schon von Anderen bemerkte

Marksteine des rapiden Fortechrittes, den das Wissen und Können der

italienischen Frauen in der zweiten Hälfte des 14 Jahrhunderts machte.

Noch zu wenig scheint mir beachtet, wie so manche einzelne aus-

gezeidinete Frau in der zweiten Hälfte des 14 Jahrhunderts die scho-

lastische Lehre von der niedereu geistigen Organisation der Frau Lagen

strafte, wie ihre Geistes- und Herzenseigenschafken in der historischen

Ueberliefernng mit Liebe ausgemalt sind, ich denke an mehrere Mai-

länder fVauen, würdige Yorlänforinnen der grossen humanistischen

Fürstinnen des 16. und 16. Jahrhunderts, an Begina della Scala, an

Bianca von Savoyen, an Is^bella von Frankreich, und meine, auch von

ihnen gilt, was J. Burokhardt von den Fttrstenfrauen des Quattrocento

sagt: ,,gie haben fast alle eine besondere, kenntliohe Physiognomie

und nehmen an der Notoxietät, ja am Buhmo der Gatten ihren Antheil".

Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass Giangaleazzo^s Ver-

halten in Lucia*8 Angelegenheit unter dem Einflüsse da Frauenbewegung

jener Zeit gestanden hat, aber gewiss nicht in ehrlicher Nachgiebig,

keit des Heltens gegen das neue Prindp — man hätte von einem

nowen Daate't, denen Buch vom FfirBtenregiment im lateinischen Original und

zahlreichen Uebenetzungen allenthalben verbreitet war, •. Y. Conidaveaax, Asgidii

Bornain de principum «loctrina Paris 1857 p. 37.

'i Janiti^chek, die Gesellschaft der Kenaissanoe iu Italien (1879), 52.

-) Cultur der Kenais&ance, 3. A. 11, 136.
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Genius 80 dnroli und durch poUtuchen Charakters nidit erwarten

sollen, dass er Tor den Empfindungen eines Fraaenherzens habe caft»

taUeren mOgen, sondern nur mit dem Bemühen, den schönen Sehein

gelinden Yoigeheai, fteiinUiger Wahl fllr Luda in wahren.

Ich moas vieUeioht ein Wort darllh^ sagen, wamm liuoia dem

Wettiner sieht wird haben angehören wollen? Wie hatte der fllnfiMhn-

jfthrlge Enabe, der so erheblich jfinger war ab sie, den Yergleich aus-

halten können mit dem Bilde ihrer Trimne, Heinrieh TOn Derby.

Friedrich 1) mnss unmlimlioh auch in spSterer Zeit gewesen sein,

ein Sklave Ton Gattin und Sehwiegervater, deshalb heisst er dann

bei Späteren der Fded^srtige oder der Einftltige, er wird es mit

dem Lernen sicher nicht weiter gebracht haben, als sein treff-

licher Oheim Wilhelm I, der zwar ein anegeceichneter Landes-

ftrst war, aber nicht schreiben noch leeen konnte*). Die Ver-

Undong mit Friedlieh mnss Lucia, die in ganz anderen Tradi-

tionen angewachsen war*), als geistiger Tod erschienen sein. Hatte

sie aoch nur sehr geringe Hoffnung, noch die Gemahlin Heinrichs

on Derby sn werden, so inase sie doch an ihm jeden Bewerber um
ihre Hand. Heinrich ermochte einem lateinischen Gespridi sn folgen,

er ergötzte sich an der Unterhaltung mit HSnnem der Wissensehaft,

er war ein freigebiger Freund der Dichter«). Zwischen ihm und Lueia

war nichts Ton dem grossen Bildnngsnnterschied. der YermulMidi die

wesentlichste Ursache gewesen ist, warum im 15. Jahrhundert, wie kdi

beobachte, die Zahl der Heiratsverbiudungen zwischen italienischen und

deutschen Fürstenhäusern im Vergleich zur zweiten Hälfte des 14. Jahr-

hunderts ausserordentlich f,'erinp gewesen ist.

Weuü Dach Allem die Aussagen yüu 1403 die volle Wahrheit

enthalten, so bleibt für die Urkunde vom 11. Mai 139!^ nichts übrig,

als duiss sie eine officiöse Lüge ist. Ihre WOrdiguiJg ist d:e iiiichste

Aufgabe. Ich hab«' in meiner früheren Abhandlung gesagt: Kur daa

Jawort beim Veniiiihliingsact gehöre vor die Oeffentlichkeit, nicht die

') »Heuathsgt'gchichte« S. 35.

*) K. Wenck, die Wettiner im 14. Jahrb. u. 6. w. (1877) S. 38.

*) In swei leider von 0«io (I, 221) nur erwlhnten BrieAin des Jahre» 1381

begehrt Begina della Scala aus Maatua llieile ehiee Werkes ,Totam eontinensS

wohl einer Kncjclcpüdie, mr Erlangung einer vollständigen Abschxift. Von den

wissenschafllicheii Interessen des 1412 im Alter von 23 Jahren ge..itorbenen

zweiten Mailfinder Herzogs Gianmaria sagt Nolhac, l'etrarque et V humiinisine

(Paris 1892), 88: »en qui je ferai connaltre un juiu- uu lecteur assidu de»

hanumistes du XI7, siicle*.

«) Tont im Diefcionarj of national tnography XXVI, 42. Heinrich IV. ver-

doppelte Chaucers Pension und lud Christine de Ksan, die französische Dichterin

ein. nach England su kommen, vreil er sich so an ihrer Dichtung erikent hatte»
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Einwilliguug einer Jungfrau zur Fortsetzung von Verhandlungen mit

den Bevollmächtigten des Freiers. Hier weiche ich einen Schritt vor

Bomauo zurück. Er hat Kecht, wenn er hinweist auf die grosse Vor-

liebe der Zeit für notarielle Beglaubigung der verschiedensten Rechts-

handlungen. Die Aufnahme eines Notariatsactes auch bei verhältniss-

massig unbedeutenden Anlassen hat durchaus nichts AufHilliges. diese

Urkundenart nimmt im Geschäftaleben Italiens damals den breitesten

Kaum ein. War sie doch ihrer Natur nach geeignet, jede wahrnehm-

bare menschliche Thätigkeit. überhaupt alles sinnlich Erkeunbare in

urkundlicher Form zu bezeugen wenn nur der ausfertigende Notar

des Rechtes und der Sprache hinreichend Meister war, um über die

Formel hinaus dem einzelnen Falle gerecht za werden. Die Notariats-

acte, die an FOrstenhöfen aufgenommen wurden, haben nur das Unter-

scheidende, dast bei ihnen zumeist die vornehme Hofgesellschaft zum

Zeugnisse herangezogen wixd. Man darf die Fnige aufwerfen, ob wohl

ein Beispiel ähnlicher Consensertheilung unter den italienischen No-

jener Zeit zu finden sei, oder ol) die Bücher über Notanats-

knnati z. B. einet Roiandinns, eine ähnliche Formel enthalten, be-

zidiangsweise bezeugen, daae ee ablich »ei, eine solche ErkUurong zu

beurkunden? Beide Fragen hat ein vortrefflicher Kenner dieser

Littemkur, der mich mit seinem Rath unterst&tste, Dr. Hans von Yolte-

lini, verneinen zu mQsseu geglaubt aber er ftlgte sogleich hinzu, es

sei hei der wirklich peinlichen Genauigkeit, mit der jedes leehtUch

bedeutsame Ereigniss notariell benikundet zu werden pflegt, immerhin

wohl erklärlich, wenn riiangaleaiio ala Rechtsgnmdlige m weiteren

Verhandlungen mit den Gesandten des Landgrafen eine ürknnde in

Binden zu haben wllnaehte. Wir sahen schon oben, daaa dieser Er-

Idanuigigrand Ar die Efadstena der ürknnde vom 11. Hai nna im

Teigleidi mit Anglesia^a Verhalten sehr nahe gelegt wnide. Höchat

wunderlich blieb ihr Inhalt! Für den jnristiadien Zweck genflgte eine

ein£Mhe Willenseridirnng, die sieh am natOrliehBten in Gegenwart

des Henogs ToUzogen hStte. Was soll dagegen die lange EnBhlnng

') Ranieri von FtTu^ia sagt, da^s durch die Nütariatäkunst , totiua humaii'.*

fiagihtatis uegotia roboraatur*. Das Wort ist angeführt von F. Novati, la gio-

vinezsa di Coinoeio Salotali (Tonno I888K 67. Novati giebt ein» geistvolle

SUbm der Entwiekeliuig des itaUeiiiachen Notanattweteii^ bis auf das 14. Jahr*

.

hundertw

») Er (-rlireibt mir; ,Es ist rair kein Act über eine Ähnliche Conaenserklä-

ning bekannt iin l die Schriften der Praktiker weuigsten» des 13. Jahrhunderts

wie Rolancliniis umi (iulielmus Diirantis in seinem .apeculuin jndioiale' die mir

gerade zur Hand bind, bringen dafür keine Formel und erwähnen überhaupt nicht,

du» es gebrftacblich sei, diese Erklftrong sn beorkonden'.
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der Herzogin Ober Dinge, die gar kein rechtliches Interesse und mit-

hin auch kein Bedürfnis haben, beurkundet zu werden? Da aber

Urkunden nicht dazu angefertigt werden, um späteren Historikern den

Stoff zu Abhandlungen zu liefern, sondern einem praktischen Zwecke

dienen, so mus» mau natürlich nach der Absicht eines so auffallen-

den Vorgehens fragen.

Auch Romano hat sich, obwohl er die Nothwendigkeit nicht aus-

drücklich anerkennt, diesem Bedürfnisse nicht entziehen können, aber

sein Erklärungsversuch ist sehr lahm. Der Herzog habe durch den

Act vom 11. Mai sich vor Heinrich von Derby rechtfertigen wollen,

da man sich ihm gegenüber durch die yorausgegangenen Verhand-

langeo noch verpflichtet gefühlt habe. Ich Ubergehe, ob dieser Zweck

nicht in taktrollerer Weise hätte erfüllt werden können, weil ich es

für überaoa unwahrscheinlich halte, dass Giangaleazzo geneigt gewesen

sei, sich gegenüber Heinrich von Derby zu entschuldigen. Dazu war

bei der herkömmlichen Brutalität in Knüpfung und Lösung von Heirats-

Terhandlnngen kein Anlass^ am wenigsten abor gegenüber dem landea-

verwiesenen englischen Grafen, der schon mit einer französischen

Prinzessin sich hatte trösten wollen >). Also diese Aufstellung Romanows

ist nnglttcklich erdacht. Durchaus natürlich aber bietet sich die Er-

klärung, dass Giangaleazzo dnrch EinfOgong yim Eatharina's wohl-

berechneter Erzählung über das einige Tage Torber zwischen ihm und

Lucia stattgefandene ZwiegesprSeh die Freiheit von Laoia*s Wahl
in helles Licht zn setzen bemüht war. Ich deutete schon an, dass

Oiangaleazzo damit der beg^nenden Frauenemaneipation Beehnnng ge-

tragen haben würde. Besondere YenmlaasuDg, die Mailänder Qesellscbafit

über den wahren Zosanmienbang der Dinge za täuschen, ergab sieh aus

dem Staatsstreich von 1885^ ens dem natOrKchen Mitgefühl, das den

Kacbkommen Bemabd*8, am meisten der um eine Königinskrone ge-

täuschten Lucia entgegenschlug. Man wurd Über die wunderliche

Heirathspolitik des Herzogs damals in Mailand den Eopf gesekftttelt

haben. Verhandlungen mit Heinrich von Derby waren angeknüpft und

abgebrochen worden, ebenso gieng es mit den osterländischen Marie-

grafen, uud nun sollte doch ein Wettfaier Gatte Lucia*s werden, deren

Liebe sn dem englischen Grafen gewiss bekannt war. Alle Bedenken,

die er selbst, die Herzogin und Andere gegenüber Lucia*s Abneigung

empfinden mochten, konnte er beseitigen durch die Legende Ton einer

Yemunftheirath. War es nicht riel Terständiger, wenn sich Lucia mit

') Dass man das in Mailand wuest«, ist mir allerdiugs nicht 80 sicher wie

Romano. Vergl- oben S. 84.

Digitized by Google



106 Karl Wenok.

einem demuächst regierenden deutseheii Forsten von ansehnlicher

Macht vermählte, als mit einem verbannten englischen Qrafen. Wiihr-

haftig, der Herzog handelte als wahrer Bruder an Lucia, wenn er ihr

das emj^fthl. So wird er es nüchtern seiner Gattin dargestellt haben,

und so wird er sie Termocht haben, als Wortführerin für seine Pliae

öffentlich einzutreten, nachdem er Mlbrt Lucia unter vier Augoi ent-

scheidend bestimmt hatte.

Bomano hatte frOher wunderlich missverstanden, dass auch die

erste Unterredung zwischen Lucia und der Herzogin erfolgt sei. Er

Hut diesen L-rthum surOckgezogen, aber er beschuldigt mich jetzt will-

kOrlioher Einzufugung von Einzelheiten, weil ich jene nvie Unter-

redung als ein Zwiegespräch zwischen Lucia und dem Herzog an-

sehe. Er will vielmehr glauben, die Herzogin sei dabei gewesen und

spreche aus eigener Kenntnis, nicht als Stimmfllhrerin des Herzogs. Das

Vorgehen des Herzogs wfirde natfirlidi Ton Tomheran in einem viel

milderen Lichte erscheinen, wenn Romano Becht hStte. Das ist nun aber

nicht der IVüL Wer die Urkunde unbe&agen gelesen hat, wird ihm

nicht zustimmen können. Immer, wohl dreimal, heisst es nur, dass

Lucia dem Herzog dies und dies erwidert habe, niemals ist auch nur

mit einem Worte angedeutet^ dass Katharina Bede und Gegenrede ge-

hört habe. Solche ZurQckstellung solche freiwillige Beschattung der

eigenen Persönlichkeit ist bei einer Frau, die von einer Unterredung

buchtet, der sie selbst beigewohnt hat, nicht denkbar. Es wftre

geradezu ein Mangel an Aufrichtigkeit in ihren Fragen und Lucia*s

Antworten gewesen, wenn Katharina auch nur stumme Theilnehmerin

des Gesprichs zwischen ihrem Gatten und Lucia gewesen wSre.

Also daran darf ich festhalten: die Herzogin weiss, was sie er-

zShlt, nur vom Hörensagen, nach der Mittheilung ihres Mannes, sie

giebt also iiur ein „testimonium de auditu^^*) ab, kein beweiskräftiges

') in beinern Tcatament von 1397 heisst en von Giangaleazzo »q^uas dominus

iknglenam Luciam et Annain (eiae Enkelin Bemabd*«) ut •uas toxoret reputat«.

Otio I, 838. An die sodeie dfistere Seite des VeiliftltiuMe» werden wir erinnert

durch die eigenthflmlkhe Beetimmung von Lucia'8 Hoiratsvertrag (Romano, on
luatrimonio p. 607). wonach Landgraf Balthasar und sein Sohn dem Herzog ur«

kundlich Wzfugen bolltun, da^s Lucia ihnen zur Ehe von ILm/o<t Giangaleazzo

und von niemand Anderem übergeben sei und übergeben worden würde, und

dass sie, ihre Kinder und Nachfolger immer anerkennen sollten, dass die Ver-

bindung swiaoben Friedridi und Lada von diesem Herzog nnd niemand anderem

ausgegangen lei. Die Feindseligkeiten, die Giangaleano von einem Sdiwager

seiner Gattin Herzog Stephan von Baiem als Yerbllndeten der Söhne Bernabd*»

erfahren hatte, haben die^e Bestimmung dictiert.

-) Recension 489 If.

Carl GroBSi, die Beweistheorie im canonischen Prozess 11 (1880), 24.
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Zeugnis, sie ist nicht ToUkommen {^nbwOzdig. Giangaleasio wird

ihr mandies Terschwiegen oder andere daigesteUt haben, was sswiseheu

ihm nnd Lneia gesprochen war. Von der Antwort Lncia^ls war gewiss

nur der erste Theil, das Bdcenntnis ihrer Liebe zu Heinrieh von Derby,

ihr wahres Eigenthmn, die resignierte Erklimng ihrer Einwilligung

dagegen war ihr Tom Herzog aufgeredet worden. Vielleicht bat die

Herzogin am 11. Ifai auch noch nicht AUes, was sie wusste, den

erlauchten Zeugen mitgetheüt. Das Ganze war ihr Ton Giangaleazzo

eingelernt, um den Zeugen recht deutlich Tor Augen zu führen, was

Air ein liebevoller Schwager der Herzog sei

FOr diese Annahme von Katharina'« voller UnselbstSndigkeit i)

finde idi den Beweis in ihrer entschiedenen Uniahigkeit gcgcnttber

den politischen Schwierigkeiten, die nach dem Tode ihres Gatten her-

Torfaraten, und in ihrer üuthätigkeit gegenOber der üblen Lage Lucia%

die vier Jahre ihrer besten Jugend in einer Ehe in abseutia vertrauern

muBste. Auch ohne das Bekenntnis seiner ZwangsUbang hätte Gian-

galeazzo, wenn nur die Herzogin ihn energisch dazu veranlasst hätte,

wohl eine Lösung jenes unglücklichen Ehebundes durch päpstlichen

Gnadenact erwirken können.

Ich ziehe die Folgerungen aus meiner Beurtheilung des viel-

besprochenen Notariatsactes. Keine.'swegsi wird durcli ihn rechtlich und

historisch der Inhalt von Kuthariua"^ KrziLhluug erwiesen. Festgestellt

wird allein, dass Lucia aul Befragen der Herzogin in der bekaimteu

Form einwilligte, man möge in Gottes Kanjen zum Abschluss ihrer

Heirath mit dem Landgrafen von Thüringen verschreiten. Ob aber diese

Erklärung von Lucia mit freiem Willen gegeben ist oder ob der vom

Notar bezeugten Rechtshandlung eine Drohuug oder eine der Wirkung

uaeh gleichstehende kategorische Willenserklärung des Herzogs voran-

gegangen ist, darüber vermag der Notar und die von ihm aufgestellte

Urkunde nichts auszusagen, da die Furcht als ein Vorgang des inneren

Seelenlebens von Notar und Zeugen nicht vorgenommen werden kann.

Das Notanatsinstrument ist in diiscm Falle nur Beweis dafür, dass

die Handlung vorgenoinnien wurde, nicht aber über die BeschaflFen-

heit des Willens. Der Wille konnte ein solcher sein, dass die Hand-

lung rechtlich uugiltig war oder angefochten werden konute. Durch

•) Romano lueiat iKecensioQ 49 Ij, Katharina habe es immer verstanden,

die Pflichten gegen ihren Gemahl mit denen gegen ihre eigenen Verwandten zu

YenOhnen. Ich wein den fehltikdea Beweis nicht so eigftncen. Bedeutungsvol)

ift dodi, das» Agnes Viaeonti, die Mantoanerin, den Groll, den eie gegen Ohm-
galeazzo hegte, auch auf seine Gattin, ihre Schwester, warf. ,Et quod non po*

terat pati aodire nominari dominam Comitiuam*. Cibrario, 1. c. p« 24^
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die Notariatsurkunden vom 24. Februar 1403, Zeugnisurkundeii rein-

ster Form, wird erwiesen, dass Lucia unter dem Drucke der Furcht

und vielleicht in der Hoffnung auf einen erlösenden Zwischenfall, ihre

Zusage gab. Sie erhebt gegen die Heiratsurkunde vom 28. Juni 1399,

die eine giltige Eutschliessuug zu bezeugen scheint, die «exceptio quod

metus causa*.

Die Wahrhaftigkeit ihrer und der andern eidlichen Aussagen vom

24. Februar 1403 aber wird man so lange festhalten müssen, bis die

^exceptio falsi^ bewiesen ist, und damit ist der GemOthszustand Lucia^a

am Tage ihrer Vemiählaiig festijesteUt, denn jener Beweis dttrfite nie

m fuhren iein.

Man wird vielleicht noch fragen, wie kam es, dass Laoia, die

or der YermahluDg nnr ihren Vertrauten ihre tiefe Abneigung gegen

die aafgezwnngene Ehe zu verrathen wagte, nach der Vermählung

sich nach so vielen Seiten Iiin mit aller Offenheit aassprach und da-

durch eben wohl veranlasste, dass ihre Schwester Anglesia auBersehen

wurde, das Band mit dem Hause Wettin zu knüpfen, das von ihr

weggeworfen wurde? Mir will Lucia's Verhalten, wenn es auch nicht

folgerichtig und nicht logisch ist, doch durchaus erklärlich erscheinen.

Vorher hatte das hdssblfitige Mädchen nur unter dem Schreckbild des

herzogliehen Zornes gestanden, der Gedanke daran hatte ihr die klare

Besinnupg geraubt und sie zum Jawort getrieben, sie sagte sich wohl,

dass sie dodi nie die Gemahlin des Landgrafen werden wOrde, sie gab

sich Txelleicht der Hoffimng hin, ihr Widerstand werde kfinftig bessere

Aussiebten habend), aber bis aam 28. Juni hatte sie sieb nie klar

gemacht, wie sie dann dem Zwange der abgeschlossenen Tbaissofae

entgehen werde? Nach diesem Tsge trat das neue Schreckbild, dass

man sie abers Jahr nöthigen könne, snm Vollsuge der mhassten Ehe

nach Deutschland zu ziehen, vor ihre Seele. Kun erkannte sie ihre

Unbesonnenheit, die Thigweite ihres Jawortes und erhob klagend ihre

Proteste. Dem Hersog wird sie ihre Weigerung nicht selbst bekannt

haben, er mochte durch seine Gattin davon erfehren.

Lucia*s Verhalten war leidenschaftlich und unbesonnen, es hätte

ftr sie TerhängnisToU werden, sie hätte ihr ganaes Leben in diesen

*) hl anderem Zuaammeiüuuige (»^ratbsgeschiohte« 2SU um m seigm, dasi

Giangilcano eio gewimes Spiel mit Heiraihiverliaiidlungen getviebea habe, wies

ich darauf hin, daat der Herzog zwischen Vermählung und Verheirathnag sdaer

Tochter Valentine und seiner Schwiifrerin Klisabeth jedes Mal mehr ala zwei

Jahre ver-rehen Hess, obwohl in Elisabeth's Falle iirsprünglich eine viel kürz-^r.'

Frist in Aussicht geuommeu war. Beide Mal gab die Politik wie zur Vermäu-

Inng anch snr Ferheirathong den Anstosp.
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Ehefesäeln vertrauern können. War doch Giangaleazzo erst nahezu

öl Jahre alt als er starb.

Unwillkürlich drängt sich der Vergleich auf mit dem unglück-

lichen Loos der Tochter des HohenzoUeru Albrecht Achilles, jeuer

Markgräfin Barbara, die 1476 durch Procura?ermählung dem böhmi-

schen König Wladiälaw verbunden worden war und in dieser recht-

lich giltigen Ehe verharren musste bis zum Jahre 1500, ohne dass sie

je den durch die Politik ihr entfremdeten Gatten zu sehen bekommen

hat. Ihr stand nicht die Einrede des Zwanges zn, und das engherzige

StandesgefÖhl ihrer Brüder verhinderte, dass sie nach heiss ersehnter

Scheidung in der Verbindung mit einem geliebten fränkischen Edel-

mann Ersatz fand. Erst nach vierondzwanzig Jahren hat das Wort
des Papstes sie befreit^).

Aber wenn Lucia heissblütig und unüberlegt handelt«, so ist sie

sich doch keinen Augenblick untreu geworden. Sie hat nicht mit gleich-

mOthiger Ergebung in die Ehe mit Landgraf Friedrich gewilligt,

sondern hochherzig um ihr Selbstbestimmangsrecht gekämpft and

unter eineni glücklichen Sterne gesiegt

3.

Giaugaleazzo mochte bald bereuen, als sich Heinrich von Derby

auf den engliachen Thron geschwungen hatte, dass er der Zukunft

dieses englischen Grafen zu wenig vertraut hatte. Da ist denn, wohl

im Jahre 1400 oder Anfangs 1401, Gasparino Visconti wieder nach

England gesendet worden, um die schon 1398 in Aussicht genommene

Verbindung zwischen eineni Sohne Giangaleazzo's und einer Tochter

Heinrichs zu verabreden, aber Heinrich IV. ist nicht darauf einge-

gangen, sei es, dass er seine Tochter mit Fürsten aus königlichen

Geblüt zu verheiraten vorzog, sei es, dass er Giangaleazzo's Verfahren

bei seiner Werbung nicht vergessen konnte. Wenn wir recht unter-

richtet sind*), 80 schlug Heinrich dem Mailänder die Hand seiner

») Veber (jiaugaleazzo s Geburt^jabr ist viel verhandelt worden, 8. Z. Volta,

1' etä, r emancipa/.ioue e la patria di Uiaa Ual. Visconti, Arch. stor. Lomb. A<>. XVI»

SSO aa. Nach den von Volta mitgetheilten MateriaUen, die sich noch um Einiget

enBehren lietsen, ist es mir gans neber, daas Oiaagaleano am 16. Oot. 1861

in PaTia geboren wurde.

Const. Hofler, Barbara, Markgiftfin zu Brandeaburg. (Abhandlungen der

böhm. '^cpplscbaft der WisseiiBcbaften zu Prajr 18»)"7).

•''l biehf die von Gualdo i'riorato tr^-K^ibene Nachricht oben S. Sl' tiiau-

galeazzo's ältester Sohn üiamuiana war am 7. Sept. 1388 geboren (Giulim, Coutiu. II,

478) H«iixklM 17. ilteite Toohta Bianca wird von ihm am 1. Dec 1401 ab
»aetat» quatnordedra annomm existeB»* bezeichnet, Rymer, fbedera VIII, 282.
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^reuelmjilirigeii Toebier ab^ weil die Einder nooh la klein fleien,

«ber was wollte dieser Gnmd in einer Zeit, da man noch vor der

Geburt der Kinder f&r aie EhoTertriige schlon, besagen ? Ungefähr nm
die Zeit, da Gasparino von England znrttckgekehrt sein wird, un
Febrasr 1401 nahm Heinrieh IV, die Werbnng am die Hand Blanea*s,

die Giangaleazso's geschworener Feind E5nig Buprecht ftae seinen aller-

dings dreinndzwauEigahrigen Sohn an ihn richtete, ohne Zaudern an.

Hoch ehe die Heirat am 6. Jnli 1402 Tolkogen war, wnrden die Be-

ziehungen der beiden Eonige, die in so ähnlicher Weise durch Ent-

thronung der reditmassigen Herrscher emporgestiegen waren, so innige,

dass Heinrich dem dentsdien Eönige, der im Herbst 1401 vor Gian-

galeazzo hatte sehmShlich zurttckweicben mtlssen, im FHO^jahr 1402

fftr einen zweiten Feldzug eine Hilfttnippe von 2000 Arledrasieven

nach Italien schickte, nach brieflicher Nachricht eines Italieners ihm

sogar viel mehr, 4000 Lanzen und 4000 Arkebnsieren, angeboten hatte.

Jene 2000 Arkebnsiere, die Buprecht nnr auf Kosten Heinrichs haben

wollte, wurden dann vorzeitig abgeschickt, ehe Ruprechts Pläne für

den Sommer 1402 feststanden. Buprecht hatte aus Bücksicht auf

Prankreich eine gewisse Abneigung gegen ein festes Biinduiss mit

England. Er hatte dem französischen König das Versprechen angeboten,

sich nicht mit England gegen Frankreich zu verbünden, wenn Karl VI.

wiederum verspreche, dem Mailänder keine Hilfe zu gewähren. Die

gegnerischen Parteien am französischen Hofe stritten für und wider

ein ßündni.s Frankreichs mit Mailand. Schon warb Giaugaleazzo wieder

um eine französische Königstochter für seinen ältesten Sohn Wenn
Heinrich IV. die Bekämpfung des Mailänders durch ein englisches

Hilfsherr unterstützte, musste es Ludwig von Orleans gelingen, Frank-

reichs Einti'eten für den Herzog von Mailand, seinen Schwiegervater,

gegen den deutschen und englischen König durchzusetzen. Dann war

Ruprecht zum festen ßündniss mit England gedrängt und zugleich

Frankreichs Kräfte in Italien in Anspruch gen()mmen. So durch-

schlagend waren die Vortheile dieser Berechnung, dass wir nicht

1) Wylie, histor^' of England under Henry IV vol. I (1884) 166 und 203

bat in den hier erörterten Fragen einige erhebUcho IrrthOraer. Aucb lag ihm

noch nicht der 5. Bund der .detitschen Reichsakten herausg. v. J. Weizsäcker*

(1885) vor. 8. daseibat S. 12 ff. nr. 116, nr. 157 § 7, nr. 161— 6;i. A. Winkel-

mann, der Komzug Ruprechts von der FCalz S. 102 ff. und 117. Janj, la Tie

poliliqnft d« Lonis de Fimnee» dnc d*Orl^s (Pbris I889K 252—273. Die oben

erwfilinte briefliehe Nachricht von Fmoz von Padua (Beichstagsacten 1I6) i&t

wohl mit Untecht von WeiaBcker und Winkelmann ala flbertrieben benreifelt

worden.
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nötbig haben, den Gfuid Ton Heinriefas allsn «ifiriger fiSlftb«idtMäiaft

in Mner nm sdner froheren Werbuug um Lucia herrtthxenden Yer-

stimiDung gegen Giangaleazzo za flachen. Indessen die Abnehten Hein-

richfl wurden, insoweit der Kampf um Mailand dabei mitspielte, durch-

kreuzt durch Ruprechts Entschluss, seinen kläglichen italienischen

Unternehmungen im Frühjahr 1402 mit einer schnellen Rückkehr nach

Deutschland ein Ende zu machen.

Ein anderer uugetiihr in diese Zeit fallender Nachklang der

früheren Beziehungen Heinrichs zum Mailänder Hof war freund-

licherer und harmloserer Natur. Als ihn das Glück so hoch gehoben

hatte, hat eine Schwester Lucia's, jene Elisabeth, die sich 1396 mit

Herzog Ernst von Baieru vermählt hatte, in treuer Erinnerung seines

Besuches iu Mailand einen Angriff auf Heinrichs Witwerstand unter-

nommen. Sie schickte im November 1400 ein reizend naives Schreiben *)

an ihn, in dem sie ihm, recht eigentlich mit der Thür ins Haus fallend,

eine Nichte, eine Tochter ihrer Schwester Magdalena und des ver-

storbenen Herzog Friedrich von Baiern, zur Gemahlin für sich oder

aucli für einen seiner Sc'jhne anbot. Ihre Schönheit und Lieblichkeit,

ihre körperliche und geistige Aumuth schildert sie mit beredten Worten,

gross ist die Zahl der Fürsten, die schon um sie geworben haben,

aber die Schreiberin weiss Niemand auf der ganzen Welt, mit dem

sie die liebe Nichte lieber verbunden sehen möchte, als mit König

Heiurich. Leider ist in dem Briefe der Name der Nichte nicht genannt.

Der englische Forscher, der den Brief aus dem Origiual im Britischen

Museum mittht ilte, dachte an die ältere Tochter Herzog Friedrichs,

^lagdalene, die, wenig genannt, nachmals eine keineswe^rs, glänzende

Verbindung mit dem Grafen Meinhard von Görz eingung. Er sah ab

von der jüngeren, als "Schön -Else" gefeierten, weil sie eben im

Jahre 1400 sich mit Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg verheirathet

habe. Aber diese Voraussetzung ist nicht richtig. Die Hochzeit, durch

die „Schön-Else" die Stammmutter der Hohenzollem wurde, ist erst

am 18. September 1401 erfolgt^). Von weiter zurückliegenden Heirats-

erhandlungen ist nichts bekannt. Sonach werden wir eben an Schön-

Else, die der brieflichen Schilderung ihrer Tante sicherer entsprochen

bat, denken dürfen. — Daee König Heinrich auf den wohlgemeinten

') Dat. 24. Nov. 1400 Wasserburg. Archaeological Journal XII (London

1855^ p. 377. Wjlie I[, 40 verweist auf diesen Brief ohne aber aa den Angaben
des Herausgebers Anatoss zu nehmen.

>) Riedel, tiescbicbte des preussischen Königshauses (Berlin 1861) I, 4U9.

Daielbft 578 and 686 Sdhilderang EliiabeUii nach dem gltiehzeitigen Porfciait

anf der Flllgdthttre einet Altanobieins in der Eirolie zo bdolslniig.
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Vorschlag uicbt eingieng. Latte ohne Zweifel seinen Grund m deu

iieziehuugeii, die ihn schon damals mit der Herzogin -"Witwe von

Bretagne, seiner äpäteren Gemahlin, verbanden^).

Die üeberlieferung und nach ihr Shakespeares Dichtung lässt

König Heinrich auf dem Sterbelager schmerzliches Bedauern darüber

äussern, duss er nicht habe auf einem Kreuzzuge in das gelobte Land

das Unrecht sühnen können, durch das er sich auf den Thron ge-

schwungen hatte. Von ähnlichen weichen Empfindungen möchten wir

uns Heinrich beeinflusst denken, wenn wir ihn im Jahre 1400 be-

müht finden, der einst von ihm umworbenen Lucia Visconti, die am
Ende noch hätte die seine werden können, wenn er ihr trotz der

widrigen Umstände die Treue bewahrt hätte, aus dem Königreich

England einen anderen Freier zu erwählen.

Was ich früher vermuthete, dass König Heinrich selbst der Heiraths-

vermittler zwischen Lucia Visconti und Graf Edmund von Kent ge-

wesen sei, wird durch die mir inawischen bekannt gewordenen Ur-

kunden vollinhaltlich bestätigt.

Es wai' Ende des Jahres 1405 oder Anfang 140(5, als ein Schreiben

König Heinrichs an Lucia in Mailand einlieft): Dank der herzlichen

Neigung, die er ftlr sie eingedenk ihrer vortrefflichen Eigenschaften

vor Alters gehegt habe und noch hege, habe er den Wunsch, dass

rie innerlialb aeines Königreichs das Glttck der Verheirathong genieoe.

') Wylie, hietory of Kurland uiider Henry IV. I, 260.

') Köniff Heinrich schrieb am 18. Mai 140(j au Uer/oi: Gian Maria von

Mailand: »Dilectioni vestrae cupimus innotesci, qualiter ob attectionis intima«!

puntatem, quam e^a per^ouam ingenuae nobilia et praeclarae dominae Luciae

de yieeeomitiboi, amitae veftn», notfatmeque praedileetae, proetertiiB virtnliim

tuantm mtnito geMuniM amtiqnitiu et gerimn» in piMaeiiti, deridarantei intva

aottmm IbederiB matrimonialis felicitate laetari, super quo mI» Maipai-

muB alias nostrae continentiam volnntatis, unde finaliter talf rosponsum accepi-

mU8 ab eadem, quod in ea parte iibenter adquiescerit votis nostris mallens (ut

aftserait) iuxta ordinationem nostram in regno nostro despousari, quam alibi,

confiia de nobie, quod non niti de le digna et quoe ftatui tao conTenit, prori-

«ionem linoexe ouxazemi» ddem. Not itaqae (capientei hoc ipinm» quod in mente

ferrido selo coocepimus, effectum mancipare) rescripsimas eidem ooxuanguineae

nostme, quod ambassiatam et praecipue domiceUum noatrum Thomam de In Crois,

merito nobis curum, ad veslram et ipsius consaiiguiiieae nostrae praesentiam

destinare vellemus. Itaque circa festum paschae proxirao futurum vel in coa-

tinenti pobt, periiunaiiter esaet ibi sufficienti mandato munitos ad tractaadum,

ae etiam, li opovteat, coneladendom tapv qnodam honozabUi ooigngio, traotando

oom Ula, quod tvnm tenemiis affinere otrimqQe partibiu imaieiinini oommodiaa

et honorem, prout J)eo Tolente rei exitos demomtrabit*.
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Lucia ul)er uutwortete ihm, dass sie iu dieser Sache gern seinen

Wünschen entsprechen würde, da sie lieber nach seiner Anordnung in

seinem Reiche verheirathet werden wolle, als anderwärts. Habe sie

doch das Vertrauen zu ihnif dass er nur in würdiger und ihrem Stande

geziemender Weise für sie sorgen wttde! tlachdem Lacia so die

Fürsorge ihres früheren Bewerbers angenommen hatte, schrieb ilir

Köni^ Heinrich, dass er zu Ostern (1406) eine Gtesandtschaft und
besonders seinen lieben Knappen Thomas de la Crois, einen geborenen

Mailänder an sie schicken werde zur Verhandlung und zum Abschluss

^nes HeiraihsVertrages. Und er hielt Wort! Was wir eben erzählten,

berichtet der König zu Eingang eines Briefes vom 18. März 1406 an

Herzog Gianmaria von Mailand^ den Neffen Lucia s, der als Haupt der

Familie und des Staates die Angelegenheit nach den Wünschen des

Königs fördern sollte. Des Ednigs Knappe Thomas de la Grois erhielt

am nächsten Tage Vollmacht Ton Graf Edmund Ton Kent aar Ver»

handlang mit dem Heraoge und Lnoia. Zwei Monate spater, am
86. Hai>), finden whr Thomas wieder im herzoglichen Paläste m
Mailand heim feierlichen Abschlösse des Verlöbnisses. Der Hersog

vertrat Lucia, die dem Acte beiwohnte. Er versprach dafftr an sorgen,-

dass Lnda sich stillschweigend nnd snfrieden znr Vollziehnng der Ehe

stellen werde — wir werden an ihre Weigerang gegenftber dem

Wettiner erinnert '—>- Graf Edmund tollte sie vor dem kommenden

ersten December in seine Heimat holen. Bis an das Meer, nach

Dortrecht, Middelburg oder Galais, sollte der Herzog seine Tante auf

seine Kosten geleiten lassen, nachdem die Ehe durch Stellvertretung

abgeschlossen sei, er verbrach dem Grafen 70.000 Gulden in einer

Anzahl Jahreeracen, die sich auf sieben bis acht Jahren vertbeflt haben,

worden, als Mitgift Lucia*B zu zahlen*). Für die Binhaltnng dieser

') In dem Heiratsvertrag hcisst er: .egrcpius et nobilis iirmif^er et domi-

cellns ThoiUH« de la Crois alias de la üruce, natus quoudum egregii viri domiui

Fnutdiei cdvitatis (l civis?) Mediolani (MediolaaensiB?)«. Rymer X, 130. Es liegt

nahe, dieieiiFnuieiMiu ra identifioieren mit dem Ritter Fhmx, den nach Fkeiieait

XVI, 95 Heinrieb von Derby 139H zur Anawahl einer Rflstong für tdnen Zwei*

kämpf nach Mailand geschickt hat.

*) Ilymer X, 139. Der Heiratsvertraf? trägt im Druck daa Datum »die Martis

viceainao quinto meuaib Murtii'. Atn 2.5. März kounk' der HevollmSchti^e Edmunds

natürlich noch nicht in Mailand aeiu. ich verbeaaere »Martii* in .Mali', damit etiramt

die WocheaiagsbeseicbnoDg, auch bei der im Text der Urkunde aageittbrteo Ur-

knnde der Stadt liailand von Sonnabend d«in 22. (Ufas, ooir.:) UsL Wylie IL 40

not. 2 citiert den Hcirat8vertra^^ ohne diu dnronologiadie UnmOglicbkeit» dsM
er am 25. Milrz peHchloHscii t«-i, zu bemerk»'!!.

») Nach Vollziehung der Ehe 1200(1 GuKieii, ein J:ilir «päter 8286 und eben-

soviel am Schlu8B(- jodca folgenden Jalixes bia zur Abzahlung.

Mittheilaogen XVllI. 8
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Zabluiigspflichteu verbürgte sich neben dem Herzog auch die Stadt Mailand

raifc Verpfandung ihrer Güter und Einkommen durch Urkunde vom
'22. Mai 1406, wilhreud andererseits Lucia für die Sichentellung ihrer

Mitgift seitens ihres künftigen Gemahl Veraprecklingen empfieng.

Der Vertrag blieb, wie wir sehen werden, in so manchen Beziehungen

uner^llt. Schon die für die üeberführung Lucia's nach England Ter-

einbarte Frist wurde nicht eingehalten. Erst im Juli 1407 ^) ist die

Heiraih in London vollzogen worden. König Heinrich hatte fom
deutschen Konig Ruprecht Geleitsbriefe erbeten*) för Lucia, „seine

aufrichtig geliebte Verwandte, die sieh rQgtet, Kur YoUnebong ihrer

mit Graf Edmund von Kent geschloaaenen Ehe nach England zu

kommen*^ und für ihr Gefolge. Lucia wird anf dem Bhein an die hol*

ISndieehe HeereakOste gelangt sein. Zu London in der herrlichen Kirche

St. Mary Oreiy in Southwark wurde das Paar getraut, der König war

gegenwartig, wie er auch die junge Frau zu den nachfolgenden Festlich«^

keiten nach dem Hause des Bischofs von Tllinchester geleitete*).

Lucias Gatte wurde frOher^) von mir als ein jugendlich tapfersr

Kri^gsmann geschildert, der während der wenigen ihm Tergömitett

Jahre öffentlichen Herrortretens (1405—8) sich treu in des Königs

Dienst stellte, inmitten aller Versdhwömngen englischer Barone gegen

den durch eine Bevolution erhobenen Herscher. Ich bin jetzt in der

Lage, das Bild von Edmunds Persönlichkeit mit sehirferen Linien zu

zeichnen, die äusseren Bedingungen seiner Ehe mit Lucia Visconti

liegen nun klar Tor uns, aber ob die Beweggrfinde seiner Handlungs-

weise gegen die beiden Frauen, die er in sane Kreise zog, hoch oder

niedrig zu schätzen seien, ob sie gemein oder edel waren, ob er selbst

*) Nach Grejfory'8 Clironicle of London (Camdt'n »So« ioty, new leries no 17),

104 am 14. Juli. Eino andere Qm-lle. a cLronif Ic ot London Irom 1089 to 1483

(ed. by N. H. Nicholas, London 1827), 9(t h.it ni t iuci' ilandscliiift d<'n 17., in oiner

anderen duu 24. Juli. Beide Chroniken und auch die Continuatio Eulogii histonax.

(Her. Brit. m. a. 88.) 410, baben das Jabr 1407. Idi war durch die »Heiratba-

f^chicbte« 38 Aom. 62, angefahrten anderen Quellen auf das falsche, nach den

Urkunden unniö<?lkhe Datum 24. Januar 1400" ITilirt worden.

') Heinricba Brief ohne r)afum steht im Anhang su Th. Bekjnton, official

COrrespondenee II (Her. Hiit. lu. a. i. 'M'2.

An enKliöh chronicle of the rt igns of Kich. ü, Henry IV— VI. (ed by.

DuTie», Cumden Society 1856), 34 und 179. Wylie II. 4a
*) Heirathsgeaehichte, 87 fl'. Ich filhrte dort inabettondere einen Bericht der

Annalea Heinxici IV. xcg. An^l. ed. Hiley (Rer. Brit SS. 1H6'6), 401 über den

An^'riff auf die Citad. II. von SIujh im Mai 1405 an. Er kann die Tai)ferkeit und

Fe8ti};kei< jnirfiKlIirli, u di ifen, tler mit zwei schweren Wunden auf der Bru»t

im Kiunptc aur«hu-lt, uicht j^euuf; loben. Siehe auch Wylie IL, 103.
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oder «in ungflnstiges Geschick die Widerwärtigkeiten verschuldete,

denen heide yerfielen, das werden die Leser dieser Abhendlnog yieUeicht

Terschieden benrtheilen.

Graf Edmund Ton Eent war noch sehr jung, als er um Lucia

warbf nach unseren Yorstellongen viel au jung ftlr sie, da er zur Zeit,

als Lucia schon jene kindliche Bhe mit Ludwig von Anjou schloss,

nnr eben curWelt gekommen war. Er ist am 6. Janiuur 1S84 geboren i^),

Luda war wohl fünf bis sechs Jahre älter. Als Edmunds Bruder

Thomas im Aufruhr gegen KSnig Heinrich im Januar 1400 umgekomen

war, wurde er des Königs Mttndel und Übernahm erst im Januar 1405

seine Besitsungen selbst Eben in den ersten Monaten dieses Jahres

aber trat eine schwere Entscheidung an ihn heran.

Er hatte, so jung er war, bereits in ungesetzlicher Ehe gelebt*)

mit einer Dame ans kSnigltchem (Geblüt, mit Eoostanie, Tochter von

Heinridis IV. Oheim Edmund Ton York. Eonstanze war Witwe des

Lord Thomas Spenser, der fast gleichzeitig und uugetiihr auf dieselbe

Weise wie Thoraas von Kent als Verschwörer durch das königstreue

Bürgerthum seinen Kopf verloren hatte. Lady Konstanze Spenser

blieb in den Bahnen ihres ersten (Jatteii, sie war im Februar 1405

in ht rvorrageuder Weise betheiligt .m uiuer \'eiüLli\vöruug gegen

Heinrich IV., aber sie war dabei nicht glücklich, sondern gerieth aUbald

in die Gewalt und Haft des Königs. Wohl liütte es nahe gelegen,

dass Edmund von Kent die Gesinnunfren getheilt hätte, für die sein

Bruder sich verblutet hatte, die Koiistauze zu gefahrlichera Thun

verführten. Ihrem Concubiuat war eine Tochter entsprossen, die mit

dem Makel unehelicher Geburt durchs Leben gehen mus'^te. wenn

Edmund Kon -tanze nicht zu seiner Frau machte. Er hat anders ent-

schieden, und wer möchte sagen, welche Gründe ihn bestimmten, ihr

und ihrer Tochter den Rücken zu kehren, sich ganz dem Dienste des

Kiiuitrs zu widmen und aus seiner Hand eine Gattin zu empfangen,

dt ren treuer Erii;ebenlieit Heinrich IV. sich versichert halten durfte.

i;'ormell war iiklimiud berechtigt zu heiraten, wen er wollte, der König

*) So tbeüt mir Wylie mit unter Besugnahine auf J. G. Doyle offleiiil

bftroiuige of England (London 1888) toL II, 278.

«) Wylie II, 39. Auch mit Hilfe der Bibliotheken von Berlin und Götting<»n

konnte ich niVbt Hilles von Wylie benutzte Material, aber doch das meiste und

wohl iillfS Wiehti^'e .«elbst l>enut/.«'n.

') (Quellt' ist (Iiis rrotokoll der Verhandlung vor dem Unterhau» über den

voiigeblielien LegitimitStflfmtpmch von Eleanor, det Tochter auf dioaer ungesetz«

lieben Ehe. Es iteht in den Parlamentnikten des Jahres 1431. Rotuli Plarliamen«

tonim nt et petitioneH et placita in parliamento etc. London 1767 ss. IV, 37S und

in den Statutes of th« Kealm Ii (181tf) 269 ss.

8»
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hatte ihm durch besondere VergUuBtigdDg diese Freiheit geirahrb —
am 5. Januar 1405 d. h. Wochen vor der Entdeckung jener Ver-

schwörung, und vielleicht hätte der König Lady Spenser, die seit dem

Februar 1405 ihr Leben in strenger Bewachung hat vertrauern müssen,

b^nadigt, wenn Edmund an ihr festgehalten hätte. Aber Edmund
mochte sich dem Könige, der nach dem Tode seines rebellisehen

Bruders wohl dessen Besitzungen hStte an sich reissei^L können, su

Dank verpflichtet fühlen und grossere Qnnst ?on ihm erwarten, wenn

er sieh ganz aus der Verbindung mit Eonstanze losmachte. Wir

werden seine Entsohliessung menseUieh begreiflich finden, und doch

jener Frau und Tochter unsere Sympstiiien widmen^), wir werden

. •) Wylie II. uot. 7.

Die YtTwandten Edmund.-i. ili'' dfiri li Elcunors Anspruch auf Li <,ntiiiiit;it in

ihrem £rbe bedroht witren, sagten um: ,That the »aid Alianour, Wile to

the Said James, i« Battfurdi and neverwu any Maniage made, had iior Mlemniied

betwixt ihe said Edmond änd (üonstanoe], bot the aaid Edmcod bj the Ocdimuioe,

Will and Agreement of King Henry the Fourth, Grandfather to Our Lord the

Kin^, tliat jiow it<. alter great, notable, and long AtnliHRpag« had and sent to

tili' Duk»' ol Millain. für a Marria<,'f to be had lii twist llif Raiil Edmond and

Luce, Sist«'r (!) to the said Duke of Millain, did tnkc to W lie, and openly and solemniy

mairied the »tüd Luce at London, the said [Constance] ihen living, and being

theie ineeent, not claainiiig the laid Edmoad to her Hnaband, nor any Dower of

bis Lands after bis deceese ; wbidi maniage betvrixt tbe said Edmoad aad Lnoe

so had and eolemnized continued without any Interruption of the said (Constance)

or af any other, during the Life of the said Edmond aa divers Lords and other

credible and notable Pei-sons of the said Healm dn -n ell remerabor ; and how after

tho Decea«e of the uaid Kdmond the said Luce was endowed of bis Lands as bis

lawfid Wift^ continning tiiezeof her Estate peaoeably all her Life«, Die Erben

Edmunds bitten gegenüber den erdichteten Aussagen Eleanon um Feststetloag

der Thatsnche, ob Eleanor ein Bastard sei oder nicht? Die Bitte wird gewfthit.

Ich gebe den Text nach den Statutes of the Kealm (II, 269 88.), weil deren Version

leichter verständlich ist. als die der Rot Pari. — Wylie II, 40 nrhlifKst au.« <1pm

Vorstehenden, doss Konstauze der Trauung Edmunds und Lucia s beiwohnte, aber

sollt« sie wirklich für diese Feier ihre strenge Uait zu Kenilwortb (Wylie 11, 4d)

Terlaasen haben r <— Vor Xhuddegucg dieser Abhandhmg wurde mir ein von
Wylie aageftthrter historischer Roman sugäaglicfa, dessen Heldin Lady Konatanae

Spenser ist. Die Verfasserin (t 1893) von »White Rose of Langley* (0. J. London,

Shaw and Co.). Eraily Sarah Holt, kannte zum Theil die von mir beniitjiten

Quollen. In einerr! bihtoriscben Anhang (S. .^l')— 44) hat «ie kurze Biographien

der üduptpersüneu ihres Komanes, auch Lucia 's (S. 336), gegeben. Sie h&lt Lady

Konatanae ftr dne Lollaxdin und i&r die reohtniSange Gemahlin Edmunds; sie

sei von ihrem Gatten ge^nnt worden durch die Intriguen der Kirche und des

KOuiga, und obwohl die Fehler und Lücken ihre« Uuferiala /.u gross sind, als

dass ich ihre Aufstellungen /.u erJirtem brauchte, i^o gebe ich doch cu, daan durch

einen Befehl des Königs sich gut die Anwf>>enheit Konstanaena bei dem Ver-

roählungaact Edmunds und Lucia's erklären würde.
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bedauern, dass König Heinrich die scheinbar so gutherzige Fürsorge für

Lucia^s Verheiratung mit der politischen Berechnung verbunden hat^

durch Lucia den Grafen TOn Eeut an sich au fesseln. Es wird keinem

Zweifel unterliegen, m&g auch die Anschauung von heute strenger

eeiii, als die toil damals: Qraf Edmund war Lucia*s nicht im vollen

Sinne würdig, er hat sich in den ehelichen Fragen derselben jugend-

lichen Leichtherzigkeit schuldig gemacht, die ihn im Kampfe veranlasste,

«ein Leben tollkühn den Feinden preiszugeben, und König Heinrich

hat das Vertrauen, das sie in ihn setzte, als aie ihm die Wahl ihres

Gatten überliess, nicht voll gerechtfertigt.

Vielleicht aber spielte in König Heinrichs Bemühungen, Qraf

Edmund die Hand Lneia*B su versohafi^ noch ein anderes Motiv mit,

das ebenso wenig romantiselier Nalnr war. Als einst Kftnig Wensel

die Verbindnng Loeia^s mit Landgraf Friedlieh von ThOruigen anregte,

hatte er den Wnnseb, den Wettmer flir den Verhist einer Inzem-

bngisehen Braut mit reibherMiigift dnreli eine andere mit dem gleiehen

Vonng an entschidigen. Knn, das Geld, die Uitgift von 70*000 Gnlden

(5000 weniger als Landgraf I^nediiok Imtfte erhalten sollen) hat anoh

bei Bdnmnds Weibnug nnd Heinridis IV. Vermittelang eine bedeutsame

BoUe gespielt Die vielen Anistftnde, die Heinrioh an bek&mpfen

hatte, ersefaSpfken seine Finansen, und das Parlament, das unter Heinrieh

dne grossere Maebt als je vorher erlangte, war Überaus aaeb in Geld-

bewüügangen. Da hat nun, so sdieint es, Heinrieb sin die OpHar^

wUligkeit seiner freunde grosse Anforderungen gesteDi Wir erfiibren

es ans einer spätsten Zosehrift Lucia's an das Parlament die gewiss

anf Gknbwilrdigkeit allen Anspruch bat, dass Graf Edmund im Dienste

des Königs bedeutenden Geldaufwand gemaebt bat— Ober seine Krifte

hinaus. Insbesondere auf drei kostspielige Leistungen Edmunds vieist

die Terwitwete Lueia bin, auf die Aushebung von Kannsehaften f&r

den Kdnig anr Zeit der wilden, blutigen Sohlaebt beiSbrewshuiy ( 1408)i

auf die Bfistungen und die Heerfahrten, die er (im Frühjahr 1405)

mit dee Königs aweitem Sohne Thomas von Clarenoe gegen die Gtta*

delie des Heraogs von Boignnd zu Slujs in Fhindem unternahm*),

und endlich auf das Turnier zu Smiethfeld bei London (15. Sept. 1406)

wo Edmund unter des Königs Augen die Ehre der englischen Waffen

gegen einen Schotten, den Grafen von Mar, siegreich vertrat. Aus

anderen Quellen erfahren wir dass, ehe Edmund, den des Königs

«) Rotuli Parliamentor. IV, 14:3 s. a. 1421.

>) Wylie II, 100 88., vergL oben S. IH not 4.

•) Wylie II, 461.

*) Wylie III, 103. AufGruud eiuer chronikalischea Quelle hatte ich »Heiratht*
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Ounst im Mai 1407 zum Admiral erhoben hatte, im Juni 1408 seine

letzte Ausfahrt mit einer englischen Flotte machte — hinüber mich

der bretagne'rtchen Küste — er das maunigfaltigste Tafelgeräth, Lrjflel,

Oabeln, Becher, Teller verpfänden musste, um Geld zusammen zu bringen.

So nnterliegt es keinem Zweifel, dass die Leistungen Edmunds für

fiteer und Flotte des Königs die Ursache der schweren Schuldenlast

gewesen sind, die er sterbend kinterlusen hat. Seine Ansprüche an

des Königs Casse hatte er nicht realisieren können, da Heinrich IV,

selbst nichts hatte. Gerade zu Aniang dei Jahns 1406 0«

König mehr als je in Geldklemme gewesen, also in eben der Zeit,

iu welcher die Verhandlungen mit dem maLländisehen Hofe über die

Verheirathung Luciu's schwebten. Da wird man eskaum in Abrede stoUeil

dürfen, dass Heinrichs Interesse, Lucia einen Mann zu schaffem, ganz

wesentlich von dem Wunsche beeinflnsst wurde, diesem Manne Geld

zu schaffen. War doch die Wwbnn^ um Lucia'» Hand auch wieder

eine kostspielige Sache — noch nach fünfundzwanzig Jahren spraehen

die Verwandten Edmunds in der erwähntem Bittschrift an das Parlament

Ton der ^grossen anaehnllefaen and langen GesandtMfaaft, die Graf

fidmond zn dem Herzog von MaOand geschickt habe.*^ Also der

romantische Schimmer, mit dem LnctA*s englisfhe Heirath verbnnden

schien, verschwindet in dem Lichte eines reicheren Ifateiials.

Ungerecht wQrde es sein, ftlr die Widerwärtigkeiten, die Aber

Lucia hereinbrachen, als ihr Gatte nach Tiersehnmonailiclier She

schwer verschuldet starb, ihn selbst und den König in vollem Masse

verantwortlich zn machen. Wer hatte den frohen Tod des Grafen

ahnen kdnnen? 8o wenig hatte der dreiQndewauzigjShnge Gatte dann
gedacht, schon aus dem Leben scheiden zn mfissen, dass er nicht ein-

mal ein Testament hinterliess*). Aber trota dieser Verschnldong w&re

Locia noch in keine schlimme Lage gekommen, wenn nur ihr Neflb,

Herzog Gianmaria von Mailand die in dem Heixatsvertn^ einge-

guugeueu pecunifiren VerpiUchtungen eingehalten hätte. Aber sieben

Jahre nach Lucia^s Verheirathang war überhaupt noch keine Zahlung

aus Mailand erfolgt^). War doch der Staat Giangaleazzos unter seinem

Sohne Gianmaria in schweren Kiedergaug, die Verwaltung der Finanzen

in völlige Unordnung gerathen.

gescliichte«, 38, irrthümlicb angegeben, d&n» Edmund 1408 Adiuiral geworden sei,

.siehe dagegen Wylic lU, 103, not 3.

*) Dictionary of nat. biographj 26, 40.

,qui miirruet intestat« htAmt es in der Bittschrift an Könijf Heimieh V.

vom Jahre 1414. Rymer, foedcra IX, 121, iiuch Roh Piirl. IV. •_>;».

») , niont^ nieiiis du dite somme ascun»* paiemcut n'e»t unquore fait a graunde

perill de l'almc du dit n'adgairee Count*. Ebenda.
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Jugend liehe Sorglosigkeit hutte Edmunds Tod herbeigeführt. Eine

London er Clironik >) sagt geradezu, dass er durch eigene Thorheifc

uuikam^ weil er während der Belagerang der bretagne'acheii Burg
Brehat einmal ohne Helm einherritt und so durch ein ans d«r Burg

gesendetes Wurfgeschoss einer Schleudennaachiiie tödtlich am Kopf

verletzt wurde. £s entspricht dem, was wir von der Heldenhaftigkeit

de» Verwundeten aus dem Feldzuge des Jahres 1405 hörten, wemi
Thomas Waisingham ^) berichtet, dass Edmund erst noch die Burg

nahm und völlig zentörte, ehe er den Schmenten seiner Wunde über

sich Gewalt gab.

Vor seinem Lebensende war er offenbar bem&ht» für die Verwal-

iong seines Nachlasses Sorge zu tragen Aber die grosse Schuldenlast,

die auf seinen Besitzungen ruhte, überstieg deren Wert so sehr, dass

Niemand die Verwaltung des verschuldeten Nachlasses antreten mochte.

Die Einzelheiten, die über die Gesehiohte seines Hacddasses aus den

UrJronden festgestellt werden könnten, sind für ans TOn geringem

Intereese, wir erkennen, dass Lada sich weislich hütete«), die Erb-

schaft ihres Mannes anzatreten, dass ihr aber vom König, der sie

schon hei Lebzeiten Edmunds nataraüsiert hattet), einige Liegen-

schaften ihres Qatten unter Znstimmuog seiner Verwandten, insbe-

8<mdere seiner fünf Schwestern, als Entgelt ihrer Mitgift, deren H5he

doch gewiss nicht erreicht wurde, bald nach Edmunds Tode zugewiesen

wurden <). Dazu erwarb sie andere Güter desselben zu ihrem reeUen

Werte, nachdem der von ihrem sterbenden Gemahl eingesetzte Ver*

Walter Johann Bache gestorben war?). Li ihrem eigenen und im In-

tereese Tersehiedener Gläubiger Edmunds, englischer Lords, richtete

dann Lucia mit diesen zusammen 1414 an König Heinrich V. das

>) A chroiiide of Loudun frum lÜ81i to 1483 (ed. bv N. H. Nicbohw l.ondoü

1827) 91: »Alio this yere tiie earle of Kent was solayn, thorugh hia owne folye,

at Bryak in Bretagne, for he rood withonglite bssnet, «nd was marked wiib a

qoaxell« 1= quiidrellus v. Ihicange). Wylie UI, 104.

n Mistoriii AtiKlicana ed. Riley {Ret. Brit, 88. 1864) II, '279. Ypodigma

lieustriae cd Riley (Rer. Brit. SS. 187t>) 11. 4-.'.ö.

Rymer IX, 121. E. S. Holt S. 3:i") erziihlt, ich wtnjss nicht, nach welcher

Quellti, dana Edmuud um 10. September verwundet wurde und nach tüut'tägigeni

Leiden starb. Den 15. September als TodeiAttg giebt auch Ougdale, the barouage

of England (London 1676) II, 77 an.

*) Rotuli Parliamentor. IV, 143.

*) Am 4. Mai 1408 Rynicr VllI, 526.

•) Am 1. December 1408 Rymer VUi, 5Öi.

*) Botali Parliamentor. iV, 143.
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Gesuch, Griistlichc Massregelu zur Einforderung^ der Mailänder Schuld-

summe zu ergreiteu. Sie beklagten sich über die Illoyalität dos Herzogs

und der Stadt Mailand und schlugen vor, auf Mailänder Waren, die

zu Lande nach Venedig gebracht oder zu Schiff über das Meer ge-

f&brt wUrden, kraft des Bepressalieurechtes Beschlag zu legen, und der

König versprach zu thuu, was sich veniünitiger Weise thun lasse

Ob auf diesem oder einem anderen Wege muss dahingestellt

bleiben, jedenfalls wurde in den nächsten sieben Jahren mit Erfolg

die schuldige Summe zum grössten Theile, bis auf 13000 Mark, ein-

gefordert, und auch die Zahlung des Restes schien mit Sicherheit zu

erwarten. Nun aber, da sich die peconi&re Lage von Edmunds Witwe

gehoben hatte, wurde sie von den noch unbefriedigten Qläubigmi

ihres Mannes vielfältig bestürmt und mit Processen nach gemeinem

Rechte und vor dem Couseil des Königs belastigt, ja selbst im Par-

lament wurde gegen sie Beschwerde erhoben, es wurden Angaben

gvmacht, die Lucia zu schwerem Nachtheil gereichen muflsten, und es

drohte ihr mit Wahrscheinlichkeit der Boin, wenn ihr nicht EilliB

wurde *). Unser Material ist nicht ausreicheiid, nm mit Sicherheit fest-

stellen SU kennen, welche Ton beiden Parteien das Becht auf ihrer

Seite gehabt habe. Wir wissen nicht, inwieweit die Gttterrerleihiuig

ESnig Heinrichs an Lucia Tom 1. December 1408 dem Werte ifaier

Mitgift entsprochen hat Wir wissen aueb nicht, in welcher Weise die

von Mailand einlaufenden Zahlungen verwendet wurden. Wahieehein-

lieh lag das Bedit in der Mitte, und dem enteprach dann der Ver-

gleich, den das Unterhaus befttrwortete, den König und Filament

rechtskrfiftig machten. Gr&fin Lucia flbertmg ihren Anspruch und des

Klagerecht auf 6000 Mark von den ihr noch seitens des Henogs von

Mailand geschuldeten 13000 Mark an einige mit Namen genannte

GlSubiger ihres Mannes, weltliche und geistliche Herren, sie erlangte

damit, dass der Kdnig sie ftlr die Zukunft gegen alle aus den Schulden

ihres Mannes herTorgegangenen Ansprfiohe ein fllr alle Mal unangreif-

bar hinstellte.

Drei Jahre nach glücklicher Erledigung dieser peinlichen Sache

ist Lucia am 14. April 1424 gestorben^).

<) RTiner IX, 121 und Bot FSrl, IV, 29.

•) Bot Pari. IV, 143.

») Rot. Pari. IV, 144.

*) Kymer X, Hl»;, hif l'rkunde b<"^' liäfti^-t nitli in LelinsBachen mit Lucia's

NncliIasB. Damich ist l^omauo'.s und lucine frühere Augabe: 4. April 1424, be-

ruhend auf Dugdale 1. c, zu berichtigen.
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Ein Chronist des 16. Jahrhunderts, Eduard Hall erzählt eine

nnterhaltsam aufgeputzte Geschichte, daas Lucia nach dem Tode Graf

Edmunds auf den Wunsch Heinrichs IV. dessen Bastardbruder, den

Grafen von Dorset, heirathen sollte, aber an dem alten hässlichen Manne

keinen Qe&Uen £uid und statt dessen eine Liebesheirath mit dem hab>

sehen jungen Esquire Henry Mortimer eingieng. Der König sei darüber

entlnit gewesen*), und habe ihr eine Geldbnsse auferlegt, sein Nach-

folger Heinrioh aber habe sie eriassen, habe fluen Gemahl znm

Bitter gemaeht und ihn zn hohen Aemtem in England nnd der Nor^

mandie befördert Auch eine Tochter ans dieser ESie, deren Gatten nnd

Naehkommensefaaft nennt uns der redselige Oironisfe. Aber das Ganze

bemhi ganz sicherlich anf einer grossen Yerweishshmg, da lüHsia in

den nach dem Tode ihres Gatten aufgestellten Urkunden ans den Jahren

1408, 1409, 1414, 1421, 1424 nnd 1431 nie anders sk Gififin von

Eent nnd Gattin des weiland Grafen Ednumd Ton Eent beadcbnet

wird«), nnd bei ihrem Tode als ihr Erbe ihr Bmder Galeotto*) Vis-

conti encheini i^en grossen Lrrtham dürfen wir dem so viel später

schieibenden Obronisten nm so eher zutrauen, als er auch Aber die

Yerheiraihnng Lnda*s mit Edmund allerlei unbedingt ftlsche Binse!»

heiten beibringt.

<) Hall*! Chromole oontaining tbe birtory ofEngland (Henxy lY.—Henry YIIL)

ed. London 1809 p. 40. Wylie maohte iniflll auf diese Nachricht anfmerksam.

') Aber nicht nur im December 1408 Bondern auch im Frühjahre 1409 er-

wi»'s sich ihr der König gnädig. Am 28. Mürz 1409 gewährte er ihr die Gunst,

alljährlich vier Fässer Wein nm der Gaecogne durch den Hofmundschenk zu em-

pfnogen. Rymer X, 315, mit den Bestätigungen Heinrichs V. und Heinrich VI.

*) Dieict Aigoment ist dnvcfaaclilagaid. Bm eqgliidier Foiselicr« Kenner

dieMT Zeit, J. Teit^ idueibt mir, das» den Genhiditnolireibeni de« 16. Jahr-

hnnderta binsichtüch anderweit nicht bezeugter Thataachen frülierer Zeiten nicht

sn trauen sei. kein Autor des 15. Juhrluiiidt rts nLcr hcricbt.- da« Gleiche. Er

führte weiter aus, dasa keiner der etwa in i'rage kommenden Grafen von Dorset

nach Alter und Ueirathsverhältnisaeo mit der Geschichte HaU's in Einklang stehe

und tennM daillr anf J. E. Doyle*! Offitial Bsronsge ef Enghuid und auf Dugdale*B

Buronsge I, 122.

*) In der angeftihrten Urkunde über Lucia's Tod (Rymer X, 316) beistt ea

:

»Et dicunt quod G alias de Viscont est frater et haeres propinquior praefatae

Ludae etaetatin XL annorum et amplins'. Durch die beiden Worte .et ampliue' dürfte

daa nfdt'nken Romano's gegen die von Audfren vorgeschlagene Iilentificierung des

, Gallas' im Testament Lucia*« mit Galeotto, einem natürlichen Sohne Bernabö's,

d«r wiit ftber nendg Jahn alt geweien seiii mflaie, beseitigt werd^ In dem auf

Qnixid von Dogdale II, 78, gefertigten Annnge von Lnoia*e Teilament bei N. H. Ni-

cola* Tesiamenta vetusta (1826), I, 205 ist der auf ,Galeae' bezügliche Satz nicht

wiedergegeben. Nimlas bemerkt, dass Lucia begraben imrde «in tbe cburcb of

the AuguBtine ¥xvui near Broad street, London*.
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Lucia hat nacli einer Ehe tob nur vierzehn Monaten fQnizehn

und ein halbei Jahr, in England als Witwe gelebt. Es hat einen eigen-

.thfimlichen Reiz zu denken, dass sie in dieser Zeit vertraut wurde mit

dem grossen Gedichte Chaucers, den Cauterbury-Tnles, flie sic au

ihr itcilieuisehes Vorbild, den Drcamerone ihres LaudaLuuunt-s Bocaccio,

eruuit.rü iiiochteu. Fand sie dariu die herbe Charakteristik ihres Vaters

Bernabö i), den der Dichter 1378 auf seiner zweiten italienischen Reise

in diplomatischer Mission selbst gesehen hatte, so hätte wohl eiue

trübe Stimmung ihrer Herr werden können, wenn sie nicht durch

das Schicksal in Jahrzehnteu viel zu rauh angefasst worden wäre, um
solche NadeUtiche nicht mit Gelassenheit ertragen zu können.

VTie war doch ihr Geschick zum Gegenstand der leidigen Politik

gemacht worden last seit den frühesten Kindertagen! Und wenn die

erste Vermählung mit Ludwig von Anjou an dem Kinde spurlos vor-

übergehen mochte, so kostete ihr die zweite mit Friedrich von Thüringen

um so härtere Kämpfe. J.ilirc peinlicher KmpHuduugen. Als sie dann

vertrauensvoll die Yertüiiim^' über ihre Hand dem Manne überliess,

der eiiist ihr rrauzes Herz erfüllt iiatte, übergab Heinrich IV, sie einem

Jüngling, der sein Vermögen in seinem, des Königs, Dienste aufge-

braucht hatte, der in demselben Dienste nach einem Jahre durch seine

Schuld sein Leben verlor. Und nun begannen erst recht die Wider-

wärtigkeiten für sie dank der Verschuldung ihres Mannen, dank d»'r

illoyalen Säumigkeit ihrer Neffen bei Zuhlimg jener Mitgii't Da hat

die einsame Fran offenhar mit nannlidier Kraft zusammengehalten,

wa.s noch zn retten war, sie verstand es, durch wiederholte Bitt-

schriften an das Parlament alle Hebel in Bewegung zu setzen, nm
sich vor dem finanziellen Ruin zu bewahren, und das ist ihr gelangen 1

Als sie starb, konnte sie verschiedenen Kirchen stattliche Summen
hinterlassen, derjenigen, in welcher ihr Gatte begraben war, der andern,

in der sie ihm angetraut worden, den Mailänder Kirchen S. Giovanni

in Gonoa, in der ihre £ltem ruhten, und S. Maria della Soala, die

Tou ihrer Mntter erbaut war.

Viel war anf diesen Blattern von persönlichen Beziehungen

zwischen England und Italien in dem letzten Menschenalter des 14* und

dem ersten des 15. Jahrhunderts die Bede. Baas sie der Uehertragung

der grossen damals in Italien erblflhten geistigen Bewegung, nach

dem britischen Inselreich förderlich waren, das lasst sieh mehr ahnen

M ,(Jud i<t delyt and »courge of Lumbardje*. The complete works of Ueoffirey

Cbaucer ed. by W. Skeat toI 4, tbe Canterboiy talea <1884X Sft7 ottd toI ft,

240-41.
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als «kteomfisng festsielleu, aber der Nachweis dieser persöulicht n Be-

liebmigen wird noch mehr als bisher zu der Annslune hinlenken,

dasa P<»ggio sich sehr von persönlicher Verstimmung (Ober die Ter-

eitelte Ho&ung auf fette Pfrüuileu) beeinflussen Hess, als er, vom
Konstanzer Coiicil nach England gekommen, bei den englischen Bar^

baren den Mangel jedes Interesees für die AlierthtuBsstudian eonatatiemL

SU raftaten glaubte

£ X c II r 8.

Regina della Seala, Gemahlin von Bernabö Viaeonti.

Als ich soerst das Bild von Lucia Visconti aus den Quellen zu ge-

stalten suchte und die wenigen tou Giulini und Bomano mitgetheilten

Urkunden nicht ausreichten, es mit schirferen Zügen hinsnstellen, kam
mir der Gedanke, die Phantasie des Lesers zu Hilft; zu ziehen, indem ich

Lucia's Mutter, die vielgefeierte Kegina della Scala, in all' ihrer Hoheit,

Schönheit und Liel'enswüi-digkeit vor/uführen suchte. Mochte der Leser

dann selbst zusehen, ob die Züge der Mutter aich in dem, was uns von

der Tochter bekannt ist, widerspiegeln! Jetit tritt aus Urkunden, die uns
durch englische Qnellonpublicalaon erschlossen sind, Lucia's Denk- imd
Hati llungswoise viel schRrfer hervor. Aber ich mOchte dämm doch auf den
früher gebrauchten Kunstgriflf nicht c'finz verzichten, und um so weniger,

als jnir inzwischen ans entlegenen Quellen neue Mittel zur Erlassung jeuer

bedeutenden und sympathischen irau zugeflossen sind. Um den Zusammen-
hang meiner Abhandlung nicht xu lockern, theile ich nach kuner Zusamen-

&SSUDg des »Heirath^geschichte* 40 ff. Ausgeföhrten die Ergebnisse meiner

lotsten Forschungen über Regina nur an dieser Stelle mit.

Ganz ohne Nachricht sind wir über Lucia's ilusserc Erscheinung. Es

muss also allein der Phantasie überlassen bleiben, oh die lieblichen Reize,

die einst, 1350, der jugendlichen Tuclit. r .Mustino s II. della Scula, Eeatrice

von einem unbekannten Dichter nachgerühmt wurden, auf ihre jüngste

Tochter Lucia tibergegangen sind '^). Das anongrme Gedieht, das die Gefeierte

schon mit ihren beiden Kamen Beatrice und Begina nennt <) und durch
ihren Weggang von der Heimat Verona nach Mailand veranlasst war, schil-

dert mit beredten Worten den süssen Glanz ihrer Augm, den Goldsohimmer

>) Ge. Voigt, die Widerbelebnng den elanischen Alterthomi II*, 247. Ten-
brink Geschichte der enjjlischen Literatur H. :^3I.

*) ich moBS doch darauf hinweisen, dass auch Lucia's Schwester Agnes, die

nnglflckKohe Gattin fm Twtmz Gonniga, und ebenso Giangaleasso*« Toehter Va-
lentina Visconti als ^nnz ungewöhnlich BchOn peechildert werden. L. Oibrario,

opnacoU storici e letterah, editi ed inediti, Milano 1836, p. 17. K Jarry U
TtB politique de Lonii de Prance, dnc d* Orleans 1972—1407, Psris 1889, p. 28.
Und so werden auch die beiden natürlichen Töchter Elisabeth \ind Donnina, die

Bernabö 1377 au zwei Condottieri verheiratete, von den Ann. Mediol (Mnr. XVI)
768 B alt »fiUae pnlohemmae« beseiehnet.

) Ueber die zwei Namen vergl. Heirathsgeachiöhte, S. 40, Anmerkoag 68.
in Mailand nennt aich Beniab(>'» UattiA nur Bsfina,
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ihre» Hauro-i, die rosigen Farben ihres Antlitzes, die Anmut ihrer Sittt'u.

and um so reizvoller muss uuä dieae Schilderung erscheinen, weil das

Gedicht in einer Handaehrift überliefert ist, die nur Antographen PetrorWe
und ihn und seine nlehsten Freunde betieStode Schildeningen entbslt

Ist Petrarka selbst der Yesfasser, wie man angenommen hat so war es

wohl ancl) auf Wunsch Regina's, dass der grosse Mann einige Jahre später

von Bernabö zum Paten ihres frstf^ebomen Sohnes Marco erwählt wurde

An der Seite ihres brutalen und unsittlichen Gatten hat Kegina be-

wundernswerte Selbstbeherrschung, Milde und Klugheit geübt *). Sie war

der gute Qenins des jtthzomigcn Mannea, den sie allein za besänftigen

Terstand *)» dem sie in viemnddreissigjShriger Ehe immer wieder Achtung
nnd Liebe abgewann. Ilochgemut zog sie mit ihm tu Felde, als sie 1379
eine Abfindung ihrer Erhschaftarechte von den neuen illegitimen Signoren

Veronas zu erstreiten begehrte^) und errichtete dann aus den erstrittenen

Geldern eine Kirche and ein prächtiges Schloss Mitleidig und barm-

herzig tröstete sie die Bewohner der vom Feinde arg missbandelten Stadt

Beggio liebevoll fllrsorglieh, voll heiterer Anmut nnd Würde erseheini

sie in ihren Briefen an die Hantnanisehen Verwandten

Voll schöner Harmonie, stark and mild erscheint so dieses edle Herz.

Und doch ist es, wie ich jetzt hinsofügen kann, keineswegs von schweren

•) Der Widerspruch, den Attilio Hortis, Scritti iuediti di tVunceaco Petrarca,

Trieste 1874, p. 55, gegen die bezügliche Behauptung des Abte Mehus erbebt,

ist insofern unbegründet, als das Godicht keineswegs für die Mailänder Hoch-
eeitsfeier bestimmt ist| nnd - s l ili-'i ^^ar nicht in Betracht kommt, ob Petrarka
nucli I.'ir>l von Hasa gegen den Krzbischot' Johann Visconti erfüllt war. Daa Ge-

dicht, das Hortis 1, c. veröffentlicht hat, bezieht sich zweifellos auf die Veroneser

Abscliiedsfeierlichkeiten zu Ende September 1350. In Verona waren damals nach
Chron. Estense (Muratori SS. XV) 461 D der Markgraf Obizo von Este, Jacob

von Carrara und Matieo Visconti. Die beiden ersten gaben Ilcgina bis reachiei-a

das Geleite, waren aho dann nicht in Mailand, trotzdem werden sie in dem Ge-
dichte als anwesend genannt. Dieses difnt au.^iscliliesalich zur Verherrlichung

Beatricena und ihres Hauses, es spricht von ihrem Weggang als etwas Künftigen).

Ob Petrarka nun oder ein Anderer der Verfasser sei, mögen die italienischen

ForHcber aufs Neue prüfen. Wann endlich wird Italien die Ehrenschuld einer

kritischen Gesammtausgabe der Werke Petrarka'» einlösen?

*) Petrarca, epist. poet lat. III. 29.

") Mei der Hochzeit einer natürlichen Tochter Bern;iV)o'b Donnina mit dem
Cuudottiere John üawkwood. 1377, schickte Hegiua der jungen Jr rau lUOO Ducaten
Gold als Geaehenk, Oeio 1, 192. Temple-Leader e Marcotti, Giovanni Acute (Flrense

ISSD) 101 bemcrk(>n mit Recht, dass Re^^ina hochherzig irenug war, die

'i'öchter ihrer l<Iebeubuhlerinen gut zu behandeln und dass sich daraus nicht

am wenigsten der grome Einfluti erklRrt, den sie auf den schrecklichen Mann
immer hatte.

*) Petrus Asarius, Chronicon ^uraton XVI) 397 C und E, auch 324 £.

Annal. Mediol. (Hnratori XVI) 721 B, 777D und 7966, liarsagaia, de modemis
^'r><tiK (Anfiilii' (Vonache Veronesi 1), SC. Einige wOrtliohe Hittheilungen ans

diesen Quellen sab ich Ueirathsgesch., 40 ti.

Chron. &t. (Mnmtori XS ) 503 D, Giulini, memorie di Hilano, Continnaa.

IL 81J
•) Giulini 342. 365—67.
') Chronicon Regiense (Mnratori XVIII) 77.

*) Osio, documenti diplomatici I, 217 —240. Leider hat Osio keineawegB alle

Briefe Regina'», wie er selbst p. 221 bekennt, mitgetheiltb Wer giebt uns die*

Jenigen, die er »per brevita' ausliess?
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inneren Kiimpfen verschont geblieben. Das lehrt uns ein an Begina ge-

richteter Brief der hoclisinnigen Heiligen von Siena. Katharina war von

ihr in peinlicher Lage als Gewiäsentirath angerufen worden.

Wenn der Florantiiier Chronut Matteo Tillani gut unterrichtet wtre,

80 witardo in den Prooesseii» mit welchen die Kturie den von ilur grim-

mig gehaaiten MailSnder Aminen Bamabö veriblgte, auch der Yer^

such anfkreten, seine Gemahlin von ihm zu trennen. Als Urban V. 1363
Bemabö wegen beharrlicher Verachtung der kirchlichen Schlüsselgewalt för

einen Ketzer erklUrte, löste er nach dem Bericht Matteo Vilhmi's ^) auch seine

Ehefrau als Christin von dem Ehebunde mit einem Ketzer und Ungläubigen.

Ton dieser ttmaeitteB Maaaiegel eothSlt firulich die pftpstliche Bolle aelbet

aidita, wenn nnir wie wir nicht xweifeln, von dem HiBtoriker der F8|kete')

das fttrohterliche Verdammnngsurtheil vollständig wiedergegeben ist, aber

wohl werden in der Bulle alle, die Bernabö begünstigen oder autnehmen

würden, allen Stiafen unterworfen, die auf die Bescbützung vuu Ketzern

gesetzt waren, und auch so mochte Bernabö's Gemahlin, als Urbans Nach-

folger Gregor Jl. 1372 in gleicher Weise gegen ihren Gatten vorgieug,

geftngstigt nnd von vrideispniehsvollen Gefühlen erihest sein.

In dieser Stimmung hat sie sich um Rath an Katharina von Sien»

gewandt, an jene vnmdersame Jungfrau, die aus der Fülle ihres gott-

ei^benen Herzens so vielen ihres Volkes, Hohen und Niederen, Eath er-

theilte und Erbauung gewilhrte. Wir ertahren aus einem Briefe**), den die

noch so jugendliche Dominikanerin an die Gemahlin Bernabd's, die »ehr-

würdige Utttter in Chiiato Jean* achrieh, daas Regina einen tseafln Diener

an die fromme Jongfran mit mündlicbar Botaohaft geaendet hatte. Atharina
antwortete ihr dnrahdmngen von dem innigen Veriangen, die Seele der

hochgestellten Frau ganz mit der Liebe zu Christo zu erfüllen, dann werde

sie das Mittel und Werkzeug sein, um ihren Gemahl mit dem süssen Herrn

Jesus und mit seinem Statthalter, Christus auf Erden, zu versöhnen. ,lch

bin sicher*, schreibt sie, »dass wenn in Euch die Kraft der Liebe ist,

nnsnableiblich Boer Gemahl ihre WBrme erapSnden mnss*. ünd an anderer

Stelle: »Ladet ihn ein und bittet ihn, soviel Ihr kOnnt, an schaflen, daas

er wahrer. Sohn und Knecht des gekreuzigten Christus und dem heiligen

Vater, seinem Stellvertreter, gehorsam und nicht länger Rebell sei . , . ich

bitte Euch, dass Ihr £ure Söhne immer in der Furcht Gottes erzieht.

>) C'ronica XI, 41: ,e privollo del matrimouiu liberando la moglie come
criatiana dal marito ereiicu e intidele.

'

*) Raynald, Annal. eccl. 1363, § 2. Zur Kritik des Villani'sclien H<'rieht<'8

dient auch das iiitere.Hsante Schreiben des bekuuiiten päpstlicheu Öecreiärs* Fran-
cesco Bruni vom 3. März 1363 (demselben Datam, wie die Bolle Drbana V ). das
wahrscheinlich an die Signoria von Flort nz sreri- htet war nnd in dem Diario

d' Anonimo Fiorentino. Documenti di Stor. Ital. Vi 29tj vergl. J17 wiederge-

geben .ist. Bruni ^ibt die Bulle und eine Rede des Papstes wider Bernabö im
Anarage wieder, aber von der Khe Bernabö's ist an keiner Stelle die Rede. —
Zur kirBheorecbtlichen Beurtlieihm^ vergl. J. Fr. Schulte, Die Macht der römischen
FIprte (8. A. 1886) | 52, S. 54, wo aber nur Villani*! Bericht, wie ihn SpondaaiM,
AlUDU eocl. 1363, g 1, wiedergegeben hat, benutzt ist.

^ Le lettere di S. Catterina da Siena rid. a miglior iezione da Niccolo
Tommaaeo I, 118—228. Die Öffentliche Wirkmmkeit der 1347 geboranen Heiligen
füllt Tornohmlich in die aiebaiger Jahie. Der Brief an Regina ohne Datum gehilrt

sicher auch in diese Zeit.
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Achtet nicht so sehr auf ihr leibliches Wohl, uls uuf «las Heil ihrer Seele.*

Qedenken wir dei wumflu LoI»m, da» di« Zeitgenossen Regina Ylseonti

als der milden Beraiherin ihres leideasehaflliohen Hannes gespendet haben,

so werden wir sagen dürfen, dass die Mahnungen Katharina'.s ihren Ein-

druck nicht verfehlt haben, wenn aucli Bevnabö zu sehr eingeteufelt war'),

aU duss sich die weitgehenden Ho&iangea der Irommeu Jnnglrau von Siena

hätten erfüllen können.

Dass Bemabo in seiner Weise Beg^a liebte, sagt uns der mailäu-

disehe Zeitgenosse Assrius *), nnd BemaWs in warmen hffirsUdMn Wartm
abgefasster Befehl*) zur Lajudeetiaoer ftr die geliebte Todte bestätigt es.

Wie inneilich eo^griffcn aber Bernabö von ihrem Hinscheiden war. hiltte

sich aus diesem ofticiellen Erlass kaum entnehmen lassen. Das erfahren

wir «US f'inor Chmnik, deren Bericht auf die Mittheilungen eines franzri-

sischen Diplomaten zurückgehen mag, der bald nach Begina's am
18. Juni 1384 erfolgten Tode, also gewiss gegen Ende desselben Monats

in politasehen Gesehttflen naäh Hailand gekommen ist Damate waren
Enguerrand VTL, Herr von Couey, tlu Viewtthrter ftansOsischer Kriegsmann,

nnd der Bischof von Beauvais Milo de Dormans an der Spitze eines statt-

lichen Hoeros von Avignon her in Turin eingetroffen, um weiterziehend

dem Angiüvincn, Heraog Ludwig, der seit i:i82 um die Krone Neapels

kämpfte, neue Mannschaft zuzuiühreu. Von Turin aus sandten sie Mathieu

d^Hnmitoes ^) als Boten an Bemabö, seine Gonst f&r ihre Heerfahrt su er»

bitlmi. Wir wissen, dass seit 1383 Unterhandinngen zwischen Herzog Lad-

wig, dem Oheim des firanaOsischen Königs, nnd Bernabö über das neapoli-

tanische Unternehmen gepflogen worden waren '-') und Bernabö l'ür lie Ab-

sichten des französischen Thronbewerbers eintrat, indem er dessen Sohn

Ludwig 11. durch Vermtlhlung mit seiner jüngsten Tochter Lucia zu

seinem Schwiegersohn machen wollte. Mit ihrem Gemahl lebte Begina in

dieser Hoffiinng. Von ihr erfüllt hat sie den letiten ihrer uns bekannten

Briefe Tom 28. Beeember 1383 ges«ihrieben: ihr Schwiegersohn inHsatoa

I) In neuester Zeit tind venchiedene Quellen ans Xiicht getveteiit die Bei*
frage zur Kenntniss (1er öflentliiben Meimin»: über llernabo liefern. Es sprechen

/u seinem Gunsten Marzagaia, de modernia gestia (Anücbe crouache Veroneei 1)

und Sercambt Lucchese, Croniche I (Fonti per la rtoria d* Italia 1892), in ent>

gegengesetztem Sinne Coluccio Salutiiti in einem langen Briefe (Buch VI, 5)

vom 25. October lß85. Epistolario di Col. Salutati ed. Novati (Fonti per la stör,

d'ltiil. J893) II, 146 M. - '

*) Chron. (Moratori SS. XV!) 397 C: .Saepine irascitnr et d rante dicta ira

nnllus de mundo andet sibi loqui excepta domina Refrina, nubili et aapientiBsima

consorte smx, ciuae tunc ipsum ( urat deiuulcere et demulcet et a dicta ira trahit,

quoniam illani int er ceteras diligit*.
») Ann. Meai<.l (Mur. SS. XVI) 777 D.

*) Ueber ihn siehe den reichhaltigen Aulsatz von Paul Durrieu, La prise

iV Are/zo par Enguerrand VII, Sire de Couejr en 1384. Bibliotb^ue de räeoledet
chartes 4) (1880 . lf)'5 not. 6 und det!»elben Verfaaaen Abhandlong Le royanme
d'Adria, Revue d<'s quest. histur. 28 (1880), 66.

*•) G. Romano, il pvimo matrimonio di Lucia Visconti e la rovina di Bemabö.
Arch. stor. Lomburd" X.\ (isft3), .i^*"). N. Valois, l'expedition et la ru»irt deLouis l*'

d' Anjou en Italie (1382 -84) Kevue des queet. histor. t. 55 (18^4), 84— 153. Dieser

Anfaatz itt bereichert abergegangen in Vuloie neues Buch »La Franoe et le graod
ehitme d'Occident II (189ifi), 7 m. Eine auf die Verhandlnn^^pn von 1:^82 bezQg-

liche Kotis aus dem Turiuer Archiv gibt jetzt F. Gabotto, Teta del Conte Verde
in Piemonte (1350—88), Miioellanea di stor. ItaL 33 (1895), 269 not 2.
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sollte neue Nachricbt geben über Lmlwig von Anjou Aber sie hat

ihre mütterlichen Wünsche nicht mehr eifüllt gesehen. Jone Chronik

schreibt: »Der Herr von Homi^res und sein Knappe fanden, als sie nach

Maihmd kamen, Beniabö eingenommoi tod dar T^uar Uber aräie jüngst

erstorbene Gättin Begina**).

Indessen Bemabo Hess sich doch nicht abhalten, im Sinne der Ter>
storboiien. und »getrieben von dem Ehrgeiz vttterliehen Eifers, der unab-

lllesig. trachtet, die Töchter prikihtig und ehrenToli zu Terheiraieu*^), auch

•) Osio, (locnmenti diplomatici trntti dagli arcbivi Mibnu ^-i f, 240.

*) »Invenerunt Barnabo planctu occu|iatum propter uxorem Buam nomine
Roginam noviter deftmetam«. Wenn dem in St. Denis arbeitenden Verfawser der
flandriBch-frauzGsischen Chronik, von fb r wir aj)re(lien, ein ^gleichzeitiger Hchrift-

lieber Itoricht vorlag, so überarbeitete er ihn, da vor 1395 Bernabd nicht als

,dax Mediolani* braeichnet worden wäre. Die Chronik reicht bis 1405. Ich vcr-

niuthe, dass der an Einzelheiten reiche Bericht von einem hervorragenden
Gliede der Expedition des Herrn von Coucy eingegeben ist, am wahrschein-
lichsten von Herrn von Humieres selbst, da er gewiss nicht zufällig uut einer

J^eite drei Mal als Träger besonderer ihm übertragener Missionen genannt wird.

Die Chronik ist erhalten in der Handschrift nr. 73 der Hemer Bibliothek und recht

missverstrindlich von Kervyn de Leitenhove als »chronique de berne* bezeichnet

worden. I .h fand den Berieht, den weder Durrieu noch Romano benutzt haben, in

seiner Aiis<,Mbe Froist^arts XI. 442. Wie ich später nach Eiusicbf von N. Valois'

eben genanntem Aufsatz p. IMi not. 5 und seines^ gleichfalls angefiihrteu Buches II, 70
constatierte, sind AuszQge von der letzten Partie der Chronik 1384 — 1405 in den
Cbrnnirpies relat. a T bist, de la Belgiqne sons la domin. des diics de Bonrgogne III

(Valois irrthUmlich : Ii) ed. Kervyn de Lettenhove gedruckt, unser Bericht daher auch
dort p. 207 BS. zu lesen. Diu vollstftndige Anagabe der Chronik, die H. Moran*
ill6 unter dem Titel der Hs. »Cbronographia regum Francorum' fnr die Society

de rhiet. de France besorgt, ibt mit dem ietzterschienenen zweiten Bande (1893)

erst bis 1380 gelangt. Vergl. die von mir veranlassten Berichtigungen zum Art.

»Chronogrnphia refj. Fr.« bei Pitfliast. bibliotheca histor.* II, 174R. — Hie pehr

ins Einzelne gehenden liacbrichteu des Berichtes ergänzen in erwünschtester
Weise, was der spRtere Mailftnder Chronist Corio mit mancher Verwirrung über
die Anwesenheit ]eTKT Franzosen in Mailand erzählt hat. Freilich hapt unser
Berichterstatter nichts von den Verbandlungen über die Verbindung des jungen
Ludwig von Anjou mit Lucia Visconti. Iwmals, am 2. Aug. 1384 ist an die

Stelle der /wei .labr frlher <,'T'sr1ilo.'<seuen Verlobjinj? eine Khe.sebliessun;,' durch
BevoIImftchti^te getreten, iun französischer Uitter Kenauld Brezille hat für den
jungen Ludwig, für Lucia der HailSnder Erzbischof Antonio von Sa1u««o das
Jawort ;,'egeben. Dazu verweifee ich auf die Angaben von P. Anselm c. liistoire

g^n^al. et chronol. de la maison royale de France, ^dit. Paris 1712, 1, 114:

»Lous II. . . roy de Naples . . n6 le 7. Oct. 1377. II n'avoit que sept ans,

lorsqtie son marriage fut traitt^ & Milan par Henau« I Brezille Chevalier avec
Lucia fille de Bamabon Viscomte . . cn prdsenee d' Antoine de Saluces archeve-

qu6 de Milan le 2. Aoüt 1384, corame porte un titre de 1' Inventaire d' Anjou*.
Wie 1399 bei Lncia's Vennäblun;i mit Friedrich von Thüringen der Bischot von
Novara ihr Procurator war, so 1384 gewiss Antonio von Salnzzo. Durch Ani^elme'a

Notiz werden die An<;aben von Romano und Valois ergänzt. Krsterer theilt aus
dem Journal de Jean le Vl'vre (Paris 1887) ',b mit, dnss »Regnault Bresille* nach
Mailand geschickt wurde »pour faire les epousailles» etc., Valoiy II, 71 nt. 1 giebt

einen gegenüber Corio's Angaben berichtigten Auszug der Urkunde Ludwigs II.

vom (i. Mai 1384: Ludwi|f gab an diesem Tage zu Angers in Gegenwart zahl-

reicher Zeugen seine Zustimmung sur Vermftniung und schwor» sie immer llir

giltig zu halten.

*) Worte aus einem Briefe Beroabo's vom 20. Juli 1382, in dem er den Herren
von Mantua die Verlobung Luciaa mit Ludwig II. von Aigon meldet. Osio, doeu-
menti I, 229.
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jetzt, di« Förderung jenes HeiFatsprojeotes eifrig la betreiben. Da hat ee

einen Anflug von Tragik, dass eben diese Vermfthlang und die Ge&hr, die

dem Neffen Bemabü's aus diesem Machtzuwachs seines Oheime drohte,

(liangaleazzo angestachelt /.a haben scheint, zu handeln, ehe es zu spät

sei, seinem Oheim die Katastrophe zu bereiten, die Begina in angstvollen

Träumen vorausgesehen hatte

') Marzagaia, de moderais geatia (Antiche Conache Veroneri I) 36. Auf
der anderen Seite w.tr Biancti von Suvoyen. (Jiangaleazzo's Mutter, durch Viaionen
f^Bchiockt worden, die ihr die bösen Alisichteu Beriiiib?)'« wider ihren Sohn ver-

riethen. Lamento di Bernabö Visconti v. 18. Arch. stor. Lomb. XX. 609. Valoia,

ht Krance II, 135, möchte die Frage otien lat^' ri, ob die Verbinduoff zwischen
Bornabo und dem neapolitanischem Prätendentt'n den Sturz Beruabc^'s entachieden

liabe (wie Romano denkt) oder ob (iiangaleazzo seit Langem die Beseitigung

des Ohetme geplant habe?
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Zur Gescliichte der österreichisclien Handels-

politik unter Kaiser Karl VI.

Von

Franz Martin Mayer.

I.

üeber den Plan, die böhmischen Länder mit Triest und
Fiume in eine comaier( ielle Verbiuduag zu setzen.

Die ersten umfassenden Bemühungen der Regierung Oesterreichs

mn Belebung der Handelsthätigkeit erfolgten zur Zeit Kaiser Karls VL
Zuerst (1718) wurde ein Handelsvertrag mit der Pforte abgeschlossen,

dann wturden Triest und Fiume zu Freihäfen erklärt und die orientalische

Handelscompagnie ins T;e)M'n gerufen. Auf die Belebung des Handels

auf der Donau mit den Balkanländem, des Plaudels mit anderen Ländern

des mittelländischen Meeres von Triest uud Fiume ans und durch die

orienialisehe Compagnie bezogen sicli ülle Ma<^snahmen der Regierung,

die es mit ihrer diesbezüglichen Thätigkeit sehr ernst nahm, hiebei

aber auf zahlreiche, oft nicht vermnthete Hinderniste stiess. Ich habe

Uber diese Angelegenheiten aoteiuiiSesig in meiner Schrift „Die Anfänge

des Handels und der Industrie in Oesterreich und die orientalische

Oompagnie*' ^) gebandelt nnd gebe hier einen neoen Beitragzur Qeschicfate

der Handelspolitik Oesterreidis unter Karl YL
Es ist damals sehr viel angestrebt und Terhaltnismassig wenig

erreicht worden. Besonders t&uschte die orientalische Compagnie nahezu

aUe Hoffiaungen, die man auf sie gesetzt hatte, und in den zwei See^

hSfen entwickelte sich trotz der vielen Begünstigungen, die man ihnen

*) Innibrack, Wagnqr^idie Univen.-Bnehhftiidliuig, 1882.

WMMUaafen ZTlIt. 0
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BufbeU iverden liess, trots der Magazine und Lazareihe, d» man dort

erriohfteie, nnr langsam ein regeres oommercielles Leben. Man hoffte

den Anfrehwnng der Seehäfen auch dadurch zu erreichen^ dass man
sich bestrebte, den Transport der böhmischen, mährischen und schlesischen

Waren nach Triest und Fiume zu erleichteni, und zwar zunächst da-

durch, dass man diesen Waren (im Jahre 1727) gewisse Maut-

begiinstigungen zuufestand • aber merkwürdiger Weise ist ilie Kegierung

damals nicht imstande gewesen, diese Vertilgungen durchzuführen.

Du sie aber der Ansicht war, dass die comniercielle Verbindung der

böhmischen Länder mit den zwei Seehäfen von grossem Vortheile wäre,

so verlangte sie eine sachgemässe, gröndlithe Antwort auf die Frage,

„ob und welcliergestalten mittelst der jetzigen Commercial-Verfassung

und denen genommenen Principiis nach durch die freye Meerporteu

Fiume und Triest nicht sowohl mit dem Ertzherzogthumb Oesterreich,

als mit denen Königreich böheimbischen Erblaiideu ein vice versa

haben könnendes Conmiercium errichtet und vereinbahret, folglich auch

zum wahren ^sutzeu solcher Länder in Stand gesetzet und erhalten

werden könnte."

Eine nicht genannte Persönlichkeit unternahm im Auftrage der

Refriernng im Jahre 172^ 2) eine Eeise von Wien über Graz und

Laibach nach Triest und Fiume und \\her Klagenfurt, Eisenerz und

Linz nach Wien zurück, um die Industrie- und Handelsverhältmsse

in den östlichen Alpenländern kennen zu lernen und eine entschiedene

Antwort auf die von der Regierung gestellte Frage zu linden. Der

Reisende legte seine Wahrnehmungen in einem Berichte nieder, aus

welchem die Hauptsachen hier mitgetheilt werden sollen.

Der Reisende fand die nene Strasse von Wien nach Graz über

den „vorhin fast unbrauchbar gewesten Paas Semmering" gut, dagqjen

war die Strecke bis Laibach noch nicht ganz fertig: die Strasse von

Laibadi nach Adelsberg war in gutem Zustande, ebenso die von AdeU-

berg ausgehenden Linien, von denen die eine nach Fiume, die aadeiB

nach Triest führte. Aber auf diesen zwei Skaiaen tiefalte es noch an

guten Gasthäusern, und Lebensmittel waren schwer an haben. Doch

diea werde aich, meint der Beisende, bald ändern, ee wi ein Hnopt-

•) Mayer, die Anfänge des Handels u. s. w. S. 95.

') Da« Jahr wird nicht aiifro^'eben, aber der Reisende sagt in seinem Be-

richte: »Ich habe bey der in diesen Landen vorgewchton allerh. Gegenwwt Ihr.

kays. und kön. Miy. die Reise von Wien nacher üratz, von da Qber Lajbach

naoher QOn eto. gemaobt«. Die Reiie des Kaisen «rfolgte in Jahxe iTSBw (Der

Bericht liegt im k. k. H. H. u. Staatearohiv in Wieii)s
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princip in allen Landen, vor aUemi Stnusen in erbauen und in gutem

Zustande zu erhalten.

Triest schien ihm als Hafen „conimoder als Fiume situirt"; doch

ist der Hafiao ofifen, so dass die Schiffs den im Golfe häufig wüthenden

Stürmen ausget«etzt sind; der Hafen Ton Fiume ist mehr gesehUtet^

nnd im Nothfalle können die Schiffe in den nahen Häfen von Buccari

nnd Portore Sicherheit finden. Daher war es gat^ daas die orientalische

Compagnie den Sdiwerpankt ihrar Thfttigkeit von Triest naeh Fiama

erliegt hat „Dahero auch, sagt der Bericht» vor gut angesehen

worden, die in Triest anfanglioh etablirte orientaliaebeCknnpagnienaioher

Finme an transportiren, obwoUen mit Brbanong der schönsten, kost-

barsten Magaaine nnd Lasarethe m der Seehandlnng alles Fundament

gelegt worden/^ Der Handel von Triest war damals äusseist gering.

Eauflaute, die „ein Negotium von 10 bis 20.000 Qulden^* nntemehmen

könnten, waren selten. Auch der Direetor der orientaUschen Gompagoie,

Sehubaart, den der Beiseude in Gras aufgesucht und aussuforsdien ge-

snefat hatte, hatte sieh geringsch&idg Uber Triest anagespioehen. Man
werde dort nieht finden, was man suche, meinte er; es seien dort

keine Handelsleute und „genugsambe Gapitalisten vorhanden, so vor

ihre Rechnung einige SchiffB mit Üffaeten ans Ihre kajs. Maj. Brb-

landen beladen nnd naeher Gadiz und den dortigen LSodem absenden

könnten/* Gering war die Zahl der Schiffe, gering die Waarenvorrftthe

in den Magazinen, am schlimmsten stand es mit der Thatigkeit der

orientalischen Gompagnie. Der YerÜMser des Beiseberiehtes drückt sich

darüber so aus: „Von einigen frembden Schiffen (entweder dahin-

geführten oder in deren Hagazinen vorhandenen Waaren, damii nur

einiger Handel und Gegenhandel su unternehmen w&re, ist dasumahlen

nidit das geringste zn sehen noch zn finden gewesen, wie dann ebener*

maseen bekauudt, dass die Magazine der orientalischen Compagnie von

inländisch- sowohl ausländischen Effecten lehr und offen gestanden

und das Ausehen gehabt, als wann nieoiahls darinnen nur etwas dar-

?on gewesen wäre."

Klagen über die Compagnie waren nicht selten. Es gal) früher

in Triest viele kleinere Kaufleute, die Oel und Meersalz in die benach-

barten Länder führten und dafür Eisen aus Steiermark und Kärnten

bezogen, wodurch sie einen bescheidenen Gewinn hatten. Seitdem aber

die privilegirte orientalische Compagnie „ihr vorhin frey gehabtes

Commercium fast völlig au sich gezogen und ihre solche eiugescliränket",

sind sie zu Grunde gerichtet. Die Compagnie brachte Eisen und Stahl

in grossen Menj?en nach Italien, in die Komagna, nach Neapel nnd

Sidlien; als dieser Handel in Schwang war, war sie so unklug, den

9»
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Preis dieser Waaren zu erhöhen, wodurch sie bewirkte, dass dieser

Handel in's Stocken kam und schliesslich fast ganz auOiörte; denn man
wandte sich in Italien dem schwedischen Eisen zu, das viel wohlfeiler

war. Die Conipag'nie, welche den Privatkaufleuten den Eiseuhandel

entzogen hatte, musste ihre gesamniten Vorräthe an Eisen und Stahl

losschlagen und lange Zahlun;isfristen gewähren, ja sie soll sich den

Hauptabnehmern (den Godellischen Erben) gegenüber verptlichtet haben,

„in gewissen, aiugesetzten Jahren mit derley Eysen Handel und Wandel

nicht mehr zu treiben*^ Da die Compagoie auch bei dem Versuche,

mit Portugal Handelsgeschäfte anzuknüpfen, nur Verluste hatte, so

war es erklärlich, dase damals in ihren Magasinen zu Trieet nicht

„för einen Gulden wertb zu finden gewesen."

In diesem trostlosen Zustande befand sich die Gompagnie, obgleich

ihr fUr ihre Unternehmungen ein Terhältnismasaig grosses Capital zur

Verfügung stand. Es ist schwer zn glauben, meint der Verfasser des

Reiseberichtee, dass
,
jemals eine Compagnie mit einem ttärkeren C^otal

dörfin« zusammengesetzet und etablirt werden können/* Aber Tom

Capital allein, fahrt er fort, hingt eben das Aufblühen des Handels

nicht ab, sondern vielmehr von der „Facilitinmg** des ioip und ans»

lindischen flandele und davon, dass das Conunereium „in semer nn»

beschiinMen Freiheit erhalten und nicht ausserordentlieh gebunden

und beschwehiet wird**; das ist nach seiner Ansichi der „wahfs ond

rechte Grundstein zn Emporbriugnng alles Handels und Wandels.^*

Die Handelsmonopole, die der oiientalisehen Compagnie gewihrt worden

waren, haben sieh also nicht nur nicht förderlich, sondern Tielmehr

schidlich erwiesen.

Zur Yerwirldiohung des Planes, in Oesierreicfa mittels der zwei

Sediifen ilume und Triest ein „üniTersal-Gommereium** sustande sn

bringen, könnte man, meint der Yerfiuser, den Yorschlag machen,

der Kaiser solle in „diesen zwei Porten eine solche Univeisal-Stapel

dergestalten Yerwilligen''^ dass alle fremden Waren nur durch dkse

Hifen nach Oesterreich gebracht und alle iniindischen Waaren nur

durch sie ausgeführt werden dfirften; denn dann mfisste sich aUer

Handel in diese Hifen ziehen. Der YerÜMser findet es notihwendig,

die Hindernisse auseinanderzusetsen, die diesem ungeheaerliohen Plane

entgegentreten würden, wobei wir wenigstens zur Kenntnis dankens-

') Die Verdrängung dea steirischen und kärntischen Eisens aus Italien wird

auch in der 1709 verfassten Beschreibung der innerösterreichischen L&nder von

Stupao von Ehrenstein erwähnt, aber anders erkläat. Der Hnuptmarkt war

Siuigaglia. Vgl. Beiträge z. K. steierm. (jeticbicbtdquelleu 24. Jahrg. (1892) S. 8.
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werter staÜsfciacher Daten gelangen. Ana Böbmen worden damab
achon aehr viele und aehr Terachiedenartige Waaren aiugeflllut. Ana

den ftnf ,,SSol]qQarti«ren*^ Firag, Gabel, Eommotan, Preaanita und ]E|ger

worden naeh den Zolliegiitem jäbrlieh Waaien im Werte von li800>000

Golden naeb Sachaen ond der obersichaiaehen Lanaita aoagefllbrti wobei

aninmerken ist, daaa in den Zolllmtem weniger ala die HSlfte dea

wabren Wertea angesagt so werden pflegte, ao daaa man gewiaa 8
UiUionen ala wirklieben Wert annebmen kann. JedenftUa fBbrte

Böbmen mebr Waaien aoa ala ein und ea könnte aeinen Handel noob

erweitern, „wenn ea aieb in OoltiTirong dea CSommereii der von Gott

ond der Katar verliebenen, Ton Gburaacbaen aber aeit einigen Jabren

wideneebüieb gesperrten Elbeaebi&brt so nfttalieb ala notbwendig

bedienen könnte.** Dieae böbmiaeben Waaren, beaondera die „weiaB-

ganiidite Leinwand** ond Glas, giengen nach HoUand, England, Por-

tugal ond aelbet naeb Weatindien; Scbkaien acbickte naeb den Zoll-

regiatem jährlich fQr dritthalb Millionen Thaler Leinwand und för

mehr als zwei Millionen Garn in das Ausland. Dieee Waaren gieogen

theils auf Laudwegeu, theils auf der Oder in die Hafenstädte Bremen,

Hamburg, Lübeck und Danzig und von da in verschiedene Länder.

Diese Waaren uach Triest und Fiuine zu schicken, statt in die

nordischen Plilfeu, war natürlich uuiuüghch. Mit welchen SchiH'en

sollten sie von Triest und Fiume weiter ^^eschickt werden? In den

nordischen Häfen waren täglich Schifie aller Nationen za finden; sie

brachten aus Spanien und Portugal Tabak, Farbholz, rohen Zucker,

Cochenille, Indigo, Campeche-Holz und Droguerien, aus Holland und

England Seidenzeuge, Gewürze, Fische, und nahmen die böhmischen

und schlesischeu Waaren in Empfang. Gegenüber diesem regen Handels-

leben waren Triest und Fiume todte Orte, aber die Erkenntnis dieses

Unterschiedes war es ja eben, welche die österreichische Regierung

unablässig auf Mittel sinnen Hess, den Handelszug aus den industrie-

reichen böhnubcheu Ländern nach den eigenen Seehafen zu leiten.

Man dachte sogar daran, den Kaiser zu vermögen, dass er bei „dem

vorhabenden Schiffs-Armament in deren .Seeporteu Buccari und Portore

an Kriegsgeräthbchaften" wie eisernen Stücken, Bomben, Granaten,

Kugeln. Anker, Nägeln, böhmische Eisenwerke vor den steirischen

und kärntnerischen bevorzuge trotz des weiten Weges, den diese Gegen-

stände zurückzulegen gehabt hätten^); doch dasa scheint ee nicht

gekommen zu sein.

1) Merkwürdig ist folgende Begründung der Möglichkeit disMB Versuchet:

»fieim ao gut die Cion Spanien in Moocaa (I) decglaichen Kriegagerftthgohaften,
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Von allen böhmischen und schlesischen Ausfuhrartikeln gelangten

damall nur Tuch und Leinwand in die eüdliohen österreichiaehim

Länder und in die Hafeuorte und auch diese nur in bescheidenem

Masse. Die Eaufleate klagten aber den geringen Absata der böhmischen

Toehwaaren. Von den Leinwandsorten fanden nur die mitfcelfeinen

nnd gmngen, nach Art der St. Galler Leinwand hffi^estellten, einigen

ABwert; feine Leinwaad gieng in geringer Menge nach Neapel; grobe

Leinwand bezog man Torzagaweiee aas Steiermark. Der grOttte Theil

der Tach- und Leinwandwaaien, die in Italien einen AbaatB fanden,

nahmen ihren Weg dabin nicht Uber Triest, sondern Ober Botun.

nDarbey, heistt es in dem Beiaeberiohte, ancfa dieeea .noeh an obieiw

nen, wie das Kduigreidi BSheimb in dem Yerachleja seiner £ibri»

oirenden Waaren, sonderlich in denen ans bSheimbiach* nnd schlesischer

Wolle gearbeiteien Tttchem nnd Leinwand Uber Boftaen nacher Italien

nnd dortigen Landen reichlieh, welcher dem wenigsten TbeUe nach

auf Baratto oder Qegenhandel nicht einmahl ankommet, sondern pahre

Gelder daidnroh ins Land gezogen werden, da die Botzener Handela*

lente vor ihre Beehnwng nnd mit vorheriger Uebersendnng starker

Rimessen grosse Bestellimg an Tfldkem nnd Leiwanden thnn nnd also

dieBnumaner, Nenroder Neohanser, Trantenaner, in denen sogenannten

8i Oalliner Leinwänden grossen Y«:kehr haben, welches nicht nnr

die Zollregister respeetn der Aosfnhr solcher Waaien die Pragerisdien

Weohsel-Negotianten Moser, Sickh nnd andere aber wegen der vor

diese Tuch ond Leinwand negotürende Handelsleute empfangende Geld-

rimessen beweisen können.^*

Bei der ErklSrung Triests und linmes an IVeihalen war allerdings

die Ge&hr vorhanden, dass die Handelsstrasse von Italien über Bötzen

nach Böhmen nnd Schlesien verdden nnd die Waaren ihren Weg aber

Triest nehmen wflrden, somal da der Bau der Strasse zwischen diesem

Seehafen und Wien in Angri£f genommen wurde. Die Tiroler waren

auch in grosser Sorge und schickten im Jahre 1727 eine Deputation

nach Wien, welche gegen die den Seehäfen gewährten Privilegien

protestiren, die Ausbesserung der Strasse zwischen Linz und Eisenerz

verhindern und durch andere Mittel die Verödung des Murktea von

Bötzen hintanhalten sollte-); aber die Gefuhr iür Tirol gieng damals

wif es die sicheren Nachrirhtfn geben, verfertigen und iiaclier Spanien trans-

portieren lassen kann, mithin die Weite de* ürtba nicht achtet, warumben solle

der Transport mittelst der Elbe über üamburg durch Ihro kaya. Maj. eigendts

haltende IbiegMohüb nioht auch endlidi geschehen kOnnen?«
I) Neozode in Fr. Schleiieii, Dttlich von BnumMi.
*) Vgl. darttber neine »Anfftnge de« Hsadel« nod der Indvitiie in Oester«

reich S, 85 ff«
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forllber. Der Verfaeeor aiimreB Beiaeberiehtes fngjt aneh, wamm wohl

die Seehafen noch nieht im Stande gewesen aeien, die dnrefa Tiiol

gebenden Waaren an eioh sa sieben, und findet zunSchet, daes aueb

beim Handel die Gewohnheit eine groeae Macht sei Bötzen habe

einmal seine Yerbindnngen mit - Italien, besonders mit Mailand and

Florens, und unterhalte seit langem den Transithandel swischen Italien

nnd Böhmen, Ton wo der Handelssog Ober Schlesien und Polen nach

Daneig gehe, fiberdiee habe Botsen reiche Eauflente, welche sieb Waaren
gegen bares Geld erschaflfon, und daher sei sa sweifeln, dass die dnieb

ao lange Znt ^gebahnte Botsener Strasse^* su Gunsten der SeehSfen

verlassen würde, „indem sich das Commercium gleidhsamb kettenweise

hineinflechtet nnd seine unbeschränkte Freiheit prStendiret» nnd sobald

es einmal serriesen, nicht wieder susammensnbringen ist.*'

Die bisher über Bötzen gehenden Waarea für die Seehäfen sn

gewinnen, durfte man also oicht hoffen ; nnd daher kommt der Reise-

bericht wieder auf den schon ausgesprochenen Satz zurück: Ein See-

hafen, der den Gesauimthandel, den inländischen und den iivisländischen,

an sich ziehen will, verlangt eine ,,ULibeschränkte Fn iheit iu derioii

duhm führen koaneudeu frembdeu Waaren uud KtlVcteu, sonderlich iu

einem Land, wo die Absetzung der inländischen dargegen Gewiuu und

Nutzen deren Ländern verschafieu soll." Es wiire freilich zu wüuschen,

dass man den fremden Handelsleuten Mass und Ziel vorschreiben

könnte, welche Waare sie briugen dürften uud welche nicht; aber

sowie die Inländer alle überflüssigen Waaren an Mann briugen wollten,

ao auch die Ausländer; dalier habe es keinen Sinn, gewisse Waaren,

wie Tabak, Quecksilber, Eisen, Stahl, Kupfer und Salz von der Eintuhr

ganz auszuschliesseu und andere fremde Waaren, wie Tuch, Woll-

und Seidenwaareu mit einou st aken Zoll und noch einem besonderen

Autschlag zu belegen; denn viele KauÜeute. die auch mit dieseu Waaren

Handel trieben, köunten nicht in die Seehäfen kuuimen. und die In-

länder, die sich etwa da eiustellteu, fanden keinen Iväuter,

Es war einfach unmöglich, die Eintuhr wichtiger Waaren aus der

Fremde zu verbieten uud zugleich deu Haudel in den zwei Seehäfen

emporzubringen. Diese zwei Dinge wirkten einander entgegen. Daher

behauptet auch der Eeisebericht, dass sie „uicht änderst als zwei gegen-

einander streitende Contradictorien angesehen'^ werden können. Nur

wenn alle Waaren eingeführt werden dürften, könnte gehofft werden,

dass sich der Handel iu den Seehäfen hebe. £b müssten dher auch

sonst die Privilegien der orientalischen Compagnie, welche die kleinen

Gewerbe und Eaufleute zugrunde gerichtet habe, geändert werden,

so zwar, dass die kleinen Kauflente Handel treiben könnten, wie sie
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wollten. Aach die hoUändiache ost- und westindische Handelscompagnie

habe em Gewerbemonopol, aber durch sie giengen die kleinen Handels-

leute nicht ssngronde, weil diese HandelsgesellBohall „dem Verkauf

ihrer Waaren in grosso dergestalten regnliret, dass wann aelbige

eine Pariihie (Waaren) an In- nnd Ansiinder abgeieteet and ihnen an

Ifaohnng ihres Fkofits genngsamben Babatto gibet, als dann ihre

Hagaöne enperxet und nicht Terkanfet« sodann den Eanflenten nnd

Handelslenten die Versilberung ihres Abgenommenen zu sidiem tlber*

lasset, nnd sie dadurch in Handel und Wandel unterhaltet, so ausser

diesem nicht sein k5nnte, wann die Gompagnie allen Handel bestSndig

auch thun wollte/* Derartige Compagnien sollten sieh in Oesterreieh

bilden* Die Frage nach den Maut- und ZolWerhSltnissen zieht der

Verfasser des Beiseberiehtes weniger in Erwägung, er sieht es eben

fOr eelhfltTerstSndlich an, dass eine Verminderung dieser Abgaben auf

die Bntwickluiig des Handels nur Ton gutem EinBusse sein könne.

Nach diesen Darlegungen und Betrachtungen musste den Ver&saer

des Berichtes die FVage der Begierung, ob mit der jetzigen Oommerdal-

erfassuug und den geltenden Handelsgrundsatzen die SeehBfm Triest

und Flame mit den bohroischen I&ndem in eine innigere oommereielle

Verbindung gebracht werden kdnnten, yollstSndig yerndnen. Eine

solche Verbindung war nicht herzustellen, also auf diese Weise die

Handelslhätigkeit in den Sediafen nidit zu heben. Aber der Bericht-

erstatter beantwortet auch die Frage, wie ohne ROcksicht auf Böhmen,

Mähren und Schlesien der Handel in den Seehafen in einen blühenden

Zustand gebracht werden könnte. Dies kann nach seiner Meinung

nur durch Entfernung aller der freien Entwicklung des Handels ent-

gegenstehendeu Hindernisse erreicht werden; man übe keinen Zwang

aus und lasse dem Handel ^eine Freiheit, dann werde er sich au h

heben. Kr drückt dies iu folgender Weise aus: Triest und Finnie werden

sich zu Handelsplätzeu entwickeln, wenn 1. dem Haudel mit aus-

wärtigen Waareu vollkommene Freiheit gewährt, 2. „alle Privat-

handlungen, so sich auf die Arth eines Monopolii fussen. abgeschnitten,

jedem aber seine freye Handlung verstattet'' wird, und wenn 3. Maut

und Zoll in „eine moderirte Abnahme gesetzet werden.**

Nach diesem Ergebnisse sriner l{eobachtuni»;en lässt der Verfasser

des Berichtes einf* Darstellung der Industrie- und Haudelsverhiiltnisse

in den von ihm besuchten Orteu foljren. Diese theile ich hier un-

verkürzt mit. weil aus der Zeit Karls VI. ein derartiger Bericht nicht

bekannt ist

') Aus der Zeit Maria T > -ias hat A. Foumier zw. i dt-rartige, auf eine

grOMere Zahl tos Stüdten »ich beziebencle Keis^bericbt« vergäentUcbt: outea
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n.

Aus dem Berielite aber eine Handelsreise
om Jahre 1728.

Gratz hat in seiner Handelschaft ziemlich starken Verschleiss in

denen bohciinbischen und schlesischen Tüchern, wie ich dann in vielen

Kaufmanns- Gewülbern recht starke Fartbyen von denen Beicheuberger,

Bratuwaer, Neuroder, Glataerisoiifin und Keuhäoaer grobe mid mittel

und feine Tflcber Ina 2 Golden 15 Kr. auch 2 Onlden 20 Krenzer von
hochrothen Farben gefunden, aoana purer büheimbiach. und theils sehlesiadier

Wolle, dann auch schlesische sogenannte Kern und Kaptücher aus purer

schlesischer Wolle gearbeithet und über Lin^ dahin gebraclit, von dar auch

weither nacher Laibach, Ciagenturth, Görtz, auch Triest und Fiume ver-

führet und Temegotiiret werden. In nicht allzufeinen Leinwanden gehet

dieser Orthen anch viel in Yerksiif nnd weitberer Versendung ab; von
grober oder mittelmftsaiger Sorte aber ist wenig Abnahme mit Nntzen an

finden, als die ateyerraärkische in guter Qualität gearbeithe grossen Abgang
findet und auch durch die Truekung ruif Cotton-Arth zu Spallieren, Bethen

und dergleichen coiisumirct wird, «liiliingegen nacher Böhmen und Schlesien

viel steyermärkische Ejscuvvuaren in allerhand Sorten, auch Sensen, Sicheln

und dergleiclien TerfEibret nnd gleicbsamb de Baratto nnterbalten wirdt;

dann wann ancb achon e. g. der Peter vor seine an Jakob hineingeseedete

Tücher keine Eysenwaaren directs nicht herausführet und also baruttiret,

80 trettet doch ein dritter als Paul in das Mittel und zahlet dem Peter

für seine dahin geführte Tücher die Gelder im Land wicler, so er nacher

Steyermarkt vor die empfangene Eysenwaaren zahlen niiisste, dass also

nicht just unter zwey, sondern auch mit Eintrettun^' des dritten der

Baratto sich bervorgiebt. Wann man nun in Brsebung dieses Yenchleisses

der bdheimbischen nnd schlesiseben Tficbsr ancb theils Leinwanden sogleich

daraof Terfallen wollte, dieselben in grösserer Quantität dahin an ver-

schaffen, grosse Lager duselbst mit nnzustellen und <lie Fabriquen und
Arbeith im Lan le /u v(>rstärkfn. so würde dieses Negotium mehr Schaden

und Nachtheil als Gewinn zu erwartem haben, als M hanbtsächlich auf

die Abnahme nnd nicht auf die blosse Ueberfuhr nnd Ueberhitafttng deren

Waaren ankommet, nnd solche nicht so leicht ins bahre Geld kOnnen ver-

aetzet als fabriziret worden; dann wann ein Fabricant sich auf 12 pro

cento Nutz zu haben auf seine Waaren rechnet, selbige aber 2 Jahr un-

verhautiter behalten thuet, so seynd zweyraahl 0 au* Ii wieder 12 pro cento

an Nicht-Nutzung der Gelder verlohren, und dieses gehet gradatim, er

rechne seinen Protit bo hoch, als er wolle. VS'ann also das Commercium

nur in seinem Lauff gelassen und mit nnterschiedlichen Beschwerden in

Zoll nod Manthen sonderlich das inlftndische bsy der Ansfohr nicht beleget

wirdt, so thoet es mh nach den Zeitlftnfiten von Selbsten mehreres ex-

(vom J. 1754) Qber die öatiterreichischen Aipeulünder und Italien (Archiv f. öster-

rddiiaebe Qeaehiöhte 73. Bd. 8. 230—274) und einen vom J. 1756 Ober Ungarn
md Polen (in demselben Archiv 69. Bd. 8. 378^465).

Digitized by Google



1S8 Frans Martin Mayer.

tendiren, dann es wechselweiae seinen Ab- und Zaflnes hat, und weder
geschmählert noch übertrieben werden will.

Diese > i^^ene Bestellung der böheimbischen Tüeher von diesen steyer-

mftrkischen und Botzner Kaufieuten formiret denen erbländischen Tacb-

und Leinwandfobricaaten besser xn ihrem Ptofit, als wenn sdbto ibre

Waaren auf etwas Ungewisses hineinsenden und den Verkaaf abwarten

mttssen, da im eisten Fall ihnen die Gelder darzue angesohaffefc werden

und vor die Bezahlung nichts za sorgen haben, in dem änderten Fall sie

sich aber mit dem Verkauf ihrer Waaren der Discretion ihrer Commissarien

und Factoren lediglieh unterwerfen müssen, wo offt meistentheila stat

Gewinn Schaden herauszukommen pileget.

Laybacb. AUdorthen ist gleiebe Handelscbaft wie in Grata ond
providiret sieh auch aelbsten mit böheimbischen und Bchlesiaohen

Tüchern, auch minderer Sorten von denen Amaner. Trautenauer und in

dem Glutzischen fabricirten Leinwanden, so man die 68 St. Gnlliner nennet,

weilen aie auf Schweitzerische Art gerichtet deynd und weither nacher

ItaHeo, Venedig, Napoli und diesen Landen seine Abnahme relehlicb findet

Ton diesem Tach- und Leinwandbandl kommet eben, ob es wobl auch an

Bjysenwaaren in Baratto laufet, das bahre Geld in Bülimcn und Schlesien,

und ist die Layb.ich florirende Handlung deren Godellischen Erben mit

grossen Capitalien versehen, so das stärkcste Negotium führet, auch der-

malen den Eysenhandl nach denen Meer- Porten Fiume und Triest und

weither nacher Italien, nachdem ihnen die orientalische Compugnie solche ab-

getretten, unterbaltei IMe BinfOhrung der bOheimbischen nnd sohlesisehen

Tücher aber sdieinet selbst gegenwärtig in etwas ins Stocken «i gorathen»

als die dortigen LandstSnde doreh ihre eigene aufgerichtete Tncbfabriqaen ^)

die Einfuhr zu hemmen suchen und ohne Erlaubnues keine derlev erb-

liindische Tücher eingeführet werden sollen, wiewohlen nur zweifelhaft zu

sein scheinet, dass man selbiger Orthen, obschon die Wasser daselbst zur

Walkung sehr gutte und erforderliche Qualität haben, und nieht hart ond
stark seynd» sondern Letten führen, in Fabrieinmg Ordinari-TOcher nach

der bOheimbischen Qualität Mangel genugsam hierzu erzeugender gutten

und tiuiglichen Landes-WoUe reossiren und der Verschleiss der böheim-

bischen und sclilesischen viel Abbruch thun dürfi'te, indeme auch /u denen

Ordinari-Tiu heru für die zu leisten habende Gi iinitz-Quamisonen mehr mit

Vermiscliuug feiner oder mittlerer Neapolitanischer unter die Sprotte und

harte Landes-WoUe pfleget genommen, hingegen aach denen Soldaten in

den GrflnitS'Vestungen jede Elle (die zwar etwas iBnger als die evbllndische

Mass) nmb 3 Gulden, jedoch blau und roth solche Ordin tri-Mundimngs-

tücher angeschlagen zu werden. Die Fabricanten und Tuchmacher seynd

meistens aus Büheim, lieiLiieuberg, Braunau und der Orthen dahingezogen

worden, folglich aul büheimbiscbe Arth arbeitheu.

Die Anrichiung dieser Laybacher Tuchfabrique mag die stSriceste

Bewegnus geben haben, dieweiloi dortige Stände nach denen alten

YertrUgen die Grftnits-Qaarnisonen gegen Croatien, Slayonien nnd Dal-

') Diese Tucbfabrick erwähnt Dimitz, Geschichte Kxaios IV, nicht.
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mstien in der Unterhaltung haben und zufolge deesen ihnen ihr Unter-

halt ein Drittel in Geld, ein Drittel in Mundierong und ein Drittel in

Brod gereichet wird.

Gewiss ist es, dass wann da^ Königreich Boheimb ein dergleichen

Bf>neiflnintn geniessen thet«, and man Ibro Kay. Uiy. auf dosen Beinen

habende IVonppen einige Begimenter in Abschlag der jährlichen Landes*

Terwillignng zu Yerpfl^gong anch nur in denen nOthig habenden Mun-
dirungsrequisiten zogetheilet würde und sich also auf einen beständigen

und sicheren Consurao m verlassen bette, die Landesfabriquen in Ver-

arbeitliung der im Lande erzeugenden Wolle, so prüssten theil nach zu

dergleichen Muudiruugs- Sorten allein zu gebrauchen ist, gar bald in bessern

Stand mit vielen erarmeten TaGh-,Bye- 1), Hflth- und Strimpforadmn befinden

floHen, nnd solohes lohe ICateriale in grOssexer Qoantität wflxde Tenrbeithen

können, da in Erzeugung solcher Hundirongs-Sorten als Tficber, Bey,

Hüthe, Strirapf, Leinwand, LeJor zu Schuhen nnd Stiefeln, erbländische

Juchten, PatrontUschen, B'linten uud Pistolen in mindesten nichts abgehen,

sondern allein auf den sichern Verschleis und Abnahmbe ankommen thuet.

GOrts ftthrei swar keine sonderliche Commerda and verleget sieh

meystentheils eben&hls mit bOheimbiflohen nnd achlesisohen Tüchern theils

aus Laybaeh nnd Grata, theils auch von erster Hand von sohlechter Ck>n-

sideration, ausser was die innländischen Effecten in Consumo anlnnget

und in Wein, Oehl, Schweinvieh, Salz und dergleichen bestehen thuet,

theils Handel in Kleinigkeiten, auch mit dem Yenetianischen Gebieth starke

CoDBexion hai
Die rohe Seyden-Bnieglong ist hingegen daselbst and in dem gansen

Friaulischen Lande von der grössten Consideration und wird darinnen

jährlich eine Quantität wenigist per 30.000 Pfund erzeuget. Dagegen

muss man sich höchlich verwundern, dass im ganzen Lande, wo das rohe

Materiale, als die rohe Seyde, seine Er/euLMius hat. niiht ein eiutzige

Manufactur oder Arbeither in Scydenwaareu weder in Zeug, ja nicht ein-

mahl seidenen TQebeln za finden ist Die Spinnang der Seyde and dass

die rohen Ayer oder Qakten nicht nasser Landes nnd in das beoachbahrte

Yenetianische Gebieth geführet werden, vorzukommen, ist sn Fara etwan

eine starke Stunde von Görtz das grosse Seydenfilatorinni ex parte camerae

erbauet worden. \vol< lies ein Wienerischer Kaulmann JSahmens de Trevano

mit dem allergnüdigsten Privilegio, (iass Niemand änderst im Lande eine

«A» Seyden-Spinnerei und sich deren sonsteu in ziemlicher Anzahl be-

fundenen Handfilatoren weiter bedienen darf, gleich solche alle abgeschaffen

nnd einem ohnweith Gradisca wohnenden Oolomba von drey gehabten Hand-
FUatoren nur eines annoch gelassen worden, im Bestand bat.

Dieses gro<^f Fihitorium hat wegen seiner herrlichen Structur. wo
alles durch «las Wasser getrieben wird, keine Ausstellung zu ht soigen, und

meritirt aller Zeit gesehen zu werden. Der de Trevano hat uuu von allen

im gauen Lande enaigenden Qaleten den Yorkaof, nnd mnas sich jeder

Inwohner oder Baoersmann, so die Qaleten von denen Seydenwünnern

>) Ut Boy, weiches Flanell.
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er/.icglet, um den Abkauf bei ihme anmelden, so viel als dieser nnn
kauten will oder kann und ihm anständig ist, darvnn ist er Abnehmer;

das übrige kann alsdann allererst der Inwohner im Land oder ausser

Landes gegen einen von ihme Trevono erlangten Passier-ZeUel verkaufen.

In dem Lande findet man keinen Banertmann, der einige Ataalune

hat» weilen die -mhin im Brandl geweste Handfilatorien, damit ein jeder

Inwobner Beine Sajden selbsten spinnen können, oawiret und sich deren

mehr zu gebrauchen verbothen worden, dahero es auch geschiehet, dass

solche in orrossor Quantität und oft die beste Galeten in das Venetianische

Gebieth und nur 4 Meilen von Görz liegende Ortho Udine und Palma

nova getragen und verkaufet werden, wo einem jeden privato die Hand*
filatorien ta halten erlanhet sind, dass an diesen Orthm die schOnsle

8eyden, so alle aus denen in kays. IHaulischen Landen erzeugte Galeten

der Seidenwtlrmer herkommet, und wohlfeyler als in dem Filuiorio zn

finden und zu haben ist. welche in starken Parthien nach Venedig, dann
Jjürnberg und von da nacher Holland gesandt wird.

Diese in dem Iriaulischen kays. Lande erzaigeude rohe Sayde ibi nun
zwar in der Qoalitftt and Qüte der Tnriner, Florentiner, Yeroneser nnd
MaylSnder feiner Sayden von dammben nicht gleieh, weilen der Seyden-

wnrm in dem FriaiüiBchen der Natur und Eygenschafft auch seiner em-
jif:in<_'on<len Nahrung nach nicht so feinen Faden als in dortigen italieniiächen

und piemontesischen Landen spinnet, mithin auch jedes Landes Seyden

different ist. Wie aber zu Fabricirung jeder Sorte Saydenwaare auch die

Seyden muss sortiret und choisiret werden und da die feinen Taffet, gros

de toor«, Major nnd dezgleichen Mode- oder Berterre-ZBngs die Mob
Piemont«ser Seyden absolnte erfordert und haben will, so ist doch die in

deren kays. friaalisohen Landen erzieglende Sayden von solcher Qualitit,

dass diese Fabricirung, Damast, Brocatct, Sattin, Taffet, halbseydene Zeug,

Tüchel, Strimpf und solche Waaren sich tauglich befindet und hier in Wien

starke Verarbeithung darvon geschiehet, die grOsste Parthy aber ausser

Landes nnd wie oben gedsdit naeher Holland gehet uaä die damos Uhn-
cirende Waaren wieder in die kays. BrbUmder gebracht werden. Wie sieh

nun die Inwohner flber die ünterbrcchung ihrer Handfilatorien, dass nicht

jeder vor sich seine er/ai<^onde rohe Sayden verspinnen und zurichten

kann, beklagen, so thuet es der Inhaber des grossen Filatorii, als der

de Trevano, ingleichen und stellet voi, dass er mit Verkauf und Anwehrung
der Seyden nacher Holland nicht mehr fortkommen und voriggehabten Ver-

schleys darmit finden kSnnte; dsnn wie er Torhin 10 bis 12.000 Pfimd
dergL Seyde nacher Holhmd senden können nnd darfttr die HelSle Rimessen
auf bahre Gelder in Wechsdbriefen erhalten, die andere HelfTte aber in

fabricirten Wnaren annehmen und den Verschleys darvon in Länder wieder

suchen müssen, so seye das Letzte wegen des auf solche Waaren über die

hohe Mauth annoch gelegten Aufschlag unterbrochen, das^ er den Werth

nnd Freys der Sayden folglich anch iie YersUberang nicht erUngen und
forthaetxen konnte. Da nun in dem OOrtuschen keine Seyden&briqnen

nicht angeleget seynd, in denen kays. Erblanden aber solche sich bereits

mit grossen Spesen und Unkosten introdaoirter und in gutem Stand be-

betinden. folirlich dieser friaulischen Sayden-Verarbeithung /u denen Waaren,

worzue sie ihrer Qualit&t nach tauglich, zimbliohe Vortheil geben können,
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80 will doch di^s auf die Facilitirung des Transporta ankommen, denn

obwohl der vorhin geweste Zoll auf die in die Erblande einführende rohe

Saydeii die Helffte aaohgelissem worden, so wirdt doeh in den ZolULmbtem
zwischen frembden als Tianontoiisohen und LevantiniBehen, daim in Ibio

kays. Maj. Erblanden erzaigteu Siqrden keine Distinction gemaoht» aondem
in einer Gleichheit abgenommen, wo noch dazumahl man in einem

Filial-ZoUambt, Frantz genandt, zwischen Gratz und Laybach gelegen, vor

einem' Pailen solcher rohen Sayde der 1 Ctner, welcher von Görtz dieser

StniMe aaoher Waa gesandt worden, 19 fl. 30 kr. sls Transito-Mauth ab-

genommen bat. Ein gleiches gesefaiebet aaoh auf der Strassen über Vilbieh,

wann ans dem GOrtziächen dieser geraden Strasse naeh über Lintz in die

kOnigl. bOhsimbischen Erblande derley rohe Seyden zu deren Fabriquen-

Verarbeithung pfleget transportirt zu werden. Wie nun aber solche kost-

bare Fabriquen-AnletrunEr in den Erblanden ohnmüglich unterbalttn und

fortgesetzt werden kann, wann dua hierzue erforderte Kohe Materiule, so

in allsn Lindem mit Nutsen nicht allemahl oder sogleich kann enaaget

worden, in dem Transport mit alhobohar Abnahme der Ifaath bescbwehret

wird, so solto denen erblandisehen bereits angelegten Manufacturen ein

grosser Vorschub geschehen, wann das rohe Scydt n-Materiale, welches in

die Erblande zu Händen solcher Fabriquen und Verarbeitung gesandt und
transportirt wirdt, mittelst eines kays. Passes ohne alle zu zahlenhabende

Maatb paasiret wfirde, wo die Abnahme und Yerarbeitong der in Ihro

kays. frianlisohen Landen erzeigte rohen Seyden sngleieh besser

bÄrdert und die Tnmsportirang ausser Landes ihrui Abfall nehmete.

Passage über den "Rerg Loibl, Diese vorhin fast ohnraii^rlich

gewesU' PassiLge, wo nur mit Saura-Kosscn der Transport geschehen können,

ist jetzo in Bolchen .Stand gesetzt, daäs beiadene Wägen mit 6 Pferden

auf* und abpsMiren, so gefUhrlieh als ea immer anmsehen ist, nnd dahero

ein nnd anderes Licht gibt, das in dem KOnigreidi BSheimb anf der

Strassen Ton Dresden naiver Prag der dermahlen eben zimblich besehwerlicb

lu passiren seyende sogenannte Heyersberg gleichermassen besser und

comrooder ganz leicht gerichtet werden könnte, wann auf gh-iche Art

man zur Arbeit diu Hand anlegete und sich gleicher Mittel wie dortiger

Landen bedienen thäte.

Ciagenfari Da bestehet das grosse Negotinm in Eysen nnd Stahl,

allein alle Klagen der Inwohner und Negotianten gehen dahin, dass ihnen

zeithero ihr vorhin gehalstes freyes Commercium auf unterschiedliche Arth

und Wege durch die orientalische Cumpagnie seye gesperret und unter-

brochen worden, und also in schlechtem Stand wäre. Die Gewehrfabriquen

nnd deren Handwerkher stehen still und ob sie schon das beste Eysen

b^ der Hand hat nnd in sehr wohlfeylen Freys, dass sie kanmb bestehen

können, das tauglichste Gewöhr an Flinten, Pistohlen und Carabiner arbeiten,

80 ist doch auch unter dem eigenen kays. Militari keine sichere Abnahme
zu finden, dass selbte unter sicher habenden Verschleys arbeiten künntt-.

Aus den künigl. boheimbischen Erblanden ist das Stärkeste die Bestellung

Ton Ordinari-Tüchern and mittlerer Leinwand zu 50 und 84 Ellen in

% Bieilen, wo ein nnd andere Negotianten solche ebenfalls wie die Gratser
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und Laybaeher aus der ersten Hnnd bestellen, und die Correapondenz mit

denen Braunauern, N^urodem und Heicheubergern, Neuhänaem und dieser

Orten seyeaden Taobmacheni und HandelslentlM» imterlialteii vmA die

Gelder ftber Linti, ¥ng und Biesslaa vor das dabin gehende StqrnMhe
Sysenwerkh anweiten nnd acontanren.

Steyerische Eyaenärt/te. Wie ein jedes Land seine Eygen-

schafTton und Beneficia vor andern hat. so zeuget es sich auch in diesem,

dann genugdamb von »elbäten bei^anndt ist, daäs die Qualität und Quantität

des Steyerisehen Eilsens &8i alle andern in denen bOheimbisolien Lindem
den Vorang sonderlieh dortigen Landen benehmen tiraet, und da dieses

Eysenmatenale den lebendigen Stahl mit sieh führet, so ist auch die

^Ifinipulation in Fabricirung dessen anderes als mit dem böheimbischen

Eysen nicht kann verfahren oder Nutzen, der (?) aus jenem verschaffet

werden, dahero es auch ein unnöthiges Nachdenken seyn würde, auf einigen

Verscbleys aus denen böheimbischen Landen odet weither in die Meer*

Borthen Fiume nnd Triest mit dieser Waare an gedenkhen, es seye danni

dass Ibro kays. Maj. zn dero eigenem Dienst an Krii^s-GerBtschaiften als

Bomben, Grannthen, Stückhkugeln und derlej Lieferung 7.n thün (wie oben

gedacht) ihren böheimbischen Erblanden etwa mitiheilen weiten.

Liutz und dessen angerichte Fabriquen. Diese von der orieu-

tasiaehen Compagnie angelegte nnd sehr herrlich erbante Fabrique hat dem
snmptnosen Oebfta nnd 8tmctnr nach ssine eigene Meriten nnd diesem

nach nichts aossnsetzen; wunn darinnen die viel aufgewandte unnOthige

Unkosten waren menngierft wor h n, so würden alle mitt« 1-1 1er Compagnie

Ihuende Vorschub fabricirte VVaaren in bessern und leichtern Freys zu stehen

kommen, als solche gemachte Spesen darauf geschlagen und das Publicum

solange tragen mues, bis sich dessentwegen wieder erhol let worden, und
welches «ne geranmbe Zeit erfordern dürfte. Die Einriehtung sowohl in

der Wollen«8ortimng, deren Zurichtung, der Farberej, die angelegte Zwirn-

mühlen und was zu einer vollkommenen deiley seyn sollenden Universal

wollenen Zeug-Fabrique nöthig, findet sich in der vollkommensten Ein-

richtung und würde ein übervollkommenes Werkh zu nennen sevn, wenn

dermahlen dem bürgerlichen Coutribuenten als Spinner vind Zeugmacher

ein sonsten dnrch dergleichen freye Arbeit erlangter Gewinn nicht unter-

brochen nnd abgekünet wSrde, dass er mehr an Armnth als BMchthnmb
bey allen diesen Fabrique-Yerfassungen zu iie Innen mues, dann aller Profit

so vormahlen in dem Inirgerlicben Gewerb geblieben, sich zertheilet und

also diesem und dem Inwohner als Handwerkhsniann zustatten kommen,

dass sie die praestanda publica abzutragen noch taliter qualiter vermocht

haben, wird ihren durch diese orientalische Compagnie mittelst dieser

Fabriqne und jetsiger Verfassung rattzogen, so dass, kura sn sagen, diess

Fabrique so viel an sich siebet, worvon sonsten viel hundert Inwohner

sich betten besser ernUhren und erhalten können. Es ist wahr, die Oom-
pagnie gibt seheinbarl icher Weise ileni Inwohner als Weber und Spinner

bestündig zu arl>eiteu, denn im nichten /u widersprechen und mehr so

loben als zu tadeln ist; allein diese Verlegung in der Arbeit geschiehet

mit ünterbreehung alles Torhin gehabten frsyen Handels nnd Wandels und
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ziemblicber Entsiehang der JSubruug des gemeinen bürgerlichen Gewerbes;

deim diese Arbeiter, so vorbis dergleicheii Waaren jeder nach seiner In-

dustrie und Lendeeaii fiiVriciret und dennit seinen freyen TerseUeys gehabt

hat, darf nach Einrichtung dieser Fabriqoe niehts mehr vor seine Hand
and auf seinen Verschleys verfertigen, weniger verkaufen, sondern bloss

zuhanden der Fabriquen, >s'ofür ihme ein so schlechter Arbeitslohn accordiret

wirdt, dass er kaum das Hrü lt darbey zu finden hat und mit seinen

Kindern la leben vermag, arbcitcu mues und also deren Cunthbuenien

sonsten gehabter Profit der Compagnte hmmfallen mues, daraus auch theils

erfolget, dass yuü Waaren von eebr schlechter Qualität ausfallen nnd dem
Freys nach viel hoher als sonsten in dem frey gehabten Handel und
Wandel zu stehen kommen, wordurch das Publicum nnib so mehr graviret

wirJt, als diese meiste fabricirte Waaren nicht ad luxum gerichtety sondern

der Consumo auf den gemeinen und Bürgersmann fallet.

Es ist zwar nicht in Abrede zu stellen, dass viel Sachen auch Er-

richtung ein- und andorer Fabriquen in Anfang gewisse privativa erfordern

nnd haben wollten, auch gewidsermaäsen jedoch auch mit erforderlicher

Modalitit» dasa et der. Art eines Monopolü nidit liehet, zu pennittarsn

seynd. Bs sehdasi aber dennoch, dass derley sn ohserriien uuh von-

nöthen seyn will, damit es derley Flabfiqnen und fisbvicfawnde Waaren nur

betreffe, so im Lande vorhin nicht gewesen und von neuer Erfindnii'^ de-

pendiren und ankommen, andere aber, so von den Inwohnern vorhin in

Lande gearbeitet worden und ihnen nur das Consumo oder der Verschleys

abgangen, nicht belftstige und die freye Arbeitbung nebst Haudl und
Wandl nicht hrlnke noch unterdrflcke, sondern derley erhalte.

Wann nun eine snsanimengesetate Oompagnie oder erriehtete Fabriqne

mittdst eine« snsammenlegendeai grossen Capitals sich als Verleger dar»

stellet, den Inwohnern unter die Arme greifet, ihre fabricirende Waaren

abnehmet und den weiteren Verschleys alF in grosso unterhaltet, dorbey

aber doch die freye Arbeit und danuit suchenden Verschleys eines löb-

lichsten unteiTiehmen (V), welches in jedem Lnnde stalthaben oder der

Coniribuent darbey bestehen, auch derley Eabricirung in florissanten Stand

gebracht werden kann. (?) Und auf solche Weise würde diese Linaer

Fabriqoe nicht allein Oesterreich, sondern auch deren andere königlichen

Erblanden respcctu deren Contribuenten und ihren darhejy erlaubten trey

flandl und Wandels mehr Nutzen als Schaden bringen.

Das Königreich BOheimb hat dermahlen dorvon mehr Schaden als

Nutzen, denn da im selbigen sich sonderlich die Menge Crirtties-, Rasch- und

dergleichen Zeugmacher befinden und also Landes-Fabricanten zu nennen

seynd, deren Arbeit aut dorley Art uoch mehrers in Flor und Erweitherung

gebraeht werden konnte, so dOrÜBn doch die gearbeitete bOheimhischen

Wolle Zeogwaaren naeher Oestemtch nnd diesen Landen rank freyen Vor'

kauff nicht verführet und darmit negotürt werden, ausser die, so die

orientalische Compaj^nie roher und ungeftirbtfr etwan «Imehmen thupt, und

sich mit Färb und Zurit hl ung den Gewinn allein zuaignot, diese al)er von

ihnen gei^irbte und zugenchte büheimbische Waaren wieder zum Verkauü'

in das Königreich dörffen eingef&hrt werden, mithin die inlBndisehe in

Venohleis hindert nnd dieser den Gewinn entriehet, die feineste nnd ohne
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dies im Lnde in wenigar Qnantitit eoneigvnde eintoluirige WoUb ani

dem Lande und naoher Oeetenwch verfahret wird, folglich den Arbeiiher

das rohe Materiale zur eigenen Fabricinmg ebenfahls ümblichermassen

benehmen thuet, wordurch (lann dennahlen erhellet, dass ein Erblan<l das

andere hindert und die Nahrung denen Inwohnern auf ullt_rhimtl Arth

und Weise uui Abschneidung alles freyen Handels m benehmen suchet.

Ob nun wohl die Einrichtung der Landes-Manufacturen das im Lande

Selbsten erzaigende rohe Materiale zur Verarbeithung und besseroii Flor

zu bringen eines von denen führnehmbsten Hauptprincipiis ist, Land und

den Inwohner in guten nnd bessern Stand zu setzen, so dörSte es dennoch
niobt BUemahl aof Brncbtung grosser und prtehtiger Fafariquen-ffitaser ab

eiemplo des zu Lintz erbauten in dem Königreich Qöheimb ankommen,
angesehen nicht nur extraonlinari Spesen hierzu erfordert worden, sol

wieder auf die fubricirte Waare geschlagen und der Freys derselben tifir-

durch erhöhet werden mues, welches in dem Yerschleys merklich Uindemus
Teruxsachet und den Yerkaoff zurückschlaget, sondern wann es in soloher

Eabrioirong bestehet, wo su deren Arbeit sieh die Menge der Arbritlrar

in Stidten und Dörfern befinden thnen und kein frembdes Matniale dmnnie,

noch neue Industrie und Abrichtung der Arbeitber, aof die ein stettea

Ang gehalten werden mnes, erfordert.

Bespectu des Königreichs Böheimb ist das Haupt and stärkeste

Materiale die im Land erzaigende Wolle, zu deren Verarbeitung die or-

dinär! Tuch-, Zeug-, Strimjif- und Hutmacher und also viel hundert Arbeither,

so sich in Städten und Dörfern befinden, eifordert werden, diese also eines

4parte Fabriqueu-Huuses nicht nöthig haben, sondern die Arbeith in dem
Orth ihrer Wohnong Teirichten kflimen» wann ihnen nnr die Abnahme
ihrer Waaren in dar nOtbigen Yersilberoiig ficilitirt, nnd die Transpor-

timng in die Städte mit Zoll und Mauth als im Lande gearbeithete

Waaren nicht beschwehret winlt, da diese Avbeither in kleineu St.'idten

und l>örfern wegen Wohlfeylichkeit der Lebensmittel (wie in andern Ländern

in Fabriciruug derley Ordinari-Waaren zu observiren ist), besser subsistiren

und leben, auch wohlfeyler arbeithen können, als wann seihte in die Haubt-

stidte, wo die Lebensmittel ordinari thejrer als auf dem Lande sejnd,

gesogen und in so vielen Persohnen bestehend in einem 4 parte zu erbauen

kommenden Manufactur-Haus erhalten werden solten; dann wann man
e. g. zur Emporbringung deren Leinwand-Fabriqupn im Königreich Böheimb
allererst hette grosse Manufacturen-Ilüuser unleg-n und solche auf etliche

hundert ja tausend nöthig seyeude Leinweber und dergleichen Arbeither

an iogiren hette ertendiien sollen, so würde tbeUs viel Zeit vorb^ nnd
nnnöthige Unkosten angegangen seyn, ehender einiger Efibet darvon,

wie dodi in der AUasonlscher Untemehmnag in Bnmbarg nnd umliegenden

(»rthen erfolget, zum Vorschein gekommen wäre, sondern die in denen

umliegenden Stiidten, Dörfern und Flecken wohnende Leinweber haben

theils aus ihren eigenen erkauften Garn, theils dem ihnen darzue vorgestreckten

die Leinwanden verfertiget und ihme AUasoni ala Verleger zum Verkauff ge-

bracht, darbey aber jederzeit den firmen Handel nnd Azbmth der Leinwanden
genossen nnd ihnen blosserdings die Anwehmng nnd YerseUelss dardorch
&oilitiret worden. Auf diese Weise wfirden auch die ordinari-woUene
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böheimWschen Zeug-Manufucturen. in welchen die Arbeither einiger neuen

Unterricbtung nicht bedürlieu, gar leicht jeduch uhne Eiuschrenkung ihren

freyen Handel und Wandels können gebraebt frarden (?).

DMaee iat also in genenlibos da^enigei wae meine Wenigkeit über

die nacher Fimne und Triest gethane Sajae und deren durchpassirte

Oerther in dem Commercien-Wesen anmerken und vorstellen können,

jedoch in all und jedem mich einer hohen erleuchteten £rmessung
unterwerffe.

10
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Kleine Mittheilnngen.

Zur Geschichte Maximilians I. Von der bei C. G. Buder, Nütz-

liche Sammlung S. 1 Ö. und Le Glay Negociations 1, 1 ff. abge-

druckten Denkschrift — die, 1491 und 92 verfasst, über Maximilians

bretagnischen Heirathsplau und die daraus entstaudenen Verwicklungen

mit Fruiikreicli liandelt — kannte ülmana Kaiser Maxim. 1, 186 eine

deutsche Uebersetzung (bei J. J. Müller, Eeichstagstheater unter Max 1..,

1, 151 ff ), dio aber nur den sweiteu 1492 verfassten Theil enthält.

Ich mache darauf aufmerksam, dass derselbe deutsche Text sammt

einem neuen Stück der Uebersetzung des ersten Theils von 1491 in

der Handschrift der Wiener Hofbibliothek 2918 (16. Jhdt.) auf

BL 103*— 1(^7" überliefert ist. Die Tabulae II, 155 bezeichnen diesen

BestandÜieü der Handschrift als Fragmeutuni de rebus Maximiliaiii I

regis et Annae Britannicae. Er ist ohne jede äussere Abtrennung in

eine Abschrift der Suntheim'sefaen Klostemeubuxger Tafeln einge-

achoben.

Dw Schreibar des cv. 2918 (oder seiner Vorlage) scheint aus

losen BBlttem copiert zu haben, die ihm in Verwirrung geriethen;

denn wie die Tbeile des Suntbeim-Textes durcheinandergeworfen sind,

so stebt aucb die zweite Hälfte der Denkschrift vor der ersten; es sind

femer Blatter des Originab suagefallflii, denn die Abschrift isi am
An&ng und am Ende uuTollstandig.

Die deutsche Uebersetzung der Denkscbrift beginnt auf BL 103*

mit den Worten jedweder tail mit seinen dargebnn trewenn
vnnd briefnn und reicht zunächst bis 105* der Ee vnnd ver-

mälnng zwiscben Cbunig Earll (=^Le Glay 13i 8 o. bis

17, 10 T. u.; Buder 17, 4 v. u. bis 24, 5 v. o.; Malier 153^ 2 o. bis

156^ 13 V. o.) — dieses SiOek gehört in den zweiten Tbeil des Mani-

fests. Unmittelbar daran scbliesst sich — aus dem ersten Theil —
geistlicher vnnd weltlicher recbtnn u. & w. (Bl 105^) bis
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107'^ vund victorieii offt vund vill zu (=Le Glay 3, (i v. u.

bi.s *), ;j V. 0.; Buder ö, 5 v. o. bis 11, 1 v. u.; bei Müller fehlt der

ewte Theil ji^anz).

Die iu Vii (cv. 2918, 1ü:V'— 105") uud M (Reichstagsth.) über-

heterten Paralleltexte stimmen so genau mit einander übereiii, dass

nichts hindert, sie aul nähere gemeinsame Vorlage /urückzuführen.

Vll unterscheidet sich von M haupts;ichlii h durch Auslassungen, die

— wie die anderen Fehler von V — iusgcsammt vom Schreiber her-

rühren können. M hat nur an zwei — vielleicht drei — Stellen ent-

schiedenen Fehler gegenüber Vii: M 154*, 18 v. o. vnnd zu Auß-
gang (statt: vntz z. A.), vielleicht 156% 2 v. o. allen (statt:

andern), und namentlich 153^ 24 v.o., wo nach den Worten eyn-

genomnien vnd erobert der in V[i Qberlioferte und darcb das

lateinische Original als echt gesicherte Satz wie dann oben da-

vonu gemelt ist fehlt. Die awei erstgenannten Lesarten sind leicht

als Abschreibfehler unzuspiedien, nnd die dritte beruht höchst wahr-

scheinlich auf absichtlicher Auslassung: denn das Sätschen weist auf

den ersten Theil zurück und dieser fehlt ja in M.

Die deutsche Bearbeitung in Vii M sowohl als Vi (Bl. IGö**— 107*)

stellt sich naber nun Buder'schen (B) als zum I^e Qlay'schen (Q) Texte.

Daraas folgere man aber nicht, dass B und G zwei verschiedene Be-

censionen des Originals darstellen: denn die Einzelheiten, in denen

die Uebersetsung mit B gegen G stimmt, sind doiehans so, dass sie

als Abschreibfehler Ton G angesehen werden können i).

Durch V ist erwiesen, dsss die ganze Denkschrift deotsch beair-

beitet wurde. Insbesondere der in Yi ftbertieferte Theil enthalt Ab-

weiehnngen vom lateinischen Original, die auf einen sachverstftndigsn

Bearbeiter schliessen lassen. Wie denn auch der Stil der deutschen

Fassung, trotsdem sie eine Uebersetiung ist, freie nnd gewandte Hand-

habung der Sprache und dabei Eigenthttmlicbkeiten ourialer Schreibart

zeigt, die auf dieselben Hof- und Amtskreise weist, ans denen der

lateinische Entwarf henrorgegaugen ist

Jnnsbmck. Joseph Seemflller.

Bossiict lind Kaiser Josef I. In seiner Biographie Josefs I.

berichtet Hink der dann die Quelle aller späteren geworden ist -^),

) Die Vorlsge, die Bnder abdruckte, iat überhaupt besser als die Le Glay's.

Auch irrt Uluiann, wenn er 8. 186 anmerkt, das» in B ,die Vene und einige

•ehr popfischp Stellcir Milen.

») Josephö dcH bieghatilon Rom. Kaisers Leben uud 'l'haten 1712. 1, 28 ff.

Vgl. u. a. M. liandaa. Katier Karl VI. als KOnig von Spanien 7, 8, 14.

10»
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über den Jugenduutcnicht de^ kaiserlichen Prinzen. JosefB Gouverneur

Fürst Kurl Theodor von Salra, habe durch den Uaron Wagner von

Wagt'utels ,ein buch von der historie dieser zeit verfertigen hisseu,

von welchem aber nur drcy exemplar aufgelegt vrorden, worüber der

bachdrucker einen eid ablegen mus8te\ Ausserdem habe Waguer

,eine fp^össere ausfühmng der historie. welche er bey Unterricht des

körniges gebraucht und die vornemlich das teutsche Reich anpfeliet,

heruach zu Wien in folio herausgegeben, dessen titul : Ehrenruff

Teutschlands der Teutscheu und ihres Reichs". Auch wurde nach

Rink der Pfalz-Sulzbachische Geheimrath Andreas Lazarus von Imhof

.veranlasset, den bekannten bildersaal zu schreiben, welches bloss das

ansehen hatte, den römischen König dadurch in Aer historie zu unter-

richten, welches buch man auch nach der zeit so gut befunden, dass

es in das französische übersetzt worden". Imhofs vielfach aafgel^^r

Bitdersaal ist 1692 ff. 0 erschienen. Die Merianachen Kupfer, TOn denen

das Buch den Namen hat, finden eich beiläafig, nur in besserer Repro-

duction, auch im ersten BuikIp von Gottfrieds Chronik (zuerst Erfurt

16d6)t die unter anderm dem iüstorischen Anschauun^unterricht des

jungen Ooethe gedient hat. Aus der von Bink erwähnten iVanzöaiachen

Uebersetzung, die unter dem Titel „le grend theatre historique" er-

schien, hat Friedrich Wilhelm L von Preossen als Knabe G€«chichte

gelernt.

Da Josef I., als der erste Band des Bildersaales herauskam, schon

14 Jahre zählte und seit mehreren Jahren die römische Königskrone

trug, so hai das Buch wohl nur im Manuscript in seinem Unterrichte

eine BoUe gespielt Der Bilderachmock, an den sich später die Einder-

angen des HohensoUemprinzen und Goethes ergötzen sollten, hai dem
jungen Eizhenog schwerlich Torg«legen, und der Text des Bilder-

saales war ebensowenig ols der von Oottfineds Ghionik fOr sidh allein

daan angethan, auf ein Eindergemitth einen nachhaltigen BSindmek

hervoRumfen. Wagners Zeitgeschichte und den „Ehrenraf^* kenne ich

nicht Kach Bank soll der „Ehrenruff der Sinnesweise Kaiser Leopolds

entspechend von antifranxösischer Tendenz gewesen sei Es scheint

mir daher wohl der Hittheilnng Werth, dass Kaiser Leopold, der

abgesagte Feind der französischen Caltur und Sprache, für seinen

ältesten Sohn Bossaets „Disconrs sur V histoire nniTcrselle^* fünf Jahre

nach dem Erecheinen des fUr den Dauphin bestimmten Buches fiber-

>) I. eriichieu 1692, 1697, 1703, 1752; II. 1693, 1704, 1727, I7ö3: IIL 1694.

1704, 172$: IV. 1704. 1714. Die FortietznnK von Y ab rtthrt mOA von Imhof

her und enohien exit 1707 nach Minem Tode.

Digitized by Google



BoMort und Kumt Joief L 149

setzen lieas. Am V>. Februar 1686 achreibt aus Wien der Neuburgische

Landrichter sa Weiden Hummel an den Bambergiachen Geheimrath

und Pfleger zu Vilseck Johann Hieronymus Imhof, den Vater des Ver-

tuusn de<« Bildersuales ^): «JLndenie die K. Majestiit allergnedigst gern

lehen möchten, dass mit kommendes französisches buch zu dienst und

nuzen Ihres vielgeliebten Prinzeus, den Sie ad studinm historicum

xeitlieh angewehnen wolten, in teutedi übersetzt würde, mein bruder ^)

aber nnd unser hof viel lieber einem GaTatier als einem andern ein

meritom hierüber zu erlangen ?erg6nnen möchten, als sehe mau gerne,

dass meinem hochgeehrten herrn belieben solte, die mühe auf sich wa

nemen, dies Franzosische bneh in sierlieh Tentsoh zu transferieren^^

Der Kaiser werde Imhof seine Arbeit belohneu. ^Sobaldten nun die

ente qnateni fertig, bin ieh befdeht, solche per posta alsobaldten

anf Wien an schicken**.

Imhof nahm den Antrag an and gieng sofort an die Axbfti Denn

schon am 18. Februar erwfthnt er in einem längeren Schreiben an

seinen Landesfaerm Bischof Macqnard Sebastian von Bamberg >), dass

vor einiger Zeit tta den Danphui ein Bach erachienen sei, „das ad

stodinm oniversale historicom in ecdeeiastica et prophana historia

fuhren solle**. „Weü nnn K. Ifiyestit incUnizen, ad methodnm des

studü, so man mit dem Möns. Daaphin gehalten, auch seinen ge-

liebten Srbplinaen emehen zn lassen**, so habe er dnrch Bommel das

Bach sam UebersetBen erhalten and hoffe nach angestrengter Arbeit

schon morgen den Boten mit der ersten Qautem als Probe abza-

fertigen. Wenn er nach Bambeig komme, wolle er das Bach (d. h.

das französische Original, das der Bisdiof abo noch nicht kennt) mit-

bringen. Der Bischof mass danaf am Anfechloss fiber die Beziehungen

Imhofe zum Wiener Hof nnd sa Bammel gebeten haben. Denn am
31. Marz 1686 meldet Imhof, der inzwischen in Bamberg gewesen wsr,

bereits 1656 habe man ihm angetragen, in kaiserlidie Dienste za

treten, doch sei ihm sehliesdich wegen einer „inportanten** Sache nor

eine goldene Kette, das Bildniss Ferdinands III. und Leopolds als

Königs von Ungarn geschenkt worden. Seitdem habe ihm der Bruder

des Landrichters in Weiden, der ihn in Nürnberg kennen gelernt

*) Bsmbeig. KroMiehiT. BeiolMOOReaponden> 32, 19. — Jah. Hiercm. Imhof

geb. 90. Juni lOM, gestorben 5. Oct 1705, wurde 1070, naohdem er 1675 sum
Katholicismua fibergetreten war, Pfleger zu Vilseck.

*) Kranz Ferdinand, von I fUi Kr/ieher JoBefs, 1705 duioh aeinea 20gii]ig

zum Ifurstbischoi von Wieu befördert, gestorben 1716,

•) A. a. ü. 32, 19.
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hatte und inzwischen (1684) der Erzielier Josefs geworden sei, in Wien

empfohlen und durch den Landrichter sondieren hiäsen, ob er, ohne

dass der Bischof beleidigt werde, in kuiaerliclie Dienste treten wolle.

Als ein „aezagenarins** habe er dies jedoch abgelehnt und nur erklärt,

dem Kaiser ,,iu allen Begebenheiten re et seiiptis dienen** xa. wollen.

Ob Imhof Wort gehalten und den ganzen Bossuet — denn nm
kein anderes Buch kann es sich nach obigen Citaten handeln — nun

auch wirklich überset/.t hat*), und ob Josef I. auf diese Weise mit

der Universalgeschichte des Bischofs von Meaux bekannt geworden ibt,

geht aus dem Mi(getheilten freilir li lucht herror, doch dienen vielleicht

diese Zeilen dazu, weitere Nachtorsc Imngen in Wien, die ich Tou meinem

Wohnorte aus nicht anstellen könnte, an2ar^;en. Auch soust erscheint

Inhof als der literuri^ohe Vertrauensmann dentseher FOrstenhöfe. So

erhielt er, wie er dem Bischöfe von Bamberg am 22. Mai 1686 miU
theilte, Ton dem karpf&lziachen Beichtfater Bodler den Anfltrag, alle

eiwa nach Kümbeig gekommenen Ezemplare eines TnetaÜeiins von

Fto&BBor Thomasina in Leipsdg*) an&akanfen nnd m sehen, ob es

keine Anspielungen enthalte, dass Kuffilist Philipp Wilhelm m dem
frühieitigen Tode seines Vorgftngers Karl „amore regnandi nnd aus

hjpotbesibaB malis, die die ungleichhait der religion oftmals an die

bände gebe^S beigetragen habe.

Erlangen. Bichard Fester.

Zu (M'orj; Zapperfs FailKchun}; ,,Wien's ältrster Plan".

Kicburd Schuster hemerkt in seiner Untersuchung über diese Fäl-

scliun«^ (Sit/ungsbi i ichio »It-r k. Akademie d. Wiss. 127. s. 18) einer

Vermuthuug von Lorenz folj^end, dass der Vermerk scatet erroribns,

eigentlich scat:^ eror^'9, in einer Schrift au.^clieinend des 15. .Iii..

der sich auf dem Plaue rechts unten hudet, mit dem ^amen Georg

0 Ein eventneller Druck mllacfte anonym leia, da Will, NBmbeiger Gelehrten-

Lexicon 2, 238 fOlttt wohl den Titel anführen würde.

•) Hamberg :i. a. 0. 32, 45. Die Autorschaft soll sich nach Imhof auf

pag. 13 offenbaren. Welche 8cliritt vmi Thoniasiu.s jremeint ist. vcrmn«^ it^h nicht

zu sagen. ,Im Ucbrigcu', echreibt imhot', ist ^<las P^iemplar IcHwürdig und giebt

eterem et novam aeriem totius rei gestae, iiupioHpere autem, ut illam Fridericus

«ms. Bohemua olim oonteznit« finitae kflrslioh aa tag*. — ffine Flngwümfl

Inhofit von 1685 filhrt Zwiediaeek-Sttdenhont, 0i« OffenfUehe IDeiniug 8. 108 an.

Auf die Wiener BssiehODgen deutet hin auch der bei Will a. a. 0. 6, 172 aa*

geführte »DialogUB euccirictn'- artig regnativne. quam politicam dicnnt, emtus

ex solo Aristotele ad pracst nt- iu I(mpt'rii) K^oniano) G(ermanici) statiira in

plarimis accoiuodatua in u»uni illn8trit<ijiiuae illuätria et generosae sobolis austxia-

cornm procerum no?ae academiae, quam Viennae erigi eurabont. Salisb. 160S*.
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Zu Georg Zappert'a Fftlsohung «Wiea*s ältester Plan«. X5]^

Zapperts iu Verbindung stehen könne, ähnlich, wie die hebräische

Glosse ZPRT über Zaufana iu dem gleichfalls von Zappert edierten

gefälschten s. g. althochdeutschen öchlummerliede, vocalisiert den Nanieu

Zapert ergibt (s. Jaflfe in Haupts Zeitschrift lo s. 5ul).

Schuster macht mit Recht auCraerksHin, dass der Satz scatet

erroribus genau dieselben Vocale in derselben Folp^e enthält, wie

Zappert Georgi US und dass man die Siglen für et und iis, :^ und 91

nach ihrem äussern Anscheine sehr wohl als z und j>, d. i. die Anfangs-

buchstaben des gedachten Naiiit iis, lesen könne. Diese Beobachtung

ist gewiss sehr einleuchtend, allein ich finde bei genauerem Zusehen,

dass diese Lösung des vorausgesetzten anagrammatischen Räthsels nicht

die einzige ist, welche gewonnen werden kann, sondern dass es auch

eine zweite gibt, die uns den volkträdigen JSameii des glücklichen Findera

und Herausgebers vermittelt.

Der Satz scat^ eror(ijb9 enthält uämlich nicht nur die Vocale,

sondern auch alle Consonanten des Namens mit dem einzigen ortho-

graphischen Unterschiede, dass wir statt Zappert: Zabert, oder,

wenn wir das Ii doppelt Terwanden dürfen, Zabbert lesen müssen.

Ziehen wir nun von dem ant^rummatischen Vermerk den Complez

Zab(b)ert ab, so verbleiben die Buchstaben sc und or(i)9, in denen

wir, wieder unter Festhaltung von Schusters Fund, dass die Sigle 9:g
m leeeD sei, leicht die drei letzten Buchstaben des Vornamens (Ge)org

erkennen. Wir haben dabei, um den vollen Namen zu gewinnen, nnr

das 9 als g doppelt zu nehmen and ebenso, das schon früher ver-

wendete e ein zweitesmal an setzen. Es zeigt sich demnaoh, dass es

dem Verfertiger des Anagramms nicht darum zu thun war, seinen

Terhflllenden Sats aooh in der Buchstabeozahl sich mit dem verhüllten

Namen decken sn lassen, sondern duss er den letzteren zunächst auf die

möglichst geringe Zahl von Bnohstaben redacierte und dann aus diesen

erst ein Anagnunm bildete.

Durch die ümsetsnng von scat^ erorb9 in 8ab(b)ert (ge)org

haben wir alle Bnehttaben des Anagramms bis auf das sc aafjgebrauchi.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass dasselbe keinen andern Sinn habe,

als das scatet der Zeile, wie sie da steht, zu eroffiacii und mir scheint

nichts wahrscheinlicher, als dass es sn sc(ripsii) zu erganzen sei

und sich wie die bekannten Kflrznngen del. == delineaTÜ, oder

sc selbct — scttlpsit und drgl. mehr Tcrhalte. Wie immer man nun

auch die Anordnung der Worte lese, entweder sc» Zab(b)ert (Ge)org,

oder (Qe)org Zab(b)ert sc, oder, indem man das nicht ansdrOcklich

geschnebene, sondern nach Art der Gabdsberger^schen Stenognphie

durch Hochstellung ausgedrückte i Terwendet und die Sigle 9 einmal
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mich mit ihrem gewöhnlichen Werte ansetzt, ( G e ) o r ^ ( i u s Z a b (To) e r t

sc, iu jedem Falle scheint der Satz ein Selbstbekenntnis des Fälschers

von schljigender Beweiskraft vorzustellen. Aber ich glaube noch weiter

kommen zu können. Das i hat der Verfasser des Anagramms nicht

ausdrücklich geschrieben, sicher nur, um nicht allzu deutlich zu werden

und seinen verhüllten Sinn nicht allzu leicht hervortreten zu lassen.

Für den Zweck der Auflösung des Auagramms werden wir aber das i

ohne Zweifel verwenden dürfen, nicht bloss innerhalb des Namens

Georgius, sondern auch sonst, wenn wir desselben bedürfen. Suchen

wir nun, ob der Verfasser das hypothetische scripsit wirklich nur

durch sc au.sgedrückt habe und nicht etwa gar aiisgeschrieben, so sehen

wir sofort, dass das scat^ eror(i) b9 in der That auch säramtliche

Buchstaben des Verbums enthält, wobei die Orthographie scribsit

statt scripsit um so weniger bedenklich ist, als sie, was dem gelehrten

Verfasser bekannt sein konnte, auch in römiechen Inschnften vorkommt.

Ich stehe daher nicht an, das Anagramm in Georgius Zabbert
scribsit au£&alÖ8en und« indem ich den wirklich dastehenden ver-

hQllend^ Sets scatet erroribus, damH unmittelbar Yerbinde das

nnnmwandene Geständnis der Fälschung xn finden.

Georgius Zabbert scribsit, soatet erroribus kann doch

wohl nur heissen „Oeoig Zappert hat dies geschrieben, es wimmelt Ton

Irrthümern", oder, wenn wir das scatet persönlich beziehen „Georg

Zabbert hat dies geschrieben; er ist aller Irrthfimer yoVL*^ oder etwa

auch ffCr ist aller Verirrungen voll".

Unter solchen Umständen und namentlich in Verbindung mit der

aufdringlich gewissenhaften Art und Weise wie Zupperi in seiner Ver-

öffentlichung des gefälschten Planes das scatet erroribus, indem
er das Bekointnis seiner Fälschung niedergelegt hat, erklart, wie er Ober-

haupt auf diesen Vermerk an sprechen kommt, nicht wie einer, dem der*

selbe von ungefähr insAuge fiUlt, sondern wie emer, der ihn finden moss

und im Bestreben mSglichst unbefangen au erseheinen erst recht seine

Be&ugenheit Teiräth, werden wir es nidit sehr glanblich finden, dass

eine dritte Hand dem sinrglosen Zappert den Plan in die Hände gespielt

und SU dem Schaden auch noch döi Hohn gefügt habe, Zappert selbst

anagrammatisch als Fälscher su besichtigen, sondern es wird uns wohl

wahrscheinlicher dtlnken mOssen, dsss der Fälscher des Planes Zappert

selbst sei und jenem criminalistischen Zuge folgend, auf den schon

Iiorenz hingewiesen hat (siehe Schuster a. a. 0.) in der That seinen

Namen und sein um&ssendes Geständnis der Falsiflcation unter dss Mach-

werk gesetet habe.

Wien. Theodor. Ton Grienberger.
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G. Tomassetti. Deila campa^na Homana uel medio
eTO. Borna 1804. 1866. 1892. — 1894 SL (ül Loescber & C).

Die Topographie der Ümgebniig Borns, der »Campagna*, wie man sie

mit doppelsinnigem Ausdruck nennt (da »Campanien^ seit der Regionen-

eintheilung des Augustus bis Rom sich erstreckt« und andrerseits die Ety-

mologie von »Campus* mit einschlug), findet man für die ultrömischen

Zeiten im Corpus inscript. Latinar. Bd. XIV (»Lutium vetus*, herausge-

geben 1887 von H. Dessau), XI (Etrurien, henasgegeben 1888 von

E. Bormann), IX, X (Unteritalien, einschUessIich des Yolsker^ und
Butulergebietes, herausgegeben 1883 von Th. Mommsen, der 1852 mit

den In-script. regni Neapolitani vorangegangen war) iieubehandelt, nicht

zu vergessen die wertvollen Kartenbeilagen von H. Kiepert. Des letz-

teren Cartu curografica ed archeologica deir Italia centrale (^1881) im

Masstab 1 : 250 000 verzeichnete neben der moderneu Nomenclatur anch

die antike, ein sehr dankenswertes Unternehmen, das aber die Fortsetsong

nach Korden Uber den lago di Bolsena und über Temi hinaus um so

schmerzlicher vermissen lässt, als die vielen kleinen, aber in der Kaiserzeit

blühenden Municipien Umbriens, wie A;*isium, Vettona, Mevania (j. Bevapna),

Hispellum (j. Spelle), Fulginiiiai und das damit verwachsene Forum l"la-

miuii, Ui-vinum llorteuse Ä)ei Cuiiumuncio in der Nähe von Absisi)^), Ur-

vinnm Matanrense (Ürbino) n. s. w. schwer in Evidena sa halten sind, so

lange eine solche Fortsetrang fehlt, die erst durch die fUr Corp. XI, 2
(Umbrien) bearbeitete Karte gegeben sein wird. Im Mitt^^lalter bat diese

Gegend in der Geschichte des Herzogthums Spoleto unil der Kaiserherr-

schsft eine Kolle gespielt, es traten neben den alten Ortsnamen neue in

den Urkunden auf, neben den Städten kommeu iJurgen empor, die in der

Beichsgeschicbte eine Rolle spielen: auch für das VerstUn<lnis dieser Er-

scheinung muas die genaue Kenntnis der antiken Topographie von grund-
legender Bedeutung sein. Hier knüpft das Studium der mittleren Zeiten

unmittelbar an eine von Mommsen und seiner Schule musterhaft bearbeitete

Disciplin der AlterthumsWissenschaft an; und das für die centrale Land-

M hif hnpo von Urvinutu IIorten«f erst von Nissen, Bull, arrhrnl. |Rf;4

p. 241 f. gegenüber den älteren Topographen wie Cluver, UoisteoiUH, Ueretta
sicherffeBtellt wotden. Im Mittelalter entsprach dem alten Orte die plebt S. Marie
de Orbinum fioiRi, tps]\ (He plcbö et eoclesia 8. Marie de Monte Urbini extra
Collemancium dioeceais Asisieneitt (1403).
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Schaft Italiens erkannt und durch das ganze Mittehilter erscbüpfend daruk-
geführt zu haben, ist das Verdienst von Giuseppe TorDassetti.

Tomasseti gliedert die Topographie der »Campagna* nach den

Stnssenzügen, die y<m Bom ausgehen, und diese nach alphabetischer

Beihenfolge: Yia Appia, Aideatina, Anrelia, Gasaia, Ctandia, Flaminia. So
weit geht der erste Theil. Die Fortsetzung beginnt mit der via Latina, dar

nltesten suburbicarischen Strasse, die in der Kaiserzeit in eine »vetus'^

und eine v nova* zerfiel, ohne da'ss diese beide« Zweige bisher auf Wem
Terrain hatten nachgewiesen werden können. Die Gegend um das Ali>auer-

gebirge mucLte im Mittelalter eiue intereäüuute Geschichte durch, da aus

den Villen der rOmiscben Grossen Gaatelle entstanden nnd die Geachichte

des Oegensaties der atldtiselten nnd der ISndlieben Gewalten Ton vorne

angieng. Einen besonders wichtigen Ponkt liat Tomassetti noch speciell

behandelt: Casit 11 Savello. Im T^ullet. enmunale 1H04 p. 1 ff. Das Gebiet

von TJovilhie (wohin nach der Zerstoi uiij^^ von Alba Longa in der römischen

Vor/eit dessen Götter übernommen worden waren) gieng im Laufe der

Zeit in einen Fundus Sulpicianus über, zu dem ein »Sabellum* gehörte,

nach dem Castel Savello boiannt ist (einst Besitz der atit saec. IX bw-
herrortretenden CresoenÜi, deren Geschichte der Ter&sser ausführlich dar-

legt). In jener Vorzeit war es ein für die Albaner strategisch wichtiger

Punkt, der mit <ler Position Due torri* (im Alterthum wahrscheinlich

Maecia) correspondiert. Tomassetti entwickelt bei ilieser Gelegenheit seine

Ansichten über das von der Natur gebotene Anlehnen der Befestigungen

in der kriegerischen Zeit des IGttelalterB an die Werke des frflberan Alter-

thuns, wShiend die dazwischen liegende Periode des gedclierten Besitses

durch das Villensystem charakterisiert war: Tor den »Tillen* schwanden
ganze Städte dahin.

Eingehend ist Tusculnra und seine Umgebung behandelt, namentlich

die zahlreichen Villen der Ciceronianischen und Augustischen Periode. Das

beutige Frascati ist erwachsen aus einem »Lucnllsnum*, sowie den
Villen der Kaiser Galha nnd Domitian, die schliesslich alle in einer Hand
vereinigt waren: der Name des Ortes ,frascata* (saec. IX) ist von den
»fnischae*, d. i. den »Gebüschen* abgeleitet. Hoch oben auf dem Berge

bestand das alte Tuseulum fort als der Sitz mUchtiger Feudalherren, der

erst II'.M dem Angriffe der Stadtrömer zum Opfer ti« l : nachdem diese

im Jahre ] 1H7 am Monte Porzio nordwärts von Tuseulum eine sehr

empfindliche Niederlage erlitten Imtten, die Tomassetti nach Fiekera Bainalt

von Dassel beschreibt ISne der Borgen der Tnscnlaneigrafen, das »Castrum

montis Albani* (im Alterthum Gabum. wonach der »Monte Cavo* benannt

ist\ wurde nunmehr zur »Rocca di Papa*. — Musterhaft ist die Unter-

suchung nach der Lage des Herges Algidus geführt. Auf der Karte

Kieperts vom Juhre ISKl ist derselbe in die Gegend von Rocca Priora

gesetzt, wohin im Mittelalter die Bedeutung des einst die via Latina

deckenden Ctotells Algidum besonders auch in saoraler Hinsicht sich vor-

zogen hatte. Das vom Dichter Horatius erwähnte Heiligthum der Diana

stand aber auf dem Gipfel di > Mont« Lariano, der vielleicht von dieser

»Ära Diana*'* ih-n Namen hat ; doch kr^nnte ders^H»' ;mih auf ein Besitz-

thum (b r tr•M^^ Arria, d. i. aut ein »Arrianum* gedeutet werden. Im Mittel-

alter stand hier ein Castell, das den Tusculanergrafen gehörte, von denen
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63 im Jahre 1174 dem Papst vürpftindct, 1179 g<*g^n andere BesitzuiiGfen

ganz abgetreten wurde. Die Geschichte der Tusculanergrafen und ihrer

Machtstellung in der Campagna, in Rom, in Tuscien, in der Sabina ist

Ton Gmiid MU Itehandelt, auch t&n StAmmbanm beigegeben.

Indem sodua T. mit der vi» Nomentan» sngleieh die »Sekm« be-

admibt, fQbrt er uns Aber Nomentom (j. Mentana) ins Sabinerland bis

Cures (Correse), wobei er von der neuen Ausgabe des Regesto di Furfa

ausgiebigen Gebniuch macht, auch oirip Erstrpckung der Arbeit über dos

übrige Sabinergcbiet für später in Aussiclit stellt.

Andere Strassen, wie die Aurelia, die Claudia, die Cassia, die Fluminia

dnrobiiehen das Efcroskerlaad, das daher bis mm 40. Meilenstein von der

Stadt und gelegentlieli weiter «ngehend na Behandlung kommt, hesoudere

auch die Gegend am Bcsge Soracte, Ton dessen Klöstern nieht nur die

Besitzungen snrgPältig vor/eichnet. sondern nnch r1ie BozifhvniL'en zn den

Langoburdenkönipen. Carlmauns Aufenthalt und Wirken in S. Silvester,

endlich das Verhältnis zu den Beherrscheru Koius und seiner Umgebung
im 10. Jahrhundert zum erstenmale genau festgestelt werden. FQrst

Alberich war der Wiederhersteller und der Wdilthäter dieser KlSster, der

Chronist selbst war ihm verpflichtet; andererseits hatte Alberichs Familie

in diesen Gegenden, namentlich beim alten Capena althergebrachten Besitz,

anf den sio sich nach dem Sturze ihrer Machtstellung wieder zurückzog.

Was für die Kritik des Benedictus neuen Anhalt bietet; auch über den

sog. libellus de imperatoria poteslate macht T. einige beachtenswerte Be-

merkungen. Ferner hOron wir, dass das Kloster snm heiL Andreas, dem
der Chronist Benedictus angehörte, nicht auf dem Berge gelegen war,

sondern »in flumine*, d. i. am Tiber, »iuxta montem Soractera*, am öst-

licbr-n Abhang desselben in Ponzano (einem ,Pontianum*) und ilass daher

eine efifectvoUe Stelle des Gregoroviiis, wo er den Benedict von der Höhe
des Berges herunter gegen die »Sachsen* wettern lässt, sachlich verfehlt

ist. Nebenher bemerkt der Verfasser, dass nicht erst Pertz den Chronisten

OB S. Audrea entdeidct habe, wie noch immer bei Wattenbaoh su lesen

ist, sondern dass ihn schon Mabillon geksnnt und in den Annales ordinis

8. Benedicti auch benutzt habe.

!>ie Verödung der Campagna seit dem 4. Jahrhundert hängt nach T.

mit lier allgeuieinen wirtschaftlichen Lage jener Zeit zusammen, wodurch

zugleich der politische Rückgang Italiens eingeleitet und bis zur Ohnmacht
iroUendet wurde. Bine Besserung in Boms ümgebung trat erst «n, seit

sieh (im 8. Jahriiundert) die PKpste an die Spitse der wirtschaft-
lichen Wiedererhebung stellten, womit ihre |K)litischcn Bestrebungen

Hand in Han l iriengen. Nachdrücklioli weist der Verlasser darauf hin, dass

in den zahlreichen neueren Schritten gerade dieser ausschlaggeViende Punkt

nicht genügend gewürdigt worden sei. Man konnte zum vollen Verständnis

desselben auch nur gelangen, wenn man wie T. die Geschichte der Gegend

von Gehöft sn Gehöft -rcorfolgte; ist doch die Untersudiung ttber sine

»domosculta» des 8. Jahrhunderts die Yeranlassung sn äet ganzen Arbeit

geworden. Zudem ergab dafür das Besitztbum der römischen Kirche, da es

stabil war und früh verreiclmet wurde, einen festen Haltpunkt.

Tomassetti hat die einzelnen Abschnitte seines Werkes seit Ihts zu-

nächst im Archivio della r. societä Romana, Band II. ff., erscheinen lassen
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und sie erst nachträglich separat ausgegeben. Der ertste Band (ib84j ist

beraits veiigrifiinL Der nroite (7ia Latii») efsofaien 1886» der dritte (No-
mentttü» und Selaria) 1893. Im Archivio XTU (1894) und XU (l896) ist

die Fortsetzung mit den ,Vie Ostiense e Laurentina* begonnen, die zahl-

reiche Nachträge für die in dieselben Gegenden fuhrenden Theile der via

Ardeatina und der Appia ergab; denn die Geschichte jedes Geländes correspon-

diert mit der des benachbarten und ergänzt sie, wodurch dem Forscher

neue PerspeeCiTeik sieh eröffnen, wie ihm zugleich das Quellenmaierial

wfthrend der Arbeit unter den HBnden wttehst

Wir bedauern nur, dass T. die »via Valeria* von seinen Studien
aus/usehliessen erklürt hat, da sich jedenfalls (z. B. aus dem Reg, di Subiaco)

eine interessante Nachlese zu »Konradins Marsch nach dem Palentinischen

Felde* ergeben haben würde, zu der Abhandlung, die seit 15 Jahren die

topographische Forschung über das Gebiet der alten Aequer oder die Terri-

torien TOB Oarsioli, Alba, Aequiculi (d. i. »Ciedano«, vgl Hist. ZeÜBchr.

76 8. 93 f.) fort und fort angeregt und befruchtet bat
Prag. ^ J. Jung.

A. Mittag. Er/^bisehof Friedrich von Mainz und die

Politik Ottos des Grossen, Berlin 1805. 52 S. 4». (Wiaaenseh.

Beilage zum Jahre8l)encht des Aakanibchen Gymuasiums).

H, Höh nie r. Willigis von Mainz. Ein Beitrag zur Ge-

acbicbte des deutschen Reiche und der dautschen Kirche in der säeh-

sischen Kaiserzeit. Leipzig 1895^ 206 S. 8°. (Leipziger Studien aus

dem Gebiet der Qeechichte, herausgeg. von Lamprecsht und Mareks, L 3).

.Zvrei tflohtige Arbeiten über awei der herv<nragendaten Mainier Eor
biaohOfe das i o. Jahrhunderts, beide beeinflnsstdurchHauck*s treiniche » Kirohe

Deutschlands unter den sächsischen und fränkischen Kaisern*, beide

fussend auf der neuen Ausgabe der Diplomata, für deren Verwertung

»uerst Kehr im (W,. Bd. der Sybelschen Zeitschrift Wege gewiesen hat.

Böhmer will eine förmliche, wie bclmn der Titel besagt, mit breiter

Berücksichtigung der Zeitverhältnisse gearbeitete Biographie seines Erz-

bischofc« geben; Mittag dagegen untersueht sonißhst nur den gesebiehtUoh

wichtigsten Piulct aus Friedrichs Leben, seine Stellung mr Beiehspolitik

Ottos I.; aber um dieselbe psychologisch zu erklaren, sind in gewandter

Weise anclt die iihrigi'n Seiten von Friedrichs Charakter und von seinen

Bestrehungen iierangezogt n. Diese Verschiedenheit der Behandlung hängt

ganz wesentlich auch zusammen mit der gegensätzlichen Stellung, weiche

die beiden Männer im kirchlichen nnd staatlichen Leben ihrer Zeit ein*

nahmen, mit der DifiRurenx ihrer Individnalititen. WUligis ist der »ideale

Typus eines deutschen Bischofs des 10. Jahrhunderts« (Hanck, Deutsche

Kirche, 3, 413 (ganz ähnlich BOhmer 164), sein Verhältnis zum König-

thum und Kaiserthum, welchem er wiederholt in den schwierigsten Lagen

die grössten Dienste erwiesen hat. liegt otten und unbezweifelt vor uns.

l'nedrich dagegen wird schon in den gleichzeitigen Quellen als ein un-

erstsndenee Bttbsel oder doch geheimmsvoU behaadelti namentUoh infolge

des Gegensatzes, in welchem sein heiligmfissiger Lebenswandel su steter
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Opposition gegen den KCmig stand. Und die neueren (leschichtslorscher haben

sich die iRugste Zeit vergeblich bemüht, des Käthaeis Lösung zu hudeu.

Hittag ftBSt 8^ Brgnibiris, das m weaentliehaa Pmikttn mit der

AnflksBiiog Baneks ülwreuislimiDt, «of 8. 4 dahin msammen, dasa nriachoi

Friedricli und Otto I. vor allem eine principielle Differenz über die Her-

anziehung der Kirche, beziehungsweise der Prälaten zu hauptsiicblicheu

Organen und Trllgern der Staatsverwaltung bestanden habe, dass also

Friedrich aus rein kirchlichen Gründen ein Gegner der ottonischen auf die

Bischöfe gestützten Eeichspolitik gewesen sei. Dazu komme dann noch ein

Kampf um die Wahrong der vollen nnd nngeaehwlohten Metropolitanreehte

on Huna.
Die Gnmdlage f&r seine Anffassung sucht sich Mittag durch eine fein-

sinnige und eindringende Untersuchung der hauptsÄcblichen Quellen über

Friedrich zu schaffen. Es ist kein Zweifel, alle stehen sie auf kaiserlicher

Seite, sie werden daher Friedrichs Bemühungen nicht nur nicht gerecht, sie

Teisddeieni dieeelbeii aneli; die be8ond«re Zorllekhaltang Widokinda erklirt

Hittag aoi der ROckaiebt, wekhe der Antor aof den in Friedrichs Fius-

fftapfen wandelnden Brsbiacfaof Wilhelm habe nehmen müssen. Dagegen
mache Ruotger, der das Leben seines GOnners Erzbischofs Brun mit gutem
politischen Blick, mit voller Begeisterung für dessen kirchenpolitische

Stellung, aber ohne amtliche Beeinflussung schrieb, den principiellen Gegen-

satz seines Heiden zu Friedrich wohl kenntlich.

Ymi diesem Boden ans werden mm Ottos Kiiehenpolitik, welche

Mittag in ihrem ollen ümfimg und in ihren gaaien Zäelen adion mit

dem Begierungsantritt dieses Herrschers beginnen lässt, die Conflicte, welche

daraus mit Friedrich und auch nach dessen Tod mit dem Mainzer Stuhl

entstanden, gründlich und eingehend erörtert. Die Aufötiinde von 939—942
und von 952—954, die in der Gründung des Erabisthums Magdeburg
gipfelnde Miseionspolitik und mit besonderem Glück die Haltung Erzbischofs

Wilhelm werden in ein sdua-fes, theilweiae neues Xiioht gerflckti

Die intnressanten nnd fachkundigen Erörterungen Mittags verdienen

durchwegs emstliche Beachtung ; die neue Beleuchtung, in welche das Bild

Friedrichs gerückt wird, wird auch denjenigen interessieren, welcher wie ich

iien Kolgerungen des Autors nicht in vollem Umlunge zuzustimmen in der

Lage ist. ich vermochte mich bisher nicht von der Richtigkeit aller Voraus-

aetinngen, daher auch nicht von der Giltigkeit aller SeUfisse lüttags zu

fiheraeugen, so gerade nicht ttber die tiefirte Diflisrena awisdien dem Bn-
biscbof und seinem Xttaig aber ich möchte hier umsowmiger weitlliuüger

auf diese Abweichungen eingehen, als der Verfasser über eine der wich-

tigsten Quellen, die Continuatio Keginonis, eine eigene Arbeit ankündigt,

deren Ergebnisse noch abgewartet werden müssen.

Die politische Stellung seines Helden hat auch Böhmer in den

Hittelponkt seiner Arbeit über Willigis gestellt, ja sie hat den biographi-

schen Bahmen theilweiae gesprengt. Mit Beeht ist auch Böhmer der An-
sicht, dass Willigis in den Kimpfen um die Thronbesteigung Ottos III.

und Heinrichs U, von Anfang an eine Ebtuptrolle geapieit habe; et hat

') InKwischen hat auch Wattenbm h in den SB. der Berliner Akademie I8!)6,

339 ff', berechtigte Einwftnde Qb«r die Beurtheilung Widukinds und Friedrich«

erhoben.

Digitized by Google



158 Literatur.

daher die Wirren um die ^acUluige Ottos III. und um die Yormimdscbafl

fib«r ihn in allen ihren 8tedi«n behandelt; kommt dabei Uber die Tbfitig-

keit de« Willigis auch kanm viel neues heniUi eo gelang ea B. doch, in

einigen anderen Pankten bisherige AnaichteD an waohflttem oder neue

zu begründen.

Im übrigen ist es ihm wohl gelungen, den Wirkungskreis des Willitris

im Reichsregiment besser zu priicisieren, ihn /eitlich und <_;egenüber dem
Einflüsse anderer Persönlichkeiten während der vurmuudsuhuttiicheu üegie-

rang für Otto III. schKifer abaagrenien.

Neben den Briefen Gerberts spielt anoh hier die Intervention Wa. in den

Kaiserurkuu len eine grosse Rolle. Doch sind Böhmers besägliche Aufstellun'»

gen Sfiwolil in der eigentliclien DarsteHuntr als in der sehr nützHchnn l?eil;i;je

jitinerar des Willigis« ötter anreclitV)ar. Irrthünicr «»der ungenügende lieweise,

wie bie sich i. B. Seite ;i, 7 Anm. 5 und ß, S Aniu. l und 4, U Anm. 1, 19, 21,

5a Anm. 5, 75 Anm. 6, H2 Anm. 3 finden, hfttten leicht Termieden werden

können, wenn B. sich etwas eingehender mit der Urknndenlehre beeobttflagt

hätte, statt rasch über die Meinungen Sickels und seiner Mitarbeiter absn-

nrtheilen. Da ich schon im Tadeln begriffen bin, sei noch beigef&gt, daas

die Literatur, auch an grösseren Werken, nicht durchaus herangezogen ist.

Sehr unsprechend sind die Ciipitel übf-r Willigis als Bischof, üeber

sein geistliches Wirkt a uml über sein Wullen uhs tirundherr, ahi Verwalter.

Tenndirar und Organisator des Stiftsgutes sind alle Kadirkshten emsig

gesammelt, seharfirinnig verwertet Wir erhalten ein Bild, so gnt es die

Ueberlieferung ermöglicht. Der Kinflnss Ton Lamprechts Bichtong kommt
in solider vertiefter Darstellung eines monographischen Themas an glück-

licher Wirkung.

Innsbruck. £. v. Ottenthai.

Mai Yanesa, Das erste Auftreten der dentsehen
Sprache in den Urknnden. Gekrdnte Preisscbiift der fUrstl.

Jablonowski*8chen GeseHschaft zu Leipzig. Leipzig, S. Hirzel, 1895.

138 S. Hoch 4«

Die vorliegende Arbeit von Vancsa ist die, wir dürlen es gleich von

omeherein sagen, glückliehe und erschöpfende LOeang der von der JaUo-
nowekrschen Gesellschaft gestellten Areisaufgabe »Ueber die allmlhliehe

Einführung der deutschen Sprache in öffentlichen und privaten Urkunden

bis um die Mitte dos 14. Jahrhunderts*. Wenn die Fra;:^e<tt'llung vielleicht

in erster Linie den Nachweis im Auge hatte, wie und wo und in welchem

Masse die deutsche Sprache in die Urkunden eingedrungen ist, so hat

Vaucsu ausserdem noch die Bedeutung der deutschen Sprache für das Ur-

knndenwesen selbst verfolgt and damit einen wertvollen Beitrag sur Lehre

von den sptttmittelalterlichen Urknnden geliefert Wir wollen in gedringtar

Kfine einen Ueberblick über die gehaltreiche Arbeit geben.

Vancsa gliedert sein Buch in sehr sachgemässer Weise in drei Capitel:

die Urkunde des üftentlichen lit i htt- s , die Piivaturkunde, die Künigs-

urkande. Die Aufzeichnungen des öüentlichen Rechtes, die zum Theil ja

in nrknndUehen Formen auagestellt wurden, inm Thdle aber freilidi nur

Urkunden im weiteren Sinne des Wortes genannt werden können, sind die
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frühesten Deukiiiäier der deutachen Sprache augderhalb der eigentlich Ute-

nriaelicik Ueberliefenuig. Die Ansfibong das gmnemen B«chts lag durch-

weg m LuMihSadm. S^Mld aiclk Munal das Bedfirfhis imgto» Herkonunea
and Gewohnheitsrecht zum Nutzen der Praxis aa&nzeiclmen, war es die

deutsche Sprache, in der dies geschah. Sachsen-, Deutschen- und Schwaben-
Spiegel, die zwei Fassungen des österreichischen Landrechts, die von V. mit

Recht angenommene deutsche Fassung des Mainzer Landfriedens und der

fulgejiden zumeist auf demselben beruhenden Territorial- und Keichs-iiand-

fineden des 13. vnd 14. Jahrbniiderl», die Ueberseteuogen ursprünglich

lateiniseber Stadtteehie ins Deatiebe, die dentsdiea stadtreobüieben Auf-
zeichnungen aller Art in der iweiten Hälfte des I3. Jahrhunderts, die

Weistümer — all das sind Zeugnisse für die bewusste Aufnahme der

nationalen Sprache in das gesammte Bereich des Rechtslebens und der

Becht«aafzeichnung. Man muss auch die deutscbgenchriebeuen Urbare der

Grafen Yon Tirol und der Hababnrger dazunebmen und könnte die deutschen

Fkedigten Broder Dafids und Broder Bertolds als Analogen daneben stellen.

Beeht gesprochen und gepredigt ward von jeher in der Sprache des Yolkes,

aber das Wagnis, das nun aaeh in schriftlicher, dauernder Fixierung zu

thnn, das ward erst im Lan^e des ] s. Jahrhunderts unternommen, als die

Entwickelung der Sprache soweit gediehen und als die Luienbildong auf

das liiveau solchen Yerständniäses gekommen war.

Von dem Oebrancb der dentscben Spntcbe bei Seebtsan&^isbnnngen

bis sor deutsch geschriebenen ürknnde war nur ein fast selbstverstlnd-

licher Schritt. Die Urkunde ist ja das Bechtszeugnis, sie begann eben in

dieser Zeit das imnifr stSrlcer überwiefjMnde Beweismittel für die Rechts-

handlungen zu werden, man gelangte nun vermöge eben jener allgemeineren

Bildung bald au<.h wieder zur Aullassung der Urkunde als carta. durch

deren Begebung die Rechtshandlung vollzogen wird. Wie einstmals das

Latein und dessen Niehtverstlüidnis in den deutschen Bechtsgebieten der

Urkunde den Boden entsogen hatt<;, so ward nunmehr das B^tsdbe mit

ein Factor um der Urkunde im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts

au einer ausserordentlich schnell um sich greifenden Verwendung zu ver-

helfen. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts , treten die deutschen Urkunden

beinahe gleichzeitig in den Gegenden vom ^s'iedenhein den Strom aufwärts

bis rar SohweiB und die Donau entlang nach Oestoneich hin auf. Am Bhein

Tertfigert sich dann die Bewegung etwas, in SQddeutschland aber ist sie

am Ende des 13. Jahrhunderts schon siegreich. Im mittleren und nied-

lichen Deutschland ist erst die Wende des 1 3. und 1 4. Jahrhunderts die

Zeit des ersten Auftretens der deutschen Sprache in den Urkunden*. So

fasst Vanc^a S. 28 das Hauptergebnis der darauffolgenden ITnteibuchung

zusammen, welche auf Grund umiassender und sorgfältiger Durchforschung

dea uriEundEehen Materials diesen Gang der Dinge im einielnen durch

alle deutschen Landschaften hindurch darl^ft Die angeblich Slteste

deutschgeschriebene Urkunde von 1221 wurde seitdem von Seemüller in

diesen Mittheilungen 17. ff. auf die bescheidener^ Jubreszabl 1321
zurechtgesetzt. Die Ulteste eigentliche Urkunde in dt ui scher Sprache bleibt

der Theilungsvertrag der Grafen Albreoht und Rudolf von üabsbuig von

1238/39.
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Yancsa greift auä ciem wuchaeudeu Material tieuUcher Urkuadeu einige

Groppel! sn nlherer Betnehtang herras. Seine Uatersnohniig stellt die

Thetnohe fest^ daae gerade die seit dem 1 3. Jshrhnaderi in Sdnmag
kommenden Beurkundungen von Sühnen und SchiedSprüchen Torwiegend
in deutscher Sprache abgefasst wurden. Die Gründe hiefur Herren ja recht

nahe. Die Gleichartigkeit des Vorganges, Versöhnung zweier Parteien oder

Sprüche von Schiedleuten, auf welche die Parteien comprimittierten, brachte

nun mehr oder weniger allenthalben auch eine gewisse Qleichmässigkmt

der ÄQsdracksweise mit rieh. Lidem diese Yanesa (8. 47 ft) ontersoefat»

gibt er nns Einblick in die Entstehung und die Mache derartiger Stücke.

Er verfolgt ferner S. 52 ff. das Auftreten der deutschen Spradie im
besonderen noch bei den stfidtischen Rathsurkunden i1. h. bei den vom
Stadtrath in Sachen von Parteien ausgestellten Urkunden, wo entweder

der Rath als Auasteller figunert, vor welchem die Retlitshandlung vor

sich gieng, oder smae Benrktiodiing nur in einer angehängten Furmel nun
Ansdroek kommt. Charskteristiaeh ist die Beibehaltang einaelner latoitti-

Bcher Theile wie etwa bei der Invocation oder Datierung. Dagegen hielt

sich bei d< ii stadthüchem des nOrdUohen Deatsohland die lateinische

Sprache sehr lange.

Der dritte Abschnitt behandelt die Königsurkunde. Die älteste deutsch

geschriebene Königsurkunde liihrt von Konrad IV. von 1240 Juli 25 für

Kanfbeoem her. Aber das ist eine Ansnahme, das Dictat ist wohl dem
Empfänger zuzasehreibco. Als regelmässige Erscheinung be^^nnen deutsche

Königsurkunden erst unter Rudolf von Habsbnrg. Johann von Victring

(Böhmer, Fontes l, 303) er/ahlt, Rudolf habe durch ein Eeichsgesetz die

deutsche Sprache in die Urkunden eingeführt und diese Stelle wurde z. B.

von Goldast geradezu als ein Eeichsgesetz in seine Collectio Constitutionum

aufgenommen. Die Kaohricht Johnns ist gewiss irrig, aber in Yaacaas

Bneh hltte 9m doch Brwlhnmig finden sollen.

Auch unter den KOnigsnrkunden sind es vor allem jene Arten von

Urkunden, in denen überhaupt die nationale Sprache zuerst auftritt: die

Urkunden des öffentlichen Itechtes eintr-, Sühnen- und Schiedsprüche

andrerseits. V. bespricht demnach mit vollem Rechte in eigenen Capiteln

(S. 65 ff.) die Landfriedensinstrumeute, die königlichen Uofgerichtsurkunden,

die StadirechtspriTile^en und die kdnig^hen SfihnÄn und Sdiied-

sprflche bis 1313. LandfKedensnrkonden und die im Namen des EOnigs

ausgestellten Hofgerichtsurkunden sind mit voller Absicht und gewiaser^

massen offieiell in deutscher Sprache abgefasst worden. Freilicii fallen

beide Arten von Urkunden in gewisser Hinsicht ausser den Bereich der

königlichen Kanzlei: die Landfrieden können vermöge ihrer ganzen For-

mnliemng strenge genommen nicht mehr zu den KOnigsorlnmden ge^ddt

werden, die anf den Namen des Kttnigs ausgestellten Hol^erichtearknnden

sind, wie V. wahrscheinlich macht, nicht von der Reichskanzlei, sondern

von den Hofgerichtsschreibem hergestellt worden und wie sich für die

Urkunden der Hofrichter selber ein ganz festes deutsches Formular seit

Rudolt v<jn Habsbnrg entwickelt hat ( wie das Vimcsu schon S. 1 8 ff. dar-

gethau hatte^, su zeigt sich nun eine entschiedene Anlehnung au dieses

Formnlar anch bei den auf dem Namen des Königs selbst aotgesteUten

ho^erichtliohen Stflcken.
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Anden steht es bei den in dentsclier Spnehe ergangenen Stadtrechte-

privilegien und den kdniglichen Sfihnen und Schiedsprflkdien. Hier ist es

der unmittelbuB Sinfloss der Privatuvkunde als Yorurkmide und der Ton
aussen her wirkende Einfluss der Partei, des Empfängers, welcher den

jedesmaligen Gehranch der deutschen Spracht' bewirkte und seit Rudolf

daaemd zur Anwt'Hilung brachte. Damit haben \vir einen Punkt berührt,

den V. in den einleitenden Bemerkungen zu dem 3. Capitel (S. 62 ff.)

nachdxfickUch nnd mit voUeni Beohte herrorhob» nftmlich die Herstellung

der KOnigsQilranden dnieh den ESmpftnger. »Unter den Missbrftoohen, weldie

in dieser Periode (1273— 1313) in der königlichen Kanzlei herrschten,

ist namentlich einer, der freilich schon früher in anderen fürstlichen

Kanzleien und ausnahmsweise auch in der küniglichen waltete, besonders

bemerkenswert, nämlich der, dem Empfiinger einen grösseren oder geringeren

Antbeil an der Ausfertigung der Urkunden va ftberlassen.* Dieser »Miss*

braneb* wird sich inuBier mehr nnd mehr als such in den alteren Zeiten

schon seit dem 1 0. Jahrhundert waltend herausstellen und zwar so sehr,

daas man fOmUich von einem »Brauche* wird reden müssen. Ich hoffe

noch einmal dieser Frage, wolche jetzt eine der wichtigsten für die Kaiser-

diplomatik bis zum 14. Jahrhundert ist, näher treten zu können. Vancsus

Aufstellung von drei Entstehungsurten: vollständige Herstellung durch die

Kanzlei, Tollstlndige Herstellung durch den Empfänger mit Ausnahme der

Besiegelung, Dictat des Smpfllagers und Ansfartigung durch die Kanzlei

— erheischt noch die Ergänzung durch einen vierten Fall : Dictat (und

Besiegelung) der Kanzlei und Ausfertigung durch den EmpHinger. Dies

letztere fand z. B. im Grunde doch bei den verschiedenen Exemplaren dos

Landfriedens vom 24. März 1287 statt; das Dictat, die Fassung wai natür-

lich uificiell festgestellt, die Ausfertigung geschah durch Schreiber der

Empftinger, die hiebei fireilich auch ihren Dialect in den Text hinein-

trugen, was aber nur eine formelle, keine wesentlidie Aenderung des

Dictatt'S war.

In der Regel aber ist sowohl die Wahl der deutschen Sprache, als

auch das Dictat und damit dessen sprachliche Färbung, der Dialect, bei

den deutschen Königäurkuuden unter Kudolf und Albrecht wesentlich durch

den Empfänger beeinflusst worden. Yfit können uns mit Vaucsa (S. 71)

bei den deutMhen StadtrechtsiHriTilegien den Vorgang ungef^ so denken:

»Wurde einer Stadt ihr Becht bestätigt oder wurde sie mit fremdem Becht

bewidmet, so arbeitete sie selbst das Privileg aus und legte es im Concepte

der königlichen Kanzlei vor, welche die Urkunde darnach ausstellte.* Bei

Sühnen und Schiedsprücheu waren es die ja regelmässig in deutscher

Sprache abgefassten Yorurkunden verschiedener Ail, auf die schliesslich

die Effnigsurkunde surflckgieng. Y. gibt Ton der StBrke des Emflusses

solcher privater Yorurkunden lehrreiche Beispiele. Und in Fttllen, wo keine

Vorurkunden mehr erhalten sind, gibt der Dialect der Urkunden, <ler stets

jener des Empfängers ist, den deutlichsten Wink, wo wir die Herkunft

des Dictats zu suchen haben (vgl. in dieser Hinsicht die Arbeit von Pischek

Zur Frage nach der Existenz einer mittelhochdeutschen Schriftsprache im

ausgebenden 1.3. Jahrh., dazu Mitth. des Instituts 15, 171).

Die Anwendung der deutschen Sprache, anfänglich unter Bndolf von
Habsburg mehr auf bestimmte Urkundengattungen . (ausser den schon ga-

MtMMOiiigvn XVIII. 11
,
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nannten auch noch Pfandbriefe) beschränkt, erweitert nadl und nach ihren

Kreis und unter Albrecht tindtti wir 80 siomlich m aUen ürkonrienartep

deutsch geschriebene Stücke.

Schliesslich unterzieht V. (S. 89 ff.) einige allgemeine Formeln der

deutschen Köuigsurkunde bis 1313 einer Betrachtung. Das Ergebnis ist

inaoÜBrne ein negntiTea» als aich beransstellte, daas das Anfkommen der

deateeimi Sprache in den Urkunden dorohana nidit etwa begleitet war
von der Entwickelung eines deotsohen Urkunden-, eines deutschen Kanzlei-

stiles. Wie die deutschen Königsurkumlen moist auf Einwirkung der Em-
pfUnger zurückgehen, so treffen wir in ihrer i^assung vielmehr die Formeln

deutscher Privuturkunden wieder und eben entsprechend diesem verschieden-

artig wirkenden Einflnaa ist gerade hier die Sönigsurkuade am wailegleii

eaifomt von einer Bagehnlssigkeit, von einer ksnsleuntosigen Tradition.

Dies wird erst anders, seitdem unter Ludwig d. B. etwa seit c. 1330 die

deutsche Sprache, die uiitrr Heinrich VII. so gut wie verschwunden war,

zur dauernden Vorherrschaft gelangte. Unter Karl IV, geschah der hoch-

bedeutsame Sciiritt zur Ausbildung einer eigentlicben dnitsuhi-n Kuii/.lei-

spruche, welche mit ein Factor zur Entwickelung der n^'uhochdeutscheu

Schriftsprache geworden ist

Die Beilagen bringen einen sehr soigftliigen Abdmek «ner Beihe

?on ürkonden, welche bisher gar nicht oder nnr in Anssflgen bekannt

oder nach abgeleiteter üeberlieferung gedruckt waren. So unter anderem

:

der Landfriede K. Kudolfs für Baiern 1281 Juli, der Laudfriede vom
24. März 1287, Schiedspruch KudoU's zwischen Mainz und Hessen 1282
Oct. 24 (nach don Orig. in Wien, ein anderes Orig. im BeichsarchiY

München, vgl Bog. der Pfalsgrafen bei Bhein n. 108o), Adolf filr Heinrich

von Hammerstein gegen die Bürger von Mainz 1293 Apr. 20, Ho^erichts-

urkunden Albrecht« im Streite der Vans<lorfor gegen Salzburg 1303.

Ein paar Druckfehler und Versehen: S. 3 8 Mitte: 1290 statt 1292.

S. 52, 53 : Fortschreiten der Bewegung von Süden und Westen (nicht

Osten) gegen Isorden und Osten (nicht Westen). S. 74: Privileg für Aarau

Tom i. MBn 1283 (nicht 1284) nnd für Winterthur vom 27. Febr. nicht

30. April 1276. S. 83 Anm.: an der Urkunde Bndolfa Yon 1274 Not. 8
für Köln hingt das Siegel dea Grafen Heinrich von Forstenberg, nicht des

Burggrafen von Nürnberg.

Wir dürfen uns aufrichtig über diese Arbeit freuen. Der Verf. hat

seine Fähigkeit erwiesen, auf Grund tüchtiger Beherrschung eines weit-

schichtigen Materials mit selbsttndigMn Blick Imtende Factoren fttr die

Entwickelung nicht so leicht fossbarer Strömungen zu finden ; er hat sich

immer das Bewusstsein gewahrt, dass die nothwendig mitlaufende Klein-

arbeit bei solchen Forschungen I^austcine mitführt, die nur als solche ihre

Bedeutung haben, und er war im Stande, dieselben auch schon da und
dort gleich au ihren rechten Platz zu setzen.

Wien. Oswald ßedlich.

Ahrens, Hermann, Die Wettiner nnd Kaiser Karl IV.

Ein Beitrag zur Geschichte der Wettiuischeu Tolitik iu den Jahren
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1364— \^19. (Leipziger Stmlieu aus dem Gebiet dt r Geschichte, her.

T. Lamprecht und Mareks Band L Heft 2, Leipzig, Dancker und

Eumblot 1895), XI. u. 103 S.

Die Geschichte der Wettiner und ihrer Lende bederf'noch für fast alle

Jahrhunderte eingehender SinaelimterBachungen, und zwar gilt dies nicht

nur für die tieschichte des inneren staatlichen Lebens, die ja auch in

andern Territorien meist noch zu wünschen übrig llisst und für Meissen

and Thüringen langer und ernster Thütigkeit der wirlhschattsgeschichtlicheu

DiMipUnen beddi&n wird, sondern es gilt aneh f£tr die "Kmotaa» der inseem
Voigbige, für die iioHllBehe Qeechiohte. Befiriedigesde Forsohiingen nnd
OenteUnngen besitzen wir nur für einzelne Abschnitte der letzteren, zwischen

denen emptmdlicbe Lücken klaffen. Ein sehr vemacblUssigter Zeitraum

der politischen Geschichte war auch das 14. Jahrhundert, wo ausser Wegele>i

Werk über Friedrich den I reidigen, das in uusiührlicher Darstellung nur

bis l^lü geführt ist und die letzten Jahre bis 1324 bloss in gedrängten

Umrissen TorfÜhrt» nur Weneks Arbeit über Markgraf Wilhelm, die vor-

wiegend die letsten swei Jehnehnfte betrifl, sn nennen war. Be£ hat selbst

Tersnoht, einen Theil der grossen Lücke aoszufüllenf indem er die gerade

für diese Periode besonders wichtigen Beziehungen der Wettiner zu den

Wittelsbachem, Kaiser Ludwig dem Baiem und dessen Söhnen, den Mark-

grafen Ton Brandenburg, und ihre lausitzischo Politik von Friedrich I., dem
Freidigen, bis axif dessen Enkel Friedrich III., den Strengen, in seinem Bnefae

„Wettiner nnd Wittebbseher** (1894) nnd mehreren Anfttttsen behandelte.

Darin waren, wie auch in Weneks Sehrift, die Beziehungen zu Karl IT.

vielfach mit zu berühren, doch bildete eine eingehende kritische Darlegung

dieser Beziehungen besonders in der zweiten Hälfte von Karls Regierung

eine wünschenswerte Aiil'galie, deren sich A. mit Erfolg unfer/.ogeu hat.

Er hat das voriiegeudu gedruckte Material durch iSeiziehung von Dresdner,

Weimarer, Bamberger nnd Magdebniger Archivalien TcrvoUstündigt und eine

—' tnti maneher Ergünzongen von Binselheiten, die Tiellmeht dnzoh Fhiger

oder Wiener Urkunden zu erwarten sein mögen — durchaus befriedigende

Arbeit geliefert. Nach einer kurzen Darlegung iiler die Zeit von 13ö0
bis 13G4, während weicher die Politik der Weltiuer im engsten Anschhiss

an Karl bestand, erörtert A. in Cap. 2 die böhmischen Ausbreitungs-

bestrebungen 1365— 1370t die ausser den Wittelsbachem in der Oberpfalz

und Niederianaits besonders den Wettinem gefilhrlioh worden, da Karl in

Meissen und Thüringen aller Orten die böhmisehe Nordgrenze vorschob,

mitten im Herzen der wettinischen Lande Besitzungen direkt erwarb oder

sie aus dem Reichslehnverbande in den böhmisciien Lehnverband aufnahm

(Besitzungen der Vögte von Plauen und Gera, der Herren von Schönburg

und Kolditz), ja sie sogar von Nordosten her /u umklammern suchte.

Gap. 3 bespriflht die Feindaohaft mit dem Kaiser 1371 in Zusammenhang
mit der grossen wittelsbaehi8eh>nngarischen Ooalition gegen Karl, na(di

deren baldiger Beilegung die Pirnaer Verträge vom 25. November 1372
das alte freundliche Verhältnis wieder herstellten. Cap. 4, Ihre Bethütigung

erhielt diese Freundschaft (idich Karls Eintreten für Bischof Ludwig von

Bamberg, den Bruder der Markgrafen Friedrich III., Balthasar uu<i Wilhelm,

in dessen Kampf um das Erzbisthum Mainz gegen Adolf von Nassau. Der
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Kaiser nahm selbst an der Belagerung von Erfurt, die das Hauptereignis

dieses bukauntlich erfolglosen Krieges war, tbeil Ein Excurs behandelt

<lann noch die interessanten Versuche eirnr gemeinsamen Regierang der

wettiniachen Brüder, die unter Festhaltung der Einheit nach aussen zwar

Torsdiiedeue Formen der Antheilsgewäbrung an der innem Verwaltung

naoli einuiderdnriohteton, «ber erst naeh 80 Jahren gemeuisaaMr HamdiAft
nnd erat nach Karls Tod sich zur wirkHchen Landestheilnng entvchloesen,

was sie vor dem UflgUohen 8cfaiokBale der witfcelsbaehisehen Qroaamacfat

bewahi-te.

A's Schrift verbindet mit dem fleissigen Streben nach möglichBter

Zuziehung des Quelleumaterials die nütbige Sorgfalt bei dessen Verarbeitung

und bietet der Kzifök sn grosseren Einwttnden keinen Aslass. Bef. kann

sieh daher auf einige kleinere Beriehügungen beechrtaken. So für manehe
Kamensformen : mehrfach (S. 67, 73) Bischofsgattem statt Bischofsgottem

(heute GroGengottern), Axel Vitzthum (lOl) statt Apel, wobei auch Vitz-

thum nicht Amtstitel, sondern Familienname ist. Zell (lOfl) statt Altzella;

leruer waren, wo es sich nicht um Citate handelt, nicht die mittelalterlichen

Formen Piowenitz, Kothewitz, Sl^vin u. a. (S. 80, 98, lOl) zu gebrauchen,

sondern Flaaita» Kottwits, Sdilieben. Die Berkn Ton der Dnba besessen

nicht Hohenstein westlich mi Chemnitx (]9)t sondern Hohnstein in der

säehsisohen Schweis. Die Belehnung der Wettiner mit der lAusitz erfolgte

nicht im AiifaTig*' von 1355 (S. 12), sondern am 2. December. Die Klage

der Markgrulen über die Zölle in der Lausitz zu Müllrose und Lübbeii

galt nicht der »Erschwenmg des Häringshandels aus Meissen in die benach-

barten Gebiete" (47), sondern der Vertheuerung der Einfuhr nach Kassen
selbst; denn die Hinterlünder Meissens, d. h. in diesem Falle nur Böhmen
und Mihren, benutzten für die über Hflllrose und Lübben kommenden
Erzeugnisse der Ostseeländer die über Kalau, Senftoibeig, Kamenz, Bautzen,

(»der Kottbns. Spremberg. Bautzen, oder Krossen, Sagan, Görlitz gehenden

Strassen, berührten daher mf-issnisches Gebiet nicht; die Insassen der Mark

Meissen wurden also nicht als Zwischenhändler des im Mittelalter als

Haaptfastenspeise wichtigen Fisches betroffen, sondern als Salbsteonsiunenten.

Zn Balthasars Charakteristik (8. 95) ist fftr sein Interesee vi militBrisehen

Dingen darauf hinzuweisen, ^iass er gerade auch den seil den siebziger

Jahren in wettinischen Landen eingeführten Feuergeschützen seine Auf-

merksamkeit zuwandte, s. Zeitschr. f. Thüring. Gesch. XVII. (N, F. IX.),

366. Betreifs des Eintritts der Mündigkeit im wettinischen üause hatte

Diese mainzisch-erfurtischen Verhältnisae, die auch in älteren Arbeiten

tnehrflich eingehend berBckiichtigt sind, sind in neuester Zdt wiederholt mono-
graphiech behandelt worden: kurz vor Ahrens tällt die dnrfti<;e, kriti;~rli maiiL'^el-

hatte Leipziger Dissertation von Ernst Koniecki, Die Wettiner im Kampfe
mit Adolf L von Mainz 1373—1381, vornehmlich im Erfittter Kriege 1875 (Zittau

1894) 32 S. 8»! ferner der Aufsatz des Erfurter Stadtarchivan C. Beyer, Erfoft

im Kampfe um seine Selbständigkeit ge^^en die Wettiner 1370—1382, in den
Jahrbiichern der kgl. AkatL gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, N. F.

Heft XX (1894) S. 229— 2b'8. Nach Ähren ~ i^- erschienen (doch leider ohne ihn

noch beniitzen zu können), Paul Schul/, Hessisch-BiuunHchweigisch-Mainzische

Politik in den Jahren 1;37:» luit besonderer berückuichtiguug des Mainzer

Bisthnmsstreites (Wolfenbüttel 1895) 1&8 8.8». Ueber Koniecki vgl. Ahrens 8.58
Anm. 1 und äcbuls S. 140 Anm. 228.
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Bef. (Wettiner und Wittelsbacher S. 72, 92, 25o), gestützt auf eino Be-

stimmung des Luckauer Vertrags vom 8. August 1353, das vollendete

IH. Jahr angcnomuicü, denn für Bnlthasars Beitritt zu dem Vertrag wird

düriu bin Zeitpunkt bestimml, der erst J^^^bre später liegt, aber mit

BttlthtBurs 18. Geburtstag aniifihenid snaanuiisiiiUlt; dasB man nicht d«n
Geburtstag selbst, sondern den Hartinstag 1354 angabt Utsat sich damit

motivieren, dass dieser ein gerade als Termin neben Walpoigis und Michaelis

besonders hlintig gebrauchter Tag ist. A. führt dagegen an (S. 2\ Bal-

thasar trete schon in Urkunden von 1351, ja sogar 1348,- als mündig auf,

Viel jenem Vertrag ^i er gerade nicht zugegen und deshalb seine spätere

Beiiiittserklttrang nötbig gewesen; mündig sei er aber 1353 so gut wie

Ftiedrieh, nur Ludwig und Wilhelm seisn damals noeh unmündig. Dodi
erstens muss es aufiUIen, dass wegen augenblicklicher Abwesenheit eine

•/jährige Frist gesetzt sein soll; war ferner Balthasar, geboren 21. De-

cember 1330, am 21.December 134H mündig, trat also die Mündigkeit schon

mit 12 Jahren ein. so wiire 1353 doch Ludwig, geboren 25. Februar 1340,

also fast 13Vii ^büh alt, auch schon mündig gewesen; dieser wird aber aaS"

drflofcKeh in der Urkunde Ton 1353 noch ds unmündig bezeichnet. Auch
sonst finden wir Wettiner Aber ihr awaiftes Jahr hinaus unter Yoimundschaft^

so Balthasars Yater Friedrich II. Doch das sind Einzelheiten, die den
günstigen Gesammteindruok der Arbeit niebt beeinträchtigen und ihren

Wert nicht mindern.

Dresden. W. Lippert.

A. Tille. Die biuerliche WirtachaftsTerfassung dea

Vinteehgaues foniehmlioh in der zweiten Hälfte des Mittelalters.

Innsbruck Wagner 1895. VII, 280 S. g*.

Die vorliegende Arbeit, welche auf Anregung Lamprechts entstanden

ist, und in erster Linie auf den Weistümern des Vintschgaues und der

benachbarten Gegenden (Tirolisehe WdstGmer herausgeg. Ton der k. Akademie
der Wissensdu zu Wien 2. 3. 4. Bd.) beruht, sucht ihren Gegenstand nach

aUen Seiten zu erfassen.

In drei einleitenden Capitein wird der Süssere Kähmen der Untersuchung

geschaffen. Tille stellt zunüchst die landschaftlichen Grenzen des Vintsch-

gaues fest, wobei er ganz richtig hervorhebt, dass, wie schon A. Huber
angedeuteti die Landschaft und Gra&diaft Yintschgau ursprllnglieh im SO.

über die Passerbrficke hmausreichte und im KW. bis an den Inn gieng

(die topogr. Angaben auf S. 5 und 7 sind allerdings nicht durchwegs
genau). Dann bespricht T. dit; Nationalität der Vintschgauer. Die Ur-

bevölkerung hält er tler liorrschenden Ansicht tolfj^eud für Raeto-Etrusker,

welche spiiter romanisiert wurden: -tatt tU-s broiteru auf die haltlosen Phan-

tastereien Hormajrrs und Thalers einzugehen und gar der ^^iaveu zu gedenken,

hüte es hier genügt auf die nicht erwihnte trefiBiohe Schrift von Friedr.

Btols IMe UfbevOlkerung Tirols (2. Aufl., Innsbruck 1892) zu verwdsen.

FQr den nidisten Zweck wichtiger ist die Frage, durch welchen Stamm
und unter welchen Umständen die Oerrnanisierung des Thaies erfolgt sei.

Gewiss mit fiecht entscheidet sich T. anknüpfend au Eiezler dafür, dass
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wir <'s mit einem friedlichen und ullniälilif^(?ri Vordringen des tleutschen

Elementes zu thun haben und dajjs in erster Linie an die Bajuwaren zu

denken sei, welche sich zum gebietenden Herren des ganzen Landes gemacht

haben. Ob aber diese „Colonisation" suäscbliesslich durch die Baiem, von

der Lombardttigreiue in der Bomer Gegend EtsdbanMrts erfolgt sei, wie

Ulle annimmt, das scheint mir allerdings zweifelhaft. Wenn Tille gestützt

auf Steubs beilänfi gp Angabe die letzten Schwaben anf der Maiser Heide

sitzen lässt ; so ist dagegen anzuführen, dass wir über die Abgrenzung des

alemannischen und des baj uwarischen Stammes im Vintscbgau noch keine

gründliche Arbeit besitzen; aber Anklänge an den schwäbischen Dialect

machen sich jedenfalls noch dnrdh den ganzen Besixk Schlanders geltend.

Was T. anssOTdem noch Ar seine Ansieht ins Feld fBhrt, wird kanm
überzeugen: so dass die Weifen hier Besitzungen hatten — deren Stamm-
sitz stand ja auf schwäbischer Erde: so der Verweis auf den bairischen

Brauch, die Zeugen des Rechtsgeschiittt s am Ohr zu ziehen — ^^erade aus

Vintschgauer Urkunden bringt er keinen Beleg lur diese im übrigen

Tirol geltende Sitte. — Die Frage dieser Abstammung ist von Bedeutung,

weil !ßlle anf Onind dieser Ergebnisse stets nor das heiriscbe YoUnncht
nnd die Lex Bomana CoriMisis nun Yergleidi mit den Weiatfimem

heranzieht.

Das dritte Papitel behandelt die sociale Stellung der wirtschaftlich

thätigen Bevi lkerung: Adel, Freie, Eigenleute, umi nach der wirtschaftliehen

Seite Bebauer eigenen, Bebaaer fremden Bodens und Ingehäusen, d. h. besitz-

lose Hand- nnd Tagweiker. Die Shisäs fiber den Add bietet ksiun neoes;

schwer Tormisst man die Berücksichtignng des üebertrittes fast aUar freien

Geschlechter in die Ministerialität. Bei der Erörterung über den Stand

der (ienu'infreien treten so recht alle Schwierigkeiten zutage, welche die

Unbestiramtheit der urkundlichen Ausdrücke, namentlich auch die Ver-

wendung des Wortes „Eigen", einem abschliessenden Ergebnis entgegen-

stellt. Die Aeusserung (S. 35) dass die Eigenschaft des Freien in dieser

Periode (in der sweiten Hftlfte des Mittelalters) sich lediglich nach dem
Ornndbesita richte, dass Freileote die Bebaaer eines ftäen Hofes oder

Baugutes seien, abgeaslheii TOn dem Stand des Inhabers» gellt WtAl zu

weit. Richtig ist, dass es im 1 5. Jahrb. im Vintschgau zu dieser Auf-

fassung gekommen ist, aber nur durch den Einfluss der landesfürstlichen

Gewalt. Wir können hier den Werdegang näher verfolgen. Zahlreiche

Fkeilente suchten sidi dnich Yermllilung mit Unfreien der Ctoriebts» und
Heereslast der IVeien sn entsiehen. Anf die Klage der UebergeblMbenen,

dass sie in ihrer geminderten Zahl der I^st dieser Verpflichtung nicht

gewachsen seien, wurde festgelegt, dass diese Obligenheiten auf dem Oute

haften (vgL die interessante TTrk. Archiv-Berichte aus Tirol II, n^ 707
und dazu n<* 293— 29 0). Dass mau daneben sich der alten Bedeutung

der Freiheit bewusst blieb, beweisen doch auch die Beinamen »der Freie*

wie ihn die alten Henren ^n Tsohengels fahren, aber auch Hbus im
Anger in Sarentein, der noch als Bichter die Hausmarke im Siegel fthrt

(Archiv-Ber. I, n« 075). Die Capitel 4 — 7: die agnrisohen Betriebe als

Grundlage der Einzelwirtschaften; die Objekt p p-pmeinsamer Nutzung als

Grundlage des Gemeindeverbandes; die Oememde als Wirt Schaftsverband

;

die Gemeinde als Verwaltungskörper, und Cap. 10: die Gemeiudebildung
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machen »len eigeutlicheu Kern der Arbeit aus. Hier ist der Verl. am
tieMea eingedrungen, hier beKemebt «r am Tollstttadigsteii den Stoff and
gibt um so Mne Reihe selir wertvoller Aiiftehlflese über die Entfidtiuig

der Wirtschaft und bänerlicheu Yerfassiing des VintschganeB. Die con-

creten Ausführanpen über die Entwicklung der Gremeinden aus ursprünglich

nur örtlich zusammenhangenden Dorfschaften und über die endliche Aus-

gestaltung der Gemeindeverfassung unter dem Einfluss intensivprer Be-

wirtschaftung and stärker eingreifender Hegierungstbätigkeil namentlich

Im Steoerweaen, bia aioh endlieb ein looal featamgrenzter Beairk Inldet»

der alle darin gelegenen AänAMSi, BMlente und Banleute, wea Grandherm
immer, za einer Einheit yecbindet, dflxften im gvoeaen nnd gaaien fcaom

einem Widerspruch begegnen.

Auch die Entwicklung der ländlichen Hand- und Tagwerker ist eingehend

berücksichtigt. Sie erfolgte durch die Gemeindeverwaltung, deren Organi-

MüUon nnd Ziele lichtroll anaeinandergesetzt werden. Sollten die Abwei-

cbmigen in den Beamtnngen» welche wir in den Gemeinden finden, nicht

stärker durch die topogra|dli8eheii Verhältnisse der einzelnen Commonen be-

dingt sein ? — Im Zusammenhang mit diesen Fragen kommt dann aaoh der

Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde zur Darstellung. Der geraeinwirtschaft-

liche Betrieb beschränkt sich im Vintschgau, da die Ansiedlung wie über-

haupt in den AI^>eu, hofweise und nicht dorfweise erfolgte, im allgemeinen

anf Nntsong der Alpen, der WSlder und anf den gemeinsamen Weidegang

dee »lieben Viahea* anf der Hutweide und auf den abgeernteten Feldern.

Nur durch Weidegaag und Bewässerungsanlagen für die Wiesen entstand

eine Art Flurzwanges. Auf den Ackerhau und den Weinbau fand er, wie

Tille zeigt, keine Anwendung. So ist denn dieser beider Wirtschafts-

zweige nor im Vorübergehen gedacht und nach Tilles Programm nur so

zvL gedenken gewesen. Aber Viele werden doch mit mir bedauern, dass

daa wirtaehaftUehe Bild dea Vintaehgaue nieht dureh die gleiehmSasige Be-

rücksicbftignng dieser beiden wichtigen ProduetioDBawetge abgerundet werden

konnte; Vintschgau eneugt heute noch den schönsten Boggen im Land
und die R«'>>e hat schon im Bezirk Schlanders, noch mehr im Burf^LTafen-

arat, eine hervonuf^ende Bedeutung als Kauiwaar«' wiu als Lebensmittel,

sie steht viellach im Mittelpunkt der Wirtächaftsfüliruug.

IMe Qemeindebildung antwiokelt sieh nach Tille ans dem wirtachaft-

liduB Bedfifftua, dmn entapriobt auniehat die Verwaltung, welche durch

Beamte, vor allem den Bovfineiater, nach dem Wort des Ausschusses und
der vollen Gemeindoversammlung gehandhabt wird. In (fieser 1>'>ru]it in

letzter Linie die bäuerliche Gerichtsbarkeit, die PolizDiverordnungs- und
Strafgewalt (über ihr Steuerrecht fehlte es T. leider an Material) der Ge-

meinde, dann überschreitet sie aber das rein wirtschaftliche Gebiet, sie

wird Verwaltunga- und Wolfohrtsoigan überhaupt, sie Teraieht staatliche

Fonctionen und constitaiert eich auch als Kirchengemeinde.

Für gewisse Zwecke, zunächst ebenfalls wirtschaftliche, associieren

sich wohl auch mehrere Gemeinden. Die Ursache ist meist, dass sie ur-

sprünglich gemeinsame Almendeuutzuug hatten. Ein Beispiel solcher lang-

dauernder Gemeinnutzung der Weide ist dem Verl, entgangen. Hochgele-

gene ThBler nnd Orte wie Ftaseiar und Sanithal oder wie 8^16 im obersten

ViBtaehgan besasaen daa Beeht für gewisse Thiergattangen (z. B. Pferde)
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oder für gewisse JahresiMiiteii (Schneeflacht) den WeidebodfliL in den wttr-

mfiren Thalebenen und weiten Moosgegenden der RtMih, im Golnet ziandieh

giiis geicennter Gemeinden mit za benuteen (vgl. AxehiT-Ber. I, 722.

729. 730. 2691; II S. 103).

C. R : die kirchlichen Verbünde, und \) : die Gericht^verhände gehören nur

theilweise in den Bahmeu dieser Arbeit, sie bieten nur wenig gelungenes

oder neues.

Die Hanpiquelle f&r TUlee interessante Arbeit bildeten wie erwfthnt

die Tirolisohen nnd spedell Vintsebgaoer Weistflmer. Die lltesten davoii

reichen ins leiste Drittel des 14. Jahrh. zurück, die meisten sind nicht

bloss jüngerer Niederschrift sondern vielfach auch bedeutend späterer Ent-

stehung. Mit weiser Bescheidenheit beschränkt sich daher T. die Verhält-

nisse »vornehmlich in der zweiten Iliilitc des Mittelalters* zu schildern,

Duun auch das zu den Weistümem hinzutretende Urkuudenmaterial ist

Tor dem 14. Jalirh. vieUMb ein veelit iplrüches ; speoiell in den Gemeinde-

areluTen wird es im gflnstigsten Fall ent im 1 6. Jahrh. ergielnger* Abn
nur die wenigsten dieser spfttem Documente sind gedruckt; von den

Eegesten der Archiv-Berichte aus Tirol konnte T. nur jene des Bezirks

Meran lienvitzen, dagegen noch nicht die eben erschienenen der Bezirke

Schlanders, Glums, Nauders, die ihm allerdings mancherlei Ergänzung und

Berichtigung geboten hätten. Auch die Urkunden der filtern Zeit sind

recht Teretreut pnblieiert, da wir leider noch kein ürkaadenlMMh ven
Tirol haben. Um so mehr Anerkennung verdient die fleiMige *"^"»g

des Materials, das T. dnrdi archivaliBehe Studien namantlicli in Pkrtaohins

eigttnzt hat.

Auch das soll hervorgehoben werden, dass Tille sich in die stark

dialektisch gei^bte Sprache der Weistümer und in die ihm fremden und

femstehenden TerhlUiusse von Land und Leuten gut hineingefunden hat;

dase es dabei nicht immer ohne Irrthnm oder Teraehen abgegangen ist

and seine Kenntnis der Örtlichen Znatlnde nicht in jedem Falle aasreicht,

soll ihm nicht weiter verargt werden — wenn man die topographischen

Details nach Baedt ckei-s winzigen »Sp€Kjialkart«n * studiert, sind freilich

Fehltritte unvermeidlich und auch das Gebiet der Namendeatung und
Sprachforschung hat seine gefährlichen Klippen!

Doch wenn anch sonst im einnlnen msnohe Behauptung aof-

gestellt ist, welche auf missTerstandenen oder unbewiesenen YorsasBelanngett

beruht, so sei dem gegenüber noch lebhaft auf das Verdienst hingewiesen,

welches sich Tille durch die gelungene und gründliche Erörtemng der

Hauptfragen erworben hat. Wir besitzen in Oestt rreich noch wenige der-

artige Monographien. Hotfentlich findet das Beispiel reiche Nachfolge.

Sie wird eine wahre Bereicherung unserer geschichtlichen Kenntnisse

bedeuten.

Innsbrueh. • E. OttenthsL

ÖelakoTsk^ Jar. Codex juris munieipalis regni
Bohemiae. Tomua IL Pririlegia regalium civitatum inroTineialinm

annonim 1225—1419. Sbiilca pramenA präya mSMk&io IcrtUoriM
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öeskeho. Dil II. Privilegia krälov8k;^ch raest venkovskych 2 let 1225

do 141Ü. Prag 1895. Gr. 8« p. XXXTI und 1297.

Wir baben berats in diesen Blliteni VU. 178 den im Jahn 1885
enoUeuenen ersten Band dieser wichtigen Pablication angezeigt. Der vor*

liegende Ban l bringt das urkundliche Materials von 35 königlichen Städten,

denen diese bevorzugte Stellung schon vor den Husitenkriegeen zukam,

and von 9 früher untei-thiinigen Städten, die erst nach 1420 zu diesem

JUange erhoben wurden und bei denen bei strenger Guthaltung des £in-

iheiliingspnncips die TJrkonden in xwei versehiedene Binde hüten ge-

trennt werden mttseen. Ale kOnigUehe Stidte erUftrt der Herausgeber

aber jene stidtiaclien Oommunen, welche auf Erougut entstanden sind, dem
Könige oder seinen speciellen Aemtern, besonders dem königlichen Unter-

känmierer unterstanden, und welche bis jetzt diese Benennung führen.

Unter diesen ragen wieder die so genannten privilegierten königlichen

Slldie liervor, wdcbe der Maofatspfaitre dea Unterkttmmecen enftrflekti von

einem eigenen Beamten abliingen, wie s. B. Kuttenbecg tod kttnigUehen

Münzmeister. Eine ähnlich bevonngte Stellung nahm Eger als ehemalige

Beichs- und an die Krone Böhmens verpftndete Stadt ein. Als eigent-

liche auswärtige königliche Städte erschienen nach den Urkunden König

Johanns vom Jahre 1337. Aussig, Beraun, Brüx, Budweis. Öäslau, Chrudim,

Elbogen, Uohenmaut, Jaromef, Kaadeu, Klatlau, iiuurim, i^ornggrätz,

Leitmeriti, Lann, Helnik, IGea, Himburg, Ferna, Pilaen, Fiaek, PoUSka,

Saaib, SeUaekanwert, Sofalan, Bobttttanholen, Taehan, Tbnaa vnd YcdAan.

Von diesen wurden im Jahre ]3ß3 Chrudim, JaromSf, EOniggrätz. Melnik,

Policka und Hohenmaut zum Leibpe lint^e der jeweiligen Königin erklilrt;

1399 geschah dasselbe mit den Stödten Küniginhol und Trautenau. Eine

besondere Stellung nahm auch die nach dem Egerer Rechte lebende Stadt

Elbogen ein, indem sie eigenen Burggrafen und Uauptleuten, von denen

aneh Scfalaekenwert und Kmiabad depcmdierte, nnftanrtand. Penia, 1404 an

Meiaaen Terpfibidet» bArte auf eine kOnigliehe Stadt in aetn, weshalb auch

on dieaem Zeitraum an die Fama*er Urkunden nicht mehr berücksichtigt

werden. Nach den Iluaitenkriegen wurden die unterthänigen Städte Rako-

nitz, Böhm. Brod, Pilgram, Rokycan, Moldautein, Prachatic, Bydiov, Jung-

bunzlau und Deutschbrod ^om Bange königlicher Stüdte erhoben.

Yen all* dieaen Stidten alao bringt der vorliegende, daroh die Moni-

fioens der bObmiachen Kaiser Frans Joeephs Akademie» sowie doreh die

Unterstützung von 19 kfiniglichen Städten ermöglichte Band das urkund>

liehe Materiale bi'' zum Jahre 1420 in chronologischer Reihenfolge; die

Fortsetzung und der Abschluss ist für den folgenden Band in Aussicht

genommen. Wir sagen ausdrücklich urkundliches Materiale; denn das

Buch bringt nicht nur Privilegien im engeren Sinne, sondern Materiale

reebtliehen Obanktera alao Urkunden flberbaapt, daher neben eigentlichen

Pdvilegien Mandate, Litten^ Bullen, Breyen u. dgL m. Daa Wort Pki-

Tilegiom erscheint somit im weiteren, ja weitesten Sinne genommen. Die

Pablication berührt sich daher in vielen Punkten mit den eigentlichen

Urknndenbüchem und der vorgesetzte Titel codex iuris inuuicipHlis schwebt

ziemlich lose und nur insofeme ob dem Werke, als die Verleihung von

Privilegien, durch welche das den Communen verliehene Stadtrecht ver-
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muhit und alterit tt wurde, durch den massgebenden Einfluss des Unter-

kämnierei-amte.s im (jiamen und Grossen nach einer einheitlichen . Bichtoog

erfolgte, so dus aeUiesslich aellMt db mii Taradikdonflni ^dtreebte be-

widaieten Gemeinden bei einem und demselben Stadtreebte anlangten.

Von den 877 hier zum Abdruck gelangtem Urkunden sind 9 Bnllmi

nnd 791 Diplome. Nach den Hegenten Böhmens geordnet entfallen auf

Pfemysl Otakar 1. Wenzel I. .1, Pfemysl II. 18, Wenzel II. 36, Johann 132.

Karl IV. •.M4 und Wenzel IV. Diplome. Aber nebst^em steckt eine

grosse Zahl Urkunden theils guuz, theils auszugsweise als Erklärung in

den Fassnoten. Sebon dertns kenn man auf die Wiobtigkeit der Pnbli*

caiion mnen Seblnss neben; aie wird noob, wie wir uns doveh nbbmdie
Stichproben überzeugten, dorcb die Correctheit des Abdraeke^ bei fehlen*

den Originalen durch die auf die Herstellung der Texte verwendete Sorg-

falt, durch ausführliche Commentiei'ung sowie durch genau 107 Seiten

füllende Orts-, Personen- und Sachregister gehoben. Bei einzelnen älteren

Urkunden fanden sich alte böhmische Ueberaetzungen, wekbe der Her-

anageber mit Becbt dort abdruckt, wo aebon dnrcb die Uebenetanng eine

Erklänmg früherer Zustände und jnridiaehe Terminologie gewonnen wird.

Wenn er aber in dieser Beziehung etwas zu weit ging — weniger wäre

nach unserer Ansieht mehr gewesen — , so waren offenbiir BücKsichten

auf diejenigen Stä<ite zu nehmen, welche das Unternebmt n subventioniert

hatten. Da die Urkuu<len rein chronologisch, daher ohne Bücksicht auf

ibre ZasammeDgehörigkeit gegeben sind, ao ffthrt öslakovak^ in der Ein-

leitung für eine jede 8tadt nicht nnr die urkondUcbeD Quälen, aoodeni

auch die abgedrückten Stücke nummerweise, mit Angabe, ob Original oder

Ci)pie an. Zu bedauern ist nur, dass der Herausgeber nicht, wie im

1 . Ramie die gewonnenen Resultate zu einer kurzen Geschichte zusammen-
^'el'a-sst hat, sondern den Leser auf eine separate Studie vertröstet Wenn
wir so mit ungetheiltem Beifall die vorliegende Pablication G. begrüasten

und uns aaf die. Fortaatanng derselben freoen, so bescbleioht nna dabei

doeb eine leise Soige, ob bei dem Umstände, ab Emlers Begesta Bohemiae

et Moraviae bis I34ß gehen und nnn hier bei Ö. die wichtigsten Stadt-

urknu'len uuch aus späterer Zeit zum Abdruck „'elanpen, nicht durch sie

küniti<.(e Kditi
l oeu städtischer Urkundenbücher ganz aulhoreu worden.

Wittiugau. Franz Mared.

Beiträge zur Geschichte der Husitischeu liewegung.

V. (i 1 eich zeit ige Berichte und Acteuhtücke /. ur Ausbrei-

t u u fr d es W i el i f i sni u s in Döhiueu und Mähren von 1410

bis lir.i. (ic-;;iii;iiielt und herausgegeben von J. Losertb. Wien,

180;') (Anhiv tür üsterr. Geschichte Bd. LXXIl, II. Hälfte).

Das fünfte dieser wertvollen Beiträge bringt wieder mapcbes
wiibfige Stück, vor allem zwei Berichte von Augen/'ug^'n. in denen uuter

dem Iriiichen Eindrucke 'les Otvseheucii d\>-. Verurtheiluiiti und Verbrennung

der Mag. Job. Bus und iiieruuyinuä vuu Prag geschildert werden. Der

erste Beriobt (der Verftaser iat kein freond daa yemribaUten) ist nur
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hIb Bruchstück erliulten, dor zweite ^nz. Dieser zweite Bericht hat zwar

in der Handschrifl des Klosters Kaigern, der er ontnommen ist, die Aut-

schrift De vita mag. leronymi de Praga, aber die Erzählung be-

aohrtiikt sieb Mif die leiiten YarfaOre, aufdie Tennibaliuig und Yerlneniiiiiig

im J. 1416; die Ankunft des Hieronymus in Constens im J. 1415* seine

Revoofttion — das alles wird als dem Leser bekannt vonuisgeeetzi Ein in

Constanz weilender Böhme schreibt und berichtet seinen Freunden in der

Heimat; ihm erscheint Hieronymus als Held und MMrtyrer. Kr hat gleich-

zeitig mit Poggio geschrieben ; er sagt dasselbe, aber schlicht und eintach.

Die hinreissende Beredsamkeit des Verurtheilten wird auch hier besonders

herrorgehoben. Und so dient uns sein Beriebt sngleioh snr Gontrolle jenes

glftnzenden Bildes; die Prflfbng ftllt diesmsl su Glansien des Humanisten

aus. Was bei seinesgleichen nicht immer der FaU ist| der Effect hat die

Wahrheit nicht geschädigt. Viel Neues erfahren wir aber aus der nen-

entdeckten Quelle nicht: das alles haben wir ja bereits gelesen und /.war

in der Narratio de Mag. Hieronymo in der Kümberger Ausgabe der

Historin nnd Monnmenta des Has v. J. 1558; nnr der Ansdraok

laotet lue nnd da anders. Der Wert des Bsriofates, sein YerhUtnis sn der

Narratio hat LoseHli erkannt und in der Einleitomg festgestellt: für den

zweiten Theil der Narratio (die Ereignisse des J. 1416) Hegt die Quelle

in diesem Berichte vor. Darüber kann kein Zweifel entstehen; der Bericht

maciit überall den Eindruck des Tlrsprünglii hen. Mag. Hieronymus hat,

wie vor ihm Hus, vom Scheiterhaufen dau umstehende Volk in deutscher

Bptache angesprochen, die leisen Worten die man ans den Flammsn noeh

Tsnalmii entwanden sich seiner Brost in seiner Mntterspracbe (Bose,

otczie, otpast my me hrzichi, so ist zu lesen: Gott, Vater, ver-

zeihe mir meine Sünden '1; die Narratio giebt beides lateinisch wieder, die

letzten Wort« erweitert, eine der wenigen Stellen, wo sich ihr Verfasser (ab-

gesehen von der Einfügung der Verurtheilung im ganzen Wortlaute) die

Vorlage freier zu gestalten erlanbt Wer ist aber dieser TerfiMSer gewesen^

Loaerih ssgi: »Bs ist \Tahrseiieinlieh, dass der Hennsgeber (der Bist nnd

Mon.) des 16. Jahrb. erst mehrere Berichte zusammengeschweisst hat.*

Dieeer Vermuthung kann ich mich nicht anschliessen. Die NaiTatio war

bereits im 15. Jahrh, vorhanden, denn Lorenz von Br/ezowa hat

sie gekannt und benützt; die Artikel, die Hieronymus bei seinem Ver-

hör ablehnte, werden in dem ursprünglichen Berichte als sibi nocivi,

in dar Narratio nnd in Bnesowas Ohronik (Fontes V, 342) als norioi

(ohne sibi) et eonfieti) bsasiohnet n. s. w. Dass aber die Narratio

niemand anderen als Peter von Mladenowic zum Verfasser hat, das

hat bereits im T. Fr. Prochäska in einer den kleineren Schriften

des Genannten gewidmeten, in böhmischer Sprache geschriebenen Abhan<l-

lung (S. B. der böhm. Gesellschaft der Wiss.) als sehr wahrscheinlich nach-

gewiesen. Peter von Mladenowic ist bekannt als Autor der mietet Ton

Palack^ (Doenm. Mag. Jo. Ens) herausgegebenen Belatio de Mag. Jo.

Hus causa. Von ihm rfihrt wohl auch ein Anssug aus dieser Belatio

in böhmischer Sprache her, in dem aber neue Einzelheiten (K. Sigmund,

an den Geleitsbrief geraahnt, erröthet, u. s. w.) liin/ngekommen sind (vgl.

Doc. p. VIII). Dieser Auszug ist später, wohl ei st für die Hist. und Mon.

(1658)i übersetzt worden, und diese Uebersetzuug nndeu wii- daselbst ^üu
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Lutein z»'ipt eine humanistische FSrbung) als Narratio historica

de cundemuutiuue et supplicio J. Has. Dslsb aber die Narratio
de Mag. Hieronymo Peter Ton Uadeiume sumyer&tMr hat, geht mit

siemlieher Sicheriieit ans ihrem bihalte hervor. Der Yerfaeaer, der (a. Ein-

leitung und Sohinas) für das J. 1415 ala Augenzeuge, f&r 1416 nach

Berichten anderer schreibt, durch den (per me) im J. 1415 Mag. Hiero-

nymus sein .Schreiben an K. Sigmund hat verfassen lassen, ist wohl iden-

tu(ch mit dem unus de lamilia Mag. Hua, mit dem Peter, der im

J. 1415 bei der Verhaftung de« Magisters zugegen war und mit ihm unter

vier Augen in einer Ftattemieehe dne kone Unterredung hatte, die in

der Karratio wörtlich wiedergegehen wird, und dieeer Petras ist sicherlich

niemand anderer als Peter von Mladenovic . . . Auch diese Narratio be-

sitzen wir in böhmischer Bearbeitung (ich habe sie 1^7« als Vypsani o

M. Jeronymovi, nach einer Handschrift des l l, Jahrh. hurausgegeben) und

auch diese Bearbeitung kehrt in Hist. et Monum. (1558) in lateinischer

Euinng wieder ala Altera de eodem narratio. Die (gprOssere) Nanratio

hat hei ihrer Aufnahme in dieae B*ww«i^ng vielleidit kleine yerladerongen

erfahren (Roma na vor ecclesia verschwindet da, wo rieh ffieronymos zum
Glauben der Römischen Kirche bekennt), aber im Ganzen gehört sie dem

1 5. Jahrhundert an und hat dadurch, dass Loserth die Quelle ihres zweiten

Theiles gelunden hat, an Wert nur gewonnen. Tst nun Petrus von Mlade-

novic Verfasser des Ganzen und uameutiich des ersten Theiles, dann löst

ein Angenseuge den anderen ab. 8o wertvoll aneh Peggioa berOhmtes

Sehzeiben sonnt ist und obwohl dasselbe, vrie erwlhnt^ dnreh den Yer-

gteioli mit dem neugefundenen Benchte noeh mehr gewinnt, bei der Schilde-

rung der letzten Schicksale des Mag. Hieronymus wird es doch zurück-

treten müssen vor der Narratio, dem Berichte und den bei v. d. Hardt IV.

vorli^enden Quellen. Erst wenn wir diese herbeiziehen, wird auch eine

Stelle verstBndUch, die gleieh in der ursprünglichen Fassung des Beridites,

unverstlndlioh geblieben ist, da dem Ver&aser etwas in der Feder stecken

geblieben war. Bei dem «weiten Verhöre erzählte Hieronymos, wie uns der

Bericht belehrt, auch, »quomodo Theutonicos de Praga et regno Boemio

conabatur cum adiutorio extirpare*. In der Narratio erhalten wir etwas

mehr (cum adiutorio et roLOiicolis libertatem procui'are), aber noch immer

nicht das Fehlende. Ks hui nach Hardt IV, 758 etwa zu lauten: cun

adiutorio Bohemorum, noUlittm et alionmi. ffier ist nimlich mne anaföhr-

liche Inhaltsangabe jener von Poggio so bewanderten Bede au lesen.

Kr. 1 8 des neuen Heftes der Beiträge tlndet sich auch, und zwar in

einer theilweiae besseren Fassuu<j, in der Hs. der Wiener Hofbibliothek

Nr. 4749. — Nr. 20—27 hängen zusammen; sie beziehen sich auf den

Streit um das Olmützer Bisthum, in dem sich Bischof Johann von Leito-

mischl und Also von Bfezi als Gegner entgegenstand«!.

Prag. J. OolL

Felix Priebatsch, Politische Gorrespondens des Eur^
fttrsten Albrecht Aehillea, herausgegeben und erläutert. Enter
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Band. 1470— 1474. A. u. d. T. : Pablicationeu aus den k. Preussischen

StaatsarchiTen. 59. Band. Leipzig, S. Hirzel 1894. XII. und 830 S. 8».

Yerdifliisi und Sdiiokial haben die Gestalt des Markgrafen nnd Knr-

ftrsten Allnettht AehiUee in der Erinnerong der Ztttgenossen hoeh empor»

gehoben. Sein scharfer Verstand und sein kriegerischer Math» sein Staats-

männisches Geacliiek und seine Formgewandtbeit haben ebenso sehr ^vie

seine rastlose Tliätigkeit und durcligreitendt; Energie ihn die reichen indi-

viduellen Kräfte und die äusseren Machtmittel seiner Fürstenthümer zur

Geltung bringen lassen. Die Kachwelt feiert Albrecht als eine der gLanz-

Tollaten Gestalten in der Bdhe der Ahnherren des dentsehen Hemoher-
hanses, nnter dessen Fühning in unseren Tagen das alte Beteh an neuer

Macht und GrOsse sieh erhoboi hat Die politische Correspondenz eines

solchen Fürsten, an sich schon von hervorragendem Werte, wird noch

interessanter, insofern der Markgraf mit dem lebhaftesten Interesse Nahe-

und Fernliegendes erfasst und für Alles den sachlich zutreffenden and sein

eigenes Wdisn xaoA Empfinden nodi besonders eharslterimerenden Ans-

draek an finden nnd wiedenrageben versteht.

Natu) gemäss hat die Thfttigkeit sones solchen Fürsten frühzeitig Be-

achtung seitens der Geschichtschreibung gefunden. Die Forschung geht

seinen Corre8poJiden7en seit langem räch. Eben die neueste Publieation

beweist vrieder, dass weitau.-^ der grösste Theil dessen, was davon wesentlich

ist, bereits bekannt und auch verwertet ist. Vielfache und nicht unwichtige

Nsditrige nnd Ergänzungen liesssn sieh aber doch beihringen. Bin grosser

Theil des früher edierten Materiales mnsste in «meinen Details beriditigt

werden. Dem Arbeitenden Hess sich durch anfklfirende Kachweise und
Anmerkungen, vor allem nnvh durch ein f^^enanea, SHchlicheS nnd alles

wesentliche berücksichtigendes Register an die Hand gehen.

Das ist ungefähr die Grundlage, auf der die vorliegende Veröffent-

lichung von Priebatsch erwachsen konnte. Sie enthält nebst einer Vorrede

(8. III) nnd einer Einleitung (S. 3—93) nicht weniger als 684 Seiten

Teit nnd ein Begister (8. 781—829) nebst Naehtrtgen nnd Beriehtagnngen

(8. 829—830).
In der VoiTede spricht Priebatsch über die bisherigen bezüglichen

"Editionen und weist auf Möngel derselVteii hin. Von den Ijenu rkimgen über

des Eeferenteu Beichsgeschichte : dass dieses »bedeutsame^ Buch »für die

hnokdenbnrgisohe Geschichte< hanm in Belcaoht komme nnd von der Thätig-

keit des Markgrafim in den Ostliehen Landen an wenig gesagt werde (8. X)«

ist die erste gegenstandslos, da eben brandenburgische Geschichte 1470 bis

1474 nicht Reichsgeschiclite ist, und letzteres irrig Soweit der Mark-

graf eine beachtenswerte Bolle spielte, ist seiner nicht vergessen. Ein

weiteres Eingehen auf eine Behauptung, für die kein Wort des Beweises

beigefügt wird, ist aber wohl überflüssig.

jäins Weitssacker hat mit seinen Einleitungen zu den Beichstagsscten

noch lange nicht die Gegner solcher Historiographie zu bekehren vermocht.

Und doch stützte er sich auf alles vorhandene irgend erreichbare Materiale

nnd sind seine Vorzüge als Geschichtschreiber bekannt. Was soll aber P.'s

Einleitung, bei der dem Verfasser nahezu jede Kenntnis der böhmischen,

ungarischen und polnischen Quellen (er nennt hier nur Dlugosch, citiert
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Um ftber [18941] nach der Ausgabe itm 1712) und vieles andenii Mato-

riales abgekt? Die Ebdeitung wiederholt im Ganten nur, was aus dea

nachfotgenden Briefen und Acten erhellt, im. fibngen ist sie nahezu wertlos

und zudem reich an Irrthümern. So finden wir gleich Seite ] (3) den Satz:

»Seine (Albrechts) bisherige Politik hatte der Kampf gegen die Vergrösse-

rungsgelüste des Hauses Bayern und gegen den Uebermuth der reichen

süd^atsdiMi Communen aosgefÜUtb* Dass heisst demi doeh die Dinge auf

den Kopf stellen I Was steh Droysen in tthnliehen Behauptungen Tor 30 Jahren
und länger leisten konnte, sollte doch heute unmöglich sein! Genau ein

gleiches gilt von dem nachfolgenden Satze: dass Albrecht den Kaiser bis-

her »mit hillgebender Opferwilligkeit unterstützt* hatte, von Behauptungen:

das3 der Markgraf vom Kaiser trotz seiner treue« Dienste oft im Stiche

gelassen und bei Seite geschoben worden sei, dass sich die kaiserlichen

»Minister* swisehen den Kurf&rsten und den Kaiser dxingten, da sie

anf Albxechts groasen Einfinss eifersOditig waren, dass Albrecfat »Achilles*

heissen sollte, weil er »seinem Agamemnon nur allzu treu* gewesen,

der Kuiser habe die Ausi)rüciie der HohenzoUern auf du3 Herzogthum

Stettin plötzlich den Herzogen von Wolgast .preisgegeben* u. s. w. u. S. w.

P*s Ansichten werden gewöhnlich mit grosser Entschiedenheit vor-

getragen, aber Beweise regehmässig nioht erbracht. Direct das Qegeutheil

von vielen findet sich in des Befer. Beichsgesehichte, Bd. I und II, dar^

gethan; Bd. I. stand Priebatsch seit 1884 zur Verfügung. Falsch ist B.

8. 3 »dass der Kaiser der steten Bedrohung durch Mathias müde,

einen ernstlichen Kampf gegen Ungarn wollte um] diiss er im Bunde mit

Herzog Karl (von Burgund) den Kampf wagen zu können glaubte. S. 49 und

52 stellt Priebatsch aelbst fest, dass der Kaiser nach Trier gieng, »am
seinen Thron nnd das Bsidi tot Karls ungemessenen Ehrgeis su schfltcen»*

da »es klar war, dass sich Karl (nach dem StiUstonde mit F^rankrneh) sofinrt

in die deutschen Angelegenheiten mengen würde.* Nach 8. 87 entfaltete

sich Albrechts Politik, seitdem er den Kurbut trug, immer »grossartiger*;

»er nahm Theil an allen euroix'iiscben Verwicklungen*. Aber sowie P. gleich

S. 88 zugeben muss, dass sich die Mark nicht einmal am grossen Beichs-

kriege gegen Burgund betheiligte, so wissen wir, dass Alhrecht schon 1470

aahexu isoliert stand und sich 1473 auch der letste engere Freund, Wil»

heim Ton Sachsen, von ihm abwandte. Vgl. Pribatsch selbst S. 92.

Markgraf Albrecht war nicht erst seit Erlangung des Kurfürstenthums,

sondern Jahrzehnte früher, sicher seit M.'jö, der eigentliche Leiter der

hoheuzoUerschen Politik. Man kann nicht sagen, dass seine Position

1470— 1474 bedeutender war, als etwa 1459— 1463. Eine Pablication

seiner politischen Oorrespondenz musste also lauge vor 1470 ansetsan.

freilich ist aus der »fränkischen Zeit* weitaus das meista und namentlich

ziemlich alles wichtige Materiale puVillciert. Aber das ist in hohem
Grade auch für die kurfürstliche Periode der Fall. Hier war eine Eegesten-

summlung mit wesentlichen Conecturen zu älteren Drucken und unter

Kachtrag des Ungedruckten in extenso am Platz.

Dafür ist nun die vorliegende Sammlung ganz uugebürlich ange-

schwollen. Bei einer grossen Aniahl Nummwn irllgt man sich aber, was sie

mit einer >politi8ehen* Correspondenz — man kann das »politisch* Rehr

liberal auffassen -~ m thnn haben. Viele waren ala inhaltlich bedentimgaloB
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höchstens in Anmerkungen untcmibringen. Eine dritte Reihe ist zudem

gedruckt und waren etwaige Yerbessenuigen und Zusätze /{enügend. Die

Stücke wiederholen und danehen die früheren Drucke verbessern, hiess

das Bnfih Uberfltoig belasten tmd gegen die Vorgänger gehässig sein. Zn
diesen Ktttegorien Süd% Befer. aUein im erateu Hundert 40 Nominern,

nimlich 4, 5, 8. 10, 13, 14, 19, 22, 24, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42,

46 a, 47, 49, 50, 51. 53, 57, 58, 64, 66, 73, 74, 77, 78, 79, 86, 86,

89, 90, 91, 93, 94, 96, 1*7.

Die Drucke sind im aiigeinuinuu coiiect hergestellt; der Herausgeber

Terwendet darauf, freilieh unter steter Jugti anf Versehen der frfiheren

Bditionen, das Hanptaogenmerk. Er hllt sich an cUe Begehi Weitssflckers,

folgt aber in gewissen Dingen besonderen Anschauungon (Vorwort 8. XI}.

Er hätte billig ein gleiches fieoht auch anderen Ueransgehem war

gestehen sollen.

Im scharfen Gegensätze zur Correctheit des Textes steht die Inter-

punktion. Sie ist weder ausreichend noch consequent, verfehlt ebenso oft

ihren Zftwsk, den Arbeitenden sa orientieren, ja verwirrt ihn und fthrt

ihn irre, ab sie beweist, dass der Heranageber den Text selbst nUäA Ter»

standen hat. So heisst es S. 07 (S. 1 des Textes), Z. l« v, u. »uf dass

der ding halV», glimpf und uaglimpf gehört werde.* Der Beistrich ist

natürlich falsch. S. 98, Z. 4— f'> v. o. ^.uwerm befel nach, beyn ich bei

meyne here, herzo Wilhelm gewest unde ist myr zu antwurt worden,

also uwer gnaden in deysser ingeelossen ledeln woJ Tmreimen wyrt, dem-

nach habe ich* eto. Es muss aäer heissen: »nwenn befel nach beyn ich

bei mejnem hem, herzo Wylhelm, gewest nnde ist mjr ta wtwort worden,

also uwer gnaden in deysser ingeslossen zedeln wol vernemen wyrt. Dem-
nach habe ich* etc. S. 100, Z, l J— 17 v.o.: »wir werden auch ander

geschefb halben verhindert, dass wir das vor vaünacht nicht wol mögen

stat haben und wolt uns gefallen, das solch unser zusammenkuutt ul souiag

ocqU geschee und wo nns ewer lieb die mabitat gen Lichtenfels, oder in

ein ander euer stat oder slos, hie diesseits walds unter dem gepirg,

eurem gefallen hin beschajden oder ernennen wirdet* etc. Es muss heisstti«

>wir werden auch ander gescheft halben verhindert, das wir das vor vas-

nacht nicht wol mögen stat haben. Und wolt uns gefallen, da.s solch unser

zusammenkunlt uf sontag oculi geschee; und wu uns ewer lieb die maistat

gen Lichtenfels oder in ein ander ener stat oder slos hie diesseit waldes

nnter dem gepirg zu eurem gefollen hin besdiayden oder ernennen

wirdet* etc. Solcher Fälle sind unzählige. Schlimmer sind andere Interpunk-

tionen, aas denen sich ergibt, dass die Stelle unverstanden blieb, wai« den

Herausgeber zu irrigen Lesungen verleitet und dt n Benützer Icidit zn

Schaden bringt. So bringt Priebatsch S. 121 zum Texte des Hul'ligimg^'ei 'es

für Markgraf Friedrich den Zusatz: »die von CuImbach das mer. und alles

das wir zu dem sloss Blassenberg verpflicht sind su thnn..' Es nmss
natfirlich heissen: »die von CnUnbaeh (werden schworen) das mert ,al]ee

das wir (ColmbedhM) sn dem sloss Blassenberg verpflicht sind zu thun'*.

S. 239, Z. 13— 10 V. 11.: , euer schreiben, dass ir uns itzund getan habt,

haben wir vernomen und sol die hochgeborii»' lurstin, unser liebe swester,

eur frau und muter und ir des bey uns getröstet und ungezweifelt sein,

wir wollen irer lieb als unser swester und euch als uns r er tochter in
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fruntlichem bevelh ete. gutwilliglich haben. ^ Soll heissen: eur schreiben,

das ir xxnsi iUund getan habt, haben wir vernomen. Und sul die hoch-

geboni forstin, unser Itobe sweiler, rar fipun und matar, und ir des hvy
uns getröstet and ongeiweiTelt sein: wir woUen ire lieb als unser swester

und eaoli als unser tochter in fruntlichem boTelh ete. gutwilliglich haben.*

Gktnz missverstanden ist auch S. 2ss. Z. ^^^^ ff. v. o.: y and dem alten Sprich-

wort nach, das ir erkennt unser treue meynung, so sagt man lang: ,der

nechst bei der tur, sey der erst hinein', so ist unser rat u. s. w. * Beide

S&tze gehören zusammen und nach hinein bat ein Doppelpunkt, und nicht

ein SehloBspanht zu stehen. Ebenso 8. 361» Z. 13 n.: »dies^ben sweo,

unseres Herrn des konigs leut, gefangen and seinen k. g. die gen Ofen ge-

sandt*. Zwen ist Object, leut Subject im Satze, die beiden Beistriche sind

falsch und müssen fort. S. fi73, Z. 6 v.u. druckt Priebatsch: »hat der

konig an mich begerot am widerreyten, wider gen Prag zu reyten und im

sagen, wie es mir gangen sei^. Der Beistrich gehört nach begeret, denn

niebt der KOnig hat »am widerreyten* begehrt, sondern der Bote soll

»aan widerreyten * Fing bertthren n> s. w*

Sehr vieles ist gegen die Anmerkungen zu den einzefaieil Nummern
und die Angaben des Registers zu bemerken. Wir gestatten uns nur deshalb

eine Keihe gröberer Versehen anzuführen, weil Priebatsch, auch an ganz

unnöthigen Orten, die Versehen Anderer sehr scharf tadelt. Dabei sei be-

merkt, dass manches selbstverständliche oder doch jedem, der mit diesen

Dingen je XU thon hatte, Bekannte erUBrt ist, dass ErUlnmgen wiedei^

holt sind, dass Tides der ErUlrang Bedürftige derselben entbehrt Ans-

drücke wie ^ Gindersi* oder »Gindersich* (8. 708 u. a.) ^^^ Sameten« (8. 694)
» Schrobenhausen * (S. 157), ^Slowonicz* (S. Werde*, , Wenzelsberg*

(S. 2;i0), Sampan* (S. 549) sind vergessen. Oder wusste der Herausgeber

nichts damit zu machen? Auffällig ist auch, dass Priebatsch heute noch

Gregor yon Heimbnrg schreibt (8. 120). Mit dem Bange der bdhmisehen

Herren nnd noch mebr mit ihren Namen steht Friebatseh anf scUeehtestrai

Fnsse, obwohl er so viel mit ihnen zu thun b;it. Ist denn Böhmen gar so weit

von Berlin und Breslau? Die böhmischen Herren und Ritter sind Prie-

batsch promiscue »Magnaten*, ein Tit<jl, der in Böhmen so m'brüuchlich

war, wie etwa der Titel »Lord* in <ier Mark Brandenburg. Mit »Woyks* von

Kosenberg weiss P. nichts anzufangen (S. 47<> und 816); es ist uatüiiich

der alte rosenbergisohe Name Wok, den auch der weitbekannte letste des

Hanses trog. Aneh der Name »Sehwamberg* ist wieder da, obwohl

längst die Schreibnng »Schwanberg* als richtig und der »Schwan*, nicht

der »Schwamm* als Abzeichen dieses Geschlechtes erkannt ist. Statt

Riesenbi/rg soll es heissen ,Kiesenb<?rg*. »Herr Leb* (R. 535) ist nicht

mit »Lev von Rosmital* (soll heissen »Roimital*), sondern nach der

eigenen Unterschrift dieses Barons mit »Leo von Biosental* zu erklären.

Mit >Teinx* (8. 628 nnd 816) weiss Priebatsdh mehts ni machen. Bischof-

teinits) (Teyniz) ist im 1 5. Jahrh. so wenig Stadt, wie Bedwits (8. 672, 684,

815) heute Dorf. Dafür ist Rokyzana utraquistisoher »Erzbischof* von Prag

(S. 216 und 816) und auch »Tarvis* bat einen Erzbischof erhalten

fS. 319, 822). Der Herr sollte doch Tarvisium-Treviso kennen. Den Ilaupt-

fang hat Priebatsch aber mit dem ungarischen »M^or* — die Kriegs-

geschichte wird dies gewiss wflrdigen — »Balaseh* gemacht (S. io2,
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Tso). Hätte Priebatsi'h auch nur den einen Band der Acta exieiM der

imgariächeu Akademie eingeaeheu, t^o würde er leicht erkannt haben, daäs

Meger Balis » Mejer BIm » BImim Kagyftr ist »Orsurftts« 8. 709) ist

moht »Kriwits«, wie Pri«l»ataeh T«niiiith«t, soadsni Eranowits bei Ledetsdi.

Ebenso ist , Senftenberg < nicht der gleichnamige Ort im nordöstlichea

Böhmen (S. 31 ;$), sondern das Schloss in der Lnusitz. Mit Verwunderung
werden die Herren von Aufsesa lesen, dass sie einst , VVulkenstein in Tirol

bei Castelruth* besessen. Natürlich bandelt es sich hier um ein ganz

anderes Wolkenstein. Wajrda (S. 362 und 824) ist wieder nicht Eigenname,

wie Priebatsch glaaH sondern= Wojwode. Tyrzaw soll mit Tytow, einst-

mals Scbloss bei PttxgUis la Böhmen, erkiftrt werden. Nr. 216, S. 271 bis

273 ist in ^Begensburg* gesobrieben, wie sich leicht feststellen lAsst.

Einen »Rakowitzer« Kreis (S. 648 und Register 815 »Rakowizer'') hat es

in Böhmen niemals gegeben; es soll » Rakonitz * — Rakovnik heisaen.

S. 477 lautet die Lesung Otto von Schidingen nicht »Schidigen* (s. S. 818).

Die Fbnilie »Sdiimding* nuiite sieb im 1 5. Jabrh. und aemit skdi heilte

Scfaimtinger, SohindiagiBr, Sehintding, und »Sehimding« nioht ,8ebflm-
ding* heisst noch jetzt ihr Stammsitz. Die »brüder*, S. 232, sind von
Priebatsch keineswegs als Zebraken erkannt, was sie sicher sind; es muss
daher »Brüder* heisaen. »Cecilien*, S. 549, ist im Register zu nennen un<l

auf »Sicilieu* zu verweisen. Bei Beiz (S. 575, 7Hl»i hätte eine genauere

Ortsbestimmung nicht geschadet, Falsch ist die Vermutbuug S. 7 94 be-

züglich »Engelsburg*, »Engelsbrueh*; es ist Sehloss Kigelshaas (Eugels-

bnurg) bei Ovlsbsd. »Zodomir* heisst heate nieht Sendomir, sondern Sea-

domir (8. 829). Wenn Priebatsch betreffs des »Gongresses ^ zu Yillach einen

Nachtrag geben wollte (S. S29 zu S. 136), so müsste das lauten: einen

:^Congress zu Villach bat es (nach u. s. w.) nicht gegeben*. Warum »Hirs-

stein* (S. 711) nicht mit »Uirschstein *(Palacky, Popis 375) erklärt wird,

ist unerfindlich. Der dort genannte »Jams* ist natürlich »Jan—Johann*.

Ebenso ist der Jagnko» ans dem Dioysen gelegentlich seinen Jan Kuek ge-

wonnen hat, sicher Jakaubek— Jakubko joa Wfesowio (mdlt Wtesowic)

(8. 304), wie die Lsge seines Besitzes ssigt u. s. w. u. s. w.

Prag. A. Bachmann.

Felix Bachfahl, Die Organisation der Gesammt-
staatsverwaltnng Schlesiens Yot dem dreissigjährigen
Kriege. — (Staats- ond socialwiaeensehafUiche Forschungen. Hrg.

Ton Oiurtay Schmoller. Band XIII, Heft 1). Lnpsig, Baneker und

Humblot 1894

Baeh£ahls Buch, dessen grosser wissenschaftlicher Werth gleich im

vorhinein betont werden soUy scffftUt in zwei grosse Absohnitte: der

flcweite, weitaus umfangreiehere, ist der Dsrstellung der Gesammtstaato-

verwaltung Schlesiens im 16. Jahrhundert gewidmet (S. 133—405); der

Verf. wunle dann aber im Verlaufe seiner Arbeit auoh darauf gelenkt,

diesem Haupttheil die Geschichte der »Verfassung und Verwaltuni,' Schle-

siens im Mittelalter* vorauszuschicken. Hier greift R, bis aut die »Schlu-

Msehen UnrastSade* und die »Entstehung und die inneren VerhBltnIase

MittboiluDgen XVIII. 12
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des altpolnischeu E^iiches*, von ilein sich Schlesien abgesondert hat, sowie

auf die Entwicklung der »inneren Verhältnisse Schlesiens unter dem Ein-

flnase der Koloiiiaation und Oemnniaation* snrflok. Die «Hgemeiiie Ben>
bdtmig dieser letrteren ¥t$ge wird gerade in ScUesien dareh die bedeu-

tenden Quellensamtnlungen und filteren Oantellungen erleichtert. Was den
ersteren Al'sdmitt betrifft, so kann man dem Verf. die Anerkennung
gi'ündl icher seibstündiger Forschung, die beispielsweise m seinen Ausfüh-

rungen über die »Entstehung der altpolnischen Gesellschaft^ klar hervor-

tritt, niehi versagen, allein man wird a^en Aodehten nudit immer sn-

etünmen kOnnen. Wegen der Bedeatnng des Wortes Snpa, das »olfini-

bar* als eino y,ü.\iv cinheimisdhe Bezeichnang fttr eine gewisse Volks-

gnippe und sodann für das von derselben occupierte Gebiet* ansehen

möchte, wäre doch die —- übrigens K. bekannte — Studie Lippei-ts zu

berücksichtigen gewesen, wonach Zupa wenigstens im Gebiete der böh-

misch-mährischeu Ländergruppe keinen territorialen Begrül' iu sich fasst^

sondern ein Amt» «ne »Herrscliaftsgerechtsame, dmDininm* bedentel

Die Identifi<»emiig der 2npanien mit dm eivitates des bairiaelion Öeo-

graphen, die Behauptung »der Schwerpunkt des inneren staatlichen Lebens

latj al-!'» in den ^upen*, oder das Axiom von den »weitgebenden Analo-

gien /.wischen der slavisehen und germanischen Urvertassung *, sowie die

Zurückführung der reicheren Gliederung der gesellschaftlichen Zustände

der Slaven auf die Entstehung der (lirstlichen Gewalt, während die »sla-

visehe Urbevölkerung im wesentliehen ans einer bomogeoen Hasse* be-

stand, das sind Yorstelluiigen, für welche wir eine übaneagende Begrün-
dung iro Buche vermissen. — Seinem eigentlichen Thema tritt der Verf.

mit dem 2. Capitel des ] . Ruches näher, — das bisher besprochene füllt

dafi 1. Cap. — welches von den frühesten, blos zeitweiligen
j Einigungs-

betrebungeu der schlesischen Fürsten in der 1. Hfte des 15- Jhd.^ handelt,

die unter dem SSnfinsse der insseren YeriilltiiiBse — Wizien onter K.

Wentel, Hussitenkriege — sich geltend machten. Von thatsichliohem

dauernden Erfolge begleitet sind erst die Einrichtungen, die Kg. Mathias

in Schlesien schuf, und die durch B*s treffliche Darstellung besonders klar

£ur Anschauung kommen.
Der zweite Hauptabschnitt (2. u. Ii. Buch) zeigt im Gegensatz zu der

mehr historischen des 1. Buches eine syjtematische Behaudlung des

Themas: im 2. Buche werden »die allgemeinen Landes- und Gerichts-

behörden*, im 3. Buche die »FinanzbehOiden« besprochen.

Nach einer Einleitung, in welcher neben anderem Tor/üglich der

eigenartige Dualismus zwischen der Krone und den im »Fnrstentag^ re-

praesentierten Ständen bei (iesetzgebung und Verwaltung gekenny.eiclmet

wird, behandelt Cap. 1. des 2. Buches »Das Oberamt* oder >die Ober-

hauptmannschaft«. Der Oberhauptmann ist «nerseits Statthalter und
obenter Beamter der Krone, zugleich abOT auch Vertreter der Stande

und Wahrer der Rechte und Privilegien des Landes. Wie der Verf. auf

Grund reichen archivalischen Materials über die Person des Oberhaupt-

manns, über daj5 Recht der Einsetzung, ühfv den Wirkungskreis und die

Functionen desselben, sowie über desseu Hesoldung und Hilfs( r^Mne ein-

gehend handelt, so zeigt er auch übersichtlich die historische Entwicklung

dieses Amtes ans der Urform: der Hauptmannsehaft der Landfriedens-
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eiauugeu in der ersten Hälfte des 15. Jahrli. — »Das Ober- und Fürsten-

recht*, den ersten für ganz Schlesien zust&ndigen Grerichtsbof, bespricht

das 2. Capitel. Eb wurde eigentlich eni danh das grosse LandetpriTUeg

des KOsigs WUdisUuu 1498t >o eine Art magna oharta der aehlesisehen

Verfassong, geschaffen, zeigt aber aach mancherlei Anlehnung an die ältere

Institution der Landfriedensgerichte. War das »Ober- und Fürstenrecht*

thatsÄchlich ein von den Ständen abhängiges Forum, so wahrte sich der

König das Kecht der Appellation nn'l Supplication bei «ler v Appellations-

kammer in Prag*^, deren Entstehung unter K. Ferdinand I. 1548, Or-

ganiaatioii, Geeohnftsgang etc. im 3. and lelateii 0^). dee 2« Buehaa dar>

gesteUt wird.

Das 3. Buch über »die Finanzbehörden*, beginnt mit einer Ein-

leitung, die einen »Abriss der Geschidite des scblesischen Finanzwesens

im XVI. Jhd.* bietet. Auch auf dem Gebiete des Finanzwesens finden

sich, wie auf anderen Verwaltungsgebieten, bereits unter Mathias Corvinus

in Schlesien die ersten Ansätze zu einer modernen centralen Organisation,

indem der König za vetBefaiedeaen Malen eine allgemeine achleeiaolie Steuer

»aar Beetreitong der staatliehen Bedürfiniase* einhob.

Allein schon im J, 1498 worde im grossen Landesprivileg K. Wla-

dislaus' die Freiheit der Fürsten und Stünde von der Steuerpflicht aus-

drücklich anerkannt. Erst unter Ferdinand I. bildete sich auch in Schle-

sien die allgemeine Landessteuer seit dem J. 152Y regelmässig aus. K.

behandelt in dieaer Einleitnng ]..daa königliche Finanzweeen (Aerar) nach

den swei 6eaioht8|NUi1tten »ordentliche Einnahmen^ woao er das Doma-
niuro, das übrigens 15 27 sehr unansehnlich war, in der Folgezeit aber

bedeutend wuchs, und die Regale (Münz-, Berg-, Zoll-, Salzregal) rechnet, und

-ausserordentliche Einnahmen*, worunter das »auf Veräusserungen des

Staatseigenthums unil Benützung de'? Stantscredits basierende Einkommen*
verstanden werden suU; 2. das Luudesfinanzwesen, wobei die staatsrecht-

lichen Grundlagen des Steoerwesens, dann die directe landntBndiadie Stener

(vomehmUGh Schatsong nnd Erbsübendna, Juden- nnd Anslttnderateaer)

und die ind irrste (Biergeld und Verkehraabgaben) besprochen worden;

3 das Verhältnil Ton Einnahmen an Ausgaben, d. b. die Anftnge des

lätatiiwesens.

In der Entwicklung der Finanzbehörden, mit welchen sich dann die

drei Capitel des 3. Buches befassen, bildet das J. 1552 einen merkbaren

Abschnitt. Tor dieser Zeit (l, Gap.) gibt es keine eigentliche Scheidang

zwischen dem kOnigliehen und Lsndesfinuizdienst» flborhavpt noch keine

feste Ordnung, seit dem Prager Oenerallandtag vom Jannar 1552 scheidet

sich aber die königliche Finanzbehörde (2. Cap.), an deren Spitze der

Zahlmeister, (hmn Vitzthum und zuletzt seit 1558 die königliche Rent-

kammer zu Breslau steht, strenge von der Landesfinanzbehörde (3. Cap.),

die ihre CentralsteUen in dem Generalsteoetamt nnd in dem landeaKahl-

meisteramt hat In beiden FBUen fthrt B. im einxelnen die Of)ganisation

der Aemtor und ihrer UnterbehOrden, ihre Competenz, ihren GesohBftsgang

und ihre Geschichte vor.

Eine Keihe von Excursen (iS. 407— 4'.\S) zeugt von der Grünillithkeit

der Einzeltorscbung ; ein Anhang (S. 439—482) bringt verschiedene wich-

tige Urkunden und Aktenstücke.

12*
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liachfnlil.^ Buch stellt «ich als eine sehr bedeutende, in ihrem Haupt-

theil dm'chaui<i auf archivaliticheiu Material aufgebaute gewisseiüiafte Arbeit

dar, die andi ffir dk Yerwaltangggesoliülit» OtffbBmielu» daran Srfbr>

aobirng gendo in den letsten Jaliren «na Baihe hearvorragander Arbaitan

gewidmet sind, von Wichtigkeit ist, umsomehr alB R. vor allem der »or-

ganisatorischen Kraft und Fähigkeit der Krone* zur Zeit der habsburgi-

schen Herr^schaft in Schlesien im Gegensatz zu den geringeren Verdiensten

der schlesisciien Stunde Anerkennung zollt. Dieken schreibt er die Initia-

tive bei vielen reiurmatorischen Mussregeln aut dem Gebiete der Verwal-

tung zu, jener abar »dia Lösung der Aatjgiaban, «akka den Stlndan nn-

mOglieh geworden war*.

Brtinn. Barthold Brathols.

NoTaiek A. J., Liataf k d^ji&im ftkolatTi Eotnohor^
ak^ho (1520—1623). (Aktenaammlnng aar Gaaohichte dea

Knttenbarger Sehalweaona (1520—1628). Hiaftoriaehaa ArohiY

der bfilrni. Eaiaer SVanz Joaepbs-Akademie Nr. 5. Prag 1894 Qr.

Das Schulwesen bildet einen Gradmesser der menschlichen Civilisation

;

eine i'ublicatioD, welche unsere Kenntnisse in dieser Richtung erweitert,

kann daher im Torhinaitt auf vuttere Sympathien . reehnen, imd daa nm
80 mehr, warn es sieh um eine Stadt yon der Bedeotnng der kOnif^duo
Bergstadt Kuttenberg handelt. Leider beliehen sich die beigebrachten

Documenfp. welclie Novar-ek bei der Porlu'?trirun<j: des Kuttenbcrger Stadt-

archivs fand und welche sich grossentheiis den Bücken der bisherigen Local-

foracher Zach, §imek entzogen, nur auf die Zeit von 1520— 1623, also

die Periode des blühenden Humaniamas. Ueber die Vergangenheit des

Kattenberger Sohnlweeena Tor diesem Jahre wiaaan wir» wie NovASak in

der Einleitung berichtet, so viel wie nichts: die Zeit nach 1623 zieht mit

dem Verfalle der Nation auch den Verfall der Schule nach sich, wurde
daher nicht weiter berücksichtiget, in der behandelten Periode (l 520 bis

1623) gab es zwei ötfentliche Schulen in Kuttenberg, eine fünfklassige bei

der Kirche St. Jakob und eine dreiklassige bei St. Barbara. Daneben

kommen aneh mehrere Privatschnlett fiir Aiäiagar oder Haddien or. Die

Dentsehen besessen die Kirche Si Georg hinter dem Koäfimer Thon und
uhne Zweifel hatten sie auch eine deutsche Schnla; wenigstens bewarb sich

Philipp Güstl, bisher Lehrer im Joachimsthal, um eine solche Concession

beim Kuttenbertrer Stadtrathe. Wie in Böhmen überhaupt, war auch das

Schulwesen von Kutten berg von der Prager üniversitilt abh&ngig, indem

der jeweilige Bector die Lehrer zu ernennen oder wenigstens zu bestätigen

das Becht hatte. Die Lehrer waren ledig nnd hatten die Kost beim F&rrar
nnd das noch sn einer Zeit, wo die Ffimr Magst verheiratet waren. Aber
eben dieses Coelibat war es, welches die Betheiligten veranlasste, den Lehier-

posten als ein Ucbergangsstudium anzusehen und sich nach einer ander-

weitigen Venäorgung, sei es als Stadtschreiber oder durch Zuheiraten als

Bürger umzusehen; oft nahmen sie auch Weihen und wurden Priester.

Dies hatte daher den hfinfigen Wechsel der Lehrer zum Nacfathaile der
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Sohulfi zur Folgü, vermehrte aber auf dor »nderea Swte die Intelligenz der

Bürgerschaft. Die Schüler hatten :^U!n Theil Wohnung und Kost in der

Schule. Der Schulaufwan i wurde ans den Einkünften dm Bergwerkes, der

königlichen Münze, aus Beiträgen der Stadt, dein Erträgniäse der Ver-

maohtnisse and Stiftungen, sowie aus den von den 8<diülem geaammaUan
Oaban beBirittni. Bar gama Lehrplan nalta auf die grflndliolia Erlanrang

dea latainiaehen Stils, der aach im Böhmischen nachgaahint woida, des-

wagan hatten die Lakrer mit den Kindern lateinisch 7ai conversiren, sich

in lateinischen Briefen zu üben: besonders waren die Oflkia Ciceronis und
andere lateinische Autoren vorgeschrieben; der Lehrer hatte sie vorzulesen

und die Schaler nach ihm in ihre Hefte zu schreiben und dann zu wieder-

holaa. Daneben worde der KaMiianiiis tradirt, worden Pealmen geleaen,

artei dioendi ganaralaa mamorirt und AnfangsgrOnda dar Vhjnk und EUiik

gelahrt; abanao wurden griechische Aatoran behandelt und böhmischer

Stil vorgetragen. Zweimal des Jahres, zu Georgi und Galli, fanden öffent-

liche Disputationen über bekannt gegebene Themata statt; dann und wann
wurden auch Schauspiele, wie Deboni, Melancholicus u. A. aufgeführt. Da
aber die Schul*- jm engsten Zusammenhange mit der Kirche stand, von

dar aia ausgegangen war, so wurde ain grosser Thail dar Solnilseit mit

dam Sagen in dar Kireha, bei Frooessionen, LMebenbegängnissen, beim

Krankenvemehen, Coledasingen n. a. m. ausgefüllt; ja im Jfinner, wo das

Coledasingen and -Sammeln anfieng, stand der Unterricht fast still. Die«<em

Herumvapiren der Schüler suchte die Gemeinde durch das Erlegen eint ^?

Pauschals zu steuern ; aber trotzdem hurte der Bettel nicht auf. Zur Aui-

nranternng der Lehrenden und Lernenden waren an den Winden Sprtielie

mondiaeben InbaUa in Distiehen angabraobt Die Sobfllar worden naoh

ibrem Fortgänge dassirt und ibnen in den Bitnken die Plfttze angeAviesen.

Klagen über Iffisbandlnngen der Schüler und über schlechten Schulerfolg

!^ind häufig genug. In den Noten bringt der Herausgeber tbeils aus den

Universitätsakten, theils aus dor gedruckten Literatur Mographischt Daten

über die vorkommenden Personen bei und ergänzt ^eiu Materiale durch

Begestsn ana ftbnlicben PobBeationan wie Dvorsk/s, Zaeba o. A. ond wird

80 dem Zweeke aeiner Arbeit, ein qoeUanmllseigea Bild der Kvttenberger

8ckakaBttnde im 16. Jatrbonderte in mOglkibater VoUatlndigkeit so

geben, gerecht.

Wittingau. Franz Mares.

Heinrich Reinhardt, die Correspoudenz von Alfouso
und Girolamo Casati mit Erzherzog Leopold V. von

Oesterreich 1620— 1623. Ein Beitrag zur schweizerischen und

allgemeinen Geschichte im Zeitalter des dreissi^;jäbrigen Krieges.

(GoUectanea Friburgensia Fascicul. L) Freibarg L d. Schweis 1894.

LXXXYU ond 214 p. Gr. Q.

Eine Arbeit Beinbardta vom Jabre 1881 nennt aiob: Bdtrige war

Qesdhichte der Bündner Wirren, das voluminOee Buch von HafPter über

Georg Jenatsch fuhrt sich ein als ein »Beitrag zur Geschichte der Bündner

Wirren*, ond Torliegende fablication wfthlt gleichfalls wieder das Attribut
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»Beitrag etc.* Schon diese üussere Form, in welcher verschiedene Autoren
— verschieden zum Theil auch in ihrem Standpunkt — übereinstimmen,

scheint anzudeuten, dasa das über den Gesammtgegenstand vorliegende

Material ein so ausgebreitetes ist, dass es zu seiner Bewältigung einer

ganzen Re&he von VorarbeitnL bedarf. Jeder, den sein Fofaoherberaf in

diese Periode fahrt, mnss es anoli iMstätigen. Die Bündnetlaade bildeten

Jabnehenie lang eine Eampfeszone, v^o spanische und französische Inter-

essen ^pgen einander in die Schranken traten. Es war nicht viel anders,

als wie wenn heute z. B. die russische und englische Orientpolitik in den

afghanischen Emii'aten aufeinanderpraUen. Diese Thatsache verleiht aber den

Bündner mHiren eine Bedentong, die Aber den Bahmen der Berge, inner-

halb deren diese Fehden ranttohst ansgefoöhten wurden, hinauBreioht. Spanien

und Oeaterreieh einerseits, Venedig und Frankreich andereraeits hatten ein

Interesse, ihren Binfloss in Bünden, diesem oft begehrten Werbe- and
Durchzugsgebiet, zur Geltung zu bringen. Diese politischen Interessen

verbanden sich re^^elmussig mit den mehr lokalen Kirchenfragen, so dass

die erstem Mächte den Katholiken, die letztern den Protestanten die Ober-

hand m erhalten Buchten. Genau so wie mit den drei Bünden Terhidi

es aioh mit Yelflin. Ba lag wohl im Torhinein schon nahe, dass Tirol

als nnmittelbaiea Nachbarland von diesen Verhiltniaaen in IGUeideiiscfaaft

gesogen werde.

Zur Zeit der beginnenden Stürme hatte Spanien in den beiden auf-

einander folgenden Casati, Alfonse und Girolamo, sehr eifrige und gewandte

Vertreter bei der Eidgenossenschaft, denen naturgemäss die Wahrnehmung
der apanisohen Interemen aneh in Bftnden xnfiet Alfimso betreibt neben
Feria bei Er/.h. Leopold die von Tirol aus vorzunehmende Diversion gegen
Bflnden, indes die katholische Erhebung in Veltlin erfDlgt. Iieopold gieng

nur sehr ztiaemd darauf ein. Aber einmal hineingezogen, will der Erz-

herzog dl« (ielegenheit nützen, um die schon oftmals verkürzten öster-

reichischen Rechte in den Bünden ein für alle Mal klar zur Geltung zu

bringen nnd den stsik gefthrdeten Ka&oliiismns danelbsi in- siehem. Der

Anfang gestaltet eich für Spanioi gflnslig. Frankreich bleibt nooh neutnl,
die Parteinahme protestantischer Schweizer-Kantone gegen die VeltUner
Katholiken mislingt. Aber bald beginnt Frankreichs Einmischung, zu-

Tiächst eine diplomatische, welche es zum Madrider Vertrag bringt. Leopold

findet sich dabei gänzlich zur Seite gerückt ; seinen Unmuth theilt Casati,

der durch diesen Vertrag die spanischen und katholischen Interessen ge-

schKdigt sieht.

Alfonse hat den Madrider Vertrag nur wenige Monate ttberlebl

Girolamo war, von Leopold empfohlen, endlich sein Nachfolger. Es ist

nun ein merkwürdige'; Schauspiel : nicht weniger eifrig wie vom Erz-

herzog wird der von dei* spanischen Krone geschlossene Vertrug auch von

ihrem Schweizer Gesandten Casati angefochten. Ihnen sekundieren die

katholischen Orte der Eidgeno88«ns<diaft. WUimd aber nun Leopold in

ogenen Yerhandlnngen an Imst über die ErfiUlnng s^er in Madrid Ter-

gessenen Forderungen mit den Bünden traktierl^ kommt es zum fried-

störenden Bündner Zuge nach Bormio, der mit dem Einrücken der Oester-

reicher in Chur beantwortet wird. Im ersten Schrecken verzichten darauf

die Bündner im Mailänder Vertrag auf das ihnen zu^ Madrid zuerkannte
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Veltlm uud gi'büu dein Erzherzug Prttitigau, Uniereugadin und MüüBtertbal

Töllig prtiB. Allein jetzt regt aidi Neid und Ifistraaen gegen Oestetreidi

bei den Stiiweiieni, auch den katholiaehea. Bei dieeem mnse Casaii 1m-

iehwichtigen. In den acht Gichten aber erhebt sich der Aufstand, wel-

cher die Tiroler zum Abzüge nöthigt. Wohl eilt Leopold vom Elsass her

an die bedrohte Grenze, aber sein ergebenster Freund, eben Girclamo.

niuss zu friedlichem Einlenken rathen. So kommt es zu den Lindauer

Verhandlungen, die dann, alä sich das ivriegsglück dem Erzherzog bei einem

neoiBilielMii Buunaraeb nadi Bfinden sawendet, für denedben ein Terhfilt-

nlndlseig gutee BeeolUI baben. Aber gerade deebalb erfolgt Frankreich

I^roteet gegen den Lindaaer Vertrag, nocbmab wird Casati's Thätigkeit

gegen den fron/odischerBeite wieder berrocgeiogenen Madrider Vertrag in

Ansprach genommen.

So vertritt Girolamo bis 7.u seinem frühzeitigen Tode (1624) die

Sache Leopolds mit einer Consequenz, die ihn manchmal mit seinem

Charakter als Gesandten Spaniens (bei dessen zeitweiliger Auuaiieriing an

Fraakreieb) bi Widerapmob m aetien diobte. Das zeigte tieb seLbsli in

minder wiehtigea Fragen, wie bm der BeagaerbXämng dea Grafen Triynlsio.

Damit ist In KUrae skixsiert, worftber die TOiUegende Oorreapondenx

Yornehmlich handelt. Leopolds Stellang nnd poUtiaebe Motive entwickeln

sich darin in erwünschter Deutlichkeit, Ton blosser »Lladergier< kann
wohl nicht weiter gesprochen werden.

Das hier publi/iert« Aktenrauierial ist insgesammt dorn Statthalt^jrei-

archiv in Innsbruck entnommen, wo K. es entdeckt liat. Dass die Serie

nicht vollständig sei, hat der verdiente Herausgeber selbst hervorgehoben.

In der Tbat sind mir in jüngster Zeit so manche einschlägige Stücke

nntergekommen. Ee mag geetattet sein, bier einige Ergänzungen flir das

Jabr 1620 m. bieten.

Am 15. Min 1620 aohreibt Alfons Gaaati an Leopold: Die Ursache,

waram er auf den erzherzoglichen Brief vom 5. Ifiln (dieser Hegt nicht

vor) nicht sogleich geantwortet, liege darin, dass er Planta erwartete,

welcher 1 6. Febr. abgereist war, um sich mit seinem Bruder zu besprechen,

und erst vorgestern zurückgekommen sei. Ohne Planta habe mau nicht

weiter geben können »nel negotio trattato*. »Horn barendo oommnnieato

al deito Planta Ii dnbbii, ebe 7. A. per la soa inoomparabile pmdenxa
et valor singulare e stata servita di xilevare esso Ii ridace tntti a la im-

possibilitä delle disgratie che si temono dicendo esser le cose di nianiera

disposte in Grisoni et la cong^iuntura cosi buona che il colpo fatto a tempo

non })Uu errare, ma io nun MHÜ^tact ndomi di questo ho risoluto di non

imbarcarmi senza sapere cou iuudamento sicuro lo stato presente delle

ooae da aleoni altri amid principali et fidelisalmi di qnella natione, Ii

qaali mandai a diiamare nel medemo punto, ebe rioevei la prima letera

da y. A. onde gli aspetto infslibilmente i^^r tutto domani et cosi sentito

il parer loro principalrnente sopra la certeza della solevatione de la com-

munitä ben affette, ehe ha da seguire immediamente alla mossa del Planta,

dispachiaro il Moro per satisfare a tutti Ii quesiti, che V. A. b stata servita

di farmi, et io mandaro dritte a Feldkirch come strada piu sicura, perche

eapendo Y. A. ariTita eoU vada ad iaoontrarla. (Chiffir.)
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Am IS. April 1620 schreibt Casuti im Lcii|»ol(l aus Altdorf: Mohr

ist <J. Aprü hier ungeküinmen und hat die erzherzogiiche Entschlieäoung

(offenlMT die jfm 1. April) ftbtibiMiiii Outti gab davon dim XWi»
sogleieb NafOhricht »accio potesse repigliar« Tindrino di quelle ooee oli*flniio

State suspeae per aapettar ordine di Y. A. et per bavermi il detto Moro

informato* vom erzberzoglichen Wunsch »che il negotio si sbrighi quanto

prima, lio fatto rissolutione, che lui st^sso vada a Milano a sollecitare*.

Casati hofft, Mohr werde schon heute dort angekommen sein und hoffentlich

bald ächreiben. Unterdessen will Caäati eifrig sein >per mettere insieme

qualcbe genta aeusa quelle che deve veiiire da llilaaOi la quäle havra

comminoiato toniar a mareiare aabito ehe al 8. Doea di Feria aarra amvato
il mio corriere con le lettere di dieci, che portayano la nova d'haversi

V. A. servito di riaprir il quartiero et ui quanto andera succedendo darö

minutissimumente conto a V. A. * Casati dankt für die Erlaubnis, auf

Grund deren Carlo (der Sohn Casati'ä und Kämmerer Leopolds) mit Mohr
nach Mailand gieng, um die Matter zu sehen und sie wo möglich hieher

m b^leitea »eon ü reetante delli figliuoli*. — F^atscr: »Qaaiido Y. A.

foaae aerrita di commandare che al restante della gente che n aapettada

Milano et quella che io andaro mandando di qui si desse quartiero un

poco piu lontano delü tontini dell' Agnedina, io crederei che servirebbe

de sminuir grandemente il sospetto alli Grisoni. (Zum Theil Chiffr.)

Der Brief Casati's an Leopold vom i4. Mai 1620 liegt im Ong. wr.

Am Ifi. Juni lfi20 schreibt Casati ans Altdorf an Leopold: »Queata

matina hanno cummniciato u passar inolte truppe d'Uolandesi che vcngono

U' Itolia per »an tioturdu et haveudo fatto tentar parte d' essi per mandarli

alla omnpagnta del Steigher, nisanno d*eaai ha Tolnto acoettar il paztito^ onde

ciedo» che Mano gia apoatate et ehe Tadano dritte a aerfir il Badenae. Io

ne ho &tto easaminar alcuni severamente, ma non ho potuto cavame

la veritä, solo dicono che ^ un regiraento licentiato da Venetiani d' Holan-

desi, Francesi et altre nationi mische, di dodeci compagnie, ciascuna de

300 et 400 aoldati, Ii quali marchiano per Savoja, per qui et per Grisoni

alla volta del loro paese, di che ho voluto dar parte a V. A. con questo

corriere proprio per haver ferma oppinione, che vadano dritte dal Badanae.

Io ho procurato di iBrIo(ro) serar il paaao qui, ma non potendoai ihre

aena* autoritä della superiorita, prima che se giunsino U eonsigUi necoaaarii,
la gente sara passata tutta, perche da questa matina in qua ne sono passati

pin di vinti troppe, ültro che io son di parere, che la minor parte habbi

pigliato questa »trada, per la quäle e verisimile, che voiendo andare dal

Badenae capiterano neUa giuriadittiene delle qnatro Waldatett, e quelli che

anderano per Griaoni delta parte di Fculuio Sargaua, nei qnali pcati potrA

V. A. easer servita di dar gli ordini che Ii parrerano (!) necessarii, et io

dal canto mio farö tutto quelle» che mi sarä possibile rimettendorai circa

alli altri negotii all' altra carta della medema data, che va con queeto*.

(Zum Theil CMfir.)

Der hier ang-e^ogene Brief liegt gleichfalls vor, Casati schreibt: ,11

Moro giunse linulmente et gia andato a Feldkirch per riconoscere lo

stato di quelle cose et poitar socorso a conto del Li7ergeldt, sara qui

presto et fra tanto a^aapetta di ritomo da Milano nno dei püt prinoipali
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anici Chnsoai, che dotm portar k fonna conoertaia ool 8. Dnca di Foria

per meter (!) in Mseeatione la maata delH cantoni catoHoi rhe hanno

d* aggiatar la nostra impresa, la quäle pincerä a Dio d' indi7,ar (!) a gloria

stia. lo ho qui in cma quatro cento milu scudi in tanti reali da otto per

inviare al Conte di Ognate per spendere in servitio di S. M*^ Oes. il

Ohe etaeqairö oon ogni eeleriU ingegnandomi qnaiito sara postlbile d* entere

Ii pericoli, ehe non >ono da sprnuie per il nonoie che h taaia moiiela

di aigenlow (Chififr.)

Am 21. Jani I(i20 meldet Cusati aas Altdorf an Bemelberg: Von
Mailand ist die endliche Entschliessung >del negotio noto* gekommen
(s. Reinhardt Nr. 8), so dass jetzt nichta mehr mangelt anaser der Aua-

iobrung. Deshalb ist es uüthig, dass Mohr und Baldiroue sich besprechen.

Bemelberg möge beide m. «nein bertimmten Tag and Ort lasammenm^Bii,

vielleieht in Ealdkiivh. Es itt keiii Zweifel am gntni Ao^gMig.

Dem Briefe OMi*i*s an Leopold vom 3. Juli (Beinhardi Nr. lo)

gehen zwei andere von den beiden vorherigen Tagen voraus. Casati

schreibt um 1. Juli: Questo plico del Meschitta racomumlato tla lui con

tant* instanzia in ca^a mia a Mllano perche mi fusse mandato permesso a

posta com' b seguito, mi fa risol?ere d' inviarlo a Y. A. prima cb' arrivino le

no^ deUa Bclevatione dei Grisoni ehe aepetto d'hon in hora etBando Ii amioi

gia riparlili tatü ognimo al sno poato et havendMo a Oraera penona di

ricapito oon il danaro necessario pv soeotrere le banneiere quando sarano

levate conforme al concerto presso con loro. Dalla parte della Engadina

spero anco che ogni cosa siarh pronta, perche il Pianta b andato la con

U ftltri amici in qual contomo che stanno travagliando nelL' upera et io

ho mandato am k proriaioai ehe mi tocano il Moro ehe m^avisa d'ewer
•lato chianato a laapruek e a qual oonsilio seereto et eoei neu dubito ehe

hayerano stabilito lu esecutione delV impresa, onde manca altro se non che

Mio benedettü la benedica sotto Ii auspicii di V. A. alla quäle comunicarö

quantx) seguirä di giorn in giomo partioolannenle da qoesta parte dore ei

ta ia solevatione. (Chi ffr.)

Und am 2. Juli schreibt C<\suti an Leopold: Hieri rapresentai a Y. A.

eome stata d'hora in hoca aspcttando nore della aoleratione di Oriacni

el hwm mando a Y. A. ooppia deIl*aTiao ricemto qneeta notto (es liegt

aneh bei ein driftderter Brief des Job. Anton Gioiero Ton Belinzona an Casati

vom 30. Juni, wo über den Ausbruch der Erhebung genau berichtet wird),

che contiene il sequito nella valle Meaolcina ia bandiera della quäle äi

spiegarä hoggi et marcherano oon essa Ii Cinquecento soldati eletti per

rd^tto, Ii qoali passando per Ii altri comuni catolici andemo aggre-

gandoU tnftti conforme al ooneerto onde reeta solo ehe deUa parte del

Bngadina ti ponga prontsnente in effetto lo stabilito, a ehe spero attsn-

derano qaei r^mento e eonsiglio d' Inapruck poichc il Moro sta con essi

con tutte le proviRioni necessarie et io Ii ho dispachiato questa notte cor-

riero oon 1' aviso ilt lhi solevatione fatta uella Mesolina la quäle e seguita

di concerto cun Ii Fraucesi che hanno promesso de aggiutar con qualche

danaio il ehe serre graodemento per levar Ia geloeia et Ii inoonvenienti

che da qneUa potrehbefo neseere. (Oiüfr.)

Anf den Brief Casati's vom 15. Juli (Reinhardt Nr. 13) antwortet

Leopold am lt. Joil: Sr habe ans OMaÜ's Schreiben die »booni progrsasi*
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erfahren. Aber i^alilironc habe nach Innsbruck über Tei^schiedeno Scbwierig-

keiteu ge;>cb rieben. Cuäati möge 'laher thiitig sein» diewlben za beseiiigaii,

und sorgen, tlass AI) es Nöthige vorhanden sei.

Einen Tag vor der Sendaug Albertini'a (Eeinbardt Nr. J4) schreibt

Iie<»po]d an Cksati: Da er sehe» dan ntti Om akbt nntentaisa, wie er

doch von Aa&iag an gehoit babe, so kSniie er bei der Armatii eemee
Iiandes nicht etwas Unmögliches leisten.

Am 23. Juli schreibt Casati an Leopold aus Luzern: Er habe schon

Mittheilung gLmacht von seiner Ankunft bei der hiesigen Versammlung.
Dieselbe sei heute ganz nach Wunsch verlaufen. Denn die sieben katho-

liaoheil Orte hätten einhellig beschlos.sen »d'aggiutare il negotio de Griäuui*.

Per fraoaOeische Gesandte aehicke Geld naeb ICiOS.

Hach der Ankunft lUkenateinB aehnibt Caaati ana Geraan am 28. JoU
an Leopold : Per aumo del 8ig. di FaOtenatein ricevei hieri sera in Altorfib la

lettera di V. A. in credenza sua, et appresso 1' infonnatione di qnello che V.

A. comandava se negotiasse con Ii cinque cantoni, Ii quali liavendo hoggi

cougregati una dieta in questo luogo di Gersau hanno in presentu miu

nnaninamente conaentito quello che Y. A. desideraT» daiülb oidiiie al

landvQgt di Saigana ehe .anbito oonaegoi alli depatati di Y. A. il fnrigiofie

(gemeint ist der mährische Bebell l^ftnbach) che V. A. domanda, et con

la lettera che contiene detto ordine parte in qnesto punto il gentilhuomo

della bocca che e venuto col detto Sign, di Falkenstein, con che spero

V. A. restera compitamente sei vita, perche quello ch' hanno cura di retirar

ü detto prigioue uelio ätat<> di V. A. u' habbiuo buuna cura, perche qui

8*e inteao ehe queUi di Znrioo et Ii altri della medema Ibde hanno aer*

rato U paaai.del Bino; eonfido tattavia ehe il eapttano Ball aggintato del

landvogt di Sargana che e affettiadmo trOTar& fmnom per oondnrio sienro»

perche se lo lasciassero fuggire sarebbe error pejor pejore. — Li can-

toni catolici che hanno fatto a V. A. questo servitio con grandissimo

amore considerando che da questa atione potrebbe rissultare loro qoaiche

peraeeatione, si racomandano alla protettione di Y. A. quäle il Sign, di

FalKenatein et io habbiamo largamente promeaao, et eome aneo ehe non
sara difßeolta nel consegnare nelle loro forze il Spagnoletto (ein Uebel-

thät«r in östeiT. Gewahrsam) che sta a Feldkirch, di tatto che dara conto

rainuto il detto Sign, di Falkenstein al quäle mi rimetto. Questa mattina

ho ricevuto parimente 1' altru lettciu di V. A com einenfe il negotio della

Engadina in ujateria del qualu mi rimetto aila reiaüuue del prefetto di

Benfeld et a qnanto doppo ho repreeentato a Y. A. oon altra de 26. di

qnealo (ftfalt); hafendo atimato neeesaario d*inviar eon qneat* oeeaaione

coppia deU'nltima lettera che lui trovo del UarOt perche reati informata

delle impertinenze dell' amici Grisoni et di comme (!) le lungeze et ir-

re^oluzioni che si vedono nel negotio, non procedono perch«' si sia loro

mancato in cosa possibile ma da la loro codardia, Spero tuttaviii ch" hor-

mai non havrano piü che domandare, ne altra diflicolta da proponere,

perehe Ii aTiai del nio interprete ehe hieri rioevei dalla liga Ginas, por-

taao che a Tiaentia si tooeava hieri tambnro per paaaar afanti oon la

lera. Die bene<letto disponga tutto cosi bene come io spero mediante Ii

fayori di V. A. Del negotio del Valtelina non ho che rapresentar a Y.

A. piu dello schtto alli 26. se non che quei catolici vanno fortificando
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bravamente Ii pMsi per impeclin al aemiao T anträte nella TaUe. (Zum
Theil chifir.)

Am 1 5. Aug. schreibt Leopold an Casati : Doppo la partenza che fu

hoggi (lel mio consegliere et gentilhuomo di camera Giov. Erh. d. Fülken-

steia inviato al S. Duca di Feria et Y. S. cou mia istruttioue ut liichia-

ntione sei sapati ailari gionae il ineaeiite measo coa la aoa di 11 Ag.

(Beinbardi Nr. 21) rimettendomi peroio hors a quello elie da eato mia
consagliere et sao figlio havera gia forse piu vivameute compreso. L'atiBO

communicatoli dal detto S. Daca da certa pratica di far amruutinare pren-

cipi Italiani ytev conto delli negotii mi muove particolar maraviglia non

sapendo io in che maniera possino esso farsi participi di quei negotii toc-

canti solamente la difesa della santa fede della qoale loro se ne mostrano

pur tanto Mlauti. In qoanto la leva d*im le^mento di ftnleria AHe-
mana ehe per le preaenti oeeorenie desidera (iure ü detto 8. Doca, mi ia

pensiero la diffiedtu del paaao, mcntrc fosse resolato farlo mardare in

cotesto siato, ne dubito anco dalla sutTicienza del Conte Lodron per il

coimindo di tal regimento, se bene nella presente occaaaione 8timarei anco

a proposito il colonelio Baldironi il cui valore et prattica gia cognosciuta

d» lei Btoesa gindieaxei di ottima rinscita nei servitii di 8. K. Oafolica ma
'

sende gia da me ml paasato proposto a 8. IL G^toliea in fbtora rimü
eeeasione il detto Cont« Lodron (racomandato?) per sna lealta singolare ri-

metto alla pmdenza di detto S. Duca et di lei fame V elettione del uno di cpiei

aoggietti che meglio perhora giudicaranno espedirsi a detto earico.

Das bei Reinhardt Nr. 24 angezogene Schreiben Casati's liegt vor.

Am 13. Sept. 162U schreibt Casati aus Altdorf an Leopold: Ho ricevuto

le dne lettere di Y. A., del primo (Betnlianlt Hr. 24) et eeoondo di

qoeeto meae et eon Ii tmiA ehe Y. A. ö atstn serfila di eommanioanni
de qnali ho dato parte, dove bisognava et V importantia di quello di Bor-

mio essendo stato comprobato dall" essito, havra dato occasione a V. A.

d' esaercitare il vaior et pieta sua per prevenire Ii mali, che quel successo

minaccia in pregiuditio della santa fede et di tutta la Ser. Casa, et

qneeti cantoni catolici agiustano alla santa intentione di V. A. quanto possono

Iwvendo a qoest'elbtio lerato per hora 1500 hnomini, ehe maicüiiaao gia

in aoeeono delli cstolid- della liga grisa, oltre altri 2000 ehe trattano di

levare per impedir il paaao a qnelli che Ii cantoni heretici penüano d' ag-

giungere al soccorso gia raandato a quelli della lor sette Ii quali 2000
dovendosi colocare verso Ii confini delli stati di V. A. servirano anco in

qoalühe modo per spalegiarli, ne Iq dalla parte mia tralasciaro oosa, che

poasa liaaltar in serritio di Y. A.

Bndlich sei nooh ein Brief herangeiogen, den Caaati an Leopold ana

Lozem am 2". Dez. 1620 schreibt: Carlo ch'arrivö qui questi giomi
mi diede la letera di V, A. dellc 11. del presente (nicht erhalten) et

appresso mi commanicö quello che V. A. fu servita imponerli in raateria

della leva del conte Lodrone, tutto che ho communicato al S. Duca di

Feiia con corriero espresso, cou il ritomo del quäle spero arriveranno Ii

nlteriori Ofdini che ai deaiderarano per la speditioBe deOa detfca leva, a
che mi pare dovrano dar gian freita le pratiohe ehe va solieitando Tarn-

basciator di Francia in Orisoni in pregiuditio della pretensione che il duca

di Feria et Ii cantoni oatolioi de Sniueri solleoitano di aeparar la legha
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Orin dftUe altre dae per beneficio della fede uatolica, il che sta taut*

inanzi, che senza le violenze delF aiuLasciator Gueffier havrebbe havuto

effetto come si spera anco che lo potra harere mediante le debite dili-

geoze et il favore di V. A. al quäle il S. daca di Feria m' impooe di

iMOOBMüder iailo qnasto negotio nella forma che V. A. poln Mtrini di

vedere per ralligats copia della leken ehe mi sorif« sopra quMto peitip

colare a che ho voluto agginiigere aneo gli altri «vdini die mi da, accioche

y. A. informata d' ogni cosa possa raegllo sapere come gOYemar Ii favori

che S. Eccell. pretende da lei, che tutti anderano indrizzati al fine saputo

(lel resorcimento et sicurezza dellii religione catolica, oltro V inU>resse che

S. M. Cat. et ia Ser. casa ü' Austria ha in non permettere che Ii Franceai

•i fteeUuio aibitri abaolnti di qiMto negotio oomo diiarMiieiiite pretmidoiio

et Bi Moopre da qnello ehe le medeoie haadiere della Hgha Qrisa haue

»aiidato a rappresentarmi pochi giorni fia per im discorso autentioato da
lettera credentiale che ho voluto commuuicare a V. A. con la presente

accio restando informata di quanto possa meglio disponer le coae come il

serritio di Dio et V interesse della Ser. casa richiedono. Carlo mi con-

•ignd anoo la lettera che V. A. fu servita far scrivere a 8. M. in recom-

mandatioiie di Gaapar della Tone ftafcello de prerosto deDa Scale, al qoale

ho &tto recapitare il tntto iedelBMite assicarandonii che nelle oooorenae

luostrar^ la devotioae oho pmrta al aome di Y. A. (Chiflfr.) Ygl. Bsia-

hardt Einl. p. 3B.

Diese Beispiele mügen genügen, um die Hotinung zu begründen, las»

ea noch gelingen dürfte, die mannigfachen Lücken in der Correapondenz

swiaohen Ouati imd Leopold im Lmfo der Zeit m erglmen.

Boiiihardt hat sieh grotee Mfihe genommen, den mit der Oorreapon-

denz /usammenhängigen Paraonalien nachsngehen. Recht dankenäwerth

sind seine Anfjaben über Quilliman und Maximilian Mohr. Hier ^e] be-

merkt, da-ss ich die frühest« Angabe für Mr.hrs dritte Gemahlin zum
Jahre 1627 kenne. Unter den Sekretären JiCupoKls ist nicht genannt Joh.

Schlegel. Von demselben datieren wohl jene schwer leserlichen Comtepte,

deren Hand Beinhardt mit B heieichnet hat Der 1664 nun Frahami er-

hobene Falkenatein iit der Sohn jenea Haae Brhaid, der wiederholt von

Leopold an diplomatischen Sendungen gebraucht wurde. Michael Will ist

Jahre lang erzherzoglicher Oe^chäftstrHg^er in Rom. Dass Francesco Gam-
barana mit dem tirolisi heu Hole in eitrigem Verkehre stand, mögen die

Chiffrenschlüssel beweisen, die noch, auf Gambarana'ä 2^'amen lautend, im

Innsbracker Stattbaltereiarchive liegen. Die von Beinhaidt für Nr. 120
der Ooirespondois vorgenommene Gorrectnr mnaa aneh Qeltaag haben fttr

Nr. 150. Unrichtig ist, was p. 45 der Einleitung über ein Denkmal des

E. Leopold angegeben wird. Die citierte Stelle bei Kgger enthält das

Richtige, lieber die Ausführungen Hafflers bezüglich der Ermordung Je-

natseh's Imle i< h in meiner Anzeige im österr. Literat virblatt im wesent-

lichen dieselbe Ansicht auHge^prochen wie Keinhardt iu der Einleitung p. 8ß.

SehlieaaUch aei noch herroiigehoben, daas BeinhardVa treiUobe PnMi-

cation in demaelhen vornahmen Gewände eraohien, daa man bei den Yer-

OfliBntlichungen der Univenittt FkeibaTg i. Ue. hereita m aehen gewohnt ist

innaimick. Hirn.
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Loewe Dr. Victor, Die Orgauisation uud Verwaltung
der Wullensteinschen Heere. Freiburg i.B. und Leipsig, 1A96.

Mohr. Vlll, 99 S. 8».

D«r Verf. der verliegendan Arbeit» deren enter Eulwiiif im Jabre

1893 den Preis der philosophischen Fncult&t der Univenilflt Berlin er-

hielt, bezeichnet dieselbe als den ersten Versuch, den Organismus der

Wallensteinschen Heere aus den Quellen zu schildern. Er Imt ausser der

gedruckten l>iteratur auch das k. u. k. Kriegaarchiv und dus geh. Haus-.

Hof- und Staatsarchiv in Wien, das kgL sächsische Hauptstaatsarchiv in

Oreeden xatä dae kgl. geb. StütieiobiT in Berlin bemnlBt und eidi ein

entBchiedenee Verdienst erworben, indem er die freilsch oft spIrUehen

Nachrichten geiamnelt nnd systematisch zusammengestellt hat Er be«

handelt nach einer kuraen Einleitung über die Aufstellunp und Starke

des ersten Heeres »die Organisation^ (die Truppengattungen, die Truppen-

giie^lerungen. Befehl and Amt, die Verwaltungsbeamten, die Eechtspflege,

die Seelsorge, die Krankenpflege, den Troes), > die Verpflegung < (die Auf*

bringnng nnd Verwendnng der Mittel), »WaUenstein nnd die B^giernng«,

»Wallenstein nnd die Offlziere*, »die Offiziere«, »die Gemeinen*» »die

Artillerie*, und zeigt, dass die Organisation den Uebergang von den

Landskneohtsheeren des 1 6. Jahrhunderts in den stehenden Armeen bilde,

Wallenstein selbst der letzte in der Beihe der ^'ossen unabhängicren Söldner-

fiihrer gewesen sei, aber zugleich an der Schwelle der neuen Zeit stehe.

Die Stirke des Heeres bat der Ver£ 8. 7 wohl an hoeh gesehfttat, wenn
er naeb nnsieberen oder flbertriebeneii Angaben annimmt, dass ee im
Juni 1626 52.000, 1627 nnd nach einer Torftbergdienden üeduction 1B30
wieder 100.000 Mann geziihlt habe. Auch vermn«^ derselbe in FolLre der

Lückenhaftigkeit der Quellen, wie er selbst anerkennt, oft nur einzelne

Beispiele zu bieten. Al>er auf (iruud der von ihm gegebenen Daten wird

man jetzt fortbauen und nach und nach ein genaueres Bild za geben ver-

miSgen.

Wien. Hnber.

Riksk an zieren Axel Oxeustiernas Skrifter och Bref-

vexling utgifiia af Kongl. Vitterhets-, Historie- och Autiquitets-

Akadeniien. Senare Afdeluiugen V., VI., VII. Baudet. Stockholm 1893i

1895. P. A. ISorstedt & söuer. IV, 640; VI, 915; XV, 725. B«.

Diese umfassende und werthvüUe Pulilikation wird mit anerkennens-

werther Raschheit geR)rdert. Die drei neuen Bände enthalten gegen 1200

Briefe, sUmmtlicb, wie die früheren, in vollem Wortlaut mitgetheilt.

Band 5 ist von St^fife, Band 6 und 7 von Sonden bearbeitet. Jener

enthilt die Briefe des Beiehsniareohalle Jakob de la Oardte, der von Jugend

auf in einem nnontecbroelietien Freondschaftsverblltnis sei dem gleichaltrigen

Keichskanzler gestanden hat und zwei Jahre tot ibm gestorben ii^t. Jakob

de la Gardie war der Führer der Schweden im russischen Kriege Ins zum
Frieden von Stolbowa, in den 20er Jahren Statthalter in Keval und neben

Evert und Gustav Honi am baltischen Kriege gegen Polen hervorragend
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bctht^ilipt. Als Vorsitzender dtn Kriegskommission UTiil Mitj^'lied der Vor-

mun^-schattäregienrng nach Gastav Adolfs Tod war er dann die wichtigate

FenOnEoUidt daheim fiir die Fortfttliniiig dee deateoben KrieQies und der

treaeete Vertreter der Politik OTeostjemas. Für die berfihrtMi Hergmge
und Verhältnisse sind daher seine Briefe zunächst werthvoll, besonders für

die Zustände in Livland. Doch erhalten weniger die kriegerischen Ereignisse

neues Licht als die Schwierigkeiten, welche die ausserordentliche Dürftigkeit

und Kärglichkeit der zur Verlügung stelit-nden Mittel der Aufrichtung und

Erhaltung der schwedischen Macht in den Weg stellten. Dass nie ein

Staateweaea mit so wenig so viel Idatete wie Sehweden unter GnataT

Adol^ bergen diese Briefe aenenliiigs. Jakob de la Gardie hat ein besondeiea

Gesekick entwickelt die so ausserordentlich schwierigöi Söldner der Zeit

trotz allem zusamraen und nach Umständen willig zu erhalten. — Weit

näher liegen deutschen Interessen die beiden anderen Bände, die fast

ausschliesslich den deutschen Krieg betreÖen. Der sechste (stärkste von allen)

enthält die Briefe Johann Bauers, des in der landläufigen deutschen Vor-

stellnng geistig wie «ittliofa mmit zu gering eingeschttafeen obersten

schwedischen Heerführers nach der Kördlinger Schlacht. Die Kachrichfen

über die Ereignisse nach Gustav Adolfs Tod, die mehr als neun Zehntel

des Bandes ausmachen, sind, wenn auch zum grossen Theil schon ver-

werthet von Cheninitms und Cronholm, in ihrer vollen und unverkürzten

Gestalt doch eine erwünschte Bereicherung des Queüenmaterials. Kur die

Briefe bia ]680> so lange Bauer in Preussen stand, sind von ihm selbst

nnd in sehwediseher S|nrache gesdurieben, alle splteren deotsch nnd von
der Hand seines Sccretärs. — Einen ausschliesslich deutschen Inhalt hat

der siebente Band. Er enthält die Briefe Bernhards von Weimar. Wilhelms

von Hessen und seiner Witwe Amalie Elisabeth. Dem Inhalt entsprechend

hat der ganze Band in Vorrede, Inhaltsangaben, Noten und Register ein

deutsches Gewand erhalten, bei dessen Herstellung den Herausgeber zum
Theil Frita Amheim nnterstfitate. Abgesehen von den Briefen der Lsnd>

grttfin, die einige 80 Seiten fallen, ibeilen sich die des Herzogs und des

Landgrafen ungeflüir aar Hälfte in den Band. Die den Briefen anliegenden

Schrejlien, nicht weniger als l H9 an der Zahl, sind ebenf^dls, jedoch in

Noten, mit abgedruckt. Ein wesentlicher Vorzug der drei Bände vor ihren

Vorgängern besteht dann, dass die vovgedruckten Inhaltsangaben der

einseltien StOeke rekddieher ausgefallw sind nnd wirkUoh einen Ueberblick

ermOgliohen. T<m den früheren BSnde& .waren die, welehe die Briefe des

Hngo Grotius enthalten, gsns ohne Inhaltsangaben, die übrigen mit sehr

kurzen, kaum verwei-thbaren hinausgegangen. Vielleicht entschliesst sich

die Leitung des Unternehmens noch, auch über frühere Drucklegung und

Benutzung, überhaupt ülter die (ieschichte des vorgelegten Stoffes das

Nöthigäte mitzutheilen. Sie hat bis jetzt an dem Grundsatz festgehalten,

aUes voUstlndig absodmoken, nnd hat dieses Yeriahrea anoh fBr die Bm-
lagen festgehalten; giewise madit das einen vornehmen nnd wtodigen Ein*

druck, der dem wichtigm Stoffe wohl ansteht, aber ea darf doch bemerkt

worden, dass «gelegentlich j^'ekürzt, reei-li i* rt, austrezoiren, verzeichnet

werden könnte, ohne dass die Sacht» darunter leiden würde. Auch die

vorliegenden Bände haben treäliche iiegister. Doch haben sich in da^ zum

7. Bande zahlreiche kleine Unebenheit«! und -TenrtOese eingeschlichen.
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Geographische Rpstimmungen wie Kursach-^en, ürafschuft Oldenbnrof, Graf-

schaft Waldeck, bcbwaben etc. sollten nicht mehr gebraucht werden. Kine

Erklärung: Biberach: Festung, »der Schlüssel zu Ober-Schwaben* wird

«nam Schweden wvhl aieht viel helfen; so: Hemmiiigeo, Kaafbenren in

Sehwabent Die ErUfiraag: »Breisach, Festung im Elsass« beruht auf

einer Verwechslunt^ von Alt- und Neubreisach. Cloppenburg lag nie »in

der Grafscliaft Oldenburg es hätte ahnlich erläutert werden sollen wie

Vechta. Pforzen ist Pforzheim, aber nicht eine 3^ Stadt in !Schwa))en au

der Wertach*. Aebnliches liese sich noch mancherlei bemerken, aber es

stnd y«nehen, die dar Ail)eit BMdiliidi Innm Eintrag ihnn; der deatsche

Benntier wird sie Ineht yerbeesem. Trots ihrer gebührt dem fierans^

gebar das Zeugnis, dass er auf die Bestimmung der Jeutachen Ortsobaflea

grosse und zumeist erfolgreiche Sorg&lt Terwandt hat.

Tübingen. Dietrich Schäfer.

PonlUt, Prosper, Professor in Löwen, Les premi^res
ann^es du Royaume des Pays-Bas 1815—18t8. (Extrait de

la Reyne Q4n4n\e). Braxelles, Society Beige de Libnurie 1896.

Die Vereinigung Belgiens mit Holland war schon zur Zeit der bel-

gischen Bevolution ein Zielpunkt der englischen Politik, den diese nicht

mehr aus den Angen Terlor. Im Terlrag von CSianmont Terneherte sieh

England in der That der Znstimmiing seinsr Terbündetea, ohne dass etwas

darftber in die Oeffentlichkeit gelangte. In Belgien gab es zwei Parteien,

von denen die eine sich lebhaft für den Änschluss an Frankreich, die andere

aber für den an das Hau'^ Oestemnch und damit für die Wiederherstellung

der früheren Ordnung emsutzte. Üi<'!^(T conservativLU Kicbtung stand jene

gegenüber, weiche den Staat auf Grundlage der modernen Ideen errichtet

haben wollte nnd die Hflglidikeit eines solchen Unternehmens nnr in der

Teibindnng mit HoUand erbUchte; immerhin waren auch hier £e Ansieb-

ten getheilt, was' so recht zum Ausdruck gelangte, als seitens der Ver-

bündctpn flic Emennung des Prinzen Wilhelm von Ornnien zum General-

Gouverneur erfolgte: Die Emen verlangten eine administrativ«- Scheidung

im weitesten Sinne, um für Belgien denn doch etwas von den alten Institu-

tionen zu retten, die anderen hinge^^en, die von diesen nichts mehr

wiesen wollten, erhoben ihre Stimme flir eine gänzliche Yenehmelsnng
beider Stimme als der Gnradbedingong für die Bildung eines modernen

Staatswesens. Und das war es auch, was die Verbündeten in dem geheltnen

Vertrag vom London, am 20. Jnni 18] 4, ausgesprochen und beschlossen

hatten.

inj iM'bruar 1815 setzte der Wiener Congress den Antang des neuen

Btaatee fest, an dessen Spitni der Frint Ton Orsnlen ale KOaig WlUtelm l.

trat Schwierig war es jedoch, die Gegenrttie ansaogleichen, die. sidi in

Belgien wie in Holland bemerkbar machttti. Erst die gemeinsame Gefahr,

die heraufbeschworen wurde, als Napoleon Bonaparte wieder auf franzö-

sischem Boden »rsrbien, brachte eine Einigung zu Stande, die — wenigstens

für den Augenblick — zu kräftig war, als dass sie durch eine Partei, die

sich noch immer für den Änschluss an Frankreich erwärmt«, mit Aussicht
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auf Erfolg liUite untergraben werden können. Der Sieg ¥0U Waterloo

bnudite die beiden Nationen noch näher an einander nnd es schien, alt

ob die Venehmelsnng dieser iingMciharligen Stibnme denn doch möglich

weiden sollte. Aber gleich der erste Yersuch, den der König unternahm,

um dem neuen Staate die Ideen einer aufgeklärten Richtung einzuimpfen,

öffnete wieder die Kluft, die sich kavim geschlossen hatte. Der König war

an den Vertrag von London gebunden und demnach verpflichtet, das

huiiiuidische Grundgesetz auch m dem anderen Theiie des Gesamuitreiches

der vereinigten Hiederlende einaiföhren. De aeigfce es sieh nun» wie

sehwieng ein Tersehmelinngsivrocess in WirUiehkeit durehtnflUnen ist»

den sich die Diplomatie am grünen Tisch theoretisch construiert. Die

drei Hauptpunkte jenes Gesetzes, welche das Verhältnis des Staates zur

Kirche betrafen und den religiösen Bekenntnissen Freiheit und Schutz,

sowie denen, die ihnen angehörten, den Eintritt in alle Aemter zusicherten,

waren gleichsam Elemente, mit denen eine Vereinigung einzugehen skdi

das Wesen einer Nation strftnbte, die Jabrhimderte bindonh an den Ueber«

liefomngen der katholischen Kirche nnd an den eigoien nutinnalim Insti-

tutionen festgehalten hatte. Aber das bizarre GeschnOrkel eines mittel-

alterlichen Staates paaste nicht mehr in den Rahmen einer Epoche, welche

Gedankenfreiheit und mit dieser den Fortschritt der Menschheit verhiess.

In discreter Weise erhebt PouUet, der Professor an der katholischen

UniTertitll «a L&wen, gegen die damaligen Katholiken Belgiens den Yor-

wnxft sie bitten es niobt genfigend bedaiditi dass die wesentliehen Elemente

dm nenen Königreichs und die allgemeine Stzünrong der herrschenden

Ideen die Proklamirung eines Grundgeselzes als nothwendig erscheinen

lassen mussten. Der Vertrag von London wurde gleichzeitig veröflent licht,

damit die Nation erfahre, dass der König nicht andere denn im Sinne der

Bestimmungen, die er enthielt, handeln durfte. Der Clerus widersetzte sich

wie in den Tagen Josephs II. der weltliehen Qewalt, nnd wie ein iweiter

Frankenbelg stellte sich Brqglie, der Bischof von Gent sa die 8]^tae der

Bewegung. Es ist wohl schwer, ein Urtheil darüber zu fUllen, in wie weit

der König gefehlt hatte. Poullet wirft diesem Mangel an Klugheit und an

Geschicklichkeit vor; so unmöglich es gewesen sei, an dem Grundgesetze

selbst etwas zu ändern, so hätte der König, nach Ansicht des Verfassers,

immerldn die BimdilSlb beruhigen sollen« indun er ihnen den «ihnn Sinn

and das Wesen der strittigen Ponkte erlinterte.

Das Verhalten des Königs erfuhr hingegen die vollste Billigung des

diplomatischen Coi-ps, dessen einzelne Mitglieder ganz richtige Bemerkongan
Über den belgischen Episkopat und die Nation fallen Hessen.

So schrieb der österreichische Gesandte, linron Binder, nach Hause,

»dass die Belgier auch heute noch, wie in den Tagen der brabantischen

Berolntion, au wenig aa^geUKrt seien, nm den Vortheil socialer Einrieb-

tongen sa begreilsn, die auf 0mndlage einer verslindigen Freiheit be-

ruhten ^
Die Mehrzahl der Notablen verwarf das Grundgesetz, aber der König

erklärte nichtsdestoweniger die Verfassung liir nngenommen — ein Vorgang,

der den Beifall der österreichischen Regierung erfuhr; hingegen luisbbilligte

diese in entschiedener Weise das Verhalten des König» gegeuübw der

römischen Knrie .bei Oelegenbeit der Beaetatmgsfrsge des Enbisthnms
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Mecheln. Et» war wnsomehr zu bedauern, dass der König einen heraus-

fordernden Ton angesohlfljjen hatte, als der j»äpstli(he StiiatssecretÄr Car-

dinal Conaalvi nicht im geringsten die übertriebenen Vorurtbeile der meisten

Mitglieder des heiligen CoUegiums theilte. Das Pathenkind der verbündeten

Diplomatie musste demnach zarechtgewieBen werden und Metternich liess

ÜB CMegenheit nidht ^orbogehen, doli diesee Rediiea mit ÜTadidmek
zu bedienen. Dank seiner Ermalmung, die gehörige Form lu wahren, Klug-

heit und Mftssigung in gleicher WeiBe zn beobachten, entschlosa sich der

König zur Nachgiebigkeit. Der Ernennung des Monsignore Mean zum Erz-

bischof von Mecheln stand nichts mehr im Wege; am Ortxjber 1817

hielt dieser seinen feierlichen Einzog in seine Besidenz, nachdem kurz vorher

d«r Fk|Ml «Be vom KOaig vragesehlagone Eideefonoel mit dem Tocbelialte

angeDommen hafte» da» der neoe KixdieiiftrBt aueh dem heiligen Stahle

und den Gesetzen der Kirche Gehorsam angeloben solle.

Aber der Zwiespalt zwischen Regierung und Clerus war dadurch noch

keineswegs behoben worden; iler Beschlnss gegen BrogHe, der in absentia

zur Deportation verurtheilt wurde, machte jeden Versuch Bcheitern, die

Gegensätze auszugleichen. Weniger noch die religiöse als die politische

Spidtong afeellie die Lehenefthigkeii des kamn entstandenen Staates in

IVage. Die Verfassung war es, Ä sie eigentlich Ternrsacht hatte. IMe bel-

gische Nation strebte eine nationale ünaMritogigheit an, die ihr nach langen

Kttmpfen erst im Jahre 1830 beschieden wurde.

Viel Lehrreiches und auch Neues bringt diese treffliche Abhandlung

Foullet's und es ist nur bedauerlich, dass dem Verfasser im Berliner Staats-

93aMf% die Bhiaioht in die hoUincBsolHm Aeten yenragert wnrde; denn

im anderen Falle wttrden die Berichte der Gesandten Rrankreichs nnd
Oesterreichs wesentlich erglnzt worden sein. Leider hatte Oesterreich da-

mals keine gute Wahl getroffen, als es den Baron Binder, einen entschiedenen

Gegner der liberalen Ideen als seinen Vertreter nach Haag sendete. In

Piemont, wohin er im Jahre 1820 berufen wurde, ^vnr er allerdings besser

am Platz, denn hier bedeutete nach Mettcruichs Ansicht die Ausbreitung

jener Ideoi eine grosse Gelhfar Ar die italienischen Besitsungen des Hauses

Oesterreich.

WmL Sehlitter.

Die Wiener Genesis, Herausgegeben von W. Ritter tob

Härtel und Fr. Wickhofl Wien 1895. 117 S. Folio i).

Ein prachtvoll ansgeatatteter FoUoband, geschmfldkt mit LiohtdmioJk-

tafeln nach photographisohen Aufnahmen, mit lllnstrationien in Photochromo-

typie, Heliogravüre, Phototypie, Zinkographie liegt vor uns, ein Werk, das

palaeographisch und kunsthistorisch von hohem wissenschaftlichen Werthe ist.

Die älteren Publicationen dieser Handschrift von Lambecius \01Q und

von Schlechter 1778 vernachlässigten den Text und gaben von den Bildern

nnr die Compositionen nnd den gegenstmdliehen Gehalt ohne die kflnst-

leriiehflo Binselnbttten deiselben in bewältigen, auch waren diese naeh

') Beilage zum XT. nnd XVI. Band des Jahrbuchea der Kuastsammlnngen
des allerhöchsten Kaiserhauses (auch Separatauigabe in 200 Exemplaren).

«littlMilBiiCMi XVIU. J3
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den alten Stii'hcii (T(M_rel»eDen Reproductionen weaen Unjenfinlgkeiten und

schlechtem Verständnis der Einzelheiten iür stilkritische Studien ebenso

ungenügend wie die lithographischen Umrisazeichnungen, welche Garucci

1867 in seiner Geachichte der ehrisflicben Kunst liierte. Die Qenesis-

be&dwhrift cod. tbeol ÜTr. XXXI. kt seit dem 17. Jdurlmnderte im Besitie

der k. k. Hofbibliothek. Nur 24 Blätter in der Grösse von 350 X 210 Mm.
sind erhalten und auch der erhaltene Rest ist durch (l< n Abgang einzelner

Blätter trümmerhaft, jedoch lassen sich diese Verluste genau constätieren.

Nach Analogie der ältesten gleichartigen griechischen üaudschriften schiiesst

WickLo^ dus aneli diese griecliiaohe Bibelhsodichrift eis Hraftteuioh angelegt

war, also Genesis, Exodna, Levitacos, Nnmeri, Denteronomion nnd Joeoa

umfaaste oder umfassen sollte. Der Beschreil estoff ist dünnes nicht

durchweg gleichraässiges Purpurpergaraent, die Silbersohschrift ist vielfach

schwer leserlich. Der Schrefier schrieb nur auf die Hälfte jeder Seite

und Hess den unteren Raum für den Maler frei. Die griechischen Uncialen

sind in unserer Publicatton nach den photographischeu Auiuahmen in Licht-

dmektafeltt so wiedergegeben, dass die Ttfbln Aber GrOsse, Fonn der

Bachstaben, Abkarzongen, Lesezeichen und Anerdnong der Zeilen besser

als die weitläufigste Besehreibong belehren. Mit grösster Exactheit ist

ausserdem der Text in einer RnehstaVienforra transcribiert. die palaeo-

graphisch vollständig getreu erscheint. Jeder zweifelhafte Strich ist unter

verschiedener Beleuchtuug am Original genau geprüft, so dass die Fehler

in der Uebertragung ausgeschlotsen m sein stäsinen. üeber alle die Fa-

leeographie nnd Teitkritik betrelfonden Prsgen kann nnr der Fschmann
referieren. Gegen die Herkunft der Handschrift aus dem vierten Jahr-

hunderte n. Chr. können nach Härtel gewichtige Gründe nicht aufgebracht

werden un<l auch nach W. kuustgeschichtlichcn Untersaobungen kann die

Handschrift nicht in eine spätere Zeit ge.setzt wei'den.

Mit den Blättern der Genesis sind zwei Blätter einer Kvangeiium-

bandschrift des Lucas zn einem Fascikel Tereint Diese Blätter mit griecbiaeber

Scbrift in 2 Oolnmmen ohne Bilder gdiOren sn einer SraogelieDhandsdirift,

on der die Klosterbibliothek in Patmos einen beträchtlichen Rest bewahrt,

sowie nach naeli Tischendorfs Entdeclcung die Londoner Fragmente Ew. I

Ull i die Vatieanisehen Ew: F 'li-rselben Handschrift des Lucasevangelium

ein/ureihen sind. Während aber die Blätter des Lucasevangeliums eine so

borglultige und prttchtige kalligrapiiische Ansftihrang zeigen, dass diese

Himdachrift wohl als ein Sehanstfiek für eine reiche Kirche ans der Hand
eines bewährten Schünselneibers liervorgieng, zeigen die Schriftzüge der

Genesis eine mehr flüchtige, handwerksmässige Ausführung. Dies deutet

nach H. darauf, dass die Wiener Genesis ein Volksbuch sein sollte, das

zur Erh: .ung von Hand /u Hand gelit — de.shalb wollte man da^ Lesen

auch möglichst erleichtern, es wurden daher die Worte getrennt und Funkte

sowie kommaartige Striche binfiger angewendet als dies in den Sltesten

Bibeihandschriflen, zn denen die Genesis aneb der Bncbstabenform nach

gehOrt, der Fall ist. Die dem Texte \)eigegebenen Bilder mussten den

als geotfeubart geltenden biblischen Inhalt wahrheitsgetreu illustrieren,

alles „Fabulieren" war vfillig ausgeschlossen. Für eine solche ui^iiaue Text-

illustration boten die illustrierten Bücher der römischen Kaiserzoit die

einzigen vorliegenden Master. Die Genesis derWienerHofbibliotbek
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scheint <iie älteste aller erhaltenen Bilderhandschriften des
christlichen Alter thuma zu sein. Die iiitesten christlichen Minia-

turniHlcr sollten die Bibel des alten Tesiamenis, /u ilercn cyclisch bildlicher

Auääcumückuug es die Juden nie gebracht hatten ^j, iür Christen des

rtmiaclieii Beidies aaachaulicli und ikonographiaoli inÄir sehmftelceii. Sie

konnten daher docohane nnr ans der Knnit der spKteren römiadien Kaieer-

zeit schöpliBn. Man kann deahalb den Stil und die Malveeise dieser

Illustrationen nur dann verstehen, wenn man die Kunstsprache und Mahveise

der römischen Kaiserzeit in ihrem Werden und Wesen genau kennt und

erfasst hat. Dieser Zweck nun erfüllt die Einleitung W., welche über

den Stil der Genesisbilder and die Geschichte ihrer Entwicklung ausföhr-

lieh und in gelehrter Grfindliohkeit handelt W. führt in ihr den Beweis,

daas die Ennat der römischen Kaiserzeit eine originelle und
«war die erste originelle abendlftndische Kunst gegenüber der

orientalisrh-griechisch-alexandrinischen war. Wir werden spüt^r auf diesen

wichtigsten Thcil der Abhandlung' W. zurückkommen, wollen aber vorerst

bemerken, dasa nach W. stükritiächen Uut«räuchaugen die Bilder der Wiener

(Jeneais eineiaeita den Ab^^ans der nach Illnaion strebenden Kunst der

rOm. Kaaseruit Migen, aber andemtheib aehon das Werden der mittel«

alterlichen Sichtung verrathen, indem der eine der Maler, den W. den

Miniator nennt, das Absterben der alten Kunst deutlich verkündet. Um
dies klar zu machen, müssen wir auf W. Unteraachiingeu über die Maler

der Handschrift einigermassen eingehen.

An der bildlichen Ausschmückung der Genesis belbeiligten sich mehrere

Uakir ndt ihren Gehilüni. 8«te l—20 wnrde yon den „Miniatnristen**

ansgemalt, 21—32 TOn dem genial veranlagten »Ooloristen*, Ton 33 an

betheiligten sich drei Maler, die W. Illusionisten nenn^ da sie möglichst nach

Illusion strebten. Wenn wir die Blätter betrachten, welche der Colorist

malerisch ausgeschmückt hat, müssen wir von der Kunst der röm. Kaiser-

zeit, die sich hier durchaus verräth, eine sehr hohe Meinung bekommen.

Der „Colorist" hat nioht nur eine sprühende Phantasie und Tenenkt sieh

liebevoll nnd geistreich in die Handlangt der er, ohne gegen die historische

Treue zu Verstössen, rein menschliche Züge abiagewinnen weiss, sondern

sein feiner Farbensinn macht ihn zu staunenswerthen Leistungen fUhig.

Keine Beproduction sagt W. könnte die Feinheiten seines Colorites wieder-

geben. Das Blut scheint in den Gestalten zu pulsieren und die Behau Uung

des Fleisches erinnert an jene, die in der moderneu Kunst wiederkehrt

nnd dnreh Sobeos bertUunt geworden ist Die drei lUnsionisten, deren

TbUigkeit sieh auf die llalermen anf 8. 33—48 TerthMlt, sind in ihrem

knnstgeschichtlichen Charakter, der gleichfisUs im Stile der rOm. Euserzeit

wurzelt, besiuiders interessant. Sie geben jene Malrichtung wieder, welche

nicht körperlich durch modellierte Einzelheiten getreu im Bihle wirken will,

sondern Farbentöne nebeneinandersetzt, welche der wirklichen Erscheinung

entsprechen nnd deren Yerbindung zn Körpern nicht der vertreibende Pinsel

') Ueber die jüdische Kunst weiss W. Interessante su berichten, ao vor

allem, daas die GoldeUiMibeinstatnea der Griechen in den mit Gold Oberzogenen
Stiltuen der Hcbrfter, gegen welche die Propheten ihre Stimme erhoben, ihre

Vorbilder haben.

13*
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auf dem Gemälde sondern wie T)eim Sehacte die innere er^Mnzendo Erfahrung

des Beschauers macht. Solche Maler täuschen uns, indem sie uns zwingen,

die Verbindung der Farben zu Formen selbst zu vollziehen sowie dies auf

Qnmd des Netduiatbildes beim Sehaete geachiebt Hit Bedit neuBt dak«r

W. diese Kfinster, denen wir in der rOm. Eeiaeneit auf vereehiedeoen Gebieten

selbst im pompejanischen Stilleben ebenso charakteristisch begegnen, wie

in späterer Zeit im Grado höherer Kunstvollendung bei Velasquez, Rembrandt

u. a. ,,Illusionisten". Die Illusionisten der Genesishandschrift ,.streben mit

malerischem Geschicke dftrnaoh das Bild zu vertiefen", der zweite „malt

Luftperspettive sogar mit Uebertreibung", der dritte ist in den iaudschait-

liehra Untergründen über sein Yenuögen kübn» indem er Berglandseballenf

einen Tnlcan (den YesaT?), Bänme nnd eine HöUe wiedenngeben Tersodhi

W. vergleicbt seine Lmstnngen mit denen eines talentvollen Knaben, der

ein Künstler zu werden verspricht. Zeigen uns der Colorist und die Illusionisten

das Fortleben der Kunstrit btung der röm. Kaiserzeit, so verkündet der

Miniaturist schon das Absterben und Vergessen dieser Kuustweise. „Er

81^ der Luft- und Liniarperspective Lebewohl", bringt einen eigentlichen iand-

sofaaftiichen IfinUngrund nnr in solefaen Flllen an, wo ihm Torbilder hieAr

ans eklogiaehen Bildern der Landschaftsmalerei zu Gebote standen, wShreud
sonst Säle, Gemächer und Thüren zu einzelnen Sftalen nnd Balken znsammen-
sclirurapfen und die Bäume schon jpne pilzartige Form mit Schuppen haben,

welche man im Mittelalter hautig liiidet sowie die Hand Gottes schon die

halbkreisförmige Umsihliesäung zeigt. Es kündet sich also das Werden
der primitiven mittelalterlieben Illnstriemng an. Gans mitfeelalterlich ist

dem Miniataristen der „Genesis'* aueh die prindtire Theilnng der Flidie

in zwei ganz getrennte StreifSm, SO dass z. B. oben die Stadt Sodoma und
darunter noch einmal ganz getrennt vorgeführt wird. Durchaus ist aber

bei allen Malern in der Wiener Genesis jene Art der Darstellung im

Gebrauche, welche W. die continuierende nennt, ihre Eigenart besteht

darin, dass auf einer Bildfläche mehrere der Zeit nach aufeinanderfolgende

Handinngen nnd die gleiehen Personen in vmefaiedenen suoeesiven Aecionen

dargestellt werden. W. hat den Nachweis gelieftit» dass ^ese Art der

Darstellung vor der römischen Kaisei-zeit nar ausnahmsweise vorkommt,
im zweiten Jahrhunderte der Kaiserzeit aber herrschend zu werden beginnt

;

(TrajanssöuleV Indem sftnimtliche Mait'r der (rein sis der crmtinuierendeu

Erzählungsweise huldigen, zeigen sie römischen i\.uustchuiukter aber dieselbe

Darstellungsart wird dem Mittelalter üherliefert nnd henrseht in dieser

Zeit auf den ehristlielien GemSidecyelen. W. seigt» wie diese beliebte

Manier sogar nooh bei Raphael (Befreiung Petri in den Stanzen) und bei

MiclHlaii^M'lo an einem Deckenbilde der Sixtina nachklingt. Besonders

gut gewählt ist das Beispiel von einem T)» Ibergbilde nach Michelangelo,

wo Christus zweimal dargeatelit ist, das einemal betend und daneben sich

zu den Jüngern wendend nnd dieselben scheltend. Diese Weise findet

sich schon im Porpnroodez des Klosters Bossano nnd ist aneh von Mkhel-
angelo in einer Zeicbnug (in den Üfficien) noch in gleicher Weise
gebraucht. Da das Mittelalter im Banne der continnierenden Darstellung

liegt, so werden wir dieselbe auch in den karolin tischen Genesisbildern

der grossen Prachthand-dirifteu finden. Ich erlaubt: mir hier dies-

bezüglich auf Auton Springer (die Genesisbilder in der Kunst des früheren
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Mittelalters, Leipzig 1 Hs4nnnzuweisen. Es werden in tl» r Kurolinger/eit

in den illastrierten Handschriften mehrere Scenen, in ßeihen übereinander

gezeichnet, auf einem Blatte gewöhnlich so vereint, dasa am Anfange

flines jeden Baches die dwelbtt enftblten Ereignisse wie in ehwr »n-
seliftQlicheii üebereichtstafel mtammengefaaat werden. Ich mOohte
solche Darstellungen cumulativ continuierende nennen; (auch der

ütrechter Psalter zeigt solche Bilder). Sollte nicht vielleicht zwischen

diesen üarötellungen and jenen landkartenartigen Reliefanordnungen der

späteren Kaiserzeit, von denen auch W. spricht, ein Zusammenhang vsk

coustatieren sein?

Wenn »her aneb die Bilder der Wiener Oenesis durch die herrechende

oonthraiecende Huiier nnd durch die ninttriemngtweise des „liiaiaAniitten*'

die mittelalterliche Axt vorbereiten, so sind doch keineswegs die Miniaturen

der Genesis die ikonographisehen VorbiliUr für die mittelalterlichen Gcnesis-

darstellungen und es wäre ganz falsch, wenn man glauben wollte, dass in

der Wiener Genesis der Archetypus für die ältesten mittelalterlichen Gyclen

dieser Art vorliege. Schon Tikkaneu hat in seiner konsthistorisch be-

deutenden Schrift „die Oeneriemosaiken von St. Haroo in Venedig und ihr

Yeihslten zu den Miniaturen der Cottonbibel, (Helsuigfors 188'.))" kritisch

erwiflsen, dass die griechischen Bibeln des Mittelalters wie die Yaticanischen

mit der Wiener Genesis keine rremoinschaft haben. Ueberhaupt steht die

Wiener Genesis, wie W. betont, einzig da und es ist daher jetzt A. Springer's

Verfahren nicht mehr zu billigen, der diese Bilderhandschrift zur Yergleiuhung

mit dem Ashbnmhun^PeBteteach nnd karolingischen DmnrteUnngen direkte
henunog^ d» j» hier ohne Zweifiii sww verschiedene Arten vcriiegen nnd

die Bilder der Wiener Genesise eine Speeles zeigen, die wohl nur in diesem

einem Exemplar existiert. Es hat sich, wie W. hervorhebt, überhaupt

nur eine verhältnismässig f,n^ringe Anzahl altcbristlicher Compositionen ins

Mittelalter verpflanzt, so dass die Geschichte der christlichen Typologie

durch Jahrhunderte die Geschichte der Verzettelung eines ursprünglich

reichen Besitestiodes ist. Dies gilt wenigstens von den Genesisbildem

ganz gewiss. Die malertseh empfundenen Bilder der Genesis konnten

überhaupt spl^, als da« malerische Empfinden sofhOrte, katim mehr recht

verstanden werden.

Ich komme nun auf die schönen Ausführungen W's. über die Kunst

der römischen Kaiserzeit, ihre Geschichte und ihr Verhältnis zur hellenischen

Kimat sn sprechen. Ich kann midi in Hinblick anf J. v. Schlössen ein-

gehende Becension (Beilage rar Allgemdnen Zeitung 1895, Nr. 150 n. 151)

hier kon fassen, indem ich nur die Resultate der Untersnebnngen W's.

notiere. Auf die Barockzeit der griechischen Kunst, wie sie uns nach W.

in der Gigantouachie von Pergamum. in der bekanten Lacüongru])i)o, im

farnesischen Stiere u. a. gefeierten Werken entgogentritt, folgte eine dem
Empirestil vergleichbare Ernüchterung, die sich durch glatte Technik und

peinliche Dnrchrtthning ohne Erfindung and Schwung charakterisiert.

Qrieofaische Kfmsiler in Bom im ersten Jahrhnnderle vor unserer Zeit-

rechnung vor allem zur Zeit des Augustus, eigenartig beeinflusst durch

die Wünsche ihrer römischen Auftragt^cher, bildeten auf Grund dieses

aleiandrinischen Empirestiles eine Kunstweise aus, welche W. als die

Aogosteisobe bezeichnet und ebenso eingehend als geistreich in ihrem
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Werden, Wcs.n timl Er/jugnissen würdigt. Diese Kunsl sihafft liiiäten,

Statuen, mytliologische KeUefs und historische Landsuhafts- und Thier-

bilder, Fruchtkrftnze und Baamzweige, Kachbildangen alter getriebener

GiÜterbilder und gegossener Bronoestetoen, die du Eine den guuen Stil

Beetimmende haben, daas aieli ihre detuUieite naturwahre Durchführung

nur durch ein vorausgegangenes mit Benutzung sorgfältiger Iffaturstudien

durchgeführtes Thonniclell erklären lässt. Ein Musterbeispiel filr diese

Knnst liefert die Ära Pacis, deren völlige Stilähnlichkeit mit den Wiener

Brunuenreliefs W. überzeugend darlegt, lerner der Kopf des jungen Octaviau

im Yalieaa «u OitiA, sowie die grosse Statoe dieses Eaisefs ebendMolbsfc

ans der YiUa der Uvia. Ans dieser Knnst als Mittelstafe entfidtet sieh

schon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ttna gans originelle
vömische Kunstweise, deren Vorhandensein W. überzeugend und eingehend

erörtert. Zum erst enmale in der Geschichte der Kunst weicht
in der Kaiser zeit im Ornamente die stilisierende Richtung
einer uaturuliätiüchen und es bildet sich im Nachaugusteiscben

Zeitaltttr eine gendesa ülusionittisolie Hianier, welche ans a. B. an den

Pfeilem mit den Bosen, die W. snm Grabmale des Hateiier reebnet nnd
an dem Belief mit Quitten- und Citronenswdgen im Lateran eclatant

entgegentritt. Das KcHef, dessen Technik, vor allem die des Schatten-

werfens auf den Hintergrund sowie iksseü FV^hchromie W. durch die ver-

schiedenen Entwicklung!istad>en gründlich verfolgt, ist in den Darstellungen

am Titusbogen zur Wirkung voller Illusion gereift, da in diesen plastischen

Gebilden in erstannenswerther Weise eine tioschende Gestattong und Ximst
derart erreicht ist, dass wir die Bewegungen einer Pi'ocession leibhaftig

durch einen Bahmen xn sehen glauben. Die Gestalten scheinen, von Licht

und Luft umflossen, an uns vorüherzuziehen. Diese Reliefs nennt W. mit

Recht ganz einzige und in ihrer Art unerreichte Kunstwerke wie er auch

den Adler in der Vorhalle von S. Apostoli in Rom als unübertroffenes

Mnsterwerk eines illnsionistisehen Ornamentes preist Aneh das Worden
des continnierenden Stiles in der Plastik verfolgt W. nnd seigt wie der

eontinuierende Stil mit dem Streben nach Illusion sich schon in den Bslielb

an der Trajanssttule verbindet. Diese eigenartige Verbindung des con-

tinnierenden Stili's mit Streben nach Illusion ist tiir die römische Kaiser-

zeit vielfach ciiarukteristisch, die tieteren Gründe hiefür bleiben freilich

auch nach W's. Darlegung noch unerforscht. Dem Werden einer ganz

eigenartigni ülosionsmalerei in der rOm. Kaiseneii geht W. mit Akribie,

grflndlichmr Kenntnis und uuTenellem Blicke nach. Er angt, wie seit

dem Momente, in dem sich die grriechische Malerei nach langen, zögernden

Schritten durch lir Stadien der conventionellen und der Schönmalerei zur

Ausbildung der Lucaltarbe um! zum einheitlich rÄumlichen Hintergrunde

durchgebildet hatte, eine Pleinair-Malerei durchgreil't, bis der werdende

lUoaenismus die Freilichtmalerei weichen madil Ifaii pflegt nun die

Laftperspeotive besonders, man sadit die atmospihlrischen Encheinmigen

wiederzugeben zuerst in d* t Moudlaadschafti (das hölzerne Pfer<I im Museo

Nazionale), dann in anderen Phänomenen. W. schildert das Auftreten der

Illusionsmalerei in Pomi"'.ii im vierten Stil»' nach Maus Kintheilung. Ein

Bildchen itn Macrlhnn, das di'/ iui Meere gleitenden Ruderschvfi'e vorführt,

ist schon su malerisch fein empiüudeu, duüs, wie W. bemerkt, nur auf
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Hiiilergrfii^leii in Portraitea Qojm sioli Shnliche iUuaioiiiBtiaGhe Mittel

angewendet finden. Diese ganze Sichtung ist völlig ausgebildet in einem
Cyclus von Bildern, nämlich in dem am Esquilin gefundenen Landschafts-

bildorn der vaticanischen Bibliothek mit d«n Irrfahrten des Odysseus.

Diese Bilder sind illusionistisch in der Behandlung, naturwahr in der

Beobachtung der athmosphtirischen Vorgänge und staffiert mit Scenuu

in der continaierenden Dantellung. Hit Beät sagt W., daas es unmöglich

ist die Gebilde der iUnaaoiiistiMdien Knnst der Ksiserseit aof heUemstisehe

Vorbilder zurückzuführen. Es ist dies ebenso unmöglich als die Illusion

in glücklichster Weise erstrebenden Portraits der nachaiigusteischer Aera

als Nachbildungen der hellenistischen Weise zu erklären, Nt?in, all' dies

ist eine neue, originelle abendländische Kunstweise. So ist durch W. eine

neoe, richtige Auffassung der verkannten Kunst der römischen Kaiserzeit

angehahnt Konnte sieh doch selbst das mythologische Bild in der Kaiser>

zeit der illanmiistischen Zeitrichtnng nicht entschlagen. Schon das Wand-
bild in einem Hause des dritten Stiles in Pompeji, das die Strafe des

Actaeon vorführt, zeigt deutlich, wie die continuierende Darstellungsweise sich

im mythologischen Bilde geltend macht, was auch ein Signum dieser

eigenartigen Kunstperiodc ist. Also eine urigiuelie illusionistische und

oontinniwende Bicihtong beheirsefat die darstellende Konst, die sidi anch

noch in den im Tierten Saecnlnm gemalten Genesisbildem der Wiener
Handschrift zeigt.

Die geistreichen Vergleiche W.'s zwischen IVoducten der früheren tind

späteren Kunstalter verdienen besondere Beachtimg. Es sei hier hinge-

wiesen auf die feinsinnigen Bemerkungen über den dritten Stil der Wand-
malerien in Pomp^i mit den ägyptischen Formen der späteren alexandrini-

sohen Zelt und den Saal der Vergangenhmt in Wilhelm Heisters Lehrjahren,

femer anf die richtig erfasste Aehnlichkeit zwischen den illusionistischen

Ornamenten der idmischen Kaiserzeit und dem japanesischen Decorations-

etil. Bei Schilderungen der illusionistischen Beleuchtungseffecte auf solchen

Wandmalereien in Pompeji wie die des schwebenden Satyr mit der Ba( hun-

tin (4. Stil nach Mau), wo zwischen den (Gestalten und der Fläche des

Bildes Luft zu schweben scheint, weist W. auf die MalwMse Fortunys

hin. Der Satz „nihil novi snb sole* bewahrheitet sich knnstf;eschichtllch

ülerhaupt mehrfach. Daran wird man besonders erinnert, wenn man W.'s

Vergleich der Malweise auf campanischen Wandbildern mit den Erzeug-

nissen der modernen Pleinair in Erwilgung zieht. Verrathen ddch diese

campan. Gemälde ganz die Art der heutigen Freilichtmalerei, so dass

sogar das fatale »und fade kalkige irisieren der modernen Gemälde*

nicht fehlt

Grundlegend zieht sieh dnreh W/a Abhandlung der wahre Gedanke

vom einheitlichen Zusammenhange zwischen griechischer Plastik und griechi-

scher Malerei, der nicht mehr ^'eleugnet werden kann, seit man weiss, dass

die griechische Plastik durch Bemalung wirkte. W. verfolgt darum auch

Plastik and Malerei in ihrer 1^'arbenwirkung und legt in seiner Einleitung

über den Stil der Geneiisbilder die Hauptepochen in der Geschichte der

griechischen Haleru klar. Er glaubt, dass die griechische Malerei trotz einer

Formgebung, die vielleicht der Baphaels gleichkam, vor Apelles malerisch

noch nicht »of der Stufe Giottos stand und ist der Ansicht, dass sich ein
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einheitlieh gesehlossener maleriacher Hiatergnuid eni m der Zeit mch
Apelles entfaltet habe, ehenso wie rein maleriache Wiiknag danh die

Localfarbe. Diese malerische Wirkung in gereifter Koilltweiee bat den illlL-

sionistischen Eindruck der Reliefs des Titusborjens ^^ewiss wesentlich ge-

steigert. Alle Untersutbunj^'en W.'s dienen dem einen Zweck, das Werden

der eigenartigen römischen Kunst der Kaiserzeit zu erlassen, da der Stil

des Genesisbildes nur dadurch erkannt ond gewürdigt werden kann. Die

Unterscheidmig der drei Hanptenslhliingeartan im BeUef tmd in der Malerei,

nimlich der completiereiideil, welche nicht blos die Krisis einer Handlang,

sondern alles was vorher und nachher zu ihr gehört, möglichst vollstlndig

andeutet, der sich aus ihr entwickelnden distinguirenden. die in der so-

genannten classischen Kunst herrscht und nur einen epochemachenden Moment
vorführt und der continuirendeu ist von hoher Wichtigkeit in der Kunst-

geschidite und soll bei EixiHUiroiig in das (Btndimn dm Kmu^^eaduchte
berOeksiehtigt werden. Gibt es doch noch jetzt viele aeetheliMh gebildete

Menschen, welche die in Lessings Laoooon anflgesprochenen Ansichten,

welche docb nur die einseitif^e Auffassung einer clussicierenden Kunst-

richtunir sin<l und die durin gipfeln, dass Plastik und Malerei nur das

Ncbeuemandcr darzustellen vermögen und daher bei Vorführung einer Hand-

lung auf einen glücklich gewählten Moment beschränkt sind, als Kunst«

evangdiiun enseliai. ffine tiefere geechiehtlidie Kenntnis der Knnst der

Y«ra<äiiedenen Völker und Zeitalter befreit Ton solchen nnd Ihnlidien Yor-

nrtheilen wie auch von der Meinung, dasS nnr das stiUsirte Ornament
nicht aV)er die naturalistische Nachbildung von Blatt, Blumen und Frucht

in der Kunst Berechtigung habe, sie befreit überhaupt von dem einseitigen

Anlegen des Masstabes, der von der griechischen Konst des 4. und 3. Jahr^

hunderte vor unserer Zeitrechnung genomnmi ist, an die GefaUde der
spKteren Kunstperiode von der rtaiischen Kaiseneit angefiuigen. Gerade in

dieser Hinsicht ^'ehürt W^s. Schrift über den Stil der Genesesisbtlder an
den Arbeitt u in der Kunstliteratur, die vom Alpdrucke vorgefasster Schul-

meinungen befreien. Ihre liesuitate soUen daher nicht blos bei den Feoh-

männern Beachtung tinden.

Klagenfurt Fr. Hann.

Notizen.

Frans Krones widmeten zn seinem 60. Geburtstage am 19. No-
vember 1895 seine Graaer Collegen und Freunde eine Festschrift, die

nur in einer sehr geringen Zahl von Exemplaren gedruckt wurde. Ihr

Inhalt ist: Ad. Bauer, Das erste Capitel österreichischer Geschichte

(Kämpfe auf Lesina 385 4 v. Chr.); Gurlitt, Der Nutricus Augustac! in

Poetovio; Loserth, lieber Wiclifs erstes Auftreten als Kirchenpolitiker;

Ed. Kichter, Ueber den historischen Atlas der österreichischen Alpea-

Itnder; Ani SchOnbach, Der Windadler Heinriebs Ton Teldök»;

Seuffert, Ein Gutachten über ümmeitllewesen aus dem Jahre 1778;
Zwiedineekf Das Grafendiplom der Windischgrtts von 1567.
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In den »Berta Hurteliuua" (Wien, bei F. Tempsky 1890), einer

Sammlung von Aufsätzen, die W. v. Härtel anlässlich seines dreissigjährigen

Profes8orei\jubiiäums gewidmet worden iat, finden sich u. a. die folgenden

Bttiarlge: A. t. Doniftstewski, Der YiDUnrbiind des Ifwoontnenikri^ges.

J. Huemer, JhKnaktaäm» StoUfln in FrecuUi ohranioon. J. Jnftg»
Zur Geeehieliie der Appenninenpttste. E. Szanto, Zur antiken Wirth-

schafbsgescliichte. S. Reiter, Eine unedierte Schrift des Pelagius. P.

Knöll, Zu den Confessiones des Augustinus. J. Zycha, Standpunkt der

Textkritik bei Augustinus. F. Klein, Textkritische Beiträge zu 98. Au-

guatini colktio cum Moximino, Arianonim episoopo*. F. Weihrich, Ba>

lamii. Bm Beitrag rar Kritik Aogiufciiiitelier Bibeleitafte. H. St. Bedl-
mayer, Das zweite Bach TOn Hflarins de trinitate im Wiener Papyrus.

B. Beer^ Eine Handschriftenschenkung aus dem J. 1443. (Johannes de

Ragusio's Bibliothek). Tb. Göttlich, Ein unbekannter Brief Loobw's

an Celtis. L. M. Harimanu, Abercias and Cyriacos.

Dia dimdi di« eingehende Uiitersaebiiiig der Mueosaiale in Bom
eraalaasfee Seviaicii der Ueberliefemag ftber den »Mareomaiienkrieg*
beziehungsweiae den Krieg gegen die Germanen and Sarmaten, wie er

officicll hiess. führt fort, wichtige Resultate zu ergeben. Den Aufsätzen

von Petersen, Hamack, Domaszewski (vgl. ,Mitth. * XVI. S. 354 f.) folgte

Th. Mommsen über »das Kegeuvv under der Marcussäule in der Zeitsch.

»Hermes* Bd. XXX (l«95) S. 90 ff., worin die für die litterarischen

<)aellea masagebendan staatarechtliohen and kritisehen Momenta scharfer

beknektet werden; dann nodimals E. Petersen im 9Bkein. Mneeom«
1895 8. 463 £ aiii einer antikritiscben Aoaeinandeneteang über »Blitz-

nnd Regenwunder an der MarcussBule*. Domas/ewski untersuchte ,uic

Chronologie des bellum Germanicum et Sarmaticum 166— 175 n. Chr.«

in den »N. Heidelberger Jahrbüchern* V (1895) S. 107 ff., worin die ganz

lertrtuBMit mf nns gekommene Geechichtserziüilang des Bio an der Hand
dar Inaakriften, der MfiniaB, der Marcilaüiile wiedenogewinntti Tevaueht

wird. Fflr die richtige Anordnang dar Fragmente des Dio sind dabei

beachtenswerthe Ergebnisse erzielt. Eine unter den »Falsae* im Corp.

insc. Latinar. XIV n. 289* verzeichnete Inschrift, die sich gemäss der

kühnen aber gelungenen Ergänzung und Interpretation durch Domaszewski

als echt erweist, liefert einen neuen Beitrag zur Geschichte jenes Krieges;

daoaok fCUute der geweaene » [pra]ef(ectus) ca8tr(oram) leg(ionis) U Tr(aia-

nae) f(ortia)S alao dar Lagaroommandant der in Aegypten atationierten

Legion, als » praeposit(us) v[exillat(ionum) per Ital(iam)] et Raet(iam) et

Noric(um) [hello Germanico] ein Detachement, das ohne Zweifel aus

Aegypten nach dem westlichen Kriegsschauplatz (Italien, liaetien, Noricum)

beordnet worden war. Das Commando über die Vertheidigungsanstalten

auf diesem flägel führte der Consular Antistius Adrentoa ; die neu errich-

tete leg. III Italien Hat D. siinfloiiat in Trient stationiert sein, mit Beaog
aaf die Inschrift Corp. inao. Lat. V n. 5036, welche einen angesehenen
Municipalen als .»aillecius annon(ae) leg(ioni8) HI Italiofae) ' nennt. Aach
über die Sachlage auf dem rechten Flügel der römischen Aufstellung, in

Dacien und Moesien, sucht D. durch neue Combinationen mehr Licht zu

verbreiten. Unterdess hat G. Tomassetti im Ballet, della commissione
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archeol. comunale di Koma 1895 p, 159 eine hier eiiinchlagende bisher

unbekannte Inschrift aus Tusculum veröffentlicht, die leider sehr vor-

stammelt ttberliefart iet. Von dem Namen aiiid uur wenige Buelutaben-

teste eiiislten; doeh sielii man, dass es sieh um einen der hohen Würden-
träger des Reiches handelt, ein Mitglied des FriestereoUegioms der XY viri

8(acris^ ffaciundis), das als legatus pro prfaetore) Augnsti Caesaria an der

Donau uud nordwärts derselben eine bedeutende Wirksamkeit entfaltet

haben muss. Es sind in seinem cursus bonorum der Danuviua (vielmehr

»DeniTins«) and die Bsstsmae (hier »Bastemae), dann die in den Be-

richten über den Kri^ des Harens wiederholt erwSfanten Ooüni, endlieh

die im nördlichen Daoien sitzenden Anartes oder Anartii genannt — ein

neues Bruchstück zur Geschichte einer f&r slnuntliehe Oonanlandschaften

überaas wichtigen Periode. J. J.

In den » Archaeologisch-epigraphischeu Mittheilungeu aus Oesterreich-

Ungarn« Bd. TVm (1895) S. 128—150 behandelt Adolf Bauer »Die

Anftnge Osterreiohisoher Geschichte. Griecfaische Oolonien in Dslmatien,

Roms erster illyrischer Krieg«; worin die Nachrichten und Inschriften,

welche die griechische Colonisation auf den Inseln Issa (j. Lissa), Pharos

(j. Lesina), Molita (j. .Meleda), Corcyra nigra (j. Curzola), sowie auf dem
benachbarten Festlaude belegen, dann die über den illyrischen Krieg des

J. 222 V. Chr. bei Polybius, Appian, Dio erhaltenen Belationen in gelun-

gener Weise verwerthet, beziehungsweise kritisiert werden. — Ebendaselbst

sind S. 169—227 von Prof. E. Bormann und seinen Mitarbeiten die

neuesten Funde in Camuntum beschrieben : das dritte Mithraeum ; das

Solabründel von Deutsch-Altenburg (mit Laj^eplan und Querprofil des rö-

mischen Leitungscanais von Jos. Dell); die iilttstc Giilherstrasse von

Camuntum (mit Lageplan der Grabsteinfunde und Zinkotypieu der Soldaten-

denlmale, deren Luehriften commentiert weiden; die Geschichte der

legio Xy Apollinaris nnd die Anftnge des Lagers von CSamnntam erfahnn

mehrfache Aufklärung); schüesslioh wird ein römischer 8arfco{diag be-

sprochen, der im Sommer 1^95 westlich von Deutseh-Altenburg, südlich

vom Amphitheater zu Tage kam. Willkommene Naciiträge zur 3. Auflage

(1H94) des »Führer durch Camuntum« von J. W. Kubitschek und

S. Frankfurter. Im Aiiscbluss durun (es handelt sich hier nm die

Gnmdlagen unserer Territorialgeschichte, die ebenso dnrdhweg'j in die

rOnusche Kaiserzeit snrQckfilhren, wie die einzehien Territorien sich er-

gänzen) nennen wir Felix Hettner, Bericht Uber die vom deutschen

Ueiche unternommene Erforschung des obergermanisch -rlltischen limes. Ein

Vortrati gehalten vor der XLIII. Versammlung deutsclier Philologen und

Schulmänner in Köln am 26. September 1895. Separat erschienen, 36 S.,

Trier 1895. Man findet darin die Besnltate der in den lotsten vier Jahren

am limes angestellten üntersnchnngen in einer guten Uebersidit wieder

gilben, während die grosse Pnblication der Beichslimescommission »Der

obergermanisch-rätische limes des Römerreiches» von dem militärischen und

dem archaeologischen Dirigenten 0. v. Sarwey und F. Hettner Ende

]s\]{] bis zur Lie'erunj::: gediehen ist. — In der »Ungarischen Bevue

1895 S. 1 Ü. gibt Gabriel Tegläs, der bekannte aiebenbürgische For^

scher, »Nene Beitrage an den Felseninschriften (des Tiberins, .Teapaaian,
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Domitian, TrHian) an der unteren Donau*, wozu die Kegulicrungäarbeiten

am »Eisernen Thor« den Anlass gaben; ebenda S. 2 IG wird desselben

Teglrts Untersuchung des limes Dacicus zwischen der grosaen Kokel und
dem Altfloss im nördlichen und Ostlichen Theil des UdTarhelyer Comitates

erwSliBti worftbar Torlinfig nur ein ungarisch gesehriebener Bsrielit ge*

drnekt ist ~ Die Feldxfige Tniant gegen die Daker endlich iUostriert

das prSchtig aus^^estattete Werk : , Das Monument Ton AdamkUwi*. Unter
Mitwirkung von 0. Benndorf und G. Niemann herausgegeben von
Gr. 6. Tocileaca. Mit 3 Tafeln und 134 Abbildungen im Text. Wien
1895. J. J.

In den Occupationaländem Bosnien und Herzegowina macht die Durch-

fondhong der lOnuBchen Uebeneete raaebe Fortsohritte, worüber E. Pateeh
im J. 1895 anf der PhikdogenTeraammInng in KOln („Yerhandlnngen*'

8. 179 ff.) eingehenden Bericht erstattete. Es ist eine grössere Ansahl
von römisch gebauten, ausgestatteten und constituierten Ortschaften und
der sie verbindenden Strassen festgestellt, die Lage mehrerer im Alterthum

genannter Orte geographisch fixiert, seit 1S93 die systematische Bereisung,

80 nach dem übrigens noch recht ungastlichen Sandschak von Novibazar,

nach der Drina im Oateui endlich in die nordweetliohen Gegenden, wo
einst die xGnusohen Prorimen Pannonia snperior nnd Dalmatien sosammen-
BÜessen, ausi^^cführt; auch die östlichen Striche des heutigen Dalmatien,

wie die Gegand von Knin (schöne Sarcophagreliefs) mit einbezogen. Ueber

die epigraphischeu Funde in der Nähe von Bihac, welche die Organisation

der alten Völkerschaft der Japoden unter „principes" und „praepositi",

femer den Cnlt des „Bindos Neptunus*' in diesen Gegenden erweisen, handelt

Dr.Pat8ekim„01asnik"dee bosnisch-herzegowinisehraLandesmnseuma 1896;
es ist anch ein Sepentabdraek erschienen. J. J.

In den „Studi e docnmenti di sioria e diritto** Anno XVH (l896)

p. 39— 1 24 gibt L. Cantarelli eine beachtenswerthe Neubearbeitung der
„Annali d'Italia dalla morte di Valentiniano III. a 1 1 a d e p

o-

sizione di Romolo Augustolo (anni 455—476V'. Er erörteii in.

der Einleitung hieza die Bedeutung deä Jahres 47(> als einer Endstation

fOae die „alte Oesohiehte**. Diese Bedentang ist aber bekanntlidi eme
gelinge; das Datnm der Schlacht toü Actinm, der Thronbesteigong des

Diocletian, der langobardischm Invasion ist von grösserer Wichtigkeit.

Um bestimmte Fragen lösen zu können wird die geschichtliche Forschung

übrigens weder den einen noch den anderen Termin strenge respektieren

dürfen, da die eine Periode in die andere ausläuft, die spätere in der

früheren wurzelt. J. J.

In den „EiicheugeschichÜichen Studien" heraut^gegeben von Knöpfler,

SehrOrSfSdrslek, Band III, l. und 2. Heft (1890), ist von 6. Pfeilschifter
„Der Ostgothenkönig Theoderich derGrosse und die katho-
lische Kirche" behandelt, mit sorgflsltiger Verwerthnng des Quellen-

materials und und vollständiger Ausnutzung der schon nicht mehr leicht

übersehbaren Litterator über TbeodericU. J. J.
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Ant. Karl Fischer, Die Hunnen im schweizerischun Ei-

finchthale und ihre Kochkommen bis auf die beatige Zeit.

Mit Tiolea in don Teit gedraekten Illastrationeii. Zttrieb, bei OraU FümU.

1896, (483 S.). Ist ein ^«carieiues*' Bneh, worin Uber die Hanneu, über die

Ungarn, über d^ Canton Wallis überiiaupt und über das Anniviers- oder

Eifischthal, das sich bei Siders vom Rhönethal abgrenzt, insbesondere

gehandelt wird. Der letztere Theil ist für Folkloristen von Interesse ; denn

da^ abgescUlussene Thal, in dem man ein w&lsches Patoia spricht, hat

inaneherlei Eigeotiittmliehkeüen bewahrt, die bier wie anderawo m «ner
„Hnnneiitbeorie^ den Anläse gnben. J. J.

E t u d e s <r H i s t <) i r e il n M o y c n A g e, d e d i e e s a 6 a b r i e 1 M o n o d

(Paris ! H'jr,), enthalten eine reiche Zahl von Beiträgen, welche Schüler Monods

ihrem Meister widmeten „a 1' occasion de nun electiou ä la presidence de la sectiun

des BcienMS Historiquee et Philologiquee de Tteole pratique des Haates

Stades**. An mn wannes an Monod geriehtetes Yorwoit von Enest Lavisse

reihen sich folgende Abhandlungep : Pron, Examen de qaelqaes passages

de Gregoire de Tours relatifs a T application de la peine de mort ; Y v er

,

Küric roi des Wisigoths (466— 485); Diehl, L' origine du regime des

thömes dans 1' empire byzantin; fimile Molinier, La coiflfure des femmes

dans quelques monuments byzantins; Imbart de laTour, Des immnnit^
eommeroiales aoeord^es anz äglises du YIL an IX. siöcle; Julian, Le

palaia carolingien de CassinogUnm; Boy, Princtpes du pape Nicolas 1. rar

les rapports des deux pnissances ; G i r y , Etudes carolingiennes ; Bonrgeois,
L'assamblee de Quierzy-sur-Oise (877) ; Edouard Favre, Lafnmille (V ftvrard

marquis de Frioul dans le royaume franc de 1' ouost ; Paul Fahre. La

Pologne et le Saint-Siege du X. au Xill. siecie; Omont, La messe grecque

de Saint Denys au moyenage; Manteyer, L' origine des donse pairs de

Franoe; Lot, L'^^raent bistorique de Garin le Lonrain; Pfister, L* abbsye

de Molesme et les origines de Kancy ; Gniraud , Le titre des Saint Qaatre

Couronnös au moyen age; B^mont, Hugncs de Clers et le ,,De s^ene?caleia

Friimiae" ; Kohl er. Hn mmveau reeit de Tinvention des patriarches

• Ahrahain, Isaac et Jacob h Hebron: Brutails, Corament s' est constituee

la seigneurie de Saint - Seurin > les - Bordeaux ;
Lefranc, Le trait^ des

reliqaes de Quibert de Kogent et les conuDeneemaits de la critiqne bistorique

an moyen age; Auguste Molinier, Lee grandes ehroniqnes de Franoe

au XIII. siÖlde; Thiriou, Les echerinages rurauz aux XII. et XIII. siecles

dans \f9 pogspssions de.H eglises de Keims; Jordan, Notes sur le formulaire

de Richard 'le l'oti ; Berger. H (jiu te adressee au roi de France ]iar un

Veteran des armees de Saint Louiü et de Charles d'Anjou; Funck-
Breotano, Les pairs de Franoe a la fin du XIIL sitele; Pirenne, Les

sonroes de la chroniqne de Flsndre jusqu*en 1342; Petit-Dntallis,
Les prödioations populaires, ha LoUards et le soul^vement des tcavaUleurs

Miglais en 1381; Prost, Recherche» sur „les peintres du roi" anterieurs

au regne de Charles VI.: Coville, Les Hnancea des ducs de Bourgogne

au commenceraent du XV. .liöele; Couderr. Le manuel d' histoire de

Philippe VI. de Valois; Jurgu, Uu auteur de projetn de croisades, Antoine

Ifarini.
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P. K e h r ä Rede Ueber den Plan einer kritischen Ausgabe
der Papstarkunden bis Innooens JJL (gehalten in der öffentlichen

Sitrang der k. Gesellsefaeft der WiatenBehaften iu GOttiageii am 7. Nor.

1896) legt die Onmdzüge des weitansgreifenden Planes dar, dessen Aus-

f&hrang die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften anter ihre Aufgaben
aufgenommen hat. Ein wissenschaftlich ebenso bedeutendes, als schwie-

riges und, wenn ohne Beihilfe und in den Mitteln beschränkt, für die

Arbeitskraft des Einzelnen kaum zu bewältigendes Unternehmen, da», wenn
68 in der geplanten Weise dnrchgefQhrt werden kann, ein momunentales

Werk sein wird. Es soll nur die Urkunden in eigentliehem Sinne mit
Ausschluss der in den verschiedenen Sammlungen (der Hispana, Hadnana,

Avellana u. a.) und in der Kcgistern (Gregor I., Johann MIT) oder aus

den Eegistern i^in der brittisclien Sammlung) erhaltenen Papstbriefe und

der Üecrete in Glaubenssachen auf der besten handschriftlichen Grundlage

und mit dem ganzen kritischen Apparat bringen. Die Durchfuhrung liegt

in dnxdums bornfener nnd rasch sagreifcaider Sbnd. Bine Vorarbeit bietet

bereits Xehrs Beiseberieht ftber Papstnrknnden in Venedig. (Nach*

richten der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen, philol. bist. Klasse 1896,

4. Heft S. 277—30s), der, auf der bisher gründlichsten Durchforschung

des Stmitsarchivs von Venedig beruhend, noch lö unbekannte Stücke

theihi vollständig, theils im Auszug gibt. £. M.

Als »einen Thaü nnd eine Probe des nmftngreichen Unternehmens,

die sSmmtlichen 150 Pblien des frankisehen Könige in vergleichend-

historisch-archaeologischer Untersuchung zu behandeln« veröffentlichte

Konrad Plath, Die Königspfalzen der Merowinger und
Karolinger, I. Dispergum (Bonn 1894; gr. 8", P>4 S.), seine ein-

gehenden und viellach zu eingehendun Untersuchungen über die Pialz

Dispergum«I>ui8baig. Eine nene nnd grflndliobe Arbeit Uber die PAdien

kftme einem dringend gefühlten Bedflrfiiis entgegen, aber sie mflsste den

Stoff xQsammen&ssen und ftber der QrOndUohk^t nieht die Beaehrttnkong

anf das WesenÜiehe verlieren. E. If.

Gegen den auch in unserer Zeitschrift 11, 506 besprochenen Versuch

V. Bippens, Karl den Grossen von dem »furchtbaren Verbrechen« der

HinTi<ditQng tob 4600 Sachsen (Ts2) zn retten, nnd nebenbei gegen den
dort ebenfalls zum Verdruss der Redaktion Ton Qnidde'a D. Zeitschr. f.

GeschicbtswisHensch gewürdigten Einfall Ulmanns, die Zahl durch Weg-
lassung von >ein paar Nullen* zu mindern, nimmt auch der Aufsatz von

Dietrich Schafer: Die Hinrichtung der Sachsen durch Karl
den Grossen (Hist. Zeitschr. N. F. 42, 18—38j Stellung. Der Beweis,

dass jener BettongsTersndi ein veronglfickter ist, dass nach dem Quellen-

bsstand an der gesehiehtliohen TbatsMhe sieh nicht rütteln lasse, wird

nach jeder ffichtnng hin zur Genflga eibraehtb B. IL

Sachlifh ebenso interessant wie anziehend i^'epehrieben gibt der Ar-

tikel von Emil Seelmann, UniversitUtsbibliothekar in Bonn: Wiedor-
auffindung der von Karl dem Grossen deportierten Sachsen
(Separatabdmek aus der Kölnischen Zeitong, 1895, 8** 13 8.) Kachrieht
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von «iiiffir Entdoekangsfahrt in dia Bftdb«lgbdMii Ardamen, dflvea Bewohmr,
»WaUonen*, sieh duoh ibren YolkstjpUB, du IiUitojBtfliii ihrer Hnndait»

die UeberiraguDg niederdeutscher Orta- Berg- Flassnamen, darcli ihre

Mythen und Sagen und die auch noch in ihrem Französisch erhaltenen

Reste der deutnchen Sprache ihre deutsche Herkunft bekunden und offen-

bar Nachkommen der von Karl d. Gr. deportierten Sachsen, dort specieU

von Harzbewohnem, sind. E. M.

Die Sebrift von Theodor Lindner: Die Fabel Toa der Be-
stattung Xnrls des Grossen (Aachen 1893) hatte fOr die Frage, ob

Karl d. Gr. in sitzender Stellung, wie man früher allgemein glaubte, be-

stattet wurden sei oder nicht, eine volle Lösung geboten. Nur Grauert

erhob dagegen Einsprache (Bist. Jahrbuch 14, 302) und stützte sich auf

den Hinweis, dass sneh griechia^ QeistUche nnd angeblieh aneh giia-

ehiscbe Kaiser auf einem Sessel sitiend bestattet wi:^dea. Dass dieser

orientalische Brauch, selbst wenn er damals schon bestanden bitte, keine

Beweiskraft haben würde, wurde schon in Mittheilungen 15, 182 betont.

Die Unhaltbarkeit des Arguments und der f^anzen Argumentation hat

nunmehr Lindner in einer Entgegnung, welclie den gleichen Titel führt

wie seine Schritt, unter Beigabe einiger Ergänzungen zu dieser in der

Zeitschrift des Aachener Gescfaiehtsvereins Bd. 18 im einaelnen be-

grOndet E. M.

Seiner Arbeit über die Siegel der Karolinger im Archiv zu Chaumont
(vgl. Mittbeil. 1.5, 174) Hess A. Ros- rot unter dem Titel: Diplomes
caroligiens originaux des archivet> de la Uaute-Marne (Extr.

da Balletin de la Soci^tö des sciences hisi et nat de rYonne; Auxerre

1894, 8S 37 p.) eine ebenso daakensirerthe Publikation der im selben

ArchiT liegenden Karolinger Originale folgen. Es sind 18 Stücke ans der

Zeit von 814— 9ß7, darunter 4 inedita (3 von Karl dem Kahlen n° 4, 5,

fi, eines von Karl dem Einfältigen n^ 17). Die Ausgabe ist eine sehr

sorgHiltige. Von Werth ist im Register die Beifügung der modernen Orts-

namen. Beigegeben ist ein ätark verkleinertes Faouuiie einer Urk. Karls

des B^len von 871 Okt 7. E. IL

Eine kritische Vorai'beit zu der in näch.ster Zeit zu genlU^igendett

AuHgabe der Urkunden Karls des Kahlen liefert der Aufsatz von A. Giry,

Datt s d»*r deux diplörat'S de Charles-le-Chauve pour Tabbaye
des Füsses (Bibl. de i Ecole des charies t. 56). Das ernte der beiden

Stücke iüt ein interessanter Fall späterer Beurkundung, wie sie auch ander-

weitig auftritt (vgl. MiitheiU 3, 309 nnd Beg. d. KaioL 1480, 1587).

Für das zweite nnr in Kopie erhaltene und hier zum orsten Mal ver-

Offientlii^te 8t1lek wird eine sohsdsinnlge Em* nr^ation der verderbten Da-

tierungszeile gegeben. — Eine nn>;ehnliche Ausbeute von unedierten Di-

plomen, allerdings nur in Au-zügen oder kurzen Js^otizen, für das Kloster

Montieramey bietet Giry im 5. Stück :^inur Etudes caroUngiennes .

(in Stüdes d'histoire da moyen 4ge dedifes k Qt. Honod, Fsris 1896)

ans neneren Crknndensanunlnngen der Bibl. nat in Paris, die noeh das

jetst verloren« Chartnlar benützten. Diese nnedierten Diplome geh&en
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fast ausschliesslich den westfränkischun Karolingern (Karl dem Kahlen,

Karlmann, Odo, Budolf) an; es finden sich auch Notizen über zwei ver-

lorene Urkunden Ksrla IIL; yon der einen ist nur das Protokoll erhalten

nnd die Datiemag eingibt» dass Kail 886 anf seinem langwmwm Marsch

som Bntsata von Paris am 13. Septembor noch in Qidsiij war. E. M.

Ein Artikel von K. Parisot: Uno interpolation dans le di-

plömc de Charles le Simple pour Salone (25. jouillet 896) im

Journal de la Soci^i^ d* archtologie lonaine (42. annde n« 2 p. 56) weist

noch« dass die Schlossworle der 6. Zeüe »et in Anceiaco* nnd die nlheren

Daten in der folgenden Zeile auf Basur stehen und von einer Hand des

10.— 11. Jahrb. interpoliert sind sowie dass die von den Herausgebern

der Urk. (Tabouillot und d' Ar^'ois de Jubuinville) gegebene I^esung »Nan-

ceiaco*, in der luan di«' filteste Erwähnung von Nancy fand, unrichtig ist.

Die Zeitschrift La Lonaine artiste (l3* amiee u° 11 von 24. Marz 1895^

gibt ein Paosimile eines Thdles der TJrk. mit der imterpolierten Stalle.

B. M.

In den Atti df'l'a R. Acaidcmia delle Scienze di Torino :n , 172

veröffentlicht Luigi Schiui)aiclli unter dem Titel : Diploma inedito

di Berengario I in favore del monastero di Bobbiu mit Bei-

gabe eines allerdings stark verkleinerten Facsimiles eine nach mancher

Biehtung interessante Urkunde Berengars L, welche bereits Böhmer (Beg.

d. Kar. n» 1290) nach einrar Notiz bei Hnratori veneichnet hatte, und

fügt diplomatische nnd polaeogreplusche Erlftatenmgen bei. Diese lassen

sich noch ausweiten und vertiefen, aber es ist anerkennenswerth, dass

mau in Italien endlich daran geben zu wollen scheint, .sich mit der Diplo-

matik der nachkarolingiscben einheimischen Konige ernstlich zu befassen.

E. M.

P. Si Iv. Leicht, I diplomi imperiali concessiai patriarchi
d'Aquileja (Udine, 189.5; 8^ 57 p.). Eine Erstlingsarbeit, die dem

Namen des Verfassers alle Ehre macht — es ist eine Arbeit leichtester

Sorte, Xur die niichstliegenden Editionen (Kubeis, Madnsio, Ughelii. die

von Giuseppe Loschi mit Ueberselzung der Einleitung in den Mon. stor. pubbl.

della B. Deput. Yeneta Ser. 4 Ifiscdl 8 ^ wieder abgedmekten nnd snent

im 1. Band nnserer Zeitschrift TerOfientlichten Diplome ans Aqnilqa» hier

nur als Joppi citiert, n. a.) sind benützt, ohne ausgenützt zn sein, der

Verf. kennt weder die NeubearV)eitung der Karolinger Begesten noch die

Ausgabe der Diplomnta in den Mon. Germ. Die Angaben über die hand-

schiiftliche Ueberlieferung sind also durchaus ungenügend und nur von

hie and da abgeschrieben. Daher anch eine Anzahl irriger Daten: n<* 10

gehSrt in das Jahr 854, nicht 855, n« 28 m 977 April 16. nicht 976
Apr. 17, n° 22 richtiger zu Juli 29 statt 25. Wenn nicht Flüchtigkeit, ist es

Druckfehler, dass als Tagesdatum bei n" 1 1 Mai 7 (statt 8), bei n° 1

2

Nov. 29 (st. 2). bei n« 21 Apr. 20 (st. 29) angegeben i-^t. Sachlich

genügen die Re<Testen im ganzen mit ihrer InhnHangube ; in n" 9 ist ein

Patiiarch Engheifre<l eingeschoben, der in der Urkunde iehlt, der richtige

Käme w8re, wie in der Anmerkung erwibnt ist, Andreas. Das Bögest
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vfi 20 confondiert bei dieser ürk. (M. G. DD. 1. 3H6 27 1) den Inhalt

«intr Urkunde Ottos II (hier 24, gedr. M. G. DD. 2, 271 241).
Unter den älteren Urk. ist nur «n einagiw StOek mo, eine Uik.

Berengars I von 921 Okt. 3 (n» 14) mit dem Citat „GdUes. Joppi"; ieb

fOrohte aber, daae hier eine Yennengnng mit einer andem Uik. vorliegt

£. M.

Aia Nachtrag zu den »Vermissteu Kaiser- und Königsurkunden des

Hodistiftea ESoMitt« (vgl Miitheil, 15, 168) theUt E. Früh. t. Oefele
in der ArehivaL Zeitiehr. N. F. 5, 376—283 ane der Hs. 24S der k.

Öffentlichen Bibliothek in Stuttgart die nur da» Protokoll mit den An&Bga-
Worten des Textes umfassen rj(>n Auszüge mit, die Konrad Peutinger aus

einem anderen Archivinventar abschrieb; diese geben auch zu anderen

Urk., die aus Kopien oder Drucken bekannt sind, einige bessere Lesearten

und Nachträge, so die Bekognitiou zu Reg. der Karoi. 1932. — Aus
derselben Ht. TerOffentiieht Freik. t. Oeftle (Sitiimgsber. der phfl. Ust
Claaee der bayer. Akad. 1894 H. 3« 369—386) Traditionanotisen
des Klosters Kühbaeb aus dem 11. und 12. Jahrb., deren wich-

tigstes Stück fn" 1 !) eine Schenkung der Kaiserin Kunigunde, der

Witwe Heinrichs IL, ist, und neuestens aus 2 jüngeren Abschriften (von

1 775 und 1590) Traditionsnotizen des Klosterf Biburg (ebenda

1896 H. 3, 398-—447), die, &it alnuntliob dem 12. Jahrb. angehörend,

filr die Genealogie und Beebtsgeaobicbte manebM Interessante bieten; dtin

ScUuss bilden 2 anedierte Urk. von K. Friediieh L (1177) und Herzog
Leopold VL Ton Oesterreich (1186). E. M.

Im Staatsarchiv zu Marburg befinden sich 4 aus Hersfeld stammende
Papj'rusfragmente, 3 beschriebene und em unbeschriebeueb mit der Balle

eines Bspeles Jobannes, welche man snmeiat für Bmohstfleke einer Plaptt-

nrknnde an halten geneigt war. In der scharfsinnigen Abhandlnng: Ueber
eine römische Papyrusurkunde im Staatsarchiv zn Mar-
burg rAbhandl. der k. Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen N. F.

Bd. ] Nr. l) erbringt P. Kehr den Beweis, dn.s.s die beschriebenen Fnig-

mente die Beste einer stadtrömi-schen Urkunde auü der 2. Hälfte des

10. Jahrb. sind; er gibt eine T^ranscxiption und an der Hand der von
L. H. Hartmann fmblicierten Ilrkonden von 8. Maria in Yia lata, anf die

wir auäführlicher zurückkommen werden, eine Ergllnsnng der formelhaften

Theile derselben; die begründenden Erläuterungen greifen weiter aas und
beschäftigen sich mit der Verwendung des Papyrus seitens der römischen

'iatH_'llionen (bis gegen Ende des 10. Jahrb.), der cursiven Schrift der

römischen Privaturkunden, dem Institut der Tabeiiiouen, sie bieten in

diesen kleinen IffinzelnnteiBaehmigon beaehtenswerthe Exgabnisse. Die
Bolle am nnbesehiiBbenan Frs^nent gehOrt wahraeheinlich Jobann XÜL
an, der 768 Hersfeld ein Fririleg Terlieb. E. IL

Eb ist ein grosses und bleibendes Verdienst des k. k. Landesgerichts-

raths and früheren Landesausschuss-Mitgliedes von Oberösterreich, Julius
Sirnadt in Kremamänster, dem ArehiTwe^en in Oberösterreich erfolg-

reiche FOnofge angewendet an haben. Seiner Anregung terdankt dM
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i)l»erü-!torr. I>a]i'!esaivhiv iu Linz seine iius-;erc und innere Reorganisation

und auf seineu Antrag geht eine Beroisuug der öemeiude- und Coinmunal-

arcbive Oberüätenuichä im Jahre 1895 zurück. Die »Ergebnisse der
im Auftrag» dM ob«rttotocr. LandetaiiMehiiaaes durch deo LandM-Arobrrar -

Dr. Ferdinand Kraekowiier im Sommer 1895 nnteraommenen Besioh-
tignng der Torsflglichsten Archive der Städte, Mtrkte und
Commanen von Oherösterreich* (Linz ISO')") Hegen nnn in einem

Bache von 152 S. vor. Da die Bereitung zunächst zur Orientierung über

den Archivbestand im allgemeinen zu dienen hatte, konnte die Registrierung

nicM ins einselne gehen; doch treffen wir mehrmals aach Einzelr^esten

der ürkonden nnd die Angaben über die Bestünde an Bathspfotokollen,

BeehnnngBbfiehern, Inventare, Ihrbaren» Ordnungen, Handwerksbüchem,
geschichtlichen Handschriften u s. w. sind als Anhaltspunkte für

weitere Forschung genügend. Wir können hier auf Einzelnheiten des

reichen StotlVs dieser oberösterreicliisehen Archive nicht eingehen und

verzeichnen nur die Orte, deren Archive diese verdienstliebe Zusammeu-
atellnng bespriobt: die Stidte Braunau, Eferding, Enns, Freistadt» Gmun-
den, Giein, Grieskircfaen, Lins, Bied, SebBrding, Schwanenstadt, Steyr,

Yöcklabruck, Wels, die Märkte Aschbach a. d. Donau, Bad BjÜlX, Hallstatt,

Haslach, Ischl, Kremsmünster, Laufen, Leonfelden, Mauthansen, Ohernberg,

Bohrbacb, die Gemeinden Aigen, Galinenkirchen, Obemeukärchen, Otteus-

beim, Perg, Zwettel. 0. B.

Die OeseQaobaft ittr Bhdnisehe Gesehiehtsknnde hat smt 1896 ein

neues sehr verdienstliches Untenehmen in Angriff gnioramen, nämlich eine

Inventarisierung der kleineren Archive der Bbeinprovinz, ähnlich wie dies

die badische histor. Kommission unternommen hat und wie es in den

Archiv-Berichten aus Tirol durchgefiihrt wird. Sie betraute Dr. Armin

Tille mit dieser Aufgabe und es ist nunmehr ein erster Theil dieser

Uebersioht über den Inhalt der kleinen Archive derBhein*
proTins (Bonn 1896) erschienen. Es sind dahier behandelt die ArehiYc

der Kreise Köln-Land, Neuss, Krefeld-Stadt und Land, St. Goar. Die

sorgfältige I^earbeitung schliesst sich im gsnien an das Vorbild der ba-

dischen »Mittheilungen* an. 0. B.

Der dritte Band der Osnabrücker Geschichtsquellen heraus*

gegeben ¥(nn historischen Yerein an Osnabrück enthttt die lbnrger
Eloster-Annalen des Abtes Maurus Rost bearbeitet von E. Stüve
(Osnabrück 1895). Die vom Abt lateinisch geschriebene Chronik TOn
1070— 1700, welche zu Nutz und Froramen der Vereinsmitglieder auch

ins Deutsche übertragen wurde, hat nur lokale Bedeutung.

A. Bigenbrodt, Lampert Ton Herlfeld nnd die neuere
Quellenforschung (Oaasel, Huhn 1896, 137 S.). Der Yerl dieser

Schrift vertheidigt im ausgesprochen eu Gegensatz zu Delbrück (üeber die

Glaubwürdigkeit Lamperts von Hersfeld 1873) und Holder-Egger (Studien

zu Lampert von Hersfeld, NA. 19) die subjektive Glaubwürdigkeit des

Hersfelder Mönches. Die unliiugbaren mannigfachen Mängel der Hericht-

erstattung L's sucht er zurückzuführen auf dessen ungenügende Kennlui.i

MittliüiluoKeii XVill. 14
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von VorgäiigL-n, tlic ilim räumlich odfr zeitlich ferne lagen, wie 7. B. der

üugarnfeldzug d. J. 1060 oder die Verhandlungen zu Canossa i. J. 1077t
auf die Yerwonraoheit der Zeitnmsttado, imter denen L. gesefarieben bat,

' auf die Eigenart des stark ».nlgektiTen SchziftoteUers, der bei de« Streben

nach künstlerischer Qestaltang seines Stoffes, nach innerlicher RrfiMSnng

und Verknüpfung der Thatsachen denselben oft Gewalt anthut, nament-

lich auch auf L'a völHj?e Vorständnislosigkeit gegenülter staatsrechtlichen

Fragen und diplomatischen Vorgängen, wie ihm denn die kirchenpolitische

Bedeutung und Tragweite des zwischen HeiDrich und Gregor ausgebroche-

nen Kampfes keineswegs snin VerstSndnis gekoninien seL Dass natürlich

L's Urtheil einseitig ist, giebt Verf. unumwunden zu. Wie er eine ge-

wisse Vorliebe vrerrathe für Otto von Nordheim und Anno von Köln, so

sei er, seit 1009 in wachsendem Masse, ungerecht *regen FTeinrich. Ob-
wohl aber L. nach Ansicht Verf. <]er literarische Vertreter des poli-

tischen Pessimismus seiner Zeit ist und obwohl die Uebenieugung von

der Nothwendigkeit einer Revolution seine Darstellung beeinfluset hat» so

erfolgt er doch keinen bestimmten politisehea Fartetsweek. Et will nidit

etwn für Rudolf von Schwaben werben; seine Enflhlung ist höchstens

nach Rankes Ausdnuk dazu yangethan*. die Gegenwahl zu rechtfertigen.

L. ist also kein Tendenzschrittsteller, aber auch rein objektiv genommen
gli)u1)t der Verf. in wesentlichen Punkten seineu Bericht stützen zu können.

Dahin gehören u. a. die Einzelheiten des Königsraubs von Kaiserswert,

die Intervention Eberhards von NeUenburg an Gunsten Ottos von Nord-
heim i. J. 1071, die Vorgänge auf der BrAntsT Synode L J. 1073 und

insbesondei'e der Plan einer ThronumwBlzung i. J. 1073— 74, sowie der

von L. erwähnte Zug Heinrichs nach Böhmen und Meissen i .T 107«.

Ueber diese und andere Punkte verlireitet sich der Vt i f. ausführlich iu den

dem allgemeinen Theile beigegebenen Kxcurseu, für tlie bereits der 2. Band
der »Jahrbücher* benlltst werden konnte. — Im Yorfibei^ehen wendet

sich der Terf. gegen die Annahme, dass L. der Verfasser des »carmen* oder

dass er mit Abt Hartwig identisch sei. Eine Benfitwng L.s durch den

sog. »Annalisten* für die berühmte AbendmahUsceno will er nicht gelten

lassen. Auf eine ablehnende Besprechung seiner Arbeit in ih r , Dt utschen

Literatur/.eitung* (1896, Nr. 22) hat E. in einer besunderen Broschüre

£peantwortet: Lampert v. H. u. die Wortauslegung. Leipzig, Fock 1896.

Cassel. H. Otto.

Eine Leipziger Dissertation von Walter Thoma, Die colonisa-
torische Thätigkeit des Klosters Leubu-; im 12. u. 13. Jahrh.
(Leipzig, 1S'.)4, 154 S.) verfolgt im einzelueu die h'iehtung und die Aus-

dehniujg der Besiedlungen, die Schlesien den Cistercienseru dieses Klosters

verdankt, denn im allgemeben ist die grossartige Thätigkeit, welche die

Lenbuser MOnche fQr Colonisaiion und Qermanisation entwiekelA haben,

wohl bekannt und voll gewürdigt (vgl. Grünhagen, Gesch. Sohle^ens 1, 40).

In der Einleitung beschäftigt si h Tli. mit der Gründungsgeschichte des

Klosters, welche nicht in voller Klarheit bekannt ist. Die eine Streitfrage

ist, ob vor den Cistercienseru in Leubus Benedictiner angesessen waren.

Der Verf. verweist diese Annahme, ffkr welche Wuttenbach, Mon. Lubensia,

Winter, Die Gistercienser des n. ö. Deuti^chlands- n. a. eingetreten sind,
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»in «las Reich der Sage*. Was die (iiiiiidungszeit betriflft, so gilt liim

das Jaliv 1175, in welchem der volle Couvent mit dem Abt Florentius

mnzog, als entscheidend, doeh mögen »ncli schon IrtOier, eiws bald nach

1163i da BolealaT d. Lange aus seiner Yerliannnng in Dentsohland heim-

kehrte, die ersten Mönche aus Pforta dahin berufen worden sein, die es

aber angesichts der politischen Wirren bis 1175 zu keiner eigentlichen

Thiitigkeit Inaehteu. Die Zeit von 1 1 75— 1 300 theilt Th. mit Bezug auf

die colonisatorische Thätigkeit in drei Perioden: die ersten Anfünge 1175
bis 1203, die Blütezeit bis 1239, den langsamen Niedergang. Die Blüte-

zeit hat das Kloster der emsigen Thätigkeit des Abtes Gunther an danken,

unter welchem die sdilesischen Fürsten und der Adel des Landes in der

Wohlthütigkeit für Leubus wetteiferten, die dann dem ganzen Lande ztt

Nutzen kam. Gleichwohl stand Günther nicht nn, durch gefälschte Ur-

kunden die »Erwerbspolitik*, wie Th. diese Thiitigkeit l>enennt. zu fordern.

Die Colonisatorische Thätigkeit von Leubus fand nicht sowohl in der näch-

sten Umgebung statt — >in den Gebieten von Brealan nnd Giogau war
der Zuwachs des Elosterbesities sehr unbedeutend* (8. 68) — sondern

l^kte sich in das Lcuid zwischen der Katzbach und Weistritz von der

Oder bis hinauf zum Riesengebirge, ferner in Oberschlesien in das Gebiet

von Jarozlaw, auf dem rechten Ufer der Stradune bis an die Oder und

später zwischen den Flüsschen Stradune uihI Hot/.enplotz, Aus.serhalb

Schlesiens erlangte es, von drei Dorfern im KouiimcL Kreis in Böhmen
abgesehen, ungeheure Besitsungen in Orosspoleu, dann im Krossenschen

am Bober nnd im Bisthnm Lebus. 9Allee in allem dürfte sich die colo-

nisatorische Thätigkeit des Klosters in der Zeit von 1203— 1239 über

ein Areal von c 950.000 Morgen erstreckt haben* (S. S7). Allerdings

ein enormer Besitz. Der Rückgang in dieser grossai-tigen Entwicklung

erklfirt sich dann zum Theil aus den Folgen des furchtbaren Mougolen-

einfalls 1241 und aus ungünstigeren politischen Vei'hältnissen. — Einen

Abschnitt (8. 88—136) widmet Th. der Darstellung der »Organisation des

Klosterbesitzes* mit guter und eingehender Benütanng der hierüber be>

stehenden Literatur. B. Brethols.

Emil Engelmann. bekannt durch seine Abhandlung lilier den Anspruch

der Päpste auf Conlinuution und Approbatiou bei den deutschen Königs-

wählen (Breslau 1886) handelt in der B^age zum Yl Jahresbericht des

E. Prina HeittrichsoGymnasiumB in Berlin (1896) über »Philipp von
Sehwaben und Papst lunocenz IIL während des deutschen
Thronstreites 1198—1208*, vielfach im Gegensatz zu Winkelmann
(Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. Leipzig 1S73)

und Schwemer (lunocenz III. und die deutsche Kirche während des Thron-

streites 1198— 1208. Strassburg 1882). Insbesondere sucht er zu ei-

wmaent dass einerseits det Friede awisehen Bom und Philipp nicht so

ToUstftndtg gewesen» dass er mit einer Anerkennung Philipps als König
besiegelt worden sei, andrerseits dass Philipp bei seinen Verhandlungen
mit der Curie seinen prinzipiellen Standpunkt streng gewahrt, also nicht

nach dem Ausdruck Maurenbrocher's (Geschichte der deutschen Königs-

wahlen Leipzig 1889) einer Selbstverstümmelung sich schuldig gemacht

Iwbe. Was die Approbati<Asikage betrifft, so hät E. trotz Dönitz (Ueber

14*
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Ursprung und Bedeutung des Anspruchs der Püpst*- auf Approbation der

deutschen Köuigswahlen. Halle lH9l) an seiner Ansicht fest, dass Gre-

gor VII. der Begründer des Approbationäanäpruchd sei.

CtoML H. Otto.

H. Bresslaa TerOffentlichte im Jahrbuch f. Schweizer. Geschichte

(1895) Bd. 20 eine Untersuchung über Das ül toste Bündnis^( der
Schweizer ürkantone. Die antiqua < uutoederatio, welche in der

Bünduissurkunde von 1291 erneuert wird, setzte man bisher in die Zeit

von 1245 bis 1252, als Gfaf Radolf der Schweigsame «& Habsbug «nf

pttpstlicher Seite gegen die kaiserlteh gesinnten Schweiler und Unter-

waldner kämpfte. Mit Hilfe scharfsinniger Deutung schon oft verwertheter

und Heranziehung In-^her unbenützter T^knnden und hesonders mit glück-

licher diplomatischer Analyse den Bundesbriefs von 12'.» 1 gelangt B. zu

dem Ergebniss, da^s jenes älteste Bündniäs ein einlacher Schutz- und

Land riedendbuud gewesen, welcher keineswegs gegen Habsburg gerichtet

war, dass der einsige Artikel, welcher anf derartiges hindentet, die Ans-
Schliessung fremder Bicfater, erat 1291 lunzugefugt wurde und eben seiner-

seits den Orund zur Erneuerung des alten Bnnde^Vriefea gegeben haben

winl. Der älteste Bun l fiel, wie B. anzunehmen geneis^t ist, wahrschein-

lich in die Zeit des Interregnums, könnte aber auch erst unter K. Rudolf

geschlossen worden sein. — Vgl. zu dieser Sache noch die an Bresslau's

Aufsata anknüpfenden Bemerkungen von Angost Bernonlli im Ans. Ar
Schweiz. Gesch. 1895 8. 212. 0. TL

Im Folgenden mögen einige Arbeiten über die Geschichte Ober- und
Mittelitaliens in der letzten Hoheustaufenzeit, welche seit Beginn der

neunziger Jahre in Deutsehlaud erschienen sind, eine kurze, zusammen-
fassende Besprechung finden. Die älteste derselben ist: Ezzelin von
Bomano. 1. Theil: Die Grftndnng der Signorie (1194—1244)
von Dr. John JL Gitterroann. (Stuttgart, Eohlhammer 1890) Ge-

stfltst aaf das neuerer Zeit veröffentlichte und auf ungedrucktes Material,

auf eine kritische Prüfung der früher bekaiuitcn Quellen, sowie auf die

Forschungen Fickors und Winkclmanns unternimmt es der Verf., die Ge-

schichte und Cburakterentwicklung Ezzeiins zu schildern, welchen er, einen

Gedanken tokliardts in seiner « Geschichte der Renaissance* weiter ans-

fthrend, in politischer nnd in rein menschlicher Besiehnng als yorllofer

der gewaltigen italienischen Kenaissanceherrscher snffasst. Indem er den
früher als parteiisch vielfach l>ei Seite fresi hobenen Gerardus Mauricius

wieder zu Ehren zu )>riugt'U sucht, legt er im rie^fensatz zti seinem Vor-

gängern Gewicht darauf, dass Ezzelin in seinen Anfängen autistautisch war

and erst durch den Venrath des Lombardenbundes im Jahre 1232 zu dem
AnscUnss an den Kaiser gecwungen warde, nachdem er schon frflher eine

Schwenkung Ton der .Adelspartei zur Volkspartei in Verona gemacht. Be*
merkenswerth ist der Hinweis, welchen Einfluss die weitaosUickende, mo-
derne Ziel»' verfolL'eU'le Staatskunst Friedrichs II. bei dem persönlichen

Umgang mit diesem auf Ezzelins ganze Politik in der Folgezeit gewonnen.

Bis dahin blosses Parteihaupt wie alle andern kleinen Land.ideligen, handelt

er nni als Vertreter des Kaisers und ?erfo1gt seine Feinde als Beichs-
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feinde und Maje^tutsverbrecher, wobei ihm die einzig daf^tehende Stellung,

welche ihm der Kaiser in der Mark Treviso einräumte und wodurch er

selbst den kaiserlichen Genenilvikar beeinfluaste, und die Hochvorraths-

gesetze, welche von Friedrich II. erlassen worden waren, die uüthige Macht

verliehen. Nach 1241 that er dann den letzten Schritt zur Selbstherr-

Bchaft im Sinne der spttteren Signcrien; ohne yon IViedrioh IL, weldhem
er «Is starke Stfitse in Oberitalien unentbehrlich war, daran gehindert zu

werden, ersetzte er die früher TOm Kaiser eingesetzten Beamten durch
seine Verwandten und Anhänger; zuerst die Podestas und Kectoren, end-

lich 1244 den Generalvikar. Hand in TIand mit den Wandlungen in der

Politik geht die Entwickelang des Charakters. Allerdings lUsüt sich Ezzelin

aeiUebena fortwlhvend yon seinem rnn persOnlielMn Empfinden leiten.

Wer ihn TenrUtli, den verfolgt «r nnerbittLicth mit amner Bache, wenn
anch Jahre darüber vergehen, ehe er sie ausführen kann. Aus diesem

Gefühl der Rache entspringen die auffidleuden Parttlwechsel in seiner

ersten Periode. Dennoch war er zu jenen Zeiten iniinLi- gerade und ofl'en

im Kampfe, niassvoU und von grosser SelhstbeheiTdchung im Siege. Aber

t»eine andauerd bedrohte Lage ungefähr seit dem Jahre 1240. da Mantua,

Treviso and Venedig sdne Herrschaft gewisaermaasen umschlossen und
finrtwShrend mit weäiselndem Erfolge bennrahigten, machten ihn düster,

misstraaifch und grausam, denn andi in den ihm onteigsbenen Städten

waren Verschwörungen an der Tagesordnung, und die grosse Macht, die

er besass, raa:jalos in seinen wilden Leidenschaften. Mit dem entschei-

denden Wendepunkt des Jahres 1 244 bricht der bis jetzt vorliegende erste

Thml des Werkes ab. Dem Bande sind swei Podeatalisten on Verona
und mehrere nngedrackteürkunden beigegeben. — Theils indirekt, theils

direkt gegen 0 ittermann richtet .sich eine kleinere Arbeit von Walter

Lenel: Studien zur Geschichte Paduas und Veronas im
dreizehnten Jahrhundert. (Stassburg, Trübner ls<)8), welche eigent-

lich aus zwei nur äusserlich /.u^aramenhängeuden Abhandlungen besteht.

Die erste »Zur Kritik der Gesciuchtschrcibuag Paduas im 13. Jahrhun-

dert* sucht auf Grund der üebereinstimmungen der beiden einzig erhal-

tenen Paduaner Geschichtsquellen des 13. Jahrhunderts, der Chronik des

Notars Bolandin und der Annalen des Klosters S. Justina, mit einander

und mit dem spiiteren Chronicon Pataviense. welches mit 1399 en lt i, eine

verlorene dritte Quelle nuehzuweisen, wekhe utigetlilir mit IIS^. vielleichl

mit 1179 begonnen und mit 12ül autgehürt hätte; ja er behauptet sogar,

dass das späere Chronicon die üeberlieferuug reiner bewahrt hitte, als

Bolandin und die Annalen, welche ihre gemeinsame Quelle parteiisch ge-

Utrbt haben, namentlich Bolandin würde nach ihm viel von dem Warthe, den
man ihm bi.s jetzt beigemessen, verlieren. Die zweite Abhandlung: » Verona

und Ezzelin III. von Romano bis zum Anschluss an Friedrich II * be-

schäftigt sich hauptsächlich mit der in Verona jdrit/.lith aufiauchonden

Partei der » Vierund/wanzig", welche zusammen mit den Moutccchi den

Chrafen von 8. Bonifiaio mit seinem Anhange vertrieben, und kommt au

dem Brgebnis, daas sie keine Popobmenpartei gewesen, wie man — und
insbesondere noch Schueraann und CSttermann — angenommen, sondern

abtrünnige Parteigänger des Grafen, vielleicht von Ezzelin Ijestochen. Der

bald darauf eingesetzte Capitaneus Veronae wäre ein gemeinsamer Vertreter
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der beiden siegreichen Parleien gewesen. P^mer winl noch, abgesehen

von Berichtigungen der Darstpllung Gittermanns in kleineren Einzelheiten,

von dem Verf. hervorgehoben, dnss die lombardische Liga einen Sonder-

bund lar Hintanhaltung neuer Feh Icu in Verona gegründet liabc, auf welclien

äich eine Beihe von Quelleuätelleu beziehen, die von Gittermaun \xnd

Anderen ftlachlich anf die grosse Liga angewendet wurden. — In der

Geschtobte Ezselins von Bomano bildet eine Torübergdieiide, aber ganz

eigenthümliche Episode der grosse YenGbnuigs- und Friedensversach des

Dominikanermönches Jobann von Vicenza. Mit diesem somlerbaren Hei-

ligen beschäftigt sich eingehender das Buch von Dr. Carl Sutter: Jo-

hann von Vicenza und die italienische Friedensbewegung
im Jahre 1233. (Freiburg i. Br., Mohr I89l). Es ist ein interessantes

Bild, von vOIkerpsycbologischer, caltnr- und socialgescbicbtlidber Bedeatnng,

welches darin entrollt wird. In dem durch die Kriegszüge der deutschen

Kaiser verwüsteten, durch unzählige kleine Parteikiimi)fe zerklüfteten Ober-

italien treten im Jahre 1233 die Hettelmönche auf und predigen den all-

gemeinen Frifileii und das Volk, welches geralf ilninals von Hungersnolh

und Krankheiten verfolgt wurde und angsterfüllt nach dem Schiedapruch

des Papstes au Gunsten der Iiombarden einem neaen Kriegszug des Kaisers

entgegensaeh, nnn aber in dem Srangellnm des Fliedens sein einages

Heil za erblicken w&hnte, strömte ihnen in heller Begeisterung sobaaren-

weise zu, so dass viele wilde Parteimänner, von der mächtigen Strömung

furtgerissen tbatsiichlich ihre Fehden beilegten. Weitaas der hervor-

ragendste dieser Prediger war Johann von Vicenza (nicht von Schio, wie

Gitiermann und Andere vor ihm behaupteten). Der Hauptschauplatz seiner

ThAtigkeit war Bologna, wo er nieht nur das Volk zn seinen gefügigen

Werkzeug machte und die feindlichen Partrien versöhnte, sondern aneh

ein, wenn gleich nicht bedeutendes gesetzgeberisches Wirken ent-

faltete; den Höhepunkt seines Ruhmes erreichte er jedoch auf dem von

ihm veranstalteten grossen Friedensfeste zu Pacquera in der Etschebene

(28. August 1233), an welchem 400.000 Personen, darunter viele geist-

Uohe und weltlicbe Fürsten, tbeilnabmen und sich eine Beibe feündlieher

I^urteien Oberitaliena feierlich versöhnte. Der beschworene »ewige* FHede
war aber nur eine EintagscomÖdie und von dem schvs-indelnden Gipfel,

den der Mönch hier erklommen, folgte sein jäher Fall. Schon bei seinen

übereilten Reformen in Padua, Vicenza und Verona hatte er seine poli-

tische Urfähigkeit erwiesen, nun trat noch der niasslose Grössenwahn und

die Herrschsucht hinzu, womit or alle Würden, sogar die herzogliche, an

sich zn reissen sndite, wodorch er sieh aber bald verhasst machte und
allNi Kimbns verlor. Als er gar von seinen Fanden in Vicenza ge&ngea
genommen wwde und seine früheren Beschlüsse zu widerrufen genöthigt

war, hatte er seine Rolle austfespielt. Es ist das Hauptverdienst des Verf.

alle Nachrichten über Jt»hanns Fei sönlichkeit sorgfUltig gesammelt und in

gute chronologische Ordnung gebracht zu hüben; namentlich gelang es ihm,

auch noch einige Auftchlfisse Aber sein Leben nach 1233, mit weldtem
Zeitpunkte seine Spuren steh verlieren oder verwiim, zu geben. Br
scheint in und um Bologna noch inmier einen gewissen Boden seiner

Thätigkeit gefunden zu iMben, wenn er auch vielfach ein Gegenstand de-

Hasses ja sogar des Spottes war. Aus der Vorgeschichte wäre noch er-
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wiLhneiuwertli, dass der Yesf. 4]ie von einigsa angenommene Identität

nnseies Johann mit jenem Bruder Johann, welcher 1230 in der DiOoeae

Bremen das Kreuz gegen die Stedinger Bauern predigte, widerlegt und
als diesen den Bruder Johann von Stra^ssburg uder Teutonicus nachweist.

Das Buch schliesst mit einem Ausblick imf die Geisslerbewegung des

Eremiten Bauiero Fa^uni von 1260^ zu welcher die Friedeuspredigten dei>

Jahres 1233 nur ein Vorapiel waren. — Endlich sei hier noch eine kleinere

Aiheit von Dr. Frans Tenckhoff: »Der Kampf der Hohenstaufen
um die Mark Anoona und das Herzogtham Spoleto von der
zweiten Exkommunikation Friedrichs II. bis zum Tode
Konradins* (Paderborn, Schöningh 1893) ej wähnt, welche sich die be-

scheidene Aufgabe setzt, das unerijuickliche Hinüber und Herüber der

Besitzverhäitnisse in den beiden genannten Gebieten während des letzten

groMen Kampfbs swiaeheu KaiaerUinm nnd Fi^petlhum m Terfolgen. Sie

Inelet nidite BemerkenswerChee. M. V.

Dr. Karl Uhlirz, Die Conti nuatio Vindol)onen8iH. Ein Bei-

trag zur Quellenkunde der Geschichte Wiens. (Blätter des Vereins lür

Landeskunde ^'iederösterreichs 1895). Man hat bisher diese wertvolle

Quelle mit dem Namen des Wiener Bürgers Paltram Vatzo in Zusammen-
hang gehracht und als das erste aus Bürgerkreisen hervorgegangene Ge-

aehiehtswerk Wiens betrachtet. Uhlirz tritt in seiner gründlichen und on-

gemein sorgfältig geführten Untersachung den Nachweis an, dass Paltram

Vatzo in keiner Beziehung zu dieser Quelle st«ht, und dass da.s Annalen-

werk überhaupt nicht bürgerlichen Wiener Kreiden entstammt, ja wahr-

scheinlich gar nicht in Wien, sondern uu Stifte Klosterueuburg entstanden

ist Der erste Tbeil dieses Nachweises (wobei ü. in dankenswerter Weise

tther die versehiedenen Familien Psltram Klarheit schafft) ist gans ent-

schieden und überzeugend gelungen: wir haben von Paltram Vatzo auch

als \'eranla.sser der Contin. VindoV)OU. in Zukunft abzusehen. Wer ist also

ihr Veilasser, wo stammt sie her? Zur Beantwortung dieser Frage unter-

sucht nun U. neuerdings eingehend die Ueberlieferung der Cont. Vind.,

die Entstehung der Handschrift F (Cod. 352 der Wiener Hofbibl.) und

den Inhalt der Quelle. Der erste Theil des Codex F (bis 1103) ist von

Ood. 539 (A) abgeschrieben, dessen erster Thdl in ^osterneuburg ent-

stand; andrerseits hat F für eine in Klostemeuburg geschriebene Hand-

schrift ('r, darin die Contin. Ciaustroneob. VI) als Vorlage gedient; es ist

also wahrscheinlich, dass auch F ül)erhaupt Klosterneuburg ziizuweison ist.

Aber allerdings könnte die Handschritt um das Jahr 1267 , mit dem die

Cont Yindob. beginnt, aus dem Stifte fortgekonunen, in Wiener Besiitz

gelangt sein. Allein »mit bürgerlichen Kreisen Überhaupi, mit denen

Wiens insbesondere haben diese Jahrzeitbücher nichts su schaffisn*; »selbst

dafür, dass die Cunt. in einem der Wioner Klüstcr vcrfasst worden sei,

bot sich uns gar keiu Anhaltspunkt , wir konnten vielmehr recht beach-

tenswerte Anzeichen dafür hervorht'))en, dass si« ausserhalb der Stadt ent-

standen sei* (S. 56). Der handschriftliche und inhaltliche Befund spreche

dafür, dass sie in Klosternenburg geschiieben wnrde^ die Ergebnisse der

Sdiriftveiglttchung (mit Urkunden) spireehtn jedenfalls ni^t dagegen.

Diese ganaen AusfÜlurongen, aas denen ich besonders die Scheidung der
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Hlode und der varaohiedenen Veifasaer der Gont Vindob. berrorheben

müchte, will nun Uhlirz selbst nicht als abschliessend hingeBtellt haben.

Mir scheint, dass U. doch zwei Umstände etwas m gering angeschlagen

hat: einmal die Thatsache. dass mitten zwipchen 'lie Annalen hinein die-

selben Schreiber eine '„'anze Ki ihe der Wiener stÄdtischen Privilegien ein-

geschrieben haben ^vgl. S. 24 Ü.) und dann, dass nach des Verf. eigener

Annahme (8. 28) die Annalenhandaohrift im Jahre 1326 im BesÜw das

Wiraer Stadtscbreibers Walehnn erscheint. Anch sind in den Annalen

selber die Beziehungen auf Wien doch durchaus nicht unerheblich und
seheinen mir schwererwiegend aU die för Ab&ssnng ausser der Stadt

sprechenden Anzeichen. Osw. ttedUch.

Giorgio Trenta, La tomba di Arrigo VII imperatore (mona-

mento dcd Camposanto di Pisa) con docnmenti ine&ti (Pisa, Enrieo

Spoerri 1893). In einem einleitenden Abschnitt behandelt T. eingehend

die Besiehungen und den Anfenthalt K. Heinrich YU. zu Pisa auf Grund
der beltannten Quellen und der italienischen Litteratur — die Benützung

von Bühmer^ Rciresta imperii hätte ihm dabei manche Mühe enjpart —

,

spricht dann im zweiten Capitel über Heinrich VII. und Dante und be-

sonders Uber die Frage, ob Dante eben damals« als der Kaiier in Pisa

weilte, dort gewesen, nnd gibt im dritten nnd wertroUsten Theil ^ne
eingehende Schilderung' und Geschichte des von den getrencn Pisanem dem
Kai Sil errichteten Grabmals auf Grund der Domrechnungen und anderer

im Anhan;^' mitgetheilter Document«. Der Sarkophag mit dem liegenden

Bildnis des Kaisers ist das Werk des Meisters Tino di Camaino von Siena,

eines Schülers von Giovanni Pisauo, der Sockel mit der Inschrift ward zu

Ende des 15. Jahrhunderts hinsagemacht. ESne ixeniehe Beprodnktion

gibt eine willkommene Vorstellung dieses elirwürdigen Denkmals. Wir
müehten nur den Wonsdi aussprechen, dass uns noch durch eine eigsne

grössere Reproduktion ein deutlicheres Bild von dem Kopfo des Kaisers,

wie er hier dargestellt ist, verschafft werde. 0. R,

Kneer Aug., Die Entstehong der konsiliaren Theorie.
Zar Oescfaichte des Schismas und der kirchenpolitischen Schriftsteller Kon-
rad von Gelnhausen und Heinrich von Langensteiu. 145 S. — Sfig-

müller J. B., Zur Geschichte des K a rdi nala t e s. Ein Traktat

des Bischofs von Feit ro und Ti eviso Teodoro de' Lelli über das Verhältnis

von Primat und Kardinalat. is'j S. (I. und II. Supplement heft der , Ko-

mischen Quartalschrift*, liom 18^3). — Die erste Abhandlung gipfelt in

dem Nachweise, dass der eigentliche Urheber der kcnziliarein Theorie

Eonrad Yon Gelnhausen, ein sonst wenig bekannter Mann, sei Deiselbe

verfasste als Professor der Theologie in Paris auf Befehl des EOnigs Karl V.

im Jahre 13H0 eine Schrift »epistola concordiae*, in welcher er Ansichten

über ein allgemeines Concil darlegte, wie sie dann von Gerson, Ailly, Za-

barella u. a. vertreten vrurden. Heinrich von Langensteiu schrieb über

diesen Gegenstmd äni Schriften : epistola pacis, epistola c<meilii pads nnd
epistola de cathedra Petri. Letitere wird yon dem Ter&sser im Anhange
zum erstenmale veröffentlicht. Der Verfasser zeigt nun, dass die epistola

concilii paos ein Plagiat der ep. ooncordiae Konrads von Qelnhansen sei
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Dieser starb alü Dompropst von Worms im Juhic l i'jo. Das zweito lielt

enthält die Aasgabe eiinr Abhandlung iiV)er das Cardinalat. lu der

vorausgehenden Erörterung wird gezeigt, dass der Y&cftaser der Sdirift

der Biaohof von Feltn» Teodoro de* Lefii« sei Die Abhandlung, im Jalm
1464 Terrasst, ist eine der wiohtigsten über den Gegenstand, da sich der

Verfasser darch grosse juridische und historische Kenntnisse anszcichnet.

Die Schrift ist gegen das Curdinalat gerichtet; der Primat und die (lewalt

der Bischöfe werden in Schutz genommen.
Melk. 0. Holzer.

Binterim und Mooren, Die ErsdiOeese KOln bis sur
französischen S taatsum wälzung. Neu bearbeitet von Dr. med.

Albert Mooren. 1. Bd. Düsseldorf. L. Voss 1892 (XVI u. 637 S.)

II. Brl. 1893 (XVIII u. 654 S.) „Die vorliegende neue Ausgabe ist eine

in jeder Hinsicht verbesserte zu nennen, denn eine unendliche Fülle hand-

schriftlicher Au&eichnungen, die bich in dem Kachlass meines Onkels

Torfanden, konnte sar Ebrweitenmg des Werkes herangezogen werden, das

er im Verein mit Binterim vor Uknger sls 60 Jahren geochaAMi hatte.

Der Charakter des Baches ist damit in keiner Weise geändert; dann die

Herren Verfasser haben ausdrücklich erklärt Verne Geschichte, sondern nur

Beitrüge zur Klarstellung der mittelalterlichen Geugraphie und des inneren

Bestandes der Erzdiöcese für die der Kirchenspaltung folgenden Zeiten

geben zn wollen." (S. VI). Der Inhalt der beiden Bftnde ist ein sehr

mannigfaltiger. Der L Baad enthilt snnflchst Beitrage ans dem Mittelalter.

Vorausgeschickt sind einige Ausführungen über die Grenzen der Erzdiöcese

Köln, über die ältesten Bewohner des Landes, über die Entstehung der

Pfarren, Archidiaconate und Decanate, über die Grenzen derselben vi. n.

Die Publicationen sind folgende: 1. Liher valoris, ein Verzeichnis der

Einkünfte „einer jeden kirchlichen Würde, eines jeden kirchlichen Amtes

jeder Piarrkirehe, jeder Kapelle nebst der Bereehnnng des aehntoi Tfaeils,

dieses Brtrsgs*' (8. 67) ans dem 14. Jh. 2. Ein Oalendarinm von KQln

ans dem 14. Jh. 3. Liber collatomm, ein Verzeichnis der Personen,

welche Beneficien zn verleihen hatten aus dem 1 4. Jh. 4. Ein Necrologium

des Stiftes zu Xanten aus dem 13. Jh. Dieses Necr. ist interessant durch

die vielfachen Eintragungen : auch Vergabungen an das Stift sind verzeichnet.

Nach den Eintragungen vermuthe ich auch, dass es älter sei. (S. 5G3,

Z. 7, 8. $71 Z. 10). $. Idber proourationnm et petitionam Aiofaidiaeom

Xantensis, ein Teneiehnis der vom Archidiaeonate Xanten gahSrigen Pftrr-

kirohen and Kapellen und der Abgaben derselben an den Propst sa Xanten
ans dem 13. Jh. An den liber valoris sind Anmerkungen über die einzelnen

Pfarren und Kirchen der Erzdiöcese angeknüpft, welche den grössten Theil

dea 1. B. einnehmen. Diese locolgetichichtlichen Ausführungen sind bis

auf die neueste Zeit fottgefahrt müd sind jedenfUls dankenswwt, da in

denselben eine grosse F&lle von Material insammengetragen ist Der 1. B.

leidet an Formlosigkeit und un niiingcDiaftcr Citierung. Störend sind anch

die vielen Druckfehler. Insbesonders häufen sich die Druck- und Lesefehler

in dem Calondarium und Necrologium. Es würde zu weit führen alle

aufzuzählen. In allen Publicationen sind die Künungen der Hss. bei-

L^iLjui^ed by Google



21H Notizen.

behalten; bald sind (lieselben jedoch kenntlich gemacht bald nicht, Iiumerhin

ist anzuerkennen, dass der 1. B. eine reiche Fülle von Material für kirch-

liche Geographie, DiAeesangetchichte und Andiaeolo^ cslliSlt. Herror»

cnheben sind namentlieb die vielen nutgethttlten Inaehriften eis Beitrag

m einer Epigraphik des Mittelalterg, (S. 71, 108, 124, 153, 174, 199,
•245. 401, 407,420.) Der II. B. enthült Beitrüge aus der Neuzeit. Voraus

gehen zwei Abhandlungen über die „Entwit kelung und Folgen der Kirchen-

tremiuug in der Er/diocese** und über die wirtschaftliche Lage der Geiat-

lioUeeit im 16. u. 17. Jh. ffinxelnen Publioationea sind euch gesehiohtliche

Betroehtangen Torangeschiekt x. B. fiber das Veihiltnis E9&ig Friedrich

Wilhelm III. zu den westlichen Provinzen. Die yerSffentlichungen selbst

sind folgende: 1. Descriptionsbuch der Erzdiöcese aus dem J. 1500, 2.

Aufzählung der Plärren, Kirchen und anderer Beneficiea und ihrer Einkünfte

in den Her/ogthümem Jülich uivl Berg aus dem .T. 167«). ;j. ,,Der

Grandbesitz der Geistlichkeit im rheinischen Theil des Erzstittä um 1670"

nach der landesdescription voft 1669—1672. 4. „Der innere Bestand

der BradUSoese wa Ende des XVIIL Jahrb." nach dem Beneble von Siecadorf

on den Kurfürsten (17.50) und nach der Descriptio Archid. Col. von Dumont.

5. „Der politische und kirchliche Zusamrot iibruch der Erzdiöcese'* ebenfalls

nach einer von Dumont veröffentlichten Hand.schrift. 6. „Hie letzten

Verüusserungen des kirchlichen Eigenthums.' 1818— 1824 nach den

Amtsblättern. 7. „Die kirohliche Vergangenheit Kölns in der Gegenwart**,

eine AaftKhlung der einst vorhandenen und heute noch bestehenden Kirehen

Kölns. Zam Schlüsse ist eine kurze Geschichte der Kdlner Bnbischöfe

gegeben. In formeller Beuohnng ist der 3. Band frei von den MHngeln des

1. Bandes.

Melk. 0. UoUer.

Die 2. Abtheilnng der Nachtrige sn J.v. Asohbaohs Geschichte
der Wiener Universität von Hartl und K. Schranf (Wien 1893}
beschAftigt sieh aosschliesslich mit Claudins Cantiuncula, dem berühmten

Juristen aus der ersten Hälfte des in. Jahrliunderts ii^eH. vor 1490 zu

Metz), der als vorderösteneichischer Kanzler in Ensisheim 1549 starb.

Er war 1535 als Professor des Civilrecht-s für Wien in Aussicht genommen,

hat die Professor aber vielleicht gar nicht angetreten oder doch nnr knne
Zeit versehen. Ueber die Besetsungsaugelegenheiten der joristiscben Xebr^

ktin/x'ln in den Jahren 1584—1540 werden eingehende und interessante

Kachrichten gegeben. — Einen weiteren dankenswerten Beitrag zur Geschichte

der Wiener UniversitÄt bietet Schrauf in seiner in den Mitth. der Gesellsch.

1. deutsche Er/iehungs- u. Schulgeschichte 5. JahrL; i i s0 5) erchieuenen

Arbeit „Zur Geschichte der Studeuteuiiuuser an der Wiener
UniversitKt wtthrend des ersten Jahrhunderts ihres Beeteheiis**. Im
ersten Abschnitt behandelt Sehr. ttbersiohtUch die Geschichte der Wiener

Bnrscn von 1387—1481 und bringt aus dem Uuiversitatsarchiv die daranf

bezüglichen Belege; im zweiten wird die bedeutendste Burse, die Rosen-

burae und ihr»' Statuten von 1432 behandelt, die Statuten, au deren

Abfassung Thomas Ebendorler den hervorragendsten Antheil gehabt, werden

in ihrem Wortlaut nach dem Originalexemplar mitgetheilt. 0. E.
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Das Original der UeicUsiiut kuuzleiordnuug Kaiser Fer-

dinftiids I. Tom Jahre 1559 fknd ioh dnreh erneu Zo&ll im-2. Fudkel
der Malnxer Beiehsratliiacten im Wiener Httae-, Hof- imd BtaBisarchife

auf; dasselbe ist sdiOB in der «weiten Hslfte des vorigen Jahrhooderta

nicht zu finden gewesen (vgl. de Brde, mainzischor Resi lent in Wien nn

den Ejzbiscbof von Mainz im Jahre 1708 in Erzkanzlerarchiv, Reichskanzlei

und Taxamt fasc. I. unter d); jetzt ist es in den leteterwähuten Fascikel

umgelegt worden. Ich werde die Ordnung demnächst nach dem Originale

imblibiereB. Hflonrioli Kretsohmayr.

Unter dem Titel „Mittheilungen aus Spanischer Gesohiehte
des 16. und 17. Jahrhunderts" veröffentlicht Rüdinger in den

Sitzungaber. der k. Akademie, 128. Band, zwei Abhandlungen über das

königliche Schloss in Madrid und über K. Philipps II. Lebensende; beide

teheii asit B. gröndlichen Don Carlosforschungen in Znaarnmenhfliig.

Ffifarten den Terf. seine Studien Aber die Katastrophe des nnglüeklieben

Prinzen schon zu Detailuntersuchungen über die banUdie Besehalfenheit

des Madrider Schlosse? als des Schauplatzes der Tragödie, so vertieft er

in der ersten Abhandlung seine Untersuchung >ns zu einer Art Baugeschichte

des Palastes, dessen Ausschmückung in der ersten Zeit Philipps II. begonnen,

unter seinen Nachfolgern fortgesetzt und vollendet wurde. £ine Skizze in

einem Foliuit der Wiener Hofbibliotbek (Tielkieht Ton Wyngaerde herrOhnnd)

bietet B. den Ansgsngsponkt; Tier Abbiidnngen des n. Jabrh. seigen dran
die fortschreitenden baulichen Verfinderongen. Die ofavonologische Angabe

Mesonero Romanos' über Texeira's grossen Stadtplan von Madrid erhält

durch B. eine wesentliche Berichtigung. Eine Keproductiou der ältesten

Skizze veranschaulicht deutlich die Ausführungen im Texte. — Die zweite

Abhandlung bringt zonBchst Nachträge zu des Verf. „Don Carlos' Haft und
Tod*S 80 insbesondere einen Brief Philipps an Yaaegas Tom 18. Jnli 1568
aus dem erst 1891 erschienenen loi. Bande der Dooumentos ineditos.

B. führt uns in das Mausoleum des Escorial, wo die Leichname Philipps

und seiner Familienangehörigen ruhen. Un i die Statuen derselben, darunter

auch die des Prinzen Carlos, wie sie da nach des Königs eigener Anordnung

zu einem G^sammtgrabmonument vereinigt friedlich dastehen, reden deutlich

genug die Sprache eines vMexliehen Vergebens und Vergessene. Beittglich

der ktsleii Ang«nbliohe Philippe n. entdeckte B. im Innsbnieker Aiohive

die Abschrift zweier Briefe, ^e von Persönlichkeiten stammen» wtlofae dem
sterbenden König ganz nahe standen ; der eine ist ein Ungenannter, der

andere der Minister Christof v. Moura. Daniach ist die auch von Lalaente

gegebene Erzählung vuu einer rührenden Ansprache des sterbenden Philipp

au seine Kinder in das lieich der Sage zu verweisen. Der König war der

Spmdhe nichtmehr miehtag, aber als totstes Unterp&nd seiner Liebe erttieilte

er ihnen den Segen. Mit Recht wirft B. die Frage auf, waram des KOnigs
Schwester, die alte Kaiserin, nicht an seinem Sterbebette weilte. Die Frage

Iftsst sich mit dem beute bekannten Material nicht beantworten. J. H.

Bin Thüringer Landpt'arrer im 30jährigen Kriege. Mit-

theilungen ans einer Kirbhen-Chrooik rtm B. Einert (Arnstadt, ftoiieher
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1893). Aehnlich wie Gustav Freytag in den „Üildern aus der deatächen

Yeigangenbeii" andere Pfanduonikea dieser Periode verwendet hat, so

schreibt Binert in ardiaisiei'endem Deotsch eine Art knltorfaistorisebe Er-

zählung, wobei der Chronist nur stellenweise selbstzu Woiie kommt
Dies ist der Pfarrer Thomas Schmidt des lutherischen Dorfes Dorn heim bei

Arnstadt in Thüringen, ein wetterharter Mann, dem die rauhe Zeit prak-

tischen Sinn und einen gar grimmen Humor gegeben. Nur so vermag er

in den wilden Eriegsit&rBM& snssnhemren nnd seine Oemsiiide or der

TOlUgen Anfltfsnng za bewahren. Von 1630 bis 1650 Jahr fGLr Jahr

reichen seine Aufzeichnungen über die Schicksale seines Pfarrdorfes, welches

gerade an der Ileerstrasse gelegen ist, auf der die Kämpfenden auf- und
niederfluthen. Sie bieten ein sehr fesselndes Zeitbild von den mchl enden

-

wollenden Durchzügen der vorschiedensten Truppen, den Einquartierungen,

den grausamen PlünderuDgen, bei welchen Freund und Feind gleich schonungs-

los vorgeht, von den drSÜskenden Oontribotionen, dann von dem zügellosen

Treiben der Soldateska, dem unbeschreiblichen, immer cnnehmenden Elend

der frfiher so blühenden Gegenden und der um Atk greifenden Sitten-

verwilderung. Als Sohildenmgen eines Angenseogen haben sie henror-

ragende Bedeutung. H. Y.

Yoyages de Hontesqnieu. Publik par le Baron Albert de

Montesquieu. L Bordeaux 1894. 4^ Es war im FrfiUing 1728»
dass Montesquieu den ihm befreundeten Lord Waidegrave, der sich als

Botschafter Englands nach Wien begab, dahin begleitete. Von hier aus

machlf er einen Abstecher nach Ungarn, ging dann über Graz nach Venedig,

befsuchte Uberitalien, Mailand, Turin, Genua, hierauf Florenz und Rom,

wo er bis zum Frühling 1729 verweilte. Der vorliegende Bund nun ver-

zeiehnet in der Form eines flüchtig hingeworfenen Tsgeboohes die Ein-

drfleke, welche Montesquieu auf dieser Beise gewann und da darsdbe als

uniyersellw Geist den verschiedensten Dingen seine Aufmerksamkeit zu-

wendet, 80 streifen seine Renurkungen ebensowohl Politik, Volkswirtschafl

und Statistik, wie bildende Künast, nationale Sitten oder die intimen Ver-

hältnisse der Gesellschaft, in der er sich bewegt. Einen übermftssigen

Werth wird man den niedergelegten Beobachtungen gerade nicht beimessen

können, immmrliin aber sind einige, sowohl an und für sich, als weil me
die Anschauungen eines bedeutenden Mannes wiedergeben, nicht ohne

Interesse. Charakteristisch z. B. für den landschaftlichen Geschmack des

IS. Jhdts. (un<l früherer Zeiten) i^t es, wenn er Kärnten ein hfisslichef<,

von Bergen bedecktes Land nennt, dagegen den Weg von Padua bi< Verona

als unvergleichlich schon preist, ähnlich wie auch Mubillou an der Schweiz

weit weniger Qefellen fand, wie an der (Segend zwischen Augsburg and
München! Die gotische Architektur bewundert er zwar in einzelnen ihrer

Werke, verurtheilt sie aber im Prinzipe als einen AusflusS schlechten Ge-

schmackes. Selbstbewusstsein oder Eitelkeit veranlassen ihn, .stets :iuf

da^ (ienaueste die geistreichen Antworten zu verzeichnen, die er hoch-

gestellten Personen ertbeilt u. s. w. — die mit ausführliclu r Vorrede und

erläuternden Noten versehene Ausgabe macht dem üerausgeber, einem

Naehkoflunen des Prindenten, alle Ehre. A. B.
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Poullet Prosper, La Poli:iiiue et la Chute de Napoleon L
(Extrait de la Revue generale 1895. Bruxelles. Sociöte Beige de li-

brairie 1895). Als Zar Alennder I. Sn Form einer Proklamation, d. d.

Warschau 1813, Deatscbland, Holland und Belgien aufforderte, das

uapoleonische Joch von sich abzuschütteln und die Waffen gegen den

Usoipator ni ergreifen, beobachtete Belgien allein eine zorAckhaltende

Stellnng; es nntmialun'nieht8, um sich der Fremdherrschaft za entledigen.

Dieses Verhalten trug ihm in der Folge schwere Vorwürfe seitens der

deutschen Patrioten und der Holländer ein, und nicht nur im übrigen

Europa, im eigenen Lande selbst wurden Stimmen laut, da^^s Belgien, als

es anter l'ranzösidcher Uerrschatt Aland, seines Nulionaliiälsbewusstseins

gant und gar veilnstig geworden seL Die vorliegende Schrift ist gegen

diese Ansdiuldignngen gerichtet und erbringt in der Tbat stichbiltige

Beweise für eine Ehrenrettung Belgiens, Das Materiale zu diesen suchte

Poullet nicht in eiuheiujiscben Archiven sondern im Pariser National-

archive, und er fand es in den Berichten, welche die Präfekten der ver-

einigten Departement^ an die kaiserliche Regierung erstatteten. Diese

Berichte, die nus Poullet im Au^2ug bi-ingt, Stimmungsbilder von der

Strömung im Lande, seugen von dem anagesprochenen YaterlandsgeflUil

der in den Jahren 1813 imd 1814 unteijoehten Belgier. Als der GHsaien-

thron wankte und die Verbündeten in nngeilieilter Stärke gegenNapoleon

sich erhoben, da war auch in Belgien Alles reif für die Erhebung; dass

aber keine solche errfolgte, ist dem Umstand zuzaschreiben, dass es an-

gesichts der übergrossen Anzahl französischer Truppen, die im Lande lagen,

an den nOthigen Führern mangelte, denn Bürgcürtham nnd Adel scheuten

davor snrflck, sich an die Spitie der Volksbewegung zu stellen, da ne von

Plfindemngen sich nicht sieher wBhnten. Sehl.

Auf die Anregung und mit Unterstützung des Freiherrn von Lipper-

heide, Besitzers von Schloss Platzen im Unterinnthal, ist ein prächtig aus-

gestattetes Wappenbach der Stidte und Mftrkte der gefürste-
ten Grafschaft Tirol (Eigenthum und Verlag des Mosenm Ferdinan-

deum in Innsbruck, 1894) zu Stande gekommen. Der verdiente Custos

des Innsbracker Museums, C. Fiachnaler, hat in sorgfiiltig.ster Weise

das Material ^'esammelt, um eine möglichst gesicherte historische Grund-

lage für die Feststellung der Wappen der 54 Städte und Märkte Tirols

an gewinnoi* Die ileissigen Naehwmse des Verf. werden immer danken»

wert blniben, auch wenn man hie und da den Bemerknngen über Ent-

stehung und Verfassung der Städte und Orte nicht vollkommen wird bei-

stimmen können. Diesem historischen Theile voraus gehen die Abbil-

dungen von 48 Wappen, von Karl Rickelt ebenso siylgereoht wie ge-

schmackvoll gezeichnet; im Texte des zweiten Theiles finden wir ausserdem

noch einige voi treffliche Siegelabbildungen (Bozen, Brixeu, Kall, Inns-

bmck) und Wappenzeichnungen. Die schOne Publication ist auch typogra-

phisch (Druck der Tafeln: Aug. Pries, Leipug, Druck des Textes: Wagner
in Innsbruck) gelungen, möchten ihr bald ähnliche auf dem noch wich-

tigeren Gebiete der Heraldik des tirolischen Adels nachfolgen. 0. R.

L^iLjui^ed by Google



222 Noti»eii.

Der UebergangäsiiI im Ei»ai>>s bildet deu Gugenbtüud einer Un-

temioliiiiig von Brnrt Polacsek (als 4> Heft des I. Baiidee d«r Sta-

dien sur deutschen Knnstgesdiiclite, Bixassboig HeitK nnd Mlladel

1894) die in dem bemerkenswerthen Elgebrnsse gipfelt, dass der EL>a.ss

entgegen der verbreiteten Meinung keinesweg>i das Eindringen des gothi-

8clien Üau>stils aus Frankreich nach dem inneren Deut.schlan<l vermittelt

hat, sondern hin gegen die Mitte des 1 3. Jahrhunderte einen ausgesprochen

deutscbromanischen Stil mit gewissen provinziellen Sondereigentbümlich-

keiten gepflegt hat. Die Analyse der erhaltenen Denhmlller ans sptt-

romani.scher Zeit, begleitet von den Abbildungen auägewihlter Beiflinele

aof sechs Lichtdrucktafeln, wirkt eindringlich und überzeugend. Das ge-

legentliche Vorkommen französischer Einflüsse »n die.sen Denkmälern wird

zugegeben, aber ihre Bedeutung auf «las ri<liti;L,'e Maass zurückgeführt.

Man wird lortau damit zu ruchueu haben, dass der Elsaäs später als

maneha andere densche Landschaft sum gothischen Bansill fihergegangen ist.

A. Bgl.

Die Leitung der Herausgabe der Cleschiclue der europäischen
Staaten hg. von Heeren, Ukert, v. Giesebrecht hat nunmehr Piofe^sor

Lamprecht in Leipzig übernommen. Es wurden dem Unternehmen eine

Anzahl neuer Aufgaben einverleibt: Prot Firenne in Gent hat eine Ge-

schichte der belgischen Niederlande fibemommoL Eine Geschichte

Böhmens schreibt Professor Bachmann in Prag, eine Geschichte Fin«
lands Prof. Schybergson in Helsingfors. Für eine Geschichte Italiens

im Mittelalter und zu der Zeit der Reu.n^-ance ist Privatdozent Dr. Sutter

in Fit.'iburg i. B., für eine Geschichte Ii u Islands, zunächst in zwei

iiiinden bis zum Abschluss des vorigen Jahrhunderts, war Staatsrath

Pirofessor Brückner in Jena (sntdem Terstorben) gewonnen worden. Die

Fortsetzung der Geschichte Schwedens hat Ftof. Dr. Stavenow, früher

in Upssla» jetst in Oothenbnigt Übesnommen.

Historische Landes-Commission ftlr Steiermark. iV. Be-

richt Mftrs 1896 — Hftn 1896.

Bagieningsrath v. Zahn beanspruchte wegen Kränklichkeit eine Beur-

laubung auf längere Zeit» auf seinen Wunsch wurde Prof. Loserth in

den Ausschuss berufen.

Für die Arbeit des Herrn v. Siege nfold iilier dus steierische Lan»

deswappen sind «»ämmtliche Tatein bereits im Drucke und das Manuscript

für d«n Text kann in den njohsten Honaten erwertet werden. Begie-

rnngsrath Ilwof hat das Hanoscript seiner Monographie: »Die Grsfen

von Attems in ihrem Wirken in und für Steiermark * vorgelegt. Die

Arbeit kann voraussichtlich noch in diesem Jahre in Drnck Lr-cheinen.

Die , Geschichte der Verfas-ung und Verwaltung der Stt iermark von den

ältesten Zeiten bis 1283' wird von Prof. v. Krone s der Yollenduug

entgegengeführt.

Das 38. Heft der »BeitiSge zur Kunde steienn. Geschiditaquellen*

wird von CommissionsmitgHedem folgende Arbeiten enthalten: Loserth,
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Die sltMcrische Religionspacification 1 572— l v. Z w i e d i ue c k , Diis

reichsgr&flich Wurmbran rsche Familienarchiv zu. Steyejraberg. Diese werdeu

auch in Sepftratabdrücken als »VerOffButtifilmiigea dw Hittor. Landes*

Commisrion f. Steiermark < mit fortlaafeiider Zahl aasgegeben werden.

Die beiden Hilfsarbeiter AbUmi Kapper und Haas Meier, Hörer

der philosophischen Facultät, waren mit der Herstellung von Copien und

Regesten von ürkundim und Acten des Steyersberger und Feistritzer Ar-

chivs, des stfMt'rrniirki!^('hon und känitmisclu-n T.andpparchivs beschilltigt.

Im Interesse der Commission wurden Keisen unternommen von:

Y. Krones nach Wien und Wiener-Neustadt; Loserth naeh 8i Fanl,

Klagenfiurt und InxisbnidL; Zwiedin eck nach Steyereberg, Feittrits,

Steyr und Taehaa, Von den Berichten über die Ergebnisse dieser Reisen

sind im Anhange zu diesem B^richtf 'li^' von Loserth und v. Krones bereits

abgt' lrackt; v. Luschin hat seine Forschungen in Innsbnick noch nicht

abgeschlossen, sein and v. Zwiedine<ks Detailbericht wirvl im nächsten

Jahre veröffentlicht werden kOnnen. Als ein Eigebnis seinw Erhebungen

hat der letakere in der am 80. JUxt abgehaltenen allgemeinen Tenamm-
long nachfolgenden Antrag eingebracht:

In einzelnen Archiven steierischer Adelsgeschlechter befinden sich

umfassende Materinlipn, <rnH-;tt'nfliHils Corrfspomlfii/en ö^^terr. Staatsmänner

des 1 7. und IS. Jabrh., i\u' iliiem Inhalte nach wtdt r in der allgemeinen

Familiengeschichte, noch m den Mouugruphicn tiuzeiner hervorragender

FereOnliiäkeiten verwertet werden kOnnen, die aber für die Gediidite

Oeaterreiche und de» Dentsdhen Beiehea die wertvollsten Beitrige Uefem.

Die histor. Landrs-Commission f. Steiermark kann in eigener Wirksamkeit

die Sammlung und Bearbeitung dieser Quellen nicht unternehmen, sie

hält es aber doch für ihre Pflicht, darauf nufmerksam zu machen, dass

sie vorhanden seien, und dasa ihre Veröäentlichung eine wesentliche Be-

reicherang der Wisaensohaft nach sich ziehen werde. Da das k. k. Hi-

nisterinm f. Caltos n. üntenioht eine derartige YeiOfliBntliehmig vorans-

siohtlich würdigen und forden dfirft«, so sei ein Qesnch nm Gewihnmg
mner Subvention zur Sammlung und Herausgabe von > Correspondensen

Osten*. Staatsmänner des 16., 17. und 18. Jahrhunderts* aus den Fami-

lienarchiven steierischer Adelsfamilien durch die histor. Landes-Commissiou

an dasselbe zu richten. Es wurde beschlossen, dass der Seci-etür mit der

Ansarbeitang einer entspreehenden Denkschrift betraat nnd Mne Deputation

an den Unterrichts-Minister entsendet werde, nm seine Ünterstfitrang fBr

das Unternehmen zu erbitten uiul l« n Zusammenhang desselV)en mit den

in der ersten Denkschrift (betr. Landes-Commissionen f. üsterr. Verfassungs-

u. Verwaltungsgeschichte und Verwendung jüngerer Kräfte zu Forschungen

in heimischen Archiven) gestellten Anträgen darzulegen.

Auf Anordnung des Commissionsmitgliedes Dr. Leopold Schuster,

Bischofs von Seckan, wird seit swei Jahren an der Ordnung des

Seckaaer OiOoesanaichivs gearbeitet. Die Sichtung des sehr nmlangreiehai

nnd wertvollen .Mat« riales wird ununterbrochen fijrtgesetst werden.

Herr Dr. Peisker legte im Verfolge !>ieiner agrargescbiehtlichen

For.'jchungen, eine Anleitung für die Feststellung der Lagen- umi Vulgo-

uamen vor, die in Verbindung mit den i: ragebogen und Mustern au sämmt-

üche Pfarrämter der DiOceRcn Seckan und Lavant versendet werden. Die
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«infühieude Krklilrung Dr. Peiskers >Uebt'i- Wulitigkeit üer Lagen-

uiid Vulgunameu* und die Masterbl&tter für die ZusammenäteUuiig der-

mlben, yeKÜMst von Dr. Ambros Qasparits, Süflsoftpitnlar toh Bein und
Ffanmr von Semriiieh, finden sieh im Anliange.

Gras, Mai 1896. 1>er Seeretlr: v. Zwiedineek.

PersonaUen.

Hofiraih H. R. v. Z eis aberg wurde sam Director der Hofbibliothek

ernannt und auf sein Ansuchen von der Leitung des Instituts für österr.

Geschichtsforschung enthoben. Znm Vorstände des InsÜtaiB wurde £. Mühl-
b a c b e r ernannt.

Th. B. V. Sickel feierte am 18> December 1896 seinen 70. Geburts-

tag. Ans diesem Anlasse wnrde vom Institut f. Osteir. Geschiolitsfonchnng,

dessen ansgeseiebneter Leiter Hofiratb Sickel doreb fast iwei Jahnehnte
gewesen, demselben eine Adresse übersandt, auf der sich die in 19Uai

lebenden Schüler Sickels unier/eu hneten. — Sitkel wurde zum aoswSrt.

Mitglied der schwedischen Akademie der Wissensch, gewählt.

E. Mühlbacher wurde zum ordentl., J. v. Zahn, J. Em 1 e r und

A. T. Jaksch wurden zu corresp. Mitgliedern des k. k. Archivrathes

ernannt.

J. Losertb wurde zum ooiTesp. Mitglied der k. Akademie der Wis-

sensch, in Wien gewShlt.

Ti. Wahrmund wurde sum ord. Professor für Kirobenreeht an der

Universität Innsbruck ernannt.

Ernannt wurden: zu Archivaren M. Mayr am Statth.-Archiv in luns-

brock, B. Sebnster am AidiiT d. Minist d. Innern und A. Staraer
am Statth."AnbiY in Wien; au ArdiiTscondpisten L. Klieman am
Statth.-AiebiT in Prag, Fr. Dörnhöffer am Statth.-Archiv in Wien

K. Kl aar am Statth.-Archiv in Innsbruck; zum Archivpraktikanten

H. Kretschmayr am Archiv d. Minist, d. Innern in Wien; M. Vancsa
7.um Custos am niederösterr. Landesarchiv in Wien, J. Teige zum Ad-

juQcten am Stadtarchiv in Prag.

H. Kretschmayr ist als stftndlgu Arbeitskraft für die vom Instltat

in Angriff genommene Neubearbeitung der Regenten der Qsterretchisdien

Habsburger von 1281—1493 eingetreten.
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Zn Dynamins Yon Massilia.

Von

M. Manitius.

B. de Rosai hat luscripk. christ. urbis Komae II, 1 p. 70 n. 40'^

ein Gedicht des Dynamins erstmalig veröttentlicht. auf welches auch

J, Huemer in seinem Iter austriucum (Wiener Studien IX, 50) auf-

merksam machte. Durch eine aus Gtittweih mir freundlichst zurje-

sandte Abschrift bin ich in den Stand gesetzt, einiges zur Textkritik

für das Gedicht zu lietern, da sich die Ausgabe von de Rossi haupt-

sächlich auf eine Klosterueuburger Handschrift stützt. Die üeberschrift

lautet: ,,de lercne msula laus dinami''. Doch zaTor erübrigt es, die

Persönlichkeit des Verfassers festzustellen.

In einer kurzen Einleitung handelt de Rossi p. 60 über den Ver-

fasser. Unzweifelhaft ist es jener Dynamius, welchen Gregor von Tours

(Hirt. Ftmß. VI, 7 p. 252 und VI, 11 p. 255 ed. Arndt) „ractor Pro-

vinciae" nennt. Er war zugleich Inhaber einer grossen kirchlichen

Vertrauensstellung, nämlich nach Qregorii I. registrum III, 33 (M. G.

Epiat. I, 191) und VI, 6 p. 384 f.») „rector patrimonii Galliarum";

als solcher stand er in unmittelbarem Verkehr mit dem rüiniscben

Stuhle. Yon Dynamius als Schriftsteller erfahren wir bei Gregor von

Toars und ans den päpstlichen Hriefen nichts, was auch nicht Wun-
der nehmen kann, da jener fränkische Bischof nur selten über litera-

rische Dinge spricht und auch der grosse Papst kein Freund der

«shdnen Literatur gewesen ist (vgl. Registr. XI, 64). Doch das ano-

M Vgl. ausserdem ep. V[I, 12 p. 454. VII. p. 482, und IV, 37 p. 274.

Houät uuch kommt für ihn in Betracht Ciregur. Turon. hiat. i*Vaac. IX, U p.

und X. 2 ]). 4n*l.

MilthmluuKtiU XVlll. 15
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226 M. Manitias.

iiyme Werk de dubiis uominibus (Keil, Grammat Latiui V, 5711. 13)

hat einen Vers von ihm aufbewahrt ,,ut Dyuamius: laetu sedeus filo-

mella irondL" ; diese Anführung weist auf eine alcäische Ode hin. Na-

tiirhch war Venantins Fortunatus mit Dynamius bekannt, der ja zu

allen römi.scheu und fränkischen Grossen seines neuen Heimatlandes

in Bezieliung trat. Er spricht ihm dichterisches Talent zu, worauf man
freilich nicht viel geben kann, da Fortunatus bei weltlichen wie bei

geistlichen Herren alles iu glänzendem Lichte gesehen hat. Fortun,

Carm. VI, 9« 17 (p. 150 ed. Leo) ,fAd Dynamium de Massilia'' beisst

es von ihm:

Yel mihi verba dares de fönte refusa loquaci

Ut faceret tecum pagina missa loqui.

Der ^fbns loquax*^ ist hier als der Musenquell Hijq^creiie su Ter-

stehen. Fortunatus kannte Gedichte von ihm, die anter anderem Na-

men erschienen waren; er rOhmt ihn deswegen Carm. VI, 10, 57

p. 151:
Legi etiiim missos alieno nomine versus.

Quo quasi per speculum reddit imagu Tirani.

Fönte Camenali quadrato spargeris orbi,

Ad loca quae nescis, duceris oris aquis.

Hinc quoque non aliquo nobis aboleade reoedis,

Qao fizQB scriptis noseeris esse tnis.

Eine weitere Erwähnung des Dynamiu.s bat sich iu seinem Epi-

taph erhalten, das von der bekannten gallischen Inschriftensamralung

des Manno aufbewahrt wurde. Die Aufschrift des Epitaphs „Epita-

phium Dinaraii patricii et Eucheriae coniugis'' ist nicht alt, sondern

von den Herausgebern hinzugesetzt worden. Das Gedicht wurde von

dem gleichnamigen Enkel des Dyuamius i) für das in einer Kirche

zum h. Hippolyt gelegene Grab der Ehegatten verfa^st-). Iu diesem

Gedicht wird der schriftstellerischen Arbeiten des Dyuamms mit keiner

Silbe gedacht, was um so mehr autl'iillt, als es von des Verstorbenen

eigenem Enkel herstammt. Endlich haben sich zwei Briefe eines Dy-

namius erhalten, der mit dem unsrigen identificiert worden ist, und

zwar in der Sammlung der Epistulae Austrasicae aus Cod. Vat. Pal.

860 s. IX. Von diesen ist der au Vilicus von Metz gerichtete (M. G.

Epist. III, 130 n. 17) bei weitem wichtiger als der andere (ib. III,

127 n. 12). Denn bei dem letztem vermisste der Sammler die Aui-

') Alcimi Aviti oj)era etl. Peiper p. 194 N. XXf, 21 »Dinainius parva lacri«

mana baec cariuina ludi isumen avi relereu» patre iubentti nepoa*.

^ Vt. 5 »Binamina ble sam pariter Eneheria conituix Ifsirtjxis Hippoliti

limiiia aancta ienent«.
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Zu Dynamius von Masulia. 327

Schrift und fand nur den Absender bemerkt, sodai>s die Worte „Kpi-

stula Dinamii ad amicum" wohl von ihm selbst vorgesetzt worden

sind, wenn man nicht annehmen will, dass sich hinter „amicus" eiu

Eigen 11 ;ime verbirgt. Hingegen gewinnen vrir ftir den Brief an Vilicus

als äusserste Grenze der Abfiissimgszeit das Jahr 568, da jener Bischof

von Metz am 17. April 568 starb. Sehen wir nun zu, ob alle diese

Thatsachen sich auf einen und denselben Dynamius beziehen können.

Aus dem Grabgedichte des Enkels wissen wir i), dass Dynamius,

der Gemahl der Eucheria, fünfzig Jahre alt geworden ist. Dass er

aber im Jahre 601 gestorben ist, wie de Kossi p. 60 und p. 267 adn.

22 angibt, ist keineswegs erwiesen. Diese Annahme geht auf die

Hist. litt, de la France III, 459 zurück und fusst auf einer willkürlich

interpretierten Stelle von Gregorii registr. XI, 75. Der Brief an Vilicus

lässt nun ohne jeden Zweifel erkennen, dass Dynamius mit jenem

Bischöfe schon längere Zeit in vertrauter Beziehung gestanden hat,

vgl. „Vereor quidem ne pro huius tarditate libelli reus vestri exsistaoi

imperii, sed ä solito pietatiB arbitrio mearam amaritudinum pondus

iii»pidtU| neeesntati protinus indulgetis". Auch war die Lage des

Dynamius damals nicht sehr günstig, wie jene Anfangsworte des Briefes

Tenaiheii und ans der Bitte an Vilicus hervorgeht „ut iagiter me . .

.

interoessio vestra commendet et omoibos quibos necessariam inspicitis,

per qiios etiam regia auribas deferatnr, meam necessitatem adserite vel

celerem reditum optinete". Danach war Dynamius damals schwerlich

ein Nealing im Staatsleben and in der Politik, also kein junger Mann
mehr, und da der Brief spätestens 668 geschrieben ist, so wird man
eine Qebart kaum später als um 536 ansetsen dürfen. Otehea. wir

nnn sa den anderen überlieferten Daten Uber. A.qb der Zeit um 681

em^ttint Greg!or Ton Tonn (Eist. Franc VI, 7 p. 253), dass Albinas

„per Dinaaiinm rectorem Pronnciae^' mm Bischof in Uite eingesetEt

wurde. Üm dieselbe Zeit brach zwisdien Dynamius und dem Bisehof

Theodor von Massilia heftige Feindschaft aus (Oregor. Turon. hisi

Fnna VI, 11 p. 256). Ans dem Jahre 687 er^lt Gregor (IX, 11,

p. 368) „Dinamium et Lopum dnoem redditns rex CSiildeberthns recepit^.

Die letste Erwähnung bei Gregor im Jahze 690 (X, 2 p. 409) bedeht

sich auf eme Qesandtsdhaft des EvantiuB, des Sohnes von Dynamius

„Efant enim ibi tone . . . legati Bociigisilus ... et Erantius filius

Dinami Arelatensis". Auf eine etwas frühere Zeit bedehen sich wohl

die beiden Gedichte, welche Forbinatus an Dynamius gerichtet hat

^ Vs» 11 »Lostea deeem felis talerat post terga maritos Oam dedxt haac

«edeni morte •npiema dies«.

16*
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(^C urm. VI, 0. 10), in deren erdterem Fortunat den Besuch des Dynamios

von Alas^iliu bei »ich besiugt, während er ihm in dem zweiten Grüsse

au t'iue Reihe von Bischöfen aufträgt; und zw&r wird hier an erster

iStelle (VI, lo. G7) Thtodorus von Massilia genannt. In spätere Zeit

hingegen iiilirt rnis der Briefwechsel Gregors des Grossen mit Dynaniius.

liegistr. III, 33 (I, 191) schreibt ihm Gregor im Jahre 593. „Gregorius

Dinamio patricio Galliarum'S alsDyuamius „rector patrimouii Galliurum"

war. Denselben Titel erhält er im Jiilue 595 (liegistr. VI, 6), während

er in drei anderen Briefen aus den Jahren 594 ^^97 (Registr. IV,

37. VII, 12. VII, 33) nur „Diuamius" heisst. Bedeutend wichtiger ist,

dass in den zwei letztgenannten Briefen seine Gattin erwähnt wird

„iiixta petitionem filiorum uostrorum Hinamii atque Anreliaiiae" und

„Gregonus Dinamio et Aurel iae jier Fraucias". Der Käme kann sich

nur auf dieselbe Persönlichkeit beziehen, und ohne Zweifel ist damit

die Gattin des Dvnamius «gemeint. Dabei ergeben sich aber chrono-

logische und andere Schwierigkeiten.

Wie wir oben sahen, wurde Dynamius fünfzig Jahre alt. Im

Jahre 597 erscheint seine Person das letzte Mal in den Briefen Gregors.

Wenn er altsO noch im Jahre 597 starb, so könnte er nicht vor 547

geboren .sein. Gesetzt nun, dass der Brief an Viiicus von Metz auch

erst in dessen Todesjahr 5ßH verfasst ist, so könnte Dynamius damals

nicht älter als 21 Jahre gewesen sein. Erstens aber erweist der Brief

nach seinem Inhalte den Absender schon als einen gereiften Manu,

und zweitens geht die Goincidenz unserer beiden Annahmen, dass

nämlich die Briefe des Dynamius an Vilicos und des Gregor an

Dynamius beide im Todesjahr der Adressaten geschrieben wären, doch

schon bis dicht an die Grenz - d « r Möglichkeit; Sie ist in hohem Grade

unwahrscheinlich. Hierzu kommt aber noch ein anderer Umstand.

Im Grabgedichte des Enkels heisst die Qattin des Dynamius Eucheria,

Papst Gregor nennt sie dagegen Aureliana oder Aurelia. Wenn man
nicht annehme will, dass in dem Epitaph £uchena statt Aurelia ver-

schrieben ist, so muss mau nach alledem zwei Dynamii unterscheiden.

Das Grabgedicht löst die Schwierigkeit am einfachsten. Sein Verfissser

ist der gleichnamige Enkel des Dynamius. Nach unserar obigen

Ermittelung könnte der Dynamius, der den Brief an Viiicus schrieb,

kaum nach 535 geboren sein, und da der Patrioius Dynamius nur fOntaig

Jahre alt wurde, aber noch 597 in einem firiefe des Papstes Gmgor
erscheint, so kann der Briefschreiber, der aller Wahrsehttnliehkeit naeh

lange vor 535 geboren ist, mit jenem Fatricius nicht identisch sein.

Somit bleibt kaum ein anderer Ausweg als die Annahme, dass der

1) Di>r Brief, anf welchen hier Bezug genommen .wird, ist nicht erhalten.

Digitized by Google



Zu Dynamins von MaaaHiA. 229

Oorrespondent des VilionB der Gemahl der Eocheria war, sowie daaa

dsssan Enkel der Patriciiu und leetor patrimonii Oalliamm und IVennd

des FortonatoB gewesen ist. Wenn der IHere Dynamii» sehon 520

oder irftber geboren ist, so wttrde man im Jahre 581 ohne Schwierigkeit

einen Enkel annehmen können, der sich schon in angesehener Stelling

befimd. Dieser Enkel wSxe dann der Dichter Dynamins, der dßä

Orosseltem das Epitaph dichtete, ans Fortonat bekonnnt ist nnd anch

aiu dem Werke de dnbüs nominibas als Dichter herrortriti Damit

stimmt anch, dass in dem Epitaph mit kmner Silbe der dichterischen

Th&tigkeit des Slteten Dynsmias gedacht wird.

Noch möchte ich eine kane Bemerkung an die Eocheria, die

Gattin des filteren Dynamins anknttpfen. Von einer Eocheria poetria ^)

findet sieh in einigen Handschriften des 9. Jahrhonderts ein Gedieht,

das allerlei Gegeniiptn spielend sosammenstellt (Änth. lai Biese* 890.

Baehrens, Poet, lat min. Y, 361 N. LX). Dort heisst es Ys. 9 „Lin-

gonico pariter claadatur in aere smaragdus**. Dnrch diese Anspielung

auf die Eisenindustrie von Langres dürfte das Gedicht seinen gallischen

Ursprung erweisen. Und dass die Dichterin von hohem Stande war,

wie ja auch die Gattin des älteren Dyiiamius, ergibt sich ans dem

Sclilugi^versc ;)2 ,.]iusticus et aervus sie petat Eiichcriam''', der etwas

Unmögliches ausdrücken soll. Und mehrfache, dem späten Latein

angehörende Ausdrücke -) bezeugen, dass das (Jedicht in spät-e Zeit zu

setzen ist. Ea ist darnach möglicli, dass zsvisclitu dieser Dichterin

und der Gattin des älteren Dynamius ein Zusammenhang besteht, er

fusät freilich auf noch sehr unsicherer Grundlage.

Wenden wir uns nun zu dem Dieliter Üvnamius. Seine Beziehungen

zu dem Kloster des hl. Houoratus auf der Insel Lerine sind dadurch

bekannt, dass er das Leben des hl. Maxiraus beschrieb, eines früheren

Abti's der Stiftung, der später Bischof von Uiez wurde ''). Er widmete

die Schrift einem Nachfolger des Maximus, dem Bischöfe Urbicus vf»n

Riez. Es kann ihm somit nicht scliwer gel'ullen sein, au Ort und Stelle

Nachrichten über den Begründer der nachmals so berühmten Stiftung

einzuziehen. Und darauf gehen wohl die Angaben in seinem Gedicht

zurück. Von dem früheren Schlangenreichthum der Insel und der

wirksamen Bekämpfung durch Honoratus spridit übrigens auch Hilarius

von Arles in seinem Sermo de S. Honorato c. Iii, 15. (Acta SS. Jan. II,

•) im tansiü. 8071 Versus Eucheriue poetrie.

*) 16 irallificare. 17 mnantes. 18 tracta.

YgL Yinc Bafralit» Claonol. sanct. et alior. viroram illutir. ao abb. s.

insalse LeruMnsi« (Lugd. 1618) U, 11(; ed. Bunm de piobat. 88. bist VI, 647

(Colon. 1581).
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383. Bmxell. 1863) „Vacuitem itaque insalam ob nimietBfcem sqnalloiis

et inaoesBam vraenatorum animaliimi meta . . petii . . mxnß rab pio*

ferens: snper aapidem et baailiaeam ambntabis et concokabia leonem

et draconem . . . Fagit horror solitudinis, cedit turba serpentium**.

Eb dürfte nicht leicht x\x entacheiden sein, ob sich Dyiiamius in seinem

Bericht an diese Schilderaug oder deren Quelle angelehnt hat, oder

ob er Localtradition benutzte; wenigstens ist mir eine weitflie Anlehnung

an jene Schrift des Hilarius bei ihm nicht aufgestossen. Sprachliche

und metrische fiedenken, das Gedieht dem Dynamios znsnachreiben,

finden sich nicht, denn Sprache und Venkanst sind dem 6. Jahr>

hundert dorehanB angemeaseu und rochen nicht an Fortanatna heran,

mit deaaen Dichtungen unsere Verse aonat mancherlei Berfihmngspunhte

zeigen^). Ausserdem weist schon der Zusammenhang, in welchem

das Gedicht im Neodauetrobnrgenais 723 und im Gottwicensia 64
überliefert wird, darauf hin, daes es alten Ursprungs ist, indem es

n&mlich in einer sehr alten Sammlung unter alWhand römischen und

gallischen Inschriften und Epitaphien stehi So dürfte es mit voller

Wabrscheinlichheit auf den Patridus Dynamius Ton Massilia znrflek-

zuführen sein. Da das kurze Gedieht erst einen einmaligen Abdruck

er&hren hat, der sich ganz nach der Anlage des Werkes von de Bossi

der Form ron Inschriften ansehlieest, und dies Werk nur in grossen

Bibliotheken erhattlio]i ist, so erlaube ich mir, hier einen zweitoL

Abdruck zu Ineten, der sich enger an die handschriftliche Grundlage

aosdiliess^ als die Au%abe von de Bosau Eine Cbllation der Hand-
schrift TOn Elostemenburg konnte ich leider nicht erlangen. So war

ich für den Neodaustroburgensia auf die, wie mir scheint, nicht ganz

ausreichenden Angaben bei de Bossi angewiesen, der zwar p. 61 sagt,

„utriusque codicis seripturam in ima pagina adnotavi n, 40*^, aber

p. 60 erklärt „eios (seiL GoettweihensiB) codicis aocoratior descriptio

minime videtur neoessaria^S Er gibt fast aasschlieaBÜch die Kloeter-

neubnrger Lesarten.

Im folgenden ist G — Gottwicensia 64. N — Neodaustroburgensia

723. ßossi = de Uüssi, Inscr. christ urb. Eomae II, 1 p. 70 n. 40*.

De Lerine insnla laus DinamL

Inter praedpuas quss dagnnt aequora terras

Nil simile in mundo est, saneta Lerine, tibi.

iMcr. lerene G. 1 precipuas GN. eqaora GN. 2 in om. ON^ <mUL Bötri^

mundo eice lerine 0, mundo est aanote N,

*) Vgl. mit den Gedichte beionden Fbrtanati Gkna. I, 18—Sl und mit
Ys. 12 im einselnett dsf bei Fortunat unendlich oft TSiüerte Thema demsltim
Inhalt«.
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Optimu quae vivo fandata edt inaula saxo ^)

Et äuper ornato tegmine plana viret.

DiTes luultipliei laetator BÜva oolore, 5

Arboribiu miitis fert coxonata^ oonu».

Ber nemus ambrcNnun *) Tentonun flamina *) vitat»

Et portum sanctis praopant illa viris.

Ut caret haec ntunquam foliis nee tempora miltat»

Sic meritis semper pectora laeta tenet. iq

i'risca redivivo quo coaätat regula culta,

Quo giez agnomm non tiiMt am lapi.

(kümiiis Honontos moitis ed nomine dietos

Floroit bic primnB inoola, GliriBte, taiis.

PoBtqnam sancta viri ))errexit fama per orbem, 15

Vix alium meruit dives habere patrotn.

Uic novuü antiquam iecit athleta dracouem

Nec post hic rabidas horrida fauce nocet.

Qaod Bi Tel casn eniat in litore serpens,

Yirere nom nltn mzias ore poteet so

Joatomin hoc opus est, at nostri üuiaris aoetor

J'ellatur victus, vita iubente mori.

Sic electa deo praecellit insala saeclo

Quae tot perfectis gaudet amoena viris.

Temnera mondimaa optat qui mente procellaa, ^
Jnvenit hie valfas iam, paradise^ tnae.

3 que ON. es 4 omata N. uiget O. 6 letatur ON. 8 preparat QN.
9 Ut prM Bk <?. 9 tempore JK 10 pectom tenet OH, viva «N. Böni, laeta

ego. 14 tuifl GN^ corr. Rostsi. 15 eancta porrexit GN, corr. Roitai. HJ \'ix (Vir

O) meruit aridas GN, corr, Boasi. 17 adthleta ad letba iV, ad leta Rom.
18 rapidas G, rapidam N, corr. Boni. 21 opus Mt tit flb fbnerif G, iipus est

ut HI funeris N, opus est ut nostri f. Rossi. 23 Sic priun Hic G. precellit GN.
•eclo GN. 24 Que GN, gaudet agmina viris N^ gaudet hic agmina viris G,
corr Boom. 25 Tempneie fß paiadiMe <7.

Siehir Italien beide HMudidirifleii in engem ZoBammenliang.

Während aber N an einigen Stellen dae JEtiohtige flberlieferi, ist dae

anderwärts aueh bei G der Fall, wie ans obigem berrorgebi ünd
daher sind die Lesarten von G. uicht so gtM-ing abzuschätzen, wie ea

de Rossi gethan hat, der die Ueberlieferimg von G hier gar nicht

geprüft zu haben scheint, wie aus Vs. 17 hervorgeht.

Zu erwähueu ist hier noch, dass J. H. Albanes ebenfalls aus der

Ueberlieferung zwei Dynumii licrausgeleseu hat imd darüber briefliche

Mittlieiluug an de iiuääi machte, welche dieser p. 2G7 udn. 22 theil-

*) of. Verg. Aen. I, 167 vivoquo aedilia saxo.

*) cf. Ovid. Met. V, 388 Silva 1 oronat aqua^» cingen» latus omne,

^) rf, Ovid. Met. VII, 75 Qua« nemu:^ umbrosuin aecretaque silva tegebat.

*j Juvüaci cvaag. III, 99 aurgeutiü iiamiue veuti.
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weise uhcl ruckte. Alhanes nimmt an, das» der von Gregor von Tours

X, 2 zum Juhre 590 erwähnte Dyuamius Arelatensis von dem Dynaniius

Massilienais zu unterscheiden sei, von welchem letzteren 6:5 weder bekannt

sei, dass er aus Arled stamme, noch auch, dass er einen Sohn Euantius

^eliabt habe. Derjenige Dynamius aber, dessen Epitaph erhalten sei,

habe einen Sohn Euantius und einen Enkel Dynamiu« gehabt. So

passe die Beziehung Arelatensis nur auf diesen, zumal da im Epitaph

erwähnt werde, dass Dyuamius und Eucheria in einer Kirche zu

St. Hippolyt begraben wären und eine Kirche dieses Namen.s iiieiiuils

zu Massilia, wohl aber zu Arles existiert habe. Das kliugt /.imächst

bestechend und de Rossi hat sich den Ausführungen von Albaues an-

geschlossen. Wo aber wird in dem Epitaph erwähnt, dass der Sohn

jenes Dynamius Arelatensis Euantius geheisseu habe? Und Gregor

von Tours nennt nirgends den Djnamius als aus Massilia stammend

oder in Massilia lebend, er sagt nur f^W!U>x ProriDoiae**. So konnte

aber Djnamius genannt werden, sowolil wenn er in Massilia, als auch

weun er in Arles lebte. Es ist keinesw^ sicher, ob Gr^^r mit dem
Worte Arelatensis die Heimat, oder ob er den Ort bezeichnet, an welchem

Dynamius sein Herrschaftsgebiet leitete. Der Ausdruck Dynamius

Arelatensis bezeugt doch jedenfalls, dass Gregor hier von einer seinen

Lesern bekannten Persönlichkeit spricht und es daher nicht für nöthig

iiudet, Titel oder Würde derselben anzugeben. Der Ausdruek kann
sich daher füglich nur auf den sehen frflher genannten Dynamius
beziehen, Gregor hatte sonst unstreitig einige eriäntemde Worte hinzu-

gef&gi Ein Euantiuseneheint flbrigens als Yeriasser eines Akrostichons

(Nicholao-Euantius), das sich unter den Gedichten dee Eugenius Tele-

tanus findet >). Jeden&lls hat er mit dem gleichnamigen Sohne des

Dynamius nidits zu thun. Es dOrfte sich aber aus unsem Ausfilhrungen

ergeben, dass der altere Dynamius einen gleichnamigen Enkel und
dass dieser von seiner Gattin Aureliana einen Sohn Euantius gehabt hat.

t) Anthologia latina ed. Biete n. 669. Tgl. meiiie tieeehidite d. christL

Ist. Poesie 8. 429i.
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Beiträge zur Geschichte der Finanzverwaltung

Oesterreichs im 13. Jahrhundert^).

Vlwi

Alfons Dopsch.

11. Die OiTaiiisation der landesfürstlichen Finanzvcrwaltniig.

Das Landschreiber- und Uubmelsteramt insbesondere.

Die Finanzverwaltung der österreichischen LandesfÜrsten in der

älteren Zeit lässt in ihrer Orgauisatiou deutlich die einzelnen Quellen

noch unterscheiden, auf welchen die Finanzen derselhen beruhten.

Die Einnahmen gliedern sich bei der verschiedenen Form, in

welcher sie ihnen sofloasen, ihiem rechtlichen Charakter nach wesentlich

in zwei grosse Gruppen.

Es sind einmal solche, die der Henog als Gros^pnndbesitzer von

dem in seinem Besitae befindlichen liegenden Gnte (Grand und Boden)

empfieng. Mit diesen vereini er andererseitB jene, welche ihm als

Landesfdrsten ankamen: die ErtrSgniaae aus den Böllen (Gericht,

Mauth und Zoll, Mfinze und Jadenregal, endlich Forst- und Bergregal)

und gewisse Sffimtlich-rechtliofaeLeiBtongen. (Marchfntter, Landpfennige

und Buxgwerk).

EineMittdatellong könnte vieUeicht den Nutnechten an geistlichem

LehenshesitB, sowie dem Togtrechte angewiesen werden, insoferne sie,

wenn auch wie jene ersteren auf priTatrechtlicher Grundlage ruhend,

dem Herzog in diesem Umfang doch TOinehmlich wegen seiner

Stellung als Landesftrst zutheil wurden.

üeber die Verwaltung der Einnahmen des iandesfbrsten gewihren

einigen An&chluss die Einkfinfte?erBeichmsse, welche dieselben anlegen

0 Vgl. diese Zuhr. 14, 449 ff.
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liessoti. Für Oesterreich liegen uns davon aus dem 13. Jahrhundert^^

noch y-wei vor: eines der Zeit Otakars zugehörig, das andere aus jener

Alhrechts T. von Habsburg. Die gemeinsame Grundlage beider, ein

älteres Urbar aus der Zeit der beiden letzten Babenberger, ist uns sicher

bezeugt, leider aber nicht mehr selbst erhalten

Vermöge ihres ur})arialeu Charaktere imterriehten sie uns besonders

über die laiidesfürstli( lie Doraäuenverwaltung. Diese erscheint nach

ihnen derart organisiert, dass der Grundbesitz des Landesheim in

eine Reihe von Aemtern (officia) eingetheilt war. Sie werden nach

dem Ort ihres Sitzes ^
i, seltener nach ihrem Inhaber *) benannt

Nach Aemtern werden in diesen Einkünftever/.eichmssen die ver-

schiedenen Abgaben und Dienste au den einzelnen Orten angeführt.

Sie stellen also, indem sie die landesfürstlichen Einkünfte mehrereir

Orte in sich fassen^), gleichsam Steuerbezirke, emen Kreit gewiiaer,

eine Yerwaltungseinheit ausmachender Pertineiizen dar.

Der Umstand aber, dass wiederholt die verschiedenen Einkünfte

aus einem solchen Amt am Schlüsse der Aufzählung summarisch

KU8ammenge£iisät werden*), laset sie anderseits als Gentren der Local-

Terwaltnng erscheinen.

In diesen Aemtern nun begegnen uns landesfürstliche Amtleute

(ofBciales). Sie waren nicht nur mit der Einhebung der Terschiedenen

•) Ueber da« eratere habp ich in dieser Zeitfchr. 14, 449 tt. gehandelt und

zu den Einwendungen KrbenV ebda. 16, 97 ö'. bereita Stellung genommen, ebd.

16, 382 fl. — Das zweite brbar igedr. Rauch, SS. rer. Austr. 2, 3— 113 wurde bisher

— auch von mir frtther — der Zeit K&nig Rudolfs mgewiesea. Oaw et in die

enten Jahfe der Hemebstt Henog Albveoht'i gehört, weide ich bei andenr

Gelegenheit iifher begründen.

-) Dazu wurden durchaus ancb die reichen Kircbenlehen gerechnet, welche

die üsterrcichigehen Landc»herrn von den benachbarten HochBtiften (Salzburg,

Pufisau, Regcnsbui-g und Freising) innehatten. Es erscheinen z. B. die pus«uui-

sehen Lehen, welche wir in dem Beittmitnii Henog Friedriohs IL ron 1241

(Mon. Boica 28 a, 164) aa%eiftMt flndeii, auch in dem otalauiachen ürbar auf>

genommen. Aeimliehes ist sneh ia dem ^nkflnfbeveizeicbnis aas dar Zeit AlV
reebts (Rationarium Austriae), a. «w. in nocli weiterem Umfang ni verfolgen.

) So in dem otakarischen Einknnfteverzeichnis : o. in Waltherwlorf ; o. l iica

Gritehenstain et Mukerawe (Chmel, Noti/.. Bb 5, 335). — ü. in Itechperch (ebd.

334). — 0. circa Weidervelde et Pernckke (ebd. 355).

«) Olakarilcfaet Urbvr : o. Rodloms ia QeveUe (ebd. 355). — Urbar AlbceehU:

0. Ottonit de Celle (Raneb. a. a. 0. 87).

*) l'rbiir Otakars: unter der Ueberscbrift : o. [adj S. Petrum (ebd. 403). —
Urbar Albrechth: redditus ia o. Kecbperge (Bauch a. a. 0. 21); ndditu in

O. Lengen pacli (ebd. 22).

Oiakar. Irbar: eumms ia boc otiicio (Rea) (Chmel a. a. Ü. 33b) oder

summa huius oihcii (ebd. 355).
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Abgaben betraut sondern zugleich auch angewiesen, für die Wahrung

des Besitzstandes nxid der Bediie des LaadetfÜrsten Sovge sn tragen

Far ihre DienstlelBtiiDg wurden Omen als EnÜohnimg von amts-

W9geia. (latione offieii) gewiiae BinkOnfte mgewieien: sei es der Nato-

gennas an beBÜmmten Bentiungen*], sei ea ein Antiieil an den sn

toietendep Abgaben aelbafe (ins offioialb)*).

Ein Untersehied awieclien den einsalnen AmÜenien (ofBeiales) wird

in dieeen Quelkn nidit gemadit, iodan am ihnen nicht auf die

ünteroffdnnng des einen unter den andern, uiehi etwa auf eine Gen*

tralifljemng djeeer Aemter (oder mdotter von ihnen) unter einem

gemeinaamen Obenunte geaohlofleen werden kann.

Aehnlieh wie bei der DomfinenwwaltDng treten uns auch bei

jener der Begalien ^Aemter** (olBeia) entgegen, und swar wird diese

Bewiohnnng lowohl lllr dieselben im einzelnen ab in ihrer Qeeammtheit

verwendet*).

Im Gericht fible der Landeahenr in jener firOheren Zeit noch

yielfiMdi selbst (in den Landtaidingen) die höhere Gerichtsbarkeit ans.

Doch ersoheint auch bereits ein Bichter „an seiner Slatt^*).

Auf dem flachen Lande finden wir wiederholt iudtoes prorinoiales,

die gewöhnlich mit dem Namen ihres Besirkes bsaeichnet weiden.

Urnen war die Landgerichtsbarkeit vom Landeeherm i&r ein bestimmtes

Gebiet goüehen').

) Dies erhellt au8 der gani tllgemein zutage tNtendMi Encheinung, dasa

in den landesnirslichen Privilegien, durch welche Pofroiung von der Abgaben-

leistung ertheilt wird, die Bestimmung sirh findet, kein Amtmann (officialis) »olle

f&rderbin Abgaben erheben oder I^iatungeu tbrdem.

>) Da Henog Leopold VL dem Kloater Vietring lllr dMaen Chnuidberifa in

der Mark Abgabenfieiheit gewilurt, seist er lugleioh ÜBst: qiiod per iudioes et

defenaores nostros . . . sine omni ezactioiiS . . . tamqoam predia nostra fideliter

debeant defensari. Meiller, Hfabenberger] R[ege8ten] 86 n» 27. Vgl. auch die

ürk. Herzog Friedri.hs II. für Waidhausen von 1240 ebd. IHO n" 53.

3) Vgl. daö otakanache Urbar : In Probstorf . . ibiden beneticium quod apectat

ad officialem ratione ofBcii (a. a. 0. 333) oder: ibidem area una spectat ad oA>

oialem (ebd. SM); oder: redditoa ia Widen . . . item dinudioin beoefidam

habet offioialis (ebd. 353).

*) Urbar Albrechts : De Chamexspecch . . . eolfentes ... ex hiit pertinct unua

ad officialem; item solvunt . . et quinque modii cedunt officiali (a. a. 0. 98).

') Wir hören ca. von einem .officium monetnc' (Mon. Buitii 1. 8H|;

im Lrbar Albrecht« aber werden ak ,oihcia magna' bezeichnet: moneta, mut«

et indiei* dvitstma (Baaeb a. «. 0. 3).

•) Oeetenr. Laadeneeht (ttteze f^Msong tea 1286/7) bei BaeeoObrl, Oeterr.

Landesrecht im 13. und 14. Jahrhondorte Aitb 70.

) V<:1. Huäenöhrl a. a. 0. 166 u. Brunner, Diis gerichtlicbe Exemtionneofat

dar Babenbexger tiiti. Ber. der Wiener Akad. 47, 363. ü. 1.
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Ausserdem kommen hier noch die Richter in den laiidesfürstlichen

Städten in Betracht, yom Laudesberm achlechthin als iudices nostri

in N. t;enannt.

Für die Münze war neben dem Kämmerer bereits auch ein

besonderer Münzmeiater (magister monetae) bestellt

Aber auch die Verwaltung von Zoll und Wauth, wie jene des

Forst- und Bergregales ^) weist besondere Amtleute (officiales) des

Landesberrn auf. Sie werden in ersterem Falle als mutani und

tbelonearii '^), im zweiten als forestarii oder magistri silve *) bezeicfanei.

Air diese Amtleute nun sind ähnlich wie jene bei der DomänenyerwaIttui|f

als niedere Verwaltungsorgane zu betrachten, die mit der Au&ieht über

die Begalien des Ijandesherrn beauftragt, zugleich — wie jene— aneh

die aus denselben sich ergebenden Einkünfte vereinnahmten.

An den landesfürstlicben Richter sind in den Städten nach den

Bestimmungen der heraoglichen Stadtrechtsurkunden, die für Verbrechen

und Gesetzesverletzung zu bezahlenden Wandel- und Sühnegelder ebenso

zu entrichten wie an d^ index provincialis auf dem flachen Laude

die dem Landesherm vermöge seiner Gerichtsoberherrlichkeit zukom-

menden Abgaben. Dem entspricht, dies im Falle der Landesherr Be-

freiung von dieser Gerichtsbarkeit gewfihrt, in dem hetrelRenden

ImmunitatspriTileg dem landesftrstlichen Eichter nicht nur die Ansttbnng

der Gerichtsbarkeit untersagt, sondern insbesonders auch hervorgehoben

wird, dass derselbe fttrderhin keine Abgaben erheben solle ^. Aneh sonst

erscheinen die Richter des Landesherm in ausserotdenÜichen Fallen

berufen, Gelder entgegenzunehmen, die an jenen au sahlen waren ^.

Was ferner Mauth und Zoll betrifit, so war es in der Natur der

') V^'l. (lio I rk. Herzog: Leopold'B VI. für die Fliindrer votn .lalirf PJ08

A[u8^'ewühlte] l:[rkutiden /.[ur] V(erfa«Baag8ge8cb.J der deuisch-österr. ErblaoUe

TOD Schwind u. Dopscb dS* 23.

«) Urk. denelb. filr Oeifach von 1227 bei Zahn, Steir. Da 2. 835.

Urk. dfltt. für da« Begembuiiger Bisthmn von 1S24 Ried, cod. dipl.

Hatiep. 1, 340 u. Hb. Rriedr. 2. Iltar Beiehenbeiig m 1240 0(ber) Oe[8torr.]

ÜB. 3, 84.

«) Hg. Leopold mr Garsten von 1213 OOe. UB. 2, .^7:i.

*) Vgl. die Urkk. Herzog Leopold» VL für Eons von I2i2) AÜüVG ii^ 26,

oder dess. fttr Wien (1221) Tomaachek, Rechte u. Freiheiten der Stadt Wien

(WR) ], &
•) Eine wiederkehvende Formel in lolohen Privilegien lautet: decemimns,

ut nulli . . . liceat in possessionibns . . . inrisdictiouem usurpare vel solutiones,

qnas iudices et advocati exigont» expetere. Vgl. Brunnor a. a. 0. 360 An. 1 a.

349 N. 2.

1) So bestimmt Uerzog Leopold VL 1222, das« die ihm von Faaaaa achid-
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Sache gelegen, dass die Mauthutr und Züllüer de» I^undesfÜrsten die

betreffendem Abgaben da einhol)eu. An sie werden denn auch bei

Verleihung von Älauth- und Zollfreiheit die entsprechenden Mandate

gerichtet, zu Gunsten des also Bevorrechteten, von der Erhebung der

Mauth- und Zollgebüren abi^ustehen

Aehnlich verhielt es sich schliesslich auch beim Forüt- und Berg-

regal. Die Münze und das Jndenregal nehmen insoferne eine besondere

Stellung ein, als sie in näherer Abhängigkeit der Kaimuer des Landes-

herrn untergeordnet waren. Wir kommen darauf noch in anderem

Zusammenhange zurück.

Auch bei der Regalienverwaltuug fand die Entlohnung der Amtleute

in der Weise statt, dass ihnen vom LandesfUrsten ein Antheü Yon

den Abgaben selbst j2fewährt wurde ^ ).

Stelleu also die Erträge der Domänen- und Regalienverwaltung

jene beiden Gruppen von Eiuküntteu dar, auf wclcheu die Finauzen

des österreichischen Landeslierrn vornehmlich beruhten, so verfügte

derselbe gleichwohl noch ausserdem bereits in jener älteren Zeit über

eine Reihe weiterer nutzbarer Rechte. Sie sind ihrem Charakter nach

Tetschieden, ja nach ihrem Ursprung, dem Jäechtstitel, ans welchem

sie abgeleitet waren.

£s sind zunächst das sogenannte Marchfutter, dann der Land-
gerichtsdienst und das Burgwerk. Sie stellen in ihrer häufigen

Wiederkehr so recht den Umfang der öffentlichen Leistungen im
Oesterreich der älteren Zeit dar. Noch erscheint damals in königlichen

Urkunden hervorgehoben, dass der österreichische Landesherr diese

Bedite vom Reiche zu Lehen besitze Besonders oft treten die beidein

«rstena (Marchfutter n. Iiandgerichtadienst) herror.

digen Geldsummen: iudici suo in Anaso seu notario eius in Wienna abgeführt

werden »ollten Mon. Boica 29^ 236.

*) Vgl. «Qt der greisen Menge solclier Fälle >. fi. die Ork. Hers. Leopolds VI.

für HeUigenkceus F(ont.) K(er.) A(iulr.) (IL) 11, 66 (1218), oder Hen. Etiedriehs IL

für Rcicher«terg (1240) OOe. ÜB. 3, 80.

") So bestimmt Herz. Leopold Vf., da er dem Kloster Rnitenhaslach Mauth-

freibeit verleiht : mutariis intmliciinus omnem exactionem prt-ter iiin sutiin, quod

sunt XU deuahi Mou. Boica 3, 121. Vgl. auch die Bebtätigutig dieses Privilegs

durch Ben. Itiedrioh IL TOn 1240 ebd. 186 (exoepto Iure miitanoram).

*) VgL die Urk. Kaiser FEiedrieh*^ L to& 1189 ffir iVddag FRA 81, 121

:

duz Tidelioet Amtrie Leopaldus einsque filiue Fridericas nomine oinnem maieatati

nogtre ro8i<rii;ii-öent iueticiam, quam per dominiculia Frii^inp'etisiß episcopii qnon-

dam ab imperio possederant in Austriu, id est marhreht tt lantgerihte

ei burwerch, qae specialiter nd uaus eorum respiciebant und ebenso die l rk. Kg.

ftiedriehs IL ftr LiUenfeld von 1217 Meiller 6a 121 ii<» 147. Vgl. auch

Brunner a. a. 0. 829 f. u. 846 f.

L^iLjui^ed by Google



238 Alfons Dupscb.

Daa Murchfutter, auch Marchmutte genaunt, ist, wie üruuuer

m. E. mit Rocht betont, eine der Mark eigenthümliche Abgabe. Sie

ist auch in anderen Marken zu finden Mau hat, um über den

Charakter dieser Abgabe nicht in s lue zu geratheu, scharf zwischen

den Quellen der Irüheren und spätereu Zeit zu unterscheiden. Die

verschiedenen Arten der Bezeichnung, die ursprünglich Torkomraen,

lassen, glaube ich, kaum einen Zweifel bestehen.

Marchrecht, Marchdienst annona marchialis iustitia mar-

chiae '): sie alle kehren übereinstimmend als charaktenstiscbes Merk-

mal die Beziehung zur Mark hervor

Dieselbe Abgal)e wird anderseits auch als Fodrum bezeichnet *^).

Das weist wie ich meine, ebenso auf dereu Bedeutung als die Ver-

einnahmuug derselben durch den iandesfürstlichen Marschall "). Ks

war eine Naturalleistung — ius nostrum in annona heist es wieder-

holt iu den Urkundeu ^) — die als Fourage oder Proviant für die

Kriegsinacht des Markgrafen dienen sollte. , Verköstiguugsdienst»

(debitum opsonium) kommt dafür auch einmal vor^); das spricht

deutlich. Und der Marschall vereinnahmt das Marchfutter. Er, dem

die Aufsicht über den Marstall des Landesherrn ebenso zukomrati wie

das Commando der landesfürstliclien Kriegsmacht (Reiterei) ^^).

Aber die Geltung dieser Abgabe. Wurde sie für die Befreiung

von der Heerbannpflicht ^ oder von allen Neucalturen in der Mark

erhoben? FOr die letztere Ansicht, die K. Schröder vertritt könnte

() Braiiner a. a. 0. 348. N. 2.

>) Urk. Herz. Leopolds VI. fUr St. Lambrecht von 1202 Meiller BR. 88 b9 96.

') T'rk. Herz. Friedrichs II. fih- St. Florian (1243) Ludwig, Reliqniae manu»

scripta 4, 223. Vgl. Uber die nicht ausser Frage stehende Echtheit dieser Urk.

Bnwner a. a. 0. 360. An.

«) Urk. KOiiig Koiind*t III. flbr KlosteraeuWrg von 1147 HeÜler BB. 9i

18: imtieia Ula marohiae, qne vnigo msxelunitfcte didtar.

DaeB March hier nicht mit xnarh— RoM «uammenhtage (lllfavenibtter),

hat schon Waitz VG 8. 3D2 N. 2 auscjeführt.

') Vff]. die Urk. Kais. Friedrich« II. filr Passau von 1215: fodrum quod vulgo

dicitur tnarcbetfuter (AUzYG n» 28) u. jene Herzog Leopolds VL für Seiten-

stetten von 1203 FRA 33, 31.

V) Tgl. die Urlrandeii ftr GOttweih: FRA 8» 279 (1196) u. 287 (1212).

•) Urk. Henog FriedrioliB flbr Wilhering TOn 1197 OOeUB 2, 468; oder

pabulum, quod Buuncalco noatro soUitur ia der Urk. Hs. Leopoldt T. Ar die

Schotten in Wien (1181) FKA 18. 10.

») l'rk. Iferzotr Leo|*ül(l» IV. für St. Florian von 1137 OOeUH 2, 180.

Vgl. Lubchm, üesch. deb älteren (ierichlKwcseaa in üeitterreich ti. 82.

II) Bninner a. a. 0. 848 An. 2.

<«) Deotiche Beehtigeichicfate (2. Aufl.) 419.
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mau vielleicht auführen, dass daa Marcbfatter iu tleu Urkunden wieder-

holt als Abgabe vou liegt n iera Gute bezeichnet wird

Doch ist das keiuehfalls entscheidend. Wir wisseu ja, dass auch

andere Abgaben ursprünglich persönlichen Charakters auf Grund und

Boden radiciert worden seien. Das Vogtreclit ist dafür ein deutliches

Beispiel. Dass die Auflfaasung Schröders auch für Oesterreich zutreffe,

möchte ich schon deshalb nicht annehmen, weil in den EinkUnfte-

verzeicbnisHen der Laudesherrn Abgaben von Neuculturen (de novalibus)

neben dem Marchfutter und von diesem unterschieden vorkamen ^).

Es acheint mir dagegen die Ansicht Brunners umsomehr be-

gründet, als es nahe lag, die vom Bteeresdienst Befreiten, indirect zur

•Untorbaltimg der Kriegsmachi bmisiehen. In der Mark zanwl hatte

man ein begreifliehet Interesse daraiii aU« Kräfte m Sicbemiig einer

achlagfertigen Truppe aufzubieten.

Ursprünglich wird das Marchfutter durchaus von dem Landgerichta-

dienst sowohl al^ dem Vogtreoht nntenchieden. Diese Abgaben werden

neben einander angeführt 3).

Anders in der f^äteren Zeit. Schon in der zweiten Hälfte dei

13. Jahrhundertes verwischt sich der ursprüngliche Charakter dieser

Abgabe, derart dass sie auch in landeafBrstlioben Urkunden im Sinne

'?on Vogtreoht aoljse&wt wird^)»

Die ISrkUbrong dafür ist nnschwer an finden. Bestand das Vogt-

recht ebenso wie das Marohfiitter groasentbeils anch in Natural-

leiatongen (annona), speciell Hafer, und traten beide anderseltB hftnfig

gleichzeitig mit einander auf, so erscheint ea begreiflieh, dass man
sie mit einander vermengte. Uan hielt an der Thatsache der Abgaben-

leiatong fest, ohne sich in prani besonders für den Bechtstitel an

interessieren, anf welchem dieselbe nrsprQngliefa rohte^).

>) Vgl. die Urkunden: Herz. Heinrichs IL für die Pkopitei NenstUt (1164)

H«Uer HR 46, 63 (in predüi); Hers. Leopolds VL ftr 8i Florian (1202) OOeDB
2, 486 (de pndiis); derselbe fUr Seitenstetten (120;i) FRA 33. 31 (de bonit);

Herz. Friedrich U. fOx Haimbnig (1234) Atichiv für] Oe[sterr.] Qiwsh.] 6, 313

n* 14 (in bouis).

») Vgl. diis Ütakur. Urbar: Clmuil a. a. 0. 353 (Redditus Peniliuven).

•) Vgl. die Urkunden: Herz, Leopolds VI. für St. Lumbrecht vou 1202

(Zahn, iteir. UB 2, 96) ; Esi». Friedrichs U. für PoMaa von 1215 (AU s TO n» 26)

und Kdnig Vriearidi« U. Ar Lilienfeld von 1217 (Meüler BB 121 n» 147).

*) Vgl. die Urk. Otakars ftlrGOttweih von 1264 FRA 8, 316 (summa avene

que dicitur raarchfut^M- . . . dari ... pro iure advocariel.

Recht illutitrierend tritt daflir das Einkünfteverzeichuis aus der Zeit

Otakars als Beleg auf. Die Eingänge au Hafer werden da zusammen unter einem

verzeichnet: Descriptio avene de forestis et de advoeatüt et de marc^ftiter (Climel,

Notis. BL 5, 377).
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Der Lautlgerichtsdienst — lant<^erihte schlechthin heiast es

wohl auch in den ürkuudeu — uraschlosü ausser persönlichen Ver-

pflichtaugen der Gerichtsinsassen (Dingpflicht etc.) i), auch die aus dem

Gerichtsgang sich ergebenden Bnss- und Sühnegelder -). Mit dem-

selben hängt noch eine andere Abgabenart zusammen, die in jener

älteren Zeit in Oesterreich auftritt. Es sind die sogenannten Land-
pfeunige. Die Quellenstelleu, in welcen sie sich nachweisen lassen,

stimmen gleichm^sig zusammen, ohne einen Widerspruch über die

ßedeutung derselben aufkommen zu lassen. Die Landpfennige sind ein

Gelddienst für die Befreiung von der Landgerichtsfolge, dem Land-

gerichtsdienst. Ausdrücklich wird so deren Bedeutung in einer Fr-

kande Herzog Friedrichs II. für Göttweih (1232) erklärt -^). Und in

dem gleichem Sinne ist ofienbar auch ein anderes Privileg desselben

?on 1234 für Haimburg zu fassen*).

Landpfennige als Abgabe für Befreiung von der Landgerichts-

barkeit finden sich auch noch in der Zeit OtakanL So in der Fri-

vilegienbestätigung für Melk von 1256^), so auch in einer anderen

für Freising aus dem Jahre 1265^). Diese Abgabe, ao sich nicht

häufig, da bei Immunitätsverleikiuig die Exemtion von der Land-

gerichtsbarkeit gewöhnlich ohne jedes Entgelt gewährt wurde, rer-

chwindet später. Mitunter mochte sie wohl auch eine andere Form

angenommen haben, wie das Beispiel von GöUweih seigi. Auf Bitten

) Vgl. die Urk. Herz. Leopold's V. für die Schotten in Wien (1181): ab

omni iure nostio, tarn a pladto proviadali, qnod vulgo lanteidinoh didtiir . . .

ezoepimns (FBA. 18, 10).

>) Vgl. die Urk. KOnig IViedriehs II. für Lilienfeld von 1217 (bei Meiller

BK 121 147): ni qua sunt. qii<» forte ad nostram spcctant iurisdictionem. ...

videlicet iudiciuiu, quod dicitur lanigeriiht et compositiones et banuos.

^) Item que XL tulentii, que vulgo dicuutur lantpfeuiuge, super quibua

•olvendis iudid nostro in Tolna, ne aliquant iurisdictioaem in homi-
net eccletie haberet, privilegiam acceperat. Aü i VQ n* 82.

V) AOeG G. 313 n** 14. Wenn <1.m Herzog hier die von seinen Vorfahren

erlangton llechtr In stiitigcnd verfügt: ut nullus luardchalliis noatcr aut aliqui3

officialiuin nostrorutn in bunia memorate ecclesie vel denarios exigat pro

Hteura, vel aveuaui accipiat, que marcbiuter vulgantor nuncupatur — so ist

in Hinblick auf ein diesem vorsntgebendes Privileg Herzog Leopolds VL (ebd. 312),

durch dsa denelbea Pfiune Befreiung vom Landgericht gewlhrt wiid, kanm eine

andere Deutung mOglioh. Vgl. Branner a. a. 0. 852.

Schramb, Chron. Mellioense 144.

*) I-RA 31, 254. Hier alUrdinge nicht ausdrücklich als Laudpfenuige be-

zeichnpt, docl» -iiclilich ü)»en'iiiHtimmend (in Bignum exemptionis huiusmodi et

iudiciuiu tria tuieiitu «ieuanorum Wieuueusiuiu singulis annis . . . t'aciat aasigoari).
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des Abtes wurde 1232 dieser Gelddieust in eine Naturalleistung (100

Scheffel Hafer) unif^ewandelt

Ais dritte der ötfeutlicb-reehtliclien Abgaben in Oesterreich ist daa

sogenannte Burg werk (burwerk) zu betrachten, ein Persouuldienst

behufs Anlegung von Befestigungen. Wie das Recht Befestiguti<ren

und Burgen zu errichten ursprüngHch au ein besonderes Privilegium

des KönigeB gekuüptt war, so galt auch der Burgwerkdienst als ein

?oiD lieiche geliehenes Recht des Jjaudesherrn

Die Landesfürsten machten dann ihrerseits das Recht des Burgen-

baues, nachdem es ihnen ganz allgemein zuerkannt worden war, inuer-

halb ihres Territoriums Yon ihrer Erlaubnis abhängig-^).

Der Qiarakter dieses Dieiuites ab einer persönlichen Verpflichtung

tritt in einem älteren Pivileg, jenem Heinrichs Jasomirgotfc TOn 1164

für die Fropstei Neustift, noch deutlich hervor Wie hier 80 erschdiDt

das Burgwerk neben der Marchfutterabgabe auch iu einem andereii|

Melk betreffenden Falle, da Herzog Leopold 1217 den Verzicht Darings

on Batelsberg auf diese Rechte in «eine Hand beaeagfe^). Sie waren

diesem anscheinend vom Laudesherm geliehen.

Neben diesen öffentlich-rechtlichen Abgaben und Diensten re*

piftsentiert des weiteren die Vogt ei eine der Tomehmaten Einnahms-

qnellen des Landesherrn in Oesterreich.

Beruhend •) auf dem deotsehreohilichen Grondsatz, dass der Ffiiffe

sieht welurhait' sei und demzufolge sowohl eines Sebutses nach anssen

hin, als einer Yertntung im Geriebt bedflrfe, tragt die zur Wah-
rung dieser Inteiessen bestimmte Yogtei dureh einen Latenarm privat»

xechtUcfaes Gepräge an sieh. Als Entgelt fbr den Sdiutz und die

Vertretnng erhalt der Vogt das sogenannte Yogtrecht, bestimmte Ab-

gaben und Leistungen seitens der Berogteten

«) Urkunde oben S. 240 N. 3.

So in der Urk. Kaiser Friedrichs I. von 1189 fUr Freising VKA 31, 121.

Ygl. oben 8. 287 An. 8.

•) Oeiterr. Laodxeobt (iltne iHsnag) Art 56.

*) Nihil exigatur a prcdiia vel colonis eorum Moepta nuda iuatioia, illa

videlicet que dioitur marclitnutte, et illo aervicio qoi vocatur purch*
werch. Mon. Hoica 9, 5fi(i.

*) Mejllcr iiii. 120 n" 142. — Herz. UtakarBcheu, Kt 1256 dem Kloeter

Hl. Krens nelien oDderea ^nkttnften aacb »pnrdiweveh ad Helicam« FRA 11,

184 a« 185. •) Branner a. a. 0. 888 ff.

^) Als Inbalt des Vogfrechtea wird in einer ürknnde Herz. Leopolds VL
für Si Florian von 1203 aniireführt: iustioiaR advocaciae, Bcilicet placita bannos

et steuraa et precipuc oblationes ruaticorum et perriOPtatioru'B UüeUB 2, 493. —
Vgl. auch die ürk. Her/. Ht-iinichs II. für Admont bei Wichner, Geach. des Stiftes

Admoni 1, 294 (nb^que placitorum etiam et modiorum Tel pecudam exaotione).

MiUlieiJuucou XVlll. 16
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Gerade in Oesterreich kftm dAmselben insofeme eine grössere Be-

deaiang 7ai, als der LHodesherr xücht nur die Patronatsvogtei über

die Ton ihm gestifteten nnd dotierten BCirchen und Klöster, Rondem

ausserdem anch noch in weiterem Umfange die LeheusYogtei über den

Besitz auswärtiger Kirchen in seiner Hand vereioigte.

Untervögte, die er zu seiner Vt^r tretung bestellte, übten thatsiichlich

die Vogtei aus. Wie anderwärts so Iiaben diese, scheint es, auch in

Oesterreich ihre Stelluug zur liedrückiiug der Bevogteten widerrechtlich

ausgenützt. Auf dereu Beseitigaug ist man daher auch hier frühzeitig

bedacht. Üer darauf abzielende Process der gerichtlichen Entvogtung,

wie Briuuier ihn genannt hat geht yielfach mit der Immunitäts-

werbuug Hand in Hand. Letztere, die Immunität, war praktisch so-

lange unwirksam, als man nicht auch Befreiuug von der Vogteigerichta-

barkeit erlangte. Und diese Thatsache hat ihrerseits ein neues Ab-

gabeuverbältnis gezeitigt. Indem die Kirchen das Recht erlaugten,

unter Biseitigung des VOgtes dem landesfürstlichen Schutz direct

unterstellt zu sein, niussteu sie dafür, zumal ihnen oft zugleich auch

die eigeutlicheu Vogtrechte " erlassen wurden, eine Abgabe ab Entgelt

entrichte u

Dies also die vornehmsten und ursprünglichen Einnahmsquellen

des österreichi.schen Landefcherrn. — Aber ausser ihnen standen ihm

noch eine Reihe weiterer zu Gebote. Das Aufblühen von Handel und

Gewerbe in den landesfürstlichen Städten trug auch dem Landesherrn

reichen Nuizen ein, iudem er es verstand, für den von ihm gewülir-

leisteten Schutz und die öffentliche Sicherheil eine Gegenleistung sich

zu erwirken.

Für den Handelsbetrieb in den Märkten, das lässt sich sicher

nachweisen, erhob der Landesherr eine besondere Abgabe, das ius fori.

Ein Mandat Herzog Leopolds VI. au seine Amtleute von 12(X) ('i*) ist

uns erhalten, durch das er den Stiftsleuten von Admont volle Ver-

kehrsfreiheit in einem bestimmten Markte — Meiller vermuthet Ybbs

— zubichert. Von den Amtleuten (ofBmlee) sollte keine Abgaben-

forderong erhoben werden, da der Herzog ilmen das ganie ins fori

erlassen hätte").

<) a. a. 0. 8. 389.

») Herz. Frierlr. 1. fiir Göttweih von 1195 (200 Math Hafer) FRA 8, 279;

vs^l. die IJrk. Herz. Friedrichs II. von 1232 elxl. 296. — Herz. Leopold VI. für

Laiubach rJ22 (30 talente) OOeUB 2, 639; Hpstiltirrung Herz. Friedr. 1232

ebd. 3, 8. — Vgl. auch die Urk. Uem. Friedrichs il. fiir KrcmBrniinater von I23t»

OOeüB 3, 38.

•) Wiebner, Geseh. von Admont 2, 263 (su 1202) a. Zahn, steir. ÜB 2» M
(bu 1200): tarn ipais quam bominibiM coram totniu ins fori nlaaummiis stmUient««,
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Wie hier der Handelsbetrieb, so wurde auch die Ausübung des

Gewerbes in den Städten zu eiuer Quelle landcsfürstiicher Einnahmen.

Eine Art Gewerbesteuer kommt bereits zur Zeit der Babenberger in

Oesterreich vor. Denn an eine solche ist wohl zu denken, wenn wir

in den landesfürstlichen Einkünfteverzeichiüssea Eintragungen finden

wie (bei dem Markte Wichartslag) : ibidem caupones X sol. deo.^ ibi-

dem panifices X sol., carnifices ib. Villi sol. et XVIII den 1).

Zudem weist auch das Privileg Herzog Leopolds VI. für die

Flandrer (Münzergenossenschaft) in Wien darauf hin, dass sie für die

Ausübung ihres Gewerbes eine besondere Steuer entrichteten -).

Auch die Handhabung des Propinationsrechtes hatte der Laudesherr

in seinen Städten einer Abgabe bereits unterworfen. Ausdrücklich

wird 1239, da Herzog Friedrich dem Deutschen Orden jenes Becht

für dessen Hauser in den landeeftüntlichen Städten zugesteht, berfor»

gehoben, er solle sich desselben erfreuen: absque omni exacdone*).

Endlich haben wir hier der ausserordentlichen Besteuerung

durch den Landeeherrn zu gedenken (Steuern im engern Sinne).

F&r die Stteate Zeit fehlen uns daftlr aUerdings sichere Nach-

richten. Gegen Ende der Babenbergerzeit aber tauchen auch sie schon

auf. Die Art ihrer Entstehung wird hier besonders deutlich. Unter

dem Druck üusserer Nothwendigkeit beansprucht der Landesherr eine

ausserordentliche Cteldhilfe von seinen Unterthanen. Friedrich II. bietet

hiefllT, da er in Oppo^tton gegen Kaiser und Beich grosser Geldmittel

bedarf, ein charakteristisches Beispiel. Kicht nur dass er in Kirchea

und Kloster gewaltssm einbrach und den Schata plündern liess, er

erhob auch in seinem gesammten Herrschaftsgebiet eine sllgemeine

Landstener (Grundsteuer), von jeder Hufe 60 Denare«) Wie sehr

damals ein solches Vorgehen noch als ganz unerhört angesehen

wurde, erhellt am besten aus dem Commentar, mit welchem der Chro-

nist uns diese Nachricht fiberiiefert hat

ut noUas a Tobii sngariM pati debesnt, quoties vel emendi vel vendeadi vel

iüaenuidi oansa ipstim forum adive Moease bsbaeriiit. Vgl. Meiller BB 86 vfi23.

— Vgl. daan auch die Urlik. Herz. Leopolds V. für Ardagger 1 192 Meiller BR 71

n9 58. Herz. Leopolds VI. für Regensburg (1224) Ried, Cod. dipl. Ratispou. 1, 340.

') Chmel, Notiz ßl. 5, 356 vgl. iiuch ebda. 357 : in Wichartslag ... in

Perhtolds ... in qualibet villa dant cauponea
'/s

urnaiu mellis.

*) Nur der toll cur Ausübung desselben berechtigt aeiu, welcher ihrer Zimft

sngehörig cum et» sub eodem inie in omni penriooe et stinra respondeat sient

ipai AUsVO n« 28.

») Ebda, no 38.

*) In toto principatu sno recepit de unoqnoqoe manso 60 denarioa. Contin.

Sancruc. Ii Mon Uerm. bS. IX, 638.

^) luitium dolorum fuerunt hec et causa deiectionis sue (ebda).
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Erst in der späteren Zeit, unter den ersten Habsburt^ern, werden

solche Nachrichten häufiger Sie wiederholen sich da unter deut-

lichem Uiibcliagen der «reistlichen Annalisten. Das wird kaum zu-

fallig sein. In der früheren Zeit mochte der Landesherr thatsiichlich

einen solchen An&ipruch nicht erhoben haben. Die neuen und grossen

Angaben, welche die Habsburger zu lösen hatten, machten das noth-

wendig. Das System selbst war ihnen aoB ihrer Heimat rextraut und

dort geläufig«).

Eine directe Geldsteuer erhob der Landeaherr bereÜs rar Baben-

bergerseit in den Städten <).

Fragen wir uns nun nach diesem kurzen üeberbHck Ober die

Einnahmequellen der österreichisehen Landesf&rsten in der alteren Zeit,

wie die Verwaltung ihrer Finanzen eingerichtet war, so muss dabei

im allgemeinen festgehalten werden, dass wir da mangels entsprechen-

der Quellen einen nur sehr dürftigen Emblick gewinnen können.

Wir sahen, dass bei den einzelnen Eiunahmestellen besondere

Beamte, Amtleute (t»flRiales) des Laudesherru bestellt waren. Sie re-

präsentieren die niederen Verwaltungsorgane, ihr Amtsbereich greift

nicht über den Kruis der ihnen zugewiesenen besonderen Einnahme-

steile hinaus. So bei der Domäneuverwaltung, so auch bei den Re-

galien.

>iirgeuds lüsst sich eine Zu^iimmenfassung zu einer höhereu Ver-

waltungseinheit, eine dadurch bedingte Unterordnung aller oder auch

nur mehrerer soleher Verwaltungsstellen unter ein Centraiorgan mit

Sicherheit veriol-reii. üeberall bleibt die Verwaitungsorganisation noch

bei der Sonderverwaltung der einzelnen Einnahmequellen stehen.

Man könnte an die „Kammer^' des Landesherru als eine Ceu-

tralstelle rilr die Fiuanzverwaltuug desselben denken.

Wir hören urkundlich, dass gewisse dem Landeslttrsten zukom-

mende Geldsummen ,ad cameram prineipis' zu entrichten waren, ein

ESmmerer (camerarius) begegnet uns firQhzeitig, ein förmliehes Kam-
mereramt (officium camere) iSsst sich nachweisen. Die Kammer mit

dem E&mmerer an der Spiiie war also, das läge nahe anzunehmen,

1) Vgl. die ZuHunnenitalliiiig dentSbm bei Aifaer, Oettecr. Qcsoh. 2, 401 Abb.

*) Vgl. Aloys Schulte in dieser Zeitechr. 7, 522 ff.

Im Frfiheitsbrief für NtniFfadf v-tn }2:M^ gewährt Herzo«,' Friedrich 11.

den bürgern dieser Stadt, weicht' im vorauagehcudeu Kample mit dem Kaiser

treu zu ihm gestanden. : quod eteuram ab eis nou recipiemua, quouaque proba-

bile sit, eoB de «l&mpui» pro nobip receptia esie reatitatos AOeO 10, 1S8.
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jene holiere VerwaliuignteUe, unter der die geaammte FiaansTerwal-

iang des Landesheim einhettHch oiganiaiert wir.

Allein dieee Annahme wiid sieh mindeetenB niehi heweiaen Inmirn,

ieles kann viehn^, so sdhleeht wir f&r jene früheste Zeit andb

nnterriehtet sind, dagegen geltend gemaeht werden.

FHIfen wir suniehst die Falle, in welchen eine Abgabenentrich-

tong ad eameram pxincqns Torliegt, so zeigt sich, dass es sich dabei

stets um AusnahmefiUle handelt, hei welchen die oidnnngsmassige

Abgabenleistung durah eine besondere Yergttnstigung des Landesherm

aushoben und an deren Statt die Zahlung einer bestimmten Geld-

summe in Barem angeordnet wurdet).

Bs darf somit aus ihnen, da hier sogleich aoch die ordnongs»

mässige Fonetion der entspveehenden Beamten an Gimsten des Beror-

reehteten angehoben erscheint, nichts schlechthin Gütiges ersehloesen

werden.

Andere FSQle aber, die gleich&lls eine Zahlnng ad eameram prin-

dpls anfweisen, heiacfaen ibrerseita eine besondere BrUiiruDg. 80 die

für YerletKong Ton Jaden oder deren Beaits zq bezahlende Fdu-).

Die Jaden galten ab Kammergat; es war natarlich, dass eine Schä-

digung desselben auch einen Ersatc an die Kammer bedingte.

Wie im wsteren Falle die Zahlung ad eameram principis kaum
etwas anderes bedeatet, als «ne direete AbAhmog jener Bargelder

an den Landesherrn, so ist der Begriff des Eammergntes hier im

Sinne eines spscifisehen Abhäugigkeitsrerh&ltnisses zu fassen, einer

Zugehörigkeit zom LandeafUrsten als solchen«

Der Kämmerer (camerarius) selbst stellt eines der vier Uofämter

dar, die sich nach dem Muster der königlichen Hofhaltung dann aucli

in den Territorien auagebildet hatten AU solches schloss es kaum

mehr als die Aufsicht über einen Theil der Hofhaltung des Landes-

herrn in sich, üLulich wie das beim Truchsesa, Mundschenk und Mar-

schall der Fall war. J)er Imstaud aber, dass in jeuer frühen Zeit

die laudesfürstliche liofverwaltung noch nicht von der Landesverwal-

tun<^ geöchiedeu war, beide noch in einander überf^engeu. mochte eine

weitere Wirksamkeit des Kämmerers alsbald bedingen. Durchaus be-

M VVl. die iTkumlrn: Her/. Lf^opold« VI. fiir Lambach von 1222 (OOpUB

2, t>39); Herz. Fnedncha iL lür Kremsmünater vou (ebd, 3, 68) und für

8t Ptttten (1243) St. POltener ÜB 1, 56.

*) Vgl dM Fkivileginm Henog nriediidu II. flbr die Jadea in Oeiterr. vum
Jahre 1244 AUzVG n« 40.

^) Ygl Schröder, DeatMhe BeehtsgeMh. 6S2 und die dMelbrt dt. Special-

liieratur.
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greiflieb ist, dass ihm die dem Landesfäzsten als 8ol<diein gehörigen

„Kanimergüter^^ unterstellt waren.

Daza gehörten abor nicht bloss die Juden ^) und gewisse Märlcte

im Lande >), sondern tot allem auch die Münze mit air ihren Perti-

noizen. So wird die nähere Beziehung speciell der Wiener MQnze

zum E&nmeier begimflieh. Frlihseitig wird hier, das hat schon Ka-

rajan herrorgehoben >), der Begriff „Mflnze** nnd ,,Kammer** gleich-

wertig gebranchi Ein camerarins monetae kommt 1208 orknnd»

lieh Tor*).

Das Kammereramt (oiBciam camerae) beiand sich wie die Übrigen

Hofömter in Oesterreich als Lehensbcsite Tom Landesherm in den

Hiinden hervormgender Ifinisterialen-Familien. Es ist nun noch eine

Yerleihnngsorkande zu Gunsten Eonrads Ton Eindberg ans dem Jahve

1233 erhalten ft). Eine Beziehung zur Fiuanzrerwaltnng desLandeahetm

ISsst sich darin nicht belegen.

Sie hatte, wenn Oberhaupt zutreffend, sicherlich nur in ebem
beschränkten Hasse statt und dürfte Aber den Kreis der Eammer-

gater kaum hinausgereicht haben.

Im allgemeinen dürfte festzohalten sein, doss damals die landes-

fürstliche Finanzrerwaltung grossentheils noch in einer Sonderferwal-

tung der einzelnen Einnahmequellen aufgieog, was ja äeni nodi wmig
entwidtelten, beacheideneii VeriiiltnisBen jener Zeit entsprechen mochte.

Bei dieser Art der Yerwaltungsorganisation finden wir es dann andi

begreiflich, dass die zur Percipierung landesfürstlidier Einnshmen zu-

nächst berufenen Untereinnehmer eventuell auch betraut werden,

ausserordentliche Zahluugen an deu Landesherm entgegenzunehmen

>) Vgl das Privfleg Herzog Riedmhs Ar die Juden von 184« AUs7Q n« 40.

*) Dm Frivilegium König Rudolfs fQr die Wiener MünzgenOMensohaft (Baus-

genossen) von 1277, daa ältere Rechte derselben bestätigend verbrieft, erwähnt

auch: fora, que ad principis cameram nuat Bpecialit^T inbtituta AUzVG n" 55;

vgl. dazu auch aui h den deutschen Text dieser Urkunde bei Tomaachek, Wiener

Rechte 1, 39 u. 35 (die märkt, die besunder gehorent zu dee fursten kamer).

*) In Chmers Oeadiiebtsfoncber 1, S86 vgl. mush Primiaser in Honnajx's

Wien 8, MO £
*) Privileg Herzog Leopolds VI. ftlr die Flandrer AUzVG n» 23.

^) AUzVG n«) 33 ; Vgl. über die« Amt auch Meüler in den Denkschriften

der W. Akad. 8, 64 11.

*) In dem Vertrage Ucrz. Leopolds VI. mit Pasaau (1222) über die Tilgung

paeaauiseher Sebalden an den Hersog wird stipuUert, daas diese Bommen an den

Hersog ,vel indid sni in Anaeo, lea notaiio eins in Wienna* gesahlt werden

sollten. Meiller DR. 131 n° 170. Als derselbe Herzog zwei Jahre später (1224)

den Unterthanen des Bischofs von Regensburg zu Pöchlarn freien Hatulelsvorkehr

in Melk gewährte, verfügte er, dass jene ihm, sive oiBdalibus nostris in Medelico
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Es entspricht dem andeneits auch, wenn in der Ansgahengebahrang

des Landeaherm ebtsel&e Snmmeii direefc von beetimmteii Eiiuiafaiiie-

qaeUen — niciht von der Eanuiier aus — beetritten werden

Einen LiehiiArahl in das Dunkel dieser Yerhalinine wirft das

Seieneiehisehe Landrechi in ssiner älteren, der Babenberger Zeit an-

gdioiigen Fassung. Art 70 bestinunt nanüieh l&r den lall, dass der

Landesherr einen Stellvertreter im Gericht einsetst*): ,Es soll des

landeshenran Schreiber an des richter seiien sitwn und schreiben die

Wandel nnd die poss, die da erfeaUt wirt; und sd der sehreiber dem
kndeshenen fUrbringen, und sol der landeeheire damit tan, was an

einen gnaden ist^

Wir hSren also bei dem Oerieht von einem besonderen, neben

dem Biehter bestellten Beamten, dem „Sohreiber*. Hasenöhrl bat nun

diesen „Schreiber** unter das dem Gerichte zur Seite stehende Dienst-

personale eingereiht, ihn als Urknndenschreiber geissst, der „die Ür-

tiinlsbriefe niedersusehniben und anch sonstige Sohreibgeschifte des

Gerichts zu besorgen hatte"

Dafibr ist» meine ich, aus der Stelle selbst keinerlei Begründung

nbauleiten. Ganz abgesehen davon, dass die Annahme eines beson-

deren Schreibern der Geriehtsurkonden flir jene Zeit höchst bedenklieh

ist^), spricht audi das, was die Stelle selbBt poaitiT enthält, gegen

eine solche Anslegung. Nichts wird ja Ober die NledsEMahrift der

(jerichisbriefe, der Urtbeile insbesondere, da gesagt, wir erfidiren viel-

mehr, dass dieser Schreiber die aus dem Gerichtsgaug sich ergebenden

Gefälle, ßuss- und Sühnegelder, zu verzeichnen habe. Er scheint so-

mit über den (gar uicht erwähnten) gewöhnlichen Urkundenschreiber

gestellt und zur Aufzeiclmuug laudeRfürstlKlier Einkünfte! berufen. Der

Umstand, dass er auch im Falle der Liiudesherr nicht selbst den Vor-

sitz im Gerichte führt, diese Function übt, schliesst zugleich die An-

nahme einer nur persönlichen Beziehung deüselbeu zu jtjuem aus.

Wir erfahren weiters, dass er diese seine Verzeichnung der Ge-

falle sodann „au den Laudesherm zu brmgen'' hat. Er ki also nicht

omutitatis« swei Pfand Wr. Mttnie dsAr entriohteii sollteii. Bied, Cod. dipl. episc.

Ratifp. l, 340.

•) So weist Herzotr Friedrich 11. dorn Konrad von Hindberg bei der Beleh-

nung mit dem Kiimuieierainte alljährlich 10 Tiilente de moneta nostra in Wienna

an AUsVG n" 33. — Und da derselbe Herzog dem Kloster isLremsmünater 1236

jährlich ein P^nd Pfeonige schenkt, wini der Being diäter Sumn» «nf die ESn-

kttnfte SU Grafenberg gewieien. HeiUer BB 166 n* 35.

*) Aaagabe M HuenOhrl, Oesteir. Landesreoht im 18. o. 14. Jahrhimdert.

') Ebda. S. 208.

*) Luechin, G«r.-Weaen 132.
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eiü dem Kichter bloss zu Schreib/weekeu untergeordneter Kan/.loi-

bearater; seine Thätigkeit erschöpft sich nicht mit der Verzeichnung

dieser Gettille im Gericht, es kommen ihm darüber hinaus Functionen

zu^ die nicht auf das Gericht sich beschränken. Jene Verzeichnung

,dem Landesherm fUrznbringen^ will wohl nichts anderes beeagen, als

demselben darüber Rechenschaft zu erstatten, ihm Bechnunir zu legen.

Diese Stelle des Landreclites ist von nicht m unterschätzender Bedeu-

tung, da sie uns einen Einblick gewährt, wie mindestens bei der Ver-

waltung eines der Hegalien vorgegangen wurde.

Versuchen wir non festausteilen, was wir sonst über den laudes-

flGürstlichen „Schreiber" aus jener Zeit wissen. Ein ,Scriba', Schreiber

also, des Landesherrn kommt urkundlich in Oestr^rreich bereits im

An&ng des 13. Jahrhundertes vor. Die erste sichere Stelle datiert

ans dem Jahre 1216^). Dar Ausdruck an sich weist auf einen Zu-

sammenhang mit der sur Besorgung des Schreibgeschäftes vor allem

berufenen Kamdei hin. Man hat denn auch in diesem „Sehveiber**

geradsEU den Leiter der herzoglichen Kanzlei erblicken wollen *). Doch

ist dem nicht so, da als solcher auch in Oesterreich, wie das für andere

Territorien gleichfalls erwiesen ist*), dar „Protonotar*^ angesehen

werden muss^).

Ein Zusammenhang aber ist sicherlich vorhanden, wir kfinnen

einen aolchen filr jene eiste Zeit dixect nachweisen. Derselbe Heinrich,

ein Ftasauer Ganoniker und zugleich Pfiurrer in Pröbstorf^ welcher uns

im Jahre 1216 in der oben dtierten Urkunde als „scriba** entgegentritt,

wird in anderen Urkunden derselben Zeit als Datar in der Aushandigungs*

formal genannt Er ist zugleich Notar. Er gehört also neben anderen

Notaren zur Kanzlei des Landesftlrsten. Dass er aher daneben auch

als scriba bezeichnet, dieser Titel aber den anderen Notaren derselben

Zeit nicht beigelegt whrd, deutet auf eine besondere Stellung desselben

in der Beihe der Notare, in der Kanzlei Und dieser Titel, das sahen

wir, bezeichnet nicht einen bcTorzugten Bang in dieser selbst» er bezieht

sich nicht auf die Leitung etwa dieser. Er muss also eine andere Bedeutung

haben. Untersuchen wir nun die Fälle, in welchen diese Beseichnung

•) Urk. Herzog Leo]>oM8 \ !. fiir Melk vom 11. Nov. Meiller BK lll>n"> 138.

^) Lainpel, da» Geiuärke des Landbuches Bl. d. Vereins f. Laadeekunde

von Nied.-Üesterr. 21, 283.

•) Ygl. Poms, Die Lehie von den Privatorkandai 176.

*) Vgl. Aber diesen die Zuammenftelluiig der oimelneii Belege bei MeiUer,

Beb. Reg. S. 316.

So 121.") .Mfirz 2';. oOe. TJB 2, 675: Data . . per manum inftgiBtri

Heinrici plebani de l'robitorf timc notani; 1216 Juni 5. Meiller BB 117 n» 129;

1227 Hov. 7. ibd. 140 n» 220.
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(scriba) angewendet wird. Im allgemeineu ist zu bemerken, dass die-

selbe verhaltniasmässig Helten gebraucht wird, wahrend häufiger der

Ausdrock notarius schlechthin für dieselbe Person begegnet

Jener Heinrich Ton Paeam erscheint als scriba, wie beieits erwShnti

1216 bei der Entacheidnng eines ZehentsireiteB zwischen den Klöstern

Melk nnd Heiligen-Ereoz dnreh Herzog Leopold YI dann wiederum

1317 gel^gentlicfa eines Yertragea des Biseholn von Passan und Heumchs
Ton Wessenberg fiber passauische Lehen*), endlich 1332 bei einem

Vergleich Henog Leopolds VL mit dem Bischof Ton Passan wegen

Tilgung TOn Schulden des letrteren an jenen <).

SpSter finden wir in Urkunden dar landesftreten als Schreiber

genannt: 1327 Wnlfingus, der aber wahrscheinlich der Stmermark

sngehdrt^); sodann 1383 Ulrich von Witzliadorf wiederholti n. sw. bei

der Begelang desdemHenog Ton GOttweih ankommenden Yogfaredites%
sowie in zwei Urknndeu Privater filr dieses Kloster^ Derselbe Ulrich

ist wohl auch mit dem Ulriens scriba gemeint, welcher 1339 als Zeuge

in einer Urkunde des Ptopstes Ton Elostemeuburg erscheint^ und

anderseits 1333 in einer solchen des Hermann von Eranichberg

Nach ihm tritt noch in demselben Jahre (1332) ein Leupoldus scriba

anf bei einer Schenkung Herzog Friedrichs IL f&r Mariazell *) ; derselbe

begegnet ans wieder 1234, da der Herzog einen GUtertausoh zwischen

Sl Florian nnd einem Privaten genehmigt ^o).

Bemeikenswert ist, dass dieselben Personen in den Urkunden des

Landeshenn als „scriba noster^^ in jenen Privater aber ab „scriba

Aostrie^^ bezeichnet werden. Für sich ist also der Schreiber des Landes-

herrn Schreiber des Landes ' Seine Stellung ist nicht eine etwa nur

auf privaten Beziehungen zum Laudesherru beruhende, sein Amt hat

vielmehr einen öffentlitli-rechtlichen Charakter. Dem entspricht aocb,

da86 wir ein besonderes Schreibersiegel nachweisen können. Der Titel

scriba erscheint officieli in die Legende desselben autgeuomuicu ^-).

^¥RA 11, 49.

') OOeüB 2, 592.

«> Mon. Boim 29^, 23«.

*) Die Urkunde besidit aidii auf einen steiriaohen Empftngw (Geimeh) und

ist in Steiermark lUBgeetellt (Marburg). MeiUer BR 141 n*> 221.

') FKA 8, 29(}.

«) Ebda. 2Ö8 u. 299 (7. Juni).

7) FBA 10, 4.

•) AOeQ 1, 87.

•) VBA 11, 294.

>») OOeUB 3, 21.

»») So Heinrich 1217, Ulrich von Wit/lisdorf 1232 Juni 7.

•>) Urk. vom 7. Juni 1232; Beachieibung FEA 8, 300.
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Unsere Aufmerksamkeit ziehen nun besonders jene Urkunden auf

sich, die nicht aus der landesfUrstlichen Kanzlei stammend« des Schreibers

doch Erwähnung Üion. Der Schreiber des Landesherm erscheint als

Zeoge be^ezogen in Urkunden Privater, die Ton Beehtsgeeehaften

solcher handeln ohne direete Beziehung tad den La&deshenn. Man
könnte nun einwenden, daes es sieh bei diesen FSUen, wie aneh sonst

so häufig, einÜMsh nm ein Zeugnis in fiemder Sache ohne nähere

Besiehung auf den amtUehen Charakter des Zeugnisgebenden handle

I^gegenOber darf einmal schon her?oigehoben werden, dass in

diesen lallen die Ämtsbeseichnung (scriba Anslrie) toll angeführt wird,

was sonst bei Zeqgensehafb sdüechthin niehi das Gewöhnliche war,

omsomehr ab es sich hier nm einen Titel handelt, der nicht (etwa

wie jene des dapifer oder pincema) amn stSndigen Beiwort der be-

treffenden Personennamen sich entwickelt hatte.

Bs Tcrdient dieser Umstand sicherlich eine gewisse Beaehtnng,

insbeeonders im Hinblick auf die Bedeutung der Zeugen gerade ffSat

die Pri?atarkunde, Eben hier sind dieselben ja bei dem Handlungs-

besiehnngsweise Beurknndungdacte nicht nur gegenwirtig, sondern an

diesem betheiligt. Sie sind nidit — wie oft bei- der Kdnigsnrknnde

— sufallig anwesend, sondern im Interesse der Parteien dazu berufen *).

Wir sehen: Man hatte in diesen IlUlen im Interesse daran, dass der

Schreiber des Landes bei der Yerinsserung, oder aber dem Gewinn

dieser Rechte zugegen sei, die darfiber ausgefertigten Urkunde durch

seine Zeugeuschaft bekräftige. Er übernahm ja in gewissem Sinne

zugki«^ die Bürgschaft für den Rechtstitel, der damit begründet wurde.

Deutlich weisen darauf jene Fälle, in welchen der Schreiber auch

als Siegelzeuge erscheint. Man betrachtete die Mitsiegelung des „Scriba'*

als besonders wertvoll und beweiskräftig

Es fragt sieli mm, ob wir wohl eiueu Kreis von Rechtshaudluugeu

einheitlichen Ciiaruktera nachweisen können, bei welchen eine solche

Mitwirknu}if des Schreibers statt hat, ob diese etwa an eine bestimmte

Gruppe solcher geknüpft erscheint. Mit absoluter Sicherheit wird mau

diese Frage kaum beantworten können, da sich jedenfalls stets eine

lieihe gleicher Fälle darthun lääst, bei welchen wir von einer solchen

') Ficker, Beitr. z. Urk.-Lebre 1, öiK

^) Vgl Poaae, die Lehre von den Priv»t*Urlnmden 8. 70.

>) So h«iMt ea gdegeatlieh der Sohenknng eines Webgartens an das Kloster

Gdttweih vom J.ihre 1232: Vt autem hec rata penuaneaiit, «igillo capituli Sco-

torom et domni Vlrici notarii presentem cedulam iussimus roboruri — das Siegel

Ulricha trügt seine Amtsbezeichnuni,' ah St-riba - FRA 11, 8, 300. — Vgl. auch •

die Urk. des Abtes Ueinr. von Uöttweib ebd. 299.
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Mitwirkaug de§ Schreiben nichts hören. Doch wird das, meine ich,

httom tIbemMihen, wenn wir bedeoken, dase eine solche Hitwirkang

ieliach von ftnsseren UinstSnden (der örtlichen Anwesenheit u. s.)

abhingig war, andereieeits aber Ar jene frtlhe Zeit aberhanpt eine

strenge Sdieidang nach sachlichen Competenzen gans nnd gar nicht

dem Geiste der Yerwaltung entspricht nnd endlich das Moment der

persönlichen Beaehong stets mitentscheidend gewesen isi

Immerhin aber können wir eine gewisse Znsammengehörigkeit

jener EinielfiÜle, ein Qemeinaames herausfinden, besonders wenn wir

noch jene Urkunden znr Betrachtang heransiehen, in welchen die nus

ftb Sohieiber bekannten Personen als Zengen (ohne diese Beseichnang)

auftreten, vornehmlich mit dem Titel notarius. Bben damit werden

zugleich die Mittel nnserer Erkenntnis erheblich Termehrt, sodass sicherer

eine bestimmte Schlossfolgernng sich ableiten IBssi

Soviel ich sehe, lägst sich die Beihe der ürknnden, in welchen

der Schreiber nns begegnet, wesentlich in awei Gruppen scheiden. Es

sind einmal solche, die von BesitzYerSndeningen an liegendem Gnte

(Grond nnd Boden) handeln, also beiSdienkungeo LelieiiSTergabnng %
Kauf- ondTauschhandlnngen oderBesitsstreitigkeiten und Yertrigen*)

nnd swar nicht nnr solcheu, die sich auf den Landesherm besehen.

Anderseits aber finden wir den Schreiber in Urkunden des Landes-

fürsten, welche Bestimmungeu enthalten, die mit den Einkünfte-

oder aber Ausgabewesen desselben im ZusammenhaDg stehen: Befreiung

von der Marchfutterabgabe von Mauth und Zoll «), dem Vogtrecht 7),

Zebnteu oder Verträgen über Seliuldfordenmgen desselben ^).

Diese beiden Gruppen von Urkunden aber treten nun wiederum darin

zusammen und einheitlich insoierue uns eutg^eu, als ja die lande»-

') 1215 März 26 ftir KremBmnuBter OOeUR 2, 574 : — 1227 Nov. 7 f.

C.oirach Meiller BR 140 n« 220: 1232 Göttweib FKA. 8. 300; 1232 Juli 22 f.

Hl. Kreuz FHA II, 2fH.

») 1217 Juli 2 Fassau OÜeUB 2, 593.

•) 1229 Kloiteneaburg FRA 10, 4; 1234 Jnai 28 St Floriaa OOeüB 3» 21.

1211 MeiUer BB 106 n» »8; 1220 Febr. 11 OOeUB 2, 610; 1216 Moy. 11

(Mellc—Hl. Kreuz) Meiller BR 118 n» 138: 1220 April 24 OOeUB 2. 615.

") 1212 (Oöttwoili) FRA 8, 287: 1215 April 5 (Paasau) OOeUB 2, 576.

1216 (PaMau) Meiller BB 116 11° 129 ; 1234 Dec 7 t Erla Fes, Thea, anecd.

Vi, 2, 85.

1211 (Salsburg) MeiUer BB 109, 93; 1215 März 26 (Kremsmanster) OüeUB
2, 574. — 1227 Jnli 7 (1 Oeinch) MeiUer BB 140 220 n. 221 ; 1232 Mftn 3

FBA 8, 297 (üöHweüi): 1232 Min 28 t GlHAweih FRA 8» 998.

•) 1216 Nov. 11 FRA 11, 49; 1232 Juni 7 Göttweih FRA 8, 299.

•) 1222 Juli 6 (Paasao) MeiUer BB 131 n« 179.
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lierrliclion Paiiküiifk' grossentheils eben an Grund und Boden hafteten.

Jk'sit/.veränderuugeu au solchem piussten jen6 in gewiflsem Sinne beein-

flussen und modificiren..

Uud wie nun der Landesherr frühzeitig eine bestimmte lugerens

bei der Erwerbung oder Yeräusserang YOn Orundbesits innerhalb seines

Territoriums sich gesichert hatte, — seine Znstimiaong sn solchen war,

insbesondere bei den Ministerialen, nothwendig, — so erscheint in

gleicher Weise begreiflich, dass er, im Hinblick auch auf die daran

sich knüpfenden Abgaben, ein Interesse daran hatte, über diese Besitz-

eianderungen unterrichtet zu sein. — Sein Interesse begegnete sieh

dabei mit jenem der Parteien, die ihrerseits Wert darauf legen mussten,

neuerworbene Bechtstitel an massgebender Stelle notificiert und aner-

kannt zu wissen, uniäomehr, als damit den dadurch begründeten Kechte-

ansprücheu ein gewisser Schutz gesicheti Sellien.

Der Schreiber des Landes idso tritt als Zeuge Tornehnüieb in

solchen Urkunden auf, sei es dass er mit dieser fieieidiuang selbst

genannt erscheint, sei es ohne dieselbe, oder auch mit dem Titel notarins

schlechthin. Es ISsst sich nach dem oben Gessgten Termnthen, dass

diese Zeugenschsft mehr als bloss zufällig geiresen sei. Und «hat-

sachlich können wir in einzehien FSUen, wo der Schreiber als Zeuge

erscheint, eine directe Betheiligung desselben an der Sadie, eine IGt-

wirkong an der Handlung selbst nachweisen.

In der ürknude Henog Lec^lds YL nämlich, dordi welche dem
Kloster Erla Manth- nnd ZoUfreiheit yerliehen wurde, heisst es von dem
als Zeugen augeitihrten Ulrich von Witslisdorf, der uns anderweitig

als seriba beseugt ist: qui fuit nuncins huius facti 0. Er erstattete also

vennatfalich den Berieht an den Henog aber des Ansuchen des Klosters,

er hat Tor allen bei dieser Verleihung interveniert

In diesem Zusammenhange verdient noch eine andere der oben

angeführten Urkunden besondere Besprechung. Indem Yertrsge desselben

Herzogs mit dem Bischöfe Gebhard von Passan vom Jahre 1222, welcher

Ton der Tilgung gewisser Schulden des Ftasaner Btsthums an den

Her/og handelt, wird bestimmt, dass die noch resfliehe Summe an den

Herzcjg, oder seinen Bichter in Enns, „seu notario eius in IVlnna** sn

zahlen sei*). Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir unter diesem

„Notar des Herzogs zu Wieu'\ nicht einen beliebigen Notar der her-

zoglichen Kanzlei verstehen, sondern eben den Schreiber, der sonst

auch besonders als „uoturius ducis'' bezeichnet wird Er also erscheint

') Pez, Thesaurus aTi»»cdot. 6<>, 85.

ä) Mon. Boica 2;f'', 667.

*) Ich verweise zum Vergleiche insbesondere auf diu Lrk. einer gewiasea
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neben dem herzoglichen Richter zu Euus, der in diesem Specialfall

schon aus örtlichen Gründen zur Vereinnahmung jener passauischen

Schuldsummen zunächst berufen sein mochte, bestellt, Gelder des

LandeaiÜrsten entgegenzunehmen. Und wenn wir nun das, was wir

ans dem öatefreiduachen Landrecht über die Verrechnung der ans dem
Gerichtsgang öcifa eichenden landesfürstlichen Gefalle wissen, bin*

sunehmen, so wird die Thatsache, dass der Schreiber des Landes Tor

allem bei den aaf die Einkünfte des Landesfilrsten Bezug habenden

Urkunden genannt wivd und eine Mitwirkung desselben hier sich

darthun lässt, es kaum mehr als zu gewagt eraeheinen lassen, wenn

wir daraus auf eiiio nähere Beziehung desselben sn der fiinuahme-

gebahmng des Landesfürsten schlieasen.

Wie aber haben wir uns diese Torzustellen ? Im Vorhergehenden

ist gezeigt worden, dass die bei den einzelnen Einkunftsquellen be-

stellten landesfürstlichen Beamten zugleich auch die Vereinnahmung

der Abgaben selbst beeoigten. Scheint somit hiebei die Mitwirkung

des Schreibers ausgeeehlossen, so entsprach es anderseits nur einem

natürlichen BedOrfniss, die aus den einzelnen Einkanflsqnellen fliessenden

Eririge zu verredmeh. — Eine ThStigkeit des Kämmerers in dieser

Beziehung llsst sich nirgends Terfolgen und ist bei dem Charakter

seines Amtes überhaupt sdiwer anzundimen. Da wir aber nach directer

Aussage des Landiechts wissen, dass mindestens bei dem Gericht der

Schreiber diese Befugnisse übte, liegt es nahe, Aehnüches auch für

die übrigen Buikanftsqnellen des Landesfürsten zu Termuthen, zuraal

der Scfarnber nicht lediglich ein dem Gericht untergeordneter Beamter

war. Stellen wir uns nun Tor, dass der Schreiber mit der Verrechnung

der landesfürstlichen Einkünfte betraut war, so erklärt sich nicht nur,

weshalb wie 1822i Sehuldsummm an ihn gewiesen wurden, wir ver-

stehen dann auch, dass er bei Abgabenbefreiungen (?on Mauth und

Zoll, Marchiutter etc.) besonders herrortritt Aber noch mehr! Fassen

wir die Stellung des Schreibers so auf, dann ist femer wahrscheinlich,

dass er auch die Veneidinung des landesfürstliehen Grundbesitzes

besorgt habe, sowie der daran sich knüpfenden Bechte. Und eben

damit wiederum ist die natOiliehe Erklftrung gegeben für die Thatsache,

dass eine Mitwirkung desselben bei BesitzTerSnderungen an liegendem

Gute sich constatteien ISsst Das Bestreben Privater erscheint dann

natürlich, ihn bei Rechtshandlangen s51cher Art beizuziehen, die dar-

über ausgefertigten Urkunden durch ihn mit beglaubigen zu lassen.

Reichardis für Gott weih (die Schonkung eines Weinf^ürtensj proscntibua . . et

iioiario duuiH domno ülrico de Wi/.leinsdorf FRA 8, 300.
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Es vereinigt sich alao das, was wir Ton der Thftügkeit, dem Yor-

kommen des „Sohreibere** ftbeilieupt wiesen, dahin, ihn mit der Finanz-

gebahruDg des Landesherm in nähere Beziehung zu setzen u. zw. so,

dass wir annehmen, er habe die Verzeichnung und Verrechnung der

aus den einzelnen Eiukunftsquellen des Landesherrn sich ergebenden

E^t^üguis^t- /u besorgen gehabt. Ks waren also thatsächlich ,,Schreib*'-

Geschiiftf, die ilim oblagen. Der Uidpruug seines Namens wird ver-

btändlich. Aber auch seine Beziehung zur Kanzlei des Laiidesfür«?ten.

Denn sollte der „Schreiber" die Verzeichnung und Verrechnung der

landesfürstlichen Einkünfte übernehmen, so lag es nahe, eine der

Kanzlei des Landesherm angehörende l'ersönlichkeit damit zu betrauen,

galt doch für jene Thätigkeit als uothwendige Vorbedingung, was vor

allem Sache der Kanzlei war: die genaue Kenntnis des Schreib-

geschäftes und des dauiit zusaninienhängeudeu Rechnungswesens. In

der Zeit der Babenberger haben die uns als „Schreiber" des Landes-

herren bekannten Personen, wie schon erwähnt, der Kanzlei de!?i>ell>» n

zugleich angehört; sie werden nicht nur als Notare bezeichnet, sie

erscheinen auch als Datare in der Aushändiguugsformel der Urkunden

des Landesherren i). Allerdings muss hervorgehoben werden, dass eine

solche Kau/,leithä.tigkcit der Schreiber verhiiltnismässig selten zu be-

legen ist gegenüber dem Vorkommen anderer der Kanzlei zugehöriger

Kotare Die Besorgung der ihnen als Schreiber obU^eiidea Ge-

gchäfte lässt dies liinreichend begreiflich erscheinen.

Erwägen wir zum Schlüsse noch das, was wir an äusseren Um-
ständen hinsichtlich der uns als Schreiber genannten Persönlichkeiten

sonst beobachten könneu. Da ist vor allem hervorzuheben, dass die-

selben durchaus dem geistlichen Stande angehörten. Von jenem Hein-

rich, dem Passaner Canoniker, wurde das schon angeführt; es war

aach Ulrich von Witslisdorf geieÜich^), der nach ihm als scriba

Aoetrie auftritt, ebeuo wie der mis eontt noch als Schreiber bekannte

Leupoldus

Diese Erscheinung wird kaum auffallend sein, wenn wir die Be-

siehung des Schreiberamtes zur Kanzlei bedenken, wo ja (aus nahe-

liegenden Gründen) ?omehmlich Geistliche in jener früheren Zeit ver-

iTsiehe oben 8. 248.

*) Vgl. die ZoHunmensteUoiigeB über die Kanzlei bei Meillw BR 316 u. 817.

») In der Göttweiher Urk. vom 7. Juui 1232. in welcher er als aohba er-

scheint, wird er zugleich plebantis genannt. iRA 8.

*) Ks ergibt sich dies aufs deui Umstände, dass er in einer Urk. Herzog

Friedriche II. für Maria>Zell unter den Zeugen neben dem Melker Abt und Tor
dem 0ialto von Haidegg aageiUni wird. VSJL II, 294. In der Uric Ar
St. florian erscheint er Tor dem plebanus HeiDrieai in.firtpaioh OOeUB 3, Sl.
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wendet wurden. Aber mich eiuer andereu Kichtung hin ist diese

Thatsache bedeutsam. Duss in jeuer ältt stt/n Zeit nur Geistlidie uls

Schreiber des Landesherren in OeattTriicli vorkommen, schlosa bei der

Lehensunfahigkeit derselben die Leibeform bei diesem Amte aus; es

wurde dasselbe von vornherein nicht lehensweiae vergabt. So war zu-

gleich als Entlohnung tur die in diesem Amte zu leistenden Uienste

die Ausstattung mit einem Lehen ausgeschlossen. Sie musste auf

andere Art erfolgen. Augenscheinlich wurden den Inhabern dessell)en

entsprechende Pfründen zugewendet. Der Schreiber Heinrich war

Pfarrer in Probstorf i), Ulrich Pfarrer in Witzlisdorf-). Von letzterem

-wissen wir übrigens auch, dass er im Besitze reicher Zehnten von

liöttweiher Besitzungen sich befand

Derselbe Umstand aber, dass in jener ersten Zeit der Entwick-

lung dieses Amtes durchaus Geistliche dasselbe innehatten, hinderte

ferner auch, dass sich dasselbe zu einem Erbbesitz bestimmter Jfaiuiüeu

ausbildete, wie etwa die Hofiiniter in Oestorreich.

Zwei wesentliche Momeute aUo sind durait von vornherein gegeben,

welche für die Entwickelung dieses Amtes und seioeu Cliarakter von

Ctiufluss sein mussten.

Die Inhaber desselben während der Babenbei^erzeit treten sonst

io der Geschichte des Landes nicht besonders hervor; es sind keine

politisch wirksamen Individoalitäten. Das Amt als solches, scheint es,

entbehrt damals noch einer grosseren Bedentimg im Leben des sich

entwickelnden Staates.

Im Anschlnss an das Schreiberamt am Hofe des Herzogs in Wien
haben wir uns nun noch mit einer Institution zu beschäftigen, die

ähnlich geartet wie diese, in Enns hervortritt.

Im Jahre 1240 nämlich wird uns urkuudlich ein ,Meinharda8

scriba ducis in Aneso^ genannt^) Die Urkunde handelt von einer

Schenkung liegenden Qntes seitens eines Privaten an das KlosterSt.Flonao.

Derselbe Meinhard begegnet uns dann wieder im Jahre 1243 in einer

Urkunde Herzog Friedrichs II. ftlr dasselbe Kloster als scriba

Sie datiert aus Krems und enthält die Bestätigung der hergebrachten

Bechte und Freiheiten dieses Klosters, unter andern auch BeMimg
von der Marchfhtterahgiibe

') ^'gl. die Urk. Herzog Leopolds VI. fiir Kremsmünstor (vom 26. M&rK

1215) OüelB 2, 574: für üeiligeokreuz (U. üov. 121t>) YÜA Ii, 49.
'

») Siehe oben S. 254 N. 3.

») Urk. des Abtes Heinrich von G. vom 7. Juli 1232 FllA 8, 299.

«) OOeUB 3, 85.

<) Ebda. 3, 121.
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Was Ilaben wir nun unter diesem ,8criba ducia in Aueso' zu ver-

stehen ?

Ks läge vielleicht von vornherein nahe zu vermuthen, dass es der

StatUschreiber in Enns gewesen sei. Und thatsächlich hat Lanipel

Aehulichea angegommen, oder wenigstens gemeint, dass dieser Schreiber

„aus dem Stadtschreiber hervorgegangen" sei

Doch wird sich dagegen nach meiner Ansicht Erhebliches einwenden

lassen. Zunächst sind in Oesterreich für jene frühe Zeit besondere Stadt-

schreiher überhaupt nicht nachzuweisen; soviel bis jetzt Ixkannt ist.

treten dieselben erst später auf. In Wien seit 1248 -\ in Neustadl 1310 ^).

Aber selbst wenn wir die Existenz solcher für die frühere Zeit

annehmen, so widerspricht das was wir über dieselben überhaupt wissen,

durchaus dem von jenem Schreiljer in Euns um Bekannten. Der Stadt-

schreiber, gewöhulirh als notarius civium oder civitatis bezeichnet, ist

durchaus Beamter der Commune. Eben daraus erklärt sich wohl auch,

dass er in Oesterreich erst so spät nachzuweisen ist. Er kommt ver-

muthlich mit der Entwicklung der städtischen Eigenrechte und Selb-

ständigkeit auf. Seine Thätigkeit, seine Befugnisse sind auf die Stadt

selbst beschränkt. Ganz anders aber jener scriba ducis in Aneso.

Beide Fälle, in welchen eine Mitwirkung desselben sich constatierea

lasst, haben mit der Stadt EniiB gar nichts zu thun, sie beziehen

sich auf das Kloster St Florian. Ja, die Handlung selbst fand

beidemale gar nicht in Emu statt: einmal in HL Florian selbst, das

anderemal in Krems.

Auch Lampel nimmt Ton dem seriha ducis in Aneso an, dass

^dor Amtsbereich nicht die Stadt, sondern das Land war/* Eben damit

aber wird der Möglichkeit jeder Boden entsogen, dass derselbe Stadt-

schreiber gewesen sei.

So wird eine andere Deutung näher liegen und eher begründet

sein. Wie jener notarius ducis in Winna TOn 1222 nieht Stadtschreiber'

von Wien gewesen ist, sondern darunter — das sahen wir frUher —
ermutblieh der landesftirstliche Schreiber zu yerstehen sein wird, so

stellt augenscheinlich der scriba ducas in Aneso ein Pendant zu dem

scriba Austrie dar. Stmadt hat denn auch angenommen'^), dass Tor-

nefamlich finanxieUe Befugnisse den Wirkungskreis jenes Schreiben

in JBnns ausgemacht haben dOrften. Allerdings stUtat er sich dabei

•) a. a. 0. 291.

») Tomaachek, NViener Hechte 2, 297.

<) Winter, Urk. Beitrftge sur Raohtsgewib. iiied.-lM«nr. Blädte ele. 74, 75, 77.

4) Die Qebnrt des Landes ob der Enn« 8. Ufl^
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dnrehavs auf Belege am der apftteren Zeit, ein BUckachlass, der Ton

Lampel mit Recht als „uiuralasbig-^ angefochten wnrde >).

Wir brauchen hier aber gar nicht zu solchen Hilftnutteln unaere

Zuflucht sn nehmen. Ist von Tomherein wahrscbeinlichf dass die gleiche

Amtsbezeichnnng auch auf gleiche Befugnisse weise, so scbliesst sieb

aucb das, was uns von jenem Meinbard bekannt ist, ganz dem

früher bei der Betrachtung des scriba Aiistrir Krküuuteu au. Die

Fälle, in welchen er auftritt, entsprechen ihrem rechtlichen Charakter

nach durchaus jenen, wo eine Mitwirkung des scrihu Auntrie sich ver-

folgen Hess. (Schenkung liegenden Gutes, Befreiung von landesfürstlicben

Abgaben.)

Es steht zunächst mindestens der Annahme nichts entgegen, die

Stellung dieses scriba ducis in Aneso ähnlich aufzufassen, wie jene

des scriba Austrie. Damit aber drängt sich uns die wehere Frage

auf, welches das Verhältnis dieser beiden zu einander gewesen, wann

jenes Schreiberamt in Enns entstanden sei und welche Umstände wohl

dessen Errichtung veranlasst hal)en mochten.

Lampel hat angenommen '), dass das Schreiberamt zu Enns bereits

im 12. Jahrhundert, mit der Erliebung der Steiermark zum Her/,ü»^thum

(1180) entstanden sei. Allein dagegen spricht nicht nur das immerhin

bedeutsame testiraonium a silentio, dass in der ganzen Zeit bis 1240

sich absolut keine Spur flir die Existenz dieses Amtes in Enns nach-

weisen lässt, es ist damit auch nicht gut vereinbar, was jene mehrfach

ciüerte Urkunde vom Jahre 1222 besagt.

Wenn damals wirklich ein solches Amt zu Enns schon bestanden

hätte, dann ist nicht einznaehen, warum für die Entgegennahme der

Ton Passan an Hsnog Leopold VI. zu zahlenden Geldsumme neben

dem notarius ducis in Winna der index in Aneso und nicht der scriba

ebendaselbst bestellt worden sei

Oberöaterreicb, südlich der Donau, jTeluirte eben damals noch zur

Mark Stei«r, es fiel in den Amtsbereich des scriba Stirie. Und thatsäch-

lich lässt sich aucb für dieselbe Zeit dort gelegentlieh eine Amt.sWirksamkeit

des ateirischen Schreibers nachweisen^). Bei dieser Sachlage dürfte

gegenüber der Ansicht Lampels eher die Erklärang, welche Stmadt

<) a. a. 0. & 288.

>) a. a. 0. 8. 292.

*) Unter Abt Reinhart von Garsten (1219—29) werden zu Steyr vor dem
Bcriba ducis Heinrich von Mprin Anfpriiebe dew Klnsfers (^arst^n anf srewisse

prediola apiul Wiztra ilurch iuquiwitiontjbeweis Hichergehtt lll. Cod. trailit. Uurst.

bei Kurz, Beitr. zur üesch. Uesterr. 2, 531 58. — Heinrich von Merio aber

iHt 1222 als icriba Stizi« mkundlioli nadtweiBW. Ifeiller BB 130 a9 175, Zahn,

ateir. ÜB 2, 716.

WHiMllaaiM XTIQ. 17
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gegeben hat, su acoeptieren seiiL Sie entspricht mindestenn eher dem

Wenigen, was wir aus jener Zeit darfiher wiesen. Er betrachtet nämlich

das Schzeiberamt zu Enns als eine Institution des letsten Babenbergers,

welche dnroh die während der Aechtong Herzog Friedrichs IL getrof-

fenen Verfbguugeu des Kaisers gezeitigt worden sei Dass 1237 Albero

Yon Polheim zur Sichenmg des besonders exponierten Gebietes zwischen

Hansmck und Enns alsMachthaber ob der Enns (iudex proTinciaUs) Yom

Kaiser bestellt wurde, habe den flerzog nachher Tcranlasst, „dieses

Qrensgebiet einer besonderen Yerwaltong, wenn auch ohne förmliche

Abtrennung von Steyr, zu unterstellen ^)/*

Wie immer dem auch sein mag, Thateache ist^ dass wir erst seit

1240 einen solchen laudesfUrsUiehen Schreiber zu Enns nachweisen

können. Der Umstand aber, dass der Landesherr neben dem scriba

Austrie einen solchen besonders bestellte, weist jeden&Us darauf hin,

iliiss daniak jene Gebietstheile ob der Enns eine gewisse Selbständigkeit

iu der Verwaltung errangen. Als Mittelpunkt und Sitz derselben tritt

Eiius hervor. Nicht uuzutreÖend ist es als Hauptstadt des damaligen

überößterreich bezeichnet worden

Mit dem Tode Frii-ilnchs 11. ( 124()) erlosch das hei z(iij;liche Geschlecht

* der Babc II berger ; Oesterreich und tSteier werden dtni Reiche ledig.

Der Kaiser nimmt diese HerzogthiUiur au sich, da zunächst kein neuer

Landesherr bestellt wird. Im Frühjahr 1247 wird Graf Otto von

Kberstein als kaiserlicher Statthalter nach Oeäterreicii geschickt; er

übcruirarat als Hauptmann und Verweser des Eeiches die Verwaltung

der südöstlichen Herzogthümer.

Neben ihm aber erscheint gleichzeitig ein „scriba Austrie et Stirie ^).**

Es i^t Witigo, ein Augehöriger des berühmten südbühmischen Geschlechtes

der Witigonen '). Neben Otto von Ebersttin als ,,sacri imperii per

Austriam et Styriam capitaneus et procurator'' nennt er sich dann im

folgenden Jahre urkundlich „scriba eiusdeiu imperii gloriosi'' '•').

Er ist also Schreiber des Reiches, d. h. von Reichswegen als

Schreiber bestellt, und &war ebenso wie Otto von £berstein für

Oesterreich und Steier.

') a. a. 0. S. lU).

Lauipel a. a. 0. 2i)2.

») FllA 31, 147.

«) V gl. über ihn die wertvollen Bemerkang» Tom F. Kurs, Oeitstr. unter

Otitokar u. Albrecht I. 1, 82 q. FSngerl, die Witigonen AOeG 5 t, 549 ff. (s«m

Theil ifrig) sowie die von fimler, Reg. Bohem. unter Viiek (2, 1444) dt. Urkunden.

t) Wichner, Gesch. des Benedictiner-StifteB Admont 2, 329 (vom 20. Jäna.).
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Diese Thatsache au sich, spricht, meine ich, eiue überaus beredte

Sprache. Die Verwaltung der beiden Lander Oesterreicli und Steier

wird einheitlicli <»rgaüisiert, iur beide ein Laudeshauptiuaun bestellt.

Dass aber der Kaiser, als er diese Jiänder au sich uahin. /u dereu

Verwaltung ausser diesem Landeshauptmann einen „scribu" bestellt,

zeigt, wie wichtig dieses Amt für die Führung einer gedeililicheu

Verwaltung gewesen ist. Man ersah Witigo dazu aus. Dieser kam

nicht als Neuling zu dieser iStellung, sondern stand schon im Dienste

Herzog Friedrich's II.; in den letzten Jahren desselben hatte er das

Amt des scriba Stirie bekleidet

Wir sehen, es erscheint damals nicht nur als ßedürfniss. dass

ein besonderes Schreiberamt in Oesterreich weiter bestehe, der Kaiser

legte auch Wort (laraui', dafür eineu Mann /u gewinnen, der nicht

landfremd mit den Verhältnissen im Lande bereite wohl vortraut war.

Aus dem spärlichen Material, das uns für jene Verhältnisse nur

zur Verfügung steht, tritt eine Urkunde besonders illustrierend herror.

Es handelte sich um die Sicherstellung einer grösseren Geldsumme, die

vom Kaiser an den Bi.schof von Freising zu zahlen war für Auslagen,

welche derselbe zu Wien gemacht hatte. Otto von Eberstein iertagt

als KeichsTerweser dem Bischof zu Enns darüber eine Urkunde aus.

Fünf Bürgen werden diesem überdies gestellt. Und unter diesen be-

eidet sieb auch Witigo „Schreiber Ton Oesterreich und Steier**.

Dass er bei dieser Fiiumzoperation mitwirkt, ist an sich nicht ohne

Bedeutung. Seine Mitwirkung dabei gewinnt aber nodi ein besonderes

BeUe^ wenn wir näher susehen. Wer sind die Tier anderen Bürgen?

Durchaus Ang^Sriga der Tornebmsten Iflinisterialen-Geschlechter

Oesterreichs, FersCnlichkeiten, die gleichzeitig in der Geschichte des

Landes eine bedeutende Bolle spielten*). Bs ist kein Zweifel: wir

kaben hier Yertreter des Landes vor uns. Sie übernehmen gewisser-

massen für das Land diese Bürgschaft Bei Witigo aber, der neben

ihnen erscheint^ ist die Mitwirkung nicht aus seiner ständischen Zn-

gehdrij^eit, seiner landstSndischen Stellung etwa, zu erklaren. Als

scriba Austrie et Stirie tritt er auf; ob seines Amtes, das wird klar,

wurde er da beigezogen. Stand der Schreiber zur Finanzverwaltung

des Landes in näherer Beziehung, so wird seine Mitwirkung in diesem

Falle sehr begreifli«^.

Ebenso charakteristisch wie diese ist die andere der beiden Urkunden,

in welchen Witigo uns wShrend jener Zeit der Beichsnnmittelbarkeit

*) Zahn, t^teir. U13. 2, 7lü u. Kurz u. a. ü.

*) Eb sind : Otto von Ferchtoldsdor^ Otto vou Uaaba, Otto vod Meissau

u. der Truchsess von Graisenjstein.

17*
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dieser Läuder entgegentritt. Die Murkgräliu Sophie von Istrieu hatte

noch bei Lebzeiten Herzog Friedrichs 11. zu Gunsten des Khtsters

Ädmont eine Sclieukung au liegeudem Gute vorgenommen, in deren

Genuss das Kloster nac^h ihrem Tode treten sollte. Da sie gestorben

war, wird die früher erfolgte Handlung durch Otto von Eberstein und

den Schreiber Witigo urkundlich beglaubigt. Sie beide geuelimigeu

und ratificiereu damit förmlich jene Douatiou mit der ausdrücklichen

Erkläruug, dies als Vertreter des lieiche.s zu thun

Auch hier also erscheint neben deui Landeshauptmann und Ver-

weser des Reiches wiederum der Schreiber von Amtswegen zur ofßciellen

Beglaubigung von Rechtshandlungen Privater berufen. Diese selbst

aber entspricht ilirem Charakter nach durchaus dem, was wir früher

zur Zeit der Babenberger über die Amtswirksamkeit der Schreibar

beobachten konnten (Schenkung au liegendem Gut). Beachtenswert

ist dabei uoch, dass Witigo, welcher die Urkunde (ebenso wie Otto

von Eber.stein) diircli sein Siegel beglaubigt, hier ein förmliches Anits-

siegel führt. Es hat den steirischen Panther im Felde und als Legende:

S. [Witigoni] S aoribe Stirie>).

n.

Für die Zeit von 1248—1251 mangeln uns sichere Bel^e über

das Schreiberamt. Und dies wird kaum überraschen, stellen diese drei

Jahre doch überhaupt eine Zeit der Wirren in Oesterreich dar, in

welcher bei dem Kampfe der Parteien um das Erbe der Babeuberger

eine kräftige oder allgemein anerkanute Keglern ngsgewalt überhaupt

nicht best ind. })< r Adel des Landes, vor allen die grossen Miuisterialen-

geschlechtcr, inaciitcLi sich diese schöne Gelegenheit zu Nutze, indem

sie nicht nur Kirchen und Klöster plünderten, deren Güter und Ein-

künfte an sich zogen, sondern ein Gleiches auch hinsichtlich des iandes-

fOrstlichen Besitzes wagten. Es war niemand da, ihren üebergriffen

zu steuern.

Ende 1251 errang Otakar von Mähren die Herrschaft in Oester-

reich. Sin Theü des Adels hatte ihn berufen, die Kirche förderte ihn

') N(t8 igitur l'uugeut^j- vi< t' .sacri iniperii donacionem supradictam ratam

habeuteä huius scripii iebtes accetiaiiuuä. Wichacr a. a. 0. 329.

•) Wiohner a. a. 0. — Der Umstand, das« Witigo im Siegel nur den Titel

seriba Stirie ftthrt, wihrend er ndn im Text acriba imperii nennt, ist doeh wohl

M SU erklären, da«8 er — früher bloss aoiiba Stirie — einfiub dttselben Siegelg

eich weiter bediente. Gerade liier lag umsowt^nif»er Anlaes vor, s^ich (üills er

überbanpt noch ein sdlchLv^ hatte) eines anderen Siegels zu bedienen, da es pich

um eine »pecißHch (tiowobl dem KDipfanger als dem Schenkungaobjeote noch)

ateirische Augeiegenheit handelte.
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wirksam. Nun kehrt die Ordnung wieder; das macht sich sofort auch

in der Verwaltung des Landes bemerkbar. Von neuem treten „Schrei-

ber" auf. Witigo, den wir von früher her kennen, wird als solcher

genannt. Otakar beliess ihn somit in seinem Amte ; auch er beobachtet

darin eine conversative Haltung. Aber Witigo ist nicht mehr Schrei-

ber von Oesterreich und Steieir, sein Amtsberoioh erscheint auf die

Steiennark beachiinkt^ «r wird Ton neuem «scriba Stixie* genannt

In Oeeterreich aber finden wir nnn wiederam einen besonderen

„Schreiber*^; ee ist der magister Wühehnns. Als ,seriba dneis* eneheint

er nrknndUeh 1258 neben (nnd vor) dem seriba Stbie Witigo^).

Derselbe magister Wilhelmus tritt uus auderseits gleich vom Be-

ginn der Herr.sL'hut't Otukars in Oesterreich in einer grossen An/,ahl

vou Urkunden des Landesfürsteu als Datar entgegen mit der Be-

zeichnung liütarius, bald aber (von 1252) protonotarius curie *). Er

gehörte also nicht nur der Kanzlei Otakars an, sondern ist frühzeitig

auch als deren Vorstand zu betrachten. Otakar, in dessen Diensten

er schon frUlier (als Notar) stand, hatte ihn von Mähren aus mit nach

Oesterreich gebracht.

Hervorzuheben ist, dass demselben der Titel scriba nur ausuahuis*

weise beigelegt wird, — ich vermag ihn nnr einmal nachzuweisen —
dass er für gewöhnlieh protonotarius oder notarios corie schicchtw^

genannt wird.

So nimmt znnachst die Urkunde, in welcher er als scriba be-

zeichnet wird, anaer Interesse in Ansprach.

Ss ist der Yertrag, weldien Otalcar mit Passan abschloas, da er

in den Besiia der seit dem Tode des letzen Babenbeigers erledigten

pasBKoischen Lehen in Oesteneicb trat Die beideraeitig^ Hechte und

Yeipflichtongen werden durch Schiedsriehter festgesteUt nnd dieser

Schiedsspraeh (in der ons noch erhaltenen Aasfertigong) von Otakar

nrkondlich bestätigt Besondere Bürgen erscheinen bestellt, welche die

Garantie f&r die Aosf&hrong der Yertragsbestimmnngen durch Otakar

flbemehmen. Als solche aber werden neben einigen (drei) Grossen

genannt: der magister Wilhelmus ,scriba dnds^ und Witigo ,scriba

StyiieF.

Der Umstand, dass die beiden Sciireiber hier nebeneinander aof-

0 Puoh n. FiOlieb, Dipl rnern dvcstot Striae 1, 828 n* 82 u. 88.

*) OOeüB 3, 197.

) Vgl. darüber Kmler, Die Kanzlei der böhm. Könige Pfemval Ottokan U.

a. Weuel IL in d. AbhaadL d. bOhm. GeieU. d. Win. 6. F. % la fL
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treteu, — Hrr von Oesterreich *) und joner von der Steiermark —
weist (liuuut lim, (lass ihre Heiziehun«^ in dem Amte befrrüudet war.

EnviiL,'en wir aber. dai5.s der Inhalt des Vertrages und besondere

die von Otakar zugestandeneu Bedingungen von der Zahhing ge-

wisser, für den Besitz jener Lehen zu entrichtenden Suramen, ferner

von der Zusicherung umfaäsender Abgabenfreiheit (Mauth u. Zoll etc.)

hand(?lt«, so sind das eben wieder durchaus solche Fälle, zu welchen

das SohFeiberamt in der früheren (Babeuberger) Zeit, wie wir sahen,

eine nähere Beziehung aufwies. Sie betreffen die Einnahmen und

Au8gal)eu des Luudestursten.

Näher als sonst können wir hier die Antheiluahrae der Schreiber

feststellen. In dem genannten Vertrage lassen sich nämlich deutlich

Handlung und Beurkundung unterscheiden. Jene erfolgte mit Fest-

stellung der einzelnen Vertragsbestimmungen durch die Schiedsrichter;

ihr entspricht die in das Vertragsinstrament inserierte Urkunde dieser,

ausgestellt zu Betsche am 27. März 125:^- Die Beurkundung aber

wurde zu Firag am 1. April vollzogen mit der Bestätigung jener Ver-

tragsbesfcinunangen durch Otakar. Die Schreiber werden nur bei der

Handlang erwähnt. An dieser nahmen sie Theil, — wohl als Vertreter

und znr Wahrung der Rechte des Landesltlrsteiit — bei der Benr-

kondnng in Prag treten sie nicht herror. Sie finden sich nicht unter

den (ziidilreichen) Zeiugen, die — am Schlosse der Urkunde Otakars

angeführt — bei jener zugegen waren.

Dass von den Beamten des Landesfibrsten gerade die Schreiber

zur Garantie der Passan zugesicherten Freiheiten und Bechte auser^

sehen wurden, zeigt, welche Bedeutung diesem Amte bezüglich jener,

Tomehmlich die Finanzverwaltung des Iiandesf&rsten tangierenden Yer-

tragsartikel zukam. Die llitwirkung beider Schreiber, des öster-

reichischen und des steirischen, war begrfindet durch die Lage der

paasauischen Lehensgttter, auf welche sich der Vertrag bezog. Sie

waren ja nicht auf Oesterreich selbst beschrankt, sondern umfassten

anch die Besitzungen Passaus in dem zu Steier gehörigen Gtebiets-

theUen ob der Enns.

Hier also, bei diesem so bedeutsamen Vertrag begegnen uns die

landesf&rstlichen Schreiber in derselben Stellung wie zur Zeit der

Babenberger. Deren sonstige Wirksamkeit des weiteren zu verfolgen,

hindert anscheinend der bereits erwähnte Umstand, dasa. Wilhelm,

') So \»t oW'onhnr <V^r F^tfOlnnfr ^^'iHu•lm>< hier anfzufassen. Dieselbe Be-

zeichnuD^^sweise fBcriba litu i^i i^t ja nu^ der trühereu Zeit für den Bcriba Austrie

urkundlicii belegt. Siehe obeu 1:). -4d.
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der nns ab Schreiber hekaant ist, später niofat wieder mit diesem

Titel auftritt.

Man kdnnte nun meineii, er sei von diesem Amte znrflokgetreten

and fMerhin, entsprechend seinen nunmehr Torkommenden 'Kfcehi

(uotarins oder protonotarius enrie) nur in der Kanzlei thätig ge-

wesen. Allein es läset sich, soviel ioh sehe, für die ganze Zeit seiner

Amtswiiksamkeit in der Kanzlei — bis 1S62 — fllr Oesterreieh aneh

sonst kein landesf&rstlicher Sofareiber nachweisen i).

üntersnchen wir also die FKlle, in welchen Wilhelm überhaupt

thaiig ist, indem wir davon jene zunächst ausscheiden, welche lediglich

eine Function in der Kanzlei bezeugeu (Vorkommen als Datar).

Wilhelm erscheint als Zeuge in landesflirstiichen Urkunden : 1252,

da Otakar Bestimmung^ Aber die Yogtoi in St PSlten tri£El;^),

dann 1255, ebenso wie 125B neben Witigo, da Otakar dem Kloster

Garsten bestimmte Einkünfte von landesherrlichem Gute zuweist*).

Ehen hier könnte der Zengensehaft Wilhelms bei der specifischen

Dictinii der Urkunde möglicherweise eine besondere Qeltung zuer-

ktiiuiL werden. Indem die Ei tra^^:^qnelle der dem Kloster überwiesenen

l'jiukünfte jedesmal genau augegebt ii und die dauernde Geltun«; des Be-

zuges dieser festgesezt wird, bedient sich die landesfürst liehe Urkunde

im Wortlaute der entsprechenden Bestimmung des Ausdruckes : in pro-

priet^tem perpetuam conscri ba ntnr. Diese Einkünfte (redditus)

von den landesfürstlicheu Domänen (de prediis) sollten also gewisser-

masseu abgeschrieben werden zu (iuusten des Klosters.

Ob dieser Ausdnick (conscribere) wohl aut den scriba weist? Die

beiden uns von früher her als Sf liroi])t r iles Landesfihsten bekannten

Personen werden vor allen andern unter den Zeugen angeführt.

Hatte der Schreiber die Verzeichnung und Verrechnung der Ein-

künfte des Landesherm zu besorgen, wie es zur Zeit der Ikbenberger

dor Fall war, dann schien er in dem vorliegenden Fall naturgeraäss

berufen, die üeberweisung dieser Einnahmen an das Kloster Garsten

aufzuzeichnen, letztere Tür dasselbe gut zu schmiben.

In demselben Jahre (125.5) findfu wir Meister Wilhelm wieder als

Zeugen in einer Urkunde Otakars für Öeiteustetten, durch welche

diesem Kloster Freiheit vom Landgericht und dem Vogteidieofite ver-

') Der 1257 in einer nicht landestürstl. L'rk. genannte Wisinto «cribn

(FHA II, 138) ist wohl als Schreiber des Auastellers dieser Urkunde, Heinrich

s

von Seefeld, aa&ufiusen n, idenüsch mit dem in einer Urk. desselben AiwstellerB

on 1240 elB notariiu domini de Sereld genannten Wisinto (Ptt, ThM. aneod.

99 n« 171).

•) St POlten«r UB. 1, 70. •) OOeUB 9, 880.
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hrieft wird Ferner (ohne Aratsbezeichnung) in einem ähulichen

rhvilegium desselben für dus Spital am Pyrn, das zugleich auch

Mauthfreiheit enthält^), endlich in einer Mauthfreiheit zuflichfimden

Urkunde für Beitenhaslach

In der Aushändigungsformel laudesfÜratlicher Urkunden aber be-

gegnet uns derselbe 1252 btt Befreiung des Klosters Zwettl von der

Maufchabgabe sowie in einem gleichen Privileg für Metten 1253

bei Zuweisung einer Kirche an Geras ß), 1254 in einem Privileg für

Garsten 7), das demselben Vorrechte hinsichtlich der Yogtei und Land-

goriehtebarkeiti sowie Mauthfreiheit und freie Wasser- und Wald-

nützung verbrieft, schliesslich 1256 in einem Exemtionsprivileg für

Melk^) und 1262« da Otakar das Patioiiateiecht über die Kirche in

Hollabrunn an Pasaaa fiberträgt

Die AebnUchkeit und das Gemeinsame dieaer Fälle kann schon

aoffidlen. Noch mehr aber die Uebereinstimmung derselben (ihrem In-

halte nach) mit jenen, in welchen frflher (aar Zeit der Babenbeiger)

eine Wirksamkeit der landealfiistUchen Sehreiber sich belogen Ueas.

Wir sehen: Soweit sieh die Th8ti|^t des migister Wilhehn Ter-

fblgen lasat, deckt sich dieselbe mit jener der Schmber ans der

froheren Zeit Und indem er, bereits froher (1252) aneh als Pnito-

notar nachzuweisen, 1253 uns dixect als Schreiber beseichnet wird,

andrerseits ab«r in der Folge neben ihm kein anderer „S<diieiber*^

in Oesterreich anftritt^ dflxfte die Annahme gerechtfertigt erscheinen,

dass er auch dann dieses Amt inne g^ht habe, obwohl er nicht

wieder den Titel ,Bcriba* ansdrficUich fOhri

Wenn er jetzt durchans protonotarios corie genannt wird, so

liegt die Erklärung für diese Ersoheinang ja nicht ünme. Wie fridier

so bestand auch unter Otakar, aimichst mindestens, die Verbindong

des Schreiberamtes mit der Kanzlei des Landesflbnten fort Ja die-

selbe war jetzt 'noch insofeme enger geworden, als der Schreiber

zugleich Vorstand der Kanzlei ist^ während er froher (als notarius

auch bezeichnet) neben den anderen Notaren der Kanzlei stand.

») FRA 33, 50.

*) J.orenz Deutsche Uetjch. 1, 446.

Müu. Boica 3, 151.

<) IBA d, 161/2 vu 167.

•) Ifon. Boioa 11, 444 a« 17.

•) AOeG 2, 24.

^) OOeUB 3, 209.

liueber, Austria ex arcbiria Mellic illestr. 24»

») MoD. 13oica 29^ 439.
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Schon damit wird Siniges erklfiri Indem dieselbe Penönlidikeit

beide Aemter in einer Hand yereinigte, enoheint es bd dem grSsaeren,

aber den des Sebreibefamies binansgefaenden Gesebfiftakieis der Eanadei

Ton Tomherein begreiflich, dass dieselbe h&uflger in ihrer Bigenschaft als

Mitglied der Kanslei her?ortiitt Und diese Beseiehnnngsweise schlechthin

onsnwenden, lag umso eher Anläse vor, als der Titel des EansleiTorstandes,

des Protonotars, aogenacheinlieh eine höhere Geltong hatte als jener des

Schreibers (auch ,Kotax8^ knraweg)^).

Es ergibt sieh aber ans jener Thatssche noch ein Weiteree Der

ümstand, dass andi nnter Otsikar die Yerbindong des Sehreibeiamtes

mit der Eanzlei fortbestehen blieb, bedingte, da die Kanzlei nnnmehr

f&r Oesterreich und Böhmen an fungieren hatte, dass die persönliehe

Antheünahme Wilhelms an den Geschäften des Sohreiberamtes m-
rftektrai Indem die Kanzlei Ofcakais einheitlich weiter arbeitete nnd

nicht f&r jede seiner L&ndergruppeu (zunächst wenigstens) eine be-

sondere Kanzlei eingerichtet wurde, musste dieses Verhältnis in seiner

Bückwirkung auf das Schreiberamt zugleich auch eine Entlastung des

Schreibers selbst nothwendig macheu. Und eben damit scheint mir

die Erklärung g^eben für eine andere Ersclieinung, die da nuch z.u

beobachten ist

Wir finden nSmlidi, dass neben dem magister Wilhelm auch

fflnzelne andere Notare thätig sind in FUlen, bei welchen frOher eine

Wiiloamkeit des Schreibers wih verfolgen Uess. Vor allem begegnet

nna da der magister Gotsohalk. Er war schon in der Kanzlei des

letzten Babenbergers, Friedrich*s IL« beschlftigt; Otakar hatte ihn

übernommen und in seiner Eanzlei TOrnehmlich zur Erledigung öster-

reichischer Geschäfte verwendet^).

In einer Beihe von Fällen nun, bei welchen wir früher eine

Thätif^keit Wilhelms beobachten konnten, tritt auch Gottschalk iicben

Wilhelm als Zeugo auf, gauz abgesehen von jeucu Urkunden, in

welchen er nur als Dutar erscheint. Und übt er da gleichmässig neben

uud mit Wilhelm eine analoge Wirksamkeit wie dieser, so lässt er sich

in solcher auch selbständig nachweisen. Besonders deutlich wird dies in

einem Fall aus dem Jahre 1255. Wir finden ihn hier geradezu als Aus-

atelier der Urkunde 3), durch welche der Abt von Garsten eine ßesitz-

verleihuiig von liegendem Gute vollzieht Er nennt sich ,notarius curic

*) Nicht ganz unähnlich wird Utakar aelbät seit der Königskrönung oft auch

alt zez fthlenhthiii beieieluiet, obwohl er Ar Oestemicli doch nur dnz wsr.

Dm eine lehloM das aadoe eben nicht au.
*) Vgl. dafür und ftr das folgende Emier a. a. .0. 8. 18.

•) OOeüB 8» 2M.
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doiniüi ducis Aiihtric". Neben ihm aber treten noch als Aussteller auf:

der Ardagger Canonicus luagister H(emricu8) und der uns schon bekannte

^Schreiber" Wiiigo. Gerade des letzteren Mitwirkung raöcht«' vielleicht

nicht ohne eine gewisse Bedeutung sein. Ist nämlich dic ^^elbe durch den

Titel Witigos (scriba Anasi) genügend erklärt, — es handelt sich um
einen «Ihr Gebi^ ob der Enns betreffenden Fall — so läset sie ihrerseits

Gottscluilk in einer dem scriba Anasi parallelen Function «rscbpiiifii.

Mit dem Jahre 1255 tritt Gott<3chalk zurück. An seine Stelle

rückt in der Kanzlei niagister ArooM. Und aueh bei diesem dieselbe

SirscheinQng : Er begegnet neben Willit Im ebenso wie früher Gotschalk.

Aber ein Weiteres noch. Emier hat schon darauf aufmerksam

gemaebt, dass Wilhelm seit 1257 — unbekannt weshalb — für eine

gewisse Zeit in der Kanzlei nicht nachweisbar ist Er tritt aber

1260—62 nochmals hervor, wieder als Vorstand der Kanzlei.

Anch fftr diese Zwischenzeit können wir einen besonderen „Schrei-

ber^ in Oesterrdeh nichi naehwasoL Dagegen erseheiDen die Notare

der Kanslei, ihnlich wie frtther Wilhelm und jene anderen neben ihm,

als Zeugen in den ürkanden, wo man eTeutnatl eme Miiwirkong des

ScbreibeiB erwarten kdnnte. Die Sachlage ist dentlieh. fis wuden,

meine ich, die Qeschäfte des Sohreibenuntes Ton der Kanzlei besorgt,

wozn die Doppelstallnng Wilhelms den Anläse gegeben hahen mochte.

Noch ist ein Moment wiederum bemerkenswert. Wie znr Zeit

der Baboiheiger, so gebort anish jetst der „Schreiber^* — Wilhelm—
dem geistlichen Stande an« Er war Pfarrer in Busabach*). Und

ebenso anch die anderen Notare, die neben ihm auftreten, insbesondere

Gotschalk«).

Im Ganzen also zeigt sich, wenn wir diese Bntwiekelnng flber-

bUcken, dass in jener Kegitrungsperiode Otakars in Oesterreich, etwa

die ersten 10 Jahre, wesentlich dieselben Yerhfiltnisse bezüglich des

Schreiberamtes an eonstatieren sind, wie in der Zeit der Babenbeiger.

Es interessiert nns nun an erfahren, wie es damals mit dem

Schreiberamt zn Enns stand.

Zuniehst begegnet uns in den ersten Jahren der Herrschaft Ota-

kars kein besonderer scriba Anasi. Wohl aber tritt ein solcher l2Sb

hervor. Es ist Witigo, der in der Zeit der Beiehsnnmittelbaikeit

>) Möglich wäre, dass damals das Scbreiberamt iu Oesterreich vorüber-

gehend nicht beietst war, da eine tolehe ETentnslitU Otaksr aelbst dooh in'i

Auge Cutte, alt er 12fi6 fttr St Floriaa den Sobieiber snm dstenor bestellte

(Tel ei Bcribam non habnerimuH iudicem provincialem) UOellB 3, 225.

*) Vgl. Urk. V. 1250 Rir Melk; S. hramh a. a. 0. Nicht Batsbaoh, .wie

Emier irrig meinte. Vgl. Lampel im St. Fölteoer Uli. 1, 71 An. 1.

«j Emier a. a. ü. S. 18.
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Schreiber f&r Oesterrdch and Steier gefweeeu, dann aber seit Beginn

der Hemcbaft Otakars als seriba Stiiie enoheinti).

IGt der Feetstellniig dieses Thatbestandes ist aueb die ErUarang

für jene Erscheinung gegeben. Indem Witago mit der BesteUnng

dnes eigenen Schreibers fftr Oesterreich durch Otakar entlastet wurde,

ergab sich die Möglichkeit, seinem Amtsbereich auch jene Gebiete ob

der Eons sn nnterstellen. Sie gehörten ja noch zur Steiermark; und so

finden wir denn in jenem Vertrage Otakars mit Passan von 1253

neben dem Österreichischen Schreiber Wilhelm, den scriba Stirie Witigo

erwiOmt. Jene passanisohen LehensgOter betrafen Tor allem ju auch

das Gebiet ob der Enns.

Im Jahre 1354 wird die Steiermark im Ofiier Frieden an Ungarn

abgetreten. Die Folgen davon machen sich auch beim Sehreiberamte

geltend. Witigo's Amtsbereich wird jetst auf den Landstrich ob der

Enns beschiSnkt, er ist seit 1255 soriba Anesi *). Allein seiner Thätig-

fceit in dieser Stellong war nur dne kune Dauer besehieden, da er

schon im folgenden Jahre (125(5) in St. Floriau ermordet wurde*).

Das Amt wurde aber sofort wiederbesetsi Nachfolger Witigos

ist der magister Heinricli. Er war anscheinend zuletzt bereite neben

Witigo thätig^) und läset sich bis zum Ende der fünfziger Jahre

verfolgen °).

hu Jahre 1261 wird dann Heinrich vun Haag als acriba Anasi

urkundlicli genannt '•}.

Alan könnte meiueu, dass es derselbe Heinrich sei, der vordem

in derselben Stellung thätig war. Doch ist zu beachten, dass jener

nie mit dem Beisatz ,de Hage' nachzuweisen ist, und dieser liiu wiederum

ni(dit, wie jener, den Titel mjigister führt. Wenn ich beide unterscheide,

so habe ich dabei vor allem auch das im Auge^ was sich bezüglich

ihres Standes beobachten iässt. Heinrich von Haag wird urkundlich

*) Vgl. die Urk. Otakars füt Deckau vom 17. Mai 1253 Notiz. Bl. 6, 612 11.

*i OOeOB 3, 224. — Bemerkenswoi ist, daia er anch jetsst sein früheres

Amiwiagel als «icriba Stirie* mit dem tteTriadnn Panther iortfiünrt Vgl* Km,
Beitr. 2, 482 und oben S. 2G().

') Contin. Gftrsteak MG. SS. 9, 600.

*) In einer Urk. vom 23. Marz 1253 wird er bereit« Hcriba Anasi <r<'nannt.

FKA 33, 5G. Eine antlere Urk. ÜtakarH ang demselben Jiibr»' aber, die nach dem

Itinerar desselben apiiter anzuwetzeu ist, nenut uucb Witigo als ,8criba Anatii'

OOeüB 3, 320.

*) Vgl. die Utkonden des Biaohofes Otto von Pusea Ittr St. Florian von

1267 Od. 7 u. 1258 Deo. 19 OOeUB 8, 244 n. 254.

•) OOeUfi 3, 283.
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dinct ala miles bezeichnet ^) ; er gehörte dem Bitterstande aii. Dagegen

war jener magister Heinrich vermuthlich geistlich ^.

Heinrich von Haag scheint aber im Verlaufe der sechziger Jahre

Ton dem Amte zurOckgetreten za sein. Er wird in den Urknnden

ohne Amtäbezc'icbuung genannt, 1267 aber b^^gnet uns da neuer

scriba Anasi : Kourad Es ist derselbe Koniad, der uns — als

Konrad von TuUu allgemeiner bekannt — spater noch beechäftigm

wixd^). Doch hat aueh er dieses Amt nicht lange inne gehabt Im JaJire

1272 tritt Heinrich Ton Haag neuerdinge als scriba Anesi hervor*).

Konrad aber ist seit 1270 als scriba Stirie nachsaweisen*). HSglicfa,

dass er bis 1272 beide Aemter inne hatte, dass die Yerwaltang der

ehedem steurisehen Gehiete wieder einheitlich oiganiaui war. Doch

ist mir das nicht recht wahrscheinlich, nmso mehr als mindestens bis

1269 ein besonderer Schreiber in Steiermaifc neben Eonrad, dem
scriba Anasi, fongierte. Bs war Uhrich^

So möchte ich eher annehmen, dass Heinrich von Haag bereitB

1270 das Schreiberamt za Enns wieder abemommen habe, als Konrad

Landschreiber der Steiennarfc wurde. Allein auch jetit war sdne

neuerliche Amtsführung nur von kurzer Daner, denn schon im Jahre

1273 zeigen sieh neue VerhaltnisBe an der Enns» Heinrieb ist

damals nicht mehr Schreiber dort gewesen.

Wir halten an. Wie stellt sich uns das Amt irrend der Zmt dar,

da diese Personen es bekleideten? Die Inhaber desselben werden wie

frOher scriba Anasi (oder Anesi) genannt Daneben aber tritt 1209

in einer landesffirstUchen Urkunde anch die Bezeichnung auf: scriba

>) Urk. von 1272 Aprü 24. OOeUB 8, 885.

*) Ans einer Xhk. das Jaliias 1257 enteakmea wir, dau ihm von St Florian

die St. Michaelskirche in der Wachau übertrat:« n worden war. AI» dann übar

diese ein streit mit d»'in Klopfer cnt-jtünd, wurde HrljlicBslich bestimmt, dass er

pich zufrieden geben solle, illa prebeuda et Ulis proventibus, quos habuit, pie ine-

mürie plebanuB Got&iduB. OüeLB 3, 244. — Vgl. auch seine Stellung m dtr

Zeugenreib« dar Urk. Otaksxa von 125ft (FRA. 88, 5b').

•) Wiohner a. 0. 2, 855.

*) Tgl. Uber ihn A. Kenchbaniaer, Konrad von Tuln in den Bll. f. LK.

von NOe. 8, 36 ff. u« Lampel a. a. 0. 294, der ihm (wohl nur aus \reraebeo) die

einem Aratsvorgänger zakommande Beaaiohnnng ,von Haag* beilegt.

^) OOeUß 3. 385.

•) Am 25. Mai die^eu Jabrcti erbcheiut er noch als soriba Anaai OOeUB

8, 376, am 85. Nov. aber bexeüa ala aoriba Stirie. Oeiar, ann. Sf^iiaew t, 545

154. Daaa diea kam »SteUantanaeh* geweaen aei, irie Eenwhbanmer im ffin-

blick auf den scriba Witigo meint, welcher aagebHoh jalat »von Steiermark nach

Enns kam*, erju^ibt »ich aus dem firflber Geeagfcen.

Wichner a. a. 0. 2, 368.
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apud Anasnm »). Otakar selbst fahrt dann denselben Konrad 1270

urkundlich unter den Zeugen an als „acriba uostro per Anasura"**).

Heinrich von Haag endlich erscheint 1272 als Zeuge in der Urkunde eines

Privaten mit dem Beisätze: qui fnit tunc procurator circa Auasura 3).

Anderseits kommt gleichwertig für den Titel seriba wiederum auch

der Ausdruck uotarius vor. Otakar nennt bei der Bestätigung einer

Urkuude des Heinricus seriba Auasi vom Jahre 1258 diesen notarius

Anasi Und Heinrieh selbst spricht in der genannten Urkunde von

seinem Amt als .oMcium uotarie^ Auch ofiEiciam notariatus findet sich

dafür urkundlich •'').

Sind somit die Schreiber zu Enns als laudesfürstliche Notare zu

betrachten, so ist doch festzuhalten, dass dieselben nichts mit der

Kanzlei als solcher zu thun haben. Keiner dieser Ennser Schreiber

lässt sich in der AosbändigangBformel einer Urkunde Otakars als

Datar nachweisen, sie werden auch nie — das ist hervorzuheben —
als Protonotiire oder notarii curie bezeichnet, wie etwa der öster-

reiehische Schreiber Wilhelm oder die anderen Notare in Oesterreich.

Sie stehen somit ausserhalb der Hofkanzlei, was ja im Hinblick aaf

den Sita ihree Amtes sehr natürlich erscfaeini

Als solcher ist die Stadt Enns anzusehen. Enns ist der Ausstel-

Inngsort einer Keihe von Urkunden dieser Schreiber; besondere deutlich

äussert sich eine solche aus dem Jahia 1267 Aber die Besidens des

Schreibers

Jedoch war der Amtsbereich der landesfürstlichen Schreiber za

Enns keineswegs auf diese Stadt selbst beschrSnki Darauf deuten schon

die Tersehiedenen Beielchnnngen derselben hin. Wenn anch der

Ausdruck seriba Anasi oder selbst apud Anasnm noch dnen Zweifel

bestehen liesse, so kann per Anasom oder gar eirea Anasum nur einen

Landstridi bedeuten

Thatsi&ehlidi sehen wir denn anch die Ennser Schreiber wiederholt

bei Beehi^gesehaften mitwirken, die ausserhalb der Stadt Enns an an-

deren Orten Tolkogen wurden. Allerdings kann man da einwenden,

dass die Nennung deiselben in solchen Urkunden, besonders jenen des

Landesf&rsten, auf der zufalligen Anwesenheit des Schreibers, etwa im

Gefolge des letsteren, beruhe. Das trifift gewiss theüweise an. Man

>) OOeUB 3, 364 (Ar Konxad). >) OOeUB 3, 875.

*) OOeUB 3, 393. *) FRA 33, 60.

») OüeUü 3. 175 n° 181 (1251).

*) Datum et actum .... apud Anasum in domo domni nostri regia.

Wichner s. s. 0. 2« 3ö5.

*) Dasaaf hat •ebon lampel mit Hedit taiogewieieii a. a. 0. 8. 201.
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wird auch ans dttttselben Grunde jenen Urkunden keine grosse Bedeu-

tung beizameäsen haben, die in der Stadt Linus benachbarteti Orten

(ob der Enus) ausgestellt, eine Autheiluahrae des Schreibers erwüliii«?ii.

Doch liegt darüber hinaus eine Iteihe bestimmter Fälle vor, die sich

so nicht erklären lassen.

Im Jahre 1 2f)8 erscheint der Enuser Schreiber iu einem Streite

über die Zugehörigkeit gewisser Güter bei St. Peter, auf welche das

Kloster Seitenstetten Anspruch erhob, vom Landesherren mit der

Untersuchung betraut ^). Es handelt sich also um Objecte, die nicht

im Gebiete ob der Enns gelegen, zu Oesterreich selbst gehörten. Die

Austragung des Proeesses erfolgte in diesem Falle zu Enus. Und spät»ir,

1267, erfolgt die Anerkennung freisingischer Besitztitel vor einem

üsterreichischeu Landrichter und dem scriba Anusi zu Anjstf-lteu -).

Hier also weist nicht nur die Lage des strittigen Ubjectes wie dort

— es handelt sich wiederum um Grundbesitz unter der Enus — auf

Oesterreich, die Handlung selbst erfolgt gleichfulU in uiederösterreichi-

scheni Gebiet. In demselben Jahre (1207) interveniert femer derselbe

scriba Anasi Koniad, als ,regi8 notarius* bei der Bestätigung einer

Verfügung über liegendes Gut durch das Kapitel zu Ardagger 3).

War somit die amtliche Wirksamkeit des scriba Ana.>i nicht auf

die Stadt Enns l)e.scliräiüit, so ergibt sich aus den durch die vorgeführten

Urkunden belegten 'riiatsacheu noch mehr. Sie deuten m. E. darauf,

dass auch der an der Kuns gelegene, der Stadt benachbarte Theil

Kiederosterreichs (St. Peter-Amstetteu-Ardagger) dem Enuser Schreiber

zur Verwaltung überwiesen war. Der Ausdruck ,ouPQa AIlft|q^|n* im
Titel wird damit verständlich.

Wie weit sich der Amtsbereich desselben nach dieser Bifihkuig

hin ergtreckte, lässt sich allerdings nicht ermitteln.

Immcrliin ist aber dabei festzuhalten, was sich im ailgemeincn

über das Frincip der CoTupeteuzahgrensuDg dieser Schreiber feststellen

ISMt. Zwei Admonter Urkunden aus nahezu derselben Zeit lassen uns

da erwünschten Einblick thun. Sie handeln beide von Rechtsgeschäften,

die sich auf Grundbesitz dieses Klosters beziehen. In dem einen falle

(1267) erfolgt die Beurkundung durch den scriba Anasi im zweiten

(1269) Tor dem scriba Stirie Dort sind es Güter im Gebiete ob der

finns« hier Neoriss-Zehnteu anf steiermärkischem Grunde. Die Lhge

«) FHA 33, 60.

«) YR&. 31, 287.

») AOeG 40, 481.

4) Wichner a. a. O. 2, 355.

•) Ib. 358.
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des Bealobjeoiis also — das seheüii klar — bedingte in dieeen Fällen

die Gompeiens der ergchiedenen Sciureiber.

Wie aber wenn es eidi um Verleihiuig on Beeilten handeltof

die nicht an Qrand und Boden hafteten? Da war der Sitz dee Em-
pfängers massgebend. Der scriba Anasi wird als Zenge auch angeführt

in einer Privilegiumsbestätiguiig Otakars von 12G9, die aus Znaim

datiert Sie ist eben zu Gunsten des oberösterreichischeu Klosters

Gleiuk erfolgt.

Derselbe Rechtsgrundsatz also erscheint hier befolgt, der uucli

auderwürts, be.^oudeis in der köuiglieheu Kanzlei, zu Tage tritt ^).

Suchen wir uuu festzustellen, in welcher Weise die Eunser Schreiber

in dieser Zeit thätig sind. Da gil)t uns die mehrfach bereit* citierte

Urkunde des Schreibers Heinrich aus dem Jahre 1258 erwünschten

lind zugleich authentischeu Aufschluss. Er habe, so heisst es im Ein-

gange der von ihm ausgestellten Urkunde, bei seiner Bestellung zum

Notar von ütakar den Aultrag erhalten: ut possessiones ipsius di-

stractas et dissipatas in unum redigerem et reformareui.

Diese Stelle ist deutlich. Indem Otakar nach Erwerbung der

Herrschaft in Oesterreich, daran gieug, den in der vorausgehenden

Zeit der Reichsunmittelbarkeit insbesondere durch die Landherren arg

beeinträchtigten Itechten des Landesfürsten wiederum Geltung zu ver-

schaffen, stellte sich ihm die Revision des laudesfürstlicheii firund-

besitzes, der ja eine der Hauptgrundlagen der Macht des Laiülesherren

in Oesterreich ausmachte, als voriieliniste Auftrubc dar. Mit der Diircli-

fübrung derselben wird der Schreiber Vu-tniut, und zwar von Amta-

wegeu, ein Moment, das Beachtung verdient. Er hat. das sagt er uns

selbst, die verschiedenen Besitzungen des Landesherren, welche diesem

entzogen und so zerstreut worden waren, wiederum zusammenzubringen

und den ursprünglichen Bestand derselben herzustelien.

Diese al^emeine Angabe unseres Gewährsmannes findet dann

durch den weiteren Inhalt der betreffenden Urkunde eine entsprechende

Ulustrierung. Indem er sie an den Ringang seiner Urkunde stellt, be-

gründet er ja damit gewissermassen sein Vorgehen in dem speciellen

Fall, der im folgenden zur Darstellung gelangt. Der Abt von Seiten-

stetten hatte auf gewisse Güter des Landesfürsten Ansprüche erhoben.

Als- Vertreter des letzteren leitet der Schreiber eine Untersuchung

darüber ein*). Sie erfolgte Termuthlich durch InquisitionsbeweiB

•) OOeUB 3, 365.

>j Vgl. darüber Waitz, VG 6. (2. AuQ.) 369 u. U. Breaslau, Urk-Lehie 1, 340.

*) Samma diligentia conquiaivi me ipsius domini mei nomine intBomittendo.

*) Darauf weist der Anadrack der Urkunde hin: Ego enia de quorundam
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ünd da er die BeehiBaDsprQelie 6m A\Am nicht genügeud begrflndet

Endet, zieht er das Gut für seinen Herrn ein und verzeichnet es.

Durch directe Aussage des Schreibers selbst finden wir also fÖr

diese Zeit bestätigt, wjis wir früher nur mit einem gewissen Vorbehalt

:iu8 (lern Vorkouimcji der Schreiber lür deren Aiutüthätigkeit und üe-

tuguisse ableiten konnten.

Aber noch mehr. Dieser Bericht des Schreil)€rs Heinrich bezeugt

auch, welches der (Jrund für diese seine Wirksamkeit war, worin

dieselbe eigentlich gipfelte. Jenen Grundbesitz, heisst es in der Ur-

kunde, habe er, indem er ihn für deu Laudesherrn wieder in An-

spruch nahm, „unter deu übrigen Einkünften desselbeu verzeichnet'*

Er hatte also überhaupt für die Verzeichnuug der landesfürst-

licheii Einkünfte Sorge zu tragen. So tritt dieser Beleg in erwünschter

Klarheit zu jener Stelle des österr. Laudrechtes hiuzu, die Richtigkeit

unserer Auffassung von der Stellung und deu Aufgaben des landes-

fürstlicheu Schreibers zu verbürgen.

Die <r;in/,( U« ihe der Urkunden, in welchen eine Wirksamkeit der

Schreiber von damals zu verfolgen ist. lässt sich darunter subsumieren.

Es sind Beispiele tiir die hier allgemein formulierte Regel. Von dem

Vertrage Otakars mit Passau (125.^). hei dem auch der st^irische

Schreiber Witigo interveniert, wurde türher schon gesprochen. Die

Beziehung auf die Einkünfte des Landesherren mochte dort die Mit-

wirkung jenes Schreibers ebenso begründen, wie bei der Verleihung

von Landgerichts- und Vogfceidieustfreiheit an das Kloster Seitenstetten

im Jiüixe 1255

Wir verstehen jetzt auch, weshall) bei Rechtsgeschäften Frivater,

die liegendes Gut betrafen, der Schreiber so häufig genannt wird.

Kam ihm die Verzeichnung der Einkünfte des Landesherm sn, so

hatte er ein natOrliches Interesse dann, solche Veränderungen an

Onmdbesitz zu yermerken. Und war zumeist dabei infolge der Noth-

wendigkeit der Zustimmnug des Landesherren eine Ingerenz der hni les-

fÜistlichen Organe von vornherein gegeben, so mosste auch im Falle

freien Veränsserongsrechtes das gleiche Interesse geweckt werden, da

ja dadurch das Abgabenverhaltnis berührt wurde.

Umgekehrt aber ist aus demselben Gnmde klar, dass andi die

Fkurteien selbst Wert darauf legten, derartige fiesÜBrerlndeningen' an

informatione iuäticiam ipäius eccleeie minime reoognoscens, candem curiana

. . . . annotavi. Vgl. dazu oben 257 A. 3.

>) Inter ceteras domiid mai tcdditos «nnotavi

•) FRA 38, 66.
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der competenten Stelle zur Kenntnis zu bringen, und für die ent-

sprechenden fiechtstitel womöglich die Zengenschait des Schreibers

selbst zn gewinnen.

Wiederholt tritt denn auch in dieser Periode der Schreiber zn

Enus in solchen Urkunden auf. So 12^1 bei einer Schenkung von

Hörigen an das Kloster St. Florian durch Private, 1272, da ein

Streit um Grundbesits entschieden wird '^), und in demselben Jahre

nochmals als Zeoge gelegentlich einer lehensweiseu Uebertraguug von

GrnndbentB und Zehnten*). In den beiden ersten Fällen wurden die

betreflPendein üiknnden fon ihm aneh besiegeli Im Jahre 1256 beor-

knndet der scriba Anasy Heiniich, dass das Spital am Pyrn gewisse

Besitningen im Becfatsweg erstritten habe: ooram domino Wokone et

toB*), Bieber gehören ftmer aneh jene bereits firOber angefdbrten FSUe,

da einerseits Freising eich BesitBurkunden durch den östecr. Land-

richter ,4^ Gegenwart des S«3hieiberB yon Enns*' (etiam presente Ghnn-

rado seriba Ana^i) bestätigen lasst^ anderseits aber der ,notarinB regis*

Eonrad bei der Vergabung Aidagger^scher BesiiEungen als Zeuge

genannt wird*). Die wiederholte Hervorhebung, dass bei der Aner-

kennung jener Beditstitel Freisings andi der Schreiber zugegen ge-

wesen sei, tetdient im ersteren Falle besondere Beachtung.

Wur sehen. Durch den ursprQnglicben Beruf des landesftrstlicben

Schrabers, die Euikflnfte des Landesherrn zu verzeichnen und f&r

deren Verrechnung Sorge zu tragen, wurde die Eigenart eeiner fie-

thätigung nach aussenbin bestimmt Indem gerade in Oesterreicb das

Orot der Einkünfte dos LandesfUrsten auf dem Grundbesits berahte,

mnsste so die Wirksamkeit des Sdirefbers vornehmlich im Hinblick auf

diesen sich bethätigen. In natürlicher Abfolge ergibt sich dann, dass

Besitzveranderungen an solchem Überhaupt infolge ihrer Rückwirkung

auf die Abgabeneutriclitung in den Kreis seines Amtsintcresses fallen,

ebenso wie die !*>«'erV)uiig vou Kecbfceu, welche lu gleicher itichtuug

sich üuüsert (Abgul>eubefreiuiigeu).

Im Zusammenhange damit verdient jene Urkunde des Sciirei-

bere Heinrich noch weiters eine besondere Beachtung. Seine Thätig-

keit erschöpft sich liier uicht mit der Verze ich miiig des laudosflirist-

lichen Besitzes und der sich daran knüpfenden Hechte, Er führt auch,

da dieselben angefochten und von Seite Privater Anspräche daraut

erhoben werden, die Uutersiiehuug über die liecbtsgültigkeit letzterer

Er zieht endlich die strittigen Güter zu Gunsten des Landesfiirsteu

ein, nachdem die Unzulänglichkeit jener dargethau ist. Auf was

'
) OOeÜB 3, 283. ") Ebda. 385. ») Ebda, 3, 808.

'I AOeQ 72, 218 n« 40. *) Siehe oben ti. 270.

MtttiMiiiwiMi xvm. 18

L^iLjui^ed by Google



274 Alfons Dopioh.

deutet das alles? Es bezeugt einen weiteren Kreis von Hefugnissen,

deren Au.siibun«; durch den Schreiber gerade der vorliegende Fall recht

anschaulich erklärt. NuturgeniiLss mochte es bei Entrichtung der dem

Landeslierren schuldigen Abgaben vielfach zu Streitigkeiten über die

Bfechtfiütei kommen, auf welche sich jene grUndeteo. Zudem, das

war eben damals nichts Seltenes, befand sich 80 niftTifil»«*» Qat des

Lundcslierrn unrechtmässig in fremder Hand.

Sollte aber underseita die Verwaltoiig eine möglichst einheitlidie

bleiben und deren regelmässiger Gang nicht durch stete loanapnick-

nahme fremder Hilfe z. B. des Landrichters ver/ögerfe werden, so schien

es geboten, den Schreiber, der mit der Vetraeichnung und YerrecliuaBg

der Eiukünftc betraut war, auch jene weiteren Befognisse (Wahnmg
der landesfürstlichen JElechte) zu übertragen.

Analoge Fälle werden wir im Folgenden noeh wiederliolt anzu-

fahren baben, ein Beweis dafilr, dass es sieh bier nicht um eine

Ausnahme bandelt

Erwägen wir diese Stellung des SchreibeiB und sieheu wir ander-

seits in Betrachti dass die landesfflrstlicben Urbare niohts anderes

sind als ein Verzeiebnis der Beeitsungen des Landeaherm und der ibm

zustehenden Becbte und Dienste, so wird jetzt die Annahme kaum

mehr gewagt ersdieinen, dass wir eben in dem Schreiber die Penön-

licbkeit erblicken möchten, welche mit der Yerzeidmnng und FOhrung

derselben betraut war.

Als positive Belege dafür lassen sieh jener Beriebt des scribs

Anasi Henrich von Haag (aus dem Jahre 125S) Über die Ton ihm

orgenommene Verzeichnung der landesföxstlidhen Binkflnfte, sowie

anderseits die Anfertigung des ,Bationarium Stirie* durch den Notar

Helwig anführen <).

') In der »Steiermark übt der Schreiber dieselbcu lieluguisse nachweisbar

bereits zur Zeit der Babenbevger. 1245 belangt der seriba Stirie Witigo im
Erwfthlten der Kirehe von SeckMi Ulrich, gMiditlich, am die Uiltiigkeit gewiaier

Rechtsansprüche desselben fiBstsusielleD« Er Umt dies mit der eharakteriitischca

BegrQndung: und( ij niuB domiui mei (sc Friderici duci«) iura diminoi et sobtralii

vidcbnntur. Zahn, bteir. UB 2, r)5.")

Dasselbe erecheint also t ingi iritet : In nomino domini amen. Anno do-

miui MCCLXV regaaute domiuo Uttuchero, inclito Boeiuurum rege, duce Auetrie

et Btyrie so Moxavie marehicoe feliciter et potenter ex maadato enerabilii

patris domini Brononis Olomucensis epascopi einsdem domini regis per S^nris»

vicem iunc gerentiä ego Helwicus notarius de terra Thuringie nationis trahons

Origincm rimatia diligenter et examiuulis oinnibuB predicte ierre Styrie ufficiis

prindpatui aitinentibut», uninüi provenlus eorum in hoc Tolumine studui conpi'

lare. Bauch a. 0. *i, 114.

Digitized by Google



Britilge rar QewdiicliAe der Riiaasverwaltiuig Oetterreichs etc. 275

Entscbiedeu für diese Annahme spricht ferner auch der Umstand,

dass nach dem Früheren gerade der Schreiber mit der Führung solcher

Untersuchungen betraut erscheini» wie sie nach Ausweis der Urbare

aus der Zeit Otakars der Anlegung dieser Torausgingen <).

Mit jenen Befugnissen des Schreibers nun, für die Wahrung der

Besitzrechte des Landesherm sn sorgen und dieselben e?entaell auch

im Processwege zu verfolgm, war der Uebergang zu finet neuen Aus*

geataltang seines Amtes yermittelt. Eben unter Otakar lässt sich eine

solche constatieren, Wir hören, dass er 1256t Kloster

St Fioiiau die früher erworbenen Privilegien bestätigt und dasselbe

üubesondeie aneh von der Gerichtsbarkeit der Ydgte befreit (ent-

ogtet), einen ,vioedefeii80T* an aeinAr Statt bestellt: qui non Tice ad«

vocati, aed solnmmodo vice defenaoru sine omni eiactione quam

eroroere aolent adYOCati in aibi commissofl, prefatam . . . eoelefiam

secnndam tenorem privikgiorum saoram taebitor et defendet*). Aus-

onehen daan aber ist der Schreiber oder, in Brmangelong eines solchen,

der Landrichiar.

Indem das Kloeter von der Amtsgewalt der Vögte befireit und

ihm die freie Wahl seines Tertreters nach aussenhin, spedell Tor

Gericht, zugesichert wird, erscheini zugleich ein Beamter des Landes-

herm mit dem Sehntee desselben und seiner Rechte betraut.

IMese fineheinnng verdient eingehendere Wflrdiguug, da sie, wie

ich meine, in nftheiem Zusammenhange mit der inneren Politik Otakars

in OeaAerxeich Oberhaupt steht und innerhalb derselben ein bedeut-

aames Ziel derselben erkennen la«t.

Schon in der Zeit der Babenberger tritt, wie Bmnner bereits

dargelegt hat^), frllhaeitig das Bestreben der Kirche hervor, sich von

dem Drucke, den die Inhaber der Yogtei mit widerrechtlicher Aus-

uQtzuug ihrer Stellung ausübten, zu hefi^ien. Man suchte nicht nur

die Exemtion von der ööentlichen Gerichtsbarkeit zu erlangen, sondern

zugleich auch von jener der Vögte, da ersten- ohne diese thutsiii hlicli

ohne praktisclic Bedeutung war. Und diese geiiLhüiche „Entvogtung",

wie man die^seu Pru/Aia^ nach liruuner zu bezeichnen pflegt, war für

die Kirche eben damals als Otakar die Herrschaft in Oesterreich er-

rang, zu noch dringenderem Bedürfnis als früher gewonlen, da gerade

in den Jahren vorher der Adel das Kirchengut geplündert und dus-

*) Vgl. meine AmfUhrnngen in di«wr Zaehr. 14, 457 f. vu 467 Anm. 4.

nnd dazu BI. f. Lk. t. NOe 27, 249 Anm. 4.

») OOeUB 3, 225.

') ÖÜ. d. Wiener Akad. 47, 339 £

18*
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selbe vornehmlich auf Grund der Vogtei, welche er au sich rus, g^^n
alles Hecht willkürlich bedrückte,

Abhilfe war dringend nrithijr, sie zu gewähren, eine der vor-

nehmsten Autgaben des neuen Laudesherru. ütakar besoiukrs hatte

allen Grund der Kirche, welcher er sein Aafkonuaeu yerdankte, ent-

gegenkommend sich zu erweisen.

So nimmt er von vornherein da zu ihren Gunsten Stellung. Gleich

auf der ersten Landesversammiung zu Neuburg, 1251 noch, zog er

durch einen Urtheilspruch im Landtaiding vor allen Ministerialen des

Landes die Yogtei Uber die Kirchen, wie sie zuletzt der Babenberger

Friedricl) innegehabt hatte, an sich i). Und das geht auch in den

nächsten Jahren fort. Eine Reihe von Urkunden beseiten im Ein*

zeU'all du8 Nämliche. 1265 übernimmt dann Otakar noch einmal

persönlich die Yogtei Ober Bammtliche Kirchen Oberoflterreichs mit

der Verpflichtung, sie niemand an seiner Statt zu Obertragen*).

Es war eine Restitution der Kirche in ihre Bechte. Gewiss. Aber

dieser Yorgang entbehrt nicht einer bedeatBamen staatsrechtUchen

Bedeutung. Nicht eine reine Gunstbezeugung für die Kirche nur,

es war ebenso eine Stärkung der Macht des Landesherm. Der Besita

ausgedehnter Vogteirechte machte praktisch eine der Tomehmaten

Stutzen der Stellung des österreichischen Landesherm ans*}*

Indem Otakar sie revindidert, aiehert er nicht nnr «ich selbst

alle Yortheile, die sich daran knflpAen, «r f&hrt inditect zogleidi «inen

gewaltigen Stost gegen die Macht dfls gefihrliebsten Gegners dea

osterreichiseben LandesfÜrstentfanms, die Ifinislerialen. Ihnen war ja

naoh den Bestimmungen des Ijandnehtes die Handhabong dar Yogtei

Torbehalten ^ die damals eben an ihr lidi hanpisaekdieh be-

<) OOeUB 178 die Urkoiide, ranlehst Lambach betreffind, benagt dooh

amdiQcklich: ad Niwenburch ad pledtu» generale, qood noa sonempiiitiBr dinn>

muH celebrandnm preee&tibua miniaterialibua Austrie universis, ubi tam pre-

IiV>at;im iulvocntiam quam aliae de una 8enientia noBtro adtraxi-

in 11 s potestati, presertiui Hit.ut caa illustna memohe dux FridericuB pred^

cegHor noater noviseime possidebat.

>) OOeUB 3| 579: quod dautromm advocaeiaa, ad qxuia prindpee Aaslrie

ipaa eUinitia spontaaee elegenmt, metipn tenere debeamiit.

•) Vgl, oben 8. 241 f. Umzeichnend ist übrij^ens in dieser Beziehunjj, dan
Herzog I^eopold III., da er bei seiuem Tode 1 136 die Ilerrschuft seinem älti-sten

Sohne eiehern will, diesem die Vogtei über die Kirchen u. Klöster übertrug.

Coutiu. Claubtroneub. 1. }Aii. SS. 9, 610.

*) (LKl) Art. 62: Es sol auch die vogtei niemant haben, nur ein nnver-

maater diraatman.
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reichert hatten, wurden damit empfindlich getroffen Otakar wusste

so sehr geschickt das Tuteresse der Kirche mit jenem des Laiides-

Hirstenthums zu verbinden und tür sich eine Festigung seiner Stellung

davonzutragen.

Es irrt daher Lorenz, wenn er raeint, es seien damals „die Rechte

des Staates preisgegeben" worden, man werde ,,kuum eine Regierung

finden, wo in der kürzesten Zeit eine solche Masse von Privilegien

— soviel ihrer die Kanzlei nur ausfertigen konnte - mit einer be-

wundernswerten Liberalität herausgeschleudert worden siud"*).

Gerade das Gegentheil war der Fall.

In diesem Zusammenhang will jene Neoemng Otakars in der

Verwaltung bekachtet sein.

Indem er die Vogtei über Kirchen und Klöster axk sich sieht und

diese von der Gerichtsbarkeit der Vögte befreit, nimmt er zugleich

die Gel^enheit wahr, einen Theil der im Umfange des Vogteirechtes

enthaltenen Befugnisse an seine Beamten zu übertragen. Mit der aus

dem Inhalt der Vogtei gelösten Defensio wird der landeafttratUche

Schreiber (oder Landrichter) betraut.

Damit war nicht nur den Bedürfnissen der Kirche Rechnung

getragen, da diese defensio nicht wie die Vogtei einen Anspruch aof

Vogteidienste begründete, die jener an drückender Last geworden

waren, der Landesfürst sicherte sieh damit zugleich aneh dnrch seine

Organe eine nnmittelbaie Ingerenz anf jene*).

Mit dieser Beftignis des Schutzes, der defensio, wird der Schreiber

beanftngt Sein Amt schien dazu besonders geeignet Denn hatte

) Die Tcndens erhellt deutlich, wenn wir sehen, doss auch in jenen I*^lllen,

wo die Vogtei aus pers^tili^hen Rncksichten einzelnen Mitiisferinlon belassen

wurde, ausdrücklich jede widerrechtliche Nutzung derselben verboten und zur

Sichersiellung vor solcher geradezu daa Absetzougsrecht <le8 Vogtett zugestanden

wircL So heiMt es in einer Ürknade Otslcsn von 1252, die von der Vogtei AI-

booc Tom Kmixiiig auf den Gttievn ^ Elottevs Metten handelt: nt nt defenaor

et non ezactor. Quod si iniuriosus et molestus ceperit esHC hominibus, damud

abbati predicte ecciesie libertatem eligendi aliom defensorem. Mon. Boica 11« 957.

») Dputnche Gesch. 1, 91 f.

*) Als sprechendes Gepenstnck zu dieser bcdeutsuraen Hegnntf der stetig

vorwärts driugenden Landeshoheit duri* der bezeichnende UmsUiud hier angeführt

werden, daes etwa am dieselbe Zeit die Kirche ihreraeiia in gleicher Biohtung

SteUmig nimmt. Bb«i damals — im Verlanfe der swnten Hftlfte des 18. Jahr*

hundertes — wird in Oesterreich die Pflicht, die Kirchen nach aussen zu vt r-

treten, wrlrhn dit; Kirchoneigenthümer bislang vornehmlich infolge der Advociitie

ausübten, atw »cura bcnclicii* in das ius patmuatus (plenum) einbezof^en. Vgl.

Wahrmond, das Kirchenpatronatarecht in Oesterreich 1, 70 (besonders auch

Anm. 38).

L^iLjUi^ed by Go<^le



278 Alfons Dopioh.

er, wie wir gesehen haben, im Auschluss au seineu iirbprüiigliehen

Beruf iiucli für die Walinmg der Keehte des LaudesfÜrsten au Grund

und Jiodeu, sowie der daran sich kuüpfeuden Giebigkciten einzutreten,

jso stdit diese defensio eigentlich nur melir eine specifische Bethütigung

dieser seiner Befugnis dar. insoferne diese Kirchen vermöge des Vogtei-

verhältnisses dem Ijandesherrn untergeordnet waren. Die Sache wird

uns später noch beschäftigen.

Im Ganzen betrachtet zeigt sich, wie hier die Politik ütakars auf

die Verwaltung einwirkt Die durch sie begründeten Massnabmeu

geben zur Entwicklung des Schreiberanites Anlass. Dieses gewinnt an

Bedeutung, indem Otakar sieb desselben als SzeeutiToi^aneB zur

Durchführung seiner politischen Pläne bedient.

An der Enns also, hatte sich, das hebt sich deutlich ab, auf Grund

der Verhältnisse, welche wir dort in der babenbergischen Zeit zuletzt

yerfolgen konnten, eine gewisse Selbständigkeit in der Verwaltang

ausgebildet Sie war jetzt zu bestimmter Entwickelung gediehtti.

Bemerkenswert ist dabei, dass wir da in der Bec^chuung des

Amtes niemals, selbst als das Land ob der £nne zu einer selbständigen

Provinz erstanden war, den Ausdruck ,supra Anasum* nachweisen

können, wie dies auf dem Gebiete der OerichtsTerfusong der Fall ist <).

Die Enns bildete für dieses Amt nnd die von demselben geleitete Ver-

waltung wie frtther") so auch jetzt anscheinend keine Greaie. Wie

in Oesterreich so erseheinen auch hier ab Inhaber desselben — hm

1260 wenigstens — Geistliche: Witigo und der magister Heinrieh*).

Wir kehren zu Oestenreioh selbst zurttek. Hier war die frühere Yer-

binduug des Schreiberamtes mit der Kanzlei des LandesfUrsten auch

unter Otakar aufrecht erhalten worden. Soweit hatten wir die Ent>

Wickelung früher verfolgt. Jener magister Wilhelm, der uns am Be-

ginne von Otakars Begime als Schreiber genannt wird, blieb bis 1262

etwa im Amte^).

In den nächsten Jahren trat nun vollständige Aendemag

in dem bisherigen Verhiltnis ein. Es werden uns M&nner als scribae

Austriae genannt, für welche eine Beziehung zur Kanzlei in keiner

I) Bereit» im Jahre 1264 kommt ein iudex provinoialis Anatriae Buperioris

urkundlich vor OOeüB 3, 321.

») Siehe obeu S. 270.

•) DasB Witigo geistlich war, wurde bis jetst nizgendB herforgehoben. Bs

ergibt mch dies aber «aeneitB aus seiner Stellnng in der Zeugenreihe mehrerer

Urkuuden (vgl. OOeUB 3, 219 u. 220 sowie aus der Contin. Garstens., die ihn

als ,virniti venerabilem' bezeichnet. Mü. SS. Ö, 600. — Ueber den magister

Heinrich vgl. oben S. 2<>8.

*) Kmler a. a. 0. S. 17.
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Weise zu belegen ist. E.s sind dies Koniad TOB Hartpezg Merchliu,

Johann, Sifrid und Sidlin.

Niemals begegnen sie uns in der Anshändiguugslornul der Ur-

kunden OtHkurs als Datare, sie finden auch somit keinen Tiatz in der

geschlossenen Geschichte seiner Hotkanzhi.

Schon Lorenz hatte bezilglich einiger, nur vereinzelt vorkom-

mender Notare unter andern auch der beiden scribae Anasi VV'itigo

und Konrad) Zweifel geäussert, ob dieselben „in der Hofkanzlei an-

gestellt, oder mit sonstigen Notariaten betraut" gewesen seien

£mler3 Speziahmtersnchnngen haben sodann in diese Sache

einiges Licht gebracht. £r scheidet von dem Hofkanzleipersonale

Otakars streng „eine ganze Heihe anderer Notare, die vom Krnii<re

eine mehr oder weniger abhängige Stellung hatten'^ Zu diesen rechnet

er vor allem ,,die Landschreiber (notarii terae), die das Schriftwesen bei

dem Laudrechle leiteten". Für die österreichischen Länder hebt er unter

denselben insbesonders den früher besprochenen Witigo hervor, welcher

„aicherlich nicht in der Hofkanzlei bedienstet gewesen sei^^^).

Diese Männer also treten jetzt als Schreiber anf, andere aber

gleiebieitig in der Kanalei. Nieht irafllMi dieselben Namen mehr hier

und dort soeamnien. Bi besteht — dies wird daraos Idar — jetst

aneh siefat mehr dieaelbe Verbindung Ton Sandel und Scbxeiberamt

wie froher. LetEtwea ist selbständig gewordeof es steht neben der

Im Yerlaufe der seohaiger Jahie — eine nShere duronologisehe

Fizinmg ist bei dem Stande dar Quellen nicht mdglieh — tritt diese

Neuerung au Tage. Und das wird kaum aufiUÜg seuL Es ist dieselbe

Zeit» dai — 1265 — auch die Kanilei selbst neu organisiert wird.

Sie besteht nieht mehr einheitüoh flkr die böhmischen und oster-

reiflhisehen LSader fort, es tritt da rielmehr eine Scheidung nach Ter-

ritorien ein, so swar dass iortan swei Abtfaeilungen gesondert funotio-

msren, eine f&r die böhmischen Rrblande Otakars, die anderen fttr

die Soterreiohisehe Lfindergruppe

„Was die Yeranlassung au dieser Aenderong im Kanzleiweseu

Otakars gab, meint Eraler, wissen wir nicht** >).

Ob die firklärnng wirklicfa so fem liegt? Anders und grösser

war ja eben damals der Madhtkieii Otakars erwachsen, als Tordem.

ISine so bedeutende GebietoerweitaruBg, wie sie die definitiTe BSrwer-

') Ihn möchte ich doch auch in diogo Reihe stellen, obwohl er nicht sicher

als Bcriba nachzuweisen ist. Vgl. unten 280. >) Dauteobe tie^ch. 1, 396.

») A. a. Ü. b. 37. *) Emier a. a. U. S. 21. •) Ebda. S. 22.
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bung der Steiermark und des damit verbundenen ob der eunsischen

Landstriclies im Jahre 1260 darstellt, musste uaturgeraäs.s eine Häu-

fuug der Geäckäfte in »ich äclilieäsen, die auf eme solche Neuerung

hindrängte.

Und auf der anderen Seite. Auch das Scbreiberamt rückte jetzt

in eine andere Stellung vor. Selbst nach der Schtnduug innerhalb der

Kanzlei kountc jene frühere Verbindung nicht mehr genügen. Es ist

ja dieselbe Zeit auch, dass Otakar die Zügel seiner Kegierung im In-

nern schärfer anzieht, nach äusseren Erfolgen darangeht, im Innern

endlich definitiv ürdnini;j; /u schaffen. Weitausschaueude Pläne wollte

er damals realisieren. Die Kevindication de« in den Wirreu der frü-

heren Jahre vom Adel arg beemträchtigten landesfürstlichen Besitzes

uud seiner Keclito nimmt er energisch in die Hand, in Oesterreich

und in Steier Zu Gun.sten der Kirche ist er andauernd in gleichem

Sinne wirk.^am. Die Neuordnung der Vogteiverhältnisse bedeutet

gegenüber den Zuständen bei Beginn seiner Herrschaft in Oesterreich

geradezu eine Umwälzung.

Und bei alF dem hatte das Schreiberamt mitzuwirken. Der

Schreiber sollte dort die Verzeichnung des landesfürstlichen Besitzes

herstellen, die verschiedenen Hecbtstitel prüfen, für die Sicherung der

Einkünfte des Landesherm sorgen und liier sogleich den Vogteibesits

an Stelle des Lundesherm schirmen. Man begreift, dass eine Ver-

selbbtändigang dieses Amtes noihwendig wurde, sollte es Otakar hei

Durcliführung jener Plane wirksam dienen.

Zunächst bleibt in unserer Kenntnis von jener Neuorganisation

eine kleine Lücke bestehen. Nach dem magister Wilhelm, der wie ge-

sagt 1262 verschwindet, ist als nächster Schreiber in Oesterreich sicher

Merchlin su belegen, der etwa von 1265 ab dies Amt inne hatte. Wir

kennen ihn nur aus einem Briefe, den der Vorstand der österr. Kanslei

an ihn richtete').

Vor ihm ist ?ielleicht der bereits früher genannte Kourad, Plurrer

von Hattperg, landesffirstlicher Schreiber gewesen. Allerdings kdnnoi

wir ihn in diesem Amte nieht sbher nachweisen.

Er wird in einer ürkonde Otakars für Klosteinsnbnig ans dem

Jahre 1261 (2. Dec.), die Ton der Bestätigung der Besitsreohte dieses

Klostera anf das Gut Eogelbrunn handelt, unter den Zengen als nota-

rius neben den Vorstanden der Eanzld angeftthrt*).

') Vtrl. diese Zeitschr. 14, 4»;7 ff.

•) Usy/. Redlich, Eine VVieuer Ühefiiammlttiig cur Gesch. de» deut^cheu

Keiches u. d. Osterr. L&nder n*> 41.

•) FBA 10, 13.
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Im Jahre 1264 erscbeiut er noch urkuudlich als uotarius regia

Boemie i).

Da er nun in der Kauzlei belbst nicht bedieustet war -), wäre es

nach dem Vorausgeheuden nicht unmöglich, in ihm einen „Schreiber^

^

zu erblicken.

Mit dem Jahre 1269 erst gelangen wir auf festen, urkundlich

gesicherten Boden. Im folgenden Jahre (1270) nämlich erscheint am
Beginn und Ende desselben urkundlich der Schreiber Sifridus, dort

(12./3.) als scriba serenissimi doraini regis ßoemie hier (28/10.) als

»criba Austriae *). Um die Mitte desselben Jahres aber (Juli) wird mit

völlig gleicher Amtsbezeichnung in anderen Urkunden ein Sidlinus

genannt^). Möglich, dass beide eiu und dieselbe Persönlichkeit dar-

stellen. r)och wird die Auffassung der Namensforra Sidlo oder Side-

linus als Kosenamen für Sifrid sprachlich kaum zu rechtfertigen sein.

Identisch jccleufalls ist dieser Sidelinus scriba Anstrie mit dem Sidlo

uutarius, der in einer Urkunde Otakars von für Melk als Zeuge

auftritt*^). Auf ihn folgt daun als Schreiber Johann'). Seine Amts-

führung wird etwa 1271— 1273 anzusetzen sein, da 1273 Verhältnisse

pUtsgreifen, die eine Fortdauer derselben ausgeschlossen erscheinen lassen.

Air das nun, was wir von dieMii Schreibern wissen, zeigt, dasa

die Stellangl weldie sie einnahmen, jener des Schreiberamtes an der

Enns durchaus analog war. Der scriba Sifrid wird von Otakar 1270

als Mitglied der Gomission bestellt, welche zur Untersuchung der

F^Mauischen Besitztitel auf die Kirche in Wulfleinsdorf eingesetzt

wurde. Vor ihr wird Ober die Gültigkeit desselben erkannt, ähnlich

wie 1267 zu Amtsetten hinsichtlich Freisings «). Hier wie dort er^

scheint neben dem Landrichter der Schreiber des Landesherm zur

Entscheidung der Beehtsfrage berufen. Mit dem Landrichter (Otto

T. Haslau) und Kämmerer (Otto t. Ferchtoldsdorf) fertigt er die Ap-

probationsurknnde aas; sie tragt aach sein (Schreiber)8iegeH).

Wie der Schreiber an der Enns so ttbt er bei Besitntreitig-

keiten gewisse Befugnisse ans. Dieselben sind jedoch nicht rein iadi-

•) Emier, Refrestii Holiemiae 2, n" 467.

*) Emier, Kanzlei b. 37.

•) Mon. Boica 29l>, 40&.

«) St, PSUaer UB I, 127.

•) FRA 31, n" 287 bia 291. Auf ihn wciut auch ein Brief Otakan aus den

folgenden Jahren (ab quondam notarü nostri) Redlich, Wiener Brieftaiulg. 69.

") Schramb, Chron. Melli<^. 118.

') Redlich, Wiener BrieÜBammlung n*> 42.

•) Vgl oben S. 270.
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cieller Art gewesen, sondern dürften iu anderer Weise zu erklären

sein. Gerade hei solchen Processen, wo es sicli um die Feststellung

von Besit/fram 11 au liegendem Gute handelte, mochte seine Mitwir-

kung ja venuüge seines Amtes besonders wertvoll sein, da fttr die

Ermittelung des Thatbestandes die von ihm getührtcn Aufzeichnungen

iiber Besitzverhältnisse sehr zu statten kamen. War der Landrichter

naturgemäss der Gerichtestand, welchem die Judicatur über solche Fälle

zukam, so wird gerade die Mitwirkung des Schreibers neben diesem

also verständlich.

Anderseits erhellt bei dieser Auffassung seiner Befugnis auch, wes-

halb der Sclireiber in dergleichen Fällen, auch wenn er nicht bei der

Untersuchung und Urtheilsfalluiin mitwirkt«, doch von dem Ausgang

des Processes officiell benachriditigt wird. Eine Urkunde des Abtes

Ortolf von M«'lk aus dem Jahre r_JT<) ist dafiir sehr bezeichnend. Er

war von Ütakar zur Untersuchung über den Streit zwischen Freising

und der Witwe Engelschalks von Heinsberg bezüglich der Burg Handeck,

sowie dazu gehöriger Besitzungen delegiert worden. Da er nun die

definitive Austragung des Processes dem Schreiber notificiert, hebt er

auf^driicklif h hervor, es geschehe das Oher ipeciellen Auftrag Otakars i).

Der Landesherr hatte ein Interesse daran, dan der mit der Verzeichiuiiig

seiner Besitzverhältnisse betraute Beamte von solchen Bnteoheidmigea

yentändigt werde, um dieselben entsprechend zu registrieren ^).

Der erliegende Fall verdient deshalb noch weitere Beachtung,

da über denselben ein reicheres Actenraaterial erhalten blieb. Nach

der Urtheüafällung trägt der Landesherr dem Schreiber die Execution

desselben auf, den Bischof von Freising förmüeb in den fieeils ein-

zuführen 3). Er hat die BedtBeinweiaimg vonnnehraen.

Damit gewinnen wir nun ein Tollständig geachloasenee Bild von

der ^n^kiBinkeü und den BefugnisieiL des Sefaxeiberamtee hinsiehilieh

des Besitses an liegendem (Jute. Brgibt sich ans seinem nnprfinglielien

Benife eine aooeasoriaehe Ifitwiiknng bei der ludioator Ober solche

Besitsfngen, so war damit seine Thaügksü mitmohten abgetcbloosen,

er bat auch die Einfilhrong in die Gewere TonBonebmen. Und noch

mehr. Ihm kommt des weiteren so, f&r den Sehnti und die Sidierong

der so gewonnenen Beebtstitel zu sorgen. In dem Mandat Otakais

'} FRA 31, 312: cum prefotua dominiu nz nobis dederit tiüt littsrii ia

maadatie, ut eandem Hent«nciam vobis destinarümus nostris scriptis.

-I V.\m\ in diesem Fülle ißt das besonfltr.« be^rfifli^h, '
^^^^ 'irn eine

l'.urf,' hanilclt, <l< r Liinde8ft\r«t aber bczH^iUch de« Uurgeubauea wichtige liecbte

bc&asH. (hieenöhrl Oeaterr. LR. ä. 43 d.

1 RA 31, 313 u. 315.
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an Sidlin, die Besitzauweisung des Freisingers zu vollziehen, ist uucli

der Auftrag enthalten, jenen gegen allen sich darob erhebenden Wider-

spruch und Auflehnung zu vertheidigen und zu schützen

Und diese Pflicht, des Schutzes rechtskräftig gewordener Besitz-

titel scheint nicht etwa nur für besondere Fälle zn gelten. Wir be-

sitzen fdr denselben Schreiber Sidlin noch ein anderes Mandat Otakars,

durch das ihm derselbe Auftrag zutheil wurde in einem anderen

Falle, da es sich uro ein Grundstück Ereising's zu Alarn handelte^).

Der Bischof war in der Nutzung seiner Reche daselbst (in nemore,

in pascois et in tüs pablicis) durch einige Ministerialen gehindert

worden. Es ergeht nun an den Schreiber der Auftrag des Landes-

herrn, dem Bischof in seinem Namen dagegen Sohnis sn gewähren

und keine widerrechtliche Bedrückung sn dulden

Ganz den gleichen Vorgaug können wir dann noch in einem

dritten EaUe beobachten, der sich auf die (in Oesterreich gelegenen)

€Hlier der deutsofaen OrdensbrQder In Friesach bezieht Auch da ganz

allgemein die Weisnng, an Statt des Landeeberm (loco nostri) Schuts*

zn gewähren nnd jede Beeintraohtigang hintanznhalten Aber hier

erhalten wir dooh auch einen Hinweis daranf, welchen Geltangskreis

diese defensorische Befognis des Schreibers hatte, wie weit ihm nnr

eine solche znkam. Otakar fOhrt nämlich znr Begrfindong seines

Mandates die Thatsache an, dass er jene in seinen Sehnte genommen

habe»).

Die SrtfaeUnng eines Schntipiivilegi seitens des Landesherrn also

— ein solches hatten die Deutscbherm damals offenbar erhalten —
begründete einen Anspruch anf jenen Schirm durch den Schreiber,

für dieasu aber die Verpflichtuig, solchen Scbnts zn gewähren.

Eine noch eindringendere Eikenntnis dieser Yerhältnisse aber

gestattet ein Brief aus den letzten Jahren von Otakars Herrschalt in

Abt Dietmar tcoi Si Peter in Salzburg wendet sich 1275 bei

seiner Bfickkehr toa Ffeag, wo er von Otakar ein Sehutzprivileg

erwirkt hatte, selbst direct an den Schreiber, um sich seines

Sehntoes an Tergewissem. Im Hinblick auf ein königliches Schreiben

') lududum coutra omues rebelleu et coutradiciores tuearis et defemUis

FBA 31, 313; u. ebenio bei dem siraitea Mandat ib. 316.

>) FRA 31, 314.

*) Idem prcdiuin . . . nostro uomino inanateneaB et defendse Qon pennit-

te&B ipsuni :ib nliquihuH ibidem coutra iuaticiam pregravari.

*) Redlich, a. a. 0. n" 42.

Cum ... in uostram recepimus protectiouem et gramam specialem.
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das er, woU der rascheren Beförderung halber, fOi den Landachreiber

aelbst mitgebracht hatte, gibt er der Hoffiiuiig Auedmek: qood secon-

dom tenoiem iUanim (se. Utemnim) noatnun . . . TeüläB eecknam

pronurreie

Die Saehlage ist, trotzdem uns jene beiden Urkunden (Hakan

salbet nicht mehr erhalten sind, gerade in diesem Znsammenhange

klar. Der Brief Otakars [an den Schreiber enthielt das dem

Schatzprivileg entsprechende Mandat zu Guusten des Klosters einzu-

treten. Gau/ so iiUo wie in den früher besprochene!: Fälleu. Aber

auch die näheru Beziehung wird uns hier zur Erklärung mitgetheilt.

Otakar, dum die Kaatenvogtei über seine Kirche zukomme, schreibt

der Abt, habe dieselbe in Schutz genommen und zugleich jenes

Mandat an den Schreiber erlassen. Als Grundlage für diese

defensorisehe Befugnis also ist, das wird hier deutlich, das Vogtei-

verliältnis zu betrachten. Was wir frülier beim Schreiberamt an der

Enus ausgesprochen fanden, findet hier seine neuerliche Bestätigung.

Der landesfürstliche Schreiber gilt schlechthin ab jenes Organ, von

welchem man in diesen Fällen Schutz erwartete.

Dieselbe Erscheinung also hier und dort, es ist auch derselbe

Grundzug zu dem gleichen politischen Ziele Otakars.

In dem zweiten (Preising betreflFenden) Falle hier wird die Spitze

besonders deutlich. Gegen die Laienaristokratie, die Ministerialen vor

allem, welclie meinten, noch immer die Willkür von vordem fortsetzen

zu kiinneu, richteten sich diese Massnahmen in der Verwaltung. Und

auch hier wiederum steht das Schreiberamt in dem Vordergrand, da

Otakar gegen die Uebergriffe des Adels zu Felde zieht.

Immer mehr hebt eich die Stellung desselben heraus, getragen

Ton dem Gang der inneren Politik Otakan, an der es nunmehr

acti?eu Antheil zu nehmen beginnt.

Unwillkürlich drängt sich uns da eine Frage auf. Wir sahen:

früher stand dieses Amt, auch in einer gewissen Beziehung zn der

Gerichtsverfassung des Landes, wie sich dieselbe nach dem österreichi-

scben Landrecht (ältere Fassung) darstellt.

Ob Wühl da die Neuerungen, welche Otnkar auf diesem Qebüte

einführte, eine Bttckwirkung auf dasselbe geäussert haben?

Wir wissen ja*), dass sein weites Herrschaftsgebiet gegenüber

den Verhältnissen, wie sie zur Zeit der Babenberger bestanden hatten,

eine Entlastung seiner Stellung als oberster Qerichtsherr notfawendig

•) Redlich, Wiener Brietemmlong n^ 61.

>) Baaenlilirl im AOeQ 8e, 814 £
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machte. So setzte er vier Landrichter ein und überwies ihnen einen

Theil der bis dahin von dem Herzog selbst geübten ludicatur, indem

er sich fortan nur das Wichtigste vorbehielt. Zugleich entfiel die alte

Beschränkung der Malstatt auf die drei babeubergisdieii Taidiugatattea

Mautern, Tulln und Neuburg.

War aber, wie das Landrecht besagt, der Schreiber des Landeshcrm

Beisitzer im Gericht und beauftragt, die ans demselben sich eigebenden

landeafüntlicben Gefälle zu Terzeichnen, so lüge es nahe aDzanehmen,

daas nunmehr auch dieses Amt eine Vermehrung seines Personal-

stau des erfahren habe. Mau könnte für diese Amkahme vielleicht auch

geltend macheu, dass ein Mandat (Hakan Tom Jahre in der

Adresse eine Mehrzahl von Schreibern voraussetze i).

Dag^^en lässt sich nun schon Ton vornherein einwenden, d:i3S

wir mehrere Schreiber in Oesterreich gleichzeitig nicht nachweisen

könneo in dem Sinne, dass sie stetig neben einander thfttig gewesen

waren.

Umso bedeutsamer muss unter solchen Umstanden in^s Gewicht

fidlen, wie sich die jüngere Fassung des Qsterreichiflchen Landrecfates

(LBn.) dasu verhSIt, die nach meiner Ansieht Anfiing 1266 eni>

standen ist*).

Im allgemeinen seUieBst sich dieselbe an der betreffenden Stelle

(§ 91) an die entspreehende Bestimmung der altern F^nng (LRI)

Art 70 an. Eben deshalh rerdienen nun die Abweichungen, welche

im einzelnen zu Tage treten, umso grossere Beachtung.

Der besseren üeherricht halber stelle ich im Folgenden die Texte

hoder Fh«nngen einander gegenfiher:

LR. 1. Art. 70.

Und wan der iandesherre aiuen

richter seczet an sein stat, dem sol

er ze dem iar ze kost gehen drew

hundert phund und sol des hmdes-

herm Schreiber an des richter selten

siezen nnd schreiben die wandel und

die püss die da ertailet wird, and

LR. II. § 91.

E» ist auch recht, wann ein lantls-

herr ein landgericht aeczet nach rat

seiner landberren, das er denn geb

mc t. d* das er kost mfig gehaben

zu den taidingen ; so sol man *) auch

alle die puss und die wandl, die da

ertailt werdent, aasebieiben und sol

*) FRä 31, 324 es ist gerichtet an: äingulis uostriB Mribii, officialibiu . . .

qoi pro tempwe Iberini

>) TgL AOeG 79, 1 £
*) So der Text der NUmberger Ms. (BibL d. genoaa. Mos. n« 28S00, a. XV ez.),

in welcher die /.weite Fassung dea LK.. d;i8 uns frOher nur nach einer Wiener Tin

(Uofbibl. 12688 h XV) bekannt war, gleichfalls eutbulten int. In letxterer tehli

das Wort •mau«. Vgl AU z VÜ n" 5ü IS. 104.
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sol der Schreiber dem laudeslierrn sy für den landsherren pringen und

fürpringen und üul der Ittudesherre sol damit lüu was er welle ; uud sol

damit ton, was an sönon genaden ist. auch deradb lanbfushtw . . .

Die Nennung des laadeaftlrstlieheD Schreibers ist also in LB. U.

ganz entfallen, es wird uns an der betreffiBoden Stelle nicht diieet

gesagt, wer nun die Functionen, die nach LB. L ihm zugewiesen sind,

auszuüben hat.

Das ist gewiss uicht zufällig. Der Schreiber des Landesherrn

verriclitete jetzt au^eiisdieinlich nicht melir diese Aufschreibinisj irn

(ierichi, deiiu es w.ire sonst kein (Iruiid eiiizuselien, weshalb in LK. II.

eine Aeuderuug der (sonst l)etolgteu) Vorlage (LU. I.) liiitte vor-

genommen werden sollen. Es war somit ni< ht auch eine Verineliruiig

der Schreiber eingetreten, sondern hier das alte Verhältuis belassen

worden. War nur ein Schreiber nach wie vor bestellt, so erklärt sieh,

dass er bei der neuen ( )rganisatiou, welche die Möglichkeit verschiedener

Gerichtssitzungen zu dersellten Zeit in sich schluss, uicht mehr die alte

Thätigkeit entfalten könnt*'.

Es war tliatsächlicli ein (irund vorhanden, jene Bestimmung in

einer den neuen Verhältnissen entsprechenden Weise abzuändern.

Wer jetzt diese Anfschreibuug im üericbt besorgte, wird wie

gesagt nicht (!rsichtlich. Die ganz, allgemeine Fassung der Stelle —
jene Aufzeichnung wird schh chthin angeordnet, ohne dass, wie friilu*r.

eine bestimmte Person nahmhaft gemacht würde — deutet ni. \1.

darauf liin. dass mau jetzt diese Geschäfte dnreli niitergeordnete Or-

gaue versehen Hess. Es scheint kein besonderer Werth darauf gel^^

wer dieselben verrichtete

Die Anwendung des Plurals aber in der Adresse jenes Mandates

Otakars von 1273 findet in anderer Weise eine zureichende Erklärung,

wenn man erwägt, dass im gesammten Machtbereich Otakars — die

Adresse ist ganz allgemein gehalten — thatsachlicb mehrere Schreiber

im Amte waren: neben dem in Oesterreich jener an der finns und

weiters noch der in der Steiermark.

Für die Annahme einer solch einheitlichen Organisation des

Schreiberamtes in den einzelnen Territorien spricht auch das, was wir

Uber die Entwickelung der folgenden Jahre wissen. Bis snm Jahre

I) Vielleicht waren damit jelit Scbreibw etwa in unterem nodemeii Sinne

betraut, die den Landrichtern zur «Seite standen. Die Existenz solcher ist min-

destens für die nJlcbstfolgeude Zeit bezeugt. Vgl. den auf den oberöeterreichi-

»cben Landrichter Eberhnrd von Widsee sich beziehenden Gerichtabrief vom

Jahre 1305 OOelB i, 482, in welchem unter den Zeugen auch genannt wird:

Leupoli hern i^berhart« Schreiber von Walsee.
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1273 hatten wir die Geschichte des Amtes au der Enus und iu Oester-

reich verfolgt. Nuu tritt uns eine Kinrichtung eutgegeu, wie sie

(mindestens nach dem jetzt bekannten Materiale) in der früheren Zeit

nicht zu belegen ist. Otakar übertrug nämlich daniiils (Jir Leitung

dar geeaminten FioauzTerwaltung Oesterraiclifl, unter und ob der Enns,

an awei österreichische Bürger. Gozzo von Krems und Paltram von

Wien, der nachmals unch eine bedeutende politische Rolle spielte,

treten als Leiter an die Spitze aller Fiacalämter (officia) in Oesterreich.

1274 sind sie in dieser Stellung sicher nachzuweisen >) ; es ist aber

anzunehmen, dass diese Neuerung bforeits 1273 plaiasgrifl'. Denn in

diesem Jahre bereits erscheint Gozzo von Erems urkundlich mit dem

Titel: nunc domiui regis Bohemie offioiaUs in Anaso^) und ein ander-

mal als procorator Anasy^).

Noch 1272 hatte Heinrich ?on Haag diese Stellung inne«). Die

Aenderong tiat somit 1273 ein. Auch das «nnnc* in dem snerat

angaführten Titel deniet wohl darauf hin, das Oouso damak noch

nidit lange in dieser Stellung sidi he&ud.

Wie haben wir uns nun diese neue Binrichiiuig 7orzasteUen, und

welches war inshesondere das YerhaltniB jener beiden zu einander?

Goazo wird aueh ,rector offieiornm per Austriam' schlechthin genannt

Das bedarf vielleicht dner Erklärung. Aber dass die^e Ausdrucks-

weise des Zwettkr Stütungshuches nicht etwa so zu erstehen sei, als

ob er allein die oberste Leitung der Aemter geführt habe, erhellt

schon aus jener anderen Stelle derselben Quelle, die, wie wir sahen,

auch Paltram Ton Wien in gleicher Stellung neben Qozzo auftreten

laset. Keinen Zweiftl lassen Über seine Stellung die ürkuuden, in

welehen er sonst dsmals genannt wird. Wenn er sich selbst als oifi-

eialis in Anaso oder procurator Anaaj bezeichnet, so zeigt das deutlich,

dass ihm nur der Verwaltungsbezirk an der Buns unterstand.

Somit hatte F^ltram, das ist die nSdiste Sehlussfolgeruug, das

Oebiei unter der Enns zu verwalten, fiestätigt wird uns das durch

') Dan Zweifler Stiftnnj^sbnch boiichtot. rlaM sie nehst vielen anderen

Wohlthateu dem Kloster auch die tVir den Ankauf einer Rt'sitzunp in Schönau

uöthigeu Gelder vorgeschossen hilUen: dum ipsi omnia ofiicia per Austriam re-

gerent« FRA 3, 343. Dieser Ankauf erfolgte aber im Jahre 1274 (Lirk. vom

1. Sepi ebd. 344).

*) üric vom 17. Aug. Chmel, Oeschichtafovaeher 1, 563. Vgl aneh die

Urk. V. 187X11. Cbmel a. a. 0. 556.« OOeUB 3, 399.

•) FKA 33, 91.

*) Siehe oben ä. 268.

•) i&A 3, 462-3.
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eine Stelle aus einem Privatbrief jeuer Zeit, in welchem es von ihm

heiaat, tlass er ,clie Aerater iu Oesterreich erhalten haliC i).

Sie führten also in coordinierter Stellung uebeueiuauder die Ver-

waltung der österreichischen Aemter.

Für die Auffassung ihrer Stellung nun ist sehr bedeutsam, dass

während der Zeit, da sie dieselbe inne haben, weder iu Oesterreich

noch an der Enns ein Schreiber nachweisbar ist.

Der Titel scriba Auasi kommt, soviel ich sehe, im Jahre 1272

für längere Zeit zum letzeu Male vor, er verschwindet dann aus den

Urkunden. Heinrich von Haag, dem er damals beigelegt wird, er-

scheint in demselben Jahre noch mit der Bezeichnung: qui fuit tanc

procurator circa Auasum später jedoch ohne jeden Amtstitel

Für Oesterreich aber fehlt in den Jahren 1273 and 1274 jede

Nachricht, dass ein besonderer Schreiber vorhanden gewesen sei. Ein

Zusammentreffen, das auf eine innere Beziehung weist. Gozzo und

Paltram versahen injener Stellung vermutlich die Geschäfte, welche früher

dem Schreiberanit zukamen. Und das bestätigen Üiatsüchlich auch die

Urkunden, welche von ihrer Wirksamkeit Zeugnis geben. Bei Gozzo

wird das besonders deutlich. Schon der Titel selbst lasst ihn ab Nach*

folger des scriba Anasi erkeuuen. Wie jener, wird er auch, procurator

Anasy genannt *)« Durch ihn wird ein Besitntreit, der zwischen dem

Kloster Seitenstetten und einer Laiensperson Ober einige Lehensgüter

bestand, entschieden. Er selbst fertigt die entscheidende Urkunde darüber

ans; sie ist aus Enns datiert. Und auedrOckliob hebt er am SAlusso

derselben her?or, dass das Kloster fortan in ruhigem BeettM dieser

Güter belassen werden, der Landesherr aber, oder wer immer dam
an seiner Statt beeiellt würde, verhalten sein solle, dieselben ni

sehütsen*).

Die Urkunde, glaube ich, spricht dentUeh. Es ist dasselbe Bild,

das sich nns früher darstellte, da wir das Schreiberamt selbst betrachteten

Und wenn noch ein Zweifel bestfinde, ao wird er unzweideatig

beseitigt durch eine Nachricht aus den folgenden JaJu^ ^n Brief des

Abtes Friedrich von Garsten, der (undatiert) bisher in das Jahr 1266

>) VgL den Brief des Noten Ortlieb an Minen Vater, den Wiener Bürger

Ortlieb bei Redlich a. a. 0. n<> 43: com dominiM Fsltminiu offieia per Austriam

rit adepiuB.

«) 0Ütti:i5 3, 3f>3.

•) OOeUH 3, tiiJ (1273); KHA in 27 (127G).

*) VUA 3 5, (1273) u. (1278) AUeli 72, 227 70.

FliA 3a, Sil.
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geaetet wurde ist gerichtet an : G. gubernatori scribaias Auen. Dass

darunter niemand anderer als eben unser Gozzo gemeint sei, ergibt

sich am einer Urkunde d^selben vom 1. Juni 1278, die sich auf dieselbe

Sache besieht nnd für die jeuer Brief als Voract zu betrachten ist.

Wir kommen auf die Suche aelbst später noch zurück.

In diesem Zusarameuhange interessiert sie uua ja nur deshalb

Toruehmlich, weil durch sie der Beweis erbracht erscheint, dass Gozzo

wirklich in jener Stellung das Schreiberaiut an der £nns leitete, fir

wild direct auch f,Leiter des Ennaer Sehieibenuntes** genannt

Mit dieser bestimmten Nachriehi fiber das Schreiberami an der

Enns, erhSlt suj^eieb unsere Annahme BegrOndung« dass auch Paltram

im Lande unter der Enns das Scbreiberamt versah, da er ja hier die-

selbe Stellung inne hatte, wie Gouo dort

Und damit ist auch wohl vernnbar, was uns fiber die Leitung

der „Aemter** Oesteneiohs durch Gokzo und Paltnun berichtet wird.

Denn unter diesen „Aemtem" (offida) haben wir uns ja nichte anderes

OROstellen, als einerseite die DomftnenTerwaltnng des Landesherm —
sie war, das sahen wir eingangs, in einzelne Aemter (of&cia) gegliedert >)

— anderseite aber jene der Regalien Dass dem Schreiberamt bei

jener, der Verwaltung des landesfOrstlichen Besitses an Grund und

Boden, eine her?orrugt ude Bolle sukam, dflrften die früheren Aus-

fUhrungen genugsam dargethan haben. Oerade in dieser Besiehung war

ja eine Wirksamkeit der Schreiber vor allem su verfolgen^).

Aber auch in letzterem Betracht, bezüglich der Regalien, war eine

nihere Beziehung bereite frfiher dem Schreiberamte nicht firemd. Bei

Yerieihung von Freiheifcen im Gerieht sowohl als insbesonders bei Hautli

und ZoU fanden wir die Schreiber genanut^). Und eben (&r diese

Zeit, die letzten Jahre Otakars, lässt sich ein directes Zeugnis dafftr

wbringeu, dass dem Schreiber eine gewisse leitende Stellung hinsichtlich

<) OOeüB 3, 343. — Auidi B. SdnoU AOeQ TS, ast n« 63 letet ihn, ohns

diesen ZaMmmenhaag la erkennen, in diese Zeit, obwohl er »elbat wenige Settmi

•pftter ebd. 227, 70 die entieheidende Ürk. vorbringt

») Vgl. oben S. 234.

') In dem Bteirischen Urbar ans der Zeit Otakars (12»;5— G7) werden Ge-

richt, Maufcb und MUn»* ^rerudtzu alti magua oiB'cia bezeicbaet. Rauch 8ä. rcr.

Austr. 2, 114 Tgl. oben S. 235.

*) VgL oben 8. 272 f. Dem loblient aidi alt weiterer Bdeg an, wenn 1273

bei der Benrlnindang einer Tiradition Privater an das Kloster Zwettl Gono nnd

Paltrara als Zeu^'en genannt werden. Ks handelte rieh um rine Sohenkting

liegenden Gutes FKA 3, 428—9.
'•) 8iehe oben S. 251 u. 264.

ilittbeUuncDO XVIU. 19
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dieser „Aemter'' zukam. Eiu Mandat Otakarö aua dem Jahre 1276

tritt hier wirksam eiu

Du der König infolge Störung dea ILiudelsverkehres au und auf

der Donau — durch Behinderung des freien Durchzuges drr Kaufleute

und Ik'sclilagnaliuie von Frachtschilfen -— sich wegen der damit vor-

l)undeiieu euiptindUclieu Schädigung seiner Gefälle genöthigt sieht -

gegen jene Missbräuche oiuzusclireiteu, verfügt er zugleich, dass alie

K'l;i"'saclien wider ieue Handelsleute vor dem östciTeichischeu Schreiher

im orduuugsmässigeii Kechtswege verfolgt werdeu sollen Wohl winl

mau in der Auiiassuug der dem Schreiber hier ei ngeräujnteu richterlichen

Befugnis vorsichtig sein müssen, da die Bemerkung Otakars: cui nostras

vices commisimus <len Gedanken an eine ausüerordeutliche Delegation

der königlichen Gerichtsbarkeit nahe legt *).

Allein, dasM Otakar gerade den Schreiber zu seiner Vertretung da

bestellt, zeigt klar von einer näheren causalen Beziehung desselben zu

jenen Aemtem, der Mauth insbesonders. Er ward damit beauftragt,

weil er auch sonst die Oberleitung Qber diese „Aemier** fuhirte. (ieiade

bei diesen iroehte der Schreiber zu einer solchen vermöge seines ur-

sprünglichen Berufes aUbald gelangt sein, floss doch aus ihnen ein

Grosstheil der landesf&rstlichen Kinnahmeu.

Im Ganzen also sehen wir, dass Gozzo u. Paltrara wesentlich die

dem Sehreiberamte zukommenden Befugnisse übten, da sie die Leitung

sännntlicher Aemter in Oesterreich führten.

Es liegt sonach auch— zunächst mindestens — kein Qrund vor,

darin meritorisch eine Aenderung in der Finanzverwaltung zu erblicksn.

Dagegen spricht auch die Thatsache« dass sicli Functionen des

Schreiberamtee f&r die gleiche Zeit nicht nachweisen lassen, anderseits

aber Paltraoi nicht melur in jener Stellung herTortritt, da ein Schreiber

in Oesterreich wieder za belegen isi

1) Redlich a. a. 0. n« 62.

*) Ex quo nostris offieiia magnum preiudieiom genezatur.

*) Qnicunque udversus ipsos aliquid aotioiua hubuerit, ooram nuigistro

Cbfunnulol scribn Aii.strie cui vioes nostrna comminuaiu, luam intencioneiii

ordine iudi<inri(» pro^equatur.

*) Ütakiir vfo.r dazu, wie wir wissen, auch sonst häu6g gen()thigt, da er

nicht wie die Bubenberger mehr selbst die Gerichtsbarkeit stets ausüben konnte.

(Hasenöhrl, AOeQ 36, 316 ff.) Eben damals aber wdlte er — das Mandat daüeii

aus Podiebrad — aoseor Landes. Uebrigena wt&rde .die Annahme einer Art Gaaeal-

gcrichtsbarkeit des Schreibers in Bechtssachen der OlHBcia nichts Ausspr^jcwölm-

lichf's in sich schlii'sson, wenn man erwägt, daK.s pcrado in Oesterreich das l'rin*

cip der ( "au.saipcrichtsbarkeit eine wcitrcu hendf (ü-ltunj? hatto. Irh erinnere «ia

nur an die besonderen Berg (— Weinberg), Wald- und iMüuzgerichte. Vgl. Lu-

chin, Uerichtsweaen 172—74; 187-192: 244-51.
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Das trifft uuu liereits mit dem Jahre 1275 wieder zu. Da be-

geguet uu!S neuerlich eiu Sckreiber.

Es ist Kourad vuu Tulln, aus vou früher her schon bekannt. Er

war in Oen sechzintT Jahren als Schreiber an der Enns thätig, seit

1270 dann Öchreiher in de r Steiermark Nun übernimmt er, Anfang

des Jahres 127'). das Schreiberamt iu Oesterreicli ^). Zu seinem Nach-

folger in der Steiermark wird Konrad von Hiuiberg bestellt-'*).

Konrad, welcher einer der erbgescbseuen Bürgeriaiiiilieu Tullns

angehörte, stand damals also bereits seit längerer Zeit im A erwakuugs-

dienste. Die Erfahrungen, welche er an der Enns und in der Steier-

mark getsammelt hatte, mochteii ihn für diese neue SteUung besondera

empfehlen.

In demselben Jahre (1275) noch wird ihm auch der Titel pro
curator Austrie neben jenem des aodba beigelegt^). Er blieb bis zum
iScblussc der Herrschaft Otakars in dieser Stellung und hatte dieselbe

olme Unterbrechung selbst später noch üme.

Au der Enns bleibt Gozzo von Krems auch nach dem Rücktritt

Paltrams im Amte. Wie Konrad tritt er später in die Dienste König

Kadolfs über, nachdem dieser Oesterreich an sich gebracht hatte.

Die Entwickelnog des Schreiberamtes im Ganzen wird dentlicb.

Wir sahen früher, dass im Verlaufe der Regierung Otakars die enge

Verbindung dieses Amtes mit der Kanzlei, wie sie ordern bestand,

») V)?!. oben fcJ. 2G8.

') In einer Urk. vum 23. März dieses Jahres erscheint er, soviel ich sehe,

som eratenmale» als aoriba Austrie Hormayr, Wien 7 UB 197.

•) Wiebner 8. 878 n« £40 (1277 Aug. 28). Tkm dieser Konnd won Himberg

bereite \272 LandschreiV-r der Stoit-rraark gewesen s<'i, ist eine der vielen Un-

^enauijfkeitrii Mucliar«. (Ciesch. Steicrm. 3, 29 An. 'Jl iMc von ihm nxi dieser

.Stelln iinLrt>/o^r»'iir l'rk, (aii^cblifh vom 22. Juli oder luicli oiacm anderen Uitat

im 5. bd. iS. 35U vum 28. Juli) ddo. 1. Juli 1272 (ur. Keuu, Kop. Landes-Arch.

Graz 983*) veist mir eintn mag. Chunmdiis seriba ^jrie ohne «eiteren Zusats

auf. — Vgl. aiidi Loiens, Deutsche Gesch. 1, 472 a 475.

Einen steiriichen Landsdireiber Christofonu, der diesem Konrad t. HimbsKg

vorun<;o<rangen sein soll, hat es thut»ächUch nicht gegeben. Diese Annahme
Mui-bars beruht auf ri!i*'m I,esi'ft hlt'r Cäsnrs in der von ihm (Ann. ducat. Styr.

2, 547 n" 159) pubUciurten Urk. vom 22. Apr. 1272. (VgL Emler, Heg. Boh. 2,

311 n" 777).

Koniad von Himberg ist wohl von dem gleichieitig in OestemMdi neben

ihm wirkenden Konrad von Tulln sn nntencheiden. Letrterer wird dooh uium
als seriba Stirie im Jahre 1271 mit dem l'cisatz ,de Tulmi' bezeiclinet (FRA 1,

125) n. miirt di-nselben audi öpater wiederholt. Der ncriba Stirie der Jahre

1275 70 .liier wird, wenn überhaupt so stels des näheren von Himberg genannt.

Zuvor Pudsauer Churlierr wird er apäter üisehof von Chiemsee 1279 (Muchar, 5, 429).

*) FRA 10, 20 (12. Nov.).

19*
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gelöst wurde und diissclbe eine selbständige Stellung nebeu jeuer

errang. Nene und grosse AnfgaVien waren in der Vewaltung jetzt zu be-

wältigen, sollten die Ziele der imuieu Politik Otakars realisiert werdi-u.

Ein Grosatheil davou fiel dem Sehreiberarate zu, desseji Wirkungs-

kreis damit nicht nur erweitert wird, sondern auch au politischer

Bedeutung gewinnt Diese weiter zu entwickelu, ermöglichte daun

eine Wandlung voll belebender Tricbraft, welche sich etwa gleich-

zeitig vollzog. Früher begegneten uns als Schreiber durchwegs

Persönlichkeiten, die dem geistlichen Stande augehörten. Auch iu

der erafeeu Zeit Otakars noch. Dann aber wird das mit einem

Schlage anders. Heinricli von Haag, das wird uns direct bezeugt, war

Hitter. Auch Sifrid und Sidlin waren es vermuthlicb, jedenfalls

aber weltlich^). Uud nach ihnen folgt eine Beihe von Schreibern

ans dem Bürgerstande: Eoniad von TuUn, Gozjeo tob Krems, PHltnun

Yon Wien.

Ans awei Gesichtspunkten wohl ist diese Erscheinung zu erklären.

Vor allem war dafür ohne Zweifel das wirtschaftliche Moment mass-

gebend. Kam dem Schreiber eine berronragende Bolle in der Finanz*

Verwaltung des Landesherm zu, so mochte es von vornherein swedc*

massig erscheinen, dazu Persönlicbkeiteu zu wfthlen, die selbst fiber

eine eutsprscbende financieUe Stellung verfOgten. Die Eigenart dieser

Verwaltong Uess dies, wie wir sehen weiden >), geradezu als Bedflrf-

nis erscheinen.

Finanzkriiftige Elemente aber bot, wie kaum ein anderer, damals

eben der Büigerstand, indem gerade in den Städten mit ^dem Auf*

blfiben des Handels unter steter Fdrdemng der Landesherm auch be-

deutender Beiehthnm erstand^). In Wien specieU mochte es in der

zweiten Hälfte des 1^ Jahrhunderts so manche Bürger geben, deren

Stellung hinter der modemer Gross-Banquiers relativ nicht zurOckitand.

Und speciell filr Gossao Ton Krems und Konrad von TuUn ist nach*

gewiesen worden^), dass sie thatsSchlioh zu den wohlhabendsten

Kreisen des damaligen Oesterreich zählten.

«) Sieho ob. n S. 280 u. 284.

*) Sifrid wird IL'7() in einer Urk. U(akar8 unter den laioi an;?efiUirt u. zwar

vor den Bürgern tlozzo u. Pultram. St. Pöltener UB 1, 127. In einer anderen

Urk. desselben Jahres steht er uiich den Miuisterialen Otto von Uaslau u. Otto

von Percbtoldsdorf Mon. Boica SO^. 495. Er war aoinit entweder Bitter oder

Bfligcr. — Yon Sidlin aber wissen wir, dasi er Terhavaihet war. Redlich,

Wiener Briefsanimlung n" 60.

Vgl. iint<'n fc;. 322.

*) Vgl. Ludchin, Bic llaudelnpolitik dt»r österr. Herrscher iiu Mittelalter S. 15.

*) Ken-chbaunior in Iii. f. LK. v. NUe S. :iu Ü. u. «hrs. ebd. 29, 14« Ü.
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Das war sicherlich das Hauptmotiv. Aber daneben dürfte auch

die politische Seite nicht zu übemhen sein. Die ganze Stellung dea

Schreiberamtes brachte es mit sich, dass dasselbe in einen gewissen

Gegensatz za jenen Ständeclassen trat, welche die financiellen Bechte

des Landeaherrn beeiuträchtigten Zu deren Wahrung waren ja die

Schreiber vor allem berufen. Dieser Qeaensatz wird unter Otakar beson-

ders deutlich, dessen Massnahmen in der FinanzTerwaltung — und

hier nicht allein — sich in bestimmter Weise g^n den Adel, speciell

die Ministeriiüen des Landes richteten.

So WftT dieser Stand (abgesehen Yfm anderen Gründen) uatur-

gemUss von dem Amte an^gesehlossen, da es geboten erschien, solche

Standeolassen dasn hexansoziehen, dereu Interesse nicht mit jenem der

Landherrn Terhnllpft war. Und gerade unter Otakar stand das um«

aomehr zu erwarten, ab er auch sonst das BQrgerthun und den

Bitterstand deutlich hegflnstigte, nm ein G^gengewidii gegen die flber-

maehtig gewordenen landherrn au schaffen.

Die XhatBache, dass mindestens in der spSteren Zeit des otakari-

achen B^gimes nahesa ausschliesslich Bürger an der Spitse der 6sterr.

Finansrerwaltuttg naehweishar sind, entbehrt daher sicherlich nicht

einer gewissen politischen Bedeutung, zumal diese Erscheinung in der-

selben Zeit zu Tage tritt, als die inneie Politik Otakais Überhaupt

immer mehr jene spedfische f&rbung annimmt

Die Geachichte der Osterr. Finanzrerwaltung unter Otakar ist aber

noch nach einor anderen Bichtuog hin beileutsam. Freilich, als Gozao

on Krems und Paltram die Leitung der Aemter fibemahmen, Übten

aie kaum eine andere Wirksamkeit, wie ermuthlich die Schreiber

ordem. Bs ist nidit einmal anzunehmen, dass damit auch nur finsserw

lieh eine neue Form der Finanzverwaltung geachaflfen wurde. Die uns

Torli^genden Berichte sprechen davon nicht als etwas Neuem, sondern

Tielmdr wie von etwas bereits Bestehendem.

Aber es ist der erste sichere fiel^ fttr die Thatsache, dass man
die lundesfÜr^tliche Fiuanzverwaltong in Oesterreich einheitlich zu

üigaiiisieren sich bestrebte.

Wir hören, dass jene beiden sämmtliche Aemter (omnia officia)

geleitet liabeii. Und Gozzo ueuut sich .selbst urkundlich auch: offi-

cialis regus liuemie hclileehthin. Nicht etwa wie die bei der Doinäiicn-

verwaltung vorkoniineiiilen Amtleute (ot'ficiales), welche wohl auch

gleichzeitig neben ihm genannt und nach dem Sitze ihres Amtes be-

zeichnet werden ist er au&nfassen ; er ist nicht wie jene niederer

Vgl. die lirk. Gundakais von StOToUnbercb ßlr Miabacb von 1273, wo
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Verwaltungsbeaiiiter, sondern landeafürbtlicher Amtmanii xac'^ox^jv.

Alle Aemter, sowohl jene der Domänen- als Regalieiiverwalhmg, sind

ihm ob der Eons ebenso nntersteUt wie unter der Enns dem BOiger

Paltram.

Aber noch mehr. Diese einheitliche Zusammenfassung der landes-

für»tlichen Aemter, die vielleicht schon früher iu ähnlicher Weise

(unter dem Schreiber) bestand, gewann jetzt insofern größere Be-

deutong, als Otakar zugleich eine Verbindung derselben mit der

Kammer durchführte.

Dieselben zwei BOiger, Gozzo und Paltram, welche 1273 als

rectores officioruin auftreten, sind vordem in Urkunden Otakars sls

comites camere naehweisbar Sie waren also Beamte der heizog-

lichen Hofkammer, als sie mit der Leitung der Aemter Oesterreiehs

betraut worden. Sie blieben dies aber auch weiter, in der Zeitt da

de jene neue Stellung inne hatten. Gozzo nennt sich selbst in emer

Urkunde Yom 13. November 1273: oomes camere Anstrie, proourator

Anasj*).

Und so wird der Umstand, dass damsls (1273) der Titel scriba

Anasi aus den Urkunden Terschwindet^ Gozzo aber auoh als gubemator

saribatuB Anasi bezeichnet wird, eine specifische Bedeutung bean-

spruchen dürfen.

Indem Otakar damals einen Beamten seiner fiofkammer mit der

Leitung des Schreiberamtes betraute und ihm die Verwaltung der

Aemter flbertrog, war nicht nur eine engeve Verbindung letzterer

mit jener (der Kammer) hergestellt^ es wurde damit zugleich auch die

Fmansrerwaltung unter dem KSmmeier des Landes centralisiert, da

diesem (als dem obersten Vorstand der Kammer) die Kammergrafen

nntentanden.

0ass dieser gewiss bedeutsame centralistische Versuch unter Otakar,

soviel wir sehen, zum erstenmale henrortritt, wird nicht fiberrasehen.

Sein organisatorisches Talent tritt ja auch sonst zu Tage. Auch in

der Gerichtsverfassung hat er neue Einrichtungen geschaffen, eine neue

Entwicklung angebahut.

Aus der Zeit seiner Herrscliaft sind uns — g<^wiss nicht zufällig

— für Oesterreich und k>t«iurmai'k uuifasseude Auiiieichuuugtu über

unter den Zeugen neben üozso, officialis domini regia in AnMO avek ein Perch-

toldns ofBciBlit in Minpaoh aagefllhrt winL OOelJB 3, 399.

') Paltram bereit« 1267 Qnell. z. tieacli. d. Stadt Wien I. Regesten (Wiener

R^g.i 1, 1S1 n ^ 859 u. dann mit Gozzo 1270: FRA 1, 107 (7. Febr.) u. 8L PAltener

ÜB 1. 127, (28. Od.).

') FRA 33, 91.
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die landesförstlichen Einkünfte erhalten, unter ihm haben eieh anoh

seine Erbläuder einer glänzenden Finauzla«^e erfreut

Er war ohne Zweifel auch ein tüchtiger Finanzmanu. Der real-

politische Zu*,% der sei 11(1 reisöulichkeit eisten ist-), moclite auch dann

zum Aufdruck gelangen. — Noch muss eine Erscheinung hier be-

sprochen werden, die vermuthlich auf Otakar zurückgeht. Es ist der

Titel dieses Auites. Stets war bisher der Inhaber desselben als

scritm oder ,des laudesherrn Schreiber" bezeichnet worden. Unter

Utakar wird, soviel ich sehe, zum ersteuraale in Oesterreich die Be-

zeichnung lantscril)a, Landsclireiber verwendet. Sie findet sich in der

Ueberschrift zu einem Briefe des i'rotoiiütars Ulrich an den Schreiber

Merchlin Allerdings i^t <ler Charakter dieser Quelle durchaus nicht

danach augethan, zu beweiseu, duss dieser Titel wirklich auch der

Zeit Otukurs angehöre. Diese Ueberschrift rühit ja von dem Schreiber

der Hrietsammluug her, welche erst sj>äter (unter Herzog Albrecht)

zusammeugestellt wurde. Gewiss. Aber immmerhin bezeugt sie die

Thatsache. dass in der späteren Zeit diese Bezeichnuug schon geläufig

war. Unter den ersten Habsluirgeru ist dieser Titel auch urkuudlieli

nachweisbar *). So ist nicht unwahrscheinlich, dass er bereits unter

Otakar aufgekommen sei. Indem ich dies annehmen möchte, lasse

ich mich dabei von folgender Erwägung leiten. Diese prägnantere

FMsung des bislang einfach gehaltenen Titels (scriba) weist auf ein

Bedürfnis, diesen Schreiber von andern Schreibern zu unterscheiden.

Gerade unter Otakar nun war in Oest^^rreich die Uebung aoijgekommen,

die Notare der herzoglichen Kanzlei als notarii curie zu bezeichnen.

Wurde aber eben damals die alte Verbindung des Schreiberamtes

mit der Kanzlei gelöst und gehörte der Schreiber jetzt nicht mehr

wie früher der Kanzlei an, so war thatsächlich Veranlassung zu einer

solchen Unterscheidung geboten. Unter diesen üniätäuden aber lag

es nahe, den Schreiber im Gegensatz zu den notarii curie, als nota-

rins terre oder Landschreiber zn bezeichnen.

Und wenn wir non sehen, dass in den Erbländem Otakars (Böh-

men und Mahren) wirklich jene Amtsbezeichnung (notarius terre) zu-

vor schon vorkommt, u. zw. in relativ gleicher Geltung^), so dürfte

>) Lorenz, Deutsdie Gesch. 1, 382.

n Ibid. S. 301.

*J Redlich, Wiener BriefsiiminlunL' n " 41 (c. 12G5 71) n. n" \.) (l'J72).

*) 8ü findet sich 1282 '61.0. uuter den Zeugen: her Uhuurat der laut-

Bchrib&r OOeUB 3, 545. •

Vgl. d. Urk. Kg, Wenxel I. bei Emier 2, n» 2618 (1250 Min 2») u. Emier,
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muierer Annahme der möglidie Grad von Wabncheinlichkdt kaum

abgehen.

Es wird yielleichi anffiülen, dass wir bei der Dantelhing der

FinanzYerwaltong Oesterreidis im 13. Jahrhundert nirgends noeh der

Jnden Jürwfthnong gethan haben. Bs ist ja bekanuti da» dieselben

in anderen Territorien Deutschlands gerade in diesem Zweige der sieh

ausbildenden Tenitorialrerfiusung eine massgebende Stellung ge-

wannen, vielÜMsh geradezu die Leitong der Finanaen Obemabmen
Auch in Oesterreich finden sich, soweit das QueUenmaterial einen

Einblick gestuttet, daau einaelne Ansfttse. Wir h9ren, dass im letsten

Deoenniura des 12. Jahrhimdertes Herzog Leopold V. den Juden Sehlem

zum Vorstand der Münze gemacht habe und dass derselbe Jude auch

noch unter dem Nachfolger Leopolds V., Hzg. Friedrich I. (1195—98)

eine gewisse Rolle gespielt habe

Wie die Judeu damals überhaupt, so verdankte aucli er vermuth-

dit'se äiiiie Stellung iler Fiüaiizkraft, über welche er verfügte-^).

Anacheiuend haben die Juden auch in der uächsttolgenden Zeit

iu dieser Beziehung einen bedeutenden Einfluss in Oesterreich ausgeübt.

Denn solches i»t wohl als Voraussetzung für den Rückschlag zu be-

trachten, der gegen Ende der ßabenbergerzeit erfolgte. Wenn Kaiser

Friedrich II. in das den Wienern verliehene Stadtrecht von 1237 aus-

drücklich eiuen Paragraphen aufnahm, der die Ausschliessung der

Juden von der Leitung der Aeniter verfügte (ab officiorura prefectura

iudeos excipimu",), mit der Motivierung: ne sub pretextu
prefecture opprimant Christianos *), so wird das wohl eine

Begründuug gehabt haben. Verinuthlich wurde ihr, durch bedeutenden

Reichtliuiii gestützter Einfluss damals als Druck erapfundou. Auch aus

jener Urkunde von 1196 tönt ja eine solche Klage hervor.

Kamlei 8. 37. Der noterios terra in BShmeii itaad jedenÜEdls snMerhalb der

Uofkanzlei u. ist von dieeer zu unterscheiden.

') Lampreclit, Deutsches Wirtschafteleben 1*», 1449 tt, (Moselland).

*) Urk. \<>n ca. 119() in Mon. Boica 4. 85 n** 115 donec Liupoldus dux

Austrie quendam iudeuin nomine Shiom preponeiet super oilicium monete.

•) Es ist gewiM bezeichnend, wenn 6« in der vorcitierten Urkunde von

Sehlem lieinl, er habe seine AmptOche aof einen dem Kloster Formbech gebft'

ngen Weinberg bei Hentog Friedrieb dnrchzuselMn versrnditi indem er: enm

adiit, ui u 1 1 a d 0 d i t
, plura promisit a. a. 0.

*) TonKi.sclu'k, Wiener TJochte 1, 15. Weniger Bedeutung möchte ich

einer ilhidicht u IJeBtiiuuiung in den» Xeuötiidter StaiUrecht von 1239 beimessen

(Aüeü 10, 128), da dieselbe wiihntcheinlich jener nur nachgebildet wurde. Aller«

diugs liegt nristthen beiden da«, eixie toleranten Stelltmg einndimeikie Jnden-

recbt des Kaisers für Wien (1238) Tomeschek a. a. 0. 1, 20. Vi^ Joriiseb, Gesdt.

der Bebenbeiger 575 ff.
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Uuter Otakar nun treten neuerdiu^s zwei Judeu in der Fiiians-

erwaltuug aal Es sind die beiden Brüder Lubliu und Nekelo; sie

nennen sich selbst 12Ö7 urkundlich: comites camere illastris dads

Aobtrie I).

Vielleicht haben sie gegen Ende der füu&iger üeAae eme ähnliche

Stelle an der Spitze der landesfürstlichen Finanzen inne gehabt, wie

spater die beiden BUrger, Qossso und Paltranit die ja uuch als comites

cameie beseichiiet werden.

Dann wäre wohl das Zurücktreten des uns als scriba brannten

magisier Wilhelm in den Urkunden Otakars eben nm jene Zeit nicht

als nifiUlig sa betrachten >).

Sicheres ISsst sich, ^ jedes weitere Material fehlt, nicht feststeUen.

Aber genug. Wir sehen doch, dais im weiteren Verlaufe des 13. Jahr-

hundertes Juden in solcher Stellung nicht mehr nachweisbar sincL

Wahradimnlieh haben daiu auch die Beschlösse der ProTindalconcilien,

Tor allem jenes su Wien Tom Jahre 1267» .beigetragen. Dasselbe nahm
ja in flbemos scharfer Weise gegen die Auswüchse des üebermuthes

der Juden ^ Stellnng und richtete insbesondere noch an die Landes-

fftnten und deren Bichter die Ermahnung: ne iudseis huiosmodi

statuta nostra servare nolentibns alicuius protectionis seu defensionis

fisvorem impendant

Otakar aber hattCi wie wir wissen, allen Qmnd und auch da»

Bestreben, den Wünschen der Kirdhe sich entgegenkommend zu er-

weisen.

in.

Mit dem Wieuer Frieden von 1276 fand die Herrschaft Otakars

in Oesterreich definitiv ihr Ende, König Rudolf übL'rnahm damals

persönlich die Verwaltung dieser nunmehr vom lieiche als iedig be-

trachteten Länder.

Wie vollzog sich nun, das fragen wir uns zunächst, dieser üeber-

gang in der Finanzverwaltung Oesterreichs?

An der Spitze derselben standen unter Otakar zuletzt üozzo von

Krems im Lande ob der Euns und Kourad von TuUn in Lieder-

Österreich.

Otakar hatte, um seine in Hifsen Landen bereits gefährdete Herr-

schaft zu sichern und die Gähruug daselbst zu dämpfen, schliesslich

1) FKA 81, 183.

») Vgl. oben S. 26G.

^ Hartzheim, (Joucilia Germ. 3, 635 c XV; ,eam in tantam insolantiae

iudeorum excreverint*.
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zu Gewulimii^üicgelu .seine Zuflucht genommen. So lunlorte er 1275

eine Auzalil hervorragender Männer vom Adel imd den Städten zu

Geiseln. Unter denen nun, welche er aus den letzteren davon fuhrt4? i),

befand sich auch Gozzo, ein Zeugnis zugleich für die Stellung, welche

derselbe damals einnahm.

Mehr als ein Jahr wohl blieb Gozzo iti der Gutuiigenschaft dt/s

Böhmen-Köuig.s Der Vertrag vom T». Mai 1277, welcher die Rück-

gabe der Geiseln beiderseits verfügte, brachte vermuthlich auch ihm

die Freiheit.

Neuerdings tritt er nun als procurator Auasi im L-mde ol) der

Knn.s auf König Rudolf belie.s^? ihn ebenso in seiner früliereu

Stellung, wie den .scriba Austrie, Kourad von Tulln. Sie beide haben

noch eine stattliche Reihe von Jahren unter König Rudolf, ja auch

noch unter dessen Sohne Albreeht dieses Amt iuue gehabt

Es eutapricht diis durchaus der conservativen Haltung der Habs-

burger gegenüber den österreichischen Verhältnissen, in die sie als

Fremdlinge eintraten.

Insbesonders erfreute sich Konrad von Tulln im hohen Grade des

Vertrauens der neuen Landesherrn. Unter dem neuen Regime fanden

seine Verdienste besondere Anerkennung, wiederholte Ausa&eichnungen

wurden ihm zu theil

Wie früher wird er als seriba Austrie bezeichnet; daneben aber

kommt auch der Titel notarius Austrie vor^); auch als eonie> camere

erscheint er urkundlich *). Jedoch war er nie Hofmeister oder KansloTf

wie Eerschbaumer meinte

•) Contin. Vindob. (zu 1275) : plureg et pociores lex a Wiennentfibtts et ab

alÜH civitatibns obsides requinivit. M<t. J<S. 70b'.

•) I'as.i <li<'-sc Getan^a-uschait drei Jahre g<.'dmirrt habe, wie Kcr-Llib.iuuior

^131. f. LK. V. 2s Oe 29, 149J ,uuch einer Notiz« (?) annimmt, int in ig. Noch

am 17. Hai 1276 endteint Oozzo ia einer so Falkenstein ausgestellten Uikondo

Friedrichs Ton Liecbtensteui als Zeuge. (Chmel, GeBchiohisfoncher 1, 561). Im

Jahre 1277 aber hatte er nachweuUcb seine Freiheit bereits wieder erlangt

WA 31, 3(j3 n. 368.

3) Urk. vom 1. Juni 1278 AOeG 72, 227.

*) Vgl. Ktrachbaumer in Bl. i'. LK. v. NOe ö, 36 ff.

») (1277) FRA 11, 313.

•] So in einer Urk. TOm 6. Jftn. 1276 Hormayr Wien 7 UB 199 und TOm

37. Aug. dieses Jahres ebd. 6, ÜB 6.

») Es geht nicht an, den Titel ma^'istor als iua<,M8ter turie zu deuton. Die

B»'7,eichnuu^ cancllarius aber beruht nif oiiioni Lpscfehlor in einer jüni,'tTen

Ufb^'rliofcrun^' (tr.iusH. von 152tt) « iutr noch im or. erhalteni'n Urkunde vom

21. Mai 1281 (Wiener StÄntb-Arcuiv), Obwohl besubädigt i»t hier der ursprüng-

Uche Text: seriba Austrie noch erkennbar.
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Bis 1282 blieb er sicherlich in diesem Amte. Doch läs^t sich die

Zeit seines Rücktrittes nicht ganz genau fixieren, ila das uns bekannte

urkundliche Material Widerspruche aufweist. Wahrscheinlich legte er

Anfang des Jahres 1283 sein Amt nieder^). Ehr trat dann in das

Domiuicanerkloster zu Tulln ein, dessen M&inerabtheilung er selbst

gestifibet hatte.

Als sein Nachfolger im östenreiehischen Schieiberamte ist Jakob

¥on Hoya an betrachten.

Allerdings Termag ich ihn nach dem mir an Gebote stehenden

Urkunden-Material erst 1285 in dieser Stellung nachzuweisen. Er

wird damals, ,proTisor officiorom Austrie* genannt*). 1289 begegnet

er uns mit dem Titel rector ofiBciorom per Anstriam*) und in dem-

selben Jahre auch als Lantschreiber«). 1291^) und 1292^ wird er

ab ,amtmann des herzogen Albreeht ron Oesterreieh^ respectiTe als

«amtmann ze Oesterreich* bezeichnet. Es ist wohl auch derselbe Jakob

on Hoya, der uns in einer anderen Urkunde des letzteren Jahres als

,her Jakob der lantschrelber* unter den Zeugen entgegentritt^

Er zahlte, einer der herrorragenden Wiener BfirgerfamiHen zu-

gehörig, anscheinend zu den bedeutendsten Wiener Banquiers seiner

Zeit Schon König Budolf hatte bei ihm Ende der siebziger Jahre

Gelder angenommen, da es galt, die Kosten seiner Hofhaltung und

Teiachiedener anderer Beichserfordemisse zu decken >). DamaU schon

trat er in Beziehung zum T/andschreiber Eonrad. Er mochte durch

•) In zwei l^kk. «los Erzb. Friedrich vou Salzburg vom 5. 11. !t. Nnv. r_'H2

(Korschbaumer, Tuln 326 n ' 33 u. Uormayr. Archiv 2^. 437) wird er bereits al»

jolim scriba Austrie' beswichnft. Dagegen erscheint er nach den vou Zahn (Steier, Ue-

BchichtsblStter 2, 129 <t) pobliderten AmtsrechnungeD. die bis £nde 1282 (24. Dec.)

fttchen, noch durchiius im Amte thitig. Ja wir finden ihn sogar noch am 11. Jnli

1283 arkundlich als scriba Auntrie (OOeUB 4, n" in). Unter diesen T'mstäudeu

wird dii' obige Annahiiie vielleicht die i^rösste Wahrscheinlichkeit für i*ich liabrn,

indem tur sie die beiden l.rkk. de» Bischofs GnttVied von PasKnu vom 11). Apr.

und I. Mai 1283 (Kerschbaumer, Tuln 328 u" 43 u. 4»t) buwie zwei mit letzterer

Urk. im Zusammenhaiige stehende Briefe an den genannten Biachot' (Redlich

Wiener Briefeammlnng n* 21& n. 216) ab maesgebend betrachtet wurden. Sie

alle sprechen von Konrad bereite als: oUm, qnondam oder aliqnando loriba

Aofltrie.

*) Keri'chb niTner, Tuln 329 n*> 43 u. Wiener Regg. 2, »8.

») FRA IM, M.
*) Ebd. 11, 320.

') Tomasdtek, Wiener Rechte 2, 281.

•) FRA 11, 321.

») OOel i; I. 173 (11. Nov.).

^) V^'l. die l'rk. Konii; Rudolfs vnin 2. Jaoi 1281 bei Zahn, Gescbichtsbli.

2, 132 u" 4 (nicht 1282 wie Zahn druckt).
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diese Vt'r})iu(luu«^'»'ii von früher uacli Koiurads Kücktritte »ich aU dessen

üacbfblgpr besonders empfehlen.

Er war aber nicht allein Laudschreiber ; neben üim tritt als solcher

1288 der Wiener Bürger Ulrich hervor

Jakob von Hoy verblieb bis in die neunziger Jahre an der Spitze

der Fiminzverwaltung Oesterreichs. Auch hier sehen wir nicht ganz

deutlich bezüglich der Zeit, da er dies Amt niederlegte. Wahrschein-

lich geschah dies im Jahre 1293 Aufaug des folgenden Jahres

namlioh (1294 Marz 5) bezeichnet ihn sem früherer Notar bereits

als ,olim scriba Anstrie'^). £ir wird dann aa«h ohne jede Amto-

bes&eichnung in den Urkunden angeführt

Für das Jahr 1296 sind uns die Brüder Otto und Haim als

Landaehreiber be/.eu}^t^). Sie eischeinen in diesen letzton Jahren des

Heraogthums Albrechts häufig gemeinsam in den Urkunden*) unter

den milites und besiegeln auch im Jahre 1298 eine Urkunde des

Wiener Bürgers Pitrolf von Tuln ,aden Jteiten chamergraf*, doreh

welche die Schenkung emee Weingartens an das Siechenhaus zu dem

hl. Krens verbrieft wird^. Anch nie zahlten, wie Jakob tou Hoya,

zu den Tomefameren Wiener Bflrg^rgesdilechtem und Bassen im Bathe

der Stadt«).

Für die Zeit, da Hersog Bodolf, der Sohn Albreehts L, in Oester-

reich herraekte, wird ak Landschreil^er snnftebst (1299) CKmdacher

gel^genilich eines Besitsstreites mit Zwettl genannt*}.

Im folgenden Jahre 1300 tritt Ulrich von Chriesendorf ab nkaii'

mann des hersogen'* auf )<»). Ein gleiehnamiger Bitter (ob derselbe?)

war 1293—96 Hofmeistar des Hersogs Albrecht i^).

•) Er wird als Bürge aiifrcfuhrt in dem Gehoraambrief des Konrad von

Breitenfeld vom 16. Mai 1288 Motizenbl, f. öetcrr. Gesch. u. Lit. 1843 78.

») AllfrdiQgfi wird von ihm in der l'rk. eine« Privaten vom 30. März 12i>0

bereits als »quoudam rectoris ofßciurum Austrie gesprochen. Doch steht dieser

nur bei Hormajr, Wien 7 ÜB 204 (ohne Angabe der Quelle) ttberlieferlen Urk.

da« bestimmte Zeugnis der drei oben bneits angefUirfcen Urkunden gegenaber,

nach welchen er noch bis Ende 1292 in. dieser .Stellung micliweiibnr ist.

") MB 29b 581 n'^ lOß (Urk. des Chunradus de Votiinge).

«) .So liini 28 (Hormayr 7, UB 207).

•'•) Urk. vom 24. Febr. Hormayr 5, UB 17.

«) FRA 18: 03, Ü5, 100.

«) NotiB BL 4, eo.

•) Vgl. aber di« Heimoneii Tomaschek W. B. 2, 306 n. die dort dt Literatur.

•) Urk. von 1299 FRA 3, 457.

FHA 10, 64 (Urk. v. 22. Mni).

"j FKA 10, 44 (Urk. vom j.,. Xov.) u. diw St^vdtrecht Herz Albrechts

ftir Wien vom 12. iebr. 1296 AUäVü u' 77 daau FRA 10, 32 n" 6S.
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Nachlier sind uns als Landschreiber bekannt: liapot von IJrvar,

u, zw. im Jahre l.M^H In einer Urkunde König Albreolits, die

wohl kaum mit Chniel, ihrem Herausgeber, zu 1305 zu setzen ist,

wird er auch ,rector officiorum per Austriam* genannt'). Ihm kam
aber die Leitung der Finanzverwaltung nicht allein zu, wir liören

Tldmehr, dass er dieselbe gemeinsani mit einigen anderen führte. In

einem Formelbuch aus der Zeit Herzog Friedrich^) (des Schönen)^) ist

uns nämlich anter anderni anch eine Quittung des Protouotars Älbrecht

erhalten, die von Rapot et suos socios officiales Austrie spricht^).

Kapot von Urvar war 1296 Stadtrichter in Ereras'^) und gehörte

gleichfalls dem Bürgerstaude an. Im Jahre 1304 übernahm er mit

einem Qundacher ab Landschreiber der Steiermark die Iteitung der

Kteiriüchen Finanzen

Ebenso wie damals verwalteten anch spSter, in den letaten Jahren

Herzog Budoli^, mehrere AmtmSnner die österr. Finansen. Heinridi

Ton der Neiese wird unter diesen „officiales Austrie*^ besonders herror-

gehoben. EÜne Abrechnung flerzog Bndolfe mit diesem Heiurieh ,,et

snis 80CÜ8 rectoribos officionun nostrorom Anstrie** ist uns in dem
genannten Forraelbnche uodi erhalten^.

Sr begegnet uns wiederholt in den Urkunden der Jahre 1300

bis 1307') und iit ab „ze den zeiten lantschreiber in Österreicher

für das Jahr 1304 (M8rz 12) nachzuweisen *).

Zuletzt (1306) erscheint ab Landschreiber in Oesterreich noch

urkundlich Perhtold i»).

>) Urk. V. .3. Mär/. ( »Ool IJ ü, 603.

') üeschichtäfordcher 2, 41Ü.

•) Cbd. n« 2498 (Philol. 888) der Wiener HofMbl Vgl. datOber Watten«

baeh in Perte Aiehiv 10, 628.

^) Ich bringe dieselbe hier aus der genannten Ha. (fol* 2*) Bum Abdrarkei

Kgo magister Albertus illustris dacis Austrir i)iotonütiii*iii.'? apud honestos viros

liitpotonem (Rapt. die Hh.) t>t rhoh »ocioh uifieialea Austrie Wdrico «ivi

in ca«tenerio pro uuo providü viro U. de Pilchdnrt et fumulia predicti doiuini

d. ducis miniatrato et vendito XVIL taL et leptuaginta den. de indido in La

vioe et nomine predicti mei dneis depnto liteia isla teate^

•) Chmel, OeichichtifbFiclisr 2, 57&.

•) Mittheil. d. histor. Vor. f. Steierm. o. 220 n» 18 (Urk. v. 28. Apr.).

Gedr. Chrael, (ieschichteforHcher 2, 417 (zu 1299 130.-i) der Name hier

irrig VVerz atatt Weiz, wif ea in dor hs. lieisst. Ottenbar ist dii sc Schreibnrt <1<'k

Codex aber nur eine (in feulchen (.Quellen ja nicht aufi'allendej lucorrectheit für Neiz.

•) So 1800 Apr. 25 Wiener lieg. 1, 185; 1808 Febr. 24 ebd. 2, 106; 1806

Not. 80 1807 J8n. 6. u. Hai ebd. 1, 186. n« 881, 882, 883.

») FRA 18, 115. Vielleicht iet auch der in einer Urk. des Sehottenrtifte«

vom 7. Juli 1303 iile Zeuge genannte »niaister Heinrich, sehreiber tle« lierzogen

von Oaterricb* mit ihm idcniisch. Wiener Reg. 2, 103. ">) FKA 18, 118.
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Wir habeu damit die äussere Geschichte des Ijaiidsclireiberamtea

in Niederösterreich bis unter Herzog Ivudüli", deu Begiuu des 14. Jahr-

huudertes, verlolgt.

Wie lajTjeu uuterdessen die V erhiiltiiissG an der Knns? Gozzo vou

Krems war, das sahen wir dchou, liuch seiner Rückkehr aus der

Gefangenschaft Utakars neuerdings als procurator Auasj bestellt

worden. Kr blieb bis 1285 in diesem Anite tliätig.

In diesem Jahre tritt der Abt Heinritdi von Admout. seit 1279

Landschreiijer der Steiermark, mit dem Titel: scriba Stjrie et sup«-

rioris Austrie auf 0.

Und das stimmt selir wohl zusammen. Wir wissen, dass Gozzo,

der 1288 in das Kloster Zwettl eintrat-), Anfang 128G ijn Begriffe

war, eine Pilgerfalirt nach Koni zu unternehmen Damals also hatte

er oli'enhar sein Amt sclion niedergelegt; es wird i^Sf) geschehen sein.

In jenem Titel des V>ekannten Adnionter Abtes tritt eine bedeut-

same Neuerung zu Tage. Zunächst die neue ne/eiehnuugsweise (serilia

superioris Austrie), welche neben-*) der alten (seriba Anasi) aultritt.

Die Ausgestaltung des Landes ob der Enns zur selbständigen Frovixi£

findet auch hier nunmehr ihren entsprechenden Ausdruck.

Al)er ein Weiteres noch. Die frühere Selbständigkeit dieser Provinz

in der Fiuauzverwaltuug ersc-lu iut jetzt aufgehobeUt indem die Leitung

derselben dem steirisdien Landäciireilier überwio'ien wird. Allerdings,

es war eine Neuerung, die gewiss durch persönliche Motive begründet

war: die Rücksicht auf das Verwaltungstalent des Admouters.

Wie kein zweiter hatte ja Abt Heinrich ^) die Interessen des Landes-

herm zu vertreten gewosst Man kann dies am deutlichsten an der

Ma.sslosigkeit des Hasses abmessen, den er sicb ob seiner schneidigen

Amtsführung in der Steiermark allenthalben zt^esogen hatte. Kr besass

das unbedingte Vertrauen Herzog Albrechts, der an ihm so re( ht das

Executivorgan für seine, auf die Wahrung der landesfürstlichen Bechte

abzielenden Pläne gefunden hatte.

Wenn ihm jetzt auch die Verwaltung der oberösterreichischen

Finanaen übertragen wurde« so geschah dies im eigensten Interesse

•) OOeUB 4, 82 (Apr. 11).

>) Kenchbaamer, BL t LK. t. NOe. 29, 153.

I rk. Gozzo's vom 30. Jho. 128G: voleiisqae ad Banctomm apostoloram

Petri et Pauli limina . . . profi« isci FKA :V.\l).

*) I'JSG iii niit bit h Abt iieiaricli doch auch acriba btihc et Aniwi ürk. bei

Wichuer n. a. 0. 2, 4111.

•) Vgl. Qbor ihn Wichner a. a. U. 2, 144 IT. u. G. Fuchs, Abt Heinrich IL

von Admont u. seine Zeit. S. 40 ff.
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des T»iudesliernu der diuuit eine j^leich iiaclKh iickliciie Vertretimtr

seiner Kechte iiiit li ilort «jjesicliert sah. Iranicrhiii lic^t v\n gutes Stück

kluger Finanzpolitik iu dieser Massnahme. Diese zielsichere Zusanuuen-

fassnii«!^ der Finanzen in einer starken Hand entspricht durchaus dem
Bilde von AUnechts innerer Politik üherhaupt

Jene Vi-rhindnui^ der beiden i^äuder zu genieinsamer Fiuanzver-

waltuug dauerte verninthlieh bis Anfang 12'.)2. In den folgenden

Jahren wird Heinrich von Admont wiederum bloss als scriba Stirie

bestichuet

Ks ist aber anzunehmen, dass er bereits Anfang 1292 von dem
tSchreiberamt ob der Euiis enthüben wurde. Damais mussie er ja auch

auf seine Stellung als Lande.sliauptmann der Steiermark Terzichten

Er fiel der Oj)position der steirischeu Stände zum Opfer, und Herzog

Albrecht verstand >i'h dazu im Hinblick auf die Verhältnisse im
Beiche, die eine jfried liehe Ikileguug des sfceirischen Äufstandes geboten.

So blieb sein Amtsbo reich wieder auf die Steiermark beschränkt

Hier wirkte er als Laadschreiber weiter bis su seiner Ermordoog im

Jahre 1297.

FQr die leteteu 8 Jahre des IS. Jahrhundertes (1292—1300) sind

dann besondere Schreiber iu 01}erösterreich (mit dem auf dieses bezug-

nehmenden apecifischen Titel) soviel ich sehe, nicht nachzuweisen.

Eb erscheinen aber jetzt in oberoeterreichiachen Urkunden' als

Zeugen die Landaehreiber: 1292 (Nov. 11) Jacob«), 1295 Maister Otte

(sehreiber des edeln hertzogen von Ostemch) *), 1298 J8n. 9 Ulrich

(hern Chnenen son)*).

Im ersten Falle baben wir, wie frOber bereits auageföhrt, wohl

niemand anderen vor uns ab Jakob von Hoya, der ans f&r jene Zeit

ans Niedecosterreich bekannt ist

Weniger gesichert ist im zweiten Falle die Termuthnng, dass

dieser Maister Otte identisch sei mit Otto, dem Bmder Hayms. Leider

ist das einst an der Urkunde vorhandene Siegel dieses Otto verloren

gegangen, sodass dieses Hilfiimittel versagt Dass unter den Zeugen

auch ein ,her Hajrm^ erscheiut, kQnnte eventuell f&r die obige Iden-

•) Vgl. BL £ LK V. Noe. (1893) 27. 241 ff.

*) So 1299 Ftaach n. Frölich a. a. O. I. 106; 1395 Wiehner 2, 468: 1397

(MSrz 17) OOeUB 4, 251.

«) Wiehner 2. IRQ ff.

*) OOel H ». IT;?.

•') Ib. 4, T2t^ n 252.

•J Ib. 4, 272.
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tificierung aprecheu, indem dieser Huyiii wohl der auch sonst meiat

gleichzeitig geuaiiute IJruder Ottos sein dürfte

Ulrich eiullieh, der Sohn Chuenen», ist eiu Wiener Bürger; er tritt

als solcher in jeuer Zeit wiederholt hervor

Im Ganzen also kann ich tür diese Zeit keinen hesonderen scriba

Anasi oder superioris Austrie uaiahaft machen. Es erscheinen aber

iu oberösterreichischeii Urkunden Landschreiber, die, wie wir wissen,

Niederüsterreich zugehüren.

Das kann zufällig sein. Sicherlich. Aber es Hesse sich daran

auch die Vermuthuug knüpfen, dass damals wiederum ein ähnliches

Verhältnis eingetreten sei, wie vordem, als Gozzo und Paltram ge-

meinsam alle Aemter Oesterreichs leiteten. Gerade bei den zwei

Haimoueu, Otto \in<l Haym, läge es nahe, solches anzunehmen. Und
zudem wissen wir, dass später mindestens wiedei- mehrere Amtleuta

gemeinsam die Finanzverwaltung Oesterreichs führten.

Wie immer dem auch sein mag: die läntwickelaDg des Laiid-

schreiberamtes unter den ersten Habsbargern sdgt ftm fi^inn« des

14. Jahrhundertes so manchen verwandten Zug za dem, was sich in

der letzten Zeit der Herrschaft Olakan ausgebildet hatte.

Nahezu darchaos Bürger sind es, die an der Spitze der öster-

reichischen Fiuanzverwaltung stehen, neben diesen einselne Rittor.

Und diese IMlrger tragen bekannte Namen, sie sind uns auch sonst

bekannt aus der politischen Qeschichte Es sind Persönlichkeiten, die

in dem damals sich re<j^enden städtischen Verfassungsleben eine Bolle

spiele. Wiederholt iteten uns dieselben auch als Stadtrichter entgegen*).

Man sieht: Das Landsdireiberamt hatte an Bedeutung gewonnen.

Und anderseits tritt der Bflrgerstand Termdge seiner machtigen Finanz-

kraft immer stlSrker hervor. Er übernimmt geradesu die Ftthmng der

landesfttrstliohen Fiuanzrerwaltaug.

Doch Ut vielleicht dabsi eher am den in dem Stadtredit Albraehte ifif

Wien von 1296 als Zeugen genannten Kansleivontand (meiiter Otle» olnritter

•chreiber von Medlidi) zu denken AUzVG n" 77.

») Unter den Treuebriefen, welche sich 128H Ht-r/ojr Albrecht von den her-

vorraijenderen Wiciior Bürgern ausstellen liesa, liiidcn wir auch einen i<<>lchen von

ihm. Uormayr 2, 39 An. 1296 erscheint er ala Zeuge neben anderen bekannten

GTOaibttrgeru. Uormayr, 7 UB t07. n. 5 ÜB 17.

*) Da 1281 die Wiener Bttrgenehaft dem Reiehtverweeer Albreeht rieh m
Gehorsam verpflichtet, erscheinen besondere Treuebriefe aui-h ausgeatellt von

Jakob von Hoya sowie den beiden Brüdern Otto o. Uaym. Vgl. Uhlirs in dieser

Ztchr. Erg. Bd. 5, 79.

*) So war Jakob von Hoya i2itl, Ott«», der Bruder llaynis 1292 Stadtrichter

von Wien .Toiuaschek, Wiener Rechte 2, 2öl) Uuzzu 1282 u. ilapot von Urvar

1296 in Krems. Cbmel, Gesehicbteforecher 2, 5C0 u. &75.
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Die Laüdsciireiber werden jetzt ganz allgemein auch als rectores

officiorum bezeichnet Es sind gleich-vvertifte Ausdrücke, das wird

deutlich, für dieselbe Sache. Auch der deutsclie Titel Amtmann"
kumrat bereits vor, wie seinerzeit Gozzo ja auch schon sich ,oflicialis'

kurzweg nannte. Der Landschreiber ist als rector officiorum eben

ffAmtmaun" des Laudesherrn schlechthin. Jedoch kommt ihm nicht

mehr allein dieser Titel zu ; mehrere „Amtmänner** treten auf, als ,80cii

offieiales* mü ihm verbunden. Eine Unternehmergesellschaft aisOf ein

Gonsortium von Geldmäunern, führt die Verwaltung der Finanzen.

Die Befugnisse dieses Amtes sind wesentlich die gleichen geblieben.

Wie früher treten die Landschreiber besonders in solchen Urkunden als

Zeugen auf, die von BesitzverandemngMi an liegendem Qate handeln.

Dieselben Fälle und Unterarten Hessen sich da wie zuvor besonders

belegen. (K uif, Tansch, Schenkung, Idiensweise Vergabung n. A.)>).

Ich hebe daraus nur eine Graj^M noeh besonders hervor, weil

dieselbe jetzt bedeutsamer zur Geltung gelangt: die Gültschenkungen

an Kirchen. Solche Zuweisungen bestimmter Einkünfte als jährlich

on Grand und Boden zu leistender Abgabe *) lassen bei dem Charakter

dieses Amtes muck den irttheren AnsfthrQngen eine Mitwirkang des

Sdiieibecs sehr begieiflieb erscheinen.

Aus dieser ThStigkeit der Landsefareiber hatte sieh allmahlidi,

wie wir bereits znror terfblgen konnten, aueh eine gewisse AntheiU

nähme derselben an der Judieatiir fiber Besitsstreitigkeiten heraus-

gebildet*). Eben in dieser Folgezeit nun lassen sieh mehrere Falle

naehweisen, die einen klareren Einblick in dieeer Besiehung gestatten.

Ein Prooess des Spitals am Pyn um gewisse Güter am Schweik-

hartsbeig ans den siebziger Jahren fSUt da vor allero auf.

Der Landschreiber, damals Gozzo von Krems, ist durchaus mit

der FOhmng desselben betraut Er nimmt die Feststellung der Besitz-

titel an diesen, dem Hospital entfremdeten Gütern mittelst Inquisitioos-

beweis vor, indem er einzelne besonders glaubwürdige Personen zum
Zeugenbewets vor sieh 18dt Vor ihm werden dann sehh'esslieh auch

>) So Jakob von iloy, SO Kapot von Urvsr, aooh Heiiirick von der Meizse.

üiehe oben «. 2f)9 ff.

*) Vgl. die Urkunden: 127«: llonuayr G, ÜB, 6; FILV 8, 324, 1277: Wiener

Regg. 2, 3, 1286 Aug. 5: ebda. 2, 98, 1286 JuU 12 FRA 10, 34, 1288 Nov. 26

HomiBjr 2, US 69, 1288 FBA 18, 79; ebd. 11, 320 1292 Apr. 21 ebd. II, 321

1297 Apr. 24 ebd. 18, 94 1800 ebd. 10, 64.

>) Vgl. die Urk. vom 12 Apr. 1277 FBA 11, 8ia
*) ISiebe oben S. 281 f.

*) So den Abt F(riedricb) von Garsten. »Seine Zeugenansaage ist uns noch

in einem ßriei'e erlialteu, den er (am Erscheinen verhindert) an Gozzo richtete.

MittbeiluoffeD XVIII. 20
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jene Besitzungen dem Sitital ziiriickgcatellt, nachdem erwiesen war,

dass sie demselben widerrechtlich entzogen worden waren. Goxzo

selbst stellt die Urkunde aus, durch welche die^e Restitution verbrieft

wird. Sie stellt die eudgiUige Austragung jenes Processes dar

Aehulich wie dieser und gleichartig in seinem Verlaut ist ein

anderer Fall aus den achtziger Jahren dieses Jahrhunderte». Ein De-

sitzstreit zwischen Salzburg und Seckau um Güter bei Zeiriu^' Der

8Criba*Styriae et Auasi leitet, da beide Parteien gleiche (Jewere be-

' haupteten, au Ort und Stelle ein Inquisitiousverfahren durch Nachbar-

zeugnis ein. Nach Aussage der Ü]]i8e8:^en, u. zw. durch Zeagenmebr-

heit wird zu Becht erkannt.

Hervorzuheben ist dabei, dass der Landschreiber in der Urkunde,

welche er darüber ausfertigt, ausdrücklich erklärt, er habe den Proceas

zur Entscheidung gebracht: ex officio intstro debito.

Seine Mitwirkung dabei war also nicht etwa zufällig, sie beruhte

nicht — wie in einem anderen Zwettl betreffenden Fall aus dem Jahre

1299 anzunehmen ist '') — auf Wahl der Parteien zum Schiedsrichter,

der Landschreiber leitet seinen Beruf dasu direct ooi ieiuer Aml^
Verpflichtung ab.

Wie fraher Heinricli von Haag (1268) oder Sidlim (1270i üben

also auch jetzt die Landschreiber eine gewisse Befugnis aus bei Streitig-

keiten um Grundbesitz, bei Klagen, die liegendes Gut betreffen. Und

diese Befugnis besteht nicht nur in einer etwa dem Landrichter g^
botenen Unterattttnuig, sie tritt hier selbständig und unabhängig Yon

jenem sn Tage.

Gedr. FRA 1, 7f)^A0eG tO, 315 (zu 1266); OOeüB 3, 343 (au 1265)— AOeO
72, 221 n*' 53 (reg)' Vgl. oben S. 288 t.

>) Urk. vom 1. Juni 1278 Reg. bei Sehroll, AOeO 72, 227.

*) Cum inter . . . super qmhusdaai bonis . . . questio voteretnr, no> dietam

loonm soeedentes et huie qosstioBi es ofBeii nostri debito finem cii)>ientes InpO'

nere t^alatarem, de bona volontate et ooiuenan pardum elcgimos et nominavimiis

viginti viro« et nnum fide dignos convicinoe, qui vulgnriter uinbsaez dicuntur, ex

quibiis tandem spcnndum ius et terre consuetudinem hactenus approbatam aep-

tem electos deputavimue ex quibua quatuor . . . iurati curam nobis dcposuenmt,

quod predieta bona ad piefiiiam ecolesiain . . iam longis retroaetiB tsmporibus

pertiBoerint. Igitmr posmiionBBi, piedictonun prediomin . . . menoxato dooüao

Orfolfo lestituiinns. — Wichner 2, 410 (Iflckenhaft). Ich verdanke die in diesem

Falle 80 wichtigen Ergftnzunpen iler freimdlicheu Mittheilung A. v. JakiMjli'l,

dfiMon Abschrift uns dem Onu;. i<iurker Ciipit. Arch.) ich benützen konnte.

^) Damals wurden ätreitigküiten um den HesiU gewisser Güter, die zwi>

sehen einem Privaten und dem Kloster schwebten, dnxeh einen Sehiedsspmcb

des Abtes \oii Bngelaell nnd des Leadschreibers Qiindaker. geordnet. FRA 3» 457.
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Zu bemerken ist doch, dass jene Fälle aus dieser späteren Zeit

sich nicht auf Niederösterreich beziehen, sonderu den acriba Auasi

betreffen. Wir werden nachher sehen daae dies nicht zufällig sei,

indem hier (in Niederösterreich) diese Befugnisse bereitfi a& amen
anderen VerwuUimgabeamten (den KabmeiBter) Übergegangen waren.

Doch weiten»

Audi für jene Befugnisse des Landachreibers, die sich meines

Willens in Oeeterreich erst unter Otakar und gezeitigt durch deeaen

innere Politik entwickelt hatten, finden wir jetzt wiederum ebenso

Belege. Ich meine seine Stellung als Defenior dee Kiiehengntee, seine

Aufgabe, den Vogteibeaits dee Iiandeeherm gegen äussere Eingriffis xu

schützen.

Sehr beieichnend spricht da ein Bnei ans der Zeit der ersten

Habsbui^er, in welchem der Landesherr geg^n die Sohädigang und

Bedrücknng einer Kirche seitens eines Ungenannten auftritt. Fllr

den Fall, so laoiefe der Naefasats, dass dia Adressat daTon nieht ab-

latfse und den Schaden nicht gut mache, habe er (der Landesherr),

dem Seterreichisohen Landsdueiber an%etragen, ihn dasu mediante

nostra potenda an swingen. Deijenige Beamte des Landesherm also,

wdcfaer su solchem Schute Ton kinshliehen Bechten Yor allem berufen

erscheint, ist auch hier wiederum der Landsdirdber.

Eine Veruiuthung noch mddite idi in diesem Zusammenhange nicht

unerwähnt lassen. „Konrad der Landsdirdber*^ (jum Tnllu) erscheint

1282 in gewissem Sinne auch heÜieUigt, da Wemhart von Sehaun-

beig den Strassensdmte su Wasser und sa Lande zwischen Passau und

BÜBiding Obemahm*). Yiellddit kommt dem eine tiefere Bedeutung

in. Uaa muss ndi dabd gegenwärtig hslten, dass damals Yerhand-

Inngen swischen Graf Albrecht ron Hababurg, dem Bischof yon Ptasau

und Herzog Heinrich Ton Baiem cur Abstellung der daselbst erfolgten

fViedstSrung vorangegangen waren (1281)'*) und bd densdben als

Ddegierter Oestenddia (neben ner anderen Bäthen Albredite) Tor

allem Weriihart t. Sdiaunberg interreniert hatte.

Es ist daher audi jene Urkunde des Schaunbergers nicht etwa

die Aensseruug einer bloss privatim getroffanen Terdnbamng, sie

fltdlt vielmehr das Ergebnis einer ¥om Landesherm beeinflussten nnd

•) TgL 8. 897.

*) Bedlich n» 181.

) Kr wird in der darüber auBgefettigteii Urkuode vom 31. Mftn unt«r

d«n Zeugen aiigofiihrt ((JUeUli 3, &45).

«) Ib. 532 (14. 8ept. 1281).

20*
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in desseu lut^^resse erfolgten Massnahme dar. Möglich, dass jene

defeiisorische Befugnis des Landschreibers allmählich einen weiteren

Geltuugskreis erlangt hatte, nicht auf den Vogteibesitz des Laudes'

berrn allein sich beschrankte.

Diese Pflicht des österreichischen Landschreibers. den Bcsitz;itaijd

und die Rechte des Eiuzelueu gegenüber widerrLchtlicheu Eingriffen

von aussen zu schützen, iiesitzstörung und öfientliche Gewaltthätigkeit

hintanzuhalten lässt ihn nun in einer Stellung erscheinen, die ia

jener des buirischen Yitztbumes ihre nächste Analogie findet.

Derselbe wart wie wir noch sehen werden, auch sonst mit ähn-

lichen Befbgnissen ausgestattet, gleichfalls „ala Schirmer des Land-

friedens" zum Schutz der Rechte Biuzelner „Tor gewalt und vor un-

rechter handelung'' bestellt^).

Es gleicht darin dea weiteren der österreichische Landschreiber

auch bis zu einem gewissen Grade den Landvogten im Reiche

Dabei ist jedoch festzuhalten, dass ein vorbildlicher EinfluM dieaer

Inatitation auf die Ausbildung des Landschreiberanites in Oeeterreich,

den anianebmen im Hinblick auf die Stellung der Habsburger ja nahe

liegt, aoageechlossen scheint, da der Landscbreiber hier jene Stellang

bereitB nm die Bütte des IS. Jahrhandertee, sar Zeit OtaVan, inne

hatte.

Wenden wir mu nun dem anderen Zweige der huLdeafSnitliehen

Finanzrerwaltang sn, jener der B^galien. UraprQnglich nnd von Toni-

herein, das sahen wir, kam dem Sehieiber da eine Antheilnahme an

der Yerwaltang zn, insofern er die GeiSUe (a. B. im Gericht) an ver-

zeiehnen und m verrechnen hatte. ESine Shnliehe Thatigkeit desselben

auch bei der Mauth- und Zollverwaltung anzunehmen, legte daa häufige

Vorkommen der Schreiber alB Zeugen in den Urkunden nahe, die von

Uautii- und Zollbefieiungen handelten.

Die gleiche Brscheinung ISast sich fSortlanfmd Teriblgen. Wir

erhalten jetzt aber auch podtiTere Nachrichten Aber die Bedehnngea

des Schreibers zu diesen Yerwaltungsstellen. Auch hier bietet uns die

') Dp8 näheren läset Sfich eine solche WirkHamkeit dea Landsclneibers in

ih r Htuieiinark nachweisen, wo für die Zeit, da Abt Heinrich vun Adraont das

Amt inue hatte, eine Reihe entsprechender Belege vorliegen. Vgl. Wiehner

a. a. 0. S, 138 £ Q. 6. Fachs a. a. 0. 48 ff.

*) Vgl. Bosenthal, Qewsh. des Oeriöhtaweflens n. der Verwaltungsorganisation

Baierus 1, 282. Diese Auiftliningen belieben «ich allenüngs ent auf das 14^ Jahr-

hondert.

') Vgl. J. Tcnfich, die Kpichs-Landv<'i;teit?n in Schwaben u. im Elsaas za

Ausgang des i:S. Jahrh. Bonn liiaug. Di&a. l88ü iS. 43 ü.
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neu entdeckte Brieftammlimg ans der Zeit der ersten Habeboiger,

welehe Bedlich nrasteigiltig herausgegeben hat, in erfreoUehater Weiee

ein QneUen-Material, das uns sonet (entsprechend seiner nur TorQber-

gehenden Geltung) nirgends mehr erhalten blieb. Eben durch dieses

wird aber erst recht sicher erwiesen, was wir an der Hand der Ur-

kunden fBr die frühere Zeit nor Termnthnngaweise and bypothefciseh

ableiten oder ersehUessen konnten.

Es sind die FOllwerfce an dem kahlen GerQst der Urkanden, die

Verbindungsglieder fOr die einielnen Bmchstacke einer dOrfttgen

üeberliefiBning.

Becht illnstriraid fSgt sieh in die Lflcken unserer Erkenntnis

zunächst der Brief eines Propstes an den Landschreiber Eonrad aus

den Jahren 1277—81. Da jener der von König Rudolf erlaugten

Mauthfreiheit für seine Kirche möglichst rasch {)rakt Ische Wirksamkeit

ver&chaUeü will, wendet er sich uu den LandHclireiher mit der Bitte,

das ist der Inhalt seines Briefes, an die laudestürstlicheii Mauthiier

die entsprechende Weisung zu erlasseu, auf dass sie die Schaüuer

seiner Kirche unbehelligt (d. h. zollfrei) passieren Hessen

Oder ein anderer Fall. Im Jahre 1280 hatte der Markgraf vou

Hachberg zu Linz eigenmächtig Mauthgebühren einheben lassen, au-

scheinend um sich fiir gewisse, ihm schuldigen Geldsummen bezahlt

zu machen. Da tritt nun der österreichische Landschreiber ihm mit

der Aufforderung entgegen vom Könige zuvor einen Erla^ss zu er-

wirken, auf dass er zu seinen Guusten von der Einhebung dieser

Mauth abstehen und seinen Mautheinhel)ern entsprechende Weisungen

zugehen lassen könne. Sonst würde jenem, so schreibt Konrad, sein

Vorgehen wenig fruchten, da er zu Stein (im Unterlaufe der Donau)

dieselben Mauthgebühren werde nochmals einheben lassen. Alsdann

aber werde niemand Salz auf dem Wasserwege verfrackten und die

liauth weder ihm noch dem Könige etwas tragen.

Die Einrichtung der Kegalieuverwaltung, mindestens jene von

Dlauth und Zoll, tritt, meine ich, aus diesen Briefen deutlich zu

Tage. Der Landschreiber hatte nicht nur die aus derselben sich er-

gebenden EinfUnile des Landesfursten zn verrechnen, es war ihm die

Yerwaltung tou Mauth und Zoll direct unterstellt. £r lässt auch die

*) Redlich n<» 180: boneatatem vestram pefimiis et moneraua, qnnteims

graiiam nobi« factam di«rnpruini, quantuni in vobis fuerit, etfectui mancipare

mitteado uuiversis mutaniü in districtu dümmi regia reaidentibua veatras lit«raa

peoislst msiidlAiulo, nt nos efc pmoxatoTei noitros nne impediinMito sliquo

pndiolMm gnunam nsMit ^Bdentas . . .

>) Bedlicb a* 157.
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MaatikgebUhren Yoreiunalmieii, ihm sind die mit der Perapiening der-

selben betranten niederen Verwaltnngebflemtan (ICaaifaner nnd ZSUbei)

nnteigeordnet, von ibm erhalten dieae ihre Instmctionen, fbUs knft

einer besonderen YeigOnatigang die ordnungiminige Anellbiaig

ihrer Fnnctionen eingeetellt werden soll — Und wie ur die Verein*

nahmang Yon Manth und Zoll su veranlaaien hat, eo ist er ea aneb,

der, im Falle Zahlungen des Landeshemi anf die Manth gewiesen

wurden, für die FlttoBigniaehnng dieser Summen mid deren Aossahlnng

za sorgen hat. DaAlr ist der Brief des Abt« Qenmg Melk an

denselben Konrad von Talin ein sprechender Beleg, (c. 1276—81)
Bs ist klar, dass der Landsehreiber, YermSge dieser seiner

Stellung zur Manth- und ZollTerwaltung aUbald einen wiehtigen Bin-

fluss auf den HandelsTerkehr im Lande gewinnen mnsste.

Wie man sich an ihn wandte, um YergQnstigungen kraft laadesherr-

lieben Privilegs praktisch wirksam su machen, so mochte anith sonst

söne Geneigtheit tOi die Handeltreibenden bei der Handhabung der

Zollsatse von grosser Bedeutung sein. Darllber verbreiten eine Beihe

sonst wohl belangloser, aber eben in diesem Zusammenhange sehr

interessanter Empfehlungsbriefe ein cbarakteristischee Licht, die uns

gleichfalls jene Wiener Briefsauimlung gebracht hat. So verwendet

nich Herzog Ludwig von Baiern bei dem Laudschreiber Eonrad zu

Gunsten des Passuuer Bürgers Christian: quatenus, ut sales coeratos

sine* thclout'O deducut, promovere ... et in quibuslibet aliis agendis

suis officHciter iiitendatis ä). Weniger deutlich, offenbar aber mit gleicher

Absicht, tritt ein andermal Graf Eberhard von Katzenellenbogen bei

demselben Laudschreiber für einen Bürger aus liegeusburg ein

Die Bedeutung abf r, welche dem Landschreiber also im Handel

des Landes zukam, musste dann umgekehrt wiederum auf das Amt
selbst znriickwirken. Der Landachreiber war ein vielvermögender

Mann geworden: es war natürlich, dass sich damit auch die sociale

Stellung seines Amtes hob. Doch nicht wohl nur diese allein! Die

einzelnen Handeltreibenden werden, falls sie eine solche Begünstigung

durcii den Landschreiber — wie das in dem einen Falle der Graf von

Katzenelieubogeu in ebenso discreter als unzweideutiger Weise von

') n'<]llch n" 173. Der Abt bittet tlcn Landschreiber; quiit^uue . . . rcli-

qniiiii imiUmii denari(tnim nobis a dominu rege in rauta Medlicsnsi, ut nosti*

diepuciitaui, »i nun lotuui, »altem ut fieri potest, de vestra graoia et quaatocios

ad id 86 ftcolia» obtalerit, aobit aoivi ibidem per vestnim mutaiivm otdiaefeii.

«9 Redlieb a. a. 0. n« 810.

*) Ebd. n° 21 1 »quateuus eundem • oivem

idem in promocione qualibet apud vob «enciat preees noitoM.
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seiner Fürsprache erhofft — in der Förderung ihrer Handelsinteresaen

„merkien^\ ihrerseits jeuem gegenüber es nicht au einer ^tapreebendoi

Bethätigimg ihrer „Auftnerksamkeit^^ haben fehlen lassen.

Es waren ja das nickt etwa Kleinbürger, die sich solche Ver-

gllneli^ngen m erwirken woaeten. Ausdrücklich hebt der Herzog von

fiawm dort herror, dMS ei nok WBH einen seiner ifgeliebten** Qlänbiipef

bandle (««ditoira noetro dileeto), nnd hkr betont der Graf eibenso

deatUek, der Empfohlene sei ihm za wiedeikolten Halen in ISelwuH

würdigster Weise «i Diensten gewesen (nobis sepins bylariter ser?ierit).

Medriok FoUei, der B^gensbnrger, ist nns anoh sonst als Grosskanf-

mann ond Banqnier bekannt^).

Der weittragende Bmfl«s des Grosseapitsls und dessen selbst-

werbende Kraft wird doreh die Strezflickter ans jenen Briefen ebenso

beleocibtet, wie anderseits die Tkatsacke erUSrt, dass die Landsdureiber

jener Zeit dnrekw^ — als reieke Hinner starben.

In fiknlioker Weise nun, wie wir das kier bei Zoll und Hanlik ver-

folgen konnten, betbätigt siek dasLandsekreiberamt anckinden übrigen

Zweigen der Begalienverwaltong des Landeskerrn. Und darftber geben

nSbeien Anfeebloss die von Zakn pnblieierten Abreeknnngen des öster-

reidiisciien Landsckreibers Konrad von Talln*) ans den Jakren 1281

nnd 1282. Ergänzend treten eu diesen, für die Finanzgesdkiobte Oester^

reieks im 13. Jakrknndert so ftbenma wertrollen Quellen einaelne

Sbnliehe Bedinnngen der spateren lAndsekreiber (Rapots TOn Urrar

und Heinrich^s von der Neizze) hinzu, die uns in dem bereits dtiwten

Formelbuch aus der Zeit Herzog Friedrich's überliefert sind").

Na<h diesen Quellenmaterial, es liegen uns im ganzen noch 11

Stücke vor, vereimiahinte der Landschreiber überhaupt alle Ein-

künfte des LuudesLerru, uud zwar el)enäO die Gefalle aus den

erschiedeneu Regalien (als Müuze, Mautli uud (jericht), wie die Ab-

gaben von liegendem Gute und die Steuern im i'ngeren Sinne. Hei

dem UmBtande, dass diese Abgaben noch grossentheils in I^aturul-

*) Aufib bei ihm kalte KOaig Rudolf in den tiebsiger Jakren nr Deekmig

aaiiMr RdnhiwfiideraMae GeMer angenommen. Vgl. d. ürk. doMOlben Tom
3. Jotti .1881 bei Zahn a. a. 0.

>) Steierm. ' Jeschichtsbll. '2, ILT» tf. Von Zahn irrthilmlich dem Konrad

von Hinibt Mg^ zugeschrieben. Duhs unter iheHeni Landschreiber Konrad nur Konrad

von Tullu voidtanden werdiiu könne, ergibt Bich au» dem trüber Gesagten. Vgl-

snsk Kendibanmer. €ewh. t. Tolhi 8. SSi 9. Die bdden Lsadiehreiber mit

dem Namen Konrad (von Tüln ftr Oeaterr. o. von Himbng Ar die Steiermark)

kommen als Zeugen nebeneinander in einer Urk. t. 1877 toi. Wiener Begg.

8, 8 n* 1265.

•) Uedmckt bei Chmel, Oeiterr. Oetchiobtsforscher 2, 416 S.
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liefernngea bestanden, hatte er neben der Vereinnahmnpg der Geld-

dien.ste auch jene zn übernehmen

Und das btellt nur eine Seite der amtlichen Thütigkeit des Land-

»ohreibere dar. Aach die Ausgabengebahrung des Luude»fQrsieu

war ihm übevwiesen. £r hatte von jenen £innahmen auch alle Ausgaben

seines Herrn zu bestreiten. Die Abrechnungen mit den Laudschreibero

beziehen sich ebenso aofjene durch dieselbMi vereinnahmten Einkünfte,

wie aof die für den Landesftlrsten Terausgabten Sommen. In einer

derselben, welche Hersog Bodolf mit Heinrich von der Neine ab-

nahm*), wird uns Näheres ttber die Art dieser Aasgaben miligBtliellt.

Bs erscheinen da solche: pro yestibns, clenodüa, deztiariis, aerviciia

nobilium, Tino ad cunam . . comparato, ooqnina, purchndis quam

etiam necessarüs^. Also Torwiegend Erfordernisse der Hofhaltong des

Landesherm; daneben findet aber doch aach die „Bni|^at^* besondere

ESrwShnung nnd Aasgaben itlr Dienstleistungen adeliger Herren").

Wie diese Stellung des Landschreibecs zu dem Ausgabewesen dee

Laudesherrn sich practisch gestaltete, können wir aus einigen spedeUen

Fallen, über die nähere Nachrichten vorliegen, entnehmen.

So schreibt E5nig Rudolf im Jahre 1278t gelegentlich einer von

dieser in Aussicht genommenen Heise, seiner Gemahlin, er habe Goibo

von Krems angewiesen: ut de bis que ad expeditionem toam profi-

cinnt, fdt ob nostram reverentiam diÜgens et intentus«).

Hin andermal wendet sieh derselbe Honig an den steirisefaen

Landschniber Heinrich von Admont» auf dass dieser einem nach Italien

abgehenden königlichen Gesandten 24 Hark Silber unvmOglich

anweise

Und auch von dem Gsterr. Beiehsverweser Graf Albrecht ist uns

ein solcher Auftrag erhalten. 1282 ersucht er den Landsohraber von

Oesterreich, Eonrad v. Tnlln, einem Dominikanerbruder fthr eine Heise

ein Pfund Pfennige, welche er ihm „pro vie subsidio*^ ausgesetzt hatte,

zn verabfolgen «).

'} Die Vcrrcchuuug Kouig Uudoils mit dem scriba AuBtrie Konratl vom

2. Juni 1281 beiieht noh amdrfioklioh: de omnibiis receptis per ipsum magistram

G . . . tftm de monetit, quam mntu, indicüs, preoariii, ftearia, mntoo, oontribo-

tionibus et urburis, tarn m argcnto et auro quam in denanis et aniMW^, Zahn

a. n. (). 131 n" 4. A»'linlich ain h die Vprro«'hnuiif^ des ReichaverweserB (Jraf

Albrecht«: de oflicii.s Auhtrie, videlicet nionetjs, nuifa ... et quibusdam receptis

de iudiciis et proventibus denariorutu, urbore et aliis obveucionibus Zahn a. u. O.

132 ft.

*) Chmel a. a. 0. 417.

«) VgL dam 8. 318 An. 1. «J Redlich a. a. 0. n« llft.

») Redlich u*> 184 (1279 oci — 1281 mtfy

0} Ib. n« 208.
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Eine weitere Keiho ähnlicher Zahlungsaufträge des Landesherrn

au den Landsclireiber enthält dann das Formelbach aus der Zeit

Friedrichs des Scluiiien. ich liebe einen darauf? hervor. Jicrzoir Rudolf

befiehlt einmal dem Richter /u Neuburg, er möge für die Deckung

der Ausgaben Sorge tragen, welche für zwei zur Vertheidiguug des

Landes nach La aufbrechende Adelige nothwendig würden Hier

also ergeht das Mandat nicht an den Landschreiber, sondern direct

au eine bestimmte GefaUaeuuuüimestelle. Besondere Umstände mögen

dafür nuuflgebend gewesen sein; möglicherweise mochte damit der

Auftrag eine raschere, oder für die EmpfSnger bequemere Erledigong

finden.

Aber andl in solchen Fällen wurde der Laudschreiber nicht gänz-

lich nmgiudgen. Das zeigi ans jenes bereits früher citierte Beispiel,

das sich auf Melk besieht

Wie in dem zuvor angefahrten Fall, war auch damals (1275—81)

eine för das Kloster bestimmte Snmmc von König Rudolf direct auf

eine bestimmte Hebestelle gewiesen worden, die Manth in Melk. Um
die also angewiesenen Qelder aber wirklich zu erhalten, wendet sich

Abt Oemng doek anch an den Landachreiber Eonrad mit dem Er-

sadien, die Anasahlnng jener dnroh seine Mantiiner aiUEaoidnen

Und wenn das auch keineaiUls ahi nothwendig angeaehen werden darf

— die landeefQrstliohe Anweisong an die üntereinnehmer reichte

jedenfalls ToUkommen ans — so mnssten diese Zahlungen dem Land-

achreiber gegenüber Ton den Hebestellen aas doch verrechnet werden.

An den Landschrmber also, das wird im Ganzen dentHch, ezgehen

die Zahlnngsmandate seitens des Landesherm, er hat dieAnszahlong der

im Einzel&ll benSthigten Sammen zu Teraolassen. Im Falle aber der

Aaftrag diieet anf bestimmte Einnahmequellen gewlesen wird, haben

diese dem Landsehieiber darfiber Bechnang an legen.

Das wnrde schon durch den Gang der Verwaltung bedingt Der
Landsehreiber hatte ja seinerseits fiber die FOhrung der Einnahmen-

wie Aasgabengebahrung dem Landesf&rsten Bechnang au legen.

Wenden wir ans nun dieser so, so lassen die erhaltenen Amtsreehnongen

') Rudolfus dei gratia etc. pro?ido viro iudici Newenburgensi Iran» Danu-

hiam gratiam taam «de. Tolumua et mandamas precia«, quatenn« nobilibua viris

oomiti de Stcssbiureh [et] de Rapolsatein et aoe oomitive venai La pro defim»

sione tene ire Tolentiom stndeaB de expeiuanim neoeiaariis proTidere diotas ez-

]pen8a8 DOBtris racionibus aacribendo. {Cod. t 2*), Dies Mandat ist, da es ver-

muthlich auf den P^infall der Ciimanen Beiug hat, in das Jahr 1304 su setzen.

Vgl. Contiu Zwoltl. in. MG SS. Ö, 660.

») Redlich u 173.
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den ']al)ei l»pol>jichteten Vorj^anfr recht klar uoch erkennen. Sie stellen

allerdings nur die Schlussverreelmnng, die Generalbilan/., möchte ich

sagen dar. <ia!r/ allgemein wird hier nur die Summe der aus deu

einzelnen Einnahmequellen sich ergehenden Flinkunfte, jener der ver-

schiedenen Ausgahen gegenübergestellt. Weder die EinDahmen noch

die Aufgaben sind hier im einzelnen ausgewiesen. Auch letstere niohtk

Doch solcher Schlussbilanz gieng eine genaue Sondemomchnung vor-

aus. Ausdrücklich und wiederholt nimmt jene auf eine eolche Bezog.

Beide, die Einnahmen- wie Anegabengebahnuig, waren im einselaen

aniznfflhren und zu belegen >).

Das aber setzte zweierlei voraus. Einerseits eine vorausgehende

Sünderabrechnnng mit den einzelnen HehesteUen, Dam eine solche

wirklich statt hatte, können wir direct belegen, n. zw. edum ftr die

Zeit der otakarischen Herrschaft.

Otakar weist, da er 1 260 dem Kloster Zwettl die mauthfreie Ver-

fimehtung von jährlich 2 Pfund Salz gewährt hatte, seine l^Iauthein-

nehmer ausdiQcklich an, unter Beachtung dieses SpeeudpririlagSt jede

Ueberfracht in den ihm zukommenden Bechnangen zn buchen

Wie bei den Zollstatten lassen sidi anch bei der Domamalvw-
wattong solche Verrechnungen der Untareuinehmer nachweisen. Ton
demselben Otakar ist uns in der Wiener Brie&ammlnng aneh noefa

ein Mandat erhalten, das einen Kasbier (grauator) anweift, unTemllg^

lieh „mit seinen Beehnungen** vor ihm zu eraehdnen^).

FQt die spatere Zeit bietet das oben^) ubgedrodcte Zahlungs-

mandat Henog Budolfe an seinen Bichter zu Kenbnrg ein entspre-

chendes BeispieL Am Sohlaase desselben nämlich bemerkt der Haraog,

') Graf Albrecht gebronoht 1282 Ar dieae Verrechiuiiig den Amdmck eom-

pntacio finalis.

-) So heißst es in der Vem chnuug KOnig Rudolfe vom 2. Juni 1281 : habita

et audita seu facta racioue cum magistro Conrado scriba Austrie . . . per sin-

gulas partes und spiter nochmalt in denelben: per oompotseieiinn ssn nckh
nem legitimam per lingnlas partionlas ftotam Zahn a. a. 0. 191 n* 4.

Herzog Albre< ht aber hebt in seiner Dschatge (für Konrad von Tulln) vom
•J4. Itfc. 1282 fZahu a. a. 0. 136 n" 8) hervor: perfectam et plenam reddidit

rationeiu et de hiis omnilms. ubicumque et qualitercvimqne exposucrit

sive reccperit, tarn ipsum patrem noatrum quam uos racionabiUier expedivit.

•) Zwei gleicUantende Mandate habsa iddi sodi erbsltsn; das eine an die

Hanthaer in Idas« das andere an jene vom BtoiB. Die betreSbade fiteile lantet:

Quicqoid vero super hoc accreioat» noitrii oompntaeionibai reacribatia

FRA 3. 167 a. Ix>renz, Deatflche Geach. 1, 457.

*) Qir.itcnus ad nos . . venire non diff'eras tuas racionea tacnm at>

fürt nd.> Redlich a. a. 0. n« 67 (1262—76).
*

is. 313. An. 1.
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es solle der Richter diese Auslagen der für iliii bestinuiiteu Kechiiimg

^üi/uschreibeu (dictas expensas nostris racionibas ascribendo).

Doch auch ein Weiteres noch. Mit diesen Sonderabrechunn^pn über

die einzelnen Einnahmsqnellen wurde ja die Gesaramtrechnungslegung

des Landscbreibers keineswegs erschöpft. Er hatte anderseits auch

zahlreiche Au8«_i;aben zu verrechnen, die nicht an eine bestimmte Ein-

nahmequelle gewiesen, von ihm selbst oder von anderen, ausserhalb

der laßdesfHrstliclien Pinanzverwaltung stehenden Porsöulichkeiten (eut-

sprechend den momentan sich ergebenden Bedürfnissen) waren gedeckt

worden. Für diese nun waren besondere Bescheinigungen, Quittungen

im modernen Sinne, beizubringen. Darauf weist schon jene Abrechnung

Henog Rudolfs mit JELeisiieb TOn der Neisse hin i).

Zufallig haben sicli uns eine Anzahl solcher Belege anch nocli

erhalten. So ist wohl ein Schreiben Herzog Albrechte vom Jahre

1885 aufzufassen, durch das er bestätigt, dass ein Richter fUr einen

fleiner Rathgeber 11 Pfund ausgegeben habe 8).

So bezeogt derselbe Albrecht später als König, dass ihm der

rector officiorum Austrie, Bapot von ürvar, für bestimmte Aasgabeo

340 Pfund und 21 Denare ausgefolgt habe 3).

Melirere andere solche Quittungen sind dann noch in dem Formel«

buch Herzog Friedrichs enthalten^).

Die formelhafte Wendong: litera ista teste, die jemals am Sehlasse

erscheint, ISsst ttber den Charakter und Zweck dieser Briefe wohl

kaom mnen Zwm&l bestahen.

Wie dar Landachreiber in dieser Beriahung Toigieiig, illustriert

sehr hfibech ein Brief des Stadtachreiben von Talin an den scriba

Aofltrie Konrad (Ton Tnlln) vom Jahre 1281. Der Stadtschreiber hatte

wiederholt die Aasgaben bestritten, welche die Anwesenheit der Königin

und ihzea Hofhaltes an TüUn bei TerBehiedenen Anlissen Tenmacht

lutte. üebsr Anfbag des Landscbreibera sollte nnn jener darüber

«ine Vemchnmig einaenden, nnd dieselbe, das wird ansdrüddich Ter^

langt A), aufeinem besonderen Blonkettim einzelnen genau spedficieren <).

>) lidem officialea osteaderunt, 8c de secundo quartali soi ofBcii per Ute*
TS 8 et sine literiB exposuispe Chinel a. a. 0. 417.

*) In der Wiener BriefsHminliin^. Redlich n** 241. Di»« rcberschrift : dux

universitati (!) terre ist in dieser Faitsung wohl nur eine VerbiiUhuruuiig der Iis.

*) Chmd, a. a 0. 416.

«) Siehe oben 8. 301. An. 3.

*) Redlidi, Wiener Brieftanvlang n* 170: scripnt mihi nuper veifara piefaw

Teverenda, qnod oaues «ipeDsai fiwta« . . . vobis parttcnlat in ona cedola ex>

pUcarem.

^ Wie sehr dex ätodtcvhreiber sich bemüht«, die einzehim Posten bis ins
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Bildeteil also ut'beu der Abrechnun«; über die eiuzelueu Eiuuahme-

quelleu diese Belege über besondere Ausgaben die Grundlage für die

Schlussverrechnuug, so musste sich alsbald auch das IJedürfuis heraus-

stellen, die einzelnen Verrechnungen seilest zu registrieren.

Und das wird uns ftir folgende Jahre, die Zeit Herzog Rudolfs,

auch dann direct berichtet; damals wurde über die Einuabnieu- und

Ausgabengebahrung förmlich Buch geführt. Die wiederholt erwähnte

Abrechnung des Herzogs mit dem Land^chreiber Heinrich von der

Neizze, welche ziemlich allgemein und kurz gehalten ist, verweist be-

züglich der näheren Nachweise dieser Kechuungslegung direct auf ein

Rechnungsbuch des Landesherrn fprout in nostro registro par-

ticulariter invcnitur). Es ist nur za bedaaern, dass aus dieses

Hatiouar stlh^t nicht mehr erhalten ist.

War also hier mit der Regelung der politischen Verhältnisse als-

bald auch eine geordnetere Verwaltung erstanden, so ist Aehnliches

auch in anderer Hinsicht zu verfolgen. Ich meine die Festsetzung

bestimmter Termine für die Abnahme dieser Bechnungslegnng. Die

ersten Nachrichten, welche wir da gewinnen können, besagen, dass

der Landbchreiber £onrad dem Könige Rudolf nach dessen Einzug in

Wien Bechnung gelegt habe Man könnte über den Zeitpunkt,

welcher mit diesem ,introituä' König Rudolfs gemeint sei, Zweifel

hegen, da nns diese Angabe erst im Jahre 1281 — von Rudolf

selbst — gemacht wird. Allein wenn es weiters heisst, jene Bech-

nimgslegung habe sich auf die Summen bezogen, mit welchen Konrad

dem Bdhmenkönig Otakar in der Verwaltung der Aemter („ratione

of&ciorum*^) als Schuldner Terblieben sei, so ist dabei wohl mit grös-

serer Wahncheinlichkeit an die erste Ankunft Bndolfs in Wien (1376

Herbst) m denken.

Und das ist ja tausk sehr wohl verständlich. Man hatte ein In»

teresse daran, die Finanalage Oesterreichs bei Uebemahme der Ter-

waltung desselben festsustellen, die Bilanz au ziehen gewissermassen,

mit der das alte Begime absohloss.

Die nächste Abrechnung, Ton der sich uns eine Nachricht er»

halten hat, erfolgte dann im F^rOhsonuner 1281, zu C^iristi Himmelfthrt

(22. Mai) in Wien. Sie scheint thatsächlich die nächstfolgende nach

jener von 1276 gewesen zu sein, da König Badolf dabei ausdrOcUich

kkinnte Detail auBzufÜhren, erhellt deutlich au« der Rechminp selbst. Unter

audert'ui wird da auch an^'etVilirt : Iteni specialiter dedi comiti PJberluirdo \>to

pabulo, feuo et lumioe iiocturuaii u«)vum »oUdoe minus decem deuarios.

«) Urk. König Bodolfii vom 28 Hai 1281 bei Zehn a. ä. 0. 129.
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vermerkt '), es seien duraals alle Einkünfte verrechnet worden, die der

Laudschreiber Konrad von der Zeit der Ankunft des Königs in Wien

(ab adventu nostra in Wiennam) vereinnahmt hatte. Als Ausgangs-

punct iOr dieselbe galt also jene frühere Abreclmimgf die wir zuvor

besprochen haben.

Aucli das ist durch die Eigenart der politirscheu Verhältnisse ge-

nügend erklärt. Diese gau/f Zeit über hatte König Rudolf selbst die

Yerwaltnng Oesterreichs geleitet, eben damals übertrug er sie an

seinen ältesten Sohn Albrechi Indem er Oesterreich jetzt nach mehr«

jährigem, nunnterbrocbenem Aofenthalt verliess, mochte ihm noch eine

Gesammtverrechnung Ober diese Zeit erwünscht erscheinen. Diese

Rechnungsabnahme wird, wie die Urkunde des Königs selbst besagt,

in lins fortgesetzt, nachdem sie in Wien begonnen hatte. Sie ist

auch von da datiert, am 2. Juni ausgestellt^) worden. Ueberlinz sog

ja Bndolf nach Deutschland fort.

Graf Albieeht f&hrt jetzt die Verwaltong als Verweser des Beiches^

Im October des nSchsten Jahres (1282) nimmt er demselben Konrad

wiedemm Beehming ab. Sie wird am 10. Oct begonnen, am 19. aber

benrknudet*).

Aaeh diesmal dürften noch äussere Umstände für den Termin

massgebend gewesen sein. Die BeiehsTerweeersehaft AlbrecMs gieng

eben damals ihrem Ende entgegen, man stand Tor dem Aogsboiger

Beidistag (Dscl 1282). Auf diesem sollte die osterreiohiaehe Frage,

wie bdornnt, ihre definiiiTe Erledigang finden.

Albrecht kehrt von da mit den sUdostdentschen Hersogthfimem

feierlieh belehnt, als Hersog nach Oesterreicfa sarOck. Geordnete

Yerhältnisse waren nun mehr begründet. Leider lassen ans von da

ab die Qaellen im Stich, wir können nicht TCffolgen, in welchen

Terminen jetst die Yerrechnongen abgenommen wurden. Immerhin

ist bemerkenswert, dass die Abrechnnng, welche Albieeht im Oetob.

1282 Tomafam, nicht einheitlich die ganze Zeit vom Juni 1281

an nmfiuste, sondern in swei AbÜheiluugen gegliedert wude. Es

wurde ' sowohl im Etat der Ausgaben als jenem der Einnahmen sq-

näditt^ finaDsgebahrung eines rollen Jahres (Jnni 1281—Juni 1282)

errechnet und dann besonders die Zeit vom Juni 1282 bis sur Kech-

nungsabnahme selbst (Oct 1882).

*) Bei Zahn a. a. 0. 131 n* 4.

>) Zahn a. a. 0. 132 5 (mit dem Druckfehler XUl Kai. nov.). Vgh

AÜaVü n« 66.
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Erst ans deu späteren Jahren dringt wieder eine Kunde zu uns.

Die letzte der für jene Zeit erhaltenen Kecbuungen erstreckte sich,

daü hebt Herzog Kudolt darin hervor, nur aul ein Quartal, Es war

das zweite im Jahre, die Verrechnun*^ faml am 26. Mai statt

Damals also wurde ganz regelmässig, jedes Vierteljahr, eine solche

Abrechnujig vorgeuonmieii der Saldo vorhergehenden dabei in

Hechuung gestellt >).

Vermuthlich war Aehnliches schon in den Jahren vorher eingeführt

worden. Die Unregelmässigkeit der Termme in jener ersten Zeit der

habshurgischen Verwaltung war ja durch äussere Verhältnisse bedingt.

Da diese ihre Begelang &ndea, mochte auch die Verwaltang geoidn»»

tece Formen ftnnfthmep.

Wie war es nun, diese Frage liegt nahe, mit der Controle bestellt?

wer übte dieselbe dem Landschreiber gegenüber aus? 0ie Nothwendi(p-

keit einer solchen war uaturgemäss und von vornherein gegthen.

Unser Quellenmaterial weist auch thatsächlich darauf hin, dass eine

bolche statt hatte. Da wir zuerst nähere Nachricht Uber die Abnahme
ein« I Verrechnung erhalten, im Jahre 1281 276*« erwähnt £5uig Ki^

duU (loch, dass dieselbe „vor ihm und beinern erstgeborenen Sohii

Albrecht^ abgelegt worden sei 3). Die Angabe ist wenig deutlich, da

kaum anzunehmen ist, da» nur die beiden Fürsten allein mit dem
Landschreiber jene Verrechnung durchgeführt hüben werden. Schon

AUS practischen Bücksiohten masste noh die Beisiehung weiterar Pen-

sSnlichkeiten empföhlen, solcher zum mindesten, die mit- der Ver-

waltungslechnik vertraut waren.

NShereit Au£mUuss gewihrt dann die Abrechnung des Beiehe*

verweiers Albrecfat von 1283. Bei dieser wirkte eine AnsaU von

2iamieni mü| deren Anwesenheit in der darOber aoigefertigten Ui^

') Chtnel a* a. 0. 417. — Unter den Aufgaben werden auch erwähnt

remiiaeDeia primi quactalii.

>) Om deutet aaeb «m Brief Kftnig Albceehli an seinen Sohn RudoU atfb

etwa deraelbea Zeit an, da der König letzteren bittet, eine für ihn aoigelsgto

Geldsumme ilcui Oäterr. Landschreiber Itapot v. Urfar bei der nftcheten Ver*

roohnimg. die zu Weihnachteu stattfinden sollte, in Abzug zu bringen. Ich bringe

dn'h» n, ^'U'ichtalls in jenem Fonmlhuche aus der Zeit Herzo«; Fnedrichs ent-

haltenen Briet (iol. 3') hier zum Abdrucke: Albertus etc. iiluatri Kudolto

duei Austrie gratlain snam et& Cum piofidus vir Bapoto de Urvar spadonem

qnendam nobu pro triginta dnabus libris denariomm Wiennensinm eompaiavit

trennuo viro Wl. 'de Cliui^cuberLh per uos datotn, sinceritatem tuam rogamUB

attente, qnateuus predicto Hiipotoiii dictus Tiitriiit:) (liia;^ libra« Wiennensium

denariomm super lestuni nativitatü üomini veuturum proxime lacia* defalcari.

Zahn a. a. ü. 131 4.
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kuude beäOuders erwäimt wird reberblicken ivir aber die Namen,

welche da geuamit werden, su wiril, meine ich, klar, dms die Com-

mission, welche jene darstellen, sich ;ius zwei Theilen zusanimeii:>et/te,

und der Beruf zu solcher Mitwirkung ein versckiedener gewesen sei.

Heinrich von Admont, der steirische Landachreiber, wird cljenso wie der

Protonotar Bentzu als Vorstand und drei weitere Notare als Mitglieder

der landesfürstlichen Kanzlei dazu von Amtswegen beigezogen worden

seiu; sie sollten als Experten ihr fachmännisches Gutachten abgeben.

Wenn daneben aber noch Bischof Weruhard von Seckau und eine

Reihe österr. und steirischer Adeliger genannt wird, so kann bei dem

Klang der Namen *) allein kaum ein Zweifel bestehen, wie die Stellung

dieser Commissionamiiglieder zu fassen sei. Es sind ja dieMlben Fer-

gonliehkeiten, die uns anderweitig als „Eilte'' des ReieliSTeiwewn ge-

nannt werden, derselbe AusächuBS des Hochadels, der auch sonst als

Vertretongskörper des Landes jenem zur Seite stand Hatten diese,

den vornehmsten Adelsgeschlei hteru des Landes entnommenen „Bäthe^*

überhaupt an der Seite des lieichsverwesers die Intereesen des Landes

zu Wahren, so musste ihre Mitwirkung hier nmsom^ zu Tage treten,

aU es sich um die Verrechnung der gesammten Finanzwirtschaft dee

Tandes handelte. Der Umstand, dass dieselbe damals sich noch uiclii

in eine specifiaoh laudeiAxitliche and landstündisohe schied, involvierte

nafcurgianiSas einen Anspruch auf das Becht der Ooniiole seitens der

stindisdien Yertrefcer. Wir wiesen, wie sehr gerade unter den erMen

Habeboigem die Verwendung der Gelder des Lendee f&r die Haus-

intsressen der Landesfüisfcen ausserhalb des Landes den Standen

AnlasB Bur Unsufrieilenheü bot Im Aufttand der Landherm vom
Jahre 1295 ist das einer der vornehmsten BeeehweKde» und Klag-

punkte gewesen*).

Anders wohl als damals werden sieb in den folgenden Jahren

aueh in dieser Besiehong die VerhSltnisse gestaltet haben» da Albrecht

nicht als Bdchsverweser, sondern ab Herzog Ober Oesterreich geboi

Wir wiesen mindestens, dass er sonst die cofiifiarriemnde Gewalt dieses

') Kbil. S. 132 n" 5.

*) Es waren dies: Weruhard von bchauuberg, Ulrich vou I'.iulürs, Otto von

Penihtoldidorf^ Stefi» von MeiiMM, Friedrich von Fsttea, fireheugi r voa Lsadeicr,

Koarsd von PUliehdwf, Friedrieh von Lengbaeh, Koorad von Sumerau und Her-

maon von Landeabezg Zahn a. o. 0. 133.

») Vgl. Bl. f. LK. V. NOe. 27, 244 rt'. die steiriachen Adeligen erscheinen

beigezogen, da gleichseitig auch die Finanzgebahmug diesea Landes damals mit*

verrechnet wurde.

*) Flies« in Ül. f. LK. 1882, ;i86 f. Vgl. auch ebd. 27, 248.
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Stäudeaussohusses zurückdrängte, dass dieser /um grossen Verdrusse

des Hochadels seine frühere Bedeutung verlor i).

Später, unter Her/o«r Itudolf, ist auch diese Coutrole der Fiiianz-

gebaiirung zu l estijnmten Formen gediehen. Ihm sUdieu bei der Ab-

nahme dieser Verrechnung 3 Männern zur Seite, die von ihm als

Commissäre (auditores) djizu speciell bestimmt wurden. Es waren das

neben dem Vorstand der Kanzlei, dem Protoiiotar IJerthold : Hermann,

Marschau von Landenberg und H. von Trautmannsdorf

Man sieht: Nun sind bei jener Controle nicht, wie trQher, mehr
die iStände, vor allem die Laudlierrn betheiligt, die ZtuuuninenBetKiUl^

dieser Commission lässt deren Thätigkeit eher im Sinne einer amt-

lichen Function erscheinen.

Ermöglichen jene Abrechnungen mit den Landschreibern die

Finanzverwaltnng Oesterreichs unter den ersten Habeburgem nach ver-

schiedenen Seiten hin klarzustellen, so lassen sie zugleich auch nodi

eine andere wichtige Thatsache zu Tage treten.

Die Abrechnung König Budolfs vom Jahre 1281 bezieht sich aaf

alle Einkaufte des Landesherren „sive de Austrie, Stiria sive Moravia

qualitercumque provenientibos" ä). Und in ähnlicher Weise heisst es

wiederum in der Rechnnngsabnahme Albrechts (1282), der Land'

Schreiber Konrad habe in Silber 1361 V« Mark „tarn de Austria qnam
de Stiria^^ Tereinnahmt^).

Der Ssterr. Landschreiber veiTeobnefce damals also nidit nur die

Einnahmen Oesterreichs (ob und unter der Bnns), sondern wask jene

der Steiermark; ja 1281 sogar die Ton llfthren. Und mag die Ein-

besiehung des letasfeeren Landes auch als eine in den politischen Verhilt-

nissen begrfindete Anomalie vorQbergehender Geltung betraobtet wer«

den — Mahren war im Vertrage von Sedlefez (1278) König Bodolf

auf 5 Jahre sum Ersata der Kriegskosfcen verpfändet worden — so

bleibt doch die Thatsache bestehen, dass die Verrechnung des scriba

Austrie sich nicht auf cGe Einfünfke Oesterreichs unter der Enns be-

sohrfiukt, sondern sich auch enitreekt auf jene im Lande ob der Bnns

und der Steiermark.

Und dodh wissen wir, dass diese Lander ~ Oberfisterreich war

ja auch bereits eine selbständige ProTins geworden ~ einen beson-

deren seriba hatten, mit fihnliehen Functionen wie jene des scriba

Austrie.

«) Bl. f. LK. V. NOe. 27, 247 ff.

») Cfamel a. a. 0. 417.

») Zahn a. a. 0. 132.

*) Ib. 134.
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Es kanu kein Zweifel seiu: der (isterr. Landschreiber uahm da-

mals eiue centrale Stellung ein, ihm wureu die Laudschreiber von

Oberösterreich und auch von Steiermark in gewissem Sinne unter-

geordnet Mau wird allerdings bei der Autia^sung seiner Stellung

sehr vorsichtig sein münen, besonders hinaichtlioii der Steiermark.

Sie stand sicherUch in einem anderen Verhältnis zum osterr. Land-

schreiber, alä Oberöeterreich Letsteres wird bei der Aufuhlong der

VerwaltungdkörpeTf auf die sich jene Kechnungslegong bezog, gar

nicht besonders erwähnt, der scriba Anasi tritt gar nicht dabei herror.

Wohl aber hat solches bezüglich der Steiermark statt. Die Anwesen-

heit des steinscheu Landschreibers bei der Rechnungsabnahme wird

im Jahre 1282 doch auedracklich erwähnt und ebenso die Mitwirkong

der steirischen Landherm in der Controlecomminion eigens hervor«

gehoben. Yermuthlich beiog sieh diese Unterordnung unter den Land-

aohreibflr Ton NiedeiSetemieb nor anf die ScUum- und Qeeammi«

enechnnng, da ja ein euhfliUioher BeehnnngMliadilnaa paraktiaeh ohne

Ziwei&l groaie YorlheQe in tidh eehlosa. Die Finanaverwaltong der

beiden FtoTinsen, OberCaterreiGhs und der Steaermark, oder mindeeteua

doeh letiterer« moehte im ftbiigen thataiehlieih selbständig sein. Es

gieng wahncheuilieh jeuer QesammliabfeGhnQng eine Sonderrerreehnung

dos niedsirteteir. Landschieibers mit den lAndaehreibeni jener Pro*

inien TOiaas^

Immerhin aber ist beacbtenswert, dass aoeh naehher wieder, da

die Beehnongslegung mit einem DeBdt abschkMS, ein Thefl der dem
niederüeterr. Landicbreiber und anderen QlSabigem des Landesherm

schnldigeii Snmme aof die Binkflnfte der Steieimark, o. zw. bei deren

Landsehreiber, Heinrich von Admont, angewiesen wird*).

Wie die Einnahmen Ton beiden Lindem einheitlicth veneichnet

wurden, so haben andi beide gemeinsam die Schnldenlast des Landes-

') In dieaem binne liesse sich auch ein Brief des ateir. Laudschreibers

Heinrich von Admont an Kourad von Tulln auB dem Jahre 1 283 deuten, in wel-

ehem Jener Irtstarem von der firwerboag einet Laadgeriohiflt in Untenteier, ge>

wiMermaaflen beriehtentattendt Mittheilang macht. Redlich a. Sw 0. 22(K

Vgl. auch ebd. n* 221. — Der Sitz des ÖBtcrr. LandschrciberamtM xu Wien, am
Hofe dpH Her/ojTfl, mochte e« iiaturf(emä«8 mit eich bringen, diias dem österr.

Landschrei bei-, lu der L'mgebuu<j; den Herzog», ge^^eaQber den beiden anderen

Landsohreibem eine gewisse dirigierende Holle zuüel.

*) 1S82 verrM^Mt der nied^>8clenr. Landsdhieiber miter andern nach

COO Mark ffilber, die er wm steixisch. Ijuidsehreiber erhaltMi habe. Zahn

a. a. 0. 134.

>) Urk. KOnig Rudolfs vom 1. Juni 1281 Zahn a. a. 0. 130 n* 3 (adicientea

eifldem in eolutionem debitorum suorum sexcentaa marca« argcntit qoec ipti« apud

abbatem Admontensem de offidia Styrie ordinayimus).

MittbeUuii|«Q XVIU. 21
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herrn zu trageu. Möglicherweise war jeüe üuterordDung des ober-

österr. und steirischen Landschreibera, wie sie bei der Schlussverrech-

nuug im Jahre 1282 zu Tage tritt, damals gerade durch besondere

Umstünde, die politischen Verhältnisse vielleicht, begründet. Es mochte,

da diese noch uicht eine entsprechende ßegeUmg nrefuudeii hatten,

besonders oppurtuu erscheinen, einen möglichst klaren und sicheren

Ueberblick übei das Ganze zu haben, die Mnimzverwaltaug möglichst

einheitlich zu gestalten.

Das konnte auch nur vorübergehend sein. Herzog Rudolf ver»

rechnet mit dem österr. Landschreiber nur die Einkünfte von Oester-

reieh. Aber es war mindeeteiui der Venmch einmal thatsächlich ge-

macht woidflo, die fiiiaiisTenrttttiiiig zq oeatndisiefeD, dieeeibe ein-

heiÜich zusammensofasMiL

Im Qauzeu springen, wie sehr auch die^e Darstellung lückenhaft

s»in nag, die Mängel, welche dieser Organisation der osterreiehiaehen

Finanzverwaltung anhafteten, sofort ins Auge.

Der Landschreiber hatte alle EinkUufte des Landesherm zu ver-

eiuuahmen, er hatte aber auch davon alle Ausgaben zu decken. Mau

arbeitete entapreobend dem damaligen Brauche ohne Aufstellung eines

Budgets. Als nächste Folge solcher Wirtschaft, das wird nicht über-

raschen, «igab sich gewöhnlich ein Deficit^). Für dasselbe hatte zn-

nScfast der Landschreiber selbst ao&akommen, der Saldo wurde sodann

bei der Bedmimgslegang an seinen Gkmsten fixiert

Wir begreifen nun, weshalb nur reiche Bürger damals an der

Spitae der üsterr. FSnanzrerwaltuug eoracfaeineD. Zur Uebernahme

solcher Veipfliehtongen war eine bedeutende finaniielle Position nolh«

wendig.

Aber es mochte auch der Fall eintreten, daas der Tandeehieiber

selbst diese Yorschflsae in aureichendeni Masse niehi gewihren konnila.

Dann aog man weitere Finanakreise bei, man sah sich zu Anleihen

auseerhaU) genfithigt^).

Die Schuld, weldie man so contnhierte, muaete schliesalieh ge-

deckt werden. £s geschah dies in der Form, dass dem Landschreiber

die lünnahmsquellen selbst (wie Münze, Mauth und Gericht) ver-

pfändet wurden, u. zw. so lange, bis jene Schuld getilgt war. Er

hatte damit nidit nur sich für die selbst geleisteten Vozschüaae benUt

') So 1281 U. 1282 (Zahn a. a. 0.); so auch unter Herzog Rudolf Chuiel llT,

*) Da« wiirtle unter K»jnig Rudolf nothwendig. Als (Jlilubiger werden da

genannt der Rcgensburger ROrj^'er Friedrich Pollex, Jacob von Hey und Jitcub

TOD Metü (auch er ein Wiener HQrger vgl. lionuayr 2 UB ;i9 Au.) Zahn 132.
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fta machen, soudern auch die etwa noch sonst vorhaudeuen Gläubiger

des Landcaherru zu befriedigeu.

So wurdeu dem Landschreiber Konrad von Tulln im Jahre 1281

(1. Juni) die Aemter iu Oesterreich (Münze, Mauth und Gericht) ver-

pfändet ^)f im October 1282 von dem fieichsverweser Albrecht wiede-

rum die kleinere Mauth zu Stein auf ein Jahr und später, iu dem-

selben Jahre noch (Dec^ 14.) von König Budolf auch die Münze

ZD Euns^).

Stiiatsrechtlich ist hiebei von Interesse, dass im zweiten Falle, da

die Verpfandung der Mauth von Stein durch den Reichsverweaer

Albrecht erfolgt, noch eine besondere Bestätigung dieser Vertilgung

seitens Kdnig Rudolfs vorliegt *), anderseits aber, dass die Verpfändung

der lifluse asu £nns durch König Eudolf (aar Tilgung von frttherher

noch restlerender Schuldbetrage) vom 14. Dec 1282, sodann um
Dec Ton Herzog Albrecht in einer eigenen Batificafcionsnrkunde

beaonden aaeilnuint wurde').

Wie dieser Yoigang sich dort ans dem Umstand erklärt^ dass es

damals keinen Herzog Ton Oesterreich gab ond somit dem König das

obefsteVerfttgongerecht Uber die Begalien in diesen, dem Reiche ledigen

LehenshenogthUmem zustand, so hatte es hier olfenbar die inzwi-

sehen erfolgte Belehnong Albreehts mit den österreichischen L&ndern

Of^Knrtun erseheinen lassen, eine spedelle Anerkennung jener noch Ton

dem Könige getrofienen Verfügung seitens des neuen Herzoges von

Oesterrdck nachzusnchen, da nunmehr diesem zunächst jenes Ver-

fllgungsiecht zukam.

Und das mochte auch den Intentionen Rudolfs selbst entsprechen,

der in zSelbewusster Politik stets auf die Wahrung der Hechte des

Landeehecm in Oesterreich Bedacht nahm, indem er dabei seine Söhne

schon im Auge hatte*).

Im eisten Falle (1281 Juni 1) war zu einem solchen Vorgange

keinerlei Veranlassung Torhanden, da jene Bestimmung nicht rom
Beichsverwesor, sondern rom König selbst getroffisn woide.

Es muss aber hervorgehoben werden, dass damals der Rath von

Oesterreich, jener Ausschuss der Landherru, welcher dem Beichsver-

•) Zahn a. a 0. 130 3.

*) Ebda. 182 bo 6.

>) Ebd. 134 ii> 6 vgl. Luachui im AOeG. 41, 271 Axim.

*) Ebd. 135 n« 7.

») Ebd. 13G no 9.

") Vgl. über die staaUrechtliche Bedeutung der Finanz- u. speciell Münz«

i'oliUk K. Kudolüi in Oesierreich Luachiu iu d. Bl. f. LK. t. üOe. ir,, 353 ü.

21*
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Weser Aibrecht aU laudständischer Vertrctimgskörper zur Seite stand,

jeue Vertu|ruug des Königs in einer besonderen Urkunde förmlich

genehmigt und garantiert i).

Zur Wahrung der Interessen des Landes berufen, erscheint jenem

Ständeaosschusa das Zustimmuugsreclit bei diesen Verfügungen über

die Einnahmsquellen desselben gewahrt Es handelte sich ja noch dazu

um die Deckung von Ausgaben, welche nicht im specifischen Interesse

des Landes, sondern zu Reichszwecken waren gemacht worden -).

Im Ganzen betracbttt stellt das Landschreiberamt, am Ende des

\;\. Jahrhondertes eine der wichtigsten Yerwaltongsstellen Oester-

reichs dar.

Aus der herzoglichen Kanzlei erwachsen, ward dasselbe unter

Otakar bereits zu einem sel'iständigen Amte ausgestaltet. Die Inhaber

desselben sind nicht mehr, wie früher, auch Mitglieder der Kanzlei.

Die Fülle der Agenden, welche es nunmehr, wie wir gesehea

haben, sn erledigen hatte, lassen es begreiflich erscheinen, dass znr

Bewältigung derselben allmählich auch ein grosseres Personal bei

diesem Amte nothwendig wurde. So bildete sich hier neben der Hof-

kanzlei alsbald eine besondere Kanzlei aas, eine Landschreiber*
Stabe, wie wir etwa sagen würden.

Wir hören gegen Ende des Jahrhnndertes bereits Ton Notaren

einzelner Landschreiber. Das ist bei Gozzo von Krems der Fall,

ebenso wie nachher bei Jacob von Hoy, dem Wiener Bürger*).

Ee ist WM auch der Brief eines Notars noch erhalten, in welchem

derselbe seinen Yaker um Verwendung bei dem Amtmanne Paltram

you Wien ersncht, auf dass ihm dieser eine einträgliche Stelle ver-

aehaffe oder aber ihn znm Schreiber au&iehiiMi Beieiehnend aber ist

die fiegrOndimg dieses Bittgesuches. Da Poltnun ebfln die T^^wg
der Aemter ttbemommen habe, meint der in seiner SteUong bedrohte

Bittsteller die gOnstige Gelegenheit snr Sichenmg gekommen, indem

er auf die Vermittelang eines mit seinem Vater anseheinend befireim-

deten Sehwsgers Paltrams hofib^).

•) ALzVG ti" Iii.

*) Auch spütcr verwendet König Albrecht wiederholt ubterreichische Cicliler

f&r seine Erforderniue. Vgl. dit bei Chmel a. a. 0. 416 gedr. Urkande^ sowie

den Brief denelbea an Hstiog Rudolf (oben 8. 318. Aa. 2.) Das illnstrtert

recht deutlich die Klagen der Landherrn &ber Verwendang der
Laadesgelder fttr die Hauipolitik der ereten Habsburger.

») Ein Rudlinus notariup Cnr-ponis erscheint urkundlich 1276 KHA 31. 337.

*) Vgl. ilie Urk. Konrads de Voizinge vom Jahre MB 29^ 581 und

oben S. 300. An. 2.

') Cum dominiis Psltramus offida per Amtriam sit adeptos, patentitalem
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Ist somit die Ezistoiiiz einer beeonderen Sdureibrtiibe bei «Uesem

Amte umineluiieii, ao mochte immerhin zwischen dieser nnd der öster-

reichischen Hofkanzlei eine gewisse Besiehnng bestehen, wie das ja

bei dem Zusammenhang der einseinen Verwaltangssnreige nntereinander

ganz natOrlich erscheini

Auf eine soldie Besiehung Üsst wenigstens der Umstand schliessen,

dass uns in der hier so vieUaeh benfitaten «Wiener Brieframmlung*

eine stattUdhe Anzahl von Briefian erhalten ist^ welehe sich auf das

Landschzeiberamt beziehen und anscheinend aus dem Aetensehatze der

Landschreibentttbe stammen. Sie ezseheinen hier mit Briefen der

königlichen und herzoglich 8steneichiscfaen Kanzlei zu einem Ganzen

Tereinigt

Es erübrigt noch, das Verhältnis des Landsdhreiberi zur

Kammer des Landesherm In dieser splteren Zeit zu untersuchen.

Wir sahen eingangs^), dass die Kammer, soweit diesem Begriff

eine ooncrete Geltuug beizumessen ist, eine Finaaastelle am Hofe des

Henogs darstelle, welche, mindestens den Kreis der in einem nSherai

AbhftngigkeitsferhSltnis zum Landesherm stehenden Kammergüter in

sich fassend, eine specielle Yerbindimg mit der Wiener MQnze aufwies.

Bs Hee» sich allerdings nicht darthun, dass dieser Kammer in

jener irfiheren Zeit eine centrale Stellung in der Fiuanzverwaltung zu-

kam, etwa in dem Sinne, dass ihr die eiuzeluen niederen Finanzstellen

im Lande (wie Gericht, Zoll uud Mauth etc.) in directer Verbindung

wärt'U iiutergeoiduet gewesen.

Das, was sich bezüglich dieser letzteren verfolgen liess, deutete

eher auf eine besondere Eigenverwaltung dieser, bei welcher dem

Schreiber eine gewisse Mitwirkung zukam.

Auch in dieser späteren Zeit nun hören wir, wie früher, von der

Entrichtung gewisser Geldsummen ad cameram principis. Es schliessen

sich aber diese Fälle in ihrem Charakter durchaus jeneu an, die sich

zuvor beobachten Hessen. Es sind besondere Umstände, auf welchen

sie beruhen, Ausnahmefalle, bei welchen die ordnungsmässige Abgaben^

toam duzi affisctnose deprecandam, quatenas Johannem lororium Paltrami necnon

conBobrinum nifnm Fridericum notarium accpf^rre vflis, ut illi nna tecuni se

attemptriit pariter et laborent, »i }»(>r prefatnin dominum i'al(tramum) in locura

aliquem mihi proßcuum poni possem, wA quod me reciperet in acriptort-m Ktidlich

a. a. 0. 43. — Per Brief gehört (nach den firflheren Aualtthningen) in das

Jahr im Vgl. oben 8. 287.

<) Vgl Redlich a. a. 0. Bialeitong p. XX.
>) Siehe oben &. 244 lH
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eutrichtuug dareh ein landesfürstlüsbes frivileg aufgehoben und mit

der Exemtion von dieser, jene besonden angeordnet erscheint

Ich hebe diivon einen heraus. Im Jahre 1262 befreite Otakar

das Bisthum Freisiu*^ von der Vogtoigerichtabarkeit gegen Bntriclitung

von jährlich B<> Pfuiid Wiener Pfennige an die Kammer. Der Fall

acheint mir besonders charakteristisch, weil hier sogleich anch Näheres

Ober die Bn1|;egennahme dieser Samme erlautet Otakar bestimmt

nämUoh unter einenif dass an seiner Statt der jemalige Wiener MQnx-

meister dieselbe vereinnabmen solle

Diese Tbaisaehe legt neben einer nenerliehen BestStigong des

bereits beobachteten näheren Verbaltnisses der Kammer aar Wiener

Münze anch die Vermnthnng nahe, dass in letsterer das eoncrete Sub-

strat fllr jene sn suchen sei.

Auch das PHTÜeg Kdnig Rndolfr fllr die Hanqgenossen vom Jahr

1277, welches, im wesentUchen eine fiestatigung Üterer Bechta, uns

Aber die Einrichtung der Wiener Mttause detaillierten AuftcUuss ge-

wahrt*), ISsst den Wiener Mfinsmeister neben dem obersten Eanuner-

schaffbr (summns proeorator camere) als eigentlichen Geschftftsleitef

der Wiener Münze sowohl als der Kammer erscheinen, wahrend der

Kammerer des Landes dem gegenüber mehr im Hinteignmd stehtw

Nun konnten wir verfolgen, wie unter Otakar eine gewisse Verbin-

dung der Fioansverwaltong mit der Kammer daduvdi hergestellt wurde,

dass swei Beamte der letzteren, Qozzo von Krems und Paltnun (co-

mites camere), mit der Leitung der „Aemter*^ betraut wurden (1273).

Indem sie nach wie vor — bei Qoszo mindestens wird das deut-

lich s) — in ihrer früheren Stellung zur Kammer verblieben, wurde

die Verwaltung der Aemter an jene der Kammer angegliedert

Und das scheint nicht bloss von vorübergehender Dauer gewesen

zu sein, uiclit bloss auf persönlichen Beziehungen beruht zu haben.

Der Liiiidsehreiber Konrud von TuUu uämlich, der nach jenen an

die Spitze der österr. Fuiuu/.verwaltung trat, weist die gleiclie IJe-

/ichuug vAiY Kammer auf. Wiederholt wird auch er als comes camere

et scri'na per Austriam in den Urkunden bezeichnet *). Allerdings

'i Ad quarnm inquara XXX libritrnni reccptionem loco et nomine nostro

ni.i^'ibtriini liionete iio^tr« Wienna, qui tuuc pro tempore fuerit, deputamus et

comtituimuts HiA 31, 227.

•) AüsYQ n« 65.

•) Vgl. oben 8. 294.

*) So nennt er sich selbst in einer ürk. vom 27. Febr. 1276 Hormayr 6

I'I>, G. u. mit demselben Titel orachcint er in einer Urk. de» Spital.'« in ZerwalJ

vom 6. Jänn. dieses Jahres ib. 7, UB lüi). Wahrscheinlich bezieht sich auch auf
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fallen die Belege daftfar noeh in die Zeit der Hemobaft OUkan in

Oesterreich.

Damals also war der Landschreiber zugleich auch Beamter der

herzoglichen Hofksimmer. Es ist anzunehmen, das» damit eine ge-

mam Unterordnung desselben unter den Kämmerer des Laudes gegeben

war, soweit diesem die oberste Xjeitnng der Kammer und ilurer Per*

ünenzen zukam *).

Doch wird mau sich dieses Yerliiltnis keineswegs so Torzostellen

haben, als ob der Landsohreiber etwa ein Unterbeamter des Kämme-
rers sebleehthin gewesen wäre. Bas wäre sohon mit aU* dem kanm
an vereinigen, was wir ftber seine Stellung sonst frtther ermittelt

haben.

Yielleioht vermag da eine aadece Bewiehnungsweise dieser Land*

sohreiber einigennassen AnfkÜrnng an bieten. Wir baber früher ge-

sehen, daes eben jene auch als eomites camere eischebanden Land-

sehreiber anderseits unter Angabe des Amtsbereiches noch den THel

proenrator führen >). Gono whrd procorator Anasi, Konrad tou Tulln

proemcator Austne genannt Proeuxatofas (Schaffer) finden sich auch

in der Kammer des Landeshemi. Sie sind die Vertmter der Kammer-
reebte und bemfcn, dieselben nach aussenhin geltend sn machen^.

Kun haben schon frühere Porscher Termnthet, dass die eomites

camere mit diesen procoiatores cameie identisch seien«). Sie treten

in Shnlieher Stellung aul Ist dies richtig, dann IcBnnte man sush das

Yerhiltnis jener Landsehreiber lor Kammer so vorstellen, dass die-

selben damab zugleich KammerschaffiBr gewesen seien. Es mochten

eineneits bereits in disssr Ftmction befindliche Persönlichkeiten wohl

onch die Leitang der Finanzverwaltnng übernehmen (wie Oozao und

Paltram) und umgekehrt andere, sobald sie zu solcher Stellung ge-

langten, auch zu Kammerschaffern bestellt wertlen (wie Konrud von

Tulln). Schien eine solche Verbindung des Liindschreiberamtes mit

der Kammer am Ilofe des Liindesfürsteu im InterL's-,e einer eiuheiL-

Hchen Fiuanzverwaltuiig au sich geboten, so war die Stellung jener

Landsehreiber — das ist festzuhalten — in der Verwaltung der Aemter

ihn jener Brief Otiikurs an eiuen Ivitter, dt r von Icr Vcrleihvini; mehrerer Güter

zu Bellreis u. StamersUorf an einen ,cambriinu Tuiniirio- handelt. Redlich Wiener

Brieftamiiiliiiig n* 68.

() Vgl. Lmcbin, in Bl. f. LK. t. NOe. 1«. 859.

») Vgl. oben S. 287 n. 291.

") Vgl das bereits dtierte Privileg König BudolfB für die Wiener Uaai>

genossen von 1277 § 24.

*] Kar^an bei Chmel, Cäesch. Forscher 1, 320.
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doch eine selhstänrlige Dass ihnen innerhalb des zugewieaeneu

Verwaltungskürpers die oberste Leitung (der Finanzen) zukam, deutet,

meine ich, auch die specifische Ausdrucksweise im Titel an: Schaffer

im Lande ob der Enns (procurator Anasi) dort, SchaflFer in (Nieder-)

Oesterreich (procurator Austhe) hier. Sie wann, wie wir heute sagen

würden, Fiuanzlandesdirectoren.

Für die Zeit der ersten Habebnrger vermag ich ein gleiches Yer-

hältuis nicht wieder zu belegen. Die Landsohreiber werden, soyiel

ich sehe, jetzt nicht auch als comites camere bezeichnet Wir finden

anderseits „Eammergrafen", die nicht Landschieiber gewesen sind.

So Pitrolf von Tulln im Jahre 1298"). Allerdings wäre es trotzdem

möglich, (Uiss ähnliche Beziehungen wie frflher auch jetzt bestanden.

Eine Urkunde König Badolfs von 1281 enthalt einige Anhalts-

punkte, die eor niustriening der Yerhältnine ron damals vortreflflieh

dienen. Da der König dem Nonnenkloster in Tulln den Besag von

60 Mark Silbers (Wiener Münse) sosidiert, die al^Sbrlich Ton den

EinkOnften ans den landesftrstlid^en Zollstitten in Oesterreidi veiab-

folgt werden soUien, erlfisst er sogleieh ein Mandat bekofii Doiehlfth-

rong jener Bestimmang. Dasselbe ^ ist nun ohaiakteristisoiier Wose
gerichtet an: oonüti oameie per Aostriam et magistro moneie Wien-
nensis ant of&oiali Anstrie, qoi pro tempore fiierit

Man sieht: der KSnig wendet sich an den obristen EamnMr*
schaffer — denn dieser ist offisnbar nnter dem oomes camere per
Aastriam gemeint — and den Wiener Mllnsmeister oder den Amt-
mann Ton Oesterreich.

Der eomes camere and der rector offleiomm (ssoffidalis) worden

jetzt also antersehieden, sie stellen jeder ein besonderes Amt dar;

indem sie aber beide an derselben Fanction berafen erscheinen, treten

sie in paralleler Stellang neben einander aa£ Nicht als ob sie die»

selben Belognisse Überhaupt gehabt bitten. Ich mOchte sagen : jeder

) YiellMdit bettaad jetst Mhon «a thalidlies YerhUtDit wie ipite (sa

Beginn des 15. Jahrhondertes). Damali »hatte dar Obentkimmerer mit finaiiei-

eilen Geschäften des Staates u. Hofes nichts zu thim: er war oberster Adouoi<

strativbeamtpr in Sachen von Münze, Maas u. Uewirht n. oberster Richter Ober

die ihm untergebenen Verwaltungaorgane in der Münze mit allen zng^bfSrigen

Handwerkeu und die uuf dem Gebiete des Mass- u. Gewicbtsweuens tieschütligten

nad aoMerdem oberster Richter Ober die fidnendea Leute«. — Schälk, Oetteneiehe

FSnaiisverwaltaiig unter Berthold Toa Mangan, 1412—1436 BL f. LE. von NOe.

15, 286 f.

») Vgl. Notiz. 151. 4, 60.

Herrgott, Mon. domus Austr. 2 a, 253 n<> 6; ein unzutrett'eudea &eg. bei

Kexschbaumer, Tain a24 n'* 21. Vgl Loscbin im AOtG 41, 263 An.
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in einer audereu Anseliimg. Dem König stehen zwei Wege offen,

jene Verfügung zu realisieren : der Amtmann in dem einen Betracht

vermöge seiner leitenden Stellung bezüglich der officia — und dazu

gehörten auch die Zollstätteu — , der obriste Kamnierschaffer und

Wiener Mflxixmeister in dem anderen, als eigentliche Geschäftsleitcr

der Kammer. Sie stellt ja gewissermassen jene Centralkassa dar, in

welcher mit dem daselbst rohenden landesfQrstlichen Schatz die reellen

Erträguiase der geaaimnten Finansgebahrnng sich vereinigen mochten.

Fassen wir mm «am Schlüsse unserer Darstellung noch das Dienst-

verhältnis, in welehem der Landschreiber zum Landesftirsten stand,

in'e Auge. Bedeutsam mnssten für die £ntwickelung desselben einzelne

Momente sein, die wir eingangs schon hervorgehoben haben Indem

während der früheren Zeit — und das dauert bis über die Mitte des

13. Jahrhmidertee herauf an — durchaus Geistliche dieses Amt inne

haltten, wurde nieht nur tqd vornherein die Leihefomi bei diesem

DienftveitiiliDie aiiagesdiloeMii, «mdeni «ii^eieh aach verhindert, daas

das Amt aioh an einem erbliofaen Benia bevtuiimter Familien ent-

wickelte.

Anderseiti mnasteii diese Verhftltnuae auch ftlr die Art der Dienet-

entlohnung entscheidend werden. Die Aueetattang mit einer Pfründe,

respeetive die Zuweisung des Nntsgenuesee bestimmter GOter ergab

rieh da naturgemiss als die ents{Hreehende Form der Dienstesentscha»

digung.

Nacihber, da — in der spfttereu Zrit Otaksis
—

'mit der Trennung

dioMS Amtes von der Kanaki die GeirtUdien von der Fflhrung des*

selben snrfioktreten, wKie allerdings die Hdglichkeit einer Anwendung

der Lribeform vorhanden gewesen. Es treten Bitter (Heinridi von

Haag und Sifirid) und neben ihnen vornehme Bürgergeschlechter

(QoKZo-Krems, Paltnun, Konrad v. ToUu) als Inhaber derselben auf.

Binzeine von letsteren weiden geradeiu auch als Bitter besriehnet

(so die beiden Heimonen).

Wenn wir sber die iussefe Oesohiehte dieses Amtes in dieser

seiner weiteren Entwickelang flberblicken, so laesen sich bestimmte

Anhaltspunkte gewinnen, dass es auch jetzt nicht zu einer solchen

Umgestaltung des Dienstverhältnisses gekommen sei. Wir sahen, wie

die einzelnen Landschreiber verhältuissmässig rasch einander folgten,

dass die Inhaber des Amtes wechseln, ohne Erledigun«? ilesselben infolge

Todfalles. Dieselben Persöulichkeiteu sind uu.s aucli nach Ueberniiliiae

des Amtes durch einen anderen noch als lebend bezeugt. Ja es kam

vor — Heinrich von Haag bietet ein Beispiel dafür — dass einzelne

'

1) Siehe obea S. 255.
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nach ihrem Rücktritt vom Amte, Ua.Si>elbe später wieder flbernahmeii.

Sie besjiiisen es also nicht auf Lebenszeit. Eine Erbfolge vollends ist

nirgends bei diesem Amte nachweisbar, wir finden auch nicht zwei

Personen der gleichen Familie nacheinander im Besit/e desselben.

Fehlen also die Kennzeichen eines rechten Lehens, so weist eben jene

Erscheinung (des steten und oft raschen Wechsels im Amte) darauf hin.

dass das Dienstverhältnis nur für eine gewisse Zeit Geltung gehabt

habe. Und ergibt sich demzufolge als wahrscheinlich, dass dasselbe auf

einer Vereinbarung zwischen dem Landesherrn und Aratsinlniber berulit

haben dürfte, so lässt anderseits das Fehlen einer bestimuit^n, bei

den einzelnen Laudscbreibern etwa gleichmässig wiederkehrenden Amts-

daiier vermuthen, dass dieses Dienstverhältnis bezüglich seiner Dauer

nicht im voraus fixiert, sondern beiderseits kündbar gewesen sei

Man könnte, das läge nahe, an eine Pacht denken. Aber es ist nicht

nur die Annahme einer ihr entsprechend« !! freien Nutzung des Pacht>

objectes (der Aemter) gegen ein bestimmtes Entgelt hier aasgeschlossen,

auch manch' andere Züge, welche dieees VerhiUtnis aofweiat, lieeeen

sich damit schwer vereinigen.

Das Prindp der Verantwortlichkeit tritt dabei dentUch zu T^e.

Allerdings war das gerade hier durch die Eigenart dieses Amtes,

ich möchte sagen naturgemiit gegeben. Hatte der Landachreiber

die Einkaufte des Landesherm xn Tereiunahmen und auch dessen Aus-

gaben davon zu beetreiten, so war damit ein natürlicher Anspruch

des Landesherrn begründet, über diese Gebahrung des Landschreibers

mit seinen Geldern Bechemehaft zu fordern. Es begegnete sieh aber

mit diesem natOrlichen Inteiesse des Landesherm auf Beehnongd^gang

sogleich jenes des Amtsinhabers, da er wiederholt, wie wir sahen, mit

seinem penSnliehen FriTatvermSgen einiatrefcen hatte, im lUle die

Bedeokong für die Ausgaben nicht gefimdoi wurde.

Aber noch mehr. Der Tandenbreiber war nicht nur Yerpfliehtel,

ttber seine Amtsgebahning Becfaenschaft zu erstatten, er war auch

wahrend der Dauer seiner Amtsf&hrang ftr dieselbe TerantworUieh.

AnsdrOcUich bezeugen das die Dechargen, welche der Landesherr ihm

ertheilte. Uebereinsftimmend findet sieh in ihnen die Sichemng, dass

niemand ihn preteztu of&eü seu rationisnonredditebelangen, odereinen

<) Möglicherweise war dies VerhUtiui damals sdboa so gesrtst, vi« wir es

Ar die •pliete Zeit naehweiseu k8iineiL In dem Beetallniigtbrief ftr den in

gleicher Stellung später erscheinenden HubmeiBter (Konratl Holzler) Tom Jahre

1455 beisst es: Wenn ihm da« CAnit) datin nicht lenp-fr fuglich ist zu verwesen

und uns das aufsagt, so BuUen wir es und sem raittung von im autuemen, in

und sein erben darumb nach notdurfteu quittiren und ledig sagen und bi davon

ledig laMeu und ir guediger herr tdn. AUaVG 200.
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Anspruch au ihn erheben solle (iriipetere oder questioueu movere. Und

diese Verantwortlichkeit aus dem Amte oder der Führung desselbeu

ist liichfc privatrechtlicher Natur, etwa so zu fassen, als ob ein Rocht

an sie nur durch private Ansprüche (in der Verwaltung) begründet

worden wäre. Die Adresse, an vrelclM sich jenes Verbot in den De-

ehargen richtet, jene Sicherung vor Ansprachen an den Landschreiber

preteztu officii, ist da bezeichnend: NuUus principum, (lominornm,

vicariorum aut ministerialium terra Aiistrie lautet sie in der Dechai^

König Eudolfs von 1281 Den Vertretern öflfentlicher Rechte also

— der Herrschaftsgewalt im Lande und jenen der landatändischen

Beehte — steht solcher Anspruch zu. Letzteren vermuthlioh deshalb,

da es sich um Gelder und Einkünfte des Landes handelte.

Im gleichen Sinne ist auch eine andere Deoharge, jene Herzog

Albrechte Ton 1282 gehalten DasV^bot bier, «nostro aut alicuius

nomine* den Landschreiber zn belangen, entepricfat jenem in der Ur^

künde König Bndolfik

Derlandschreiber ist also TeranftworUicL Er baftetancbmitseinem

PriTatvermfigen ftr seine Ami^gebahiung. Die Entlasfaing, wdobe

ibm durch jene Deehargen snibeil wird, wird andi beaogai aof seine

Sran und Nacbkommen, ja sogar aof seine Diener, oder in dem an-

deren P^e knnweg auf seine Erben (heredes). Man sieht: das

Dienstferbalinis ist» obwohl aof ^er wechselseitigen Yereinbarnng,

einem Vertrage Yermuthlieh beruhend, seinem Geiste nach beieite

SU einem AmtsTerhaltnis geworden, AnsStae der apiteren Beamtnng

treten hier schon an! Die BeEsIdmnngen ofifictmn nod officialis sind

gleiehwohl fbr Oesterreich nicht als eharaktenstisoher Ausdmck dieses

Yerhältnisses an betrachten*), da die entere sich anch bei den so

Lehen gehenden Hoiamtern findet (s. B. dem Kammereramt), die letstere

aber in Oesterreich o£f<nibar Ton den ihm onterstohenden Aemtern

(offieia) absoleiten isi

Indem also bei diesem Amte die Eigenart der ursprQngltchen

Eniwickelnng die Leihelbrm aossehloss und anderseite der Inhalt des-

selben (dessen Befugnisse sowohl als Pflichten) die Möglichkeit per-

ähnlichen Eintretens mit dem FriTatretmOgen ebenso in sich scfalcss,

als die Verantwortlichkeit in der Amisfthrang zam Bedttrfnis roachte,

veninigtan sidi hier one Reihe von Momenten, die alte Form des

DienstrerhSltnisses, das Lehen, zn brechen, und eine nene anzu-

bahnen. So stellt diese Art demselben einen Uebergang dar zu dem

>) Zahn a. tu 0. 130 n" 2.

*) Zahn a. ii. Ü. 136 n" 8.

') Vgl. Lamprecht, Dcutschea WirtscbatUlebeu 1, 1374 Ü.
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späteren reinuu AnitsvLrliilltuis, der Beaintuug. Kiueu Uebergang, uoch

nicht dieses selbst. Ks fehlt ihm noch unter andern ein wichtiges

Churakteribtikou, die Besoldung. Und gerade da, hinsichtlich der

Dieustentlohnung, zeigt sich so recht das Wesen dieses üebergangea.

Man hielt zunächst, da das alte auf der Iteiheform beruhende Yer-

bältnia auf die gegebene Entwickelang eine Tolle Anwendung nicht

finden konnte, doch noch insofern an demselben feety ab man sieh

aeinor bei der Dienstentlohnung bediente.

Ursprünglich, da Geistliche als Inhaber dieses Amtes encheinm,

ward diese Frage iu einfach» Weise gelöst. Die Schreiber wurden

mit entsprechenden Pfründen aoigeetattei Sie sind naheia dozchwegs

als Pfarrer nachzuweisen.

Später, als Laien die Fuhrong desselben fibemabmen, wurde die

Dienstentlohnnng in dar Weise Torgenommen, dass man ihnen ge*

wisse Besitzungen an liegendem Gut verlieh. Wir hftien in einer Ur-

kunde des Jahres 1251 Ton mehreren Besitcungen bei Bnnsi die mm
Landschieiberamt gehSrten Und anderseits hatte Kbnrad Ton Ttdln

Einkfinfte und Zehnten Ton mehreren Ortschaften aus dem Passauisdhen

Lehensbesita Herzog Albreehts von diesem als Afterlehen inne. Der

Umstand, dass Eonrad diesen Besitz eben damals dem Hersoge anflrng,

als er vom Landsohreibexamte zurQcktnit*), dürfte meine ich, nicht

znfiillig sein. IHeser Besitz stand Termnthlieh in niherem Zusammen*

hang mit der FOhrung des Amtes, er mochte Konrad zur Entlohnung

fDr jene verliehen worden sein*).

Indem man so an der lehensrechtliehen Form festhielt, war mit

Verleihung solcher Besitzungen oder Einkünften an solchen nicht nnr

das TreuererhSltnis des Amtsinhabers als Lehensmann des Landes-

ftrsten gegeben, sondern zugleich auch die Frage der Dienstesentloh-

nung gelöst Uebrigens mochte die Verwaltung der Aemter den mit

Finuizoperationen vielseitig beschftftigten Qeldmiimem, welche an

ihrer Spitze standen, auch sonst mancherlei Gewinn eintrageu. Zudem

erseheint iks Landesfflntenthum anfih in Oesterreidi wie in anderen

') OOelJB 3, 175 (Urk. des Horznp-B von Baiem v. 2i.|IV.) VI poweMioaet

aput Anasum ad ofticium notariatiis jo rl in< ntes.

«j Vgl. die Urk. Bittcho^ (jotfrieda von Taasau vom 27. Aug. 1283 bei Kersch-

banmer Getch. ?. Tvln 328 a« 48 u. jeoe Herzog Albceehts au dendbea Zeit

(undatiert) gedr. AOeO 2, 254 a* 19.

»} Zur Beleuchtung ili >* r VerhaltniBse kann auch eine Formel aus der Zeit

König Rudolfs dienen, durch welche sich mit seiner Einwilligung desflen Söhne

bezüglich eiiu'H iliror Notare; ad providendiun ... de primo beneficio ad ip«oraia

collationem «pectaute Terpflichten. Bodmaau, Cod. episU Rudolfi L 256.
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deutscheu Territorien bemülit, durch ausserordentliche Gunst- und

Gnadenbezeuguugeu eine möglichst reelle Amtsgebahrung der Laud-

schreiber zu sichern und unredliche Führung desselben zu verhindern.

Man wird die Bedeutung eines aolciien Vorgehens nicht übersehen

(liirfen, zeigen doch die Klagen und Vorwürfe, welche in gleichzeitigen

Quellen gegen einzelne Landsclireibcr in jener Beziehung erhoben

werden, recht drastisch, wie sehr die Führung dieses Amtes mindestena

der Verdächtigung Missgünstiger ausgesetzt war 3). HerTorgcho!)eii

darf werden, dass wir neben den allgemein gehaltenen Nachrichten

Uber solche Gunstbeweiae an die Landschreiber*), im Einzelfall doch

auch schon von der Zuweieang bestimmter Geldsummen an diese hören.

Wohl mag es sich dabei um ausserordentliche Fälle handeln. Es wird

dabei auch der Charakter dieser Zuweiauigen als eines Geschenkes

betont *). Doch dürtten derartige Falle — wenn auch die donatio oft

nnr eine . Form zur ümgehnng des canouischen Verbotes des Zins-

nehmens gewesen sein mag — nieht ohne Bedeutung für die sp&tere

En tWickelung geblieben sein.

Im Ganzen zeigt sich, wenn wir air das, was wir über das Dienst-

erhlliois des Landschreibers zum Landesherm beobaehten konnten,

zusammenfasaen, eine Shnliishe Entwickelong, wie sie Iiamprecht für

diM Hoselland bezttglieh des Bniggrafenamtes (spSter ,Amtmaun")

etwa nm dieselbe Zeit (zwdte Hilfte des 13. Jahrhnndertes) festgestellt

hat*). Das wül näherer Betrachtong wert gehalten werden.

Bnumer hat seineneit auf die Tendenz des LandesfUrstenthums

anftnerksam gemaehti die Geriditelehen in Aemter im eigentlichen

Sinne nmzawandeln, indem er seharfidnnig erkannte, welch grosse

Bedeutung dem für die Ansbildnng der Ijaudeshoheit zukomme**).

') Vgl. Lampn-cht a fi. U. 1, 1410.

*) So wurde beistuidfrs der tschueidige steirische Latulachreiber, iieiiiiu ii Abt

von Admoat, verleumdet; u. zw. nicht nur von dem ihm recht übel gcüinattiu

steir. ReiiBdiioaisten (vgl. HO. Deatsehe Cbron. y, l, M6) sondem Auch von dem
kleinen Lneidar. (Ausgabe Seemflller) V, 40—52.

>) So spricht Konrad von Tulln beim Abzug König Rudolfs ans Ocstt in i(tb

im Jahre 1281, diesem in einem besonderen Briefe »einen Dank aus : de imilta

benivolenria, quam mihi, pueris meis cunctisque meis oonsanguinais et amicia

graciose impendisÜs. Redlich Q. no 185.

Aoi der Yenechnung Graf Albrechta mit dem Landacbreiber Konrad von

TnUn TO 1282 (Zahn a. a. 0. IM) eOüm wir aneh, dan König Rudolf 1281,

bei seinem Absng ans Oeatenreidi, jenem 2400 Pfund Wiener PAnnige auf die

kl. lümtb. in Stein snm Qeichenke oagewieaea habe: propter fidem et

merita sua.

*) Deuteches WirfHohaftsleben I, 2, 1373 tt.

*) In Uoltzendorti^B i^ucj klopüdie der KecUtuwitiu. 1^, 260.
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Wie dort auf dem Gebiete der ( JerichtsvLrru^snn«^ seheu wir nun

auch liier bei der Piuauzverfassuug das Lnuilesfürsteuthuin aii der

Arbeit, die Herrschaft des Leben sweseus auf dem Gebiete der Aemter-

verfassung zu brechen. Mit jener früher geschilderten Form des

Dienstvertrages war ein wichtiger Schritt in dieser Beziehung gemacht.

Das Rcclit des Inhabers au dem Amte war gegen früher (die Leihe-

form) bedeutend lieschränkt, anderseits aber eine grössere Abhängig-

keit vom LandesfUrstexL begrüadt;t, die Pflicht aus dem Amte gesteigert

worden.

Allmählich wird mit diesen vorbereitenden Waudlungsformeu die

Ausbildung eines Beamtenverhältuisses augebahui

So treten diese Ausführungen zu jenen liiezlers ') (für Baiern)

und Isaacsohn's (für Brandenburg) ergänzen«) hinzu, gegenüber

Schulte ^) und Meyer *) die Ansicht Behm's zu bestätigen, d^ss die

Entstehung des landesherrlichen Dienerthums nicht erst in das 14. Jahr-

hundert, oder gar erst in die Zeit der Beception des romischen Rechtes

fällt, sondern in organischem Zusammenhang steht mit der Ausbildung

der Landeshoheit, welche auch in Oesterreich ins 13. Jahrhundert sa

setzen ist.

Verhältnismässig frühe (mit Ende des 13. Jahrhundertes) für

diese östlichen Territorien lasst sich also eine relativ entwickelte Or-

ganisation der Finanzverwaltung in Oest» rreic)i verfolgen. Es zeigt

sichf dass diese letztere tioch hier wie in anderen Territorien den ge-

aieigerteu Staatsbedfirfiiissen entsprechend zunächst von der allgemei-

nen Staatsverwaltung loagpelöst und damit eine saehliohe QUederong

letzterer angebahnt wurde

Das osterreidiische Landechreibeiamt, wie es sich gegen Ende des

13. Jahrhundertes ausgebildet hatte, findet, abgesehen von ähnUeheo

Institutionen spBterer Zeit in Terschiedenen anderen Territorien

seine nächste Analogie in dem bairiseben Yitathumamte und jenem

•) Gesch. Baierns II, 172 tf.

*) Uesch. «lo-i ])rou8B. Beamtenthums 1, 54.

Lehrbuch der deutschen ätiiaU- u. Kechtsgeschichte iS. 353.

<) Deutschet Staatsrecht ( 14S 8.

•) IKe leohtl. Katar des Staatadienstes nach deatsehem tStaatoceeht in G.

Birth Q. M. Seydel» Annalen dei deatMhen Reichss für Gsas^gebgn Verwaltiiiig

a. Statidäk Jg. 1883 S. 665 ff.

•) Vgl. A. Wagner, FinanzwifiBenechafl 1, lUT u. Lamprecht a. u. 0, 1, 1409 f.

^) Vgl. über ähnliche Verhältnisse in Sachsen, die fichlieselich zur Besteh

lung de« »Landrentmeistera* im 15. Jahrhundert führten, die Darstellung Löbe's

in Sehans, FinaiufAnhiT 2, 2 ff.
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des Kellners im Mosellaude. Die Ausführungen über diese, welche

wir Rosenthal und Laniprecht verdanken, decken sich grossentheils

mit dem, was wir festsklleu konnten.

Einen wesentlichen und durchgreifenden Unterschied aber weisen

die österreichischen Verhältnisse jenen gegenüber auf.

In Baiem wie un der Mosel stellen die entsprechenden Aemter

durchaus Mittelbehördeu dar, die, in ihrem Amtsbereich auf einen be-

stimmten Verwaltungsbezirk beschränkt, der Ceutralbehörde am üofe

des LandesfUrsten untergeordnet sind.

In Oesterreich dagegen ist das Landsclireiberamt Überbehörde.

Es erscheinen als Verwaltuugskörper lediglich die einzelnen Länder.

Neben dem österreichischen Landschreiber tritt ein solcher in der

Steiermark und dann im Lande ob der Enns (scriba Auasi) auf Die

Finanzverwaltung erscheint hier nach Ländern zusammeugcfasst, so

zwar, da<s der scriba Austrie eine gewisse centrale Stellung g^enUber

den andern beiden einnimmt.

Die historische Entwicklung des österreichischen »Staates, wenn

wir so sagen dürfen, mochte dazu den Grund gelegt hüben. Von
Niederösterreich aus ward ja das Herrschaftsgebiet der österreichischen

Herzöge allmählich erweitert; zunächst auf die Steiermark} q>äter aueh

auf das als Frovin/ neu erstehende OberÖsterreich.

Das war wolil der ursprüngliche Grund zu dieser Entwickelung.

Und wenn spater, da diese Länder zu einem einheitlichen Herrschafts*

gebiete sich zusammenschlössen, nicht eine weitere Gliederung in eine

grössere AtnnAliI kleinerer Verwaltungsbezirke erfolgte, so mochte dabei,

abgesehen von der auch jetzt stets bis zu einem gewissen Grade fest-

gehaltenen Sonderstellung der einstehlen Provinzen, vielleicht auch die

Eigenart der GerichtsTerfassnng dazu Einiges beigetragen haben.

Wir wissen ja, dass diese zumeist in einer gewissen Wechselbeziehung

snr Binamfer&ssnng stand. Dnd gerade da möohfce der Vergleich mit

Baiern wiedemm recht lehrreiefa sein.

Bi ist Luaehins Verdienst, den GegeDsata, der in der Geriduts-

erfuasong dieser bdden benachbarten Linder bestand, kluigelegfc zu

habend).

Während dort die Eintheilung des Herzogthums in Landgerichte

«die Qrandlaga der territorialen Organisatioii* bildete, wurde in Oeeter-

reiflh M<Ue Auftheilung des ganzen Landes miter eme Anzahl fest ab-

gegrenzter Landgerichte** bereiis im 13. Jahrhunderte Terwiseht, derart

dass die Landgerichtsbarkeit immer mehr und mehr zersplittert wurde.

•) Gswh. des lUenD Geriofats^Weseni 114 f. a. llittbeil. d. huHtutes IS, 521.

L^iLjui^ed by Google



336 Ifona Dopich.

Der Umstand nun. dass in Oesterreich festabgegrenzte Verwaltungs-

spreugel wie iu Buiern nicht vorluinden waren, dürfte, meine ich,

auch mitgewirkt haben, dass hier Mittell)ehördeu iu dtMu Smne, wie

sie in Baieru die "Vitzthmne darstellen, entfielen und man sich mit

einer länderweisen Finanxverwaltung zu behelfen suchte. Und das

mochte umso eher möglich sein, als hier die Mehrzahl der einzelnen

Provinzen eine gewisse Uutertheiluag und Gliederung des geaammten

Staatbgebietes doch bedingte.

Db8 fisAemiehuehe Landschreiberamt besUnd als Bolches dureh

das ganze Ifittelalter hindoreh fort ^Landachieiber*^ begegnen uns

in Oeflfeeirmeh sowohl im 14. wie aach im 1&. Jahrhundert^).

Die Fanctionen derselben aber, wie wir rie £Ur den Sehlnas des

13. Jahrhundertes dargestellt haben, gieugen im Laufe des 14. Jahr-

hundertes allmählich an den Hnbmeister aber.

T/etzteres Amt -*) geht, soTiel ich sehe und die wertwollen Aus-

fiili Hingen K. Schalk's bestätigen, auf die Zeiten der ersten Habsburger

zurück, l'i kiuHllich begegnet als Hubmeistta* in Oesterreich zuerst

Keinbot ticr Zeleuli iiu .lalire 12S4^).

In der von KtMllicli herausgegebenen ßrietHiuaiuluug aus der Zeit

König liudolfs ist iwm aucli ein Schreiben enthalten, das au einen

magister hubarum j)ei Au^itriam M. gerichtet ist *).

Dieser Brief aber gehört in die Jahre 1268— 12H1 Mai. Wir

hätten sonach, vorausgesetzt dass hier — was nicht unmöglich —
• ine Verändening im Namen des Adressaten nicht vorgenüumien

wurde, einen Vorgänger Reinbots. den ersten Hubmeister Oesterreichs,

vor uns. Leider war es l)ei dem gegenwärtig vorliegenden ürkunden-

niatrM'iale mir nicht möglicli, der Person desselben näher zu treten.

1) So 1330 (Steterer, Comment. Alberti II. p. 29): 1399 und 1411 Friedrieh

von Aspach (MitUieil. d. AlterthomsTeteiBS su Wien 11« SSO n* SO o. 2S3 n* Sft;

1490 Haas Hnebcr (J. Feil, Kunst o. QeverbeOifttigkeit in Wien S7). Vgl K.

Schalk, Quellenbeilr. z. älteren niedorOsterr. Verwaltungs- n. Wirtbscliaftsgeaeh.

in Hl. f. LK. V. NUe. 21, 433 iW

») Vgl. «hirnher ^^chalk a. a. 0. u. S. Adler, die Organisation der Central»

Verwaltung unter Kaiser Maximilian S. 175 ff.

) Niehl erst 1288, wie Schalk neinte. Vgl. die Urk. Hecaog Albreoliti fite

LilieafUd toib SO. Oet 1S84 Wiener Beg. 1, 188. Kr war IS81—88 Sladtriehter

von Wien, ebsaso wie sein Nachfolger Konrad der Harmarkter (TOn 1S98 ab) in

den Jahn n 1288 u. 1289. Vgl. TonuMchek Wieaer Backte S, SSI.

«I Reillicb a. a. (). n« 172.

') 'rhutfiiichlich kommen sokhe Veräuderungen in der genannten Briefaamm*

luug vor, jedoch geliüren »w m den Seltenheiten. Vgl. Redlich a. a. O. 8. XLL
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Der Hubmeister war, wie der Name schon andeutet und die

Urkunden in welchen er uns begegnet ^j, darthuu, zunächst mit der

Aufsicht über den landesfürstlicheu Besitz an liegendem Gute betrüut.

Für die Auffassung dieser seiner ursprünglichen Bef'ngiiisse ist eine

Urkunde aus dem Jahre 1285 sehr be/.eiclmeud, in welcher sich der

uns als Hubmeister bekannte Beinbot (der Zeleub), selbst ,magister

urborum^ nennt

Seine Amtstbätigkeit bezog sicli somit zunächst auf die laudes-

iÜrstlichen Zinsgüter, die wir unter Urbar oder urburae /n verstellen

haben Ihm oblag auch die Yereinuahmoug der redditu^i hubarum,

oder der Einkünfte von dem Urbar

Erscheint derselbe also bei seinem eraten Auftreten im Besitze

eines Tbeiles der Befugnisse, wekfae buber der Landschreiber geübt

hatte, so möchte das Aufkommen diflsea Amte« vielleicht folgender-

masaen zu erklären sein.

Das Hubmeisteramt darf nach dem Früheren als eine Neuerung

dar Habsburger betrachtet werden. Eben sie hatten nun, wie A. Sclmlte

nachgawissem *)t auf ihren EigengQtem im Elsass eine vorzügliche

JKnaoETarwaltnng organisiert. Es unterliegt kaom einem Zweifel, daas

diase auf Oestanaich einen bedenisamen Einfloss gewonnen habe,

() DeÄ Amdmok »Hobae*, weldien Schalk auf Grund des von mir be-

handelten 80g , Rationarinm Austriacnm* gleichnotzt mit »zum Inndosfilrstlichen

Urbar gehörenden Bauernf^iitern*. darf neben diewer Bodeutung im eni^ert'ii iSinne

doch wohl auch noch eine weitere, allgemeinere Geltung beigemeüsen worden im

Sfaine von liegendmi Oal flbeihaapi DaiHx ipridit die von Sohalk nidit henui'

gSMgeas Uebenolizift deadben Ürban, welehe lantfli; »Idber bubarain et red-

dHaom per totam Austriam*.

«) Vgl. die Urkunden der Jahre 1284 Wiener Reg. 1, 183, 1285 ebd. 2, 98

und FRA 11, 244, 1288: Hormayr Wien 2, ÜB 59, VKA 18, 79, 1289: FKA 11.

320, 1293: FRA 10, 44, 1294: FRA 11, 275, 1296: FRA 10, 53, 1297: Hormayr

6, ÜB 8.

^ Kenehbaansr, Tdln 829 leg. A8.

^ Duaaf weilt der Gebraooh disMr Betrioknimg in den Tielbetproebenen

Amtarecbnnngaa dsr Oeterr. Landscbreiber» welche darunter den landesfQrBtlichen

Crundbesitz KaBammenfasaen. Zahn a. B. 0. 132 luul 134. Vgl. auch die

Eintragung in dem Eiukünfteverzeichnia aus der Zeit Otakars Chmel a a 0. 383

Potenatein (redditus qui ad urbor pertinent) und endlich die Stellen der steir.

BaiaMauNMiik: MO. DeatMke Chron. Y, 321 (24333 £) 322 (24381 £); 482 (37060).

i) eSn direelet Zeugnii dalklr bietet der bereite eitiefte Brief dee Propstee

E(berhard) von Si Pölten an den magiiter hobanim per Anetrism H., in welchem

sich ersterer Qber die Wegnahme einer ihm gehövendea ,annona' durch einen

Diener de« letzteren beklagt und deren Kückatellunt? verlangt. Redlich n ') 172.

") Studien zur älteren mul ältesten (iesch. der ilababurger und ihrer Be-

Kitxungen vor allem uu Eluass in dieser Zeit«chr. 7, 5 »3 ff.

MittbeUancen XVlIl. 22
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sobald die Habsburger hier die Herrschaft erraugeu. Das war nur

natürlich.

Derselbe Forscher (Schulte) hat aber auch iii sehr acharf^iuniger

Weise bereits auf die Eigenart der Herrschaftsverhältnisse in Oester-

reich -i;t'geu über jenen in den habsburgiachen Stammlanden aufmerksam

gemacht >). Während in letzteren ein au^ebildetes Steuerayslem früh-

zeitig die Haupt-Ertrags-Quelle bildete, ruht in Oesterreich die Herr-

schaft vor allem auf dem Gruudl>eaitz ; aus den Erträgnissen von 'lifsem,

sowie iudirecten Steuern setzen sich hier vor allen die Undesfürät-

licheu Einkünfte zusammen.

Da nun die Habsburger nach Oesterreich kamen und sie, die

„sparsamen uud tüchtigen Hausverwalter", daran giengen, die neuer«or-

benen österreichisrlit'u Gebiete, — in welchen seit dem Tode des letzten

Babenbergers (1246) eine jjlanrnässige und geordnete Verwaltung durch

die wiederholten Wirren und anderseits veriniige politischer EQcksichtea

arg beeinträchtigt, ja vieltach unmöglich geworden war — nun ihrer

Eigenart entsprechend zu organisieren^ lag es wohl nahe, dass mau
jenen specifisch österreichischen Verhältnissen KechnuBg tragmd eben,

Heu* die Verwaltung der luudeafüiatlicheu Domänen einen eigenen Be-

amten bestellte. Die Bezeichnung desselben als „magister hubaram*«

ist so prägnant, dass Qber den Zweck der nenen Institution, die Be>

ingnine, welche jener arsprünglich abte, kwun ein Zweifel bestehen

kann.

l4och in der ersten Hälfte des 14. Jahrhuudertes trat der Hab-

meister, wie die von Chmel publicierten Amtarechunogen aus den

Jaliren 1326—1338 darthuu, wenig hervor, er war damab „den

Übrigen Amtslenten, wie Mautlmern, Landrichtern, Eellermeiateni und

MOnzmeistern etc. noch coordiniert"

Allmählich aber hob sich die Bedeatnng dieses Amte^, wesentlich

hqplinstigt insbesonders auch durch die peiaiinlidien ßesiehiingen nnd

die Stellung derer 7on Tima*), welche dasselbe von der lütte des

Jahihnndertes an inne hatten, immer mehr and mehr, derart, dass es

bereits gegen Ende desselben die Stellong einer Oentral-FiiianabehSide

enrang^), wie sie der Landschreiber ein Jahrhundert frOher repriisen*

tierte.

>) a. a. 0. 8. 552.

*) Gescbichtflfonicber 1, 28 ff. «ad S, 208 ff.

«) Schälk a. a. 0. S. 435.

*) Vgl. V. Frauzeushiild, .die Tiru.i* Jahrb. f. LK. v. isüe. 2, 327 ff. und

Tomaacbek iu Wieuer Studtrecbte 2, 311 fi'. u. Stibalk a. a. 0. 4^40.

*) Ueber dieie SteUung des Habmeiaten mit all* Minßu Bccbteii und Aipts»
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Die Aüuahme Adlers dass dies erst „im Anfang-e dos 15. Jalir-

huiidertes" geschehen sei, indem damals dit? Geschäfte des „Amt-

mannes'' (der nach ihm Kude des 14. Jahrhundertea „an der

Spitze der landesfürstlichen Finanzverwaltung'' stand) au den Hub-

meister „übergegangen" seien, erweist sich als irrig. Sie berulit auf

einer oberflächlichen Einsichtnahrae in den von ihm benutzten Cod. suppl.

409 des Wiener Staatsarchives, da unter dem „Amtmann'' des aus-

gehenden 14. Jahrhunderte« eben der Hubmeister zu verstehen ist,

indem jener deutsche Ausdruck damals ganz gleichwertig mit dem

lateinischen „magister hubarum" gebraucht wird, wie die von Schalk

nunmehr aus demselben Codex pablicierten Actenstücke nnzweifelhafk

darthuu

Dieser gleichwertige Gebrauch aber der beiden Bezeichnangen

für dasselbe Amt erscheint nach nnserm früheren AusfQhrnngen

vollauf erklärt. Wir sahen, dass bereits gegen Ende des 13. Jahr-

hundertea die Laudschreiber in Oesterreich, indem sie die Verwaltung

der Aemter führten, auch als reciores of&ciomm oder officiales schlecht-

hin urkundlich bezeichnet wurden'). Diese gleichmässig»' Verwendung

der beiden Titel für ein und dasselbe Amt hatte sich alsbald derart

eingebürgert, dass z. B. der steirische Beimchronist Anfang des 14 Jahr-

liondertes den Landschreiber Beines Lande« geradezu auch Amtmann
nennt

Da nnn das Hnbmeistenunt aUmihlich jene Stellung errang, die

Tordem der Landsehieiber inne batte, lag es nahe, indem das officium

hubamm immer mehr und mehr zum officium xaT*iCox4''

bildete, aucb die Inhaber desselben als „Amtmftnnei** scUechthin zu

Für die weitere Geschichte dieses Amtes, sowie das Aufkommen
der Yieedome am Ende des 15. Jahrhundertes kann ich auf die an-

gehenden Ausffihmngen Schalks Terweisen. Die Ton ihm gedruckten

Amtsinsirucfcionein und Bestallungsbriefe geben zugleich über die

Stellung und Befugnisse derselben hinreichend Auskunft

plllclifon werden wir pehr fjonau bi« ins Detail durch zwei von Schalk pnbHcirrf p

Actenstüt'ke nnh-ri irhtt t ; es sind dies einerneit» die Aniteiustructiou vom 30. Apr.

1392 für Uinch deu Ziiik (iicbalk a. a. 0. S. 443 u° 4), aodeneita der Bentallungti-

brief K. Ladiilaus ftlr den Hobmeister Kound Holtsler (17. Dec 1455) Schalk

a. a. 0. 8. 466 9.

«) a. a. 0. 175.

») Schalk a. a. 0. S. 441 ff. a» 1—6.

•) Siehe oben b. 29ii tt.

*) MG. Deutsche Chron. V, 2, 97G (73979 ü.) und 1031 (78507 fi.J (Albrechi

von Zeiring).

22*
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Hervorheben möchte ich nur, dass auch da das Land^försten-

thum bemüht erscheint, den Eiiitluas des Adels auf die Fiuauzverwal-

tuiig hiiitanzuhalLeii imd dies Amt iiuter Ausschluss jenes* von der

Führung desselben ulhuiiliiicli in ein festes Al)]iängigkeit8verh;iltiii.i

zo bringen. Das führte 1392 bereits zu der ausdrücklichen Bestim-

mung: auch ist unser umiuung, daz man unser empter und ungelt

dhaiuem edlen man verlasse, nur sunderleich den die uns undertau

sind, oder sust gemaiueu leaten >).

*) Iiuitnietion fdr den Amtiiiaiiii Zinko, Scbftlk a. a 0 443.
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Eine

Fälschung des Vicekauzlers Wolfgaug Schranz.

liltfMl» UitmiMklig flwr dli liliüinig te Bnukff PMUkadmm
Ton

J. Loserth.

I.

An verschiedeneu Stellen seiner Bücher über Ferdinand II. und

dessen Mutter, P>/.herzogin Maria, hat Hinter die steiermärkisohe

Landschaft einer versuchten, ja selbst einer begangenen Fälschung

beschuldigt. Man wird errathen, dass es sich um kirchliche Dinge

bandelt: es betrifft jene grossen Zugeständnisse, die den steirischeu,

"bezw. innerösterreichischen Ständen innerhalb der Jahre 1572— 1578

gemacht worden sind. Auf diese Zugeständnisse haben sich die Pro-

testant^en fortan in guten und öfter iiocli in scliliniineu Tagen berufen:

diese Zugeständnisse, behauptet Hurter. luitten sie keineswegs in dem

von ihnen festgehaltenen Umfang bekommen: Willkürliche Aend«;-

ruugen, falsche Deutungen hätten stattgefunden. Doch davon später.

Hurter ist nicht der erste, der diese Behauptung aufstellte; er war

leider auch nicht der letzte. Als die steirische LaudiM^iafl unmittelbar

nach dem Tode Erzherzog Karls II. and noch ganz unter dem Ein-

drack der schweren Yerfolgangen, denen die Angehörigen des Angs-

baigischen Glaubensbekenntnisses seit dem Jahre 15S0 ausgesetsi

waren, dem Administrator in lunerosterreich für die Zeit der Minder-

jährigkeit Ferdinands II., Erzherzog Ernst, die Huldigung sn leisten

Terweigerte, wofern er nicht die grosse Beligionspacification Ton 1578

mit unter die Landesfreiheiten aufnehme und sie mit diesen vor der

Hnldignng beschwöre, demnaob nicht bloss den Ifilgliedem des Henren-
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und Rittentondes der A. C, sondern aadi ibren Glaabensgenoeeen in

Stidten and Mlrkten und „auf dem (hif* Tdllige GUubena- and Coltos-

fireiheit xogestdie, d» Hess sich die Brzherxogin Maria, die Witwe

Karls IL, in einem Schreiben an Kaiser Badolf II. vernehmen: Hit der

Padfication von 1578 verhalte es sich im Grand der Dinge gani

anders als die Stände es darstellen. Ihr Freiheitsbrief sei — aof das

kommt es hinaus — nidit seht; sie sandte dem Kaiser anter einem

ein — wie sie meinte — echtes Exemplar der den Standen am
9. Febroar 1578 ertheilten Coneession mit — ein solches, das mit der

von den Ständen vorgelegten Fasaung in einem haoptsSchlieheii Punkte

in vollstem Widerspruch steht.

Welches waren denn die Zugeständnisse, die Karl IL den Pro-

testanten gemacht hatte?

Nach einem Kampfe, der ihm wahrlidi sehr schwer geworden,

hatte Karl IL am 24. Februar 1572 „den beiden Ständen von Herren

und Bitterschaft'* folgende „Erklärung** gegeben: „Er wolle sie, die

von Herren und Bitterachaft, sammt Weib, Kind, Gesind und ange-

hörigen Beligionsverwandten, Niemand ausgeschlossen, in den Beligions-

sachen wider ihr Gewissen nidit bektkmmern, beschweren oder ver-

gewaltigen, sondern ihnen ebenso wie den andern, die der Religion

J. F. D*. zugethan sind, jederzeit mit laudesttirstlichen Gnaden ent-

gegen<jfeheü, voraus aber ilire Priidi( unten uiiaiigefochteu und imver-

jagt, als uuch ,,ilire habende Kireheu und Schulen uneiugestellt, des-

gleichen die Vogt und Lehensherrii bei ihren eilten wohlhergebrachteu

Rechten und Gereehti<^keiten uubedräugt verbleiben lassen, alles jetzt

und künftighin, bis man sich in den strittigea Keligiüussachen christ-

lich und friedlich verglichen haben wird".

Mau erkennt sofort, dass man sich ganz im Bann, ja selbst in

der Sprechweise der Kircheupulitik Maximilians befindet, die in gan^

Steiermark, in Kärnten und Kraiu ungetheilte Bewunderer fand —
und zwar nicht bloss auf protestantischer, sondern auch auf katho-

lischer Seite. Ohne hier auf Einzelnes näher einzugehen, will ich nur

andeuten, duss Karl II, seineu Stiludeu die Zugeständnisse machte,

nachdem Maximilian II. .,iii tiefstem Geheim'* ihm hatte sagen lassen,

er habe in seinen österreichischen Landen dasselbe gethan.

Es sind nun gewiss grosse Zugeständnisse, die den Angehörigen

der Angab urgischen Coutession mit den obigen Worten gemacht worden

sind, und das ist wohl auch der Grund, weshalb neuere Darsteller

wie Franz M, Majer ^) und Alfons Huber die Bedeutung des Grsaer

tj Der Brucker LaadUg A. 0«. Q. 73, 368, Haber, Ü«M9h. OMierr. iV, daß.
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LudfcBgs Von 1572 höher eingdiSiien ab jene dee groeeen Aasschuss-

landtages Ton Bruok im Jaloe 1578. Dies iii wohl fimilidi aaeh des*

wegen geaehehen, weil man auf Grand der HartenMshen Dazetellang

and dea Ton ihm veröffentliohien Actenmateriali die Dinge sieht in

ihrer wahren Geetalt zu sehen Termochte.

In der ohigen. Conoeedon wird nnr eine Bedingung augeknfipft:

„Dooh mit dieaer anagedingten namhaften Conditlon, daas hinwledenim

sie,, die von Herren- und Bittenohaft, den Landesfdnten oud seine

BeligionsTerwandien bei ihrer alten katholiaehen Beligion, aueh an

ihren Personen, wohlheigebraefaten Gütern, Beehten, Geieehügkeiten,

wie J. F. T>K es «ach ihnen gegenflber halten wolle, ongesehwSeht«

onbetrUbi, onangefoehten nnd onabpractieiert lassen Heiren

nud Bitter Teipfliohten sich, „dawiderhandelnde an verdienter Stnl^^

bringen au hetfen und sieh f&r ihre Person aller gebOhrlichen Be-

scheidenheit und dee schuldigen Gehorsams in allweg zu erhalten und

erweisen^S

DieStSnde waren au diesen Zugestindnissen noch niehtnCrsattigt^*:

Was ihnen am nSchsten kg, war, dass sie die Ooneessionen fKr alle

Zukunft erhalten. Sie verlangkn daher, der Erzherzog möge nicht bloss

ftlr sich selbst sondern auch ffir seine Erben und Nachkommen er-

klären, dass er sie, die vom Herren- und Ritterstand, sammt Weib,

Kind, Gesinde und ünterthanen in ihrem Gewissen nicht beschweren

werde. Darauf gieug der Erzlierzog uiclit ein, weuu er auch uocli

verscliiedene Erliluteraiigeu uud Erklärungen im Süme der ständiselieu

Auspriiclie durch seine geheimen Käthe mucheii Hess. Es blieb })ei

der getroÜ'eueu Festsetzung: Die beiden Stände erhielten für sich und

die Ihrigen uud, was besonders in Betracht kommt, auch für ihre

ünterthanen völlige Glaubens- und Cultusfreiheit. Ihre Prädicanten

sollten unangefochten, ilire Kirchen und Schulen ,imeinge8tellt' bleiben.

Wenn mau bedeukt, dass der lauge Religionastreit im Wesent-

lichen von den Beschwerden der protestantischen Einwohner in den

einzelnen Städten und Märkten seinen Ausgang genommen hatte, wie

z. B. in Kadkersburg, Fürsten leid u. s. w., so nimmt es wunder, dass

ihrer im Verlauf der weitereu Verhandlungen nicht gedacht wird.

Ganz leer giengeu ja freilich auch die protestaudisehen Bewohner von

Städten und Märkten nicht aus, denn wie Kohenzl nnd Khevenhüller

erklären, waren sie in den Worten „und ungehörige R^ligionsverwandte,

Kiemands ansgeschloasen'* iub^iffeu. Die Laudschait bat diese Stell«

*)' Hinter, Geich. Ferdinands IL, I, 596~5M. Loierth, Die vlshuehe Re-

ligionspadMioii 1572—157& 8.
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auch immer 80 g^utet Völlig gesichert waren freilich nur die Henen

und Bitter.

Indem nnn aber in den niohaien aeehs Jahren die Angehörigen

der A. C. in allen landesflUstlidien Stedten und MSrkien mit Ana-

nähme Ton Qxes, Klagenforti Laibaeh and Tielleidit aiooh Ton Juden»

bürg, mehr oder minder achweve Bedrängnisse erAihren, gieug das

Bestreben der Protestanten in den inneröiterreiefaisehen Ländern dahin,

aadi die Borger in den StSdten nnd liirkten in knehliüher ffinacht

sicher an steUeu. Man mnss dieeen ümstaod fest im Ange behalten,

will man die Bedeutung des Brucirar GeneraUandiags richtig er&aMO.

Die schwersten Streitigkeiten in den Jahren 1576« 1576 und 1577 be-

treffen nicht die Herren- nnd Laadleate, denn dtesen trat Niemand

mehr in den Weg, höchstens dass es in der Ausflhung der Lehens-

nnd Yogteirechte noch einen Streit gab, sondern fast ausschliesslich

die Städte und Märkte.

Wie wenig sicher sich die Protestanten in Graz fühlten, wo sie

längst die überwi^nde Mehrheit der Bevölkerung bildeten, will ich

an einem Beispiele erläutern. Man hatte im Jahre 1574 Ohytraus

nach Steiermark berufen, nm hier das Schulwesen einzurichten und

eine feste Kirchenordnung anzustellen: Man zögerte die Berufung

in Vollzug zu setzen, denn mau hatte erfahren, der Erzherzog werde

seine Anwesenheit in Graz nicht dulden. Bin anderer Gelehrter,

Dr. Caelestinus aus Berlin, kam aus diesem Grund dann auch that-

sächsich nicht ins T.and, denn der Kurfürst gestattete die Beise nor

f^ den fall, dass Karl II. nichts dagegen einwende.

Je heftiger man nuu in den Jahren 1572—1678 über die Lage

der inrotestantisehen Bürger gestritten hatte, nm so eifriger daebten

die Herren nnd Bitter, nnd nieht zoletat auoh die Bfizger seibat, dann,

die Sriegsnoth des Landes zur Erreichung kirchlicher Zngesfeiiidnisse

auszunützen und sie erhielten in der That die berühmte Zusage Tom
9. Februar 1578, die von den Protestanten InnerSsterreichs fortan fUr

„ihr edelstes Kleinod" gehalten wurde. Man gestatte uns, die wich-

tigsten Punkte dieser Pacitication auszuheben: ,,Und zweiffeit mir nit,

Ir werdet mich, wie ichs hievor auch ungezaigt, vemomben haben,

iieniblich das.s ich alles das, was ich uiid nieiue räthe auist zuegesagt,

die iv c 1 1 g i o u s p a c i 1" i c a t i o n , so iu Steier beschlossen, dasselbig

alles aller rechteji gebüi" nach halten will. Und hab mich nit zu

erinnern, dass icli darwider solt gehandlet oder so ernste bevelch dar-

wider ausgeen lassen. Und will solche pacification noch
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redlieh halten gegen euch, die ir ellda beisamen nnd
alle, 80 der A. C sogethan seind . . .

Doeh behalt ich mir lantter vor die dispositioa in

meinen Stetten und mS.rkten nnd aiganthmnUiehen gOetem,

nit der mainnng, wie man daTon sagen wellen, dass ieh

die praedicanten und schneien sn Grats, Laybaeh,
Glagenfnrdt nnd Jndenbnrg will rertreiben ....

Als will ieh die barger aneh nit beschwaren in iren

gewissen, wie ieh inen dann bisheer TOn wegen der re-

ligion nit ain harl gekrflmbt; das will ich hinfflran

aneh nit thnen: aber dass sie irss gefallens in die stett nnd

miiht pridisaaten aa&emen wollen, das kann ich aneh nit leiden . .

Aber sie will ich in iren gewissen nnbeknmert lassen.

Bnranf mngen sie sich wol Tcrlassen
Nachdem der Enhenog „diese mllndliche Vennddong'' gethan,

nahinen die anwesenden Ansschflsse der n.-9. LSnder «ne Untenednng

„iu der Tbftbtnbe*'. „Nach gehaltener ümfirag** trat Hans Friedrich

Hofinann, der als Landmaaschall zugleich der Sprecher war, m und

hielt an den Bnhenog dne Ansprache, in der es hiess:

„Dieweil sie dann E. F. D*. jetzige gn. mOndlidie erelirnng

änderst nicht TCntehen künen, dann dass es irer, der lande, nächst

ubergebneu schriftlichen erclärung nichts durchaus zuwider, sondern
ein gn. ratification derselben sei .... so weite inen . . .

keineswegs gebüren, in E. F. D*. 1. f, wort ainichen zweiffl zu stellen".

Nächst Gott danken sie dem Landes tllrsten, da^s er die Sac he zu

einem guteu Ende gebracht hat und bitten ihn deraüthig um Ver-

zeihung, wenn sie mit ihrem oftmaligen Replicieren etwa der F. D*.

zuwider gehandelt haben sollten: „Es bedanken sich, wird noch hin-

zugeftlgt, neben den gehorsamsten landlenten die von Stetten und

markten gar demüthig diser gn. und vätterlichen erleüterung, dass

sie und ire mitver wandten nit weniger als andere in

irem gewissen befridet und versichert seien".

Auf die Bedeutung dieser letztgenannten Stelle kann nicht genug

hingewiesen werden. Hier ist doch mit einer jeden Zweifel aus-

scbliessenden Deutlichkeit gesagt, dass in die neue Pacification nicht

weniger die Bürger inbegiiffen hcieu, als die Herren und Ritter.

Wenn sich die Pacification von 1578 nicht über die von 1572

erheben würde, der Stein nicht aus dem Weg geräumt worden wäre,

an dem man alle die Jahre her in allen Städten des Landes unstiess,

Anwesend wann amk Hfliger.
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was hä^n die Stände wohl för einen Gruud gehabi» durch ihren

Sprecher namens der Städte dem Erzherzog danken sn laesen. Hätte

der Ersbherzog die Auffussung der Stände als eine irrige erkannt, so

hätte er wohl nidit unterlassen, dagegen Einapmehe zu erheben, statt

darcb sein Schweigen einer Sache zuzustimmen, die zu bewilligen er

keineswegs gewillt war. Er nimmt aber die Rede als etwaa dorchaus

Richtiges entg^n nnd erwidert: „Was ich eucb «ogesagfc nnd wie

ich mich gegen euch erklart habe, dem will ich also aaohkommML ich

versehe mick gänzlich, ihr werdet es anch thnn*^

Die Zusagen, die auf die BOzger Bezog nahmen, sind hier beson-

ders sturk. Sie bedeuten, wenn man will, völlige Religionsfreiheit

ftbr die Protestanten in Innerdstorreich, denn der Besehränkangsii gibt

es nur noch wenige und auoh über diese ward man bei der niebaten

Gelegenheit hinttbersteigen. Es war T81tige Tolenna fBr den umer^

Ssterreichisohen Frotestautisnins Terkfindet: ao &S8ten es aneh. die

kaiholiaoihen Fiftlaten des Landes auf! fiotte aidi niehi rnimittelbsr

darauf der grosse Sturm gegen diese Zugeatiiiduisse Ton Eom aus

erhoben, so wfirden die Dinge sieh Ton hier ans natnrgemaas weiter

entwickelt haben — auf die gegenaeitige Toleranz hin. loh betone

den Umstand, weil ich weiss, dass man. ihn bisher wenig anzuerkennen

geneigt ist Man sagt eben, aber das Studium der Aeten gibt hieau kdne

Berechtigung >), daas dies Zeitalter ftr die Idee der Toleranz nooh nieht

reif war. Doch das sind Dinge, die ich in die Torliegende ftage nicht

einaehen will. Ich komme auf die Aeussemngen. Hnrters znrBck.

Dieser sdueibt>): Wie sehr die AuasohOsse auch in den Ecshersog

dringen mochten, dass er ihnen etwas sehrifttiches zusteUe — hieron

findet sieh in den Aeten der Tandschaft keine Andeniung' — dies

konnten sie nioht erhalten: „seinem Worte sollten sie glauben^^ Des-

wegen wurde eine Acte über das Yerafacfdete durch sie selbsl vnrteesk

Diese ttbeibrachten sie dem Flinten euie Stunde späteres Man sieht,

wie wenig Hurter in den Qeist der Yerhandkmgen von 1578 einge-

drungen ist Deswegen aber hätte er nieht Noth gehabt, eine doreh»

aus unwahre Behauptung aufzustellen : „Sie hatten, schreibt er, uämlieh

die Worte hiueingefügt : Der Erzherzog verpflichte sieh zu dem Be-

willigten für seine Erben und Nachkommen^'. „Hievon war auch nicht

von ferne die Rede gewesen. Ksirl hätt« sich hiezu nicht för beü^^

gehalten. Erat verwahrte er sich iiiündlicli <^egeu diesen eigenmächtigen

Zuaat/,, t>tnch ihn sodaim hiuwe«r, dass die Schrift nur unter Be-

äeitiguug der Worte anerkannt wurde". Hurter behauptet dies, wie-

') Vgl die ZuBtaude iu Mähreo. *) üescb. Ferdiuaads IL, i, 347.
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wohl ach in den Materialien, die ilim Uber diesen Landtag iTwiesener-

niasMii Yoriagoi, nicht ein Wort davon findet £r iahrt dann fort:

EboMOiraug nnteneichnete er die Schrifti so iehr die Ausschüsse in

ihn drangen. Er überliess dies seineu geheimen Rathen. Mit dem

£rrangeBen, fährt Harter fort, niaht zo&iedeD, gaben sie der Bewil-

ligung eine dem Sinn des Erzheraogs zuwiderlaufende Auslegung,

Tornehmlich darin, dass sie die ihnen in den vier Städten bewilligte

Freiheit des Gottesdienstes so deuteten, als wftre sie den Eünwohnem

eingerftumt worden.
^

Noch schärfer spricht sieh Harter in einem zweiten Buche hiar>

Qber aBB^): „Vor den Angen (der Untisrhändler) strieh Karl diese

Stelle eigenhindig ans» was. in der Folge YenuiilaBsang lu ernsten Er-

örtemngen gab. Diejenigen, welche der Eineehaltnng sieh unter-

wunden, behaupteten bald nach dem Tode ihres Herrn deren Qiltig^

kttt*), indess Maria alsbald hierauf nochmals in vielen Briefian, selbst

in dnem eigenhSndig gesehnebeneo CodioUl zu ihrem Testament, somit

in einem der feicrliehsten Aete, an der Thatmobe jener AuslSsehung

auf das Behsirlidiate Mhieli ISs wurde sogar nach des Erzhensogs

Tod eine Terfikobte Urkunde vorgelegt, in welcher jene Worte mit

oller Gütigkeit wieder eradbienen*^.

Hier sind fiwt mehr fiüsefae Behauptangen als SStie. Wer aber

Jemanden, wie Hurter dies thut, der FSlschung anklagt, dem muss

man surufen: Heraus mit den Beweisen. Die Beweise! Sie beizu-

bringen war umso nothwendiger, als bei dem in vielen Kreisen unbe-

strittenen Ansehen Hurters diese Angaben gläubig nachgebetet wurden,

wie man an Bobttseik sieht der sieh begnügt, Hurters Sitze ein-

fach wieder abzudrucken. Und doch sind sie alle unwahr. Unwahr

ist es, dass die Stftnda anno 78 den lesseeten Yenuch machten, den

LandesfllrBten -auf seine Exben zu verpfliehten. Es ist demnach auch

unwahr, dass sich der Erzherzog feierlich gegen einen solchen Zusatz

aussprach und ihn wegstrich. Eine solche Zumuthung stellten die

Stände anno 72 auf, aber nicht heimlich, sondern vor aller

Welt, und damals lugen die Dinge so. dass muii auch in einer Ver-

sicherung für die Erben und Xacht'olger uiclit.s BfSonUt'res sehen

konnte. Der Cieihiuke, da.^s auuu TS damit irgemhvie eine F;ilschi;ii^

beabsichtigt gewesen sei, kann demnach nicht im mindesten aut-

kommen. UmäO merkwürdiger ist es, dasä man bis zu dieser Stunde

') Bild einer christliohea FQxBtin, Maria, Erzhensogitl SU Oesterreich 8. 48.

*) Dau ist eine unerhörte Vorleumdunfr uud eine gans oiiwahre Behauptung.

') Gesch. des Jt^roiestantismus in Steiermark b. 110.
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anch in Kreisen, denen es um die Wissenschaft vollster Erust ist, von

den Ständen als „Fälschern" munkeln hört. Es ist offenbar die Nach-

wirkung der Behauptungen Huiiers, und schon darum lohnt es sich,

der Sache nachzugehen.

Von einem Versuche der Stände, nach Karls Tode etwa eine

verfälschte Urkunde vorzulegen, habe ich nicht den mindesten Bel^
gefunden, trotzdem ich das landständische Archiv in Graz und die be-

treffenden Archive in Innsbruck und Wien aufs genaueste durchforscht

habe. Gäbe es eine derartige Urkunde: entweder sie selbst oder eine

Spur davon fände sich unter den Actenbeständen des steiermärkischen

Landesarchivs. Sie könnte nicht verborgen bleiben, auch wenn man
es seinerzeit darauf angelegt hätte, sie zu vernichten. Man muss nur

einen Einblick in den Geschäftsgang der steiermärkischen Landschaft

haben, um hierüber ein Urtheil abzugeben: da ist zunächst die Re-

gistratur mit ihrer genauen Angabe aller ein- und ausgehenden

Schriftstücke, hier finden sich die Protokolle über die Sitzungen der

Verordneten, die Landtagsprotokolle, die Landtagdrathschläge u. s. w.

In einer Falte des Archivs müssten die Sparen sich finden, die auf

die Fälschung führen. Nun denn — von einer Falechang durch die

Landstände kann keine Bede sein, wohl aber sind wir imstande den

Nachweis zu führen, dass die am 9. Februar 1578 in Bruck abgege-

bene Erklänmg von den Gegnern der Stände verfälscht wurde, und

kein Geringerer als der Vioekanzler Schians irt ee, auf den die F&l*

Bchong snrflckgebi

IL

Die Znaage des Enherzoga Karl ist uns nieht allein in der Fas-

sung erhalten, die wir in der grossen Faeifieation von Bmek im Jahre

1578 finden, sondern anch in einer Niederschrift, die Yon dem Vice«

hanaler Dr. Schraaz herrtthrt (Harter I, 619). Eben anf diesen Bericht

des Sdiranz hat sich Erzhersogin Ilaria im Jahre 1592 hernfen. Es

ist ganz etwas anderes, was dieser und was die Fassung der Stände

entölt Der Unterschied betrifft eben die Stfidte and Mirfcte: Hier

{a — dort nein; hier gilt die PMsification anch fOar die Stfidte und

Märkte — oder genauer gesprochen, sie sind Ton ihr nicht aui^e-

«chlosseu — dort sind es nur die Herren und Bitter genau wie anno

72, die in Beligionssaehen TCfsiGhert sind. Man rergleiche die beider-

seitigen Texte:

Pacificatiuu der Stände:
|

Schran/.'acher Text:

Doch Viehalt ich mir lauter vor die aundern Wullen Ire solche disposition

disposition in meinen sUtten und . . vorbehalten .... doch Bokhet

nirktea, . . . nit der mainnng- .... nit dahin Tenlsndeii haben, dass ir,
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dass ich, die prädicanten und schue-

len zu Grätz, Laybach^ Clagenfurdt

und Judflnbarg will Twrtreiben, doeh

data ir

Als will kh aoeh die Imrger nit

beschwären in irem gewissen . • . .

aber dass sie ires gefallens

der ausschuds, prädicanten zu

Gr&tz, Judeubarg, Olagenfurt und
Laybaoli, wo rie Bich anders der gebor

nach beBohaidenlich verhalten, von
dannen ausgeschafft, sondern für
sie, die aUsschuss und die
irigen, allda gela^ssen, aach
sonst die

Die „Braggeriscbe Erkl&nuig*S welche die Erzherzogin an Kaiser

Rudolf sandte, weicht demnneh gerade in dem Hauptpunkte von der

Pacification dw Stände ab, in dem Satztheile „sondern für sie die

ausschuss und die irigen**. Die Erzherzogin konnte im Besibse

die^jer Schrauz^schen Faisong und sie für echt haltend, mit Becht sagen,

„dass die den Ständen gemachte Zusage im Grund der Wahrheit eine

andere Meinung habe, als das su ihnm, der Stände, Vortheil Tor&sste

and Edht fürgebrachte Oonoept answeise**. „Das Original sei das

SdmaisWie Stfiek**. Ist dies auch wahr? müssen sa bestroiten.

Nicht die SchranaUcbe Fassung, sondern das ,Gonoepfc^ der

Stande entfaSlt das Versprechen des Enheraogs so, wie er es in einein

feierUehen Angenblicik am 9. Febroar den versammelten Ansscshflssen

aller innerSsteneiehischen Landschaften Tortrog, Sogar die Göizer

waren dabei, em Umstand, in weldiem Uaria spftterlun aocb eui Eri-

terinm der ünecbtheit sehen wollte. Es ist aber eine Thatsache, dass

sich andi die OSsäer, soweit aie der A. C. angehörten, in diese Paei-

fication eingescUossen hielten.

Zur FHllang dar wichtigen Aage, welche Fassong die echte sei,

fiehlt aanidiBt das Original der Sehraaz'sdien ErUirung, das an finden

ich mich Teigeibens bemliht habe. Ich halte aber die Sache in dem
Falle, wo es mäi um historisdie Kritik handelti nicht gerade für

belangreich. Wenn ein soldies Original, ich meine ein SdniftstOok

in fnerlicher Form, — woran ieh sehr sweifle — am 9. Februar 1578

ausgefertigt worden wSre, so ISgen eben die Dinge fttr die Begierung

nodb viel sdilimmer: dann wSre den StBnden nicht dieses sondem etwas
* vorgetragen worden, was man ihnen au bewilligen niemals die Abskdit

batte. Es konnten aber die sieben oder achtWorte ZussAe, uro die es sich

in der Schranz'schen Fassung handelt, in dem angeblichen Original —
es wird ein einfaches Concept gewesen sein — auch später eingefügt

werden, damals als Erzheri^og Karl in seine schwere Bedrängnis gerieth.

Da33 diese Worte der Schranz'schen Fassung den ytünden am
9. Februar 1578 weder vorgetragen worden siutl, noch auch vor-

getragen werden konnten, lässt sich bis üia Einzelne auf dircctem und

indirectem Wege erweisen. Diese Worte beschränken die Bewilligung
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des Erzherzogs nur auf deu Herren- und Bitteri*tand : nun zielte der

Kampf der letzten Jalire gar nicht mehr auf diesen Punkt, denn dieser

war durchaus uubestritteu. Mau darf nicht zweifeln, dass die Aus-

schüsse am 0. Februar die Verhandlungen sofort abgebrochen hütkii,

wären ihuüu die Worte „fUr sie, die Ausachuss und die Ihrigen auf-

gestossen.

Für die „Ausschüss und die Ihrigen", Damit sind nicht

etwa AussLliüsse iremeiut, wie sich solche zu gewissen Zeiten fttr einen

bestini inten Zweck (ad hoc) bildeten, sondern jene Ausschüsse, die

aucli heute noch den bezeichnenden Naiuen „Laudesausschusse'^ fülu*eu,

damals entweder ..Verordnete-' oder „Vorordneteu-Ausschiisse" oder

„Ausschüsse'* schlechtweg genannt wurden. Ihneu geliörteu in den

Jahrzehnten kirchlicliex Kämpfe aus&chlieäülicli Mitglieder des Herren-

uud Kitterstandes an.

Wenn nun die Schranz'sche Fassung das Uiclitigo enthielte, so

hätte die neue Concession, die den Ständen so viel gewährte, dass sie

des Dankes kein Ende landen, in Wirklichkeit viel weniger gcbot^-n, als

sie schon vor dem 1). Februar be.Hassen. Man hätte ihnen nicht gegeben

sondern genommen, doch davon später. Zunächst sind jene Umstände

za beachten, unter denen des Erzherzogs Versprechen aufgenommen

wurde, und zu erwägen, in wie weit dieses den AusprUcheu der Stände

entsprach.

Nach dem Vortnig des Erzherzogs traten diese „in die Tafelstube"

zurück. Hier wurde in der halben Stunde, die sie dort Terbrachten,

über den Wortlaut des Versprechens beratheu. Da man aas den frü-

heren Verhandlungen wusste, wie bedeutungsvoll ein jedes der hier

gesprochenea Worte in Zukunft werden konnte, wird mau sich die

gröSfete Mühe genommoi haben, jedas Wort wirklich so festzuhalten,

wie es gesproehen wurde. „In der Tafelstube" wurde Aber das Ver-

«prechen „Umfrag" gehalten. Man fand, „dass es der zuletzt über-

reichten Bittschrift der Ausschüsse über die kirchlichen Dinge nicht

nur nicht zuwider, sondern Tieimehr eine Ratification der-

selben sei*\ Welches waren denn die Wünsche, welche die Land-

schaft in kirchhchen Angelegenheiten zuletzt geäussert hatte und

deren „Batification" sie jetzt erhielt? Nun denn — nicht bloss in

dem letzten, sondern in allen Torfaeigehenden Sdiriftstflcken handelt

es sich um einen einzigen Punkt: Wie können die Bürger A« GL in

den Städten nnd Mirkten in Beligionssaehen gesichert werden. Ich

will nur einige Sätze ausheben. Am 4 Januar verlingen die Aue*

Schüsse die Zurücknahme der gegen Städte und Märkte ergangenen

Befehle: „^enn sie so schwere Bürden übernehmen sollen, so müsse
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miiuuiglicli iiu Laude ürtsecuriert sein''. Arn 19. Januar verlunj^eii

sie eiue „Religion sVersicherung, die dem R eichen ebenso zu

Gute komme wie dem Armen". „Fürderhin soll Niemand im

ganzen Land, der sich frei und gutwillig zu der A. C. bekenne, in

seinem Gewissen beschwert werden". Man wusste diesmal, dass mau

die Forderungen hoch spannen könne. Darum war vielen Luudtugs-

mitgliedern das Vorgehen der Abgeordneten zu mild : ,,Man scheubt

die Sach' wie der Hund den Fuchsen". „Also thun ihrer viele. Sie

zeij^'en "Willen, ist ihnen aber kein rechter Ernst". Am 28. Januar

wurde im Landtag ausschliesslich von kirchlichen Sachen gesprochen

:

„Man werde auf keinen Fall zur Bewilligung greifen, wenn die F. D*.

nicht einen jeden im Lande versichere, dass er in Gewissenssachen

uubetrübt gelujjseu werde. Man gieng auf einzelne Beschwerden der

Bürger ein. Immer und ausschliesslich handelt es sich um die ,A38c-

curution' der protestantischen Bürgerschaften, l ud so sagen sie auch

am 1. Feliiuar. Wenn mau sehe, wie die Leute ihrer Religion wegen

ausgeschafl't werden, wie reime sich das zur Pacificatiou, in welcher

ein Jeder inbegi'iffen iht. Hans Friedrich Hoffmann überreichte die

Eingabe mit einer Eede, die noch erhalten ist und einen aasserordent-

lieh tieÜBU Eindruck machte. Auch sie beschäftigt sieh mit den Yor-

IpLogen lu Stein, Judenburg, Cilli und Bruck. In einer folgenden

Eingabe am 4. Februar heisst es: „Sollen die Bürger in Stadien und

Märkten nicht, wie es ihr Gewissen begehrt, die Sacramente em-
' pfangen könneu, das wäre, gnädigster Fürst nnd Herr, ein gans be-

4chwärlicher Handel, den wir bei unseren Prineipalen kam*^ verant-

worten könuen^S -Bs ist also ganz richtig, was sie in einier spSteren

.Eingabe bemerken: „Dass auch an jetzt in allen Landtagen fast nar

'der meiste Stritt ihrenthalbea, d. -h. der 8tildte nnd Markte halben,

geMheben sei".

Und da soll der Erzherzog nnn seine Conoession auf sie, die beiden

Stande der Herren nnd Bitter, beMhrfinkt haben. Ja wiek mehr,

diese Stande sollen freudig erregt gewesen ssiii nnd erUSrt haben,

.des finhenogi Worte seien geradcsa eine Batifioation ihrer am S. Fe-

.bmar aosgesproefaenen WQnsehe. Was waren dss fUr Wfinsche? Sie

esUiien an diesem Tige: „den Stidten mflasten ihre FVeiheiten und

.Gewohnheiten gelassen werden. Zn diesen gehöre nun auch die, dass

sie in knchlicheu Dingen nicht bedringt, sondern in jenem Stand

gelassen werden, wie er seit Ferdinand I. in den Stidten fiblieh ge-

worden sei. Sie müssten darauf beharren, dass mick da, wo die Ver-

ordneten sich Amtshalber aufhalten, das Ezereitium ihrer Religion
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gestattet worde i), hanptaiehlieh aber, dam üneni Beligionsangehörigen

erUuibt weide, wenn sie an dem Orte, wo sie wohnen, die

Saeramente ihrer Confession nioht erhalten kSnuea,
ihrem Gottesdienst an anderen Orten heisnwohnen. Wenn,
heisst es in dieser ktiten Schrift, die F. D*. ihre Bitte bewiUigt,

dann wenden sie mitfrShHehem Gemttth zu den Bewilligungen greifen.

Man wird somit als ganz sicher annehmen dürfen, daas ihnen in

Bruck gegeben, nicht genommen wurde; eine Restriction früherer

Zugestiindnisse kann die mündliclie Zusage des Landestlirsteu in gur

keinem Falle enthalten haben. Wenn die Erklärung des Erzherzogs

eine Ratification der am 8. Februar geäusserten ständischen Wünsche

war, so muss der Erzherzog diesen Wünschen durchaus entg^enge-

kommen sein. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wie hätte auch er

sich ohne Widerspruch die Rede Hoffmanns gefallen lassen können,

die neue Zusage enthalte eine Ratification ihrer Wünsche. Von einer

Beschränkung der Concessiou auf die Herren und Eitter kann nach

alledem keine Hede sein.

Man könnte vielleicht sagen: die Scliranz'sche Einschränkung sei

überhört worden: Nuu, von so vielen Zuhörern müsste wohl einer

dies gerade Gegentheü von alledem, was ihr Wunsch und ihre Hoff-

nung war, gehört haben. Der Dank Hoffmanns an den Landesfürsten

wäre sinnlos, hätte sich in der Zusicherung des Erzherzogs diese Ein-

schränkung befunden. Und nun wird man ja auch nicht annehmen

dürfen, dass die Herren, Ritter und Bürger am U. Februar so völlig

überrascht wurden, wahrscheiulich ist, wie wir dies fiir die Vorgänp^t*

früherer Jahre erweisen können, dass das Einzelne schon Tags vorher

mit den geheimen Rathen vereinbart wurde : man weiss auch von diesen

Verhandlongeu, dass sich die Stände schon lange vorher auf einen

siegreichen Ausgang ihrer Sache gefusst machten, entschbssen waren,

alle drei Lander in kirchlichen Fn^^ ^zu einem corpns^^ zu machen,

als welches sie dann auch anftreten, bis ihm die letste Phase der Qegen-

reformation den Todesstoss Tersetzte.

Die Schranz'sche Fassung enthält somit eine Unmöglichkeit
Um so Tiehnehr Glaubwürdigkeit besitzt die Pacification der Stande.

Schon an und für sich bietet die Fersönlidikeit jener Leute ans den

Standen, die hier th&tig waren one grössere Bürgsehaft als Sehmu,

•) Wie sehr dieaer Aufenthalt wechseln konnte, erwie« die Geschichte des

letzten Jtihree: In Gnu wQthete die Pest, sie, die Verordneten, weilten erst in

Rsdkenbarg und dann in Bmck, macbdein ebe Zeitlaog andi Jvdsnlnng fllr

den liandtsg in Auaacht genommen war.
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von dem mau weiss, dass er bestechlich, ein Denunciaut und Zwischen-

träger, mit einem Wort ein unlauterer Characfcer war. Von seinen

Sachen hat mitunter nicht einmal die katholische Prälatenpartei im

Lande etwas wissen wollen. Dagegen sind die Männer, die da „in

der Tafelstube'' zusammensassen, um die Worte des Erzherzogs zu

prQfen, insgesammt, wie man acten massig erweisen kann, lautere

Charactere, die eher das äusserste erduldet hätteu, als etwas zu be-

stätigen, was nicht bis auf das Itüpfelchen wahr geweseu wäre. Diese

ehrenwerten Männer haben die Worte, wie „sie aus landesfilrstlichem

Munde" kamen, getreulich zusammengestellt und haben sich auf diese

ZusammensteUong Tor Jedermaun auch vor dem LandesfUnteu fortan

berufen.

Dass die Zugeständnisse des Erzherzogs auch die Städte und

Märkte umfasuten, sieht mau erstens aus der Aufnahme, wekhe die

Concession bei den Prälaten des Landes und dem Papste fand, zwei-

tens aus der Bestütigaug des päpstlichen Nuntius Feliciano Ninguarda

und drittens aus dem späteren Verhalten des Erzherzogs einer-,

der Stande andererseits diesen Zugeständnissen gegenüber.

Bevor ich auf diese drei Punkte eingehe, mag eine kleine Ab-

lehweifaug gestattet sein, die freilich stark zur Sache gehört. Wer
die Gonoesnon von 1578 mit kritischem I^lick betrachtet, wird bald

finden, dass nicht aller Yortheil auf Seiten der Protestanten war.

Man hatte bisher in einer grossen Zahl innerosterreichisches Städte das

Recht gehabt oder wenigstens beansprucht, Prädicanten zn halten. jBän^

zelne Orte wie St Veit in Kärnten beriefen sich auf ein ganz besondeiw

Privilegium Maximilians II.; dieser habe sich bei Ferdinand I. zu

Gunsten der Stadt yerwendet. Jetzt geben es alle Städte principieU

auf^ eigene Prädicanten zu halten, mit Ausnahme der vier Städte, von

denen die Pacification spricht. Wie sind die Stände zn diesem Zu-

geständnis an die geheimm Bathe gekommoi? Man kann eben die

Pacification von 1578 kaum recht würdigen, wenn man ihre Vor-

gesohichte nieht kennt Nieht lange vor den Brucker Verhandlongen

— es war im Jahre 1577 und gleiehfiiUs in Bruck ~ stritt man
wegen der Vertreibung der Prädicanten aus Leoben, Cilli und anderen

Orten. Man lieas sieh Yemehmen, wenn diese Verfügungen nieht

rQekgSagig gemacht weiden, wird's keine Bewilligungen geben. Wanun,
sagten da die geheimen ^the, steift Ihr Euch so sehr auf die Stftdte?

Wenn Sner JPlr&dicant nicht in Gilli situn darf^ wird er bei Cilti

sitsen. Diesen Zustand betraehtete man nun ab einen lechtUohen.

Man legt kein so giosses Gewiclit melir auf das Ezercitium in dckn

Städten seUbst: daAlr erhoben sieh die protestantischen Kiiehen in

MittlNilasiMi ZnU. 23
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Bachsenfeid bei Cilli, in Windenau bei Marburg, bei Rottenmann

und a, 0. Da in der Hauptstadt und in Jndenburg das Eiercitiuru

nun auch ofesetzlich gestattet war, so hatte man alles erreicht, was

man billigerweise wünschen konnte. Von diesem Gesichtspunkt aus

muss man die Concession von 1578 betrachten. Mau wird dann sehen,

dass sie doch beträchtlich mehr Zugeständnisse an die Protestanten

enthält, als die von ln7'2. Und nur daraus lässt sich erkläreu, mit

welcher Erbitterung sie von den katholischen Kreisen des Laudes auf-

genommen wurde. Die Prälaten in allen drei Ländern Hessen auf die

Kunde hievon ,,Händ' und Füss' zu Boden fallen". Dazu hätten sie

sicher keinen Grund gehabt, wenn die Zugeständnisse in Bruck bloss

au die Herren und Ritter gegeben worden wären. In der gedrück-

testen Stimmung richteten sie eine Anfrage nach der andern an den

Holl Am 22. Februar klagen sie, die «Confessionisten^ sind in Beli-

fpammäkon. assecuriert — wir nicht. Sie terlangen gleichfalls eine

Aseecaration. Der Fall war eingetreten, wo der Pralatenftand der

Meiming war, er befinde sich auch dem LandesfQrsten gegenüber in

einer schlechteren Lage, als die Angehöri^ren der A. G. Das, schreiben

sie, bereitet uns schmerzvolles Nachgedeuken, dass onserem katholi-

schen Glanben auch fsmerhin Abbruch, unserer Jurisdiction noch

grössere Schmälerung zugefügt werden könnte.

Die Prälaten zögerten nicht, ihre Besorgnisse in Rom anzumelden.

Die Kunde von dem Geschehenen erregte dort ein wahres Entsetzen.

Am 7« Mai 1578 macht Gregor XI II. dem Erzherzog die ernstestes

Vorwurfe, dass er dem Adel und den Städten ireie Beligions-

Bosfibung nach dem A. G. gestattet habe (te non solum nobilibos

illis sed totis ciritatibus concessisse facultatem eins imjncAatis

ampleetendae . . .
.i). Es dauerte gar nicht lange, da efwhien der

Nontins Felieiaiio Niogoaida, Bisehof von Sesla, mit neuen Yorslie!-

hrogen und heftigai Vorwllrfen des Papstes. Er zog nun in Steier>

mark «onaehst Erkundigongen Aber die YorgSnge in Bmdc ein. Die

Mlaten schenkten ihm reinen Wmn ein. Wie er Uber das Gesehehene

dachte, geht ans seinen Schreiben an Brshenog Ferdinand und den

Heraog Ton Baiem hervor. Die Begienmg brachte Entschnldigongen

Yor. 1^ SBchte das Geschehene absnsehwachen and warf den Stfinden

llbeidies Tor, sie hatten die Goneessionen des Enshensogs yUü firaier

ansgelegi, als dieser sie vermeint habe (qni eins verba maiori ex parte

aüter interpietati, secos etiam qnam senserat in volgos spaxserint).

Der Nuntius bewies dem Ersherzog die Nothwendigkeit eines

Widemfii. Was fBr ein Grand zu widermfen wSce aber da gewesen,

>) VHsetheiH TOn J. Zahn in den Si Geadh. BIL I p. 71.
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wenn K&rl II. den Ständen nicht mehr bewilligt hätte, als die

Schranz'sche Fassung. Sollte man da nicht eher erwarten, dass Karl

eine Belobigung seitens des Papstes verdient hätte; denn darnach

ivire ja die Macht dee Ftotestantismus nicht unbedeutend eingedämmt

worden. Es muss also schon der Umstand anfielen, dass der Kuntius

auf dem Widerruf besieht (Ostend], necessarium esse« ni S. Serenitas,

quidi^aid piovinciales sai in luoem emiserint, id ipaom aperte ae

palam ie?ooet et rescindat). Karl IL war sofort aom Widamf beteü

Dass dieser nieht eine dem Ansehen des Hanses Habsbnxg abtrigliahe

Form annahm, dankte man der Weisheit Erzherzog Ferdinands« der

auch in dieser Frage wie in vielen anderen klarer sah und kOhkr

dachte als sein Bmder Karl. IHeser hatte, nm ans seiner sckwiengen

Lege sokommen, den Enherzog Ferdinand nm Balh gefragt Wen
sandte er nach Innsbruck? Keinen andern als Schranzen. Man staunt

und fragt: Ja, weshalb hat sich denn dieser nieht mit seiner Fassung

gemeldet? Sie hatte doch klarer als alles viele Reden bewiesen, dass

der Papst irrig berichtet worden seL

Es ist durchaus kein kühner Sdiluss: die Schranzsche Fassung

existierte damals noch nicht; denn es liegt kein Orond Tor, weswegen

man sie nicht Torgewiesen hfttte. Karl wäre der schwicrlgäten Lage

entkommen, in der er sieb je befand.

lieber die Vergehen des Etzherzogs schrieb der Nuntius ausführ-

lich an Ferdinand. Er weilte in der Zeit, als er dies schrieb, in Gras

und batte gute Gelegenheit sich über die Sachlage auf das genaueste

SU informieren. Es wird also der Wahrheit entsprechen, wenn er

Bchreabt: Insuper confirmarit eis omnia, quae per se Tel per

consiliarios suos aliqnando Ulis eonoessit et quaecunque inter pro-

inciales et consiliarios S. S^. tractata et conclusa fueruni Es ist «ne

üebersetznog aus der von den Standen verfassten Pacification, wenn

der Nuntius schreibt : Etiam promisit, quod illorum conscientias aggra-

vuie iiülit et illos in exercitio novae religionis illorum uon solum non

inolestare aut impedire sed etiam defendere velit. Quae sane vera

esse ac certa et publica vox et quotidiuua exempla
d ü c e u t.

Der Nuutiüs liat durchaus Recht und dahiu giengen auch die

obigt'D Ausführungeu : Die Stände hätten ihrer Freude nicht so lauten,

nicht bo rauschenden Ausdruck gegeben, wenn sich die Sache nicht

SK> verhalten hätte, wenn ilmen nicht in der That sehr bedeutsame

Bewilligungen gemai'ht worden wären. Die ganze Stelle ist sehr

interessant, denn sie zeigt erstens, dass der Nuntius die Pacification

der Stände selbst in den Händen hatte und zweitens, dass er ihre,

23*
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nicht die Schranzsche Fassung für die richtige hält. Er sagt: Si Sua

Serenitas non concessisset provincialibus petitiouibus, ipsi nuoquam

tarn dihgentes egisseut gratias, nec ita gloriati fuissent abunde suis

petitionibua esse satistactuni. Mau vergleiche nur die Darstellaug der

Paciicatioii mit jeuer des Nuntius. Sie decken sich:

Pacific«tio&:

Dieweil sie dann B. F. D*. erclftnin>;

. . . . änderst nit yersteen künden,

dan d&ss es ir der lande negst über-

gebneu schriftlichen erclürung nichts

durchaus zuwider, sondern eine gn.

ratification derselben sei

Knntins:

Nec ita gloriati ftiissent abunde ssk
petitionibas esse aatisfactum nec in

I graciarum actione dixissent suas
petitiones fuisse a S. Ser^*'

ratificata«, (jaud S. Ser^ non
negaverit nec pustea etiam reroca*

veriti nt qni taceat consentire
Tideatnr.

Noch an einer späteren Stelle kommt der Nuntius auf die Paci-

ficatiou zu sprechen. Er sagt, die Staude verdienen, die Vergünstigung

zu verlieren, denn sie habeu ohne Wissen und Willen des Erzherzogs

die Concession triumphierend in die Welt hinaus verkündet . . . dass

aber etwa diese Concession etwas Falsches enthalte, das zu behaupten,

fallt dem Nuntius nicht bei. Er kennt sonach eben die von stan-

discher Seite verbreitete Pacificution und hält all' das, Wiis in ihr vor-

koiiinit, fUr echt Ja dabei kann doch nicht die Schranz'sche Fassaug

bestehen.

Der Nuutius gibt dann einen Bericht über die kirchlichen Zo*

stände Steiermarks. Der geistliche Stand war über den Erzhenog auf

das tiefste erbittert. Zweimal hatte er sich bittend an ihn gewandt,

er möge um Gotteswillen keine weiteren Zugeständnisse machen, swei-

mal hatte der Erzherzog die bündigsten Versicherangen gegeben. Was
aber that er? Hoc tarnen non obstante snpradictam conoessionem pro-

vincialibus secreto fecit, remotis omnibns prelatis et cunetie minus nno

seealaribna catholids enclnsis . . .

Woan aber diese HeimUchkeit, wenn Karl U. an jenem 9. Febroar

nicht einmal das gewahren wollte, was schon die Bseifieatkm Ton

1672 enthielt?

Der Bericht des Knutias an den Brsbersog Ferdinand bestätigt

somit alle Angaben der „Pacification*^ yon 1578. Jedes Worti das

sie enthalt, ist aaeh gesprochen worden. Und dem eniepKedien, tun

snm Schlnss su kommen, die Aeoaserungen der SlBnde fther die Fma-

fieation einerseits, die Karls II. andererseits. Es ist nieht andere: Um
die Befugnisse der Bürgersehaft dreht lieh der Kampf aneh in den

nSchsten Jahren.
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Auf Grundlage der (bisher noeh unbekaniiieii) Iffinelmer Gon-

fereuan Tom 13. und 14. October 1579 batte Karl IL die Gegen-

reformation mit einem HanptMshlag auf den ganzen FkotestantiemaB

in aeinen Lindem im Jaliie 1580 begonnen. An die SpitdEe der Be-

neguBg tritt der NvntiuB. Indem man aber den Bogen allEiietraff

spannte, biacb er; man mnsste sieb bescheiden, vorerst nnr eine —
sÄlerdings bedeaiende — Stellimg des FtoteetantiBmas snrllekanerobem:

die BOrgenehail. Der Kampf gegeu die protestantisehe BQigersdiaft

begann 1582 und wurde nun in ganx methodischer Weise bis aus

Ende geflihrt. Alle die GmndsStiee, nach denen gehundelt wurde,

wntden schon jetat au%esteUt und vorlltafig im Kleinen erprobt; was

sich dann später unter Esrdinand IL antrug, bietet nichts Neuee dar:

es ist die straflbre DorchÜlhmng dessen, was 1579 in Mfinchen be-

latben und seit 1582 ins Weifc gesetst wird. Beaeichnend ist es nun,

dttss es zuerst gegen den Protestantismus der Bürger in StSdten und

Märhteu gieug. Dagegen blieben nun freilich auch die Stände nicht

mOssig. Sie liessen sich Temehmen: ^^Wenn die ihnen gemachten

Zusagen nicht gehalten werden sollten, so wollten sie all ihr Lebtag

von keinen Zusagen, Pacificationen, Siegeln und Briefen mehr etwas

halten''. Das erst« Decret, das der Erzherzog am 10. December 1580

erliess, darin eleu lUirgern von Graz ;iut' das scliärfste verboten

wurde, die protestaiitisclie Stiftskirche zu be.suclieu, inusste dieses

Widerstandes wegen am 6. Februar 1581 zurückgezogen werden. Der

Wortlaut dieses Decretes ist scheu bei den Münchener Confereiizen

festgestellt worden. Schon damals wurde also fe.stfjesetzt : die Gegen-

reformation müsse an jenem Punkte in Angriff' geuommeu werden, wo

die letzte Bewilligung geschehen war. Die kirchlichen Concesaiouen

sollen fortan nur für die Herren und Ritter und ihre ünterthanen

gelten. In Städten und Märkten habe sich der Landesherr die völlig

freie Dispo.sitiou vorbehalten, mit Ausnahme der Städte Graz und

Judenbnrg, Klagenfurt und Laibach, wo die beiden Stäude, — aber

nur für sich und die Ihrigen, Kirche und Schule halten dürfen Der

Erzherzog zeige dies dem Bürgermeister und Rath der Stadt Graz mit

dem Bedeuten an, da«8 sie iusgesammt sich der Theiluahme an dem

protestantischen Gott^ienst enthalten müssten. Dieser Erlass des

Erzherzogs, der somit 1579 verfasst, Ende 1580 verkündigt wurde,

entspricht ganz der Fassung des Vict-kanzlers Schrauz und wenn diese

echt wäre, so stünde man vor der sonderbaren Thatsache, dass etwas,

wogegen sich die katholische Kirche angeblich so lebhaft ansgesprocheu

hatte, dass darüber der Erzherzog selbst dem Banne verfiel, jetzt

iormlich von einer antiprotestantischen Coui'ereuz gutgeheisseu und
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öffentlich verkündigt wurde, mii anderen Worten: Nichts anders aU

die SchiBDz'sche Fassmig iribre mm aoh/m smn zweiteiuiiAl erlawen

worden.

Man entnimmt aus alledem, was in Bruek bewilligt wurde: Es

wurde yerheissen, die Bürger nicht zu strafen, wenn lie in dru vier

Städten die protestantischen Kirclieii und Schulen und sonst im Laude

die Kirchen oder Bethauser des protestantischen Adels besuchten.

Ueber die Bedeutung des Satzes, den auch die Schranz*sche Faasui^

hat: «Als will ich die Bürger in ihrem Qewiasen nicht beschwenii*,

hat es in dem Angenhlick, als er gesprochen wurde, keine Terschiedeme

Meinmig gegeben. Was die geheimen B&the darunter Tentanden, ist

ana hekaont: Niemand sollte gestraft werden, wenn er seinen kireh-

liflhea Pflichten in den protestantischen Qotteshinsem nachkam. Und
das war natlirlich auch die ICeinnng dar Stande. Jenen Unterschied,

den man swischen Glanbens- und Gnltosfreiheit macht und der snerai

m den Httnchener Conferenaen betont wird, hatte man anno 78 nm*
soweniger Teratanden, je niher diese sogenannte Gewissensfreiheit dem
Gewissens- mid Cultnszwang stand. Im Jahre 1579 ist in Manchen

Terkfindet worden: die Paciflcation mnss Temichtet werden, aber bei-

leibe nicht auf einmal, das Geschrei — and mehr noch,— der

Widerstand wiie su gross, sondern ruckweise, Schritt ftr Schritt,

anch mnas sie »in ihrem rechten Verstand* erklirt werden. Sein

Wunder, dass jetat die »Glossen, Meinungen und Deutungen* kamen,

on denen man frOher nichts wusste. So verfährt nun die Regierung:

Auch bei dem ärgsten Druck, welcher in kirchlichen Dingen auf der

BUrgcfschaft lastet, immer heisst es: Im Uebrigen denke die B^e-
nmg nicht daran, die BQiger in ihrem Gewissen ni beschweren. So

scbon 1582, als ihnen der Besuch der protestantischen Kirchen in den

genannten Städten aufs neue entsogen, dawiderhandelnde mit hohen

GeUbtrafen belegt, eingekerkert, ausgewiesen wurden: Im Uebrigen

— hiess es — gedenke der Erzherzog Niemanden in seinem Gewissen

SB beschweren. Die protestantischen Kanzlei- und Kammerbeamten

wandten sich an Kobenzl, der ja an der Pacification vom 9. Februar

1578 mitgewirkt hatte, mn Ivath und Verwendung. Wäre in dieser

Pacification m der That der Schranz'sche Vorbehalt zu finden gewesen,

äu iiiitte Kobeiizl mit Acbselzuckeu die Bittsteller uiif die Thatsa4:he

hingewiesen, dass des l-^rzlierzo^^s Verfahren ja ganz dem Jinicker Ver-

trage entspreche. Sein Rath geht duhm: Sie mögen gehürcheu; ,Der

Er/herzog gedenke sie nicht in ihrem Gewissen zu lieschwereu. Es

gäbe genug Christen in der Welt, die von einer Stiftskirclie nie was

gehört hätten*. ,Aui Gottes Befehl, antworteten die Beamten der
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Kammer, siud wir schuldig, unser Gewissen täglich -zu üben und nicht

unsere Ohren vor ihm zu verstopfen. Und du heber Gott, wer woUta

auch solches thun? Siud wir doch alle .übernächtige Menschen",

keine Minute Tor dem Tode sicher. Noch viel weniger könnten wir

unsere Frauen, Kinder und Gesinde von solcher Lehz^ abhaUen, da

sie all ihr Lebt^ in keine päpstische Kirche gekommen. Sollten wir

sie jetet von ihrer Religion abf&hren, so würde nicht allein das Ge-

wissen verletzt sondern gerade in Boden gedrückt*. Der Erzhersog

meinte, „der wahrluift Fromme wird überall zu Gott beten*. Wo
dieee wahrhaft Frommen ihre Kinder taufen, ihre Ehen einiqgWMi

Unsen, ihre Todten begraben scrilten, wird nicht gesagt Dass die

caiaUassigen ßetheuerungen, man werde Kieaanden im Lande in

seinem OewiflseiL beschweren, eitle Phrasen waren, hinter denen sich

der Zwang lersteokie, sieht man aas den Klagen, die schon daa Jahr

darauf (1688) einliefen: „Der Pfarrer von Strassgang, liest man in

den Landtagsprotokollen, verhält sich schändlich, wer bei ihm nichl

OMWnmiaecl hat, den will er niebt begraben laieeni wer in die Kirche

nath Oxaa gehl» den eseommunidert er. In bitterster Weise fiM
aieh der Landtig hSren: ^Di« Qewiseen seien nicht die Kaiwnieiiglttag

8r. DVS nJotst maehe man neue Glosnen**. Tentsch reden, xiel dar

Idoidverweser in otaer Sitaong, keine Sophistereien, jmh» halte, was

nan sngesa^S Wae die Landaehaft Ton solchsn ülosisii snr Faci>

fieatkin hielt, ksen wk m einer ihrer Sohriften Qk Marz 1683): Tkats

der lantersten Zusiehemng Tsifolge msn die armen Bfliger ^vad eoU

doch diesen Verstand haben, dass sie in ihrem Gewissen nicht ba»

aehwert weiden; jelat will man aber dieee Besehwening mit mener
Aaslegnng auf die seharfe and hassige Inquisition deaten^^ ,Jtfan

kdnne sieh die IShlioben, teatsehen, Uaien, laatcNn Worte nit also

glossieren lassen». „Wir haben den Wehrten H F. D». getmnt, wie

schwer würde es frllen, würde non solche fremde Olearierung eis-

gamengt. In allen Landtagen haben wir nichts verlangt, als dasa man
anf got Deatseh mit uns handle and schreiba Und da ist oae die

Antwort erfolgt, wir sollen aar den Worten EL F. tnmen, sie

meine ea tceolieh und mit gutem, tentschem, anfimchtem GkmlUh gegen

«na^. nAaeh die geheimein B&th* als Biedersleot' mllssen sioh eiiansni,

dass die Worte wegen der BBrgenohaft keinen anderen Verstand haben,

als dasa man allee Wesen in altsm Stand lasse. Da komme man ab«
mm mit neuen Glossen . . . .

0 Öteieru). L<md. Arch. Laudt. Uaudl. 35, 162.
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Wäre SebmueoB Protokoll eehi, Karl hätte oft genug Qelagni-

heit gehabt, es offeutlich vorzuweisen. Es war nichtä geringe!,

wenn kaum ein halbes Jahr nach der Verleihiing der Zngestäiidiiif»

der Nuntius dem Bnheraog erklart: Neeoio qno le ab esoommmiica-

tiombns in bolla Coena Domini eximere poseek, qnae sunt ooatm

omnes laedenies ant Tiolautes ant impedienies avehiepiaoopoe, episco-

pOB alioiqae «nperioves Tel inMoiee piaelatoe .... Nonne incurrit

eseoBumuiicationeni, qnae in bnlla Coena Domini in primo loeo

ponitor oontra omnes ei singolos haeretioos* eorom credentes ipso-

ramqiie reoeptatores et ftratores ?

80 war es aoch: Efsihenog Karl befand sich ak „Eeteerfirannd^*

im Bann. Man wird sich das Bntsetsen der gesammten enhenog-

liehen lamilie ausmalen dllrien. Nnn denn, wanun hat der Sn-
hersog damals nicht den Schrans'sohen Schein herrorgesnofai Der

hatte ihn ja glänaend gerechtfertigt Da stand ea ja sehwan auf

weiss: froher durften sich die Mdicanten in allen StSdten und Mirkfeen

anfhslten, wo sie schon seit den Tagen Ferdinands I. gednldet wann,

Jetst sind es nnr mehr vier, nnd anch da war ihre Wirksandnit nur

aof die Herren nnd Bitter besehzftnkt Indess Karl IL schweigt und

die Schranz^sche Fassung bleibt verborgen.

Aber nocb mehr: Wae den Bnhersog in den folgenden Jahren

anf das tieftle klinkte und oft in einen begreiflichen Zorn venetatSi

war der immer nnd immer wiederkehrende Vorwurf des Wortinrndis,

den er seitens der Herren und Bitter m hfinn bekam. Warum legte

er denn den Sünden diese Sehrans*sche Fassung nieht oflbn vor und

bestrafte die Wortführer ab Yerlenmder und noch mehr— als FSlscher;

dann ist die Schranz'sche Darstellung echt, dann ist ja eben die Pa-

cification der Stände gefälscht. Nichts von alledem. In der ersten

Zeit nach 1578 vertheidigte sich Karl II. in München, Innsbruck und

vor dem Nuntius mit den Worten: Die Zugeständnisse seien so nicht

„gemeint" gew^n, wie die Stände behaupten. Ja aber die geheimen

Räthe, die in seinem Nam- ii mit deu Ständen verhandelten, wussten

doch ganz genau, was die Herren und Kitter verlangten, nämlich Zu-

geständnisse für die Bürger, und was sie selbst im Namen ihres Herrn

zusagten. Im Gefühle ihres Rechtes gebrauchten die Herren und

Ritter den geheimen Käthen gegenüber die stärksten Worte — und

doch, die geheimen Käthe verstummen. Ein einzigesmal taucht, aber

das ist doch auch nur eine Muthmassung, dieser fatale Bericht des

Schranz auf. um gleich wieder iu der Versenkung unterzugehen. Die

Landschaft hatte nämlich einen ausnehmend scharten Bericht au die

Regierung gesandt, darin sich Aeusderungen fjandeUi die dem £rz-
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herzog ganz besonders nahe gieugeiL Da hören wir zum erBteunial:

Auch er könnte ein Protokoll vorlegen. Dks ist nun aber doch weder

damals noch später geschehen, trotzdem die Stände auch später nicht

milder gestimmt waren, ja sicli wo möglich noch schärfer vernehmen

lassen. Gerade in der Autwort auf die Ankündigung „eines Trotokolls^^

betonen sie nochmals den Werth ihrer Pacification und erinnern

daran, wie sie zu Stande gekommen : ,,die anwesenden AusschüsBe hahea

die von landesfürstlicbem Mund ge»procheDeu Worte gekört, die ganze

Tractation in die Feder gebracht nnd durch alle anwesenden Lande»-

aoiMchttaBe sn ewigem Gedächtnis mit Handschrift und Petschaft fer-

tigen lassen".

Nach alledem ist wohl kaum ein Zweifiel möglich, dass die Dar-

stellung des Schranz eine Fälschang ist, die in keiner Weise den

Verhältnissen und Zuständen am Brucker Landtag entspricht. Daraus

erklärt sich, dass sie niemals in die Oeffentlichkeit gelangte. Alles

prieht dagegen für die Echtheit der landständisehen Fassung der

grossen Paoifioation von Bruck im Jahre 1579.
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Kleine Mittlieilungeu.

Die Zusfttze zu den Chroniken Isidors, lu der Mumiib>eü'8clieu

Ausgabe der kleinen Chrouikeu findet sich unter den Zusätzen zu den

löidor'scheu Chroniken (Auct, autiq. XI, S. 481) ff.) nicht unwichtiges

und thuilweise bisher unbekanntes Material zur triinkisclu'ii Ueschichte.

Indem uämlicli der Chronist aui Schlüsse der grösseren wie der klei-

nereu Chronik die Jahre bis auf seiue Zeit summierte, hat er den Ab-

achreiberu Auregiiiig au eigeneu Zuthateu und wenigstens zur Fort-

setzung der Zeitrechnung gegeUeu.

Ein Exemplar der grössereu Chronik ist schon bald nach der

ersten Ausgabe (til;')) nach Gallien gekommen und dort von einem

Franken fortgesetzt wordt u. Er weiss, dass bei den V^erfolgungen

der Juden durch den Westgotheuköuig Sisebiit einige zu den Franken

entkommen sind, er kennt auch die pjiutälle, durch welche das ost-

römische Reich uuter Heraklius beunruliigt wurde, mit behaglicher

Breite schildert er aber die Ereignisse, welche zur Vereinigung der

drei Fraukeureiche unter Chlothar II. 613 lührteu. Bei dem blutigen

Drama innerhalb des fränkischen Königshauses stehen seiue Sympa-

thiecu auf der Seite dieses Königs. Bis zu dessen 40. Jahre und dem

14. des Heraklius zählt er 5822 Weltjahre im Anschluss au. die Rech-

nung Isidora : er schrieb also ()24 n. Chr. Der Nachtrag iat YOXk Isidor

losgelöst und am Schluss der Chronik des Marius in deren einziger

Hs eingetragen, weslialb man ihn bisher als App. Marli citierte. Mit

Recht hat Mommsen diese rein zufällige Verbindung aufgegeben nnd

ihn unter dt rn Titel „Auctarium a. 024" vielmehr dem Isidor ange-

reiht. Der Hinweis auf das 40. Jahr Chlothura findet sich auch in

der Unterschrift dea Isidor in der ältesten Fredegar-Hs. ; die Zusätze

fehlen aber hier, uud ich glaulie auch nicht, dass sie, wie Mommsen

meint, iu der Vorlage gestanden haben, denn sie sind som Theil in
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den SofobAn Imdo» (s. B. bei d«r Jaden-Verfolgung) eingeschMlitett

päd hüten dalker nnr dnrch eine Nach?ergleichQng mit dem Origi-

naltest amgeiehledeB werden loönnen. Dagegen ist der interpolierte

ftinkiache Isidor von 624 gekannt nnd benObt worden Ton dem Verl

des Ii. b. JBV. e. 38. 4a
Nor :die Schlnssbereebnungen sind weitergeführt in einem mit der

Sitesien Fredegar-Hs. verwandton Text (Berlin, Cheltenham. nr. 16^
aaee. IX). Hinter der Snmmienuig der Weltjahre bis zum 40. Jahre

Chlothars (624) ist dort im Anschlusa au Orosius I, 1, § 5. 6i eine

detaillierte Berechnang bis 638 beif^efügt:

vou Adam bis Ninus und Abraham .... 3184 J.

vou Ninus bis Christi Geburt 2015 J. (IIXC Ha.)

vou Christi Geburt bis zum Cousulat dea öeve-

riuus junior (482) 486 J.

?om Coüsulat des Severmus bis zum 2. Jahre des

Laugobardeukönigs Rothari, ind. XI_(Ü38) W^ J. fCLC Hs.)

Summa ii84<t Jahre.

Das letzte Intervall ist um ] zu nieHrig gegriffen und dafür das

vorhergehende um 2 zu hoch, denn Orosius setzt Christi Geburt iu

das 2. Jahr vor Clir. Das Schlussergebnis ist aber durch die Angabe

der Indiction gesichert und stimmt mit der heutigen Ansetmng der

Begierung Kotharis

Auch in der vatikanischen Hs., Palatinus n. 239, saec. IX, der

grösseren Chronik geht die Rechnung weiter, nämlich bis zum 6. Jahre

GhlodoTeus II (r^ 644 n. Chr.), aber der Abstand von Isidors Schloss-

jahr iat mit 36 statt 29 unrichtig angegeben.

Gans ähnlich, wie in diesen Ess., ist auch in denen der kleinern

Chronik von Abschreibern die Schlossrechuung bis auf ihre Zeit ver-

TOliständigt worden, und eine ganze Gruppe von Hsa. schliesst mit

dem 10. Jahre des Westgothenkönigs Receswiath == Kra 69G — Welt-

jahr riS5G — 658 n. Clir. Für die Berechnung, auf welche ich die

Aufmerksamkeit der iränkischeu 'Geschichtsforscher dureh diese Zeilen

hinlenken mdehte, bietet die kleinere Chronik eine nicht onerwünschte

Eigftozung zu der grösseren.

Isidor hatte in der ersten Angabe seiner grösseren Chronik bis

zum 5. Jahre des Kaisers HerakUns und 4. König Sisebuts (—615

') N. -Archiv III, 23»i. kh schwanke übrijrens, ob nicht in dem 2. und lel/An.i

Voiten C als ^Schreibfehler tiir duii bekuuuie alte (j — Zeichen zu tasseu ist, trutz

der Bestfttiguug von 2016 dnroh Oroiius, nnd man wflid« daaa durch Herabsetniiig

dss 3. Poktens anf die richtige ZshI (484) die Rechnung mit der Sbedieferten

Gseammtsumma in Einklang cu bringen haben.
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n. Chr.) 5813 Weltjahre gezählt. Der fränkische Rechenkünstler, von

dessen Thätigkeit die Pariser Hs. 17544, saec. XII, und etliche Hss.

der kleiuereu Chronik (Moiimiseu S. 493- 505) Zeuguw geben, knüpfte

an diese ISumme ') an, erklarte sie aber aus dem ihm allein geläufigen

System des Victorius und setzte sie so= 612 n. Chr., denn sein Ge-

währsmann hatte bis 457 n. Chr. 5658 Weltjahre gezählt. Sein Aus-

gangspunkt fällt unter die Regierung Chlothars II, und er selbst schrieb

unter dessen Urenkel dem III. dieses Namens, in dessen 15- Kegie-

rungsjahre. Bis zu diesem seinem ,annu8 praesens' (=672 n. Chr.)

zählt er richtig 60 Jahre, und er bestimmt das Jahr ganz genau als

Schaltjahr und als das 113. im Cyclus des Victorius, welche Angaben

die kürzere Chronik noch durch den Consulat des Aviola ^) und Maxi-

mus vervollständigt. Es handelt sich natürlich um das 113. Jahr im

zweiten Umlauf des Cyclus, und da 457, als Victorius schrieb, noch

102 Jahre vom ersten Umlauf restierten, beträgt bis 672 die Summe
der Weltjahre 5658 + 102+ 113^ 5873; es fehlen also noch 127 Jahre

am 6 Jahrtausend.

In eben dem Jahre 672 hat nach unsenn Gewäiirsmann Chlothar

einen Feldzug gegen die Basken, oder wie es in der kürzeren Chronik

heisst, gegen die Dänen unternommen:

Chr. maj. ,0hlotharia8 exercitum contra Wascones movitS

Chr. min. ,ip8e cum ingenti exercita contra Danos (fehlt im Vat.) abiit\

Die letztere Lesart scheint mir weniger gut beglauhigti dmn
,Dano8' fehlt in einer guten Hs. ; auch lagen die BaikesD, wift wir

gleich sehen werden, dem Verf näher als die Dänen, und von ihren

Aufständen sind die fränkischen Chroniken toU« Ich glaube alao, dass

der Feldzug von 672 gegen sie gerichtet war. Von diesem, wie

überhaupt von den Thaten Chlothars III., war bisher nichts bekannt

Der Ednig starb schon im folgenden Jahre nach dem L. U. Fr. c 46.

als «pu«r<, nach dem Fortaetzer Fredegan c 2. wohl richtiger ,in iiiftti-

tnteS denn er muss etwa 19 Jahre alt geworden sein.

Noch eine zweite Denkwürdigkeit mehr localen Characters weiss

der Verf. zu demselben J. 672 zu berichten. Bischof Chado und Abt

Barcelaicus haben damals den Neubau der Snlpiciuskirehe begonnen

() In dem Anbaage sar Ubiern Chronik cfeeht aber fUadUich TbOCCXU
(llommim 8. 505).

*) Wenn das VerwandtschaftsVerhältnis in der Iftngern Chronik durch

,abavnp', in i\or knr/pvti durcli .abnepos* (denn fnr .iirncpotis' ist ,abnepoti»' zu

lesen) aun^n Inickt wird, so i»i in beiden Fällen eine Generation zu viel gerechnet

*j Dessen Nsane fehlt allerdings in den üra., doch ist Kaum daiür frei-

gelMsen. Di* vorheiigalM&deB Werte (Mommten S. 505) lind m so TSibeMeni:

4n csydo vero Victoiii CXIII*«
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au derselben Stelle, wo die alte Kirche stand und der Heilige ruhte >).

Bischof Sulpicius von Rourt^os hatte sich noch bei Lebzeiten seine

Begräbnisskirche buueii lu^^eu, und schuu unter dem ersten Abte

Domio hatten die Wunder und der Zudrang Gebrechlicher so zuge-

nommen, dass ein Erweiterungsbau nöthig wurde Von dem obigen

Neubau aber ist sonst ebensowenig etwas bekannt wie von dem Abte

Barcelaicus ^). Bischof Adus von Bourges hat dem Concile von Bordeaux

beigewohnt und war d^r /.weite Nachfolger des Heiligen. Seit dem

Tode des letztem aber waren nach unserm Gewährsmann 26 Jahre

verflossen. Das Todesjahr des H. Sulpicius schwankt jetzt zwischen

640 und 647, und man giebt gewöhnlich eine Mittelzahl an; durch

die Indor-Berectmung wird aber die Sache eutschiedeu und das Jahr 646

als richtig erwiesen. Denn die Zuverlässigkeit un&er8 Bechenkünstlers

WUL 672 iit Qber jeden Zwttlel erhaben, und es braucht kaum bemerkt

BQ werdoi, dasi er, wenn nicht dem Solpicioskloster selbst, so doch

dem Glems von Bourges angehört hat

Auch die wichtige Berechnung Tom J. 675 im Ozforder Isidor-

Codex, BodL e museo n. 113, saec. X/XI, mit Hilfe deren mir die

Berichtigung der Chronologie der Meruwingischen Könige^) geglückt

ist, hat Mommsen (S. 492) neu herausgegeben und vollständiger als

Waitz. Es zeigt sich jetit, dass dieser Merowingischen Berechnnog

eine Karolingisehe bis rom 1. Jahre Karls d. Gr. — 775 voraii»geht.

In einer Ks. TOn Modena (Mommsen S. 490) hat der Schreiber, der

elende Johannes, wie er sich selbst nennt, bis zu seiner Oeburt im

88. J. des LaDgobaidenkösigM lantpraud 739) 124 J., Yon da bis

so seiniem ,anniu praeiensS dem 27. der Hemohalt Karls d. Gr. in

itilien (»800), 62 (richtiger 61) Jahre geiShlt. In diesem Jahre war

der OilerYoQmond am 13» das Oiterftst am 19. Afirilt). Wenn man
den Tsg des WeltanfiuigB mit dem Osterüsst wandeln läset nnd, da

Gott alles in Vollkommenheit gesehalbn hat, nmi auf den OstervoU-

mond 18. April die Entstehnng der Gestime und den 4 Weltfeag setst,

so ist der SchSpfungsfcag des Mensehen der 15. April*).

Br. Krnsch.

M Ich äudere folgendermassen bei Mommsen S. 493: .bSfUican Sw S. a f.

edificare ceperunt circa illam priorem, ubi in c. reqoiescit'.

») V. 8ulpicii, AA. SS. Jan. 11, p. 175.

*) Er ist Qall. Christ. IL, p. 127, hinter Domio einzuschieben.

*) MaaaMi. Coneilia I, p. il«.

i) Ftowh t. deatich. Oesoh. XZII, 8. 477.

^ Statt Haxtiat* ist beide Male ^Mnias* bei Mommsen m lesen.
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Ein unbekanntes Diplom Konrads III. Im vorigen Jahre

habe ich in dieser Zeitschrift {Bd. 17, S. 1R7— 176) vier verwandte

Arehitische I)i]ilome König Konrads III. einer Prüfung unterzogen,

wobei ich luud, dass ihre bisher angezweifelte Kchtheit nicht zu be-

streiten seL Ich fUge heute einiges Neue hin^a, was diese Ansicht

bestätigt.

Herr Dr. Schanss hierselbst machte mich gütigst darauf anfraerk-

Bam, dass in dem Werke von Fornier, Ristoire generale des Alpes

maritimes (Paris, Champion, 1892), Band III., eine Bestätigung des

Privilegs von 1147 für den Erzbischof vou Euibrnn (E) erwähnt sei,

weldie ihm Konrad IIL 1151 verliehen hat I)a bei Fornier nor

Zeugen und EschatokoU iSigegeben war, so wandte ich mich au Herrn

Professor Paul Fonrnier in Grenoble, dessen oft erprobter Gefällig-

keit idi eine vollständige Abschrift der im D^partemental-ArchiT der

Ta^re, Heg. B. 3011, befindlichen Copie verdanke.

Damit gewinnen wir eine bisher noch nicht bekannte Uikunde

Eonrads III., deren Abdruck aber hier insofern nicht nothwend^ ist«

weil der Context fast ganz mit dem jenes Diploms (E) von 1147

übereinstimmt während die abweichenden Zeagexk nebst dem Datum

bei Fornier gedruckt sind. Ferner aber ist Zeugenreihe und Datum

sehr Slmlieh dem Privileg Ittr Silvio von Cldrien (0), und dadurch

habe isSi eine Bestätigung für meine Annahme gewonnen, daes das

bisher am meiiten verdächtige Diplom filr Gl^eu uaaiiiMtbar seL

0 wwr deshalb nimlieh besondeors angezweifelt vrarden, weil ihm

anfolge Konnid III. am- 16. Sepi 1151 in Worms nzkimdete, wahrend

er damals in Wflnbmrg gewesen sein soll. Unser neues Diplom nm
ist datork: Worms, 14. Sepi 1151. Keine Frage, dass es mit C am
selben Tage ausgestellt ist, wenn anch die Beaikondmig — wofern

kein Fehler der Gopie vorliegt um swei Tage difieriert Sin Aol-

entiiali Eonrads in der lÜtte des September 1151 in Worms ist somit

wohl nicht mehr an beaweülBfai, und das Hegest der neven Urkonde

lautet:

1151, Sept. 14. Worms. Konrad III. bestätigt dem Ers-

bischof Wilhelm von Embrun das

Privileg, das er ihm 1147 (St 3526)

verliehen hatte.

Anch bei diesem Diplom wird die am seidenen Faden hingende

Goldbulle erwähnt Die Zeugen stimmen aum Theil mit denen der

1) Ik-i urbie J.briMtuiicnsis ist hinzii«reluL;t : ,ci totius episcoiiatus tui*

(nostra regalia concediuiu»), uud statt sigillo noatro aiureo ist, wie iu C, uostra

buUa aurea gesagt.
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Urkunde für Clerieu überein (Kounwl vou Worms, Burchard von Strass-

baig, der Kanzler Arnulfl, zum Theil sind es neue: zwei Aebte, unter

ihnen Wibald von Btablo, und zwei Pröb-te. Der iu jener vier Diplo-

men vorkommende Ortlieb von Basel fehlt hier, dafür ist der ebenfalls

dort überall genannte Archidiakon Diether hier als „von Baael^* be-

zeichnet Interessant ist endlich, duss jener Notar Albert, der zwar

im Diplom für deheu fehlt, der sich aber in dem für Arles von 1 144

und iu mehreren andern Arelatischeu Diplomen findet (s. meinen Auf-

satz S. 168)t auch hier uls Zeuge anfbritt. Das bestätigt meine Aus-

f&hruugen (das. 8. 175) über den Zusammenbaug aller dieser Urk\mdeo.

Berlin. ftiobard Sternfeld.

Eifle pSpstliehe Oeheimsehrift aus dem 16. Jahrhundert.

Geheimschriften der päpstliclieu Kanzlei aus einer so frlllien Zeit wie

fe. B. in Venedig, wo ihre Ansätze bis iu das 12. Jbd. reichen sind

uns nicht erhalten.

Die ältestt bekannte Geheimschrift aus Rom stammt aus dem

15. Jahrhundert; dieselbe beruht auf blosser Vertauschung der Buch-

staben Doch wurde diese Methode bald durch die eigentliche

Chifireschrift gänzlich verdrängt. Im IG. Jahrhundert wird die letztere

im Verkehre der Curie mit den Nuntien und Legaten ausschliesslich

gebraucht. Die bisherige Nichtbeachtung dieses Ca[)itels der päpst-

lichen Diploinatik rechtfertigt unseren kleinen Versuch, welcher die

Geheimschrifi der Curie im Verkehre mit einem der Trienter GoncUs-

legeten darlegen soll.

Naeh dem Tode des Cardinais von Mantaa, welcher als Ptiiaident

der päpetlichen ConciUlegation in Trient im Marz des Jahres 1563

sliarb, wurde Ton Born an seine Stelle der bewahrte Curialdiplottiat

Caidinal Morone entsendet Derselbe traf am 10. April in Trient ein,

erlieas aber die Stadt schon am 16. April nm sidi, wichtiger Ver-

handlangen wegen, an das kaiserliehe Hoflager in Innsbruck an be-

geben; nach Trient kehrte er am 17. Kai zurück und leitete sodann

die OoncilsTerhandlnngen bis au ihrem Ende im December 1568').

Er waf, wie auch die anderen Legaten mit einer eigenen Ghiffire ver-

sehen, am mit der Curie, welche tüglich in die Coneilsverhandlungen

eingrifl^ geheim correspondieren zu kennen. In seinem Nachlasse^

') Mciäter, Zor Kennteie des veneiumiBcheii Gbiffirenwssem. Hitt Juhrbucb.

XVII. 319.

») Sickel. in den Mitth. «ks Inst. XV. 372.

•) Sickel, Hömiöche Berichte, I. 53 in deu S. B. der Wiener Akad. 133. Bd.
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welcher in ziemlicher Vollständigkeit, im Tatikanischen Archiv ruht,

ist eine Reihe von Originalchiffreu, welche an ihn aus Rom ahge>

gangen sind, erhalten. Chiffrirte Riaposteu Morone's nach Rom sind

unauffindbar; doch scheint es sicher zu sein, dass sie sich von den

erhaltenen Proposten in nichts unterschieden haben.

Die erwähnten chifFrirten Proposten, siebzehn au der Zahl, sind

uns in den Sammelbäuden der Conciliarcorrespondenz erhalten

Einige von ihnen sind mit der Klarschrift versehen, einige nicht

Wir wollen zuerst den ganzen aus der Durchsicht dieser Stücke ge-

wonnenen ChiffreschlUssee folgen lassen, um daran weiter einige Be-

merkungen über den ganzen Vorgang des Chifirirens anzuknüpfen.

Chiffre chlffrant.

Buchstaben Nomenciator

Ol, 03, 05 S. S»*, N. 8" 90 awiso 97

b 07, 09 imi>eratore 70 havere 25

c 0'_>, 04 re Catholico 50 havendo 35

d 06, oi cardinale Lorena 23 essere 4^5

e 2, 12, 22 ooncilio 30 essende 55

f 32, 42 Trento 20 qni 73

g 52, 62 Germania 10 questo 93
•

1 6, 16, 26 Francia 1 i qaello 15

1 36, 46 Spagna 21 che 65

75m 56, 66 veHcovo 71 per

n 76, 96 monsignore 91 qnä 53

0 4. 14, 24 duca 61 qoe 63

P 34, 44 V. Sri» III»* 37 coroe 95

r 54. 64 s. S"» ni»"» 47 non 39

s 74, «>4 legati 57 quando 17

t 72, 92 negooio T9 et .

o4
u 05, Ol, 0« risposta 29 oon 1

c 02 corriere 59

Chiffre non-valeur 8

Wir sehen also, dass dieser Schlüssel nach gewissen Regeln zu-

sammen gestellt ist, deren consequente Durchführung aber vermieden

wurde.

•) Es sind die Bände. Arm. LXIl. t 27 n" 5. 18, 23, 23», 32, 37, 46. 50,

66, 79, 81 weiter t. 29 107, 108, 114, 115, 116 und t. 68 n" 134.
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Die Vocale besitzzen drei Chiffren, die Consonanten (mit Aus-

nahme von z) nur zwei. Bei Vocalen allein wird die einstellige Zahl

gebraucht sonst immer die zweistellige. Für die Bucbi^taben werden

die geraden Zahlen gebraucht; da sie aber bei der Vermeidung des

Achter nicht ausgereicht haben, benützte man für einige Buchstaben

Zahlen mit der Noll an erster Stelle, wobei zur weiteren Unterscheidung

anch Punkte ttlier die aweite Zahl gesetzt wurden. Im Nomenciator

dag^n finden wir nur ungerade Zahlen oder Zahlen mit der Null

an zweiter Stelle. Ausnahme 04« das zugleich .et* and „con^^ be-

deuteik Die Zahlen werden in den einzelnen Gruppen in solcher Weise

zu Paaren gereiht, dass die sweite Zahl dieselbe bleibt und die erate

steigt. Doch ist diese Weise nieht oonseqnent dmehgefülirt, wohl um
den Deohiffireor ine sn leiten.

Wir haben aooh schon bemerkt, dass der Achter Termieden wird,

fir bat keinoi Boehstabsnwerth und wird nur als Non-Talenr swisehen

einaefaMn Wertem gesetei Er diente nnr zur Irreleitung des nnbe-

ingten Deehifienrs und bot leichteren Worttheilung fBr den im BesitM

des Schlflssels sich befindenden. Br wird gans nach Belieben hie and

da swisehen swei Wörtern eingestellt.

Die verschiedenen Zahlen für einen Buchstaben werden abwech-

selnd gebraucht. Die im Nomenciator angesetzten Wörter haben nur

eine Chiffre. Die im Nomenciator nicht aufgenommeueu Personen-

und Ortsnamen werden wie andere Wörter chiffrirt. Doppelte Buch-

staben werden nur einfach gebraucht, Apostroph und Sat/.scheiduug

nicht berücksichtigt. Es sieht also ein aus der Proposte vom 4. August

1563 entudumiener Satz: ,,Noi havemo ordinato di dar qui Ii mille

scudi u un amico del Ferreriis" in der Originalcliitfre folgendermassen

aus: iH)141G805071266481454O()f)760592480GÜ010364734616866l636

22874O2090G2680507 7680 1 6^)2002480 i2230322254 1 264 1 626748.

Die Chiffrendepeschen wurden in dem päpstlichen Geheinisecre-

tariat so verfertigt, diüss ein Concept verfaöst wurde und nach seiner

Genehmigung in der oben dargelegten Weise auf ein Blatt, welches

als Hf'ilage der anderen in Klarschrift verfassteii Depesche diente,

chiffrirt wurde. Am Ende der ganzen Chiffre fügte immer der

Sclireiber noch 4— 12 Consonanten zu, welche keine andere Bedeutung

hatten als zum besseren Schutze des Qeheimnisses beizutragen.

') Da«8 auch zu chiflrirten Depeechen Concepte gemacht wnrden, wiseen

wir, obzwar uns Originalminuten fehlon, aus den Expeditregisteru. welche, ob-

zwar nach Jahren veri'asat, auch die cbiHricrten Mittheilungen eutbalteu.

MitUMUaDceD XVlll. 24
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Am unteren Kaude des Blattes wurde dann der Adressat mit

„Rev"'o Morone^' bezeichnet, welches in Klarschrift geschrieben wohl

den Expeditionszweckeu diente.

Was die in Rom mit dem Geschäfte dieser Geheimcorrespondeui

l>etrauten Männer anbelangt, so schweigen Uber sie unsere Quellen

fast ganz. Die Ruoli della famiglia nennen den Triphoue Bencio,

welcher mehreren Päpsten als secretario per le ziphere diente Er

hatte Gehilfen. Die uns erhalteneii Moronechiffren zeigen durchwegs

eine und dieselbe Hand; blos die zwei letzten aus dem Noyember

15G3 sind von einem anderen Schreiber, Die Minuten worden, wie -

sehon erwähnt, auf1>ewahrt um registrirt zu werden.

Nun noch einiges über die Absender und Empfanger anserer Gfe-

lieimdepeschen, und ihre Behandlung seitens des Empfangers.

Fast alle an Morone abgegangenen Chiffem nnd Beilagen in

Briefen Eard. Borromeo's an denselben und sprechen Tora Papete in

dritter Person. Nur ein einziges Stttck, ein Brief vom 22. September

1563, ist vom Papste selbst an Morone in der Geheimschrift ge-

richtet^). Ausser directeu Proposten wurden auch wichtige Copien

anderer Schniketücke in der Geheimecbrift mitgetheilt. So wird die

Instruction an den Nuncias Delfino Tom 8. Joni 1563 Morone in

seiner Chilfre Ubermittelt.

Von dem Empfanger unserer ChiÖreu, Morone haben wir oben

schon gesprodien. Doch siud nicht alle in seiner Chi&e veHiMsten

Stücke nnr ftir ihn bestimmt. Es gab nämlich viele Qescfaifte, die

nicht ganz in den Kreis der ParticularoorTeepondenz gehörtm, aber

aoeh nicht der Oesanimtheit der Legaten sogleich bekannt weiden

sollten. In diesen Fällen half man sich so, dass man die Depesche

in der Chiffire des Frisidenten sehrieb, sie aber onten mit der Hemer*

knng „Bot"*" legatU in cifra Moronia'* Teraah.

Der Frisident allein konnte das St&ek entasifon und theilte den

einselnen Legaten mehr oder weniger mitw Solche Originalehiffien

sind nns drei erhalten s). Dass aber bei diesem Verfahren stich

Störungen vorkommen konnten, zeigt uns folgender FalL Eaidinal

Borromeo schrieb am 8. Mal 1563 an die Legaten nnd legte ein

solches Chiffireblatt bei. Nun befand sich aber Morone noch inlnns-

brock und den Legaten blieb nichts Übrig, als ihm die Ghiffire nach-

Eusenden. Sie berichten davon an Borromeo „non potendo noi inten-

') >Siokt»l, Ein Buolo di famiglia des FapsUw Pia* IV. Mittheil. d. laitit.

XV. 580.

») Arm. lAli t. 55 f. 824«.

•) ton. 28 n* 107, 108 tom. OB n« IM.
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dere ciö, che contenesse quella zifra essendo scritta coUa contrazilxa

che ha seco Möns. 111"'° Morone — pigliamo per ispedionte di maD-
darla subito per istaffetta ä posta ä S. m>>>* S^'' i).

Morone war also aUein im Besitze seiner OhifEre. lieber die

JBebandlang, welche er angekommenen Geheimdepeschen zn theil werden

liesB, gßben ans die Originale einige Nachrichten. Sobald dieselben

angekommen waren, wurden sie deckiörirt. Dabei gebraucht die

Kanzlei Morone^s anfanglich die Weise, dass die Dechiifrate auf selb-

ständige Zettel geschrieben worden Seit der Rückkehr Morone's

nach Trient wird aber der Modus angenommen, dass alle Dechiffkate

gleich zwischen die Zeilen der Oeheimscfarift eingetragen werden.

Was ihre Aufbewahrung anbelangt, worden sie oft bei ihren in

Klanehrift gesehiiebenen Briefen belaoen*); doch wurden die wich»

tigeren in einer gesonderten Abtheflong mglMeh mit den Papstfarie&n

aofbewahrt«). Dan einige anch der Sicherheit wegen i^eich Ter-

nishtet worden, hat Sickel schon erwähnt*).

Born. Josef Önsta.

») tom. 61 f. 181 Risposte vom 13. Mai 1563.

») Solche Zettel tind erhalten tom. 27 n« 104^ 105, 109.

•) tom. 27.

*) tom. 29. Letzter Theil mit der späteren Uebenchrift »Cifre interpretate

da 8. Ourlo et ML
•) BOm. Benohte IL 4».
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Literatur.

Entstehung des deutschen Immobilisreigenthumes
TOn Dr. Alfred Halbsn-Blumenstok I. Baad: Grundlagen. Inns-

bruck Wagner 1894. 375 8.

Ein eigenartiges Buch, dessen Endergel »nissen man in vielen Punkt«'n

wird zustimmen müssen, dessen Lectiire aber vielfach ermüdet, weil sie

oft den Eindruck erweckt, als würde da ziemlich unbekümmert um
die Frage des engeren Zusammenhanges von Tielem gesprochen, waa nur

in irgoid eine Beuehung zu den jeweils behandelten Fragen gebracht

werden kann. Und hebt auch der Autor die Schwierigkeit »Maass zu

halten* besonden-i hervor, man wird ihm doch nicht ganz verzeihen können,

dass ihm dies sü wenig gelungen sei, weil Klarheit und PrÄcision der

Darstellung darunter zu sehr gelitten haben. Das Buch will die Grand-

lagen bieten lllr eine spitare Darstellang; man kann hote, daas Bnancbe

on den Auri&hrungm, die jetzt wenig motiviert erwheinmi, im 2. Bande
noch ihre Bechtfertigung finden werden.

Der bisher allein vorliegende 1. Band bchan lelt in seinem ersten

Tlieile die gallorömitchen. im zweiten die ültesten salfrüukischen Boden-

rechtsverhältnisse. In wie weit aus der wechselseitigen Beeinflussung

romanischer und germanischer Kiemente das mittelalterliche Becht her-

Torgegangen ist, soll der zweite Band zeigen. Der erste hat die beiden

genannten Gebiete in ihrer Isolierung behandelt und mit dem Eigebnisse

abgetchlcsseUt dass in dieser Zelt die GegensKtze minder stark ersdieiaen«

als man sie allgemein annimml. rjewiss nicht unrichtig ist es, wenn
Halban Blumenstok dabei den engen Zusummetihang des Rechtes mit den

wirthschafilichen Verhältnissen seiner Zeit betont. Ist doch diese Er-

kenntnis heutzutage selbstverstSudliche Grundlage jedweder recbtsgesdhicbt-

licben Untersuchung. Nur wenn er am Schlüsse (8. 878) hervorhebt:

. ... »es ist wichtig zu sehen, dass sowohl das verfallende römische

wie dos aufkeimende gormanische Recht sich vorwiegend durch Einflüsse

und Triebfedern leiten lassen, denen eigentlich eine officielle reclitsbildende

Einwirkung nicht zugestanden wird. In beiden Fällen ist das thatsäch-

liche Bedürfnis massgebend und dieses Bedürfiiis ist für den kleinen

Hann hfiboi und drflben fast dasselbe dann möchte so nebenbei denn
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doch die Fmge gestattet sein, was denn in aller Welt als treibendes
Moment, als Triebfeder für jede gewohnheitsrechtliche Rechtsbildunj:? —
ofticiell oder inofficiell — zu erklären ist, wenn niclit das tbatsüchliche

Bedürfnis. Allen anderen Factoreu die bei der Entstehung des Gewohn-
heitsrechtes in concreto mitwirken, kommt doch in dieser Beziehung

Iwam eine Bedeatang zn.

Helkodologiseh ist «n der Arbeit xweifeUoa zu billigen, dass der

Autor nteht ntt a pnori hingenommenen feststehenden Bechtsb^prifbii

an den zu untersuchenden Rechtastoff herantritt, sondern erst aus dem-

selben die Rechtsbegriffe abzuleiten sich bemüht. Denn gerade auf dem
Gebiete des deutschen Vermögensrechtes führt eine sorgfältige Unter-

sQoiniBg mehr als eianal sn dem Eiqgebiiisse, daas muiclie der als abiohit

hiagenommenan Forman, jener »T^fMD einheitliAher Bedhteeotwickalnng*,

mit denen man gerne wie mit etwas BelbetverstiUidliobein reefanet, doch

jenes absoluten Charactera entbehren.

Was zunächst das erste Huch über die gallorümischen Bodenrechts-

verhaltnisse betrifft, so möge eine genaue Prüfung der Details solchen

überlassen bleiben, die, mit den Quellen des spätrömischen Bechtes ver-

tnat, aaeh im Stande sind den FtthrlioblBeiten bei ihrer Varwerttrang

Trots zu bieten oder sie sn nmschifiiBn. Das fiidergebnis, dem man wohl

wird beitreten können, liegt darin« dass die complicierteran wirthschaft-

liehen und rechtlichen Verhöltnisse in den römischen Provinzen bezüglich

des Rechtes an üruud und Boden zu Gestaltungen führten, für die im

Bahmen der wenigen Typen des classischen römischen Rechtes nicht das

Anslungcn sa finden ist Namentlich das Zusammenwirken und Ineinander-

greüini flffentlioher ond privater Terhftltnisse sowie der Bestand r<m

Oientel und Schutzverhältnissen verschiedener Art sind als Ursache hiefftr

angegeben. Gegenüber den Einzeldarlegungen dürften, wenn sie wissen-

schaftlicher Kritik unterstellt werden, manche schwerwiegende Bedenken

geltend gemacht werden. Wenigstens vennügcn sie m. E. vielfach nicht

zu überzeugen; auch leiden diese Ausiührungeu durch die schon eingangs

gerügten Heceinbesiehnng von all m ferne Liegendem >), was nament-

lich in den Fsrtien doppelt unangenehm berftbrt» wo die Darstellnng

natargemäss doch nur eine Gonglomerat älterer Lehrmmunngen sein kann.

In solchen Darlegungen, die zumal bei Behandlung von Grenzgebieten

vielfach zweifelsohne unvermeidlich sind, ist aber m. E. die Einschrfinkung

auf das unbedingt nothwendige ganz besonders geboten.

Das 2. Bach behandelt die fränkische Zeit. Die Ergebnisse, sn denen

die Darstellong hier gelangt, hat HB. 8. 343 ff. etwa dahin snsammen-

ge&sst, dass nach altfränkischem Rechte der Rechtsschutz des Hauses

weiter geht als der der eurtia, die überhaupt erst später rechtliche Be-

rücksichtigung erflihrt. In dem Schutzo des bebauten Ackers vor Ein-

griffen der Hirten, wie ihn die lex. sal. gewährt, ciMickt HB. das Ergebnis

eines Kampfes zwischen Landwirthschult und Viehzucht, Bauemthum und

Hirtenthom. Ein Individnalreeht an Weide und Waldland sowie an Wiesen

) Zu welchem Zwecke z. B. die oft ganz nnmotivierteii AnsfUhrungen Über

Detailpxobleine verffusungnrechtlioher Art?

L^iLjui^ed by Google



874 LUmmIok,

und Waldprodukten findet weniger Berücksichtigung in dem ältem Volks-

recht und eine Keihe von Nutzungsformen und Nutzungsarten, die später

eine Bolle spielen, werden noch gar nicht erwähnt. Man wird dem Autor

gewiss zusiinunen können, wenn er sich weiter dag^en verwahrt, dass

die im Volkmclit« und den O^pitiilarien gebranefaten rfinusoheii Beolite-

aufldrtti&e wie dominus, suus, alienus etc. nicht et?ra sehlechthin so ge-

deutet werden dürfen, als würden sie den juristisch-techniflelMn Eigeii-

thurasbegriflTen der Börner gleichzusetzen sein. Sie bedeuten nur analoge

Rechtsinstitute, deren Umfang sich nach den wirthschaftlichen Verhültnisae

ihrer Zeit bestimmt. Da von Autoren auf dem Gebiete der Wirthüchafte-

geeelddite die Begriffo felbstvecetlndliidi nur in ^Mem Bmaa gfmrnnmwn

werden können, so dürfte numehe gegen ne geriehteto Polemik rer-

idnmidet sein. Gewiss wird man BBs Ausführungen wieder sostinuBen,

wenn er den (Irund des Schweigen der lex über Immobilienveriiussening

und Execution im Gegensatz zu Fustel de Coulanges weniger in einem

rechtlichen Verbote als in dem Mangel der entsprechenden wirthschaftlichen

Vorausäützuugeu, also darin verniuthet, daüs Grund und Boden damals noch

nieht mm Yerkehrsobjtcto geworden.

Was den RinfloM und des Recht der nmifie, der Haohbem ond der

Gesammtheit auf das Inditidnaleigenihum anlangt, so n^ert HB. znnSohet

den Einfluss der ersteren. Die im Titel de migrantibus (lex sal. XLV)
enthaltene Beschränkung im Erwerb von Grunrleigenthum, dürfte m. E.

im Gegensätze zu HB's Aasführongeu besser nicht unter sachenrechtlichen,

sondern wohl nur unter den Gesichtspunkt des Bechtss dar Oemalnde-

eriassnng gebracht werden. Nicht etwa weil jeder einselne — die

Ctosammthait ala solche kommt hiebei nicht zur Geltung — in irgend

welchen s a c h e n rechtlichen Beziehungen zum Grundstücke steht, sondern

weil man jedem die Möglichkeit geben wollte, einen Unliebsamen vom Ein-

tritt in die Gemeinde zu verhindern, hat m. E. das Recht der lex sal.

diese Bestimmung gekannt, und ihr Xuiialt scheint mir ebensowenig Aus-

Unas eines Bechtei der Oesammtheit oder der vidni an Gnmd nnd Boden
geweaen an sein, wie etwa die in Bechten der letaten Jahrhunderte nicht

seltenen Bsstimmnngen, die /. B. AoslHnder Tom Qronderwerbe aus-

schliessen. Dieses Bedenken scheint mir auch gegen die ganzen Ausfüh-

rungen von S. 259 ff. zu bestehen Dagegen ist HB. zuzugeben, dass

er in den ausführlichen Darlegungen über die Chrene chruda mit Geschick

die Aofstellang Lamprechts iinterst&tst hat Insbesonden aber ist seine

Ansidit 6ber das TerhUtnis der Tolksgewalt com Bigenthomsreohle der

einzelnen, wonach die Grundbesitsverhältnissc in jenen Zeiten sich als ein

Mittelding zwischen Bodenhoheit des Volkes und Individualeigen darstellen

m. K. vollständig beizutreten. Mir muss dieses Ergebnis um so sympa-

thischer sein, als mir scheinen will, dass der von mir s. z. einumi ((iierke

Untersuchungen XXXV S. 1 7 1 ff.) unternommene theoretische Karapi gegen

den von romanistischer Seite so vielfedh behaupteten oder als esUwirer-

stSndlieh hingenommenen ahaolnten Ohanoter dea römischen Bigenthums-

*) Auch das aus einem Cap. Chlodowechs genommene AxBament 03. 260 t%
d&n t-igentlich da« einzige ist, wa« fflr die hier bekäni]>ft:e AiAuenng aogefllhit

wurde, vermag dieselbe doch in keiner Weise zu krättigeo.
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Begriffes einorseits auch diesen Ergebnissen zu gute kommen müsste,

andererseits meine riamals aufgestelUen liehauptangeii aas diesen Tbat-

besttlnden neue Bekräftigung erhalten könnten.

Aber auch hier erscheint es mehr als zweifelhait, ob der ganze Ap-
parat der hieflir m^lioten wnrd«, «ueh erfoiteludi war; «leh U«r wlre
eine kürzere aber dafEir prilgnante DanieUang» die das Wesentlicha Uar
behandelt und das niobt nur Sache gehfiiige W Sdte liul, dem Qenaeii

TOli Vortheil gewesen.

Das zweite Buch des vorliegenden ersten Bandes enthftlt nämlich

folgende Grundlegung der hier schon vorweggenummenen Schlussergebnisso.

HuKh einer knnoi Tocbeneifaing, wehdie den Plan des Folgenden angibt

und BMiliTierlt wird sanlelist ansf&hrlieli das Bodenrseht der lex Saüea»

dann das der Capitularien und das ler lex Ribuaria besprochen (S. 196
bis 29o). Der Abschnitt über die lex Salica beginnt mit einigen textkriti-

schen Ausführungen, dem der materielle Theil, gegliedert in die vierCapitel:

, Die Ansiedelung*, »Die Ausnutzung des Bodens«, ^das Subject der hoden-

rechtlichen Verhältnisse* und ,uie ilethätgung des Kechtssubjectes * folgt.

Wae saalelul im texCkritischen im allgemeinen gesagt wird, enthllt mäai
TvA nsnes, es ist der Haaplseehe nach (cf. 8. 208) die Annalime der

BroBlier'sdien Darlegung. Dass die lex nur solche BechtsYerhÜtBisse

regelt, welche vom Standpunkte des Volkes irgfmd ein Interesse haben,

wie HB, S. 210 auslührl, wird niemand bestreiten und in dieser Allge-

meinheit wird es wohl auch richtig sein, daas aus der Aufnahme von

Bechtsnormen in die lex zu schliessen ist, dass irgend ein solches Int^
ease bestand. Um so sicherer wird man ans dem Fehlen irgend einer

Bechtsnorm, daraus, dass das Tolksrecht von irgend welchen Rechtsver-

hältnissen nicht spricht, nicht die geringste Sdilnssfolgerung ziehen dürfen.

Nicht im mindesten — m. E, doch noch weniger als es der Autor

für berechtigt erachtet — kann man daraus ersehen »wie weit in jener Zeit

das Bereich der Staatsgewült loiciite, was dagegen noch anderen Organen

aDTertnvt gewesen* (8. 21 1). Denn die YoUsttndiglEeit, welche man sor

BeckUertignng eines solchen Schlosses voraussetaen müsste, wird niemand

der 1« tnsnsprechen geneigt sein; HB. selbst giebt dies ja auch zu, wenn er

dabei zur Vorsicht warnt und darauf hinweist, dass wn nicht »da und dort

oinge^treute Erwähnungen* eine Controlle an die Hand gehen, das Pruhlera

eine »Gleichung mit zwei Unbekannten* — also uulc»sl)Hr sei. — Mit

diesen allgemeinen Ansf^hrungen ist also nicht viel gewonnen und nicht

Tiel besser steht es mit den textkriüschen Bemerknngen speeieUer Art.

(8. 203—206). Würden sie gänzlich fehlen, so würde niemand sie ver*

missen oder im Buche eine Lücke verspüren; denn die folgenden Aus-

führungen wftren deshalb nicht minder gut fundiert. Jedenfalls aber hätte

der ganze Einleitungsparagraph fS. 196—216) durch eine wesentliche

Kürzung ebenso wesentlich gewonnen. Und ähnliche Gedanken überkommen
den Leser wohl anch noch anderwSrts. DadnTOb nSmlich» dass der Yerf.

nns dem Beetreben nach mOgfichst nnbeeinflnssten, Torutheilsfreien Be-
richten jede Quellenstelle isoliert betrachtet und überall alles sagt, was

darüber zn discatieren ist ist die Darstellnng in einer nnerfreolichen

') Vpr.rl z. B. im Abschnitte flber die Ansiedelung 1^. 2U»— 31 die ganzen
detaillierten AuHrühiuagcn Uber die Deutung des Wortes vi IIa, die darum iUr die
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Weise breit und eine grosse Zahl von Wiederholungen nicht zum Vor-

theile des Ganzen nothwendig geworden. Und ob diese Grundlegung

dadurch objectiver wurde, dass die Folgerungen erst viele Seiten später

auBgesprooheii worden, eneheint mir darom sweiftlhalt, einflnrnts weQ mm
doch überall in den analytisehe Darlegungen, soweit sie Baasteine für daa

Folgende liefern, sofort wabmehmen kann, in welcher Richtung diaeelben

spater verwertbet werden sollen, andererseits weil die Umrabmung der-

selben mit anderen Ausiiihrungen, die für die Hauptfragen irrelevant sind,

keine Erhöhung der Objectivität mit sich bringen kann. Gegenüber der

Neigung in. nnbegründetor BnSto und nielkt motivierten Alüäiwoifinigeii

kann aber mmal in nnseren Zeiten nicht entschieden genug Stellung ge-

nommen werden, und so mag auch die tbeilweise abiebnende Haltung der

vorstehenden Besprechung als begründet gelten, obwohl die Richtigkeit der

Ergebnisse und zahlreicher EinaelanafÜhrongen Torbehaltslos zuzugeben \sL

Innsbruck« Schwind.

A. Laputre S. J., L'£arope et le Saint-Siege a repoque
Carolingienne. I. Le pape Jean YIIL Paria, Picard et fiU

Die YoRllge seiner Methode hat der Texf. gleich salbet in der Vor-

rede auseinandergesetzt. Man findet also bei ihm strenge Wissen schafl-

lichkeit und Kritik, aber keine Gloichgiltigkeit. denn er kennt den Unter-

schied von Unparteilich kait und Uuemi>findliclikeit und hütet sich beides

zu verwechseln: er ist also gleichzeitig kritisch und empfindlich, das letz-

tere hauptsächlich, wenn er auf Deutsche zu sprechen kommt. Hat doch

die dentache Historiographie Ton den Ann. Faid, an bis anf die neneete

Zeit einen 80 ausgezeichneten König, wie Karl d. Kahlen, in unerhörter

Weise verleumdet. Für die Parteilichkeit der Dentaehen dient ihm als

schlagendes Bei9]iiel Mühlbacher. Er der seinen ganzen Scharfsinn auf-

bietet, um französischen Quellen Trrthümer iin/.uhKngen, hat gegenüber den

Ann. Fuld. nicht den geringsten Argwohn — natürlich, weil sie deutschen

Ursprungs sind. Und wie leicht wSre ea gewesen, in diesem Fkmpblet die

erlenmderiache Tendens m entdecken, denn der Hasa gegen Frankreidh

blickt überall durch. Aber die Sjritik der Deutschen nimmt sich nun

einmal nicht die Mühe zu erwachen, und es sind wenige unter ihnen,

denen Karl d. Kahle nicht ah die feige Memme gilt, von der ihre Quellen

reden. »Zaghaft und kleiumüthig*, schreibt Dümmler, »wich er jedem

Drucke der Noth*. Das fiild des französischen Königs war also bisher

duroh die Deutschen TerfUBcht, nnd Lapdtre ist es, der tneiet mit dem
ganaen Rüstzeug seiner empfindlichen Kritik eine wahrheitsgetreue Zeich-

nung entworfen hat. Die Gegner werden freilich Ar seine Resnltate nur

ein leichtes Lächeln haben: ,ceux-qui s'imaginent naiveraent posseder le

secrot de la methode objective^ Dass aber ein Franzose and gar der ge>

Hauptsache nicht« besagen, weil sie zu keinem •Schlussergebnisse tUbren. Dum
beide Formen Hot- und Dortsyatem neben einander vorkommen, ist heutzutage

«^nedies feststehend, und etwab über »das Verhältnis, in dem diese beiden Formen
zu einander gestanden sind, anzugeben, darf man eich* nach des Verf. esgenea
Worten, aleo trotz seiner Ausführungen «uicht zutrauen*.
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feierte Montesquieu sich soweit vergessen konnte, den fran/fisisclien König

gleichfalls als den feigen Schwächling zu muleu, der er nicht war, und

uneingedenk seines Vaterlandes germanischen Ursprung für den französi-

suheu Adel anzunehmen, bringt den Verf. in gerechten Zorn: die Ehre,

gsniuauadkw Blnt atalt gaUiBdiein in satiMB Adern m haben, gOnnt er

ibm allerdings gem. KacAi aUedem ist anzunehmen, dass L.*8 Blut rein

gallisch ist. wie aoeb BMne empfindlidhe Methode, von der die obigen

Blüthen genügen werden.

Grund zur Kmptiiidlichkeit hatte er allerdings, aber Deutsche hatten

ihm den Anlass dazu nicht gegeben, vielmehr verdankt er ihren ior«

gehangen i«oht vieL Seine Mhei« Arbeit llher Anaetanini BibliotheoarinB

ist, wie er in der Yonrede bemerkt, leider niobt aar Kenntnis deijenigen

Kreise gelangt, die Beiehrang ans ihr schöpfen oder doch wenigstens sich

dafür hätten interessieren können. Er beklagt den Vorzug und verweist

in der Note auf mich und meine R^-mitrius-Fälschungen (N.-Archiv XX,

S. 511 ff.X nicht ohne seiner t mptindlichen Kritik in der ihm eigenen

unparteiischen Weise Ausuruck /u geben. Ob er sich die Mühe genommen
hat, die geßUsditen Bocnmente selbst einsoseben, ist ans der Note nicht

ersiefatlich; um so gespannter wer ieh auf das L.*s^ Bneh, welches

meinen Gesiehtskreis so erheblich erweitern trollte. Aber keine Bibliothek

besitzt es, und von zuständiger Stelle erhielt ich die Auskunft, tiass es

vor etwa 4 Jahren als lateinische These zur Erlangung der philosophischen

Doctorwürde in Paris gedruckt, aber nicht in dem Handel gekommen sei,

und der Verf. es überhaupt Kionandem mittheilen wolle. 0aa klingt

gans geheimnissYoll, hat aber einen sehr realistisehein Hinteigrond. Die

These ist nicht aufrechterhalten worden, es fehlt die soutenance, nnd ohne

diese hat der Verf. nicht das Recht, sie der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Es ist aber höchst merkwürdig und für die edle Dreistigkeit des

Verf. characteristisch, dass er so»?ar seine nicht erschienen^ n Schriften den

Mitmenschen ulä belehrendes Beispiel vorhält und fa^t ihre Nichtbenutzung

Torwnxfsvoll sn bem&ngeln scheint. Um so anlTaUender ist seine Znrfick-

baltong gegenüber den wirklich ersehienenen. Wenn er im Ansehloss an

den Excurs über seinen Anastasius fortfährt: »Wir treten heute mit

Pa]ist Jobann VIII. in lie Knirtrrung der andern Fragen ein*, al.<» wenn

dieser Gegenstand hier zum ersten Mal von ihm behandelt würde, so muss

ich seinem Gedächtnis zu Hilfe kommen. Bereits seit dem J. IHUl hat

L. unter dem Titel »Stades d*htstoire pontificale. Le pape Jean YIU' in

den ,&iides religienses, philosophiques, histoiiqnes et ütt^rairesS einer

von den FStffiser Jesuiten herausgegebenen Zeitsdnift, eine Reihe von Ar*

tikeln über denselben Papst erscheinen lassen, und eine Vergleichung

zeiort, dass er diese einfach abgedruckt hat. so dass sich sogar die Seiten-

anfänge niristt'iis (liMkcn. Ueber die Häl;1<' meines Buches ist hier bereits

gedruckt, und zwar steht der letzte Aufsatz im Hefte vom 15. Juli 1095,

wfthrend die Yorrede seines Bnohes vom folgenden Tage datiert ist Diese

Sdinelligkeit in der Beproduction ist wirklich eMtaanJieh. Die Fortsetsnng

der interessanten Stadien können aber die Leser der Zeitschrift nun in dem
Buche von S. :ir>'S an nachlesen. Der Abdruck ist so mcchani.soh, dass

Papst Clemens IV. wieder 1270 stirbt, — das ist das Tode.sjahr des Nach-

folgers; L. ist in der Eile in die nächste Zeile geruthen. — und erst in
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den Additions et Correctiona hi der irrthum berichtigt. Hier .sind auch

die von Maassen entdeckten Acten einer unter Jobann VIII. gehaltenen

römischen Synode nachgetragen, obwohl sie der Verf. bereits bei Jaffe

nr. 3021 angeilihrt gefaaden hatte; dtt (Stet hat ihn aber aidit befwgm
kfinneo, die Schrift bei der AoBarbeitnog lelbBt nachsasehlagen. Der Fall

iat bezeichnend für seine Gewisee&haftigkflit» und ein anderer h&tte doch

wenigstens nach Entachuldigongsgränden gesucht. Dafür hat L. sofort

eine neue Ansicht über die Entstehungszeit des Documenta zur Hand:

sie ist aber ungenügend begründet und erscheint wenigstens bei dem
heutigen Steade der Wiwenachelt unhaltbar. Die Kapitel Uber daa Be>

giater JohiiuiB VHI. und depi labeUns de imper. potestate in nrbe Borna

sind gleich nach ihrem Erschmnan in der genannten Zeitschrift cntisK'rt

und siemlich sceptisch aufgenommen worden (N.-Arcbiv XVI, 6 46. XX, 24 1),

und die Ansicht, dass das Originalregister von der Partei des Formosus

absichtlich verstümmelt worden sei. ist in der That nur eine leere Ver-

luulhung. Auch sonst ist söiuei Methode der gebührende Beifall nicht

immer sn Theil geworden (vgl. Dfimmlar, Qesoh. d. Oatfir* Beiohi II,

238. 239).

Von der wiederholten Yerwerthung seiner literariadieu Prodoete hat

L. den Leser nicht bloss nicht unterrichti^t, sondern sogar den Glatihen

zu erwecken gesucht, als ob es sich um neue Forschungen handle. Die

Rechtfertigung dieses Geschäftsverfahrens muss ihm überlassen bleiben.

Seine Auffassung von der AnMchUgkeit giebt allerdings zu denken. Die

ErOtternng der Abmchten des BolgarenkOnige Boria bei aeiner Bekehnmg
giebt ihm Gel^enheit sich in den ,Stüdes' 1891, 8. 626, darftber niher

auszusprechen: ,La sinoeritö a T habitude de faire bon manage avec tonte

Sorte de compagnons moins honorables*. Dieses freimüthige Selbstgestftndnis

gewährt einen überraschenden Einblick in die Leliensweisheit des Verf.,

und wenn er auch in seinem Buche S. 50 die unvorsichtige Aeusseruug

giaehwinde verhflllt: Ja smeäriti n^eidat paa tont eelcalS Uaiht doch

anch 80 der Korn der Saehe erkennbar.

Die Fortsetzung wird den Pontificat des Formosus behandeln und,

>wenn es Goit gefallt«, baldigst nachfolgen. Auch hier hat L. bereits

vorgearbeitet. Von seiner Schritt ,Le pape Forniose' erfahren wir aus den

,]^tudes* 1891; er citiert sie da und bemerkt, duss ihr Druck schon weit

vorgeschritten seL Sie ist aber bis jetzt noch nicht erschienen, und es

seheint fut, dasa sie dem glelohen 8chiok«a1, wie der Anastasius, verfallen

ist Seine Ausgabe dea Registers Johanne.s VIII. soll sdion ftber die

Hälfte vollendet sein; wenn es also Gott nicht anders gefUllf, wird uns

der Vt rf. bald mit neuen Leistungen seiner empfindlichen JCritik über-

rasche n.

Die Ehre der Widmung haben die Bollandisten.

B. Kraach.

Monumenta hiatorica ducatus Carinthiae. 1. Band.

Die Gurker Geschichtsquellen 864—1232. Im Auftrage der

Dinetion des QeschichtsVereines f. Kärnten zum KX). Geburtstage
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G. Freih. Aükenhofeu uod »taii fünfeigjährigen Jubelfeste des

Veremea hg. von denen ArebiTar Aagust y. Jaksch. KlAgenfort,

F. T. KleuuDayr 1898. XXIII und 43S S. GrosaoetaT.

Der GoscIdebtBTerein für Kärnten hKito sn dem doppelten Feste, das

er im Octüber 1995 feierte, kfine angemessenere und würdigere Gabe

bringen können, als sie uns sein Archivar mit diesem ersten Bande eiues

kÄrntnischen Urkundent)ueiies geboten bat. Was der Mitbegründer and

erste Vorstand des Geschichtavereines vor bald einem halben Jahrbnndert

mit Beinen Begesten rar Oesehichte Kümtens, die in einer Beibe Ton

Binden des Archivs für österr. Geschichte erschienen, vorbereitete, was

A. Jaksch selbst durch die nutHterhafte Ordnung, Ausgestaltung und

Einrichtung des Vereinsarebivs erst ermö>/Hcbte, das liegt nun in einem

stattlichen Bande als erste voll ausgereilte Frucht vur un>. Er eröffnet

eine Publication, weiche unter dem umfassenden Tit^l vuu Monumeutu

dneatos GerinthiBe nach und nach alle gesohiohtUohen DenkmiUer Kimteni

in tieh m ereinigen beetinunt iit KatBrlieb mnis mit den nrkundlicben

Quellen der Anfang gemacht werden. Jaksch will snnächst die Urkunden,

welche auf Kärnten Berug haben, bis zum Jahre }'2(\'.) gesammelt heraus-

geben und zwar in zwei Gruppen: die eine davon, die beiden ersten Bände

der Mouumentu umlassend, bringt die Uurker Urkunden, die zweite Gruppe

Süllen dann alle übrigen Quellen bilden, welche sich auf Kärnten in rainem

bentigen Umfang beaeben. Da nnn aber jenem nmfassenderen Haae ent-

spreciend, nicht bloss das nrfcondliofae ICaterial allein herangeiogen werden

soll, sondcarn aoch Nachrichten erzählender Natur, Aufzeichnungen in

Nekrologien usw., so wurde für diesen ereten Band der Titel , Gurker

Geschichtsquellen* gewählt. Vielleicht hatte man zutreffender »Quellen

zur Geschichte von Gurk* sagen können, da ja z. B. die aus Salzbarger

Qoellen hergenommenen Nacbricbten nicht wobl als Qnrker Oescbicbts-

qneUen im strengerm Sinne dieses Wortes beaeicbnet werden können.

Ans gnten Grfinden hat Jakscb die Gnrker Urkunden ans dem Ge-

eaannistoff ausgeschieden (vgl. Vorwort S. Till). Sie bilden in der That

eine eigenthnmliche, in sich geschlossene Gruppe, die überhaupt auf jeden

Fall ganz für sich hStte bearbeitet werden müssen. Es ist ja wie ein

Leitmotiv, das sciion bei einem der erstm Stücke des Bandes (n. 5) anklingt

und immer wiederkehrend und variieii durch das ganze Buch bis zar

aUerletsten Urkonde (n. 538} nns begleitet: das singulare Beobteverbilt-

ttis des Bisthnms Gnrk ra seinem Metropoliten nnd som Reiche, der

Kampf der Gurker um die ünaM Ingigkeit von Salzburg und um die

Reichsunmittelbarkeit, die Mittel in diesem Kampfe, nämlich Fälschungen.

Erst durch Jakschs unverdrossene Forschung sind uns die Augen geöffnet

über eine der consequeutest fortgesetzten und umfassendsten Urkundeu-

fUschongen, welche das Hittolslter an&uweisen bai Und weon wur sonst

in den aofbllend sahbeioben Filsebnngen des 12. Jabrbnnderto den Sobata

der Rechte und des Besitzes geistlicher Anstalten gegenüber den Ueber-

griffen und Gewaltthfttigkeit^n der Vögte, der Ministerialen und überh inpt

der Laien als die gewöhnliche Triebfeder erkennen (vgl. Dopsch in Mitth.

des Instituts 17, 25 ff.), so hat in Gurk in erster Linie jenes andere.
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früher angedeutete Motiv in den letzten Deconnien des 12. und ersten des

13. Jahrhunderts auf den Weg der Fälschung gefühi-t.

Schon Mt'illei und Ficker (ßeichsfürstenstand 25iä Anm. l) haben die

Echtheit der angeblishen Gnrker Grandiingsarkiuideii KUiug Heiiiridis IT.

und Enbischof Gebhards von Salsboig beiwetfelt Bim hat in leSner

Abhandlung über die kirchen- und reichsrechtlichen YerhSltuisse Gurke
(Gymn.-Programm Krem? 1S72) die Fälschung derselben nachgewiesen und

bereits die Zeit um 1170 als Entstehungsperiode angenommen; ganz

richtig hat Hirn femer auch schon die ünechtheit von drei Urkunden der

ErzbischOfe Eonrad I. (Jaksch n. 42), Eberhard I. (n. 17l) und Konrad II.

(n. 249) erkannt Zehn Jahre spftter behandelte dann F. M. Mayer (Die

Oatl. Alpenlinder im Investitiiratreite 35 ff.) als letster die Gründungs-

geechichte von Gurk, ist zwar in einzelnem um ein paar Schritte weiter

gekommen, aber in Bezug auf Erkenntnis der FftUchnngen nicht über

Hirn hinausgelangt.

So liegt denn der gewaltige Fortschritt klar zu Tage, der durch

Jakeebs gründliohe nnd den ganien Gorker Urkandenitoff dnirohdringende

Fonohong gewonnen ward, wenn wir nun mit Staunen aehen und an der

Hand des Urkundenbuchs uns überzeugen können, dass nioht bloss ein

halbes Dutzend, sondern im ganzen bei vierzig TJrkunden von feite der

Gurker Kirche ganz gefälscht oder mehr oder weniger verunechtet worden

sind. Es bedurfte einer mühsamen, schwierigen und gewissenhaften Arbeit,

es bedurfte der Beherrschung aller Hilfsmittel, welche die neuere Ur«

knndenlehre an die Hand gibt, ea bedorfto der Tollsten Yertranttmt mit

der frühmittelalterlidien Geschichte des Erzbisthums Salzburg und der

kärntnischen Lande, nm aus dieser so sehr verdunkelten Ueberliefemng

üV>er an sich ungewöhnliche Verhältnisse das wahre oder wahrscheinliche

herauszuschalen, unechtes und echtes zu scheiden, die Entstehung dos

unechten blosszulegen und damit erst eine richtige hiätori^che Beurthei*

Inng des ganzen zu ermöglichen. Wie sehr dies JaJcsch gelungen, beweist

die klare nnd überzengende Darstellung, welche er in der Einleitni^ über
die Gründung und Ausgestaltung des Risthums Gurk, über dessen Ver-

hältnis zu Salzburg; tni 1 den Streit mit den Krzbisohiifen gegel>en hat.

Das Bisthum Gurk ist bekanntlich eine (Jriin Um;? Erzbischot (lebhards

von Salzburg (1072). Er verwendete dazu Salzburger Kirchengut, liaupt-

sttchlich aber die Güter des von GrUün Hemma um 1043 gestifteten

Koonenklosters m Gurk. Als Schntiherr dieses letztem hatte der En-
bischof das YerfÜgongsrecht über dessen Besitz. Gebhard hatte die Ab-
sicht, in dem neuen Bisch of sich einfach einen Vioar fÖT jene Gegenden

7U bestellt n. Ihilu r hatte ihn dt^r Er/bischof zu ernennen, vom Erzbischof

und nic tit vuui lieich hatte er seine Lehen zu empfangen, er war in geist-

licher und weltlicher Beziehung vom Erzbischof vollständig abhängig.

Heinrich IV. nnd Fapet Alezander II. gaben ihre Znttimmnng zn dieser

Gründnng, freilich doch unter d«r Voraussetzung, dass Gnrk maa DiOoese

und die gel)röuchlichen Zehnten zugewiesen wertlen. Aber weder dieses

noch ein l>i nicupitel besass (lurk in den ersten Jahrzehnten seines Be-

standes. Erst nach dem Austuben der Wirrnisse des Investiturstreites,

der auch t'ie Erzdiöcese Salzburg aufs tiefste erschütterte, konnte unter

Erzbischof .Conrad I. von Salzburg die Consolidieruug der kiichlichen Ver»
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bältnisse in den östlichen Älpenländern beginnen. Damit hängt es zu-

sammen, dass Bischof Hiltibold von Gurk in den Jahren 112;^ und 1124
ein ibnulicbes Domcapitel errichtete, dass 1131 Enbischof Konrad dem
Bitthniii eodlieh eine beBtiinmte DiOoese und 1 144 die gebflienden Zehnten

mwiee. Mnn um dieselbe Zeit hatte Qmlc enoh bereiis lukiindlielie

Ywbriefangen von Rechten erworben, die weit ftber das hinausgehen, was

ihm nach der Intention des Gründers zukommen sollte. Bischof Hiltibold

erwirkte 1130 von Konig Lothar III. eine Urkunde, worin die Art der

Gründung in den Hintergrund gestellt ist, dagegen dem Reich die Ab-

setzung des Vogtes and die Entscheidung bei Streitigkeiten über Bisthums-

gnt vorbehalten, dem Biethnm Hiinie und Zollreeht ro Friesaeh, Berg-

werke nnd SeUnen auf seinen Gütern gegeben wurden (n. 58), and 1145
erlangte das Ca])itt 1 von Papst Lucius IL das Privileg der freien Bischöfe»

und Vogtwahl (n. Beide Urkunden sind zweifellos echt; wären sie

in Wirksamkeit getreten, so hätte Gurk strenge genommen schon eine

Stellung gleich anderen Bisthümem erreicht gehabt. In der That wird

Biadmf fioinaa L (lisi—1167), der Freund der EnInaehOfo Komad L
and Eberhard Ton diesen selbst und den andern Selsborger SoAra-

ganen wie einer ihresgleichen betnehtet. Das agentliehe geistUefae und
weltliche Verhältnis Gurks schien vergessen.

Aber in Gurk selbst hatte man es nicht vergessen. Man war sich

l)ewusst. dass die Urkunden Lothars und Lucius II. den alten Urkunden

Heinrichs IV. und Alexanders II. widersprachen, dass der Erzbischof von

Safaibarg jeden Angenbliek die alte Abhängigkeit der Onrker Kirche mit

Beiiht wieder herstellen konnte. Es galt sich mit andern Waffen vor-

zusorgen: Bischof und Capitel waren hkrin einig, ja das Capitel ist viel-

leicht das treibende Element gewesen. Der rechte Moment schien ge-

kommen, als Er/bischof Adalbert von Salzburg in seinem Streite mit

Friedrich L seit 1189 aus dem Erzstiit düuhlig war, als man vom isLaiser

die direete Belohnung mit den Regalien nnd damit die Beiehsnnmittel-

barkeit m erlangen hoflhn konnte. Jetst, am 1170» begann man in Churk

eine FälscherthftUgkat, die sich mit Unterbrechungen die nächfiten Jahr*

zehnte Ms gegen 1 220 hinzog. Die Gurker bischöflichen Notare Konrad,

Arnold und Gebeno waren es hauptsächlich, welche dieses tranze Archiv

von Falsihcaten mit Ausdauer und Geschicklichkeit zusammengeschrieben

haben. Nach drei Richtungen hin wurden die alten echten Vorlagen

nm^^beitet and an ihre Stelle mehr oder minder Tenmeehtete Erzeug-

nisse gesetzt: dies waren das fteie Wahlrecht des Domcafttteb und die Un*
abbingigkeit des weltlichen Besitzes von der Balsboiger Lehenshoheit, zn

diesem Zwecke Zuriickfülining des Domcapitels auf ein ani^eblich schon

von Hemma neben ihrem ^Nonnenkloster eingesetztes Capitel. /urücktnhruni;

alles weltlichen Besitzes auf die Schenkung Hemmas imd Einlüguug von

Hanmas Hamen in die älteren Kaisomilninden; dann sweitens die volle

geisfliohe Jnrisdietion aueh auf allen aasserhalb der DiOesse Gnik gel^psnen

Besitzungen des Biathoms; und endlich das BergreuMl und Hfinzrecht.

Die Mittel, mit denen in Gurk gearbeitet wurde, bieten mannigfache

Belehrung. Nachzeichnungen der Vorlagen mit Einfügung der gewünschten

weitergehenden Stellen
;

Ablösung echter Siegel von den Originalen und

Anbringung am Falsißcat; Fassung alter echter Siegelbilder in neue Siegel-
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masso, noch öfter Nachguss echter Siegel ; aacb freie Rrtiudung von Siegeln

nach irgend einem Muster [Z. B. ^>iegel Erzbischof Balduins nach einem

Siegel X. finariebs II. in n. 17, erftindaies Siegel der Orlfla Hemne ia

n. 18); Umgeeteltang alter, nabesiegelter, nicht lieweiakrlftiger Acte in

beweiskrftftig sein sollende Urkunden durch Herstellung einer subjectivco

Fassung, Intei'polutionen und Zuthat eines Siegels ; willkürliche Zufügung

von Datierungen; B(!nüt/uug von erzählenden Quellen wie der Vita Hein-

rici II. und Vita Gel)bardi zu den gevrünschten textlichen Aenderungen

and zu Herstellung ganz neuer Urkunden (vgl n. 28 und 33).

Allein aU diese miUieam aosamniengesehmiedeten Urkunden babcn

dodi sehlieeelioh den Gnrkem nicht viel geholftn. Wir können anf die

Phasen dei B^mpfes, den Bischöfe und Capitel Von Onrk mit ihren En-
bischüfen von 1178 bis 1232 führten, nicht eingehen; der endgültige

Ausgleich von 1232 brachte zwar für Gurk insofeme eine Errungenschaft,

als künftigbin das Capitel aus drei ihm vom Erzbischof vorgeschlagenen

den Bischof wihlen nnd die Ministerialen Ton Gnik in ihrem Traoeid

aieht bloes Salaburg sondem aneh das Beich ananehmen sollten. Allein

sdion Im Laufe des 1$. Jahrhunderts verzichtete das Capitel auf die Prä-

sentation von drei Personen (Hirn 53 f.). der Ertbischof erhi^t ao UMi»

sächlich das unbeschränkte Besetzungsrecht.

Anffallend ist nun, dass in dem langen Streite diese Fälschungen

so weit wir sehen von Seite Gurks nur zum geringen Theile ins

Feld geflllnrt wurden. In den Jahren 1179 md 1180 haben sieh

die Gorker gar nicht anf die bis dahin schon vorhandenen Ftiachnn-

gen bezogen, sondern auf das Privileg Lucius IL und auf die hmge Ge-

wohnheit ; im Jahre 1206 haben sie allem Anschein nach nur die RÜ-
schungen auf den Namen der Erzbischüfe von Salzburg (n. 31, 42,

171t 249) au der Curie produciert (vgl. Einleitung 23» 25); in ein paar

andern minder wichtigen Streitininoten wurden oneehte Ihrknnden an der

Curie rar Beetttignng vorgelegt» so n. 213, SOS. Diese Thatsaehe fiUirt

uns auf den Gedanken, dass in dieser grossen Beihe von unechten Ur-

kunden doch im einzelnen recht bedeutende Unterschiede wulten. Gewiss,

in Bezng auf die Hauptsache, das Kechtsverhältnis zu Salzburg und zum

Reich, haben die Gurker mit Bewusstsoin und mit voller Absicht der

Eaiächung gehandelt. Aber in einer iieihe von andern Fällen, etwa be-

sonders dort wo es sich um ordinatio nnd adnünistratio, d. h, die voUs

geistliehe und weltliöhe Verftgong ttber eine Kirche handelte» da macht

es uns doch den Bindruck, dass wir das auch an andern Orten auftret^nde

Bestreben vor haben, das ohnehin und ganz rechtmiissig Erreichte

durch iiltere oder bessere urkundliche Zeugnisse zu stützen. Ereiiich sind

auch solche üri<unden Fälschungen, insofern sie nicht das sind was sie tu

sein vorgeben, aber im Gegensatxe zu jenen materiellen SUsohnngsn

konnte man diese als bloss formelle besekhnen. Ja in eiaadnen FH&n
streifen solche Orlranden sehr nahe an das, was Jakseh aoderemale gans

richtig als blosse Innovationen bezeichnet hat, Erneuerungen von Urkunden

mit verschieden t-n Zuthaten, welche ganz und gar nicht der Zeit der Ur-

kunde entsprechen, alter sine rfeniacht sind. Die Kirche St. Martin

am Krapfeld wurde zur Zeit Erzbischul Hartwigs von Salzburg (991 bis

1023) von einem Bdlen Heimo errichtet» im Jahre 1076 wurde sie von

L-iyui^ed by Google



Utamlor. 388

Bisehof Gunther von Gurk neu iiufgebaut und dotiert, vor 1 142 ward die

ao den Bischof lioman 1. von (iurk, c. 1158 von diesem au das Gurker

Oapitel geaehenkfc, 1168 erkumte Wsterem EnbiMhof Sbofiiaid «oadrOdE-

Uob admüustmtio et ordtnatio darUbtr m. Nun wurde Im Jehie 1076 der

eiie onbeglaabigte Act aus der Zeit Hartwigs umgeschrieben, mit einer

unmöglichen Jahreszahl, einer Bannfumel und einem nachgebildeten Siegel

Hartwigs versehen, n. 11, von Jak>(:h als Innovation bezeichnet. Um 1200
alter wurde die Urkunde Erybisehof Gel»bards von 107 5 über die Weihe und

Kebtauration durch Gunther umgeäuhriebeu und ein Puääu» eingeschoben,

wonach aohcn Qebhafd dk Kirebe aii Onrk geaefaeakt bfttte (n. 36); ehenao

wavd glfliehieilig eine ürknnde Snbiaohof J^mrada von 1 1 46 ungewan-
delt, um die Schenkung der Kirche und aller Rechte daran schon durch

Gebhard hineinzubringen (n. 142). Um 1200 besass aber das Doiucapitel

alle diese Rechte schon längst. In n. 37 haben wir eine Erneuerung

einer Urkunde Ensbischof Gebhards von 1087, welche ebenfalls um 1200

entstand, um in die Urkunde hineinsabringen, dass schon der Gründer dw
Kirobe in ftigem Ar aifib auch daa PMronalaredit erwaib; dieae Kiidie

in Prqjem war aber aehon 1163 mit allen Rechten an das Oajptal ge-

kommen und ihm 1 I H 4 sogar durch Papst Lucius III. bestätigt worden.

Ganz ähnlich ist n. 74 die um 1200 entstandene Neuausfertigung einer

Urkunde Erzbischof Kourads von 1134. worin der Passus über ordinatio

et admiuiäiratio in Otmanacb eingeschoben ist; diese schenkte 1163 Erz-

biaehol Ebeibanl dem Oapitei, weläea aie ako 1200 ebemlhUa aehon lange

beaaaa. Aehnliehe FftUe begegnen in n. 202, 280, 292. Devaelben Wende
dea 12. und 13. Jahrhunderts gehören aber auch fast alle Innovattonen

an (n. 60. 109, 163, 186, 216, 263) und sind theilweise von denselben

Schreibern angefertigt (so n. 60 und 216 von Arnold); sie sind mit

uachgeabniten oder abgenommenen Siegeln v&rsehen und haben allerhand

Einsohübe im Contexte. Es macht den Eindruck, aU ob man in Gurk

um 1200 hanun eine groaae Generalreviaion aller Beritititel Toiyenommen,

nicht beweiakllftige alte Acte in der Form von wirUkdien, besiegelten

Urkunden erneuert und eine Reihe von Urkunden umgeschrieben hätte,

WD die Erwerbung des Rechtes als älter erscheinen zu lassen. »Alle

diese Dinge bewegen sich, wenn ich die Worte wiederholen darf, die ich

einst gerade über die aheien Fälle dieser Gurker Innovationen {n. 7, 11,

24) in dieaen IGtlbeilungün 5, 365 gesagt, auf dem aeblflpfirigen Zwiadian-

gebiet iwiaeben voller Eehtheit bia an voller SUaehong. Nnr in den

gttnsUgen Fällen, wo auch anderes Material inr Yergleichung und FMhuig
vorhanden ist, wird es der Kritik gelingen können, die Entstehung und

damit auch die Stufen der Glaubwürdigkeit solcher oft sehr sonderbarer

Machwerke darzulegen*. Allerdings ist nun dieses sachliche Substrat in

Jakschs Werk in aliseitigater Weise herangezogen und berücksichtigt und
insofeme verschllgt es weniger, wenn nach unserer Anaioht in manehen Fftllen

statt der Brandmaotkong mit dem Worte lüaebnng ein milderea Oeaammt»
urtbeil am Platze gewesen wäre.

Auch abgesehen von diesen merkwürdigen Innovationen und vielen

Fälschungen bieten die Gurker Urkunden eine Fülle von interessantem

Material für die Kenntnis des südostdeutschen Privaturkuncienweseus.

Qeiado die Uebeigangsseii von der Heiraehaft der Notitia und dea nab»-
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glaubigten Actes zur besiegelten Urkunde erzeugte eine Menge eigenthüra-

licher Erscheinungen. Wenn n. 89 ein in eine iianddchrift eingetragener

iLct ist, 80 fivdaü wir andteneits tnfflieh« Beispiele von SMclieBi die

ibrar F^issong aaoli als die rmnsten Acte ersoheiiieii, welehe aber dmeb
stillschweigende AuhKngnng aiies anthentiaciheii Sie^^ und sei es auch

das des Empftingers, zu Urkunden gestempelt werden, so n. 23, n. 193

von c. llör,, n. 200 von 1157 und noch n. 3S4 von 1200. In anderen

Fullen treffen wir zwar urkundliche Formeln, subjective Fassung, ohne dass

jedoch der Aussteller genannt wäre, der nur aus dem Siegel erkennbar ist,

B. 214 imd 215 Ton 1160 und 1161, n. 251 on 1167, 260 von 1169,

n. 411 Yoa 1206— 1212; vgl dazu die Vorbemerkiuigeii 8. XIX. Von

Herstellimg der Urkunden durch den Empfänger finden wir eine Reihe

lehrreicher Beispiele. Die Urkunde des Patriarchen Udalrich von Aquileia

von 1169 für das Gurker Capitel (n. 258) ist von dem Gurker Notar

geschrieben, obwohl der Patriarch seinen eigenen Notar bei sich hatte

vad dieser die Beeognition und Siegelung vomalun laut der Y<m ibm ge-

sebriebenen Zeile: Bgo Bomnlns domini patrisarohe aotariiu preaeateoBi

paginam leoognovi, mandato eius sigillavi et mana piropria subscripsi.

Die Datierung dieses Stückes aber lautet: Actum a. d. i. llfiO indict. 2,

apud Ratmarsdorf postulata, sed apud Villacum '.». kal. apr. data — ein

schüiieres Auseinanderhalten von Handlung und Beurkundung lässt sich

nicht denken. Aehnlich sind Urkunden der Erzbischöfe Albrecht und

Sberbaid von Salzburg für Ghirk von 1 192 (n. 356) und 1208 (n. 396, 399),

wie nicht minder eine ürkonde Herzog Leopolds von Oesterredeh von 1203

(n. 398) von Gurker Schreibern geschrieben. An den drei letzten Stücken

ist das Siegel in der für Gurk ausserordentlich charakteristischen Weise

rückwörts eingehängt, eine Art der Befestigung, die ja den österreichi-

schen Herzogs- und Salzburger Bischofsuikunden im allgemeinen fremd

war. Wir mfissen annehmen, dass hier entweder dem Empftnger ein

Si^ielabdmok gegeben nnd ihm die Anbringung ttberiassen wnrde (vgL die

Plattensiegel Buchwulds Bischof and FOntenork. 177 f.), oder dam der

Empfänger die Wachsmasse auf dem Pergament in seiner Weise vorher

anbrachte und rlann der Abdruck des Siegelstempels darauf erfolgte. Weitere

FaHe iler Hersteilung durch den Empfänger sind n. 43(» (Markgraf Heinrich

von iatrien 1211), n. 436, 466 (Erzbischof Eberhard 1212, 1217), n.

474, 475 (Mimsteriale Otto, Abt Ubrich von St Fbnl 1218). Diese lela-

teren StSjOka scfafieb Oebeno» der anoh das ganze n. 471 mitaammt den

angeblich eigenhändigen Unterschrifben des Propstes von Gurk und der

Aebtissin von Göss geschrieben hat. Solchem Fall gegenüber steht ein

entgegengesetzter in n. nOn von 1227—1230, mit der sehr bemerkens-

werthen Unterschrift: Ego prepositus de S. Magno subscribo, quia sigillum

ad Presens non habeo. Es liessen sieh nodi eine Beihe anderer lehr*

reicher Esempel hinanfSgen.

Es ist klar, dass diese ganzen Ergebnisse nicht gewonnen werden

konnten ohne die eiiidringendste Anwendung von Schrift- und Dictat-

vergleichung. Selbst jenen, die sonst mit einem überlegenen Achsel-

zucken über solche Uiitersuchunfjen abzusprechen lieben, dürfte es bei

der Benützung dieses Gurker Urkundenwerkes einleuchten, dass man einem

denrtigen Btoff gegenüber ohne diese Hillhmittel überhanpt nichts ans-
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richtet und dass erst (Udurch ein gebahnter Pfad für die richtige histo-

rische Beurtheilang erschlossen ist Wir haben in diesem Bande nach

d«ii DiplniMia ffiokela das erste und gleidi auch herromgende
Beispiel, dus ein nmfaagreiehes UriEondenwerk mit ConeeqneoB und
daher auch mit Erfolg in dieser Richtung durchgearbeitet auftritt.

Schlicht und unaufdringlich, ja unauffällig bietet Jaksch bei jedem

Stück das Ergebnis langwieriger und mühsamer Untersuchungen dar.

Wir bedauern es mit Jaksch, dass es ihm nicht möglich war, durch

Beigabe von Fsosüniles nicht bloss die Belege für seine Annahmen
m geben, sondern ttlierlianpt diese Gnrker Urkunden zugänglidier nnd
ansehanUcher zn machen. Wir hoffen zuversichtlich und mOohten es

dringend wünschen, dass doch beim 2. Bande Facsimiles beizufügen mög-
lich werde. Was die Dictatvergleichung betrifft, hat Jaksch allerdint'3 hie

und da bei den Bemerkungen zu den Stücken einige Andeutungen ^^egcben

and bat in den Vorbemerkungen S. XYIil ö'. die Gurker Nutare und die

von ihnen Terfessten nnd gesehriebenen Urkunden angeführt Da wflre

nun der Ort gewesen nnd es fafttte nicht unteriaseen werden sotten, bei

den einzelnen Notaren eine kurze ?n «i^mmffllMhigwid^^ Charakteristik ihres

Stiles, ihrer Dictateigenthümlichkeiten zu gebf^r) Wir zweifeln nicht an

der Richtigkeit von Jakschs Zuweisungen, denn wir wissen, dass dieselben

das Resultat jahrelanger und immer erneuter Durcharbeitung des Stoffes

sind. Aber im allgemeinen gesprochen, ist eine solche Begründang doch

imuer wfinsehenawerih, aneh im Infeerssse der Urknndenlehre; ganz be-

aonders in vorli^endem Falle, wo so viele Fälschungen, Yernnechtungen

and Innovationen das Werk derselben Männer sind, welche die ttbrigen

Urkunden vou Bischof und Capitel verfasst haben.

Was \vir sonst noch auf dem Herzen haben, ist nicht viel und möge

gleich da angeschlosäen werden. Es erscheint mir ernstlich zweifelhaft,

ob blosse AnAhmngen Yon Onrker BisehSfen in fremden Urkunden und
Aufteiehnungen und IhnHohes (a. B. n. 6S ff^ n. 99 ff.) in die »Gnrker

Gesohiehtsqnellen < hineingehören; eigentlich fallen solche Erwtiinungen

and Zeugenschaften doch viel besser dinem Regestenwerke zu. Die Ur-

kandentexte sind mit grös-ster Sorgfalt und mit Beobachtung aller

Momente des Schriftbestandes ediert; nur bei den feierlichen Papstprivile-

gien vermissten wir Bemerkangen, ob and wie weit bei dem Kreuz in

der Bote und bei den Unterschriften des Papstes (mit Ausnahme von

B. 493) und der Cardinäle Wechsel von Hand und Tinte auftritt. Mit

der gesammten Druckeinrichtung und den Editionsgrondsätzen, die sich

enge den Diplomata anschliessen, sind wir bis auf nebensächliche Kleinig-

keiten vollkommen einverstanden, nur in einem Punkte niÜLliten wu den

Herausgeber dringlichst bitten, lu Zukunft eine Aeuderung zu truüen:

Blmliflh in dem ttbeimäüsigen Qebranoh TOn AbkttRungen und Siglen

für die Bniek- und Literaturangaben. Ich kann da den Worten Tangla

in den QOtting. Gel. Anz. ISOCi S. 910 nur aus innerster Ueberzeugung

beistimmen und kann damuf hinweisen, dass auch Fest^^r in der Deutsch.

Zeitschr. f. Geschichtswissensch. N. F. 1 Monntsbl. 184 ähnlichen Miss-

brauch von Kürzungen in den Regesten K. Sigmunds von Altmann mit

Becht gerügt hat. In Urkundenbüdiem soll man doch um OotteswiUen

diese Unsitte nieht einieissen lassen, die ich selbst an den Jahresberichten

lOMwUnita XYIIL 26
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der Geschichtswissenschaft, von wo sie ausgegangen, nur aU ein notli-

wendiges Uebel betrachten kann.

Wir haben in onsenii Bemerkungen in erster Linie die diplomataaelie

Seite des Ourker Urkondenwerkes besproclien. Allein es ist gerade dieie

Seite hier von solcher Wichtigkeit, die richtige diplomatische Bearbeitung

so grundlegend für die liistorische Verwerthung, dass, indem wir diese

Bearbeitung als eriie vorzügliche kennen gelernt haben, daraus zugleich

aach die Bedeutung der Publicaüon für die Geschichte Gurks, Kärntens

und der Ostalpenlfinder überhaupt erhelli Kfimten bemtst in dem Bande

den Begioii eines einheitlMdiea Qaellenwerkes fBr ieme Cleseliiohte; die

eebwierigste Frage adner frühmittelalterlichen Geschichte, eine Frage aooli

von allgemein verfassungsgeschichtlichem Interesse, sie ist gelöst. Gegen

150 Urkunden sind hier zum erst«nmale vollständig voröfifentlicht, tiar-

untt r beinahe die Hüllte ans dorn 11. und 12. Jahrhundert; die übrigen,

bisher in den alten, unzulänglichen und oft schwer zugauglichen Drucken

bei Biohhoni, Honnajr new. aenferent, sind geeammelt und kritisoh ge-

eichtet Bs ist eine Freade, auf solehem Qnmd und Boden weiter m
arbeiten.

Aach die äussere Ausstattung des Werkes, welches aas der Ofhcin

der Klagenfurter Firma F. v. Kleinmayr hervorgegangen, ist eine durchaus

angemessene nnd gefUllige, ja stattliche und schöne. Die sehr danken»-

werthen SiegelabMldtiBgea ain SeUosse sind gut ansgeführt.

So haben wir denn ein dozch und dnreh gediegenes Werk vor ons,

eine Fracht L'rümllicher, gewissenhafter . und unermüdlicher Arbeit. Ks

erdient vollauf die Unterstützung die es gefunden und verdient sie dort

noch zu finden, wo sie bisher vielleicht ausgeblieben. Das Land Kümten,

sein Geschichtsverein und dessen Archivar dürfen mit wahrer Befriedigung

auf dieseu glücklichen Beginn ihres Unternehmens blicken, dem wir ein

ungestört gedeihliehee Fortscbreiten wflnsohen.

Wien. Oswald BedUch.

Reges ta iniperii XI, Die Urkunden Kaiser Sigmunds
(1410— 14.'i7) verzeichnet von Wilhelm Altmann. 1. Lieferung.

Innsbruck. 189(3. Wugner'scbe Huchhandliiug.

Die äussere Anlage dieser Sammlung ist die der Böhmer*sehen Re-

gesten in ihrer Neubearbeitung, an die auch die vorliegenden schon durch

ihren Titel auknüplen, wenn eleii-h diese Arbeit > tjaiiz ohne Zusammen-

hang mit der Böhmerstiftuug ente>landen ist*. Im Uebrigen ist freilich

gleioh aa der Sintae der Saaualung eine Aendemng sa Teneiefanen, die

iidi für keinen Fortsobritt halten kann. In den früheren Theilen des

grossen Begestenwerkes warde auch die Geschichte der einzelnen Herrscher

vor ihrer Wahl berücksichtigt (s. Mühlbaclier Regg. der Karol. zu Pippin.

Karl deiu Grossen usw. Uttenthal zu lieiuiieh I. Ott^ 1. usw.); Huber

hat seinen Hegesten Karls IV. noch die Sammlung der Kegesten KarU als

Markgrafen von Mähren vorausgeschickt: in dem vorliegenden Werke ist

weder anf Ungarn, noch aofhllenderweise anf Brandenbarg Bflekaieht ge-
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nommen. Aufgenommen sind auch nur jene , Briefe uml Urkunden, die

sich erstens als Urkunden Sigismunds im strengsten binne (durch deo

Anfang »Wir Sigmnnd etc.*) kennzeichnen und iweitens nur Sigiamimds

Tbttigiroit lür du rOniBdt-deiitselie Bdoh TennMhanliohan«. Die ür-

kanden Sigismunds für Ungsrn wurden deswegen nicht vermerkt, weil die

Budapester Akademie die AoBgftbe «nes Codex Sigismundianus vorbereitet.

Trotzdem wiUe es nothwendig gewesen, auch die ungarischen Urkunden
herf in/u/iehen. denn ganz aUgesehen von dem, was hierüber schon von

anderer Seite bemerkt ist haben nicht wenige der hieher gehörigen Ur-

knndMi «inen genuien Beiog auf OBtemiefaiflehe, mllirisehe und bOhmiaelie

Verbiltnieae, die anf keinen IUI ni Übergeben waren. Schon die dne
der unten Biilgetheilten Proben wird das Gesagte terdentUehen. Dann
denke man an das mBhrisch-husitigcht' Süldnerwesen in den oberongari-

schen Städten. Derartige Urkunden bitten unter Hllen Umstanden ans

dem ungarischen Urkundenmat^^rial ausgehoben werden müssen. Die Uaupt-

qoelle der yorligenden Sammlung bilden die Beichsregistratorbficher imd
dM Aebtbuch BigisoinndB. Die in tioheebisciier Sinaehe arlassenen Ur-

Inmden sind von A. Novai^ek bearbeitet Ein Register der benützten Ar-

chive soll die zweite Lieferung bringen : es ivtre entschieden besser ge-

wesen, wenn diese Archive schon jetzt im Vorworte trenannt worden würen,

wahrscheinlich würde fiir die Nachtröge noch manches Stück eingclauteu

sein, während man im Augenblick nicht weiss, ob dies oder jenes Archiv

bereite dorehibracbk iat.

DasB die Begasten jener Urkunden, die »in bequem ingln^ichen

Werken abgedmckt sind*, knapper gefasst sind als die ungedruckten

Urkunden, kann man ja im allt^'emeinen billigen: die Hauptsache bleibt

hiebei aber doch die jrrössere oder geringere Bedeutung ihres Inhalts, und

die Fassung der Regu>teu ist da nicht immer eine glückliche. Die hand-

sebrifUiche Uebevlieferung wird mit möglichster Vollständigkeit veraeichnet;

die Angabe llterer Drucke fbhlt hti jenen Urkunden, &b in den deni>

sehen Beichstagsakten enthalten nnd. Bei ungedruckten Urkondto ist

wie billig neben dem reducierten auch das unaufgelöste Datum angegeben

und sind die vielen Fehler, die sich hierüber in den Urkundenbüchem tinden,

corrigiert. Von erzählenden Quellen sind nach Böhmers Vortjang »die anf

die Regenten bezüglichen Zeit- und Ortsangaben^ der Anualeu und Chro-

niken mit aufgenommen. Anoh bier kann »an über das Ausmasa des

anfininehmenden Stoffes Tersehiedener Meinung sein. leb würde gana

unbedenklich einige Stellen aus Ludolf von Sagan sngefligt haben, z. B.

aus Cap. 55 des erstini Buches oder sonst einen un l den anderen ftir die

Characteristik Sigismunds V)e<leutsamen Satz. Im Uebrigen wird man es

nicht t-adeln, wenn in der Aufnahme einzelner Stelleu aus Annalen und
Chroniken wirklieb nur auf Wichtige-^ Bücksicht genommmen wird. Es ist

ja ganz gut, wenn man mit dem Baum sparsam umgeht, wie cKea bei Alt-

mann der ^11 ist, aber ee will mir scheinen, als ob dies hie und da anf

Kosten der Deutlichkeit und der Möglichkeit einer raschen Orientierung

geschehen wäre. Die vorliegenden Regesten heginnen mit dem f). August

1410, dem T^e, mit welchem Sigismunds Bemühungen am die römische

') Deutsche Zeitsehr. f. Geeohiehtsw. N. F. L HonatsbL 182.
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EGoigakrone ^) anfangen und sohliessen mit dem 4. Augast 1418. Da wk
den BrUftmngen A*s die Sunmlnng bereits im Jebre 1893 abgeMbloMen
wurde, dürften die folgenden Hefte bald erscheinen. Zü, bedauern ilt dar

Umstand, dass einzelne Archive nioht zugänglich waren, »weil sie geordnet

worden oder der hetreffen«]^ Beamte verreist waren*, lu diesem Fall

wird das Fehlende wulil l^ald nachgetrai,'en werden können. Schlimmer

ist es, »daüü von maucheu Archiven auf die Frage, ob äigmund-Urkundeu

Yorhiaden seien, nicbt dnmal eine Antwort «ngieug *. Dm dtvf IvBilicb

b« dem Znetand Tieler F^ivatardiive nicbt Wander ntihmem. Aneh die

Archive gtädtiacher Gorporationen sind nicht selten in einer chaotischen

Verfassung, so dass ein Arbeiten daselbst geradezu unmöglich wird. So

kommt es, dass leider auch heute noch viel und oft auch wichtiges Mu-

terial verloren geht. Mir tielen jüngstens einzelne Urkunden in die H&nde,

die offenbar auch einem stadtisehen Arcbi^ angehörten. Sie fi^n in die

Znt Sigmnnda» freilich erst in das Jahr 1480, und behsadshi den sngeb-

licben Ritnabnord der Juden ; in den 8tldten Schwabens nnd Tomehinlidi

in Constanz, Ueberlingen, Raveneborg und Lindau kam es hierfiber za

schweren Judenverfolgungen, und die Juden wurden an ihrem Vermögen
hart gebüsst. Hoffentli» h wird A. noch in der Lage sein, diese Stücke

in das uuciit>te Heil uufü^unehmen, bisher war nur wenig über diese Sache

bekannt (Ascbbach III 354, 472). Man wird den Urkunden entnehmen,

dass Sigismund keineswegs so mensofaenfrenndlieh nnd nneigenntltsig ver-

ftlhr, wie man wohl gemeint hat.

Ein anderes wichtiges Aktenstück, das gleichfalls in meine Hände

gelangt ist und wcdil wie die früheren einem ungarischen, wahrscheinlich

dem Pressburger Archive entstammen dürfte, ist von einer solchen ausser-

ordentlichen Wichtigkeit auch fär die wirthachaftlichen Beziehungen Oester-

reichs m Ungarn, es enthftlt so viele Angeben ttber Sigismimds Reisen

nach Constans, FSris» an den Bhein etc., dass ich mir nicbt Tersagen

kann, den wesentlichen Theil auszuheben und TORulegen. Das Stflck,

auf einem einen ganzen Bogen füllenden Blatt geschrieben, ist das Concept

einer Eingabe an den Küuig. worin die Cründe vorgelegt worden, we«ih!ilb

die Stadt so sehr ins Abnehiueu kommt: die Schuld tragen die grosäcu

Anzapfungen Frsssborgs in Folge kgl. Besuche oder Reisen nnd die wirth-

schaftliche Enghersigkeit der Oesterxeiober, die, wiewohl sie den nngari-

sehen Markt beherrschen, ungarischen Weinen den Durchgang durch Oester-

reich verweigern.

Durichlewcbtiger fuei-st und gnediger lieber herr; geruch zu vernemen

ewer kgl. guad dje Sachen, da ewer stat ze Frespurgk var abgenommen
hat und tegleich abnimpt.

Der Slandersperger weert uns su stressen, ewer stat ftey-

thum, darumb haben wir gethan iuer Bw. gnad gen Fiissaa aya rqrs

mit IUI pberden faoit Ib. 40
Item, wier haben .... venert mit grossen raysen inner u. ausser

l&nds.

•) Die Literatur über diesen Punkt ist in 13» verzeichnet. Nachzutraben
iat jetst Scbwerdfeger, Papst Johaon XXtU. und die Wahl iSigismunds zum rö-

puMhen Ktaig. Wien 1805.
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Tfem, fuer unser gn. fbiw die kaidgin gen Offen ayn myii.

Item, zu den lantherm gen Offen ajn lays.

It«m, gen Tyerua ayn rays.

Item, zu dem ertzpisscholff gen Gran II raya.

Item, ut dma ertzpisscholff in dye eysenen statt ayn rays.

Item, flier Bw. On. gen Ost (sie) ayn rays.

Tten), fucr E. Gn. gen Farys ayn rays.

Item, fuer E. Gn, gen Coatnici ayn »ye. ...
Item, gen Costnitz ayn rays.

Item, gen Oran IV rays.

Item, gn. herr, ewer stat Prespurgk verdirbt groääleich vau der

Oesterreieher wegen: dye fneven ixe weyn ins land gen Ungarn nnd füllen

die gegenbayt genhalb u. dieshalb Thnna nnd besonder in der Sehütla. ,

.

Item, die Otfstenreioher habent uns verpoten, dnss wir kaynen weyn
gen Osterreich thfirn füern und haben uns all Strassen durch ir lant

nieder gelegt, das kayn Behem nach kein Merher durch ir lant van uns

nicht mag füein, wye wol es duch van alter her uns alczeyt frey ist

gewesen.

Item, dye f¥yener wollen van kayn thanfeln noch hobs te kaeflian

herab lassen geben, daTon wir alle iar an unsem weyn grosse edheden

mnessen nemen.

Item, dye Österreicher fuem all ir kauffmanschacz ins land gen Un-

gern, und all hendel und genies, dye wier ins land und pesunder in der

Schuetta und iu der gegenbayt umb Prespurk haben äuUu, denselbigen

genies habent sye . . . .

Item, dye Wyener babent ayn newemng gemaeht xe Wyen, das kayn
gast mit dem andern nicht handele thar, ausgenomen dye iarmerk. and wie
wier zwischen iarmerkten bandln welen, das mnes wir thuen mit aynem
Wyener.

Item, du unser Iraw dye kunigin zu Ew. Gn. auH" au Keyn zogen ist,

bat uns ir gnad zuegeschickt zwelf lontherrn; die hab wir gespeisst acht

teg, icsleiehen iner ayner pesnndem knohen.

Item, wier haben nnser gn. fraw dy konigin se KOtee gespeist n.

eint mit I. Qu. geeiogen hinoz gen Wyenn mit LX pherden anf nnser

aygne zerung.

Item, da unser gn. fraw die kunigin wyeder ins land zogt mit dem
bischolff vau Passa, mit herczog Ludweygen u. mit andern landherm, hab

wier mit L Qn. venert Xn« kamergnlden {(. per e. 4^= 12^ am Bande).

Item, dye cway phert, dye wier B. Qn. gen Costnies gesehiek(t) babeo,

Stent mit sampt der zerung tausent kamergulden.

Itera, wir haben dem Onofrio, als uns E. 6. gepoten bat, geben VI'-\ .

Andere Stücke, die Altmann verwenden dürfte, sind mir im Augen-

blicke nicht zur Hand. Sie liegen in der Redaktion des Notizonblattes

des Vereins für die Geschichte Mührens und iSchiesieas, die sie unter dem
Titel »ürknndliehe Beitrage zur Qesehiehte der hnsitischen Bewegung
nnd der Husiterkriege* zum Abdmok bringt; 17 Nummern hievon sind

bereits ersehienen (Notizenbl. 1896f S. 115—120). Da eine Dorbhfor-

Bchung der ungarisfhen Archivo auch für die von Altmann enger be-

grenzten Zwecke dieses Kegestenwerkes eine reichliche Ausbeute liefern
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dürft«, so würe sie noch jetzt vor/uuehmeA und die gefundenen Materialien

in einem 2iachtrage zu veizeicbnen*

Graz. J. LoseriL

Alfons Huber, Geschichte Oesterreicha. Vierter und

fllnfter Band. (GotiuL Perthes 1892. 1896).

Es itt die Zeit» in der die Beeiliimgeii dee dentseben Hauses Oester^

reich Elemente eines staatlichen Geftiges geworden sind, die Zeit, in der

die Bedeutung dieser Besitzungen als »Erblftnder* der mächtigsten Dynastie

in der abendländischen Christenzeit gn"ö3ser and für ihre innere Ent-

wickelung entschei*lender geworden ist, als ihr Verhältnis zum altoraden

römischen Eeiche deutscher Natiun, die Zeit des Abäterbeus der staaten-

bUdenden Krsft des Feudalsystems, in der die Keime des IGlittr- und

Besinteiistssitss gedieben, dessen Nlhrboden die Territoriallierrselisft lebsns-

kriftiger Dynastien war. Maximilisai L hat die Mittel, die ihm seine

Hausmacht gewährte, zur Sicherung und Ausgestaltung des nationalen

Kaiserthums verwendet. Karl V, hat sich vergeblich bemüht. Hausmacht

und Eaisertbum zur Aulrichtung einer üuiversalmonarcbie der Casa

d' Austria auszunützen, sein Bruder Ferdinand und dessen Nachfolger aber

heben in der beisertteben Gewalt des IGttel geseben, ihrer Hsnemscht

eine selbständige staatliche Stellung zu geben, die einzelnen Theile der-

selben, die sie anter den nmnn^alti<.rsten Besitztiteln des Feudalrecht^

erworben hatten, unter dem neuen Titel der Souveränität fest aneinander-

zuschliessen, die Anspriiche der feudalen Stände zu beseitigen und das

Becht des Souveräns, der zugleich der Träger der alten Kaiserkrone war,

XDT Onudlage des stsstsvsehilicben Zassnunenbangee ihrer in nnd «isssr

dem Beiehsrerbande gelegenen Under zu machen. Am Ende des Zeit-

raumes, den Alfons Bnber im 4. und nan«ie seiner Geschichte Oester»

rcichs darstellt, war die Loslösung der habsburcjischen Länder an«! dem

deutschen Beiche und ihre Einbeziehung in oin besonderes Stjiatswestn.

zu dessen Organisierung noch ein und ein iialbes Jahrhundert erfonierlich

waren, bereits angebahnt, die politische Publizistik, deren glänzendste Ver«

tvstung wir in Obenmits nnd Pofendorf erblieken, bei es snerfauint, den
die dentsohen Habsburger ihren Staat derart eingerichtet hatlsn, am ans

ihm, sobald sie nur wollten, eine «eigene BepnbUque« bilden zu kOnnen.

Wie das gekommen ist, hat Huber ohne weitlfiufige staatsrechtliche

Auseinandersetzungen, ohne Reflexionen, durch eit:e elienso schmucklose

als von seltener Klarheit erfüllte Erzählung dtu- Thatsacheu nachgewiesen.

Diese Art ätit Bmhlang ist ssine Stirke, in ihrer konstvollen Beschifbi-

knng nnd Anordnung ist er Mmster. Niemals schwankt oder irrt er in

der Auswahl dee Stoffes, niemals Ifisst er sich zu einer Concession an ein

Lieblingsthema, an das Interesse für militärische oder kulturpescliichtliche

Einzelheiten verlpiten, irgendwo den Zusammenhang zu lockern und den

llau]it/\v('('k. eine ütbersicht aller die politischen Ergebnisse begründenden

Ereignisse zu bieten, aus dem Auge zu verlieren. Was erzählt wird,
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mu98 erzählt werden, weil es zur Erkenntnis des inneren Gewebea der

europäischen Politik uuerlässlich ist. Und dies geschieht mit einer Sicher-

heit nnd mit «iwr BehanBehong der Idtieratar, die ton denjenigen

gewiss sm anfriehtigsten iMwnndeit werden wird, der selbst Ihn-

liche Aufgaben zusammenfassender Qesdlicdltscbreibung zu lösen versucnt

hat. Hubers Geschichte ist für Jedermann verstöudlich, sie aufzufassen

und aufzunehmen wird keinem gebildeten Menschen Schwierigl^eiten be-

reiten, sie wird nicht ermüden, nicht besondere Anforderungen an Geduld

und Ymcbildung stellen und dennoch ist sie ein wissenschaftliches, ja wir

können mit dem Laien sagen, ein »gelehrtes* Werk, aas welohem rieh

jeder Fachmann über die Ergebnisse der Forsehong bis in die jflbmtlen

und entlegensten Verzweigungen derselben zu unterrichten vermag.

Der Inhalt der beiden B&nde. von denen wir hier zu sprechen haben,

umfa.sst wesentlich die ]>c)Htische beschichte im engerpTi Sinne, kultur-

geschichtliche Schilderuugeu treten der Mittheiiuug der Staatshaudlungen

nvr erUiroid snr Seite, wo sie dieselben begründen oder ihre Folgen

dannthnn berufen sind. Die Bntwudcelnng der Verfiusnng und Yerwal-

tong rier österreichischen Länder, des religiösen Lebens, der confessionellen

und nationalen Gegensätze wird ebenso aufmerksam beobachtet als die

geheime Thätigkeit der Diplomatie, die sich auf alle europäischen Ver-

h&ltnisse und Fragen erstreckt hat. Das biographische Material tritt in

den Hintergrund, wenn es nicht in directen Beziehungen zu den öffent»

liehen AngelegenJieiten stellt Unter diesen sind namentlieh die ataata-

rechtlichen ausfShrticli behandelt, die yerfassungsmässigen Beziehungen der

einzelnen Länder zur Krone, zom dentsohen Reiche und zu den anderen

hnbaburgi-ichen Besitzungen finden eine von jeder Voreingenommenheit

freie, von Parteiaiisi. hauungen unbeeintiusste, echt historische Erörterung.

Um nui' ein besouderä bemerkeuswerthes Beispiel dafür uuzufütircu, mag
auf die Dsmtdlung der bOhmisefaen Yerldlltniase hingewiessai wesden.

Wlduend Hnber die CHeiehstellnng der Eönigreiohe Böhmen und üngam
in staatsrechtlicher Beziehung' unter Ferdinand L unumwunden anerkennt

(IV. Bd. 214 u. fF.) und hervorhebt, dass die Stände dieser beiden Reiche

den Erzherzog von Oesterreich nur unter der Bedingung zum Könige an-

genommen haben, dass ihre Selbständigkeit im vollen Umfange gewahrt

bleibe und dass awischen ihnen und den deutscbösterreichischen Ländern

keine Bealunion, sondern nur eine Penonalunion hergestellt werde, Ter»

fehlt er nicht die einschneidenden Aenderungen festzustellen, welche in

Böhmen nach der ständischen Empörung des 17. Jahrhundertes eintraten.

»Dass die Stände durch die Rebellion ihre früheren Rechte verwirkt hatten,

wurde kaum von jemandem liestritten Böhmen wurde als erobertes

Land behandelt, der Kaiser bemerkte m einer Instruction, in welcher er

die von ihm und seinsm Statthalter »usgeachriebenen Btsumn reohtfbrtigte:

»Seit untegrem vor Prag mittels gOttliehen Segens erhaltenen glorwMigen
Siege haben sich die Gebrauche ja der ganze Zu.stand selbigen Königreiches

einigerraassen verändert*. Die >vemewerte Landesor'lnung* vom 10. Mai

1027 war das Ergebnis eingehender koniinissioueller Beratungen, in denen

das Hauptgewicht darauf gelegt wurde, die königliche Gewalt zu stäi'ken

und den Stflnden jeden EinÜuss auf die Begierung-shandlungen zu ent-

liehen (V. Bd. 8, 221 u. ff.).
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80 naibe m gelegen wttre, Termadfll Haber es deoneeh, die Koiiie-

quenimi dSeeer Torgftnge HUr die Ter&88iuigskiiiiii& der Oegenirart in

Böhmen zu ziehen, wie er überhaupt mit Aeusserungen eigener Ifei&HDg

zurückhält. Er iBsst die Thatsachen sprechen, Schilderungen von Zu-

stünden, in denen die subjective Anschauung hervortreten muss, begegnen

wir in seinem Werke nicht. Selbst die Daretellung der Gegenreformation

in LmerOsienreich unter Eul H. und FeidlBand II. befleisst rieh, wenn
darin mh eine «liKclitige, katholiaebe Uebersengong zom Anadmek kommt,
möglichster Objektivität. Das Becht des Landesherren, mit gewaltsamen

Mitteln in seinen Ländern auch gegen den Willen der St&ndemehrheit die

Glaubenseinheit nach seinem Willen ntid im (reiste seines eigenen Be-

kenntnisses hencustellen, wird nicht in Zweifel gezogen, doch vermag Haber

den Erzherzog Ferdinand und seine Ruthe nicht von iutolerunz freizu-

apfeehen. »Aber intolerant war daa ganze Zeitalter, die Oalvinislen nnd

Ltttheraner, welehe Mt anoh gegraaeHig mit grimmigem Haase erfolgten,

nicht weniger ala die Katholiken, die Bevölkerung mit seltenen Ausnahmen
nicht weniger als die Fürsten und Geistlichen. Auf das Princip der Ge-

wissensfreiheit berief man sich fiberall nur dann, wenn man in der Mino-

rität war* (IV. 8. 353). Die weittragenden Folgen der Gegenreformation

aber versteht Hnber in dem einzigen Satze treffend xnsanunenznfaaaen:

»Damala begann die geiatige Anaaohddnng Oeeterreicha ana dem deuiadien

Reiche, die endlich auch die politische Trennung zur Folge gehabt hat*.

Auch in der Wallensteinfrage gibt Huber sein Urtheil nur mit we-

nigen WoHen ab, nachdem er die Katastrophe mit Heranziehung der so

mächtig eutt'alteten neueren Litteratur, insbesondere der Forschunfien

Hallwiclis, Gädekes, Hildebrands, Wittichs, Irmers, gewissenhaft und durch-

aiohtig, energisch dem Ziele anatrebeiid, ohne Bnorae und Abachweifiingen

geeehildert hat »Naehdem WeUenatein vom Eaiaer mit beiapieUoeen Voll-

madhten ausgestattet wovdan war, starb er als Yerräther an demselben,

dem er im Einveraehmen mit den Feinden desselben einen Frieden, wie

er ihn für gut hielt, autzunöthigen, dessen verlllsslichste BundesgenoHsen

er zu schwächen oder gar zu vernichten beabsichtigte. Er hatte aber lür

daa Gelingen zu sehr auf die schlechten Eigenschaften in den Menschen,

ftuf den BigennatE der höheren OfSsiere genehnet Aber die moraBachen

Faktoren erwiesen aich dodi ala atlrker, als er geglaubt hatte. Denn
nicht ^e Jesniten und Spanier haben zuletzt seinen Tod herbeigeführt,

sondern seine eigenen, protestantischen wie katholischen Offiziere, welche

die Treue, die sie dem Kiiiscr '^'fschworen, nicht brechen wollten*. Wir

wollen hier mit der Ansicht nicht zurückhalten, dass uns eine ausfubr-

liohera B^grOndnng dieaea Yerdietea wünacihenawerth eraohleneo wbre. Der

Sieg der monliao&n Eaetoren über dm Bigemmti der Gallaa, Aldringen,

Piccolomini, Colloredo, Buttler scheint uns nicht nachgewiesen, da

doch nicht gelüugnet werden kann, dass die Aussicht auf dn^ Erbe des

in Wien Preisgegebenen eine /iemlirb sichere und vielversprechende war.

Wenn Iluber zugibt, dass Wallenstein >eine Zeit lang eine welthistorische

Stellung eingenommen hut<, so durfte man wohl erwarten, daas in dieaer

die BrklBrung für seine selbstttndige Politik gefonden werden konnte. IKe

Rechte, die ihm als Beidis(finten ankamen nnd die ihm durch den Göllers-

dorfer Vertrag eingerftumt worden waren, konnten im .Friedlftnder woU
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die üeberzeugung befestigen, dass seine Macht europäische Bedeutung er-

langt habe und dosä er in einer Zeit, in der alle Throne wankten, alle

Tk»ditioiieii t«rläugnet worden und der BeiehsTer&Mong Tcni Kaiser selbst

Gewslt angetlnn wnrde, eine Aber die Befbgmsse eines Tereidigten Trappen*

jfKhrers weit hinausreichenden Mission zugedacht sei.

Aber es Hegt in der Oekonomic <les Werkes, das uns Huber bietet,

dass er nich auf weitläufige Deductionen nicht einlässt, dass er sich *lie-

selben nicht gestatten /u dürfen glaubt. In dieser Beschränkung liegt dati

Geheimnis seiner bewunderungswürdige ii Leistung in der Bewältigung des

ThatsSchUchen, die in keinem Bhnliehen Werke llberfarallfni wird. Der

faistorisehe Sioß, der in demselben verarbeitet ist, weist die allergiössten

Dimensionen auf. Au(h in der Geschichte der einzelnen Reichstheile

und Provinzen fehlt kein wesentliches Moment; Hubers »Geschichte Oester-

reichs enthält die vollständige (umschichte der Länder der ungarischen

Krone mit allen ihren Verzweigungen. Wir brauchen heute nicht mehr

m bedanem, dass kein modmier Osterxeieliischer Historiker die Bomme
der magyarischen Forsehnngen gesogen und ans ansreiohende Kunde über

die von derselben gewonnenen Kenntnisse früherer Zustände jenseits der

Leitha <,^egeben hat: denn lluber hat dies nunmehr Vc-^+ens besorgt, er hat

sichs nicht verdriessen lassen, selbst die mugyiirische Sprache zu erlernen

und den östlichen Nachbarn auf diese Weise Einzelnes von den Schätzen

des neu erworbenen. Wissens zu entreisseu, das sie keinem Ändei-en als

dem Kenner ihrer eigenen» auf einen so kleinen Kreis von Volksgenossen

beschränkten Sprache gönnen. Für die nächste Zeit düi-fte der Abriss un*

garischer Geschichte, den Huber mit wahrhaft meisterhafter Auswahl des

Werthvollen aus den unheimlich anwachsenden Massen ^jedruckten Quellen-

mal eriailes konstruiert hat, vollkommen genügen, um die Beziehungen

zwi.-$chüu der deutächeu und allgemein europäischen Greschichte mit der

ungarischen dentlieh siriceBiMii m lassen nnd die Bntwiokelung des unga^

riechen Staatswesens der Benrtheilnng nsbe sn rfieken. Ein noch tieferes

Eindringen in die verschlungenen Pläde ungarischer Politik würde sich

kaum empfehlen und leicht zu einer üeberschätzunfj der zwar zahlreichen

aber meistens unbedeutenden Erschütterungen führen, die in Ungarn zu

den durch die Gewohnheit sanctionierten Eigenthümlichkeiten uatiuiialen

Lebens gehören. £s sind der Stürme im Wasserglase doch gar zu viele,

um sie insgesammt als Staatsaetionen von historischem Werthe au behan-

deln und in einer Enfthlung zu berücksichtigen, die den wel^eschicht-

lichen Zusammenhang der Ereignisse nicht au:t> den Augen fsriittren will.

Für die kritische Sonderung des Details bringt Huber eine besondere

Feinfühligkeit mit, er schätzt den Werth desselben für die Charakteristik

von Personen und Zeitperioden mit grosser Sicherheit ab und gewinnt

dadureh sebr rasch das Vertrauen jener Leser, die vor Allem Über das

Wissenswertbe aus der Gescbidite der Staatswesens unterrichtet werden
wollen, dem sie durch Gebort und Beruf angehören. Sie empfinden die

Wohlthat einer gleicbmässig rub irren Führung in den labyrinthischen

Gängen, welche die emsige Forschung in den reichhaltigen Ablagerungen

vergangenen Lebens der österreichisch-ungarischen Monarchie eröffnet hat,

und venichten vielleicht gerne auf jene innere Bewegung, die durch einen

ptlbetisdben Zug in der DsirsteHung hervorgerufen werden konnte, sn
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Gunsten der Eintuchheit, Schlichtheit

zu brechen, ist Hubers vornehmstes

Wille» dem dw Brfolg niemals fehlt

Gras.

und Wahrheit. Der letzteren Bahn

Beatrebeu, sein ernster, männlicher

T. Zwiedineck

Haffter, Dr. Ernst, Qeorg Jenatsch. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der BQudner Wirren. Daros, Hugo Richter, 1894. XIX und

552 S. — Hiezu: ürkundenbuch, enthaltend Sxkane und Bei-

lagen. Chui-, Hitx. 1895. IV und 178 S.

Er gehört sicherlich zu den interessantesten Erscheinungen im Zeit-

alter des dreissigjahrigen Krieges, dieser Ijüiidnerisrlie Parteiführer, (1er

al;> Frädikant und fanatischer Gegner Hubsburgs und de» »Pupismus*

seine Tianfhahn beginnt, als Kii^granaon im Dienste der Union, Venedigs

nnd Frankceiehs sie fortsetei, inxwisehen eonverCiert, spiter im BiaTec^

sllndnisso mit Spanien und Oesterreich das Heil seines Landes sucht,

gegen Richelieu und Rohan entschlossen Front macht, dabei aber seine

Selbständigkeit als patriotischer Politiker wahrt, um schliesslich in geheim-

nisvoll tragischer Weise unterzugeheu. Eine Biographie aber, welche diesen

dnroh Gonzad Ferdinand Meyers Roman weiteren Kreisen nfther gerückten

«nd diebteriseh geistyoll interpretierten historischen Charakter uns in

wissenschaftlich befriedigender Darstellung TorAhren wttrde, haben wir bis

jetst nicht besessen. Was an früheren bicgiaphischen VerSBChen vorliegt,

ist entweder dilettantisch gearbeitet, oder in zu engem Rahmen gehalten

und mit /.u bescheidenen Mitteln unternommen. Das Werk von üaffter

soll die^e Lücke in unserer historischen Literatur ausfüllen.

Als erste Befpiisiten für sdne Aufgabe bringt der Verf. Gewissen-

haltagkeit, streng metiiodische Bdralnng nnd kritische Vesanlagnng mit:

es ist ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Führer, dem wir da durch das

vielverschluugene Gewirr der politi.schen und der Kriegsgeschichte jener

stiirn)ischen Jahrzehnte folgen. Nicht eine blosse Biographie wird uns

geboten: überall erscheint der Held im grossen Zusammenhange der Ereig-

niitse, und da diese Ereignisse vielfach der allgemeineu Geschichte ange-

hören, bat das Boeb nieht nnr fftr engere, legale Eieise seinen Werth.

Vielleicht geht der Verf. in der angedeuteten Biehtong hier und da sogar

zu weit, indem in der Masse des Unpersönlichen das PersO&Uebe oft beinahe

TOracbwindet. Aber er briof^^t uns überall reiche Belehrung: seine Kennt-

nis des Thatsäch liehen ist eine sehr viel ausgedehntere als diejenige seiner

Vorgänger; eine bedeutende Anzahl von Bibliotheken uud Archiven hat

ihm eine Fttlle nenra Msterials geliefert. So gibt nns Haflter — nm
nur ein Beispiel heraniangreiibn —> an» den Depesehen des TeneUsBiscben

Besidenten Cavazza viel neuen Aufschln^s ü1 rr den Äntheil von Jenatsch

an der Vorbereituni( des ersten fran/i .>is( In n Zuges in s Veltlin (1R24V

Das Hatiter'.-che Werk In-deiitet also einen wesentlichen Fortschritt liir

unsere Erkenntnis, und Ref. weiss ihm fiir seine unendlich tieissige. sorg-

fältige Arbeit um so wärmem Dank, da ihm selbst die Schwierigkeit der

»Bntwirmng« on »Bfindner Wirren* des 17. Jsbrhunderts nicht mibe-
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kannt ist: der Biugraph von Georg Jenatseh i^t ihm als ti^^fiBrer Genosat

auf mühseligem Arbeitsgebiet hochwillkommen.

Nach dieser rückbaltsloäen Aaerkeimaug möge dem Beferenten ge-

•lattot Min, Mioh gtoidh den Paukt sa berfitaren, in dem nach seinem

QefiUü das »Ided« nieht «miebt ut: et ftlitt dem Jenatecb Hallten an
Plastik and an psychologischer Tiefe. Die innere Entwickelnng des Mannes

bietet aiioh nach der Torliegenden aohfinen Leiatnng nooh der lUtthael

genug.

Ganz ungenügend ist, was wir über Jenatacbs Converaion erfahren.

Inunerldn iat es so viel, dass Haffters Erklfirung für diesen Schritt nna

noch iramger beledigen kann. Br aieht nur politiaolie Motive dahinter.

Darum also jahrelanges BrwSgen, mindestens seit 1633, vielleicht schon

seit ]r>28, bis emllich, 1635, der formelle Uebertritt sich vollzieht! Wenn
Haffter allenfalls moint, dass solch gewaltthätige, heftige Naturen mit

ihrem unläugbar siarkeii Egoismus ganz und gar religiöser AufTassungs-

und Getühlsweise unzugänglich seien, so wird er der Ps}che des und

17. Jabdranderta niemala gerecht in wwdin vermögen. Daaa politische

Brwlgimgen und biteressen — bewnast oder nnbewnsst — bei Jenatach

mitgewirkt haben, soll damit nicht gelängnet werden; schief aber

scheint mir Haffter S. 278 des Hauptbundes dicfse politischen Einflüsse

zu charakterisieren, wenn er davon spricht, dass Jenatsch sich zur katho-

lischen Kirche bekannte, »um eher persona grata zu werden bei den

Österreichischen und spanischen Ministern*. Im Jahre 1635 liess sich

Jonatsch aieherlich mehr dvrch Bfieksichten anf Venedig und Firankreieh

bestimmen, wenn er auch daneben bereits Beziehnngen zur Regierung

in Innsbruck unterhielt; gerade die Aufmerksamkeit nun, mit welcher der

venetianische Resident Rosso in Zürich offenbar das Schwanken und Zau-

dern Jenatschs in der Conver.sionsangelegcnheit vorfolgt hat, scheint mir

daruul hinzuvkeisen, dass die Signorie den endlichen Entschluss Jenatächs

nicht ungern sah; der letatere modlite ihr (nnd Aankieicb) als Katholik ein

noch worthToUerer Rrannd sein denn als Fkofeeatant.

Nicht recht zu befriedigen vermochte den Referenten überhaupt das

ganzo neunte Kapitel, eben jenes, in welchem Jenatsch politisch und religiös

im Stadium der Giihruug erscheint. Und dasselbe gilt für die an Geheim-

nissen besonders reichen letzten Jahre seines Lebens.

Ein gewisser Mangel an Intuition und Gestaltungskraft, den wir anf

Seiten des Vert wahrsnnehmen glanben, mag ndt Schuld hieran sein. Aber
die Hauptursache liegt anderswo: aooh Haffters Material ist eben bei allem

Reichthnm noch sehr der £rgttnzung bedürftig. So dankenswerth die Auf-

schlüsse sind, die aus den Innsbrucker Aiehivalien beigebracht werden,

der Verf. hat doch nicht selbst an Ort uud Stelle Nach^iuchung gehalien;

er beschränkte sich darauf, Abschriften /u beuützen, welche s. Z. Hr. v. Planta

in FOratenaa ta einem Zwecke, dar mit der Aafgabe Haflters sich keinca-

w^ deckt (mr seine Chronik der Familie Planta), gesammdt hatte.

Sicherlich wäre in Inn^l ruik noch viel mehr zu findoi gowesen. Ebenso
sehr ist zu bedauern, dass Haffter neben der Correspondenz der venetiani-

schen Rp-^idcnten nicht auch diejeni^'e der franzüsi sehen Ambassadoren

au.sbfutt'n konnte. Einzig aus tUest-r Correspoudeuz würde sich z. B. die

sehr wichtige Frage, ob und wie Jeuatäch in seinen letzten Tagen, mit
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Spaoieu unzufrieden, weil eä mit der Rückgabe des Veltlin» zögerte, wieder

Benehangen su Biciheliea gesucht habe, mit Tolkr Bestimmlftieit entiehti-

den lasBan; was Hafller, iiiBbesoiidore auf die Heoioireii rou Salis sieh

beniteid, darüber mittheilt, ist nicht über aUe Anfeiditung erhaben, ün-

schwer würde sieb hus den Depeschen der Gesandten wohl auch consta-

tieren lassen, wann (genau) Ludwig XIII. die Nachricht von der Ermor-

dung Jenatschs erhalten hat. Ohne Zweifel hätte sich unser fleissiger

Jenatäch-Biograph die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn diese kost-

bare Quelle ihm eneiehbar gewesen wire; äfenbar haben die mnliMsendeii

Sammel- and Copierarbeiten, welohe die Leitung des eidgenössischen Bandes-

archivs schon seit Jahren in den Bibliotheken und Archiven des Aaslandes

betreibt, die liier in Betracht kommenden Abtheilungen der französischen

Gesandt.schafisc onespondenz noch nicht in ihren Bereicli gezogen. Immer-

hin hätte üaöter uns über diese Lücke in seinem Material genauer be-

lehren ttftrren; .sein Schweigen darftber konnte so gedeutet werden, als ob

er dieselbe gar nicht empfanden bitte.

Hit jenem Hangel an kfinstleriseher Gestaltangehnit hängt es an-

aamraen, wenn die Darstellung uns etwas zu nüchtern und farblos er-

scheint und auch der Stil nicht immer ganz tadellos ist. Gewiss trügt

die Aufnahme italienischer Citate in den deutschen Text nicht dazu bei,

die Leetüre angenehm zu machen. In der kritischen Erörtemng wird der

Verf. vor lantor SempuloeitAt hier und da pedantisdu Klmnes nnd
Grosses wird mit derselben wichtigen Hiene behanddt. IHe Umstlndlich-

keit im Citieren, in Textbehandlung und Commcntierung der Documente
geht . ins Aschgraue*, ünzöliligeniale taucht z. B. die Filza 35 der vene-

tianischen Correspondenz im Bundesarchiv vor unserm gequälten Auge auf,

und dazu noch mitten in einer Unmasse von Siglen und Abkürzungen,

die wie ein Laaxenwald uns entgegenstaatren. Wamm hat der Verf. nicht

einfach Yom, bei der Beehensehaft über Qoellen und Literatur, mn ffkr alle-

mal bemerkt, wie die Depeschen der Yeneüaner auf die einzelnen »Filze*

sich vertheilen V Und was die Abkürzungen betrifft, so scheint mir, dass

da überhaupt in unserer wisi>enschartlichen Literatur des Guten zu viel

geihan wird: auch hier darf und soll ein feineres ästhetisches Gefühl

mftssigend und mildernd wirken, und das um so eher, als Baum- und

Zeitersparnis dabei oft flQr Setier wie Yerf. in gleichem Hasse fragUch

erscheint. Sehr listig wird das Stadium der Anmerkungen des Haupt-

bandes dadorch, dass sie in endloser Reihe am Schluss des Bandes einan-

der folgen und dabei niclit etwa einen Hinweis auf die Seite, zu der sie

gehören, tragen, sondern nach den Kapiteln des Buches wieder in Serien

mit besonderer Nuramerierung zerfallen. Wenn der Verf. nun einmal —
was kh bei der tjpogi-aphischett Anlage des Bnolisa begrsifi) — ^ An-

merknngen nicht an den Fuss einer jeden Seite setien wollte, so stand

ihm ja noch ein anderer Ausweg za Gebote: sie jedem Kapitel als kriti-

schen Anhang folgen zu lassen.

Kach diesen Bemerkungen mehr allgemeiner und 7.um Theil formeller

Natur mögen noch einige Punkte hervorgehoben werden, die der Berich-

tigung oder Ergänzung bedürfen.

Die Charakteristik, welche S. 7 des Hanptbandes von der Loge im

Yelttin zu Carl Borromeo*s Zeiten und yon dem Wirken des CaidinaU
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daselbst f^egeben wird, ist eine mehr äumraariHcbe und kräftige als ge-

schmackvolle. Dass gerade durch BoiTomeo's Bemühungen eine »scharfe

coul'ebsionelle Spannung* im Veltlin sich bildete, klingt etwas seltsam:

am diese Zeit braaehte die »Spannung* wie in. der Welt übeiliaapt, so

aueh im Yeltlin nicht erat geBdiaffian in werden.

Zn S. HH, bezw. Anm. 19 auf 8. 428 des Haaptbandes: das genauere

Datum der S3mode von Zuz (l f» 1 0) iHsst H. unentschieden. Nach meiner

Ansicht kann dai'über kein Zweit» ! sein, dass dieselbe am 16/26. Juli

zusammengetreten ist
; dagegen spricht einzig die Belation über den Status

Bhaetiae vom 13/23. Jnli 1619 in der Yadiana in 8t Gallon, denn An-
gabe (6/16. Jnli) selur leicht ans einem Ifissreratlndnia, d. h. einer Ter-

wechslnng von altem nnd neuem Kalender, sich erklAren l&sst

Unrichtig i«t ea, wenn S. 93 unten der Zug der Truppen der V Orte

nach dem obern Bund (lG20) als ein Nachspiel der Niederlage des

Zürcherisch-Bernischen Heeres bei Tirano (ll. Sept.) aufgefasst wird.

Jener Zug war längät vor dieser Katastrophe beschlossene Sache und am
11. September waren die FBlmlein der kathoüqcben Orte berdts auf dem
Mttsdie naeb Diaentis. 8. meine Arbeit im Lniemer Programm von 188 Ii

8i 64, und die andere im > Geschichsfreund Bd. 40 (l885), S. 334.

lieber den zwischen Frankreich und Spanien geschlossenen Madrider
Vertrag vom 25. April ir)21. nach welchem letzteres den Bündnem das

Yeltlin schon damals hätte zurückgeben sollen, drückt sich H. (S. 128 bis

129) folgendermasaen ans: »in Madrid jedoeh dachte man gar idebt dman,
den Traktat in Kialt treten in lasten .... diese Kaohgiebigkeit war
spanischerseit« eine blosse Finte .... Somit verlief der game Handel

richtig im Sande, wie Spanien von Anfang an gewünscht hatte*.

Haftter folgi in dieser Auffassunu des Madrider Vertrages und der

dabei von Spanien befolgten Politik Sprecher und Moor, und es soll ihm

darauä kein Vorwurf gemacht werden, da sein Material ihn kaum zu einei

anderen Ansicht fiber diese Dingo ffthren konnte. Gegen die Bichtigkeit

dieeer Ansieht aber mnsa idi nm so naohdrfieklicher Yerwahmng dn-
legen, da ein uns beiden wohlgesinnter Becensent (Sonntagsblatt des

»Bund*, is«)4, Nr. 30) gerade in diesem Vunkte Uebereinstimmung

zwischen Hatiter und mir constatieren y.u müssen glaubte. Ganz das Ge<^en-

theil trifft zu: ich hoüe mit meiner »Ca^^ati-Correspondenz*, die unmit-

telbar nach dem Hauptbande Ton Hafilers Jenatsch aom Abschluss nnd
znr Ausgabe gelangte, diese landliufige Darstellung ein fBr allemal be-

seitigt zu haben, und gerade darin sehe ich eine-) der wichtigsten Besnl-

tate meiner Forschung — ein Resultat, das allerdings für HaflPtera Gegen-

stand von wenig Belang ist, dagegen für eine Charakteristik der Politik

Philipps III. und Philipps IV. und damit für die allgemeine Geschichte

jenes Zeitalters nicht uhiie Werth .sem kunu. Es ist aut s schärfste zu

onterscheiden zwischen der Hsltung des Madrider Kabinets nnd des von
ihm ad hoc Dele^erten (des Ershentogs Albrecht, besw. Thomassins) einer^

und derjenigen seiner :»ordentIudien*, in diesem Falle aber nicht com*
potenten Organe, Alfonso Casatis, des apanisch-mailändischen Gesandten in

der Eidgenosseuscliaft, oder vielmehr seines Sohnes Girolamo, und Ferias,

des Statthalters in Mailand, andererseits. Jenes — das Madrider Kabinet —
wollte durchaus loyal die Ansföhrung des Madrider Vertrages; diese Ab-
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sichten aber wurden durchkreuzt durch die Bemühungen Casati's und

Feria*8, die ihre Instructionen eben nicht in Madrid, sondern in Innsbruck,

bei Erzherzog Leopold, sieh kolAen und im Sinne dfls letileren, gegen
ibren Hof, Politik auf eigene Faust trieben, wie des ftbrigens bei den

Organen dieses Hofes (lladrid war allzu fem
!)

keineswegs sehr selten war.

Siehe ganz besonders S. 5S der »Casati-Correspondenz*, dazu S. 5 0 <\er

Einleitung. Ref. gedenkt clus Schicksal dieses Madrider Vertrages unter

Heranziehung weiteren Mulerials in einer besonderen Arbeit ^u bebandeln,

die genauer auäfuhren und uuch schärfer betonen wird, was dort nur

angedeatet werden konnte.

Dar VertnmenBnann C^tTazsa's, von dem auf 8. 200, bezw. S. 478,

Anm. 50 die Bede ist, kann wobl niemand anders als der Hauptmann

Stephan Thya sein. Vgl. über denselben ?.. B. Salis S. 150, — Als Adres-

saten der Schreiben J< iiat<chs aus Daves vom 6. Juli und 13- OciüV»er

1634 (Urkundenbuch S. 1 i :i und 124) vermutbe ich den damaligen

Churer Dompropst (Vgl. S. 502 des Hanptbandes, Anmezk. 60). — ijass

Jenatsek der Anstifter des an Stampa, einem Ankläger von Uljsses Selis,

verQbten Mordes (26< Juli 1638) sei, ist für H. unzweifelhaft. Er beruft

sich dafür nicht nur auf Sprecher, sondern auch auf eine Depesche Vico's

vom 7. Aug- lß3H. Leider wird uns der Wortlaut dieser Stelle nicht

mitgetheilt. Etwas auffallend erscheint mir, dass Salis selbst in seinen

Denkwürdigkeiten nicht geringste über diesen Mord verlauten l&sat (wenigstens

kabe iok in der Moor^seben Bearbeitung niebts bierttber finden kitanen).

Für den Untergang Ton Jenatsch möekte H. gerne die spanische

Diplomatie, im besonderen Francesco Casati, Bruder des damaligen Ge-

sandten in Luzern (Carlo C ), mitverantwortlich machen. Zwar bleibt sich

unser Autor in dieser Beziehung keineswegs ganz consequent; bald drückt

er sich mehr, bald weniger bestimmt aus, und dazwischen will er auch

gar niebts gesagt haben. Auf S. 46 (unten) des »Uckundenboobes* aoheini

er so siemlioh snrfli^anehmen, was er unmittelbar crher, S. 44—45i

bekanpiet bal »Wie aber Casati seine Mission ausgeführt, ob er wirklich

im gdieimen gegen Jenatsch intriguiert und sich mit dessen Todfeinden

ins Einvernehmen gesetzt hat, bleibt unbestimmt*. Also nicht einmjü so

viel ist erwiesen, dass Casati gegen Jenatsch intriguiert habe! Diesem

Zugeständnis geguuüber verliert alles das, was der Verf. weiter noch über

diesen Punkt bemerkt, gar sebr an Gewiebt Ans Sprecber (Hoor*8Cbe

Ausgabe II, 280) und den Depesoben des venetianischen BesidsnteiL mos
ergibt sich nor so viel, dass eine nicht unbedenkliche Spannung swisoben

Jenutsch und den Stantsmännern Spanien-Mailands vorhanden war —
vielleicht auch weniger: dass im protestantisch-venetianischen Lager

von einer solchen Spannung »gemunkelt* wuide. Einzig Salis (S. 298

der Moor'schen Bearbeitung) geht weiter, indem er von einer »SÜU-

sebweigenden Einwilligung« der spaniscben Agenten xur Beseitigong Ton

Jenatsi'b spricht Aber Salis beaeichnet das nusdrücklich als etwas »Ge-

glaubtes*. Er schreibt zudem erst lange Zeit nach dem Ereignisse, und

die Vermuthung liegt nahe, dass die Kreise, in denen ^.man* so

etwas glaubte, aiis-er der Tersünlichkeit des SchrelV>en<len nicht allzu

viele urafassten. Unmittelbar nach der Katastrophe hei es keinemMen*

seben ein, in Casati einen der moraUseben Urbeber oder FBiderer der

Digitized by Google



t

899

That zu sucben: das dürfte eben aus den von H. mitgetheiUen Akten-

stücken, insbesondere aus der »Churer Relation* vom 15/25. Jan. 1639
(siehe Urkundenbuch S. 157) deutlich genug erhellen. Und was die

Aotorilftt von Salis betrüit, so fast gwade H. das Verdienst, zaerat oach-

drAeUieh an deesea Ifemolxen Kritik geübt zn haben (vgl. meine Bemei*-

kong in der »Cnaati-Corresp. « S. 168 oben, Anm. zu Nr. 153). Es wird

sich zudem kaum empfoldon, übpr die geheimsten Gedanken der spanischen

Diplomaten im T,a;j-er ilirer Gegner Aufschluss suchen zu wollen. Am
besten würden uns darüber natürlich die Depeschen Francesco Casati's im

den spanischen Statthalter in Mailand belehren. Leider findet sich, wie

ioh mich bei einem Aafimthalte in Hailand im Sept li)94 ftbeneugen

mosste, im dortigen Arohivio di 8tato von dieser Gbiieepoiideiu ans den
hier in BetgcMki kommenden Jabien (1638 und 1639) nichts tot. Referent

hoflft später einmal im spanischen Staatsarchiv zu Simancas nachforschen

zu können, und sollte sich da etwas finden, was für die Schuld Ctisati's

spricht, so soll's Hm. Haffter und der Oeflfentlichkeit nicht vorenthalten

bleiben.

IVeiborg i d. Sohwms, Januar 1896. H. Reinhardt.

Der pfälzische Wil dfaugstre i t unter Kurfürst Karl
Ludwig (1664—1667). Von Dr. Karl Brauner. Innsbruck.

Wagner 1896, 68 S.

Die vorliegende Arbeit, die ihre Bntatebnng einer Anregong Brdmanns-
dOrffeis verdankt, ist als eine nütBliche freudig /.u bcgrQssen. Sie enthalt

einige nicht nnerhebliclie Ergilnzuniren unserer Kenntnisse über den Wild-

fangstreit, der in den politischen Wirren der sechziger Jahre des 17. Jahrb.

eine griissere Kollo spielte, als manche scheinbar ungleich wichtigere An-
gelegenheit. Erst durch B.'s Arbeit begreifen wir die Zähigkeit, mit der

Karl ündwig an seinem Beehte üMtiuelt, von den ^Hldftngen, d. h. »von
den Bastarden und den Fremden, die keinen nachfolgenden Hwren hatten*

bestimmte Abgaben zu fordern. Geht ja aus den statistischen Mittheilongen

B.'s auf das deutlichste hervor, da.^s die aus den Abgaben der WildfUnge

eingeheniien Summen 12"/,, «hs (iesaininteitriignisses der pfttlzischen Ge-

biete betrugen, dass e^ also in erster Linie praktische Gründe waren, die

den Knrflirsten Tocantassten, das lange ausser Brauch gekommene Beoht

wieder anfrunehmen. Ein weiteres Verdienst der Torli^enden Arbeit ist

die einleitende Darstellung der Entstehung und Schicksale des Wildfang-

rechtes. Wir entnehmen derselben, dass das WiMfangrecht ein Ueberrest

des altgermauisclien Königsschutzes ist und nachweislich seit l'MiS von

dem Pfalzgi-afen bei Rhein kraft königlicher Vei-ptandung geübt wurde.

Weniger reich an neuen Ergebnissen ist die ausführliche Schilderung des

Stmtes, der sich entspann, als Karl Ludwig, bald nach dem Ausgange des

SOjfthrigen Krieges, durch die massenhafte Rinwandemng soll^r Wildfib^
in sein Gebiet bestimmt, sein Recht in Ansprudi nahm and gegen die

benachbarten Fürsten, deren Gebiete zum Theile ursprünglieh zu den dem
Wildfangrechte des Pfälzers unterworfenen Ländern gezühlt hatten, mit

aller Energie geltend machte. Der wichtigste dieser Streite, der zwischen
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Pfalz und Mainz in den Jahren 16ß4— 1667 endete 1667, vornehmlich

durch allgemein politische VerhBltnisäe enUchiuden, mit dem Siege des

PfUlzers. Die im Anhange beigegebene Karte veranschaulicht sehr deutlich

die Greniea, inneihalb denn der PfUxer sda Beeht auf die Wildftoge

geltend ta roeoheii sucbte. A. Pribrem.

JKotizeB.

Die Gesellschaft für Kheinische GeHcbichtskunde setzt

auf die LOBong der folgenden 3 PreifMufgaben einen Preis von je 3000 M.

ans der tteviBsen-Sliftiing

:

1. Daritellang der durch die fransCsiscbe Revolution
in der Rheinprovins bewirkten agrarwirtschaftlichen Ver-
änderungen.

2. Aufnahme und Ausgestaltung des gothischen Bau-
stile in der beatigen BbeiaprOTlns bis snm Jahre 1330.

3. Die 6ane nnd Orafsebaften im Umfang der beatigen
Bheinprovinz sind f&r die Zeit von der zweiten Hllfte des 9. Jablb.

bis zu Beginne des 1 2. Jahrb. na h Tie^tand, Grenzen und Verfassung

nebst den in ihnen nachweisbaren Orten festzustellen. Im Zusammenhang

mit der Auflösung der Grafschaflsverbände sind die Anfllnge der Bildung

und Organisation geistlicher und weltlicher Territorien darzulegen.

Die BewerbnngBsebriften sind, entweder anter Kamensnennang odor

anonym mit einem Sinnspraobe tersehen (unter Beifllgong eines rer-

siegelten Zettels, der anf der Ausseueite den Sinniipmcb, inwendig den

Namen des Verfasser* enthält^, bi,*? -/.um 31. Januar an den Vor-

sitzenden, Stadtarchivar Professor Dr. Hansen in Köln, einzusenden.

Preisaafgabe der Wedekindsoben Preiestiftang fflr

Deatsche Qescbiebte. Der Verwaltangerath der Wedekindstaftang

macht hierdorch die erste Aufgabe bekannt, die gemlss den neuen Ord-

nungen der Stiftung für einen fünfiSlirii^füi Zeitraum gestellt wird. Der

Verwaltungsrath verlangt: eine archiva lisch begründete Ge-

schichte der innern Verwaltung des Kurförstenthunis
Mainz unter Emmerich Joseph (J763— 1774) und Friedrich
Karl Joseph (1774—1802). Besonderer Werth wird aaf die
Ermittlung der Theilnahme von Johannes Müller gelegt

Die Bedingungen (Fiist bis l. August 1900, Preis 3300 Marli)

Ifönnen des nähern aus den Nachrithten der fiesellsch. d. Wissensch, sn

Göttingen, GsBchttfUiche Mittheilungeu 1896 üeft 1 ersehen werden.

Die Administratoren des wissensohafUicihen Nachlasses von J. Fr.

Böhmer haben die Fortfährong der von C. Will bis 1288 bearbeitetsn

Begesten der ErzbisehOfe von Mainz Ii- 1 504 beschlossen; die

Leitung des Unt^'mehmens, das nun vor all« m das archivalische Maft rial

heranziehen will, hat Prof. Konst. Höh Iba um und die Bearbeitung Privat-

docent J. B. Uieterich in Gieääen überuummeu.
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Der Herzog von Zweibracken

und die Sendung des Grafen Goertz.

(JuDuar bis Ayril 1778).

Von

Adolf Unser.

Wenn man in Wien glanbte mit der Ziutimmang des Enrf&nten

Karl Theodor an der Ton seinem Gesandten am 3. Januar 1778 ab-

geschlossenen Convention sei die hayrische Erbschafisfirage als in der

Hauptsache erledigt ansusehen, so befand mau sieh in einem ver-

hingnlsTollen Irrthum >). Man moehte ja hoffen den zu erwartenden

Binsproch des Königs von Prenssen darch Eutgegenkommen in

der anspach-bairenth^schen Erbfolge ans der Welt zn sdiaffisn; damit

wäre allerdingB der gefährlichste Gegner beseitigt gewesen. Man hatte

andi Grnnd zu glauben, dass der nach Karl Theodor nächste Erb-

bereehtigte, der Herzog von Zweibrtteken Schwierigkeiteu irgeud

welcher Art der getroffenen Abrede nicht in den Weg legeu werde,

denn es wnrde von pfälzischer Seite mit Bestimmtheit behauptet,

wiederholt habe er seinem Oheim, dem Korfilrsteni erUärti Alles was

dieser als Chef des Hauses Im Interesse der Famifie thun werde,

könne auf seine Zustimmung rechnen. — Frankreich hatte seiner

Zeit die amtlichen Eröffnungen dea kaiserlichen Botschaft«;rn Grafen

Mercy üherdie Nothwendigkeit diploniatiacher Uuterhaudlungeu /wischen

den Uüfeu vun Wien und Mauuhuim mh' Festdctzuug der bajriächen

*) Arneth, Maria Therosin. Band X .S. 217. — Unzer, Die Ent«t»'lmng der

pflOmch-Arterreiekisoheii Convention vom 3. Jan. 1778 in Mittheiiungen des

lastitott Ar 0. Oewibichtaf. Bd. XV. 8. 113.
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Erbfolge freandlidi aufgeuommeu und dem Wunsche Ausdruck ge-

geben, dass die Begelnng der Frage nicht in der Schwebe j^elasncü,

sondern dasB TOT Eintritt des Erbfalls Alles vollkomnien geordnet

werde; es hatte sich dabei freilich ausbedungcu, da^s man ihm ?ou

dem Fortgang der Verhandlung ausführliche Mittheiluiigeu mach<>^);

da nun aber bei der Erkrankung und dem raschen Hinscheiden des

Kiirfiirsk'U Max Joseph von Hayern die Unistünde beschleunigtes

llaiitleln erfordert hatten, rechnete man in Wien darauf, dass die ver-

bündete Regierung des Allerchristliclisten Königs dem Vertrag ihre

Zustimmung ertheile, obgleich sie von seinem Inhalt vorher nicht

unterrichtet worden war.

Alle diese Voraussetzungen trafen aber nicht vm: der König
von Preuasen schlug l^ärm und berief sich auf Iveichsverfassung

uiul Walilkapitulatiou, wälirend er die Erbfolge iu An^pach-Baireuth

als sein gut«s Recht iu Anspruch nahm; der Herzog von Zwei-

l>rücken Hess sicli durch preussischen Einfluss zum Protest gegen

(las ohne seine Mitwirkung und Einwilligung getrofi'eue Abkommen
bestunnien; und die Krone Frankreich gab zwar nicht iu klaren

Worten, aber <loch zwischen den Zeilen einer diplomatischen Note ihre

Miasbilligung des österreichischen Vorgehens in Bayern zu erkennen.

Freilich, Frankreich, durch die amerikauisclien Verhältnisse in An-

sprncli genommen und am Vorabeiul eines Krieges mit England

st«'hend, hätte trotz semer Verstujjmung keine Schritte zur Erhaltuug

eines deutschen Reiclisstandes gethan : und selbst der König vou

Preusseu würde kaum vou Neuem zu den Waffen gegrift'eu haben,

wenn nicht die nächsten Erbiterechtigten ihm einen Rechtsgrund zum

Einschreiten geliefert hätten, indem sie ihn mit der Vertretung ihrer

Interessen betrauten. Wie der Herzog TOn Zweibrücken sich der Ge-

staltuug der Dinge in Bayern gegenüber verhalten und wie er dem

König Friedrich jenen Hechtsgrund zum Vorgehen gegen Oesterreich

geliefert hat, soll im Nachstehenden dargelegt werden.

Auf seinem Jagdschloss Jägersburg erhielt Herzog Karl am Vor-

mittag des l. Januar 1778 die Nachricht om Tode des Kurftirsten

Maximilian Joseph. Sogleich entsandte er s^nen Minister Freiherm

von Esebeck nach Mannheim, doch kehrt«' die:^er unverrieb teter Dinge

am 3. Januar schon wieder zurück; den Kurliirsten Karl Theodor

hatte er nicht mehr angetroffen, da er bereits nach München abge-

reist war. Der Todesfall in Bayern brachte dem Hensog in so fem

*) Unser, Die Entstehang der pflUdsob-Oiterreidiisobeii OOBvention. Ißt-

theilungeD des Institut« Band XV. & 81-82.
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nniiiittelbareii Gewinn, ab uimmehr die vonnals dem Hezsog Glemena

gebdrigen LehenagOier in Böhmen ihm sufielent deren ESnkOnfte auf

nahesQ IOOjOOO Thaler TenmeehlBgi worden; eine eo bedeutende Sr-

höhimg der jahrlichen ESinnahmen mnsate dem arg Teraehnldeten Hofe

sehr willkommen sein. Aoch mittelhar Hoffte der jnnge Tenehwen*

derische Fflrst ans der eingetretenen VerSnderang Nutzen su ziehen:

sein Oheim tollte jetit teine Apanage nm 100.000 Golden erhöhen,

da er als Thronfolger doch giOaaeie Beprfieentationspfliehten habe.

Im Unklaren war er mit sich darfiber, ob e« poUtiach klng und sweek-

maasig aei alabald aieh peraönlieh nach Münohen zu begeben i). Zo-

nachat wihlte er den Aoaweg seinen bewahrten Diplomaten Chriatian

von HofenfelB dorthin zo senden, naeh deaseu Berichten er sein eige-

nes Verhalten einznriehten gedachte. Ea war anzunehmen, dasa gerade

Hofenfels dem EnrflIrBten sympathisch sein werde, denn er hatte sidi

wiederholt sefaon als eifriger Verfechter der ptalzischen Interessen er-

wiesen; Obrigens blieb bei der beachrinkten Zahl brauchbarer Bath-

geber dem Herzog kaum eine Wahl Als Zweck der Beise wurde die

Besitznahme der böhmisdhen Leheusgüter bezeichnet; doch erhielt

Hofenfeb Vollmachten, um gegebenen Falls als Minister des Herzugs

in Ulinchen anftreten sa können. Am 14. Januar leiate er von

Zweibrücken ab; auf seinen Wunsch hatte ihm der französisehe Ge-

sandte Oraf 0' Kelly eiu fimpfehltmgsschreiben an seinen CoUegen in

MüucheD, den Bitter de la Luzerne, mitgegeben 2).

Kaum hatte Uofenfels die Heise angetreten, als der Herzog durch

Nachrichten aus liegeusburg erschreckt und in Aufregung versetzt

\vur(k'. Veruiuthlich berichtete sein Comitialgesandter Freiherr vou

Schueul über die umlaufenden und täuflich au Stürkt' zunehnieudeii

<i er lichte vou dem bevorsteheuden Eiuuiursch österreicliischer Truppen

iu Bayeru und die Oberpfalz, von dem Abschluss eiues Vertrages

zwischen dem neuen Kurfilrsten und dem Wiener Hof über die Ab-

tretung eines Theils von Bayern an Oesterreich. In seiner iiesorgnis

beschloss er sich dem V^ertreter des Königs vou Frankreich vertrauens-

voll zu eröffnen. Als solcheV war erst seit wenigen Tagen ein selir

jugendlicher Verwandter des leitenden Ministers Graten Maurepas,

der bereits genannte (traf 0' Kelly, bei ilini l)eglaubigt; mit diesem

hatte nun der Herzog am Abend des IS. iu < Jegeuwart Esebecks eine

lauge Unterredang ; , er gab seinem Bedauern Ausdruck getäuscht

•) 0* Kelly an VergenneB, Zweilirtteken 9. Januar 1778. Aiufertigiing. Arcb.

dee affaires ^trang^re8. Palatinat et Deux-Pout« vol. 110.

*) 0* Kelly an Vergennei, ZweibrUcken 15. und 18/19. Janaar 1778. Auaf.
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worden su sem in der bestimmten Erwartung, daas keine bindende

Entecfaliessang ohne leine Theilnahme erfolge; noeh mdir «ber be-

klagte .er es, dasa EnrfUrst Karl Theodor seine Warnungen nicht be-

achtet und sich nun von seiner ganz in^s Interesse des Wiener Hofes

gezogenen Terratherischen Umgebung habe tauschen lassen; doch

wollte er noch die Hoffnung ni<^t anheben, dass seinem Oheim jetrt

die Augen au^p'^S^ ^ ^ hinterlistige Ver&hren des

Wiener Hofes» sowie das Treiben seiner nSchsten Berather endlich

durchschaue. — Ob und in wie weit der Hensog ein Becht hatte an

Warnungen zu erinuem, die von ihm ansgegaugen seien, mnss ich

dahin gestellt sein lassen.

0* Kelly war sich seiner schwierigen Stellung wohl bewnsst; mit

surgraltig gewählten Worten suchte er jede Partdnahme zu vermeiden;

Yvrsicheruugeu der Freundsdiaft seines Herrn und die Anssicht, dass

man in Versailles den Herzog in der Behauptung meiner Bechte unter-

stützen werde, waren in der gegenwärtigen Lage tOr den zweibrUcki-

scheu Hol nicht ganz werthlos, banden aber den Gesandten in keiner

Weise. Dieser hatte zudem noch den Vortheil jetzt zu wissen, wie

der Herzog über die bayriselie Aii^a^legeuheit dachte; man versprach

ihm weitere Mittht iluugen nach Massgahe der einlauieudeu Berichte,

jedoch mit dem Ersuchen den Müncheuer Hol uiclits davon merken

XU Uiaseu

In Versailles hatte bereits am 13. Januar im Auftrag des er-

krankten kaiserlichen Botschafters Grafen Mercy der Legationsrath

Bamn Barey dem (i raten Vergeunes Kenutnia gegeben von dem Ab-

stliluss des Vertrj^s mit Kurl Theodor auf Grund einer ausführlieheii

Weisung des Staatskauzlers Fürsten Kaunitz vom 5. Januar; die Bitte

w.ir hinzugefügt worden, man möge vor erfolgter Katification des Ver-

trags (birch den Kurlürsteu von dem Mitgetheilten keinen Gebrauch

ma< licu -). Ks dauerte nicht lange, da kamen Depeschen des fran-

zösischen Hotscliafters in Wien, Baron Breteuil an; die darin ent-

haltenen, von Baron Ritter, dem pfälzischen GesuJidten, herrührenden

Angaben über das Zustandekommen der Convention bestätigten die

sogleich aufgetauchte Verinuthung, dass eine Ueberrumpelung des Kur-

fürsten von der Pfalz und seines Gesandten durch die kaiserliche

Diplomatie vorliege^ wobei der Wiener Hof noch den VorfcheiL hatte,

') 0'Kt'll\ ;in VcrrriMUH'«, ZweibnH km IS. J.muar 177«. Ausf.

») Joaepli 11. an LiuiwJg XVI. Wicu ö. Jau. gedr. bei Feuillet de (Jouchea 1,

101—104. — KmuoU an Merey, Wien 6. Jan., gedr. bei Avneth et HaaBaieraiODt,

CorreBik secrHe da c*« de Mercy, II, &l6ß, — KnonitB au Mercy 5. Jan., Mercgr &
KaoDitz Paris 17. Jan. Amt. Haui-, Hof- und Staats-AichiT fVankreifih Coir. 21 1.
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daöü er der Controlle Fraukreiclir> eutzogeu war. Noch wusste mau
uichts von der Katitication des Vertrags dnrch Karl Theodor, aber es

war in hohem Grude wahrscheinlich, dass der ^chwache Für.-,t ange-

sichts der Truppenbewegung in Bölimen den Drohungen Oesterreichs

weichen und den Wiener Abmachungen seine < lenchmigung crtlieileu

werde. Man würde vielleicht es gerne gesehen haben, wenn er die

Annahme des ohne seine Ermächtigung geschlossenen AbkonimeUB

verweigert hätte, aber ii^nd einen Schritt in diesem Sinne zu than

wagte mau nicht; vielmehr glaubte man Uber die peinliche Lage, in

der man sich dem Verbündeten ?on 1756 gegenüber durch dessen

Schuld befand, am Besten hinweg zu kommen, wenn man sich in

Schweigen hüllte, sorgfältig jede Knndgebong des Beifalls oder Miss-

t'allens vermied und den Anschein zu erwecken suchte, als ob mau
ein lustimintes Urtheil über diese Frage sich noch nicht gebildet

habe Etwas mehr flo£fnnng durfte man auf den Herzog von

Zweibrttcken setien; weit weniger von Oesterreich als von Frankreich

bednfloast, war es nicht unwahrscheinlich, dass er der Ssterreichischen

Verftihmng wideisteben und d»» Interesse seines Hauses thatkraftig

wahren werde; allein seinen Batfageber Hofenlels hielt man für ganz

kaiserlich gesinnt und gerade dessen Sendung nach HQnchen be-

trachtete man als ein Zeichen, dass d^ Hersog geneigt sei sich der

Politik seines Oheims anzuschltessen. Man erwartete, dass der Ge-

sandte alsbald seinen Herrn anffbrdem werde selber nach der bayri-

schen Hauptstadt su kommen, am dort den Vereinbarungen von Wien

beisutreten. Daher mahnte auch Vergennes den Gesandten in Man-

chen, Bitter de la Luseme, der bereits durch Beglaubigungsschreiben

Tom 14. Januar bei dem neuen Kurfürsten accreditiert war, noch

besonders die Thätigkeit des zweibrücVschen Staatsmannes aufmerksam

SU beobachten. Gleichseitig erging an ihn die Weisung von Neuem

und noch oadidracklicher als snvor, er MoUe sidi Ton Nienwndem,

auch nicht von Karl Theodor oder dessen Ministern, su einer Aeusse-

rung bestimmen lassen, die als Billigung oder Missbilligung des Ge-

schehenen ausgelegt werden könne; er mochte sich mit Mangel an

Instructionen entschuldigen, was für'a Erste nicht unglaublich klang

und ihm doch ermöglichte, ohne »ich und seine Regierung bloss zu

stellen, Eröfifnuugen und Mittheiiungen zur Berichterstattung entgegen

zu nehmen

I) Bretenll an Vergannea. Wim 10. Januar. Ausf. — Yergeiiiufl an Breteuil.

Venailles 22. Januar. Entw. — Arch. des äff. <5tr. Viennc vol. 334.

') \%>vrrenneB au Luzerne. Versailles 22. Januar 1778. Entwurf. Arch. des

ati'. etr. üavilare vol. 161.
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Hofenfels tokf am 23. Jsunar in Mttiudieo ein und madito md

folgenden Tage dem KarfÜrüteu seine Aufwiirtang. Kiin Torher,

am 22.1 hatte endlich Karl Theodor sich entechloseen seinem Nefien

und Nachfolger iu einem Schreiben Kenntnis zu geben von dem, was

zwisclien ihm und dem Wiener Hof vereinbart worden war. Aus-

drücklich hatte er darin betont, dasa nur da^ Driiugeii des Kaiserhofes

ihn zur Annahme der Convention verunhvsst habe, über deren luhalt

er gern mit dem Herzog und den betreuudtten Höfen in Meinungs-

au.staujich getreten wäre, wenn mau ihm nur Zeit gelassen und ihn

nicht vor die Wahl gestellt hätte: stifortige Ratification oder Heset/.ung

von ganz Bayern —
- als heimgefallenes Reichslehen — durch kaiser-

liche Truppen. Unter diesen Umständen aber habe er im Interesse

seines Hauses und zur Erhaltung des Ruhestandes im Reich ein Opfer

gebracht und den Vertrag genehmigt; er hoffe, dass der Herzog seine

HaltuMi^ billigen werde, um so mehr, als er, der Kurfürst, verspreche

bei der iu Aussicht genommenen Ck)nveiitiuu über einen (lebietsaus-

tausch mit Oesterreich alles Mögliche zu thun zuin Besten seines

Hauses und zur Erhultuug von Land und Leuten

Es ist wahrscheinlich, dass schon in den ersten Unterredungen

mit dem KurfUrsteu und dessen leitendem Minister Baron Vieregg

Huteufels eingehende Mittheilungen erhielt über das Zustandekommen

des Vertrags Tom 3. Januar und ttber die Art, wie der Wiener Hof

die Genelimignpg Karl Theodors zu erlangen gewusst hatte; er muclite

wobl erkennen, wie verderblich dieser Schritt werden konnte, zumal

wenn Oesterreicli bei der geplanten zweiten Vereinbarang in gleicher

Weise seinen Vortbeil zu wahren wusste; und es konnte kaum Mit-

bleiben, dasB auch er, wie die bayrischen Staatsmänner Freiherr von

Kreittmajr und Freiherr von Lejrden in einem Protest seines Herrn,

des Herzogs, als des nächsten minnlicfaen Verwandten und sur Erb>

folge Berufenen, gegen die GonTention die einzige gesetzliehe

HSglichkeit der Opposition sah*). Freilich war er zunächst so Idug,

sich nichts merken zu lassen und sich seheinbar nnr mit dem ihm

ertheilten Auftrag zn beschäftigen; Überall gab er ab Zweck seines

Erscheinens an, dass er die erfordeilichen Vorkehrungen zu treflfon

habe für die Uebernahme der bShmiachen Henschaften. Seine nahen

Beziehungen zu den französischen Diplomaten wurden indes von dem

kaiserlichen Gesandten, dem Landkomthur Baron Franz Lahrbach

I) Karl Theodor an den Ilerzopr v. Zweifarttokeu. MOmobea 22. Jsnoar. gedr.

Hertzberg. Reccuil dot* dMuctifins II, 211.

'-') J^larbois au V'ergeuuecs. Müuchtiu 22. Januar. Aubi. Arch. den ali. ^tr.

Bavi^ voL 161.
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uiclii als gttus harmlos angesehen, währcud Vieregg dnrohans uieht

glttuben wollte, dass französischer fiiuflass den Uer/.og von Zwei-

brfioken auf gefährliche Wege briugeu könne; er gründete aeiu Ver-

trauen darauf, dass der Herzog die Kegelnng der bayrischen firbscbafts-

sacho dem Korf&nten Toliständig anheim gestellt habe; aach hielt er

die Verbindang swischen Oheim und Neflbn ftr Tiel an innig, als dass

dieser etwas Terwevfe^ was jener in der TorUeganden Frage fttr gut

haltet).

Indes tauchten nan doeh GerOebte auf, es bestehe an verschie-

denen Orten die Ahoicht, den Henog tnm Widenpnicfa gegen die er-

folgte BfQgeliuig 'an Teranlassen und Htsstranen gegen den Enrf&rsten

bei ihn wach an raftn. Lehrbach- sprach darüber sowohl mit Yieregg

ala auch mit Hofenfels, nnd Beide stimmten ihm bei, dass ee noth-

wendig sei den Herzog nach Mflnehen zu bemfeh, „um ihn den rechten

Weg desto sicherer fuhren au könneii*^ Xarl Theodor genehmigte

den Toracblag, uiid alsbald ging — am 27. — ein Courier ab mit

der AnflEloidernng an den Herzog ohne Verzug an den Hof seines

Oheims zu kommen. Zweifellos ist ea Lehrbadi, der den Anstoss zur

Berufung des Heizogis gegeben hat« und nicht Hofenfela, der Luzerne

gegenüber -wiederholt dies Verdienst in Anspruch nahm; bei dem Ver-

trauen, welches seiner Meinung nach der Herz<^ sowohl zu ihm ah
zu Vieregg und Hofenfels hegte, glaubte er sich von ihr einen wesent-

lichen Krfolg für den allerhöchsten Dienst versprechen 7ai diirfeu ^).

Die Nachricht vou dem Versuch eiues preussiscljcu gchciiiion l'jiuisdärs

hei dem pfalz-lautcrn'schen Gesandten vou Brentano in Kegensburg,

deu Kurfürsten zum Rücktritt vou der Conveution zu veranlassen,

wofür ihm der moralische uud materielle BeisUnd *k\s Küiiij^s von

Preusseu zugesichert wurde, mochte Lehrhachs Zufriedeulieit mit jenem

Schritt noch erhöhen, denn es war anzunehmen, dass der Emissär,

vou Karl Theodor ab|4;ewiesen, sich an deu Herzog wenden werde;

war der Herzog ulier erst in München, dauu getraute sich der kaiser-

liche Gesandte schon ihn vor den preussischen Fallstricken zu be-

wahren.

Kurz nach seiner Ankuuft in Mihicheu war Hofeut'els in Ver-

bindung mit dem französischen Gesandten getreten, gestützt auf da«

Emplehhingsschreiben 0' Kellys: und ilun gegenüber euisagte er auch

bald der sonst beobachteten Zorückhaltung; er sprach ea offen aus,

*) Lehrbsoh ao Katmits. Mftnchen 27. Januar. P8 (I. Aasf. H. H. a. St-A
äteats-Kanzlei Bajem. OotTsqpondens. 40.

>) Lchrbacb an Kauoitn. München 27. Januar FS.V. Aoif,
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dtt88 (lor Herzog, der eiueu Sohn habe, die Zerstückelung Bayerns mit

andern Augen ansehen mOMe, als der kinderluse Karfürat Sein Yor-

halten erweckte bei Luzerne den Brndrack, daae man ihn dränge der

Convention beisatreteu, dass man seinem Herrn mit einer ahemuüigen

Zertheilung Bayerns bei seinem Regierungsantritt drohe. Dem gegen-

über blieb der fran'/ösische Gesandte kühl and BarQckhaltend, zumal

Vergennes ihn ausdrücklich Tor HolenfeU warnte; aber es war ihm

nicht leicht angesichts der vertrauenavoUen und rückhaltlosen Ana-

i^rache des zweibrück^üchen Diplomaten an dessen Aufrichtigkeit su

zweifeln. Denn in der That rllcUialtlos weihte ihn Hofenfels in den

Stand der Dinge ein; er bdannte ihm die peinliche Verlegenheit

seines Herrn, der einerseitB die guten Benehnngen an semem Ohorn

erhalten woUe, andereraetts aber dessen Willen nicht au erftlllen nnd

dem Vertrag nicht heitrsten an kfinnen gbuahe, weil er daduch

aeinem Hanse schweren Schaden saftige. In die Hingabe des Landes

jenseits des Inn nnd eines Theiles der OberpCalz k5nne der Henog
allenfiiUs willigen, nicht aber in so nrnfimgreiche Ahiietnngen; ohne

»eine Znstimmnng sei das Qeachehene ungültig, demi der Vertng

vom 5. August 1777 gestatte keine einseitigen Ahmachnngen, wie aie

die Wiener Convention enthalte. Hofenfek sprach sogleich die An-

sicht der fraosSsiachen Staatsmänner ans, wenn er die Januar-Oimfiii-

tion als einen Venrath Bittflrs heaeiehnete, dem Vier^ggs Beaohrinkt-

heit nnd Unterwürfigkeit unter den Willen des kaiserlichen Gesandten

die knrftirstliche Sanktion verschafft habe; er verfi^te nicht darauf

hinzuweisen, dass er nach wie vor in Frankreich die einzige Stütze

fiir seinen Herrn sehe, wenngleich Lehrhach diese Hoffnung zu zer-

stören suche durch die Beluiuptun^, der Hof von Versailles billige die

Tlieilung iJayerus, wulür ihm als Belühuung Gebiete m Flainlern vou

Oesterreich überlassen würden. Aber selbst diese Aeusscnuig veriuochte

nicht Luzerne aus seiner Zurückhaltung heraus zu locken ; er blieb

völlig passiv. — Schwieriger wurde die Lage der französischen Ge-

sandtschatt, als der Herzog persönlich in Müuchen eintraf*).

Tu VerHailles hatte man, wie erwähnt, vorausgesehen, dass Hofeu-

tels ileii Herzog nach München rufen werde, und 0' Kelly hatte Er-

laubnis erhalten die llcise mitzumachen ; indes nur, wenn er dazu auf-

gefordert werde. Tin üebrigen war auch ihm strengste Reserve /,iir

PHicht gemaclit; freiwillig gemachte Mittheilungeu sollt« er daukeud

entgegen ueluneu, aelbst aber jeden Schritt zur Brlangung von 2«iach-

>) Luzerne an Vergennw, Hflndien 81. Januar; 4. Febfiiar. AuC Arob. dei

äff. Banäre vol 161.
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richten vermoideu, der als eiu Zeichen von Iuteres.se au der Nmige-

staltung der Verhältnisse aufgefasst werden könne; verlangte ni;in

einen Rath von ihm, so hatte er Mangel an Weisungen, Unkeuutniü

der Absichten seiner Regierung vorzuschützen i).

Das Verhalten des zweibrückischen Hofes gegen 0' Kelly war nun

freilicli keineswegs offen und ehrlich; als der Herzog durcli die ersten

ungünstigen Nachrieht<^n aus Kegensburg in Angst und 8orge gerathcn

war, da hatte er sich an den Vertreter Frankreichs gewendet; von

den weiteren Herichten, naineutlich den ersten Meldungen Hofenteis

erfuhr 0' Kelly aber nichts trotz des ihm ertheiiten Versprechens,

mau werde ihn auf dem Laufenden erhalten. Als man ihn dann in

KemitiiiB setote von dem Inhalt der Depeschen eines in der Nacht

sam 29* Angelangten Gouriers, schloss er aus dieser Thatsache, dass

man sich wieder sehr beunruhigt flihle; am 31. bei der Abendouier-

haltung eröffoete ihm endlich der Herzog, dass er nach München reise,

doch ging er nidit auf die Gründe ein, welche ihn dasu veranlassten;

Esebeck sagte, es sei nur eine Abwesenheit von wenigen Tagen ge<

plant, Terachwieg aber, daas der Heraog nicht aus eigenem Antrieb

handle^ sondern «ineiu an ihn ergangenen Kufe Folge leiste

Am 1. Februar reiste Herzog Karl in Begleitung Esebecks von

ZwttfarQeken ab; 0* Kelly bedanerte ihn, denn er war der Uebersea-

gang, dasB der jnnge Fflrst rath- und führerlos sich einem Hofe iu

die Hand liefere, der vielleicht gewonnen sei, um ihn sn verderben;

der sich aoeh gewiaa nicht scheuen werde ihn za opfern, wenn es rar

DurchfUhrung der eigenen Fl&ne f5rderlieh sei

In Mannheim wurde der Kurfilrstin ein Besuch abgestattet; Ese-

beck begab sich zu dem französiachen Gesandten Grafen 0*Dnune,

om eine üntenedung mit dem Henog zu verabreden, der oichto ohne

Zustimmung des Yersailler Hofes thuu wolle; als der Diplomat aber

sich weder eine Meinungsäusserung entlocken lassen noch auch nur

einen Rath ertheilen wollte, unterblieb die Zusammenkunft. Wahr-

scheinlich empfing hier der Herzog ein Schreiben Viereggs, welches

ihn rar Beschleonigiing der Beise auffbrderte und ihm als einen Be-

weis der Freundschaft seines Oheims die Verleihung der Grossmeisier-

würde des Sanct Michael-Ordens anzeigte •^).

') VfligeniMS an 0* Kelly. VecssiUeB 22. u. 27. Januar. Katw. Ardu des

äff. (to. Fftlatinat et Deitx*Ponts toL 119.

*) 0' Kelly an Vergennes. Zweibrttcken 27. u. 29. Janaar, l. Febniiur. An»!.

Aroh. de« aSL ^tr. Pal. et H P. vol. 119.

•) 0' Dünne an Vergeuues. Mannheim 2. Februar 1778. And'. Arch. dos

äff. 6tr. PaL et D.-P. vol. 119.
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An demselben Tage, da der Hensog von Maanlieiin weiterceisle,

muclite uch der geheime Sendbote des Kdnigs Ton Pkeussen Gimf

Qoertat von Begensbinrg anf naob ZweibraitoL Graf Johann Bnatach

Ton GoertsK, genannt Ton Schlita, geboren 1737« war dem X5nig

Friedrich von Preusüen seit 1765 bekannt; ein älterer Bruder von

ihm, Karl Friedrich Adam, stand als Generalmigor in prenssiMhen

Diensten und hatte ab Generaladjutant eine VertranenssteUung bei der

Perbon des Köuigs inne. Im Jahre 1776 kam Graf BotUidi aof

Wunsch Friedrichs des Grofsen nach Berlin nnd ward« wiederholt in

Attdiena eiupfaugen, indes seine Uebemahme in preossisehe Dienste

erfolgte nicht, da er nicht sdbst dasa die Anregung geben wollte.

Anfang 1778 lebte er als Privatmann im Kreise seiner Fkmilie in

Weimar, er hatte aber bereits Schritte gethan, om als Nachtblger des

schwer erkrankten Grafen Birnau die Vertretung der thüringisch-

sächsischen Staaten auf dem Reichstag iu Kegen8))urg zn erhalten.

Er erfreute sich eines retjjou Verkehrs und luittc ^nite Verbindungen

au mehreren deutschen Höt'cn. IinU'ssen «ciieiut er um dieae Zeil

auch ernstlich au den Eintritt in preussiseheu iStaatadieust gedacht zu

halten, deun wenige Moniite nachher sehreibt er au den König, er

habe damals die Absicht «gehübt sich um die durch deu Tud des Grafen

Wt-rtheru erledigte iSttdle des Grand raaitre de garderobe am preussi-

«cheu Ilote zu bewerben '). Da erschien am 8. Januar unerwartet

seiu IJruder, der Geueralmajor, iu Weimar; er überbrachte ihm die

Aufforderung des Königs in geheimer Mission nach Mannheim und

nötiiigentalls anch nach Zw«'ibrückeu zu gehen, um die Stimmuug des

Ufiilzisehen fiutes zu erkunden, ünmittelbur nach dem Eintreffen der

Nachricht vom Tode des Kurfürsten Maximilian Joseph von Dayeru

hatti' König Friedrich den Generaladjutanten von Potsdam nach Berlin

zu sich ins Schloss berufen und ihn gefragt, ob sein Bruder wohl zur

Uebemahme des ihm zugedachten geheimen Auftrags bereit sein werde.

])er < !( noral konnte eine bindende Antwort nicht geben, er erklärte

sich über bereit nach Weimar zu fahren, um persönlich sich mit seinem

Bruder au besprechen; und sofort erhielt er die Erlaubnis hierzo.

Mit Verwunderung vernahm Graf Eustach, was man von ihm wünschte;

ein von des Königs Hand herrührendes Sciiriftstück, dem jedoch Datum

und Unterschrift fehlten, belehrte ihn über den Zweck der Beise. Man

besass in Berlin ein Exemplar eines angeblichen Vertrags Uber die

Erbfolge in Bayern, dessen Echtheit festgestellt werden sollte; schon

') GoeHz an den König. Zweibrücken 11. Hin 1778, gedmekt im U^moiie

historiqne, Frankfurter Ausgabe t. 1812, S. 130 ff.
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das Verhalten des pfäl/ischfu Hofes kouiite darüber Aut'kliiruiig

geben, uud dieses zu beubachten war der nächste Zweck der Sendung

des Grafen. Stellte sicii dabei heraus, dass Kurfürst Karl 'J'heodor

uud der Herzog von Zweibrücken bereits einverstanden seien mit dem
Wiener Hof uud seinen VergrösseruugsabsichteUf so sollte (Joertz ver-

suchen den Prinzen Maximilian von Zweibrücken, den Bruder des

Herzogs, oder den Prinzen von Birckenfeld zum Einspruch gegen jene

Vereinbarung oder zur Anrufung des Reiches zu bestimmen.

Graf Eustach nahm trotz vieler Bedenken den Auftrag an ; Rück-

eicbfe »uf den Bruder, dessen Stellung bei dem K(")nii; gefährdet worden

wäre durch die Ablehnung, vielleicht auch der Ruth des damal» als

Geueralsuperintendent in Weimar wirkenden Herder trugen zu aeiuem

BintBchlusae bei Gemeinsam betrieben die Brüder die Reisevorbe-

reitungen mit solchem JBifer, dass schon am 1(X Buitaoh sich auf den

Weg machen konnte. Als Ziel gab er Wetzlar an, wo er am Beichs-

kammergericht GeschiUto zu erledigen habe; in Wahrheit aber begab

er sich über Biaenaeh und Fulda nach Wflrabaig, wShrend sein Bruder

nach Potsdam snrttekxeisfce. Mancherlei Kunde Uber die Ereignisse in

Bayern hatte sich schon Teibrsitet; man wnsste, dass ein Patent den

Begierungsatiiritt Karl Theodors in ganz Bayern und der Oberpialz,

sowie die BesitMrgreifung dieser Lander TerkOndigt hatte; femer, dass

der Kurfürst sich nach seinen neuen Besitzungen b^ben habe; mau
sog daraus den ScUuss, dass «one Abmachung mit dem Wiener Huf

noeh nicht getroffen sei; aber es ging anch das Gerücht, dass oster-

reichisehe Truppen bereits die bayrische Grenze flberschritten hatten

In Wflnburg, dessen Bischof Graf Seinsheim ein Bruder des leitenden

Staatsmannes in Bayern war, hdrte Goertz Näheres ttber die Vorgänge

beim Regierungswechsel, aber die Beise des Kurfürsten, ttber die be«

sohleuaigte Ankunft Lehrbaidis in München; indes war Gewisses ttber

den angeblichen Einmarsch der Oesterreicher nicht in Er&hrung zu

bringen. Was er hier yernommen, legte er in seinem ersten Bericht

nieder, d^ er dnrch Vermittlung des Kaufmanns Streiber in Eiseuach

unter der Adresse seines Bruders an den König absandte ; er bat darin

gleichzeitig, dass ihm ein Beglaubigungsschreiben an Karl Theodor

gegeben werde; denn nur als legitimierter Vertreter und Beauftragter

des Königs stund er unter dem Schutze des Volkerrechts, uud nur

*) Hiitonsch-politiBche Denkwürdigkeiten des Grafen J. B. t. Qoerts Bd. 1, 8. 35.

») Gnif E. Goertz an den König. Weimar 10. Januar, gedruckt Mein. bist.

|7 ff. - (u'n.-Maj. Graf Goertz an den König, l'otmlaui 12. Januar 1778. —
Aimf. Geh. iSt.-A. B 96. IQ L, des Grafen {jwrtx. Sendung.
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ab soldier koitnte er vu den Hiiiistoni und &u dem Ffinlen aelbet in

Besiehangen treten >). Wollte er sein Ziel erreiehen aiid die liegie-

rung in MQucben ermiiUiigeu, doss sie der vou Oeaternnch drohenden

Gefahr nicht weiche, so mnsst« er persönlich und verantwortlich liuji-

deln und verhandeln können. Einstweilen reiste er als rrivatinann,

seinen Auftrag sorgfältig geheim haltend; über Nürnberg gelaugte er

am Januar uach Regeusburg. Hier wurde er als künftiger Ge-

sandter bei der Reichsversammlung und muthraasslicher Naclifolger

Bünaus Ireundlieh empfangen ; die österreichische Partei betrachtete

ihn als ihren Anhänger oder »uchte ihn doch für sich zu gewinnen;

Icein Argwohn machte sich bemerkbar. Wunderbarer Weise herrschte

aber hier am Sitze der Ileichsvertretung völlige Unkenntnis über dik<,

wa,s in der nächsten Nähe, in den bayrischen Landen und am kur-

fürstlichen Hofe vorging, und so entschloss sich Goertz, nachdem er

in dem Bruder des kursächsischeu Gesandten Baron Loeben einen

Ileisegefiihrteii gewonnen hatte, nach München zu gehen. Dort machte

er dem Kurfürsten, dem er von einem Besuch in Schwetzingen (August

177(5) her schon bekannt war^), seine Aufwartung; auch stattete er

in den vornehmsteii Häusern mit Loeben Besuche ab. Durcb diese

AnkiiUpfuDgen, sowie durch persönliche Besiehnngen gelang et ihm,

sich eine ziemlich zatreffende Vorstellung von der in Bayern herr-

schenden .Stimmung zu verschaffen. Gerne hätte er auch die Anssicbt

des kiirbayrischeu Gesandten bei der liächs?enaminlung, Baron Leydeii,

kennen gelernt, der gerade in München weilte; aber dieser liess ihm

sagen, es sei ihm, aus Besoignia sich bloes zu stellen, nicht möglich

ihn jebst an sehen; in wenigen Tagen würden sie indessen aioh in

Begensbnig ungestört miteinander beaprschen können*).

Fttr die Beurtheilang der rechtlichen der bayrischen Erb-

folgefrage erhielt Goerts hier bedentsame AufrichlOsae: er hörte Ten

dem zwischen Haiimilian Joseph und Karl Theodor im Jahre 1774

abgCMchloeseneii FkmilienTertng, der ein Mitbeeitarecht je des einen

Kurfilraten an den Landern dea Andern, die er bei dessen Tode erben

sollte, fisstitellte; er veniahm die Bestätigung einer schon früher er-

haltenen Nachricht, dass bereits seit längerer Zeit zwischen Wien und

Mannheim verhandelt worden sei aber die Srbfolge in den bayrischen

) Goerto an den KOnig. WAnbaig 14. Jairaar. Inhaltuuigabe im IKm.

hiBt. K. 20 f.

Riaocour au den Kurl", v. Sachsen. Mannheim 13 An^j 177<>. Könii:!.

Siii Iis. H!n]pt Sia<it«Mchiv. lx>c. 24i28. Acta de« Ueh. Raths Üraleu von Uiaucour

Aböohickuug Ketr.

>) Mem. hiat. iS. 34.
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Luden; ee entging ihm niehti dase man zwar die Existenz eiues Ab-

kommens Tefmothete, aber gar keine VoiBtellnng hatte, auf welche

Bechtstitel die bereits in bayrisches Gebiet einrttckenden Qefterreichiseben

Tmppen ihr Vorgehen stiltien könnten. Der Kurfttst schien über

das was geschah, im BinTerstindnis sa sein mit dem Wiener Hof;

dagegen war man ofiSsnbar noch nicht in Verbindang getreten mit

dem Herzog Ton Zweibrficken and den anderen Prinzen des pfiUzischen

Hauses, nm sich ihrer Zostimmong zu Tersichern. Pflr die Beurthei-

lung der Haitang des Hofes Ton Yersailles üaid Goertz einen Anhalts-

punkt an den Aeosserungen des ihm peradnlich bekannten iranzösi-

aehen GesandtschaftssekrcÄiis Iflaibois; danach war Frankreich dnrehaas

nicht einTerstanden mit Oesterreieh, dessen Vorgehen seine Litetessen

schädigte. Indes richteten sich die Blicke der bayrischen Patrioieu

nicht nach Paris sondern nach Berlin, wie Goertz beobachtet haben

will; Ton dem Eingreifen des PreussenkiSmgs erwarteten sie ihre

liettnng.

Am 20. Jauuiir vt rabschiedete sich Goertz von dem Kurfürsten

uud reiste mit Loebeu, dem er mittlerweile seinen gtdu'imeu Aiittra«^

vertraulich eröffnet hatte, uacli Kegensburg zurück. An (lemsell>eu

Tage wurde nun hier von den Vertretern des Wiener Hofes amtlic b

die erste Erkliirung abgegeben, welche etwas Licht über die Vorgänge

der letzten Wochen verbreitete: Das Vorhandensein eines Vertrags

zwischen dem Kurfürsten von der Pfalz und dem Erzhause über die

österreichischen Gerechtsame auf einige Bezirke im Herzogtbum Bayern

und auf Mindelbeim wurde als Tbatsache oüen verkündigt '). Das,

wa.s die bayrischeu Patrioten bisher nur vermutbet hatten, war jetzt

Gewissheit, uud die Aussichten Goertz' auf Gewinuung des pfälzisehen

Hofes begannen zu schwinden, zumal er uvch immer nicht mit einem

ofticiellen Charakter versehen war. Indes glaubte er trotz der kaiser-

licherseits erfolgten öffentlichen Verkündigung «les Abschlusses doch

Grund zur Vermuthung zu haben, dass der von Ritter geschlossene

Vertrag noch nicht von Karl Theodor ratifiziert sei; er sah und hörte,

wie die Kaiserlichen ihre Ansprüche uosdehuten und fast täglich neue

Besitzergreifungen Tomahmen; es schien ihm durchaus muglidi, dasa

Karl Theodor lebhaft wünsche von den Abmachungen wieder los zo

kommen. Er entechloss sich also, mit di«>seui Fürsten doch noch einen

Versach zu machen. In einer geheimen Unterredung trog er dem

*) ErOffamig der katterl. Prineipaleonimisaion TOm 20. bexw. 23. Jamuur

1778, gedruckt »Vollrtandige Sammluiig von Staatflechrifte»« Tbeil I, S. 89 C
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plalz-lauteru'schen (lesHudteu vou Brentimo den Reistand des Königs

an, und zwar den Heistau d mit gesummter Macht, um dem Kurfürsten

seine Staaten uud besonders das Hento^thuni Bayern ungeschmälert

'/.n crliaUeii. sohald er seine Beschwerden an die lieicheversammlong

bringe oder die Hülfe des Köxiiga und der Garanien des weetfaliachea

Friedens anrufe

Allein Karl Theodor besass nicht den moralischen Muth TOn

einem anter dem Drucke stärkster Androhung ab^esohlossenen, aho

erzwungenen Vertrage zurück zu treten; die ihm von den heran-

rückenden österreichischen Trappen drohende Gefahr überwog die Hoff-

nung mit Hülfe brandenburgischer Genadiere das Erbe seines Vor*

f^ängers ungeschmälert zn erhalten, und so niusste Brentano am
2H. Januar dem geheimen Unterhändler den Bescheid ertheilen, sein

Herr bedaure von den Anerbietungen des Königs von Preussen keinen

Gebrauch machen sn kfinnoii da er mit der Kaiserin-Königin feier-

liche Verpflichtungen eingegangen sei und da österreichische Truppen

bereif8 die Hilfte seines Gebietes besetat hatten >).

An demselben Tage, da Goerts durch Brentano die > ablehnende

Antwort des Kurf&rsten erhielt, ging ihm das erbetene Beglaubigonge-

sehreiben des Königs fttr Karl Theodor au. Es war begleitet von

einer Gabinetsordie in Zifonschxift, wonach Goerta den Oesteneiehern

es möglichst Tcrbeigea solle, dass er einen Auftrag habe, denn noch

sei es nicht Zeit sich ihuen zu entdecken. Darunter stand als Nadi-

schrifi unchiffriert ?on der Hand des Königs geschrieben: nQa*on ne

üwse rien sans Paveu de la I^ce**>).

Das Oreditiv hatte jetzt keinen Werth mehr flir Goerts, denn

auch der am 31. anlangenden erneuten Weisung des Königs vom

2C. Januar, wenn iigend mögUch jenes Schreibeii zu übergeben, glaubte

er nach dem, was inzwischen geschehen war, nicht Folge leisten zu

können; dagegen beeilto er sich ton der firlanbnis zn dem Herzog

on ZwetbrOcken zu reisen, Gebrauch zu machen. Er war schon gleich

nach Brentenos Antwort daan entsehlossen gewesen und hatte nur die

nächsten Befehle des Königs abwarten wollen; Baron Leyden best&rkte

') Hrentann nii F\arl Theodor. HogoiiHbiiif» 2."). .IiinMar Ausf. — Uayr, (»eh.

StaaU-Arcbiv. K. Hchw. 1274/4. — üoert;« an den Kiuiig. Jlcgensburg 26. Januar.

Geh. Bt-A. R 96. 19 L. Des Grafen Goertx Sendung. Ausf.

*) Brentano an Vieregg. Begentburg 28. Januar. Ooertic an den Staig.

Regonsbotg 28. Januar. ^ tioorU m^m. bist. S. 40.

Der König (ioertz. Berlin 21. Jaanar. Eigh. ßntw. Geh. 8t.>A. R 98.

19. h. Des Grafen Goertz ijendung.
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ihn in diesem Eutschhisse, da auch er meinte^ dass es iu der Uayri*

sehen Hauptstadt für ihn nichts mehr zu thuu gebe, während er in

ZwMbrUcken uoch rechtzeitig eintreffen werde 1).

Kurz vor seinem Weggang erhielt er über die Lage in München
und die dort hemchende Stimmiing durch seinen Yertranensmaun,

den CanonicQ» Grafen Thum, der von einer Sendung des Fürstbisehofs

dorthin eben nach Regensbnrg zurückkehrte, die neusten Nachrichten.

Thum hatte Hofenfels getroffen, der entrüstet war übor das was jetzt

in i^ayern vorging nnd sein Möglichstes zu thun versprach, um den

Beitritt des Her/.ogs zur Convention zn Terhindem, indes keineswegs

Von dem Erfolg seiner Bemühungen Überzeagt zu sein schien, denn

er ÜDSserte die Besorgnis, mau werde in Wien doch schliesslich Mittel

finden seinen Herrn xnr üntendcfannng des Vertrags za veranlassen.

Offienhar die Beflirektungen Hofenfels, theilend, h&tte Tfanm es am
Lieibsten gesehen, wenn Goerts sofort nach München gereist wäre, nm
den BweihrQck*sehen Diplomaten mit seinem Bath au untersttttsen

indes hatte er von der Bemfang des Herzogs an den Hof Karl Theodors

höchst' wahiseheinlieh nidits gehört, da er gewiss nicht unterlassen

haben wSrde Goerts Yon diesem Uoutand in Kenntnis an setsen, der

dessen Beise ganz zwecklos machte. Goertz widerstand dem Drangen

Thnm»; er hielt es f&r wichtiger sich des Herrn zu Tersichem als

seinem Gesandten in der Bedrängnis beizuspringen, und r^te am
Morgen des 2* Februar ^nach Schwaben** ab, augeblich zum Besuch

einer erkrankten Schwester in Aalen; indes richtete er Ton Neustadt

an der Donau aus ein Sehreiben an Hofenfeb nnd setzte ihn von

seiner Beise in Kenntnis; er f&gte den Bath hinzu, der Herzog muge

in einer so wichtigen Angelegenheit wie die vorliegende keinen Schritt

thun ohne die Theilnahme des Kurfürstenoollegiuma nnd seiner Mit-

stüude, auch solle er sich vorher stets mit dein französischen Hofe ins

EinvernehnuMi srt/en; dies sei der Wunsch des KTmigs In Cann-

statt hatte ehen (joertz. Pferde bestellt /ur Fahrt nach iMannheini, als

er von dem Postmeister erfuhr, dass der Ht r/,og von Zweibrüekeu am
2. Februar auf dem Weg uach München durcligekommen sei und dass

wenige Stunden vor seiner, tioertz', Ankunft ein (.'ourier uach Zwei-

brüekeu deu Ort passiert habe. Da blieb ihm nichts übrig als tnuzu-

kehreu und dem Herzog zu i(dgeu; von Bopfingen sandte er eiiuMi

seiner Diener als Courier voraus an deu Herzog nach München mit

') Goertz an den König. Ucffenabnrj? I. Fcbniiir. Mi'ni. luHt. S. 45 ft.

^) (ioeif /. an Ilofoufels. Neustadt an der Donau. 2. Febraar. üertaberg,

Recueil des deUuctions UL iS. 218.
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der Bitte ihm unsiigebeo, wo er sidi unter Wahrung des aubefoUenen

GeheimiiiBses der Aufträge des Königs eutledigeu dürfe. In Augsburg,

wo er am 5. unter dem Namen eines Baron von Sfcauclieini eintraf,

rrhitlt er in der Nacht zum G. durcli Hofenfels die Autwort, da^s ihu

am uiicbsieu Nachtuittiig 5 ühr in der Ortschaft Mttstuih nahe bei

München ein Mann erwarttni werde, der beauftragt sei ihu aicher und

unbemerkt in den vor der iStadt gelegenen Garten der Herzogin Maria

Anna /AI geleiten, wo im Gartenhaus Zimmer für ihn l^ereit seien.

Diese Nachricht erweckte bei ihm die grössten Hofi'uungen, zumal da

Hofeulels die Versicherung hinzugefügt hatte, sein Herr werde zu

nichts seine Zustimmung gebeu, was seinen Interessen nachtheilig sei;

weder üeberredung noch Gewaltanwendung würden einen Gesinnungs»

Wechsel zu Stande bringen, da er ja jetzt auch auf die Hülfe des

Königs von Preussen zählen dürfe Am Nachmittag des (>. Februar

traf Goertz in Mosach den Rentmeister der Herzogin, Andre, und wurde

von ihm in sein Absteigquartier getülirt. Kaum war er hier angelangt,

Uess ihn die Fürstin schon zu sich rufen, und noch in Keisekleideru

machte er ihr seine Aufwartung; er traf dort den Herzog, der ihm

Beinen Dank ftlr des Königs Verhalten aussprach, aber nach kanem
Verweilen mit Esebeck sich zum S{n^ an den Hof begeben umaste;

dagegen blieb Hofenfels bei der Herzogin und Goertz zurück 2).

Am 2. Februar Abends hatte Hofenfels die Nachricht erhalten,

dass der Herzog am 3. Abends oder in der Frühe des 4* in MOucben

eintrafen werde; er beschloss sogleich ihm eut^^egeu zu reisen, um
ihm vor der Ankonft in der bayrischen Hanptstadt die erforderlicheil

Aafklärungen über die augenblickliche Lage an geben.

In seinem Memoire*) behauptet Goertz, der Heraog habe ?oi

aeinffir Ahieiae Yon Zweibrücken an Hofen&la die Weisung geschickt,

er solle in seinem Namen die Convention unteraeichnen; seine, des

Herzogs Reise an den Hof habe nur den Zweck gehabt, Bayern ein letstes

Lebewohl au sagen. Diese Angabe findet nun aber weder in den

richten des Qm&u Goerta an den König, noch in sonst einem mir

bekimnten Aktenstück eine Bestätigung oder auch nur eine Statu;

da selbst seitliche Bedenken gegen ihre Richtigkeit vorliegen, darf sie

wohl als irrthümlich beaeichnet werden. Dass die fisteneiclusche Partei

und der pfötsische Hof auf den Beitritt des prSsumtiven Erben be-

<) Coert/. an den Uer/.og. nopfiii<roii 4. Fobmsr [nicht 9.!] M6n. hilt

S. C4 tf. - Hüloufels an (Joertz ebenda S. (]G iY.

^) Gocrt// lielaiion an den Köni^. München 8. Februar. AuaC Ueh. 8t. A.

K 96. 19 L. Des Gralen (ioerU. Sendung.

•) 8. 59 tt. 00.
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stimmt reclmeteu, steht allerdings fest, uud Lehrbach hat dem vor-

sichtigen Hofenfels gewiss Glaiibeu geschenkt, als dieser ihm vor der

augeblich vom Herzog befohlenen Heise nach Augsburg versprach

seinen Herrn in seiner bisherigen Gesinnung erhalten zu wollen i).

Richtig ist dagegen zweifellos das Hofenfels ausgestellte Zeugnis, dass

er von der Annahme der Convention entschieden abgerathen und dass

das Schreiben von Goertz ihm dafür eine gewichtige Unterstützung

gewahrt habe. — Dagegen habe ich wieder fQr die Angabe daes

Hofieuiels auf Goertz* Schieiben hin Tenncht habe seinen Herrn zur

Umkehr nach Zweibrücken zn bewfgen, damit er mit dem Sendboten

des Königs von Preussen dort zusammentreffe, keine anderen Beleg-

stellen gefunden. Dieser Schritt würde das groMte Anftehen erregt

Laben und von unberechenbaren Folgen gewesen sein; er wäre poU-

tisch falsch gewesen schon deshalb, weil für den Hetiog der Bmeh
mit dem KurfUristen und dem Wiener Hof TemUnftigerweise erst dann

in Frage kommen konnte, wenn er in dem König von Brennen oder

einer anderen Macht einen festen BOekhalt gewonnen hatte. Das war
aber so jener Zeit noch nicht der Fall

Hofenfeli traf seinen Herrn am 3. Februar in Augsburg; nachdem

er Bericht erstattet hatte Über die Yoigänge in München und Begens-

bmg, sowie über das Sohreiben des Grafen Goerta, das er unmittelbar

vor seiner Abreise erhalten, sandte der Herzog sofort einen Courier

nach Zweibrücken ab mit einem Brief an Goerts. Darin gab der

Fürst sein Ehrenwort, dass er die Convention vom 3. Januar nicht

annehmen, überhaupt nur vier Tage in HOndien bleiben werde, um
dem Kurfürsten, der ihn berufen habe, seine Aufwartung zu mafthnn.

Niemals werde er ohne die Zustimmung Frankreichs und des Königs

oo Preussen einen Sehiitt ?on so grosser Tragweite tfaun*). Dieses

Sehreiben hatte der Courier bei sieh« welcher wenige Stunden vor

Qoerte^ Ankunft Cannstatt passierte. Goertz weist in seinem Memoire

darauf hin, welch ein glückliches Geschick auch in diesem Falle über

seiner Sendung gewaltet habe; hätte er nämlich das Schreiben unter-

wegs erhalten, so würde er voll Zuversicht nach Zweibrücken weiter-

gereiöt sein, während der Herzog h<)ch8t wahrscheinlich in München

der an ihn herantretenden Versuchung erlegen wäre.

Mit der Ankunft des Herzogs in der bayrischen Hauptstadt, in

*) Lehrboch an Fftnt Kaanits. ]ffluchen 3. Febraar. Auef. H. H. n. Staate-

Archiv. St. K. Bayern. Oorr. 49.

M^m. bist. S. fJl.

0) Der lierzog an üoerto. Augsburg 3. Februar. M4ni. hi»t. S. Gl/62.

MittiMaingw XVIli. 27
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der Frühe des 4. Februar, beginnt dort ein lebhaftes Känkespiel ; das

kluge und kraftvolle Auftreten des Grafen Goertz fllhrt zwar bald

eine wenigstens vorliiutigc Entscheidung lierbei, ist indes nicht im

Stande, allen Intnguen mit einem Schlage eiu Ende zu machen.

Die zeitliehe Aufeinanderfolge der Besprechungen, weicht- nun in

München stattfanden, Kisst sich nicht ganz genau feststellen; die Ik'-

richterstatter haben meist weniger Werth daraaf als auf den Inhalt

und das Ergebnis der Verhsmdlimgen gelegt.

Am Tage der Ankunft mig der Herzog sich von den Anstren-

gangen der Heise erholt haben, wie Lehrbach berichtet; aber za mDem
Resuch bei Hofe hat er gewiss noch Zeit gefunden, und dabei war es

doch kaum zu vermeidenf ^ass das Gespräch zwisohen Oheira und

Neffen aut die Convention vom 3- Janaar kam. Wenn am 5- i>ei dem

Empfang Lehrbachs und des Fürsten von Lobkowitz, d> r lern Kur-

f&rsten die Ordenaabzeichen des Goldnen Vlienes Qberbracht hatte,

gescb&fÜiche Asgel^nheiten nicht berOhrt wurden, so wird dies wohl

auf eine hestimmte Absiebt des Henoga Bmrttok an ftthren sein. Dagegni

haben an diesem Tage sweifellos bei Bofe Besprecboiigen steilgefonden,

an denen sieh anch die aaweeendeii Ifiiiiiter beider Parteien bethei-

ligten. Ea mag das Streben des Henogs gewesen sein suniehst nor

•Zeit zn gewinnen, denn au diesem Tsge traf bei ihm die Naehrieht

von Goerta* berorstehender Aninmft ein; und deshalb hat er anch

wohl in der Unterredung, die er am 6. Mittags unter vier Augen mit

Lehrbaoh hatte, nur eine gewisse Veratimmüng geieigt darttber, dass

er Ton der beabsichtigten Convention Uber die bayrisdie Erbschaft

nicht einmal eine vorlaafige Anieige erhalten habe; er aosserte, man

habe ihm nnter Berufung aaf die bestehenden Hansverfanige gesagt,

dass Gesdiafte dieser Art nicht einseitig vorgenommen werd^ dürften,

und deshalb Uttte er wohl erwarten kSnnen, dass man ihn nicht gaos

nnd gar sarttckoetBe. Er ersoehte dann den haiserlichen Gesandten

zwischen ihm nnd dem Kurftrsten an vermitteln und für die Rihal-

tnng der Einigkeit im pfalaischen Haose zu wirken; zu weiteren Ver*

hamllungen mit ihm bcien Esebeck und Hofenfels bereits angewiesen.

Lehrbacl» gHij4 auf die vorfrebrachte Klage nicht ein, da ihm die Haus-

vcrtrilgc nicht bekannt waren; iud( s äusserte er die Erwartung, der

Herzog werde hei genauerer lietruchtung der Sachlage eiUbt-lu n. ilas.-.

der Wiener Hof mit grösster Mü^ssignng vorgegangen sei und dass

Karl Theodor sich durchaus rnhincuswcrtli henonuiicn habe. Zur Be-

ruhigung des Herzogs fügt*- er hiuzu, er wisse, wie sehr der Kurfiirst

seinen N eilen liebe und wie er nur seines ^iachfolgers Wohl im

Auge hab^.
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Indes die Aeusserungen des floraoga kunen inm doch etnras er-
dächtig vor; bestimmter als zuvor nahm er jetet an, duss von fran-

zösischer Seite Eifersucht bei ihm rege gemacht werde auf das Einver-

nefammi dee korpfftlsischen mit dem Wiener Hofe ; der längst gehegte

Aigvobn gegen Hofenfels wßgtn aeinee Tertmnten Verkehrs mitMarbois

Tentirkte neh. Doeh ematere Beeorgnleee liegte er nicht; er hoffte

trots jener EinflOaae den Henog auf dem richtigen, d. h. dem von

Oeeterreudi gewünaehten Wege Mhatten m kSnnen, zomal der FOrat

ihm anadrfiddieh aeine Dankbarinit in edrannen gab fllr die ange-

kündigte Abaieht der kaiaerlitihen Hijeatfiten aneh ihm daa Goldne

YUeaa an verleihen ^ AUerdinga hatte vieUeieht damala aehon Karl

Theodor aein«n Neffbn geaagti er dürfe den Orden nieht znrOckweiaen,

wenn er ihm angeboten würde.

In dem Sehzeiben ans Keoatadt an Hofenlbla hatfce Qoerts anf

die Nothweadigkeit hingewieaen, daa Binveratandnia Frankreidia zu

allen Schritten dea Herzogs za haben. Sa iat begreiflieh, daaa Heraog

Karl wie in Mannheim in der Pteaon O'Donnes, jetet nadi jener

Mahnung noch viel mehr in München an Lnaeme eine StOtae snehte.

Yermntfalich am Nachmittag dea 6. Februar atatteto Lnaeme, — an-

geblieh nm dem beabaiohtigten Beaach dea Henogs zuvor an kommen,

in Wahrheit wohl, um nicht dadurch vor den Oesterreichern kom-

promittiert zu werden, — diesem selbst eiuen Besuch ab und traf bei

ihm Esebeck uud Hofenfels. Der Herzog erzählte ihm, man driiiigt-

iliii der ('ouveulion beizutreten, über er werde dies uicht thuu im

Interca.se Meines Sohues und der Würde des ptiilzischeii Hauses, obwohl

mau beh;iu|)te Fraukrelcli billige das Abkommen; Vergennes habe dies

schriftlich geäussert Diese Worte in Verbindung mit der vorherge-

gaugenen Erklärung des Herzogs, er werde überall die Kathschliige

der Vertreter des Königs von Frankreich befolgen, sollten offeuUar

eine Oegenüusserung des Gesandten hervorrufen; Luzerne merkte die

Absicht, er war sich voUkouinieu bewusst, dass ein paar ermuthigende

Worte deu Herzog zur Ablehnung der österreicliischen Anerbietungen

bestimmen würden; aber eingedenk der erhalteneu Weisung apnich er

diese Worte nicht, sondern drückte sieb so dunkel uud unbestimmt

wie nur möglich aus. Ihm, der das österreichische Ränkespiel durch-

schaut hatte, mag es schwer geuug getallen sein, manche Hoffnung

zu täuscheu, um so mehr, da er voraussah, dass der Wicuer Hof nuu

ohne grosse Mfihe den einer kr^tigen Stütze entbehrenden Ffiraten

') LelirtMeh an Kaonitft. mnohen 6. Febnuur. AuL H. H. o. 8t A. — tioerte*

Relation vom 8. Febniar. Ausf. Geb. St A. K 96. 19 U Dw Orafen Qoertk

Sendniig.
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auf seine Seite herüberziehen werde; konnte er doch nicht verniutheu,

dass ein Anderer zur Stelle sei, um die ersehnte und höchst uothige

Unter.Ntützung nachdrücklich zu gewähren. Die Zweifel an der Richtig-

keit des von Vergennes über Hofeufels gefällten ürtheiis wuchsen aber

bei dieser Unterredung ganz bedeutend; Luzerne sah, dass es für diesen

gewandten Diplomaten eine Kleinigkeit gewesen sein würde seinen

Herrn zur Annahme des Vertrags zu bestimineii ; nun aber er/.ählte

gerade er mit sichtlicher (lenugthuung, der Herzog habe das Goldene

Yliesä abgelehnt und den Beitritt zur Conyention verweigert

Tom Abend des 6. Februar au macht sich nun der £iuilu8s des

< irafen Goertz bemerkbar. Goertz hatte die Zeit bis snm Bintreffen

der Antwort Ton Hofenfels in Augsburg bentttzt, um in zwei Iraraen

Denkschriften seine Ansicht Uber die Lage und über daa, wa» ge-

schebeu müsee^ für den Herz(^ nnd für dessen Berather nieder sn l^pen.

Die erstere sprach den Wunsch des Königs von Preusseu am mitzu-

wirken bei der Wahrung der Kechte des pfälzischen HiuiStti nnd be-

sonders des HefZOgs, sobald dieser die Möglichkeit dazu gewahre. Um
den Frieden zu erhaltai, sei das fiinschlagen des der BeichsTorfiissnng

entsprecbenden Weges noiliwendig; clemgemSss möge der Henog, da

der KniÜizBt sidli dessen weigere, seine Besehwerden gogen den Jamiap-

vertrag an die Beichsrersammlnng bringen, worauf ProuBson and die

anderen Mitstande, sowie Fraakreieh sich der pfateisohen Interessen

annehmen könnten. Jeden anderen Weg aar Lösung der Streitfrage,

selbst den voUkommnen Versieht Oesterreichs auf alle unbegründeten

Ansprfiche sieht Goerts ftr geeignet an die erstrebte friedliche Bege-

long zu verhindern. Gehe der Heraog auf die Absichten des Eöniga

ein, so werde ihm Goerts im Damen seines Hemi erkUiea, dass dieser

ihm bei jeder Gelegenheit seine Freundschaft zu beweisen und die

Interessen der zweihrfickschen Linie stets wahrzunehmen bereit sei*).

Die andere Denkschrift war f&r Hofenfels und ESsehedc bestimmt; sie

zählte diejenigen Gesichtspunkte auf, welche sich für die Annahme des

freundschaftlich angebotenen preussisehen Beistandes anfuhren liessen.

Auf die Zustimmung Frankreidis zu den Schritten des Herzogs war

aneb hier der grösste Nachdruck gelegt Goertz wies auf die Mög-

lichkeit hin, dass bei dem Regierungsantritt des Herzogs in Pfalz und

Bayern der Wiener Hof neue Opfer an Land nnd Leuten fordern, und

dass CS albJaun vielleicht Preussen und Frankreich nicht mehr mög-

lich sein werde so nachdrücklich wie jetzt zu seinen Gunst,en zu inter-

M Luzerne an Vexgennet. Mflnoben 7. Februar. Ausf. Arch. des äff.

Bavi^re vn]. Hil.

*) Mem. hist. Ö. 70—73.
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Tenieren. Auch der Fall, dass die beideu Mächte dem Kurfürsten von

Sachsen fOr aeine beträchtUchen AUodialausprüche ilire Unterstützung

gewährten, wurde in Betracht gezogen. Und schliesslich bezeichnete

es Goertz als undenkbar, dass die an Deutuchlands Wohl interessierten

Mächte der Zeratöefcelung eines KnrfÜrstenthums, die ja schon doich

die BeichflgrundgesetKe Terboien sei, rolug aoaefaen würden; wenn also

das pfiUziiehe Hans deren oder dee Beicfaes friedliche und erfassnnga-

matsige Einmiiehang ablehne, werde es vom Erieg kommen

Die beiden Schriftstücke übeigab Qoerte dem Herzog und seinen

Ministem bei der kunen Begrüssung am Abend des 6. Februar; dann

blieb er mit Holenfels bei der Henogin Maria Anna, die ihn von

vielen Dingen unterrichtete, Ober die er bisher wenig oder gar nichts

wosste, deren Kenntnis aber f&r die Benrtheilnng der Verhältnisse

von grosMr Wichtigkeit war. Gewiss trugeu diese Informationen viel

daau bei, seine Verhandlungen mit den Ministern des Herzogs zu er«

leiohtem und zu fSrdem; sie gaben ihm aber zugleich auch Gelegen«

heit, den Charakter der Herzogin Maria Anna kennen zu lernen, die

mit feuriger Begeisterung fttr die Einheit und Selbet&ndigkeit Bayerns

eintrat und die einzige Möglichkeit sie au behaupten erblickte in dem
Anschluss uu den von ihr bewunderten Preussenkonig'). lu seinen

Berichten an den König gab Goertz seiner Hochachtung vor dieser

Fürstin wiederholt Ausdnick; ihre Thätigkeit schien ihm wirksamer

und erfolgreiclRT zu suiu als die selbst des eitVi^r^k'U Gesandten des

Königs sein künuk', und er l)edauerte, das.-i sie mclit Kurfürst sei an

Stelle des sehwachen Karl Theodor. Am Vormittag des 7. Februar

hatten Esebeck uud Hofenteis mit Vieregg eine Besprechung, an der

auch der Herzog theihjahin. Vieregg berichtete zunächst, unter wel-

chem Zwange der Abschluss des Vertrags vom iJ. Januar erfolgt sei,

und em]ifahl «lann wohl dessen Aunahme, da mehr doch nieht zu er-

reichen sein werde. Der Herzog aber entgegnete, er könne seine Zu-

stimmung nicht geben; das Abkcmiiu^n laufe allen Familien vertragen

entgegen und im Besonderen der Vereinbarung zwischen ilim und

Karl Theodor vom 5. August 1777. Der pf^ilzische Minister gab sich

die gr().sste Mühe eine günstigere Stiuimung zu erzielen; er st^'llte die

Hehauptung auf, der Herzog werde durch seine Weigerung nicht nur

den Wiener Hof sondern auch Frankreich vor den Kopf stossen, das

mit dem Kaiser im EinTeruehmen sei. Als der Herzog hierfUr Be-

weise forderte, zog Yieregg das Schreiben Yergennes! vom 24« No-

«) Iftei. IumL 8. 78-75.
I) Ooeris* Relation vom 8. Februar. — If^m. hiit. 8. 76-^79. Bericht vom

29. April •. BeOnge.

Digitized by



422 Adolf Unter.

vember des Vorjahres hervor, die Antwort des truuzösisehen Staata-

mauue^ auf Viereggs Anzeige, dass ihm nach Beckers' Tod die Leitang

der auswärtigen Angelegenheiten des Kurfürstenthuuia übertragen

worden sei; darin war in aligemeiuen Ausdrucken gesagt, der König

Ton Frankreich werde in der bayrischen Successionsfrage allen Mass-

regeln zQsthnmen, welche geeignet aeieu, die Rnhe im deutschen Beiche

an erhalten i). Freilich mneste er zugestehen, daaa erat nach Empfang

dieses und noch eines weitereu Briefes von Vergennes in Versailles

Mittheilung von der erfolgten Abtretung des Straubing'sohen Qebietes

gemacht worden sei, daae also darin eine Billigung des Jannarvertrags

nicht enthalten eein kdnne; er meinte ans dem Inhalt jener Schreiben

den Sohloee siehea ao dürfen, daea der AUerohriafclichite König aos-

nahnudoB allea gut hdunen werde, waa rar Ordnung der bayriaehea

Erhaofaaft geechehe; fikt die sweite, die AuatanaehoonTention, vempracb

er die Yermittlung dea franzSaiaefaen Hofea aoadrüeldieh ananmfen.

Dieae noch in Auaaieht stehende endgültige Kegelnng dea Beaifawtandm

in Bayern scheint ebenfiiUa erörtert worden sa seiii.

Von dieaer CSonferens machte Hofenfela anf Befehl des Heiaogs

dem franxSsiscfaen Gesandten am Nadunittag eingehende Mittheilung

und fügte Ton sich ans die Yeraiohemng hinan, dass sein Herr in der

ablehnenden Haltung fest Terhanen woUe; auch Freiherr von Ereitt-

mayr, der bayrische Kanzler, habe daau gerathen*).

Danach fand eine neue grosse Conferens statte welche gleich nadi

dem ergebnislosen GesprSch Lehrbacha mit dem Herzog am Torigen

Tage geplant worden war; mit Tcreinten Kräften wollten die Anhftager

des Jannanertrags den Herzog auf ihre Seite bcingen. Bs etsehiinea

dazu Hofenfels und Esebeck, der Herzog selbst bHeb fem unter dem

Vorwand, er habe KopiBchmerzen. Ueber diese Berathuug beridbtet

Ooertz ausführlich in seinem Memoire nach den Mittheilungeu der

Zweibrücker, Lehrbaeh dagegen thut ihrer giir nicht Erwähnung. Nach

Goertz' Krziihluug Hess tki l.uiserliche GcHandte kern Mittel imver,>ucht,

bei den Ministern es /u eirtichcu, dass sie ihren Herrn zur Het'olgung

des von seinem Oheim gegebenen guten Heispieles veranlassten; utieu-

bar miichte er ihnen groisse Versprechungen, die in der Anstausch-

foiivtntion erfüllt werden sollten, scheint dabei aber nicht vorsichtig

genug gewesen /u sein, denn Hofenfels und Esebeck wollten bemerken,

dass es darauf abgesehen sei, ganz Bayern den Oesterreichern in die

•) Yieregg an Yetgennes. Maonheim 3. NoTembers Entw. YeigenaM sa

Yieregg. Yenaillet 24. November 1777, AniH Bsyr. Geh. 8i A. K. Mihw. 829|/80.

besw. 329/31.

>) LuMcne an Vergennes. Mflncben 7. Febmar 177& Ansf.
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Häude zu apielen. Augesicht« dieser Oefalir schwamleu iliueu alle

Zweifel und sie erkaunt*?n, dass es für deu Herzog keine audere Wahl

gebe als die grossniüthii^eii Anerbietungeii des Königs von Preiisseu

anzunehmen. Auf die bestimmte Erklärung, dass die Convention einst-

weilen für sie unannehmbar sei, versprach zwar Lehrbuch binnen we-

nigen Tagen neue Vorschläge zu machen, die den Herzog wahr-

scheinlich befriedigen würden, fand damit jedoch keinen Glauben

Am Abend dieses Tages erfolgte die Entscheidung, und zwar zn

Ungunsten des Wiener Hofes und seiner Freunde. Im Dachstock des

Palastes der Herzogin Maria Anna trafen Esebeck und Hofenfels mit

Goertz zusammen und beriebteteten ihm über die Vorgänge des Tages.

Goerfca begriff die peinliche Lage des Herzogs vollkoiumeu, den er

sdiwankeu sah zwischen seiner persönlichen Dankbarkeit und An-

hänglichkeit an den Knrf&raten und der Srkenntnisi dass seine £hre,

seine Interessen gefShidet seien; er betonte aber den Ministern gegen-

über ansdrQcUioh, dass hier nicht jene an sieh löblichen Begangen

des Gemftthes, sondern allein Ehre und FfiichtgefQhl den Aasschlag

gaben mOssten; es handle sich um die g»nze Existenz des Herzogs,

daneben nm die Ereiheit des Beiches *). Seine Worte Yerfishlten ihren

Eindruck nicht, die Minister stimmten ihm bei nnd es wurde ver-

abredet, der Herzog solle in einem Sehreiben an den König von

Preusaen Tersprechen, dass er nieaials in eine Theilnng Bayerns wil-

ligen werde, ferner solle er den Schnta des Monarchen anrufen und

ihm die Vertretung seiner und seines Haoses Interessen Öllig über-

lassen, auch sich mit einem Ftotest gegen den österreichiseh-pftlasofaen

Vertrag and einem VermittlaugsgesQcfa an die Knrfilrvten and die

StSnde des Beiohs wenden. Nur Air den Flrotest bei der BeichsTer-

eiunmlang erbaten sich die ZweibrQcker Frist bis nach Eintreffen der

von Lehrbach versprochenen Vorschläge zur Befriediguug des Herzogs,

damit man nicht sagen könne, ihr Herr habe den entscheidenden

Schritt gethan und den Bruch vollzogen, bevor er gtwusst habe, was

man ;il.s Aousserstes von iluu verlani^e. Diese Frist konute Cioert/-

uultesorgt gewähren, denn es war guuz unwahrscheinlich, dass der

Wiener Hof auf jeglichen Erwerb bayrischen (lehietes verzichte;

Hofenfels aber versicherte ihm auts nestinmiteste, dass uii eine Ein-

willigung in die Losreissuug l)ajrischeu i^audes seitens des Herzogs

nicht zu denken sei •*), Mit Rücksicht auf das Alter und die s( liwau-

kende Gesundheit des Königs empfahl Goertz die Absendung eines

1) H^m. bist. 8. 79—80.

») Goertz' Relation vom 8. Februar 1778.

*) OoertB* Relation vom 8. Fobniar 1778.
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Schreibens an den Tliroutoli^er j^leiclizeitig mit dem an den Köni«ij zu

richtenden Gesuch um seinen Schutz. Aiisnerdem aber rieth er dringend,

dass der Her/o^ den König von Frankreich von seiner Lage und dem

daraus hervorgegaugeueu entscheidenden Schritt dem König von

Preussen gegenüber in Kenntnis setze und auch seinen Beistand

anrufe. An den Prinzen von Preusseu zu schreiben waren die Zwei-

brücker sofort bereit ; aber sich an den Hof von Versailles zu wenden

wollte ihnen zunächst gar nicht in den Sinn, denn die von den fran-

sösigohen Vertretern geQbte Zurückhaltung hatte im Verein mit dem

dsierreichiselierseits verbreiteten Gerücht von dem Einvernehmen der

AUürton Ton 1756 «ich in der bayriachen Frage Mieitnuiett vege

gemacht.

IhrereMti richteten üofeofels und Esebeck nun an Goertz die

Bitte, er mdge «eh daftr Terwendeo, dan die {tfisla-bayrisehen firb-

verbrige und der Vertrag dee Hessoga mit KnrfQnt Karl Theodor ?om

5. August 1777 von Prenasen garantiert würden. Der Graf Tefsprach

diesen Wansch xa erfllUen nnd dem EQnig TorzusteUen, dass er dueb
diesen Act den mSehtigslen Fürsten im Reieh für sich gewinnen

kSnne. Er sah darin ein gntes IfIttel, am den Hersc^ bei der Ftetei,

die er eben m nehmen im Begriff war, ftst an halten, and bat den

König, ihn wenigstens aar ErUSnmg an ermiehtigen, die Ganntie

werde nicht verweigert werden, wenn in den in Fnige konunendea

Verträgen nicht etwa Bestimmongen ganz besonderer Art enthalten

seien. Vor Allem mossten dann die Vertrüge im Worthmt aii<jgetheUt

werden.

Am Morgen des 8. Febraar wiederholte der Herzog in einer üntsr-

redung dem Grafen persönlich die Tags auvor von seinen Vertretern

gegebenen Zasidieraugen ; ans seiner Stimmung liesa sich sebliessen,

dass er die ertheilten Bathschläge ffir sein künftiges Verhalten gerne

befolge und den Augenblick, da er München verlassen könne, unge-

duldig^ erwarte. Freilieh sollte er ja noch die feierliche Einkleidung

als Uitter des Goldem u Vlies.ses über sich ergehen lassen, der er mit

einem Gefühl der Deniüthij^nuig, der Kurfüi*st dajregeu voll Befriedigung

und Freude entgegensah. Aber trotz seines guten Willens stellte der

Herzog die Geduld des preussischen Abgesandten auf eine schwere

Prob»'; vielleieht wollten seine Minister durch die Verzögerung Zeit

gewinnen, um, bevor der eutscheidende Schritt geschah, erst noch zu

sehen, ob die von Lelirbach in Auttöicht gestellten Propositionen nicht

doch annehmbar wären.

So musste denn am 8, Februar Goertz Tergeblich auf das

Schreiben des Herzogs au den König warten; um 8 Uhr Abends er-
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bielt er von Esebeck uud Hofenfels eine schriftliche Mitiheiluug, ihr

Herr halte es für nöthig, wenn er sich mit Preussen einlasse, andi

nach Veiaailles einen Courier zu schicken; man wolle darüber noch

an dieaem Abend mit dem französischen Gesandten beratheu, dann

könne am nächsten Moi^n der Bote nach Potsdam abreiten. Goerta

konnte mit diesem Entschluaa nur zufrieden sein, nachdem die Be-

uachriehtigang Frankreichs sneiat auf Widerstand gestosaen war. Er

selbst war bisher mit Luzerne noch nicht in Verbindung getreten,

da dieser Diplomat in die Politik seiner Regierung nicht eingeweiht au

sein Bohien; indes benQtzte er die noh jetat bietende Gelegenheit gerne,

nm zu erfiahzen, wie sieh die Yortreter Frankraehs au dem Ton König

Friedrich lo angelegentHeh empfohlenen Znaammenwirken stellten. So

begab er aiofa denn aom Abendessen an Bseheck; Luxerne, der sich

schon dort befand, war sehr Tennuidert ihn sn sehen, da er von seiner

Anwesenheit nodh nichts wnsste >). Qoerta gab nnn dem Gesandten

and Uarbois Kenntnis Ton der eigenhändigen Kachschrift des König»

nnter der Weisung Tom 21. Jtmnar nnd liess sie die Worte lesen,

dass ohne lünwilligang Frankreichs nichts gesdbehen solle; er deutete

an, sein Herr wolle dem Earfilraten und dem pföhdsohen Hanse den

Gesammtbeaite der Yerlassenschaft Hazimiliaii Josephs lochem, und

gab der HoflFhnng Ausdruck, dass bei diesem Anlass alte Verbindnngen

swischen Berlin nnd Yersailles sich wieder anknüpfen lieasen. Sein

Herr werde, die« fügte er hinzu, so lange Frieden halten, als es nur

irgend möglich sei; aber ebenso entschlossen aei er au erhindem,

dasa die Beicharer&ssnng Schaden leide und dass das riTalisierende

Oesterreich seine Macht bedeutend vergrössere. Wenngleich Luzerne

diesen Grundzügen der preusaisclien Politik, wie Goert/ sie ihm vor-

trug, innerlich seinen Bcitall kaum wird versagt haben, blieb er

doch der iliin aufgetragenen Uulle treu uud lehnte es ab eine Meinuug

zu äussern uder ^ar bei dem Herzog tur die Erfiillung der von den

Ministem bereits bewilligten preussisclieu Forderunj^eu sicli zu ver-

wenden; immerhin hat Qoertz den ziemhch bestiiumteu Eindruck »je-

wonnen, dass Frankreich das Kingehen des Herzogs auf seine Vor-

schläge nicht missbüligen werde; er bat dies auch Luzerne zu er-

') DieHe Angabe entnehme ich dem Bericht Luzemcü an Verpennes vom

10. Febniar. Goertz berichtet dagegen in seiner aupfOhrlichen Relation über die

Vorgänge vom 8. bis 20. Februar: auf die Nachricht ?. Uuienfels uud i'^ebeck,

dsM Lnaeme Um snin Abendemen erwarte, id er sn dem ftuuOriachen Geaaadten

gegangen und habe dort die sweihrfloVaehen Herren getroffen. — Bei der Zurflck«

halten, die Luaeroe bis dahin beobachtff liaHe nnd auch weiter beobachtete,

möchte ich »einen Bericht aber den SachTerhalt Bks den richtigerea halten.
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kenufii gc'f^t'beu. Daj^e<^eü war dessen Zurückluiltimg durchaus nicht

geeignet <lcu Herzog zu ermutliigen, uud so musste Goertz noch länger

auf den Brief warten, der den Triunipf seiner staatsmänuischeu Be-

gabung besiegeln sollte. Die französischen Diplomut^Mi glaubt^^n über-

haupt nicht, dass der Herzog sich zu einer Erklärung au die Keichs-

versaniniluug oder zu einem entscheidenden Schreiben an König

Friedrich entschHessen w(jrde, und waren dann recht überrascht, als

Hofenfels dennoch am \). Februar um 1 Uhr Nachmittags das ge-

wüiiscbie Sdneiln n dein Grafen überbrachte, Qans ohne gelinden

Zwai^ scheint dies Ergebnis indes nicht erreicht wurden zu sein;

Luzerne erzälüt nämlich, Goertz habe plötzlich einen rebefertigen

Courier antreten lassen, welcher dem preussischeu Gesandten in Dresden,

von Alvensleben. den Befehl bringen sollte mit KoEsachsen abzu-

schliessen. Auch die Herssogiu Maria Anna bot ihren ganzen Einfluss

zu Gunsten des Anschlusses an Preussen auf; sie stellte auch den lüil-

boten in Gestalt eines ihr verpflichteten GmstUeheu zur VerfiBgung,
der ohne VerdAcht zn eiregen doreh daa ron SaterreiiduMhen Tnqppen

besetzte Gebiet rasen konnte. Luzerne will wiwen, daas der Hocaog

sehr bald schon Kene nnd Besorgnis empfunden habe Uber den gethanen

Schritt; noch am Naehmittag habe er Ton Goertz seinen Brief zurSek*

fordern husen, aber der Gönner sei damit iSngst abgegangen gewesen

Der Inhalt des herzogliehen Schreibens entsprach den Wünschen und

VorschiSgen des Grafen Goertz nur unvoUst&ndig, wenn dieser anch,

froh, es Oberhaupt zu bekommen, keine Ansstellnngen machte. Herzog

Karl wollte oiFenbar solange als irgend thonlich den Bruch mit seinem

Oheim verm^en; er schrieb an den König, er werde für den Augen-

blick keineswegs die Anerbietungen zurQckweisen, die man ihm von

dsterreichischer Seite mache, um ihn zur Theilnahme an der zweiten

Gonyention willig zu machen; sd es doch Ton giösster Widitigkeit,

von der ganzen Unterhandlung zwischen Wien nnd München Kenntnis

zn erhalten, um danach die geeigneten Massregeln zn treffen, Uebri-

g * uä werde der Schleier des Geheimnisses bald sdion durch Bitter

geiaftet werden, dessen Kflckkehr von Wien anmtttelbar bevorstehe.

Danach wolle er seine Rechte wahren durch einen feierlichen Protest

an das Reich; um .seine Stellung zu festigen, iniige der König ihm

tlie Fuiuilieuv. itrilire vuji 17(56, 177 1 und 1774 garantieren und

Frankreich, sowie die interessierten Keichsstände /um Beitritt dazu

veranlassen Das war freilich etwas Anderes, als was Goertz in der

<) Luzerne nn Vergenne?. Mlloehen 10. Februar. — Goerts sa den Kdaig.

Zweibrücken 2»). Februar 1778.

>) Mem. hist. S, 95—98.
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vor dem Emp&ug des Schreibens verfaseten Begleitdepesche aaf Qraud

der Abrede Yom 7. Februar als lulialt angegeben hatte; er sah sich

daher genöthigt in einer Nuchschrift hinstUBafOgeu : ^^das SchrirtstOck

sagt viel, aber nicht das, was ich gerne gesehen hatte; ich erkenne

die traurige Nothwendigkeit diese Leute zu überwachen^. Durch diese

Eriahning gewitaigt, nahm er sich vor, bei den ferneren Schritten die

gröaste ürnndit walten an hwwn. Er eelbet fertigte den Enttrorf zu

der ErUSmng dea Henogs an die Eeiehsveraammlung an und lieas

nch von HofeufiBla eehriftlieh die Znneherong geben, dasa die BrUa-

mng nicht echwächÜcher als der Entwurf aein und unveisEQglich fiber^

geben werde. Die üebeTTeiohung in Begenabuig wollte er dnroh den

brandenburgiaohen Gewndten insgeheim eontroUieien lassen i).

Am Abend des 10. Februar yerabsehiedete sich Goertat von dem

Henog und von der Henogin Maria Anna; am folgenden Tag in der

Frühe trat er die Reise nach Zweibrfloken an. Er hatte vor seinem

Weggang noch die Qenugthuung, dass am 10. Luaeme von seinem

Hofe angewiesen wurde, das Gerficht von einer TerstSndignng zwi-

schen Versaillee und Wien ftber das dstenreiehisdie Vorgehen in Bayern

amtlich auf das Bestimmteste in Abrede au stellen; ruhiger konnte er

Mfinehen Torlassen, da diese Erklärung dem Henog als eine nach-

trägliche Beehtfiertigung des gethanen Sdirittes erschien und er nun

wiricUeh Fimide en^fimd Aber die ihm augewiesene Bolle und ftbef

sein taglieh vradisendss Ansehen bei allen bayrischen Taterlands-

freundenu

Die Frage li^^ hier nahe, warum Goerta den Herzog Tiun in

München allein gelassen und so sein eigenes Werk auf eine Probe

gestellt hat, die verhängnisvoll hätte werden können. Er selber gibt

darüber Auskunft : er fürchtete entdeckt zu werden und dadurcli nicht

nnr seine üöuuerin, die Ker/ogin Maria Anna, in die peinlichste Lage

zu bringen, s<inde.rn auch den erzielten Krtulg ernstlicli zu gefährden.

Ueberdiesi durfte er seine Aufgabe als in der Hauptsache gelöst an-

sehen, nachdem er die Zusicheruni^ des Herzot^^s und Luze rne Weisungen

seines Hofes in einem der zweiluiick schen Sache günstigem Sinne

erhalten hatte. Für die Dauer freilich glaubte er auf die Festigkeit

des Herzogs und seiner Uathgeber doch nicht unbedingt zählen zu

dürfen; deshall) Kfgab er sich auch nicht nach Hfrlin, sondern auf

den Posten, für den er bestimmt war; in wenigen Tagen wollte der

Henog nachkommen; unter Uoertz' Schutz hofite er selbst den Ver-

*) QoertK* anaflUurliche Relation an den KOnig. Zw^ibrOokea 20. Febniiur 1778.
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siichiiii^t'U eine» Lelirbuch widersteheu zu küuueu, weuu diütier zu ihm

gcscliickt werde

Unter aiigeiioinmenem Naraen reiaeud, schlug ijoerti: deu o^e-

briiiichlichuii Weg über Stuttgart nach Mannheim ein; hier besucht^'

er am 14. den französischen Gesandten und maclite auch \yei ihm Ue-

brauch von der Nachschrift Kiuiig Friedrichs; er erzählte ihm Alles,

was bith in München zugetragen hatte, und gab ihm Abschrift von

verschiedenen Actenstücken über die bayrische Erbfolgefrage. In

0' Dünne will er einen entschiedenen Gegner der österreichischen Allianz

und des ^ich darauf stützenden kaiserlichen Despotismus erkannt

haben Der Gesandte freilich behauptet in seinem Bericht über

diese Unterredung, er habe Goertz gesagt, er sei ohne Weisungen und

könne sich deshalb um die bayrischen Angelegenheiten nicht küm-

mei'n Gerne hätte Goerts der Kurfürstin seine Aufwartung gemachti

aber diese hielt es für klüger angesiehts der unklaren politischen Lage

eine Zusammenkunft zu vermeiden und Hess deshalb nur dem Grafen

durch einen Vertrauensmann ibre Dankbarkeit fUr den ihrem Hanse

gewahrten Schuta des Königs von Pleussen ausdrücken. Dagegen

Kprach Goerts mit dem ObersCk&mmerer FreibeRn von Zedtwiti, der

allein von den pfalzischen Ministem an dem AbseUass der Yerhige

von 1766, 1771 und 1774 betheiligt gewesen war; es ist begreiflich,

dass er mit gunz besonderem Interesse die Nachricht fon den auf

die Erhaltung jener Vertrage hinzielenden Schritten des Herzogs

vernahm *).

Am Abend des 16. Februar langte Goertz in Zweibrüeken an und

erhielt Wohnung im herzoglichen Schlosse, wie es bei angesehenen

Fremden häufig geschah In der bayrischen Hauptstadt aber tauchten

jetzt die abenteuerlichsten Gerfidite auf Ober den Fretudling im Garten

der Herzogin; die Einen behaupteten, es sei der Kaiser in eigener

Persun gewesen, während Andere in ihm den Flriuzen Heinrich von

PreuHseu oder den General Lentnlus vermutheten *).

'I fJorrtz' Relation TOm 8. FcbriMur.

-) Uot-rt/.' Kolation vom 20. Febniar.

3| ü' Dunne an Veigennes. Maunhcim 14. Februar. Ausf. Arcb. des aif. etr.

l'al. et D.-r. vol. Iii).

*) Ooerts* Rehttion vom 20. Februar.

•) OoertB an den Kdnig. Zweibritokee 17. Febnmr. Aiuf. Geb. 8t A. R M.

19 L. Des Qrafon üoerts Sendung.

") F,ii/.prne an Vcrgcnnen. München 10. Febr., Vü vom 12. Febr. Ausl. Aich.

«l«'s aH". i>tr. B.ivii ic vol. KJl. — Ünger an Stutterheim Mümht'n 15. Februar.

AuhI. Sävh«. Uaupträt. A. Siti^ Döpeches ecriies en cour 1778.
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Für den Herzog gab es nach Goertz* ^ eggang, dem der seine

bald folgen sollte, schlimme Tage der Anfechtung. Lehrbachs Ver-

dacht, dass irgend etwas nicht in Richtigkeit sei, hatte sich ausser-

ordentlich gesteigerti namentlich nachdem Hofeufels hol ihm erschienen

war mit ßinwendnngen gegen mehrere Stelleu des Wortlauts der

Januar-Convention und die Versicherung verlangt hatte, dass es bei

den bisherigen Abtretungen sein Bewenden habe und dass hei Karl

Theodors Tod nicht etwa neue, weitergehende AnsprOehe auf hayrisebes

Land erhoben wQrden; aueh die Zweckmissigkeit der Garantie fremder

Iföchte ftbr die CooTention hatte er erwähnt Kar gegen dies letste

Verlangen hatte lieh Lehrbuch, oflbnbar franafieisohen Eiuflnss dahinter

axgwohnend, gewendet, die anderen Punkte unberührt gelassen; «r

hatte dabei wohl an Hofenfels die Frage geriehtet, ob sein Herr sich

wegen der bayiiiohen Erbfolgefrage die H&nde gebunden habe, aber

die Antwort erhalten, der Herzog habe noch keinen Sehritt deshalb

gethan, andi stehe er mit keiner Macht in Verbindung ausser mit

Frankreich durch den SubsidienTertrag 1). — Da die Unterredung vor

dem 9. Februar stattgefunden zu haben seheint, sagte Hofenfola nicht

die Unwahrheit, denn noch war ja der Brief des Hersogs an den

Kdnig von Pteussen nicht abgegangen. — Als dann Lehrbach den

Minister Vieregg von Hofenfels* Begehren benachrichtigte, erfuhr er,

dast auch bei diesem sich Hofeofels in derselben Weise geSnssert habe;

er ssh sich daraufhin veranlasst den Staatskanzler Fttrsten Kaunitz

uro Weisungen zu bitten, wie er sich bei einer Wiederholung solclier

Anträge verhalten solle.

Zwölf Stunden nach der Abreise des Grafen (joertz traf Baron

Hilter aus Wien in München ein; an seiu Erscheinru luocliteii sicli

bei Karl Theodor und seineu Rathgebern grosse Hoffnungen knüpleu,

denn er hatte an Vieregg geschrieheu, die Auuiilune der Aiistansnh-

vorschläge, die er überbringe, wurde dem Interesse und der Würde

des ptal/iHchen Hauses angemesbcuer sein als jede andere Stellung-

nahme, die überdies zweifellos einen für das bayrische Land verhänfif-

uisvolleu Krieg nach sieb /icben werde -). Freilich hatte er hinzu-

gefügt, man verlantj^e in \\ ieu, dass vor Ab.>cliluas der zweiteu (Jon-

veution völliges Einverstiinduis herrsche über den durch den Vertrag

vom 3. Jauuar Oesterreich zukommenden Antheil von Bayern; aus

«) Lehrbseb an KaunstB. IfOnchen 10. Febniar. Aotf. H. H. St. A. Si K.

Bsj^ern. Cnrr. 40.

*) Ritter von Tieregg. Wien 31. Jaouar. Aoif. Bajt, Oeh. Si A. K. schw.

888>82.
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den bayriseben ArefaiTen niUMten diB dannif bezüglichen Urkunden

vorgelegt und die Erträgnisse genau angiigeben werden Indessen

mag man in Miiuclien wobl gehofft haben eiues so umäiäudlichen

VerliihreiLs doch schliesslich überhoben zu werden.

Ritter überbnichte ausser den Tauschvorschlügen und Ueu zuge-

liörigeu Erläuterungen auch erneute Weisungen des SUiutskauzlera au

Lehrbach, den Herzog von ZweibrQcken mit besonderer Rücksicht zn

behandeln und, wenn irgend möglich, nicht nur zum Beitritt zur

Januarconveution, sondern auch zum Eingehen auf die Anstausch-

absichteu zu veranlassen -'). Es ist zweifelhaft, ob man in Wien He-

deuken wegen der Haltung des Herzogs von Zweibrücken gehegt liat ;

Kitter will dort bereits Ende Januar aus guter Quelle von einer

Aeusserung Hofeiifela' gehört haben, wonach der Herzog seine Zuflucht

genonnrien habe zum König von Preussen gegen das Versprechen,

dasK mau iiin unter allen Umständen in seinen Rechten schützen

werde •^), (tewissheit Uber die Gesinnung des Herzogs erhielt man in

Wien erst, als Lehrbach die Zurückweisung des Goldenen Vliess-Ordeus

meldete; bis zu diesem Augenblick wiegte sich der kaiserliche Gesandte

selber noch in trügerischen Hoi&iungen, zumal seitens der Minister

des Herzogs nichts geschah, um die bei der öaterreichischeii Partei

herrschende Unklarheit zu beseitigen.

lu seinem Bemühen, dem Befehl aus Wien entsprechend, von

den zweibrück'scheu Staat&maimeni eine unzweideatige Erklärung

wegen des Ikntritts des Herzogs zur Convention zu eriangen, fand

Lehrbach eine Stütze an Ritter. Dieser kannte die Stimmung in Wien

genau und sagte es dem Herzog irei heraus, eher werde der Kaiser

zum Schwert greifen als seine An^rftdie anheben; das Dazwischen-

treten fremder Mächte werde ihn nor reizen, und auch die Kaiserin-

Kdnigin werde sich nicht von Preossen oder Frankreich OesefaBe vor-

Bcfaieiben lassen. Die Frage des HenEOgs, ob der Wiener Hof sieh

mit der Oberp&lz nnd Sulzbadi begnügen werde, verneinte Bitter nnd

erklarte, anf seine Kenntnis der Austaaschvonolilige gestfitil, die

Donau mfisse den Oesterreichem verbleiben, nur auf dieser Basis sei

eine Veratftndignng möglich. Yiereg^ versudite es mit einer ver-

lockenderen Kachrieht, dass nämlich der Kaiser die Garantie för die

1) Ritter an Karl Theodor. Wien 31. Januar. Amt Bayr. Geh. 8t A.

K. Mhw. 329/32.

Kaunitz an liChi 1;. Wion :il
. .lamiar, ß. Februar. Entw. H. H. o. St» A.

btjiaUkan'/.lei. WoiHinigtMi aacii Mihii lit'ii 1778.

*) F8. zum ächreilii n llitterti un Vieregg. Wien 31. Januar. Auüt. Bajr.

Geh. 8t. A. K. Bohw.
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]){akisclie Nachfolge in Jiilieh-Jierg übernehmeu wolle; aber uucli er

hatte keinen Erfolg, ebenso wirkungslos blicl» die Mittheiluiig von

einer geheinifu Declaration des iStuatskaiizlcrs, worin die Kaiserin-

Königin dem Kurnirsteü vou der Pfalz seineu ßesitzstaud gegen Jeder-

mann garantierte. Lehrbach verfiel noch auf andere Pläne und Aus-

kunftsmittel, abeor erfolglos ; er versprach £Bebeck und Hofeufels grosse

Belohnungen, wenn sie ihren Herrn inm Beitritt TMinochten, aber

die Minister blieben fest; am 10. kamen sie dem so oft geäusserten

Verlangen sich über die Stellungnahme des Herzogs zu äussern, in

einer Conferenz mit Vieregg und Lehrbach nach, allerdings in einem

der gehegten Erwartung entgegengesetzten Sinne. Danach lehnte es

der Herzog ab, seine endgttltige Entschliessung zu fassen ohne Kennt-

nis der Urkunden, welche zur Beurtheilung des Bechtsstandpuuktes

nothwendig seien, nSmlich des Lehensbriefes Kaiser Sigismunds von

1426 nnd derAnwartachaflsnrknnde aufHiudelheim, sowie der pfälzisch-

bayrischen Haosrertrige von 1766, 1771 und 1774. Sobald diese

Adenstfleke ihm mitgetheüt seien, werde er eine endgiltige Erklärung

abgeben. Auch Aber den Austansch wollte er sieh änssern, sobald

er wiese, wie man sich die GonTcniena des Kurfürsten dabei vorstelle

nnd wie hoch sich der dem Eishaus unsweifelhaft gebnhrende

Antlieil an der bayrischen Erbecfaait belaufe; ferner wie gross der

Wert des dai-fiber hinaus Abzutretenden und derjenige des Aequi*

valents sei*).

Lefarbach mass dieser Erklärung, welche dieErflIllung der Wünsche

Beines Hofes abermab hinausschob, an sich kerne grosse Bedeutung

bei; er konnte ja nicbi ahnen, dass man ihr, wie es nachher geschah,

die Fonn eines an ihn gerichteten M^oires geben wolle*); aber sie

gab ihm AnfkUrung über einen Vorgang, der ihm nicht recht ver-

ständHch gewesen war, und zugleich gewann sie durch diesen Zu-

sammenhang au innerer Bedeutung.

Am 14. Februar hatte der Courier aus Wien dem Baron Jjehr-

baeb die Urdensabzeichen des Goldenen Vliesses überbracht, welche

Karl Theodor seinem Neffen Uberreichen sollte. Der KurtTirst, sehr

geschmeichelt durch diese Ehre, bestiniinte für die Ceremonie der Ein-

kleidung den IG. Februar und forderte Vieregg, den Grafen König.>-

marck und Esebeck auf, dabei /.ii^'egen zu sein; auch der Herzog Hchieu

sich Uber die ihm zugedachte Auszeichnung zu freuen. Es ist nicht

t) Memoire Esebecks und Hofenfola. Hfinelien 16. Februar 1778. Afasehrift.

H. B. n. st A. St., K. Hay. 1.1. r.,rr. 40.

•) I,*-tirVia<'h an Kanuif/.. MütHhea 7. Mftrs. fSI. vom 8. HB». Aorf.

iL iL a. iii. A. üi. iL Bajrera. iJonr. 49.
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klar zu erkeimen, aber doch höchst wahrscheinlich, dass dieses üusser-

liche Vergnügen mit der inneren Stimmung im Widerspruch stand;

vielleicht besass der Herzog nicht den moralischeu Muth, die Ent-

scheidung sogleich herbeizuführen und einen Schritt zu thuu, der

sowohl den Wiener Hof wie den Kurfürsten jetzt um so mehr kränken

musste, als ihm die geplante Auszeichnung seit dem 6. Februar olficiell

bekannt war, ohne dass er bisher Einspruch dagegen erhoben hatte;

vielleicht geschah dies ab«"r auch absichtlich, um, wie der Herzog dem

Konig von Preusseu geschrieben hatte, in der gewonnenen Znt mog-

liehst tiefe Einsicht in die Pläne des Wiener Hofes zu erlangen. An
die Annahme deg Ordens konnte er im Ernste ja kaum denken; der

Eindruck wäre, namentlich in Anbetracht dessen, daas Karl Theodor

augenscheinlich nur znm Lohn für die schmähliche Jannarconvention

diese hohe Auszeichnung erhalten hatte, in VereaiUeB und in Berlin

zweifelloe höchst ungfinstig gewesen und hätte aogar den Verlast des

preossischen Schutzes zur Folge haben können. Aber bis som letaten

Augenblick zögerte der Henog mit der Ablehnung: erst am 16. Februar

in der Frühe Hess er Yieregg mfen und ersuchte ihn um einen kunen
Aufschub der Feierlichkeit; eine Beängstigung sei fiber ihn gekommen,

die er nur durch die VenSgierung dar BinUeidung wieder loswerden

könne. Yierei^ Hess es nicht an dringenden Oegenvorstellungen fthlen

und bemtthte sich den erregten Fürsten su beruhigen, doch ohne Er-

folg; der Henog fuhr fort zu klagen über die nnglttekliehen ümstiude,

in denen er sich belinde, und blieb dabei, dass er «aus unüberwind-

Udien Ursachen* den Orden noch nicht annehmen könne. Auch Karl

Theodor war über die plötaliche Sinnesänderung des Neffian nicht wenig

erstaunt; er lies« ihn rufen, erreichte aber mit seinem Zuspruch nicht

mehr als sein Minister; dagegen erklarte der Henog jetat sogar, er

wolle nach Hanse reisen und erst bei seiner Bflckkehr mach München

die Wünsche des Oheims erfllUen; ein Aufrchub der Reise sei mein

sicheres Verderben. Soviel erkannte man indessen aus den Bedeu des

Henogs, dsas Süssere ISinflflsse im Geheimen gewirkt hatten und noch

wirkten, besonders, dass ihm unter der Hand die Erwartung ausge-

sprochen worden sei, er werde weder die ConTention unterzeichnen

noch den Orden annehmen; mau erkannte ferner seine Besori^uis die

französischen Hiltsgelder zu verlieren, uii<] auch die Aeussiiuugen

über die drückende Schuldenlast und über die Forderungen seines

Bruders Maximilian schienen darauf hinzuweisen, dass die Geldfrage

eiueu grossen Eiufluss auf seine St<*llun!jcuahme gehabt habe. — Durch

Vieregg von dem Vorgefallenen benachrichtigt, machte zuletzt auch

Lehrbach dem Herzog eindringliche Vorstellungen gegen den Aufschob
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der Investitur, jedoch gleichfalls yergeblich. Er erhielt dann spät am
Abend das Schreiben des Herzogs an deu Kaiser, welches, offenbar

zurückdatiert auf deu Zeitpunkt, da die Ordensabzeiclieu eintrafen,

das Datum des 14. Februar trug. Es lirini^t die Ordensverleihung mit

dem Beitritt zur Convention in Zusammenhang und wünscht Aufschub

der Investitur, bis der Herzog die Verträge eingesehen und die Kecbts-

Bnftprfiche geprüft habe: der finanziellen Sorgen thut es keine iür-

wähnnng Vermuthlich waren diese überhaupt nicht so ernster

Natur, und ihre Hervorhebung dem pfälzischen Kofe gegenüber hatte

wohl vorwiegend den Zweck, den Oheim der gewünschten Apauage-

erhöhung geneigt zu machen. Die Gefahr des Verlostes der franzö-

sischen HUlfsgelder bestand wohl Oberhaupt nicht, denn schon bei

dem letzten Besuch iu Paris war dem Herzog die fimeuening des

Subsidienvertragtf in tiefttem Qeheimnis bestimmt zugesichert wor-

den <). Die hier g^bene Daistellnng benibt anf den Berichten,

die der kaiaerlidie Gesandte über die »gams nngknbliehe und alle

Brwartnng überferaflfonde VerSuderang'' in der Oesinnoug des Her«

aogs nadi Wien erstattet hai Diese Berushte nutf^ien den Ein-

dmck anerkennswerter Sachlichkeit und scheinen mir mehr Glauben

m verdienen, als die Aber dasselbe Thema handelnde Depesche Ln-

semes wenigstens soweit diese sich nnr anf die von Gehässigkeit

und Uebertreibang nicht freien Angaben Hofenfek* grflndei Danach

habe Löhrbach, als alle UeberrednugskOnste keinen Erfolg gehabt

hatten, seinen leisten Trampf aasgespielt, indem er das Schreiben des

Kaisers Tom 12* Februar an den Heixog vorbrachte, worin gesagt war,

der Kaiser beeile sich dem Hersog das Goldene Yliess an übersenden,

da er gehört habe, die Verleihung des Ordens werde ihm wohl er-

wQnscht sein, nnd swar habe er den KnifBrsten gewählt, damit dieser

68 ihm Überreiche^); gleichzeitig habe Lehrbach den Entwurf einer

Emptangsbeacheinigung über Kette und Diamanten vorgelegt. Da der

Kurf&rst sogleich deu Tag ftlr die Ueberreichung des Ordens festgesetzt

und eine Anzahl Personen zur Theiluahme an dem Acte berufen habe,

sei dem Herzog zu grüiidlicher üeberlegung kaum Zeit geblieben; er

») Lehrbach an die Ueicbkauzlei. München 14. Februar. Abschrift. Der

Her/og von Zweibrücken nn den Kaiaer. München 14. Februar. Abtichriit. iL U.

a. St. A. St. K. Bayern Corr. 4ft.

*) Vergenues au Üaaaseu in Berlin. Versaille» lü. Auguttt 1778. Entw.

Anb. das bS, Ar. Pmaie vol. 19T.

Lnaene an VergeiiiieB. MOmsheo 18. Febmar. Atiaf. Aich, dea äff. ftr.

Bavi&re toL* 161.

*) Joseph IL an den Henog von ZweibrQcken. Wien 12. Februar. Abtcbrilt,

ebenda.

llitth«ttaii|tn XVllL 28
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habe danu in Gegenwart seiner Minister mit Vieregg eine Unterredung

gehabt und ihm eine Denkschrift übergeben, worin die Ablehnung

der Januarconvention begründet worden sei; zu dem gleichfalls an-

wesenden Lehrbach habe er gesagt, er werde den Kaiser bitten ihm

den Orden bei anderer Gelegenheit zu Torleihen. Diese Eröffiinng aoU,

wie Luzerne nach Hofenfels' Angaben weiter berichtet, einen nieder-

achmettemden Eindruck auf Lehrbaoh and seine Partei gemacht habeu;

Vier^^ habe Hofenfelä bei Seite genommen und ihm gesagt: «Wenn

der Herzog der Convention nicht beitritt und den Orden zurückweist,

dann ist aJle unsere Mühe unflonst gewesen; sein Widerstand wird

alles Unheil auf uns herabziehen, dem der KuifUnt dunsh die Annahme

des Vertrages hat Torbeugen wollen; bedenken Sie, dass der Vertrsg

ungültig ist (sans yalenr), wenn Ihr Herr niidit beitritt*. Als dies

in der That recht nngeschiokt gewählte Argument wirkungslos ge-

blieben war, TerBnchte es Lehrbadi mit Yerspreehangen — ich folge

immer noch Luzeme — und verkündete, er habe weiifgehende ToU-

macht, eine für das pffilzische Hans befriedigende ConTcntion abzu-

schliessen; der Herzog möge nur seine Wünsche ftussem; er, der Ge-

sandte, verpflichte sich ihre Erfüllung zu erwirken; ja, er stellte ihm

grössere Geldbewilligungen in Aussicht, als irgend eine andere Macht

gewihren könne. An dieser Stelle seines Berichtes kann selbst Lu-

zerne die Bemerkung nicht unterdrücken: „— wenn Hofenfels die

Wahrheit sagt**. Schliesslicb stellte Lehrbach die Behauptung auf, die

H5fe von ^lin und Versailles hatt^ sich in Wien so günstig ge-

äussert, dass sie ToranssichtUch die ablehnende Haltung des Herzogs

missbilli^eu würden; und als man sich dadurch nicht beeiuflnssen

Hess, giugeu die Parteien höchst unbefriedigt auseinander. — Luzeme

erzählt in seinem Bericht noch weiter, der Herzog habe ihn darum

ijcli agt, ob er den Orden annehmen solle ; er aber habe ihm geant-

W()rt«*t, »T nu)g»' thuu. was Ehre, Pttitlit und Interesse ihm geböten.

Dagegen bezciichiii t < r als diejenigen, welche ihr Möglichstes für die

Zurückweisung gethau hätten, die Herzogin Maria Anna und die Mi-

nister des Herzogs: eine ganz hosoudere Wirkung habe dann der Courier

des Königs von Preusseu hervorgebracht, der im Augenblick der grössten

Krisis ziirüekgekehrt sei. Diese Angabe ist von Wichtigkeit; es i-^t

in der That nicht iirmiö;^rlieh, dass erst das Schreiben König Friednchi

den Entscliluss des Herzogs zur Keile gehracht liat

Als die Antwort auf das vom J^. l-'ehriiar datierte Schreiben des

Herzogs verfügst wurde, glaubte mau in l'ots«l;im, dass der Herzog

inzwischen in seine Residenz zurückgekehrt sei, und samite sie au den

Grafen üoerU nach Zweibrücken; indessen wurde auf tioertz' Kath
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dem Sehveiben an die Henogin Maria Anna eine Abaehrift beigelegt i).

Der Courier tenanUdioih in der Nacht mm 16^ — Laaeme aagt:

am 16. — in Hllnefaen angekommen, nnd die Henogin wird dem Heraog

aofort die Abwhrift dea an ihn geriehieten Schreibena baben sogdien

kuaen. Darin beglaekwilnsobt König Friedrich den Henog so aeiner

flaltong, da er atch dnvoh aeinen Widenpmch gegen ein betrUgeriaehea

Abkonmien die Maglichbeit gewahrt habe Ton F'reonden in aeinen

Rechten geadiilhEl tn wevden. Frankrekh nnd Schweden aeien in

ihrer Eigeiiadhaft ala Garanten dea Weitftliaehen IViedena dam Ter-

pflichtet, nnd anch er mOaee die deatMihe StSndefreiheit in Schnta

nehmen gegen die ünterdrOckong teitena deijenigen, die aich eine dea-

potiache Gewalt im Beiche anraaaaen wolltcnL Zmn Sehlnaa erancht

er am Mitlheilong der Verträge awiadhen dem Hereog und dem Knr-

(Unten, damit er neb mit dem Yenailler Hof in Verbindung sebsen

kSnne Aber die wirkaamafcan Mittel aar Wahrung der herzoglichen

Rechte a).

Den Abend des kritischen Tages yerbrachte der Herzog in ihr

Gesellschaft des Kiirftirsten und gab ihm sein Wort, er werde in

14 Tiitron wieder in MüLieheu sein. Vielleicht wurde bei dieser (leWen-

heit ein G(',s]iräch geführt, worüber Goertz am 8. Miir/, olleubar nach

AeuBserungcu des Herzogsj oder Esebecks, an den König berichtet.

Karl Theodor sagte nämlich zu seinem Neflfen: „Wenn ich auf Sie

und Ihre Leute vertrauen könnte, würde ich Ihnen etwas mittheilen,

aber ich wage es nicht*^; und dann setzte er zur Erklärung hin/.u:

„Es handelt sich um eine Krone für unser Haus'*. Darauf erwiderte

der Herzog: ,,Eine Krone ist ja recht Hchätzeuswert. aber man darf

sie nur nicht um zu hohen Preis erkaufen. Sie, als Herr von Bayern,

der Pfalz und der anderen Besitzungen, können sich, wenn Sie wollen,

Achtung verschafieu und bedürfen jenes äusseren Glanzes nicht"

Es war dies wahrscheinlich eine Auspieluu;^ ;iuf den österreichischen

Plan, giiuz B;iyeru zu erwerben im Tnusch gegen die 177'2 erwnrl)t'uen

früher polnischen Gebietstheile, tiir die man Karl Theodor die Könif^s-

würde verkiheu wollte. — Am Morgen dea 17. Februar trat der

Herzog seine Keise nach Zweibrücken an.

Die Zurflckweisnng dea ron dem Kaiser gesandten Ordens, diA

raache Abreiae dea Hensogc enegten daa allgemeinste Au&ehen; die

') Goerts an Reinen Uruder. Müncheu 8. Februar. Aiul^ Geh. üi. A.

R .96. 19 L. Des Gniieu Guertz beaduug.

*) Der König an dea Uenog. Polidain 13. JPebmar. M^ni. hUt 8. III f.

*) Qoerte an den König. ZimtnAdMa 8. Hftn. Abadurtft. Geh. St A.

B XL Nt. 38. Bendong des Qnfen tioertik
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bayrischen Patrioten scluipften neue Hofhiung, dass ihr Land uicht

zeninen und wan Theil au Oesteneieh ausgeliefert weide, die An-

hänger des Wiener Hofes aber sahen ein, doss ihre Hechnang auf die

Fügsamkeit des Herzogs von Zweibrückeu falsch gewesen sei. In einer

peinlichen Lage befand sich der Kurfürst, fühlte er sich doch in ge-

wiaeni Grade verantwortlich für seines Neifen Wohlverhalten; er sah

voraus, dass dessen Weigerung der Convention beizntroten und den

Orden anzunehmen, in Wien höchst ungnadig anfgenommen werde;

dann aber gedachte er voll Schreeken der Zukunft: weklies Unheil

mochte nftch eeinem Tode über eeln Haue kommen, wenn jetet sehon

sein dereiuBÜger Kaehfolger oeh in so unerlaubter Weiee bemeikbAr

machte^)! IVotidem gab er noch nicht alle Hoffirang anf aeinen

KeffBn auf den nach semer kleinmlltlugen Ansicht riishtigen Weg
surlick SU fähren, denn jener hatte ihm Tevachert und Hofenfels es

bestitagt, dass er in der bayrischen Angelegenheit die Hftnde noch

frei habe; auch kannte man den beweglichen Sinn des jugendliehen

Forsten, der leicht au beeinflaseen, von einem Extrem ins andere zu

bringen war*). Daher nimmt denn auch in dem an den Kaiser

gerichteten Schreiben Karl Tlieodor seinen NeflEsn noch in Schuta und

versichert, der Herzog sei von derselben Verehrong und Achtung gegen

das Kaiserhaus eriftllt wie er sdber*).

FQr Lehrbach war es keine angenehme Aufgabe, dem Staats-

kansler zu berichten über ein Ereignis, dessen unyermutfaetes Eintreten

seinen diplomatischen Sdiarfbli^ nicht in glänzendem Lichte emdieinen

Hess. Indes auch er hoffte noch, dass die Entschli^ung des Herzogs

keine eudgiltige sei; vielleicht konnte gerade die Entfernung aus

München vortheilhaft sein, deuu als die f?efiihrliclieii Leute, welche

tk'ii Herzog irre iiiachk'ii, ihm hilsche (iruudsütze uud selbst Miss-

trauen gegen seinen Oheim beibrachten, sah Lehrbach in erster Linie

die Herzogin Maria Anna, dann den Oberstallmeister Grafen Daun,

der das Uepnient Royale Haviere in französischen Diensten comiuan-

dierte, uud den frau/.ö^i^(•hen Legationsaecretär Marbois an, während

er die Opposition Hofenteis' gegen die österreichischen Absichten nicht

ernst nahm und an diejenige Esehecks überhaupt nicht glaubte. Er

wusstc freilich nicht, welche Stütze liir die ein^'eschlagene Richtung

der Herzog in seiner Residenz antreii'eu werde, wie er überhaupt die

') Lehrbuch au die Heichskuu^&lci. MOncben 20. Fehruar. AbscbrifL H. H.

Q. Si A. ÜL X. Bayern. Oorr. 49.

<) liehrbadi an Kannits. Mflnehen 20. Februar. Aaif. H. IL u. St A
St K. Bajenu Cor. 48.

9) Kart Theodor an den Ksiseri Mttncheu 1& Febniar. Abaduift ebenda.
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8pur des Grafen Goertz seit dessen Weggang von Regeusbui^ yer-

loren hatte and ihn in Versailles als Specialbotschafter dea Königs Yon
Preussen vermuthete. Immerhin war ihm klar, dass Ton Ansäen her

eine starke Beeinflassnng ausgeübt worden sei; er hatte Kenntnis Ton

zwei Goaiieren, die in aller Stille bei dem Hersog angelangt seien,

anch Ton anonymen Briefen, in deren einem Tenncht wurde» den Hersog

sn feierliehem Protset zu eranlaasen gegen Attes, was Karl Theodor

in der bayrischen BrbfolgeeMhe gethan hatte >). In Wien kannte man
in diesen Tagen sehon die Haupfallge jener auswärtigen Beeinflussung;

man wollte wissen, dass ein preussischer Offizier Namens Below —
ein solcher hielt sich in der That zu Werbezwecken in Augsburg auf

— von Augsburg ans Tetschiedene Yoistellungen an den Korfltrsten

und den Hersog gerichtet habe; von Letzterem aufgefordert, sei er

am 6. Fehmar eilig nach Mtlnohen gekommen und habe im Garten

der Herzogin Ton Bayern gewohnt*).

Auf seiner Beise traf der Herzog am 18. Februar nachmittags

in Mannheim ein und stattete der Kurfllrstin einen läugeren Besuch

ab, wihrend BBebeck, wie auf der Hinveise^ sich zu 6'IHinne begab

und ihn Tersicherte, sein Herr werde nichts thun ohne die Zustimmung

Frankrdehs. Mit herzlicher Freude begrOssten die Pfalzer den Fürsten,

welcher so wacker den Verlockungen des Wiener Hofes widerstanden

hatte, während ihr eigener Herr ihnen erlegen war. Das Gerücht,

dass Alles, was Oesterreicli iu Bayern that, von der tranzösisclieu Ke-

gieruug gebilligt werde, war zwar auch hierher gedrungen, hatte alter

keinen Glauben gefunden; imuierhia luittc ü* Ihnme dem pnU/äseheu

Minister des lunern Freiherm vou Oi)eru(lurtV als dem Vertreter der

kurfdrstliclien Regierung amtlieh Keimluis gegeben von ilem jenes

Gerücht bekämpfenden Kundschreiben Vergenues' In der Frühe

des 1<). Februar erfolgte des Herzogs Ankunft in Zweibrüeken, und

noch an demselben Tage überreichte ihm Uraf Goertz sein Bt^laubi-

gungssch reiben.

Aua deu Weisungen, die Goertz bald nach seinem Eintretten in

Zweibrückeu erhalten hatte, die nun aber durch die Kreignisse längst

überholt waren, hatte er zu seitit r llefriedigung ersehen, da88 sein

jiothgedrungen eigenmächtigem Verfahren, iusbeeondem die Umkehr

") Ijehrbiich an Kaunitz. '20. Februar.

') Kaunitz an Lehrbach. Wien 21. Februar. Entw. U. U. u. St. A. &t. K.

WeiBungen nach München. Conz. 2.

*) Obemdorff an Yieregg. Mannheim 17. Febtoar. Absduift H. U. il St^ A.

j^nkreHsh Ooir. 208. — O'Duiuie an Vetgenne«. Mannheiai 20. Februar. Ausf.

Aldi, dn aJi: 6tr. Palatinat et Deos-Ponta 1778 yol. 119.
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nach Müncheu die liilligtmg seines Herren finden werde. Kurs

danach ging ihm die Depesche aus Potsdam zu, worin der König

eeioe Anerkennung auasprach für die Erfolge bei dem Herzog, aber

auch seine Besorgnis nicht verhehlte, es möge Lehrbach doch noch

glücken den Herzog für Oesterreich zu gewinuen. König Friedridi

empfahl, nach Uebergabe der Protestation solle der Herzog sich an

das EiirfürstencoUegium wenden und förmlich den Schutz Fninkreichs

und Schwedens ab der Garanten des WesiflUischeD Friadena anrufen;

er gestattete seinem Gesandten in Betreff der G«nntie der Fbmilien-

Tertrilge weitestes Entg^nkommeii su fexspiedien a).

seinor ThStigkeit am Hofb des Hienogs Karl fimd Goerta

seitens des französisehen Vertretern nieht di^enige üntenit&tenag, auf

die er gehofll hatte; im Gegentheü trat «ne gewisse BifulitSi hormr,

die auch auf die flaltung der henogliehen B^gserung einwiite. Goerta

war o£ßnil>ar durch die Nachschrift- des Königs unter der Depesche

vom 21. Januar su dem Ghmben gekommen, swischen den Höfen von

Berlin und Yersailles bestehe eine Art EinTemehmen Aber die hayrische

Erbfolgefrage, wobei er sieh freilich gaoa allein auf diese wenigen

Worte und eine gewisse Wahrscheinlichkeit eines solchen YerhSltnisses

berufen konnte. Er hatte bewitkti dass nicht nur der Henog in

einem Schreiben vom 13. Februar sich an Ludwig XVi wandte mit

der Bitte um Fortwtmmg seiiies Sehvtses, der in der kritischen I>age

des pfSUziscben Hauses besonders nothwendig sei sondern auch,

dass Hofenfels eine ausführliche Denkschrift Uber die Lage anfertigte,

die mit dem herzoglichen Schreiben an den Grafen Vergennee nach

Versaillra abgesaudt wurde 3). Durch die Zurückhaltung 0' Dünnes in

Mannheim Hess Goertz sich in seiuem (Tlaubcu ebeuso wenig irre machen,

wie durch Luzerues Sehweij^samkeit in Müncheu, zuraal ihm die l>klÄ-

rung der frauzösischeu liegieruug über ihre Stellung zu den Vorgängen

in Bayern als ein Zeichen einer beginnenden Abwendung vom Wiener

Hof erscheiuen mochte; das Verhalten der Gesandten liess sich hier

wie dort auf I^Iangel an Instructionen aus Versailles zurückfTihreu.

Deshalb zögerte Goertz auch nicht einen Augenblick, mit Graf 0' Kelly

in Beziehungen zu treten und ihm über Alles zu berichten, was er

in Regensburg und München erlebt und erfuhren hatt^, wenngleich

der Gesandte ihm eingestand, dass er keine besonderen Weisuugeu

>) Der Köuig au Uoertz. Potedam 12. Februar. U6m. hi«t 8. 108 f.

>) Der Henog an Ludwig XYL; an Yeigemiei. KflacheD IS. Febmsr. AmC
Aroh. de« äff. Fslatinat et Denx-Ponti roh 119.

') Memoire Hofimfek*. Müncbea 11. Febmar. AbMihrilt Geh, 6i Jl. & XL
Nr. 33. AUgem. Conc^. vol. L
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erhalteu habe; Mltch glaube er des Interesses seines Herrn für da»

pfälzische Haus und hauptsächlich für den Herzog sicher zu sein.

Seiueu guten Willen zeigte 0' Kelly gleich darauf, indem er Goertz

von dem gerade bei ihm cintretfenden Kundschreiben seines Hofes

Kenubuis gab; doch kannte Goertz dies Actenstück schon von

MQnchen her

Das Misstniueu des Heriiogs und seines Ministers in die Absichten

Frankruiclis erschwerte Goertz vielleicht mehr noch als die Passivität

der französischen Diplomaten die Erfüllung der Auf^^alic, deu /wei-

brück'scheu Hof in ein näheres, ein Vertrauensverhältnis zu dem von

Versailles zu bringen. Darauf wies ja auch wieder das Schreiben de«

Königs von Preussen an den Herzog hin, wenn es sagte, König

Friedrich wolle sich mit Frankreich über die Gewälnleistung der

herzoglichen Rechte in Verbindung setzen. Aber der Herzog glaubte

eben nicht au die Uneigeunntzij^^keit seines Irauzösischen Alliirten und

hätte es lieber gesehen, wenn Treussen selbständig mit Bewilligung

der Garantie vorangegangen wäre, da dann Frankreich weniger leicht

ihm Bedingungen vorschreiben könne, und Preusaen allein den Üulun

und die Ehre davon hahen werde

Obwohl seitens der sweibrUekschen Minister in München dem

Grafen Goertz das Vergprechcn gegeben worden war, dass der von ihm

cntworfeue Protest gegen den Januanrertrag spätestens am 1 (>. Februar

der Reichsveisammlung zugestellt sein werde, war TOn der herzog-

lichen Bagienuig bisher nichts geschehen, um dieser Verptiichtung

nachzukommen. Die erste Au%abe des preusBÜehen Gesandten

mnsste es also sein dafür zu sorgen, dass jene Yoraussetaung für das

EiiiflGliieiten seines Königs haldigst eintrete. Aber das war nicht so

leicht so erreiohen, wie man nadi den Vorgiiigen in Milndien hStte

arnifthman kSiuien; SO gams Unrecht hatten doch Lnserne nnd Marbois

mit ihrem Urthml Uber Herzog Karl nicht gehabt Die Berichte

Goertz* geben nur in grossen Zfigen ein Bild Ton den Schwierigkeiten,

welche Tor dem Abgang der Dechwaüon zn fiberwmden waren; ein-

gehender Snsaert eich darüber 0* Kelly in den Depeschen an Yergennes.

WahrscheinUeh hat Goertz schon m der Antritteandienz am 19. Februar

Terlangt; daes der Protest onverBBglich nach Begensburg abgeschickt

werde, man Terspraeh, es solle am folgenden Tage geschehen, aber

am 21. erfuhr Goertz, dase der Courier uooh nicht abgegangen sei,

>) 0' Kelly au Vergennsi. Zweihrttoken 18. Febnuur. Aast Aich, des äff. 6tr.

PäL et D.-l'. vol. 119.

Uoertz au dea Köuig. ZweibrQcken 20. Februar. Ausf. ä. Man. Abscbril't.

Geh. Si A. R. XL Nr. 33. Sendung des GnÜBn Goerts.
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dan Eaebeek Tiehnehr die BQckkehr des nach YemilleB entaandten

Cottrien abwarten wolle, der die Antworten auf die Schreiben dea

Herzogs und auf die DenkaehriA HofenfeU* bringen solli«^ Der Ge-

sandte war nun aber durchaus nicht willens, die Erfüllang der gege-

benen Zusage an eine Bedingung knüpfen zu lassen; denn was sollte

die Verzögerung anders bedeuten, als dass bei ungünstigem Inhalt des

Bescheids aus Versailles die Üecluratiou vielleicht gar nicht oder doch

in wesentlich abgeschwächter Form erfolgen werde? Er erneuerte

daher am 22. das Verlangen nach beschleunigter Absendung des

Couriers, da er sonst seinem König Meldung machen müsse; wiederum

wollte mau sogleich seinen Wunach erfüllen und Hess sich sogar seine

Briefe nach München und Regensburg zur Mitbeförderung geben,

täuschte ilin aber zum zweiten Mal. Denn Esebeck wendete sich an

0' Kelly, und dieser rieth ihm, den Courier nicht vor Ankunft der

Autwort aus Versailles» abzulassen, zumal Goertz ja den Entwurf zur

Üeclaration in Händen habe, worauf in der That die Absendung aber-

mals hinausg.'.sLlioheii wurde. Als Goertz am 24. nachmittags, von

einem Besuch bei der GräHu von der Leyen in die Stadt zurück-

kehrend, vernahm, dass der Courier noch immer nicht unterwegs sei,

eilte er zu dem Minister und erreichte durch nachdrückliche Vor-

stellungen, dass man die Absendung im Laufe der Nacht zusagte. Am
nächstt'!! Morgen brachte er es endlich dahin, dass das so oft wieder-

holte Versprechen ansgeführt wurde ; er begab sidi in Esebecks Woh-
nung und erklarte, er werde nicht eher wieder weggehen, als bis die

Papiere unterwegs seien, oder aber jegliche Beziehung zu dem henog-

liehen üofe abbrechen. Endlich um 10 Uhr ritt der Eilbote, von

danneu, ein Packet reichen Inhalts mit sich führend: Zunächst eine

Vollmacht fOr Hofenfels, damit er als Vertreter des Herzogs theil-

nefamen kSnne an den awiachen Pfids und den kaiserlichen Hinisten

in Anssicht genommenen Berathnngen aber die bajriaehe Sncoeaaion

alsdann ein Schreiben des Henogs an seinen Oheimi worin er unter

Berufung anf die am 16. dem Baron Yier^ abgegebene miniateriene

Brklirung anzeigt, er fiberlasse es der reiferen Einsicht seiner Uii-

stünde die Gerechtsame des Hauses Oesterreich mit denen des pfiÜzi-

schen Haoaes in gedeihliehen Kinklang zu bringen, — wie diea der

BeiehsTerfaasuag entspreche und andi schon wiederholt rorgekonmien

sei Indem er diesen Weg als den sichersten su seiner BemhiguBg

einschlage, wolle er keineswegs das Verhalten dea KurAlraten tadeln.

') Vollmacht iür Chriatiun von üofenfels. Zweibrücken 22. Februar. Ab-

•ehrifi H. H. Q. 8t A. St E. Bajem. Ooir. 48.

Digitized by Google



Dtr HwMg von Zweibrücktti und die Sendtmg dM Oiafen Gk>erte. 441

hoffe aber auch, dass dieser ihm seiue abwcicheudeii Ansichtou uiclit

TerUbelu werde £iu drittes Schreibeu, daa Hofenfela weiierzusendeu

hatte, beauftragte deii herzoglichen Gesandten in Regensburg Freiherru

on Schneid die ihm gleichseitig zugehende Note — die von Goertz

entworfene Declaration >- imTerzQglich auf die herkömmliehe Art oder

in der nächsten Sitzung zur Kenntnis der BeichsTennunmlung zn

bringen nnd sich deren Inhalt gemäss zu benehmen, so dass die her-

soglidien Snooessionsrechte gewahrt würden; im Uebrigen aber fllr

jeden Fall sich erst Instructionen durch schleunigste Berichterstattung

zu erbitten Das Schreiben des Herzogs an Hofenfels, welches das

Packet begleitete, habe kh nicht auffinden können; die sweibrilek'schon

politischen Akten ans jener Zeit sdieinen Uberhanpt nicht mehr vor-

banden sa sein, and wenn sich ancb in Berlin and Paris Abschriften

Ton rielen wichtigen Stttcken daiaos finden, so bleiben doch genag

Lücken anao^gelHUi — 0* Kelly behaapftet, in diesem Schreiben sei

Hofenftls angewiesen worden, die Declavation bis sam Eüngaug weiterer

Weisongen bei sich sarOckmhalten*); ist diese Angabe begründet,

so wiro Qoerta' Vertnmen auf die Ehrlichkeit des sweibrück*sohen

Hofos anch hierbei getftoscfat worden. Die Dataenmg sämmtlieher

Schreiben beweist, dass eist die Ermahnungen des Qrafen Tom

22. Febroar Whrkung hatten, aber aach nnr insofern, als man sur

Abfiusung der Tenprochenen Schriftstücke sehritt, während man mit

der Absendang zögerte, solange es nnr irgend anging. Uebrigens

erbeimlichte man dem pieassischen Gesandten darchans nicht- die

inneren Gründe für diese Haltung; abgesehen ?on dem Wnnsch über

Frankreicfas Gesinnung Gewissheii zu haben, wirirte eine lebhafte Be-

nnrahigung des Herzogs mit, die durch ein Schreiben des zweibrück*-

sohen Besidenten Pachelbel in Paris hervorgerufen war; darin wurde

nSmlieh tot Preussen und Frankreich gewarnt, da diese Mächte den

Herzog nur zu ihren anti-österreichisch en riiUicn gebrauchen, dann

aber im Stich lassen würden, und eiutlrinj^lich zum Auschlu.ss an Kurl

Theodor gerathen. Goertz that sein Mögliehstt?s, die Unrichtigkeit

dieser Behau[ttuugeu nacliznweiseu und den Fürsten zu beruhigen ; die

Uücksicht auf diese Stimmung und der eigne Wunsch die Autwort

') Der Herzog an Karl Theodor. ZweibrQcken 22. Februar. Abscbrüt

ebenda.

*) Oer Heraog an den Fraherrn von Schneid. Zweibrflcken 22. Febnisr.

AtMclirift, ebemla.

') ()' Kelly an Vergonnes. ZweibrSoken 3. Hin. Ansf. Arcb. des äff. ^tr.

Palatinat et Deoz-Ponts voh lld.
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Frankreichs, wenn möglich, noch ahsawKrten, mSgen seine Geduld

gegenüber Esebeck etwas Tcrlangert haben. Das lange Ausbleiben der

Nachrichtoi ans Versailles war anch ihm auffällig; er wandte sieh

fragend an 0* Kelly, der fKr die Tenögerong sieh die wonderlicfae

Erklärung ausdaehte, sein Hof werde wohl die Beständigkeit der Ge-

sinnung bei dem Herzog erst prttfen wollen, bcTor er sieh fiosseie;

denn dessen Haltung Bei eine durohans andere als man am An&ng
befürchtet habe

In Wahrheit aber wurde die Verzögeruug bewirkt in erster linie

durch das spSte Bintreflfen der herzoglichen Sehreiben aus HOuchen

in Versailles, und dann durch eingehende Beratungen und Brwägungen

der frumsosischen Regierung Uber die Haltung, welche sie Deutschland

gegenüber in der ^e«^euw;irti}i^eü Lage einnehmen und beobachten

wollte. Der iiiiclistc Erbberechtigte in Bayern, ein Fürst, der in einem

gewissen Selmtzverhältui;* '/u Frank rt ich stund, hatte sich an diese

seine Sclmti'jnacht gewendet und sie au die im Westfälischen Friedcu

übernommene Garantie der deutschen Kcichsvertaüsuüg und IStändetn-i-

heit erinnert, ihre Vermitthing angerufen zum Schutz seiner Intere^^seu

gegen deren Preisgabe durch den charakterscliwacheu Chef des Hauses.

Die Regierung Ludwig XVI. inusste sich darauf äussern, sie musste

dtin, der sich an sie gewandt hatte, kund thun, was er von ihr zu

erwarten habe. Das war nun allerdings sehr wenig, inihezu nichts;

und wenn man das, was in Versailles jetzt beschlossen wurde, ein

Programm nennen will, so war es im Wesentlichen ein rein uegativeb

Programm.

Den Entschluss des Herzogs von Zweil)nuken, der Convention

Vom 3. Januar, die sein Oheim geschlossen liatte, nicht beizutreten,

fand zweifellos die Billigung des Versailler Hofes; dagegen war nim

weit weniger sufrieden mit den dem K(">nig von Preussen gegenüber

übernommenen Verpflichtungen, nnd da man sie nicht unbeachtet

lassen durfte, wollte man wenigstens versuchen, sie mit den für nöthig

erachteten Grundsätzen massvoller Zurückhaltung in bestmöglichen

Einklang zu bringen. Dass der Herzog Anlass zu Klagen hatte, war

nicht zu bestreiten, aber mau wUnschte, dass sie nicht in Form eines

Protestes gegen das Geschehene an die Beichsversammlong gebracht

würden. Deshalb empfiEkhl man ihm seine Beschwerden unmittelbsr

dem Kaiser und der Kaiserin-Königin vorsutragen und dabei aus-

einander zu setzen, dass weder die Vertreter des Wiener Hofes noch

•) 0* Kelly an Vergennei. Zweihrflcken 22. nud 2& Februar. Amt

Goertz an den König. Zweibr. 20. und 27. Fehniar. Ausf.
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die Minister dea Kurfiirst«'!! ilim biahtjr irgend einen der Keilit>titel

iiiitfjfetheilt hätten, aui denen die Couveution beruhe; solange er aber

deruu Gmndli^e nicht kenne, könne er ihr auch nicht beitreten.

Daher möchten die kaiserHchen Majestäten ihm ihre Ansi)rüclie und

deren Begründung kundmachen, worauf er ihnen alle Qenugthuimg

geben wolle, die mit den Rückaiebten auf Billigkeit, «uf die £hie

seines Hauses und seiner Nachkommenschaft vereinbar sei 1).

Die Schwäche der französischeii Politik spricht sich in jeder Zeile

ans, mit der sowohl dem eigenen Gesandten aln dem Herzog gegsn-

Ober dieser Vorschlag begründet wird. Man hätte eben gerne einer

Machterweiterung des Alliierten an der Donan Torgebengt und sah in

der 0{^sition des Zweibrückers gegen den geschlossen Vertmg ein

geeignetes Mittel dazu; man billigte anch die Anrufung des Königs

von PieuBsen in der fioffnnng, dass dieser nur friedliohe Mittel an-

weiidsn werde; man Terspraeb dem Herzog, wenn er die grSsste Massi-

gong beobaokta^ kfiftige Unterstfttsnng, betonte aber dabei immer

wieder, dass Kfinig Ludwig XYI. weit davon enttoit sei, etwas Feind-

seligea gegen Oesterreieb an nntemehmen, -vielmehr sich bemfiben

werde, seine Verpfliehtongen ab Oarant des WestflUisofaen Friedens

nnd seine FBrsorge für die Interessen des pfälzischen Hausee in Ein-

klang zu bringen mit seiner Friedenstiebe und seiner Eigenschaft als

treuer YerbÜndeter Oesterreichs. Man warnte den Herzog vor Ein-

flflstenmgen, die ihm ein energischeres Auftretsn anriethen, und ver-

sjprwtst ihm von allen Vorgängen Kenntnis zu geben, die sein Be-

nehmen irgendwie beeinflussen könnten. Das Ziel nnd der Zwedc

aller dieeer Mahnungen nnd Rathsehlage war die Erhaltung des Frie-

dens auf dem Gontinent um jeden P^reis zu einer Zeit, da die Bezie-

hungen zwischen den alten Gegnern Frankreich und England wegen

der amerikanischen Colonien höchst gespannt waren und der fivnch

unmittelbar bevorzustehen schien.

Nun war aber der Vertreter des Königs von Preussen, Graf Goertz,

in Zweibrücken, und daher konnte mau in Versailles kaum annehmen,

dass der Herzog von der Erklüruug an die Rcii lisversiuiiinluug iihsdien

werde. Für den «ehr wahrscheinlichen Fall, ilu.ss .sicli die Declaratiou

nicht verhindern lasse, empfahl Vergennes dem Schreiben an die

kaiserlichen Majestäten einen Satz anzufügen, der die Anrufung des

Beiches in müderem lachte erscheinen lassen sollte. Der Hem>g solle

') VergcnncH an 0' Kelly. Nr. 4. Versailles 25. Kobrimr. Abschrift. Arth,

des nff. 6tr. Palatiii.it t-t DL'ux-Pnnts vo1. 119. — Pr6ciö de l;i comluite qne la

Iranoe däaire qu'observe lu duc de Deuxpoats, M^m. iii«i. B. 125 f.
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dieseu Scliritt uUmlicli .so darstellen, als wolle er damit eiuru unau-

ri'chthareii lieweis seiner giiteu Geaiuuung und .seines Vertrauens auf

die (Jereelitij^keit und Freundschaft der kaiserlichen Majestäten geben:

und /war thue er ihn nur aus IJesorgnis, dass die Verzögerung seinem

lU'lhitts zum pialzisch-(»sterreichischen Vertrag und sein bisheriges

Schweigen zu ungünstigen Auslegungen Anlass gebe in einem Augen-

blick, da die FMicke von ganz Deutschland auf ihn gerichtet seien

Für den Fall, dass die Declaration bereits vor Ankunft dipsor

Weisungen abgegangen sei, wurde 0' Kelly beauftragt dahin /.u wirken,

dass die Sclireiben au den Kaiser und die Kaiserin-Königin alsbald

hinterher geschickt würden. Vergeunea selbst schiieb an den Herzog,

er hoffe, dass sein Bath zur Mäisigtuig nidit so spät komme nnd der

Protest noch nicht unterwegs sei, denn dieser werde immer den Ein-

druck eines Angriffs auf das Reichsoberhaupt und da8 kaiserliche Hans
machen; sollte wirklich der Henog das gehofffce Entgegenkommen

in Wien nicht finden, könne er sich auch später noch an die Beichs-

ersummlung wenden, denn seine Rechte seien nnantasibar, solange er

sie nicht selber preisgebe. Im Uebrigen bezog sidi Yergennes auf die

Mittheilungen, die 0' Kelly machen werde, und fligte nmr den Aus-

druck der Bereitwilligkeit seiner Begiernng snr Ernenenmg der im

Sommer 1778 abknfsnden Vertrage mit dem Henog b«*). Der Ge-

sandte abo' warde angewiesen bei allen Bathschligen, welche er

Namens seiner B^giemng anf den Wunsch des Herzogs hin ertfaeilte,

ansdrOcklich m bemerken, dass ihre Befolgung ganz dem freien Willen

des Herzogs ttherlassen bleibe; dass der König nicht beabaiefatige, ihm

Vorschriften zn machen oder ihn zu hindern an einer Handlang, die

ex 0lr seiner Würde angemessen und seinen Interessen nfitzlieh erachte;

dass er femer keine Aendernng in der Gesinnung des Königs zu

befürchten braudie, denn dieser werde ihm seine Ansicht schon ohne

Umschweife kundgeben, sobald er eine Ifassregel für unbedingt noth-

wendig halte.

Am 27. Februar erhielt 0* Kelly eine Depesche Veigennes^ TOm

19. mit dem Befehl, dem Herzog und seinem Hinister eine Note ?or-

znlesen, die dazu dienen sollte die fidsehen Nachnchten zu zerstören,

mit denen man in Mönchen auf sie hatte Eindrudc machen wollen.

Diese Note gibt eine kurze Uebersicht des Verlaufe der Verhandlungen,

welche zwischen Wien und Versailles über die Regelung der bayrischen

Erbfolge stattgefunden hatten, und hebt hervor, dass nach langer

') Vergennes an Ü' Kelly. Versailles *-5. lVbru;ir. Nr. 4 und 5. Absrhrift,

•') Vergennes un den Hcr/og. Vcrsaillea 25. Februar. Entwurf. Arcb. des

att. etr. Falat. et Deux-Pont« vol. Iii».
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Pause Anfang Januar der franzosischen Regierung duzeh Vermittlung

ihres Botschafters am Kaiaerhofe die amtliche Mifttheilang angegangen

sei Y<m dem Absehlnss eines Vertrags mit dem KnrfBrBien Ton der

Piiüa; keineswegs aber habe Oesterreich den Bath des Königs erbeten,

noch weniger seine Znstimmnng oder gar Mitwirkung nachgesucht^

andi keine Angaben gemacht, welche Beehtstitel es geltend mache

und welche Abtretungen es ftlr deren Anlgabe fordere. Unter diesen

Umsünden kdnne natfirlich Ton einer Zustimmung Frankreichs su

denif was inzwischen geschehen sei, gar nicht die Bede sein, und das

Verhalten der Ssterreiohischen Diplomaten sowohl als Viereggs, welche

die BSxistena eines Einvernehmens als Thatiaehe hinstellten, mttsse als

sonderbar und hefiremdend beieichnet werden

An dem Tag, da Vergeunes seine Weisung an 0* Kelly abfiwste,

WQSste man in VereaiUes noch nichts Ton der Weigerung des Herzogs

dem Vertrag beizutreten, noch weniger etwas von der Ablehnung des

Goldenen Vliesses, aber man siih doch bereits aiemlieh Idar darüber,

dass der Herzog die Wünsche des Wiener Hofes nicht, wie man zuerst

beidrehtet bat, zu erfüllen geneigt sei. Vergleicht man den freund-

lichen, auerkeuueuden Tun und Inhalt dieser Depesche, die Aufmun-

terung des lier/.og8 sich })ei Frankreich Halli zu lioleu, mit dem ge-

wundenen Ton der Depeselien vom 25. Februar, so zeigt Kicli schon

allein an dem Unterschied, wie uiiau«^enehm die Nachricht von der

beabsichtigten zweibrück'schen Protestatiou dem Versailler Hof «ge-

wesen ist*). Auch die gleichzeitijxe Weisung an den Botschatler in

Wien, Haron Bretenil, er solle Kaunitz mittheilen, der französische

Hof haV>i Uishcr /war die Bitten des Her/.ogs um Rath unberflck-

8ichti«(t gelassen, jetzt aber ihm anempfohlen, sich statt an die Reichs-

versammlung an die kaiserlichen Majestäten zu wenden, zeigt, wie

mau in Versailles in dem Bestreben, es mit keiner rurf<>i zu verr|erl>Hn.

fast sicli verpflichtet <j:laubte, sich vor Oesterreich zu reell t fertigen wegen

einer dem Wiener Hofe nnhecpiemen Hiindlun«^ des Her/o«»;s •*).

Nachdem in der Nacht zum '2H. Februar ein Courier die Depeschen

om 2& nach Zweibrückeu gebracht hatte, wurde ü' Kelly vom Herzog

empfimgen, der den Hauptinhalt dessen, was ihm der Gesandte sagen

•) FranzösiHcho Note, am 19. Fel»rnar nn O' Kelly, am 23. an Luzerne ge-

schickt. Abschrift. Arch. des äff. ctr. et D.-R vol. 119.

*) Vergeones an U' Ketl^. VereuilleB liK Februar. Nr. 3. Abechriil. Arcb.

des äff. Uti. Ptdai et D.-P. vol. Ild.

*) YergeoBes m Bratenil. Verssflles SS. Febmsr. Bntwoif. Aich. d«s äff.

Mr. Vienae vol. 8S4.
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sollie, aus den an Um gerichteten Schreiben des Kihiigs und Ver-

geuues' bereits kannte, aber neugierig war aut die in Aussicht ge-

stellten mündlichen Erläuterungen. 0' Kelly theilie ihm einige Ab-

schnitte aus der Weiaang vom 19. mit und las die (ostensible) Depoiehe

vom 25. mit besonderer ßetonimg der wichtigeren Punkte yor. Der

Zweck wurde erreicht; der Herzog, geacfaiiMichelt durch das Lob des

Königs, leigte sieh einverstanden mit dem empföhle]^ System der

Milssigung und behauptete, er hahe bereits selber die Absicht gehabt,

die kfuserlicheu Majestäten von der bevorsteiienden Erklärung an die

Beichsversammluug in Kenntnis zu setzen, weshalb Uoüenfels ange-

wiesen sei, die Absendimg derselben noch aufzuschieben ; er venqmeb
nun sich des Torgeschlsgenen fintwurfi f&r diese Schreiben in be-

dienen. Als er dann aber seiner gereizten Stimroimg gegen den Wiener

Hof in heftigen Ausfimen Lnffc machte, hielt « 0* Kelly ftr aage-

braehi, an die frenndschaftUohe Gesinnang seines KSnigs gegen Oester-

reich in nnaweideotiger Weise zu erinnern nnd namentlioh tot llber-

eilten Schlnssfolgemngen aua der angenbliekUehen Haltung Frankreichs

zu warnen, da der Herzog sich sonst kieht den Beistand dieser Macht

Tersefaensen könne. Da 0' Kelly Widerspraeh des Grafen Goertz gegen

die Schreiben an die kaiserlichen Hijeatalen erwarten mochte, wurde

verabredet, dass der Herzdg dem preusaischett Gesandten nur seine

Zufriedenheit kundgeben sollte mit dem Inhalt der franzSaisehen Ant-

wort, ohne dabei nihere Mittheilungen fiber die ihm ertheiUen Baih-

BchlSge zu machen >).

Es seheint, daas Goerts bald nach 0* Kelly TOn dem Herzog em-

pfangen und hierbei wirklieh nur von dem Hauptinhalt der franzSsi-

schen Antwort in Kenntnis geaetzt wurde; noch am 28. berichtet er

nämlich an den Könige der Herzog könne nun wohl als flr immer

gesichert betrachtet werden; er sei sehr zufrieden mit dem ihm em-

piohleuen Verhalten, denn Frankreich billige die dem König von

Preussen und den Mitständen fj^genüber gethanen Schritte; es werde

im l'^iuveruehmen mit PreiLsseu alle Mittel an wenden und bei allen

Gelegenheiten den Herz^jg unterstützen, auch alle seine Pllichtcn als

(Jaraut des Westtalischen Friedens ertülleu. — Oft'enbar wurde seitens

des Herzogs bei diesen Mittheilungen an Goert/ die vom 19. Februar

datiert^' Weisung \'ergenues' au 0' Kelly in den Vordergrund gestellt,

uud da «iieser immer noch in dem Wahne lei te, dass zwischen den

Höfen von Berlin und Versailles ein enges Einvernehmen bestehe,

•) 0' K>I],v an VerKennes. Zweibrftcken 3. Min l77a AnaC Areli. des

äff. 6ir. PaL et D.-F. vol. 119.
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holte er ans dein^ was man ihm sagte, viel mehr heians als darin

enthalten war; davon, daaa Frankreich ansdrQeklich erklftrt hatte, sein

Bündnis mit Oesterreich werde durch die dem Henog gegenüber

beobachtete Haltmig und doroh Noten bot Widerlegung fitlaeher Ge*

rflehte nicht im Geringsten berührt, hat man ihm wohl noch nichts

errathen. Als einen Beweis der franzOsisehen Zustimmung zu der

Haltung des Herzogs sah er die Zusage den SubsidienTertrag zu er-

neuern, an, und die Note Yeigennes', welche 0* Kelly ihm wohl als

ein Zeichen des Vertrauens mittheilte, erschien ihm als ein neuer

Schritt frankreidis zur aUmihlichen Auflösung der Allianz, zumal

ihm, dem Vertreter Kdnig Friedrichs, die besondere Anerkennung der

französischen Regierung für sein Verhalten Luzerne, Marbois und

O* Daune gegenüher ausgesprochen wurdet).

Der Widerstreit zwisdien der französischen und der prenssisdien

Politik am Hofe von Zweibrficken trat seit dem Eintreffen der Ver-

geuues^schen Weisungen vom 25. Februar scharf hervor; der nächste

Kampf entbrannte nm die herzoglichen Schreiben nach Wien. In der

'riiiit sclieinen sie vor dem Eintreffen der Weisungen Vergennes' vom

25. schon gejilimt gewesen zu sein, freilich in durchaus anderer Form

als die, welche 0' Kelly nunmehr uncm|if;ihl. Goertz mag sie für über-

flüssig gehalten haben, da er aber selber den Austoss zur Hereinziehung

Frankreichs gegeben hatte, konnte er nun nicht von ihrer Absendung

abrathen und er that, wenigstens dem trauzr)sischeu (lesumltcii gegen-

über, 8(1, :ils nb er darin eine Förmlichkeit oder höchstens eine Sache

der Schicklichkeit sehe und sich nm den Inhalt nicht bekümmere.

Denn hinter seinem Rücken wagte d^r Her/og doch wohl nicht in

der von Frankreich gewünschten Form nach Wien zu selireiben. und

so erfuhr er bald, daas 0' Kelly nicht nur die %wt ckni;L.ssiü;keit der

Schreiben überhaupt hervorgehoben, sondern einen törmlicheji Entwurf

dafür vorgelegt habe. Der französische Text entsprach nun aber gar

nicht seineu Anforderungen, namentlich der Schluss schien ihm viel

KU matt und die Besetzung bayrischen Gebietes durch österreichische

Truppen war darin nicht einmal erwähnt; sei es, dase er selber einen

neuen Entwurf verfasste, sei es, dass man den vorher von dem Herzog

geplanten Text jetzt dofh verwendete: jedenfalls sind die Schreiben

an die kaiserlichen Majestäten in weit schärferem Tone abgefasst, als

man es in Versailles beabsichtigt hatte. Der Herzog ersacht dann

•) (ioerts sa den X5uig. ZwdbrQekea 26. Februar. Abiehriit R XI.

Kr. 33. Se&dang des Grafen Go^k. — 0* Kelly an Vergennes. Zweibr. 3. MBrs.

Anef. Arch. des off. ibe, PsL et D..P. tw 119.
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unter Berutuug auf die Note vom 16. Februar au Vieregg und Lehr»

bach darum, dass die Ausführung der Convention, durch die der oralten

Verfassung des Herzogthums and allen Erb- und Hausrertrilgen za-

wider Bajern getheilt Vierde, bis nacb erfolgter Anerkennung durch

ihn ausgesetzt bleibe, und ^rieht die Erwartung aas, der Kaiser ab
oberster Beichs-Lehensherr Vierde «die Angelegenheit zu einer gedeib-

Hcheu reichsgrimdgeeetKinaasigen Auskunfb befördern^' Von dem
lebhaften Verhingen den kaiserlichen Majestäten zu Gefallen n sein

und ihre Gnade nnd Freundechaft so venUenen, on der Bitte mn
Gewährung einer freondaefaaftliehen Erorteniiig und von dem Ter-

spieohen alle nur angängigen BeweiM guter Geeinnang an geben,

woraof der franafieiache Bntworf so grossen Wert legte, — Yon Alle-

dem steht in den Schreiben kein Wort So wie sie endgiltig ahge-

&eit waien, konnten aie nnr daan dienen, die Geniitheit des Wiener

Hufes gegen den Herzog nooh an erhöhen.

0* Edlj erhielt eine Uebenetsung der beiden Briefe, sah sie aber

Boemt nnr oberflSehlicb an .und berichtete, sie machten den Eindmek,

als sei ihr Ton demüthig und ehrerbietig, ihr Inhalt dem Sinn des

¥on ihm vorgelegten Entwnris entsprechend. Als er dann aber die

SchriftstUoke dnrchlas, merkte er sofort, dass sie einen gana anderen

Charakter hatten, nnd der Verdacht stieg ihm an( da« Goerta, eni»

gegen dem äussern Anschein, lebhaften Antfaeil an ihrer Abfinsimg

genommen habe*). Sehr bald sah er, dass man ihn hintergangen,

dasB sein Rivale ihn ans dem Felde gesdilagen nnd dsa Vertrauen des

herzoglichen Hofes vollständig gewonnen habe; es war gar uicbt

daran za zwcnfelu, dass Qoertz von den RaithHcblägen der fronzösis« ht-n

Regierung Kenntnis erhalten um\ djirauflun dem Heraog vorgestellt

hatte, wie hedenklicli es sei seine Kechte der Discretioii des Wiener

Hofes zu überlassen ; dies geschehe aber, wenn er auf eine Unter-

handlung eingehen «volle; und wenn noch ein Zweiiel möglich ge-

wesen wäre über Goertz' Mitwirkung, so wurde er durch Goertt selbst

geh<)beu, der O' Kelly begreiflich /u macheu suchte, dass der von

Versailles gesandte Entwurf fiir den Jier/.og ungeeignet gewesen sei.

Bei Alledem konnte 0' Kelly sich nicht einmal beschweren über die

eigenthüntliche Befolgung des gegebenen Ruthes, weil er selber aus-

drücklich erklärt hatte, der tranzösische König wolle dem üenog kerne

^ Pfahsweibrttckiadies Schreiben ad Imperatorem vom 28. Febr. 1778. —
Deigt aa I1bn> der KaiMrin-K&nigin Maieitit gedr. Vollst Senmliiag ven Stsali*

ohriften Theil IV. S. 201^206.

>) 0* Kellj an VageaiMs. Zweibr, 6. Mtn, AmS,
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Yorschriilen machen Eine ßeruhigung fiir ihn war es, dass ihn

kerne Schuld an aeinem Missgeschick trat', denn er hatte seine Wei-

anngen wörtlich ausgeführt. Den Erfolg aemee preuasisclien CoUegen

schrieb er der verlockenden Argumentation so, die Goertz, in dem

Bestreben das tob ihm begonuene Werk zum glücklichen Abschluss

sa bringen, anwende nnd bei dar der Hinweis auf die sweihmideri-

tnnaend Soldaten seines Herrn sehr wesentlich mitwirke^ um immer

Ton Nenem die Entrüstung dea jungen Fürsteu gegen Oesterreichs

Habgier nnd Ungerechtigkeit ansii&chen nnd die Wirkung mSaeigender

BathMfa]Ige sa hintertreiben

Wenden wir uns nnn wieder zorOok naeh Mfinehen, um zu sehen^

waa dort nach der Abreise des Heizoga geschah.

Der Herzog hatte die Annahme des Goldenen Ylieeaea Yerweigert,

er hatte erklSrt, dass er der Convention vom 3. Jannar nieht beitreten

könne; der Gegenpartei, dem Wiener Hof und dem Korfftrsten, ttber-

lisss er es doreh die erbetene Mittheilnng der Grundlagen für die

Vereinbarung den Zeitpunkt seiner endgiltigen EntsoUiesaung zu

bestimmen. Sein Yerspreehen in vierzehn Tagen wieder in Iiiindien

zu sein hat wohl Niemand ernst genommen anaaer vielleicht Karl

Theodor. Ein gefahrlicher Posten aber war ea, auf dem er Hofenfela

zorOekUeea; denn Lehrbach, Bitter, Vietegg, sogar der Eorftrst aelbst

bemflhten sich nm die Wette, den Gesandten zu gewinnen. Bin ge-

wichtiges Argument Mlieh hatte die finnzOeische BrUanrng ihnen

geraubt: sie konnten nun nicht mehr so kühn wie bisher behaupten,

dass Frankreich mit Oesterreichs Vorgehen einverstanden sei; aber sie

thaten ihr Möj^lichstes um nachzuweiseu, dasa jener Schritt des

Versailler Hotes uur deu Sclitm wahicu uud verhiuderu solle, dass

Frankreichs Ansehen iu Ueutucliland vidlig dahinschwinde; iiu Grunde

sei er bedeutungslos, wie man denn in Wien ja bestimmt wisse, dass

Frankreich es wegen dieser Frage nicht zum Bruche kommen lassen

werde >). Hofeufels' Auflassung von der Kundgebung Luzerne:, war

aber doch eine andere, uud das Benehmen dieses Gesandten, der ge-

Uissentlich die Verbreitung jener Note betrieb, bereclitigte ihn dazu

vollständig. Bei näherer Betrachtung der Verhältnisse am Hofe l>e-

festigte sich in ihm immer mehr der Verdacht, dass man in Wien

sich den Kurfürsten willfährig gemacht habe durch das Versprechen,

seine unehelichen Kinder mit üeichslehen m versorgen, und er machte

>) 0' Kelly an VergemieB. Zweibr. & Min. Nr. 13. Anif.

*) 0' Kelly an Vergennes. Zweibr. II. M.lr/.. Nr. 14. Aosf.

*) Lmeme aa Vei^nne*. MflncbeD 20. hebt. Aiib£

MifcUMilniigMi XTUL 29
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Luzerne gegenüber sogar die Bemerk img. Karl Theodor sei ini Stande

für die Versorgung seiner illegitimen Sprüssliugt' ganz Bayern dahin-

zugehen. Aber er hütete sieh vor Ijeiirbacli etwas Derartiges hiut

werden zu lassen ; im Gegeutheil nährte er in ihm die Hoffnung, dass

sein Herr sieh dem Knrfi5rsten docli noch anschliessen werde, und als

der kaiserliche Gesandte das ül)li( he Mittel der Bestechung bei ihm

anwenden wollte und fragte, was er als Belohnung für den Beitritt

zur Convention zu erhalten wünsche, wies er ihn nicht etwa schroff

ab, aouderu sagte nur, vor TÖlliger Erledigung der schwebenden Fragen

könne er nie>hts annehmen ; dabei liess er deutlich durchblicken, ein

kleines Keichslehen in der Nähe seiner Heimat^ der GrafiM^haft Falken-

stein, werde ihm gans erwünscht sein

In Wien sah man den Beitritt des Herzogs nicht mehr als un-

bedingt erforderlieh für die Giltigkeit des Yertrags an, hatte ihn al>er

doch, um zahlreiche Schwierigkeiten zu vermeiden, gerne gesehen;

am 23. Februar, zu einer Zeit da man Ton der Ablehnung des Ordens

in Wien noch nichts wusste, erging an Lehrbach eine Weisung des

Staatskanzlers, er solle Ton dem Hentog endlich eine bestimmte Br^

klarang Terlangen Ober das, was er m thon gedenke; keine Antwort

sei als Verweigening des Beitritts anzusehen. Man hStte sich m
diesem Fdle damit getröstet, dass man dann anch keine Veibindlidi-

keiten gegen den dereinstigen Nachfolger Earl Theodors hatte and

bei des KnrftUsten Tod etwa herrschende günstige Umstände ZQ neuen

Gebieteerwerfoangen benutzen konnte*).

Wenn man in Hfinchen auch einstimmte in die von Wien her

kommende fiebauptang, dass Frankreich Ton einer Stellungnahme

gegen Oesterreieh ebenso weit entfernt sei wie je, ftlhlte man sieh

doch innerlich beunruhigt durch die Erklärung Luzemes hier, 0* Dünnes

in Mannheim, und dazu kam, dass man noch immer Tergeblich wartete

auf die Antwort des Grafen Vergeunes, dem Vieregg am 20. Januar

on dem Absehluss der GouTcntion Kenntnis gegel>en hatte; dieses

Zögern Vergeunes\ die Haltung der franaSsisehen Diplomaten in

München und ihr reger Verkehr mit Hofenfels erweckten die Besorgnis,

dass Frankreich yielleicht doch mehr als es öffentlich zi^^b, in Gegner-

schaft zu Oesterreich sei. Die Lage war um so peinlicher, als gerade

jetzt die AusLausc Ii trage /u ernsten Meinungsverschiedenheiten zwischen

München und Wien zu liihreu drohte; auf wen sollte Karl Theodor

*) Lehrbacfa au Kaunits. Mttnohen 20. Febrniir. Ansf. H. H. ii. Si A.

8t. K. Bayern. Coit. 49.

^ Kaunii/. an l^lirlmcli. Wien 23. Kelmiar. Kntw. H. H. d. St A. St K.

Weisungen nach München 1778. Com. 2.

Digitized by Google



Der Benog von Zweibrttdcea und die Sendung des Grafen Goertz. 45)

sieli stützen, weüu Oesterreich nun alle seine Mittel muralisclieii und

luateriellen Druckes gegeu ihn ins Treffen führte, gegen üm, der das

Hilfeangebot König Friedrichs von Pretisseu zurückgewiesen hatte,

— sobald Frankreich ihm grollte? In seiuer ^oih hielt es Vierej^

itir angebracht, Yergeuues daran za erumoni, dass er ihm noch

eine Antwort schuldig sei; und wie er sich nicht lange vorher

auf unter ganz anderen Verhältnissen geeohhebene Briefe des ]^Iinister8

berufen hatte, um Frankreichs Zustimmung zu dem Vertrag TOm
3. Januar glaubhaft nachzuweisen, so that er jetzt dasselbe, mn seine

nur aus Kücksicht auf den Wiener Hof gettbte Zurückhaltung vor den

französischen Diplomaten zu rechtfertigen mit der im November des

Vorjahres von Vergennes gestellten Forderung, dass die Verhandlungen

nur persönlich zwischen ihnen Beiden stattfinden sollten. Ein chro-

nologischer Abriss der Unterhandlnagen zwischen dem pfölzischen und

dem Kaiserhof^ soweit sie Frankreieh betrafen, — eine Arbeit Ritters,

der allerdings am Besten unterrichtet war — sollte den Kachweis

liefern, dass eine Benachrichtigung des YerBBiller Hofes bei der durch

Maximilian Josephs Erkrankung und Tod gebotenen Beschleunigung

der ünterhandlung unmöglich gewesen sei Es scheint ttbrigens,

dass Lehrbach an der Ab&ssung dieses Schreibens Antheil gehabt

hat; Yeigennes glaubt, es sei ganz auf österreichischen Ursprung

zurückzuführen

Yieregg wQrde allerdings, auch wenn er mit Luzerne in Ver-

binduug getreten wSie, schwerlich viel erfahren haben, denn den firan-

zfisischen Yertretem in Mttnchen und Ifanuheim war noch immer

strengste Zurückhaltung zur Pflicht gemacht Kur bei Hofenfels durfte

und sollte Luzerne eine Ausnahme machen; er sollte ihm, gegen den

die Yoreingenommenheit der französischen Regierung vor der beredten

Sprache der Thatsacben hatte schwinden müssen, die Versicherung

geben, dass seine Ergebenheit für seinen Herrn bei dieser Gelegenheit

ihm das Wohlwollen des Königs, die Achtung und das Vertrauen der

Minister crworbcu habe. Auoli durfte Hofenfels Kcniituis erhalten

von der Note Vergennes' au ]iU/,erue. welche weit Schürfer als die

frühere Erklärung die österreiehi.-seheu und pfiil/ascheu Behauptungen

von der Theilnahme Frankreichs an der Januar-Convention widerlegte.

Dafür liotrte man von dem zweibrück'seheu (lesandteu erfahren zu

können, waa iu den leitenden Kreisen der bayrischen Hauptstadt vur-

*) Vieregg an VCTgenne«, HQnchen 24. Febraar, nnd Abr^ ehronoloi^que.

Amf. Avofa. dei äff. 6\t. Pal. et D.-P. t. 119.

*) Vergennes an Hret-euil. Venmilles lo. Mäiv. Kntw. Arrh. Ae» äff. 6tr.

Vieane i. 334. — an Lüsterne 10. M&ns. Entw. Itaviere t lO'l.
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ging und verliaiidelt wurde, imd namentlich was es mit der im Jamiar-

Vertrag stipulierten Austunschuug för eine Bewandtnis hatte. Deuu

iiacli Allem, was raun in Versailles hisher vernommen und bemerkt

hatte, war der Verdacht wohlbegründet, dass es dabei weit weniger

auf eine dem pfälzischen Hause annehmbare Grenzgestaltuog aU auf

neuen Gewinn für das Haus Oesterreich abgesehen sei

Aus Lehrbachs ßerichteu voui 20. Februar erfuhr Kaunitz, welche

Wendung die Dinge in München genommen hatten. Sie kam ihm

Uberraschend; nach allem Vurhergegangenen, noch nach dem Inhalt

der Depesche Lehrbachs vom 10. war sie nicht zu vermathen gewesen.

Indes hess er sich nicht ans der Fassong bringen, samal er die zwei-

brück'sche Weigerung bereits in Erwägung gongen hatte; sein Hoi

sollte deshalb von keinem einzigen seiner Ansprache abstehen, sie

fielmehr, koste es auch was es wolle, ausnahmslos aufrecht halten;

war nmn ja dazu entschloraen gewesen selbst für den Fall, dass mit

Karl Theodor ein Vertrag nicht zu Stande gekommen wäre. Seiner

Meinung nach trafen die Nachtheile nicht den Wiener Hof^ sondern

allein den Herzog, der sich selbst von den Wirkungen der Convention

ansschloBs, in Folge dessen auch nicht mehr auf Oesierreicha Unter-

stOtsung in anderen Fragen, wie der jfilich-bergisohen rechnen konnte,

sich dagegen darauf gefiust machen mnsste, dass man CHeiehes mit

Gleichem vergelten und nöthigen£dls selbst sich Entsehidigong ver-

schaffen werde f&r etwaige Folgen seiner Handlangweise. Deutlicher

als am 23. Februar spricht sich der Stoatskanaler jetst aus Aber künf-

tige Eventualit&ten, indem er sagt: ,— wie dann ttberhanpt annoch

zu erirarten stehet, wie die politische Welt-Umstinde alsdann be-

sehafien sejn werden, wann die Nachfolge auf den Herrn Henogen
oder seiue Erben &11en dürfte, da inswiscfaen unser AUerhdchster Hof

auf alle FSlle ganz freye und uugi bundene HSade behält*. Einst-

weilen gedachte er sidi an denjenigen zu halten, mit dem der Januar-

vertrag abgeschlossen war, an Karl Theodor; mochte er sehen, wie

er die für seine Erben und Nachfolger Übernommenen yerbindlichkeiten

erfülle, soweit sie seinen Neffen betrafen. Lehrbaeh erhielt Befohl

ihm vorzustellen, welch* unliebsame Folgeu die Beitrittsverweigemng

des Herzogs nach sich ziehen werde, die Nutzanwendung aber ihm

zu überlassen; und da die Würde des kaiserlichen Hofes es unn-

melir nicht mehr zuliess, dass T>ehrbach noch weiter unmittelbar mit

dem lliT/og oder seinem VertretxT verhandle, sollte«* jetzt der KurtHrst

eine Antlorderuug au den lltr/.o!^^ riehten, sieh eudgiltig zu erkliin-u,

ob er seinen Heitritt noeli liiugi r viM wt iifern wolle. Indes suUte es

') Vergenueb au Lumne. VtiraaiUes 23. l'ebruar. Abschrül.
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Lehrbach reimeideii, dem KurfUrsten aiiDÖthige lluauuehinlichkeiit^u

za machen; man begriff sehr wohl, wie aosserordeatlich peinlich ihm

die Haltung seinefi Neffen sein musste

Iiehrbach sah in dem Yerhalton des Heraogs keinen Grund, die

Beuefanngen za Hofenfels absnbrechen, bevor er von Ksuniie den

Befehl dsin erhielt; im Gegenthefl setzte er mit erhShtem Eifer seine

Bemlihongen fort, den sweibrQek*sehen Staatsmann, der offenbar, als

der einaige fiKhige Kopf nnter den Bathgobem des Herzogs, der Leiter

der antiSsteneicbisehen Politik war, doch noch fär den Beitritt za dem

TheilnngiTertrag vom 3. Januar za gewinnen. Er versachte aus der

uugüüstigen Finanzlage des kleinen, aber verschwenderischen Hofes

Yortheil zn ziehen nnd bot ihm ansser der Giaftchaft Falkenstein

1,200.000 Onlden zur Tilguug ron Schnlden an — vielleicht wnrde

allerdings als Gegenleistung eine Abtretung ans der Zahl der vom

Herzog kllnlieh ererbten bShmischen Lehengater gefordert — ; femer

sollte er diesdben jihrlichen HtOftgelder bekommen, wie ne ihm bisher

von Frankreich gewährt worden waren; Hofenfels persönlich erhielt

das erneute Versprechen, dass der Kaiser ihm nach seitMon Wunsch

Olli lieichslehen verleihen werde; aber so verlockend, rein ausserlich

lietrachk't, diese Augebote auch waren, ging Hofenfels doch nicht auf

sie ein, sondern warnte in seineu Berichten den Herzog, er möge nicht

um kleiner gegenwärtiger Vortheile willen die kilultifiicu grossen Inter-

essen seines Hauses preisgeben. Als nun lielirbacli einsali, diihss er auf

dienern Wege nicht zum Ziel kommen werde, versuchte er durch

Drohungen etwas zu erreichen: eine neue Theilung Bayern«, die Sen-

dung einer kaiserlichen Commission wegen der alten Schulden des

Herzogs wurde in Aussicht gestellt, die politische Lage als iür UeHtei -

reichs Ansprüche ülx raus günstig geschildert, aber Hofeiifels blieli

fest, wenngleich ihm doch hie und da Zweifel an der liichtigkeit des

eingeachlagenen Weges auftauchen mochten

Am 27. Februjir trafen die auf Goertz' Drängen endlich abij^e-

gaugenen Weisungen bei Hofcnfels ein. Er beeilte sich nicht mit

der Ausfuhrung des erhaltenen Auftrages; erst am folgenden Mittag

machte er dem ptalzischeu Hofe Mittheilung, dass sein Herr das er-

neuerte Verlangen nach Angabe der Grundlagen fUr die Convention vom

<) Kamiite an Lehrbach. Wien 26. Februar. £aiwarf. H. U. u. St» A.

au K. WeiBungen nach München 1778. Conz. 2.

») Luzerne an Vorfjonnes. München 28. Febr. und 4. März. Ausf. Arcli.

dee äff. etr. Baviere t. 161. — Bofentels au die UevKOgin Maris Atma. MOuchou

2. KBn. Abtehr. H. H. u. 8k A. IVanMoh Von. 206. — Goerfat an den

KOnig. Zweite. 1. Mbn. Aiuf. Geh. St A. B 96. 19. L Dee Grafen Goertas

Sendung.
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3. Januar stelle, und bat um baldige susagende Antwort, da sein

Courier bereits am folgenden Vormittag abreisen müsse. Der KurfHist

war selir Srgerlicfa über die Verzögerung, noeh mehr aber über den

unbefriedigenden Inhalt der MitUieilnng; indes stellte Hofenfels das

Eintreffeu einer ausführlicheren Depesche in Aussicht. Sei es nun,

(Uuss dem Gesandten anbefohlen war, wie 0' Kelly berichtet mit (kr

Abseudung der Declaration nach Rcgeiisburg noch /u zögern /.um

Eintreffen jener ausführlicheren Weisimg, sei es, dass ihm baldigate

Betorderuug zur Pflicht gemacht war, wie Goertz sagt, — Thatsache

ist, dass er die Weisung an iScliuoid zurückhielt, und auch das Schreiben

des Herzogs uu den Kurfürsten noch nicht übergab

Am Abenfl des letzten Febniartages erhielt liChrbach das Sclireiben

des Staatskanzlers, das ihm sein weiteres Verhalten zu Hoft-ntels vor-

schrieh und die Aulfassuug des Wiener Hofes von der dnrcli die

Wt'igeriiiig des Herzogs geschaffenen Tiage kundgab. Am Vormittag

des 1. März benachrichtigte er den Kurfürsten und Vieregg von dvm

Inhalt und erhielt die Versichern n«:^ Karl Tlieodors, er wen]«' nichts

unterlassen, vva« den l^eitritt des Her/jigs herbeizuführen geei^mct sei.

obgleieh man das Verlialteu des zweibrück'schen Gesandten als wider-

spruchsvoll und unaufrichtig bezeichnen müsse. Daraufliin hatte Vieregg

am Nachmittag eine Besprechung mit Hofenfels; noch einmal wandte

er Verheissungen und Drohungen an, um eine Sinnesänderung zu be-

wirken; er übergab ihm beglaubigte Ab?('hritten der pfalzisch -bajTi-

scheii ITausvertrSge von 176Ü und 1771, indes nicht von dem letzten

und wichtigsten TOn 1774, und behauptete, Ritter, der auf der Bück-

reise nach Wien war, sei beauftragt, um Mittheilung der österreichi-

sche Ansprüche auf Mindelheim zu bitten, wahrend er Tags zuvor

Hofenfels gesagt hatte, dieserhalb und wegen des Sigismuiurscfaen

Lehenbriefes müsse sicli der Herzog unmittelbar an den Kaiserhof

wenden*). Auch Karl Theodor versuchte am 2. März nachmittags

persönlich in anderthalbstündiger Gonferens sein Olüek mit dem ihm

schon höchst unsympathisch gewordenen Vertreter seines Neffen, ohne

indes etwas Anderes zu erreichen, als dass er sich über Hofenfels*

„unanständigen, weitlfinfigen und wiedersprechenden Vortrag** gründlich

ärgerte. Denn dieser erklärte ihm ohne Umschweife, dass weder der

Hof von Versailles noch der von Berlin sein Betragen billigten, auch

) Lohrbiu h nn Kaunitz. München 1. und 7. Uärs. Auaf. U. H. u. Stv A.

8t. K. Hayt-rn. Curr. V.K

*) Mi^iuoire liofenfele' an liehrbach. Müucheu 3. März. AbechrifU H. H.

u. 8t A. 8t. K. Bayern. Corr. 49.
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werde er wohl vergel)lich auf eiue amtliche Beantwortung des öchrei-

Iwus au Vergeunes warten; und wie um des Kurrihöteii Entrüstung

noch zu erhöhen, regte Ilotentels au, man möge die Vermittlung der

beiden Hole nachsuchen, — worauf er allenhugs nicht einmal eiue

Antwort erhielt. Karl Theodor und Vim-gg musaten schliesslich, so

schwer es iliueu auch wurde, der Erkenntnis Euum gebeu, dass von

dem Herzog nicht mehr vii*l /,u erwarten sei

Zwei Stunden vor dieaer Coufereux, war dt-r entscheidende Courier

l»ei Hotentels eingetrolFeu ; es l)h?ibt duhingesteilt, ol) er entscheidend

war, indem er eine nicht mehr vorhandene Weisung üherbraclite, die

Uebergabe der Declaratiou jetzt zu bewirken, oder insofern als er den

Gesaudteu bestimmte der von ihm bisher für /wedonassig erachteten

Ver/ogemng ein Ende m machen. Nicht lange nach der Ankunft

der her/ogUcheu Schreiben an den Kaiser und die Kaiserin-Eö&igin

ging am Abend des 2. oder iu der Frühe des 3. März ein Earomer-

diener der Henogin Maria Anna als Courier nach Kegensburg ab,

und zwar an den kurbrandeuburgisdien Comitialgesandten Baron

Schwartzeuao, mit dem Erauchen, die beiliegende Declaration and

Weisung des Herzogs dem her/.ogliehen Gesandten Frciherm von

Schneidm Uebergabe an die Beichsyeraammlung zugehen zu lassen

AIb dieser Courier unterwegs war, richtete Hofenfels ein BiUet an

Vieiegg mit der Mittbeilung, dass der Tags suTor dngetroflene Goorier

ihm Schreiben des Hensogs an die kaiserlichen Majestäten zur Ueber-

mitÜung an Lehrbach gebracht habe, sowie ein herzogliches Schreiben

Lelurbadi an Kaumts. Mflnchen 4. Märs. Axut H. H. n. St A. St K.

Bayern. Oorr. 49.

•) Violleicht Imt Iloffiifels Helbnt in oincin aaner Berichte nach ZweibrQcken

<lit' Hcnii< hi i' hf iirnri-,' ih^r k.iihi^rlichen Majestäfeiv vorfje.-Jchlagen. Aus dem, whk

<lrr ('(turier voiii •_',">. Ffbiimr ihm mitl)r!ich(<\ \sii«l er ersehen haben, diins hei

deHnen Ab^;ing »eiu Vorschlag u«)ch nicht angehiugt war. und deshalb hat er

wohl mit der tofortigea Auiftthnuig der erhaltenen Waisoiig gei^Ogert Als non
0* Kelly in ZweibrQcken am 28. beantragte, den Wiener Hof von der DeclaxaUon

in Kenntnis za setzen, war llofenfels' Bericht und Vornchla^ in/wlHcheu wohl

eirj^etvoflen und man hatte schon, wahrscheinlich mit Goertz' Beihilfe, die n;e-

wünscliten Sdirt'iben entworfen, wa? ja der Her/n<,'- dem fran/ÖMisehen (l<>sandten

nndi-ntete, uuUmii er snu'te. er selber habe bereit« die Benachrichtigung des Wiener

liulcü geplant; auch behauptet ü' Kelly später, die Schreiben nach Wien seien

bereits abgeiasst gewesen, als er den Entwurf Vergennes* abergab. — Ale die

Schreiben dann in Mfinchen eintrafen, waren die Förmliolikfliten, die Ho^Ma
in Betrefl der Declaration zu beobachten tta adthig hielt, erfftUt, und eofort

leitete er deren Uebergabe ein.

1) Sehwart/.enau an den König. Kegensburg 6. Mftrs. AusC iieh. Üt. A
B 9b*. 54. J. Regensburg 1778—1784.
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an den KurlürsU'ii, für dessen UeV»ergabe er um eine Audienz bitte »).

Abends >)eg5ib er sich 7a\ Lehrbuch, der ihn, durch sein von Vieregg

übermitteltes Gesuch veranlasst, empfing, aber sich wohl in seiner

Erwartung getäuscht sah, als er nichts als die Wiederholung des Ver-

laugen« aach Vorlegung der Urkunden Yemahm; er konnte nur er-

widern, was er früher schon Esebeck gesagt hatte : es möge sich Jemand

nach Wien b^ben, wo man die Originalurkunden gern zur Einsicht

und Prüfung vorlegen werde. Er beuützte dann die sich bietende

Gelegenheit, nochmak eine bestimmte Erklärung des Herzogs Qber An-

nahme oder Ablehnung des Januarvertrags zu fordern ; eine Weigerong

gelte als Ablehnung. Nun wollte ihm Hofenfels die Schreiben an den

Kaiser und die Kaiserin-Königm Qheigeben, Lehrbach aber wie^ sie

surflck and stellte ihm anheim, sie Yieregg susosteUen, denn Karl

Theodor habe den Vertrag nicht nnr f&r sich, sondern «och flir alle

seine Erben nnd Nachfolger, folglich auch Ar den Henog abge-

schlossen; an seinen Oheim möge sieh der flenog wenden. Er wies

sie also surflck ohne noch Kenntnis von ihrem Inhalt sn haben; ans

der ThatsachCf dass Hofonfels ihm keine Abschriften davon gab, schloss

er anf Tersteckte böse Absichten. Am folgenden Tag ging Hofonfob

zn Vieregg and gab ihm die Originale der henoglichen Schreiben mit

Abschriften, um sie Löhrbach susosteUen, in Begleitung eines Memoms
ftlr den kaiMrliehen Gesandten *). In diesem wurde gesagt, der Henog
habe, um seine Stellung zur Convention vom 3. Januar vor den aos-

wärtigen Hichten und vor seinen MitetSnden klar dansulegen, die bei-

folgenden Schreiben an die Kaiserin-Kömgiu und den Kaiser gerichtet

und ausserdem ebe Erklärung, die er in Abschrift mittiieile, dunh
seinen Oomitialgesandten in Regensbnrg übergeben lassen, deren Zweck

es sei, bis nach erfol^t<i Kiuhicht in die Urkunden die herzogliehen

Rechte zu wuhreu uu<l Ah- lU Umlauf gesetzten Gerüchte zu wider-

legen. Holeiii'els fügte hinzu, er sei zum ßevollinächtif^tcu seines Herrn

fllr die Verhandhingen über die bayrische Erbscliattslrnge ernannt;

auch flullc ov das Gesuch um Mittheiluug der Urkunden bei Lilirbacii

uiiterstüt/.eu und seine bisherigen Bemühungen noch verdoppeln, damit

der llei-zog möglichst bald die gewünschte Beitrittserklärung abgeben

könne >).

>) Hofenfcl8 an Vieregg. München 3. März. Abschrift. U. H. u. 61. A.

i)t. K. Bayern. Corr. 40,

*) Lebrbseb im Kamuts. Mttnelien 4. Min; P 8. sam 7. Ulis. knA H.

H. o. St. A. St K. Bajem. Conr. 40.

') Memoire Hofenfel»' Ar Lehrbaeh. MtfaM^iea 9. Hftts. Absohnft. H. H.

o. 8i St £. Bajem. Coxr. 48.
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Am Spätnachmittag des 3- Mär/, tnif bei üaron Schwartzeuau in

Kegc'iisburg der Courier Hofenteis' ein, und sogleich liess er dem Baron

Schneid die ftir ihn bestimmten Papiere zugehen. Schneid, der als

gut kaiserlich gesinnt galt, war nicht nnr zweibrttckischer, sondern

auch herzoglich bayrischer Gesandter und als solcher, obwolil er sein

Beglaubigungsschreiben noch nicht überreicht hatte, Vertreter Karl

Theodon. Er glaubte daher einen Auftrag, der in gewissem Sinne

nch gegen diesen FUraten richtete, nicht ohne vorgangige Anfrage

in Mfincheu auafÜhren zu dürfen. Er berichtete also am 4. März dem

Herzog, er wage es nicht ohne Wissen des Kurfürsten der erhaltenen

Weisung nachzukommen, und sandte snnen Courier nach Zweibrücken

über München ab mit den Sehreiben an Karl Theodor und an den

bayrischen Kanzler Freiherm von Kreittmayr, worin er seine Ver-

legenheit schilderte und um baldige Yerhaltungsbefehle bat. Bis amm

BintceiEBn der Antwort gedaefate Sohneid offenbar Schweigen so be-

wahren. Aber er war nioht der Einzige, der in Begenabnrg Ton dem

Befehl dei HerBogs Kenntnis hatte. Schon am Abend des 3. März

war der kaiserliche Ooncommissar fnStteBer von Erthal dnreh Lehrbach

aufmerksam gemacht worden auf den Ton HofenMs abgekrtigten

Courier^), nnd niiwiittolbar nachdem Lehrbaoh TOn dem Text der

Deehmition des Henogs Kenntnis erhalten hatte, machte er Ton dem
berorsfcehenden Schritt ebenfidls dem Baron Erthal Mittheilnng. Dieser

hatte darttber am Nacfamitbig des 5. mit dem Ssteneichischen Dkeeto-

rialgessndten Freiberm Ton Bori^ eine Bespreehnng, nnd es wnrde

verabredet am Abend in der Gesellschaft beim Fürsten von Thnrn und

Taxis Schneid Aber die Angelegenheit zu befragen. Aber Schneid

erschien dort nicht, und nun wurde noch Freiherr von Lejden ins

Geheimnis gezogen; dab^ mschte Bori€ die Bemerkung, i&» awei-

brllek*sche ErkÜtrang, die der Gesandte entweder schon erhalten habe

oder noch erhalten werde, »ei in den ziemlichsten Ausdrücken ab-

gefftsst, und er bat I^eyden doch einmal bei Schneid anzufragen, was

an der Sache sei. Am folgenden Morgen, iiiu i;. März, besuchte Leyden

den zweibrück'scheu Vertreter und erfuhr von ihm, das« er in Miinchen

um Weisungen gebeten habe; Schneid fügte hinzu, da die Erlaubnis

zur Uebergabe der Declaration wahrscheinlich verweigert werde, müsse

er die Vertretung des Herzogs wohl niederlegen '•'). Der EutKchluss

dies zu thun scheint bei ihm schon um diese Zeit feutgestaudeu zu

I) Erttnl SD UhiiHMb. Segensbug 4. Min. AbMbr. H. a o. 8t. A.

St K. Bayern. 49.

«) Krthal an Lehrbecb. Bflgensboig 6. Min. AbMhrift. H. H. o. St A.

8t. K. Bajrern. Corr. i8.
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haben, deiiu Borie, der Imld nach Leydeii erschien, .sii<^to er, wenn

auH München die Erlaubnis eintreffe, den erhaltenen Auftnijjf /.u voll-

ziehen, werde er dies zwar Uiiiu, danach aber sogleich /urruktret<*n.

denn verniuthlicb würden schärfere Erklärungen nicht ausbleil)t.n. hikI

auf so bedenkliche Suchen sich einzulassen habe er keine Keimung

Wider Erwarten traf nun aber gegen Abend in einem Autwort-

.s( lir<'!l)en Kreittmayrs die Erlaubnis zur TJebergabe der Dedaration

ein, da man sie ja doch nicht verlimdern könne, und zwar bezeichnete

der Kauzler sein Selm ilien als verfasst ,auf aii.sdrücklichen kurfürst-

lichen Hefehl" Schneid war üljerrascht, versprach aber Leyden, tlen

er gleich aufsuclite, am fol^jeiiden T:i<^e durch seinen Legatioussecretär

die von ihm unterzeicimetc Declaratiou in die Wohnungen der Ge-

saudten (ad aedes legatorum) auatheilen zu lassen. Indes er wurde

bald anderen Sinnes, da Borie, den er nun gleichfalls von der Ant-

wort Kreittmayrs in Kenutnia setzte, ihn dringend bat, doch noch einige

Tage mit der üebergabe zu warten. Dieser Gesandte hatte nämlich

Vorstellungen gegen die Erlaubnis zur Üebergabe der Dedaration durch

lichrbachs Veimittlung au Karl Theodor gelangen Iaj?sen und erwartete

jetzt die Autwort seines Müuchener Collegen über dea Erfolg dieses

Schrittes. Leyden, der am 7. eine kurze Benachrichtigung von Schneid

erhielt, dass sich der Ausführung des erhaltenen Auftrags Schwierig-

keiten in den Weg gestellt hätten, begab sieh oiiTerzüglich zu ihm

und erfuhr nun den Sachverhalt; er erkannte, dass für den Angen-

blich die kaiserliche jDipktmatie den Sieg davongetragen und mm
Ifindeaten eine nidit unbetrSchÜiche VeraSgening der Declantion er-

wirkt habe. Unter dieeen Umstanden und*2umal da Schneid bestimmt

erklärte, dass er auf seine Stellung im Dienste des fleraogs venichie,

hielt Lejden es f&r seine patriotische Pflicht, sich der Qeschaifte aozn-

nehmen; er machte der Herzogin Maria Anna und Hofenfels Mitthei»

lung von dem Geschebeinen und gab den Rath, der Herzog möge,

sobald Schneids Sntlassungsgesuch eingelaufen sei, diesem befehlen

allen Ministem in Begensburg die Niederlegung der zweibrfick^schen

StimnifQhmng anzuzeigen, den Legationssecretar Poschinger aber mdge

er ermichtigen, die Dedaration ad aedes legatorum zn vertheilen.

Zugleich erstattete er dem Grafen Qoerfcz von Allem Bericht und

empfahl den Begensburger Ganonicns Grafen Thum, der auch Goerts

schon manchen Dienst geleistet hatte, als den geeignetsten Nachfolger

des Freiherm von Schneid*).

') Hrthal an Lchrbacli. 7. Msirz. Abschrie, ebenda.

5) I^yden an »Joert/. Regeueburg 8. JM&rz. Abachrill. läeU. JSt A- Ii DU.

Ii) L. De8 Uralou üoeriz Sendung.
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lu/<wischen war am 7. wirklich bei Schneid i iiie Weisuii«? aus

Müncheu eiugetroffeu. er solle die zweibrück'schc PJrkliiriini^ nocli

zurückhalteu, da der Kurfürst beabsichtigte, dem Herzog Vorslelhuigeu

zu inachen. Nicht ohne Kampf war es Lehrbach geluugeu, diesen

Befehl an Schneid zu. erwirken. Am 4. März hatte ihm Vieregg die

Abschriften der herzoglichen Schreiben an die kaiserlichen Majestäten

und das Memoire Hofeufela' ttbergeben lassen; den Text der Declara-

tiou aber scheint er erst am Abend dieses Tages erhalten zn haben *).

Vielleicht war diese Verzögerung beabsichtigt; Vieregg war krankt

litt an Schwindelanfallen, nnd Kreittmayr als der in die Landes-

augelegeuheiten am meisten eingeweihte unter den bayrischen Mi-

nistern gewann wahrend seiner Behinderung offenbar massgebenden

BinflosSi den er gewiss nicht in Oesterreich-freundlichem Sinne aus-

fibie. Je später Lehrbacb von dem Text der Dedaration Kenntnis

erhielt) nm so weniger war er im Stande ihre Uebergabe an die Beichs-

ersammlnng sa hintertreiben. So mochte er am 5* Man mit nicht

alhin grossen Ho&ungen auf Erfolg an den Hof gegangen sein, um
Karl Theodor an bewegen, dasa er Schneid Tcrbiete den Befehl des

Herzogs aosaaf&hien, als der Bericht dieses Gesandten eintraf nnd ihm

die angenehme Gewiasheit gab, dass es nodi nicht an spat sei fttr

seine YorBtellnngen. In der That erhielt er die YerBicherang man
werde seinem Verlangen nachkommen. Als er dann aber das Concept

des korfUrstlichen Bescriptes las, mnsste er Einspruch erheben, denn

es enthielt das Gegentheil dessen, was er verlangt hatte; es hiess

nämlich darin, der Eorf&rat wflrde es swor lieber sehen, wenn sich

der Heicog mit seiner ErldSmng noch nicht an das Beich wende; da

er es aber doch nidit Tcrhindem könne, mfisse er es gesch^en lassen,

nehme indes keinoi Anthdl daran *). Dass ein Verbot an Schneid die

Uebergabe mM erhindern, sondern nur verzögern, dabei aber den

Herzog ganz dem Kthüg von Preussen und seinem Heiclistagsgesandten

Schwartzeuau in die Arme treiben werde, mochte Lehrbach wohl ein-

sehen; deshalb bestiind er nicht darauf, sondern bemühte sich nur,

eine möglichst unzweideutige Erklärung zu erwirken, da.ss Karl Theodor

dem Schritt des Herzogs völlig fern stehe und niemals an demselben

Tiieil haben wolle 3). Man erklärte sich schliesslich dazu bereit, doch

Lehrbach au Kaunitz. Müucheu 4. März. P.S. Äusi. II. B. u. bt. A.

StL K. Bayern 40,

s) ]>iew hOdtatwahnclieinUoh 00 Kreittmayr henühreiide Vurnag des

ernten Entwurfs tbcilt KHhal in H» iaem Sebreiben an Lehrbach vom (>. Miir/. mit.

s) Lchrbach an Ki-thal. MOncbeii 6. Wku. Abechrift U. H. a. A.

St K. Bayern. Corr. 49.

Digitized



460 Adolf Unzer.

konnte iu Fol^c der Erkrankung Viereggs erst am folgenden Tage,

am 6. Mär/,, über die endgültige Fassung des kurfürstlichen ßescriptes

berathen werden. Der Versuch Kreittmayrs durch sofortige Mitthei-

lung des Inhalts des ersten Entwurfs nn Schneid den wohl wesentlich

durch seine Bemühungen errungeueii Erfolg bayrisch-patriotischer

Sonderpolitik auszunützen, scheiterte an der zielbewusst und rück-

sichtslos voranschreitenden Thätigkeit der kaiserlichen Diplomatie.

Dabei ist es von geringer Bedeutung, ob Kreittmayr die Mittheiluug

au Schneid gesandt hat, bevor Lehrbachs Einwendungen erfolgt waren

und ihre Wirkung gethan hatten, also bona fide, oder nachher, also

mala fide. Am 6. erging nun wirklich der kurfürstliche Befehl au

Schneid, von der herzoglichen Declaratiun bis auf Weiteres keinen

Gebrauch zu machen; da sich aber das Gerücht verbreitet hatte, das

ActenstQck sei mittlerweile schon durch Scbwartzenau vertheilt worden^),

erliess der Kurfürst gleichzeitig an Leyden und Brentano die Weisung,

für den Fall, dass das Gerücht auf Wahrheit bemhe, sofort mit der

G^nerklärung hervor zu treten, dass er an jeuer Kundgebung

keinen Antheil habe und niemals haben werde Das QerOcht, dass

Schwartzenau an Stelle Schneids den Auftrag des HerEQgs ausgeführt

habe, ist vielleicht auf ein Schreiben von Schwartzenan selbst etwa

an Hofenfels zurückzufllhren, das wohl nicht mehr rorhanden ist;

iu ähnlicher Weise, wie dem König gegenüber am 3. Marz mag er

darin gesagt haben, er werde unter allen UmstSnden iOac die AusfBh*

rung des herzoglichen Befehls sorgen, und vielleicht hinsugefllgt haben,

er werde im KothfisU selbst die Deohuration fibeigeben. JedenfiUls

war Hofenfels in 11fluchen am B. M8n noch des festen Glaubens

dass die BrUfirung flberreicht worden sei; seine Bemerkung in der

Mittheilnng dieser vermeintlicfaen ThatsacLe an Goertz, dass nämlich

Schneid sich als ein llietfaling des österreichiBehen Hofes, Schwartaenau

dagegen als echter preuflsiacher Hinister erwiesen habe, laset eben&lla

ein actives Vorgehen des Letateren vermuthen*). In einem Briefe,

den Leyden an Goertz richtete, ist indes von einem Eingreifen oder

auch nur einer Einwirkung des brandenburgischen Gesandten nicht

die Bede.

Die kntfflrstliehe Weisung vom 6. Min wurde von der kaiser-

lichen Fartd mit Freuden begrOsst; durch die Zurfiekbehaltnng der

*) Luierae an Vergennei. Mflneheii 7. Ittn. Äiuf. Ardh. im aC
' K irl Tlicodor an Leyden und Brentano. München 6. Mü«, AbschxüL

Lehrbwli an Kaunitz 7. März. Ausf. H. H. u. St. A. St. K. Bayern. Corr. 49.

') Büteufela an Goertz. München 8. Män. Auszug. Geb. St A. Ii. itS.

19 L. Des Grafen Goertz Sendung.
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Denlaratiou war Zeit gewonnen, um die Meinung des Wiener Hofes

einzuholen über die Peraonenfrage ; denn dazu hatte sich die Frage

der Uebergabe der Declaratioii scliliesslich ziigesjntzt. Gestattete man
Schneid überliaupt nicht dem Befehl dt-s Herzogs nacbzukommeu,

so nöthigte man den Gesandten die zweibrück'sche Vertretung nieder-

zulegen, der Herzog musste dann einen anderen Gesandten emeimeu
und die Gefahr lag vor, daes er einem Protestanten, etwa gar

Schwartzenan die Stimmführung übertrug In Münckan hegte man
den Wonachi dass Schneid die Vertretung des Herzogs beibehalte,

denn er» der zugleich Gesandter Karl Theodors war, musste ein weit

uiassvolleres Verhalten beobachten als ein gans selbständiger swei-

brück'scher Vertreter, nnd verkörperte gewissermassen in sich die

beiden Linien des Hauses Pfalz. Schneid hatte indessen die Unver-

einbarkeit der beiden Aemter richtig erkannt^ wie schon ans seinen

Aeosserungen zu Borie vom 6. März hervorgeht An dieaem Tage

sehon will er ein Geeoeh an den Heraog um Biithebong von seinem

Posten geriohtet haben, doeh ist dies nicht an sein Ziel gelangt*).

Auf dies Qesoeh Besag nehmend, theilt er am 8. Hin Hofenfels

schriftlieb mit, er lege die Stimmf&hrang für Zweibrflcken nieder; er

habe sieh in der Collision seiner Pflichten an die kaiserliehen Minister

gewendet; diese hätten es aber durehans nicht zugeben wollen, dass

die Declamtion durch ihn geschehe*).

Dass das Gertteht von der erfolgten Uebergabe der Dedaration

unbegrOndet war, muss der pfiOsisehe Hof sehr bald erfahren haben,

denn am 8. MSn erging das Schreiben des Kurftlrsten, welches be-

zweckte, den Herzog zur Unterlassung des geplanten Schrittes zo be-

stimmen. Karl Theodor theüt darin seinem Keffen mit, dass er die

Uebergabe der Erklärung einstweilen verhindert habe, um ihm Zeit

zur Ueberlegung zu geben, ob es mthsarn sei, «einen so anstössigen '

und gefahrlichen SchritI zu wagen* ;
er, der Kurfllrst, könne davon

nur dringend abrathen. Bestehe der Herzog aber auf seinem Vor-

haben, so werde die knrfQrstliche Regierung den Gomitialgesaudt-

schaften kundmachen lassen, dass sie daran unbetheiligt sei, und zwar

werde dies geschehen, um den Verd!i<:ht eines gelieinien Eiuverstiind-

uiitöeä zu zerstören. Denn die Decluiuüou werde den kai&erlicheu Hof

I) Erthal an Lehrbach. R^naborg 7. Mfln. Abtchriil. H. Ii. u. üt. A.

St K. Bsjern. Oimt. 4».

*) Der HetBOg v. ZweibrScken an Karl Theodor. Zwdbr. 16. Män. Abschrift.

Geh. St. A. K On. in I.. Des Gnifrn (5oertz Sendung.

*) Hofenl'elH an Schneid. MQuchen 12. Mfirz. Abbandl. a. Matexialien.

Tbeii Y. 3. tt. 4. tiiück ä. 90 ff.
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sehr peinlich berühren und die übelsten Folgen für (]jis j)t'iilzisoho

Haus, die bayrischen Laude uud für liati ganze Beich könnten daraus

entspringen

Hofenfels hatte erst am 7. März die am 3. erbetene Audienz zur

l'cberrcichiing dos lier/oglichen Schreibens erhalten, die Erkrankung

\ iereggö wurde als Grund der Verzögerung angeführt; Kurl Tlieodor

nahm das Schriftstück cuti^egen uud sagte kurz, er werde es lesen und

iliu dann das Weitere wissen lassen. Hofenfels scheint über diese

Behandlung erstaunt gewesen zu sein, zumal da die ertheilte Erlaubnis

zur Uebercjalte der Declaratiou doch als ein Ijutgegeukümuien der

kurfürstlichen Kogieruug hatte ged('ut<^'t werden können; von der Uück-

nahme des ersten Entschlusses wusste er uoch nicht«. Auch Lehrbach

verweigerte noch immer die Annahme der nach Wien bestiramt^ru

Schreiben, so dass sie Hofeufels nach Zweibrücken zorflckzuscliicken

beachloss, um so mehr, als er auf das erneute Ersuchen um Mitthei-

Inng der österreichischen Hechtftitel den Bescheid erhielt, sein Hof

könne in seiner dermaligen Gesinnung und solange ein preussischer

Gesandter in ZweibrUcken weile, überhaupt darauf nicht rechnen

Lehrbaeh erzählt, in der Unterredung mit ihm habe Hofenfels selber

xog^jeben, er könne manche Ausdrücke in den Schreiben nicht got

hÖBsen, Koch die Erklfimng an die ReichsTenaminlong keineswegs

billigen; aber sein Herr sei sehr in die £nge getrieben und habe

diesen Schritt nicfat rermeiden können. Jkiaxk der König ?on Plreassen

habe ihm gedroht, wenn er sich seinen Absichten nicht füge, werde

er sich mit Prinz Maximilian nnd den Frinsen von Birkenield in Ver-

bindung setaen*).

Wenngleich durch Bories energische Abmahnungen die üeber-

gabe der Kweihrttck^sdien Erklärung filr*8 Erste Terhindert worden
' war, konnte man in Mflnchen dieses Erfolges nicht froh werden. Der

Eurfilrst befond sich in einer höchst peinlichen Lage. Das Vorgehen

seines Keflfon, der sein Versprechen, nach Mündien zurOckankehren,

nicht erfüllte und nun die Conseqnenzen seines Anschlusses an den

König TOn Prenssen zog, betrübte ihn tief und erf&llte ihn mit banger

Sorge um sein eigenes künftiges Wohlbefinden; grosse Hofinnngen

konnte er auch anf sein Schieiben nicht setzen, da er des Hensogs

*) Karl Theodor an den Henog. JfQnchen 8. Mini (von KrrittnuiTr m-
faMi). AhMdiria H. H. u. 8tv A. St. K. Bayern. Cbir. 49.

^ Pro memoria Esebecks an GoeitB. Zweibr. 10. Mftn. Ansf, Geh, St A.

R iH). 19 L. Des (irafen Goerty. Sen«lunp.

»l Ijohrbiicli an Knunitz. München 7. Mar/« vom 8. März. Atu(. H.

H. u. St. A. tSt. K. liayeru. Coir. 49.
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Eigensinn kannte und den mächtigen Kmfluss des Grafen Goertz auf

den schwankenden Charakter des jungen Fürsten sich wohl vorstellen

konute. Dazu hatte er Belbst Niemanden, dem er unbedingt vertraute,

ansser Yiengg; dieser aber war ftir iha keine grosse Stütze; als be-

jahrter Mann erst seit wenigen Monaten in einen ihm völlig fremden

Wirkungskreis gestellt, besass er noch zü wenig GeschäftskenutniSt

lim in einer so heiklen Situation wie derjenigen des Pfiüzer Hofes äu

jeuer Zeit sich zurechtzufinden. Die bayrischen Beamten, die in

Folge der Unznlangliehkeit der pHilzischcn Kathgeber vielfoch in An-

spruch genommen werden mussten, hatte Karl Theodor, snm Thei) mit

Recht, im Verdacht, dass sie Gegner des Wiener Hofes, Vertreter des

GmndsstfaBes der Untheübarkeit Bayerns nnd in Folge dessen Anhänger

des Herzogs von ZweibrÜcken seien; mit Schrecken wurde er gewahr

an stets sich mehrenden Anzeichen, welchen Binfluss die Gegner des

Hauses Oesterreich gewonnen hatten, wie deren Partei sieh um die

Landstände scharte, welche ihn mit Vorstellungen zu Gunsten der

Integrität des bayrischen Herzogthnms beunruhigten und ihre Klagen

sogar an das Beidi zu bringen drohten. Alle diese XJmst&nde Ter*

bnnden mit dem ünbefasgen, welches das notfawendige Einleben in

neue, von dem Gewohnten so sehr abweichende äussere Verhaltnisse

mit sich bringt, haben dann wohl bei Karl Theodor den Gedanken

waehgerufim, noch vor der Erledigang der zweiten Convention nach

Mannheim in die Mitte seiner getreuen p&lzischen .UnterÜianen. zurück-

zukehren, wenigstens so lange, bis das Sdnckaal der neuen Erwer-

bung entschieden war. Freilich war diese Bfickkehr kein Allheil-

mittel, nnd die Gründe sn Besorgnis und ünmhe bStten auch hier

nicht gefehlt. So liesa ja die Antwort des französischen Hofes auf

die Mittheiluiig von dem Vertragsabschluss mit Oesterreich trote

Viereggs Hrinnerungsschreiben noch immer auf sich warten; den

friedliebenden Kurfürsten berührte es höchst peinlich, als Lehrbach

ohne UiuHchwtite von der durch die Haltmi«^ IVeussens herbeigeführten

Wabrscheiulichheit eines bewattneteu Luuliictes sprach und liiiizu-

fügte, Frankreich sei offenbar der preussisclieu Partei nicht ablioUl

;

nnd welcher Schreck injig erst über den Hof gekdiiimen sein, als an

Karl Thetidor die Aiillorderuug erging, nun auch Stellung zu nehmen

in dem drohenden Streite, mit dem Wiener Hof ein Verdieidiguiigs-

bündnis zu schliesseu und die ptalzi.schen und bayrischen Truppen in

kaiserlichen Dienst übertreten zu lassen Der Manu aber, der diese

M Gom+Ä an den König. Zwcihrilcken I. nnd 10. Mär?.. Ausl. (Ich. St. A.

K Ü6. 19 L. Des Griilen Qoexbr. iSendunji;. — Luzerne an Veijgeune«. Mttnohen
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Auforderuugen au den KurfürsteD stellen musate, war wieder derselbe,

der allein die nöthige Oeschäftskeuutnis und Gewandtheit besass, am
daa pnüzisch-bayri.schc Staatsüchiff vor m Scheitern zu bewahren, also

eine für Kurl Theodor »geradezu uuentbehrliche Persönlichkeit, der

kai»erliclie Gesandte Freiherr von Lehrbach, der es verstanden zu

haben scheint, die schwieric^e Aufgabe als Berather und Helfer sowohl,

wie als Aufseher über die Ausführung des Angerutheneu nnd Ile-

schldsseiieu ohne allzu grosse Schroflfheit durchzuführen >). Dass

Lehrbach sich in diesen Verhältnissen nicht besonders wohl luhlie,

kann man begreifen.

In einer eigenthüralichen La<;e befand sich Hofeufels; am 7- Mär/

hatte er einen Eilboten nach ZweibrUckeu entsandt mit der Nachricht

TOn der günstigen (ersten) Entschliessung des Kurfürsten, am 8. hatte

er Qoerk triumphirend gemeldet, dass die Declaration endlich über-

geben sei; gleich danach vernahm er aber, dass diee ein Irrthum sei;

und wenig spater ging ihm ochncids Schreiben zu, woduioh dieser

mittheilte, er lege die Stimmführung für den Herzog nieder. Darauf

richtete Hofenfels am 12. ein Schreiben an Schneid, worin er ihm die

Uuzulüssigkeit seines Verfahrens vorhielt and ihn dringend ersuchte,

die Erklärung, wenn er sie denn nicht selber abgeben wolle, durch

den Legationsseeretir in die Wohnungen der Gesandten vertheilen so

lissen *), Grosse Aussieht auf Erfolg dieses Ersachfus hatte er freOich

nicht und er wandte sich daher an Tier^gg mit der Anfrage, ob

nicht dorch Brentano die Uebeigabe erfolgen kAnne. Hieraus schont

benrorsngehen, dass Hofen&ls Ton der sweiien korfnrstliehen Wd-
snng, vielleicht sogar von dem Schreiben des Kurflirsten an den Eenog
keine Kenntnis hatte; Schneids Weigernng ftihrte er alkin anf den

Einsprodi der kaiserlicheB Minister in fiegensburg snrfick. Er schil-

derte die Verlegenheit, in die sein Herr sich dmdi das Vethalten

seines Vertreters Tersetst sehe, snmal sich ein anderer katholischer

Gesandter m Uebergabe der Declaration nicht willig finden werde,

und erklfirte sich bereit dasjenige ans dem Text der firkl&ruug zu

7. Mär/. Ausf. Arch. des att". 6tr. Baviere vol. 161. — Kittor an Karl Theodor.

Wien 10. MJir/, an Viere«;jr -5. MRr/,. Aust. : V'ieregg an Aitter. Manchen
•^ü. Mar/. Entw. Bayr. Geh. St. A. k. »chw. 329/32.

>) Lehrbach an Kaunitz. München 7. März; 3. April. — Luzerne an Ver-

geuMs. Mflnehea 28. Febmar. — Vieiegg an Bitter, MflnciMB 26. Jfas, aagt,

dsis alle Denktchriffcea des Mflnchener Hofes geradem der Oenrar Lehrbodu

onterbreitet würden. Entw. Bayr. (ieh. St. A. K. achw. 329/32.

0 Ilofenfels an Schnoi«!. MüikIum» 12, MUr/, gedr.: Abhandl. u. Materialien.

Tlieil V. — (foert« an den König. Zweibr. 16. Mära. — O'Kellj an Vergennes.

Zweibr. 21. März.
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streiohm, was der üebergabe durch Brejitaiio etwa im Wege stehe;

Vieregg ging natttrlich nicht darauf ein, sondern empfahl ihm die

Antwort aeinee Herrn auf das Schreiben dos Kurfürsten abcuwarten.

Nun ging er sn Lehrbach, der ihn mit Büoksieht anf den von Karl

Theodor geSnaeertoii Waiiseh» er mSge den Herzog noch nicht ganx

fiUkn Uttsent zwar empficog, aber ihn mit dem Enmchen am eeine

Verwendung an Oanaten der Üebergabe durch Brentano abwies. Ee

nQlste anch mchts, daas Hofemfele sein Bedaaem aussprach Ober die

BrklSnmg seines Herren und offi»u sogestand, der ganxe Plan, ja sogar

der Entwurf sei Ton Aussen her gekommen, die hensogEehe Bi^erung

habe noch missig^d eingewirki, indem sie den nrsprOngUchen förm-

lichen Protest in eine einfiuhe Dedaration umwandelte; denn er

musste hinauftlgeUf dass es fllr ein gänzliehee Fallenlassen des Planes

au spftt sei; aUe H5fe seien bereits benachrichtigt und Schwarlaenau

dringe lebhaft znr That, da er selber eine gleichseitig^ Aeusserung

zn ihnn habe und der Kdnig sieh bis dahin in seinen weiteren Uass-

nahmeu gehemmt sehe. Als Lehrbaoh sich anf nicfats einlassen wollte,

erUirte Eofenfels, er selbst werde nach Begensburg gehen. Der

kaiserliche Ctosandte warnte ihn Tor diesem Schritt und wiederholte

seinen Rath, der Herzog solle sich, dem Sehreiben seines Oheims

folgend, an den Wiener Hof und Karl Theodor anschliessen unter

thunlichster Rücksichtnahme auf Frankreich. — Es ist wohl möglich,

ditss Hott iitels die kleinen ludiscrctioiien über die Herkuuft dur De-

daration gemacht hat, um den Abbruch aller liez.ifchuugen zu ihm zu

verhüten ; denn dass mau ihn nur höchst uufrerii sah, konnte ihm

nicht entgangen sein. War dies der Zweck, so hat er ihn erreicht:

man sah in München ein, dass mau von ihm immer noch mehr er-

tahn n werde als von einem vielleicht in anderer Beziehung sympa-

thischeren Nai litblger, und duldete ihn deshalb auch ferner >).

Hofenfels war in der That entschlosscu, selbst bei der Keichs-

versammlung die Dedaration zu übergeben, denn Schwartzeuau hatte

den 16. März als äussersteu Termin ge>etzt. Nachdem er bis am
späten Abend des 14. mit Luzerne zusammen gewesen war, reiste er

in Begleitung des französischen Gesandtschaftssecretärs Marbois ab

und traf am Naciimittas^ des If). in liegenslmrg ein-). Am nächsten

Vormittag Hess er durch den heraoglichen Tiegationssecn tär Jakob

Posclünger die JL)edaration in der Gestalt eiues von diesem unter-

zeichneten Promenioria^) den Gesandten ins Hans bringen, mit Aus-

) Lehrbach an Kannits. Mflncben 17. Min.
>) Lehrbach u Koaniti. 17. Min. — Yieregg an Ritter. München 20. Min.

^ Volktaodige Sammlung von StaatMduriften. fid. L Theil 1. 8. 76 E
iifttiMOuiw xrni. 30
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nähme der Vertreter des Wiener und Münchener Hofes; den Letzteren,

Biiron Sihneid, v. lirentaiio und Baron Leyden stattete er selbst Be-

suche ab und theilte ihnen die in Folge der Amtsniederlegung Schneids

durch Poschinger erfolgte Uebergabe der Declaration mit. I^eyden

antwortete ihm, er sehe sich nunmehr genothigt im Namen des Kur-

fönten säiumtlicbeu Gesaudtschufbeu förmlich kund zu thun, dass sein

Herr an dem zweibrüek'scheu Schritt weder Theil habe noch jemals

haben werde Am Nachmittag gaben Schwartzenan and der kiir-

sächsische Gesandte Ton Loeben in der Sitzung der ReichsTersaminlaiig

mündliche Erklärungen ab, yon denen die brand^burgisdie ans-

drfickltch auf den erfolgten Protest des Heraogs Besag nidim*).

Nor wenige Qesandtsohafien wiesen dm tob Posehinger Tertheilie

ActenstQck scirüek mit der BegrOndnng, dass der Secrettr m dessen

Uebergabe nicht berechtigt sei; im Ganzen konnte daher Hofenftis

seinen Schritt als gelungen bezeichnen. Da sich aber das Gerilehi

Terbrmtete, die Vertreter des Wiener Hofes wollten die Gesandten der

geistliehen Forsten sSmmtlich zur Bücksendung des Sehriftstllckes ver-

anlassen, sperrte Hofenfels den Legationssecrettr bei sieh ein und

liess dessen Wohnung schliessen. Weitere Massr^ln gegen die trota

so vieler Hindernisse doch endlidi flbergebene Declaration scheinen in

Hcgeusburg nicht erfolgt zu sein*). Am 19. M8rs kehrte Hofenfels,

mit Harbois demonstratiy in demselben Wagen fahrend, nach Manchen

zurilck«).

Wahrend so in Hfinchen und Begensburg Hofenfels die Partei

des Herzogs nach den WOnschen des Grafim Goerts Tertmt, dauerte

in ZweibrOcken der Widerstreit des preussischen nnd des französischen

Einflusses fort. Freilich gab es auch Funkte wo Goertz and 0' Kelly

gleicher Meinung waren, so in der Frage der Rüekbemfung Hofenfels',

der nun, nachdem er an Karl Theodors Hof von den österreichischen

Tauschplänen diis Wichtijrstc trfuhreii luitt<!, in Zweibrficken seinen

Herrn hei dem anjjjenommcneu System festhalten sollte •'). Kreilich

mussteu die beiden Diplomaten in dieser heiklen Frage sehr behutsam

'
r I • yden und Brentano an Karl Theodor. Ksgenaburg 16. HSn. Abschrift.

U. ii. u. !St, A. 8t. K. Bayern. Corr. 49.

n Vollst;! n.1it:e Sammlung von .StaathH. hriftou. Bd. I. Theil 1. S. 79 ff.

^) liotenfelä au den Herzog; l^e^iicn an Goert«. Regeusburg 17. Mftrx.

Abftchriflen. Qeh. 8t. A. R 96. 19 L. Des tirafen Goects Sandong.

«) Löhrbach an Kaunitx. MOnchon 20. MRn. Antf. B. H. a. St. A. 8t K.

Bajem. Conr. 49.

^) VergenncH an 0' Kt'll.v. VerBaillOB 25. Febrosr. Abtchr. Arcfa. de« äff.

ötr. i'alat. ei JDeux-Pouta vol. 119.
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zu Werk geben, denn sie durften Esebecks Selbstgefühl nicht kränken,

der das volle Vertrauen seines Herrn genoss. Bewahrheitete sich in-

dessen die von Hofenfels mit ^osser Bestimmtheit gemeldete Nach-

richt, dass der Kurtiirat akbald nach der Bheiupfalz zurückkehren

werde so waren die Aussichten auf seine Rückberufimg günstiger,

denn gar leicht konnte Lehrbach von Mannheim aus eines Tages un-

verrautliet in Zweibrücken erscheinen; diesem gewandten Diplomaten

hatte aher der Herzog Niemanden entgegen y.u setzen ausser eben

HüfenfelH. Vergeunes hatte für deu Fall, dass Hofenfels in München

nicht entbehrlich sei, 0' Kelly beauftragt, für die Wiederaustellung des

früheren Vertrauten des Herzogs, von Beer, im herzoglichen Dienst

zu wirken, aber der Oesandte schrieb mrttd^ em solcher Yersoch sei

bei der gegen Beer hemcbenden Stimmung aussichtslos^).

In Versailles War man Ober die Nachgiebigkeit des Herzogs gegen-

über dem Dräi^^ des Grafen Goertz auf Absendung der Declaratüm

um so mehr ventimmt, als dnreh ne der Erfolg der Ermahnungen

vom 25. Februar Tereitelt worden war, bevor diese noch ihr Ziel

erreicht hatten; man hielt den Schritt des Herzogs nicht nnr für

überflüssig, sondern befürchtete besonders, diias der Wiener Hof und

vorzüglich der Kaiser dadurch aufs Aewserste gereizt und alle Mühe

Frankreichs den Frieden doeb noofa sn erhalten erfolglos sein werde.

Wollte man aber dem Henog ein grosseres Ifass von Missigong bei-

bringen, so galt es simiehst den toü Qoevts eifrig genShiien Irrthom

sn beseitigen, dass Fkenssen nnd Fnakieich im BinTSistindnis mit

einander seien. FQz die eigenhändigo, Jedermann Issbare Kaofasefarift

KSnig Friednefas Ober die Kothwendigkeit der Zostimmnng Fknnke

reiehs sn Allem, was in der bayrisehen Erbfolgefrage geschehe, batU

man eine gana YerstSndige«Erklamng anefindig gemacht: der ESnig

wnsste, dam die kaiserliehe Post die Briefe Ofl^iete; durch sie erhielt

man in Wien sweifeUos Abschrift von der > Depesdie, und das war

eben die Absicht: msm sollte dort aigwöhniseh gemacht werden dnrdi

den augeregten Verdacht eines wenigstens im Entstehen begriffenen

Einvernehmens zwischen Firnissen und Frankreich. Eine Lockerung

der AUions wäre die wahrscheinliche Folge gewesen. Knn hatte aber

Fmnkreich kein Interesse, jene Allianz lockern oder gar laratdren so

lassen; ss durfte sJae Meinung nicht bestSricen, die der Qesinnnng

<) Goertz an den K»ni<?. ZweibrUekeu 1. MSn. Anaf. Geh. Si A. R 96.

19 L. Des Grafen GoeHv, Sptulnner.

>) 0' Kelly an Vergeunes. Zweibrücken 3. Män. Ausf. Arcb. de« all', etr.

Pal. et D.-F. vol. 119.
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KönijT Ludwigs XVI. widersprach. Danach miisste auch die fraii-

zÖMische Diplomatie ihre Sprache einrichten, stet« musste sie die

schmale Grenzscheide beobachten, welche lag zwischen dem Vermeiden

jeglichen llrtlieüs i'iber die bayrische Frage und dem Entachluss die

Verptiichtuugen des westtalischeu Friedens zu erfüllen auf der einen

Seite, dem Abweichen von dem österreichischen Hündnis auf der andern

Seite. Das aber war gewiss nicht leicht einem Manne gegenüber

wie Goertz, und deshalb versäumte Vergennes keine Gelegenheit, «leu

jugendlichen und unerfahreneu Vertreter des Königs in Zweibriicken

mit Weisungen zu versehen. Zurückhaltung blieb die Losung auch

jetzt, soweit sie überhaupt möglich war, ohne das entgegengebrachte

Vertnuieik sca verscherzen. Dem Herzog konnte die fomi&Bflche Se-

gierung nur den wohlgemeinten Rath geben, die Lage nicht nocb un-

günstiger zu gestalten durch Schritte, -welche jede Unterhandliuig un-

möglich machten; sie wies ihn jetzt schon darauf hin — und diese

Vomassage, von der der Herzog durchaus nichts hören wollte, hat

sich sehr bald als richtig erwiesen •— , dass das Haus Pfiiüz ohne Ver*

luste nicht davon kommen werde; es handle sich nnr darum sie mfig-

liebst zu vermindern

Kelly fand bei der kindlichen, oft fast kindischen Art, mit der

der Henog, sich gegen ihn benahm, bald Öelegraheit, die BathschlSge

seiner Begierung anzubringen. Am 10, Milrz tnf eine Depesche ein,

worin HofiBuftüs berichtete, Lebrbach habe die Annahme der heiBog-

tiehen Scbniben an die kaiserlichen Migesfciten verweigeri Ikat

HenEOg wurde durch diese Nachricht anft peizilidhste berührt, und bei

der Mittagstafel wandte er sich an 0* Kelly mit den Worten: „Sehen

Sie, der Bath Ihres Hofes war nicht gut; Lebrbaeh bat meine Scbrei«

ben zurfickgewiesen; hfitte ich dies Torauasehen können, so würde

ich ihn nicht befolgt haben**. Da wurde der Gesandte nun doch aber

ärgerlich, er erwiderte, die Sdireiben seien ja bereits abgefiisst ge>

wesen, bevor er Überhaupt davon gesprochen habe; sein Bath, sie

geziemender abzo&ssen, würde ihrer Aufnahme schwerlieh geschadet

haben; die Annahme sei Yerweigert worden w^gen der Dedaration des

Herzogs, die ebenfalls gegen den Bath seines Hofes erfolgt sei Als

dann der Herzog sich bemühte seinen Fehler gut zu machen, empfehl

ihm 0* Kelly grosste Vorsicht, damit er aus seiner kriiisdien Lege

wieder heraus komme, und suchte ihm llisstranen einzuflSssen gegen

Preussens Absichten, das in ihm nur ein gefügiges Werkzeug zur Ans-

') Vprfjennes an <• Kelly. Versailles 4. März. AbBcbr. Arcb. des äff. <tt.

Pol. et D.-P. vol. liy.
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filhruiig seiner Plaue gewinnen aadhe; wenn es zam Krieg komme)

werde das pfälzische flaas gewin keinen Nuteen davon haben. Jetat

schon schiebe Freoasen die früher Teraprochene Garantie der Familien*

vettrSge hinaus anter dem Torwmd, es wolle sich erst mit Firank-

reieh darüber verstSodigen. Eine Probe auf die Gesinnung des Königs

von Breossen könne mau machen bei der Frage der Garantie von

Jülich und fieig. Diese Bemerkung Ter&hlte ihre Wirkung nicht:

der Hersog wurde sdur betroflfen und sagte, wenn die Besorgnis wegen

Jülich und Berg begründet sei, so sei er verloren, lalls Frankreich ihm

nicht beistehe. — Der Gesandte erklärte dann noch, dne Vereinbarung

awisohen den Höfen von Berlin und Versailles bestehe nichts doch

hatte er damit nicht so viel Erfolg, da Goerts stets zur Hand war,

um das verblassende TmgbUd des preussisch-französischen Einverneh»

mens wieder au&nfirisclMn. Uebrigens kann 0* Kelly nicht umhin zu

bekennen, daas Goertz seinen durch die Declaration des Hjerzogs er-

rungenen Triumpf mit Bescheidenheit geniesse, und dass er keines-

wegs eilerBÜchtig sein würde, wenn man auch von Versailles aus

ein^ starken EinfluBs auf den Herzog, natOrlidi nicht in einem dem.

preussischeu eutg^Mrengesetzten Sinne, ausübte; denn er rieth sogar

für den Fall, dasa Lehrbach nach Zweibrücken komme, dem Her/.og

au, durch eine Reise nach Paria dera unwillkommeueu Gaste aus dem

Wei;e zu gehen auch tiuptahl er die Schreiben an die kaiaerliüheii

Majeätilteu durch Bieleuil in Wieu bestellen /.u lusseu -).

Bei der Zurückhciltuug, welciie die iraiiziisische Uegieruiig dem

Herzog gegenüber zu beobachten gedachte, war es ihr unangenehm

nun wieder au die (Jarantie der ptalzischeu Familienverträge eriuuert

und /.u deren Uebernahme autgel'urdert zu werdeu ''). Dies geschah

<hirch tili Mt iuoire Esebecks vom 10. März, das mit deuiselben Er-

suchen in etwas erweiterter Form auch au den preussischeu Gesandten

gerichtet wurde. lu der für Goertz bestinimteu Fassung wurde ge-

sagt, der Herzog habe sich au Frankreicii gewendet wegen der Ga-

rantie der Familien vertrüge, uud die Erwai'tuug wurde ausgesprochen,

dass iler König von FreiLssen die förmliche Gewährleistung üld riielinie,

da aller Wahrscheinliehkeit nach Frankreieli in der Hanptsaelir selion

damit einverstanden sei. Das erneute dringeude (itsiuii wurde be-

gründet mit der lebhaften Beimruhigung, iu die der Herzog versetzt

') Goertz an den König. Zweibr. 13. M&rz. Autit'. R VJ L. Det» ü rufen

GoerU Sendung.

*) Goerts an den XOnig. Zweibr. 11. MAn. Gedr. 116m. hiai S. 133.

•) VecgeniM aa 0* Kelly. VenaiUes 4. llftn. Absobr. Afck d«s äff. £tr.

falat et D..P. ToL 119.
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Wffide duroii das Verhalten Lehrbuchs, der nicht aar die Schreiben

EtirQckgeMrieseii, sondern auch die Mittheilung der deterreicliischen

Ansprache Terweigert habe und zwar mit der aosdrQcklichen Motirie-

mng: weil and solange ein preusnacher Gesandter in ZweibrilckeB

reridiere. Da nnn aber die Deelaration geplant sei aufden BaCh Preoaaena,

nnd die Schreiben verfiMst seien ngaian Theils auf YeranlaAung des

firana6fliiieben Hofes*«, so halten diese beiden Machte eigeiitliGh auch

die moralisdie Verpfliefatung den Hemg an benihigen nnd an be»

sohütaen i).

Aneh Goerta war betroibn weniger ?on dem Inhalt des Oesadiea,

denn fSae dessen Bewilligung war er wiedeiliolt bei dem Kdnig ein-

getreten, als von der Thatsaehe, dass die sweihrfickache Begierung

offenbar dovoh ihm unbekannte ümstfaide oder Binflflsse wieder sehr

besorgt gemacht worden war, denn die in der Denksduift seibat ge-

gebene Begrdndung erschien ihm nicht ausreichend; er ^wandte sich

um Auskunft an 0' Kelly, der indes nidit mit der Sprache heraos

nnd jeden&lls nicht aogestehen wollte, dass er den Herzog mit ernsten

Worten gewarnt habe, sondern nur die Bemerkong machte, der Hei^g
mflsse abwarten, was der Wiener Hof thne. Guerta sagte daianf, es

wäre grausam, wenn man erst den Her/.og den entscheidenden Schritt

habe thuu lassen und ihn dann nicht unterstütÄeu wolle, worauf der

Franzose erwiderte, das wiire von den Freunden des pfälzischen Hauses

doch nicht zu beliuuhteu -). Während 0' Kelly zwar Abschrift ?ou

dem ihm zugestellten Memoire an seineu Kol schickte, aber vor eud-

giltiger Annahme desselben Abänderung der unrichtigen Angabe über

die Rathschläge seines Herrn verlangte, l>eeilte sich Goertz in einer

Denkschritl au den herzoglichen Hof seine weit ruhigere Autiassung

der Lage kund zu geben; er werde, so schrieb er, trotzdem Esebecks

Memoire an den König schicken und glaube im Voraus versichern zu

können, dass die Entschliessungeu seines Herrn so befriedigend als

nur möglich sein würden. Das Versprechen thätigeu Beistaudeö könne

er jetzt schon geben, nachdem der Herzog sich an den König und

da» Ueicb gewendet habe — daä» die Deelaration nicht übergeben

•) Esebeck s Promemoriu für 0' Kelly. Zweibr. 10. MHrz. Abschr. Arch. dei

nn . tr. Puhtt Ht n r. t. 119. — Dm. für Goerts. AoiC Geh. St. A. R 96. 18 L.

Des Urafen Goertz J-^i'nduny.

») Ü' Kellj an Vergennea. Zweibr. II. März. Privatachreiben. Ausf. Darm

heisst e«: Goertz sagte: il aerait cmel qu'aprda avoir laiaa^ engager le Duo daot

la d^mardie qn* U a &ite. on a* ent paa la gkUxoM de le MKitttur. 0* Kdfy

erwiderte nur qu* il n* avait pa« cela & craiadre dM amii de la maiflon, Aich, das

a£ te. Flü. et D.-F. i 119.
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worden war, kouuie mau in ZweibrQcken noch nicht wissen — und

die FaiuiHeuvertrage werde der König gurautiereu, sobald sie ihm

vorgelegt .seien; die Zögerung sei verunhis.st durcii den Wunsch, Alles

im Eiuverfitümlnis uut iler Krone Frankreich vor/.uiiehmen

Aber vollkouimeu ruhig, wie er sich lunzufttellen suchte, war er

durchaus nicht; seine eigenen Berichte verrathen aeiue Besorgnisse,

und ü' Kelly weiss von seiner schlechten Laune zu erzählen. Er hatt<'

l'reiUch auch Grund ärgerlich zu sein. Zuuäclist liess die Nachriclit,

dasH die Declaration in Kegeusburg übergeben sei, auf .sicli warten

;

am 8. Mäns musste er den absichtlich zurückgehaltenen Courier uitch

Potsdam abgehen las.seu ohne die ersjehute Kunde Dauu trat zwar

die von Hofenfek gesandte Meldung ein, dass Alles in Ordnung uud

die Declaration wesentlich »lurch Schwartzeuaus Verdienst ül»erge1>en

worden sei 3); aber unmittelVtar dauach muss das jene Meldung Lügen

straiende Schreiben des Kurfürsten angelangt sein, welclies den Herzog

aufforderte, von der Ueber^be der Declaration abzustehen. In seiner

Vorl^euheit wandte sich der Herzog natürlich an Goerts&i der ihn zu

j«iiein Schritt getrieben hatte; uud Goertz konnte wieder nur ntlieni

die miTersögliche Austuhrung des einmal gegebenen Befehles au^n-

ordnen; vermuthlich empfahl er dabei den von Leyden, dem trefl liehen

Kenner der Kegensburger Verhältnisse, angegebenen Weg einsn-

schlagen^). 0' Kelly zu befragen durfte man zwar nicht uuterlassen,

aber der Herzog achtete nicht seiner Warnungen, sondern beschUxw

den fiath des preussischen Gesandten zu befolgen; indes wollte er

wenigttena die fiückkehr dee nach Maunheim gereisten Esebeck ab-

warten, bevor er die nothwendigen Schritte that 0* KeUy lieea nichts

onveieacht, am jetst den Bathschlagen Yeigennes* Geltung zu ver-

aehaffisn, die am 27. Febroar au spat eingelroffBn waren; er warnte

den Arefaivarius Bachmann, der wohl bei Bsebechs kursser Abwesenheit

die lan£nide» Qesch&fte za erledigea hatte, davor, den Herzog ganz in

das prenssische lUurwasser hineinziehen zn lassen; am 15. früh er-

schien er schon mit denselben Warnungen vor Goertz' Bathsdilagen

bei dem eben zorOckgekehrteu Hiuister nnd bat dringend, der Hensog

mSge ihn emt anhSren, bevor er seine Entscfaeidang trefl^ Esebeck

*) Goecto' Fromemoria an Bisbeek. Zwsibr. 11. Min. Abtehr. Geh. 8i A.

B M. 19 Ii. Des OvsliBii Geevte Sendnag.
s) Goertz an den König. Zweibr. & Mftn. Abaebr. Geh. St A B XI.

Nr. 33. Sendung dea Grafen (lücrtz.

') UofeufelM an üoertz. MOncben 8. Mftra. Au?x,u<;. (loerfz an den Ki'mig.

Zweibr. 10. Marz. Aua!'. Geh. Öt A. B 86. lü L. De» Urafeu Uoertx tieudung.

*) äiebe obea 458.
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vtniiittelte ihm eiue Aiidieuz bei dem Fürsten, worin der Gesandt«

uuii Alles y.usaninieufasste, was nach der Ansicht seines Hofes sich

gegen jedes auftiillige Hervortreten vorbringen Hess. Unversöhnliche

Feindschaft des Kaiserhofes und ein beklagenswertes Zerwürfnis mit

Karl Theodor würden die nächsten Folt,^en der Declaration sein; dann

werde auch Frankreich nicht mehr so leicht wie bisher für Zwei-

brücken eintreten können. iS'ur der König von Preussen bleibe danach

als Alliierter übrig, aber auch mit ihm könne der Herzog, wegen der

preuBsischen Absichten auf Jülich-Berg, nicht dauernd in Freundschaft

leben, und auch er sei nicht im Staude, die Gewähr für die Erhaltung

der Integrität Bayerns zu übernehmen. Wolle der Herzog sich aber

des Gedankens an die Declaration nicht sogleich gänalich entschlair -n.

80 solle er die Ausfilhrong aufschieben und vorher versuchen, durch

neue Schreiben, die er durch Vermittlung des KorfUistsil an die

kaiserlichen Majestäten richte, die Erfftllaog seiner berechtigten

WOnsche von dem Wiener Hof zu erlangen; nach JBingang der Ant-

wort möge er dann seine Bntseheidnng troflbn. Wenn er diesen Weg
einschlage, kdnne ihm kein Vorwurf gemacht werden; und sollie sieh

etwa der Berliner Hof dartiber besdiweren, so zeige dies eben nur,

dass Prenssen andere Absidbten Teifolge als es Toigebe. Ijides die

Bem&hungen 0' Kellys waren umsonst, wenngleieh, seiner Ifeinnng

nach, weder der Herzog noch Esebeck die Richtigkeit der voigetra-

genen Sätze yerkannten nnd sogar ihr Bedanem kundgaben, damals

die Bathschläge Frankreichs nicht befolgt zn haben; sie erkürten,

jetzt sei es zu spat, um Ton der üebergabe der Dedaration abzustehen,

auch habe mam Goerta bereits die Zusage gegeben, dass der einge-

schlagene Weg weiter verfolgt werde. Bin Zugeständnia aber machte

der schwache Herzog doch: er Tersprach, dass der Befohl zur Oeber-

gabe der Declaration nicht sofort, sondern erst in einigen Tagen ab-

gehen solle. 0*Eelly gab deshalb auch die Hoflbung auf den Brfolg

seiner Vorstellungen noch nicht ganz auf

Da traf am Abend des 15- März ein Schreiben von Hofenfels aus

München ein, welches eine rasche und von weiteren Weisungen aus

Zweibrücken uiidlili-inixifre Entwicklung der Ihuge in Kegensburg m
Aussicht .sk'llte. Danach war der Gesandte entschlossen, wenn Schneid

auf seine erneute schriftliche Aullordenuig vom 12. hin sich noch

immer weigere dem Befehl de« Herzogs Folge zu leisten, selber au

den Sitz der Keichäversamuilung zu eilen und den entscheidenden

>) 0' Kelly an VcrgenneB. ZweibrQokea 15. liäis. Aoef. Aich, da» aS.

Strang. PaL et D.-P. vol 119.
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Schriikt zu thuii. Diese Nachricht wird dem Herzog verinuthliuli uicht

unerwünscht gewesen sciu ; sie überliob ihu einer folgeuschwureii Eut-

sthliessung — , denn so lauge der Courier uicht ubgegangeu war,

konnte die Entscheidung in Zweibrücken nicht als gesichert angcsehtu

werden, und der 0' Kelly zugeatandene Aufschub der Absenduug der

Befehle ist ja ebenfalls ein Zeichen, dass man noch nicht vollkommen

entschlossen war; — er glaubte sogar, die Antwort an seinen Oheini

nunmehr wenigstens so lauge sich ersparen zu können, bis die üeber-

gabe der Declaratiou erfolgt und die nächste Wirkung ihm bekannt

sein werde. Aber Goertz bestand darauf, dass trotz der veränderten

Sachlage die am 15. ihm zugesicherten Anweisungen und Schreiben

abgesandt würden; freilich dauerte es bis zum 1V>., ehe sein Verlangen

erfüllt wurde, vier Tage voll höchster Besorgnis für üoertz, der viel-

leicht sogar fOrchtete, Hofenfels werde, wenn er nun eigenmächtig die

Declaration Ubergebe, von seinem Herrn desavouiert werden^ denn das

Verhalten des Herzogs gegen ihn war bedeutend weniger herzlich und

offen als früher; aber auch die Möglichkeit lag Tor, dass man Ton

Hofmfels in Regensburg die Erklärung gar nicht annahm, weil er

keine Vollmacht dazu vorweisen konnte. Als der Courter endlich ab-

ging, trug er bei sich das Antwortschreiben des Herzogs an den Kur-

Arsten, vom 15. Mars datiert, worin Beschwerde geführt wurde über

die Zurückweisung der nach Wien bestinunten Briefe durch Lehrbacfa,

und Schneid herben Tadel erfohr, weil er nicht sofort nach Eingang

der Brlanbnis des KnrfiMen dm ihm aabefoUenen Schritt gethan

habe ; auch enthielt es die Anaeige, dass Schneid auf sein Gesuch Ton

der Stimmf&hrung filr den Herzog entbunden and dass wegen lieber-

leichang der Declaration gleii^izeitig anderweitig yerf&gt werde.

Sehliessliefa wurde die firwartong ausgesprochen, eine etwaige G^gen-

erklSmng das Eorftisten werde nichts Anderes entiialten als die Ver-

sichening, dass er an der zweibrfiekschen Note anbetheiligt sei^).

Hofenfols erhielt, wie 0* Kelly berichtet, Befehl, dies Schreiben nur zu

Qbeigeben, wenn sein Schritt in Begensburg geglückt sei, in diesem

FUle auch die herzoglichen Schreiben an den Kaiser und die Kaiserin-

Königin mit den ihm nun zugehenden Begleitbriefen an den Fürsten

Kaonita und den Retchsricekanaler FQrsten Colloredo abgehen zu

lassen. Sei dagegen der ESrfolg ihm nicht gfinstig gewesen, so solle

er bis zum Eintreffen weiterer Weisungen nichts thun*).

>) Der Henog an Karl Theodor. Zweibrückeia 16. Mta. Abaoluift üdi.

&i, A. R 96. 19 L. Dea (Jmfcn «ioort/ Seiidnii?.

>) 0' Kelly an Vergennes. Zweibr. 21. M&r^ Aurf. Aich, dea äff. 6tr.

Psd. et D.-P. vol. 119.
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Schon am Tage nach dem Abgang dieaes Ooorien traf die Nach-

riebt ein, daw die Declaration am 16. der Reichsveraammluiig mit-

getheilt worden sei. Preilich war die üebergabe durch deu dazu nicht

bevoUmächtigtcu Legationssecretär rechtlich nicht uuanfechtbar, unü

O' Kelly jrljitibtt' zu bemerkcu, der Herzog sei sogur uicht uuxufriedeu

damit, denn dieser Umstand gewähre ihm die Möglichkeit das Ge-

schehene tiir ungiltig zu erklären, sobald es sein Interesse erfordere.

Für Ooertz war trotzdem diese Nachricht eine Erlösung von schwerer

He-sorguis; eine beruhigtere Stimmung kam über ihn, weungleich er

an der Mögliehkeit. den Herzog dauernd im prenssischeu Fahr\va8i>er

zu halten, docli manchmal verzweifeln mochte. Er hatte das beste

Mittel, deu Fürsten an Preussen zu fesseln, dem König schon bei der

üebersenduug des herzoglichen Schreibens am 8. Februar dringend

empfohlen; zuletzt hatte er am 11. März die Erfüllung dieses Wun.srlu's

befürwortet und dabei namentlich auch auf die unschätzijaren Vur-

theile einer Verbindung mit Zweibrücken und dem pfälzischen Hause

tür rreussen» Stellung in Deutschland hingewiesen aber noch war

er uicht ermächtigt, einen bindenden Schritt in Sachen der Garantie

der pfiUsischen FamilienTertrage zn thun; ihm war nur geschrieben

worden, der König werde seine Garantie geben, wenn Frankreich sie

gleichfalia gebe Und als Bescheid auf seiue dringenden Vor-

stellungen Tom 11. Mär/ schrieben ihm jetist Graf Finckenstein und

Hertaberg — es ist die erste Weisung, die ihm von den Cabiaeto-

Ministem zugeht — er solle dem Herzog die bestimmte Zusicberang

wiederholen, dass er auf Preussens Beistand reehneu und darauf ver-

trauen könne, niemals im Stidie gelassen zu werden, wie die Dinge

sich auch gestalten würden. Aber die Qanntie der Vertrage könne

der K9nag nicht ttbemehmen, bofor die Ifeinungsaussening des Ver-

sailler Hofes eingetrolfon sei, mit dem er sieh deshalb ins Einver-

nehmen gesetat habe. Der Gesandte mfige die UngednU des HeEsogs

und seiner Minister hesehwichtigen und Tsrspredien, dass nach Bin-

treffim der firanzSsisehen Antwort der König sich aosfthflieh Aber die

Garantie aossem weide. Die VoiaussetEnng dafDr sei aheC) dass die

so Unge in Anssidit gestellte Frotestatiob in Begensbuig eodlidi

erfolge man hatte nämlich am 21. Haa in Berlin noch keine

Konde von der erfolgten Üebergabe der Dedaiation

•) (iocrt/. an den EOnig. Zwcibr. 11. Milr/. Gedr. M6m. bist. S. 130 ff.

') 0' Kelly an Vcrgenast. Zweibr. 21. Mfins. AuaL Axok da äff. ^tr.

Falat. et D.-P. vol. IVJ.

') Fin< krusk'iH und llertzberg an (ioert/, ad niaudatuiu. Berlin 20. Mäxz.

Entwurf, Ueh. bt A. H. XI. 33. £>euduug des tirafen Goeria. .
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Ifit der obeUnen Quaniie der IVunilieii- und BrlnrertiSge be-

schäftigt flieh muk ?eigeiiiiei* Weiemig an 0* Kelly Tom 19. HSns;

die Denkaehrift Eeebeeks hatte diese Frage in Yensllles wieder

angerogi Aber der Beeeheid war flir den Heraog von ZweibrUcken

niiüit erfireulich; Ediug Ludwigs XVL Begierung hielt es nicht för

geeignet, die Yertrige m gewührleisten in einem Augenblick, da die

Frage ihier Giltigkeit erst entschieden werden sollte, sei es mit den

Waffen in der Hand^ sei es auf dem Wege der üuterfasndluug. Die

Ckf&br lag vor, dass die Anerkennong der Yertrige ohne genane

Kenntnis Tom Stand der Dinge Frankrsieh «nvefsshens in einen Krieg

ferwidmln werde, den es so angelegentlidi m vermeiden sachte. Aus

diesem Gnmde erhielt 0' Kelly den Auftrag, die Zurttcknahme der

Bsebeck'scheu Denkschrift zu veranlassen; als Trost durfte er hinzu-

fügen, dass später, wenn einmal Alles geregelt sei, sein König gern

die Garantie auf sich nehiueu werde. Dem Grafen Goertz sollte er

nochmab die l)e3timmte Versicherung geben, dass Frankreich seine

Allianz mit Ueüterreicli erhalten wolle, und ihm inittheileu, er sei an-

gewiesen sich der Mitwirkung an allen Schritten zu enthalten, weh-he

die kriegerische Stimmung befördern und die dem Frieden Deutsch-

lands drohenden Gefahren erhr»hen könnten
;
übrigens sei der Herzog

sein eigener Herr und der Allerchristlichste König beabsichtige nicht,

ihn in seiner Handlungsfreiheit zu beeinträchtigen, Vergeunes war

der Meinung, dass diese Aussprache auch das Verhältnis 0' Kellys zu

Goertz einfacher und klarer «^'estalU n werde. — Wenn die französische

liegierung hierdurch die Garantie für die Famiüenvertrii^e ablehnte,

so that sie dasselbe aber auch in einer Frage, deren Anregung nach

ihrer Ansicht dein König von Preussen in diesem Augenblick unbe-

quem sein mus8te: der Garantie der Erbfolge in Jülich-ßerg; U' Kelly

erhielt Weisung, den Gedanken daran als verfrüht fallen zu lassen

In Berlin war inzwischen dem Herzog ein einflnssreicher Für-

sprecher entstanden in der Person Hertzbergs. In einem Bericht vom

23. März empfahlen die Gabinetsminister dem König mit Bezugnahme

auf die letzten Depeschen vom Grafen Solms aus Petersburg, die Her-

zöge von Mecklenburg sollten für ihre Ansprüche auf Leucbtenberg

den Schutz der Zarin anrufen, wie es der Kurfürst von Sachsen für

'seine Ansprüche auf das bayrische Allodimn bereits gethan hatte; auch

riethen sie in Fetersboxg von den günstigen Antworten umfassenden

Qebraoch zn machen, die von den protestantischen Beichsstanden ein-

<) TeigenaM sa 0* Kelly. VezMÜlcs 19. Min. Abtolizift. Avob. da» äff.

4tr.^PnL et D.-P. toI. 119.
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gelaufen waren auf Preiisaeus Ersuchen mit ihm geineiusanic Sache

zu luacheu bei der ßeichsversainmhing zur Erhaltung des westfälischeu

Friedens, und gaben dem Gedanken Ausdruck, das.s Kusblaud bei

dieser Gelegenheit an Stelle Schwedens Ganuit dieses Friedens werden

könne

lieber die Hereinziehang Eussknds in die bayrische Angelegen-

heit erstattete Hertzberg noch einen besonderen Bericht Zur Krrei*

clunig dieses Zweckes schien es ihm wichtig, dass mindestens die

Fürsten, welche sich Preusseu bereits angeschlosien hatten, fester an

diesen Staat gekettet würden durch den Abschlms von Verträgen. Mit

Sachsen war dies übrigens wenige Tage vorher wenigstens vorläufig

schon geschehen. Auf die Bereitwilligkeit Frankreichs, die Familien-

vertrage dem Heiaog von Zweibrücken zu gewährleisten, konnte man
nicht warten, wenn man nicht Gefifthr laufen wollte den Herzog zu

Terlieren; ohnehin w8re Freoasen gar nicht in der Lage gewesen, die

oneingeBGfarSnkte Ganntte «Der Yerfanigshestimmnngen zu flbernehmen,

weil diese zum Theil den s&ohaiacfaen Ansprlichen zuwider liefen; aelhet

in Betreff JQlioh-Bergs wollte der König Ikeie Hand behalten. Aber

niehts hinderte, daas der E5nig dem Herzog, wie er ea dem EurfiDniten

on Sachaen schon gethan hatte, in einer allgemein gehaltenen Ur-

kunde das Versprechen gab, er werde niemala die Intereaeen des

Herzogs preisgeben, Tielmehr alle möglichen Mittel anwenden, um die

bayrische lirbfolge den Beetimmungen des westfiUischen Friedens und

den berechtigten Forderungen des pfalzischen Hauses entsprechend zu

ordnen; sei dies Alles glflcUieh ToUbraeht, so werde er dem Heizog

die Erbfolge und dem Besitz garantieren. Dagegen solle der Hensog

sich Terbindlich machen, der Zerstfickelnng Bayerns, wie der Suif&nt

sie ToUzogen habe, nicht zuzustimmen, vielmehr in allen Bingen in

Uebereinstimmuug mit dem König von Praussen zu handeln und sieh

nicht Ton dessen Sjstem au trennen*).

Der König war mit Hertzbergs Vorschlag einverstanden und gab

sogleich Befehl, eine Instruction für Guertz in diesem Sinne anzu-

fertigen, ferner eine Vollmacht zum Abschluss einer Gouvention au

entwerfen und die Convention selbst im Entwurf feätzuätelleu s). Am

t) Fincke&Btain und Bettsberg an den WBmg. Berlin 28. llSn. Ant üelt.

8t. A R XL Nr. 38. Allgam. Coneip. vol IL

*) Hertsberg an den König. Berlin 23. März. Gedr. Unzer, Hcrtzber}^

Anthril an den prcussisch^östeneickischen Verhandlaageii 1778{79. (Frankfazt

a. M. 18IM)). Beila;.'*' :.

») Der Könifj au ÜLitzlM n^r l'otodAia 24. März, Auat Geb. A. B. XL
2*Ir. 33. äenduug deu Graieu üourlz.
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Dielnlen Tag sehon gingen die ActeiuiBcke nach Potsdam ab. IMe

Minister hatten die Ferm gewihlt, dass Goerto dem Herzog dne mH
der Untersehxift des Königs and ihrer Gegenzeichnung versehene Ur-

kande überreichen sollte, welche das Versprechen enthielt, dass Alles

wieder in den dem westfälischen Frieden entsprechenden Stand gesetet

werde, und zugleich die Gegen verpflichtuuj^ou des Herzogs aufzählte.

In einer au den Wortlaut der preussischen so viel als möglich sich

anlehnenden (Jegenucte sollte der Herzofz; die Ueberuahme dieser Ver-

pftichtuugeu ausdrücklich iiussprechen. Immerhin blieb es Goertz au-

heiragestellt einen förmlichen Vertrag abzuschliessen, docb durfte

dieser dann nicht mehr enthalten als was in der Urkunde stand. Die

Frage der pialzischen Hausvertr^e sowohl wie die wegen Jülich-Hergs

sollte, wenn möglich, gar nicht berührt werden; komme nuui von

zweibrückseher Seite aber doch darauf /u sprechen, s^t hatte (Toertz

zu erklären, letztere habe mit der bayrischen Erbfolge gar nichts zu

thun, die Hausverträge könnten aber als Ganzes aus Rücksicht auf

Sachsen nicht garantiert werden; indes werde sich der König bemühen,

soviel als möglich die pfäl/iscben und sächsischen Anspräche in Ein-

klang mit einander zu bringen

Schon vor der Ankucft der Nachricht, dass die Declaration in

liegensburg uuu wirklich übergeben worden sei, hatte der Herzog von

ZweibrUcken dem Grafen Goertz den Wunsch geäussert, einen form-

liehen Allianzvertrag mit dem König von Preussen sa schliessen; nm
dieselbe Zeit, da in Herlin auf Hertzbergs Anregung diese Frage ihrer

iioenng zugeführt wurde, erklärte sich der Herzog bereit in do\\\ Ver-

trag die Verpflichtung m Qbemehmen, anf dem Reichstag stets ge-

meinsam mit dem König zu stimmen und zu handeln, ferner Preussen

den Besitz Schlesiens und die Nachfolge in den fräukischen Mark-

grafsdiaften zu garantieren und später, wenn er erst Kurfürst und

Herr von Bayern sei, im Kriegsfall dem König 12«00() Mann Hilf»-

trappen zur Verfügung zu stellen Obwohl Goertz nicht erwähnt,

dass er selber bei der Feststellung dieser Angebote betheiligt gewesen

sei, ist es dodi wahrseheinüeh und entspricht ganz seiner Art, diesen

jeglicher Enischliessongs- und Thatkraft entbehrenden Hof zu be-

handeln: mehr als darüber seinem Herrn zu berichten, konnte er freilich

auch nidit Terspreeben, als der Herzog den von ihm angeregten

') FiiK-konstein und Hertzberg an den Köni^ij. - Instruction für (.ioertx.

25. Milr/. Entw. — Entwurf /.wr (ianuntieacte fQr den üeniog. Ueb. ät. A. RXL
Mr. X\. St'ndunp de» (Irafen (ioert/..

") Cioert/. an den König. Zweibr. 20. u, 23. Hllrs. AuBf. G«h. St. A. R 96.

19 Ifc Des Qtaita Goerte Sendling.
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Sehritt dann Üut; aber am dem Ton, in dem man neli an 3m wandte,

erkannte er, dass man aich nidit iSnger mit leeren Venprechnngen

werde hinhalten Jaaien, sondern etwas SehrifUiehei haben mSchte;

der Verdacht, den Frankreieh gegen F^reosBcne Ablichten rege so

maehen soehte, mag daran selneii Antheii gehabt haben. Anch das

Sehreiben an die Kaiserin Katharina, worin naeh dem Wnnseh König

Friedrichs der Herzog den Sehnts nnd Beistand der mssioehen Herr-

scherin anraten sollte, liees immer noch anf sieh warten. Mit Mtthe

enmohte Qoerti, dass man sieh offian ihm gegenüber anssprach; die

Anlisse an Besorgnis waren ja ihm meist nicht anbehannt, doch

moehte es ihm neu sein, dass man in Zweibrfieken eine besondere

Begünstigung Sachsens dnrch Preuasen befürchtete. Die Ankunft der

Weisung vom 20. März erleichterte ihm seine Aufgabe den Herzog

zu beruhigen; in einer Denkschrift ertheilte er die früher mündlich

gegebene Zusicherung preussischen Beistands uiiu auch schnttlich ; und

obwohl er weder Uaruutie noch Allianz bot, war man für's JCrste damit

zufrieden und ül)ergab ihm das Schreiben an die Zarin Doeii dieye

günstige Stimmung war nur von kurzer Dauer; gleich danach wurde

Goertz wieder in die grösste Besorgnis eines Gesinuuugsumschlags

versetzt. 0' Kelly machte nämlich dem Hof amtlich Mittheilung von

der Antwort seiner Regierung an den König von Preussen auf dessen

Drängen Stellung zu nehmen zu dem Verlangen des Herzogs utu'h

Garantie der Verträt^e. und behauptete, es sei darin gesf^^t, Frankreich

küune keinen unmittelbaren Antheii nehmen an der bayrischen Frage,

sondern werde deren Lösung abwjirten. bevor es sich erkläre; der

Herzog nir)ge indes in seiner festen Haltung verharren und die Hechte,

welche er zu haben glaube, nicht aufgeben. Der Herzog war bestürzt,

als er vernahm, dass Frankreich sich vollständig passiv verhalten, gar

nichts für das pfalzische Haus thun wolle; und die Nichterwähnung

der Frankreich zakommenden Garantie des westtaliachen Friedens

machte einen ganz besonders schlechten Eindruck. Freilich stellte sidi

dann, als 0' Kelly den Wortlaut der Depesche Veigennes' Torzeigte,

heraus, dass er in seiner mündlichen Erklärung zu viel gesagt hatte,

nicht ans bösem Willen, sondern ans IJngeschidc und Mangel an Er-

fahrung; doch der schlimme Eindruck liess sich so leicht nicht wieder

erwischen^).

) (lOert/ an den König. ZweibrUcken 27. Mär/. Auaf. üeh. St. A. H 96.

19 L. Des Grafeu Uoertz »Seudung.

«) QoerU an den KOnig. Zweibrfieken SU MSn. 3. April. Geb. 8i A.

AneC B XL Nr. 33. Sendung des Onfen Qoerte. — YeigeiiMt aa 0* JCellf.
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Weuu die Mittheiliiiit^en 0' Kellys (jeeignet waren starke Besor<:r.

uisse hei dem Her/.og wachzurufen, ao konnte ein etwa gleichzeitig

eintreffender Hericht von FTofeiitels über die Nothwendiirkeit eines

engen Anschlusses an Frankreich nur die grösste Verwirrung hervor-

hriugen. In einem Schreihen Esebecks an Hof(nifelH vom 18. Marz
war gesarrt worden, Vergennes sei gegen eine Declaratiou und be-

itirchte von ihr schlimme Wirkungen, auch warne er davor den
Wiener Hof zu beleidigen, und rathe durch Zögern Zeit zu gewinnen

;

die fnuuKteische Regierung habe kein ZuirMen zn der Ehrlichkeit der

preussischen Absichten and sei keineswegs im Einvernehmen mit dem
Berliner Hofe, wie dieser glauben zu machen snche. Hofenfels war

fiher diese llaehrichten nicht ohne Grund erstaunt; er war bei Allem«

was er geÜban hatte, im Einverständnis mit dem französischen Ge-

sandten vorgegangen, der selbst gegen seine Reise nach Begensbarg

zur Uebergabe der Declaration keine Einwenduugen machte, woifibr ja

auch der Umstand spricht, dass Marhois ilin dorthin begleitete; femer

bedarfte er keiner Bestätigung mehr fnr das, was er selbst lingst er-

kannt hatte, dass nSmlieh Goerta nicht berechtigt war von einem Bin-

Temehmen zwischen Berlin und Versailles zn reden, und davs fVauk-

reich weit davon entfisrnt sei mit Oesterreieh brechen za wollen. Br

begriff nichts wie jetzt Veigennes etwas einzuwenden fand gegen die

Declaration, da ja Fkankreidi stets sogleich von den Plänen des Her-

zogs unterrichtet nnd da ihm« Hoftnfels, dnrch Loaeme erst kürzlich

die Anerkennung Konig Ludwigs XTI. für seine zähe Yertheidigong

der Interessen des Herzogs ausgesprochen worden war; trotz Alledem

hatte er noch die Ankunft dnes Gouriers ans Yeisaillea abgewartet

nnd erst als dessen Depeechen eine erneute Billigung seiner Haltung

enthielten, hatte er sich zur Betie nach Begensborg entschlossen, da

ja anch die Bflcksieht auf den Kdnig von Pteussen einen wmteren

Anfrchnb nicht duldete. Luzerne, an deo er sich nun wandte, war

nicht weniger erstaunt Ober das, was Esebeck geschrieben hatte, wusste

er doch nichts davon, dass Vergennes eine' Versehiebang der Declara-

tion gewQnscht habe. Hofenfels entschloss sich nun an den Herzog

zu schreiben, er möge möge ausdrücklich kundthun, dass er sich .allein

von Frankitich leiten lasscu wfille, denn diese Macht sei ihm am
meist^'n geneigt und nehme sich seiner IntereHsen um iineigeu-

niitzigsteu an. Preussen bedarf nach seiner Ansicht ^teter Beauf-

sichtigung; nicht einmal das betrachtet er als feststehend, dass

Konig Friedrich bei dieser Gelegenheit Oesterreich wirklich in Schraii-

VertiiiilleN if). Mfir/. AbHdirift. Kelly ao Vergennes. Zweibr. 4. ApiiL Aast.

Arcb. des äff. 6tr. Pal. et D.-P. vol. 119.
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kf'ii hiilU'ii wolle; er empfielilt die Rendung eines Residenten nach

Herlin und erbietet sieh diesen Posten selbst wenigstens vorilbtTgehend

zu übernehmen, da Esebeck am Hofe unentbehrlich, Bathman krank-

lich sei. Als Ziel der zu fiihrenden Unterhandlungen seines Herrn

mit I'reussen bezeiclinet er den Verzicht des Königs auf die Besetzung

von Jülich und Berg, die Garantie der Farailienverträge sowie der

Erbfolge des Herzogs in allen jetzt in Karl Theodors Besite befind-

lichen Staaten, und schlieaalich das Versprechen, dass Prenssen im

Fall eines glücklichen Krieges seine Entschädigung niokt in bayri-

schem Gebiet, sondern in den österreichischen Erblanden suchen werde.

Aber anch hierzu Tarlangi Hofeofels die Zustimmung der französischen

Regierung; ja, Vergennes soll entscheiden, ob überhaupt der Herzog

in seiner bisherigen fialtang Yerharren könne, damit in Zukunft keine

Uissverstandnisse mehr möglich seien. Uebrigeus sei Frankreichs

Baih nnd Anleitong anch den Ansprüchen Sachsens gegenflber sehr

erwQnsoht i).

Man kann sich Tontellen, in welche Verlegenheit der Henog
gerieih, als er diese eindringlieken Mahnungen snm engsten Anschluss

an die Macht erhielt» in deren Namen eben 0* Kelly erklärt hatte,

sie werde sich in keiner Weise in den bayrischen Erbfolgestreit ein-

mischen und erst nach dessen Brledigong Stellung nehmen. Hofenfels*

Ruth %n befolgen war nach der amtlichen MittheÜnng 0*Kell3r8 ein

Ding der Unmöglichkeit; man war auch Freoseen schon sn weit ent-

gegen gekommen, am oun plötzlich wieder den Bflckzug anzatreten;

aber das Misstrauen gegen diese Maeht, dem nun auch Hofenfels Aus-

druck gab, verfehlte seine Wirkung nichi Qoerts erkannte, dass nur

die Hoffoung auf thatkrftftige UuterstQlaung durch Preussen den Her-

zog noch aufrecht hielt, dass aber der kleiuste Zwischen&U genOgen

werde, seiner Festigkeit ein Ende su machen, wenn seine Hoffiinng

sich nicht tollstftDdig erfüllte. Die Nothwendigkeit, den Forsten dnrch

eine schriftliche Vereinbarung fflr Preussen zu sichern, ihm die Hände

zu binden und zugleicli seine moralische Kraft zu stärken, machte sich

gebieten seil i^oltcnd

Da traf im richtigen Augenblick, am Abend des 1, Aju'il, die

Ministerialweisinig vom *i.'>. März ein nnd setzte üoertz in die La«-»-

sein Werk zu vollenden. Da ihm die 1^'urm überlasaeu war, in welcher

<) nofeiifels an den Heraog. Zweibr. 24. Mäns. AbaehrilL — Loienie an

VergenneB. MUnchen 24. Mfirz. Anef. Atel». <1ph atV. etrang. Baviere vol. Ißl.

->) (ioort/ nii .leti K.Vuig. Zweibr. 31. M&rs. Aiwf. G«h. St A. B XI. Mr. 33^

Sendung de« (irafen üoertz.
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die geguuseitige Veri)tiiclituiig geschah, legte er dem Herzog die

„Znsicherttugs- uud Garantie-Ürkunde'' vor und rühmte dabei den

Edelmuth des Königs, der nach dem Eintreffen der französischen Ant-

wort unverzüglich die gewünschte Versicherung ertheile. Ihre Form

sei allerdings sowohl dadurch, daas Frankreich seine Theilnahme ver-

weigere, als durch die Rücksicht auf die Interessen Sachsens bedingt;

der König hoffe aber doch im richtigen Augenblick die Ansprüclie

des pfälzischen und des sächgiacheu Hauses iu Einklang bringen zu

können.

Der Inhalt der „acte d'assurance et de garantie'* ist kurz folgen-

der: Da Kurfürst Karl Theodor entgegen den unanfechtbaren plal-

zischeu Erbfolgerechteu und in sichtbarem Widerspruch mit den

Hausverträgen und dem westtalischen Frieden einen Theil des Herzog-

thums Bayern und der Oberp&lz an das Haus Oesterreich abgetreten

bat, hat der Herzog von Zweibrftcken Einspnich erhoben gegen die

ungerechtfertigte Zertheilung seines Erbes und hat die Vermittlung

und den Beistand aller Beichsstände sowie der Qaranten des west-

fälischen Friedens augerufen. Der König von Preusseu, an den er

sich besonders gewendet hat, hat aus Freundschaft für ihn, aus Inter-

esse für das ganze pfalzische Haus und für die Erhaltung der Beicbs-

ver£MSuug den kaiserlichen Miyestfiten Vorstellungen gemacht; da sie

aber nicht die erwartete Wirkimg zu haben scheinen, Terspricht der

König durch die Torliegende Urkonde in aller Form, dass er den

Herzog Karl Augosi von ZweibrflckeiL niemak „dans lee droonstances

pr^Bentes** im Stich lassen, dass er Tiehnehr Alles thon werde, nm die

bayrische Erbfolge sorOcksiil'&hren anf einen dem westfiUischen Frieden

und den bayrischen Hai^geaetBen entsprechenden Stand; sobald dies

geglückt sei, werde er sie dem Herzog und semen Nachkommen ga-

rantieren. Dagegen erwartet der König, dsss der Hersog niemals in

die «wischen dem Wiener Hof nnd Karl Theodor vereinbarte Theilnng

Bayerns einwilligt, dass er an seinem Einspnich festhSlt und mit allen

Mitteln mitwirkt,, die bayrische Erbfolge auf den früheren Stand in-

rück an führen, dass er besonders auf der BeichsTersammlung stets

nur im Bmvemehmen mit Preussen handelt, und sehUesslich vor glück-

licher Beendigung des Streites sich nicht Ton Preussen trennt.

Der Herzog schien Ton diesen Kosicherungeu befriedigt zu sein

und gab Goertz alsbald die Gegenurkunde, worin er sich bereit er-

klärte, die Forderungen des Königs zu erföllen. Jetzt erst athmete

Qoertz auf; nun hielt er den Herzog für geborgen vor allen Fall-

stricken der Gt'i^iier und treuloser Kuthgeber, vor den Aufechtuugfu

der schwäcliliclieu l'ulitik Frankreichs sowidil wie vor Heiner eigenen

HittbsUaoKea XVIU. M
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Unruhe und Besorgnis >). Dem finuiKösiBcfaen QeMadten blieb die Yer-

anderung in der Stimmnng des xwmbrttckichen Ho£m nicht verborgen.

Wihrend man ihn bisher von dem Inhalt der Depeechenm 11Bncheo,

von den darsaf gefiuwton Beechlfiasen und amch von den Bröffirnngen

des preussischen Gesandten gewohnlioh benachriefatigt hatte^ hflllte

uiftu sich jetzt in Schweigen und er schöpfte Verdacht, da er aus dem

U'))harteu Courierverkehr auf die Wichtif^keit dir V«*rliai)(Uuiigen

sclüiessen konnte. Immerhin glaubte er nicht tiueu gewagten Schritt

des Herzogs belilit hten /.u müssen; die Zweifel über die Haltung und

die Absichten Preusseus, die Neutralität FrunkreichH und die gewal-

tigen Rüstungen des Wiener Hofes würden, so meinte er, ihn schon in

den gebührenden Schranken halten, zumal das Gesuch um Erlatibni^

Zinn Durchmarsch der aus den Niederlanden kommenden Truppen ihn

an die Nähe der österreichischen Macht erinuern musste

Am n. April erhielt Goertz die Erlaubnis des Königs nach Berlin

/u kommen, sobald der Auatausch der Urkunden in Zweibrüeken er-

folgt sei. Nachdem der Herzog das Schreiben au die Zarin gerichtet

und sein Geschick durch die Garautieacte an den Erfolg der preassi-

schen Politik gekettet liatte. schien ein Vertreter König Friedriclis

bei ihm nicht mehr erforderlich zu sein. Die Cabinetsordre enthielt

dann aber noch die für Goertz' Zukunft entscheidende Mittheilang,

dass der Köng ihn auf sein Ansuchen in seine Dienste nehme nnd

ihm den von äem verstorbenen Grafen Werthem innegehabten Posten

als grand maitre de garderobe übertrage, den er für sich erbetenhatte

Dem Herzog war die Nachricht von dem bevorstehenden Weggang des

preussischen Gesandten recht wenig erwünscht; Goertz, der bemerkte,

wie peinlieh es ihm war, des seither gewährten Käthes von mm an

entbehren zu müssen, beruhigte ihn, indem er versprach, einm r^el-

massigen Briefwechsel mit seinen Ministern zn unterhalten 4).

Als weitschaaender Staatsmann beschrankte sieh Qraf Ooeris nidii

darauf, die ihm angewiesene An%abe au lösen, eondem wo sich Gele-

genheit bot, im Interesse semes Herrn etwas an thnn, tiiat er es, viel-

>) Uuert/ an den König. Zweibr. 3. Ai>ril. Auaf. Geh. St. A. U XI. Nr. 33.

äcndung des Grafen GkMrtz.

*) 0* Kelly an Vergeane«. Zweibr. 4. ApriL Aotf. Arch. de« äff. «traag.

Pal. et D.-P. voL 119.

") Goertz' Gesuch in dem Bericht vom 11. Marz, tjeihiickf M<'ni. bist. Ihv

K.inig an Goertz. hifMiam 2f». März, 1. April. Kniw. (U-h. M A. Ii iHi. IH L.

Des (inifcn (!iii>Hz 8( ii(iiiii<,'. Hezw. Iv XI. Nr. ^tMulung »li-s iIi iO-ii 'Joerfz.

') (iocrtz an den König, Zweibr. 10. April. Au.tf. tu h. St. A. Ii XI. i\r. 33.

Sendang des (jfafen Ooeits.
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£ach ohne eist anfrageu zu köiineu, ob sein Vorgehen in Berlin

auch als sachgemäss und geeignet augesehen werde. Als die erste

Kuiitie von dem Ahschluss einer Convention zwischen Kurpfalz und

dem Wiener llof iu die OefiEentlichkeit gedrungen war, als dann klar

wurde, dass Karl 'l'heodor sich den Netzen der kaiserliehen Diplonuitie

nicht mehr zu entwinden, dem Druck der österreichischen Macht keinen

Widerstand enl^gen zn setzen vermochte, hatten sich schon AUflr

Blieke auf die Glieder der zweibrttck'schen Linie, auf den Herzog und

seinen Brader, den PriBEen Maac gerichtet Der Widersprach det

Herzogs gegen Alles, was ohne sein Wissen und seine Zustimmung

auf Grund ihm unbekannter angeblicher Rechtstitel verabredet und

ansgefUirt worden war, hatte eine Hureiuziehung des jüngeren Bruders

vorerst unnöthig erscheinen lassen. Nun aber kam Prinz Max nach

ZweibrOckeu, und Goertz trat in Beziehungen sn ihm in der geheimen

Absiebt seinen Beitritt zu den Verpflichtungen sn bewirken, die der

flersog dem Ednig TOn Preussen gegenüber abemommen hatte. Seiner

Anerkennnng fttr Goerta^ Wirken in Mfknohen und ZweibrOeken hatte

der Pinns eehon Torher in einem Sehzdben AuidniBk gegeben so

dass es jetsibei den Yerhandlnngen mit ihm wesentlieh daranf ankam
SU verhindem, dass der Henog eilersllehiig wurde*). Indes scheint

dabei ein befriedigendes Eirgebnis nidit ersiett worden zu sein, denn

in seinen Berichten erwi&hnt Ooerta nichts mehr von dem Sehreiben,

welches er von dem Frinaen sn erhalten gehoflEt hatte. AeosseruBgen

O'Kdlys husen vermuthen, dass wuküch die Eilarsoeht des Heriogs

sehlieadieh Qoerts venuüasst hat von der Hereinsiehnng des Prinaen

in die Verabredungen mit Preussen abzusehen 3).

Bald darauf bot sieh GMegenheit s« persönlichen Yerhandlnngen

mit dem Markgrafen von Baden, der, von einigen seiner Bathe be-

gleitet, am 7* April som Besuch dss henw^ichen Hofes in Zwei-

brOeken eintraf. Schon am 13. USn hatte Goerts dem König Mit-

theilung von dem bevorstehenden Eintreffen des Markgrafen gemacht

und um ein Sdireiben für diesen Ffirsteu gebeten, auch einen Briet

eines badischen Ministers eingeschickt, worin es hie?;s, es wäre zu

wünschen, dass der König den Markgiuleu /um IJeitritt zu seiner

Tartei veranlasse ^). Indes scheint man in PuUdum zunüchst auf eine

1) Stnmburg 4. Mlin&, gedr. M6m. bist S. 127.

i) Qoerts ao den EOnig. Zvdbr. 20. Min. Anaf. Geh. 8t. A. R 96. 19 L
Dos Grafen Goerti Sendung.

«) 0' Kolly an Vcr^'enaes. Zwsibr. 88. Mßr/. Amf. Arcli. des aH'. «'traiijf.

Pal. et D.-P. vo]. II!). — Prinz Max war vom 23. hin 28. M&n in, Zweibrückea.

*) Goertz au deu künig. Zweibr. 13. Män, 3. April.

31*
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Parteinahme des Markgrafen keinen gössen Weit gelegt zu haben,

denn Goert/ erhielt das gewünscliti? SchreilH'ii iiiclit, auch sonst keinerlei

Anweisung, wie er sich bei dem hevor^teiiendeii Hesucli verhalten

aolle. Trotzdem glaubte er den Markgrafen und seine Minister nicht

vernaehlitHäigeu zu dürfen, als sie nun in Zweibriicken weilten; er

besprach mit ihnen die augenblickliche Lage und gab ihnen Kenntnis

von den ])reussi8chen Noten an den Wiener Hof. Der Markgral ver-

galt dies Vertrauen, indem er sich aussprach über seine Verhandlungen

mit Frankreick, und dem Grafen eine Denkschrift über seine Stellung

zur bayrischen Erbfolgefrage überreichen Hess, welche offenbar die

frülure schwüchliclie Autwort auf die prens.sische Aufforderung zu

gemeinsamem Vorgehen in llegensburg ersetzen sollte ^). Kaum war

er al)er abgereist, da trafen Weisungen des Departements der aus-

wärtigen Angelegenheiten vom 4. A]iril bei Goertz ein, aus deneu

hervorgiDg, dass man seiner Stimme sowohl in der Beichsrersanim-

long ab auf d^m schwäbiBchen Kreistag preussischerseitB doch ein

gewuHses Gewicht beimass, indes darauf rechnete, dass sie auch ohne

besondere Änt^^ong in preussen-freundlichem Sinne abgegeben wähle.

Wohl aber war man in Berlin besorgt wegen angeblicher Bemühungen

Frankreichs, Baden für sich zu gewinnen und eine Art Rheinbaud

nen zu begründen. Au und für sieh hatte König Friedrich gegen

eine solche Vereinigung nichts einzuwenden, wenn sie nicht etwa

missbraucht wurde, um preuasische Interessen zu schidigen, sein in der

bayrischen Frage angenommenes System su durchkreuzen oder deu

Wiener Hof zu begflniaitigen. Dam dies Allee nicht der Fall war, dass

Tielmebr die Yerhaudlungen Badens mit Frankreich Fteussen nur

nfitalich sein konnten, hatte Goerta bereits von dem Markgrafen per-

sönlich gehört und stattete nun darQber seinen Bericht nach Berlin ab*).

Am 14. April Terliess Goertz Zweibriicken und trat die Reise

nach Berlin an. Unterwegs setzte er sich mit dem hessen-dann-

stadtischen Minister yon Moser in Verbindung wegen der von dem

Landgrafen gewünschten Uebemahme hessischer Truppen in preuasische

Dienste zur Besetsung von Wesel; der Erfolg der Yeroinbarung scheint

') Goertz an den König. Zweibriicken 10. A^»rii, Frankfurt a. M. 17. .\prii.

Aiuf. (lefa. 8t. A. R XL Nr S3. Sendnng des' Orsfen Goerts. — PrMs de 1«

il^claration Torbale du b. d* Sdelsh^m miniitre da msvggraTe de Bade fait «ox

Donx-Ponta le 10 d*a?ril J778. R XI. Nr. 33. All^f^m. Corrosp. vol. II.

-) Finrkcnsfpin ii. ncrf/bi-r«^' an Goerf/. a-l niaml, Berlin 4. April. Kntw.

(Jooi-t/ ;m flcn Kßnif^. Frankfurt a. M. 17. April. Au f. (Jch. St. A. K XL

Nr. '.VA. Scnüiinp des «iratcn («oeri/.. - iJoort// {Schlnshbericht v. 29. Aitrii, «iebe

Ui'iliigo.
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dauu dlerdings dmeh firansdsiselieii Biiifliias irieder zunichte gemacht

worden En Min t). Am 26. traf er in Berlin ein und flbergftb am
folgenden Tag diem Grafen FinckensteiQ das BecreditiT des HenKigs.

Er erfahr jetzt erst, daas der Ednig inzwischen anderer Ansicht ge-

worden sei fiher die Nothwendigkeit seines Aufenthaltes in ZweibrQcken,

und dass Depeschen nuterwegs seien, welche ihn auf seinem Posten

zorflckhalten sollten, bis der Krieg zwischen Oesterreioh nnd Freossen

ansgebrochen sei, da man eine weitere Ueberwachnng des Herzogs Dir

notlng liiclt ). Er erklärte sich bereit alsbald wieder nach Zwei-

brQcken zu reisen*), indes entschied der König, er solle suchen auf

brieflichem Wege Ton Berlin ans seinen Binflwss am herzoglichen

Hofe geltend zu machen; und da iufolge der Correspondenz der

beiden an der iSpit/.e ihrer Heere sich gegenüberstehenden Monarchen

neue Verliandluii<(en bevorstauden, erhielt er den Auftrag die Kut-

seiiduii^' einer mit den Ansichteu des Herzogs vertrauten Fcrjjöulicli-

beit nacli Berlin zu erwirken

Dem König, der seit der zweiten Aprilwoche im FeUUager weilte,

machte Goertz schriillich Meldung von seiner Ankunft in der llaupt-

ßtadt und ersuchte ihn gleichzeitig um Verleilnmg des Charakters als

königlicher Staatsmiuister, da dieser allein ihm Schutz vor Oesterreichs

Bachsucht bieten könne; auch diese Bitte wurd<' ohne Verzug gewährt

In seinem Schlusshericht t'asste Goertz die Eindrücke iiocli einmal

zusammen, die Cr auf »einer Reise von den leitenden Persönlichkeiten

in Bayern iiiid Zweibrücken erhalten hatte; und wenn er in seinen

Depeschen mit Rücksicht auf die Unsicherheit der Correspondenz ol't

Vieles hatte verschweigen müssen, so konnte er sich jetzt offen nnd

freimüthig aussprechen, zumal da der Bericht nur fUr deu König

bestimmt war«).

Während der Verhandlungen, die in Berlin zwischen dem kaiser-

lichen Gesandten Grafen Cobenzl und den preussischen Cabinets-

•) Finckenstein an den König. Berlin 27. April. Kiitw. (U-h. St. A, K XI.

Nr. 33. Allgem. Corr. vol. II. — üoert/. au Fiiu km-teiu, Berlin 2. Mai. Ausf.

B XI. Nr. 33. Corrubpondenz FiuckenBt«;iuB imt üuortz.

*) Die CSsbioetaiiiiiiuter an Qoerti, ad mand. Berlin la April. Entw. Geh.

St A. B XL Nr. 38. Sendung des Gralim Goerts.

») Gücrtz an linekenstein. Berlin 89. ApiiL Amt B XL Nr. 38. Allgem.

Corr. vol. II.

*) Fincken«teia an den KOnig. Berlin 27. April Entw. B XL Nr. 33. Allg.

Corr. vol. II.

") (ioertz au deu Küuig. Berlin 27. April, 3. Mai. Ausf. R 96. 10 L. Des

Grafen Goerts Sendong.

•) Goerts an den KOnig. Berlin 29. April 1778, 8. Anlage^
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tninuifcern gef&fart worden, nnterhieli Goerte den eobriflidien Ynlnlur

seiner Begiemng mit dem sweibrOek^sefaen Hof; es gelang ihm daiek-

zusefemi dass trota der Abmahnongen dee Hofes von YersaflkB die

Sendmig eines henogliohen Berollmlfifatigken nach Berlin beaGhlossea

und Hofenfelfl mit der Verbretong ZweibrOokens bei den Couferemen

mit Cobensl betrant wurde. Am 7. Juni tnf Hofenfels in Berlin ein >);

er hoffte, es werde ihm gelingen, dem Grundsata der Integrität Bajeins

Anerkennung au versclialfon, und bemühte sich den Ministem die

Ueberzeugiiiig beiaubringsn, dass allein auf dieser Grundlage eine

YeTstSndigung möglich sei Aber die Auseiehten auf esnen friedUchen

Ausgleich der Differanaen zwischen den beiden mächtigsten Reichs-

st&nden hatten sich um diese Zeit schon staik venninderi; die Theil-

nahme Hofenfels* an den Conferenzen kam kaum mehr in Frage und

vier Wochen nach seiner Ankunft war der Bmofa Teilzogen, der Kri^

erklärt.

Beilage.

Schlussbericht des Grafen Goertz.

üeb. St A. Ivep. XU Nr. 33.

1778 April 29. Berlin. Acta betr. die Sendung des Giafen Qoerts.

Orig.

Siro!

De l eioiir de la commission rlont Yotre Mojeste a daignd me charger

apr^s lu mort de rclccteur ilo navi<>rc auprös de la maison paluiino et

dans r Empire, je crois de iium devoir de rendre encoro un compte ii< -

taillo de tuut ce (^ui pourrait L' intcrcäser. Ayant eto le plus longtemps

accredite de la part de Y. M. & la conr du doc de Denz-Ponts, je com*

menoerai mon rapport par oe qui regarde oe prinoe, sa maison, et oeox

qui r environnent. Le dne de Denx-Ponts m* a para aToir cette bonne

qualitä d* dtre fid^le aux engagemcnts qn' il prend, d' 6tre jaloux de sa

gloire, et (Vavoir un d^sir de s'aoqaänr de l'estiine. Mais malheorease-

1) 6aQtMn aa Vetgeanes. Berlin 9. Juni 1778. Aotf! Areh. des sft Mr.

PruBse Tol. 196.

Digitized by Googl



Der Herzog von ZweibrUuk«n und diu •'Si^uUiing Uua Grut'en Cioertz. 4^7

moki, oe prinoe n*a ni par 8<m Macatton ni par U Biiite da sa yi9, avant de

devonir dac regnant, pu preudre aucone connaissanoe des affaires. MaltraiM

da 8on oncle feu le duc do Deux-Ponta^ de la comtesse Forbach et de ceux

qui r entoaraieni, il a ete möme dans un i\ge assez mür, tonu dans un elai

tV humiliution qui contribuo beuucoup h V esprit metiimi et ä une huineur

äuuveut noire qui le iounuonte, (|ui rend son commerce troä ilifücilo et inct

eaiu qui out ä lUiie ateo Ini sonTmi dam de trte grandi embarras. L' abais-

nement dans leqnel oa Ta tenii, eai probablemeiit anaai la cause de la

ÜiOR »trtaie dami laquellc il tient tous ceux qui sont en son serTioe. A
commencer de madame la duchessc jaaqu' au demier serviienr, on pevk diro

qu' ils sont dans nne esp^ce d' esclavage, et ils dependent tous pour ainsi dire

par des aigncs do sa vulont(\ Mi tiant, son inquictude souvent pour les plus

petiteä ühoseti est extreme, et des riens tont uu tourment pour lui. Avec
eela tous les guüts qui mt la ofaawe, lea ehevaui, la table, le faste

et nne envie d*aflheter tont ce qn*U voH le mteeat & nne ddpeaie ex-

oeadte. See finances sont si dtomgees qa* ä moins qae V ötectenr palatiii

no meurt bientöt, il n'esi paa ä prevoir quelle ün <;& pourra prendie.

Depuis son rögne, aucuns appointements ni pcnsions ont öt6 payes, et sou-

vent dans le temps que j' y ai ete. pour V envoi des eouriers, on a ete

plusieurs juurs u cberchur des expedieutä pour trouver cette modique
flonmie. Le napos en AUemagne fMdS, aea erfamieit a'adreaaeraat ans
tribniiaiix de 1* Empire, et la haine qn'il a*eat attir6e par aa oendnite

priteente, peat ne Unaaer ancon doute qu'on aaiaira la proraitee oocaaion,

qa* on la suscitera mdme, pour 1* accabler d' une conunission.

Son attacbement pour madame d' Esebeck qui s' est comment e depuis

son enfance, est public, quoi<|uMl pariiisse pretendre que persoune n' ose

le remarquer. Apres son avencmeut ü la regence il a fuit passer ü m.

d' Eaebeek qni Mait grand-maltre dea fordia, on aete par leqael il Ini cöde

aa fornme contre une aomiDe d'aigent et la plaoe de miniatre. Sana

aneoiie ooimaiaaaace, par le mojen de aa fttame. il ü obtenu ([ue Ic dac
no se decide pour rien sans Hre convenu avec luL On peut dirc que
cette fuiuillo avec leurs parents gouveme enti^roment ce prince et le pays.

L' hommu vraiment habile qui est dans son Service, et qui a tenu une

conduite intrüpide et digne des plus grands eloges, est le sieui' de Uolunlels

qni ae troave dana* oe momant de la port du dno h Hnnio. Gomme c* est

le aeol dont le dvc pent ae aervir, il e«t pour la pfaxpart de tempa an
dehors. Outre loi il j a le conaeiller privö Bachmann, homme savant,

liicn intentionnt', muis par son ftge extr'*mr!iiont craintif, qui dirigc en-

ti«'rüment m. d' Esebeck, mais qui n' aurait jamais le conrage de le con-

tredire, möme pour le bien du Service. Toutes les allaires se traitent

avec une lenteur incoucevable. Le duc veut tout savoir lui-möme, mais

la ohaaae loi pmiaiit A loi et acn miniatre prosque tous lea joun, tonte

la jonm^ j*ai 4iU sonvent plns de hnit jonra ä attendre la aimple aig^

natore d*une lettre importante. Si la gnerre devrait enoore avoir lien,

il me parattnvit dans quelques mois d' ici asse« n^cessaire pour le Service

de V. M. d" avoir quolqu'un de Sa part aupres de ce prince, pour pouvoir

poor le moins laire aller les aä'aires. i'ar ce que j' ai ea V hoimeur de

*) Die Maitresie des 1776 ventoriianeii regierenden Henoga GhriifciBin IV.
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rappoiier, Elle a«ra conYamoae qn* il y fitnt un homme igalenieni pairait

et vigilant, et je croirais par tonftes les connaiasanctis locales que j' en ai,

qu' nn simple chargf' (V affaires qui püt toujours agir sur Ic sr. liachmann

seiiiit le plus convenable, et j'ai rarrue eu lieu de m' apercevoir que cc

serait ce qui pourrait 6tre le plus agreable au duc. Un envoye qui

n*aimit pas toute la prudence pour äviter, saus se rendre desagreablc aa

dnc, d*eiitrer dint anoiiiie fitmiliariU svee Im et saus donner sncaae

osptee de jaknuie aa parta de la madtresfle, riaqnerait de giter plus lea

affaires que de leur faire du bien. T. H. s*Ma&t attir^ par tout ce

qu' Elle a fait i\ Sa gloire immortelle pour ce prince, ä 1' occasion de hi

succession de Bavi6re, sa plus juste reconnaissanco, il me paralt essen! icl

de s' attacher pour Sa maison puur longt^mps un souverain qui a de si

belles perspectiveSi et son concert avec Y. H. dans la anite, pour lea

affiurea importantea de VBmpiret Vene asavrerait Siie, one prepondänaioe

dteidöe. Madame la dnohease princesse d^im canMstftre exiromement

doBi et digne d' un sort henrenx, n' a dana oe mon^nt ancaiie influence.

inais comme }<elon V usage de la maison palatine les meres sont, h V ex-

(teption de ce qui regarde 1' electorat, tutrices et r^gtintt'S, eile ]X)arrait

un jour ötre interessante, et il est ä prevoir que, si son bon esprit la

ftit tomber en bonnes maiiis, eile pounra ftize le boiLhew da pays. Je
oroia «tre oblig^ de femaiqoer oela, tu, qoe le gerne de Tie qve mtee le

dac, nu peut lui prognostiquer un ftge avanc4.

Le prince Maximilien, fr^re du duc, est d' une legörete qui m' oblige

prosque a ne lui croire aucun caract/'re. On 1' accuse gencralement d' avoir

un gont pour les tracasseries, ut im ine a la cour de France il s' est acquirf

par la une si mauvaise reputation qu' il n' y jouit d aucau credit ni pro-

tection. La ohoflo qai m'a para hit^ieBser le plns le doo ei eem qni

ont part k aea alfoixes, est la aoeceesion de Julien et de Berg. II n*y
a prcsque point de jour qu' on n*e8t reve&u sur cet article, et j*ai eu

toutcs les peines a t viter d' entrer sur ce sujel dans quelque detail. Iis

croient meme (ju' ;i l;i mort de V i^lecteur, le duc est fondö par les pact^js

et pur les «Iroits fiodales iT exclure madaine 1' electrice, la duchesse de

Baviere et sa propre meie. Iis m' ont donne le dernier jour encore sur

oe sajet an eirtrait qae je joins iei Bona n* l.

Le dne iize de la Fnnee axie eaptee de penBion-aona le tttre de sab»

aides de tiois cent niUe livres. Le t«mie da trait^ est iini dans le mois

de mai. raais on n pp'venu le «lue qu'on serait dispose ä le reuouTelert

?U la conduite terme qu' il a tenuo <lans la succession de liaviöre.

Le duchö de Deux-Ponts peut rapporter environ cinq cent mille florins,

Outre cela, il a herite par la mort de V ^lecteur de Bavi^ro les terres da

dao Clement de Bwiöre en Bob6me qa*on MLw & tnmk milUona. Mais

ellea sont ebarg 6m de onxe oent nulle florins de dettes et de tant de

pensions qu* elles ne rapportexont presque rien.

V. M. a daigne approuver que je n'ui point remis la lettre de creance

dont £lle m'avait honorö poor l'^lectear palatin; aprte qoe oe prince s'ötait

M Maria Amalia, Tochter des verstorbenen Kurfürsten Friedrich ChriBfian

V. bacliseu und lier Maria Auionia, der Schwester des Kurfürutea Mai Joseph

V. Bayara.
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entieremcni iibandonn^ k la cour de Vienne, il n'y avait pas :\ esporcr d'en

pouvoir tirer un bon parti. Je la reraets aiijoard'hui ä Son dcpartenicnt

des aflkireti etrangerea, ainsi que le Pleinpouvoir dont £llo m' avait honorü

8008 lo 26 de man pow stipuler, si oela senit nteetBatre, im indtö

ovee le doe.

Oet deoteor qoi n'ert pas sans connaissance, ayant rtoni qnelquefois

a mener assez heareusement de petites intrigues dont sa cour est nourrie,

parait etre parvenu u se persnader qu' 11 poasöde un talent partiuulier pour

cos petits manf^ges. La cour de Vienne a heureusoment roncontre dans la

porsoDne de sou miuiütre m. de Lehrbach un hommu qui aans counaiä.sauces

et ialenis, poasMe le mdme art» ei oeitte droonskauee a pent-6ire beaa-

ooap iaflii^ aar tcmt oe qoi s'est paBi6 en Bavi^ Dee miiÜBtree antri-

ekiens, beaucoup plae habiles avant Ini, n'avaient rien pu effectuer. Dans
toutes les negociations que Telecteur a menees et qui ont n'-usäi, on a

remarque que c' etait par de petites intrigues li V insu dos niinistres qui

auraient du öire eniployt'S, qu' elles ont et(5 conduites. Si l'nn ajout-e ü

cela qu' il n a point d'eutants legitimes, qu'ii ainie extremenieut äcä eufantä

iU^gitiBiMi 0t qvB la eour de Viemie lenr a fidt sAiement dee aTantages,

oela eipliqne penMtre eUuiement ocuniiieat im ministre aneal pea habile,

tel que m. de Löhrbach, aide par d' aussi mfid&lee, tele qua fea m. Beokera^)

et les sieurs de Ritter 2) et de Schlipp 8), ont pu mener une si f^rande

negociation au gre de la cour de Vienne. Le sr. de Vieregg qui n'a (jue

le nom de ministre, est employe de 1' tlecteur et du baron de Lehrbach

parce qu'ils äavent que par sun attachumeut, dupuis qu'ilaete son pu^e,

et par eon ignofanee il ne lenr eostrediia jamaiB. Le baron de Zedtwiti,

miniatre palätiii, est im hemme trte bien intentiraiiä, patrietiqne, maie

trop imp6iieax et violent pour pouvoir garder ou prendre an aecendant snr

un prince si faible. M. d' Oberndorf, aixtre ministre, est aussi bien infcn-

tionne, mais ne parait pas d' une trenipo a jiouvoir prendre un ascendant.

Le baron de Hompesch, ministre des hnances, a des talentä, de l'habilele,

et poorrait bien en prendre un jour ; il parait jusqa' a prt^sent bien inton-

tioim^, maia eomme on ee d^ aasea gän^ndemeni de aa droitwe, il eerait

encore bien moertain si tu son habUeM indnlntable, oda eendt avantagenz

a la boimA eanse, qnand la cour de Yienne B*en senit assure.

Le sr. Stengel, ministre de 1' electeur, qui est avec lui en Baviöre, a

eu autrefois sa contiance, mais comme il a ete entierement contre tout ce

qui s'est pass^ sor la succession de Bavi^re, il l'a totalement perduc. II

en est de mdme de madame V electrice qui est detestee de la cour de Yienne

et obligfo de garder les plus granda mtaagements, ponr ne pas dtre exposte

A des proc^es extr^ee de U part de releotenr 4 Tinatigation de oette

cour. II est ä d^imr qa*eUe conserre la vie avant que rölectenr pvisae

encore penser ä se remarier. Ceia ponrrait avoir dee anites üftoheoaes pour
le duc de Deux-Ponta et en göneraL

M Heinrich Anton Freiheir TOn Beckers, der Leiter der ptiUsuchen Politik,

gestorben 31. Okfobtr 1777.

) Freiherr von Ritter, knrpfölzischcr Gesandter in Wie».
*) TOS fiehüpp, kmpt&laiM»« Besident in Berlin.
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11 crois n'avoir pus liosoin du lu'ctendre 8ur la j>ei"8onne <le niaflaiue

la tluchcdse de liuviiuü. iSon patriotiäme pour la bonne cause, puur le

bien-ötre de la Bavidrei son attachement extrdme ponr V. M. qai va jcL>qa'

u Teiiühouaiaame» sa ludiie ioi^onn nxmme ooatve la auuaon d'Autrielie,

son courage inirepide, sa nobleroe et toute r^l^vation de Mm Arne soni

trnp reconnus, et je dois convenir qae si j'ai ötö assez heureax d'aTOÜr

eu quelque succes, je le dois en tr^s crrande partle ä cettr prinoesse par

la confianee que je lui ui tt iuoignee. Eile fuit l'üme de tout le parti des

bons Bavaroiä, et par eliu on los affermira toiguura. Elle m' hunore de sa

ooneapondeiMe paxtieallAitt, et ne onhuit ae dixigar qve scicni ke ordiw
de y. H., eile m'a demand^ eneoxe en demier Uea sa toIobM» n en cas

de gaerre Telecteur quittant la Bavi^rc, si Yoas ordonniez Sire, qu*elle

resie pourtant dans lo pays, ou si eile devrait se transporter ailleurs.

II n'est pas duuteux que sa presence animeriiit beaucoup les esprits abattus,

inai.s il est ä craindre aussi qu'elle serait exposee aux procodes pour le

moins les plus desagieablus de la pari des Autrichiens.

Los penonnea prineipaleB qui aont daaa ee pajs, sont le oomte de
Seinaheim, Yieillaid qni pour ms riehesses et sa naissaaee a oeoop^ de
grands emidois, mais qui d' ailleurs n*cst dirig^ que par son medecin, et

a ponr le mnment peu d'inflnence. II a d' ailleurs etö toujours devou«' ä

la mairiuii iV Autriche. Le baron de Kreittmayr est un lutmmo prolonde-

incnt savant, a et<^ bien intentionnö et n eu la irrando coutiance de tout

10 pays; mais ayant vu ^ious cu regne aou souverain si iaiblemeui aUiu-

donner la basse Baritee, oii U est possessionn^, ü a para cfaaaoeler et B*a

pas risqn^ de eontredire. On prMend qne sa femme a beanoonp de cvädit

snr Ini. Elle ne doit point 6tre indifferente aax prteente. Parmi les per>

sonnes bien iiitenti(mut';es on peut mettre ä la t«'te cenx qui ont la plus

intime coutiance de inadame la duchesse de IJaviere. C ff^t le l)ariiii ili

Leyden, miniatro electoral ä la Diete, homme d' un tres grand ui< i ite ••(

bien propre par sa sagesse, ses talents et sa droiture h ötre ä la tetu des

affUres. Anssi la conr deTienne Ta-t-elle toujours pouraolTi. Ontvs lui

11 7 a encore les oonseillera priTte Obonaayr, Lori et le otaanislier des Stats,

m. le comte de Tattenbacb, chef des Etats, et h s comtes Preysing et Daun
qui jouissont de la confianee de madame la duchesse. Le general de la

Koseo et le comte Morawitzky, homme d' un tres grand merite qui est Pre-

sident de la chambro, sont encore bons patriotes bavarois.

Je revieus maintenant Sire, ä quelques autres princes aUemands, donl

j*ai eu ecearion d'approfondir les sentiments par rapport am eixeonstaooes

actnelles. Je psase sons silenee le dno de Worttemberg qni paratt enti^

rement devouö ä lu cour imperiale. La note d'jointe n" 2 dont le mar»

][»rave de I?ade ni a rharge pendaiit mon sejour h Deux-Ponts, prouvera ä

V. M. Tefifet qu'oni produit sur ce prince d' ailleurs patriotique les notcs

qu'Elle a fait remettru a la cour <lo Vienne. Elle daignera par moi ou

par uue aatre voio lui faire connaitre Ses intuntions sur cela. On m*a promis

positiTement de m^instroire sur tont ee qni se passerait dans las aflseni''

bl^ dn Oerole et qni ponmdt intöresser Y. M. Ce que la cour de Franoe

a traite en demier Uen avec lui, rcgardait la navigation du Rhin, sur la-

quelle il y avait beaucoup de differends. Iis ont ete arrani,'»''^ amiabloment.

et en m6me temps ie margrave a obtenu de ia Frunue eu secret une
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Kamitie entitoe de see possossiont» af?eo 1* dnusu qn* en eas qu' i1 y ent

(Inns ces circonstances presentes une guerre oü hi France serait mdl^
et quo r emporear se döclarant contre eile, et le margrave obligc par 1»

pluralite de donner ses troupes ü 1' armco de V Empire, la France non-

obätant cela regarderait le puyä du nmrgrave comme pays d'ami et d' alliö.

Le prdsitet Miieer h Dannatadl qni dinge entitoaiDeiit les affaires

du boidgniTe ei du piji, est nn das plus s^ patriofces poor la oonser-

valaon des constitations de 1' Empire. II a en liea k Tienne d' apprcndro

h connaltre las intentions de cette cour. A mon pasaage ä Fruucfort, il

ni' a ccrit sur la deraande que V. M. a fait luire au landgrave de deux

de SQS regiments ponr la garnison de Wesel. II ne me laisae point de

doutü que, äi V. M. daigue lea lui demauder iormellement et veat conclure

snr oela vne oonventioii a-veo lui, on Ini assnnat en toate ocaasioii Sa

proteotum nyale, quMl n^y mettra paa d*aatres oonditioiis.

G^neralement, je pnis assarer V. IL que jamais dans tont 1* Empire

on a öte rempli d' un plus gran l dcvouemenl et d' un attflchement plus

marque pour Elle que dans ce moraent. Son nom et Sa gloire reten-

tissent partout, et cela s' etend meme sur les Etats catholiqueü et eccle-

siastiquäb. riuäieurü chanoine^^ ä. Mayence sont de ce nombre. II y a

entre antees im eomte de la Leyen, iMMume da giande mdssanoa, riebe, qai

est en mftm tampa ehanoiiift ä OologBA. II d^sinFsii deroir un jour h

y. M. prdfiSrablement T^lectorat de Cologne. H a de grandea esperances

pour cela, e^^t assurö de la protection de la France, et se tiatte de ccllc

de la Hollande, mais espcre encore par V. M. que celle-lÄ pouiTu lui ötre

plus aasuree et souhaiterait qu' Elle daignftt instruire Son ministre ü

Cologne BOUS le secret de s* employer pour lui le cas ezistant. (f est an
lumune d'mie grande droitiue, de beanooup de noblesaei qoi ne sera

jamais eBdare de la oonr de Yienne. H me semblerait en rteolter on
grand aTantage^ si dans des circonstances critiques on ponrrait sürement

compter sur un t'lecteur eccleaiastique. Celui de Mayence en revanche est

entierement vendu et depend de la cour de Vienne. Au moment de la

mort de 1' electcur de Baviöre, V empereur lui a ecrit de mala propre pour

lui faire pari de ce qu'il allait faire et Ini demander son oonoeit h la

Didte. n doit aToir r^pondu sur oela qn*il ponrrait oompter aar Ini,

qa*Ü enverrait qnelqa*nn k Yienne ponr oonoerter et anranger les d^
marches, et a offert en möme tenps en ca^^ de guei-re scs troupes.

L' empereur doit avoir repondu snr ce demier article qu' il prendrait en

tout cas trois mille horomes in sa solde, et depuis le ministre Sickingen

de Mayence s' est rendu ä Yienne pour arranger ce coucert.

Tont ce que j'ai pu apprendre des ^posiÜons de la France me
coofirme que jamais ils ne seront ponr la maison d* Antriebe dans cette

affaire, qne leor alliance aveo eile lenr ptee, qne les scntiments du comte

de Yergennes y ont toigours räpngnc, et que, sans la faiblesse du comte

de Maurepas qui craint par son ftge tonte guerre et sans lours occupations

avec r Angleterre, on en serait dejä plus loin. On aupui e encore bicn

de 1' eloignement de m. Gerard qu* on a toujourä cru attachu a V aliiunce,

laqaelle presqne tonte la natien fiaa^aise regarde oomme contre natnre.

Les ministres emplojäs de la part de la conr de Fkanoe en AUemagne
qne j'ai appris ä connaltre, sont le cboTalier de la Lnaeme k Manie, le
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sr. O' Duune ;i Miinheiin, Ic comt<! 0' Kellv aux I )eiix-Poiite et encore le

cüinic de Grai» u Cassel. Lc Chevalier de la Lu/erne est im homiue de

merite, pradent et bien intentionnd. II a avec lui le sr. de Marbois qui

s*e8t fiüt une 6tade iiarticiiUte« de notre constitntioii, qoi a beancoap

d'inielligence et est d*an mMte pea oommnn.
Lc sr. O'Dtume est im des müustres do France qoi a le plas de

credit ä la cour, qui a beaueoup d'esprit, de Thabilete et qui est extr6-

luement verse dans les aflfaires. Son esprit cependant qu' il econte peut-

eire trop, qui le conduit ä la causticitö, ne lui a fait nullement reussir

prte de T^ecteor palstin. Poor le eomte 0' Kelly, je Tai fait oonnaltn

dans difiläfentes relationB, et son inflnenoe politique sera probablffineni

toujonn nulle. Le oomte de Grais m'a para an homme de merite, aUie

aa comte de Yergennes, et il m*a semW dtra entitosment bien intai«

tionne pour la bonne cause.

Jt' join8j\ la fin do cette relalion encore aous n" .1 l'act« d'a<lhc:iion

du duc pour les pactes de suoeession faits entre les deux electeurs et

publik h Hmiio avec le testimeDt le li de man.
Sons n«* 4 et 5 ü 7 a les röponses de rimpMrice-retne et de

rcmperour au duc des Deoz-Ponts quc je vicnH de reoeToir ici, avec une

lettre du ministre dont n<> 6 est la copie, ainsi que n'^ 7 est le memoire

que sur la reception de ces lettres on a Charge le sr. Hofenfels de pre»

senter ä 1' tilecteur

Je crois maintenant avoir rendu compte des points les plus inter-

essante, n d^sire qne mon z61e poisse m*»T<nr mis & mfime de renipUr

les Yues de T. H. et me Tabir dans la snite 8a protection et 8a bien-

veillance royale.

Je suis avec le plos profond respect

«t^A. Sire

De Voire llüyeste

A Beilia le 2U d'avril 1778.

Jje tres huwble tres obeissaul el

trta sonmis senritenr

E. de Goertz.

>) Beila^ 4 : Joseph 11. an den lIer%og. Wien 4. April 1778. — BeiL 3

:

Hill Iii 'HiercHi I an tien Ilmog. Wien 3. April. Beil. 6: Esebeck an Goerts.

Zweibrücken Ii). April.
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Kirchliche Angelegenheiten in Oesterreich

(181()^42).

Archivalieche MittüeiluiiKen.

Von

Adolf Beer.

Den AbBcbliiss des Ooueoiclates 70111 18. Augast 1855 begrUsste

Metternich mit Freade. Durch die Unienseichnung desselben war seiner

Ansicht nach der Oehnrtstag des Kaisers anf eine ebenso würdige als

höchst bedeatangsvolle Weise gefeiert worden. Er rOhmte sich, dass

er nach HersteUmig des Friedens «seine Blicke anf die Kachweheu

der Josephiniachen Gesetzgebung im Gebiete der Kirche* gewendet

habe, leider aber mit seinen Ansichten nicht dnrehdringen konnte,

obgleich die persSnlichen Geeinnungen des Kaisers Franz der Besei-

tigung der seit der Bq^eniugsperiode Josephs II. bestehenden Zustände

aus religiSeen und poUtisohen Gründen zugewendet waren. Die ße-

amtenwelt, ja auch der Glems habe Widerstand geleistet, von febro-

nianischen Lehren erfüllt Ganz zutreffend sind diese Aufiseichnungen

uicbt. In den nachgehisseuen Schriften sind wohl einige Stücke iiuf-

genommeu, welche aber nicht in vollständig klarer Weise die Bestre-

hungen Mett^Tuit'hs und die Stellung der massgebenden Krtiis»» zu

den kircliliciu'ii Fragen aui'liclU'ii. Hei dem unmitt^dbar nach dem

Abschlüsse des Coucordates niedeigescliriebenen Autsatze lagen Metter-

nich die ^Schriftstücke aus den Jahren 181(') l)is 1820 nicht vor und

er .scheint sieh le(li<rlich auf sein Gedäehtnis verlassen /u laben, um
den Ueweis zu er))viiigeu, dass er bereits vor Jahrzehnt« 11 die Nuth-

wendigkeit einer Vereinbarung mit Kom erkannt haiie. Ein in dem

<) NsehgelftiMMBe Schriften, Band III., 8. 7.
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HL Bande der nacbgekusenen Schriften abgedrnckter Vortrag gibt

Kunde von seinen auf den AbBchlnes eines deutsehen Concordates

gerichteten Bestrebungen, beeinfluset dunsh d«i Bitebof tou Gonstans

Wessenberg. üeber seine Absichten hinsichtlich der Regeluug der

kirchlichen Verhältnisse in Oesterreidi waren wir bisher uicht uuter-

richtet, die hier gebotenen Mittheiluugen dürften daher uicbt obue

lutcresse seiu.

I.

l^ach Herstellang des Friedens traten an die Regierung bedeut-

same kirchliche fmgen. heran, deren Regeluug dringend war. In den

neu erworb^en Provinzen mussten erledigte Bischo&tQble heset/t, eine

Neueiutbeilung der Diücesen vorgenommen, finrner die QeaetKgebnng

in Ebeangelegenheiten in üebereinstimmung mit jener der alten

Lander, wo kurz zuvor das bOrgerliche Qeeetabnch zum Abschlüsse

gelangt war, gebracht werden.

In Folge der Ernennung einiger Bischöfe für die lombardiseh-

venetianischen Gebiete <) brachte das Gnbemium von Venedig die

Bedenken aur Sprache, wenn die Bisehöfe, um geprQft» jirioonisiert,

instruiert und oonsecriert zu werden, sich gsgen den Geibranch deut-

scher Bischöfe und abweichend von dem, was unter der früheren Be-

gierung in Italien flblich gewesen sei, nadi Born begeben würden.

Früher sei dies der Fall gewesen, allein im Jahre 1806 hatte Napoleon

einige Bischöfe ernannt und durch Deeret Tom 7. Juni sUen neuer»

nannten Bischöfen und Erzbisehdfen Yerboten, ohne ausdrückliche

Erlaubnis ausser Landes so gehen; die für die canonischen Institu-

tionsbnllen zu entrichtenden Taxen wurden anf den vierten Theil der

Einkünfte herabgesetzt Born erhob keinen Widerspruch. Jedem con-

firmierten Bischöfe wurde in den päpstUcheu Bullen die Erlaabnis

beigefügt, sich von irgend einem katholischen Bischöfe eonseerieren

zu lassen. In der That hattsn auch die Bischöfe in Mailand die Cm-
secration erhalten.

Der Präsident der Central-Organisienings-Commission Graf Iia>

/ausky brachte diese Thatsacben zur Kenntnis des Kaisers und be-

merkte in seinem Gutacht«'U, diiss an diesem Gc-l)raucht' auch öster-

reichischerseitH teHtzuhultcn sei. Die ältere Kirche, heisst es in dem

Vortrage, habe dic^^ Ucwoiiuheit nicht gekannt: nachdem sie sodauu

') Der Kaiser ernaunte »Ion ftiBchoi" von Vij»evnno Millesi znm Patriarchen

von Venediff, «l»*n HiBchof von ( 'liio^<^M;i I'eniy./i /um Bischof von V'icenza, ih'n

Capitularvicar von ßelluno Zui^^intu /.tun Uiscbof von Bclluno, den Pfarm Lodi

vam Bischof on Cbioggia.
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duTcb längen Zeit beatamden, sei sie abgekommen; sie müsste wieder

eiugeitlbTt werden, was in keiner Bflcksicht rathsam sei. Die Heise

uach Rom koste tiel Geld, falle den Bischöfen bei ihreu kllrglicheu

Eiukilnfteu schwer und entziehe bedeutsame Summen der Circulation.

Der ernanute Prälat könnte durcli uiaiicherlei Zuiuuthungen der rö-

mischen Curie in bedenk liclie (Jollisionen zwischen dem, was er dem

Oberbaupte der Kirche und was er seiuem bischöfliclien Churakkr

und den mit demselben verbundenen Rechten und Pflichten und nocli

mehr, was er dem Kaiser als ünterthan schuldig sei, versetzt werden.

Wenn man auch den Männern, welche der Kaiser zu Bischöfen er-

nennt, (las Vertnuu'D schenken und ihnen Einsicht und Standhaftig-

keit zumuthen köuue, dasd sie sich durch keinerlei lusiuuatinn von

ihren Pflichten werden abwendig machen und sich lieber allerlei

Zögerungen und unfreundliche Begegnung werden gefallen lassen, so

scheine es doch nicht rathsam, sie unuöthiger Weise auf die Probe

zu stellen. Es sollte daher an den heil. Vater das Ansinnen gestellt

werden, dieselbe Willfährigkeit jetzt und in allen Fallen künftig zu

bekimden; die Sache sei so einzuleiten, dass derlei Ansuchen nicht

von Fall zu Fall erneuert werden müssen, da man sonst Qeiahr laufen

könnte, einmal eine abschlägige Antwort zu erhalten.

Der Kaiser genehmigte die Anträge, trug dem Grafen Laznnsky

auf, sich hienach zu benehmen und die bereits ernannten Bischöfe des

Yenetianischeu Gouvernements zu instruieren

Der Kaiser erliess gleichzeitig ein Cabinetsschreiben vom 27. Februar

181C an Metternich, mit der Weisung, dass das Decret der Tormaligen

itiüiaiiadien Regierung vom 7. Juni 1806, welches den ueuemannten

Bischdfen des Königreiches Italien Terbot^ sich ohne Erlaubnis der

Begiemng ausser Landes zu begeben, ab fortan geltend betrachtet

werde und daher die Ton dem Kaiser bereits ernannten oder künftig

zu ernennenden Erzbischöfe und Bischöfe des lombardisch-venetiani-

achen Königreiches nicht nach Born gehen soUen, um die canonische

Etnaefcsang in ihr Amt zu erlangen; auf der Förderung, sich Ton wem
immer für einen kathoVaeben Biaehof oonsecrieien zn lassen, soll

naefadrOoklieh bestanden und tob dem heiligen Tater yerlaugt

werden, daea er, was er im Jahre 1807 auf Verlangen der Torigeu ita-

liflniachen Regierung gethan, auch jetat und in kOnitig gleichen FlUen

zu tbun keinen Änakand n^men werde. Diesem BdEehl wurde noch

hinzugefügt, dass der Kaiser nicht gewillt sei, von den lombardiach-

>) Vortrag vom 23. Horuiitig 1810, die kaitterl. EntRehlieMüuug Mailand,

27. Uomung 18 H».
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venetianiBchen BisohofeD fOx die Anafertigung der papsUisehea Be-

stStigQiigsbiillen an Taxen mehr als was ¥on Napoleon angesprocben

woiden war, das ist den fierten Theü ihrer Einkilnfte, besaUen in

lassen.

Diesem Auftrage entsprach Metterüich durch eine Weisung an

den Gesandten in Rom, und gieiig dabei von dem Gesichtspunkte aus,

dass hei dem ersten zu machenden Schritt«^ sorgfältig Alles vermieden

werden müsse, was irgend einen Zweifel an den bereitwilligen Gesin-

nungeu Sr. Heiligkeit verrathen könnte. Lebzeltern habe sich dalu r

Yor der Hand in keine weitere Discussion einzulassen und sich darauf

zu beschränken, das iu Erfahrung Gebrachte zu berichten, damit

sodann mit der grössten Umsicht weitere Weisungen nach Umständen

ertheilt werden können.

Der Minister rechtfertigte diese Weisung in einem Vertrsge an

den Kaiser mit folgenden ErwSgungeo. Erstens, um durehaus das

Ansehen zu haben, als ob nieht einmal die Mogliohkeit voransgesetat

werde, dass der heil Vater gegen den Kaiser minder gefiülig als gegen

die vorige Begiemng sein könnte, die Gesandieehaft in Born im ersten

Augenblicke einer Beanstandung mit keiner Weisung fttr einen solchen

ganz unerwarteten WtXi versehen sein müsse; diese könne nur erst

dann mit einiger Aussieht auf £Srfolg er&eilt werden, wenn man die

Einwoidungen des päpstlichen Hofes Temommen haben werde. Diese

Verhandlung gehöre unter diejenigen, bei welchen die Klugheit ge-

biete, freie Hand zu behalten, so lange man des Erfolges nicht sicher

sei, weil man wohl nicht zurQcktreten könne, ohne sich zu coinpro-

uiittiereu; vielleicht könnte das Ziel auf dem vorgeschlagenen Wege

ohne Gehässigkeit erreicht werden, und wenn dies auch nicht der

Fall wäre, werde es noch immer au der Zeit sein, eine bestimmtere

und erubtere Sprache Uber die Willensmeiuung des Kaisers zu flihreu.

Der päpstliche Hof habe von jeher über die Lehre and das Be-

nehmen der italienischen Bischöfe mit ungleich grösserer Eifersucht

als Uber die ultramontanischeu ßischüfe gewacht ; dies und die geringe

Entfernung von Born waren die Ursache, daas sie in Person dort er-

sdieinen und sich vor ihrer Einsetzung der gewöhnlichen Prüfung *

unterziehen mussten, um der Einheit und Gleichheit der Lehre der

bischöflichen Sitae, welche dem p&pstlichen Throne die nSchsten sind,

desto mehr versichert zu sein. Es werde daher eine um so schwieri-

gere Verhandlung werden, den Pbpst zur Nachgiebigkeit Ober diesen

Punkt zu bew^n, da dermalen, nachdem Italien durch so lange Zeit

unter franzfutischer Oberherrschaft allen Irrlehren eines revolutionireB
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ZasUadeB preisgegeben war, es der Curie driuglioher eracheiuen müsse,

dareaf zu bestehen.

Metternich flQgte die Bemerkimg binzn, dess Kaiser Josef 11^

welcher durch das im Jahre 1784 abgeschlossene Concordat in ver-

traalieher, mit dein Papeie Pins YL persönlich gepflogener Verband"

long flo manche Brweiterang der landesheiTlieheD Befiignisse in eeole*

eiaefcids erwirkt babe^ doch so wenig für angemessen belnnden habe,

auf der Dispensation der neu ernannten lombardischen Bisehdfe Ton

der Reise nach Born an bestehen; diese Beise sei ihnen viebnebr ans-

drOcklich snr Pflicht gemaeht worden, nnd dass sonach der pSpstUche

Hof statt die Berafong anf die Napoleontsehe Gesebgebung in ecoile-

sLasticis ananerkennen, sich höchst wahrwheinlich auf dieses Concordat

besiehen werde. Antik sei eine Bemfimg aof Napoleons Anordnungen

in geistliehen Angelegenheiten Überhaupt eine so gehässige und der

Folgen wülen in Tielfheher BQcksieht wirUieh bedenkliche Sache ge-

worden, dasa die Staatskanslei, wenn der Kaiser wirklich entschlossen

sein sollte, es auf eine öflientUche Fehde mit dem pSpetlichen Stuhle

ankommen an lassen, vielmehr anrathen wOrde, die diesseitigen auf

Erweiterung der kaiserliehen Gerechtsame in eeclesiastieis absielenden

Anforderungen auf jedem anderen Wege als auf diesem au stutzen,

besonders da in dem vorliegeuden Falle aus dem Yortrage des Gou-

verneurs Grafen von Saurau an den Präsidenten der Orgauisieriings-

Hofcommisaion vom 15. Februar d. J. ersichtlich sei, dass der römisdio

iiot' dem Audriugeu und der augeublicklicheii Uebermacht Napoleoiis

im Jahre 1807 aus Furcht uud Klugheit gewichen sei, um, wie er

damals glaubte, seine Existenz zu letteu uud uoch grösseres (Juheil

von der Kirche abzuwenden, keinesw^ aber, dass derstdbe sich des

liechtes, die ueu ernannten lombardisclien Biscliöie nach Rom zu be-

rufen, durch irgendein Uebereinliommeu auch für die Zukunft l)egt'ben

habe, das Gesehcheue also bloss als eine Ausnahme von der t'ortbe-

steheudeu liegel dargestellt werden dürfte

*) Vortrag Hetteniicha, Verona, den 8» Ittrs 1816. Die kais. Entachliessung

laatet: Venedig, 13. April 1816. Wa« Sie an meinen Geeandten in Horn er-

lassen haben, dient mir snr Naehrieht, und zweifle ieh an der ^Ifllbrigkeit

<lt'H röinigchen Holte, meiner in dem Hnndechreiben vom 27. Homung aoflgs-

(hiickton fiesinnung zn entsprechen, nm so wenifjfer, al« nach einer von meinem

l'rmjideiiten der Cfutral-Ifofconimisainn orlialtenen Anzeige der von mir zum

i'atriarchen von Venedig ernannte Biüciiof von Vigevuno von dem C ardmal

Conialvi nur auigeford«rt worden sei, einen BefoUmichtigten in Rom su er-

nennen, um die nOthigen Sobritte zur Bewirkung der PrSooniaienuig und Ballen

XU machen. Uebrigens finde ich Ihnen stu bemerken, dase das mit meinem Oheim

weiland Kaiser Josef httehstseligen Andenkens geschlossene Uonoordat, da seitdem

IfIttlMnnBgmi XVUl. 32
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Da die kaif?erliche Entschliessiiiit^ sich verzögerte erstattet*« Mett<T-

uich, Verona, den April 181G, einen Vortraj^ in ßetreft" der sonst

gewöhnlichen Einberufung der hierlüudigen Erzbischofe und Bischüle

um daselbst ihre Confirmation zn erhalten, nnd bemerkte,

dass er (Iber diesen Gegenstand die früheren Acten zu Bathe gezoiirpii.

und glaube, dass die Sache so geleitet werden müsse, dass nicht der

Kaiser diie Initiative nehme« um auf einer Conoessiou des päpstlichen

Stuhles g^{en den Kaiser Napoleon zn bestehen, sondern dass viel-

mehr dem römischen Hofe die Initiative der Behauptung vorbehalten

bleibe, dass diese Concession auf die dermaligeB Verhältnisse der

Österreichisch-italienischen Provinzen nicht mehr anwendbar sei. Auf

diese Weise bleibe dem Kaiser der fomere Entsohlnss offen, nnd wenn

Diseossionen entstehen sollten, so sei es sieher ohne Yergldflh wfln*

schenswerther, wenn diese tou dem lomisehein Hofe snont proTocieft

werden.

Metternich maehte in dem Vortrage anf die grossen Naefatheile

anfmerksam, weldie ans den tSglichen Differenzen mit dem römischen

Stöhle entstehen nnd welche hanfig in der Art liegen, dass von man-

chen Behörden des Inlandes entweder Anforderungen gesteUt, aner-

kannte Beehte behauptet oder streitige Fragen zur Spiadie gebracht

werden. Die Staatskandei mache sieh zur strengsten Pflicht die Ver-

hSltnisse des Anshmdes gegen den Kaiser in dem lachte zu erhalten,

welches der GrOsse, der Macht nnd dem Ansehen der Monarchie wttrdig

sei In keinem Zeitpunkte war das Ansehen der Monarehie ehrfiudit-

gebietender als seit dem glUckUcheii ESreignisse der lösten zwei Jahre;

nie hat der römische Hof mehr des Sdintzes des Kaisers henöthigt

als heute. Wie sollte nidit in einer solchen Lage der Dinge alles

billig erscheinen und jeder gerechte Wunsch des Kaisers ganz leicht

er/ielt werden können. Wenn dies nicht geschehe, so betreffen die

Anforderungen entweder Fragen, über welche der römische Hof dm
Grundsätzen gemäss, auf welchen seine Existenz beruht, nicht nach-

geben könne, oder dass die Fr;igeii zwischen Oesterreich und Rom
ohne gehörige Ilerücksichtigung der Formen oder durch eine falsche

Wühl derselben compliciert werden. Er werde nie raUien, dass der

Kaiser irgend eine dem rönusclien Hofe in den revolutionären Zeiten,

aus denen mau kaum zu treten beginne, durch die Gewalt abge-

itwischeii der nachgefolgten reelitmSssigen Regierung und dem heil. Stahle andere

Yerabredongen getroffen worden, keine Terbindende Kraft nefar haben dttrile

und diUB et UberdieB nnr fQr die Lombardei gesohloisen werden und die vene-

tiainKchoii 8f^ia(eii nicht enthftlt, daher 68 nnr diiranf ankommt, den HtatoB <fQO

aufrecht ku erhalten.
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dmngenft Ooiuenkm alt ein ,implioi(e&* Beeht geltend mache. In

solchen Böllen seien nnr zwei Stdlongen m5gUeh. Entweder hahe

der heil. Yaler anadrfioklich naehgegehen, am grSaseie Zwecke

aas dem allgemeinen SchiiTbraobe zu retten, oder derselbe habe in

eben dieser Absieht stillsehweigend geduldet, was. ec. nicht

andern konnte, ohne grössere üebel zu gewirtigeKL Keiner dieser

beiden ÜUle kfinne für den EaiMr als ein Becht geltim. Sollte

demnach der Kaiser es dem Interesse der Monarchie gemäss finden,

den neuen Gebraneh dem alten Herkommen Torsuziehen, so mflsste die

Furage stets so gestdlt werden, dsss der römische Hof sein Zorftok-

kommen über neue ConcessifHien zuerst aossnspreeh^ h&tte; sollte er

dies nicht thun, so bleibe der Kaiser ohnedies in der AusQibnng des

neben Gebrauches, und sollten Anstände von seiner Seite err^ werden,

so behalte der Kaiser den Weg des Yergleiehes offian, . und es dürfte

alsdann gewöhnlieh den Grundsatsen, weldie ganz Europa Tcreint

gegen die unleidliehste üsarpaitioin glfieUieh behauptete, weit ange-

messener sein, mit dem römischen Hofe eine eigene Üebereinkunft zu

sohlieesen als den Grundsatz aufzustellen, dass irgendeine Macht in

die Rechte Bonaparte's eingetreten sei.

(Jleichzeitig überreichte Metternich dem Kaiser einen VortrI^J

über eine Modalität, welche die Contiruiatiou des zum Laibachor Bi-

schof ernannten Hofratbes Gruber, welche Rom aus dem Grunde ))ean-

ständete, weil Gruber das für die neuerworbenen Provinzen erlassene

Ehepatent unterschrieben hatte, bewirken dürfte. Wenn in dieser

Sache bestimmt nur durch die Einschlaguug eines Mittelweges her-

auszukommen sei, so beziehe sich der Umstaud des obwaltenden Zwi8t<*s

mit dem päpstlichen Hofe hinsichtlich des Bischofs Gruher darauf,

dass öfters Anständen, welche nach der Hand sehr schwer zu heben

sind, durch einige Rücksichten, welche die Stellen denselben im Vor-

Iiinein schenken, entgegnet werden dürfte, wie dies wirklich der Fall

gewesen wäre, wenn man die Publication des Ehepatentes in den ita-

lienischen Provinzen durch einen anderen Hofrath als eben durch den

2U einem Bistbum bestimmten Referenten hätte contrasig'nieren lassen.

Ueber diese beiden Vorträge erstattete Graf Lazan^ky ein Gut-

achten vom 12. April. Es sei ihm wirklich schwer, eine Meinung

abzugeben, weil er die ßemerkungeu des Staatekanzlers nicht zu be-

greifen vermöge und auch den Zweck nicht einsehe, der durch die

Aufschiebung erreicht werden wolle. Eine inländische Behörde stelle

unmittelbar Fordcmngcn an keine auswärtige Macht, also auch nicht

an den römischen Hof; er vermöge daher nicht einsnaehen, wie die

Differemsen. mit demselben derart li^n können, dsss . ?on den Be-

88»
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hürden des lulandes Forderungen gestellt, anerkannte Rechte behauptet

oder streitige Fragen zur Sprache gebracht werden. Eine inländiacbe

Behörde könne von der Staatskanzlei nicht unbedingt fordern, gegen

eine amwärtige Macht dieses oder jenes Recht geltend zu machen und

ebenso wenig könne sie der geheimen Hof- ond Staatskanzlei die

Formen vorschreiben, in welehen das Ansinnen getehehen solle. Wenn
die Staatskanzlei ein Ansinnen, welehes an sie von inländischen Be-

hörden 2nr Vertheidignng der Rechte gegen auswärtige Staaten gestt4lt

werde, zu einer Rücksprache nicht geeignei finde, so sei es ihre Sache,

das Ansinnen der inländischen Behörde zurückznwdsen, im entg^ai-

gesetrten Falle aber hfingt die Form der Verfaandlmig mit dem aos-

wSrtigen Staate ganz von ihr all. SoUte der den inlSodisofaeii Be-

hörden gemachte Yorwnrf vielleieht dahin zielen, daas sie doieh An-
zeigen und AntiSge an den Kaiser zn Verbaadlungen mit dem Ana-

lande Anläse geben, die der geheimen Staatskanzlei nicht ritUich

scheinen, so halte er auch diesen Vorwarf für höchst nnbiliig ond

unrichtig. Es sei Pflicht der Behörden, das, was sie zur zweckmfissigen

Administrierong der ihrer Leitong anTertranten Zweige m Temüasseii

nOtzlich und nothwendig glauben, zur Kenntnis des KaiseFS zu brin-

gen, und wenn hiebei YerhSltnisse mit dem Auslande in mittelbarer

oder unmittelbarer Berührung zur Sprache komm-^n, auf diese Vm*-

hftltnisse aufinerloMm zu machen. Sie haben hiebei Aiohte zu wür-

digen, als ob die Forderongen mit Recht gestellt weiden können und

den Vortheil des Staates in dieser Beziehung im Auge zu behalten.

Die Weisheit des Kaisers entschndet dann allon, ob und welche Yer-

handlung mit dem Auslände einzuMen habe. £b könne also der

Vorwurf in Hinsicht der an das Ausland gestellten Forderungen dann

wieder nicht die inländischen Behörden treffen, Tielmehr laste er auch

in diesem Falle nur anf der Staatskanzlei, da es ihr immer freisteht,

selbst gegen erhaltene höchste Befehle, wenn sie deren Ausführung

uachtht'ilig erachtet, begründete t-hrfurchtsvolle Vor;^U'lhin<,' zu er-

statten, wie ('S iüiät ilL'tteruicb dermalen wirklieii gethau liabe. Ob

jeder billige gerechte Wunsch des Kaisers von dem römischen Hofe

auf ganz leichtem Wege eiTeieht werden könne, wolle er nicht hc-

urtheileu. Das bisherige Heiulimeu dieses Hofes hinsichtlich der

Jurisdiction der Bisehöfe iu 'J'irol, die Weisung, welche derselbe un-

l>efugt au du- Bischöfe der Lombardei und de« Veuetianisehen erlie»«,

die Mitglieder der uuter der erloschener Regierung aufgelioln-ueii

KlösttT wieder /u versammeln, die Anstände, welche er gegen die

Coufinuierung <les Bischofs Grnber erregte, beweisen jetloch seine Be-

reitwilligkeit, den Wünschen des Kaisers zu entsprechen, die Dank-
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barkeik ßkt denselben nicht a»onder]ieK Dreist und mit der reinsten

voUkommenen Uebenen^^img wolle er aber, wenn es eines Beweises

bedürfe, bebanpten, dass der Ksiser, dem das Ansehen der Kirche

ebenso hdilig als sdn eigenes sei, an den romisefaen Hofe nie eine

Anfordemng gestellt habe, nie eine stellen wevde, durch welche die

Ebdsteuz der Eirdie gefährdet oder anoh nur die ihr wirklich gcbQh«

renden Beehte gesehmfilert werden.

Ob Yerhandlnngen mit answSrtigen HSohten mit Bemfang auf

Rechte, welche Bonaparte erwarb, b^grOndet werden soUeu, gehöre

zu den diplomatisehen Formen, Qber die er kein ürtheil sich erlauben

wolle. Dass aber aof diese Rechte Fordemngeu gegründet werden

können, werde kein Pablioist leugueu, solange man xalaesen mOsse,

dass Bouaparte fechtmSssiger Soarerin war nnd dass Staaten an deu

neuen Hemoh«r, wenn nichts Besonderes stipuUert werde^ mit den

Bechten des vorigen Herrschers übergehen.

Eiue andere Frage sei es, ob von allen von Bouaparte erruugeueu

Uccliten Gebrauch zu raachen sei, und da werde die Weisheit uud

Gerechtigkeit des Kaitiers in rulleu, wo ihia erruugeue Eccht Unrecht

»ei, auf dessen Fortdauer gewiss nicht bestehen.

Dass Hoirath Gruber das Ehepatent contrasiguierte, war eiue Folge

der Dienatesvorschrifl, infolge welcher Allerhöchste Patente von deiu

Hofrathe zu contrasigniereu sind, in dessen Departement der Gegeu-

«tand gehöre. Zudem war Gruber damals nicht einmal noch /um

Bischof vorgeschlagen. Wäre dies aber auch wirklich der Fall gewesen,

.>5ü würde er darin keinen Grund gefunden haben, von den bestehenden

Vorbchriften abzuweichen. Es wäre wahrlich niederschlagend, weiiu

ein Staat, wie der österreichische, bei seineu Verfiiguugen im Innern

die Meinung, er raöcht<^ fast sagen, die Launen des Auslandes berück-

sichtigen niüsstt'. Er habe diesv Widerlegung der Benierkimgeu der

geheimen Htaatskanzlei aus dem Grunde niedergeschrieben, um den

auf die Behörde des Inlandes geworfenen Schein eines unzweckmübsigeu

pflichtwidrigen Benehmens abzulehnen^).

>) Am 3. April richtete Metternich an den Grafen Lazansky eine Zuschrift

Uber Grübet. Um die kanonisdie Eineetrang dei Biiohofs Grober nicht ine

Unendüche m TersOgem, komme m anf einen Ausweg an. Jeder neue Bisohof

pflege bei rebernahuie seiner Diöcese einen Hirtenbrief zu erlassen. Biachoff

Urubcr habe ohnehin in Kheanjjelegenheiten ab Sacrament betrachtet, an seine

neue (iemducle manches zu sagen, um der während der französisolicn Ober-

bertBchaft eingerisaeuen durch den Code 2^'apoleon autorisierten Immoralität und

UaerdBOag sa ttonern. Bei dieier Gelegenheit eoll er das Sliepataat dahin er*

hlftren, dan ee weder etww mit der Lehio der kathoUaehen Kirohe anTereinbar*

iiohee anordne, noch dem Gewiaaen der Glftnbigen ein Zwang ange&an werde.
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Am 24 Joli 18 IG erstattete Metternich dem Kaiser einen Vur-

irwf, worin or auf die fortdauernde und zom groneu Nachtlieil des

AllerhochBteii Dienstes sicli immer deutlicher aussprechende Versdii^

deuheit der Meiunngen der Behörden über jene kirchliche Angekgm-
heiten, bei denen die Intervention des heil. Vaters nothwendig werde,

aufmerksam machte, und dies veranlasse ihn, dem weisesten Ermessen

des Kaisers au unterziehen, ob es nicht, um Einheit in diesen Ansichten

3tn endelen und den Geschäftsgang in den mit dem rGmischen Hofe

KU rerhandelnden Angelegenheiten sn besehleonigen nnd ebenso nn-

angenehme als nachtheilige Diaenssionen and Compconiittieningen m
beseitigen, angemessen sein dflrfte, gewisse Ghronds&tw an&osteUen,

von denen in derlei FUlen bei allen Behfirden gleiehmissig ausge-

gangen werden mttsste, nnd ob nicht die Festsetsong sblcfaer Qnmd-
satse am iHgUchsten auf dem Wege einer Zusammentretnng und mdnd-
licfaen fierathnng bewirkt werden könne. Br schlug in diesem Behnfo

eine Uinisterialeonferens unter dem YorsÜBe des Staats« und Ccmfeienz-

ministen Grafen Zichy vor nnd bezeichnete gleichseitig einige Hit-

glieder derselben, und awar den Obersten Eansler Grafen Dgwrte für

die deutsehen, Grafen Lnzansky fQr die italienisehen. den nngarischeii

Kanzler Grafen Erdödy fllr ^ ungarischen Provimen, den Staats-

und Gonferenaminister Wallis, endlich die Staats- nnd OonferensrSthe

V. Fflfiger, Lorens und Hudelist Diese Oonferens hüte sich mit einer

Revision der gesetalichen yorsehriflen, welche für die Behandlung

jenes 'Dieiles der kirdiHehen Angelegenheiten, bei denen die Autorität

des Oberhauptes der Kirche einzutreten habe und die seit 1780 er-

lassen worden sind und bisher sur Bichtschnur dienten, zu beschäftigen,

beRonderä aber mit der Erörterung folgender Fragen: erstens, welche

von den seit 1780 erlaswenen Anordnungen beizuhalten oder allenfalls

zu niodificieren sein durttfii ; zweitens, ob es räthlich wäre, die Aus-

übung der luudestiirjitliLht'ii Rechte auch weiter auszudelmeu ak es

unter der Regierung Kaiser Josefb II. geschehen sei; drittens, welche

Negociutionsmittel dem hiesigen Hofe in einem solchen Falle zu Gel>ote

stünden ; endlich, ob die Abschliessung eines Concordates mit dem

Fap.ste tönlerlich sein würde. Um jeder Missdeutuug vorzubeugen

und um über die Absicht des Kaisers keinen Zweifel übrig zu lassen,

wäre zu erkliirfii. dass er die Erhaltung der Eintracht und eiufe.

freuudschaftliclu'n Einvernehmens mit dem Oberhaupte der Kirche zu

jeder Zeit authchtig und sehnlichst gewünscht habe, was unter den

Graber hsbe bei der Stantskan/lei oinon Auftats eingereidit. welcher dem Zwedre

sn entspiechea sdieiiie und dem p&paUichen Hofe wslmohemlioh gsaflgea dftifla
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gegeuwUrtigen Umstündeu, uachdeiu miselmlicho Provitizeu and Läuder

Italii ns mit der Moiiarcliie wieder vereinigt wordeu seien, nicht blo»8

in kirchliclier, sondern auch in politischer Beziehung Jurcliaii.s noth-

wendig als eines der ersten und iu ihren Folgen wiclitigsteu Interessea

deö Staates zu betraehten sein.

Als besondere Gegenstände der lierathuug, über welche der Kaiser

der Dringlichkeit wegen ein bestimmtes Gutacheu der Conimissiou

erwarte, sollten bezeichnet werden: Die Frage wegen der Reise der

lonibardo-venetianischen Bischöfe nach Rom, um dort ihre Cousecratiou

zu erhalten, ferner wie die gegen die Präconisatiou des neu ernannten

Bischofs von Laibach erhobenen Anstände im kür/,eöt<in Wege beseitigt

werden könnten. Gleichzeitig legte Mettarnicb den JSatworf eiueü

Handschreibens an den Grafen Zichy bei.

Der Kaiser übergab diese Angelegenheit dem Staatsrath(^ zur

Begutachtung. Der Staats- und Conferenzrath Lorenz bemerkte in

aemem Votum, mit Zuversicht dürfe angenommen werden, dass die

geiaÜichen und weltlichen Behörden der alten österreichischen Staaten

in der Hauptsache über jenen Theil der kirchlichen Angelegenheiten,

bei denen die Intervention des heil. Vaters zur Erhaltung der Kirchen-

Uuion nach der Lehre Christi und seiner heiligen Apostel wirklich

und nicht bloss vermeintlich nach laidon Kram und seines Anhanges

erfordert werde, dieselben Meinungen hegen und die auf die kirch-

lichen Angel^nheiten sich beziehenden Österreichischen Verordnimgen

TonflgUch in Bezug auf die Schlieesnng dee bürgerlichen Ehevertrages

weder einer Beformation noch Modificiition, noch dermalen einer wei-

teten AoBdehnnng bedürfen. Was aber die der österreiefaiaehen Monarchie

neu zugewaehaeuen ond daronter beeonders die itatienieehen ProYinaen

betrifft« kdnne der heiL Vater, der geeebliehen SiniDhrang und Yer»

bindliehkeit der Joeefittiecfaen Verordnungen daeeUmt ein Hindernis in

den Weg su legen, am so weniger berechtigt sein, als einersehs sowie

sein Vorfiüir in der Kixehsn^eimatie auch er selbst die Orthodoxie

der oft gedachten Verordnnngen nie angefochten oder in Zweifel ge-

sogen habe, und andereneitB solehes nnr Tennöge der ihm anstehenden

Eirchenprtmatie geschehen kdnnte, deren Ttadens und Wirksamkeit

aber in der katholischen Welt Überall dieselbe und daher das, was seit

dem Jahre 1780, von wo an die angerathene Bevision der in geist-

liehen Sachen crflossenen Vorschriften beginnen soll, Ton Seite Borns

unbsstrittai blieb, auch in den itaUsoiscfaen FroTinien erlaubt sein

müsse und dort ebenso wenig als bisher in den deutschen bestritten

oder als heterodox erklart werden könne. Bine Kevision werde den

dabei beabsichtigten Zweck, den Geachäftsgaug in den mit dem römi-
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sclu n ILote zu verhaudelnden Angelegenheiten /ii beschleuuigea uod

ilie ebenso uniiugenehmen als njiclitheiligeu Diacussiouen und Compn»-

inittierungen /.ii beseitigen, nie erreichen, im Gtigentheil verzögern und

diese zum Nachtheil der guten Sache ins Unendliche steigern, indem

der heil. Vater diese Kevision, sobald sie zu seiner Kenntniss gelangt,

aU einen untrüglichen Beweis, dass man hierorts die liechtlichkeit der

Katholicität der geistlichen Verordnungen zu bezweifeln anfiuige und

sonach zur Zurücknahme derselben leicht /u TermSgen sei, anfehlbAr

ansehen und dadurch aufgemuntert nichts anTersacht lassen irerde,

auf directem und indirectem Wege hieraus die möglichsten Vortheile

für die Curie zu ziehen und so allmähUg Verwirrung und Unordnung

in das den eigeunützigen Abeichteu ebenso verhasste als von den Naeh*

barstauteu bewunderte, von den glorreichen Vorfahren des Kaisers mit

unsäglicher Mühe und Staudhaftigkeit errungene herrliche österreichi-

sche Kirchensysteni zu bringen. Eine etncige VeiDzdnang oder Vor-

schrift in geirtlichen Dingen warn diesem System wegzulassen, refonniert

oder wie immer modificiert, wird ao wie der ans einer Kette gesprengte

Ring das Ganze rerderhen und unbranchhar machen. Rom werde dieae

Revision höchst erwOnscht kommen, weil es dabei nie SU verliemi,

sondern nar za gewinnen, die Staatsverwaltiing hingegen gerade das

Gegentheil an erwarten habe. Die seit dem Jahre 1780 getrogenen

VerfSgungen en&alten im Grunde nichts Neues, sondern seien ledig-

lieh eine nähere Entwicklung und Anwendung der bereits vorher auf

allen österreichischen üniveraitaten und Lyoeen gelehrten, von der

Kaiserin Maria Theresia nach reiilicher Ueberlegung sanctiooierten

ebenso klar als richtig auf die heilige Schrift nnd das Beispiel der

ältesten christlichen Kirche dnrchgäugig etkannten, auf kaiserlichen

Befehl erlassenen Antwortsehreiben des Hof- nnd Staatikaiialers Fftrsteit

V. Kausits auf das Billet des päpstlieha Nontios Qarampi vom 12. Sep-

tember 1781 deotlieh daigestelÜen Wahrheiten des allgemeinen Staats-

rechtes; sie bedürfen daher keiner Revision nnd gestatten doxehans

keine bedeutende Modification, ohne dass man Gefahr liefe, die fort-

währenden Absichten dcH romischen Hofes auf Alleinherrschaft in geist-

lichen Dingen und nach der Lehre Belarmin*s auf eine individuelle

Macht selbst über Fürsten und ihre Reiche nnd Länder zu unterstützen

und <lii! ö(j schwer eroberten, dem Luudcslührsten unwidersprechlich

zustehenden unveräusserlichen Hechte neuerdiugs auf's Spiel zu setzen.

Ebenso wenig werde durch Abächlies-sung eines Concordates mit dem

Papste etwas zu erzielen sein. Ein Concordat sei ein Vergleich oder

eine Unterhandlung über streitige Rechte; nun unterliej?en alle kirch-

lichen (icgeuätände, worüber die österreichische Staatsverwaltung bisher
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uurinale Verordnungen uud Vorschriften erlassen habe, auch dem Wir-

kungskreise des Primates der katholischen Kirche, tolglich bedürfe vs

gar keines Concordates, ausser man wolle dem Papste Eiufluss auf

Üiuge gestatten, die ausser dem Gebiete seiner Amtsgewalt liegen.

In gleichem Sinne lauten die in dem Antwortschreiben des Fürsten

V. Kaunitz aufgestellten (.huudsätze, dass die Abstellung der Miss-

bräuche, die nach uud nacli iu der Kirchenzucht sich eingeschlichen

haben und weder Uruudsätze des Glaubens, weder den Geist noch die

Seele betreffen, allein und ausschliesslich dem Landesfürsten zustehe,

Uber die änsserlichc Zucht der Clerisei, besonders der geistlichen Orden

dam LandesfQrsten allein und ausschliesslich die Macht zukomme ; der

Regent in Q^^mstanden, welche nicht dogmatische nnd innerliehe, die

Seele allein angehende Dinge betreffen, nicht nur befugt, sondern auch

erblinden sei, so zu handeln« wie es die Staatswohlfahrt erfordere, die

huidesfürstliche Miichtvollkommenheit alles dasjenige ohne Aoanahme

nater eich begreife, was in der Kirche nicht von göttlicher, sondern

nur von menschlicher Erfindung nnd fünsetznng sei nnd die Ent-

scheidung darüber allein der Einwilligang nnd Qutheissung der ober-

herrliehen Gewalt an Tcrdanken habe. Wiid wohl Bom diese ewigen

Wahrheiten jemala anmlmuien und den darauf sieh grOndenden Lehr-

eätwn in dem Goncordate einen Plate einiSnien lasaen?

Bflckiiehtlich der Frage Uber die Beiae der lomhaido-TcnetiaBi*

achen BiediOle nach Born, nm dort ihre PriieoiiiMtion nnd Conaecration

an erhalten, habe man neh schon in einem firOheren Yotnm für die

Nichtgestattong aa^gesprodMai, weQ die „wallenden*^ bischdfliishen

Oandidaten, wenn sie den auf den dsterreichischen Untenichtsanstalten

erlernten Gnmd- und Lehrs&taen getren bleiben und dieselben nicht

absehwören, die Priconisation nicht erhalten warden, sonst aber als

rOmische OonTertiten Heuchler oder Indifferentisten, folglich als un-

brauchbafe, f&r Kirdie und Staat mehr sehftdltehe als ndtBliche Ober-

hurten in ihre Diöcesen aurftckkehzen werden. Um sieh tou dieser

Wahrheit voUenda an fiberzengen, dflrfe man nur in der Niihe das
'

Unwesen sehen, das sich der hiesige Nuntius mit den neu ernannten

Bischöfen bei Gelegenheit der Instroierong des nach den canonischen

Satzungen freilich nicht ihn, sondern den Ortsmetropuliten betreffendun

canonischen Processes zu treiben und so viele in den österreichischen

Schulen erlernte theolojjnische uud canuuische Gegenstände /,u verlet/eu

und öHentlich zu sagen wagt, dass iu deu üsterreichischen Öbiaten

kein katholischer Bischof existiere. Diesem päpstlichen Gesandten

gehe Alles hin, einen anderen würde man so frevelhafte Beden schwer

emptiudeu lassen.
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Was endlich die.4lem sam Laibacber Bieebof enuiiiitoi Hofrstli

Oruber seit Jahr mid Tag verweigerte päpstliche Bestätigung iietriffb,

wird anf einen frOheien Vortrag hingewiesen. Hit- dieeem lom
30. Juli 1816 datierten Ootachten des Staatsrathes Lötens war die

Seetbn Tollkomtnen einTerstanden und fügte nur nodi anr BegrOndnng

hinan, dass in den alten ProTinzen die ohnehin in onverrOckter Aut>-

fibung stehenden Vorschriften in Publico-ecclesiasticis so deutlich, so

bestimmt, so umfassend, so erschöpfend seien, dass es einer Revision

nicht bedürfe uud diiss der Kaiser ebenso wenig eine Beeintriiclitiguiig

seiner landesherrlichen Rechte zugeben noch eine Massregel beschliesseii

werde, welclie nur erfolglos sein könne, sich auch als ganz, über-

flüssig^ darstelle und nur dazu führen dürfte, den Wahn, als wolle der

Kaiser von seinen wohl erworbenen und schwer errunt»;enen Rechten

^iim. oder tlieilweise zurücktreten, zu begründen und hiedurch den

päpstlichen Stuhl in seinen unzulässigen Anforderungen zu bestärken

und hiedurch zu einer noch grösseren Zudringlichkeit Aulass zu geben,

hl keinem Zweige der österreichischen politischen Gesetzgebung herrsche

s») viel Klarlieit, Umsicht, Vollstöndigkeit und Beharrlichkeit aU in

jenem Tlieile, welcher die Pnblico - eeclesiastica behandle. Diese Vor-

schriften seien jedermann genau bekannt, sie werden genau beobachtet,

sie seien in mehreren Werken, als: in den Sammlungen St^-inbachs,

Scherlings und insbesondere in Rechbergs vortrefflichem Haud-

buche des österreichischen Kirchenrechtee, in Gustennanns gründ-

lichem österreichischen Privatkircheniechte, worin aoch die Verord-

nungen für Ungarn und Siebenbürgen aufgenommen sind, ipesanimelt

und geordnet. Wozu sollte es daher einer besonderen Hofcommissioii

3SU einer Revision dieser Gesetze bedürfen, zumal die böhmisch-öster-

reichische Hofkan/Jei, sowie anch die ungarische Hofkanslei mit eigenen

geistlichen Referenten Tersdien sind, jede Abweichung von dem System

vorgelegt werden muss und ffir die Bedaetion der politischen Gesetae

überhaupt ohnehin eine HoÜDomaiiasion in politischen Qesetzessaehen

' bestehe, wetehe aeinenBeit aidi auch mit der Bedaetion der Verordmmgsn

in pnbüoo-eeclssiastieis zu beaofaiftigen haben werde? Ebenso wenig

Gmnd sei Torhanden, für die neuen Provinzen one solche Gommission

zu beeteilen, nachdem die oberste Leitung aller politischen Angsiegen-

heiteu derselben ohnehin einer eigeneu Behörde, nämlich der ans sehr

achtnngswerten Männern zusammengesetaten Oentrahnganisienings-

commission anTertrant sei, nachdem bei dieser HofeommisBion «in

eigensr geistlicher Befereni in der Person des diesem Werke gsus

gewachsenen ausgezeichneten Hofrathes Jüstel bestehe und alle geist-

lichen Gegenstande daselbst gehörig Terhandelt werden, nachdem alle
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iSysteraal- und Einrichtunprs^e^enstäude ohue üuterschied, iu dieser

Ilot'coinmisaiou durch eigene Vuiträge dem Kaiser vorgelegt, diese bei

dem Staatsrathe sorgfältig gewürdigt und anf diese Weise gdiiirig

vorbereitet und vollständig beleuchtet, der AUerhöchsteu Schlusafassuug

uuter/ogen werden.

In dieser auf die bestehenden Vorschriften und den vorgeschrie-

bent'n Geschiifts^^ang gegründeten liehuiidhmg dürlte der Kaiser volle

Beruhigung und zwar eine noch grr)säere als in der vom Fürsten

Uettemich angetragenen Hofcommission finden.

Die kaiserliche liesolution, Schönbrunu, 11. Augubt 18 L6 TertlQgte,

diflies Stück einstweilen bei dem ätaaterathe zn aaservieren.

II.

Die Vcrhandlongen in Rom über die neuemannten Biaehöie hatten

mittlerweile begonnen. Der Papst erklärte, dass er dem von dem

Kaiser zum Patriarchen Ton Venedig ernannten Mouaignor Milesi, bis-

herigen Bischof Ton Vige?aiio in dem nächsten Consistorium die päpst-

liche Bestatigong ertheilen werde, ohne dass derselbe sich pers&nlioh

nach Rom an verfligen habe, weil ea aieh bk» mn die Uebeiaetaang

einea wurUiehsA Buehofe Ton emem biadhMiehen Sitae anf einen

anderen und nicht um einen gans neoen bisdbfiflidien Oandidaten

handle, dessen Gnmdaatw von dem Obeihanpto der Kirehe wegen

Anfrechieilialtiing der Binigkeit der Lehre erat geprüft werden m&saten.

Auch sei der Papst berait» den znm Erzbiachof Ton Mailand ernannten

Grafen t. Gaismk durch Ausfertigung der pftpstliehen Bulle au be-

stätigen, jedoch unter der Bedingung, dass derselbe, «reü er bisher

bloB in partibus und kein wirkUeher Biadiof gewesen sei, sich aur

TorlSufigen Prüfung nach Born verfüge. Was die Ernennung des bis-

herigen Biaehoft Ton Gfaioggia zum Bischof von Vinoenza anbelangt,

wurde bemerkti dass wahrend des Bestandes der Bepnblik die venetia-

nischen Bischüfe theils von dieser, tfaeüs von dem Papste ernannt

wurden, dass der päpstliche Stuhl das Bmennungsiecht auf einige

Bisthümer ausgeübt habe und daher selbst, wenn man annehmen

wollte, dass die der Republik zustehende Begünstigung auf den Kaiser

nbergegaugen sei, dies doch niemals von jenen Bisthümeru verstendeu

werden könnte, deren Eruenuinig dem päpstlichen Stuhle ausdrücklich

vorbehalten war. Jedoch wolle der Pup.st dem Kaiser einen neuen

Beweis seiner Willfährigkeit geben und eine freundschaftliche Ueber-

eiukunft nach dem Beispiele jener abschliessen , durch welche am
20. Januar des Jahres 1784 das liecht der Ernennung zu allen Bis-

thümeru der Lombardei Kaiser Jusef II. zugesichert worden sei und
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wodurch das Eruennongnreeht aller in dem Gelnd» der ehemaligeii

Bepublik Venedig getanen BiathÜmer mit Inbegriff derjenigen, welche

der päpsilicfaen Ernennung vorbehatten Waren, dem Kaiser zaerkaunt

wOrde. Gegen die Person dee zum Bischof von Vincenza ernannten

Honsignor Peruzzi wurde zwar keine Einwendung erhoben, jedoch

könne die päpstliche Bestätigung erat nach Abschluss der in Autrag

gebrachten freundschaftlichen Uebereiukuntt erfolgen. Dieselben An-

sichten wurden päptlicherscita auch bezüglicli des zum Biscliof von

Chioggia eruauuteu rnesteib Emanuele Lodi uusgespiücheu, uur miinste

sich derselbe der vorläufigen Prüfung wegen persönlich nach Rom ver-

tugeu. Das Präseutalious&chreiben, wodurch Graf Zuppani zum Bischof

von Belluuo und Feltre ernannt wurden sei, hatte iu lioiu ein Miss-

verständnis veranlasst, weil der Papst ghiubte, dasa der Kaiser das

Bisthuni Belluno nicht aufgehoben, sondern nur mit jenem von Feltre

vereinigt habe. Eine päpstliche Bulle befahl die Vereinigung der beiden

Biöthüraer. Gegen die Person des neu ernannten Bischofs wurde kein

Anstand erhoben. Die päpstliche Bestätiguug sollte ihm ertheilt werden,

aobald er sich persönlich nach Rom verfögt haben werde. Endlich

ertheilte auch der Papst zur Aufhebung des En^bisthums Udine uud

der Uebertraguug der Metropolitanrechte desselben aui' den Patriarchen

von Venedig seine Zustimmung i).

Der Kaiser ertheilte am 20, August 1810 dem Fürsten Metternich

die Weisung, die lit stätigung der neu präsentierten lombardo-venetia-

uiscbeu l"vr/l»isch<)fe und Bischöfe in Rom zu betreiben. Metternich

befürwortete in seinem Vortrag*^ vom 26. August 181(1 die Ab-schliesung

einer treundschaftliehen Uebereijikunlt mit dem Papste als das einzige

Mittel, sowohl die vorliegenden als manche andere Anstände des rthni-

schen Hofes zu beseitigen und das durchaus nothwendige gute Einver-

nehmen mit dem Oberhaupte der Kirche zu erhalten, und erbat sieh

die Ermächtigung zum Al)schlua8e nicht eines Concordates, sondern

einer Uebereinkunft in der Form jener vom Jahre 1784. Ah Zweck

bcsseichnete er das kaiserliche Kominationsrecht der Beherrscher Oester-

reidis zu allen Ersbisihttmern und BisthUmern in dem ganzen Umfiuige

des lombardo-Tenetiani^chen Königreiches auf ewige Zeiten ausser

Zweifel zu sefeEEen und Erzbischöfe und Bisehöfe kiinftighin der Ver-

pflichtung sn entheben, sich zur Brwirkmig ihrer Conärmation nach

Rom zu verfugen. Um das letztere zu erwirken, werde kein Nego-

ciationamittel nnversncht gelawen werden, jedoch sei es nnmöglieh, im

*) Aus einer Ztascbrift Mettemiche an den Präsidenten der CestralofBaai-

neruagaoomiUMsioii.
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Ymns einen Ei-folg zu verbürgen. Üebngenfl habe der heil. Vater,

sowie er überhaupt bei jeder Gelegenheit seinen «ifnohtigiten Wunsch
zu erkennen gebe, dem Kaiser in Allem, was nur immer mit seiuer

Pflicht als Oberhaupt der Kirche und mit der Erhaltung der Einheit

der katholischen Lehre vereinbarlich sei, sich gefällig zu bezeugen,

weil er nach den althergebrachten Grundsätzen des römischen Hofes,

ohne sich d«n Vorwurfe einer zu grossen Nachgiebigkeit auszusetzen,

einem Souverän, welcher den Willen und eine weit ausgedehnte Macht

besitze, das Wohl der Earche auf manche Art an befördern und sie an

schützen, Vonechte zugestehen könne, welche er jedem anderen stand-

haft verweigern würde; er habe einen neuerlichen Beweis dieser Qesin*

nungen dadurch gegeben, dass er sich bereit erklärt hahe, bei der

boYorslehenden Promotion der Kroncardinüle dem Kaiser das Becht

einräumen an wollen, noch einen sweiten namhaft zu machen, dem
die Osidinalswürde zu ertheilen sei, um dadurch über die freund-

schaftÜdien Verhältnisse bdder Hüfe keinen Zweifel übrig zu lassen

und die besondere Hochachtung öffentlich zu bestätigen, welche er

personlieh dem Kaiser gewidmet habe.

Der Vortrag Ifettenudu wurde dnrdi ein kaiserliches Hand-

sehrmben vom 3. September 1816 dem Fküsidenten der Gentraloigani-

sierungscommissioB überwiesen. In dem Gutachten vom 10. Septem-

ber 1816 wild bemerkt, dass der Kaiser sieh im Besitze des Nomina-

tionsreohtes auf älleEnbisthümer undBistfaÜmer in den neu erworbenen

Provinzen befinde; zwischen dem Papste und der italienisdiett Bepublik

sei im Jahre 1803 ein Ooncordat abgeschlossen wordeo, worin dem
Prisidenten der Bepublik das Nominationsrecht eingeräumt wurde,

welches aneh spüter von dem nachmaligen Konig von Italien wirklich

ausgeübt worden und nunmehr auf den Kaiser Übergegangen sei. Mit

den Decreten vom 80. Hfirz 1806 und vom 1. Mai 1806 sei Dalinatien

als ein integrierender Theil dem Königreiche Italien einverleibt worden,

wodurch sidi das Nominationsrecht auch auf dieses Land und die damit

in Verbindung stehenden Inseln des Quamero entradra. Auf welchen

Privilegiea das Becht der ehemaligen Bepublik von Venedig
,

einige

Bisehöfe zu ernennen, beruhe, sei nicht bekannt, allein es sei nicht

denkbar, dass dieses Privilegium so besehafTen sei, dass es gerade nur

auf den Bestand der damaligen Uegierungsform von Venedig besdirankt

gewesen w&re und der Kaiser nunmehr, da er in die vollen Souverani-*

tfttsrechte über diesen Staat eiugetreten sei, davon ausgeschlossen wäre.

Diese Gründe seien rechtlich so giltig, dass sie vom Papste nicht ver-

kannt und nicht widersprochen werdeu sollten. Die (Ji'utralorgaui-

sieriingscommission isprach sich nicht gegen eine Ueberein kuu ft
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aus, wenn es sich uicht um eino Anerkeuuimg, sondern nur um fiiie

Oebertraj^uutf dieses Heclit»'.> von Seite des Papstes hundelu wurde iu

der Zuversicht, diiss diese Anerkennung auf alle Er/.histhüraer und

ItiBtliUmer der vormaligen Republik, folglith uuch auf Daluiatieu,

Istrien und die quarncrischeu Inseln sich erstrecke, allein dieselbe

erklärte, uicht dafür stimmen zu können, dass die liischöle sich nach

Koni begeben, um dort geprüft und confirmiert zu werden. Diese

Gewohnheit beruhe auf keinem Hechte des i'rimats, sie könne dem

loterease des Staates leicht uacbÜieilig werden; diese Gewohnheit sei

auch iu allen übrigeu Provinzen Oesterreichs nicht üblich ; auch habe

der I^ipst unter der früheren Regierung darauf uicht bestanden und

liabe En&bischöfe und Bischöfe, die nicht nach Rom gegangen waren,

confirmiert. Habe er damals aus Furcht und Hoffnung nachgegeben,

so hoffe die (jonmuBsion, dass der heil. Vater aus Dankbarkeit fUr das

viele Gate, welches die Kirche und der Sita des heil. Feter Ton der

(hnnmen Qrossmuth des Kaisers bereits empfangen haben, ans Ver-

ehrung gegen die christlichen Hegententugendeu desselben, aus Zuver-

sicht zur Fortdauer eines für das Ueite der Religion stets thatigen

Wohlwollens auf der Wiedereinführung einer dem Interesse keines

Staates zusagenden Gewohnheit in dieser Beziehung niofait bestehen

worde. Auf eine Uebereinkunft könne daher nicht angerathen werden,

sondern nur darauf, was dies&Us besteht und was in dem Rechte,

dass kein Souverftn gezwungen werden kann, einem seiner Unter-

thanen zor Erlangung eines Amtes im Inlande dem Päse an einer Reise

ins Ausland zu geben, zu beharren

Dieser Vortrag wurde dem Staatsrathe aherwiesen. Bas Gntaehten

des Staatsrathes Lemma lautet: Um Reohte au behaupten und anssa-

üben, in deren Beaita man schon sei und die der Staat ohne wesentp

liehe Naehiheile nie fithren lassen könne, sei einem Ahsehlnss einer

Uebereinlnmft mit denyemgen., der diese Rechte anftehten und den

Regenten dieeelben streitig maehen wolle, nimmermehr stattangeben,

weil man dadurch dem Gegner schon den eigenen Zweifel des Besita-

rechtes su erkennen gebe und damit im Vorhinein den Vneem ab

halb verloren betrachte. Wenn man die Geschieihte der christlichen

Zeit an Bathe sieihe, se^ sieh, dass die Curie das, vras sie auf einer

Seite au oedieren glaubte, auf der anderen wieder doppelt su fordern

sieh berechtigt halten Lorena stimmte den Ansiehien der Gentral-

organisierungscommission voUstKndig bei Es bedürfe demnach nur.

M Vortrag vom 10. September 1816; uMenseichnet : Uuanaky, Viccpiindeni

Ritter . Btahl mä HoMb Jflitel, lefattenr sageaiehemKcb als Bflüneak
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mn diese SouYeräuitätsrechte ungehindert auszuüben, die ebenso kost-

spieligen und Zeit versplitternden als für die Aufrcchterhaltung und

Befo^jim^ der den römischen Höflingen so verhussten, mit ibraa

Intereen nicht im Einklang stehenden Allerhr)chsk>n Verordnungen in

pablioo*eeclesiasticis, gewissermassen höchst geföhrliehen Eomreiaen der

oeu ernannten Erzbischöfe nicht zu gestatten.

Lorenz machte den Vorschlag dem Monarchen zu empfelilon, anf

den Vortrag des Hof- und Staatskanzlers vom 26. August IRIG folgende

Besolittion zu erlassen: Zu gleichförmiger gesetzlicher Ausübung der

mir zustehenden SouTeränitStsrechto in meinen Staaten bedürfe es in

der gegenwärtigen Angelegenheit keiner besondoren Verhandlung und

Uebereinkiuift mit dem Papete, sondern nur von seiner Seite der ihm

angeborenen Oerechtigkeitsliebe und apostoliachen Soigfidt f&r die

Kirehe Gottes und das Seelenheil der Gemeinde, mich in dieser Ans-

Qbnng doich keinerlei Anmaasnngcn *) beinen an lasBon. DemgemSss

haben Sie dem haiL Vater im gehSrigen Wege zn erdflEhen, dass ich

anf dem mir zukommenden nnbeaftimtbaien Bechte, die gesammten

Ers^ und Biatbfimer in meinen Staaten und sohin auch die im loro*

baido-Yenetianischen KOmgreiehe und in Dafanatien fortan zn Terleihen,

wie nicht minder anf der ZorQckweiBung der in so liiancbem Betracht

unstatthaften Forderung, die neu ernannten Erz- und Bisdiöfe zur

Erwirknag der kirchlichen Bestätigung nach Rom reisen zn hunen,

fest und unbedingt beharren muss, dabei aber sogleich vom anfirieb-

tigsten Wunsche beseelt bin, das gute, die Wohlfahrt der Kirche und

der Staaten in demselben Verhältnisse befördenide Benehmen mit dem

r5miseken Eds stets nngestSrt zn sehen, die Frenndschaft und Br-

kenntlichkeit Sr. Heihjgkeit fttr das mit meinem getreuen und audich-

tigen Volke znr Aufrechterfaaltung der katholischen Kirche und ihre^

apostohsohen Stuhles durch die unlangst.Terfloesenen Jahre an%eopferte

Gut und Blut in Anbruch nehmen zu kOnnen.

Kur ein Hitglied des StaatBratibes, Freiherr t. Stift, sprach sich

für eine mit dem idmischen Hofe in gfitlicfaem Wege au tre£fonde

Uebdreinkunft aus. Dieselbe sei zwar nicht unumgänglich nothwendig,

•aber dodi zur Erhaltung der Buhe und Einigkeit in der Kirehe er-

wünscht, da beide — der Staat und die Kirche — ihre Toigesteckten

tirenaen haben, über welche keines hinaus soll, und man dem Gewissen

keinen Zwang anthun kdnne. Er schlug vor, nach dem Buispiele Ton

Frankreich und Spanien den Versuch einer gütlicfaen Uobereinlnuift

M Statt «kl Worte .durrh koin»' Anmasanngcn * achliig die Mehrheit vor,

lediglich duH Wort ,uichi' ku aeUen.
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mit dem römischtu llote zu maclien, aber im VorhiDeiii zii erklären,

dasa die bereits von dem Kaiser eruannteu Biscliöte bestätigt werdeiu

Zu diesem Behufe möge au die Einsetzung eiuer eigenen Commission

geschritten werden, um in vorläufige üeberlegung zu nehmen und

genau zu bezeichnen, über welche Punkte das Uebereinkoramen zu

treffen sei; für die bisher von der römischen Curie bezogenen Bestä-

tigungs- und Ehedispeiistaxen soll ein Pauschale angeboten werdeu.

Der Vorsitzende des Staatsrathes verwies jedoch auf einen Vuract,

worin ein ähnlicher Antrag de^ Fürsten Mett^'rnich von dem Staats-

uiid Conferenzrathe Lorenz bestritten und als zweckwidrig durgestellt

wurde. Der Beferent Staatarath v. Lorenz fügte hinzu , dass jedem

allliilligeu Versuche zu einer gütlichen üebereinkunft mit dem römischen

Hofe zur genauen Aufrechterhaltuug für die geheime Hof- und Staats-

kanzlei auch die weitere Forderung vorausgeschickt werde, dass dabei

von der etwaigen VViederherstelluug der päpstlichen Nuntiatur iu geist-

liefaeu Sachen, von der Aufhebung des Ehepatents und des Plaoeti regii,

TOB der Beschränkung der Erz- und Biachdfe in Eheaachen oder

andefon Gegenständen zu dispensieren, wenn ne dieafiftUa von ihicn

unveräusserlichen Kiechteu selbst Gei)rauch machen wollen, und von

der Eijiführung der in den kaiserlichen Staaten nicht melir bestefaenden

religiösen Orden gar keine Bede sein könne >).

Dar Kaiser neigte eich damals der Ansieht Metternichs zu und

erliess am 18. October ein Handschreiben an deu Grafen Wallis.

,Beide stuütaräthliche Circulanda über die Ernennnng und Bestim-

mang der lombardo-venetianischen Bischöfe und über mehrere Anfor*

derungen des päpstlichen Stuhles in Hinsicht der Behandlung der ifta^

lienischen Bischöfe zeigen, dsiss in derlei Gegwutandeu Verhandlungen

mit dem besagten Stuhle in der Rücksicht unvermeidlich sind, damit

diese Gegenstände auf immerwShrende Zeiten ausgemacht und gehörig

bestimmt werden, dsi wenn es auf dem Wege der Unterhandinngen,

wie es soheint, nicht geht, nnr dnreh ein Conoordat abgeholfen werden

dürfte. Da jedoch ein solches Goneordat mit sehr vieler Umsicht ab-

gefasst werden mnss, mn den landesfürstliehen Beohten niohis sa

Tergeben, so ist mein Wille, dass Sie diesen Qegensfeand in reife Ueher-

legong nehmen, hicso, wen Sie immer eraehten, besonders aneh stast»

lieh bewanderte Theologen und Becht^gelehrte beisiehen und mir danu

das Besoltat dieser Üeberlegung mit der Ftonotation an dem ahm-

sehliessenden Conoordat onterl^gen. Da es flbrigens wesentli<di isk|

dass diese Sache ohne alle Verhmtbamng verhandelt weide, so haben

Sie dafür an sorgen und jedem Individuum, welches beigsipgen wird

*) VoTnetrsgetk in der SiUang vom 12. October 1816.
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nnd sonst daTon in die Kenntnis gelangt, die sirengste Geheimhaltang

bei diesem (Geschäfte einnscharfen*.

Graf Wallis erstattete am 29. Oetober folgenden Vortrag: Der

Kaiser geruhe sehr weise zu bemerken, dass hn Falle ein Concordat

nothwendig sein sollte, solches mit sehr viel Umsieht abgefasst werden

mflsse, nm den landesfQrstiiehen Rechten in nichts an beigeben. Dieser

Gegenstand sei von der änssersten, in seinen Folgen nieht za berech-

nenden Wichtigkeit. Vor allem glaube er nicht unrecht daran zu sein,

wenn er dal&r halte, dass das mit dem papstlichen Stahle absufiissende

Goocordat sich nur auf das lombardo-Tcnetianische Königreich und

aUenfiillB auf Dalmatien, auf das ehemalige TenetianiBche Istrien und

die Inseln, welche der Bepnblik Venedig gehörten, benehen könne,

und dass der Kaiser weit entfernt sei, aneh fllr die deutschen Provin-

Ben, für üugarn und Siebenbtirgen ein Conoordat mit dem päpstlichen

Stahle abechlieasen lassen zu wollen und von den ron der Kaiserin

Königin Maria Theresia und Kaiser Josef II. mit beispielloser An-

strengung errungenen nnd TOn dem Kaiser mit der weisesten Beharr-

lichkeii bis zur Stande behaupteten landesf&rstlichen Beehten und

Gerechtsamen auch nur das Geringste sn vergeben. Wenn aber auch

das Ooncordat, wie er glaube, sich nur auf die obengenannt«! Gebiete

zu beschranken hatte, so bleibe dessen Zustandebringnng nicht minder

wichtig and schwierig, um dabei den Hauptsweck, den landesftinrt-

liehen Hechten in nichts zu vergeben, nicht aus den Augen zu ver-

liereu uud ihn auch gewiss durchzusetzen. Das Geschäft fordere daher

die reifste Ueberlegung und es sei unerlässlich nothwendig, zur Vor-

bereitung uud Prüfung desselben die staatlichsten Münner, in Hinsieht

auf theologische und Rechtsken utnisse, auf Lauterkeit ihrer Grundsätze,

auf Anhängliclikeil au den Kaiser, gereifte Erfalirung, solide Gelehr-

samkeit, festen Charakter und uiuthvoUe Beharrlichkeit bei dem au-

erkannten Wahren gleich bekannt und geachtet, anzuwählen.

Wallis schlug dem Kaiser zu Mitgliedern der Coramission vor:

den Präsidenten der Hulcommission in Justizsachen Mathias v. Haan,

einen würdigen Staatsdiener, der durch seine stupende Gelehrsamkeit

im Fache des KechteH und der Gesetzgebung, durch seine geläuterten

Grundsätze, durch seinen hfllen Blick, seine unerschütterliche Wahrheits-

li»'))e und seine hohe Rechtlichkeit allbekannt sei; als Präsident der

Ge^eL/gebungscommission sei er gerade zur Prüfuirg eines abzufassen-

den Concordates am ersten berufen und vollkommen geeignet; den

Staat^rath v. Lorenz, dessen geläuterte Grundsätze und mutii vollen

Bemühungen, die landi sfiirstlichen Gerechtsame aufrecht zu erhalten

und jeder Beeinträchtigung derselben zu begegnen, dem Kaiser zu

MittlieUoBcw XVlll. 33
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sehr bekannt seien; eleu Hoirath t. Jüstel, als geistlicher Beferent

und Manu tou adtenen Kenntnissen, geläuterten Ciruudsiit/en, scliat»-

ItarfMi Erfahrungen, bewillirter Solidität zu diesem (ieschiidte berufen,

der überdies die italienischen Provinzen bereist habe; den Abt tou

Schotten, welcher Director der theologischen Facultät an der Univer-

sität zu Wien sei und das Beferat über die theologischen Studien b^
der Stndienhofeommi.ssion führe, ein Mann von vielen Kenntnissen

und geläuterten Grundsätzen ; den Grosswardeiner Domherrn und Burg-

pfarrer Frint, einen grundlichen Tlieologen von echten Grundsätzen,

durch seine Schriften auf das Vortheilhaffceate bekannt, Vorsteher der

höheren theologischen Hildungsanstalt, an welcher auch GteisÜiehe aus

den italienisehen Ftovinzen des Kaisers theilznnehmen haben, zu diesem

Geschäfte ganz geeignet; den Viccdirector der Wienw theologischen

Facultat Braig, einen ebenso gründlichen ab an^eklarten Theologen,

welcher bei der Commission als Beferent zu bestimmen w£re; den

Hofraih Pratobevera, einen ebeq/BO gelehrten nls schufsinnigen

Juristen, zu dem Geschäfte, um welches es sich handelt, um so geeig-

neter, als er früher Beisitzer der Gesetzgebungscomnussion war und

seit dem 1. Dezember 1815 zur Dienstleistung im Staatsrathe berufen

ist; den Ftofessor des römischen und Eirehenreehtes an der Wiener

UniTersitat, Dolliner, einen Hann von seltener Gelehrsamkeit und

einen der alleiersten und grOndlichsten katholischen Canoniiten, den

er mit der Genehmigung des Kaisers zum Coreferenten bestimmen

wttide; den Professor an dem Theresianum, Gustermann, als solider

Jurist und Ganonist von geläuterten Grundsätzen rühmlich bekannt

Ferner stellte Wallis die Bitte, den Präsidenten der Centralorga-

nisierungsholciiiininssiou fJrafeu La/ausky den Verhaiullungtii heizn-

/ioheu, nicht bloss deshalb, weil er dazu so schicksani als uoüiweudig

/n sein scheine, als auch, weil er wegen seiner Grundsätze, seiner

j4ereilteu Erfuhrungen, seiner unbegrenzten Anhänglichkeit an n

Kaiser rUhralichst bekannt sei. Auch dürfte der Kaiser ihm erlanlx n.

den Hüfrath Kiunu, sofern es für Daluiatieu uothwendig seiu soilU.',

beizieheu zu dürfen.

Allein wenn diese Ck>mmission gründlich zu Werke gehen und

ein gereiftes Operat dem Kaiser vorlegen soll, müsse sie unumgäng-

lich wissen: erstens, was bisher in geistlichen Angelegenheiten in den

italienischen Provinzen geschehen sei, welche Verhandlungen vor dem

Abschlüsse des noch immer nicht aufgehobeneu Coucordates zwischen

dem Papste und dem vormals bestandenen Königreiche Italien statt-

gefunden haben und .welche Schritte seither geschehen seien; zweitens,
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welche Punkte der päpstlicli. Stuhl bei dem Denen Conc(»rdate durch-

SQBetzen hottl und von welchen Punkten er nicht abgehen dürfe.

Die Resolution des Kaisers auf diesen von Wallis eigenhändig ge-

schriebenen Vertrag vom 29. Oetober 1816 lautet: «Das ahsafassende

Goncordat hat sich allerdings, wie Sie gans richtig bemerken, nnr auf

Italien^ Dalmatien, Yenetianisch-Istrien and die qnameriechen Inseln zu

besehranken. Auch begnehmige ich Tollkommen, dassGrafLazausky den

absnbaltenden Yerliandlnngen b^gesogen werde, mit welchem Sie sich

auch schon im Voraos hierfiber zn besprechen haben. Als Mitglieder

dieser Gommission bestimme ich TOn den von Ihnen hier Yorgeschla-

genen: den Priaidentan Mathias Haan, den Staatsrath Lorenz, den

Hofirath Jflstel, den Tioedirector der Wiener theologischen Facoltafc

Braig, den Eofrath Pratobevera, dann entweder den Professor Dolliner

oder den Professor t. Qnsterniann, welchen tod beiden Sie am meisten

hieztt geeignet finden, üebrigens hat diese unter Ihrem Vorsitze ab-

zuhaltende Gommission sich hauptsächlich mit der Festsetsung der

GrundsStze zu beschäftigen, welche bei dem abzufassenden Goncordate

zu beobachten, und der Staatskanzlei zur gehdrigen Verhandlung

mitEuiheilen sein werden und wor&ber derzeit noch keine Mittheilung

zu geschehcB hat, sondern die grdsste Geheimhaltung, sowie Ton den

GommissSonsrerhandlungen selbst zu beobachten ist. Von der Ein-

berufung des Giudeici finde ich es, da es zu viel Auisehen machen

wfirde, abkommen zu lassen, und haben Sie nur mir jene Actenstficke,

welche bendthigt worden sollten, stets anzuzeigen, um selbe unmit-

telbar Ton den Behörden abfordern und Ihnen zuschicken zu können*.

Die Gommission besehSftigte sieh in der nichsten Woche mit der

Angelegenheit, und die Referenten Braig und Dolliner erstatteten einen

ausf&hrlichen Bericht

«Wie aus der Geschichte der Goncordate überhaupt und aus den

iSchicksalen der sogenannten FQtsten-Goncordate in Deutschland und

der pragmatischen Sanction in Frankfurt insbesondere zur Genüge

bekannt sei, habe die römische Curie die Vortheile, welche sie den

Fürsten in diesen mit ihnen abgeschlossenen Conveutionen zugestanden,

durch künstliche Deutungen und feine Wendungen und geschickte auf

die Verhäkuisse der Zeit und des Ortes und auf das mit dems<'lheu

wechselnde, sich mannigfach durchkreuzende Interesse einzelner Staaten

wohlberechnete Negociatioueu in der Folge /u vereiteln und dir ( in-

geriiuniten Rechte wieder an sich zu zieh«!! gewus.>t. F<"irni liehe

/wischen den K«'gi<'rungeu und dem Papste in Bezug auf die kirch-

lichen Gegenstündr abgeschUisseiu' Veitiäge, so günstig ihr Inhalt

auch für die eräteren lauten mag, waren immer nur im Grunde ge-

83*
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nominell > m Gewiiiu für die röiiiisrli*' Curie; ileun alle mit dem romi-

scheu Hoff in Be/ieluiiif^ auf kirchliche Angelegenheiten, theiia schon

gepflogene theils neuerdmgti mit densellien uutjfekniiplte Verhandhm<4eii

betrafen laut^T menschliche, zunilli«,rt', weder mit d« r Wesenheit der katho-

lischen Religion noch mit der Absicht des von Christus eingesetzten

kirchlichen Primats in Berührung stehende Einrichtungen und Gebräuche.

, Wenn man sich nun über Gegenstände, worauf der Papst eigeut-

lieh gar kein Recht hat, dennoch in Unterhandlungen mit ihm ein-

lässt, wenn man förmliche Verträge darüber errichtet, so mönren die

Worte, womit der päpstliche Beitritt zu denselben bezeichnet wird,

mit noch so viel Vor- und Umsicht, Kunst und Feinheit gewählt sein,

80 enthalten sie doch das öffentliche Geständnis, dass man die Noth-

weudigkeit einer päpstlichen Daswischenkunft anerkenne, ein Geständ-

nis, welches der römischen Curie und ihrem Anhange genügt, um alle

durch dieselben den Kegenten eingeräumten Rechte und Vortheile für

blosse Ausflüsse der päpstlichen Machtvollkommenheit, für blo6«e päpst-

liche Concessionen und Privilegien zu erklären.

9 Diese Besorgnis sei um so gegründeter, du der Stil, in welchem

die anf die Conoordate folgenden päpstUohen Bollen abgefuai sind,

den Ansprüchen des römischen Hofes einen grossen Spielraum ofieo

lassen and die Fülle der apoetolisehen Macht darin gewohnlich anf

dne Alt entwickelt werde, womit weder die Unabhängigkeit der

Staatsgewalt noch die den Bischöfen kraft ihser gottlichen Einaetaang

ankommenden Bechte bestehen können.

«Auch fehle es bei Abadiliessiing eines ConooFdatee der römischen

Gnrieselbstdann, wenn derWideir8piruoh,den einennumwandeneErÖifnang

ihrer Principien nnfehlbar erregen würde. Ausdrücke und Wendungen

rathlich mache, welche sich wobl auch auf die Ansiehten der anderen

Partei beliehen Uessen, nicht an Gelegenheit, noch etwas ansnbringeu,

was die wahre römische Ansiebt deutlich genug venrathe und woraufman

sieb in der Folge berufen könne. So durfte der Papst in demmitdorfran-

sösiscben Begiemng im J. 1801 geschlossenen Concordate die in Fhmk-

reicham meistenbestrittenenPrineipien desrömisch-cnrtalistischen Systems

freilich nicht ganz offen darlegen, aber wenn er es bei dem Schlüsse

dieses Goncordates zugleich über sich nahm, die sftmmtlichen damaligen

französiachfin Bisehöfe, sowohl die emigrierten als die oonstitntioneUett

zu der Niederleguug ihrer Aemter durch seine Vorstellungen oder durch

»in. Ansehen nicht nur zu disponieren, sondern die üinwilligung dei^

jenigen, welche sie verweigerten durch seuie Autorität zu supplieraii,

wodurch konnte er sich dazu berechtigt halten, und was konnte ihn

dazu berechtigen, als die Grundsätze jenes Systems? Indem er sieb
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aber mit der Partei, mit welcher er bei dieser Gelegeuhcit contrahiertoi

in dem Concordate selbst daza veipfliehten liess, so lockte er ihr eben

damit eine sehr bestimmte, wenn auch nur indirecto Anordnang eines

Grundsatzes ab, dem sich gerode die gaHicaniscbe Kirche von jeher

tititer dem Schutze der Kegiemng mit einer onerBchUttorlichen Festig»

keit und B^arrlichkeit widersetzt hatte.

Concordate mit dem römischen Hofe wurden daher sn allen Zeiten

lediglich als Nothmittel angesehen, wozu mau nur dann seine Zuflucht

nahm, wwn kein anderer mehr offen stand, su ungost(kter Aua-

abuug seiner Gerechtsame zu gelangen und me vor künftigen Yer-

letgeuugeu zn bewahren.

„Die Würde und das Ansehen eines geistlichen Oberhirften in Ver-

bindung mit den ihm obliegenden Verrichtungen wirken zu Tiel&ch

und zu michtig auf die Denkart, die Gesinnung und die Sitten des

Volkes, auf dessen intdleetuelle, moralisdie und leligioee Gultur, als

dass eine weise Begiemng die bischSfliehe Amtsgewalt in den Händen

solcher lodlTidnen wissen wollte, deren Ghankter, Grundsätze, TVeue

und Anhänglichkeit ihr nicht geni^ bekannt sind. In BrwSgung

dieses grossen, durch die Erfahrung so ofl und so saohtbar bestfttigken,

die Abfliohten des Staates bald unterstützenden und befördernden, bald

hemmenden und zerstörenden Einflusses haben alle Regenten im Oriente

wie im Occidente Ton der Zeit an, als die christliche Religion Staats-

religion geworden war, an der Besetzung der Erzbisthfimer und Bis-

ihümer thitigen Antheü genommen und die Subjeete hiezu entweder

selbst ernannt oder wenigstens dafür gesorgt, dass kein Indiridunm

gewühlt würde, welches sie ihres Zutnumies für unwürdig orfMshteten.

„Die römische Curie halte noch immer an den heutzutage allgemein

für unterschoben erkannten Isidor*sehen Decretalen fest, welche in der

Absicht, die den BisehSfen listige MetropoUtan-Jurisdiction zu unter-

drücken, dem Papste eine nnumsdirankte Gewalt, «ne höchste und

allgemeine, über die gesammte katholische Kirche sich erstreckende

Oberhenschaft bdlegen und sSmmtlicfae Metropolitanbischöfe sowohl

als Bisehöfe in blosse StellTertreter und Werkzeuge des römischen

Stuhles umwandeln und die Wiederbesetzung aller Enbisthümer und

Bisthümer der ganzen katholischen Kirche für ein dem Papste als

Statthalter Christi ausschliesslich zusftindigea Recht halten. Infolge

dieses Grundsatzes betrachte der Papst das den Regenten gebührende

Emennungsredht lediglich als einen Ausfluss seiner MachtfOUe, als dtt

Ton ihm den Landesftlrsten ertheiltes Privilegium. Diese Ansicht

widerspreche aber oilenbar sowohl dem begriffe des kirciilichen Pri-

mats, wie ihn die heil. Schrift, die heil. Väter und die Beschlüsse der
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ältesten allgemeiueu Kircheuversainiulungeu beurkuudeD, als tleu aus

den Grundsützeii tles allgemeinen Staatsreclitt»s hervorufehendeu Ver-

liältuisseii der Kirche zum Staate. Bei AbseLlie.ssung des Coucordate:*

dürfte demnach in dem Artikel von der Ernennung der Bischöfe die

Vorsicht gebraucht werden, dass mit gänzlicher Umgehung der Quelle

und der Beweggründe das Recht selbst allein ausgedrückt werde.

Sollte aber eine derartige Formel wider alles Vermutheu auf römischer

Seite aus dem Grunde einigen Widerstand finden, dass darin einer

päpstlichen Concessiou mit keinem Worte erwähnt wird, so könnte

man der römischen Curie deutlicher zu erkennen geben, dass man der

Meinung sei, das Krnennungsrecht hänge so wenig von einer päpst-

lichen Bewilligung ab, dass vielmehr der Pa]).>t keines ohne lande--

herrliebe Ik'williguug ausser seinen Staaten haben könne. Denn ur-

sprünghch war das Eecht, einen Bischof zu wählen, bei der Geist-

lichkeit und der christlichen Gemeinde des erledigten Bisehofeitzes, in

der Folge zogen es die Domcapitel an sich, öfters lichielten sich das-

selbe die Fürsten bei Stiftung eines Bisthums vor oder erhielten es

durch Abtretung von Seiten deijenigen, die sich im Besitze desselben

befanden. Kein Canooist habe 66 noch gewagt, dasselbe als ein we-

sentliches oder auch nur als ein allgemein Bnerkanntas zufiilliges

Hecht des Primats au&ustellen; höchstens wurde es f!lr ein streitiges

Recht des Papetee angesehen, welches ihm bloss dort aukame, wo er

es durch besondere Titel erworben hat

„Es gebe schlechterdings keinen Grand, der einen Staatsbürger

berechtigen könnte, sich ohne Bewilligung des Landesherrn in ein

fremdes Territorium sa begeben; die Verpflichtung hiezu ist <^)hne

Beistimmung des SonT^us an und für sich null und nichtig. Die

Sitte, dass neu ernannte fSrabischöfe and Bischöfe nach Rom reisen,

um die päpstliche Bestätigung daselbst persönlich ahsoholen, könnte

demoach, wenn de wirUicfa noch in Uebung wäre, nur so lange

statthaben, als der Kaiser es f&r gnt befände, sie bestehen su lassen.

Sie sei aber in dem Königreiche beretts seit dem Jahre 1807 erlo-

schen, der frühere Regent habe sie gesetslioh an^dioben und

Se. Heiligkeit haben ihre Anlhebnng faetisch anerkannt; sie steht

überdies mit dem von Gott eingesetaten, aof die Erhaltnng der Einige

keit in der Glaubens- nud Sittenlehre einzig absielenden kirchlichen

Primate in gar keiner Berührung, sie ISuft sogar dem neuesten, alle

älteren päpstlichen Deeretalen derogierenden Kirchenxecbte zuwider.

Als Beleg wird auf die Bestimmungen des tridentinisehen Gonmls

hingewiesen. Da sich nun kein Grand finde, woraus Se. Heiligkeit

die Wiedereinftihrung dieser abgekommenen Gewohnheit, neuerdings
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fordern kSnnte, so wäre es OberflQsng, ihrer im Conoordate besonders

SU erwähnen, sondern es bliebe lediglieh der QeschicUiehkeit der Ne-

goeiaiion flberlassen, die Qerechtigheit, Billigkeit und freondschiift-

liche Gesinnong des Papstes dergestalt ansnspreehen, dass die mit

gSnslicher Yeniehtleistang anf eine bereits aufgehobene^ in Ansehimg

der Religion nichts firuehtendei dem canonisehen Beehte snwiderlaofende,

den Bischöfen sehr besdiirarikhen Terlnst an Zeit und Creld Temr«

Sachende, allen Übrigen katholischen Lfindem fremde, mit den von

allen europlisohen Machten anerkannten staatsreehtfiehen QnindsitEen

nicht mehr zu vereinigende Verpflichtung beseitigt werde und die von

dem Kaiser ernannten oder künftig zu ernennenden Bischöfen, wenn

sie mit den erforderlichen Eigenschaften ausgerüstet sind, sowie es unter

der früheren Kegieriin<^ üblich war, ohne Widerspruch bestätigt würden.

„Dass die Prüfung des cruannteu Bischofs oder Krzbischofs von

dem Metropolitiiubischofe der Provinz vurgeuuiumen wird, stimmt mit

der Absicht des Iiiformativprocesses ganz überein. denn der Metropo-

litaii))ischof sei vorzUgUch iu der Lage, sich voa den erforderlichen

cauonisi hon Eigenschaften des ernannten Bischofs, von seiner Kecht-

gläubigkeit und von der üntadelhaftigkeit seiner Sitten vollstiiudig /.u

überzeugen. Da aber nach der Ansicht der römischen Curie der Me-

tropolitaubischof in dioscm <iesch;ifte lediglich diu Stelle des Papstes

vertritt, so dürfte Horn vicllcu lit darauf bestehen, dass diese Stell-

vertretung iu der Uebereiukuul't ausgedrückt werde. Die österreiehiseho

Staatsverwaltung sollte jedoch dem päpstlichen Ansinnen nur insoweit

willfahren, und dies wäre der höchste Grad von Nacligiebigkeit, da.ss

man einen Ausdruck wählte, der sich auf IJeide. nämlich auf den

Motroj)olitanbischof sowohl als den pilpstlichen Nuntius bezöge.

„Concordate mit dem römischen Hufe sind imnier eine missliehe

Sache. Es handU sich jedesmal nm Rechte, welche dem Landesfürsten

oder den inländischen Er/.hischriteu und Bischöfen an und für sich

znst^dien, die aber der römische Hot nach den dort herrschenden An-

siciiten und Grundsätzen sich zueignet und sie entweder durch ^iell

selbst oder durch seine Legaten und Nuutien oder, wenn dies nicht

angeht, wenigstens nur in der Fonu päpstlicher Concessionen und

Privilegien von den Kegenten, iiirzbiacböleu und Bischöfen auugeübt

wissen will.

„Um nun nicht in die Lage versetzt zu werden, wo man genöthigt

ist, dergleichen den landestürstlichen oder bischiiflichen Kochten

nachtheiiige Prätensionen entweder ausdrücklich oder folgerungsweise

(per consequeutiam) anzuerkeuuen , scheint es räthlich zu sein, sich

mit der römischen Curie in keine förmlichen Verträge darüber einzu-
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lAbseiii sondern so Uuigs su Teniehen, bis sieh die Curie ohne Ueber*

einknnft sur factischen Nachgiebigkeit beqaemt

„Eine solehe fiietische Nachgiebigkeit ISsst sidi fon Seite der

löniischen Oarie alleseit erwarten, sobald man darch Worte und lliat

den festen ond beharrlichen Eutschluss an den Tag legt, rSmisehen

rrätensionen wohlgegründete Rechte nicht aufopfern zu wollen. Die

ruiiiischeu Curiulisten wissen es ganz wohl, dass das Gehässige auf sie

zorückfällt, wenn erledigte Üisthüuier durch längere Zeit deswegen

unbesetzt bleiben, weil die Regenten aus rc'clitm.i63igeii L'rsiicheu die

KrtuUuii;^^ der von ilmen gosetzteu liedmguugeu, z. B. uuch Rom zu

reisen , um durt ge[*rüit, bestätigt und geweiht zu werden, nicht ge-

statten. Man hat es in Frankreich gesehen, wie willfährig Rom gegen

dasselbe sich zeigte, sobald die Regierung Miene machte, die Besetzung

der erledigten Bisthümer nicht mehr zu betreiben. Werden doch viele

Bisthümer aus anderen erheblichen Ursachen ohne einen für das Seelen-

heil der Gläubigen daraus entspringenden Nachtheil Jahre lang durch

Generulvicare vertreten. Warum sollte dasselbe nicht auch in Italien

geschehen können, wo die Bezirke der Hiathümer so klein und der

Bischöfe so viele sind? Lasse der Staat den von ihm ernannten

Bischöfen auch oliae päpstliche Bestätigung den Gennss der biscljöf-

licheu Einkünfte, so werden sich diese nicht beschweren und die

römische Curie wird sich überzeugen, dass es Ernst ist, solange zu

warten, bis sie von ihren Trätensionen von selbst absteht. Es wird

auf ihrem (gewissen liegen, dass fructus beneficii Jahre hindurch aine

ofhcio venehrt werden

III.

Metternich's Antrag, eine Uebereitikunft mit Rom abzuschliessen,

war beseitigt. Durch Unt^"rhaiidlungen über die schwebenden Fragen

sollte die Zustimmung der Curie erlangt werden. Die Bestätigung

der ernannten Bischöfe sowie die Abgrenzung der Diöceseu stiessen

jedoch auf Schwierigkeiten. Der Papst und sein Staatasecretär Consalvi

beklagten sich bitter über die von der österreichischen Regierung ge-

troffenen Massnahmen, namentlich über die eherechtlichen Normen

des bürgerlichen Gesetzbnelies und über ein Circular, welches den

itiUienischen Bischöfen Av l'eise nach Born untersagte. Unter Gregor

den Grossen, sagte der heiL Vater zu Lebzeltern, seien die Bischöfe

nach Rom Lrckommen, auch unt«r Josef II. sei das Beoht des papst-

lichen Stuhles, eine PrCtfong der Bischöfe in Born vorzunehmen, nicht

b< stritten worden, nur unter Napoleon habe man die Bischöfe von

der Iteise gegen gewährte Goncessionen befreit Coosalvi bemängelte

•) Beilage zo dem Votuin vom 19. Deaember 1816 vott Hraig nud DoUiiW.
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die Ernennung eiues Priesters 2um Erzbischofe von Mailand, der mit

den Sitten und Gewohnheiten des Landes nicht bekannt sei, er bestritt

das Ueclit des Kaibers, Biachüfe für das venetianische Gebiet zu er-

uenueu, da auch die Republik hiezu nicht durchweg berechtigt war.

Rom werdf jedoch in dieser Frage keine Anstände erheben, aber wenn

der Kaiser seine Prärogative erweitem wolle, warum erstrebe mau

nicht eine Vereinbarung durch Absehluss eines Coucordats? Drei ZeilejQ

würden genügen, die Angelegenheit ins Keine zu bringen.

Bei üebergabe des kaiserlichen Präsentationsschreibens für den

Priester Moraudi als neu erniinnten Bischof von Mantua gab der

Papst sein Bedauern zu erkennen , dass ungeachtet seines lebhaften

Verlangens, den Wünschen des Kaisers bei jeder Gelegenheit zu ent-

sprechen, er sich als Uberhaupt der Kirche ohne Verletzung seiner

heiligsten Flüchten ausser Stand sehe, diesem <'audidateu die aposto-

lische Contirmation zu ertheilen, weil nach allen über ihn aus sicheren

Quellen eingezogeneu Nachrichten dessen Lehre, Grundsätze und sitt-

liches Betragen gleich wenig geeignet seien, ihn zur bischitflicheu

Wurde zu empfehlen Der Staatssecretär Cardinal Consulvi sprach

sich iu dem nämlichen Sinne gegen den östenreiohischen Gesandten

in Rom aus und übergab deinBelbeu ein Promemoria, worin die ange-

führtenThateacheu begründet sein sollten, die allerdings auf den Priester

Morandi ein nachtheiliges Licht warfen.

Metternich brachte diese Thatsache zur Kenutnis des Monarchen

durch Vortrag vom 27. September 1816, worauf eine kaiserliclie Eut-

achliessung am 29. December 181H erfolgte: ,Da nach dem Resultate

der auf Meinen Befehl von den betreffenden Behörden mit der mög-

lichsten Pünktlichkeit und mit aller Unbefangenheit und Unparteilich-

keit gepflogenen Untersuchung die von dem römischen Staatssecretär

Cardinal Consalvi im Mamen dm heiL Vaiers bei meiner GesandttMshaft

>) Rom, 10. Sept. 1816 Appoajri. Ueber MoraiidL Let inünmiatioiiB qne
la cour de Home »' est procur^e« »nr 1' individue en question, ne parlent rien

uioins '['i' «Ml Ha faveur. 11 a elc dopeiut comrae un homnie profe.Hsiint des prin-

cipe« de reiigion tres suspecte, comme JaiiBeaiste proiioncee, et eleve trcn /.elf

du t'ameux profeaüeur Tamburim. On le dit genöralcmeat detesttj ä Mantoue, et

le Cardinal Cmealvi m* a temcigui Ba aurpriae de oe qne Sa Mi^. avoit donn^

Mm agrtment h oette aonüsation.

Ln reeeignemeiw, qae j' ai eos rar Horaadi soat Uen dtSinceDt de ceux

dont je viens de faire mention. On me l'a recmimande comme un tres digne

ecclesiaatique, et ou m' a prOveun (jir on consideration de la modiocrite de la

tortuue il detiirait dispeuii^ de 1* obligatiou de se rendre ä liome pour y etre

o^amill£ «t ooiuaor^. H est trea poaible que des iutngnuus et des euvieux uiuot

chereU k deaigrer aa repntalion pour empkiber la priooniaation.
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in Rom gegen die Grundsätze und Sitten des zum Hiscliof vou Slantiiü

ernannten Priesters Dominik Morandi aii<rol)raclitcn Klagen durch-

gäuj^jf^ unwahr befunden worden >'m<\ uml daher die volle Ueber-

/.i'uguiig luid Beruliigung vorhanden ist, dass Morandi als Oberhirt

meiner und Sr. päpstlichen Heiligkeit Erwartung ganz entsprechen

werde, so muss auf der Präsentation des Morandi zum Bischof von

Mantua und reap. auf der kirchlichen Bestätigung desselben bestanden

werden. Hiernacli werden Sie dem Cardinal Consalvi Meine (resin-

uungen zu eröffnen und den Erfolg bievon Mir bald tbuulichät anzu-

zeigen haben*.

Diesem Auftrage kam Metternich nach*. Graf Apponyi, da-

mals (ifsaudter in Rom, sendete in Folge davon einen Bericht

ein, wonach der heil. Vater, weil die von ihm gegen Morandi ange-

gebenen, auf Thatsachen gegründeten Bedenken weder widerlegt noch

durcli Anliihmng entgegengesetzter Beweise behoben worden sind,

keineswegs beruhigt sei, dass er von der Schädlichkeit der Oriindsütze

und den feindseligen Gesinnungen dieses Priesters gegen den heil. Stnlil

fest überzeugt, ihm die Bestätigung in der bischöflichen Würde tort-

währeud verweigert und erklärt, so sehr er bereit sei nnd selbst mit

Vergnügen jede Gelegenheit ergreife, den Wünschen des Kaisers zuvor-

zukommen, gebieten ihm doch lieligion und »iewissen auf seiner

W'eigerung zu beharren, weil es sich um den Oberhirten einer sehr

ausgedehnten Diöcese handelt , für dessen Lehre und Benehmen

Se. Heiligkeit sich als vor Gott verantwortlich betrachte. Metternich

sprach sich in dem Vortrage vom 12. Februar 1817 dahin aus: Da

jeder weitere Verrach itn gewöhnlichen Negociationswege wenig Hoff-

nimg durch diese ganz bestimmte Erklärung übrig lasse, so dürfte

seinem Dafürhalten nach die Sache einstweileu auf sich beruhen, bis

man sich über den Punkt der Heise der italienischen Bischöfe nach

Boni mit dem päpstlichen Stuhle einverstanden haben werde.

Der Kaiser stimmte dem Staatskanzler nicht bei. Die kuserliche

Kntschliessung vom 27. April 1817 besagt: Da ich keinen aus meinen

Unterthanen ohne durch eine gehörige Untersuchung erkannte Schuld

bestrafet wissen will, wie es mit Morandi der Fall wäre, um dessen

künftiges Glück und Ehre es sich hier handelt, so ist bei dem heil. Vater

mit Anführung dieser Ursachen darauf zu bestehen, dass das Betragen

und die Grundsätze des Beschuldigten in dem für solche Fälle vor-

geschriebenen Wege durch den canonischen, in Ermangelung des Mai-

länder Metropoliten von den zween ältesten Bischöfen der Lombardei

1) An Apponji 11. Januar 1817.
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abziitühreuden Process genau untersucht werde. Du« Resultat hieyon

ist mir bald thunlichst vorzulegen. Diesem geiuiiss werden »Sie dem

Cardinal Coiisalvi das Nöthige eröfl'nen zu lassen und den diesfÜlligen

Kriulg lUii- anzuzeigcu haben.

Den bisherigen Vertretern Oesterreichs beim Vaticau war es nicht

gelungen die Curie zu bewegen, den Wüu.scheu und Forderungen Ivech-

nung zu tragen, Lebzeltern machte sich zum Auwalt der röiiiisLhen

Ansichten und Apponyi sclicinfc in demselben Sinne gewirkt zu haben.

Die Ernennung des Fürsten Kau)jitz zum Botschalter erfolgte.

Die Instruction vom Mai 1817 wies denselben au, dem Papste

darzulegen, dass, wenn ein freundschaftlich vertrauliches VerhiUtuiss

mit dem Oberhaupte der Kirche dem wohlverstandenen Interesse jedes

katholischen Fürsten überhaupt angemessen sei, der Kaiser besonders

unter den gegenwärtigen Umständen, wo jede Uneinigkeit zwischen

Kirche und Stjiat unausbleiblich von üebelgesinnten zur Erreichung

ihrer Absichten benützt werden würde, aus voller üeber/eugung die

Äutiechterhaltung der Religion und Einigkeit mit dem Oberhaupte

der Kirche als eines der ersten und wichtigsten Interesseu der Monar-

chie betrachte. Der Botschafter sollte aber nicht minder auf die Ge-

fahren aufmerksam raachen, welche dem römischen Hofe bevorstünden,

wenn er auf den bisherigen Behauptungen unabänderlich beharren und

nicht vielmehr, wie der Kaiser von dessen Weisheit und Zuversicht

erwarte, zur Vereitelung der Pläne der Üebelgesinnten durch eine den

Zeitumständen angemessene kluge Nachgiebigkeit die Hand bieten

wollte, um sich über kirchliche Disciplinaranordnungen einzuverstehen,

welche ihrer Natur nach nicht zum Dogma gehören and bezüglich

deren eben darum in der Kirche von jeher nach Verschiedenheit der

Zeiten eine verschiedene Observanz stattgefunden habe. Die Haupt-

punkte, auf die es ankomme, seien das liecht der Ernennung der

Bischöfe in dem Qebiete der ehemaligen Kepubliken Venedig und

Kagusa und zweitens die Verbindlichkeit derselben sowie der lombar-

dischen Bischöfe, sich nach Kom zu verfiBgen, um dort die päpstliche

Bestätigung za erhalten. Es solle weder von einem Concordate, noch

überhaupt von irgendeiner die ganze österreichische Monarchie um-
fotsenden Stipulation die iiede sein, sondern es komme darauf an«

dass das allerhöchste Nominationsreoht zu allen Bisthümern in dem
gesammteu Umfange der ehaoaligen republikanischen venetianischen

und ragusanischen Gebiete ausnahmslos und ohne Unterschied, ob

dieses Emennungsrecht Tormals von der Republik oder Ton dem Papste

ausgeübt worden sei, auf immerwährende Zeiten sicher gestellt werde.

Hiedureh waren die Bedenken gehoben, welche bisher der päpstlichen
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CoDfirmation des Mxmngaoite Periusi ab Bischof von VioeiiBa und
des Conte Znppuu als Bischof too Bellano nnd Fdtre entgcgen-

studen.
Die Yerbindlidikeit der lomhardischen Bischöfe, sowie der in den

nunmehr mit der österreiehischen Monarchie Tereinigfcen nenen Ctelneten

Venedig nnd Bagusa emannien Bisobofe, sich nach Bom sa Terftgen,

um dort die päpstliche Oonfirmation zu erhalten, sei auf altem Her-

kommen gegrOndet, welches f&r die lomhaidiscfa^ Bischöfe durch die

zwischen Pius 71. und Kaiser Josef IL im Jahre 1784 abgeaehlooene

frenudsdhaftUche Üebereinkunft noch auadrficklich bestiMagt worden sei

Alle Vorsteniingan aber, welche bisher in Bom gemacht worden sind,

haben den erwünschten Erfolg nicht herroigeli^ht, iheils weil die

Fäpste Ton jeher die italienisehen Bischdfe als unter ihre unmit^lbare

Frimatie gestellt betrachten nnd aus dieser Ursache auf deren Lehre

und Benehmen besonders au&ichtig sind, iheils weil dermalen, wo
Italien dnreh längere Zeit allen Irrlehren und Irrthümem eines revo-

lutionären Znstaudes mehr als jede» andere Land preisgegeljen war,

diese besondere Aufsicht dem päpstlichen Hofe notwemlit^er und dring-

licher als je er.seheiiit. Die Negociation wird ausserdem noch durch

den UmstiiüJ ersieh wert, dass eiuerseit.s eine Nachgiebigkeit von Seite

des Fa])stes zweifellos auch die übrigen italienischen Kegieruugeu

:

l'iemont, Tosc^na, den König beider Sicilieu u. s. w., welche sich in

dem nämlichen Falle befinden, veranlassen würde, eine gleiche Begün-

stigung au/nsprechen , und dasa es anderseits, wenn dieser Umstand

etwa beuützt werden wollte, diese Kegierungen gleich jetzt zu einem

gleichzeitigen Schritte iu Rom zu bewegen, um auf solche Art des

Erfolges gewisser zu sein und das Gehässige nicht ganz allein auf

Oesterreich zu belassen^ schwerlich eine derselben sich dazu herbeilaisseu

würde, sondern jede von ihnen lieber den Ausgang der Verhandlung

mit Oesterreich abwarten werde, um sich darnach zu richten. Es

werde daher darauf ankommen, dass vorerst noch einmal Alles aufge-

l)oten werde, um den Zweck durch angemessene Vorstellungen zu er-

reichen, wenn aber dies abermals fruchtlos bleiben sollte, dem römi-

schen Hofe einen anderen Vortheil , wie z. iJ. die Zurückziehung der

öste rreichischen Garnisonen aus Ferr.uit und Cnmacchio anzubieten. Der

Botschafter wurde tür diesen Fall dazu ermächtigt mit der Bemerkung,

dass Seine Heiligkeit dadurch in den Stand gesetzt werde, seine Nach-

giebigkeit gegen Oesterreich bei den übrigen italienischen Fürsten aut

eine Art zu rechtfertigen, welche denselben jede Hoffnung auf gleiche

Behandlung benehmen würde. Der Papst würde sich durch eine Sti-

pulation verpflichten, allen, in dem lombardo-venetianischen Königreiche
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sowie in deu übrigen mit der österreichischen Monarchie veremigten

Gebietetheilen der Yormaligen Republiken Venedig und Sagosa von dem

Kaiser neu ernaauten und künftig /u ernennenden Ers- und Bischöfen

ausnahmslos die päpstliche Coufirmation, ohne sich deswegen nach Hom
SU verfügen, in der bei allen übrigen Erz- und Bischöfen der öster-

reichischen Monarchie üblichen Form zu ertheilen. Die unmittelbare

Folge hievon wäre, dass alle Bedenken beseitigt würden, welche bisher

der päpstlichen Confirmatiou des Grafen Gaisruck als Erzbischof von

Mailand, des Dun Emanuele Lodi als Bischof von Chiogga, des Priesters

Pagani als Bischof TOn Lodi und selbst des Priestern Morandi als

Bischof von Mantua entgegenstanden, insoweit sich der Letstere Tor-

läufig Uber dasjenige, was ihm von päpstÜcher Seite in Besog auf

Lehre, Geainnnngen und Wandel personlich zur Last gelegt Verden

will, ausgewiesen haben werde. Wäre ttber diese beiden Punkte ein-

mal mit dem papstliehen Hofe eine Verständigung herbdgef&hrt, so

hätte der Botsehafter nach reiflidier Erwägung aller ümstSnde mit

gehCnger Umsicht sn erforschen, ob der Papet nicht etwa gendgt

sein dürfte, statt einer darOber in gewShnlicher diplomatischer Form

aibsusdhliessenden üebereinknnft die Sache durch eine an den Kaiser

zu erlassenden BnUe sn erledigen.

Ein aiitlerer .sehr wichtiger in Rom /ai verliamk'luJer Gejjjt-ustaml

soi, dio aus doiii ^anzt u Luilauge der ("».sterreichischeii Monarchie für

Hulleu, Breven, Dispeiiseu jährlich nach Kom geheuden Taxen, hezüj^-

lich deren die kaiserliche Willeusmeinuug daliiu geht, dass hitlÜr ein

jährlich zu entricliteudes Aversalquautuin ausgeniittelt würde. Da

jedoch dieser Gegeustund die ganze Monarchie unifasst und es au eiiuMU

Anhaltspunkte tehlt, um auch nur den beiläufigen Betrag dieser Taxen

zu beurtheilen, so werde der Botscliafler erst in der Folge luit deu

uöthigeu Weisungen hierüber versehen werden.

Weitere Gegenstände, die in Kom zu betreiben sind, sind folgende:

Die päpstliche Sanetion der neuen Diöcesan-Eiutheilung in der Lom-

bardei und V'enedig, die Neur^piliemng der Diöcesen in Timl und

Vorarlberg, die Pruconisation des neu ernannten Erzbischo& von Salz-

burg mit Beibehaltung aller jener Vorrechte und Auszeichnnngen, welche

die Vorfahren desselben genossen haben. Der romisdie Hof scheint an

der Bestötigung dieser letzteren Torzfiglich deshalb Anstand zu nehmen,

weil der neue Encbischof nicht mehr wie Yormals vom Gapitel gewählt

werde, kein regierender Fürst wie seine Vorfahren sei und mit einer

sehr besiäuränkten Dotation nicht mehr im Stande sei, das erforderliche

äussere Ansehen zu behaupten.
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Fürst Kaunitz wurde auch durauf aufiuerksam gemacht, dass die

in den mit der österreichischen Mouarchie wieder vereinigkm italieni-

stlit II Provinzen erst ueulith t-rrolgte Publikation des in dcu übrifj^eu

Lünderu der Monarchie bereits seit ITH I bestelieiKlen Ehepateutes am
römischfu Hofe Aufsehen und Unzufriedenlieit erre^^t habe, diiss es

aber in dieser Hinsicht am angemessensten >ei, vorderhand jede im

Grunde zwecklose Discussion über diesen heikhclieu Gegenstand zu

vermeiden. Bei näherer Bekanntschaft mit den dortigen Geschäfts-

männern werde er sich überzeugen, dass bei so grosser Verschiedenheit

der Grandsätze es ebenso schwer sei, sich darülier zu einigen, als leichti

in der practischeD Anwendung wenn nicht Alles, doch das Meiste zu

erreich^ so lange nicht Dogmen, Glaubenslehren und Materien berührt

werden, In welchen der Papst nicht nachgebeu könne, ohne die Einig-

keit der seiner Obhut anTertraaten Lehre der katholischen Kirche zu

gefährden.

Fline schwierige Aufgabe wurde einetn Manne anvertraut, der anf

diesem Gebiete ein Neuling war und sich erst allmälig mit dem Com-

plexe der in Verluindlun<^ stehenden Fragen vertraut raachen musste.

Nach seiner Ankunft in Horn übergab Fürst Kaunitz dem Cardinal

Conaalvi eine Note, worin die ihm ertheilten Weisungen in fünf Punk-

ten zusammengefasst waren. Der Cardinal bemerkte, die Note komme
un^wartet, sie sei ausserordentlich dem Inhalte und der Form nadi,

der G^enstand erheische eine Zusammenberufuug eines GonaiBtoiiums

und reifliche Ueberlegung; er sei nicht in der Lage, eine impioTiaierte

Antwort sa gaben und mOsse es bedanem, daea die vom Papste aeit

Jahren erhobenen Klagen nicht mit einem Worte berührt seien, der

heil. Vater sei indeas bneit, in Verhandlung an treten, da er frennd-

schaftliche Besiehungen zu Oesterreich aufrecht erhalten wolle. Kaunitz

erwiderte, er sei ttberrosoht, dass Born Schwierigkeiten mache; Oester-

reich sei bereit, im Falle der römische Hof einwillige, einzelne Com-

missäre fbr Gommacchio und Ferrara zu ernennen statt Garnisonen

hinzuschicken, wozu es nach der Gongressacte berechtigt sei; beharre

der Papst auf seinem Widerstande, so könne dies zu einem Schisma

zwischen Oesterreich und Bom ftthren. Hierauf ConsaWi : Oesterreich

biete eine eigenthamliche Oompensation; der Fiepst könne nur auf sein

Gewissen und die Gesetze der Kirche BQcksicht nehmen ; man sei zur

Verhandlung bereit, aber Bom könne sich einem sie toIo, sie jubeo

nicht unterwerfen; die Drohung eines Schismas erschrecke nicht, bloss

tiefe BekOmmernis darob; Oesterreich möge viele Missbrfinohe besei-

tigen, die seit Josef H. sich eingeschlichen, so das Bhepatent, wogegen

Pius VI. und Pius VII. nie aufgehört haben zu protestieren; den sdwd-
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liehen Doctrineii, die man auf den Universitäten lehre, entgegentreten;

die Schwierigkeiten, welche einer Verbindung des Papstes mit den

Bischöfen in den Weg gelegt werden, beheben; die Extension des

Placets gewähren*).

Kaunitz war dem Cardinal nicht prewachaen. Er trat, wie in

einem Schriftetücke bemerkt wurde, den HUcksog an und verlangte

einige Concessionen fUr die Lebenszeit des Kuaen, Consalvi antwor-

tete kühl. Nach mühseligen Verliandlangen gelang es jedoch dem

Botschafter die Auafertignng einer Bullem erlangen, worin das lande»-

berrlidie l^echt des jeweiligen Herrschers von Oesterreich, den Patriar-

chen von Venedigs sowie sämmtliche Erzbischöfe und Bischöfe im

gesammten Umfange der ehemaligen Republiken von Venedig und

Bagnsa, soweit sie der österreichischen Monarohie einverleibt »ind, au

ernennen, vnn Seite des päpstlichen Hofes anerkannt wird -V

In Wien begrUsste man das Zugeständnis als einen Erfolg. Hatte

doch Josef II. während der Anwesenheit des Paptes Pius VI. für die

danwligeu lombardischen Gebiete die Erfüllung einer gleiohm Forde-

rung nicht erlangen können und sich deshalb zur Reise nach Rom
entschlossen, wo es erst gelang, die Con?entio amioabilis am 20. Ja-

nuar 1785 abzuscbliessen, weüdie als ein so wiehtiges Werk angesehen

worde, dasa beide SooTerane die Uebereinkunft eigenhändig unterzeich-

neten. Allein die YerSffeiitUchnng der papstlichen Bulle wurde nicht

angezeigt gehalten, da die Ausdrucke mit dem stets hehaapteten Ghnind-

satze, dass das Nominationsrecht auf alle Bisthfimer der Monarchie

unter die Majestatsreehte gehöre, nicht im Einklänge standen. Die Bnlle

sollte, sowie die josefinische Uebereinkanft den Acten beigel^t werden

und bei eiuer etwaigen Nomination, ohne derselben Erwähnung zu

machen, vorgegangen werden. Kaunitz erhielt den Auftrag, dem Papste

die «Dauknehmigkeit' des Kaisers zn erkennen «n geben, ein Gabinets-

schreiben an den Papst sollte jedoch nicht erlassen werden, weil man
nicht Yeriueiden könnte, die bemängelten Ausdrucke der Bnlle zu er-

') Pn'ciH des ncgotiutions qtii ont eil Heu aux mois de Jnin et de Juillct

IS47 entre la Cour de Vjenne et cpIIp de Rome (von (ient/). Am 13. Juli schrieb

KaiiDitz nach Wien: — j' ai iiequis 1' intime convictiori que pour reusair ii cette

Goar — ^ il faat worifier infiniment plus que ne nmt ce qne I* obtint. On n* a

pai oubU^ an aeol des prindpes da moyen dg«; ilt aont inunoables et o*ett Iii

pour lei Romains le rocher de la i'oi sur leqael l'^glise reposc. On sc tjüt

qtiolqiioH tbifl. iiiuiss (\hs que r occasion h' oh ]>rt'j'onte, on cherche ä fn profiter

pour atlcrniir 1' auiorite papale et pour reprimer les droits tetuporels des

isuuverains.

«) Berieht vom 4. OeCober 1817.
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wäliTH'ii, was nur unangeuehme Dissrnssionen über Grundsätzr lierl>ei-

fUlireu würde, ül)er welche es schwer seiu dürfte, sich jemals mit dem
päpstlichen Hofe zu vereiiicu Auch wurde als eiu Maugel der Bulle

bezeichnet, dass über die Ernennung der Mitglieder des Dom-Kapitels

nichts gesagt war, da es in der österreichischeu Monarchie nicht üblich

sei, dass, wenn der Landesherr die Bischöfe ernenne, die Domherren

Tom Papste ernannt werden. Dagegen gelang es trotz aller An-

strengongem nicht, für die venetianischen Bischöfe deu Dispens von

der Heise nach Rom zn erlangen. Kannits entschuldigte sich nicht

mehr erreicht su haben.

Rome, 17 Janvier 1818.

Je legrette infiniment qne la tenenr de la Balle n' ait paa ^tä teile

qa*on aoroit pu la deviner; je puis avoir Thouneur d*assnrer Votre

Altesse qu'elle est pour le principe et pour la forme tellement con-

traire a ma fa^n de voir et ^ tont ce qui j'ai entendu enseigner

lorsqoeje faisois mes etudes a TUniversit^ de Vienne, que s^il y avoit

en moyen de Tobtenir d*une autre faqon et daus d'autres termes,

j'en aoTois ^te infiniment charm^, mais on a dejä tant de peines a

empörter les qnestions de £»it &oette coor-ci, qu'il fant n^ssairement

abandonner les formes qne les corialistes Komaina regardent comme

la sauTe garde des droits dn pape, et dont le soaverain se tire too-

jonrs en modifiant le piatot Bq^nm comme on Yient de le faire

in easn.

La teneor originaire de la Bolle ^tait enoore bien plns oontraire

aux droits inhärent de la Gonronne, et je dois nniqaement an Gar*

dinal OonsalTi qne T Obligation des E^Sques k nommer de se rendre

& la Tille sainte n*y alt pas ^t^ noateUement ^nonoee, oomme eile

de Toit rstie dans le projet de r^daction dress^ par la daterie.

II ne m*a pas ^chapp^ qn*il anroit 4U opportun de iaiie entrer

dans cctte m£me Bnlle le droit de nomination aus digniWs dhapttales

des Sieges en qncstiou, et bien qne 1* ordre exprte ne m*en fut pas

parTenn encore j*en parlai an Cardinal Gonsaln dans le tems, mais

Sans en obienir antra chose qu'un refus positif, et je fos si aise

d^obtenir la Bnlle principale que je ne cms pas devoir insister oet

«gard, d*autant plus que je savois par monsienr le oonseiller de Jostel,

que sa Mijeste Imp. ezereoit le droit de fait dans toutes les eglises en

question, je n'anrois meme fait ancnne demarcbe ft cet egard d*aprte

Pavis dn dit conseiller, si la d^peche do 1. Sept. n*en aToit point port^

renjonction positive.

•) An Kannits 2G. Decenber 1817 und ein andatierter Vortrag. -
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Die Yerhiindlaiigeii achritteD laugsam vor. Rom erhob die For-

derung , dass iioch neue Präaeniatioiisbriefe für die Teuetiaiiisobea

Bischöfe ausgeiertigfe aud mit einem spateren Datum als jenem der

Bulle versehen werden sollten. In Wien wünschte man , dass dek

Papst ohne Präjudiz fUr die Zukunft darauf versiebte. Endlidi gelang

es dem Fürsten Kaunitz, düeaes Zugestäudniss zu erringen; Gonsaln

willigte ein und sagte uur aus Bücksicht für Metternich zn^). Es

seheiut, dan es Consalvi nicht leicht wurde, die Zastinimung des heil.

Vaters zu erlangen*). Auch eine Herabminderung der Taxen gestand

die Curie von 10.000 auf 2000 ficus zu 3). Kaunitz erhielt die Weisung,

da jede weitere Discossion mit dem römischen Hofe über die Frage

wegen der Heise der neu ernannten lombardisch-venetianischen Bischöfe

nach Bom, zwecklos nnd ttberflfissig sein würde, sich künftig darauf zn

beschranken^ dem heiligen Vater sowohl als dem Cardinal Consalvi« wenn

sieh hieza Yon selbst eine sehiekliehe Gelegenheit darbiete, anf die

Gefahren nnd Näcbtheile anfmerksam za machen, welche ans der ibrt-

wShrenden Behanptong des BSmisdien Hofes, den Tom Kaiser seit

langer Zeit ernannten lombardisch -Tenetianisehen Bischdfen die Apo^

stolische BeatSiigang nidit eher zn ertheilen, als bis sich selbe eigens

dasn nadi Bom TecfUgen, nothwendig entstehen müssen nnd entstehen

werden, und worftber die Verantwortliehkeit sowohl in Ansehung' der

Gewissensfrage, als des zeitUehen daians nothwendig entgehenden

Anfsehens auf Se; Pl^ratliche Heiligkeit zurOekfidle* Dass die letitere

Betrachtung in dem gegenwärtigen Augenblick ron grSsster Wichtig-

keit sei, ktane dem einsichtsToIlen Ermessen des Oardinals Comsalfi

unmöglich entgehen *). Die Curie blieb unerbittlich, und man musste

sich schliesslich nach langwierigen Verhandlungen begnügen, dass der

H. Vater einwilligte, einseben BisdiÖfen unter besonderen Verhält-

nissen die Beise nach Bom an erlassen*).

*) Kanniti so Ifettttnidi 17. Januar 1818.

^ In einer Zuschrift ConaalTis an Kannits, welohe .dieier am 7. Feb. 1818

naeh Wien sendete heint ei: che par un paHaoolare riguardo veno ranguala

Peraona della Maesta aua non exige ana nuova speditione delle lettoie.

3) 21. Februar 1818 Kaunitz an Metternich.

) An Kaunitz 18. Mai 1818.

*) Eine kaiserl. Resolution, Florenz, LI. Juli 1810, besagt«:

Maehdem ioh mieh entachlOBaen habe, die Teimög der Con¥eniio amicabilia

awiachen dem Kaiser Josef nnd dem heiligen Stahl sngeatandMie Reise der ita>

Uemschen Bischöfe zur Confirmation nacb Rom ebenfalls an gestatten, ao ist von

non an den folgenden GrundHät/pn (romiiss zu bandeln.

1. Die ernannten lombardiscbeu BiHchöfe haben in lliesi ihre Confirmation

in Rom zn erlialten. Sollten aicb unt«r selben alte, gebrechliche, unbe-
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Zwi.scheu Metteniicli und dem Staatssecretär Consalvi fand ein

lebhafter Briefwechsel statt, der die brennenden politischen Fragen des

Tage» und die zwischen Oesterreich und Uora schwebenden kirchlichen

Angclp^fnheiteu zum Inhalte hatte. Beide Männer waren l>estrebt.

eine Begleichung herbeizuführen, allein Metternich drang, wie wir

gesehen, mit seinen Ansichten nicht durch. Der Kaiser war an und

für sich nicht geneigt, von seinen landesfürstlichen Hechten, die er

als ein anvertrautes Gut seiner Ueberzeugnn<r nach überkommen hatte,

abzulassen, und seine Hathgeber bestärkten ihn in seiner Haltung den

Ansichten des Staalskanzlers gegenüber, und wenn Consalyi persönlich

geneigt sein mochte, manchem Wunsche Oesterreichs Bechnung so

tragen, er war nicht mächtig genug, den Widerstand der Gegner zn

besiegeD. Cardinal Consalvi konnte in einem Bhefe an Metternich

mit Tollem Hechte sagen, dasa er Oesterreich so sehr ergebe sei, als

es der Chef des Ministeriums des papstlichen Stahles seinem Amte

nach sein kann, und gewiss hätte er nicht minder aofiriohtig gewUnscbti

die Hindernisse zu beheben, die dem Botschafter EannÜB entgegen*

gestellt wurden, weil er die Meinung theilte, dass die vollkommene

Eintracht zwischen dem römischen und österreichischen Hofe zur Er-

haltung der Ruhe in Italien und zur AufrechterbaUnng der p^ietlidien

Regierung selbst wesentlich nothwendig sei

Bs war die Absicht des Staatskanzlers bereits 1817 nach Rom za

gehen, um durch seine persönliche Intervention die noch schwebenden

kirchlichen Angel^enheiten au bereinigen. Während seiner Anwesen*

heit in Florenz entschloss er sich jedoch von der ihm ertiieUten kaiser-

lichen Erlaubnis keinen Qebraueh su machen. GomsalTi bedauerte es,

dass der 5aterreichisehe Staatsmann seine Blickreise antrat and anf

den Besuch Borns verzicfatete. Anch der Papst wünschte lebhaft flen

mittelte oder solche befinden, denen aus anderen Ursachen oder
wegen ihrer Gesnndheit die Reise nach Rom unmöglich seyn
6der Hchwer t'iulo, so haben sie sieh nach Rom zu wenden, um die Dis-

pensation fUr die Reise nachzuKUchen, zugleich aber il i La n il i< s < e ) I e

davon zu v er a t & nd i lt o n , d a nii t ihr Gesuch durch meine Boi-

se hnl't in Rom n n f it» t ü t t werde.

2. Dieselbe liejj;( 1 gilt für jene Bischöfe, welche zur Steit der Republik der

Reise nsdi Rom eboifalls unterlsgea.

3w In den oben enriUmten Verhinderungsf&llen sind daher dietelhen stets

meiner Kotschaft in Rom anzuzeigen, damit sie das Dispensationsgi'Kurh der

Rischot'»' mit ilna /workmäsuigste nnf^THtützc. Die genperrf gpdruckt**n Wort*

sind «lein von Metternich abgefaüBien ^>cbriftAtücke vom Kaiser eigeubfindig

beigefQgt.

>) Nscbgelnssene Schriften III, 79.
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Besuch des österreichischen Staatsmuuues Ein J;ihr später machte

Metternich dem Cardiual die Anzeige, dass der Kaiser im nächsten

Jahre Korn zu besuclieu gedenke, um ein bereits frilher gegebeues

Versprechen einzulösen

In eiuera Briefe von Gentz wird die Ursache der Verzögeruug in

Korn dem Einflüsse einer antikatholisch gesinnten Partei zugeschrieben,

und um diesen Verdacht zu zerstreuen wurde die Heise beschlossen.

In Wien, bemerkt Gentz weiter, habe der Entschluss des Kaisers Un-

zufriedenheit erregt; Metternich würde dieselbe gehindert haben, wenu
es in seiner Macht gestanden hätte 3).

lieber den Inhalt der Hesprechungen zwischen dem Kaiser uud

dem Papste sind wir nicht unterrichtet. Gentz bemerkt in einem

S'jhreiben au Caradja. zwischen Consalvi und Metternich sei im vorhinein

festgestellt worden, dass während der Anwesenheit des Kaisers von

politischen Geschäften nicht gesprochen werden dürfe. Ueber die

kirchlichen Angelegenheiten wurde wohl verhandelt, der Papst konnte

aber damals von dem Kaiser das Venprechen, in der Eh^^esetsgebong

eine Aendemng vorzunehmen, wie es scheint, nicht erlangen, und was

Morandi anbelangt, erwartete man in Wien, dass es dem Einflösse des

Monardhsn gelingen dürfte, die Zustimmung des Papstes zum Bischof

m erUmgen«). Hierin hatte man sich getäuscht Nach der Kttckkehr

*) Consalvi an Metteruicii, li. Juli 1817. Kaunitz berichtet am 16. Juli

1817: qoe Sa SsinteUS mement pein^ qae rurivte de Votre Alteese ifi üent

k de» difBcnltfii höre da la porUe du 8. Sihge ae pouvait point noni sccorder

la ooDoeeeion relative a V appel de» öveques italie&» Boue et •* ea remefttoit

ponr les siiitea a 1' aide de tont puissant.

») Mettcrniib au ("onsalvi, Aachen 17. Octobcr 1818.

^) In einem iSchreibeu von Gentz an Caradja heisst ea: Les homnies le«

phi8 ^dair^ de la Monarchie 6toieut persuad^s qiie non seulenieut la bonne

politiqn^ msis eneoxe des motifB da ordre bien superieur, des motife irha puie-

eaiii dans une öpoqne de d^moraliHklioa gtubnü» et de hoeaee eflMnd pr£*eri-

voient & la Coor d* Aatriche, de t^moigner au Pape des sentimens d' amitie, de
eenfiance et de rpP]>eot, de lee moutrer m§me ä döcoavert toates lee foie qne

l* owasion s' eii pn-aeutoit.

*) Bezüglich der Prucouisierung de» Murandi aU Biscbot von Mantua beiist

ee in eioem SehrifMAdEe vom Jalne 1819, betitelt: Gegemtttade, welehe wUnead
der AUerhOoheten Anweienheit in Born so verhandeln sein dflxften: »Der Heilige

Vater kann nicht zweifeln, dass Euere Majestät nie auf der IMconinerang einee

Biicbofes br-stobtMi worden, desftpn Unwürdigkeit erwiesen worden. Da dies jedoch

bei Morandi nicht der Fall ist, die Würde Euerer Majest&t aber nicht znla'<nt,

eine mit Gewissenhaftigkeit vorgenommene Noraination /.urilck/.unchmen, ao

dQrilen AUerhSclutdieaelben mit dem Heiligen Vater hierüber persüoUcbe Kuck-

piache so pflegen geruhen nnd dem Fapete ale Coneilialionemittel die Ver*

84«
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des Moiuiichen verhandelte Apponyi mit der Curie ohne Erfolg. Die

mit der strengsten Unj)arkilichkeit vürgeMoninieuu Erneunuiig faud

nicht die Zustiinmuug des l'apates. Auch des Enieuiuiii*:^ .Topelli'a

zum Bischof wurde beanständet*). Morandi begab sich im Jaiire

1821 nach lloin, um dort Rede und Antwort zu stehen, der Papst

wurde nicht andern Sinnes, da man ihn des Jansenismus und der

Simonie beschuldigte. Moraudi wendete sich mit der Bitte an den

Kaiser, ihm eine Abtei zu gewähren und auf seinen bischöflichen Sitz

Tcrzichten zu dürfen.

Auch über die Besetzung einiger biscböfliehen Stühle scheiueu zwi-

schen dem Kaiser und dem Papste Besprechungen stattgefunden zu

haben. So überBrtinu und Muukacs. Am wichtigsten war die Salzburger

Frage. Nachdem die Aufstellung des Grafen v. Firraian als Admini8tratf)r

des Er/Jtisthums Salzburg die päpstliche Sanction erhalten hatte,

waren die Verhandlnnf?eti über die Aufrechterhaltuug der alten Pri-

vilegien des Salzburger Erzbisthums dahin gediehen, dass der Heil.

Vater erklärte, alle Vorrechte und Privilegien ohne Ausnahrae aner-

kennen zu wollen, wenn die Wahl des Er/bischofes wie bisher dem

Capitel, die Ernennung seiner Sutfragane, der Bischöfe von Gurk,

Seckau und Lavant aber dem Erzbiscbofe überlastieu würde. Wollte

aber der Kaiser sich für die Zukunft das liecht, den Erzbischof von

Salzbarg und seine Sujffragane zu ernennen, vorbehalten, so könuteu

die alten Privilegien nicht weiter fortbestehen. ,Da nun die voll-

wichtigsten Gründe dafür sprechen, dass der Alternative der Aufrecht-

erbaltung der Prärogative des Erzbisthums der Vorzug g^peben werde,

so soll der Kaiser dem Heiligen Vater eroffnen, heisst es in einer f&r

den Kaiser ausgearbeiteten Denksdirift, in der UebeRfiOgong, da88 diese

Wahl auch Seiner päpstlichen Heiligkeit die angenehmere sein dürfte,

dass der Kaiser in die Aufrechterhaltung gedachter Alternative zu wil-

ligen geruhe, nur t;ind(^ er es fUr nothwendig, hinsichtlich der ße-

aetzang des Capitels jene Abänderungen zu treffen, welche die ver-

änderten Umetande Qniunganglioh erheischen, nnd sich daher alt

setKung des Morandi auf «in aadens erledigtes Bisthafli der lombaidisoh^vene*

taaniseben PiKtvinseii voneUageiL Dadarcb würde eineneits die Eraeomuig

Euerer Mmjettftt anfrecht erhalten, anderurseita aber fiir die bcHonderen Rück»

Hichton, welche der Abneigung des Heiligen Yatei-s, den Morandi als bischof von

Mantiiii /n confirmieren, zu Grunde liegen können, die thunliche Deferenz ge-

zeigt, /.ngh'icli würde auf diese VVeiee Monmdi seihat, dessen persönliches An-

sehen durch die bisherigf^n Vorgänge in den Äugen der 0ittOeHUien von Ifaatoa

oompiomitfeierk worden, geaofaoni.

*) Instruction Sa Apponyi Sept 1820.
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WiederbenteUer des Gapitek durch groaBmflUiige Dotierong desselben

die Bruenimiig der Mitglieder Tonobehalieii.

Alle Versadi^ um dem Kaiser das Brnennungsiecht des En-
bisehob Toa Salsbnig sowohl als seiner Suffragone m erwirken, ohne

auf alle alten FriTÜegien des Erabiscfaofii Vendchi zo leisten, waren

bisher fniehtloB (^blieben. Politische Bftcksiehten Ton Widitigkeit

waren kisschlaggebend, hieraof sa bdiarren und nur im ftossersten

Falle iiachsugeben. Da . das Erzbistfaum Salzburg durch die Sncnluri«

sation und durch seine Yereimgung mit Oeeteneieh aufgehSrt, einen

unabhängigen Staat zn bilden, so wurde dasselbe durch Ueberlassung

des Eraennuagsrecfates an den Kaiser den ttbiigen Erzbisthfimern

gleichgestellt, wo dieses Becht auaschliesslioh dem Landesherm zustand.

Das Gapitel selbst konnte die Wahlbefugnis nicht ausprcchen, indem

es durch die SSeularisation au%el0st worden und eine neue Stiftung

und Dotierung erforderlieh war. Wenn dem Domcapitel das Becht

blieb, den Brzbischof zu wSUen, so war anzunehmen, class die Wahl

jederzeit auf ein Milglied des Domcapitels fifdlen und die Gel^nbeit,

verdiente Bischdfe ans dem ganzen Umfange der Iftonarehie auf das

Enbisthum zu befördern, Terloren gehen würde. Auch wurde befUrehtet,

dass der r0mische Hof diese Wahlbefognis als ein Mittel zur Erlan-

gung eines grösseren Einflusses auf das CSi^itel und somit auf die

Wahl selbst zu benützen suchen werde.

Besonderes Gewicht wurde auf die PriTilegien des Salzburger

Erzbisthoms gelegt. Diese Privilegien bestanden nünilich ausser einer

sehr ausgedehnten Metropolitaujurisdictiou und der in ihrer Art ein-

zigen Prärogative, drei Siiffraguue nicht nur zu ernennen, sondern

auch ohne alle Intervention des päpstlidieu Stuhles zu tonfirmieren,

in dem Titel eines l'nnuis von ganz Deutschlaud, m der Würde rines

päpstliche 11 I.egaten, welche ihm ebenfalls grosse Vorrechte vor audereu

Metropoliten gibt, endlich in der Cardinalskleidung. D;w seit den

ältejifceu Zeiten von den Erzbi^^cllö^eu von Salzburg mit Beistimmuug

des päpstlichen Stuhles ausgeübte Recht, drei Suffragane selbst zu

coufirmicreu, gewährte der Salzburger Kirche dadurch, dms e.s ihr ein

von jeher ausschliesslich des Papste vorbehaltenes Vorrecht eiuräunite,

den Vorrang vor allen übrigen Metropolitankirchen der ganzen ka-

tholischen Christenheit und es wurde lebhaft gewünscht, das einzige

überbleibende Denkmal der ursprünglich säinmtlichen Metropoliten zuge-

standenen Rechte aufrcchtzuhalteu. Diesen hiihcren Kücksichteu sollte

daher auch der Grundsatz der Gleichstellung des Er/histliumea Salz-

burg hinsichtlieh der Ernennung seines Erzbisdiots mit tlen übrigen

Erz- und BiäthQmern der Monarchie untergeordnet werden, beboudera,
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da es sich liit r nicht um clie Eintührung ein<'r Nfn«'rnn;jf, soudeni um
die ForUliiuer melirercr seit Jahrhunderten bestehender Vorrechte

handelte. , Die Ueberlassung des Wahlrechtes au das Capiti?!, welche

der römische Hof zur Bedingung der Fortdauer seiner Prärogative

macht, wäre zwar eine Ausnahme von der allgemeinen B^el, allein

sie ist nicht die einsige, denn es besteht schon seit langer Zeit in

dem österreichischen Staate ein mit dem Wahlrechte seines Erzbischofin

Yenehenes Capitel, nämlich jenes von OlinUtz. Durch die Voräichten,

mit welchen bei den Wahlen durch die lande«fQntliche Hofcommissicm

das Jns supremae inspectionis et advocatiae atugeftbt wird, werden

bei denselben die von Seiten des Caj)itek zu besorgenden Missl)rüuche

nicht minder als der unsiemliche Einfluss, welchen der päpstliche Hof

auf die Wahl zu nehmen geneigt sein könnte, kräftig hintangehalten.

Auch habe die Erfahrung b^ dem Erzbisthume OhnQtz bemesen, du»
keine Ursache vorhanden war, die Ueberlaesong des Wahlrechtes an

das Capitel zu bedauern, welches stets würdige und dem Allerhöchsten

Hofe ergebene Prälaften anf diesen enbischöfliehen Site bemfiBn hat*.

lY.

Die Frage, inwiefeme Bhen iwieefaen Katholilran und Akatholikeii

stattfinden kSnnen, wurde im Jahre 1761 som ersten Haie zor Spnche

gebnMsht, als deli akatiiolische prenssiBefae Eriegi^fiaigeae in üngam
ansieddten, und dnrch Hofdeeret ?om 12. December 1761 wurde den-

selben gegen AuasteUung schriftlicher Reverse Uber die Kindererziehnug

in der katholischen Religion gestattet, katholische Prauenspcfsonen so

heiraten i). Trotz der Einwendungen des Tngn und KdniggrfitMr

Ordiuariates eigieug am 6. Dezember 1770 an das böhmische Gnber-

nium eine Weisung, dass den in Bdhmen angesiedelten ausländischen

akatholisehen Fabrikanten gestattet werde^ katholische Fhmen zn

heuraten, indem, wie es in dem Tortrage Tom 24. November 1770

heisst, solche Heiraten in dem grdasten Theile Deutschlands nach den

bestehenden Religions- und westphälisohen Friedensschlüssen nnd selbst

auch in dem Ssterreichischen Antheile von Schlesien auf Grund der

Altnmstadter Convention ohne Widerrede der Geistlichkeit gestattet

werde. In demselben Vortrage wurde hervorgehoben, dass ^das kirch-

liehe Redit je nach den Erfordernissen der StaatsnmstSnde, dann iu

FiUlen, welche res merae disdplinae betreffen und auf die GrundsStn

der Religion keinen Einfluss haben, von der weltlichen Madil jene

') Daä Uuidecret werde erlastien iu Kärnten, Krain, äteiermark, QQn untl

Oesterreich ob d. Enxu.
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liestiiuuiuug und uüthigeuiullä auch uüthigti Eiuschmnkuug erbaltüii

Am 20. März 1770 legte die uiederÖsterreiche Hegierung eineu

Hericlit des Pu.ssauischeu Consistoriurns über die in der Cottoufahrik

zu Friedau befindlichen akatliüliachen Arbeiter vor. Der uieder-

öaterr. Uegieruug sei zu bemerken, lautet die Erk'diguug vom 27. April

1770, dass die Kaiserin bewilligt, dass, sowie es bereits im Königreiche

liöhmen Ix'obachtet werde, auch hierlauds den geduldeten akatholiachen

Fabrikautcn, Professionisteu, Haudelsleuten und ihren Factoren zwar

nicht generaliter, aber pro ciisibus specificia und auf jedes nialigesi Ein-

schreiten des n.-ö. Commerzconsejises die Erlaubnis, katholische Weibs-

personen ehelichen zu dürfen, unter uachsteheudeu Modalitäten er-

theilt werde. ISie müssten sich verpflichten durch Handunterschritt

und Petycliaft, die Kinder iu der katholischen Religion zu erziehen,

ferner mit Haud und Mund angeloben, sich gegen die katholische

lieligiou ganz unanstössig aufzuführen, daher die katholische Ehegattin

und die Kinder in der Ausübung der katliolischeu Religion keines-

/u hindern, noch l)esc]iwerlich zu machen, noch weniger, dieselben zu

vertüiireu und zur Aiiualime einer anderen Religiou oder der eigenen

zu verleiten. Ein hidcher Acatholicus sei zu verhalten, vorher bei dem
Magistrate oder der Ortsobrigkeit, welcher die katholische Weibsperson

untergeben ist, eine seinem Vermögen angemessene und aaf alle Falle

zur Unterhaltung seines künftigen Eheweibes und seiner Kinder hin-

feicbeude Realcautiou and Sicherheit auszustellen und in Ermanglung

einer Schrift mit einem körperlichen £ide zu bekräftigen, dass er sein

Eheweib nnd die mit demselbem enBengten Kinder unter keinerlei

Yorwand tx» den Erblanden hiuwcgfuhren, dass er dieselbe nicht

Terlassen und noch weniger sich bei einem unkatholischen Consistorio

Yon derselben scheiden lassen werde, noch auch, so lange sie lebe, in

eine andere Ehe treten wolle. Die katholischen Seelsorger haben auf

derartige Eheleute eine wachsame Aufiucht zu führen, damit das katho-

lische Eheweib mit ihren Kindern von den katholischen Beligions-

Qbnugcn durch den akatholischen Mann, resp. Vater nicht abgelialten

werde. Im Dezember 1779 befiihl die Kaiserin Maria Theresia, dass

die L&uderstellen die Bewilligung zn derlei Ehen, aoch wenn die ge-

wöhnlichen BeYersalien beigebracht werden, zor allerhScfasten Ent-

scfaeidmig vonnlAgen hallen i).

') Vortrage vom 17. und 22. De/.enilwr \77U, ulierb. Ent8chlie88un>» rep.

17. und 25. Dezember 1779. — Die Verorduuug wurde iu Niederöatcireich,

Oestenmeh ob der Ernia, Steiermark, Kiraien, Krün, GOrz, Tirol, Vorder-

Osteneidi, Bdkmen, MSbreo, Schienen nnd Qalisien eilanren.
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An dieser Bestimmiuig wurde bis suin Jahre ITSI festgebalten.

Dnreh BniacblieBsung auf den Yortnig vom 25* Anglist 1781- wnrde

verfügt, dass TOn nun an deigleiehen BeTerse einsostellen sind. In

dem Yortragu Tom Septooiber 1781 erbat sieh die fioffcanslei

Srlintemngen nnd Befehle in Betreff der Tolerant und stellte dem

Monarchen Tor, dass der Inhalt dieser Bererae weder einen Begiemngs-

zwaDg noch eine Erschwerung der Bhe xa Folge habe und dadurch

die Anstüude der Copnlation yermieden wttrden. Hierauf erfolgte die

am 14. October reproducierte kaiserliche Bntschliessung : ,Bei den

uiifgehobeneu Reversulien hat es sein Verbleiben und ist Meiner er-

klärten Willensmeinung gemäss die Erziehung der Kinder in dieser

oder jener Religion der freiwilligen Einvernehmung und dem Ver-

gleich der Heirattudeii und küuftigeu Eittiu zu überlassen Infolge

dessen wurde au die Länderstelleu von Büliinen, Mähren, Schlesien,

Steiermark, Kärnten, Krain, Triest und Vorderösterreich, Tirol, Gali-

zieii, Oesterreich ob der Eiius in dem am 13. October 1781 erlassenen

TolerHii/putt ute die Bestimmung aufgenommen: ,Es hat von der Au.s-

Btellung der bisher gewöhnlich gewesenen Reverse bei Heiraten von

Seite der Acatholicorura wegen Erziehung ihrer erzeugenden Kinder

in der römiscli-katholischeu Religion von nun au gänzlich abzukommen,

da bei einem katholischen Vater nlle Kinder in der katholischen Re-

ligion sowohl von miiiiulichera als weiblichem Geschlechte ohne Au-

frage zu erziehen sind, welches als ein Prärogativuin der dominanten

Religion au/usehen ist, wohingegen bei einem protestautischen Vater

iiud einer katholischen Mutter sie dem < i eschlechte zu folgen haben*.

Diese Vorschrift fand einen solchen Anklang, dass sie zu dem üerücht^j

Aulass gab, man k()une sich durch Abfall von der katholischen Reli-

gion des höchsten Wohlgefallens und anderer Vorzüge und zeitlicher

Vortheile theilhaftig machen. Zur Widerlegung dieser Ansicht erschien

im April 17>^2 in Bödimen auf Grund eines Vortrages vom 15. Apnl

auf Allerhöchsten Befehl ein Circulare, worin es hiess: „Gleichwie die

Aufrechterlialtung der alleinseligmachenden katholischen Religion,

deren Aufnahme und Verbreitung, die nur durch üutejricht und wahre

Ueberzeugung am sichersten erreicht werden mag, unveränderlich

Sr. Majestät theuerste Pflicht und angelegentlichste Sorgfalt bleibt,

also würde auch AUerhöchstdero hindesTäterlicher Wunsch gewiss

immer dahin gerichtet sein, dass ohne Ausnahme dero UnterHianeu

eben dieser heiligen Religion, deren Beförderung Sr. Mi^estät so sehr

am Herzen liegt, aus freiwilliger Ueberzeugung anhangen nnd aof

dieaon sichersten Wege ihr Heil wirken möchten*

') Dieses Circulnrc wurde aucli in den Qbrigen PTomsea «if Qnuid def

Voxtcages TOm 20., rep. 2<i. April 1782 erlaaien.
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Bei Anweseuheit des Papstes Pins VT. in Wien hatten bokauiit-

lich zwisclieii demselben und dem Kaiser Verhandlungen stattgefunden.

Eine Aenderung der Ehegesetzgebung erfolgte nicht. Die AUerh.

Entschliessun^ vom 9. Mai 1782 besagte, dass bei den schon be-

stehenden Anordnuu;j;en keine weitere Verfügung nothwendig sei"'.

Im Jahre 1783 wurde in dem Vortrage vom 3. Juli (rep. am 12. Juli

1783) mit Hinweis auf das Goncilium von Trient, woroach kein aka-

tholischer Fastor eine katholische Person mit einer protestantischen

bei der Trauung eins^nen soll, es als ein Vorzug der herrschenden

katholischen Keligion geltend gemacht, dass bei den Ehen zwischen

Katholiken und Akatholiken die Copulation durch den katholischen

P£Mrrer zn yerrichten sei, weil aber die VerkUndigong solcher Ehen

TOU den Seelsorgern beider Theile geschehe, so wäre auf Verlangen

des akatholisohen Theilea so gettatten, dass der Pastor als Zeoge hei

der Einaegnung, welche von dem katholischen T*farrer vorzunehmen

ist, gegenwartig sei, soferne der akatholische Tbeil sich damit nicht

b^jnOgen und von dem Contracte abstehen wolle, solches suznlussen

gei, da dem Staate und dem geraeinen Wesen vollkommen gleich-

giltig sei, ob ein Unterthan mit diraer oder jeuer Unterthanin sich

vereheliche, und am 17. Jnli 1785 wurde an die Regierung in Oester-

reich ob der Enns und am 25. September 1788 an die Übrigen Lander-

stellen das Ndthige sur genanen Damacbaditong hinansgegehen. Als

spater einige Anstünde bei Trauungen wegen Ehehindemiseen sich

herausstelltent wurde dem Ülenis zur Pflicht gemacht, wenn kein An-

stand Torhanden sei, die Trauung unweigerlich forzunehmen.

Sauer Leopold n. lien am 9. April 1790 sSmmtliche Biscfadfe

anffordeni^ ihre allftUigen Beschwerden und YorsehlSge in Bezug auf

die in Beligions- und Kirchenangelegenheiten bestehenden landen

f&rstliehen Qeaetze und Yerordnungen Yorzulegeu. So zahlreich und

yerschieden auch diese Vorstellungen das Tokranzwesen und die Ehe-

') Aof Yollng der kaiaarlieben BätschlieMaogen in TokMunssiAeii winde
strenge gewacht, und als der Cardinal Er/.bischof von Wien die Verftffentlidiung

der Vorschrift nl»er den all'^'pnifinon ("tebrnuch dt-r Bibel erschweren wollte,

wurde in Fölge AUerh. Kiit.stlilieHsung die unterlassene Pnblinvtion gelu^rig ge-

ahndet und ihm zur Kundiuacbung ein Termin von drei Tagen anberaumt mit

dem Bedeoten, daM nach frnchtloflem Verlaufe dieses Termiiis mit Sperrung der

Tempoialieii vorgegangen werden werde. Vortrag TOm 19., rep. 80. Mal 1782.

Dorch Ilofdocret vom 13. Mai 1782 an alle Länderstellcn wurde festgesetet,

,daa« 8if h allf Orriinariatc über die an den CleruB gehörig kundgemachten allerh.

VerordniiiiL,Mu m publau= eccleaiaMticis von Kall /.u Fall mit den von all»!n

Klöstern und geistUcbea Personen gehurig recepiüaierlen Onginalcurreudeu bei

der Landesstelle anaweiflen mflssen*.

^ y i^ud by Google



538 Adolf Beer,

geseke betreffend waren, vornehriilich imrdd die Aufhebung der Spon-

aalien und der CiTilgeriditsbarlroit in Bhemoben gefordert Gegen die

Eheu zwischen haiholisefaen und niditkatholiBohen Personen erhob nur

der Bisehof ?on Oradisca und Triest, Philipp Graf Insaghi, Anstand

und stellte die Bitte, diese EShen zn untersagen, wenn nidit ganz be-

sonders wichtige, von Seiten^ der geistlichen und weltliofaen Obrigkeit

untersuchte und anerkannte Beweggrfinde Torli^n. Oardinal Migsnd

wies darauf hin, dass man von dem zwischen Josef IL und dem Papste

geschlossenen Vertrage willkürlich abgegangen sei, Beföhle kreuzten

sich mit Befehlen and die Bisch5fe nidit selten in Verlegenheit ge-

riethen denselben Folge zu leistea Diese Beschwerden wurden Ton der

geistlidien Hofcommission in Erwägaug gezogen und das Protokoll

vom 18. Deaember 1790 mit dem Vortrage des Obeisten Kanzlers

vom 31. Dezember dem Monarchen vorgelegt^). Die am 8. Februar

1791 herabgelangte kaiserliche Entschliessong ordnete an, dass, nach-

dem fiber das Ehepatent überhaupt so viele Klagen eingelangt seien,

dasselbe mit allen dazu gehörigen Artikeln von der geistlichen and

Compilationscommission zu untersuchen und eine Modificatton desselbeu

vorzuschlagen sei. Der Artikel über die Giltigkeit und Aufhebung

der Sponsalien ^ei besonders zu uiiter.suclit ii sowie jener, der von den

Dispcuseu liandelt, und festy-usetzeu, wann und wie solche statt haben

sollen. In drru Vortrage vom 20. Juni 17*.)1 wurde dargele^rL, d;isa

es überhaupt wichtig sei, den (leschäftskreis der Cieistliclikeit einzig

und allein auf die Verwaltun;^ des Hirteuauites nach seiner ursprüng-

lichen Hestinimung zu beschränken und ihr alle Gerichtsbarkeit iu

bürgerlichen Anixclegenheitcn zu entziehen, damit sie sich allmälig

überzeuge, dass üir Amt sich allein auf den lleligionsuuterricht, die

Ausspendung der Gilieiinni.sse und die Abhaltung des Gottesdienstes

beziehe, keineswegs aber zu irgendeiner äusserlichen Gewalt oder Ge-

richtsbarkeit berechtige. Wichtiger seien jedoch die Eheangelegeulieiteu,

welche von der Geistlichkeit ganz unaljhiingig zu machen und ihrer

natürlichen Behörde, nämlieh der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, zuzu-

IVihren unumgänglich nntliwendig sei. Der Vertrag, weKlier das

Sacrameut der Kh( voi aiisset/.f, sei ein Gegenstand der politiiclieii

r»esetzgebung und erhalte seine volle Giltigkeit lediglich von den

bürgerlichen Gesetzen, ehe noch das Sacraiiient hinzukommt, falle folglii h

in keiner Beziehung unter die geistliche (uwalt des Hirteuamtes.

Der Ehevertrag sei immer wesentlich vom Sacramente unterschieden

und müsse jedenfalls gesetzliche Giltigkeit haben und in seineu bür-

«) Veigl. Wolfagmbcr Card. Migaui Ö. 752.
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gerlicheu Folgen au und für sieb allemal gütig bleiben, wenn uiich

durch die kirchliche Einsegnung das Sacrament nicht dazukomme.

Die Kirche habe dies selbst früher durch langjährige Uebung bestätigt,

indem sie die zweite, dritte uiid fernere Ehe, welche von dem Pric^^ter

nicht eingesegnet wnrde, 90wie die matrimonia clandestina, tingeaehtet

sie von der Kirche verboten, folglich keine Sakramente waren, für

gültig gehalten und dieses erklart habe. Ist nun der £hevertnig an sich

selbst von dem Sacramente ganz unterschieden ond ein wesentlicher

Gegenstand der bOrgerlicheu Gerichtsbarkeit, so mOsse nothwendig

auch die Bestimmung der erforderlichen Vorbereitungen ond Bedin-

gungen, der Sponsalien, Yerk&ndigougen und KinderniHse ^an/ vou

dieser Gerichtsbarkeit abhängen. Wenn in dem canonischen Becbte

den Kirohenhierarohen Befugnisse in Bezog auf den Bhevertrag ein-

gerSomt werden, so seien dies willkttrlidie Anmaßungen, welche bloss

ihren Grund in den Isidoriaehen Decretalen haben. Die Entscheidungen

der Goncilien in Angelegenheiten der Ehe, eoferne dieaelbe ein bfliger*

Uefaer Vertrag ist^ können illr die Geistlichen ebenso wenig ein Becht

bqprilnden als dem LandesfAraten ein ihm aoslehendea Hecht eninehen,

da büigerliehe Yerfcrige nicht Qegenstinde des Glaubens sind, Aber

welche allein den Goncilien Urtheil nnd Entscheidung zukomme. Zur

Gerichtsbarkeit der Kirche gehöre die Ehe lediglich, soliMroe sie eiu

Sacrament ist, daher erhalte auch das geiitlicfae Hirtenamt erst dann

seine Anwendung dabei, wenn der bfirgerliche Vertrag schon ge-

schlossen ist und die Partei von der Priesterschaft durch erforderliche

Anleitung des Sacramentes und der damit verbundenen Gnade em-

pfänglich gemacht werde. IHes seien die GmndsStze, Uber welche die

Hofkandei im J. 1782 mit der damaligen Gesetaesaammlungs-Hof-

commiasion bei Bearbeitung des Eh^gesetzes fibereingekommen und

welche die Grenzen der politischen nnd geistlichen Maiiht iu Ehe-

augelegenheiten ebenao richtig bestimmen, als sie die einerseits dem
Staate, anderseits der Kirohe zuständigen Becbte vollkommen wahren

und allen gegenseitigen Eingriffen nnd daraus entstehenden Unord-

nungen steuern. Hienach hänge die Bestimmung der Giltigkeit oder

üngiltigkeit des Ehevertrages lediglich von der politischen Uadit ab,

welche daher auch allein Uber Sponsalien und Aufgebote, Ober ver-

bietende oder trennende EhehinderniBse die Normen ftstsetzm kann,

sowie der Kirohe und dem geistlichen Hirtenamte das Recht, den

Gläubigen, welche einen Ehevertrag eingegangen, die Vorbereitung

nnd Anleitung zum wQrdigen Empfange des Sacramentes vorzuschreiben

unbenommen und nnbeachränki bleibt. In einer Note der in Geset/.es-

sachen aufgestellten Hofcommissiou, welche dem Vortrage vom 30. April
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1791 bcilag, wird ausdrücklich bemerkt, ,das8 nebeu jenen Hiuder-

niasen, welche gegen den Khevertnit,' durch die politische Goset/.<,'ebung

bestimmt werden, durchaus kein weiteres aus einer anderen Ge^etz-

gebnug hergeleitetes Hindernis bestehen ktinne, weil sonst die Gesetz-

gebung selbst in Wirlersprüche zertallen würde*. Auch wurde hinzu-

gefügt, dass man früher den Zweifel gehabt habe, ol) nicht etwa wegen

eines zwischen dem Kaiser Josef II. und dem Papste geschlossenen

Vertrages eine allfallige Aenderuug in Bezug auf die verbotenen Grade

und die nachzusuchende Dispens erforderlich sein dürfte. Nachdem
aber durch die von der geheimen Hof- und Staatskauzlei mitgetheUtea

Actenstücke keine solche Verbindung zu entnehmen gewesen, so sei

auch keine Ursache Ton den Qnmdsatzen abzuweichen vorhanden.

Durch die Allerh. Eutschlieuong Tom 5. August 1791 wurde das Ein-

rathen der beiden Hofconimissionen genehmigt und sämratlichen

Läuderstellen am 6. September 1791 bedeutet, d;i>5s es bei den für die

Kheangelegeuheiten bestehenden Geeetisen im Wesentlichen sein un-

abänderliches Verbleiben haben müsse. Die Länderstellen erhielten

den Auftrag, diese Allerh. Entschliessung ohne weitere Knndnuchaog

einem jeden Bischöfe durch ein Decret bekannt zu machen.

föne Beschwerde erfolgte in den nächsten Jahren nicht. Im

J. 1801 stellte die oberkamtnerische Geistlidikeit die Bitte, dass die

Ehen zwischen Katholiken und Akatholiken nur imter 4 Bedingnngen

zugestanden werden mögen, nämlich a) wenn die Gefahr des Ab-

falles des katholisdien Theiles möglichst entfernt werde, h) wenn alle

Kinder in der katholischen Religion erzogen werden, c) wenn der

katholbche Theil Terspricht, alles au&nhieten, den akatholiscben

Theil der katholischen Kirche znzuAlhren, u. d.) wenn notfawendige

oder sehr wichtige UmstSnde die Ehe erheischen. Die vereinigte

Hofkanzlei beantragte Zurückweisung, da, nachdem kein Kirchens|inich

besteht« welcher diese Ehe verbietet, die Seelsorger die schon seit

vielen Jahren bestehenden landesfKrstlichen Gesetse mit schnldigem

Gehorsam befolgen nnd fortan derlei Verbindungen segnen sollen

Durch Allerh. Entschliessung Tom 19. Mftrz 1802 wurde dieses Gesuch

ein für alle Hai abgewiesen nnd der Geistlichkeit Aber diesen ohne

Yorwissen des Ordinariates und der Landesstelle gewagten Schritt das

höchste Hissfellen mit dem Beisatze ausgedrftckt, »dass es zur Ver-

hütung der gemischten Ehen und des hieraus entstehenden Abfalles

vom katiiolischen Glauben nur auf sie ankomme, unter Anleitung und

thStigen Mitwirkung de« Ordinariates Aber die grosse Gefehr der Ver-

<) Vortrug \9. Dezember 1801.

I k.
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fülirimg, welclier bei geraischteu P]hen der katholische Theil mit. seinen

Kindern ausi^eset/t sei, ihre Pfarrgenossen zweckmässig zu belehren

und ihnen derlei Ehen vorzüglich im Beichtstuhl abzuratheD, die-

jenigen aber, welche sich schon darin befinden, bei jeder Gelegenheit

durch einen gründlichen und kraftvollen Unterricht vor dem wirk-

lichen Abfalle sicherzustellen und zu bewahren, indem derlei Abfalle

in Kärnten nur dem Mangel eines echten und hinlänglichen Unter-

richtes in der katholischen Religion zugeschrieben werden müssten".

Aus dem Jahre 1811 liegt eine Verhandlung zwischen der ver-

einigten Hofkaiizlei und der Hof- und Staatskanzlei vor, worin die

den Bischöfen ertheilten päpstlichen Facultäten zum Behufe der Dis-

pensen bei Verwandten besprochen wurden und auch eine Beschrän-

kung von Seite Roms wegen der Ehen zwischen Katholiken und Aka-

tkoliken zur Sprache kam. Durch die Note vom 10. Januar 1811

wnrde der geheimen Hof- und Staatskauzlei erklärt, dasB eine der-

artige Beschränkung mit der österreichiadien Gesetzgebung im Wider-

i^rnche stelle; Verweigming der Dispensen von Seite der Regierung,

weil die Kirche die gemischten Ehen detestiert, wäre ein Eingriff in

die Toleranzgesetze und die Bischöfe würden dadurch über die Zu-

lässigkeit solcher Ehen in Zweifel geseUt werden; es sei daher djem

Nuntius zu erwidern, dass die angetragene Beschränkung nicht au-

lassig sei.

Am 1. Januar 1812 trat das neue bürgerliche Gesetzbuch in

Wirksamkeit und bald darauf langte ein Einschreiten des \Vieuer

fursterzbischüflichen Consistoriunis ein, damit das von dem EhererJhte

handelnde zweite HauptstUck des. allgemeinen bürgerlichen Gesetz-

buches besonders der verschiedenen Abweichungen wegen, welche durch

dieses neue Gesetz von den früheren Shegesetzen vwanlasst worden,

eigens in Druck gelegt werde. Dem wurde Folge gegeben und durch

Hofdeeret vom 13. October 1812 alle Seelsorger in Böhmen, Miihren,

Qaliaien, Steiermark, NiederSsterreich, Oesterreich ob der Bnns mit

ibcemplaren unentgeltlich betbeiü In den neu «erworbenen Provinzen

wurde dieses Sheg«setz durdi das Patent vom 20* April 1815 ein-

geftlhrt

Die Curie f&hrte hierüber Klage und Cardinal Consalvi berührte

in den Verhandlungen, welehe seit 1816 über die fiesetsung der bi-

sehdfliehen Sitae in den lombardtsch-TenetianiBdien Gebieten statt-

fiinden, an wiederholten Malen diesen Gegenstand« In der Staats-

kaaalei wurde eine Vereinbarung mit Born angestrebt, wobei auch die

Eheangelegenheiten geregelt werden sollen.
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„Wenn man nicht gewagte Sätze'S heisst es in einem wahr-

scheinlicli 1810 abget'assten Schriftstücke „wie sie hie und da Ton

Professoren auf Universitäten gelehrt werden, als Grundlagen des

juris princii)is circa sacra anerkennen will, so sollte sich dieses Recht

in der gegenwärtigen Lage der Dinge eigentlich auf Rechte be-

schriiuken, welche dem Regenten entweder von dem päpstlichen Stuhle

freiwillig zugestanden oder aber durch Verträge und Decretalen er-

worben worden sind. Am allerwenigsten scheint der Augenblick für

eine willkürliche Ausdehnung dieser Hechte in dem lombardisch-vene-

tianiachen Königreiche, welches auch in dieser Hinsicht, wie in .so

vielen anderen noch lange Zeit eine eigene Beliandluni; räthlich iiiiicheu

wird, günstig zu sein. Es wird indessen von des Kaisers Gutlietinden

abhängen, mittelst Irenudschaftlicher Unterhandlung mit dem Uher-

Imnpte der Kirche den grössten Theil der Befuguisse zu erhalten,

welche uothwendig sein dürften, um die österreichische Gesetzgebung

mit der katholischen Kirche in Einklang zu bringen und hiedurch

jedes von allen Gutgesinnten stets beklagte MiasTerhiUtuis zwisehen

Thron und Altar zu heseitigea*^

,,Die aufgestellten Lehren Yon dem Rechte der Landesf&rstea in

Ehesachen möchten mehr oder weniger ihre Anwendang finden, wenn

sich die Regiemng begnügte, das Rand der Mie bloss auf den bürger*

liehen Vertrag zu beschränken. Sobald man aber fordert, dass dieses

Bond durch ein Saorament geheiligt werde, müssen die näheren Be-

stiramoiigen hierüber, wenn anders die Einheit der Lehn aufrecht er-

halten werden und die Kirche katholisch bleiben soll, von dem Ober-

haupte der Kirche sanctioniert sein. Der Kaiser gestatte jedem Unter-

than, dessen Gewissen sich bei dergleichen Anlässen beschwert findet,

nach Rom so recurrieren. Es könne also nicht in seiner Absicht liegen,

das Oberhaupt der Kirche swingen sn wollen, gegen eigene Ueber-

oengiing and Gewissen zu handeln. Es werden alle Begriffe ferwirrti

wenn behauptet wird, dass die römische Curie sich das Recht anmasse,

in fremden Staaten die Erfordernisse snr Eingehung des bfligerUcfaen

Bherertrsges an bestimmen und die Beohte der Begenten su bestreiteD,

da weder der Papst noch seine Curie sieb je anmassen werden, bier-

Qber etwas zu bestimmen, solange man wie vor nicbt gar langer Zeit

in Frankreich nichts Weiteres fordert und beim büigorlichen Ehe-

Tertrag stehen bleiben will Soll aber die Ehe ein Sacnunent werden

nnd die Kirche zu dessen Verwirklichung durch ihre Diener eoncur-

rieren, so gibt es nur zwei Wege: entweder sich nach den allgemeinen

Yorschriften zu richten oder aber, wenn von diesen abgegangen werden
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will, darüber die besoudere SaucUon dea Oberiiauptoä der Kirche uuch-

Kusuclien.

„Was däts acliwert' für Ehedispensen nach Rom t^cheude Geld he-

trifll, ist bereits bei anderen Gelegenheiten bemerkt wurden, dnss die

Armen gar uichts, die Reichen im VerhUltuiss»' ihrer Wohlhabeubeit,

alle Uberhaupt al» r nur einen Theil der festgesetzten zum Unterhalte

der rönu.sciieD Behörden und Kanzleien bestimmten Taxen bezahlen,

weil der Papst eine Auslage, welche aus den in die gaii/.t' katholische

Welt zu expedien udeu Bullen und Breveu entsteht, nicht aal' aeine

Uuterthauen legen kann.

„P^s ist kaum möglich, mehr Gehässigkeiten in wenigen Zeilen

zusammenzudrängen, als hier geschieht, wo jeder Schritt des heiligen

"Vaters als eine Intrigue, jede Aeusserung desselben ohne Ausnahme

als durchaus unstatthaft, das gute Einvernehmen der Bischöfe mit

dem Oberhaupte der Kirche als ein gefahrliches Complot ^egen den

Souverän dargestt^'lit und derselbe aufgefordert wird, ja nicht die min-

deste Nachgiebigkeit jemals eintreten zu lassen" •).

Die Vertreter dieser Ansichten wünschten, dass während der An-

wesenheit des Kaisers in Rom eine Verständigung mit dem romischen

Stahle stattfinden solle. Es scheint, dass zwischeu Kaiser nnd Papst

diese Angelegenheit berührt wurde. Ob und welche Zusagen dem

Papst gemacht wurden, ist nicht bekannt Die QesetBgebnng erfuhr

in den nächsten Jahrzehnten keinerlei Aenderungen.

Seit den Dreissigerjahren mehrten sich die Fälle, dass Ton Seiten

der Bischöfe gemischte Ehen eraehwert wurden. Die Trauung von

Akatholischen mit katholischen Bräuten werde verweigert, weil der

Brantigam sich zur Ausstellung eines Reverses nicht herbeüiets, alle

Kinder ohne Unterschied des Geschlechtes in der katholischen Beligion

erziehen zu wollen. Das fUrsthischitftische Seckaaer Ordinariat wurde

von der Behörde darauf aufmerksam gemaeht, dass die Ausstellung

von BeTersen durch das Tolexanzpatent abgestellt sd, daher eine Wei-

gerong von Seite des Brautpaaies alt ein Ehehindemis nieht angesehen

werden könne. Hierauf erwiderte das Ordinariat, gemischte Ehen

Mien für das Seelenheil des katholischen Theiles sehr gefShrlich, die

Kirche gestatte solche Eben nur in gans besonderen F&Uen unter der

ausdrücklichen Bedingung, dass die Kinder in der kathoUschen Beli-

gion ersogen werden. Das Ordinariat fand sich rerpfliishtet, den Fall

dem Kaiser sur Kenntnis sa bringen mit der Bitte, die Vorsehriften

<) Ans einem Schriftatflcke, die Unterhaadlongen mit dem pt^^iehsn Hofe

in IdicbliclieD Angelegenheiten betreffend.
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vom 13. October 1781, wodurch dk- Ausstelhiug vou Iiev« rseu abge-

fcitf'llt wurde, aufzuheben, uud verweigerte gleichzeitig jede Eiufliiss-

uabme auf die Pfarrgeistlichkeit. Die vereinigte Hofkauzlei erbat sicli

die kaiserliche Eutschliessung mit dem Bemerken, es handle sich iira

Aufreclitbaltuug und Vollziehung einer klar bestehenden Allerhöchsten

Vorschrift. Dieser Vortrag vom 18. September 1834 blieb unerledigt

Da im folgenden Jahre in einem ähnlichen Falle das Seckauer Ordi-

nariat seine Mitwirkung versagte, erbat die vereinigte Hofkanzlei eine

kaiserliche Entschliessung. Auch dieser Vortrag vom 10. Sept^'mber

1835 blieb in dem Cabinet liegen. In Oberösterreich vcrwcicrerte die

Geistlichkeit den gesetzlichen Anforderungen zu eutspreclien. Die

Anzeige vy^urde dem Monarchen mit der Bitte, eine Eutschlieiiaung her-

al^langen zu lassen, erstattet; ohne Erfolg. Im Februar 1839 berichtete

das mähriscb-schlesische Gubemium, dass der Administrator der Vorstadt-

pfarre St. Magdalena in Brünn ungeachtet eines bereits statt^^efundenen

dreimaligen Aufgebotes die priesterliche Einsegnung eines Brautpaares

verwoigeref weil der protestantische Bräutigam sich nicht durch. Jäe?ei8

verpflichten wolle, alle Kinder in der katholischen Religion emehen

zu lassen. Die Brautleute führten Beschwerde bei der Landesstelle mit

Hinweis auf die bestehenden Qesetoe; der Bräutigam, Sohn eines

protestantischen Pastors nnd erzogen in den Lehren des protestan-

tischen Glaubens, könne sich zur Untei-fertigung eines Reverses nicht

herbeilassen, bei der Redlichkeit und Offenheit seines Charakters könne

und wolle er nicht eine Verpflichtung simulieren und hinterher davon

abgehen, auch nicht zugeben, dass seine Braut zum akatbolischcn

Glauben übertrete. In Prag erliess der FOrsterzbischof, wahrscheinlich

unterrichtet von den Zögerungen der massgebenden Kreise, eine Gur-

rende am 30. November 18*59 des Inhaltes, die Einsegnung einer Ehe

sei ein rein kirchlicher Gegenstand, bei dessen Behandlung die kirch-

lichen Vorschriften nicht minder beobachtet weiden mUssen als die

blligerlichen Gesetee; ofasehon die Yerftlgnngen des Toleranspatentes

hinsichtlich der Erziehung der Kinder in gemischten Ehen noch nicht

ausdrücklich au%ehoben sind, habe die Kirche sich bereits sn dentUeh

ausgesproehen, dass sie solche den xeligidsen Indiflferentisinus beför-

dernde Ehen Tembsdhene und ihre kiiehliche Einsegnung nnr unter

der Bedingung zugeben könnte, wenn es verbürgt sei, dass dem ka-

tholischen Brauttheile keine sichtbare Gefahr der VerAlhning drohe

und alle anzuhoffenden Kinder in der katholischen Beligion erzogen

werden. Da nun die hohe Regierung die von der Kirdie gesetzten

Bedingu^igen durch ihr Stillschweigen ehrt und jeden bisher

erhobenen Anstand der kirchlichen Amtshandlung fiberlassen hat, so
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aei hAn Grund vorhanden, nnr im geringsten von den kircblieh fest-

gesetzten Bedingungen abzngehen i).

Da die Rfgienmg vergebens eine priucipielle Eutscheidung des

Monarchen seit Jahren erbeten hatte, die Fälle, dass die Geistlichkeit

gemischten Ehen g^nüber sich weigerte, den gesetzlicheu VorBchnften

za oitsprechen, sieht mehi-ten, fauden seit dem FrQhjahre 1859 bei

der vereinigten Hofkanzlei eingehende Berathuugeu statt, auf welche

Weise die nnlaugbaren Schwierigkeiten zu beheben seien. In einer

GonÜBreuz am 6. Mal standen einander zwei Bichtangeu sebroff g^n-
fiber. Eine Denkschrift lag vor, worin dargelegt worde, dass mau in

allem, was Beligbn und Eiiohe betrifft, niemandem in seinem Gewissen

Gewalt anihne, woraus swei S&iae abgeleitet wurden:

a) dass man keine kirchliche Qemeinschaft, sei sie katholisc^i,

protestantisch, jfidiseh oder wie immer, von Staatnregen zur Vor-

nahme einer Segnung, eines Gebetes oder eines rituellen Aetes irgend-

einer Art direct oder indirect nSthigen kdnne, sobald die geistlichen

Oberen erklizen, dass derselbe Oberhaupt oder unter gewissen üm-
stSnden oder ohne gewisse Bedingungen den Glaubensgrundsataeu

dieser Gemeinsdiaft widerspreche;

b) dass keine weltliche Gewalt den Mitgliedern einer oder der

anderen im Laude recipierten Glaubensgenoasensduift, die in gemischter

Ehe zusammenleben, befehlen kann, in welcher Beligion sie ihre

Kinder ganz oder theilweise erziehen sollen, weil dies die Staatsgewalt

nicht, sondern allein und aussehliesslieh das Gewissen der Eltern

betrefiiB.

Diesen Ansichten wurde von einem Mitgliede der Gonferens ent-

schieden widersprochen. Völlige Freiheit der Beligionsbekenntnisse

und BeligionsauBfibung sei nach der Lehre der Geschichte aller Zeiten

Yielleioht in keinem Staate ganz ausfOhxbar. In einem monarchischen

Staate, wo der Regent sich zu einer positiTen Beligion und Kirche

bekennt und wo die positive Beligion mit allen geistigen Bewegungen

und Bichtungen dar Gesellschaft und der Begierung auf das innigste

verschmolzen ist, kann Beligionsfreiheit in ihrer vollen Ausdehnung

nicht plat z gl t ifeu, ohne die Grundlagen des Staates, worauf das ge-

sellschafbliche Gebäude beruht, früher oder später zu TerrQcken.

Selhbt in der katholischen Kirche kommen dem Kegenten nach

dem Kirchenrechte mehrere Rechte circa sacra zu, welche in Be/iehi\ng

auf ihrt'u Uiutaiig Gegenstände dt's Zweifels un»l der Bestreitung sein

können, al^er absolut uud unbedingt von der Kirche selbst nie als

•) Dor Darstellung liegen die Berichte der Statthalierei zu (Gründe.

MittkoUungeD XVIII. 35
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unverträglich * rklärt worden sittd. Noch weniger kann die Bichtig-

keit des zweiten Satzes zugegeben werden, da keiner Regierung, welche

einer positiven Religion augehört, die religiöse und kirchliche Er/.ie-

.btmg der keimenden Generation gleiciigiltig bleiben kann. (]s gehört

vielmehr sa den Pflichten einer Regierung, nicht allein die Wahrung

der materiellen Interessen sich angelegen zu halten, sondern anch in

hSherem Grade aur Sicherung der entsprechenden geistigen and re-

ligiösen Richtung der Oesellscfaaft insbesondere durch die Erziehung

der Jugend einzuwirken. Es sei weder räthUch noch nothwendig, Ar
die vorliegende Anigabe sich zu theontisehen und abstracten Grund-

s&tzen zu erheben. Nicht rSthlich, weil alle Theorien in Beligions-

sachen mit Zweifeln und Anstanden dnrehdmn(|;en sind nnd ihre Aus-

f&hrung mit solchen Hindernissen umgeben ist, die ebenso oft unllber-

steiglieh werden, als sie selten oder nie ganz berechnet werden kßonen.

Nicht nothwendig, weil es sich' ho£fent]ich nicht um eine neue Gesetip

gebung oder um eine wesentliche Beform der bestehenden, sondern

nur um die Lösung einer bestimmten, genau begrenzten Schwierigkeit

handelt, welche sich aus dem wirklichen oder scheinbaren Conflicte der

weltlichen und katholisch-kirchlichen Gesetze eigtbi

Der gegenwärtige Zustand sei Oberhaupt das Eigebnis einer Auf-

regung. In solchen Augenblicken sei es gefi&hrllch, die poutiTe Grund-

lage eines lange bestehenden gesetzlichen Zustandes mit Fhilosophemeu

in Frage zu bringen und dadurch von allen Seiten Ansprflche und

Forderungen hervorzurufen, deren Befriediguug in dnseitiger Richtung

höchst bedenklich und in allgemeiner Anwendung wenigstens f&r

OesteneiGh ganz unmöglich ist

Dieses sind entscheidende Gründe, in der gegeniriirägen Angele^

genheit einen rein positiven Ausgangspunkt zu nehmen und sich

darauf zu besehränken, die Thatsache der Conflicte der weltlichen und

der katholisch-kirchlichen Gesetsgebang klar herauszuheben, ihre

Gmndhaltigkeit an untersucheu, und nur die als unerlasslieh sich er-

gebenden At^deruugen oder Ifodificationen der Gesetzgebung abzu-

leiten, sich daher von dem positiven und praktischen Felde nicht au

entfernen.

Bekannte Ereignisse des Auslandes und Erklärungen des sicht-

baren Oberhauptes der katholischen Kirche bestimmen den katholi-

schen Clerns, seit einiger Zeit bei gemischten Ehen von der von ihm

durcli ein hallies Jahrhundert beobachteten Praxis abzugehen und als

Redingung der Trainini^ und Eiusegiiuii;^ der Ehe das schriftliche

Versprci-hfu zu lordcni. dass die aus t-incr solchen Ehe zu lioH'euden

Kinder ohne Unterüclut d de> GeMchlechtes in der katholibcheu Religion
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erzogen werdeu. Wenn dieses Versprechen nicht geleistet werden

will, wird die Trauung uml Kiusegnung verweigert. Die Ansicht

vieler Kirchenvorsteher der betheiligten Parteien und selbst der Be-

hörden ist, dass dieses Verfahren mit den weltlichen positiven Gesetzen

in Widerspruch stehe.

Die Kirchenvorsteher wenigstens wenden sich an die Begieruug

um Aenderung der weltlichen Gesetze, in der Tendenz, sie mit dem
Eirchenrechie in Uebeieuistimmnng zu bringen und den Glerus aus

der PflichtencoUision zwischen Staat und Kirche zu bringen. Die be*

theiligten Piirteien andezaeita wenden sich au die weltUchen Behörden

und rufen den Schute der, wie sie glauben, für sie sprechenden Gesetze an.

Mit Ausnahme vereinzelter ohne Folgen gebliebener Fälle ist bis

nun die Amtshandlung der Behörden suspendiert erhalten worden. Es

fragt sich: Sind die Gesetze mit dem neueren Verfahren der Geist-

lichkeit wirklich in Widerspruch, und insbesondere, ist der kathüli.selien

Geistlichkeit durch weltliche Gesetze verboten, den Brantleuten Bediu-

gnng( n 'i^ er die religiöse Kindererziehung aufzuerlegen und darüber

mündliche oder schriftliche Zusagen abzufordern? Ferner, verbinden

die weltlichen Gesetze Überhaupi die katholische Geistlichkeit zur Trauung

und Einaegnuig gemischter Ehen und in welcher Art?

Die Fragen sind zn verneinen.

Das Toleranz-Edict ist ein rein weltliches Gesetkf welches die

katholische Kirche als solche gar nicht h^rührt Dass es aiich zur

Zeit des Erlasses von dem Gesetsgeher nur als ein rSin weltliches

Gesetz angesehen wurde, erhellt aus der Geschidite dieses Gesetzes

und aus den Umstünden seiner Bekanntmachung. Zuerst Ward es den

weltlichen BehSrden und durch diese den Ünterthanen oder Staats-

bürgern verbindend kundgemacht Der Geistlichkeit wurde es erst

später, am 24. October 1781 mitgetheilt mit nachstehender Aufforderung:

„Es sei den Ordinarüs beiztffügen, damit sie die unterstehende Geist-

lichkeit und vornehmlich die bestellten Seelsorger zur bescheidenen

Erftlllung ihrer Amtspfliehten ermahnen und ihnen sonderheitlich wohl

einzubinden, dass sie allen Anlasszu Zwistigkeiten in Glaubenssachensorg-

fältigst vermeiden und nach dem wahren Sinne der christlichen Toleranz

auch gegen Irrende liebevoll und mit aller Sanftmuth sieh benehmeoi

folglieh aller nnsnst&ndigen Ausdrücke oder GkubenslSsterungen der

gegentheiligen Beligionsverwandten sidi enthalten, umsomehr aber durch

deutlichen und erspriesslichen Unterricht, durch Ueberzeuguug und gute

Beispiele, wie es ohnehin die Pflicht eifriger Seelsorger erfordert, die

anvertrauten Fforrgemeinden in der vrahren alleinseligmachenden l^li-

gion zu stärken oder Irrende zurückzuführen sich bestreben solWK
86*
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Dieses Circulare euthiilt zwei Theile: In dem ersten wird das

Toleranz-Edict der Geistlichkeit bloss officiell mitgetlieilt und bekannt

gemacht, und ohne dass eine Silbe von einer daraus abgeleiteten Vt-r-

bindiichkeit für die kath(jlische rjeistliehkeit als solche dann zu finiKn

ist; in dem zweiten Theile wird nur eine Admonition gegeben, deren

Inhalt theils aus der Stellung des Clerus, iusoferue er auch weltliches

Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist, theils aus der Sorge eines

katholischen Fürsten entspringt, der die Wahrheiten seiner Kirche auf

dem Wege, den auch die Kirche nach der Lehre ihres göttlichen

Stifters aUein za verfolgen hat, za Terbreiten und zu sichern sncht

Das Toleranzgesetz könne die katholiache nicht berOhren, welche

die Bekenner einer anderen Lehre in sieh nicht anfiiehmen oder ab
ihre Jlitglieder dulden kann. In diesem Sinne ist weder der katho-

lischen noch einer anderen Kirche eine Duldung m^Uch, denn sie

wüie ein Widerspruch in terminis und in der Sache, da nach der Vor-

aussetzung jeder Kirche ihre Wahrheit sich nicht mit dem Irrthume

befreunden und Terbinden kanu. Nur der Staat in seiner weltlicfaen

Bichtung kann nach UmstSnden in seine Mitte Tcrschiedene Kirchen-

thflmer aufnehmen.

Vor dem Toleranzgesetze wnreu in den österreichischen Staaten

keine akatholischen Kirchen j^eduldet. Kinzelue Akatholiken wurden

aufgenommen, und wenn sie cm Khebünduis mit einein Katholiken

eingehen wollü'u, so konnte dies nur mit speciellcr Erlaubnis der Re-

t^it runuf L!;< ~(hi hen, ohne welche eine gemischte Ehe gar nicht ge-

stattet war. Diese Erlaubnis wurde aber nur gegen Ervcrs des aka-

tholischen Theiles de educandis prolibus in religione catholica et de

non seduci'ndo gegeben. Von diesen Reversen ist also die Rede, von

diesen hat es abzukommen, Von denjenigen Hedingungeu, welche die

katholische Kirclic zum Behufe der Trauung und Einsegnung ge-

mischter Ehen iordern zu solleu glaubt, ist gar nicht die Hede.

Der Paragraph 77 des bürgerlichen Gesetzbuches 1^ nur eine

Yerbindlichkeit den sich verehelichenden Personen verschiedener christ-

licher Bekenntnisse au( nicht aber dem katholischen Piaarrer. Wenn
es in dem P. 79 heisst: Finden die Verlobten sich durch die Ver-

weigerung der Trauung gekränkt, so können sie ihre Beschwerde der

Landesstelle und in den Orten, wo keine Landesstelle ist, dem Kreis-

amte vorlegen, so ist darin nichts anderes enthalten, als die Anzdge

der Gompetenz einer Behörde zur Entscheidung vorkommender Be-

schwerden, keineew^ aber eine Anweisung, dass diese Behörden den

katholischen Pfarrer zu verhalten berechtigt sind, eine gemischte Ehe
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mich dasa zu trouco, wenn die Verlobten kathoUach-kirehlichen For-

demngen nieht QenQge leisten wollen.

Bb besteht also in Oesterreich fOat den katholischen Clenu durch-

aus kein gesetzlicher Zwang der weltlichen Hegierung, in dieser An-

gelegenheit anders Torzugehen, als die katholischen Kiichengeseize

fordern. Is bestebt ancb kein. wiiUti^ier CSonfliet zwischen der welt-

lichen Macht und der katholisdien Kirche, wohl aber eine ündentlieh-

keit und ein MusreTstandnis. Beide erklSren sich aus dem Alter der

Gesetze, deren Geschichte und Tendenz durch die Lange der Zeit in

(leu Iliiitergrund getreten ist, und aus einer laugen ungestörten Praxis

des krttholiachea Clerus, die er nun nach fast GO Jahren verlässt.

Sowie die Thatsacheu in der uenesten Zeit sicli gestaltet haben, bedarf

es auch nur einer autheu tischt ii Erklärung der weltlichen Regierung

über den wahren Sinu nud den Zweck iluer Gessetze, nänilieli, das.i

die bestehenden Gesetze nach ihrem wahren Sinne dem katholischen

Clerus keinen Zwang auferlegen, bei gemischten Ehebündnissen auch

dann zu intervenieren oder lie Trauung und Einsegnung vorzuuclinien,

wenn die Verlobten den Forderungen der katholischen Kirche zum

Behufe solcher Trauung sich zu unterziehen weigern

Während der nächsten Monate wurden Gutachten der Mitglieder

der vereinigten Hofkanzlei ab<;efordert. Der liefereut, Uitti-r von

Nadherny, lieferte eine umfassende Arbeit, worin er seine Ansicht ein-

gehend begründet.

„Wären die Ehen zwischen Katholiken und Akatholikeu an und

iür sich nicht zulässig", heisst es in dem Vortrage, „so hätten sie

in der Art, wie sie bisher seit dem Toleranzgesetzc abgeschlossen und

von katholischen Friestern eingesegnet worden sind, gar nicht

stattfinden sollen. Hat aber der ('unitrlerus und liaben die Bi-

sehöfe, naclidem die Einsei^nung solclier Ehen durch katholische Priester

als ein Vt)rreciit der herrschenden Kirche angesehen wurde, solche

Ehen priesterlich eingesegnet, so ist kein gesetzlicher Grund vorhanden,

diese Ehen nun zu hindern oder mindestens von Bedingungen

abhängig macheu zu wollen, welche gegen das T(deranzgesctz streiten*.

Wenn nun die Bischöfe von Brünn und St. Pölten um die Bewilliguug,

sich die Facultäten zur Einsegnung ans Born zu Tcrschatfen, an die

Segienmg wenden, so muss bemerkt werden, dass durch die Allerli.

Vorschrift auf den Vortrag vom 31. Mäiz, rep. am 14. August 1811,

*) Aus einem Schrifkitlick xur Conferens vom 6. llai 1889. Der YerfiuMer

ist der ipUere Hofkammerpr&iident Kfibeck* Wie es scheint neigte sieh Metter-

nich, der die Zuaamnientretung venulaaste, damaU der freisinnigen Ansicht ni.



550 Adolf Beer.

deu.Biscbdfen im Ällgeineinen allerdings gostettet worden Facnl-

töten in Rom anzusachen, wenn sie solche nötliig su haben glaahen,

„allein es iet darin nicht fesigesetst, dass die Regierung alle

fiinechreiien der BischSfe nach Rom sngesfcefaen mnsB. Bs waren

jedoch inmier nnr Faenltöieu gemeint, welche yon den gaterreichiichen

BisehMen zn ihrer kirchlichen Amtafthrnng von Rom ans als noth-

wendig angesehen werdisn, damnter jedoch die Ehen swischen

Katholiken and Akatholiken kirchlich einsegnen sn lassen nicht ge-

zählt Das gegeuvvärtige Einschreiten der BisohSfe streitet also gegen
die noch immer in Kivft stehenden Qesetae nnd gegen die kraft

dieser Qesetse sieh eingebflrgerte Uebong.] Die Ehen

swtac^en Katholiken und Akatholiken you einer Faoaltat in Rom ab-

hängig zu machen, hiesse diese Ehen erschweren, sie an Bedingungen

knOpfen, welche bisher durch kein Gesetz sanctioniert sind. Wohl
suchen die Bischöle Facnltäten in Rom bei dem Ehehinderuisse der

Verwandtschaft an. allein die Verschiedenheit der Religion der

Brautleute ist kein P^heliiiidcrnis. Auch darf nielit überseheu werden,

dass bei Zugestehung der Facultiiteu die Parteien zur Entrichtung von

Taxen nach Rom verpflichtet würden. Die Klagen über die Taxen

für die piii).stlichen Dispeusen von Ehehindernissen sind nur zu bekannt,

aucli öind bisher alle Verhandlungen im diplomatischen Wege wegen

Verminderung der Taxen ohne Erfolg geblieben. Rom lässt sich

nämlich zu keioem fixen Taxentarife herbei, die Taxen werden von

Fall zu Fall nach Beschaffenheit der in den Gesuchen ani^efiihrten

Bewetjgründe und der von Seiten der Ordmariate abgegebenen Gut-

achk'n bemessen. Bei mittellosen Personen muss wegen der Tax-

nachsicbt immer erst die Verwendung im miuisterielleu Wege ein-

treten".

Aus dieseu Gründen wurde die Zurückweisung der Gesuche der

Bischöfe beautragt, aber hinzugefügt, dass dadurch in der Sache
nichts gethan sei, es müsse vielmehr bei den immer mehr um
sich greifenden Vorstellungen des Clerus und der Bischöfe die Frage

in ErwiigiiLif;; gezogen werden, wie diesfalls abzuhelfen sei. Bereits

in dem Vortrage vom 22. Dezember 1771» sei die Ansicht ausgespro-

chen worden, dass durch Verweigerung solcher Ehen die grÖssteu

Unordnungen im Staate uud in der Kirche entstehen könnten, welche

der Landesflirst durch seine Macht vermitteln und unterdrücken köuue

und müsse. Damals habe aber kein Tolerauzgesetz bestanden. Um
80 uachtheiliger wiiren die Folgen einer allgemeinen Verweigerung

solcher Ehen, da seit deui Jahre 1781 solche Ehen unbeanstandet

eingegaugen worden sind. Schon 1779 wurden der bOrgerliche Ehe-
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vertrag uud die kirchliche Function als zwei weseniliehe
Momente einer Ehe angesehen. Wird auf die zweite Tersichtet,

80 ist die Eealisierang der Ehe ohne Einfluss des Clenis sanctioniert.

Der Code Napoleon, wdober in einflin großen Theile der nunmehr zu

Oesterreich gehörigen Ptovinzeu galt, nahm auf das religiöse Ver-

hältnis der Ehe gu keine BUcksicht und üherlie^ es dem freien Willen

der Unterthauen, ausser den hüi^erlichen Vorschriften die kirchlichen

Gebräuche zb beobachten oder nicht. Dies war den Volkern, welche

die Ehe Ton religiöser Seite allein betrachteten, und besonders den

KathoükoTi anstöasig und verhasst. Da das Gesetz bloss eine zwei-

malige VerkOndigung vor der Mairie, dann die Abschliessung der Ehe

oder die Traoang ebenfalls vor dem Maire anordnete, so sah das Volk,

weldies überdies auch die kirchlichen Gesetze des dreimaligen Auf-

gebotes in der Kirche und der priesterlichen Einsegnung beobachtete,

jene bfirgerlichen Förmlichkeiten als unnütz an. Der kleine Theil der

Landesbewohner, welcher die prieetorliche Einsegnung nnierliees, diente

zum Aergemiiee und die Bestimmnngen des bfirgerlichen GeseUbnches

Uber die Auflösbarkeit der Ehe waren anstösrig. Als es sich daher

nm die ff'«*fth»tmg des bürgerlichen Gesetabuches ttber das Sherecht

in jenen Provinzen handelte, wurde in dem Vortrage TOm 31. October

1814 der Umstand zur Sprache gebracht, dass die Ehe anch unter
religiösen Beziehungen betrachtet werden müsse, und in

dem Alkrh. Patente TOm 20. April 1815 wurde daher festgebctzt: „Die

nach den bisherigen Oeaetxen giltig eingegangenen EheTertrige werden

in Ansehung ihrer bürgerlichen Wirkungen fortan als gUtig aner-

kannt Dabei hegt aber Se. Hi^estSt das toUs Vertrauen zn den

Gesinnungen ihrer XJnterthanen, daas die ersohiedenen Bdigions-

genossen bei dieser wichtigen Angelegenheit des Lebens auch die

Pflichten der Beligion und des Gewissens entweder schon erftlllt haben

oder die Erfüllung nachzuholen nicht Ycmachlassigen werden*^

Im Jahre 1822 wurde in dem Vortrage vom 28. Hirz die Frsge

erörtert, ob die Ehe zwischen einer katholischen und nicbtkatholischen

Person, wenn der akatholische Seelsurger die Tranung yerrichtet,

giltig sei Eiurent&ndlioh mit der Justizgesetzgebungs-Hofbommission

wurde die Ansicht ausgesprochen, dass lediglich der bürgerliche Ver-

trag zn berücksichtigen komme. Die religiöse Seite dieses Actes nehme

auf die fieantwortuug dieser Frage um so weniger einen entscheideu-

den Binflnss, als es nidit nur in der katholischen Theologie nicht

entschieden sei, dsss die Ehe eines Katholiken mit eiilem Akaitholiken

die Natur eines Sacramentes haben könne, sondern die Curie von Born

sich sogar ausdrücklich dagegen erklart, dass derlei Ehen Ton katho-
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lischeii Pfarrern eingeseguet werden. Der Seelsorger, der die Erklä-

rung der Einwilligini^ der beiden Brautleute nach der Anweisung des

allgemeinen bßrgerlicheu Gesetzbuches aufnehme, handle als ein Be-

stellter der Regierung. Das protestantische Glaubensbekenntnis mache

ihn an und für sich nicht unfähig, die Erklärung der beiden Theile,

deren einer katholisch, der andere nichtkatholisch sei, aufzanehraen.

Die vereinigte Hofkanzlei erklärte daher im Einverständnisse mit der

Justizgesetzgebungs-HofconmuMion, dasB die nachträgliche Einsegnui^p

durch den katholischen Pfarrer weder zur Giltigkeit der nach ihrem

Ermessen nicht nngiltigen Ehe, noch nm des Empfiuiges des Sacra-

meutes willen von Seiten des katholisohen Tbeiles nothwendig sei.

Wohl aber hielt man fttr angemessen, dass diese Einsegnmiig durch

den katliolischen Pfarrer geschehe, weil das Unterkusen einer geseti-

lichen Yorschrift nicht bloss hestraft« sondern wenn sie ohne Anstand

nachgetragen werden kann, nachgetragen werden soU, was mit Ent-

schliessnng Tom 17. Jnni 1824 genehmigt worde.

In einem Vortrage vom 18. September 1828* der in Folge des

Cshinetsschreibens Tom 8. September 1827 erstattet worde, Sasserte

sich die vereinigte Hofkanslei über denselben Q^nstand, dass näm-
lich die üngiiti^rait einer solchen Ehe nicht behauptet, noch weniger

darüber von Amtswegen verhandelt werden kSnne, dass aber dieses

Benehmen doch gesetswidrig und sträflich nnd dass die nachträg-
liche Copulation dnrcfa den gesetalieh dazu berufenen katholi-

schen Fforrer sowohl rathsam als in der Bogel leicht au

erhalten sei, und die Allerh. Entschliessong vom 13. April 1829

sprach sich f&r die ansdrackliclie Sanction dieser Grundsätze ans.

Eine Anfrage des Lemberger erabischöfliehen Consistorioms latei-

nischen Bitus in Bezug auf den Volkng der Allerh. Yoischrift vom

16. Marz 1782, womach der katholische Seelsorger in Ermangelung

eines Pastors auch akatholische Brautpaare trauen sollte, sodann eine

Vorstellung des Koniggritaer Bischöfe in Bezug auf die Taufe «ka-

tholischer Kinder von der katiiolischen Geistlichkeit nach protestan-

tischer Art gaben abermals Veranlsssung zu BrSrteruug der Frage.

Kaiser Franz hatte in Folge des Vortrages vom 1. März 1827 unter

dem 1. Mai 1827 erklärt, dass es sein Wille sei, dass in Beligiona-

sachen nicht« vorgeschrieben oder ausgeübt werde, was zu einem In-

differentismns führen kr>nm*, daher das Gutachten zu erstatten wäre,

wie jene Trauungen iihgestellt, und bei den Taufen der Akatholiken,

wenn diese auch nicht ganz al>gestellt werden, solche Vorsichten zu

treffen seien, dass der katholische Priester nicht etwas verrichte oder

etwas verhalten werde, was dem katholischen Glauben oder den
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Grundsätzen der kutholisclieu Kirche /.uwidcr ^ei. Iii dein liicM-auf

erstatteten Vortrage vom 17. April 1!S2S wurde die Stellung ders ka-

tliülischeu Seelsorgers iu Bezug auf seine Eigenschaft als Priester und

auf jene als Beamteter des Staates genau erörtert und der Atitrag ge-

stellt, dass der katholische Seelsorger /war diese TriUitinu^rn vornehmen

könne, liiehti uhcr alle kirchliche Ceremonieu zu unterbleiben liaben,

und tlie /,ur U7itei\->tützuug dieses Antrages angeführten Gründe unter-

schieden auch die feierliche Erklärung zur Einwilligung der

Ehe, durch welche die Ehe eigentlich als Vertrag geschlossen werde,

von der religösen Einsegnung derselben. Die erstcre sei ein

civiler, die zweite ein kirchlicher Act; ietsfceren schreibe zwar das

bOigerliche Gesetebach nicht tot, er h5re aber nicht auf, Pflicht für

den Katholiken zu sein. In einem Staate, wo, wie in Oesterreich,

die katholische Kirche die herrschende ist, wurde der Grund-

satz immer festgehalten, selbst bei Ehen swischen Katholiken ond

Akatholiken den religiösen Act von dem bürgerlichen Ver-

trage nicht zu trennen und die priesterliohe Einsegnung durch

den katholischen Seelsorger vollziehen zu lassen. Allein die bisherigen

Yori^uge und Verliandlungen zeigen, dass der Cleros solche Ehen,

wo nicht ganz hindern und vereiteln, doch möglichst er-

schweren wolle. Die Seelsorger finden unter der Aegide der Iti-

schöfe in den von Seite Borns in der nenesten Zeit Ober die Ehen

zwischen Katholiken und Akatholiken ausgesprochenen und durch die

öfibutlichen Blätter kundgewordenen Ansichten und Grundsätzen An-

sioss, solche ßhen priesterlich einzusegnen, und die Bischöl» haben

förmlich den Gehorsam flir das Toleranzgesetz gpkündigtb Nach den

bisher gehandhabten Gesetzen sollten zwar die durch solche Proclame

ausgesprochene Ansichten des rSmtschen Hofes nicht als verbindliche

Normen an^efasst werden, da sie Oesterreich gar nicht betreffen. Denn

die för Oesterreich bestimmten Bullen sind nach dem Patente vom
26. März 1781 nur dann giltig, wenn sie das Placetum regium er-

halten haben. Dasselbe gilt auch von den Bestimmungen des Papt^tes

Benedict XIY., auf welche die BischGfe sich jetzt berufen. Jene Bi-

schöfe, ans deren Diocesen bereits Verhandlungen wegen solcher Ehen

vorgekommen sind, sprechen sich nur zu klar ans, dass sie es mit
ihrem Gewissen nicht vereinbarlich finden, gegen die Ge-

sinnungen des römischen Hofes zu handeln, und sie werden in diesen

Ansichten bestärkt, wenn die Begieruug dieses Widentieben gegen

die Toleranzgesetze dulde. Im Innern vieler Familien werden Gon-

fiicte nnd Verlegenheiten hervorgerufen werden, welche auf die öfient-

liche Stimmung im Staate keinen vortheilhaften Einfluss liaben.
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Häufig haben Bchon üebertritte kaiholiecher Braai-
lente zu akatholisehen Glanbensconfeationen stattgefmi-

den, lim Ehen mit Akaßioliken eingehen zu können. Indem der Glems

durch die Hintanhaltung der Ehen zwiachen Katholiken und Akatho-

liken dem Indifferentismu« sienern zn kOnneu glaubt, wird

derselbe Tielmehr befördert, und indem man durch Bererse Kinder,

die aus soldien Ehen zu gewärtigen sind, der katholisehen Kirehe

KU gewinnen hofft, geben durch yorlanflgen üebertritt schon tot*

banden e Geschöpfe der katholischen Kirche verloren. Es wäre

bedenklich, eine Aenderung oder vine Beschränkung der

Toleranz gesetze eintreten zxi lassen, nuclulcin die einzelnen Be-

stimmungen derselben bereits feste AVurzeln gifasht und für (\vn Staat

die L^cduililicbsten Folgen gehabt haben. Eine derartige Beschriinkuii^

entsprach auch nicht der Absiebt der Monarchen Leopold und Franz.

So verfügt eine kais. Entschliessuug vom 22. Sept. 1831 dem Fürst-

bischof von Seckau zu bedeuten, dasa sich fortan lediglich und genau

nach den Vorschriften der Toleranzgesetze zu benehmen sei.

Der Referent beantragte schliesslich, zur Padfication des Clenia

eine allgemeine Erklärung des heiligen Vaters zu erwirken, dass der-

selbe ebenso wie der Kaiser die Aufrechterh.iltuug der in Oesterreich

seit dem Jahre 1781 ohne Gefährde für die katholische Kirche

bestehenden Toleranzgesetze gehandhabt wissen wolle und dass die

Seelsorger die landesfürstlichen Gesetse mit schuldigem Gehorsam be-

folgen und fortan auch derlei vorkommende Vereinigungen segnen

mögen.

Die Ansichten gin<,^en weit auseinander. Dem Antrage des Frei-

herm von Nadherny schlössen sich Hofrath Freiherr TOn Münch nn-

debingt, die Hofräthe lütter v. Fradeneck, Edler v. Fölsch, Freiherr

V. Kübeck (Bruder des Hofkammerpräsidenten) mit einer Modification

an, welche die Modalität der Verwendung bei dem päpstlichen Stuhle

betraf. Ihrer Meinung nach wäre der päpstliche Stuhl von dem Br-

-sclieinen der neueren Ansiciit^n der österreichischen Geistlichkeit bloss

in Kenntuis zu setzen mit dem Vertrauen, ,,dass der heilige Vater

sich allerdings bewogen linden dürfte, die österreichische Geistlichkeit

über die irrige Meinung von der Absicht Sr. Heiligkeit hinsichtlich

Oesterreichs zu belehren und liiedurch ihre Gewissensängstlielikeit zu

beheben". Wenn diese Verwendung bei dem Papste ohne Erfolg

bleiben suUt«', würde es immer noch tier Machtvollkommenheit des

Kaisers vurbehaRen bleiben, sulche gesetzliche Massregelu berathen

zu lassen und zu verfügen, welche geeignet wären, ohne dem Ge-
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wissen der katholischeu Geistlichkeit einen Zwang uusuthun, den Geiat

und Zweck der Lundesgesetze aufrecht zu erhalten.

Hofrath Graf Braudis hielt eine Verstiiudifrung mit dem römischen

Stulile fiir wünschenswert. Ura aber die Kegieruug einer abschlägigen

Autwort nicht auszusetzeu, hielt er es für gerathcn, da^s dem An-

suchen der Bischöfe, sich nach Ilom wenden zu dürfen, zu willi'ahreu

und abzuwurti'u wäre, unter welclien Bedingungen sie die erbeteneu

Facultiitoii von dem päpstlichen Stull le erlangen, und insoferne die

Bedingungen, unter welchen Rom die Facultäteu erthcilt, der öster-

reichischen Regierung nicht entsprechend scheinen, daraus den Anlass

zu einer weiteren Verhandlung zu nehmen.

Freiherr v. Türkheim und ihm beistimmend Hofrath Freiherr

V. Buol waren der Meinung, dass die Gesuche der Ordinariate um
Bewilligung, sich nach Rom wenden zu dürfen, sich allerdings zur

Zurückweisung eifj^neu, dass aber hiedurch den bestehenden Uebel-

ständeu nicht abgeholfen wäre, weil die Bischöfe sich angeblich iu

ihrem Gewissen beunruhigt finden und den Anordnungen der Regie-

rung nicht Folge leisten zu können glauben, ein zwangsweises Ver-

fahren gegen dieselben jedoch z. B. durch Sperrung der 'l'eniporalien

uicht wohl uusführbar oder räthlich wäre. Eine Verwendung der

österreichischen Regierung bei dem päpstlichen Stuhl in der vom Re-

ferenten angedeuteten Art würde ganz gewiss ohne Erfolg sein, da

der heil. Vater über diesen G^^nstand die kirchlichen Grundsätze zu

bestimmt ausgesprochen habe und eine Abweichung davon zu Gunsten

Oesterreichs nicht wohl erwartet werden können obgleich bisher tob

Seite des apostoliachen Stahles noch kein positives Verbot der Ein-

aegmig der gemischten Ehen an den Clerus in Oesterreich erUissen

worden ist. Eine Verwendung bei dem p&pstlichen Stuhle im diplo-

matischen Wege wäre daher gewiss vergebens und könnte zu nenen

Verwicklungen führen, allein da einerseits die Zurückweisung der Bi-

schöfe die Verlegenheiten nicht beheben würde, ein Zwang gegen den

Clerus uicht wohl räthlich wäre, eine Beschränkung des Toleranz-

patentes aber aazoläseig erscheint, so könnte ein Ausweg nur darin

gefunden werden, dass, um dem Gewissen der Geistlichkeit keinen

Zwang anzulegen, nicht daranf bestanden werde, dass ein Priester,

der Anstand nimmt, eine gemischte Shu ohne Ausstellung eines Be-

verses einzusegnen, diese feierliche Handlung Tomehme, weil weder

nach dem Eiiehen- noch niMsh dem Ssterreiehisohen Bechte das Unter-

bleiben der kirofaliehen EStDsegang auf die Oiltigkeit des Ehefertmges

einen Einflnss habe. Alle Canonisten rechnen die priesterliehe Ein-

segnung nur zn den ansserweseatUchen Feierlichkeitäi, deren Unter-
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lassuiig luicli dem cauoiiischoii Hechte die Elie iiiiht unwillig mache.

Mau köuute einwendou, dass eine Verfügimg, welche die UulerlassuDg

der priesterliclien Einsegnung gestattet, für den katholischeu Theil bei

gemiscliten Ehen höchst kränkend sein müsse und viele Hrantleute

liierdurcli von der .Scliliessiiug einer gemischten Ehe abgehalten werden

dürtten. Eine katholische Braut, welche sich entachliesst, mit einem

Akatholiken eine von der Kirche gemissbilligte Ehe einzugehen, dürfte

auch die priesterliche Einsegnung zn entbehren bereit sein oder diese

fiheechliessuiig unterlassen können.

Die katholische Braut mikate »ich mit der üeberzeugung l>e-

gnUgeo, dAss Kirche und Staat eine solche Ehe aach ohne kirchliche

Einsegnung als vollkommen gütig anerkomeo. Dieser Massregel

mUsste jedoch jedenfalls eine offene Erklärung mit Angabe der Be>

weggrQnde, welche die Staatsverwaltung zu diesem Schritte bestimmten,

und der unausweichlichen Nothwendigkeit derselben vorausgehen.

Zwischen den Hechten der weltlichen und geistlichen Macht wQide auf

diese Weise die gehörige Grenzlinie gezogen, indem die erstcre den

Pfarrer allerdings daxn verhalten kann, bei der feierlicben Erklärung

der Einwilligung gegenwärtig zn sein, da er bei diesem Acte als Be-

auflsragter des Staates encbeint» während er als Priestsr von einer

Handlung entbunden wird, die er als unvereinbarlich mit seinem Ge-

wissen erlnnni

Hierdurch wird aber aueh der wettere Yortheil enielt werden,

dsis der Begierung eine BOckspradie mit dem päpstUcJien Stuhle er-

spart wird, von der sieh um so weniger ein Erfolg hoffen lasse, als

es sich bei dem gegmiwärtigen Streite zwischen den beiden Machten

nicht blos um die gemischten Ehen haüdelt, sondern aus allero, was

in dieser Beziehung zur öflentliehen Kunde kommt, die Tendenz dea

apostolischen Stuhles von der Irirdilichen Gewalt, was bereits ver-

loren schien, wieder zu gewinnen, und die Begentenrechte mehr und

mehr zu beschranken, nur zu deutUoh hervorleuchtet >).

Im Wesentlichen stimmte Hofirath Baron Bnol diesen Ansichten

bei Bei der Haltung des päpstlichen Stuhles in dieser Frage seit

1B30 sei eine Zustimmung des heil Vaters nicht zu erwarten, üm
Irrungen vorzubeugen, welche das Eingehen der gemischten Ehen auch

in Oesterreich hervorrufen könnte, und diese Frage aelliei auf eine der

wechselseitigen Stellung und den Bechten des Staates und der Kirche

gleich zusagende Weise zu ICsen, dürfte darin liegen blos die beste-

henden Vorschriften hinsichtlich der Abschllisse des Ehevertrages

) Dm Gutachten vom 30. April 1838.
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zwischen Katholiken und Akatholiken zu handhaben, die Einsegnung

dieser Ehen aber dem Ermessen der competeuten kirchliehen Autorität

zu überlassen. Wenn die priesterliche Einsegnung von der Staats«

Verwaltung nicht geradezu gefordert werden kann, so sollte dahin

gewirkt werden, dass sich in dieser Beziehung in den Diöoesen gleich-

förmig benommen und ihre Vornahme wenigstens au keine andere

Bedingung als jene der Erziehung aammtlicher Kinder in der katho-

lischen Religion geknüpft werde

Der Antrag Türkheinu wurde Ton einigen Mit^iedem bedenklich

gefunden. Es wurde die Besoignis aoagespioehen, den die Seelsorger

Anstand nehmen dOrften, bei der Abechlieirong einer Civilefae als

Gi?Ubeamte an ftingieren, daher besondere Vorkefariingen getroflbn

werden mfissten. Eine derartige Ehesehliessnng ansserhalb derKirefae

ohne katholischen Bitne wfirde als eine AusBchliessong Ton der ka-

tholischen Qemeinschafb gelten, folglich einen „toleranswidrigen Begriff

veranlassend Ueberhanpt wQxden aas einer solchen Aendemng des

bisherigen Ver&hrens grosse Immgen in den religiSsen Begriflfen des

Volkes, welches auf döi Segen der Kirche in den wichtigsten Hand-
lungen des Lebens einen Wert an legen gewohnt ist, entstehen, auf

die Gemtttfaer sehr beängstigend einwirken und solche Entfremdungen

im bflrgerlichen Leben oder solche Qleichgiltigkeit hervorrufen, die

für Kirche und Staat gleich nachtheilige Folgen besorgsn lassen. Der

kathoUsehe Theil einer gemischten Ehe bleibt in vielen Bedehungen

unter dem Einflüsse der katholischen GIdstlichkeit, und man mOssfce

nach dem Dafürhalten des Hofirathes von Salzgeber besorgen, dass

dieselbe gegen die. Beseitigung der Einscguuug einer gemisdtten Ehe

fortwahrend reagieren und bei allen hiuslichen Drangaaleu, wo an

ihrem Tröste und fieiatande die Zuflucht genommen wird, diesen

Mangel aum Theil als Ursache jeuer Unfille bezeichnen und somit die

Gemilther in einer bestandigen Aufregung erhalten würden, wobei kein

häuslicher Frieds gedeihen kdnnte. Die fiffiantliche Erklärong der Re-

gierung über diese neue Hasäregel und ihre Motive würde kaum ohne

Erwiderung bleiben, welche alles Qehässige gewiss auf die liegieruug

schieben würde. Endlich würden diejenigen Eheleute, welche, obgleich

verschiedener Confession, bisher in friedlicher Ehe lebten, durch die

erat dermal uiittelbar ausgesprochene Erklärung, dass solche Ehen

kirchlich uiclit erlaubt sind, iu mcliL geringe Zweifel au der Unfehl-

barkeit der Kirche gerutheu.

•) Vom 17. Oetober 1839.
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Das Ergebnis der eiu^eheuden Borathnugeu war, dass die Ansicht

des Freiherru von Stuppau die Majorität erliirlt. Hiernach sollte mau

sieh darauf beschränken, das Einst breiten der iiischüte von Hrünn

und St, Pölten zur Allerh, Kenntnis des Kaisers zu bringen, diiss in

Uebereinstimmuug mit den stets von der Hofkanzlei in diesen Toie-

ranzgegenständen bei Irüheren Anlässen geäusserten Ansichten dem

Einschreiten keine Folge zu geben wäre, da bei den bereits von dem

päpstlichen Stulile ausgesprochenen «lesinnungen kein Erfolg zu er-

warteüf vielmehr mit Rücksicht auf die österreichische Toleranz-

geseUgebimg eine Compromittieruog der Staatsverwaltung zu besolden

wäre. Ebenso wenig wäre von einer Verwendung der Begierung bei

dem päpstlichen Stuhl im diplomatischen Wege zu erwarten, und es

ii^ttaste ein solcher frachÜoser Schritt mit dem Geiste der österreichi-

schen Gesetzgebung and ipsbesondere mit der Würde der Uegierang

unverträglich erscheinem Die Einwendungen der Bi^chüfe, dasa sie es

nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, in dieser Hinsicht den

weltlichen Gesetzen Folge zu leisten, wosu sie sn zwingen wohl nicht

in der Absicht der Kegienmg liegen kann, seien auch schon bei frO.-

hcrcn Anlässen yorgebraQht worden. jB!« handle sich nicht um einen

Glaubenssatz, sondern um die Kegelung einer der wichtigsten Ange-

legenheiten der bürgerlichen Gesellschaft, bei welcher das kirchliche

Einschreiten sich den allgemein gütigen Gesetzen anschliosoen mOsae

und wobei der weltlichen lilacht die nothwendigen Verfdgongeu nicht

benommen werden können. Haben die Vorgänger der jetzigen Bi-

schöfe ihrem <]lewi0sen unbeschadet durch so lange Zeit die kirchliche

Eins^nong .gemischter Ehen zugegeben, so sei nicht Toraussuseiien,

dass die letj&teren dermal aus Qewiasenszweifeln der Begierung Ver-

legenheiten zn bereiten beabsiehtigen wevden. Die Bischöfe werden

vom Landestbrsten ernannt; sie leisten beim Antritte ihres Amtes den

Eid des Qehorvams; sie mussten mit dem Inhalte dieser Anordnungen

bekaunt n/em und sie waren es an<di ohne Zweifel, als sie ihr Amt
antraten und den. Eid leisteten^ Fanden sie die.landesfOrstlichen Ge-

setze mit den kirchlichen nicht im Einklänge, so wäre es ihre Pflicht

gewesen, einen. Posten nicht auzunehmen, auf welehem sie in die Lage

konunen . mussten, in Ansehung der Befolgung der einen oder der

anderen gegenüber ihrem Gewissen in GoUisi^n zu gerathen* Haben

tiie aber das bischöfliche Amt angetreten, den Eid des Gehovsams

gegen den LandesfQrsten abgelegt, so seien sie dem Staate Folge sa

leisten verpflichtet, und sie haben sich auch schon durch die Befolgung

der Gesetze uud eine langjährige üebang der kifchlichen Einsegnung

gemischte Ehen gefügt. Es dfirfe und könne nicht angenommen
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werden, cUss die Mehrzahl derselben in ihrem Gewissen Beunruhigung

finden werde, wenn ihnen klar gemacht wird, du3 sie gegen beste-

hende Gesetze, gegen den Willen des Geset^gebors und gegen den

geleisteten Eid handeln. Hienach erscheinen Anträge auf eine Ab-

weichung von den seit vielen Jahren mit gutem Erfolge bestehenden

Toleranzgesetzen anf keine Weise gerechtfertigt Die vereinigte Hof-

kanzlei sei aber auch zu solchen Anträgen gar nicht berufen, da sie

auf die strenge Handhabung der bestehenden Gesetse au halten halie.

Obgleich es sich übrigens nur um einen Disciplinargegenatand handle,

wobei die kirchliche Observanz in verschiedenen Perioden YerachiedeB

war, obgleich der bisherige Stand der Dinge mit Wissen des rSmi-

sehen Stuhles und Zostimmnng der Biscbdfe bestanden habe, welch

letasiere nnmöglidi die diesfiUligen Eirchenlehren ignorieren konnten, so

wäre sich ?on dem Einsehxeiten um Facult&ten in Born kaum ein

Erfolg 2u Yerspieehen. Zndem sei nieht an Teikennen, daas, wenu-

gleieh auf die Gilti^eit des Ehever^ages der Hanget der kiiehlichen

Einsegnung keinen Einfluss nehme, doch in Oesterreich die Meinung

jener Theologen TOrhenscJiend sei, wekshe die priesterliche Einsegnung

als ein unumgfiogliches Erfordernis sur Oiltigkeit der Ehe geltend

machen mit dem Huiweise, dass der Kirofaenrath von Trient (can. 1,

Sess XXIV de sacr. mat) die Ehe f&r dn Saerament erUSrt kabe,

welches durch die priesterüche Einsegnung ausgespendet werde.

Freiherr Ton Salageber trug femer darauf an, dass den Lilnder>

stellen die angemessene Anfinerksamkeit auf die dtesfiüligen Vorgänge

der Ordinariate und die HintanJialtnng aller den niederen Clems in

Befolgung der bisherigen Uebung hemmenden Anoidnungen und Auf-

forderungen SU empfehlen sei. Gewiss gebe es unter den Seelsorgern

Tiele, welchen die Yerpfliehtung, ihren Gemeinden mit dem Beispiele

des Gehorsams und der Dankbarkeit gegen die Begierung Toransu-

•^chen, auch etwas gilt Diese dfiriten sich audi kfinftighin in der

bisherigen üebung, gemischte Ehen einzusegnen, um so weniger irre

machen lassen, als es sich dabei um kein Dogma handelt, und es

werde nur nSthig sein, diese vor den Folgen einer solchen duldsamen

Ansicht gegenüber den in ängstlichen Zweifeln befimgemm Bisdiöfen

zn schützen und jcLieu Brautpaaren, deren ordentliche Seelsorger diese

Zweifel theileu, die Trauung bei einem anderen katholischen Priester

zu erleichtern.

Die Hofkanzlei stellte den Antrag, dasa fler Kaiser nach der Stinimen-

niehriieit eiiisclu idt ii und den (irundsutz auszusprechen geruhe, das«

da** Tolerunzgeset//. str. iiirc zu l]autlliaV)en sei. Die vereinigte Hofkanzlei

werde darin die Ailerb. AutTorderung erkennen und ihrer l'llicht uacli-
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korameu, deu Bibchöfeu und Seelsorgerü, welche sich Haudhint^^tii otk-r

Weisungen gegen die bt-stehenden Tolerauzgesetze zu Scliulden kommen

lassen, das Ahnduugswürdige eine.'! sulcheu Vorganges zu Geniüthe zu

fuhren, sie über ilireu Irrtlium zu belehren und nöthigeu falls durch

geeignete Mittel von einem solchen Vorhaben abzuhaltea. Im Wider-

spruche mit dem Toleranzgesetze stehen laut der bisherigen Verhand-

lungen die Erzbischöfe von Lemberg, OlmQtz und Wien, die Bischöfe

von Brünn, St. Pölten, Linz und Graz. Der Bischof von Graz soll

mit dem Erzbischöfe von Salzburg eine YonieUmig wegen solcher

Ehen bei dem Kaiser Obeneicht habend).

Die AairSge der vereinigten Hofkanzlei erhielten die kaieerliche

Genehmigung nicht Verhandlungen mit Rom erwirkten eine von dem

Cardinal Lambruachiui unterzeichnete Instruction vom 22. Mai 1^41.

In der Instruction für die Bischöfe und Erzbischöfe der Sster- .

reicbischen Monarchie wurde gesagt, die Kirche habe von jeher Ehen

swischeu Katholiken und AWtinUVam für unerlaubt und durchaus

gelohrlieh gehalten, theils w^n der verbrecherischen Gemeinachaft

in religiösen Dingen, theils wegen der dem katholischen Ehegenossen

drohenden Gefahr der Verführung und der verfcdirten Kindererziehnng.

Wenn der pipstUche Stuhl aber von der Strenge der EirchenaatBongen

abweichend zuweilen dergleichen gemiaehte Ehen zuMess, to habe er

dies nnr ans wichtigen Unachen hdebst usgein geihan, unter der aiu*

drfteUiehen Bedingung, daas tot der She angemeaaene Bfligaehaften

gekiatet werden, nicht nnr, daaa der katholiaehe Khettieil Ton dem
nichtkaiholiaehen nicht Tcrftthrt werden kftnne, jener Tiehnehr aeiner

YerpAichtnng nachzakommen habe, den nichtkatholiachen Theil mit

allen Kräften von dem Irrthume abzabringen nnd Qberdiea die aoa

der Ehe her?orgehenden Kinder beiderlei Geschlechtes aSmmtlich in

der katholiachen Beligion zn erziehen. Ea aei aber TOr kuzem dem

Papste znr Kenntnia gekommen, daaa in den zum dentaehen Bande

gehörigen LBndem der dateneicbiachen Monarchie der Misabranch

aberhand genommen habe, daas Ehen zwiadien Katholiken und Nicht-

katholiken, obgleich ohne allen kurdüiehen Dispena nnd ohne vor-

herige BQrgachaften, durch die katholiaehen Pfarrer die Ehre der Ein-

segnung und des heiligen Bitua widei&hre. Ea aei begreüUeh, wie

betrübt der Papst darüber aein muaate, beaoudera da er hiemit die

vollstfindige Freiheit gemischter Ehen eingef&hrt und dadurch die

bedauemawerte religiöse Oleichgiltigkeit innerhalb jenes ausgedehnten

Gebietes, welches Torzugsweise den Buhm des Katholiciamos geniesst,

mehr und mehr befördert sah. Der Papst spendete deu Biaohöfen

1) Vortrag 24. April 1840.
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über ihren Eifer Lob, weil sie sich bestimmt fanden, die darüber in

anderen Ländern erlnssenen apOBtolischen Beitimmungeu mit oberhirt-'

lieber Sorgfalt bich angelegen sem zu lassen und jenen Mtssbraudh,

der den kürchlicheu Grunds&tKen und Vorschriften widerstrebt, nach

Kräften zu heben. Sie sollen unablässig bemQht sein, die Lehre und

Diflciplin der katholischen Kirche aubrecht zu erhalten und auf das

eiStig^ dafOr Soige tragen, dasa dir ttble Oebnueh nicht wieder

aofleba Von dem Wnoache beaeelt, den schwierigen Verhaltniuen

der BöBchSfe Abhilfe 20 schaffen nnd die darans entstandenen BedrSng-

nisae in mindern, habe der Heilige Vater, soweit er es vermöge des

obersten apostolischen Amtes vermag, ohne den Qnmdsftteen der ka-

tholischen Kirche, wovon im geringsten nicht abgewichen werden

dOrfe, zu nahe su treten, jene Nachsicht und Nachgiebigkeit dnreh

die g^nwftrtige Instruction su beachten angeordnet, mit welcher der

apostolische Stuhl die üebel behandelt, die nicht behoben werden

können oder deren Beseitigung noch grSesere Uebel herbeiflihren würde.

Wenn daher in den Didcesen sich der Fall ergeben sollte, dass un-

geachtet pflichtschuldiger Ueberredung und Brmahnnng von Seite des

katholischen Seelsorgers ein Katholik oder eine Katholikin in dem

Yorsatee, eine gemischte Ehe ohne die nothwendige Yorbedingong

einsugehen beharrt und umgekehrt ohne die Gefahr eines grosseren

üebels und Aergenüsses, das zum Naditheil der Kirche gereichte,

durchaus nicht verhindert werden, sugleich aber snm Yortheil der

Kirche und dem gemeinen Wohle als förderlich erachtet werden

könnte^ wenn diese Bhen, so unerlaubt und verboten sie auch sind,

vidmehr in Gegenwart des katholischen PIkrrers als des nichtkatho-

liaeben Wortdieners, an den sich die Betheiligten leicht wenden könnten,

eingegangen werden: in diesem Falle soll es dem katholischen Ffiynrer

oder einem anderen Priester, der dessen Stelle vertritt, erlaubt sein,

diesen Ehen nnr in materieller Eigenschaft gegenwärtig zu sein, mit

Ausschliessung alles kirchlichen Bitus beizuwohnen, als nehme er

einzig und allein nur die Stelle eines Zeugen ein, nämlich doart, dasi

er berechtigt sei, nach vernommener Einwilligung beider Eheleute doi

geschlossenen Act in dem Trauungsbuche nach seiner Amtspflicht ein-

tragen zu können.

Dieser Instruction ertheiltt- der Kaiser das Placetum regiuni am

24. August 1841 ^) und am 3. Sept. ergiengeu die Weisungen an die

Behörden und au die kirchlichen Würderträger.

') liieber Urat Mittrowsky!

Die nntreliofffnp Instrnctio sul Av(li]r]ii>'f"n] n^j ot Kpisoopoa Austrincne tli-

iionis in topdcrntiH (iorinaniae parlibuu entliült liie MasnregelD, welche Seine

MittlteilttiiKen XVIll. 36
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Die Augelegeuheit war rianiit nicht erledigt. Tn dem Hirteu-

briefe des Erbischofes von Olmütz wurden die Seelsorger angewiesen,

jedem katholischen Gemeindegliede, welches sich mit einem Akatho-

liken ehelich Terbindeu will, hieröber die eindringlichsten Voratel-

IvBgen za macbeiif das Bedenkliche einer solchen Ehe zu Gemttthe

tn fuhren und von der Eingehung solcher Yerbiudungen ab-

znralbeu. Wenn diese Vorsteliongmi fmohtlos bleiben eoUten, so

könne die Trauung solcher Ehen nur dann stattfinden, wenn im
Sicherstellung des katboHscheii Tiieiles vor YerfUhmi^ tarn Glaubens-

abfalle, dann das Versprechen der firziehnng aller anzuhoffenden

Kinder in der kaiholischeu Religion vorliege. Hierüber sei ein Revers

auszusteUen. Ferner soll jeder Fall der Anmeldung eines Ka-

tholiken zar Eingehnng einer Ehe mit einer Akatholikin sogleich im

Wege des Decanates dem Ordinariate angezeigt werden, worttber

die weitere Weisnifr nachfolgen werde. Den Seelsorgern vrirA

gleichzeitig mit dem Hinweise auf das Hofdeerel vom 16. August \9lOS

unter eigener Verantwortong zur Pflicht gemacht, die Kinder aus

solchen Ehen mit allen gesetzliehen Mitteln znm Besoche des katho*

lischen Gottesdienstes, der Schule, insbesondere der Christenlehre zn

verhalten. Wenn Brantlente die Znsichemng der Brziehnng der Kinder

in der katholischen Beligion rerweigern nnd der katholische

TheU wr Verf&hinng nicht gesichert ist, so trete der Fzll der passi*

Ten Assistenz, jedoch nnter folgenden ModaHtitten ehL Nadi der Bhc-

efkOndignng sei absnwarten, ob die Brantlente bei ihrem fintsefalttsse

beharren; im bejahenden Falle sei dem katholischen Theile von Seite

pipitliehe Heiligkeit, der Bitte der ErsbisehOfe in diewa Provinsea Meines

Reiches willfahrend, angeordnet hat^ nach welehen ticb der kfttholiache Comt«

Cleru» bei Eingehung gemischter Ehen in diesen Provinzen zu benehmen hat.

Da« Wesentliche dieser Maasregeln ist die, Ulr den F:ill, als die Erziehung

aller Kinder einer solchen Ehe in der katholischen Religion nicht zugesagt wird,

lUr deren Eingehung vom katholischen Seelsorger m leistende passive Aasistenx.

Da diese AssistsDi den Anordnaogen des bütgerKchen Gesetsbmlics (Iber das

Efaerecht nickt ealgegen ist: so will leb, dase diesem pApstlicheo Erlasse das

Placetum regium ertheilt werde und das« die betreffenden Erz- und BisefaMs er-

miichti^M't werden, davon den geeigneten Gebrauch sa machen.

(irät/., den 24. August 1841.

Ferdinand.
Die fl|Ntliehe huAnietion wurde blos Dir die au dem deatsohen Bimde

gehörigen L'inder erlassen, in Galizien daher bloss fllr die Herzogthflnier Aa>

schwitz, nnd Z:(tor. Durch kais. Entschl. vom '2S. Mär/. :inf Vortrag vom II. Mslrt

1S42 wiirdt^ f;i'*t;itt( f, dn!<s die katliolisrlii u Er/.VMisi IhWi- ( iali/icn.H wc^'i'ti Awi^-

dehnung der hetrcttcndcn luhirnction auf (jalizicn sich an den heil. Vater wenden,

der aacb desi Ansnebes derselben willfahrte.
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doti S^el&orgers zu erklären, dass er den beabdichtigten Schritt als

sündhaft ansehe und daher mLssbilli^u mUsse. Wenn auch diese

Erinnerung erfolglos bleihii sei die wechselseitige Erklärung der Ein-

willigaug der Parteien in der angegebenen Form in die TraHongs-

inatrikel eiuzuigtagai. Wenn fiber diese Erklärung ein Matrikensehein

verlangt wird, so sei dieser naeb einem bestimmten Formokre aus*

sosielleu. Wenn Kinder aus solcher Ehe geboten werden, ao seien

sie als ehelich in ilus Taufbuch einzutragen. Endlich weu bei

eiiM(r solchen Ehe die Brautleute in Tenehiedenen Pfarren wohnen,

so sei in dem Yerküudigungaeohmne auch anzuführen, dass der ka-

tholische Theil in der Ausübung seiner Beligion nicbi beinri und dis

Erziehung aXier Kinder in der katholiaohen Beligion amgesieheri wovdeoa

sei oder aichi

T>m BMtoittladffeiben des Prager Eisbisehofes enthielk folgende

Weisaugen: 1. Oase nach yeheheaer Aunddidig einer solehen Ehe

von Seite der BranlJents der Seelsorger für den kaiheliaehen finni-

thefl um die IKtpens snr Eingehnng der Ehe beim Ordinarisie

eiazaschreiten habe.

2. Dasi Seelteigiv bezOgÜeh der Eiueliasg der s&mmttielien

Kinder in der kalhoUschen Beligion eine BttigMhaft, und awar

miltelflt einer sehriftliehen Erklärnag, deren Form wdrtlieb

voiigeeohrieben wird, in bindender Art an erwirken h&tten.

3. Dasa, im lUle die Branileate den Ifludemngen dee Seelsorgen

in dieeer Besiehnng nidit eniqprechen wollten, die Gestattu ug der

Trauung niitteU pasaiTer Aasistens den Ordinariaten vorbe-

halten bleibe, wobei zugleich für diese Art der 'JVanung nicht nnr

das Yetfaihrea geaan vorgeschrieben,

4. sondern audi das Bintragea dersdben in die Msdriken, sowie

die Form des l^rannugsscbenies vorgeMiehnet wiid.

b. Endlich soll die Vorsegnung der katholiaoken linttor eines

akatholischen Knaben verweigert weiden.

Das bShmisohe Qubeminm bem&ngelte das Ptetosakdireibea dee

Enbischofs und erklärte, dass es in der vorliegenden Form rar Pnb-

lieierung nicht geeignet sei Das Pastoralsehreiben sei in latei-

nischer Sprache, und nicht in der deutschen zu erlassen, weil auch

die päpstliche Instruction lateinisch ist, und die Gurrende des Erz-

hischols ohne) 1 in nur au den, der lateinischen Sprache durch-

«»ängig kuudigeii Cui utckius gerichtet wird; eiue MittheiUuig in deut-

scher Sprache von Seite der Seelsorger iiu Nichtpriester dürfte mit

Kückäicht auf diesen wichtigtii und delicittii Gegen stand, nichts

weniger ab von Nutzen sein. Die Verschiedenheit der lieligiou

36*
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der Brautleute sei durch das Gesetz nicht nur nicht als Ehehindemis

erklart, sondern die eheliche Verbindung eines katholischen Theiles

mit einem tikatkol ischen sei ausdrücklich geletzlich erlaubt. Die

geforderte Einholung einer Dispens für den katholischen Brauttheil sei

gomit der bestehenden Vorschrift entgegen und jeden&Us flberllüssig,

da sie nicht verweigert werden könne und nur eine ungegrüiidete

Vensöflpsrnng herbeigeführt würde. Das Resoript ?om 13. October 1781

(Tolerani-Edict) untersage die gebraachlich gewesene Abforderung der

lieverse, und das Cabinetschreiben vom 24. August 1841» wodurch

die Instruction Sr. päpstlichen Heiligkeit mit dem PUcetum versehen

worde, habe nichts modifilciert Wenn daher auch dergleichen Reverse

ansgesfeellt wOrden, so wären sie als unzulässig, sogleich wir-

kungslos, und weder kirchlich, noch p o 1 i t i s c h zu exequieren.

Das Versprechen der Brautleute, ihre Kinder in der katholischen Be^

ligion eniehen zu lassen, könne sonach bloss als eine Gewissens-

sache Toni Seelsorger behandelt werden. Wenn indessen die Seel-

sorger einen Ausweis ihrer erfüllten Pflicht g^n die Vorgesetsten

geistliehen Behörden aber den von den firaatlenten an Gunsten des

katholisehen Theiles ausgestellten Bevers fllr nSthig eraehten sollten,

so könne derselbe niemids in einer bindenden Form, sondern bloes als

ein Zeugnis über die Erklärung der Brantlente, dass sie naeh ihrem
Gewissen gesonnen sind, ihre Kinder katholisch eraiehen lassen au

wollen, abgenommen werden, aber nie aum Grande einer an exe-

quierenden Verbindlichkeit dienen.

Die Trauung mittelst passiver Assistena bedürfe kemer be-

sonderen Bewilligung.

Was den Vorgang bei Vornahme des Eheverspreehens betriflft, so

könne sich die passive Assistena lediglieh auf die ki'rehlichen

Handlungen beziehen, folglich könne sie auf die Handlungen des

Seelsorgers, bei welcher er zogleieh als politischer Beamter

erscheint, wie dieses bei dem Ehevertrsge der Fall sei, keinen Binfliiss

haben. Da nun das Gesets verordnet, dass die feierliche Erklärung

d«r Siuwilliguug vor dem Seeborger zu geschehen habe, so könne

sich der Seelsorger von der Pflicht nicht entbinden, das Ehever-

sprechen von deu Brautleuten selbst abzunehmen, und zwar um so

mehr, als die gesetzlich vorgeschriebene Feierlichkeit (§ 75, allgemeines

bürgerliches Gesetzbuch), bei Ehen lediglich in seiner Intervenierung

bestehet; insoferae daher die Brantlente selbst die Formel des Ehe-

Versprechens ablesen müssten, wie dieses der Prager Erzbischof be-

stimme will, so entfiele jedenfalls die Feierlichkeit des Actes, und der

Priester würde sodann gegen die Anordnung der päpstlichen lostroe-
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iiou nielitii weniger ab em testlB qnalificatnSf lea anthorisa*
bilis encheinexL

Dnnsh drä Yerweigeiiuig der Toiäegniiiig einer kath'oliaehen

Wöchnerin, wenn sie Ton einem Knaben entbunden worde, stehe

mit Gmnd m belBiefaten, daae ein solches Benehmen der katholiaehen

Qeistliehkeit snr Bekehrong des akatholischen Theiles kaum bei*

tngen wird, indem hieduroh gerade der kathalische, meist nnsehnldige

Theil gestraft, von der Kirche gewissermassen ausgCBehlossen, und

ihm der Trost seiner Religion Tersagt wird.

Ueber die im Fastorslschreiben torkommende Ändentang, wie

solche katholische BrSnte oder Gattinen im Beicht stahle zn be*

handeln seien, bemerkt das Gubsminm, dass in ConformitSt mit

der papstUchen Instmction in dem Pablicandnm die dieafSUige Hin-

deutong gans wegbleiben durfte.

Gegen dieae Gnbemial-fintscheidimg richtete der FOxsterst^ischof

am 27. Mfin 1842 eine »Voratellaug an den Monarehen, die mit

Cabinetaefaxeiben vom 24. April 1842 an die Tcreiuigte Hofkanzlei

herablangte. In dieser Vorstellung beschwert sich der Fflrstenbischof,

dass sein Pastoralschreiben nicht in der deutsche u, sondern in

der lateinischen Sprache abzufassen sei; gemäss der Praxis und

vor dem Gesetze sei der Bischof bei seinen Erlilsseu an den Clerus

nicht an die lateinische Spruche gebunden Die Besorgnis des Giiber-

nuim.^ sei übertrieben, und küuuu bei einem lateinischen Erlasse nicht

verhindert werden.

Die Behauptung des Guberniums, dass die Einholung der Ordi-

nariats-Dispens für den katholisclien Theil ein üebergrift" der

kirchlichen Autorität sei, weil das Kecht, Dispensen zu ertheileu, nur

der politischen Behörde gebühre, trete den unbezweifelteu Rechten

der Kirche zu nahe.

Wenn nun die Kirche Elien /wischen Katholiken und Akatholiken

verbietet, und das sanctionierte apostolische Breve nur von einer

d i s p e n s \v e i .s o ii G e s t a 1 1 u n g dieser Ehen spricht, so glaube der

Fürsterzbischot, dass die sie verbietenden Canones stets ira lebendigen

Andenken beim gläubigen Volke erhalten werden, wenn er den ka-

tholischen Theil verhalte, von einem kircblichen Verljoto auch die

kirchliche Dispens nachzusuchen. Es liege ira Interesse des .Staates

und der Kirche, die passive Assistenz so selten als möglich
eintreten zu lassen.

Durch den Vorbehalt der ausdrücklichen Erlaubnis des Urdinu-

riates zur jeweilif^en Vornahme der passiven .\ssisteuz koniH- die all-

fällige Sinnesänderung der Brautleute erzielt werden, da sie mittier-
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weile %n einer rnhigeru Ueberlegung Zeit habon. Bei Vorlegung der

speciellen Fülle werde dem Bischöfe sogleich Gelegenheit gebotea, das

amttiche Benehmen des Oierus besser m flberwaolieii und e^a unter-

lattÜBne Fslikr nooli bei Zeiten xii bemerkeiL üeberdie« liege diese

Maasregel nicht nndeatHoli in den Wortoi der pipstlidiea Instraction,

welche will, dass der pasaiveii Assisfcens ein wohlerwogenes ürÜMil

Tonngdie, ob dieser Sdultt mramgiBglich aoUvwendig sei «nd ebne

grossen Nachtheil nicht noch gsas Termieden werden k8imeu

Die Anstände des Oabemiums g^gen die Art der passiTen Assislenx

sdieinen anf einer krigen Auflhssung des Begrüfos eines testis

qnalificiatfis m bemhen. Nach dem Conoilio IVidemtiBO sei mai
Wesen enier giltigen Ehe nichts weiten nothwend^g, als dass der

eigene Seelsorger zugegen sei^ wenn die Brantlente sieb

sn ehelichen erklSren.

Anch der § 75 des allgemeinen bttrgefüdien GesefaibiiGhes iordere

nichts anderes, als dass die firirlArimg der Binwilligaug vor, und

nicht von dem ordentUohen Seelsorger in Gegenwart cweier Zeu^n
geschehe. Insofeme daher der Seelsorger 'der von der Kitohe nnd

dem Staate gleich befähigte Zeuge einer jeden giltig sein sollenden

Ehesdhliessung ist, biess er hier ein testis qualifieatus seu snctoris»-

Ulis. Im Begriffe der befiUiigten Zeugen liege hein Gnmd vor, der

eine anden seine blosie Anwesenheit lAendkreitende Ifitwirkang von

Seite des ordentliehen Seelsorgers bei der Bheschliessnng notiiwendig

machen würde. Bei diesem Umstände und den deutttchoi geseialidien

Bestimrnaugen über das Wesen der passiven Assistens dttrfbe daher

nach Erachten des Fürsterzbischofs der vom Gnbemium gemachte

Unterschied zwischen dem kirchlichen und politischen Charakter

des Pfarrers bei der Elieschliessuug, und die Hervorhebung der Feier-

lichkeit in dem Wesen und der Form der passiven Assistenz keine

Aendt riing begründen, am wenigsten die Ford(nmg ruclitfertigeu, dass

der Pfarrer die Copuliitions-Formel selbst vorlesen, und so die

passive Assistenz in eine active verwandeln solle.

Was die beanstandete Vorsegnung der katholischen Miitur,

weklie einen Knaben geboren hat, betrifft, so bemerkt der Fürst-

erzbi.schof, dass, wenn es auch wahr ist, dass die katholische Kirche

sogar für die 13ekelirijn<j^ der Ketzer bete, so folge daraus keineswegs,

du?<s sie Gott für iiirt* Yerniehning danken könne, ohne sich grell zu

widersprechen. In diesem Widerspruche befände sicli aber die Kirche

bei der Vornahme einer solchen Vorseguung, weil sich der betreffende

Act nicht bloss nuf die Mutter, sondern auch auf das Kind be-

zieht, weil dieses gewöhnlich von der Wöchnerin bei der Yorsegnuug
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aal den Aimeu gehiilboii and meist auch von 4ßm Priester Goit auf-

geopfert wird. Habe es nmi die Kirche für unzuläaeig erklaiii einem

BoldlBU Weibe bei der Trauung deu kirchUohen Segen wo. g^bem, wie

kSiine sie ohne Widenpruch daeaelbe Weib eeiguen, welehee nun eiu

Kind gebogen hat, welches nicht katholisch enogen weidea soll,

und iii, dieses Kind «of ihxen Amen haltend, snr Kirche kömmt,

an Qoii l&r ihre Leibiesfriicht ku dankegi? Die diesafalltge Kiinkang

einzelner WoohnArinnen könne sls .eine nothwendige Folge der ftei

gewählten passifen Asastens in keinen benondeegm Anschlsg kommen,

soodem dficfte auf die Yerminderang solcher fihen .und aof .die ISr-

f&Uang der kirchlichen Forderangen bei denselben einen vantheUhafteu

Buiflass .anssem. 0ie wehlgemeinte Ermahnung an die BeichtTater

sei •den FOcstenbiifcihofe sogar von dam päpstlichen Brete aor PBüoht

gemacht, nnd selbe an heanitanden stehe dein Qabemiam nicht ein»

mal CO.

Was die Yom Gubeminm als onzaläasig, würkuiigslos eridärten

und weder kirdilich noch politisch zu exequierenden Bereonse belarifll,

so bemüht sich der Fürsterzbiscliof zu beweisen, dass es sich bei Aus-

stölhnit,' solcher Reverse um keiueu Gewisseuszwaug handle, dasa selbst

das l'olt raiiisgeaety. vom Jahre 1781 freiwillige Reverse zu Gunsten

«ler kiitholischeii Kirche zuiasso, dass die Priixis und die Entscheidungen

der Behörden dieses btatätigcu, eiidlicli dass die Kirche und der Staat

solche freiwillige Reverse stets iiir giltige Verträge, deren Auf-

rechthiiituug im Interesse beider liegt, angesehen und desshalb selbe

auch für verbindlich und exequierbar anerkannt habe.

Der Fiirsterzbischof bemüht sieh in setn(>r Vorstellung Oberhaupt

nachzuweisen, wie sehr die Entscheidung des Gnberniums, wenn sie

aufrecht erhalten werden sollte, die Rechte der Kirche gefährd^Mi und

die Heiligkeit des gegebenen Wortes schwächen, und deshalb nicht

bloss das Gewissen der Bischcife bedrücken, sondern auch den besseren

Theil des gläubigen Volkes betröben mnsste. Die freiwillig abgege-

benen Reverse seien stets für gt sot/lich zulässige Vertriebe angesehen

worden, da, wenn dieses nicht der Fall wäre, die Kirche g^nOber

den Akatholiken in einer unwürdigen Erniedrigung stehen würde,

über die sich selbst besser gesinute Laien betrüben, und der sehnlichst

gewünschte Friede dürfte auf diese Art kaum gewährleistet und die

rtteksichilieh der gemischten Ehen beklagten Wirren kaum besei-

tiget sein.

Der Fürsterzbischof bittet, der Kaiser möge erklären, dass

die freiwilligen Reverse gesetzlich zulässig seien nnd dass die po-
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litischeu Behördeu auf die Aufrechthaltuug dienfir verbiudlicken Yer-

iiräge „steheudeu^' Eiutiusä zu uehineu habeu.

Die vereinigte Hofkanzlei erstattete am 7. October 1842 eineu

Vortrag. Es ^ige t^ich die beaciiteuswerte Wahraehmung, dass die

Bischöfe in einer der wichtigdteu A ugelegeaheiten der bOzger-

liehen Gesellschaft, ungeachtet diese doioh eine pftpsUusbe Instruction

mit Genehmigaug des LandesfQrsten geregelt wurde, weder Qberein-

stimmend vorgehen, noch mit Rücksicht auf ihre Stellung und die

Anordnungen des LandesfQrsteu Verfügungen zu treffen beabsichtigen,

wodurch die gewünschte Beruh^gmig und Beseitigung fernerer Gonflicte

endelt würde.

Der kaum beigelegte Streit zwischen den politischen Verordnungen

und kirchlichen Bestimmungen erwacht dadurch neuerdings, und dazu

kommt noch neuerdings die uachtheilige Folget ^ einem Ge-

schäfte, welches alle Diözesen gleich betrifit, ungeaditet der Instruc-

tion Seiner Heiligkeit in den Tenehiedenen Diöieeen Tenchiedenartig

Ydgegangeu wird.

Vor allem sind folgende drei wichtige Fragen zu würdigoi:

A) Darfen die Bischöfe dem Qenis den Inhalt der päpetUehen

Instruction vorenthalten, oder sind sie verpflichtet, diese Instmction

dem derus mitratheilen?

B) Sind die Bischöfe berechtigti diese Instruotbn durch eigene

Hirtenbriefe zu erläutern? Ond
C) Sind die Bischöfe befogt, die Binsegnong der Bhen der Ihige,

wenn der Bevers ausgestellt, und die Lnstnng der pasnven Assistens,

wenn der Bevers nicht aufgestellt wird, von ihrer jBntecheidnng, von

ihrer Genehmigung abhängig zu machen?

Die p&pstliche Inatruction sei für die Seelsorger verbindlich und

mOase dem Clerus zur Bichtschnur seines Verfehrens von den betref-

fenden Ordinariaten kundgemacht werden, da dem Oberhaapte der

Kirche das Becht zusteht, Anordnungen in Glaubens- und Diseiplinar-

Angelegenheiten zu erlassen, an welche die Mitglieder der Kirche sich

zu halten verpflichtet sind. Es wice sonach nunmehr die Au%abe

der Bischöfe, den versöhnlichen Anordnungen des Kirchenoberiianptes

zur Losung eines aufregenden Conflictes im gleichen Geiste nachzn-

kommraL

Insoferue diese llassngebi die Allerh. Genehmigung erhalten

haben, sind sie auch zum Staatsgesetse geworden, und die vereinigte

Hofkanzlei hat sie demzufolge sämmtlichen politischen, Justiz-, sowie

auch Militarb^örden bekannt zu machen geglaubt, wonach sich das

gleidie Yerfehren besOglich des Curatclems auch von Seite der he>
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treffenden Ordinariate als uothwendige Folge darstellt Die Bemerkung

eines oder des andern Ordinariates, dass diese Instruction an die Erz-

biscböfc und Biachöfe und nicht an den den» gerichtet sei, behebt

sich duzeh die Gepflogenheit des Cnrialstyles, welcher zufolge derlei

ESrlSsse immer «n die £irchen?onteher Uuiten, deren Suche es dann

ist, ihren Inhalt dem Coratdems hdttant.zn machen. Nicht gleich-

giltig ist daher die Bemerkong des Bregenxer Kreisamtes im Berichte

vom 21. Hai 1842* dass sich der Oaratdems m Vorarlberg, dem

diese Instrootion auch nicht mitgetheilt wurde, darttber wnndert,

zumalen dersd.be von der Existenz jener Instraction doreh difentliche

Blatter Kenntnis erhalten hat

Wenn der Kaiser diese Ansidit so genehmigen gerohe^ so werden

hiernach die Ordinariate angewiesen werden, dem Ouratelsnis die frsg-

liohe Instmetion im Torschriftsrnfissigen Wege bekannt sn geben.

Die meisten Ordinarien: Frag, Leitmerits, KdniggrSts, Salzburg,

Seggau, Leoben, Lavant, Gnrk, 05x2, Brisen, Trient haben den Clerus

verpflichtet, jede Torkommende Ehe, ehe der Seelsorger sein Amt Übt,

dem Ordinariate anzuangen.

Wenn es den KirchenTorstehem niemals verwehrt werden kann,

sich von derlei Fällen doreh die Seelsoiger die nSthige Evidenz zu

versehatfon, und diesialls eine Gorrespondenz zu filhren, so darf doch

dieselbe nicht zu einem Hinderuugsgrunde erwachsen^). Es

verstehe sich von selbst, dass die Seelsorger in zweifelhaften FSllen

siish an das Ordinariat wenden werden, sie aber hiezo au&nfordem,

erscheine um so unangemessener, als dieses die Yermuthung veran-

lassen wQrde, dass die Ehen der Genehmigung der Ordinarien be-

dürfen, wekhes mit den bestehenden Yorschrüten nicht im EinUa&ge

wSie.

Unzu^ssig sei femer die Ansieht jener Ordinarien, dass bei Ehen,

wo der akatholische Theil den Revers werben der Kindereraiehung aus-

stellt, dem katholischen Theile eine Oidiiuuiiit-diüpens crthoilt wenU-ii

muss, um die EIk« mit dem Akutholikcn t'iuzu^aluMi, und dass bei

Ehen, wo die piissivc Assisteuz. stuLl/uliiideii hat, di r iSeelsorger hiezu

von Fall zu Fall ermächtiijet werden muss, deim die Verschiedenheit

der christÜLheii Ucligiüu ist durch das Gesetz nicht nur nicht als ein

Ehehiudeniis erklärt, sondern es ist vielmehr die eheliche Verbinduug

eines katholischen Theiles mit dem akathoUscheu ausdrücklich im Ge>

') Diese Ansicht wurde am 10. Dec. 184 1, als dt i l'ntwurf des Olmützcr

Ei-zbiscbofH vorlag, aiisfrosprot hen, und der Hirteubrief de» Brfinner Entbiscbofit

Yon der vereinigten Uofkanzlei beanstandet.

^ i^ .o i.y Google



570 A4olf Beer.

setKe erlaubt, wornitch das den Hrautk'utxiii durcli di« liediuj^uug eiuer

Dispeus auf/ubürdeiide Hiuderiiis deu gesetzlichen Auordnungeii eut-

gegeu wäre, die Elie nur v e r z (i 'j, e r u , aber k e i u e s vv e g s Ii i u d e r u

könnte; und iiisoferue die passive Assistenz das Staats- und Kirclieu-

princip vermittelt, 80 kann diesfalls el>ensowenig von Seite des Ordi-

iMuriatos ein Vorbehalt, wie bezüglich des Hindernisses stattfinden.

Bei Abnahme des Ehevensprechens, wenn bloss die passive Assistenz

stattKudet, wolle der Fürsterzbisehof von Prag nicht gestatten, dass der

Seelsorger die gewöhnliche Forniel vorspreche, sondern hiebei nur Zeuge

sei; das Gnberuium bemerkte aber dagegen, da das Gesetz verordnet,

dass die feierliche Erklärung der Einwilligung vor dem Seelsurger zu

geschehen habe, sich derselbe nicht von der Pflicht entbinden kann,

das Eheversprechen von den Brauileiiten selbst um so mehr abi&u-

nehinen, als die gesetzliche vcntgwchricbene Feierlichkeit bei Ehen

(§ 75 a. b. G. B.:) lediglich in seiner lutervenierung besteht Die

Stimmenmehrheit war der Ansicht, dasSi dft bei derlei Ehesohliessnngen

jeder Kirchen-&i tu s unterbleiben rauss, und da eine Formel för

diese Erklärung in dem bürgerlichen Gesetzbuche nicht vorgeschrieben

ist, sich diesfalls lediglich au detn 77. § des :ftUg9m. bfiigerl. GesetsB-

buches zu halten wäre, womach die Eiuwilligung vor den Icatholischeu

Ffiinnar in Gegenwart zweier Zeugen erklärt werden mass. Der Seel-

sorger hat sich sonach lediglif^ au überzeugen, dass die Brautleute

die £he eingehen wollen, zu welchem Behufe jedoch eine Formel ni<dit

notbweiidig ersoheinti obwohl nicht unbemerkt bleiben dOrfe, daas

durch diese Beseitigiuig alles Bitu eilen der höhere Zweck, die er-

hubene -Feiar der 'Beligionagebrauche den wichtigsten Handlungen der

Menschen nahe wa stellen tind das GemOth dadurch mehr von den

Wohlthaten der Beligion zu dnnshdringen, angegeben und der Laoig-

keit und GleiehgUtigkeit f&r heilige fiandlnngen eher Vonohub ge-

leistet als gesteuert wird.

Es sei an bedauern, dass der Ftager Ffintanbisohof trotssdem,

dass die Klugheit das Verbot des Vonegnens der kattioUschen Matter

widerrathe (deren Getto den Berers wegen der Kindereniehnng nicht

an^geileUt hat), wenn sie emen Knaben gebar, der akatholiseh enogen

wird, dennoch anf dieeem Yerbdte beharrt Weder in .dem Wiener,

•Limcer, Kduggifilaer Hirtenbriefe ist dieses sanctioniert, nodi erwähnt

der Olmfllaer EiBbischof dessen. Der Befenut und iHafinäi Freiherr Yon

Bnol war der Ansicht, dass sich dartlber nichts Teifllgen ksse, weil das

Kind^ welches die Mutter snm Yorsegnen mitnimmti der akalholisehen

Kirche angehört. Alle übrigen Stimmen waren der Meinung, daaa diese

Üestimmung in den Hirtenbrief nicht gehdrt, weil sie nioht in der In-
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ittvolioii enilnlieii ist DifiMÜM würde eine Kirohaaeeiunir coosti-

tnieND, welche nicÜ in der Ordnimg

Wae die im PeetonlgohreilMii des Fkeger FüntonVisohob tof-

kommeode AndeetiiBg, wie die kathoUadieii Biiiite oder QattiBiieii,

wenn der Beren mdii amgesleUt werde, im fieichibsiahle so -1»-

lumdela eind, betrifft, so wurde dem Qabeminm beigestanmi, dara

dieee Andeobing kern Oegensiand eines Hirtenbriefes sein soll, weil

sie leidit missbrauolit werden ksnm. Bs mUsse weiU -ein jeder Seri-

solger wissen, wie er sich gegen den ksiholiseben Tbeil, der die Ehe

, mit einem Abatholiken eingegangen hst, in dem Beuditstoble su be-

ndmen babe^).

«) Interonint nnd einige Stellen dm TorftnigeH. Wm das VerMiren bei der

HinMiigabe der Kanrende in der KOniggiMMr DiltaeM wbebmgt, «o iak ee nicbt

m reohtferiagan* daai der Krei8haapimann Hrdliczka da» Imprimatur einer Kur-

rende gCfjeben hat, wozu die Bewilligung des Guberninins nothwpndijj war. Abor

aufli der Bischof verdient <'ine Rüge, dasa derselbe die Bewilligung' einzuht)len

uaterhuitfeu und den Kreiähauptmunn zu einer orduungawidrigen iiiindlung iu-

ducieri hut. Die Ordinarien holen aoluhe Bewilligungen un mittelbar bei der

iMidfaiteUe ein, ebne aicb der Kreidbnter aar Yoilage der Ennrenden an die

Iftndetelellen an bedienen.

Dero Königgratzer BiBehofe Hanl, der längere Zeit geiBtlicher Referent lui

dem böhmischen Gubernium war, sind die diesfiUli^'en Vorscliriftcn ^< nau be-

kanut, und eine Ausseruchtla-iHirnj,' derselben von M*inri Stittj i8t um ho weniger

SU entschuldigen. Dieseti Kreiguia bewährt die Uiclitigkeit der neben gemachten

BeoMTknag, daaa die Ordinarien aioh angewbent Über die laadeaftniKohen An*

oidanngen UniragtelMa.

Die kaia. Entschlietsung lantet:

Die Vorsteher der üiöcesen. für welche die päpstliche Instruction be/ü;,'Iirh

der peniiBcbt<'n Khen gilt, welche dieselbe ihrem rierua noch nicht volUtäudig

kundgemacht haben, sind motiviert aufzufordern, es zu thuu.

Dürfen von diesen Tenrtebecn keine der Wirksamkeit des allgem. bürgerL

Gesetrimehea abMgUehe Weieongen erlaaaen werden.

SSn Berera vom proteatanHadien Biintigam de non aednoenda mnliere ist

nicht zu fordern, da die Proaelytenmacherey ohnehin unter iStrafsanction ver-

boten ist. Für <Ui8 Versprechen desselben, alle mit einem katholiöchen Hatten

erzeugten Kinder katholisch tauten und erziehen zu lausen, ist sieh an Meine

Kntschliessung vom 9. Juni 1842 zu halten, und es sind für diesem Veniiirechen

keine, Mintraiien anepraebende Formeln TOmMClumben. Bej emcr geleittoten

passiven Aasiatens ist vom Sedsovger nieht mehr als der § 75 des allgem. blligerL

tiesetzbuches vorschreibt, zu fordern.

Eine Belehrung über die Fälle, wiinn einer katholischen Mutter nach ihrer

Oeburt der kirchliche Segen zu crtheilen ist, gehört nicht in die Weisungen fUr

die Schliessung gemischter Ehen.

Btesae Ermahnungen der Ordhtarien, dase Beichtväter sich mit ptiicht-

mianger Klugheit nnd laebe benehmen aoUen, sind, -weil sie niehts Neues an-

ordnen und auf das i^taataleben keinen Beaug haben, kein dem placeto regio

unterliegender Gegenstand.
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Die Regelung der kirchlicheu Verhültniadu durch eiu uuifass^eudes

Uebereiukoiumen mit dem römischen Stuhle wurde von dem Siaats-

kair/ler durch Vortrag vom G. April 1844 angeregt. Der letzt«- Wille

des verewigt<3n Monarchen müsse vollzogen, der Zustand des Kirchen-

Htaatsrechts iu Oesterreich ohne längere Säumnis iu einem Geiste ge-

regelt werden, wie es die Lage der Dinge im 19. Jahrhundert mit

jedem Tage dringender verlaugt. Wenn dies nicht geschehe, so sehe

er mit tiefem Schmerze Zerwürlnisse zwischen Staat und Kirche vor-

aus, die ohne die geringste Holinuug eines möglichen Gewinnes die

Ehre der Monarchie zu gefährden, die Ruhe derselben auf lange liinaus

zu erschüttern und in allen Sphären die traurigsten Folgen jedenfalls

moralischer, späterhin auch politischer Art nach sich zu ziehen nicht

verfehlen werden. Nicht der Umsturz der gesammteu (Jesctzgebuug

des Kaisers Josef II. liege in seiner Absicht ; sondern nur der Frieden

mit der Kirche. Denn Oesterreichs moralische Lage seit fünfzig Jahren

sei die, dass es iu einem geheimen Kriege gegen die Kirrhe uml ihren

Mittelpunkt und in einem öfiFentlicheu gegen die Revolution begriffen

sei. Metternich bezeichnet auch die Fragen, die einer Reform durch

Verständigung mit Koni bedürfen, das Eherecht, die Wiederherstellung

der Yerbindoog der gebtliclieu Orden mit ihren Obern in Rom, die

Beseitigung der Erschweraogen der Correspondenz der Bischöfe und

des Verbots des CSoUegii germanici in Rom. Diese Angelegenheiten

seien seit Jahren vid£Ach berathen und beuöthigen nur die kaiser-

liehe Entschlussfassiing, um mit dem Heiligen Stuhle in Verbindung

m treten. Die Veranlassung zu diesem Vertrage gab eine kaiserliche

EntBchlieflsnng vom 25. Marx 1844i womach in Ungarn die Schliessang

Ist der vom Bischof und vom Krcishauptmann zu Könipgrätz be^anppne

Fehler als durch die beiden vom Oberstburggralen gegebene Zureciitweisung als

abgethan ni bduadela.

Der flbrige Inhalt dietee Vortnigei dient lür lur WiMenacbait.

In der Richtung dieser Weisungen hat die Hofkamley bey alkii Verhand-

lungen zum VoUsugo der pftpetlichen Inatroction wegen der gemiichten Kben

liirzugehen.

Die, durch die bey cinip' n gemischten Ehen geleistete passive ABKiBtonz in

der, wegen Führung der Tiauungsbücher und Ausfertigung der Trauungsacheine

beatehenden Norm veranlauten Aenderungen waren Heiner Sqhlwtafiwnng M
nntendehen.

Ich finde zu verordnen, dass in derllatrikrl j ! r dii'srailige Act von dem

betreffenden Seelhorgrr mit Cora m mo N nnt.'tf. rti^t, nml <lass o« im Trauungs-

Bchoine heissen soll, dass N uud N in Ucpenwart dt s Pfarrers N und der bcjden

Zeugen N und N die Ehe geschlossen haben.

Wien, den 16. April 1843.

Ferdinand.
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von Mischellen Jedermann frei stand, bezüglich der Eraelmn«^ de»

Kinder durch schriftliche oder mündliche PrivatfibemDkunft fiestim-

roungra za tre£fcu, ohne dass deren Erffillimg weder auf gericht-

lichem nocli auf politiechem Wege erzwungen werder daH>). Der

Vortrag Mettemidia schemt unerledigt geblieben zu sein.

Einige Zeit spater wandte sich der FOrster/biachof von Wien
Milde au den Kaiaer mit einer Yontellüng and Bitte um Aiifiredit-'

erhaltnng der vor dem 24 Angnat 1841 an^geeteUien Bererae snr

Enielrang aller lünder ana gemiaehten Ehen in der katholiaehen

Beligion, welche der Kaiaer dardi Handadhreiben vom 27. Decemher

1844 der Hoflnmriei Überwiea*). Die Meinungen bei der fiofkantlei

waren getheilt. Die MinoritSt aprach aieh im Sinne dea Enbiachofa

auB, daher ftr die Aufrechterhaltung der Ton drei Akatholiken ana-

geatellten Beverse nnd ftr die Aufhebung der gegraifaeilfgen En^
aeheidung der Begiemng. Die Stinunenmehrheit, der aieh auch der

Hofkansler anachloaa, erkl&rte aieh jedoch fllr die Aufreehterhaliung'

der Begierongaentacheidung und swar aua folgenden GrOnden:

die Verweigerung der Tönung, aoaaer g^n Auaatellung you Eraie-

hungsrevenen, habe lUlerdinga den moraliadien Shrang begrilndet, da

den Parteien Tor der im Jabre 1841 erfolgten Binf&hrang der paaaiTen

Aaaiatenz keine Wahl ttbrig geblieben aei, ala entweder der Ehe an

entaagen oder den Terlangten ScYera auaanatellen, daa Normale vom

9. Juni 1842 finde daher auf dieae Bererae keine AnwenduDg« da ea

aieh nur um Anfrechterhaltung freiwillig eingegangener Verpflichtungen

handle, wosd jene vor dem Jahre 1841 geachloasenen nicht geboren.

Bei der Angelegenheit, welche die aarteaten Beaiehnagen dea

Staatsrechtes, der Moral und dea OewiaaenB so nahe berflhre, kSnnen

niebt geswungeue Deutungen, zweifelhalte AuadrQcke dea Geaetaea am
Platze sein, aondem nur der ausgesprochene Wille dea Geaetagebera;

die Art, wie dieaer Wille durch einen längeren Zeitraum Toll7x>geu,

und das Staatsinteresse, wodurch jener Wille roodifieiert werden konnte,

<) NaohgelasMne Scfaxiftea Band VIL S. 32.

*) Das Uandechr«>ib(>n lautet: Im Anschlüsse beschwert sich der Fürst-

•TzbiKchof von NVi<Mi, Mil<l'\ jj<'R<*n den H<schInsH der vfrcini^tiMi Hofkanzlci

vom 17. Uctübcr 1844, womit «it* d<'ii R«v<'rhi'ii drticr rnitfstnntrii ilirc in diu

von ilincn eingegangenen gt-inischten Eben erzeugten Kinder in der katholischen

Religion erziehen ni laesen, den Sohuts Tenreigert lAt^ Die ^»fkanslet hat

mir mit AnadiltiM aller Terhandelten Acte ihr Ontaehten Uber diese Vontellmig

dei FOntcrsbiachofs sa errtattcn, an der Berathung Ober diesen Gegenstand hat

der poistlicbe Referent, welcher, wie ich aus den Sitzungsprotokollen entnommeti

habe, b« i der Verhandlung über diesen Gegenstand nicht zugegen war, theil-

Kuuehmeu.
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müsse rullig, imbefangen und auf würdige Weise ins Auge gefasst

werden. Das Tolerauitpateut bestimme im § (j ausdrücklich, es hal)o

von der Ausstellung der bisher üblich gewesenen Reverse bei Heiratheu

von Seite der Akatholikeu wegen Erziehung der Kinder in der ka-

tholischen Religion von nun an gänzlich abzukommen. Diese Be-

sttBimuDg sei so klar, bestimmt und ausdrücklich, dass ihre Ausl^ung

knaen Zweifel übrig lassen könne. Nur das Rechtsprincip, worauf

dieee imperativen Aussprüche beruhen, vnirde und wird noch bestritten.

Dwreb mehrere Decennien wurden keine Reverse abverlangt, und da,

wo sie doch aaagestolU wurden, bei Beschwerden dagegen als ungilUg

behoben. In der neueren Zeit traten Qewissenszweifel der katholiseheii

Geistlichkeit ein. Der römische Stuhl miasbilligie das Eingehen ge>

unechter Ehen und nnterai^te jede kirchliche Handlung bei denselben,

wenn nicht durdi Reverse die Erziehung der Kinder in der katholi-

adiea Beligion angelobt werde, üm Conflicten and grösseren Uebeln

sa b^jegnen und die Seelaoi^per in der Ausübung kirchlicher Func-

tionen nicht einem Zwange su unterwerfen, wurde im Jahre 1842 die

ZnUiflsigkeit von Beiersen auageqHrocheu und angeordnet, nicht nar

ihre Giltigkeit anmerkennen, londem eie aneh bei Anrufung des po-

litischen Schutzes durch Zwangemteeregeln aufrechtzuhalten. Wes
früher nnteraigt war, wurde nun »ogeliMnea, was irtther hochateua

eine Gewinentpflicht bilden konnte» wurde nun zur Zwangspfliehi

erhoben. Des neue Gesetz mues uneirettig als Norm itir die fieur-

iheilung kflnftiger Fälle dienen, allein wie lasae sieh behanpten, daes

eine Anoidnnng^ welche das Gegenthol der frAheren befiehlt, eine

Erläuterung oder Auelegung der leisieren ael

Zum Sdiluase wandle Mi der Befereni der Ifi^itSt gegen die

Bingabe dee Bnbiiehob, der an dae Biehtenunt deg Kaiaere appellierte.

Sind die Bererae, heiiat es, wie der Ersbiechof in inner Vorstellung

angibt und wie dies unstreitig die natftrliehste Annahme ist, ein Yer-

trag mit der Kirche, so sollten nnr die Mittel der Eirohe xu ihrem

Schutae aufgeboten oder allenfalls der Cüvilrichter aufgerufen werden,

welcher Ober die Giltigkeit des Vertrages und seiner rechtlichen Wir-

kungen zu erkennen hStte, allein auch wenn ihnen der politische

Schutz zuerkannt wird, so soll dieser nicht über eine Zeit hinaus-

reichen, wo ein politisches Gesetz die GKltigkeit aud ZnlSssigkeit ihnen

abgesprochen hat Am wenigsten durfte es aber der erhabenen Stel-

Inng des Kaisers entsprechen, bei der Entscheidung der einzelnen FSlle,

in welchen sich Conflicte ergeben haben, durch einen Machtspmdi zu

intervenieren; — denn selbst wenn in Angelegenheiten, welche das

Gewissen und die heiligsten Familienverhältnisse derMensehen berOhren,
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die Behörden in ihren Entscheidungen irren — so wird ihr Irrthum

für den PVieden der Gesellschalt minder nuclitheilig sein, als wenn

durch Entscheidungen vom Throne die Erkenntnisse der corapetenten

Behörden behoben werden, wodurch diese in ihrem Wirkungskreise

beirrt würden, nachdem zarte Familieuinteressen und Gewiaaensan-

geleganheiten dnreh die Qcaetze geregelt worden siud^).

Anhang.
Einige Audeutiiiigcu über die älteren uus dem Kirchtustaatf gebürtigen

Kardiuüle. (Den Berichten aus lium beiliegend).

CftrdiBsl M ftttei. Kardinal-Deean. Bin abgeleliier, geistesBoInnidier,

nnd doch oft eigensinniger Greis. Er ist den neuen Systemen und libe-

ralen rinm'l-iUtzen «ehr iibbolil, und einer der heftigsten Gegner des Kar-

dinal Stau1>se(retaires Consalvi. Oesterr<^i«h protegierte ihn beim letzten

Conclave. Bei .seinem gegenwärtigen Zustande dürlte die pähntliche Würde
wenig anziehendes mehr für ihn haben. ?<m seiner Begierong wftre

dnrcbttiiB nichts m erwacrten.

Cardinal Di Pietro. Dieser fromme Greis genieast den liut eines

ehrwürdigen Priest^^r-, aber von seinen Gei.^t<;skriLit€n hat das Publicum

keine hohe Meinung. Er hat. a'ich nie für oder wieder die neuen Systeme

geäussert., noch sich in die politischen Angelegenheiten gemisohl

Cardinal Gabrielii. Unbedeutender, gewöhnlicher Charakter. Die

öffentliche Stimmung spricht sich weder zu seinen Gunsten, nodi /u

seinem Nachtheile aus. Seine politischen Ansichten sind mir unbekannt.

Sr ist dnreh die Heinth des Sohnes seines Bmdets mit Lnoian Bonaperte

verwandt.

Cardinal Givletti. Unbedeutend wie der vorhergehende, doch

thätiger. Seim puiiii.schen Grunds&t^e haben sich bey keiner Gelegenheit

bestimmt au.sge.sprochen.

•) Dieser Vortraf? der vi'r(lm<rt( ii Uofkanzlei vom 1.3. Fßbnitr 164S huiglte

am 17. April 1848 mit t'olgeudcr k.iia. KiitschUeMung herab:
Sollte die hier gn«tr?ilto Vra'^r dorzHt noch ein? Inf^slAtivR TiOrang er-

heiHrh'Mi. so ist hirrillu r wii'dfrholt mit Meinem .InatizministtT «Iii- Vorhiindluug
eiiijHileiten und Mir der GosctKi'ovorschlag, wie er nöthigenfullh auch den Reich«'
stfadcii nritortlieitaa sein wlhde, tur SebhissfiMBaiig Tonulegen.

^ i^ -o Ly Google



570 Adolf Beer.

Cardinal Pacca. Charakter- uml geistloser Mann; zu wielri holten

Malen Staatssecretair. Er bekleidete pruvlsorisch diese Stelle bei der

Bfiekkehr 8r. Heiligkeit eus der Gefanganeeluift, bis Kardittri Comtbri nach

der Beeadigaiig des Wiener Congresses das Portefeuille übemehm. Seinem

Uini-sterio sind jene gehässigen Maasregela za2UM In eiben, welche leider die

erste Epoche der piibstlichen Regierung bezeichneten. Ohne vielleicht

selbst unliberal zu denken, Hess er — als blosses Instrument seiner Um-
gebung — alle unseligen Verfolgungen und Ungerechtigkeiten zu. Er

fllekt Pablico in keinem Ansehen, und ist vielmehr sMner Tiflglieit

and Unthitigkeit wegen venchtet

Cardinal Brancadoro. I>t mir weniger bekannt, weil er nie in

Rom war. Einen richtigen Massstab seiner Denkuugsart mochte indessen

der Hirtenbrief geben, den er im verflossenen Jahre in seinem Kirch-

sprengel erliflfls, und in welehem er die Besitser ehemaliger geistUcher

Guter anlforderte, dieselben unentgeldlich der Kirche sarflckmstellen, im
Weigerongsralle aber ihnen mit der Yorenthaltung der Abi^olution drohte.

Er geniesst übrigens den Kuf eines rechtschaffenen, und /iicrleich feinen

Mannes. Er dürfte nicht ohne Ehrgeitz seyn, und demselben manchen
seiner bisherigen Grundsätze aulzuopfern bereit seyn.

Cardinal Braschi. Ein rechtlich- und vernünftig denkender

^Titnn. Doreh Krankheit aber völlig gelähmt und beinahe der Sprache

beraubt.

Cardinal Consalvi Seine Talente and seine Gesinnungen sind

bekannt. Er hat alle P^igenschaften eines thfttigen, ge.schickten Staat.s-

manns, aber keine, welche ihn zum Papstthume eignete. Vielleicht liegt

auch zu wenit^ Würde und Ruhe in seinem unstetten Aeussern. Das

Kardinals-Cüilegium und das andtlchtige Publicum werfen ihm insbtv-^ondere

vor, in der Vertheidigung der geistlichen Rechte des heiligen Stuhls, und

überhaupt in den kircfaliehen Angelegenheiten von jeher tu wenig Bneigie

and Theilnahtne geieigt an haben.

Cardinal Alban i. Tch finde ihn in Hassels Statistik unter den

Eingebornen, glaube aber, dass er ein ModeneBer sey. Ein Mann von

Tielan Tdenten, and groeser Gewandtheit, aber das Andenken an smnan
frfihern Lebenswandel ist noch nieht gans verwisdit. fir war einer der

Torzfiglichsten Mitarbeiter an der neuen Staatsorganisation. Albani ist

dem kaiserlichen Hnfo sehr ergeben, — liberal und aufgeklärt in seinen

Grundsätzen. Er ist noch rüstig und «gewiss nicht ohne Ehrgeiz. Ea

würde vielleicht nicht schwer seyn, ihn einst zu bestimmen, den Kardinal

Cou.salvi, mit dem er gegenwärtig auf dem freundschaftliuhsten Fuss steht,

als Staatsmcretair au behalten, aber es ist nicht wahiseheinlich, daas sich

awey so th&tige, so selbststlndige Charactere neben einander vertragen

würden. Auf jedem Falle aber würde er und sein StaatsBecietur gewiss

in dem Sinne des österreichischen Hofes handein.

Simeoni. Le premier des Cardinanx nonveUement promus par 8a
Suntet^ an Consistoire Seeret da 22. Jnillet 181 6f est Monaeigneur Oamillo
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de Simeoni ne ä Benevent le 13. Decembre 1737, et depuls l'annäe 1780
Ev6que de Sutri et Nepi. II a toujours joui de lo reputation <]'un honime

tres verse dans U's affaires eccb'siastitiUf's, «leployant beaucoup «lo terniete

de Caract^e, et doue d'ime piete ezemplaire. Au reste il n'a jamais

excell^ en gonnoiwMioee poliüqiut et «dmiaiBtraÜTes et le pablie attriboe

fla Promotion an Oarfinalat & rinflaenoe de Monrignenr Mann, qoi s*eat

iamreert de hu temoigner sa reconnoissance pour lea serrioeB qtt*il en

aToit rafBi poidant qa'U ötoit son Seorötaire 4 Satri.

Quarantotti. Lo second est Monseigneur Jean Baptiste Quaran-

iotti ne a liome le 27. Septembre 1733, en dernier Ueu Secretaire de la

Propaganda. H a paroonru leutenuiit et a?ee anoote la oarriere de FMlat,

mais Sana 8*7 6tre distingae particnli^rement. II paroit qa*oii Ta leydtn

de la pourpre plus dans rintention de d^corer aa tombe^ qne de recom»

penaer aea tertna et aea m^tea.

Doria. Le troiäieme est Monseigneur George Doria ne ü liome

le 17. NoTembxe 1772, Maeatro di Camera da Soayerain PontUe. Comme
nü6 de aa fiunille ü n*dtott point deatin^ 4 ae vonmr k VEtat eeoläaiaatiqae.

A l*age de 26 ans il fut nomme Major des Gardcs nationalea de Borne

durnnt l'Epoquc de la Rtpublique Romaine, et il so distingua dans cet

emploi par \v 7,ele i;t l'energit! avec lesquellea il rempiissoit le.s devoirs

de sa Charge nulitaire. Son etat physique ö' oppoaant h ce qu' il put con-

cevoir Tespoir d'avoir de la succession, on l'eugagea en l'annee 1800
de anivre la Canitoe eocl^aiaatiqiie dans laqnelle il fut äev^ aprte la mort

de Honaeigneiir Alüeli au poste de Maeatro di Ctunera, dignitö qn*on

räscrvc ordinairement i\ un Prelat appartenant h une famille illustre. II

suivit dans cette qualite k- Saint Perp <laTi^ 8oti cxil de 1809; son ca-

ractöre inquiet et violent le reiidit odieux au (iouveruement fran^is qui

le renvo^a dans sa patric. 11 üu reudit a Naples uu il vecut pr^ d*une

de aea Soeora mari^ 4 un lUvquis dal Taato Avalon. An retour du
Saint F^re en Tannte 1814 il alla Le mjoindre 4 Imola et reprit d4a

lora sa cbarge de Maestro di Camera. II ne fit que redoubler de mauvaia

procedes et de l'inconduite dont il ><'6toit autrefois rendu coupable. II

est entierement ])rive <le talents et de connoissances de tout genre, tit il

Joint j\ cette faiblesau d' esprit un exterieur trus chetif et desagreable.

Cependant il est d'un caractere honnöte, d'une conduite morale irre-

prodhable, et remplisaant aea deroira de religion par oonvietion.

Ercolani. Le quatridme est Monsigneur Louis Ercolani, riebe pa-

tricien de Sinigallia, tk' ä Juligno le 17. Octobre 1758, Tresorier Treneral

ilf In Chambre Apostolique. Vivant i\ Rome avec beaueoup d' ostentation,

aiiuaui le jeu et les intrigues galantes, il n'annout,u pas T inteution de

voulotr paroourir la Oarritoe eooleaiaatique. II ae reudit cbaque annte 4

la Mn de Sinigalia, et II rönnit daaa aa naiaon tona lea 6feraiigera de
diatinction. Depuis l'annee 1802 jusqu'ü Tannee IBOG on le vit toigoura

a la foire de Sinigalia oü il trt t|uentoit les raaisons de plusieurs jeunes

Dunies »nir'autrQs d'une eertaine Leonüda IJotloni pour laquelle il dut

payer in sonime de 30/m. piastres dont il s'etoit imprudouament rendu
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garant. Peudant 1' emprisonnemeiit <lu Pape actuel, Ercolani sejourna con-

tinnellt'mf'tit ä Rome. II y montra un attachement si prononco poar le

pui-ti papal, que le Gouvernement Fran9ai8 le fit partir de cctte Capitale,

et hii ordonnft de se retirer & Sinigalia. II prMda lo Bape & aon nftoar

dans See ^ts en 1814; La reputation de prolat6 el de oonnoiBeanoea en
matieres ecoiiomiqaes dont il jouissoit, firent qii*on lui eonfira remploi

<le Chef de la Commission provisoire des finances qu'il avoit rxfrct' antf*-

rienrement en rnnnec IT^M». Comm»' il s'acrisj^oit alors de nommer un

ireäorit r General, et le choix de Sa Saintete qui etoit tombe sur Monsig-

neur Rivasola ajant deplu an CSudiiul Consalvi, ou jetta les yeax stur le

MaMiiiis Ercolani. Un soir les MUtt Criataldi et 8ala se rendirent eiiet

lal, ei usant presque de violence, ils lui couperent les cheveox, lui endos-

Serent Thabit ecclesiastique, et ce fut dans cet etat qu'il se presenta le

lendemain an Saint P«Te, qui Le revOtit du mantelet de Prelat . t Itii

eonfera en mf'me tems la dignite de tresorier General. Depuis lor.s il -^»^

Vüua uuiquement aus devoirs de sa nouvelle Charge, et il se siguala par

une d^Totion des plus exemplairee. Doraat tont le tana de Son Ministere

il n* a eeaaö de d^lojer un zele tomoors ^gal et iualt^rable pour les in-

i4st6U de PEtat, quoique les circonstancos epineuses et difficiles dans les

quelles il a'i-st tronv*', ilo im-ine qne IVtenduc hornec» des sos lumi«Ves

se soient quolquefois opposees ai Petiet deaire de avs bonnes intt-ntions.

Souvent il a voue äeä propre» fond^ aux b&ioinä argcas de PEtat. On
lui reproche d'anroir fait des d^penaee trop oonridMdfla A rooeasion dn
retabtiflsement des OonTens.

San Severine. Le cinqni(>me est Monsigiieiir Staui.slas Sanneverino

ne il Naples en 1764. d uue tamilie illustre, et imrent de la famille tks

Frincei« Pullavicini de Rome. II räanit 4 an esprit tr^ eveille beaucoup

de qoiiniiiBBanwiB des lois criniineUes, et d'adrainiairation politiqne. II est

d'nn canettee franc et loyal» il a beaucoup de claret^ daaa aea idiSea et

d l' Iii mani^re de les exprimer, et il e»t tres i\ mCme d*dtre k la töte

de tout emploi queloonque, < o qn' il a demontre suftisummt'ut par les

fliargefä d'assesour des aimt^ et '!> Uouvemeur de Korne dont. il a tt»-

HUteesHivcnient revetu, Avant U avuir rempli let* foucüouä de ues deux

charges, il avoit parconm ayeo saocäs tona lea emploia qni ao&t oonfies

ordinairament ans prdlata.diatiogiiäa» on Ini rqjMrodie d*etre trop obatin^

et de ne paa ahner le tnvail.

Votam dea Hofratliea Meschntar, 12. Angnat 1839.

Bs handelt aich um folgende swei Fragen:

a) Soll dem Einschreiten der Biachttfe von Brönn nud Si Polten, um
nch di(; Fakultäten sur Binaognong der ennisohten Eben aas Born tu

verschaffen, Folge gegeben werden

;

h) Was soll in dieser iiexiuhoug vurgekehrt werden.

•I MiHrhiif.ir war gpiter Sectionnschef im Jkliniateritnn für Culius und
Unienicht iiud iliächul.
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Was die ante Präge anbelangf, ^0 unterliegt os keinem Zweifel, dan
d»'n Risjchöfen, in Folge der über <len allerunterthänigHten Veiirnrr vom
21. Mttrz unti n'p. 4. August isil erflossenen Allerhöchsten Bestimmung
gestattet ist, Fakultäten in Horn, wenn sie deren beuöthigen, anzusuchen;

jedooh miiM ein denurtiges Einaeimiten bestimmt die Tollmaidit beMufaneo»

welche aageBadit werden will.

Der Binshof von Brfinn hat in dieser Beiiehiing gsns entsprocheiit

ni< lif jeuer von St. Polten, daher eignet sidl nach der bisherigen Ge-

pflogenheit nur das Einschreiten des Ersteren zur weiteren Vorlage,

Obgleich e> sich nur um einen Di.><ciplinar-Gegenst«nd handelt, worin,

wie Se. Heilijzkcit der dermalige Papst Gregor XVI. in seiner Encyclik

vom 27. Mai 1S32 an die Erzbisrhiifc und I?ischöfe im Königreiche Bayern

schreibt, es zur Vermeidung grösserer Aergeruisse au einigen Orten uotli-

wendig wer, Nachsicht ta ertheilm und derld nnerUnbte Ehebündnisse

zu dulden, und die Congregatio de Propaganda fide sogar im Jahre 1638
erklBrte: in terris haereticomm, nbi hacrcses impune grassantur, maxime
si ibi catholioae fulei cultus non permittitur, matrimonin cum ipsis haere-

ticis per exhortationes potius quam per censuras prohibenda, und
für den schlimmsten Fall, wie das niedersterreichische Landes-Prusidium

bemerict, nur der Status qno bleiben, und jede Bedingnis, welche den

landesfÜrsüichen Anordnungen widerspreeben witrde, durch das Placetum

beschr&nkt werden könnte: ro ist doch die mthUehkeit des Einschreitens

durch r{cn Umstand, dass bei der gegenwärtigen diesfalls bestehenden

Spannuii!.r /wischen der geistlichen und weltliehen Macht wenig Hoffnung

des Ertolged vorhanden ist, in Zweifel gestellt, abgesehen davon da^ss unter

den bisherigen 22 Fakultäten, welche die Er/bischöfe und Bischöfe Oester-

nifAiB in Born ansusudien pflegten, die in Frage stehende nicht begriffen

war» obgleich der bisherige Stand der Dinge, wie der Herr Beferent nach-

gewiesen hat, mit Wi-ssen des römischen Stuhls und Zustimmung der Bi-

schöfe bestanden hat. welche letztere immöglich die diessfallige
Kirchen lehre ignorieren konnten. Bei dem Umstaude jedoch, dass

alle diesfalligeu Einlagen der 13iachüfe und der Seelsorger, welche bei der

vereinigten Hofkanalei tur Spradie Icamen, Allerhöchsten Orts vorgelegt

wurden; so bin ieh der Meinung, dass auch diese Einlegen der genannten

swtt Bischöfe der Allerh. Schlnss&asung mit cUesen Bemerkungen unter-

sogen werden dürften.

Was die zweite Frage anbelangt, so kann ich nicht in Abrede stellen,

dass auf die Giltigkeit des Ehevertrages, wie es einige verehrte Stimmen

bemerkten, nach dem Kirchenrechte das Unterbleiben der Einsegnung keinen

Einfluss habe.

Es ist längst dargethau, das» die christliche Kirche in den ersten

Jahrhunderten, in Ansehung der Ehelündeniisse, neb nach dem rOmisdien

Civilrechte richtete, und eingedenk ihrer Bestimmung, entweder die über

den Ehevertrag ergangenen bürgerlichen Gesetze den Gläubigen einschäifte,

oder moralische Vorschriften, die dabei au beobaoht«! wtlien, in Erinne-

rung brachte.

Eim- priesterliche Einsegnung der Ehe war zwar nach dem Zeugnisse

der Kirelumgeiichichte (Fleury hi>it. eccl. T. X pag. seit den ältesten

37»
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680 Adolf Beer.

Zeiten in der Kirche üblich, aber wenngleich dieselbe bisweilen unter-

blieb, so TGi-hängte doch die Kirche keiueswegH die Ungiltigkeit des Ehe-

Vertrages.

Viele Kapitel der päpstlichen Dekxetalen im oorpu8 juris eeiuniioi

und namentlich ca|». 8 de sponaa dnou« a 9 de spona. et matrim. aetaen

offenbar Eben voraus, die ohne Gegenwartf fdglioh ohne Einsegnung dea

Pfarrers zu Stande kamen, welche wegen dieses Mangels niemals für un-

giltig, .sondern je nachdem ein andere.s Ehehindeniis vorlianden war oder

nicht, bald lür ungUtig bald für giltig erkannt wurden.

Hicht nur die hmmlidiai Ehen, die ohne Beiaein, folglich aneh

ohne Einaegnong dea F&rrerB geediloaaen wurden, aondem aogar die atall-

schweigenden Ehen, wo die Kinwälligung blosa aua dem zwischen awei

Verlobten stattgehabten Bei.s<hlafe folgerte (cap. 15. 30. 32 de apons. et

matrini.) gelten nach dem Dekretalen-Kechte.

Selbst das Conc. Trid, sagt ausdrücklich: Dubitandum non est clan-

de.^iina matrimonia libero contrahentium consenfm facta rata et vera «sae

matrimonia quamdiu eccleaia ea inrita non fecit et {mnude jure damnandi

aint Uli, ut eos sancta Synodns anatbemaie damnat, qui ca vera ac nda
esse negant. Aus dem Angeföhiien geht hervor, dass der allenfalls ein-

tretende Mangel der priesferlichen Einsegnung oder Trauung, nrn Ii dem
kanonischen Ki i hlc, den Ehevertrug nicht ungiltig mache, folglich kein

impedimentum dirimeuä sei.

Jfit dem gemeinen Eizehenrechte atimmt in dieaer Besiehung das

Oaterreichiacbe Beoht» welches nur die iRuerliche Erklftmng der Einwilligung

bei gemischten Ehen vor dem katholischen Seelsorger in Q^enwnrt aweier

Zeugen fordert, überein.

Wenn sonach die Schliessung <le- Ehe vtr träges von der Ein-

segnung desselben getrennt würde; su konnten, wie der üerr Baron von

Tfirkheim bemerkt (mit der passiven Assistenz dea katholischen Seelsorgei^)

die erhobraiai Anstibide bezfiglidi der Einsegnung beseitiget werden. Allein^

eine solche Verfiigung, wie der Hr. Hofratli Ritter v. Fradeneck ganz

richtig entgegnet, würde eine Neuerung sein, und keineswegs den allseitigen

Anforderungen entsprechen.

Obgleich viele Theologen und Canonisten, insbesonders die römischen

behaupten, dass die Brautleute durch die Einwilliguug in die Ehe einan-

der daa Sakrament erttieilen, und die prieaterUche Einsegnung nur ein

Sakramentale aei; so ut doch in Oesterreich die Meinung vonüglioh jener

Theologen vorherrschend, welche die priesterliche Ein.<5egnung als ein un-

r.iiitjiinL'li' hH^ Erforderniss zur Giltigkeit der Ehe durch die Betrachtung

gelt< ud machen, dass der Kin brnrath vhu Trieiit can. ] Sess. XXIV «le

sacr. mutriiu. die Ehe für ein Sakrament erklUrt habe, welches, wie jene

meinen, durch die priestcrliohe Einsegnung ausgespendet werdci wo diese

fehlt, aueh kein Sakrament, folglich auch keine wahre Ehe, kein voll-

giltiger Ehevertrag vorhanden sei. sich stützend auch auf den § 20 des

Ehepatentes, womach der Khevertrag nicht anders als in der kirch-

licli'-n Form, nnthin als Sakrament giltig eingegangen werden kann.

Dadurch entsteht dir fraglii lic Collision bei den gemischten Ehen,

welche nach der Kirchenlehre ein impedimendum impediens involvieren,

.und die erwähnten Einlagen der BiachOfe hervoigerufea haben.

^ y i^ud by Google



KixcbUohe Angel^ooheiien in Oeatemich (1816-^). 581

Ob aber diese AnstÄnile entweder nach der Ansicht des Herrn Re-

ferenten mittelst einer mit dem römischen Stahle anzuknüpfenden Yer-

tendlung, oder ditndi irgend eine andere Verfügung besatigst werden
soUen, bin ich der Mdnnng des Herrn HofraAhes Bsron Stnppaui

dase die Hofkanilei enf ihrem Standpunkte sa solchen Antrügen nicht

berufen ist.

Wien, den 12. August 1889. Mesehutar.



Die Beredmungsart der Minnta-Semtia.

Von

K. H. KarUson.

Auf die Frage, wie die Höhe der Miuutii-Seivitia der Träliitea

berechnet wurde, i?<t bis jet/i noch keiue befriedigende Antwort ge-

geben worden. Kirsch hat allerdings in seiner Abhandhing: Die
Aunuteu und ihre Verwaltung in der zweiten Hälfte de»

15. Jahrhunderts') eine wahrscheinlich aus der Zeit Sixtus IV.

stammende Kameralregel angeführt, nach welcher jedes Minutum ein

Vierzehntel der Hälfte jedes Commune SerTitium sein sollte, aber in

seiner spateren Abhandlung: Die Finanzy erwaltuug des Kar«
dinalkolleginms im XIII. und XIV. Jahrhundert^) hat er

coustatiert, dass dieae Begel tür ältere Zeiten nicht gilt. Unter Boni-

facius VIII., als nnr zwei Minuta bezahlt wurden, wechselte nämlich

das Verhältnis zwischen ihnen und dem SerTitium Commune von

l : 14 bis 1 : 20, und später unter Clemens Y. und Jobaune.s XXII., in

welcher Zeit flLof Minuta vorkommen, trifft man das Verhältniss

1 : H bis 1 : 10, welches duno in dem ganzen 11. Jahrhundert ziemlich

dasselbe bleibii Auch Mayr-Adlwang iu seiner Abhandlung:

Ueber £zpensrechnungen für päpstl. Pr o v isionsbullen
des 15. Jahrhunderts'), ist nicht zu sicheren Ergebniaaen gelangt

Allerdings veröffentlicht er eine Aufzeidmong vom Jahre 1505, welche

in UebcTOinstimmnng mit der eben genannten Kameralregel jedes

Minutam zu 1 : 28 des Gommone Serritium anaetei Aber, da die von

>) UistoriBches Jahrbuch. 1888. s. 300—312.
I) Kixchengesohiohtlitthe Studien. Bd. 2, Heil 4. (1885).

•) MitiheiL d. Instituti fllr Österreich. OMcbichtsfonehong. Bd. XVE, (1890).

^ y i^ud by Google



Die BerecbnnngMurt der Minata-Servitia. 588

ihm aiigffülirloji Heispiek' (zunieiät gelirircn sie (ieiii Jührr \ -{{]'] au)

sieh uicht uls jeuer Kegel entsprechend erweisen, bemerkt er (iS. ,S5):

, Die Öervitia-Miuutu zeigen selir verschiedene Höhe. Tin allgenioineu

erjiclieiuen sie niedriger angesetzt, als sie eigentlicli betragt-n würden,

nur i!i A. 3 und jedenfalls in der Trienter Konfirmation sind sie

liöher". Zu erwäliiien ist endlich König, Die päpstliche Kam-
mer unter Clemens V. und Johannes XXII. (1894), welcher

diis Verhältnis zwischen Minuta und Commune Semüa am Ansauge

der Avignonesischen Periode etwa 1 zu *) ansetzt.

Ich will es später beweisen, dass es für die Zeit Sixtus IV. und

Julius II. seine Richtigkeit mit dem Verhältnisse von 1 : 14 hat.

ZuTor gehe ich aaf die früherea zwei Jahrhunderte zurück. Zweifels-

ohne muss es zu jeder Zeit eme bestunmie JSegel fQr die Bemessung

der Höhe der Minuten gegeben haben, und wenn diese Regel auch

von Zeit zu Zeit modificiert worden sein mag, so werden auch diese

Variationen auf irgend ein festes Princip zurttckgeführt werden mUssen.

Diesem bin ich zuerst auf die Spur gekommen durch Prüfung aller

Momente, welche einst in den betreffenden BHclicrn der Curie ein-

getragen worden sind. Bekanntlich wurden die Obligatinnru der

Prälaten in zwei Büchern verzeichnet, deren eines für die Kammer
und das andre für das KardinalcoUegium bestimmt war. In beideu

Knden wir nun in jedem einzelnen Falle eine bestimmte Summe fQr

die Com. Serv. gebucht, aber nie eine Summe für die Min. Serv.; und

zweitens finden wir ebenso regelmässig am Bande die Anzahl der bei

der Ernennung gegenwärtigen KardintUe ermerkt Da drängte sich

mir die Vermathong auf, dass diese letztere Zahl in irgend einem

Zosammenh«nge mit der Höhe d«r Min. Serr. stehen könnte, und ich

wurde in dieser Yermuthung bestärkt, als ich bei Durchsicht der für

die schwedischen Bisthttmer ui der Mheren Zeit ausgestellten Ur-

kunden das arithmetisehe Yerhälinis der betreffenden Angaben genau

ins Auge &sste. Um grossere Gewissheit au errncfaen, dehnte ich

meine Untersndiung auf, die andere Länder berührenden PlroYtsioneu

aus; so kam ich zu 'der Brkenntnis, dass in den meisten B^len, in

welchen der Antheil des KardinalcoUegiums respectire die Hälfte der

Cum. Serv. durch die Zahl der betheäigten oder anwesenden Kardinäle

theilbar ist, ein Minutnm genau dem Antheil eines Kardinals an

dem Com. Serr. entspriohi Ich fllhre dafür einige Beispiele an und

zwar aus Tersehiedenen Zeiten und Tersehiedenen Ländern.

1296. Ep. Terdon. bez. pro com. serv. card. (iH Kard.) 400 fl. Jeder

Kard. erh. 22 tt. 2 a. 4 d. Tur. parv.; — bea. pro tarn. card.

22 fl. 2 s. 4 d. Tur. panr.
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K. H. KarUton.

12d7. Archiep. Bracaren. bez. pro com. serv. card. (19 Kard.) 3000 fl.

Jedor Xwd. «rh. 158 fl. tmaos i Tur. gr.; — bex. pro fftmiliit

Card. 158 fl. mmiia l Tux, gr.

1298. Ep. Yirdimen. bes. pro oom. serv. card. (I5 Kard.) 20oo fl.

Jeder Kard. erb. Ißß'/s fl. ; — bez. familiis card. 13;?^'^ fl.

1307. Ep. Magalon. bez. pro com. serv. camere 2000 fi. (25 Kard.

2000: 25 — KO); — bez. pro 4 serv. fam. 32u fl. (320: 4 = 80).

1311. Ep. Trideu. bez. pro com. serv. cam. 1000 fl. ^2u KarU.

1000: 20^3:50); bes. pro i terr. fam. 200 fl. (200:4» 50).

1312f 18. Aiebiep. Soioil Oblig. pro eom. serT. «am. et colL
6000 fl. (24 Kard. 3000: 24 125); — b«s. pro 4 «orv. fam
5(10 fl. (500: 4= 125).

1325. Ab. S. Salui de Florencia bez. pro com. serv. card, 100 fl-

(20 Kard. loo;20 = 5); — bez. pro min. card. 5 fl.

1352, 54. Ep. Linoopen. Oblig. pro eom. torv. cam. et coli. 660 fl.

(27 Kird. 330:27» 12 fl. 5 •> 4 d.) — bei. pro 4 min. ser?.

48 fl. 21 s. 4 d. (48. 21. 4: 4 »12. 5. 4).

1353—56. Ep. Arosien ObL pro com. sorv. cam. et coli. 250 fl.

(25 Kard. 125:35=5); — bes. pro 4 min. aerv. 20 fl.

(2(»: 4 5).

135Ü—5U. Ep. Scaren. Obl. pro com. aerv. 470 fl. (18 Kard.

470: 18» 13 fl. 1 a. 4 d.); ^ hn, pro 4 min. 52 fl. 5 a. 4 d.

(52. 5. 4: 4 »13. 1. 4).

1389* Ep. Verden, bez. pro com. tierT. card. 200 fl. (l5 Kanl.

200: 15 = 13 fl. 16 s. 8 d.); — bez. pro 1 min. 13 fl. IG . ^ d.

1390. Ep. Agnen, bez. pro com. serv. card. 40 fl. (16 Kard.

4o: 16= 2 fl. 25 s.); — bez. pro 1 min. 2 fl. 25 s.

1391. Ab. Bepent bei. pro com. aerT. card. 17 fl. 25 s. (12 Kard. 17.

25: 12» 1 fl. 22 a. 11 d.); — bei. pro 1 min. 1 fl. 22 a. 11 d.

1413. Ep. Saonen. bei. pro com. aerT. card. 67 fl. 25 s. (22 Kard.

67. 25:22 — 3 fl. 3 s. 5 d.); — bez. pro 1 min. 3 fl. 3 s. 5 d.

1414. 18. Archiep. Cantuarien. bez. pro com. serv. card. 5noo fl.

(16 Kard. 5000:16= 312 fl- 26 s.); — bez. pro 1 min.
315 fl. 25 8.

1415. Bp. Nonionien. bei. pro com. aery. 1500 fl. (20 Kard.

1500: 20 »75); — bei. pro 1 min. 75 fl.

1432. Archiep. Upsalen. Obl pro com. aerv. lOOO H. (i 2 Kard.

500: 12--- 41 fl. 33 s. 4 d.); — bez. pro 1 min. 4 1 fl. 33 s. 4 d.

1453- Ep. Arosien. Obl. pro com. serv. 250 fl. {10 Kard. 125:10=12 0.

25 8.); — bez. pro l min. 12 fl. 25 s.

1466- Ep-Aionen. Obl. pro eom. aerT. 250fl.(l0Kard. 125: 10» 12 fl.

25 8.); — bes. Card. eolL pro com. et min. aerT. 137 fl.

25 B. (alao 1 min. 12 fl» 25 a.).

1466. Ep.Lincopen. Obl. pro com. serv. fino fl. (l2 Kard. 330 : 12— 27 fl.

25 s.); — bez. card. coli pro com. ei min. serv. 357 fl.

25 8. (al80 1 min. 27 fl- 25 s.).

Allerdinga ergeben mch, bei der DiTiaion doreli die Anzahl der

Kardinale nidit immer aoa ganzen Zohlen beatehende Qnotienten,
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Die BerechmiagMuri der Minata^miia.

souderu iu vielen Fällen ganze Zahlen und Brüche. AViihrend nitiu

sich zuweilen nicht daran f^estossen hat, hat mau iu der Regel es

vorgeziigeu, die Brüche dadurc h zu beseitigen um ganze Zahlen /u

eraielen, dass man das eiue oder Am undere Minutum höher oder

niedriger angeeetet bat Auch daHir iUhre ich einige Beispiele au:

1307. Ep. Tridentin. bezahlt pro com. serv. cam. 500 fl. (l8 Kard.

500: IH = 27V9); — be«.pro4 serv. fam. 1 1 1 fl. (l 1 1 : 273/^).

1308. Ab. Vindocinen. bez. pro com. serv, cam. 1000 fl. (21 Kard.

1000: 21 ^ — bea. pro 4 min, serv. lüO fl.

(190:4= 471/2)

1808. AK HontiB Aragonum bes. pro com. serT. eam. 500 4* (32 Kard.

500:22= 22"/),); ~ bes. pro 4 min. serT. 91 fl. (91:4= 22^/4).

1421. Ep. Arosien. Oblig. pro com. serv. 250 fl. (13 Kard.

125:13^9 fl. 30 BoL 9*/|5 den.); — bes. pro 1 min. serv.

9 fl. 30 8. 10 d.

1426. Ep. Vexionen. Ohl. pro com. serv. 50 fl. (13 Kard. 25: 13 = 1 fl.

46 s. l^Vis — P'^ ^ serY. 1 fl. 46 8. 2 d.

1466. Ep. Aboen. ObL pro com. Bcrv. 200 iL (ll Kard. 100: 11 ="9 fl.

4 I. 6'/t| d.); — bes. card. colL pro com. et min. serT.

100 fl. 4 8. 6 d. (Also 1 min. 9 fl. 4 s. 6 d.).

1470. Archiep. Upsalen. Ohl. pro com. serv. lOOO fl. (is Kard.

500:18-=— 27 fl. 3S s. 10 =^'3 d.); — bez. card. roll, pro com.

et min. aerv. 527 fl. 3H s. U d. (Also 1 mm. 21 11. 38 s. 11 d.).

Namenilich im 15. Jahrhundert stoesen wir häufig auf Urkunden,

in welchen Minute von ungleicher Grösse angaben werden, doch

diese Erscbeinnng UM sich darans erklären^ dass um ganze Zahlen

zu eratelen, sn dem ein«n Minutum etwas hinzugefügti tob dem

andem etwas abgezogen isi

Ich komme nochmals auf die Haoptregel zurflck, um an den Ur-

kunden einer Ton mir genauer geprüften Periode ihre Allgemeingiltig-

kdt zu beweisen. Ans den Jahren 1305—1313 lifgen mir 132 Fälle

vor; in 120 derselben trifft obige Begel wenigetens in so weit zu,

als der Unterschied zwischen der Höhe eines Minntom und dem An-

theil eines Kardinab iun Com. Serv. immer unter einem Qulden bleibt.

Indem auf die Übrigen 12 Fälle die Begel nicht anwendbar ist» und

ich bisher die Ausnahmen nicht zu erklären weiss, muss idi allerdings

zagten, dass bei der Bestimmung der Höhe der Minute zuweilen auch

wiUkOrUcfa voigegangen worden sein mag, und soweit ich bisher die

Sache ttbenehe, scheint mir zu Ende des 14 nnd zu AnlaDg des

15. Jahrh. eine ungleichmässigQ Berechnung häufiger Platz, gegriffbn

zu haben, während Tom Jahre 1420 an die Begel wieder strenger

beobaditet worden ist Man findet also im allgemeinen den Betrag

eines Minutum, indem man das halbe Com. Ser?. durch die Zahl der
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iu dem übligatiouäregiäier ulä auweseiid augciilhrteu Kardinäle

tbeilt.

Volle liestätignng dieses aus den ürkuudeu gewouuenen Ergeb-

nisses wurde mir durch ein Decret Paul II. vom 23 Nuveuilier 1470

(Iie^. Vat. ö4o lol. ini)) gegeben, welches ich einige Mouate nach

vollendeter Durchfiihrung dieser Berechnung faud, indem hier die bis

dahin übliche Berechnung der Miuuta nach der Zahl der im Cousisto-

rium gegenwärtigen Kardinäle dahin abgeändert wird, dass fortan

stets von der Annahme der Anwesenheit von 14 Kardinälen ausge-

gangen werden soll. Hier wird es also aufs unzweideutigste gesagt,

nach welcher Kegel bisher die Beträge berechnet worden sind. — Dicb

Decrei lautet;

Paulus etc. a. Ad perpetuam rei memoriaiQ. Bomani pontificis pro»

videntia circumspectii a>t ea libeuter iutendit, per que ecclesiis et mona-

steriis jvc pcrsonis benemeritis ad eorum rogimina apostolica auctoritatc

assumptis, sublatis quibusuis ambiguitafum et alterchatiouum materiis et

ezcessinis expensorum oneribus moderaiis, oportuue et utiliter conaulatur.

Gam itaque, neat aoceinmni, ez «xmanetudine haoteniu obBeraal» miuiita

aerritia ex provisionibiu aodenAmni eatbwiralimn et numasteriomm pro-

uenientia, que in libro Camere apostolice taxata nporiuntur, diete Oamera
ot aliis 8anct<; Selis aposiolire officlalibiis nef-non nostrls et venerabilium

fratrura nostroruin Saiu te lu^nume ecclesie Cardinalium tamiliimbus debita

secundum numerum ipsorum Cardinalium, qui buiusmodi pruvisionibus in

Oonnstorio preaentaaliter iatecannt, pro tempore oompatentar; et propterea

interdam, paoeiMimis Oudiaalibot prOTisiomlma Imiasmodi mtereMenübiu,

nonniine ecclesie et monasteria graaemtar ao diffioaUalea et alterohationes

int er officiales et familian's prcdictos ac sie promotos sepius oriantur: Nos

cupieutes tarn ecclesiarum ot monasteriorum et ad illa promovcndarum

personarum quam ofRcialium et familiarium predictorum indemnitati opor-

tune prospicere ac alterchationum et discordiarum materiis huiusmodi,

qnantam com Deo poaBumiiB, oUaiare liabita super bUa com eiadem fra-

tribus in Ginisiatorio nostro seoreto deliberalione matara et de illonun

consilio hae perpetuo valitoia oonstitiitunte statcomcui oidhiainus atque

decemimus, quod de cetero perpetuis futuris tcmporibus minnta servitia

supra dicta in quibuscunque proviaionibus ecclesiarum et monasteriomm

per nos uel successores uostrüs imposterum laciendis buiusmodi nulio

babito respeetv ad ipsonmi Oar^naliain intefwaeiitiiim plnriam et paa-

cioram namenun sea penonaa, solam et dimtaxat pro quatoordeeiiii Car-

dinalium nomero ewipatentur, consuetudine supradicta ac oonstitutionibos

et ordinationibus necnon privilegiis, indultis et litteris apostolicis super

hoc forsan editis et concessis ceterisqnc contrariis nou obstantibus quibus-

cunque. Volumus tarnen, quod ordinationes et statuta alias cii'ca diui-

sionem et distributionem dictorum minntorum servitioram hactenus obeer-

itata in sno rdbore immutaba permaneaiit. Kalli ergo etc. nostre or-

dinatunua, atatnti, coiatitatioiiia et Tohmtatia iafriogare otci 8i qn

I
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etc. Datum Korne upud Sunctuui I'etrum Anuu etc. millesiiuo cccclsx.

nonu Kul. Decembris poutiiicatus nostii Anno Septimo.

Ich füge noch hiiufiUt die« I>ecret sofort in Wirksamkeii

getreten ist: achon Tom 26. November 1470 an findet man im Ob-

ligatiotur^ster ohne Ausnahme die Anzahl vuu 14 Kardinälen am
Rande vermerkt, das heiast, mögen wirklich so viele anwesend gewesen

sein oder nicht, 80 galt 14 fortan als Divisor, und es scheint bei dieser

llegel geblieben zu sein, nicht allein unter Sixtus IV^ wie die Yon

Kiräch angeführte Kameralregel beweist, sondern aueh unter Jalios II.,

wie die Aofaeiehnnug bei Mayr-Adlwaug bezeugt.
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Urkundliche Beitr&ge

zur Gescliiclite Kaiser Sigmunds.

Von

Wilh. Altmann.

Bei den Arbeiten für die Regesien Kaiser Sigmunds mottte ich.

natürlidi oft auf bisher unbekannte Urkunden stoneu, deren voll-

ataudige Veröffentlichung wohl gerechtfertigt erschienen wäre; allein

meine yerhältnismäsug beschränkte Zeit und meine nicht allzu reich-

lichen Geldmittel bewogen mich, statt mit einer umfangreichen Ur-

kimdenpublikation die Zeit sa ferbringen, lieber alle Kraft auf die

YoUendnng des Begestenwerkes zu rerwenden; doch konnte ich es

nicht unterlassen die eine oder andere Urkunde zu kopieren. Im fol-

genden theile ich einige derselben mit nnd zwar ohne längeren Apparat

und unterAnwendung der Weizsacke r*8chen Editionsgrundsatie ; dass

ein innerer Zusammenhang zwischen den einzelnen Urkunden nicht

besteht, sei noch ausdrücklich hervorgehoben^).

1. Kfj. Sigmund von Umjarn hcvoUmäclUigt den Burggrafen

Friedrich VI. von Nürnberg ihn als Markgrafen von Brandenburg auf

dem Tage zu Frankfurt bei den Verhandlungen über die KönigswalU

und aonat zu vertreten. Ofen 1410 Aug.

Or. md. c »ig. pen<i. Stuttgart Staat^.-A.

Nos*) Sigisitmnilus Ici Ljruciu llungiiric Duhuai ie Croacie Rhuio Servie

Giillicie Lodomune Cumauie Bolgarieque rez, niürchio Braudemborgensis,

1) Nr. 1—10 nnd bevdti in dem mittlerweile ervdiienetten I. Baade der
»Regoetii impcrii XI* vpr/oiclirirt. I>ie dortige Druckunp-.ibp i.-jt /n rorriY'ifTcn.

Von diuücr Urkuudc kalt« miin bisher nur durch ein alteii Regelt Kuuat*

nia; vgl. Deutsche Beichstags^Acten, Bd. 7 Nr. 27, sowie Reg. imperii XI
Nr. 7.

^ y i^ud by Google



Urkoiidlidie BeiMge rar Geiehiolite Kaiter Sigmiiiidt. 589

sacri Romani imperii archieamenirius necnon Boheraie et Lncemburgensis

heres notum facimus teuore piesencium iiniversis, quod, cum eleccio

Roniuuorum regia ex raciouabilibiL» cauäi:> immme<it laciendu, uos (de

honore et atata sicri iiaperii soUicitndiiio deinta intendere cupientes, ne

taiD gravibuB diapendiia perieoloae aol^aeaat, da fide et eircninspeeoioius

industria illoatru prmdpis domini Friderici borgravii Narmbeigeiifia awun-
culi nostri carissimi ac consiliarii et fidelis obtinentes utiqne presumpcionis

induVtie fidaciam singalarem) ipsum omni jure modo et forma, quibus

melius et eflßcacius possumus seu valemus, nostrom verum et legittinmm

procaratorem et naoociam specialem facimaa conatitaimas et ordiuamus

ad tractaadnm ubilibet muMnim aliia oonitriDieipibiia et eoelactortbaa
noatris tam ecdeaiasticis quam secularibna et emn ipeia ooncordandom

conveniendom et conoludendam de persona quacumque abili et idonea

in regem K o ni a n o r u m e 1 i g e n d a et i psis traetatibns super eleccione

tiilis porsone hubendum ])ro nobis loco et nomine nostris intereasenilnin

tructandum et duliberaudum necnon vice ut nomine noätris euudem pur-

aonam nominandnm et in ipaam oonsendendiim ac eciam in regem
Somanonim eligendum et ad aaenun imperinm promoTendnm ae in

aaimam noatnun pfeatandnm qnodonmque juramentom necessariiim debitum

seu consuetum circa premiasa et quodlibet premissorum, iiHum vel alios

procuratores in solidum substituendum et revocandum et omnia et sint,'ula

i'aciendum, que in premissis et circa premiasa eciam usque ad couium-

maclonem iraotataum nominacionia deliberacionis et eleccionis hajusmodi

de preaenii faciende neoeraam ant ntilia fnerint aen eeiam qiu>modolibet

opportuna, eciamsi premissa vel eorum quodlibet mandatam exigant apeciale,

eciamsi majora vel magis singularia f'uerint supradictis et que nosmet ipsi

fiicere possemus, si hujusmodi tructatuum deliberacionis nominucionis et

eleccionis future negociis preseutes et personaliter adessemus, gratum et

ratum habentes et habere volenles ei iius perpetuo habituros firmiter pro-

mittentes, quicquid per antedietnm procnratorem aeu nunodom noatmm
neCDOn aubatitatoa ant aubatitoendoa ab eo in premiaais aen pmoiaBomm
qnolibet uctum gestam seu factum fnerit ant qwmkodolibet ordinatnm.

Et in testimonium evidens et robur omnium premissorum ])resentes nostras

pateutes litt^ras nostri majoris si«;illi appensione maudaviraus communiii.

Datum Bude qainta die augusti anno domini miüesiuio quadriugent^^äimo

dedmo

V. K(). Sigmifiii/ )>i(irhf t/im fJiufsrlujnit'ns/iorlimrisffr Ifehirirh von

Flauen Vorwurfe^ Uass die J2 'tl>ü Schock Uühmüsche Oröschenj welche

') Seine ungariticheu Küuigojahre zählte »Siffmund vor seiner Wahl zum
T5miioheD KOniir nicht besonders; vgl. R. T. A. VII, Nr. 7—11 mit Nr. 87 und 38.

*j Dieser Kegistrafm vermerk zeigl deiitlieli (t^,'!. auch K. T. A. VII Nr. 7.

8, 10, II), daus »Sigmund Bchon damals Uegiatruturbüchcr geführt hat, welche
leider Terlon^n ^re^ngen nind. Die Kintra>;iii)gen in die erhsJtenen Reichs*
ro^'istraturbOeher {Wien, H. U, ii Staatsnrrbiv. I'xl. K) bejfinneii im Juli 141 1. —
Wie die Urkk. Nr. 7—11 im 7. Bde. der K. T. A., tcügt auch diese keine Kanslei-
Uttterfertigung.
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ihm der iJeutscJimfiater in Frankfurt zalilrn f^oUte, nicht (jezahlt norden

sind; dadurch sei seine Kriinunf/ hinau.yfsrhohen worden; ersucht

nunmehr um Zahlung an Anton Front ans Florenz, von dem er diese

iSumme ffehorgi hat. Udine 1413 Mai 17.

ür. ch, e. sig. impr. Kunigtberg Staat«'A.; vgl. J. Voigt, Oueh. PreuMsens

VU (1836) & 203f iM$abat dU emeuU Uakmmg Sigmund» vm 2418 Juai 19

mägiOiem üt, Meg, imperU XI nr. i91,

Sigmand . . . Erwirdiger lieber andechtiger. Dir ist wol indenk,

wie da uns TcnnMls zirie Tonidiribeii hat!» das ims der . . meittar >) von
Tfitschen landen nnserr bezalnng eine mit namen 13Vt tenaent aehock

Bebemischer großen uf mittvasten') nehst vergangen zu Frunckfüit tun

wnrde t tc. Wie nu Her selbe meister und etliche Fürsten und herren donif

p^schnbci; habm, das kun dir dise gegenwoj-tige dine botsehaft wol vr-

7.e\n, und wir hetten dir und dem ordeu nicht getruet, daz wir also nach

ergangen aeAihen naeh nnaerer eilieH, grofier koste und onch beaalnngt die

wir nna vim nnsenn eigen gelte ze tftnd verpfliebt haben, geaflmet «nd
tunbegefüret worden sin solten, wann &h wir nehst die vorgenant beaalonge

7.0 FranckluH nnz nu frilichen bereit tinf^en geloubten uii'l unser sachen

zu xm^cr cronuuge ') domit bestalt haben wolten, do fmidcti wir iiit andere

wann altsagange, als vor begriffen ist. Und uns hat das sere tremde und

niint uns unbillich. Wie nna onch doran beschehen si und l)eschehe,

mag din wisheit aelber bedenken. Doch wann wir dieh ond den orden

gern vor schaden behüten, ala verre wir mochten, dorombe haben wir aH
Antoni Front von Flormcs und siner geselljchaft nwh die vor genant

J
2 '4 t.iusent schock einen wechsl hie in Vnm] nicht uiit kleinem nnserm

schaden geinachet ; und er hat una onch die selbe summe gar bereit und
uÜgericht und meint die dort von dir und dinem orden ze nemen and

xaerop&hen. Und begem donunb von dir mit ganzem ernste und fltaae,

das da die ia genant aomme dem aelben IVont ond einer geselbiehaft

Oflernnirr stat irem diener. der dir dißen gegenwortigen unsem brief entwert.,

richten geben und nach iiux lialt i'ez briof dornber gegeben bezalen W(dle>t,

als wir des dir und dinem orden noch wol getruen; das ist uns sunder-

lichen wol zu danke. Geben zu der Wyden in Fryaul am sibenzehenden

läge des meien nnser riebe des Ungrischen eic. in dem 27. und des

BOraiadhen in dem dritten jaren.

//n veno] Dem erwirdigeu Heinrich von Ad mandatam domini rogia

Flawen homeister Johannea Krdien.

Dntaohen ordena nnaerm lieben andeehtigen eto.

3, Kg, Sigmund ernennt den Herold Ihul Römerin zum Könige)

<) Konrad von E^glolbtein.

») April 2.

') verwischt.

Dieselbe erfolgte bekanntlioh ent 1414 Nov. fi.

'>) Hinher war nur die Krnennnnj? einen SpielmannkOni^ durch Karl IV.

und die Krueuaung eine» Wappeaküiuga durch Knedrich III. bekaiiut; vgl. iiu«i.

A. Seyler, «iesebichte der Heraldik (1989) 26 f. Für diese Uric. ffignimda
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aller Herolde ( Wappenh'inig) im yanzen römischen Beich und ertheiU

ihm gewisse Privilegien. IjhU 1413 Dez. 27.

vfti^ lieiehtngiitrtitminich E f. $7" Wim IL H. n. SL-Jlreh.; vgL Rtg, im^
XI nr. 854,

Si^^smuTidas etc. dilecto nobis Paulo Somrich ^) heraldo nusiro gratiam

regiam etc. Fidelis dilecte. Cum jam malto temporis tractu ml uostra

te gratum reddere studueris obsequia et cottidiano vii-tutis ul}V(;fu to

proiuptuiQ exbibeas et paratum, pro eo videÜcet quod te omnibus terrarum

finibiu, ubi gentes annomm pro imlittriiim aetiiiixii «xwekäo «mTflnire

solent» freqnenter ecnutitiias mquiiens sollertor, proat tai offioii reqairit

c-oiKlicio, quuliter a quolibet mibi opera peragantar, idciroo dintamitate

lahoris et immota fidei tue conatancia pensatis te veluti benemeritam. quem

conversacionis morum et vite Inudabilitas plurimum commendant, re^'otn

omni um herald orum seu servorum armornm in toto sacro Romano
imperio de Romane regle potestaiis pleuitudine statuimus facimas creamus

et preaentibiu eleTamiu; deoementes, quod uniTerd et singoli heraldi
seu armornm famuli te tamquam ipsomm r^m in locis singnlis,

qnoeiens et dum eis contendo fuerit, debeant eum soUempnitate debita

revereri tibique in hiis, que ad tui regiminis de consuetudine vel de

jure spectwnt officium, fideliter obedire <{Uoti(iue vestos equoa et ulia

quamviä donaria, quiboscunque specialibus nominibas exprimi valeaut, i^ue

tibi de regom duoum principum comitum barauom militum olientam aut

qnommennque socri imporii fiddium, cc^tueniiqiie gradne nobilitatis aen

Status existaat, liberal itäte fuerint erogata, libere vendere possis nbiqne

locorum absque telonei seu alterius dacii solucione. que tibi de special!

nosfrt' celsitudinia favore presentibus relaxamus, Kequirimus igitur uni-

verrfos et singulos nostros et imperii sacri principes . . .
,

quatinus te

tamquam heralUum uostrum familiärem et aliorom heraldorum regem, dam
ad ipsos et eornm loca decIimiTeris, contempladone regia pertnctent favora-

biliter et amice tibique de securo ccndnctu per ipSorum terras et districtafl

provideaut ad regie nostre majestatis reverentiam specialen • . . Datum
Laude anno etc. 14.') 27. die decembris etc.

Ad manfbitutu iltnnini regis

Johannes Kirchen.

hat jene Karin IV. aU Vorlaee gedient : ein neuer Beweis für Hey lex» Annähmet
dam die KOnige der fiüirenden Leute oder Spielleate im 14^ und so Anfang dee
!."> Jahrhunderts zugleich als Oberste der Herolde anzusehen sind. Der Urkunde
i'riedrichs III., durch welche Rudolf llomrich (ein »Sohn de» l'aul Romerich?)
«im W;ippenkönijjr ernannt winl, lie^t die Sifruiond« völlig zu Ormide. — Uebri-

^'.113 ernannte K^. Signumd bereits 1412 Juli H auf Ver.inhussiuig des Kr/.biscbofft

J;hedrich v. Köln den Johann Kuuigsberg, dem er deu Flamen üugerlaad ffleich-

aeitig beilegte (vgl. .^eykr 2!)), zum WappenkSnig Ober alle Herdde. RR. B f.

81»= Heg. im|>. XI nr. '2iu>.

*) Derselbe iit in bigmunds Diensten noch 1424 nachweisbar; vgl. Kb.

Windecke ed. Altmann S. 180 n. 113.

*) Kg. .Sigmund beginnt bekanntlich, was freilich noch imraor vielfiich

nicht beachtet wird, die Incurnatiunsjahre bereit» mit dem Nativitätstage (2&. Dez.)

und nicht mit dem Circumcisionstage (I. Jan.) Christi.
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'

4. Kg, Sigmund begh'h kwümcht dm Deuhrhonlenshochmeister Michael

KCichmeiater zu »einer Wahl, schreibt über die Aussohnutuj des Ordens

mit Polen und seine Atokhi noch 9Qr dem Konzil auf eitlem Tage

den Orden und Polen zu versöhnen und verlangt, falls er diesen Tag

nicht halten könnte, dans der Orden wie auch Polen Oesandie a/uf das

Kmsfü »enden. Seravalle hei Genua 1414 März 14.

Or. ch. e. «ig. impr. Konujsberg St*-A.i 9^ MemJ, Voigt, Chrnek. Firmmem
YJJ, 231 M. Be0. imp. XI nr. 967.

Sigmund etc. Erwirdiger lieber andechtiger. Dlnen brief uns itzunt

bi Petein Wargel dinem flienor gesant, dorin du schribesl. wie dnz du
nach manichtii iei gescbefton und Sachen nach der entsetzange dines vorfarn ')

von dem ganzem capitl dines ordens, das dorumb mit den . , gebieiigem

pn TdtM^iVii. lajücleii') und toh Loyflant *) besammet was, m bohmeister

Tatschfls Ordens eiumüticlich gelcom and erwelet eist etc., haben wir nf gestern

empfangen nnd wol verstanden nad haben das in allem anserm gemüie

und von herzen gern gehöret, wann wir genzlieh getruen, d:r/ df^r alnieehtige

got dich zu solichen wirdikciton und ereu dem orden und also der kristonlieit

zu hiife und ze trust versehen und fürgesetzet habe; und wünschen diuer

and&obt dona Vil gelückea und alles heU. Und ials uns din lieb bi dem-
selben Peter -enboten tmd an nns begert hat dir sn raten Ton dt s tags

wegen, der zwischen dorn durlewchtigislen füistcn WladisUlw knnig' M
Polan etc. und dir und dinem orden des fümfzigisten tags nm Ii Ostern,

die schierest komen. sin sol, laßen wir din liel^ wissen, daz der it/.genant

künig von Pohin sin buischaft dorumb ouch newlich bi uns gehellt hat:

und wir haben im umb ewer bedur und uuch ewer lande bestes willen

getrulich geraten nnd fliBiolieh gebetteö den tag also dorch nnsem willen

nfiwnemen nnd siefi in allen Sachen geg^ dem orden und dir gelimpflich

ze halden, wann wir ie gern firide und sone zwischen allen kristenmenachen

sehen. Und alsn i ;if en wir dir üuch in allen Iruen und bpgeni von diner

amhiL-lit mit ganzem ernst und fliße den tag also ouch uf/.cnemeu ze süchen

und dich uuch dorui gelimptiich ze halden, daz ir bedersit versünet und
veniditei werdet, als wir oneb doiiimb onser'tielflicbe bötschall mit namen
den strengek Eiidnger von Saeonsheim ritter unsem nt nnd lieben getmen
zu dir se senden gedacht hatten, ee der vorgenant Peter zn uns kom.

Und were es dann, daz ir bedersit uf demstdbon tag nicht genzlieh und
Ural) alle such verlebtet nn<l vereinet werden möchtet, so begem wir, daz

ir beilersit einen andern tag au gelegen stete und zit setzen und machen
wollet, den wir vordem cuucilium erreichen und gelangen mögen, wann
din lieb nnd ein iglidter selber wol versteet, daz wir des C4wdltnms dank
der heiligen Idrchen und der ganzen kiistenheit aller giOslen nottdorft

willen ie mit niohte versQmen mögen noch wollen in dhein wi^e ; so wollen

wir aller nndeiT unser selbs Sachen nnd ges( hefte /.eruke geslagen nnser

bestes tün und wie wii* dann mögen xu dem selben tag eilen und mit

I) Heinrich vim iMaiien wurde Oot. 14 abgenetzt, Michael Kücb-
meitter 1414 Jan. n. gewählt.

-) Runrad von K^lolfiatein.

») Dietrich Tork.
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muer selbs persone doraf komen. Mucht aber des ie nit gesin, so begern

wir, daz du din erbere und treffliche botschaft mit voller macht zu uns uf

das vorgenaut concUium sendest, desgelicheu wir dem von Polau ze tün

onch gesohrilmi und emboten haben ; so wollen wir uns selber dorch der

gttuen krittenheit des ordeni vnd ewr bedenit bestes willen dorin erbeitten

nach allem unserm verm6gen und wir ie gensHeb hoffen euch wa irersünen.

Und WHS dir ouch Lanrenoins unser diener und lieber getruer entworter

diss briefs von iinsern wopen !mgen wirt, das wollest im geuzlich pelouben.

Geben zu Seravall \n Jenim an mittwochen vor mittervaston unsorr

riebe des Hungrischeu elc in dem sibenundzweinzigiateu uuU des Kömi^ichuu

in dem Tierden jarea.

[In veno] Dem erwirdigen Micheln Evohenmeister hobneister Tnteclis

<Hrden8 nneerm lieben aadeehtigen und gevattem.

Ad mandatum domini regis

Michael de Priest

5. Kg* Sigmund bes^imgt ton [mnm Frolcmtar] Jokam Kireh"

hm eine Anzahl Rekhettenern, Sporidn n. «. t9. erhalUn au hiUten,

tft seinem Auftrag eingezogen haUe» Konstanz [1415]

März 9.

Au^t Wien H. B. «. Slaait'A.: Bti^eregittratitrbudk S f. 97*; lyl. Eag, iti^

XI nr, im.

Wir Sigmund eto bekennen eto, das nns der ersam Johannee Kirchen

unser Heber getruer solich geld, als er an disen nachgesohriben stüken

von unaem wegen uf^ehebt und ingenomen hat, widerrecheut hat. Und
zum erütini, das er ul.so nacli Crist^ geburt vier/,ehun<lert jar und doruoch

in dem zweii'teu jare emphaugen bat, des mit uaincu gewest ist von den

stenren au Belingen achthundert pftind, Ton Oberling dreohnndert phnnd,

Ton Wyle aweihundart phund, von Bütlingen Tierhondert phund, Ton
Rotwyl hundert fünf phunt, von Alin hundert phuud, von Bophingen

achzig i'hund, von Kempten zweihundei-t funfund/.weinzig phund, von

(imuud zweihundert sibenzig phuud und von Winsperg fünfzig phuni alles

Swewischer haller, die in einer summe macheu zweitusent fuufhuudert und

dreissig phunt baller, die an gold brengen tusent achthundert und vierd-

halben und sibenxig Beinisdier gnldeinr den gnldein fllr sibenundaweinzig

Schilling der vorgenaut haller gerechent, doran dann zu bottenlon und
aerung solich vorgenant steur inzufordera abgen vierundvier/ig Kinischer

guidein. Itom dernach was er fingenoraen hat noch Crista geburt vir/e-

bun<lert jare und dornacli in dem tirizehendeni jare, des mit namen gewest

ist: vun deu ^teuren zu Kslüigeu aber achthundert phuud, von Bucheni

sechzig phund, von PhuUendorf hundert phund, von (hnnnd aw^ondert
sibenzig phund, von Aulfln hundert pfnnd, von Kempten aweihundert

funfundzweinzi«? pfund, von Wangen hundert phundi von Koufburüu an-

derthalbhnndcrt plmn ), von Hopfingen achzig fund, von Lukirch hundert

phund und von isny imnilort phund, alles der vorgenant haller, die in einer

summe machen zweitusent und fünfuudachzig pfund haller und an gold

brengen tusent fünfhundert and vienindvier/.ig guidein, den guidein gerecbent
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alä vor; item doran geen danne ab solich stewr inzubrengeu zwenond-
dreissig gülden.

Item dornach bat der obgenant Jobanues verrecbend, das er in-

genomen hab von unser cron wegen, als er die su Speir Ter'
setzt hatt, fünflusent lUnischer golden, item ton der stewr sa EsUngen
vierfusent Binischer gülden aber die zweitnsent gülden, die wir im üf

derselben stewr von erst gaben zu Meran. wann dieselb siewr uml» sechs-

tuseut ducaten unil Unger vcrsct/t ist, und sind doch sechlitusent liinischer

gülden beruÜgegebeu, wann die vuu Esslingen sulicb secbstusent guidein

an schaden nemen müsten sn 8pdr. Item von den toü Ulm dneston vierzig

und von den von Bavenspurg dncatoi fOnfnndswdnaig, die an jUnisehen

gülden machen funfundsiben/ig. Item von Slichel Juden von Koblenz

Rinischer guidein vierbiindert. item von dem gülden oppherplienning fünf-

hundert und Sechsundsechzig, item von der von Gelrnhusen bestetigung

Binischer guMen vierzig, item von dem apt von Kemptün hundertund-

fünfundsibenzig gülden Binischer^ item von dem abt von Murbach Binischer

gülden drewhundert and Tiendg, item xweihondert and sechsnndnemudg
gülden, die er ans von burgschafb wegen nn der leehnnng, die an Gramon
mit im beschach, schuldig bleib, item zu Meinz von der Juden wegen
hundert und drissig gülden, item und v<»n den von Geilnhusen zwo ir

stewre, die gem;icht hüben fünfhundert guidein und vierzig guidein; «las

alles in einer sum machet vierzeheutusent nueuhundert und vierdhalbeu

gülden.

Wann ans nu der obgenant Johannes von den obgesdiriben gelt

allem und iglichen ein ganz volkummen rechnung. dunm uns wol iH-imget,

getan und uns das wol widerrechent und bezalt hat und uns ou« Ii «l<»rin

ifdlich erberklich und getrülich getan iiat, dorumb sagen wir in uuil sin

erben des alles uml iglichcs geuzlich und gar quitt ledig und lolie mit

disem brief and geben in den mit rechter wissen und zu urkunt der

vorgeschriben dinge versigelten mit nnserm Bomiachen kungUchoi insigel.

Geben su Costenz nach Grists ete des nechstm aampstags tot send Oregorii

tag unser riche etc.

Ad mandutum domini TBfp»

Miohel de Priest.

6, Kg. Sigmund enttekuldigi sieh beim Deuisek&rdeH^o^meisier

Mi<Aad Küt^meuter, daaa er, trotzdem derselbe seine Botaehaft zu

ihm auf das Keneil gesandt hat, hidier iticAto für die AussiSiuung mit

Pden geihan hahe^ die Sorge für tUe Kirdieneinigung und nunmdir

die mit Hilfe des Herzogs Friedrich von Tirol bewerkstelligte Flucht

des Papstes Johann XXHL seien schuld daran. Konslam 1415

April 0.

Or. «A. e. sig. tmp. Königsberg 8toatt-A. ; «ylL Rtg. imp. XI nr. 1581,

Sigmund etc. Erwirdiger lieber gevatter und andecliliger, AU du

diue erbuie butschalt ') zu dem heiligen concilio und zu uns her nach

I) Uie Namen der Gesandten des Uocbiueisters bei J. Vuigt, Geschieht«;

PreuBseni Vll, 256.
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unserr ermannung vordrung und begerung gesant luvst umb die /woitiacUt

und alle misbellung zwischen dir dinem orden und dem künig von Polan

und sinem künigncii, die leider allzu groß gewachsen sin, zu slichien und
hinsat^gOD, du wir mit gamer Interer begirde xa tnnd ttrbeiitoii wOUea,

also ist uns dieselb din Sotschaft sere und vaat dorfimb angelegen und
oft domn gemant. Wann wir aber mit des heiligen concilio [!] sai hen, die

die einigung der heiligen kirchen antreffend sind, so gröülich bekumert

gewest sin und betten die euch von den gnaden des almecbtigen gots nu
mit unserm heiligen vatter dem babst ^) in ein gut redlich gefert bracht,

also das derselb mmat heiliger Tatter globt und swfin abxntnten, wenn
der kiroben durch sin abtreten gemaeh nnd iride gegeben Wfirde^ aber

domach als beizog Fridzieb von österrich herqname» un d wir westen nit

anders, dann er were in i^niten geschefteii lierkomen, und als er uns fiir-

gab, er wölde sine leben von uns empfuhen, do bilde er mit leru bnbst

so heimliche teidingeu, biß daz er in von hinne in einer nacht wegfüret,

als deraelb herzog Fridrich vormals ouch soUcber redlicher dinge vil be-

gangen ha^ und wir haben in ovch nn mit nnsem und des ricdis Itbrsteii

edeln getrüen und steten understanden zu strafen Wann wir aber mit

den nacion und ouch den cardinaln, die alhie sin, also von den gnaden

gotes eins worden sin, daz wir hoffen, uns soll nu nichts raere hindern,

wir werden ie einigiing in <!ei- heiligen cristenheit haben, als dir das

alles dine rete, die dann bi den suchen teglichen sin, als wir uit zwifeln,

clerKcher ächriben weiden. Lieber g^vatter, wann wir dann einigunge

haben, so mein«! wir nit abmlassen, sonder wir wOUmi uns getrfiUeh

erbeitten dine und dines ordens Sachen zu enden, das dann nu vü liehter

dann icziint zu tun wirt. Dorümb begeren wir von diner lieb mit ganzem
ernst und tlisse, daz du dinen reten das nit zuteileu wüUest, daz si saw-

mig oder daz si gern so lang alhie belibeu wem. Das ist uns von dir

sünderiich wol zu dank, wann sicher noch ni niehts anders alhie gehandelt

ist dann fimb die einigung der heiligen kirchen. Ooch so meinen wir

dieselbe din botschaft noch 80 lang bi uns in disem gemeinen concilio sa

halden, biß wir alle ding geendet haben. Qeben zu Costentz des nechsten

dienstags nach quasimodo geniti unserer riebe des Ungrischen etc in dem
29. und des iiöuiischen iu dem fünften jaren.

[In vet'&oj Dem erwirdigen Micliel Küchen-

meister bohmeiBter Tütsohee ordens Admandatomdomini regis

nouerem lieben gevattw nnd andechtigen. Jodoeos Bot . .

7. Kg. Sigmund Mut steft mU Erzbkckof Johann von Mainz ans

und verspricht diesem und dessen l^ifte S^ute, Aarberg 1415 JuU 24.

B f.
199t, _ Bug, imp, XT «r. 1960,

Wx Sigmund . . . tan knnt . .
.

, das wir mit dem erwirdigen Johann
enbischof zu Mentse . . . gfltlieh *) vereinigt sin und frOntlidi fibertragen

•) Johann XXItl.
*) Hr7. Friedrich wind«- am 30. Män 1415 geBcfatot Rflgesta imperü XI nr.

1542 vergl. auch ur. 1576 und 1616 ff.

*) Ueber das Zerwarfbi« des Ersbiaehob too Mains mit Kg. Sigmund haben

38^
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haben iu der malie, uIb hernach geächriben stet: zum ersten sollen alle

iweiunge onwilleiL und misshelle, wie und ob die zwischen uns beiden sein

od«r geweat wlien nnd sich Iris of disea beutigni tag, aU datnm difi

briefe inheldet, verloufiTen betten, genzlich und xumal abe geridit gttslicht

nnd ein gruntlicb lufcer verzig sein on alle geverde. Und wir sollen nnd
wollen es bi solher einunge, die wir mit einander haben, genzlich und
unverrukt Leleiben laiien und die geu dum obgenant Johann mit allfii

iren püucteu btucken und aitikeln, als hie begriöen ist und die brief

dorfiber ußwisen, ollAren und halten aa allen intrag und geverde.

Wir gereden oueh, dai wir, als lang wir leben, den obgtnnt Johami era-

biachof nnd sein atift sn Mentze getrülich aehflren und schirmen woUen,
ob si imantn verunrechten wolde: neniUt h wer es sache, daz imanta, wer
der wore, den vorgenant Johann unterstünde zu hindern oder zu irren

an dem stift zu Montz oder in davon zu dringen mit unrecht, da sollen

nnd wollen wir getrülich Tor sin an allen endoi do des nöt ist nnd wir

das getan hfinnen nnd TermiSgen nnd naa mit ganaer machte dowider setun
und des getrülichen hefticlichcn und vesticlichen bi demselben Johann be-

Hben, alle geverd und argelist genzlich ußgescheiden. Wir sollen oach den
cgenant Johann und die sinen bi recht und geliche laßen boliben. als

ven* wir mit got und eren mögen, ungevörlich. Des .siii'l Lre/tni^eii -Ii r

hochgeborn Fridrich burggrat zu Nürenberg unser lieber üheim und lürstu uu»l

der wolgebom llielas von Gera groUgraTO in Ungern nneer lieber getrilqpr.

Hit nrknnd diß briefa TeraigeU mit nnaer künig^ichen mio^tat iiiaigl

geben /.u Arberg in Ücbtlant nach Crists geburd vierzehenhnnderi jar dturnach

in dem fümfV.ehcndistem jar an sanf Jacobs abend, unserr riebe des

üngrischen etc iu dem niinondaweinzigisten und des Eümiscben iu dem
i'ümiteu jaren.

[In versa] B. Ad mandatnm domini regia

Jodoena Sot canonieoa Baailieaaia.

8. Kg. Sigmund bestätigt ein Aihommen, welches dk Buryymfem

Johann und I^iedrieh v. Nürnberg über ihre fränkischen Besitzungen,

die Markyrafschaft Brandenburg und die Kurwürde abgeschlossen haben,

MeerAurg 1417 Mi 20.

Am Wim H. H.n. 8t,'A,: Beuktrtffitlraimrbuek F. f. ifff m. 47^; Beg.

imp. XI «r. 2490.

Wir Sigmund etc bekennen etc, wann uns furgogeben ist, das die

hochgebomen Johaos bu^ggraf ra Nürnberg nnaer lieber awager and

wir ÄnssetHt dnrrti{re Nachrichten; wir dürfeji nicht ver<;esson, das« Johann erst

bei der zweiten Wahl Si-^MTnindt' tiir die>*eu sich entachieden, wofOr ihm dien«
eine Anzahl Zusicheruii<,'cii gemacht hat; v«rl. 11. T. A. VII. S. 106 H. Bald nat-bher

muM) wieder ein*' Verschlechterung der heil' s Mutigen Beziehiuigeu eingetreten sein;

vgl. Windt'cke cd. Altmann, S. 52. Krzbiiicluit Johann stand dann aut Seiten des
Tapstcs .l(diann XXIII: Aschbarh II, S. -j:«.

('clii r diese Ausadhnun«,' Jidi.inns mit, SiLrninnd hatte man biHhcr nur dif
k»irze Notiz \w\ Joannes, rer. M<»prin,t. Ijlj |^ "i'M); iihrigenn gchcint Kr/biscbol .lolmnn

biä -lAx tteiueiu Toile (2;i. >3e|(t. J4IH) ein lieguer ^igraundM gebltebea zu sein.

Wiadecke, 8. 145.
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fürst untl Fridrich marggraf zu Brandeniburg und burggnif zu Nürnberg

unser üulMjr oheim und kurfurst ire lande lute horschefte stete slosse und

güler wider y.usiimengeworlen haben und das si ouch einer Ordnung und
vereinuug ^) uberkomen und dor eins worden am, also das der vorgenani unser

swager die markzuBnndMDbnrgmitsampt derknrund allen andeni erenwirden

natzen rechten und renten dann gehörenden die nehsten diijarenach datam diß

briefs kommenden innehaben und heusHcb darin sitzen solle un geverde und das

der vorgenant Fridrich ir bei<ler land tstete sloss leut und güter mit allen zu-

gelunungen, <He si beide zu Kranken und ander:JWO haben, dieselben drew

jaro innehalten und besitzen suUe on geverde; und so dieselben drew jare

ufikommen, so soll er die orgenant mark onch drew jare inhaben nnd
beeitaen, und das dann der vorgenant Johaos die voigeoant lande

zu Franken und zugehorunge dieselben drew jare besitzen und inhaben

.solle, also das ie über drew jare ir einer die mark und der ander

die vorgeuant land zu Franken inhaben regieren nnd nutzen und niessen

solle; und ob in ilenselhen drin jaren den kur Fürsten ichts not zu

iund wirdet, das das der vorgenant Job ans als ein kurfurst tun ver-

treten nnd nßrihten und onch als ein knrfnrst von den karfniBten

dorzn gerufen werden solle; möge er aber dorafi nit kommen, so soll er

das dem vorgenant Fridrich verschriben und dem und keinem andern sinon

gewult dorin geben; und das ouch derselb Fiidri* h in d -r zit, und er dann

die vorgenant mark inliat, desglichen ouch tun solle; und so wir in unser

kunglicher majestate sitzen oder geen werden und derselb, der dann

die itsgenant mark inbat» dabi nit were, das dann der ander, der als>

dann die lande zu Franken innehat, als ein knrfnrst bi uns steen

nnd uns dienen soll, und das sich ouch ir iglicher Ir^ heiligen richs

erzcamrer schriben soll im 1 möge; nnd gescheh ouch, das der vorgenant

Hans-) den vorgenant Fndrich uberlebe, so sol er die vorgenant kur sin

lebtog ganz innehalden, und darnach solle die vorgenant mark niitsampt

der küre und allen andern iren eren wirdikeiten herlikciten slusseu landen

Inten nutzen reuten und zngehOrungen nf den eltisten snn, der dann under
ir beder sun ist, vallcn nnd eiben, und derselb sol ouch alsdann die-

selbe mark mitsampt der kure und den itzgenant zugehorungeu genzlieh

besitzen, und .^ollen ouch alsdann alle ding mit der^i lben mark und ir

zui^'ehorung hintur gehalden werden nach inhalt d» r kuiserlichen u'esetzt,

die mau nennt die gülden bull, von allermeuglicli ungehindert. Und wann
wir von den vwgenant Johansen und Ftidrichen gebeten sin, das wir zu

den vorgeschriben Ordnung und vereinnng unser gOnst und verbengnnO

zu geben gnediclich geruchen, des haben wir angesehen solich ir bete

uml ouch willig und getrue dienste. ilie si uns und dem riche laiigzit ge-

tan haben teglich tün und allzit /u tund willig sind, und haben dorurnb

mit wolbedachtem müt gutem rate und rehter wissen unser gunst und

•) Soweit ich sehe, lehlt jede tiOiiHtige Nachricht über diese« Abkommen,
welches wühl vor allem der Mark Brandenburg zu Gute kommen sollt«*; doch
hat Bur^^graf Johann die Verwaltunf? d<'rselbeii währennl der Abwesenheit Fricd-

richs, welcher er»t 14*20 dahin zurückkehrte, uieht iibei n(>iumen. Diese» Abkommen
«cheint überhaupt im i\t realisirl worden «I sein : die Bestimmungen Qber dio

Kar stunden doch wohl im \\'i(lerf<i)rii( h gegen da» geltende Beichtrecht.
*) Derselbe starb bereits 11. Juui 1420.
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verhengnuU zu den vorgenant Ordnung und verciiiung gnediclich ger'eben

und geben in cruft diß briefs und Romischur kunglichur muhtvolkommcu-
beit* Mit orkund ete. nuyestat Geben za Mersbarg am Bodemsee muih

Grists ete des iieluteB ziiutags vor sant Hsrie tfagdalene Isg.

Per dränumm Ludowictun de (Hingen maglstrom

oone Johumes Kirchen.

9. Kff, Sigmund idUiessi mit Fäippo Maria Ftwofiü wm MaHamd
ein Bandm ab, desam ChuranUe Btpä MarHn V. ühmummt, JTo»-

ttam 1418 AprU 2,

Am WkH H. B,n, Al-^.; SekiktnffittrattufMk H f. lü^; tgl. Ay. imp,

Xlmt. me.

In nomine sanete et indmdne trimtetis feliciter amea. Sigiamui-

dna etc illustri Filippo Marie Anglo duci ^[ediolani ac Pupie et Angle-

rie comiti principi ac filio nostro et imperii sacri fideli dilecto graciam

regiam et omne bonum. Alti Romani regni fastigium, quo sce^^tri no>^tri

decorem in augusti solis in-adinto fulgore divine disposiciunis urdo

statuisse videtur, qoamquam nos admoneat, ut uniYerüis sacri Romani

imperii fidelibas et anbditiB paocate qnietie proeoremiu indnlta, ad noitro-

nun tarnen et ipsine sacri imperii prindpum honorem eommodnm qnietem

ntilitatem et profectum tanto ampliori debito obligamor procurandos,

quanto ex hujusmodi principnm virtute pacis unitas, imperii sublimitas,

Roinanonim reguin gloria, principum eorundem victoria et aubditorum

consoiacio claro splendore choru3cant; alti namqae sanguinis dum species

eelee locator, aldos ex innate refnlsisse videtox inslineta elaritatis, ut enim,

illustris prinoeps, dulcedinis mansnetadinem in nobia inveniase videaris,

sinceram atqne oompassionls affectiorenit qna afflicte Lombardie plagam
intuemur, rite experiaris, sicut tandem quam seve divisiouis turbo attoni-

tam reliquit, huius felicis unionis intercessio l.ombanliam tranquillitati

restituat gloriosam, ecce ad infrascripta puucta capitula et promissiones ad

tmnrum nominis et ätatua exaltacionem äubditorum reapiracionem et patiie

hngüB xeintsgracionem animo deliberato» neu per eirorem ant improride,

*) Daiiselbe hat oÜ'enbar den Zweck, die bundesgenoweuHchaft dea Mailänders
7.U ;^'ewinnen. Bisher wnaite man über dea Vertrag vom April nichts weiter ala

Windeck»:'8 (ed Altmiinn, S. 85) Aoiissoning: »also zugent dee Von irres rete von
Co8t«uz uß gen Meigelant an dem fritag in der vasten vor iuvocavid (i'ebr. II)

in dem vierzehenden hundert nnd 18 jore: und worent zu Meilon bi6 vierzehen
tilg nf^ch ostirn (— c. April 10): do komen sie wi«leriimV>e nnd hetton es siecht
gemacht /.wittchen dem Komschen konk;e und dem von Meigelon*. Kagel-
machers (Hlippo Maria Viaconti und ABniff Sigmund, 1413—1431, 8. 17 f.)

Bedenken sind nunmehr hinHlllig. T>\e Nachrirnt Daverins (Memoire suUa sforia

deir ex-ducato di Milano, 13; von einem Vertrage von 1418 Febr. 2 beruht auf
einer Venreehslung mit onierem Vertrag vom April 2. FDr midi hat das Datum
des Regist raturbu< bo.< mehr W. rf, .lU die Anjiabe Daverioa. Allerdings pOsstattrif

Kg. Sigmund am 2. Februar 141^, dass Filippo Maria seinen natürlichen Bruder
Anton oder den natOrliofaen Sohn seines t Bruders Gabriel Maria oder einen seiner

illegitimen FTilnif al.v N (cbfolger im Roichsvicariat Mailand und den Grafschaflen

Tavia und Aughiera wählen sollte. — Vid. Sigmunds v. 1426 Juli ü : Wien, U.-Ü.
und St.-A. RlL H 122'» Reg. imp. XI Nr. 2871.
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Bed MDO principum comitum banmiini nobiliom procenim ac fideliam

noBtramm aoeedente consUio et es oerta nostra «nentia OMideacendimns

graoiose

:

[ 1 ] Primo videlicet ut Augaati gloria in Uomus tue lateribud cj[uasi oliva

specioa« in campis effioruisse videatur, volumus promittimiis et polliceomr

verbo regio tibi supradioto Filippo Ifiuie Anglo privilegia ducatua
Mediolani ac alioram civitatum et terrariun in privUec^ia expressaram

ac Lombardie comitatnmque Papie et Anglerie bone memorie qaondam
Johanni Galeaz tuo genitori per seronissimurn principem et dominum do-

minum Wenceslaum regem et Iratrem nostrum caris^imum concessa con-

firmabimus graciose, äic tarnen, quod apud nostros üt imperii äocri prin-

dpea eleotores pro ha^nB modi oonfiimatioiua ooBsenau per te Tel

tDoa inatare iUumque eonsenaum a pre&ti imperii eleetoribiia proenrave

debeas et faabere, pro quo eciam eosdem prinoipea electores bona fide

absque dolo et frando, ut liujusraodi consensus ita acquiratur, sollicitare

Vfl sollicitari facere volumus ac promittimus diligenter. [2j Item ut

inclita tui ortus prosapia velut aquiie inventua sab trono regio renovari

videatnr, promittimus et polUcemnr verbo prefato tibi Filippo Marie Anglo

etc Privilegium daeatua omninm aliamm civitatam ao Fapienaia et

Anglerie oomitatatun privilegio civitatis Mediolani dmntaznt excepto eine

consensu principum electomm, si et in qaantam com honestate ac s a l v 0

nostro et imperii sacri honore ac ubi aliqua via lioc fieri poterit, velle

confirmare graciose. [3] Quicquid autem tua dilecrlo pro confirmacione

bujuä et precedentid articulorum lacere dobeat, äi inter nun et te coucorUari

neu potent, aanetiasimus in Cbriato pater et dominna noster dominaa Marti-

nua divina providenm papa qmntoa quid fiMiendum exiatat pronnnctiabit

locolenter; ac quicquid rursum per eundem dominum noatmm papam ita

pnmunctiabitur i t cunclusuni fuerit, observabimus et execucioni demandabi-

mus cum effectu.
[
4j Item ut tua dilectio ox nostre lil)eralitati3 gi-acia ad

effectionem provocetur singularem, concessionem alias per nus tibi factam

anper dvitatibna terria eastria et loeis, que per te tenebantor in Lombardia,

anb data Gonatanoie provinde Hagantinensia anno domini milleaimo oocexv

aepüma die aprilis regnoram uostrorum anno Hungario etc xxvmi Roma-
norum eleccionis quinto, coronacionis vero primo ampliare volontes et tenore

presentium ampliantes omnes et singulns civitates terras loca et castra tenta-:

et posacHsaH tontaquo et ponaessa per ju i fatum quoudiun Johannem Gaieaz geui-

torem tuum, quas et que a tempore juiameuti -) alia» per te nobis in manibus

nobilinm Oulienni oomitia Pk»te et Gailielmi Haaen domini in Zelekits eon-

ailiariommetfidelinm noatromm dilectoram preatiti dtraaoquiaiviati, acaliaa

et alia, quas et que dnmtaxat de illia per ipaum tanm genitorem in Lora-

bardia lentis et possessis acquires et accpiirere poteris in luturnm, tibi

in ea forma, sub qua alias tibi conceasinneu tecimua predictam, cuius cun-

cessionis data saperiaa enarratur, tenore preseucium de novo concedimuä
gracioae, volentea eciam, qaod hnjosmodi conoeario et amplificaoio ad la-

0 Auch von dieser Urkunde wuMte man bisher nichts; ihr Wortlaut ist

leider in den Reicbsregistraturbflchern nicht erbalten; am 18. Februar 1415 hatte

i'ilippo Alaria dem Kg. Sigiuund g( huMi;^'t; vgl. K a gel m acher, 8. 14.

>) Am 14. Mai 1415. Kagelmucher, 14.
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gitimaados per te Tfgore coiie alterius conoessioni», qoMD a nobU habe«

vol R Bobis te speras habiiuraiu, se extendat et efTectam aonnaiar salria

et exceptis civitatibus castris terri^ ot locis aliis, qne per illastrem

TheoUoiuni maTchionern Montisferrati pnncii>eni et consiin-

guineum nostrum carissimum in Lombardia puäsideniar ac Yei uDea»! au

VinceatiBa dvitetibiii onm ipaaram dutriclibiis et pertinemdis, in qaibiis

magnifionm Branorittm de 1» Seala >) noetrom et imperii aaeri Tieerinm

oonalitainiai generalem, et marchia Trivisana demum etAstensi inTitaie

cum Omnibus pertinenciis et juribus suis, quam civitatem Astensem ac

pertinencias et jura illustris Karolus dux Aurelianensis princeps et

consangaineus et üdelis noater dilectuu in presenciarum a nobis et imperio

in feudum tenet et possidet aut ejus nomine de presenti tenentur ei posai-

deatwr; non inieiidimiit tamen tibi Fbilippo Herie Anglo in certis terris

ceslris ac jafibnt, qne in diatriotn Astensi per te ant tuo nomine tenentur

et powidentnr, aiiquod prejudicium gonerari, in qnibns eciam civitas Astenaia

Tel eam tenens jas aliqaod vel jurisdiccionem aliquatn habere seu habere

posse pretenderet quoqnomodo. |"5| C^tcrum ut nostre gratitudinia tibi

»entias efuläisse caritatem, promittinius et poUicemur verbo regio prefato

tiU lilippo Marie Anglo predicto, qnod finita treuga in kalendil aprilis

proiintis per nee onm Yenetis babita, paoe trenga et eontnrieado, (qnibns

et qno nos gaudebimus cum Yenetis predictis et eoram adberentilnis

eequucibus suhditis et colli^ratis nnn tenentibus nliquas ex civitatibus terris

castris et locis, que leueliautur per prelatuni quondam Jobannem Galeaz)

tu eciam gaudebiü cum eöectu sie eciam, quod ipsi Veneti aliquo modo
palam publice vel occulte directe vel indirecte nou possint neqne debeant

aliqnod snbsidivm vel (kvoren dare predictis teneniibns aliqnae ex eivitatibos

terris castris et loois, qne tenebantar per prefatum quondam Jehannem
Galeaz etc ut prefertur nec alicui eomm. [6] Similiter volumus, qnod
tu omni pace tren^'» coneordia ac convencione tamquam fidplis no><ter et

sacri imperii princeps et filiuH, qnas vel quod cum quibusvis principibus

dominiä dominiis et communltatibu^i nos de cetero habere contingeret,

onmibnsqne beaefidis pradiotomm pads et treuge ae eonoodUi ao ooDveneio-

aam, qnibns nos gandebimns et ntimur» omni ezeepcione eesssnte nti

debsns et gandere: nam rationi dignum arbitremor, ni hic, qui pro nobis

et sacro Romano imperio voluntarie sinistromm casuura prestolantur eventus,

dum tandem pa\ resultat, hü ad soreni quietem cum rege redundant.

[7j Item ut pretata dilectio nostre celsitudinis maguanimitatem sibi videat

tempore oportuno non yerborum Serie sed fbeti cougerie operosam, polli-

cemnr dno milia eqnitam, pront sno tempore nee nnn teeam et insimnl

Tel per nostros ac te vel tuos ad hoe depntandos delibersbimns, pro nunc

roittendornm et ubi hec gentes pro nostrorum utrorumque utilitate fuerint

coilocande ooncox-dabimus evidenter. [8j Item ut tua dileccio auijusta

erga te accensum zeluin conspiciat regisque in terri> regum pro tui status

constancia affabilitas se flexisse videatur, ut rursum nostrorum utrorumque

fidnoin snb animonun sednliori qniete respiret ntqne eninsTis snspidonis

sxgnmentn procnl s nobis ammoTeentnr, pstere promittirnns et poUioeinnr,

I) Dieoer, sowie Bischof Georg von Paasau uud Graf Ludwig von üettingen
achloaaen diesen Vertrag mit Filippo Maria ab. Wiadecke a. a. 0. S. 85.
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quo<l sanctiäsiinu.^ in Christo potcr et (lonnnus nn?}tt«r, tlouiinus Marliims

:juumiuü puntiiex prefatus promiitat pro nobis uinnia ei üingulu UBqae in

presmtflm diam intar not et inam dileslkm«nn tmctata eonclusii determinata

diffinita et per ta jnrata ac sigillis et autanticU acriptniia hincinde valluta

ae roborata iia inviolubi liier ei sine omni eautela juris vcd lacti pro

pari« nostra tirma tenebinius observabimus et implebiiuus vchixn realiter

et cum effectu presoneitmi et*-. Datum C<>nstantiü provincii/ .Mugunliucusi.s

anno etc 18 8ecun<la Uie aprilis, regnoruni noatrorum anno lluugariae elc

36t Bomanorum vero 8.

10, Kij. Sigmund sendet dem Deutschorden dtis Dokument, aus dem

lurron/eltf , iln.^s in der Vergeh redmny der Kurmark Jhtiiidenbun/^

(welche an Marh/raf Friedrich nicht erblich, sondern auf \Vied»'rkauf

erfohjt sei), von der Neummk nicht die Hede, demnach der Anspruch

Friedrichs auf diese unberechtigt sei, und sichert Entgegenkommen be-

züglich atulerweUiQer Uegdung der VerhäUnisae der Neumark zu. Ofen

ir^i Nov.

Cop. Chart. Könifjsbfrrf Sf. A.; rgl J. Vni<ji, (fesch. Preufutens VII, i77.

[Faiachl. zu 142:>J ; lirandenburg, K. Sigmund u. Kurf. Friedrieh L 9, Knm-
dembwff 8. 187 ; Regntm fmpfrit XI itr. eOiS.

Sigmund . , . Erwirdiger ersamer und lieben andachtigen. Als wir

nechsio ') zu Cracaw waren und der ersame Walramus groskumplliOT

onch daaelba bi luia was, ist nus wol indenk, wie amt der selb groskamptbar

etwas entwarfvon derNewinark wegM, wie margrafFrederich vonBrondemV'urg

furgebo, her sollt recht haben zu demselben Newmark mitsampt der mark

Srandemburg, noch dem uml dey selben /usamraen geboren. .Heiideii wir

euch de.s ein abesclirifi, wie wir dem vorpenunt Kredericiieu die egenant

mark JJi-andemburg vorschrebeu habin, dorinne ir wol sehen mögt, das wir im

sie nicht arblioh sonder ufein widirkouf, alsirdamiedieMewnmark^)

anoh of ein widirlosen van uns habt, Torschreben haben, und das die

Newnmark dorinne dem Torgeoani Frederichen gar nichts Yorschreben
i.st. Wiinn abir der yorgenant Walrab uns tczwas •) zu vorston gegeben

hat, was euwir begerunge ist, zu der vorgenant Newnmark, so sie wir

vormals, als das kuntlich ist und ir aueh wol empfunden habt, euch und

dem orden allezit gunäilich gewest, als wir noch sieu, und haben das mit

den gaaden gots mit den werken beweiset. Were euch nw an sinne mit

uns nmbisa umb dqr vor genanten mark teiding zu treffian, als das der

Toi^enant Walmbus an uns gebracht hat, so sein wir noch doiun, das

wir euch und dem nnlen willig sein guust und furdening zu beweisen,

doch alzo, das uns ouch ein V>enugen widir umb als billich ist ge.sciiee.

Gegebtin zu Olen am ueheaien donr^tage vor »unie Kaihreintage unaer

*) 1424 Mftn.
') Von HuBsbach.
*) iic!

lic!
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reiche du^ Huncrei ischin etc in dem 38., des Bomischen in dem 15. und
des Behemisclieu in dem fünften joren.

Ad mKiidaiam dkwuiii regia.

Michael prepositns Boleslavienns.

[In verso] Dem erwirdigeu Pawl von Boadoiff hoiueister Dewtsohes ordens

und den enunen seinen gebitigeni utsem lieben undechtigen.

11. Kg. Sigmund tMeut ein Bündnis mü ^iUpfO Maria Visconti

gegen die VmeHaner ab, das u, a. audk wrtheähafle Bedingungen für

die Fhreniiner enötäU. BUndenbnrg 1426 [Mi 6J.

Ams WSm K H, «. 8t,'A.: BMaregkIratwrimA H f. 121.

In nomine aaucte et individiie trinitatis felidter amen. Sigismondna

ete. Ad perpefnam rei memotiam notnm facimna tenore preaeneiom ani-

veraia ad laudem et gloriam summi cuuctarum reriim opificis etcrni eios

excelsi geniti Jesu Christi pudicissime Marie genitricis inmaculute heatissi-

niorum Stephani regis et Ambrosii utrius(iue partis protectorum et divine

tocius cek'stis cune felicitor triumphautis, etsi maxima sint imperii

juru a superuu coUata elemenciu ut secundum omuem divinam humanamque

aapienciam taata aimt apud Gesares potestatia et joiiadictionia omamenta,

nt son lieeat popnlaria vel commnnitatom engere regimina, fortune tarnen

inatabilitas aliqaorum perfidia hoc jus optimnm ex improbata facti accidencia

aliqnani1(i facile movet et turbat, dum 8ceptra, que vel ad Imperium pertinent

vel ab imperio ad aliquos pnnci]K'S delata sunt, in raanus nouuullarum

communitatum superbie et t^^^meritatls fastidia resonancium incidimt, que

snb Hbertatia fioto ooloie et nonten et atatom imperii labefiulare et jnatonim

principiim dominia exinanire et ocenpare et florem et nobilitatem Italie

submergere et pene extinguere moliantur, quam ob rem ut eorom cer^

vices insolentiaqm- coUa calcentur, nos intrn nos taciti cxcngitantcs ore

proprio testamur gloriosam illara ex Vicecomitiiiu domo prolem ilhistrem

Mcdiolani ducem Filippum Mariam Anglum filiura nostrum carissimum

proavorum et majorum suorum exemplo, qui imperium ^jemiKjr colnerant

conaervamnt, nunc quoque maiimum ex integritate fidei imperii fandimentnm

eese memorea, et jam et longa rerom omnium magistra expeiieneia cer-

nentea fideilragos Yenetos et eorum communitatom contra pacem et

Cöiivonciones cum sancto et pie qiiondnm memorie Hungarie rege Ludovieo

finnutas per Dalmaciam et Forum .Tu Iii et per varitus mur.di partes innHa

imperii et ecclesiarum et rogni jura uephandissimo ausu occupaase recoien-

tesque deteatabilem aliqnontm ex domibna ania principiim expulsionem,

qni aaeri imperii jogum profitebantnr, animadTertentea execrabilem et in-

verecundam quam efiiBceruiit < ontra memoratam illustrem Mediolani dncem
incaulam invasionem et SfHluccionem. n*' ex inveterato more maligno ex

rrescentibus eorura sceleribiis patcat iilterius peccandi licencia, ad eorura

nequiciam reprimendam ad tutelam et couaervaciouem imperii ad ducaiem

I) Vgl. Kagelmaeber, Filippo Maria Visconti nnd Kg. Sigmund 1413

bis 1431 (Diss. rJreitswald iHPr.i. S. 24 fl". ; in»b. 55. Der Wortlaut des Vertrages

war bisher völlig uubekaont; bi»hcr konnte man ilaraut nur aus Briefen und
Inttructionen Sduttaae lieben.
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dignitatem, que mirabili splendore Ytaliam illustravit, protegendam ad

nobilitiiteai conservundum ad tocius rei publicü salutura, et ut ea, que

antedicti Veneti vel arte bellonim vel seducionis studio quesieruat, ledeant

ad pristinam naftnram et at insti natmaleaqae principes principentnr, mer'

catoces vero in meroimoiiüs Tenentur, noa emn piefato ducc Mediolani

devenimus ad infra 8cri]ita3 convenciones ligas promissiones ei fcdora sponle

acienter nullo juris aut facti errore ducti sine dolo oinnique frainle cessante

animo plene et mature deliberato principum baronum procerum et uliorum

fidelium accedente cousilio. [l] Et primo nos Sigismundus Bomauoruiu

Hungarie ele m aolempniter promirimna olariasiiina oratoribiia legatia et

ptoeuatorilraa dneaUViu aoceptaatibiia et atipnlantilraa nomine piedicti

illnatris dnoiB Mediolani videlioet apectabili Cunrado de Careto ex marchionibna

Savone et famoso juris utriusque doctore Guarncrio de Caatelliono, quod

cum nostra potencia et jnxta nostrum posse cum quanto pluribus gentibus

])ot«rimus contra Venetos et eorum territoria bellum illico luuvebimus et

per totum mensem julii incipiemas guerram publicam et mittemus

noatras gentes per Foimm Jnlü; et nbiennqoe eoa gravios offendere po-

terimiu» eoe offendemna. [2] Deinde per totom mensem septembris ad

longiaa minorem nnmemm gentium miitara promisimus et per presenter

promittimus et cum eiusdem cninpnm tenerc ita, ut maxime per Forum

Julii possit infallaiiter castra metare, ita tamon intelligendo, quod in

tempore suprascripto sine excepcione mittemus campum omnino, sed ubi

Teneti rerolverent illaa gentea, qiiaa babent contra dnoem eontra gentea

noatraa, et ai nostre gwitea ipaia renatere non possenti lioeat nobia retrahere

^'entes nostras ad terras et fortalicia, continoe tarnen eoa offendendo.

\:\] Viceversa prodicti oratores legati et procurator'^s nmnine aiitefati

illustris dncis Mediolani proniiserunt, quod i\y<e dux cum sua potencia

int'allanter dictos Venetos et eorum territoria oft'endet. undecuniiue ot quanto

gravius potent, maxime versus Brixiam Mantuam Veronam et ultra et non

aolom per terram, aed eoiam per mare et aqvam. St in easa qao Yeneti

gentea anaa, qnaa contra dncem habent^adveranm gentes noatraaeonverterent,

ex tnnc teneator pra&toa dnz gentes snas mittere gentibns nostris, si

fieri poterit, in succnrsnm. Alioquin trneatur du\ eas mittere ad campum
contra territoria Venetorum ut profeiiur vel adhereucium, ex quo non

habebunt obstaculum a gentibus Venetorum, et eos offendere teneatur quanto

gravioa et dnriiis poterit [4] Item nos Sigismundna etc et oratores

predicti nomine dicti dncis Ticissim solempniter prominmos manatenere

guerram et offensiones contra dictos Yenetoa nsqoe ad finem impresie cum
tota no«tra potencia iuxta posse, ita quod una pars sine conseu'^u
alterius non faciat paceni aut treugam nec practicet alipuam concordiam

cum dictis Venetis palam vel occulte, nisi de consciencia et voluntate alterius

partis. [5] Item nos prelibatus Sigismundus Homanorum etc rex pro-

miaimns dictis ambassiatoribns et procuratoribus dncis Mediolani mittere

dtotas nostras gentea infallanter inÄ-a presentem totum mensem julii in

Fomm Julii et postea de mense septembris campum institaere ut supra ot

ulteriufl prooedere promisimn'^ versus Lombardiam, ubicunque melius et

comnio<lü:jiu.s uÜ'eudi puterunt Venetos, quanto gravius poterimns damp-

nilicundo, ita tarnen ex quo noä campum instituemuä et luchuubuuuä in

UL octobris ipsnm continnare volamas et promittimns, quanto diudna
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possiliile erit, t'uu<lcni exeivituui in euiupis cunservare; et demuin, si opus
fuerit eumk'in «m i cittim nostnini retrahero, etiani poterinius ad tionteriaa

et ail Ux:u, uhi liostcs durius et forcius offeudi poterunt ; et superveniente

postea estate tenebiiuur et debebimus campum iterarc cum uoatra potencia

imtra posse nostram mque ad finem impresieu [oj Item bos Sigia-

miindus rex et o»tores prädicti nomine dieti ducU ptomiabaiis bona fide»

quod utraque \mrs teneator offiBodere non solum Vonetos, sed eomm «nam
adhcrentes et colligatos exceptis tarnen F lorentinis quos nos

Sigisiiiuudus rex offen <lorc non obligamur, nisi ipsi nos aut nostras gentcs

offenderont, sicque non otfunüos tenebimas, si Flureatini contra uos ei

genta« nostras snb?enirent Veoetls de aliqnibus gentibns ant peeooniis in
campo ant in eivitaUbns vel terris per eos poeseasiA et ntnrpalns directe

el indirecie palam vel occulte, ut per hoc eomm terras toendo vel ei»

qnovisnicdo in aliquibus terris subveniendo libenirent. eorum |,'pntcH vel

parteiu üc<:upa<as et lorciores et frequenciore>ä redilerent in ubv-inndo cxercitui

et gentibus nostris. [7] Item noa Sigisnuiudus rex et oratores predicti

promisinioa et in hoe conveuimus et ne^edimus, quod liueat nobis Sigts-

mnndo regi Bomanom« ete tractare et oonclndere paoem inter iUustcem

ducem Mediolani et Floretttinos honestam tarnen et cum modid
rationabilibus et justie. [8] Item eonvenimoi, qnod liceat nobis regi

tractare pacem inter no.i et dtuem Mediolani ex una parte et Venetos pro

parte aiia, dum tarnen faciamua uum sciencia et conseitöu preiati ducid

Mediolani.

Qne omnia et singola nos et aaeri in^ierii nomine et predieti

oratores dicti doeis Mediolani eeiam nomine promi^na invioem invio-

labiliter observare attendere et execucioni mandare intemerate ei sine

exce|M i<«iic omnibus fVivoHs exciisacionibus cessuntilais: promittimus insuper,

qnod nus et predietus dux Mediolani predictum contnvctnni in totuui ad-

implebimus et ecium udimplere teuebiumr et eöectualiter in omnibus
observare omnia snpradicia singula äingulis debite referendo. Et ad mtyorem
presmtis eontractoa roboris firmitatem nos et ovatorss preiati dncis Mediolani

rennnciavimus omni excepcioni doli mali Tel roetus et excepcioni, per

quam dici ]K)8set hec omnia non ita acta non ita facta nec ita cogitata

fuisse. Kt nu> rex Si<,'lsniiniilns in verbo regio taeto per mauum no»trum

pectore promisinius et dicli m a^iK s nomiue dicti ducis juravi-rnnt in sinml

nomiuibuu quibu» supra non coutravenire premissis dolo et iruudu quibuslibet

procal motis. Prosencium etc. [aulj majeätate daiom Wissegradi anno
domini 1426.

*

12, K. Sigmund verspHdU dem Erzbisekof Ra^n von Trier

9um Besitze dieses Erzstifts zh verhelfen ^) und gidd ihm gewisse Zu-

') Die Florentiner hatten aueh eine Gesandtschaft an Sigmund gerichtet.

K a g e 1 ni a c h e r, S. 42.

Diese nicht unwichti«;e Frkunde, welche übrigens Sigmund« Fürsorge für

Luxenilmrg erkennen liwst und tür seine Feindschaft jgegen Herzog Philipp von
Bnrfjiind ciiarakteri«tiMcli it*t, isf leitU r dem neue.sten lÄrBtelU r (1*^k Kainpfos um
tias Frzbisihum Trier (Lager: Historische« Jahrbuch, Bd. XV, ö. 721 S.) unbekannt
geblieben.
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Sicherungen auf die von ihm jf^machieti Vet'spi echungen. JJasei 1434

Febr. i.

Au.<* Wien iL H. u. Sl.-A.: Keidisrtyistruturbuch K f.
56'.

Wir Sigrannil etc bekennen etc. Als der erwirdige Kaban erzbischof

zu Trier etc her zu uns komen ist und uns gebeten und angerulfen hat,

das wir im seine regalia lihen ^) und zu seiner gerechtikeit an dersclbeu

Idrehen und enbistomb zu Trier furderlich und gnediclich bebolien tieiu

WAlten, do haben wir angesehen, das die kirohe und crzbistnni zn Trier ')

nnier und des heiligen richs groß und inerklicben gelidem and knr-

fursfriitum eins ist, derselben und dergleichen kirohen wir besonder vor

andere kirchen, der wir oberster vorrf und schirmer sind, Vällich zu

friedtm gnade und n ebt helFeu und die dabei hanthaben und schirmen

suUent solche alied uud uucii Bein iieiäsige und ernätliche bete und getreuwc

willige dienste, die er un» und onsem vor&m und dem heiligen liäie lange

seit her schinberlich nnd nucdich getan hat und aneh in künftigen witen

ton sol» angesehen, haben wir bedacht und wollen im seine regalia leihen

und im getreulieb furderlich beraten und beholfen sein den egenanten

stifte und erzbistum zu Trier mzugewinnen, es sei inlt gebot-brieveu peuen

achte und anders, und wir wollen ouch denselben erzbisehof Kaban ge-

trulich dabei hantbaben schirmen noch nutienu vormogen; und un^b solicb

unsere gnade, die whr in getan haben and tun wollen, als davor ge»

schriben steet, so hat sich derselbe ersbischof Baban gen uns verschriben,

als dann ein sein briff^) mit seinem angehangenden insigel, des datum
steet etc, den wir von im innehant. inneheldet und ufiweiset.

j
]j In dem-

selben brif ist auch nemlich gescliriben ein puncte aiitn ileude herzogen

Philippen von liurgundi, das er uns wider und axi denselben sein

erben und nochkomem sol beholflich sein etc, als dann der puncto an dem
ende inheltet: wer es do, das wir mit demselben henog Philippen seinen

erben und nachkomen und auch denselben landen TOr derselben sai he

wegen in erzbischof Raban brif begriffen zu schaffen gewonnen, und das

es zu vintschaft kerne oder er und sein stitte dadurch von demselben

herzog Philippen seinen heifem zulegern landen und leuten der suchen halb

angegrifiTen und bescbedigei wurde, so suUen und wollen wir demselben

enbischof Baban und dem stift su Trier wieder und an den herzogen von

Burgnndi und sein erben ouch getreulich beholfen beraten und bei-

stendig sein mit unserer machte an alle geverde. [2j Es ist oucb in

demsflben erzbischof Baban brif begriffen, das er bestellen sol noch seinem

vormogen, das dem lande von Luczenburg ua ') dem stift zu Trier

kein angriff noch beschedigung geacbee etc, als dann der artikel ulUviset.

Da sollen und wollen wir sehaffen und bestellen genzUeh und entlich un-

geverlicb, das dem egenanten erzbischof Baban seinem stift und inwonem
Yon dem lande su Luzenbuxg desselben landes inwonern und undersassen

') Die Verleihung der Kegalieu erfulgtc erst am 20. Mai 1434} Tgl. Histor,

Jahrb., XV, a 764 und die betr. Urk. RR. K 147*.

') Vgl. nbriprens Wind er kr cd. Altmann 8.456.
Diese Urkunde ächeiut nicht erhalten zu sein.

«) Vorlage uff.

^ i^ .o i.y Google



606 Wilh. Altmanii.

noch üuch von andern, die sich willicbt in dem landa zu Lnzenburg Luiden

wollen, der wir ungeverlich mechtig sein und mechtig werden mögen, kein

angriff noch besdieidignng widerfann sollen. [3] Als «in pouei in des

mergenant enbiscliof Rabiins brif begriflfon ufiwi&et, was von dem lande

7.U Lucseablllg dareb aein voifam an dem stift zu Trier oder des ätift«

undersasaen von slossen und landen oder ander ligende guter wider rechte

inf^enomcn und !ilige7.o<^en worden, wer, das er das, so er zu dem stifte

koniet, widergeben sol etc, als der artikel an dem ende inhold<)t| was du

von dem lande za Luoaenbiag oder des landes nudenasaen dem atift m
Trier von slossen nnd landen oder andern ligenden gntem wider reeht

ingnomen und obgezogen worden were, adlen nnd wollen wir widerumb

schaffen und bestellen, das das im und dem stift zu Trier ouch wider

gegeben werde; was ouch redlicher ptantschatt wer, die das land von

Luczeuburg von slossen oder andern gutere innehette «lern stift zu Trier

zugehorende, do sollen nnd wollen wir schaffen und bestellen, das dem
egenanten ersbiachof Baban seinen no^komen und dem stift ta Trier der

losong alle zeit wann sie das b^;enit gestatiet werde noch laate der

pfandsbrif damber gegeben, und nns dorinne gulig finden lassen. [4]

Als ouch ein artikel in des vorgenant ei-zbischof Rabans brif inneheltet,

were sache, das iemau«! ufi dem lande zu Lnczenburg wer der were s]>mclie

bette zu dem stift zu Trier oder eiuchem desselben stift uudersessen, das

er dem, wan das an ine erfordert voret, ein nnveraogenlicb redit widerfam^)

lafien sol und wU etc., desgleichen sollen nnd wollen wir bestellen, ob

jemand uB dem stift von Trier, wer <ler were, spruehe bette /u «leni lande

zu Lue/enbnrg odt^r einchem desselben landes uudersassen, <las dein oder

den. wan das an vins oder an den, der dasselb hiud von unser enpfelhenuü

wegen inhalt, herfordert voret, ein unverzogenlich recht widerfaren sol und

also frantlich gen einander gehalden werden, damit man alle krige und
stosse vermeid. Und alles das vorgeschreben ist versprechen wir so verre

und in mosse es uns antrifft ve.st stete nnd ganz zu baldcn vn schaffen

nnd au volfuren in allen vorgeschrebenen sacken alle geverde und aige>

list« genzlich nngesolieiden.

I^Iit urkuut et4i. datum Basilee anno etc. XXXllli in vigilia purifica-

oiouis.

13, K, Sigmund wrUttet, trotzdem der Frozesa des BtUrtarehen

von Aquüeja gegen die VenetUtner noch beim Bader KonstU und dem

Papste [Eugen IV.] anhängig ist, dem Handel des ülmer Städtebundes

mit Venedig Hindermsse in den Weg zu legen, Mger 1437 JuU 30.

Or. mb, Ülm SkOt-BM,

Wir Sigmund . . . embieten allen und iglichen fursten . . . graven

freien . . . nnd snst aUen andern nnsera und des heiligen reiche nnder-

tanen nnd getrnen, den diser brief fnrkomet, unser gnad . . . Ir habt

langst wol vemomen solich awitrecht nnd stSfi, die dann geweaen und

1) sie!
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noch 8ein zwischen dem erwinliu'en Ludwigen patriarchen zu A^ley und

den Venedigern oXa von desselben patriaichtümbä und des lands Friaul

wegen, dorumh gi daim der egenant patriarcli in das heilig conciUum zu

Basel gezogen und mit gericht so hüig nmbgegangen, das er si in be-

swening der heiligen kirchen bracht hat, daraf dann das hellig concilinia

uns und sast allermeniglich geboten hat kein gemeiusehaft mit in an
hnbon, sftnder wider si zu tun, als dann dieselben procen clerlicher inne-

halden . Und wann wir nu den j^eboten der heiligen kirchen alzeit gern

gehorsam sein, so haben wir mit der Venediger erbern botschait, die

icxand alhie ^) bei ons ist» anfl den saehen selber geretlt nnd si ange-

weiset, als nna dann notdorft gedanebt hat; dieselb botsehaft ans geant-

wort und erzelet hat, wiewol ir heesdiaft von Venedig mit dem egenanten

Patriarchen in dem heiligen concilio gerechtet hab, iedoch so meinen si

sich beswert zu sein und haben darumb für unseru heiligen vater den

bab^t geappellirt, der dann solich appellacion autgeuomen und die niit-

sambt der hauptsocb etUehen csrdinalen xn besehen und mit recht aus-

sniiebten berolhen hat, nnd getnwt» man seit si nnd die iren bifl sn

aufitrag der sach onbekAmert lassen . Und wiewol uns in den sachoi

nicht küntlich ist außtrag zn machen und uns auch nit geburet, wnnn
solich sach nu an «Icm heiligen concilio und unserm heiligen vater dem
bubst liget, iedoch da.s in der zeit unser und des h»'iliLren reichs undertan

und stette, sünderlich die von Uüu und die mit m lu einung sein und

andere, die mit ir kanfinansehaes sn notdorft der lande mit den Vene-

digern gemainschaft und hantining haben, nicht wkftnet werden, so ge-

bieten wir euc Ii allen un l ewer ieglichen von Römischer kmserlicher macht
pinstüeh nnd vesticlich mit disem brief, das ir die egenant von Uhu und
die mit in in einung sind und die iren und andere unsere und des reichs

undertanen nicht angreifet beschediget oder i[>ekumert in dhein weiß, sün-

der si ir handlang frei nnd nnbekamert tieiben lasset und si oach nicht

hindert in dhein weiO; das kAmbt ans Yon ewer iegliehem sAnder wol
zu dank and bedanket uns auch billig nnd redlich . Geben aa Eger Ter-

sigelt mit unserm keiserlichen anhangenden insigel nach Ciists irepurd

vier/ehenhundert jai' und domach im sibenunddrissigisteu jare am nechsten

dinstag nach snndt Jac(il)s tag des heiligen /wt-ltlMileu unser riebe des

Uungrischeu etc im uiuuudlüutzigisten, des Kumisuheu im 27.» des Bebe-

miscben im 18. nnd des keisertambs im fbnften jaren.

Ad mandatom domxni imperatoris

FetroB Kslde.

]4. K. Sigmund IM das atU BedU, dass der Marschall von

Pappenheim an dm haiseriUdten AufmUhalitorte unter seiner Faitne

•) Am 29. Juli 1437 verlängerte Sigmund den 1 jrjf^ ,Tuni 4 abgeschlow*enon

Waflenstillstaud mit Veaediu vom 31. Au^. ab aut weitere Ii Jahre (Or. Venedig
Staatsarehiv ; vg\. Wien, H.<H. q. St.'A. ReichiiregbtratQrbnch L. f. 59^); er beab>
siohtigte mit liille der Veneiianer den Herzog Filippo Maria (Visconti) von
Mailand xu bekriq^a; vgl. Archiv f. Schweiz. Ue»ch. XV 111, 381 ff., sowie RU. L.

1 46^ and 47^.
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einen Spielplatz errichten darf, auf umi entsdUidigt ihn dafür, li^er

14^i7 Aug. 2.

Ot: mh. r. aig. pend. Fap^enheim Areh., vgl. Heichtt'fgiatrfUurbueh (Wien

H. II. u. St. A.) L f. 43^.

Wir Sigmund . . , tun kunt . . als vor zeiten und lange weil bei

iinsem vorfaren Romiseheu koisern und kunigen herkamen und ge-

wonheit^) gewesen ist, wo ein Bomiscber keiser ader kunig in steten

oder zu velde gelegen ist, daz dann «in martchalk Ton Bappenbeim,
der ni der seit das marBcbalkampt ione gehebt und beoeoaen hat, desaelbeit

ampt» banir bat mugen aufsteken und einen placz macben« do dann ieder-

nian frei gewest ist zu apilen und zu top ein, als dad auch bei unaem
Zeiten gewesen ist; es Imt auch ein marschulk seine vello aufhebung und nütz

davon gehabt. Wann wir aber raanigmal gesehen und erfaren haben, das auf

solichen pleczen und spii vil uurats und unpillicher ding gescheen sin, auch

angesehen, das das grosse sfinde and wider got and seias heilige gebot nnd
nnpiUiob ist« das man in loliehen sdnden, die & minigiNi mden Terboten

sind« freiheit nnd urlanb ^bet» nnd dommb ein solichs zu understeen,

so habfn wir für uns genomen finon erbmarschalk von Bappfnlieira Holieher

jerlicher geniessung und ungeitlichs nuczes in andere wege /u ergeczen.

nnd das solicher spil platz zu ewigen zeiten nimmer gehalden werd,

dorzu er dann seinen willen gegeben hat. Daromb nut wolbedaohtem mute
gotem nt nnserr forsten edeln nnd geicewen nnd mit reehter wissen

so haben wir dem edeln Haabten von Bappenheim unserm und des reichs

erbmarschalk rat und Heben getruen unser und des reichs halb Juden-

stewre zu Nuremberg und zweihundert gublen gelts uf dem amm^inampt

zu Nordlingen, die wir im sein Icbtag gegeben und verachriben haben,

nu turbaß im und seineu erben zu ewigen zeiten gegeben und verachriben,

geben nnd versehreiben in ^e von keiserlioher msehi in crsft di0 brie&

nnd meinen nnd wollen, daz der vor genant Haubt nnd sein erben, weticher

nnder in das nmrschalkampt innehat, solidi halb Judenstürs wl Karembeiig

und zwaihundert gulten von dem ammeampt zu Nordling ewi<-lich inne-

haben gebrauchen und gemessen sulicn von uns unsorn nachkomen ani

reich nnd meniglich ungehindert, und sol damit der piucz des spiU in

steten nnd an veld ganz absein m ewigm selten. Und wir gebieten

dommb den bnrgermeistem nnd reten der stett Knvemberg nnd Nord-

lingen den ieczigen und künftigen emstlidi nnd vesticlich mit diäem brief,

daz si dem egenant Haubt^n und ^rinen erben, die das niarschalkami»t

innehaben, solich halb Judensteur und zweihundert gulib n von dem amman-
ompt aulirichten gel)en und bezalen alle jar zu gewouiichen zeiten und

sich des nicht vridern in dbein weiß; und aU oft si daa getan haben, so

ssgen wir si des qnidt ledig nnd loD Ihr nns nnd nnser nachkomen mit

disem brief. Mit nrknnd diO Iniefs versigelt mit nnser keiserlicben majestaf

insigel. Geboi an nach Crists gebnrt vienehenhnndert jar nnd

M ViT!,'<'ben8 li.il"^ ich versucht etwa«, über dii'ses ,al(e^ Rerht zu finden.

— Die^e I rkuude xat uiuhi blosa al« Zeugiiis liir die ikTechtiguugeu des Keicbn-

erbmancballa, sondem auch in kulturhistorischer Hinsicht interenanf.
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(lornacb im sibentmdürissigisten jare am freitag nach sant Peters tag ad

vincala unserr riebe des üngrischeu etc im eiuandfunf/.if,nsten, des Rö-

mischen im sibenundzweinzi^nten, deä Behemiscben im 18. und dos keiser«

iumbä im fumften jaren.

ßn vmo] Ad mandatnm domini imperatoris

CkspMr Sligk milflB cnacellariiM.

MUtbeiluiic«a XVllI. ^
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Kleine Mittheiliingen.

Nachtrflj^e Eil Etnliarts SUl« Die neue Ausgabe der bHolin-

gischen Aunalen yon F. Kurze, zu deren stiUfiischen Noten nur Dom
und meine Beiträge sowie einige Bemerkmigen von Simson herange-

zogen worden, hatte in dieser Beziehung noch etwas mehr bieten

können. Vor allem durflen meines Erachtens die Anklänge an die

Ynlgata meht übersehen werden. Denn ohne den Ynlgataetil so be-

rildnichiigeii, erhalt man kein kkures Bild von dieser hdchat eigen*

thfimlicfaen Schriftstellerei, die sich ja nnauageeetst nach Wendungen

aus der antiken Geechichtsschieibang nmsieht, trotasdem ihre Sprache

in letzter Linie auf der Ynlgata und den Patres basiert Etwas an

sich nenes bietet eigentlich der Stil Ton Einhart und Terwandten

Qnellengmppen nicht; man braooht blosB an Iiactans oder Sulpicius

Semems sn denken, die sich in ihren Werken forthmfend an bestimmie

Ifuster angelehnt haben. Aber es ist doch merkwOrdig, dass dieser

gesuchte nnd abgelauschte Stil sich nur unmittelbar bei den aus den

letzten Zeiten Karls und den Anfingen Ludwigs I. stammenden Quellen

offenbart, seit dem Jahro 830 Teischwindet und in gewissem Sinne

erst in der salisehen Zeit wieder einsetzt. Denn die ottonischeo Qe-

schichtsquellen, trotz eines Widukind und Liudprand, sind damit gar

nicht SU vergleichen.

Aber auch anderes ist noch zu berücksichtigen. Da sich Einhart

in der Yita Earoli an Sueton anschliesst, Sueton Ton den Scriptoces

Hist. Auguatae fortgesetzt wird nnd in mittehüterliehen Handschrifken

mit der Hist. Angusta mehrfach verbunden gewesen zu sein scheint

(Vgl. Bhein. Mus. Bd. 47, Suppl. S. 77 und 80), so schien es ange*

bracht, zu untersuchen, ob Einhart sich auch an diese spateren Eaiser-

biogruphieen angelehnt hat. Den Anfang hiermit hat Schmidt in

seiner Abhandlung „De Einhartö Suetonii imitatore. Bayreuth 1880^
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gemacht, ohue jedoch Stellen für die Anualen zu geben. Dass die

Historia Augusta im kuroliogischeu Reiche Torlagf beweist die Notis

im alten Murbacher Kataloge (s. KheixL Mus. a. :i. 0. S. 80). Ferner

onterstichte ich die historischen Romaue von Dictjs and Dans, die

schon dem zeitigen Mittelalter imponiertol, 80 dass man sogar eine

Hiaioria Daretis Frigü de origine Francorura erfand und der Fort-

setzung Fredegare einverleibte. Handschriften beider Werke fanden

tich in den meisten grossen Bibliotheken des 9. Jahrhunderts (s. fihein.

HnsL a. a. 0. S. 99 und 191), und es ist daher gar nicht m er-
wandern, dass beide von fiinliart benntit worden sind.

Wir b^gmnen mit der Yalgata. Ihre Benntaang tritt in der

y. Earoli nnd den Ann. Binhaiti sowie in dem sp&tera Theile der

Ann. Laarissensea matorea idemlich zmrllek, w&hrend sie sieh in den

früheren Abschnitten der Laurissenses hinfig genug zeigt

V. Karoli pruet. iiulla inemorin digna .silentio atquo oblivioni tra-

dantur. Eccle. *t, 5 oblivioni tiadita »st memoria eorum.

ib. actus paii obliviuuiä ienebriä abuleri. Sup. 17| 3 ienebroso obli-

ionis TeUuDento dispeni sunt.

ib. hominom indieia potins ezperiri. Sap. 12, 26 dei iudiciam ex-

perti sont
e, 1 solio residerei Esth. 15, 9 residebat super soliam regni sni.

qoae erat edoctas. Matth. 28, IS sumt erant edocti.

5 perft'cto fin** ronfhideret. Jos. 10, 47 et ipso fino concluditur.

7 nou iam vicissitudinem reddere. 1 Beg. 24t 20 Sed Dominus
reddat tibi vicissitudinem hanc.

l(i at illius potestati adscriberetor. 2 Beg. 12, 28 nomini meo
aseribatnr victoria.

22 qaos pene ezosoe faabuit. 2 Beg. 13, IS Et exosam eam haboit.

27 peanriae illonun compatiens. Job 30» 26 et oompatiebatar anima
mea ]>auperi.

30 divinitns . . videbator inspiratam. 2 Tim. 3, 16 omnis «criptura

divinitus iuapirata.

Ann. Lanriss. B26 iUi omnis ereatara in 4»elo et in terra sabieda

est ApoflL 5, 13 et omaem oreatoram qnse in eaelo est et super tenram.

827 fraadolentis machinationibus . . resisteret atque eorom temerarios

conaiua irritos efßceret. E»th. s, 3 et macliiuationes eins pessimss . .

iuberet irritaa tieri; 9, 25 ut conatus eiua . . irriti üerent.

Ann. Kinh. 756 nihil de promissis opere complevit. Prov. 25, 14

ei promissa non oomplens.

769 sucrum praro eonsilio. Job S, 13 et eonsUium pra^oram

diaripat

772 exsiooatis omnibos . . rivis ao fontibas. Joel 1, 20 exsiGcati aont

fontea aquariim.

7HI in taufum cor eins emoUitum est. 2 Par. 34, 27 atque emoUi-

tum ti8t cor tuum.

88*
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789 bellicnsu et in sua nomerositate confidens. Judic. 20, 22 et

fortitudine et Aumexo oonfiUentee. Jud. 9, d qui oonfidant in moltita-

dine sua.

792 partim putibulis .suapeusi. Ksth. 7, 10 suäpuusuä tsi itaque

Aman in pKUbnlo.

Ann. Laut. 746 monun fteieos. Hatth. 26, S monm antem
ftoiente.

750 electus est ad regon et unctjoa. 1 Sag. 15, 17 onxitqoe te

Dominus in regem.

755 languebat dies multos. Dan. 8, 27 langui et aogrotavi per dies.

768 aegrotara ooepit. 2 Beg. 13, 6 et qnaai aegrotaie coepit

769 aiudlianta Dondno disripata iniqoa oonsüia. 2 Beg. 17t 14
Domini antam nntn dissipatum est eonsiliom.

cum omni utensilia. Num. 3, 26 et omnia utensilia eiua.

772 et fuit siccitÄS magna. Judic. fj, 40 et fuit siccita<.

aquae etfusae sunt largissimae ita ut cunctus exen.itu.s sulficient«;r

haberet 2^'um. 2ü, 11 egressae sunt aquae largissimae ita ut populus

bibent.

773 pavore pertamtl Gan. 41, 8 pavore pertenüns.

782 at nullum miindatum exinde fecerunt. Dieser Ausdruck findet

sich in der Vulgala sehr häufig, z. B. Deut. 27, 1 0 et fades mandata.

78R locis palustribus. Gen. 41, 2 in locis palu.stnbus.

787 obdurato curde. Uebr. 3t 8 uuiite obdurare eorda vestra.

788 Lintberga deo odibilis. Born. 1, 30 deo odibiles.

794 per dnas tonnas. Gen. 82, 7 divisit popolom . . in doiis tannas.

disaipant Dens oonsilia aomm. 2 Esdr. 4, 15 dissipavit Dens oon-

silinm eomnu

Für die Charakteristik Karls hat Einhart mehrfach die Historia

Aogusta zu Käthe ge/ogeu, aber auch in den Annaleu sind jene

Lebeusbeschreibuugeu benutzt.

V. K. 17 basilica snnctao dei genetricis Aquisgrani opere mirabili

cnnstructa. Spart. Hadr. 1 2 in honorem Plotinae basiUcam apnd üeman*
som opere mirabili extraxit.

17 aedes sacras ubicumque conlapsas conporit . . ut restaurareutur.

8pari Sev. 23 äedes pnblieas qnae yitio tcmporom labebantnr instanraTit

18 ad interiorem et domasticam yitün pertinentia. Spart Pesa
Nig. 12 idque probare domesticam vitam et inventutem.

- - 22 Exercebatur assidne equitando ae Tenando. Spart. Ant. 8 atmis*

qae se gladiatoriis et v« natibu8 exercuit.

25 peregrinis Unguis ediscendis operum inq>endit . . . astronomiue

edisoandae plurimum et temporis et laboris impertivit. Spart. Ant 3 tan-

tumqae operis et laboris stodüs inpendii

ut etiam dicacnlns apparent. Spart Hadr. 2o fuit etiam dicacnlna.

dnctores plnrimom yeneratns magnis • adficiebat honoribos. Spart

Ant. ,\ tuutum autcm honoris magistris suis detulit.

in discenda gramniatica Tetium Pisanuiu . . andivit. Spart Ant. 3

audivit et Sextum Cbaeroneuäem. •
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So leimt sich Einhart im Leben Karls mehrfach an die Biogra-

phieeu vuu Hadrian und Marc Aurel an. Aber auch in den Auualen

fehlen solche Spuren nicht

Ann. Luuriss. 817 Italiae civitates in illius vcrba ioraSBe. ßpart.

8ev. 5 lUyriciani exercitus . . in eins verba iurasdent.

821 qoi sufiragio eifiiuii et pnetorianonun militam «Mio infolas

imperii sufoaiplBae dUdtar. Spart. Did« Jnl. . 3 tnffiragio praetorianonim

prattfectos . . femL Hadr. 6 praefeotorae infulis omatom; ofl Awimi««,

Maro. XV, g, 3 antequam infulas susciperet principatas.

possessiones indicio legis in iiscum rcdactas. Spart Uadr. 7 domna-
tornm bona in fiscum privatum redigi vetuit.

Ann. Einii. 740 meliori consilio. Spart Did. Jul. G meliere consilio.

768 Bebns igitur aliquot prospere geitis. Sparl Aat phiL 9 Gestae

sunt res in AxmaBia protpera.

778 spem capiendanun . . dWtaftam baad frastia ooiiciineiu. Spart.

Sev. 10 ab spe impeiü quam illa conceperat

Am meisten aeigt sich jedoch Einharfc mit dem Werke des Dictys

Gietensis Yertrant, dem er in der Vita wie in den Annalen nicht wenige

Bedewendongen entlehnt hat Zuweilen findet sith auch Anlehnung

an Bares Fhiygius.

Tita Kar, piael. nullnm ea veradus quam me scribere posse quibus

ipse interfai. Did I, 13 quoniam ipse interfui quam verissime potero

exponam.

1 7 ncdes sacran . . vetustate conlapsas oonperit Diot praet conlapao

per vetustutem . . aepulchro eius.

adhibtiQü curuiu per legatoü. Diel. II, lu adbibenteä cuiaui vuluerL

18 Oelebat . . eam cum summa reverentia. 1, 2 summa zeligione

colitnr; et Vita Kar. 26 SeUgiouem . . summa pietate coluit

Ann. Lauriss. 808 com sMgno copiamm snamm detrimentö.

3 magno suoram detrimentö.

80'.) negotio {lenitas infeoto disoessom est 8 ita inl'ecüs rebus

populus . . discedit

814 rebus suis diffidsos ad in^Moratoram vsnit. Ii, is diffidsns rebus

suis deditiouem oee^t.
oportunum terapus exspectaie. I,' 23 oportunum iam tempus . .

ingmeret

815 et eos ab incepto desistere fedt . . nuntiavit II, 5 uti ab
incepto desisterent nuntiari iubet

817 adventum illius iusait operiri. III, 13 operiem barbarorum

adtentum*

824 paucds post adventum illorum exaetis diebus. IT, 2 dein exactis

aliquot diebns.

pene usque ad intemicionem. I, fi ad internecinnnm usqne.

Ann. Einb, 790 <um priuium tom]t()ii- oportunitus utlridere visa

est I, 1 1 cum primuiu oportunum viäum e^t ; II, 7 de oportoniiate

tamporis.

783 ftmeri . . iusta persobravei IV, 13 insla fimeri persgunt
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784 Comque eom ulterius progredi . . iuundatio prohiberet. III, 4

noairoflque nltcnrius progredi . . . coliibiuaMi

y. Kar. 20 Bnt ei S&m nomine Fippinos es ooncabina editas.

Dares Phiyg. 4 Erant ei etiam alii filii ex oonoubinis nati.

15 smiima prudentia. Darea 37 saminae prodentiae.

Und aneh tonst findea sieh noch Stellen, welche anf die r6mi-

fidien Antoren sBurficlEgehen. So woek eine geographisehe Angabe hei

Einhart Y. Kar. 15 heetimiut auf PHnius. Daas Pliniiia damals im
Frankenreiche vorhanden war, ergeben die Bibliothekskataloge Ton

S. Biqnier, Eteiohenaa nnd Lorsch (s. Bhein. Uvm, a. a. 0. S. 59 1)

nnd die Kenntnis seines Werkes Tenrathen nMhrsM frtthkaroUngiache

Schriftsteller (s. Philologus Bd. 57, 381). Einhart giebt an jener Stelle

die Lange Italiens an: „Italiam totam qnae ab Augusta Plraetoria

usqne in Calabriam inferiorem . . decies centum et eo amplios pas-

sanm miUbns longitudine porrigitor*^ naeh Flin. nat bist. III, 5, 43
(Italiu) „patet longitudine ab Inalpino fine Praetoriae Augustae per

urbetn Gapuamque cursu meante Regiuui . . . decies ceutena et viginti

milia passimm". Dagegeu stamoien die zwölf lateinischen ßezeich-

uuugeu der Windrose in Vita Kar. 29 wahrscheinlich aas Isidor orig.

XIII, 11, wo diese Namen in etwas anderer Reihenfolge aufgezählt

nnd erklärt werden. Einhart sagt selbst, dass vorher kaum vier Wiud-

iiameu im Gebrauclic gewesen seien und daher fusst die Verdeutschung

olmc Zweifel uul laidors Aut/iihlimg. — Aus den Äiinaleu aber liabe

ich noch einige weitere Stellen anznl'iihreu, aus denen die Anlehnung

des Verfassers au ältere Muster hervorgeht.

Caesar. Ann. Einh. 7 5S pulsis proelio propugnniorihus. B. GalL

Vn, 25 a propugnatoribus, I, 44 copiaa a se uno proelio pnlsas.

769 cum primum ad bellum gerendum tempus cougruum esse vide-

retnr. B. Qall. lY, 20 ai tempus amu ad bellum gereodom deficeret

Ami. Laar. 821 aanctus ooeasionem. Hirt B. O. VIII, 28 nancti

oecasioncm.

Li vi US. Ann. Einh. 77:' dormientesqne ac seraisomnos adorti non

modieam . . caedem fecisse dicuntur. Liv. 37, 20 sparsos per asgUgen-
tiani et semisomnos prope adorti saut; caedes fugaeque pat«sim.

Ann. Laur. 823 Hoc anno prodigia quaedam extitisse narraniur.

21* 62 Remse . . mnlta es hieme prodigia fteta; of. Snet GaL 67.

Yelleitts. Ann, Laar. 800 in ipso mari qood tanc pintis inftstom

eratk II, 73f 2 mare infestare piratiois soeleribus.

Suetonius. Ann. Laur. 823 <\omm quoque de caelo taciae. CaL 57
Capitolium Capuae . . de caelo tactum est.

Sulpicius Severus. Ann. Laar. 814 rebus humanis excessit.

Yita Hart 7, 2 rebus hmnanis enedsKet

Cicero. Ann. Laar. 816 oonvivÜBqoe opipare odebfatis. OC S»

14, 58 opipare a ^rthio appsrstam conTirinm.
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Teiontiuä. Ann. Einh. 788 äiue üuo suoramijue graTi diüpendio.

Uec. ö, 2, 2\) dine äuü dibpendio.

TerglUns. Ann. Emh. 741 onma tnt» dimittoraBt Aon. IT, 298
onmia tata timens.

TM secundu aqua descendex». Georg. III, 447 secundo deflait amnu
Ann. T,;mr. S15 negotinm xwnanait inperfectuin. Aen. ViU, 428 pars

inpoxt'ecta maaebai.

M. Manitias.

Zu iWn Vorg:i{iiu:en iu CauosHa im Januar 1077. Nicht nur

(lif Aiiffassuug von der geschichtlichen Bedeutung des „Ganges mich

Canossa'* ist seit etwa zwei Jahrzehuten eine andere geworden ; auch

die rein thatsiichlichen Vorgänge erscheinen lieutc in einem ganz

anderen Lichte, als mau sie bislier zu sehen gewohnt war. Mehr

noch als Meyer von Knonau, der uuläugst iu seinen „Jahrbüchern des

»Irutschen Reichs unter Heinrich IV.'' diese Diuge behandelte hat

Hulder-Egger iu seinen ..Lampert-Studieu" -} von der bisherigen

Auffassung sich losgesagt Kr hat deu Beweis geliefert, dass Hein-

rich lV^ keinesfalls drei Tage lang bart'uss und im Biijs.serherade vor

dem verschlossenen Burgthore von Canossa Busse gestanden hat.

Htatt dessen ist er zu der Amiahme gelaugt, d;iss Heinrich als-

bald nach seiner Ankunft zu Canossa in die äussere ümwallung

der Burg eingela^isen worden sei und daselb.^t, vielleicht unter

Zelten, mit seinem Gelbige die bcrühmtcu drei Tage zugebracht

habe. liegen diese letztere Aimahnie nuu wendet sieb Meyer

von Knonau in einem besonderen Autsatze und zwar, wie mir

seheint, mit voUeiu Kccht. Holder-Egger hatte die Angalic Lam-

perts, die Burg Canossa sei mit einer dreifachen Mauer umgeben ge-

wesen, Tür glaubwürdig «„'elialten, weil er der Ansicht war, dass sie

durch eine Notiz iu Arnulfs üesta ep. Mediol. ') gestützt werde, wouaeh

Canossa vielfach ummauert und fast uueinnehmWar war. Kr hat dabei

übersehen, da.ss Arnulf ganz ausdrücklich von dem „opidum Canossa''

spricht. Darunter i.st ja allerdings die Burg mitiubegriffeu. Aber es

ist doch denkbar, dass die wenigen Wohngebäude, die, am Fu.sse des

Burgfelseus gelegen, dieses oj^pidum ausnnichten, in den Bereich der

Bet'esiigungeu iiiitembesu>gea waren, so dass Lamperts Angabe auf

») Band IT. T^eiprig 1894.

«) Neues Aich. 15) p. 5H7 H.

*) slienihcb» iV. BuHHÜbuiig in Canustta'. DeuUicbe Zeitiichr. 1. lioschichtü-

wiisensch. XI, 359 fl*.

«) M088 VUL
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Ü16 Kleine Mittheiluagen.

«ibem Hisirr^mtiiidiiis btrnhl Auf dem Baigplatean aelbti wai; wie

Meyer v. En. anf Grand eigener Anaehaaung wiederboli ersicheii,

in der ost-wertHeben Bichtung für eine SaBsere und innere Burg

Oberhaupt kein Raum yorbanden >). Von dem oppidum Canossa aber

spricht auch Gregor selbst iu seinem bekannten Berichte, indem er

sagt: tandem . . ad oppidum Cannsii, in quo morati sumus, cum
paucis adveiiit. Ibi per truliuim ante portam castri persisteus -').

Eben dieser ikricht beweist nuu z.ugkiel> itn Sinuc Mejers von

Kn., (lass der Köni«^ ausserhalb der Ihiv^ geblieben ist. bis die

eudliche Versöhnung erfolgte. Damit stimmt ja auch der Bericht de*

Annalisten von vSt. Bhisien übereiu Ich glaube also Meyer v. Ku.

insofern beipflichten zu müssen, als auch ich auuehme, dass der Kimig

nicht sogleich in die eigentliche Hurg eingelassen worden ist, sondern

zunächst am Fusse des Burgfelsens Quartiere bezogen hat. Ich biu

zwar nicht ganz sicher, ob ich seine Auffassung damit vollstiiudijr

richtig wiedergebe. Jedenfalls ist er der Meinung, dass die Kapelle

des hl. Nicolaus, wo nach dem llerichte Douizos, auf den ich noch

zurückkomme, die letzten entscheidenden Verhandlungen stattgefunden

haben, sich eben dort befand.

Doch Meyer v. Kn. geht uocli einen Schritt weiter. Er findet,

»lass ILülder-Egger ^-ich zu weit von der bisherigen Auffassung entferne,

dass er ohne hinreichenden Grund die herkömmlichen Berichte von

dem „Bussestehen'' des Königs vollständig verwerfe. Mir will es hier

umgekehrt scheinen, als ob Meyer v. Kn. noch zu sehr von der bisher

herrschenden AuflFassung beeinflusst sei, um der Kritik völlig freien

Lauf zu lassen. Es kommt mir wenigstens wie eine Art von Coiu-

proraiss vor, wenn Meyer v. Ku. zwar zugie})t, dass der Köuig nicht

volle drei Tage Busse gestanden habe, dagt u'eu um so fester dabei

bleibt, dass er an drei Tagen dies gethan, oder dass er im er lauf

von drei Tagen wiederholt in klaglichem Anf/.ug vor dem Burgthor

sich gezeigt habe. Worauf stützt sich doch nur die Annahme dit ses

zeitweisen Bussestehens? Der Bericht Gregors kann docli m. E. zum

Beweise dafür durchaus nicht herangezogen werden, ja nicht einmal

Lampert von Hersfeld. Oder will man die Ausdrücke „persistere" bei

6i^or und npersiare" bei Lampert mit n^teben^^ übersetzen^)? Daun

•) Sif'hf Jahrbücher p. 757 Note 21 und üeutache Zeitfich. XL
») Reg. Greg. IV, 12 (Jaffö 11, 256).

^) Foiu exlni oMtellom hotpilalNitiir.

*) Man TgL darftber Eigcalirodt, Lampert t. H. und die Wortand^gong.

Leipsig I69e, p. 28 ff.
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würde imnierhiu der Zusatz: per triduuin zn der Schlussfolgerung

zwingen, dass Heinrich, nicht etwa an drei Tagen, sondern drei Tage

lang dort «gestanden habe, was doch wohl nach Holder-Eggers scliarf-

sinnigen Erörterungen als ausgeschlossen {gelten darf. Freilicii k'innte

nun Meyer v. Kn. sich auf den Annalisten von öt. Blasien berufen,

der uns meldet, der König sei unmittelbar vor dem Burgthor er-

schienen und habe durch beharrliches Elopfeu um Einlasse gebeten

Doch sollte es sich hier nicht um eine ft^ie Ausschmückung des

Gregorianischen Berichtes handelu ? JedenfiftUs beruht die Mittheilung

des Annalisten auf einer gänzlichen Yerkennimg der wirklichen Sach-

lage. Heinrich kam nach Canossa, um Lösung vom Banne sa finden.

Dieses Ziel konnte und mnsste er voraussichtlich erreichen, wenn er

durch freiwillige Busse aufrichtige fieue bekundete und durch gleidi-

seitige Verhandlungen zu einem Ein?erstäüdnis mit Gregor zu gelangen

anehte. Deswegen hat er jedenfalls alsbald nach seiner Ankunft zu

Ganossa Busgkleidung angelegt, sich seiner Schuhe entledigt und viel-

leicht auch, wie Lampert hinznyermuthet, freiwillige Fasten sich auf-

erlegt Ist es aber wahrscheinlich, dass der König, der doch

während der nachfolgenden Verhandlungen immer noch Selbstbe-

wosatsein genug an den Tag gelegt hat, ohne den Erfolg seiner Busse

und vor allem den Erfolg der gleichseitigen Vermitteliing des Abtes

Hugo und der Margiäfin Mathilde abzuwarten, sich der demOthigenden

fiYOitaalität ausgesetzt habe, vergebens an das Buigthor zu klopfen?

Busse thun galt dem asoetisch gerichteten Zeitalter keineswegs f&r

entehrend; hatten doch kurz zuvor geistliche BeiehsflSrsten gleicfafallB

Busse geäian. Aber als König vor Teischlossener ThOre la stehen,

und zwar nieht etwa nor einmal, sondern wiederholt au drei anf-

einandeifelgenden Tagen, das wäre doch auch dem mittelalterlichen

Menschen ab ein Uebermass von Entwürdigung enchienen. Ich möchte

nur aof eines noch hinweisen. Gregor sagt« seine Umgebung habe

von der Bussfertigkeit des Königs gehört und sei von Ifitleid er-

griffen worden >). Wenn Heinrich thatsächlich wiederholt vor der

Burg sich geseigt hätte, dann wäre den Insassen derselboi doch Ge-

legenheit geworden, sich durch Augenschein von smner Bussfertigkeit

zu aberzeugen. Wahrscheinlich hat man also innerhalb der Burg nur

durch die Berichte des Abtes Hugo nnd der Hariqprafin Mathilde, die

') Polsando satie, ot in^rcdi pprinilteretur, obnixe rogitat.

*) Man vgl. darQber Eigeubrodt a. a. 0.

*} Onmss, qni adersiit et ad qviw ramor ille pervntt.
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als Auji^nzeugeu »precheu kounieu, von den wirklicbeu Yorgängieii

Kunde erhalteu.

Ich raöchU! demnach aiinehmeu, dfma der Kouiir nicht uuiuittell)ar

vor (Umu lUirgtliof, sondern zu Füssen des Biirgtelseus diks Krgebnia

seiner Verhandhingeii mit dem Papste abgewartet liat '). Allerding«

wird er dann nach Abschluss der Verhandlungen wiederum als

Bü8t»ender, also in dem gleichen Aufzug, wie er sich während der

letzten drei Tage den Augen der Unterhändler dai^stellt haben

mag, vor dem Papste selbst erschienen sein Es war nicht eigent-

lich eine Busse, wie H -E. meint, sondern vielmehr eine nicht eben

ungewöhnliche üemüthigung. Bei dieser Gelegenheit mag dann der

unglückliche König die bittere Kalte des Winten 1076^7 besonde»

hart enipfunden haben.

Diese meine Anfifassung, die Ton derjenigen Holder-Eggers zu-

nächst nur inbeeng auf die Frage nach dem Aufenthaltsort des König»

abweichte, ßude ieh nnn bestätigt durch den ikrioht Donizos^). Drei

Tage laug hat mau vergebens über eine Aussöhnung des Königs mit

dem Papste verhaudelt, and der König denkt bereits daran, wieder

abKuzieheu. Da begiebt er sich nach der Kapelle des hl. Nicolaus,

woselbst er Hugo und Muthilde antrifft. Er bittet Hugo, sich für ihn

zu verbargen, und da der Abt trota der Bitten ^lathildens sieh wei-

gert und den König an die letztere verweist, fallt der König vor der

miielitigen Markgräfin auf die Kuiee. Mathilde erhebt sich, Terlamt

die Kapelle, nachdem sie dem König ErfUUung seiner Bitte ver-

sprochen, und steigt hinauf m Bug, wShfend der König nnten

zurQckbleibt

Ich stimme Tollatandig mit Meyer En. ftberein, wenn er die

Kapelle des hl. Nioolaus nicht nach dem Vorgaiige Holder-Eggecs mit

der Burgkapelle identifioiert, sondern sie unten in Ganossa sndii Da-

gegen vermag ich Heyer En. nicht an folgen, wenn er weiter an-

nimmt, Donizo habe die drei Tage an froh hereingeaogen, die Ver-

handlnngen, von denen er berichte, gehörten einem fHlheien Stadium

an. üeber den Zeitpunkt, mit welchem diese Yedbandlungen einsetaen,

sind wir doch ganz genan nnterrichtet Nachdem Heinrich schon

wiederholt Boten an den Papst gesandt und Genugthuung angeboten,

Hess er nach seiner Ankunft in fieggio den Abt Hugo und die Mark-

) T)<T Aiisdnick: ante portam castri darf eben nicht im aUerengsten Sinne

aufgefa«!*t wi luen,

°) Vgl. Arnulf Gesta ep. Med.

«) Vito Matliildis QiQSß XU).
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gräfin Maihilde bitten, ihm entgegeosukoramen. Sie trafeii ihu zwiHcheu

Reggio und CanoBsa Damit bcgmnoi doch erst die Yerhaudlungeu.

Ji'urtgeBetzt aber wurden sie in Canossa selbst. Denn nachdem Abt

Hugo und die Markgi&fin Matliilde in Hegleitung der Markgrätiii

Adelheid den König Terlassen hatten und nach Ganoesa sorllckge-

kehrt waren, folgte ihnen der König auf dem fasse.

Es will mir aber auch sdieinen, als ob der Bericht Donizoa

an andere Berichte anklänge. Der Annalist erzählt uns, Gregor habe

anfangs das Begehren gestellti dass Heinrich die ihm auferlegten

Bedingungen entweder selbst beschwöre, oder (?) durch bestimmte

Zeugen beschwören lasse, indem er sich den Unterhändlern gegen-

aber filr deren Eid Yorbttige. Schliesslich habe man doch bei Gregor

durcbgesetst, dass der König nicht »elbst an schwören brauche*).

In diesen Zusammenhang scheint mir das von Donizo Ensfthlte hin-

eingesqg^Si^n. Kur hat er einen zweifellos historischen Vorgang in

seiner Weise motiviert WShrend Heinrieh in Wirklichkeit die ein-

g^ngenen Bedingungen durch Abt Hugo Terbüigen und durch die

Harkgrifinnen Mathilde und Adelheid beschwören liees, wal er es für

nnköniglich hielt, selbst zu schwören, zeigt sich Doniao von der Auf-

fossung beherrscht, ab ob der Eid des Königs nicht f&r ausreichend

erachtet worden seL Deshalb habe er nach einander Hugo und

Matiulde um ihre BOrgschaft gebeten; den Worten Mathildens habe

dann Gregor Ghiuben geschenkt'). Es erscheint nur demnach un-

zweifelhaft, dass die drei Tage Donizos sich vollst&ndig decken mit

den drei !Digen der anderen Berichte. Wo bleibt da aber Baum f&r

zeitweises Bassestehen vor dem Burgthor?

Duch lineiii l^jiiiwami muss ich iiücii begegnen. Den Veiten

Donizos ist eine bikllitlie Darstellung beigegeben, «Iii- uns den Fussfall

den Königs vor Mathilde vor Augen iiilirt Der König aber trügt

kein Russgewaud und erscheint auch nicht ohne Schuhe. Duraul" iuit

Meyer v, Kn. noch besonders hingewiesen. Indessen welches war wohl

der Zweck dieser bildlichen Darstellung V Wollte? sie einen denkwür-

digen Vorgang getreu nach der Wirklichkeit vorfiiliren, oder so, das«

dadurch neue Glorie auf das Haupt der Markgrätiu fiel? Wenn
schon, dann meine ich, musste es doch ein wirklicher König sein, der

') Zu vgl. Lamport und dor AnnaÜHt.

*) Tandfm v« ro, no ipao iurarpf, vix ajmd papani irif <'rv<'nt.um e«t.

*) äiuceriB dicti» dominüe veueiabilis iittc credicUt autiütca.

«) 88 XII. Tftfel III.
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da vur Mathilde das Kuie beugte, ein Köuig vom Scheitel bis zur

Zehe, uicht ein König iu Sack und Asche,

Damit möge diesen Ausführungen ein Ziel gesetzt sein. Sie ver-

messeu sich nicht, die aufgewoi tenen Fragen eudgiltig gelöst zu haben.

M<^u sie nur weui^tens zu deren Lösung in etwas beitragen.

CasseL Heinrich Otio.

Haximllliiii II. m F«riliiuid L Um 11« Mal (1562). Im
Arehiye des k. k. Mmisterinms des Innern (Signatar I. A 2 Boehmeo,

1 ez 1562t Garion 3009) findet sidi bei den die bohmisdie Königs-

krOnnng Maximilians IL betreffenden Aeten das nachstehend mitgc-

theilte — ganz eigenhändige — Schreiben König Maximilians (II.) an
seinen VatcTf das mir einerseits als eine Tertranliche, von politischen

Bfleksichten nicht beeinflosste Aeusserung des Schreibers, ander-

seits aach besonders darum der Veröffentlichung wert erscheint, weil

in demselben, namentlich aber in dem ganz im Sinne dankbarer Er-

gebenheit gehaltenen Schlüsse, ein Ausdruck fUr die Wendung in dem
zwei Jahre Yorher noch recht unerquicklichen Verhältnisse beider zu

dnander gegeben ist.

Ich bringe den Brief als Original ganz getreu zum Abdruck, nur

schreibe ich die EigenuuiiK ii gross — Maximilian schreibt alles, aus-

genommen die Antungsbmhstiibeii der (im Abdnick beibehalt<'iien)

Absätze, klein — uiul ersetzte einigemale u durch v; sonstige Aeude-

ruugeu führe ich in Anmerkung an.

Der Brief lautet folgendermassen:

AUerdorcUenchtigister grosmechtigister kajr(ser) allergnedigister ge-

liebster berr nnd- vatter, idi haw S. Kay. 2 sohraiwen so sie mir mit
aigner handt gethon sambt uinen andern aus der oantilai, betretuu>l die

frunkfortiscbe handlung, mit geburender revereniz empfangen, duauf ich

daii E. Kay. M*. auch gehorsamist hpiuitwort und umb furderhchen be-

schad bitt, nachdem die zait so gar khurtz ist.

8o vil awer den Uertzogen von Barn ^) betrift, halt ich noch für das

besste, nachdem sain lieb*) sn eren khfimen will« damit wier beide mit
uinander gen Prag aakhamen und som Tabor sosamon schtosen mochten,

ich halt auch darfnery es werde sainer lieb so vil ich gemerkht unbe-

sohwarlich sain.

j Jedenfalls iat Barn als Baim (Baiem) aufzufassen.

") or (tmmev): L
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E. May. M*. vemielden auch rrnedigist, das sie mier aus der behai-

mischen kantzlai schraiwen, so tii die Vicbamiach cronang ^) betiift, wel-

liches mier bissber noch nit zuekhumen ist.

Ich baw auch dem doctor Gienger E. Kay. M^. resolucion augezaigt

betveffend die erlassoiig der täglichen latt» des fhnet er sich gehorsaatist

bedaakhen mit dem gehorsamen vermelden, er hette sich glaieh wo! Yer-

aehsB, K Kay. M^j sollten ine des bischoflieheii amts erlassen hairea,

derzue er sich far gar untaugelich eracht *).

Ich will auch E. Kay. genedigisten befelch nach mit dem ehisten

zu mainer khinder schtat ^) graifen und als dau den selben derselben

gehoraanust uberadlukhen; iS. Kay. ID. hawen mier anoh ain sondere gnad

enaagt, das dem Spinola*) das schtahnaister amU gnadigist bewilliget bawn.

Ordinem coronationis in Bohenda haw ich empfangen, des ich mich

zum unterthanigisten bedanklien thue; so fil auch die kladung dan&u betrift,

die will ich machen lassen, alan ) bitt ich diemuetigist, sie wellen mich

gnadigist berichten, ob solliche kladung mier alsdan behüben oder awer

aliquo officiali zueschtendig saind.

Das auch B. Kay. H^. die Sachen swiscben maisen briedem auf einen

80 gneten weg gericht '), das thue ich mich zum unterthanigisten be-

dankhen, balts auch für ain nottorft, das main herr brader Carl etzlich

tag vor mainen verrukhen hieher khume. damit sein Heb möge bericht

werden aller handlangen bitt auch diesell» wellen mich ^ladigist be-

richten, auf wad tag sein lieb herkhumen werden.

So fil anch den von Hemschtain *) nnd von lUs betrifti lass ich

mier dieselwen ' ra . raten sn gebrauchen vnterthsaigist wolgefallen;

') Die böhmisohe Krüuung Maximilians fand erst am 20i, September 1562

in Prag statt. »Beschreibung der kgl. böhm. Krönung Max IL und seiner tie-

mahlin Maria zu Prag* im Archive des k. k. Minist, d. Innern. I A 2. Böhmen
3 ex 1562. Carton 3009. Acteustücke betreüend den Landtajg 1562 in Böhm.
Lttndtagtverfaandlungen. HI 93—158. Hanmiliam verliest lana am 81. August
und kam am (>. Septmibor bfi Prag an, wnhin ihm die Exshenoge Ferdinand
und Karl, seine Brüder von Prag aus entgegcuriiten.

*) Nfteh der Ernennung des bisherigen BischofSi von Wien Anton Brns von
Mü*:litz zum Er/.biarbof von Pr^ig fv^'l. darüber Wicdoraann, ncscbicbtc d-T Ro-

formatioa uiid Gegenreformation im Lande u. d. Enns [[ 97) kam der seheime
Bath und frühere HoMcekansler Dr. Oeor^ Gienger, vgl. Sichel Tb., Zur Oe>
8cbicht>' d' H C'uncik von Trirnt Wit'ii 1870) als Carididat für da« Wiener Bis»

thum in Betracht (freundliche Mitthcilung des Herrn Dr. «j. Stcinberz).

>) Kindfmffieht.
*) Nämlicn Dr. Gienger.

<>} Welcher Spinola gemeint ist, kann ich nicht feststellen; der Name
kommt häufig vor (Wiedemaim II 661 lY 300; Tarhft, Venes. Depeschen vom
Kaiserhofe Iii 261, 440); in den HtrfstAatsrerzetohiiiieeii dieser Jahre finde ich

ihn nicht.

«) allein.

">) G« meint dflrdeii Terf&gangen und AnmleichiiiigeD a^n, die Theilunga-
frage betretiend.

•) ,damit sein — bandlungon' am Rande nachgetragen.

») Ein Haus Christof von Hornstein ist 1593 gi ht inH-r Uath tind Hof-

marHchall (Wiederaann II 4.59); ob dieser gemeint ist freilich fraglich; die Hof-
staatsveraeichniriwe enthalten den Namen nicht.

tiemeint scheint Anselm von Kels zn hi in, der 1559 157^ als Hof-

kararoenath in den Hofstaatsveneichnissen erscheint (Staatsarchiv llolstaaten-

faacikel).
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E. Kay. M^. werden muinem bcrr ^) bru(ier auch wissen ordnung zu gewen,

in was raten sie werden zu gebrauchen sain; und nachdem £. Kay. 31^.

gnadigiat winen, wm man den nngerischen rat halt, das naer Ungern
deibai atind, aadideiii sie «wer aelttam and main harr tnmeder der huid-

luug nit khindig und eifbrn, so schtele ich zu E. Kay M^, gua^ligistn

bedenkhen, ow nit guet war, das der Bihler ^) und noch aner auch in den

ungerischeu rat mochten gezogen werden, dan consciencia üngaromm est

valde ampla, so raten sie zu zaiten hinain ea gehe glaich wie es welle;

E. Kay. Mt. welle auch guadigiste orduuiig geweu, ow der Bihler äainem

dienst wie bisher solle aoswartn oder nit» wiewol iehs fiir sin grosse

notorft hielte inaonderhait derweil er nmb slle saohen wais und gneten

berieht thuen khan» nnd nachdem die kriagsrat &st im gebranch haweiit

das sie offt anhairas ziehen, so wierts ain grose notorft sain, damit inen

K. Kay. M^. gnadigist und emstlich auferlegen, damit sie schtatz bai

maiuem herr brueder verhareu und ierem dienst aaswarten; wau £. Kay. M^.

aneh des Taills*) geratsn khont in ierer hoftsnwr, so hielt ich deriier,

das er in die hieigen camer nnd Eriegsrain gatr nntdich^) bei mMnum
herr brueder wäre, dan er gaeter lait wol bedarf and nachdem E. Kay. M*.

wissen, wie es umb das kriegswesen geschaffen ist, wie auch die Ungern

80 gar bald kliiinmietig werden und nit gern wait von dem vatterland

khamen, so gedünkt mich das allem wesen zu guet schier besser sain

sold, das main herr brueder zu Wienn sain residentiam hawn mochte,

dan gott low ao ist es nmner der sehierbiaif also geschafii, das sein lieb

an alle gefar wol dortn sain mOgen.
Und damit awar £. Kay. M*., wan sie ow gott wnl wideromen ins

land khumen werden, ain bist •'') hawen mögen, so hielt ich für guet, das

E. Kay. M*. mainem hen* brueder nuferlogten, das sain liebden der geja'iei

80 nahend umb Wienn verschonet, duu -aiu lieb gott low so schtark saind,

des me wol die weiter gelegnen gejader jagn mögen, den nnoh sonst nit

fil ttbrigs Torfasnden nnd wurde dch andi die anen Uianm ein wenig
mit hierschn besetzen, doch werden B. Kay. IC. in allen denselwen gna-

digisten gefallen nach wissen Ordnung m gewen. Lestlich allergnedi-

gister herr und vatter, luMhinkh ich mich zum unterthanigij<ten der gautz

vatterliche und getraien auch gnadigisten bemieung, so E. Kay. von

roainentwegen auf sich laden, was aneh das es unmuglich ist soUiche

grose eni^ woltstn suTerdienen; was idi «wer nit khan verdienen, will

ich gott <]< ilich bitten, damit er mier sain gnad verlaich, damit ich mieh

gegen £. Kay. nit ondaxikbar eizag, das er aneh das so ieh nit ver-

') or. ; gemeint ist Erzherzog Carl, der als zuküutligcr Herr inncrOstenrcichs

an dem Schu&^ Grenze gegen die Türken besondexa intereaaiert ist und 1678
auch die Leitun«^' der Yertheidigong derselben Obemahm. Vgl. Hober, Geediiehte
Oesterrtichs. IV. 367—3Ü9.

i) Der Name Bihler (Piohler, Ftlchler?) kommt in den HofTens«iehni<«en

nicht vor und ii«t mir auch sonst nicht bofrc^rnet.

•) Gnor«; T<Mif( I, 1557/8 Hofkammcrratb, 1559— 1576 geheimer Uofkriega*

rath (gleichwohl auch in der Hofkammer beschftfligt), allem Anschein nach 1676

gestorben (Staatsarchiv Hofitaatenfasdkel).

*) or. nutcli= di.

6) Wild. • •

^ y i^ud by Google



MfcTimilimi IL an Ferdiiuind L Liiw 11. Mai (1682). 623

dienen khan E. Kay. M*. hie und dortn raichlich vergelt ; ich will mich

aach beflaisen. das ich mich dermasen verhalt, darow dieselb ain gnadigist

gefallen huwn uud tragen sollen, dero ich mich gaiit/. uuteilhanigisi thue

befahlen, bittend aie wollen wie bisher mein gnadigister Kay(ser) auch herr

und matter nun nnd belaiben.

Gewea ro Idnii dem li. maii.

£. R. Kay. M«.

gehorsamister

son

Maximilian.

Aof der Bückneite bemerkt Kaiser Ferdinand (eighd): Praesentata et

reeponsa 13. maii de ordine oonsiliariomm et eonsilü in secreto.

H. Kretachmayr.



literator.

Julivs Lippert, SociftlgeBchiclite Böhmens in Tor-

hnssitiscKer Zeit. L Band: Die davische Zdt und Um geBell-

Bohaftlichen Sehöpfiingen. Hit einer Esrte. 1896. 486 S.

Lippert stellt sich in dem 1. Bande dieses gross angelegten Werkes

die Aufgabe, »alle^ das zu behandeln, was cUe in Böhmen äich entwickelnde

fllaviwhe Gesellschaftsordnung zur Grandlage hat* ; dem 2. Bande soll die

DarsteUnng jenor YerbBltnisse vorbehalten bleiben, »die dem fremdarUgen

Einfluä.s des chziaUichen Kindienthumbi und der deatschen Zuwanderung
ihre Veranlassung verdanken*. Vielleicht darf man dem Verf. vorhalten,

dass es für die Beurtheilung seiner Arbeit wünschenswerter gewesen

wäre, das volIsUiudigo Werk vor Augen zu haben. Slavisches, deutsches

und kirchliches liecht, dieae drei Wirkungssphären in der socialen Ent-

wicklung der bObmiBehen Lftnder, durchdringen «nander sdion in pfemysli-

discher Zeit so Tiel&eh, dass es eine emile EVage wird, wie dsar Verl
sich den Gang der Darstellung im 2. Bande vorstellt, nachdem bereits

der vorliegende bis tief in die luxemburgische Zeit liineinreicht und Ijei

verschiedenen Institutionen, Beamtenwesen, Gerichtsverfassung, die Ein-

wirkungen deutscher Vorbüder stark vermissen Ittsst. Von diesem Beden-

ken der Cemposition wenden wir uns dem Inhalt des vorlieganden Bandes

XU. *L. theilt sein Buch in swel grosse Abschnitte; der erste »Die inssere

Organisation und ihre Fortschritte* gipfelt in dem Gedanken, da-^- auch

der Itöhuiische Einheitsstaat, von dessen Bestand nicht vor dem YavU- des

10. Jahrhunderts die Bede sein könne, nur <len Gipfelpunkt einer natür-

lichen Entwicklungsreihe darstelle, worin dem Verf., auch abgesehen von

seiner Beweisführung im einzelnen, beizupflichten ist. L. versucht dem-

nach die Palaokf'Tomeksche Arniahm« zn widerlegen, als ob BOhmfln »T<m
allem Anfange an einen Staat gebildet und ein genealogischer Faden sn

allen Zeiten das eine Fürstenthnm durchzogen haben müsse, so dass die

nnleugbar für bestimntte Z»'iten beurkundete Vielheit von Fürsten und

Herzogen immer nur einen Zustand zeitweiliger politischer Degeneration

bezeichne*^. Den Beweis führt er auf breitester Gruuuiagc, indem er sehr

richtig von den frflhesten Zeiten der slavischen Besiedlung ausgeht, war

nSehst das Gelnet und die Grenzen der Lsadesnuurk, sodann die Binnenmarken»

die fraue, den Wohnsits der einzelnen Stämme, hiebfli vielfoch Ton Fslack^-

Tomekschen ForschungeTi ruisirehcnd, fcstzn^lellen sneht: eine mühsame
und ermüdende Detailunt^rsueliung mit wertvollen Zusuramenstellungen

historischer >t achrichten, nicht minder aber mit vielen Hypothesen und

willkürlichen Annahmen. Dazu rechnm wir unter anderem den Versudi

einer Scheidung der »Vrstämme*, die schon als solche organiriert in
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Böhmen eingewandelt sind und jüngerer Stämme, die sich erst im Lande

selbst spttter bis ins 10. und 11. Jhd. hinein gebildet haben sollen.

Zum »relativ ältesten Bestand der slayisohen Besiedlung* rechnet L.

die Strassen, die uralten Handelswege, mit deren Bestimmung auf Grund
zalilreKber guter älterer Vorarboitrii das 3. f'ap. beginnt, woran >ich in

diesem und im nüobslen Cap. einr 1 »arlegung dos illteaten Handels in diesen

Gebieten, des Marktes und des Marktiolies anschliesst. UnvermiLlelt geht

dann die Darstellung auf die Frage nach der Entstehung und Ausbildung

der sla^isohen Gesellsohalt ans ihren »untersten Einheiten* tlber. Die

Hau.sg<'no^is(ni?rb:ift, die Sippe gleichbedeutend mit der römischen (Jens,

das Bratstvo entsprechen! der roniisrhen Curia und der griechisclien

Phrafrif', und der Stamm gleich Tribus und i'hyle biklen ihm die niederen

Orgauisationsstufen, die höhere ist dann die Yereinigong der Stämme zum
Staatw Der Frosees der Staatenbildung ToUsiche sich nun in Böhmen von
evschiedenen Cmtren aus, von denen eines Prag mit den umliegenden

sechs Oauen ist. Dar letztere Satz ist vollkommen zutreffend, dagegen

der erste mit seiner Gliederung nicht unanfechtbar. — Den weiteren

Pro/.ess der böhmischen Socialgescliichtc iti iiistonsch hellerer Zeit führt

L. soilann iu den Cupiteln: ,> Anfänge der (teschichte und der Oiganisation*,

> Die Büfivoisage % » Weitere Fürstenthumsbildungen * und » Die Einheit

und der cböhmisohe» Staat* zu Ende. Vornehmlich diese letstere Partie

bildet nicht nur in der angedeuteten Grundaufi^sung, scmdem auch in

vielen Detailfragen eine oft nicht unberechtigte Polemik gegen Palackj^*s

Darstellung; nur mnss es merkwürdig erscheinen, dass L. von den Ver-

suchen andt rei- Forscher. Paluckf auf dieses Uebiet kritisch zu folgen, so

gar keine Keuutniä uimmt; er hätte durch den Hinweis aul diese Arbeiten

seine Darstellung hier bedeutend entlasten und kfiraen können.

Der sweite Theil »Die innere Organisation* setat mit der schon im
ersten Theil Toxgef&hrten Hauscommunion ein, aus deren innerem Wesen
und Hestand L. nun die Entwicklung der grossen Grundherrachaften mit

ihrem Beamten stand, al>er auch der Bauernschaft v.n erklären versucht,

nach unserer AuÜassung sachlich die am wenigsten ansprechenden Capitel.

Im einielnen betrachtet behandelt er »Die älteste Familienform*, »Die

Herrschaftsbildung*, »Das Pfirstenland*, »Die Hofbeamten*, »Der Adel*,

»Die Adelsunterthanen*, »Die Freisassen und ihre Belastung »HeimfidU,

Erbrecht und Lohngut«. Auf sichererem Boden steht sodann die Darlegung

der , Herich t«Verfassung * sammt den beiden folgenden zugehörigen Ab-
schnitten »Kückstünde alter Zeit im tJerichtsverfahren*, »Ordal und Fiid*.

Das Buch schliesst dann eigentlich mit dem Capitel über »Die Entstehung

des Adelsr^mantes im Lande (Die Landtage)«, dem man nicht nur in

seiner Widerlegung der ^daok^^sehen Ansicht sondem auch in manchem
positiven Ergebnis Zustimmung schenken wird. Wenig organisch schliesst

sich daran noch eine Schilderung der »KriegSTerCuBung und Kriegführung«

seit den ältesten Zeiten.

Dies ist iu kurzer Skizze der umfassende Inhalt dieses BucheSg welches

nach dem interessanten, wichtigen und schwierigen Thema» das darin

behandelt wird, den Anspruch hfttte erheben dürfen, eine der bedeu-

tendsten Erscheinungen in der hist^irischen Literatur Böhmens darzustellen.

Leider haftet der Arbeit, abgesehen von einer oft schwer Terst&ndlichen

IUttb«ilaBg«ii XVUI. 40
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Ausdruck.sweise (ü. etwa gleich die erbte Seite), vor allem der Fehler an,

dasB der llyi otbeae ein viel su grosser SpielFanm gelaaeen mtd. Ich

will, da eine Kritik des Bnohes im einselnen xa weit ffühnn mSelite, nur
ein Beispiel anführen (S. 172/3). Aus der Geschichte H. Boleslavs in

der Zeit seiner Kämpfe mit K. Otto 1. ist bekannt. da?s ein Subregulus,

»Gaufürst*, »durch sein Festhalten am deutschen Bündnisse erst das

Mißtrauen, dann die Bache Bolealavs herausforderte*. Der Subregulus

wurde von Boleslav besiegt, der Krieg mit Otto währte noch 14 Jahre

w^ter. Ans dem Umstände nnn, dass beim Friedenscblnsse — ftber den,

wie L. selbst bemerkt, die Kadiriditen »so beklagenswert karg* sind,

»keine böhmischen Herzüge, keine Subreguli mehr in Betracht kommen*,
folgert. L., dass es Boleslav in Verlaufe des 14jährigen Krieges gegen

Otto »wohl gelungen ist, das Schicksal jenes Subregulus, mit dem der

Kampf begann, der ßeihe nach uiien unsicheren Genossen im eigenen

Lande zn bereiten nnd so mit der Unterweifong aUer alten GanfBisten-

thiimer einen Tbatbestsnd zu schaffen, den der Kaiser einftcih anerkennmi

mnsste*. Mit solchen willkürliehen Annahmen die Entwiddnng der

»weiteren Füllstenlhumsbildung in Böhmen* erweisen zu wollen, geht

wohl nicht an, und solche Fülle hnden sich jedenfalls mehr, als in einem^

wie L. am Titelblatt besonders hervorhebt, »ausschliesslich aus Quellen*

gearbeiteten. Werke xnlKssig erscheint

Als ein Beispiel arger Ungenauigkeit hebe ieh folgenden Fell keians.

L. schreibt (S. 2')')): Urkundlich erscheint für Böhmen anerst 1312 der

deutsche Name «baro», (Vereinzelt für Mähren schon 1210)*. — Dagegen

ist aber zu bemerken, duss es nicht nur keine Mühe kostet, in mährisolifn

Urkunden aus der 1. Hiilite des Iii. Jhd. die «barones» ein Dutzend und

mehr Male nachzuweisen, sondern dass schon in einer Urkunde c. 1180
(Erben, Reg. I, 165) zu lesen ist: »plnrimisqne tarn Boemis quam Moravis

baronibns sssidentibus*.

Und noch «n Tcurwurf fällt nicht minder schwer in die Wag-

sehale. Bei einem böhmischen Geschichtsforscher die berühmte oder be-

niditigte Boczek'sche Fälschung der sog. Monse-Fragraente ohne ein Wort

der Erklärung heute noch verwertet lu. hndeu (S. l«(>j lediglich weil

Palacky in seiner Geschichte Böhmens (1845) dieselbe fftr bare Mflnse

annahm, ist wohl fEir «n Werk, bei dem strengste nnd sdiirftte Urkonden-

kritik eine unumgängliche Vorbedingung bilden muss, ein ernster Fehler.

Solche Wahrnehmungen dämpften das erste Gefühl der Freude über das

Erscheinen des Buches aus der Feder eines Historikers, der sich um die

Geschichte Böhmens durch zahlreiche bedeutende Arbeiten imzweifelhafte

Verdienste erworben hat. Bs liegt diesmal sicherlieii viel am spröden Stoff

nnd an dem fOr solche üntersnehnngen bettngstigenden QuellenmangeL

Man darf aber trotzdem wohl hoiTen, dass Lipi^rts Versuch eine Sodal*

geschiohte Böhmens in solchem Umfange und mit solchem Fleiss zu ver-

ÜBuisen auf die weitete Forschung auf diesem Felde nur fördernd wirken wird.

Brünn. B. Brethola.

Ecclesiae S. Hariae in Via Lata Tabnlarinin (921 bis

1045) edidit L. M. Hartmann. Vindobonae MDOOCXCV. Aeoednnt

tabulae pbototypae XXI.
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Seit Dadik tlurch die Mittheilungen in seinem Iter Romanum den

Forschern den Mund nach dem Kupitehircliiv von S, Maria in Via

Lata in Rom gewässert hatte, versuchte mehr als einer, dort mit Müsse

m arbeiten, wo Dudik nur flftditige Umsohaa gehalten hatte; atets

vetgebena. Wenn ea Harfemann unter Beibilft de Boaai'a gelang, alle

Sehwierigkeiten und Bedenken glücklich zu überwinden nnd als erster

ans Ziel zu kommen, darf er m ben dem Dank der Facbgenoaaen ancb daa

Lob bedeutender Gewandtheit beanspruchen.

Von den HO Urkunden, die sich innerhalb der im Titel genannten

Zeitgrenze bewegen, entfallen 24 auf das lo., die übrigen anf die erste

HSlfte dea 11. Jahrhunderte; die meiaten aind noch im Or. erhalten, nnr

wenige bisher ediert, zwei ümst&nde, die den Werth der Ausgabe gleich*

mlaaig erhöhen. Doch war H. bei der Textgestaltang nicht auf die —
wie ein Blick in die Schriftproben lehrt — zum Theil ganz elend ge-

schriebeneu und auch schlecht erhaltenen Originale allein angewiesen,

sondern konnte auch zwei Serien von Absuhriiteu aus dem 17. und

]8> Jaluh. aurafhe liehen; inabeaondere gewährten ihm die Abaefariften

Oalletti*a (Cod. Yat lat 8048 nnd 7932) eine wiUkommeiie Statie (8. XII).

8ein eigenea Yerdienst um die Textgeataltnng bleibt dabei noch immer
erheblich j^enug. Mit der iiusseren Anordnung der Ausgabe kann ich

nach nicht befreunden; wenn man sich das Regest zu den einzelnen ürk.

aus der Einleitung (^S. V—IX) und Ueberlieferungs- und Druckangaheu

ans den Fuaanoten xnaammenaondien mnea» so aehe ich darin keinen Fort-

achritt gegenflber dem gaten Brauch dentacher Urkundenbflcfaer. Den
Mangel eines Registers hat bereits Kehr (G6A. 1806, 17) mit Recht be-

klagt. Bei z.wiespiiltigen Datierungen fehlt wiederholt jede Erliiuterung,

in anderen Fällen ist sie zu knapp. Gerade in diesen Fragen aber ist

der Benützer berechtigt, vom Herausgeber ausreichenden Aufschluss dar*

über zu verlangen, was ihn veranlasste, bei der Auflösung des Datums

einer beatimmten Zeitangabe au folgen und eine andere zu Terwerfinif wie

diea beispielaweiae von Wartmann in aeinem UB. von St. Gallen mnater-

giltig durchgeführt ist. Das Schema in den !^ ti ningen dieser älteren

röm. PrivatUrkunden ist ein im ganzen einfaches ; die Jahresaiigaben be-

stehen in Pontitikatsjahr und Indiktion, let/Jerc .-stets als griechische In-

duktion mit der Epoche vom 1. September, eventuell noch in Kaiserjahreu

;

ea folgt die Monsta- und meiat auch Tagesangabe nach fortlanfonder

Zahlung« Gerade dadurch wentoi diese Urkunden b« der kllgUehen

Lückenhaftagkmt dm Liber pontificalis und dem IMungel sonstiger Nach-
richten zur wichtigen Quelle für die Chronologie der Päpste dos 10. nnd

11, Jh. S. TS zu Nr. <;] findet sich die Fussnoto: ^Nota Johanni XIX
die 6. m. Nov. mortuo die 12 eiusdem mensis successisse Benedictum IX.

Annua imperii et indietio concordant cum anno domini 1032*. Der Be-
nütaer, der daraufhin nach der Neubearbeitung der Jafiitoehen Begasten greUt»

wo er die Bekräftigung für diese Daten am ehesten zu finden hofft, ist

nicht wenig erstaunt, hier einen ganz anderen Zeitpunkt für den Ponti-

fikatswechsel anir' .£^t ben zu sehen, den Januar 1033, allerdings niit dem
schüchternen Hinweis auf eine Privaturk., der zufolge Benedikt IX. be-

reits am 15. Nor. 1032 am Kader gewesen sei. Nicht weiter bringt ihn

Duchesne, Le Liber pontificaUs 2» LXXU, wihrend die neueete auaammen-

40*
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laaseiidt.' Darstellung (Langen, rjeach. d. röni. Kirche vim Nikolaus I. Ms
Gregor VII. 42iS A. 2) wieder zu Hermaiiu v. lieicheuau und dem Jan.

1033 Boritekkelirt. Woher also numnt H. die bestunmten Daten? Da
dlmxnert dem BatUosen, daaa H. aelbei iigend wo in den letaten Jaliren

über Chronologie der Päpste geschrieben habe; er macht sich auf die

Suche umi findet glücklich H. 15 S. 4.S2—480 dieser Zs. die gewünschten
Aut'schlüs:^e. Dass H. weder hier noch in der Einleitung — etwa bei

Erörterung der Datierung — darauf verwies, ist eine einfache Kücksichta-

losigkeii gegen den Benfitcer* H. gewann seine nenea hestiniinten An-
sfttM übngois nicht so sehr ans Urkunden als ans einem Todtenbneh des

Klosters von SS. Cyriacus und Nikolaus in Koiu. und das war sehr gut;

denn ich werde ihm gleich aus seinen eigenen Urkunden beweisen, dasa es

uiit iler unbedingten Zuverlässigkeit der Urkunden in der genauen Ein-

haltung der Epochentage nicht immer gleich weit her ist. Benedikt IX.

wnrde nach H. gewählt za Beginn einer ersten Indiktion (l2. Nov. 1032),

Indiktions- und Pontifikatsjahre schreiten daher in gleicher HOhe vor und
anch ihre Epoohentage Hegen nur um i o Wochen auseinander. In solchen

Fullen hat man im mittelalterlichen Urkundenwesen mit Vorliebe eine
conventioneile Epoche für beide .Tahresangaben vori^e/ngen; so sicher anch

hier, denn incliktions- und Poutitikatsjahr stinimeii auch für die Zeit vom
1. t^ept. bis 11. Nov. überein, (2<r. 6»>, 71, 76), während für diese zwei-

einhalb Monate die IndiktionssaU um eine Einheit hoher sdn mfisste. Ea
fragt sich nnr, ob man beide Zahlen am 1. September oder 12. November
umsetzte, ob dementsprechend Nr. 71 zum Sept. 1041 und Nr. Tfi zum
1 J. Okt. 104:i oder zu 1042 und 1044 einzureihen '^ind :' Die sicliere Ent-

seheidung bringt Nr. fir, durch Beifügung der Kaiserjahrc Konrads 11.;

sie stimmen mit der Indiktion zum 29. September lu37, während das

Pontifikatsjahr erat fflr 1038 sprechen würde. DemgemSss ist bei Nr. 71
das aufgelöste Datum beizubehalten, bei Nr. 76 von der Jahresaahl das

Fragezeichen zu entfernen. Unaufgeklärt ist die Datiening von Nr. 61

:

Indiktion, Kaiserjahre Konrads II. und Monatsangabe stimmen zu November

1();V2; dazu tritt aber folgendes Pontitikatsjahr : Tempore domini nostri

Johannes sumi pontifici et universal simi papae anno primo. H.

ergänzt: universal[i vicejsiiui pupae und bemerkt: [vicejsimi potius quam
[dejcimi. (Das s in Ticesimi schont also nicht ganz sicher zu sein). Eänen

Papst Johann XX. gabs bekanntlich niemals I Johann XIX. wird in den
Privaturkunden der Zeit stets als nonus decimus gezählt: es schiene daher

ilie Ergänzung |
i noni dejcimi wohl mriglich. Allerdings ist dann mit dem

1. Pontitikatsjulir absolut nichts anzufangen, H. hat — wenn ich ihn

recht verstehe — eine andere Erklärung: Am 6. Nov. war Johann XIX.

gestorben, am 12. Benedikt IX, ihm gefolgt; der Notar habe, olme den
Namen des Nachfolgers noch an kenncoi, ihn anüs gerathewohl Johann XX.
benannt; in der Datienmg mittelalterlieher Urkunden jedenftUs ein

Unicnm!
Die Einleitung verwertet in sorgliiltiger Wt ise die Ergebnisse der

i'uhlikation lür liechtsge.ichichte und Diplomutik. Am meisten befriedigen

die AuAiiihrungen über die Formeln der rOm. PriTatnrkunden (8. XXIV ff.)

Libelle, Emphyteusen und Kontrakte sind in ihrem schematiachMi Auiban
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and uuderer.seits in ihren Verschiedenheiten von einanUur in abschiieäüender

Weise klargelegt

8. XXn ff. handelt H. tob der Selirift (Vgl hieraber jetet die

sorgfiiltigen Ausführungen v<m KtAat, üebur eine rümiscbe Papyrosurkandef

Abliandl. d, Götting, Ak. 1896, 10 ff.). Sie ist eine der päpstlichen

Curiale engstverwandte Cursive, oder richtiirer. die Curiale ist nur dio

bisher fast allein cingchond beachttite Zwillii)gs«ch\vester der allgernuinen

rümiachen Urkuudeuachrüt. Wahrend aber die päpstliche Kanzlei um das

J. 1120 endgiltig mit der von den ensseritalisohen UrknndenempfUngem
langst bestgehsBSten CnniTe bradi, kielt man an flu auf dem Gebiet der

Privaturkunden noch reichlich ein Jahrhundert lang fest (vgl. Tufi l IV
V. J. 1221 der Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Koma.

Stu«H e documenti di storia e diritto 7. B. ISSfi). Die ]iäpstliche Kauzlei

hat, nachdem sie einmal sich ihrer Curiale entledigt haite, die an ihrer

statt angenommene Hinnskel sehr bald zu einer kaligrapbischen Aasbil-

dnng gelnaeht, in der sie alle anderen damaligen Kansleien üborflfigelte.

Anders die stadtrOmischen Notare : Bei ihnen erwarb die Minuskel niemals

volles Heimatsrecht; so weit meine eigenen Reobachtungen an Urkunden

dos rüm. Staatsarchivs gehen, reichen sich gegen die Mitte des 1 Jh.

die Ausläufer der alten und die Anfänge der neuen Urkundenkursivo un-

mittelbar die Hände. Wenn H. S. XXLIl im Pontifikat Clemens II. den

entscheidenden Wendepunkt in der corialen Schriftentwicklnng sieht, so

ist dem gegenüber zu bemerken, dass die Zeit Clemens II. und der deut-

schen Pfipsfe hiefiir lediglich v\n>: Episode aber keine Epoelio bedeutet.

S. Xill ff. ist den Urkundeusehreibern pfewidmet; deutlicher luisge-

'huekt, dem stadtr^lllli^<(•hell Notariat und semeiu Verhallnis 'mr püpstliehen

Kauzlei, Im Zuüainuienhang dieser Darlegungen gibt U. S. XIV—XXI
eine nicht ganz vollstftndige aber jeden&lls relativ vollstftndigste und
beste Liste der rOmisoihen Notare yon 949—1046t verglichen mit den

aus den gleichzeitigen Fapstprivilegien bekannten Sciiniaren. Hier tritt

H. als Verlechter einer neuen Theorie auf, die, wenn richtig, berufen

wäre, der alteren Pupstdiplomatik das im Verhältnis /ur «beringen Zahl

der erhaltenen Originalbullen ungleich reichhaltigere Material der rümi-

sdun Privaturkunden als wichtigstes Hilfsmittel KOzuRihren. ESr behauptet,

dass die Ausfertiger der römischen Notariatsurkunden aus dem 9., 10.

und 1 1. Jahrh. mit den Schreibern der Papstnrknnden sieh einfach decken

(S. XIII). Ihm stellt sich Kehr (GGA. ISOß, 18 ff.) mit gewichtigen

Gründen entgegen. Der trügerischen Gleichheit tler Namen ^ej^enüber

beruft er sich auf die wohl minder trügerische Ungleichheit der Schrift,

und zwar, soweit ich durch Nachprüfung der von Kehr angeführten spe-

ciellen Beispiele feststellen konnte, durchaus mit Recht. E. verficht dabei

die Bltere l'heorie, dass man wohl von nah» Berfihrung der gvossan

stadtfOrniscfaen Notanninft und der engeren dev päpstlichen Notare und
Scriniarei nicht aber von einer völligen Verquickung beider spreclien

könne. Es fHllt mir nicht bei, au dem von den beiden booten Kennern

der römischen Privaturkundeu jener Zeit mit ritterlicher iiötiichkeii ge-

fBhrten bellum diplomaticum activen Anthdl sn nehmen; nur sn einer

spttteren endgütigen und auf weiteren Zeitraum beieehneten Losung der

Frage mOdite ich meinen bescheidenen Bmtng hier ablagern, der allflo>

^ i^ .o i.y Google *
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dings erst rund ein Jahrhundert nach JCartmanns Endpunkt einsetzt und
den Datierungen von im rom. StaHtsarchiv verwahrten PrivatUrkunden

(Fond SS. Cosma e Damiuuu) auti der Zeit der beiden durch die Doppel-

wftUea TOB ilSO und 1159 ]ier?oigeni£nifln Seldemen ontnommen ist:

1130, Indiki 9» Mai, temporibns domini Anaoleti seenndi papeu ^go
Angelus iudex complevi etc.).

1132, Indikt. 10, Jan. 22, temporihus domini Änacleti seenndi pnpo
anno pontificatus eins secundo (Johannes scriniarius SKE).

an. 7. Innocentii II. pape, Indikt. 14, April 12 (stimmt zu 1136
April 12) (JohaaaM Beriaisriiis).

1137» Lidiktb 16» Ibi 20, temporilmB Anadda D. pape, pont. eins

an. VJll, (Gregorina scriniarius SRE).

Haben Angehörige der beiden feindlichen Kanzleien zu einer Zeit, da

zum Theil weder Papst noch Qegenpapst in Born weilten, um die Wette

Privaturkunden geschrieben ?

Viel mannigfaltiger und darum auch instruutiver sind die Beispiele

ans dem iwMten Sdiitnia:

iir>2, Indikt 10, Hin 4, an. 3. pont Tiotoris IUI. pape (Astaldns

8BE scriniarius).

1161, Indikt 9, Kän 10, temporibus domini Fraderid Bomanonun
imperatoris.

1171, Indikt. 5, Okt. 1, temporibus domini Irederici imp. (beide

ausgefertigt Ton Jugurtba, der aidi in der eraten Urk. »a sacim eede

apostolioa notarina*, in der xweiten »divina ftrate gxal» 8BB aatarina*

nennt; die Anwendung der in der Beiehakanilei flUiehen Devotions-

klausel ist beachtenswerth).

1164, Indikt. 12, Okt. 30, an. .5. pont. domini Alexandri tertii pp.

(Andreas scriniarius SB£ et sacri Lateranensis palatii).

1160, anno primo pontüsatiu domini . . (2 om kerer Beam aar

Eintragong des PHMtnamens) menae Jannarü die 10.

1177, Indikt 10, Juli 3, anno Tero aciamatia ootnTO deoimo.
(JBainerius scriniarius SRE).

Die beiden zuletzt angeführten Beispiele sind, glaube ich, besonders

kill reich; dass der merkwüruig Unparteiische, der im Januar 1160,

4 Monate nach Ausbruch des Schismas, noch nicht woaste, welchen der

beiden Fttpaie er als offiiBiellen anerkemien aoUe, nnd daher fieien Banm
für spfitere Nachtragung des Namraa liesa, sowie der andere, der noch im
Juli 1177, als bereits der Congress zu Venedig tagte, nach Jahren des

Schismas datierte, von jeder auch nur losen Zugehörigkeit m einer der

beiden piipstlichen Kanzleien freizusprechen ist, liegt auf der Hand. Aus

den Datierungen der ganzen Gruppe spricht vielmehr lediglich die wech-

selnde Stimmung nnd FluielBtellung der atadtrünutehen Kreise. Aehn-

liehe Beiapiele notierte idi mir aber bereite fOr die leinten Jabre des 1 1.

und die ersten des 12. Jahrb. (Datierang nach Clemens III. -Wibert nnd
Heinrich IV.); auch Hartmanns Urkunden Nr. 12 und 13 (^>><n Jan. 9,

Mai 3) sind nach dem (legeni^apst Bonifa/. VII. datiert (vgL S. XXIX. A. S);

sie sprechen nicht zu Gunsten seiner Theorie.

Zorn ScUosB aoeh einige Worte über die Sehziftproben: Wir biiaiStt

aie als Beigabe au jeder Urkandenpablikation willkommMi, je beaser und
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reiclihiiltiger sie sin*l; umsoinehr, wenn sie wie in unäerem Fall einer

hervorragend schwierigen Schriftart gelten und daher treffliche Uebunga-

st&eka bilden. H. hat das Bild» dass wir tob der Schiiflentwioklang der

itul. Privaturkimdeii in den leteton Jahren hanptaaohltoh ans den reich-

haltigen Publikationen des Archivio paleografico Italiano gewomien hatten,

mehrfach erweitert und ergänzt; und ich wünscht« nur, wir wHren in der

Kenntnis von Schrift und Ausstattung der uns denn doch nähür.sicbenden

deutschen Privaturkunden schon halb soweit. Hinter dem Ziel, das H.

mit leinen EueiaiileB emiohen konnte, ist er aber doch sarflokgebUeben;

dexa hat er, wie tchon Sehr a. a. 0. henraifaob, bei Answahl der Auf-

nahmen anf die exakten Fragen der Sofariftvergleiohang nnd Sebrift-

beetimmung zu wenig geachtet.

Marburg LH. M. TangL

Diemand, Bas Ceremoniell der Kaiaerkrönnngen tob
Otto I. bis Friedrieh II. [Histor. Abhandlimgen hg. Heigel

and Oranert 4. Heft] MOnehen, 1894.

Der Verf. bespricht zuerst die über die Kiiiserkrünun^' erhaltpncn

Ordines und sucht sie zeitlich zu umgrenzen (S. a— 3y), vergleicht dann

die Fonneln der KSnigaktOnung mit daun der KaiaerkrOnnng (S. 40—60)
nnd gibt nnter Henoaehnng der anderen Quellen eine ÜartteUnng des

Coremoniells der Kaiserkrönung und der Verttnderungon, die es im Laafo
der Zeit erfuhr (S. 51— 104). Ein eigener Exkurs ist dem Krümmfrseifl

gewidmet (S. lOS— 123). Den Schluss bilden Beilagen S. ]24 tT., daruuter

4 bisher ungedruckte Ordines; der bedeutendste unter ihnen ist der aus

Ood. Tat. lat. 4748, den D. auf die Krönung Ottos IV. beziehen su können
glaubt

D. scheidet im Ceremoniell drei Perioden : die erste bis einschliesalidi

Heinrich V., die zweite fiir Friedrich I. und Heinrich VI. und eine dritte

für Friedrich II. un 1 Heinrich VII. Zweifellos hat D. in fleissiger, an-

spruchsloser Unt. rsuciiung die Sache geftirdert ; von befriedigender Lösung

aller einschlägigen Fragen nicht zu träumen, ist er selbst eiusiclitsvuU

genug; aber anch die Torlftafigen Ergebniese D.8 werden, um ftbeneogend

ta sein, m. E. emeter Ueberprfifting nodi sehr bedfirfen. Neoea lumd-

tehriftliehes Material kann noch manches klären, nnd die von D. S. 146
zusammengestellten Oidiiie-^ sind siclior nirlit ilie einzigen ungedruckk'n.

.Mehr noch dürfte durch gründluhere HeHrhi'itung der bereits bekannten

Ordineä zu erreichen sein. Bei einer Quellengruppe, die in sich selbst

80 wenig greifbare Zwtangaben birgt, gewinnt die palaeographiaehe Altem-

beetimmnng der Het. erhOhtm Werth, müsste denmitspreohend aber aneh

mit erhöhter Sorgfalt vorgenommen werden. In dieser Hinsicht geht es

aber gerade bei den von D. neu veröffentlichten Ordines allzu geraüthlich

her. Eine Hä. des K. oder 9. Jahrb., die Cesare Paoli ins 9., Eimer aber

»wahrscheinlicher ins 10. Jahrb.* setzt (Beilage II. S. 125, waiirschein-

licher ist immerhin das l o. Jahrh. als das 8. 1) ist ein so dehnbares Ding,

dass damit ftberhaupt niehts reehtee anzufangen iat. Aneh fiber den

Ood. Tat 4748» der den wiohtigatea der neuen Ordinee enthllt» ist der
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Beiiüt/.ur berechtigt, etwas juehr /u erfahren als >saec. XIV.* Ist es ein

Sammelband, der den Ordo ohne Beziehung ziun sonstigen Inhalt bringt,

danii war dies kun za sagen; wenn nidit, dann ist der übrige Inhidt

der Hs. fOr die Benrfeheilnng des Ordo doeh wuAA gleioligfiltig. In anderen

Fragen war die qaellenkritische Untenneliiing sa vertiefen. Mit Bedit
sucht D. zwischen officielleu Ordines und rein privaten Bearbeitungen

streng zu scheiden. Dann musste er sich aber auch die Frage vorlegen,

wo und wie in Born diese officiellen Auizeichnungen geführt wurden.

Wenn er dies gethan blltte, würde er woU sor Ansieht gelangt sein, daas

die Aniheilnahme des pipstlieben Klaimerers am KrSnungsakt mit dem
Halten des Kaisermantela nicht erschöpft war. Der Camerju-ius versah im

12. und 13. Jiihrh. auch das Amt des Ceremonienineisters, und alle das

Ilot'ceremoniell betreft'enden Aufzeichnungen, der <irdo Romanus voran,

wurden in der Camera apostolica verwahrt und weitergeführt. Nicht zufällig

enthält beispielsweise die Original-Hs. des Cencius und zwar in ihrem

arsprflnglidien Bestand (Cod. Vai lat 6486 f. 147) das Weiatbwn Aber

den Steigbfigelstreit von Yiterbo ! Gründliche Untersuchung dieser Qaellen-

gmppe war daher oberstes Gebot; und hier kann ich D. den ernsten Vor-

wurf nicht ersparen, dnss er, während er nach allem möglichen unedierten

Material ausspähte, die sehr wesentlichen Aufschlüsse, welche die neuere

Literatur hier bot, ganz ausser Acht gelassen hat. (Fahre, l^tude sur le

Liber Gensunm de l*^li8e Booaine^ Ptais 1892; derselbe, ^tode sor na
mannsmt du Liber Censanm de Oeneins Oamerarins, H^langes d'aroh6olo|^e

et d'histoire, 3, 328 ff.)* Wahrend Waitz, Formeln d. dentseh. Königs-
u. d. röm. Kaiserkrönung, Ahhandl. d. Gotting. Akad. 18, 50 ganz korrekt

die Arbeit des Cencius von der des Albinus geschieden hatte, vermischte

Schwarzer, die Ordimjs d(!r Kaiserkrönuug, Forsch, z. deutsch. Gesch. 22,

173 die Sache, indem er Cencius das von Albinus begonnene Werk einlach

fortsetzen Ifisst. Ihm folgt D. 8. 13 (and wiederholt spttter) spricht er
V II! »Liber Ctiisnnm des Albinns -Cencius vom J. 1192** Allein die

Werke i^\r\<\ bei aller nahen Venvandtschaft denn doch streng zu scheiden;

das des Albinus filWi ins J. 11HV>, das des Cencius 1192: nur einer
der beiden bei Cencius überlifferten Orilines (Nr. *» der Auly-ähiung bei

D. S. 148) lindet sich bei Albinus, geht hier übrigens bereits auf die

CoUectio Bosonis znrück (Fibre, mde S. 16—17)t der andere nngleich

wichtigere (Nr. lo) ist beim Cencius allein überliefert; und gerade in

die kurze Spanne Zeit /.wisclu n beiden Werken ftUi die Kaiserkrönung

Heinrichs VT.! Aus Fahre hätte D. aber weiter ersehen, das? Ordo 1()

zwar in der Orig. Hs. des Cencius (t. l) steht, aber nicht dein urspüng-

lichen Bestand sondern dem ersten umfassenden Nachtrag angehört, den

der L. Gensunm nach F. um das Jahr 1236 erfnhr. Der Ordo steht hier

flberdies an der Spitae yon Nachträgen, dwen datierte Stücke in fest

genau chronologischer Folge von 1198

—

\2M\ (und in zwei weiteren Zn-

sätzen 1237— 1247) fortschreiten. Dass dadurch allein ein strikter Reweis

für das Alter des Ordo erbracht wfire. wollte ich in keiner Weise behaupten,

aber dem wichtigsten und meistumstrittenen Ordo gegenüber waren diese

Fragen denn doch nicht einfach zu übergehen- Noch immer wogt der

Streit um die Zuweisung des Ordo cur KrOnung Ueinriohs IIL oder YL
D. entscheidet sich fOr den ersteren Ansats. M. E. ist ee tberhanpt niekl
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möglich» alle widerapreoheiidai Zeitmerkmale dieses Ordo uuf eine be-

atiinmte KrOnimg zu vereinen« Salbst die einfachsten Angaben, ilas^ ein

Kaiser, der an einem BonntiiEr seinen Krönunfrsziia hielt, aus den Hünden

eines Papstes C. die Kaiscrkruiif empfing, lassen sieb nicht befriedigend

deuten. Der Bezug auf die Krönung Heinrichs IV. durch den Gcgenpupat

demena in.-Wihert iat in offieiellen Quellen der^nrie ganz aosgeioUoaaen;

Heinrich III. ward durch demens n. am Weihnachatag 1046 (l>onnentag)»

Heinrich TL durch Coelestin III. am Ostermontag 1191 gekrönt. Inheiden

Filllen versagt die zwangslose Deutung des i,dies dominicus*, die gezwun-

gene von D. S. 51, im »dies dominicus* einen Sonntag oder , einen

sonstigen kirchlichen Feiertag* zu sehen, halte ich nicht für stichhältig.

Bei Heinrich VI. ist aber wenigstens die Erklftrong möglich, daaa eeine

Krtonng ursprünglich fEbr einen Sonntag in Ansrieht genommen war
(Schwar/er a. a. 0. 1H4). Der Kern dea Ordo geht sicher weit anrück.

Primicerius und Secundicerius sind bereits seit yS2 gefallene Grössen, die

von da an in der Geschichte der pilpstlichen Verwaltung nichts oder

weiiii: mehr bedeuten (Bresslau, Urkundenlehre 1S2); wenn ihnen nicht

schon vor dieser Zeit hervorragender Antheil am Ceremoniell der Kaiser-

krOnung gewohnheitsreehtlieb zukam, splter wBre er ihnen ncher nicht

eingerSumt worden. Fflr den Abschlusa dea Ordo in der uns TorUegenden

Gestalt sind aber die jdngStcdD« nicht die ältesten Elemente die entschei-

denden. Früh«ire Bestimmungen sind bei dem züben Conservativismus der

römischen Kurie einfueh belassen, ohne Kücksicht darauf, ob sie den that-

siichlichen Verhältnissen noch entsprachen oder nicht. D. legt S. 30 gleich

Sohwanwr hesonders Gewicht auf die Erwähnung der Biebensahl der Kar^

dinalbischöfe, die durch die 1119—20 erfolgte Vereinigung von Porto

mit S. Kufina (SiWa Candida) bleibende Herabminderung erlitt. Dem
gegeniiV)er ist zu erwflgen, dass man in der Theorie an der Siebenzahl

festhielt (im Provinciale zllblt der Papst selbst als siebenter; vgl. auch

Concius f. fi7, Fahre, Melunges 3, 340). Eine Angabe des Ordo ist bisher

nidlt nfther erlUutert: »Prior cardinalium sancti Laureutii foris muros

ittcipit laudes«. (vgl. D. 8. 95). Die Herleitung dea Collegs der Kardinal*

priester aus dem Hchdomadardienst an dem 4 Patriarchalkircben Roms
(S. Peter, S. Paul, S. Maria Maggiore und S. Lorenzo faori le rnnra) ist

fnlhniiitelalt^'rlichen Ur«5pnings; zu beachten ist aber, dass sie den Ku-
rialen <les 12. und l»egmuenden 13. Jahrh. nicht nur vollkommen geläulig

war, sondern von ihnen gerade damals wiederholt codificiert wurde (Jo-

bannes Lateranensia, Hinsebiua ER. i, 335, und das Provinciale; vgl.

mMne pftpsth Kanzleiordnnngen 8. 3).

Einer der merkwürdigsten GebrUucbe bei der Kaiserkrönung ist die

Weihe des d* iit-chcn Königs zum Kleriker und seine Aufnahme unter die

Domherren von iSt. Peter und die Schmückung des Geweihten mit Tunicu,

Sandalen und Mitra (so auch nach Ordo lo). Was im weiteren Verlauf

des KrOnungsaktes mit der Mitra geschah, wird mit Stillschweigen über-

gangen. Die Wahrscheinlichkeit s|nricht dafftr, daas sie abgenommen and
durch die Kaiserkrone ersetzt wurde. Anders die Ordines des 13. Jahrh.

D. S. 80: Sie betonen, dass der Papst dem Kaiser die Mitra und unmit-
telbar darauf über die Mitra die Kaiserkrone aufsetzte (imponit ei

mitram ciericalem in capite ac super mitram imperatorium dia-
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(lema. D. S. 130). Hier hat Schwarzer a. a. 0. S. 190 in sehr T«r-

(lienstvoUer Weise das Zeugnis der Kaisersirpnl und Miniaturen angerufen,

während 1). diesen Quellen ganz aus dem Wege geht. Schwar/er will

bereits aut den Siegeln des 12. Jahrh. schüchterne Andeatimgen der

Ifitm erkeimeii. Die Beweiskraft seiner Beobachtungen wud dadurch be-
eintmcbtigt, dass die Ho%raveiire jener Zeit, soviel ich sehe, kaum einen

Yersneh naohten, der historisehen Treue bei der Darstellung der Kaiser-

krone auch nur nahezukommen. Ganz deutliche Darstellung der Verbin-

dung von Mitra und Krone kenne ich auf Kaisersieu'eln seit Karl TV,

Dabei möchte ich besonders auf die höchst originelle Wandlung aufmerksam

machen, die in der graphischen Durstcllung dieser Verbindung seit der

KaiserkrOnnng Friedrichs IIL eintritt, in der nftehsten Znt in raseh wech-
selnden Typen schneller Teiftndemng unterliegt nnd im deatschen und
späteren österreichischen Reichswappen so ziemlich bis auf den heutigen

Tag fortlebt. Eine Specialuntei-suchunir wäre sehr lohnend, könnte aber

mit Erfolg allerdings nur an der Uund der in ihrer Art einzig daste-

henden Posse'dchen Siegelsammlung, eventuell der des Wiener Instituts tür

Osteir. Geschiohtsferschnng nntemomniea werden.

Marburg i. E M. TangL

J. Delaville le Boulz, Gartnlaire general de Tordre
des hospitaliers de 8. Jean de J^rasalem. Paris 1897.

2. Band, 919 pp^ fbi

Das Meisterwerk des hochverdienten Herrn Verf., über dessen ersten

Band wir hereite in dieser Zeitschrift (IG, 143) berichtet haben,

führt die nrknndliche Oeschichte des Johanniterordens von 1201—1260
(Nr. 1130—29 7 o) in dem vorliegenden Bande weiter, der von neuem von

der Sorgfa't und umfassenden Gelehrsamkeit des Herausgebers zeugt. Die

Masse des hier vereinigten Materials ist staunenswerth, steuerten doch

eigentlich alle Archive und grosseren Bibliotheken Europas dazu bei. Die

bereits gedruckten Briefe nnd Urkunden sind sAnuntlich auf Gnmd der

Handschriften neu reridiert» ein reichliches Fünftel der Ibterialien ist

aber neu und hier zum ersten Meie yeröffent licht, darunter nicht wenige

päpstliche Ibiefe. Cabinetsstiiclie von sorgfältiger Edition sind (Xr, 11 '.Kj)

die Ordensregel des Meisters Alfons von Portugal und (Nr. 12213) die

um J23y ent.staudenen Jugements et coutumes. Die im Marseiller Archive

erhaltenen Urkuudenauszüge, welche bereits in lievue de V Orient latin III,

w«l auf die Geschichte des Ordens im heiligen Lande hanptsSchlich be-

züglich, verOffimtlicht wurden, erscheinen liier natürlich von Neuem,

aber durch neue wichtige Stücke vermehrt. J(; lenfalls liegt hier ein Werk
von grundlegender Bedeutuntr vor. nelclies dem Herrn Verf zur hohen

Ehre gereicht und albm, die die Lieschichte des Johanniterordens gründ-

lich studieren wollen, uuentbuhrlich sein wird.

Berlin. S. Bahrichl
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Heinrich Uageumcyer, Galterii Cancellarii Bell»

Antioehena. iBiwbrack, Wagner, 1896, Vlll, 392 S&, 8«.

Wohl Niemand kennt die ftltesten Jahrzehnte der Geaoluehte der

Kreuzsflge qneUenmIaaig genauer als der nnermädliehe and gelehrte

Pfarrer von Ziegelhausen, dem wir nicht nur eine treffliche Geächichte

Peters des Eremiten, sondern auch höchst werthvolle Quelleuausgaben,

wie lU's Kkkehitrdus, der (Jcsta Fiancorum und nun auch des Galt^rius

verdaüKLü. Der Text des let/.lereu wur bereits vom Grufci» Riaut neuer-

dings im Ree des histor. des croisades, ani oooident Y, 75—132 her^

anagegeben worden, doch hat ihn der Veil mit Hülfe des von der Pariaer

Academic bereitwillig überlasscncn kritischen Materials vielfach abweichend

hergestellt und durch eine last überreiche Fülle von philologischen und
sachlichen Erklürun<,'en erläutert, welche die bewührte Oriindlichkeit und

Gelehrsamkeit des Uerausgeberd von Neuem in's Licht setzen. Die Ein-

leitung nrnfasat die Seiten i—57» der Teit reicht Ton da bis 8. 113 and

die Anmerhnngen ^(etrennt Yom Teste) gar bis 8. 322, woran sich ein

bibliographisches und ein chrooolo^söhes Register, endlich ein Index

rerum et Glossarium schHes><en (S. 33 ft— 3 ",»2). Der Unterzeichnete,

welcher diese Ausgabe für eigene Studien benutzt hat, kann sie nur ah
eine sehr verdienstliche Arbeit empfehlen, aber den Wunsch zugleich nicht

unterdrücken, dass der Herr Verf. nach diesen tüchtigen Vorarbeiten end-

lidi einmal uns eine > Geschichte des erstm Kienmiges* sehenhen mflge,

die mit der reichen Fülle des Details noch mehr abrsehnet als es in

Heinrich yon Sjfbels Meisterwerke sonst geschehen ist

Berlin. B. Röhricht

Friedrich Leist, Die Notariatasiguete. Vau Beitraj^; zur

Geschichte des Notariiito.s, sowie zur Lehre vou den rrivuturkuudeu.

17 S., 25 Tafeln, fol. Leipzig, Giesccke und Devrient 18Ü6.

Die Kritik Iteündet sich obiger Veröffentlichniif^ pr^'rft^niiUer in einer

gewissen unheien Lage: sie ist das Werk eines inzwischen Verstorbenen,

der selbst dessen Vollendung nicht mehr sab, und es ist peinlich, in

mancher Hinsieht ungünstig urtheilen zu müssen über die Leistungen

eines lUnnes, der sidi nicht mehr zu vertheidigen rermag nnd bei dem
man nicht mit Gewissheii sagen kann, dass er selbst sein Werk so, wie

es vorliegt, als völlig abgeschlossen betrachtete. Was L. hu:v bietet, ist

einerseits ein Prachtwerk, aber leider nur in technischer Hin.-aht. andrer-

seits eine untertigc Edition in fachwissenschafMicher Hinsiclil. die mehr
den Eindruck der Publikation eines üeissig sammelnden Liebhabers macht,

als eines Fachhistorikers, eines Faohdiplomatikers.

L. theilt ans seinen eignen Sammlungen auf 11 Tafeln 87 Signete

von 1303— lfi55 mit knapper Angabe des Notarnamens und des Jahres

mit, aus welchem das betreffende Zeiclien stammt; dann folgen 14 Tafeln

mit je ü, insgesammt also I2r> Zeichen des IH. Jahrhunderts, die L. von
dem Münchner Notar Wilhelm Ritter von Vincenti überlassen wurden.

Historiach-diplomatischen Werth haben jedodi die letsteren weniger, tomal

^ i^ .o i.y Google
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ihre Wiedergabe mit verschwitulenden Ausnahmen (wo das Zeichen selbst

sie giebt wie 15. 2; 21, u) jedweder Jahre^^angabo ermangelt. Der Werth

dieser neueren Signete liegt eher auf kanstgt schichtlichem Gebiete; denn

68 handelt sich hier nicht mehr um eigenhändige Einzeichnungen des

Kotars oder durch Schablonendruck hergestellte Zeichen, ioiidenk mn
Knpferdrncke. Der Notar Hess sich ein oft aUegorisdh gehaltaes

Bilt^en in Duodez- oder Sedezformat anfertigen, das zugleich seinen

Namen und Wahlspruch wiedergiebt. Unter diesen BlÄttchen befinden sich

neben manchen künstlerisch mittclmiissigen und geringwerthigen Erzeug-

nissen doch auch eine beträchtliche Anzahl hübsch entworfener und ge-

schickt ausgeführter Darstellungen. Leider sind bei den meisten von

ihnen die Kflnstleniameii aidit ersichtUoh, bei einer AnttU jedoeh hat

der Stecher sich angemerkt (so Tafel 13, 1; 15t 2; 16t 4; Itt 4; 18, 5;

20i 2, 3; 21, 2, 3, 5 ; 23, 1, 5, 7; 25, l), unter denen ich nur die Nürn-

bf-rpfer Ambrosius Gabler (geb. 1764), der mehrfach vertreten ist. Martin

Tyroff (1705

—

175HX von dem ausser 25, 1 wohl auch noch das unbe-

zeichnete Blatt 19, 7 herrührt, und seinen Sohn Hermann Jukob Tjrofif

(1742—1798) erwihnen will. In gewisser Ansieht berühren siek dleee

S^pMte des 18. Jahrhnnderts mit einer andern Erseheinnngt deren Bltltke

der giflichen Zeit angehört und der man in unsei-en Ttakgon mit grossem

Eifer — vielfach freilich auch bIo<s mit der über einen neuen Gegen^-tand

erfreuten Sammellost — wieder ein grösseres Interesse entgegenbringt, mit

den Exlibris.

Müssen wir also für historisch-diplomatische Zwecke von dieser leisten

Gruppe von 126 Signeten des 18. Jahrhonderts so gat wie TÜllig ab-

sehent so dittngt sich uns die Frage auf: welchen Werth soll, bei den

Tausenden von Notariatssigneten des 13.— 17. Jahrhunderte», die prächtige

Ileprodiiktion von R7 Stück? Irgend welchen praktischen Weith krmnte

eine soh he Sammlung nur ijewinnen, wenn sie die Signe':e eines bestimmten

grösseren Gebietes in möglichster Vollständigkeit böte, obwohl dann der

Nutaen, die Forderung oder Erleiditenuigt die diese um&Bsende Arbeit

dem Forscher gewährte, kaum im Terhitltniss xn der Hühe des Ssoimelns

und den Kosten der Verüffentlichung stehen dürfte. Femer müsste dann
eine solche Arbeit, lalls sie übt'rhaupt nutzbar sein sollte, entweder streng

fhmnologisch oder alphabetisch nach <\pn Notxiren geordnet sein, bei jedem

Mann die nöthigen Daten über sein Auttreten zusammenstellen uud die

Fundorte der Urkunden angeben, vor allem aber, unbeschadet sonstiger

systematischer Anordnung der Stücke selbst, genaue und übersichtliche Be-

gister über die vorkommenden Notarsnamen und die Oi-te ihres Her-

kommens (Heimath und Diözese) und Vorkommen^ etil halten. Von alledem

hat L. nicht das mindeste, nicht einmal eine chronologische Fol«,'«' der

Stücke; z. B. im 15. Jahrhundert ist die Folge der Stücke auf Tuiel 4:

1439, U64, 147<», 14G4, 1417, 1471, auf Tafel 5: 1400, 1431, 1467,

1406, 1425, 1448, 1467, 1450, 1431; auf Tafel 6: 1410, 1467, 1466,

1408, 1467, 1468, 1467; auf Tafel 7: 1435, 1469, 1471, 1469, 1478,

') Ob alle lediglich diesem angehören, hi beim Fehlen aller Zeitangaben
nicht so bc^tiuinit zu sag'cn, es wird <li<'^ jcfloi h zw» ifelhiift, da /.. B. IG, 9 ni^ht

vor 180t> fallen kann, da es einem .königlich bayrischuu Notar* aogehurt.
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1519 (!), 1474, 1414, u. s. w., das heisst doch, zumal bei völligem ße-

giaiermangel. die Uebersicbtlichkeit fast geflisseutUch zerstören!

Besonders befiremdlich in einer Arbeit, die fast ausschliesslich an Fach-

genosseii sich wendet, ist ea, dasB sie auf frühere Pablikationen über den-

selben Gegenstand gar keine Rücksicht nimmt; Oesterlejs Buch über das

Notariat, Posses Lehre von den Privaturkunden (die in dem betreffenden

kurron Abschnitt auf Oest<M-!ey zurückgeht) und L»»i>it>^ oigene Urkunden-

lehre sind die einzigen Werke, die im Vfirührrgehen einmal citiert sind,

während ea duch uueriüäslich war, zu erwiiixueu, dass die Helmstädter

Dissertation Joh. Wilhelms von GObel 1723 »De notariis*, dieui

D. £. Barings bekanntem Sammelwerice, der davia diplomatica (ed. II Ha-
noverae 1754)« mit aufgenommen ist. in Cap. II (bei Baring S. 211—228)
die öffentlichen Notare behandelt und besonders, (iass hier bereits 18 No-

t«riatssignete von 134.')— 1521 abgebildet und mit ausführlichem Wortlaut

ihrer ünterschrift und der Datierung des Stücks verzeichnet sind. Ferner tmdet

neb eine memlifihe Anzahl, über 20 Stück, in den Bänden 24, 25, 26 der

Monnmenta Bciea (Monaebü, 1821, 1823, 1826), allerdings in gatentheils

ungenügenden Abbildungen Noch auffdlliger ist e^, dass es sogar schon

eine Spezialedition von Notariat szeichon giebt und L. sie nicht erwähnt, die

Schrift des Breslauer Geschichtsprofes-soi-s J, G. Th. Büschiug »De
signis seu signetis notariorum veterum * (Vratiblavise

1820, in 4^), der eine Zusammenstellung von 100 für das Notariats-

geeeh&ft geltendoi F(»rmeln mit genauen Datumsangaben und Beifügung

des archivalischen Fundorts — sBmmtliche Stücke aus schleeisohen Ar-

chiven (Breslau, Grossglogau, Sagau, Heinrichau) und deshalb im wesent-

lichen eine Sammlung scblesiselier Notare darstellend — und dazu auf

7 Tafeln die zugehörigen loo Abbildungen von 1289— 1550 giebt, also

ttne grössere Zahl, als L. selbst bringt. Auch wenn L. den begleileudeu

Text der Siteren Abhandlungoi niebt berücksiobtigen wollte, so konnte er

doch ans Büsehing das YorbOd einer STstematisehen Zusammmstellnng
entnehmen und zum wenigsten hätte er auf diese zusammen 1 1 8 Abbil-

dungen hinweisen mü^ssen. die das von ihm gebotene Material mehr als

verdoppeln. Dann hatte er wohl auch vermieden, 7 Abbildungen mit-

zubringen, die in genügender Weise schon Göbel bietet; es sind dies:

Leist 2, 13 von 1389« Baring -Gdbel 6 (L. Hejdakinus, 6. Heydeki-

nua); L. 8, 21 tob 1394 (wo übrigens nicht Bimperti, sondern in

Signet und Untenchrift Beymbcorti steht) ^BG. 7; L. 3, 22 von 1377^
BG. 3; L. 3, 23 von 1395 (wo bei Göbel Overenkerken steht, nicht

Querenkerken, wie bei Leist)— BG. 8; L. 7,51 von 1435^ BG. 9; L. 7,

53 von 1471 =BG. 14; L. 8,00 von 1517 (Leist Cälius, Göbel Calvis)=
BG. 18. Sine genaue Yergleichung dieser Göbelschen Kachbildongen mit

denen Leists zeigt, dass erstere memlicb gut gelungen und yoUanf genü-

gend für ibren Zweek sind, so dass man an ihrer Stelle bei L. lieber 7

Oestcrley, Das deut-sclie Notariat I, 471 Anm. 28 orwiilmt diese und noch
einige andere Ahbildungen, und Leist hätte deshalb mindesteuB du; Zusammen-
Htelhin^' bei OoRterley anfTdircn aollen. Bie Abhandlungen und Abbildungen
(liilteli^ nml Hüschinj^'s wcrdni daj^ogen auch von Üestcilfv in den Vietreireruli'n

Abschnittea über die (jeHcluL-hie des uiittelalterlichen dcutBchca Nutariuts nicht

erwibnt; nur in den-Voriede orwUmt er Gfibel kum in dner Aamerkmig.
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noch unveröffentlichte sähe. Für Büschings loo Al»Viilclungeii hal'C ich spe-

zielle Vcrgieichungen mit den 87 Loschen nicht vorgcaummen, bei liüchtiger

Durchsicht aber keine Identität bemerkt, glaube jedoch, daas auch sie,

wenn sie «och ab sehr bescheidne Lithographien sieh an Elegans der

Uerstellung mit denen L*s nicht messen können, allenfalls genügen werden^

da ju für die Signete so absolat getreue Wiedergabe, wie für Siegel oder

dergl., kaum nöthig ist. Dt^nn, wie L. selbst ;int^n«lit, stimmen die ei^en
Zeichnungen eines und de8.>>elben Notars nachweislich nicht in allen Strichen

und Maasen sklavisch überein, sondern bieten, wie das bei jedesmaliger

freier NeiueiehiiiiBg auf der Hand liegt, Uaineie imweeantUehe AbwBi-
chnngen. Dies ffthrt vis non nodi sor Besprechong des Textes und
der Resultate, die L. in seinen Studien gewonnen hat.

Die Signete traten im 13. Jahrhundert vereinzelt auf (Leists erstes

Hild ist von 1303, Büschings erstes von werden vom Beginn des

14. Jahrhunderts an häufig und bilden einen uothwendigen Bestandtbeil

des Ton An&i^ an feststehenden Formolars der Notariateinstmmenta,

deren Einriehtmig mit der Institution des Oflbntlicheii Kotariate seihet ans

Italien übertragen ist. Weder die Namen- und Titelmonogramme der

Königs- und Kaiserdiplome, noch Kota und Benevalet« der Papsturkuuden

sind laniit zusammenzustellen. Denn die letzteren haben 3tun<iig eine

typische Gestalt, die ersteren sollen wirkliche Namensunterschrift sein und
deshalb alle oder doch die wichtigsten Buchstaben des Namens bea. Titels

aosdr&eken, wftbrend die Signete yöllig freigewShlto Fignrai sind. Einnlne

bilden xwar ein Monogramm der Anfangsbuchstaben des Vor- und Zu-

namens, bei andern sind diese Buchstaben, öfters aber nur der des Vor-

namens an passender Stelle, in der Mitt^^ oder in einzelnen Feldern, ein-

geschrieben; manche lugen /u den An^an^sViuclistaben noch ein S. (sig.)

oder S. N. (sig. not.) oder N. P. (not. pubi.j ijuau, viele geben in der

Zeichnung sellnt keinen Buchsteben, sondern schreiben den ToUen Namen
in die dni meisten ZeichnungexL eigene stufenartiga Basis der Figur ein,

einige bringen ihn überhaupt gar nicht zum Ausdruck, da das Signet

seinen vollen Werth als eines der Hauptslücke des Unterzeichnungsaktes

behält, gleichviel ob die Namensnennung des Notars innerhalb des Zeichens

sich tindet oder nicht. Nicht selten soll die Figur selbst den Namen
aasdrOcken oder doch auf ihn anspielen, und awar hBufiger als L. meint»

denn ausser den Ton ihm notierten FHllen 6, 46 (Wagner — ein Bad),

7, 66 (Kemmerer — 2 Schlflssel), 8, 6S (Falni— ein Ambos) sind noch

aus seiner eigenen Sammlung zu nennen 7, '5 fStigel — eine kleine

Stiege), R, fifi (Weidenthaler — ein Baum mit WeidcnbUittern), 9. 72

(Kosendorn — eine ßose und 2 Stacheln), 10, 7 7 (Heupt — ein Kopf),

11, S7 (Prunner — ein Brunnen), 11, 84 (Linden — ein Baum mit 2

Iiöwen). Wenn L. behauptet, dass in der dritten Entmeklnngsperiode der

Signete, dem 18. Jahrhundert, Beziehung«! auf den Kamen sich fast gar

nicht mehr fänden, so ist das völlig unzutreffend; sie treten noch ebenso

gut auf wie früher, denn selbst wenn ich von unsicheren Bezügen (ly. 1

Wagler -— eine Justitia mit Wage; 11), 7 Streng — eine Wugr; 2 2, 2

Fischer — ein KriegsschiflQ absehe, bleibt u unter L. s eigenen Bildern

riemlieh Tiele, bei denen der Zusammenbang von Namen und Signet leioht

ersiehtlieh ist, so 13> I JBgw— eine Landschnft mit JlKger und Hund,
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15, S Neuner — ein Leuchter mit 9 Lichtern, 17, 2 Negelein — drei

Nelkenbiüten, 17, 9 Dorn — ein Dornbusch, 18, 6 Schmelz — ein Berg-

«ad Hüttenwerk» 18, 8 Boeenlbld— eine Teae mit Roeenxwng in fniem
Gefilde, 22« 1 Mttller— eine Hfihle, 22, 8 Birlmer — ein Angler unter

einer unverkennbaren Birke, 23» 9 SOsBel — ein Rosenzweig, 24, 7 Lenz —
ein Mann mit Blumensträussen, 25, 3 Fessel — eine gefesselte Androraedü.

Ueber das Aul kommen der Wahlsprüche auf den Signeten schweigt

sich L. völlig aus; auf seinen Tafeln erscheint seit dem Hi. Jahrhundert

der Wahlspruch als häuhgc Beigabe, als erstes Yorkommeu ist wohl das

»bona dies* anf dem Signet 7, 68 ton 1471 tu betrachten. Unter

Bflschings Signeten sind dagegen bedeutend ältere mit Wahlsprüchen Tor^

banden: wohl schon das »mens deus« in Nr. 21 von 1 357 ist so auf-

zufassen^), sicher 25 von 1363 , medium tenuere beati«, 58 von 1405

»pax huic domui*, u. a. Auf den Kupferdrucken der letzten Periode fehlt

der fast ausuahmsios lateinische^) Wahlspruch niemals.

Hinsiditlieh der Hentellnng sind drei Entwicklnngsphasen an

erkennen. Zuerst vom Beginn (13. Jahrh.) bis sum Ende des 16. Jahr-

Iranderts herrscht fteie fiandzeichnung mit Feder und Tinte ohne künst«

lerisches Bestreben, nur mit der Absicht, das ihiirakteristische Gepräge

möglichst getreu wiederzugeben, soweit das ohne Schablone möglich war,

weshalb sich wie erwähnt, bei genauester Vergleichung zusanunengehöiiger

Stücke doch blnnektlieh der Deekong der Linien und Masse kleinere Un-
gleiebkeiten finden. Schwierigere Zeichnongen sind wahrscfaeinlieh nicht

sofort eingezeichnet, sondern der Notar nulim über dt n Rechtsakt nur ein

Conzept auf, auf dessen Mundum er dann in Kuht du- Signet eintragen

konnte, oder er hatte Blanquette in verschiedner Pergamentgrösse mit

schon eingezeichnetem Signet vorräthig daliegen, zumal das Signet nicht

immer unmittelbar neben der notariellen Bekräftigongsformel steht.

Die Bweite Periode bildet nach L. das 17. Jahrhondert wo die

grossere Uebereinstimmung der dnzelnen Zeichen desselben Notars, die

gleichmässi^'o Schattenvertheilung für Anwendung von Schablonen spricht

und auch ^Intt Tinte eine aus Kienruss und Leinöl gefertigte Schwiirze

gebraucht wird, die bisweilen bei zu dicker Auftragunp die Figuren

schmierig und verwischt herauökummeu hiast und auch im Papiere manch-

mal fettige BandspQfen Temraaeht Neben Schablonen schmnen auch

TüUige Signetstempel angewandt sn sein.

IHe dritte Art tritt im 18. Jahrhundert auf; es ist dies die Ver-

wendung von Kupferdruckblättchen, die an Stelle der Zeichnung aufgeklebt

wurden, näheres darüber schon oben. — Zu t^achlicheu Beme)°kuugen hätte

dem Herausgeber sein StoÖ noch verschiedentlichen Anlass geboten und

in einer Speiialarbeit Uber Signete wire auch nickt bloss die von L.

gegebene snmmaiiscke Uebersicfati sondeni das Eingehen in Einaelkeiten

sogar am Flatie gewesen. Anf einiges sei hier noch hingewiesen. Bs

') Als älter erwähne ich auf 2 Urk. des Notars »Johannen qnondam Rorchardi

do Beychelin cl» r. llavt lberg. dyoc.* von 1347 (Hauptstaatwirchiv Dn ad«n Ürig.

318) in 4 Ecken einer Figur: ,a. v, e. M»»". « (ave Maria).

') Unter L.'b 126 Signeten girlit nur 20, ii einen deutschen Wahlspruch.

•) Doch Bchon 1574 fand ich ein sächBischea Notarazeichen (Ar« hiv Dresden III,

113 foi. 46 Nr. 3 Bl. 317i>) durch Stempel mit Scbwine hergestellt
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besteht der schon im Mittelalter beobachtete, durch Kaiser Maximilians I.

Kotariatsordnung von 1512 auch ^esetiliiA festgelegte Grundsatz, dass ein

Kotar sein Zeichen mtAit Sadern, sondern stiadig behalten soll, nad in

der That sehen wir z. B. auf Tafel 20, 5 und 8, bttde von einem Job.

Nik. Schoapp, «lass ein neugefertigtea Signet blllttchen sieh sowohl im Wahl-

spruch und Huuptbil'J, wie im Hintergrund und Beiwerk ganz dem älteren

anschliesst. Üass aber trotzdem Abweichungen vorkonuuen, zeigen l 4, 7

und *j, beide von einem Georg Ueinrich Härtung, mit gleichem Wahlspruch

nnd im wesentlioheit gleicher Mitteliigur, aber gans anderem ffintergnmd.

AndreiaeitB soll jeder Notar aein nur üun eignes Zeichen haben, das nicht,

wie ein Wappen, gemeinsames Geschlechtszeicben und erblich ist. 8o
fähren denn auch Angehörige derselben Familie verschiedene Zeichen, wie

16, 4 und 24, 0 Joh. und Magnus Meiubeiger, 15, 1 und 3 Martin

Wilh. und Juh. Jak. Leffloth; gleichwohl findet sich doch auch vereinzelt

innerhalb desselben Geschlechts, wann auch keine direkte Gleidiheiti so

doch entschiedene Herttbemahme dessdben Zeichens, wie bei einem dritten

Leffloth, Christoph L. 13, l), dessen Wahlspruch zwar mit denen der beiden

andern nicht übereinstimmt, dessen Zeichen aber mit dem des Martin

Wilh, L, eine weitgehende Uebereinstimmung zeigt.

Das Urtheil über Leists Werk ist bereits im Eingange dieser liecen-

siou ausgesprochen; dabei sei jedoch zugegeben, dass es für Jemand, der

sich Uber das Wesen der Signete nseh orientieren will, eine bequeme
Handhabe bieten wird; und dem Diplomatiker, deit smne Studien diesem

V)iHher wenig beachteten Stoffe zuwendet, hat L. zwar nicht eine fach-

männisch befriedigende, abschliessende Behandlung, aber doch zu den

älteren iSignetabbildun^'en »iobels unil Büschings neues, durch seine giite

l*Iacbbildung werthvoUcä Matena! geiiuiert, ao dass wir, von einzelnen

anderwirts Tentrenten NachbUdongen (wie in den Ifonnmenta Bmca,

8. oben) abgesehen, jetct die staitlidie Ansahl von &8t 200 Signelen des

13.— 17. Jahrhunderts an drei Stellen (Ofibel 18, BOschuig 100, Leist

87 bez. 8o) bequem zugünglich zusammengestellt haben, wozu dann n ndi

die bisher lediglieb von ihm beachteten Signete des 18. Jahrhunderts

mit 126 Nuounern kommen. Je zurückhaltender wir aber mit der An-

erkennung der ftehwissenaehalllicheii LeiatDUg des Herausgebers gegen-

flber sein müssen, umso willigere Anerkennung verdient die tziäflicbe

und Tomehme Tierstellung des Werkes in der hervorragenden Leiptiger

typographischen Anstalt von Gieseeke und Devrient

Dresden. W. Lipper t.

Novae Constitutiones audientiae contradietarum in

curia Bomana promulgatae a. d. 1375. ed. Förstemann,
Lipsiae 1897, 8« 56 S.

F. verütlentlicht ans Cod. 164() der Leipziger Universitätsbibliothek

die Constitution des Auditors Contradictamm Petrus von Sortenac, Bi>

scbofs von YiviMTS, erlassen mit Benatsmng einer unvollendeten Verfligang

seines AmtsvoxgBagers Goflrsd, BiscbofD von Ghftlons-sur-Sadiieb die kb
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8. LXII meiner y päp.^tlichea KuD/.ieionlnnngen* uutei* den acta deperdita

aufgeführt hatte. Die Cünstitutiuu bringt neue Aafschlüsde über den 6e>

sohBftsgang in der Andientia, aus lehrt uns atiGh bei Originalorkanden aaf

sene Einzelheiten achten, so auf die Vermerkung jedes Einspruchs in der

Audicntia contradictaruoi durch ein Zeichen auf der Rückseite der Ur-

kunde (S. 21 und 43). Sich in d<'r Audicntia durch einen anderen ver-

treten hissen, heinst >per substilutum sedere* (iS. '2'A). l^fni Prokunitortm

gelang es durch Kuitie und Schliche wiederhult, Unik.uuUeu auf Monate, ja

selbfli Uber lalxr and Tag in der Kanzlei festznlialten (8. 25). S. 45
c. XTI. handelt Ton der Znrüoksteliong bullirter ürkonden an die

Kandei zur Anfertigung einer Abschrift — wieder einer der vielen Pel^e,

die sich für das 13. und 14. Jahrh. gegen die Diekamp-Kaindrsche Theorie

erbringen lassen, das« die Urkunden durch flie HuUierung gleichzeitig

verschiosseu wurden. Aus S. 4d—50 tritt der enge Zusammenhaug zwi-

•ehan Andtentia Mntvadictarum und Andientia saeri palatii dentiush

hervor.

F.*8 Edition gibt nns aber nicht nur die eine Urkunde, t^ie lehrt

uns eine ganze Quellengruppe weiter suchen. In der Audientia contra-

dictaruni inuss e.< eine ganze Reihe .solclier normativer V'ei tuiriin!::<'n ;_;e-

geben haben (S. 7: ^val•ii dicte autlieutie au'liloreH vanus cüustitutioues

edideruut*), die in ein eigenes ^Normalienboch eingetragen wurden (S. \) :

>nec in Itbro audientiae aliqnaUier inserantör«). Dies recht^rtigt

auch in acbönster Weise meine, Eomdeiordnungen 8. XLVI anfgeHtellte

Yerrnnthung und stellt sie nur dahin richtig, dass dieses Normal i iil nch

nicht in der Audientia sairi palatii sondern (wohl gemeinsam für IteiiieV)

in der Audientia contradictarum geführt wurde. Noch in anderer lliu^it•ht

erhalte ich eine wiilkoiumenc Stütze: Ich hatte S. XLVI vermuthet, dass

unter dem B^atrom omeeUaiiae von 1331 der spStere Lihec Oancellaxiae

xa verstehen sa. Diese Termnthnng, die Haller (ffisi Ze. 77, 119 A. I)

als »wunderlich* bezeichnen zu müssra glaubte, wird durch F.s Urkunde
so gut wie zur Gewissheit. Wenn das »regestrnm an lientiae* von

1331 im J. 1375 Uber audientiac heisst, ist dann die Gleichstellung

von regestrum cancellariae von 1331 mit dem Uber cancel-
lariae von 1380 gerechtfertigt oder nicht? Doch ich komme auf diese

Dinge und auf weitere Antworten an Herrn Haller bei anderer Oelsen-
heit noch eingehen>l znrttek.

Marburg i. H. M. Tangl.

Regesten der Markgrafen von Baden nnd Hachberg
1050—1515. Herausg. von der ßadiselien histor. Kommission. Be-

arbeitet von Richard Fester. Innsbruck, Wagner, 1892—95.

Wenn ich noch vor Abschlu.ss des ersten liaudes der ßegesten der

Harkgrafen von Baden und Hachberg — es steht aodi das Schlossheft

ans, das Tonrede, Begister und FamiUentalel enthalten soll — die bis

jeist eraohiesMBen acht Lieforungen bespreche, so hat das seinen Qmad
JDtUMilinifeii %Ynh 41
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duriu, liaäci ich dem Huruuögebcr Gelegenheit geben möchte, einzelne meiner

Bemerkung^ in einem Neehtrag des SehlussbefteB m erledigen.

F. bietet w» die Begesten des bedisehen GeaamintHeiMee ond nrar

bat er nadi dem Vorbilde von Böbmer-Fii ki i ausser dem nrknndliflhen

Material nun :iuch den übrigen Bestand der Gescbichtsquell<'n 7ur Be-

rücksichtiguiiL: iiiTungezogen. Auf die Hauptlinie der Markgralt-n von

Baden &llen 4.'>r>s Nummern incL Nachträge innerhalb des Zeitraums von

1050— 1431; hiervon kommen nr. 129B bis 1518 aof die Brüder Mgr.

Bemhurd I. und Badolf VIL (1372—1391), nr. 1519 bis 4378 lediglich

auf Mgr. Bernhard L (1391"1430). Aneaerdem betreffen anch noch die

Nachträge von nr. 4228—4541, sowie von uneinreihbaren Stücken nr.

4r)4:{— 4 5 OS den letzteren, der unter den Markgrafen von Baden dieses

Zeitraumes die bedeutendste Stelle einnimmt. Wenn nun von vornherein

diese Begesten der Mgr. von Baden für die Geschichte der oberrheinischen

Landachallen von grösster Bedeutung sind, so bedeuten rie auf der and«rn

Seite auch für die Beiehsgeschichte innerhalb der Zeit des Mgr. Bernhard

von Buden eine QuelJenpublikation ersten Banges, welche die deutschen

l^iichstAgsukten, namentlich unter Buprecht und Sigismund, in maniiig-

tacher Weise ergllnzt.

Jedem Hefte sind um Schluss einige Bogen mit Begesten der Mgr.

V. Baden-Haohberg — so schreibt Tf, anstatt des bisher üblichen Namens
Hochberg; ob er aber damit die jetat historisch gewordene Beieichnnng

verdrängen wird, ist mir sehr zweifelhaft — bis an ihrer Theilung in die

Haclil' r<_ri3che und Sausenbergische Linie (l21^— 130r.) mit 127 (h.)

KununLin. der Mgr. von Hachberg von 13U»» bis zu ihrem Erlöschen im

Jahre 14 im mit nr. 129— .")75 sowie der Sausenberg-Bötelnschen Linie

von 130«— 1428 mit nr. 5 7G— 1133 und den Nachträgen nr. 1134

—

1154 beigegeben, die dann innerhalb des Gesammtbsndes einen Theil für

sich bilden werden. Für die Reichsgesdbichte kommen die Begesten diesnr

beiden Seitenlinien kaum in Betracht; von um so gritsserer Bedeutung

sind sie hingegen für dir (t iritoriale Gescbicbte des , Oberlandes * zu

beiden Seiten des Rheines und also auch der ehemaligen österreichi-
schen Vorland e.

Zusammen also 5722 Nummern 1 Wenn man nun erwigt, dass Fester

die Hauptmasse seines Stoffes erst aus den Arehiven zu heben hatte, dass

er diesen Stoff uns nicht etwa in Bohem, sondern bereitR ngerichtot

darbietet, dass er hierfür nur sehr wenig Vorarbeiten verwerthen konnte,

80 wird man ermessen können, diiss hier eine sehr bedeutende I^eistung

vorliegt. Das grosse wisseuachaitliche Verdienst, das F. sich erworben

hat, wird nicht geschmälert dadurch, dass er sich der Hitarbeiterachaft

von A. Schulte und Vr, v. Weech, gelegentlich auch dwj«iigen von Obaer

zu erfreuen hatte. Schulte hat hauptsächlich für die erste Lieferang,

V. Weech am meisten und zwar für alle acht Lieferungen beigesteuert,

aber die von ihnen gelieferten Kegesten bilden doch nur einen kleinen

Bruchtheil im Verhältnis zu der Gesammtzahi, und schliesslich trägt F.

auch für die Beiträge seiner Mitarbeiter die Verantwortung.

Ans den vorhin mitgetheilten Ziffism geht schon hervor, dass fQr die

älteren Markgrafen von Buden recht wenig übrig bleibt, wenn man die

Beg. über Mgr. Bernhard absieht. In der That führten sie ein leoht be-
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scheidenes Dasein uuA unterschieden sich nicht trheMich von den ühri»,'en

Dynasten, die am Obenheiu Saasen. Iiis ins Jahrhundert hinein wer len

sie weit überstrahlt von ihren glüuxcnden jungem Yettcru, den Uer/^ugeu

von Zfthringen, and ans dieser Zeit ist die Zahl der üricnnden nur gering.

Die Zeit von Mgr. Hermann L bis Rudolf L, 1070 bis ca. 1260» nmfiust

410 Nammem, meist Zeugenunterschrifteu ; erst nr. 401 bringt eine bisher

anbekannte Urkunde. Für diese Zeit hatte F. eine werthvolle Vorarbeit an

Stülin's R^gesten der Hz. von Zähringt u und Teck sowie der Mgi*. von
Baden und Höchberg — 1268 sowie an Hejck, Geschichte der Herzoge

von Zfthringen, wfthxend Sohltpflin's historia Zaringo-Badansis ihm hier so

wenig wie spftterhin eine nennenswerte Hftlfe bieten konnte. OleiefawoU

sind hier verschiedene Ausstoll ni^ ai zu machen. Die nr. l angeführte

Vormuthanir Bunmann's, die Heyck autgenommen hat, bezüglich der Ab-
stammung der Ahnirau der Zäliringer, mit Namen liichwara, der Gattin

Bertolds I. des liärtigeu, von dem Jüngern Salier Konrad II. v. Kärnten ist

anhaltbar, aber nicht wegen der gleichfalls angeführten Bedenken Erügor's,

die gttnslich hinftllig sind. Vgl. meine in den Hittheilangen erscheinenden

genealog. Beitr. zur Reichsgeschichte unter den salischen Kaisern. Die Frage

der Erstgeburt des Mgr. Hermann I. v. Verona (1072) vor Bertold II., dem
Ahnherrn der Herzöge v. Z., ist durch nr. 4 zweifellos geworden Deshalb

mussteF. auch vxi 1076/77 die Nachrichten voi; der Verurtheilung iJertolds I.

bringen; denn Heinrich lY. erkannte den Zühnngern auch die Markgrai-

Bchaft Verona ab; wie idi 1. c nachweisoi erhielt Lintold v. Kppenstein

neben dem Heno^un Kirnten auch die Markgraftehafk Verona. Za
nr. 5 über das Ende des Mgr. Hermann L and die. über ihn sich bildende

Legende (Hüter des Klost^rviehs zu Clugny, Schweinehirt bei Trithem) hat

F. die Nachricht Bernolds ad a. 1083 übersehen, die bereits eine deut-

liche Anspielung aut den Markgraten als Schweine hütend enthält, nr. 8 »10S9
Hermannas marchlo ab Zenge K. Steinxidis fOs die SehottenmBoclie in

Weihensauk^wter bei BegMubnrg, gewtthrt ein Beispiel, wie sieh IrrthtUner

fortpflanzen: Stalin bringt zuerst din Begast; Heyck ist in grosser ^^rlegen-

heit, wie er dies Erscheinen Hermanns im Jahre 1089 in der Umgebung
Heinrichs IV. und nun gar als Markgraf mit der feindseligen Haltung der

Zähringer gegenüber Heinrich IV. in Einklang bringen soll, und greift

daher zu allerlei Geschichtskonstruktioneu, und Fester nimmt das liegest

einiach hinüber. Aof die Frage, ob die Urkande eeht ist, kann ich hier

nicht eingehe; die am Schluss der Urk. angefügten Zeagennnterschriften

sind aber, wie schon Stampf (2894) bemerkte, von späterer Hand ge-

schrieben. Ich füge noch hinzu, dass der an der Spitze stehende Adalbertus

Moguntinus archiepiscopus die Urkunde frühe&tens in das Jahr 1111 weist,

und ich will doch gleich feststellen, dass diu Zeugen aus der Urkunde

Heinrichs V. vom 26. lllrs 1112 (St 8081), ebenlaUs für dies Schotten-

kloster, einÜMth übernommen nnd der ürkonde von 1089 sagefÜgt sind.

Damit &Uen denn auch alle Folgerungen, die der Hermannas mar-
chio im Jahre loso gezeitigt hat; die betreffende Nummer kommt in

Wegfall, und der markgiiif liebe Titel Hermanns 11. rückt in das Jahr I 100

hinauf, wo er nach seinem Oheim Bertold II. Herzog von Zähnngen ur-

kundlich als marchio de Linthburoh gdÜhrt wird. (Limburg bei Weilheim,

O.-A. Kirchheim, Wfirtemberg). 1101 wird er auch amtlich von Heinrich IV.

41»
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Markgrut gcnanut (nr. 14 St. 23 und seitdem lühren er und seine

Kachkommen diesen Titel. Stutzig künnte nun allerdings machen, dass

er 1112 Juni 16. (nr. 29, St 3087) wieder als oomes eneheint, aber der

hier wenn auch unter Yorbehalt angezogene Het-mannas ccunes ist auf keinen

Fall der MarT^u nif von Baden, Sdiidem von den beiden in dieser Urkunde
angeführten Grafttu Henniinn ist der eine der bekannt« Hermann v. Win-
zenburg, der andere der l>ei dein Rechtsakt der Urkunde amtlieh Ixiteüigte

Vogt der Magdeburger Kirche, Graf Hermann v. Sponheim. (Vgl. meine

Abhandlnng Aber die Mltem Orafen v. SpanbeiiD in der Zeitschr. f. Gesch.

des Obenb. (Z. £ 0.) Bd. 1 1, 218). Unadtteltiar vorher (8t 2319 ur. 28)
wild Hermann II. iinn tum erstenmal als Mgr. de Badfum in der Kaiaer-

urkunde geführt; nr. 9S St. :{R3.S (Urk. K. Friedr. I. vom Jahre 11.52)

lieisst Hermann III. jL(ar marchio de Priscowe nach seiner Grafschaft über

den Breisgao. Die Bemerkungen Fesler a über den Ursprung des Beaitx-

titels Uber Baden (nr. lo) kann icb jedoch weder für erächöpfend noch fi&r

gans zntrelfond halten. Krflger schijsesi nach seiner Gewohidieit allerdings

weit Uber das Ziel hinans, wenn er mit Bemfong anf St. nr. 910 Baden
von den Nellenburgern auf die Zähringer vererben lässt, da Otto III.

lediglicli piwdiuni in loco iJadon, wie Fester richtitr bemerkt, an Manegold

V. Nellenburg bchtnkte, aber ich möchte allerdinj/s auch annehmen, da^^^

dien praedium nebst anderm elü&ssiächeu Beäit;c durch äolcheu Krbgang au

die Zkhringer übergegangen ist (VgL meine jetst in Z. f. 0. Bd. 13 er-

schienene Abhandlang über den heiligen Forst und seine lltesten Besitaer).

Uebersehen haf F. dabei aber St. 2771, wonach Heinrich IV. Kaien an
seinen miles Hot<> «jfcxchenkt hatte, und es wird die österreichi.schen Leser

der Mittheilung<;n interessieren, dass manches dafür .spricht, in diesem

Boto den tapfern Ariboneu Grat Buto von Butensteiu zu erblicken. (Vgl.

meine geneal. Beitr. anter den aaliichen KsiMni).

Wenn nun Hermann IIL in den wirklichen Besita der Harkgrslsehail

Verona eintrat, so hat dazu jedenfalls die Familienverhindung mit den

llerzitgrn von Kiirntfn ans dein (i-s ldi-cht der urspünglieh rheinfränki-

Sühen Grafen von Spanheim erheblicii beigetragen, und sie äussert auch in

der Folgezeit einen erheblichen Eiufluss. Das hat F. nicht genügend

berficksichtigt, obwohl er St nr. .3557 nr. 84 Heinricus dui de Karinthia

et aTonenlns eins Herimannas mardhio de Baden anführt, und so fehlt

auch bei nr. .')4 dar Name Mathilde dieser Tochter Hermanns D. und
Herzogin von Kärnten, sowie ad a. 1 1 55» die Urkunden bei Zahn CD.

Austr.-Fris. I n. lOS und ]()\) üb»rs"»^}ieii sind, welche für die factische

Handhabimg der Murkgi-ufschult Verona yprecheu. Ebenso ist nr. 127 über

dit? Familienverhältnisse Hermanus III. /u ergänzen. Die handschriftliche

Bemerkung des Gamans mardi. Badens, progen, dass Hermanns III. Gattin

Berta eine Sehweetertoditer de.t Kaisei-s FViedrich I. und Tochter des Ha.

KsthaeuB, nicht Mathias wie F. schreibt, ist, findet F. nicht bei CUmet,
bist, de liorraine verzeicliuet, aber Calmet geniefist überhaupt eine viel

v,u 1,'msse Autorität, und kein Kfrinj^'crer als Otto von Frcising in seinen

(test Frider 1, 14 bringt uns die Mittlicilung von der Heirat derJudilh,

der Tochter des Hz. Friedrich II. und Schwester K. Friedrich, mit dieeem

H«. von Lofbringen. Damit aehliesse ich meine Bemerknngen Aber die

Regesten der frflhem Periode mad will nur noch ad nr. 389 erwlhaeo,
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(l!u<s der Pi'ulzgraf Uudolf IV. von TüMngen hier den Namen fährt nach

Asperg (Hohenaaperj,'). dusa die Kei^osten über M<,t. ITflrmann VI. in

seiner Ki^'enschuft nls Herzog von Oesterreich etc. sowie über sein' Witwe,

die Uubenbeigunu (Gertrud, und endlich über den Geirrten Kourudius,

FViedridi von Bato Henog Oeatamioli, nichts neu« bringen.

Für die Folgeieit überwie|ft dareha» das nrknndliclie Material, und
CS erhellt <ich natürlich die Fhlge, ob die für die Regesten zunächst in

Betracht koiuiiieuden Archive p^ründlich durchforscht siii-l. Und du muss
icli doch bemerken, daa» F. si( h manches hat entgehen lassen. Die fort-

wUhrunden liüudeJ, die Mgr. JJcrnhard und sein Uofgeninde mit der dum
badischen TerritoriiiBi snnfldist liegendtn Beichastadt Hagenau hatte, muaaten

F. doch eigentlioh den Weg nach dem hiesigen Stadtanhi? weiMn; hier

wird er ein ganz erhebliehea, bisher völlig unbekanntes Material fiber

diesen Mgr. und ausserdem eine Beihe von Hummern über seine Vor-

g?lnger finden, worüber ihm das gedruckte Inventar des Stadtarchivs nähern

Aufscbluss geWöhren kann. F. scheint sich für das Elsass in der Haujit-

sache aut das Strassburger Stadtarchiv beschränkt zu haben, aus dem er

ja anoh das Hanptmaterial, namentüoh fBr Mgr. Bernhard sdiflpfte. Was
er sieb dort hat entgehen lassen aas dem schier nnendlichen Stoff, wird

uns j» bis 1400 das Sl2«ssburger Urknndenbach bringen; ffir die folgende

Zeit bis 1430 würde ich aber doch eine Hevifion filr wünsdifn^werth

halten, z. Ii. bei Faszikel AA. 86. 87, 1U3, denn ich Hnde unter meinen

eigenen Begesten aus dem Strassburger Stadtarchiv verschiedene 2^ Ummern,

die er nicht berficksichtigt hat, nnd btt dieser Gelegenheit wlbrale es doch

vielleieht rathaam sein, neben dem Golmarer Besirksarchir auch die

kleinen oberelsässisclien Staltarchive, namentlich auch las von Oborberg-

heim zu durchforschen; icli müclite verrauthen, dass sich dort doch

n(»fh das eine oder andere, namentlich über die Markgrafen von Hochberg

tinden wird. Aus dem Wiener und Innsbrucker A. hat von Weech Ke-

gesten beigesteuert, ob das erstere systematisch durchtbrsoht ist, vermag

ich nicht sa aageo; bei letaterem ist es eoitschieden nicht der Fall, nnd

ich finde anter meinen eigenen Aussflgen ans dem dortigen Archiv eine

Reihe von Nummern, die in den Regcsten nicht verzeichnet sind. Ebenso

ifit PS mit dem Basier Archiv iler Fall. Dabei muss ich betonen, dass

meine Forseimnijen in den betretfenden Archiven nicht den Mgr. v. Baden,

üonderu der elsüssiachen Geschichte galten. Dass ich diese Nachträge ver-

ttfientüchte^ daran wöide F. wenig Frende haben, nnd ich sehe selbst den

Zweck nicht ein. Ich beeohrllnke mich daranf, den Thatbestsnd festsa-

stellen nnd stelle ihm gern meine Aufaeichnongeu zur Einsicht. Nur
möchte ich den Wunsch ausdrücken, dass diese allerdings recht erheb-

lichen Nachtrüge der h-t/ten LiefonuiL' dieses Bandes beii,n'geben worden;

sie auf den nächsten Band zu versjjaren, würde der Ueberaiclitiichkeit des

Werkes erheblich Eintrag thun.

Ueber sein Ver&hxen bd Anlage der Begesten wird F. sieh noch

wohl in der Vorrede äussern; in der Hauptsache scheinen dieselben (le«

sichtspunkto wie bei der Anlage der Regesteu der Pfalzgrafon am Rhein

massgeln Ii i c^ewosrn zu sein, nur dass die Regenten der Markgrafen nicht

ganz :?u knapp au-gel"allen sind. Ihis ist gwis.s ein grosser Vorzug; ich

hätte allerdings recht oft noch eine grossere Vollstöudigkeit gewünscht.
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Die K'egeittjn sind in •!< r in modernisierter Form laitgctheiit, und
ausdrücklieh will ich hervorhebun, dass F. durchweg in knappen Sätzen den

Kern and das Wesen der Sache trifft lusofem hat er also alles geleial«!,

was man nur Terlaiigen kann, natürlich nnter Berficknelitigung dessen,

dass er naeh vorher festgestellten ChnindH&tzen zu arbeiten hatte. Eine Aus-

wahl mnss bei dem ungeheuren Umfang des Stoffies getroffen werden,

und 03 ist gewiss richtig, wenn von i^olchen Urkunden und Akten, in

ilt ncii der Mgr. als > IlauptsHcber *, wie es in jener Zeit heisst, auftritt,

ein iiubführlicheres Regest gegeben wird, als da, wo er gewissermassen

nur Nebenpartei ist. Zaweilen verflfiohtigt sieh das Begest aberm sehr, oder

wichtige Angaben werden fortgelassen. So fehlt s. B. bei nr. 1830, wie ich

aus einem Vergleich mit den von mir angelegten Regesten fci^tstelle, die

Hauptsache »gen der Frau von Lichtenberg*. Bei nr. 1844 stelle ieh ans

dem Or. im Hagenauer St. A. fest, dnss vor - Hanemans des alten* ein

»desselben* eingefügt werden musste; bei nr. 1800 musste der Grai von

Salm mindestens den Zusatz »sein Obeim* erhalten; ebenso fehlt bd
nr. 2256 f&r den Diener des Chrafen t. Spanhdm dar Käme Hans Brbe.

üngenaa, benehongsweise ujunireichend sind s. B. nr. 2206« 2271, 22U4,

2300, 2340, 2610, 32:Jo. 3530, 4026, 32, 37. 30, wobei ich noch be-

merken will, dass es sieh hier um bisher unbekannte Schreiben handelt.

Bei der ungemein mannigfaltigen Fülle des Stofles werden die Ee-

gesten erst ihren rechten Werth erhalten durch ein genaues Ort- and
Personenregister. Schon jefast hat F. bei einzelnen Nummern eine Beibe

TOn FeststdUnngen and Ortbeotimmangen gemacht, aus denen hervorgeht,

dass er gesonnen ist, auch diesen undankbarsten Theil seiner Arbeit mit

Gründlichkeit vn vollenden; wir werden also endlich einmal ein aus der

Pulle der Sachkrnntnis nnd nicht etwa ein nach bekanntem Schema imt

Hülle eines Ortalexikons entworfenes Personen- und Ortsverzeichnis erhalten.

Einiges darf ich wohl beisteaem. Das ihm anbekannte Kloster Lieocroissant

(nr. 820) hat schon firtth seinen Namen Tortaascht mit dem von Trois-Bois

nnd liegt bei L'Isle sor Doabs. nr. 907 ist der Aosstellangsort nicht

Rothenburg: aAl. Tauber, sondem Rothenbnrg-Rougemont zwischen Mas-

münster und Beifort. Der Herr v. Ray (nr. 12^2) gehört den Baronen

Burgunds an, vermuthiich Jehau de Kay, der um diese Zeit gurdieu de

Boorgogne war. Der eben dort und nr. 1367 angeführte Peter T. Barr

dürfte irreleiten; e» handelt sieh jedenfalls um ein Mitglied des Hauses
der Grafen und Henoge von Bar, die in jüngeren Linien lediglich den
Seigneuriitel führten, nr. 1231 ist vermuthiich anstatt Gottfried von

Leiningen Schaftried (-Geoffroy) zu lesen, nr. 200 2 hätte F. u'vhi

nach dem Vorgang des Chronisten Siecht den Namen Aime (Abkür-

zung von Amadeus), Esme des Herrn v. Saarbrücken durch Emicho ver-

deutschen sollen ; denn diese Yerdeatschong ist fiilach. Der Käme Emicho
hat mit Aim^ nichts zu thun, sondern ist ein ordeutscher Name, der

zudem im Hanso Saarbrüchen gar nicht üblich ist, wohl aber zum Fami-

. liengiit <]{'< Hauses Leiningen geworden i^t, Danyser-Danyfer (nr. 357tVi

ist Deneuvre zwischen St.-l>i. und J.unevilie. Der von Far^oy (nr. 3700)
ist der müchtige burgundiaclie Herr v. Vergy. nr. 40«i0 sind die Kaufleute

ans Noomege nicht ans Nenmagen, sondem aas Nymwegen. ScUiesslioh

veraeichne ich noch als Brack- beziehnngsweise Lesefehler nr. 1462
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Keule— Kcnlc (Kühl), nr. 2570 den Hisrhol' vun Met/. IfmloU v. Coni/.y

= Coatzy (Coucy). Aurfaerdem luüchtu ich noch einun Zweiiel äudiiem

wegen des Heinrioh t. flblieaburg in nr. 3140» ob nicht Wirich zq lesen

igt Es hendelt sieh xm du Geechledkt der Polier v. Hohenborg, und
einen Heinrieb (Heaes Oeschlechtes gibt es damals nieht. Vgl. ni«ne Schrift:

der letzte Puller v. Hohenburg, Strus:?bur^' I S '.»3 p. 13 ff.

Endlich möchte ich noch den Wunsch üusbcrn, dass dem hervurni-

genden Werk einige Sigeltaieln und eine Karte über die Ue^itzverhültnläse

der Markgrafen von Baden beigegeben werden möge.

Hagmn. Heinrioh Witte.

Marlcgraf IJernhard I. und die Aufäuge des badischen

Torritorialstaates von Richard Fester. (Badische Neujahr»-

blätter, heransg. von der Badischen hidtor. Kommissioii. 6. Blatt lÖUO).

KurUruhe, (i. Braun.

Nach Sehweicer Sitte bat die Badische histor. Kommission Neujahra*

Mntter herausgegeben, um in den ^'<'hildeten Kreisen des Viadischen Volkes

das Interesse für die Landesgeschiclitt- zu wecken und zu fordern. Wiihrend

aber in der Schweiz vielfach recht ujinderwertige Ware unter dieser Flagge

segelt, hat man hier in Baden den ganz richtigen Standpunkt eingenommen^

daas fflr diese Zweeke nur das Beste gat genug ist. So nimmt andi diese

Schrift von R. Fester eine hervorrsgende Stelle ein: sie erfüllt nicht nur

ihren nBch.st<>n Zweck in vollem Umfange, sondern sie bietet auch einen

wcrfhvollen Beitrag zur Territorial- und Heichsj,^es* hichte des 14. tin 1

15. Jahrhunderts und gewinnt dem Historiker audser>lem ein erhel-liclic.^

Interesse ab durch geistreiche Beflexioneu und Froutmachen i^cgeu gewisse

traditionelle Anschauungen in der Beichsgeschicüte. Was F. Über den
Chsrakter der Begierung des Königs Bnprecht sagt, wird ein jeder, der

diesen König sich aus der Nähe angeschen hat, unterschreiben. In dieser

Hinsicht war das Urtheii der Keichstagsakten noch viel zu zaghaft ; der

MarViacher Bund der büsen Fürsten uud Städte galt nicht dem rümisschen

Ivüuig, sondern dem pfälzischen Kurfürsten, der nebenbei römischer König

war. Das Wort Hanspolittk ist in der mittelalterlichen Qeschichte oft

misshianeht: bei Kg. Bnprecht trifft es im vollsten ümfimge xn. Bei

Fester ist natürlich das Verhältnis Mgi*. Bernhard massgebend; noch weit

mehr tritt diese Politik hervor bei i W li mdlung der clsässischen Angelegen-

heiten durch Kg. Kuprecht, namentlich in der Art un<l Weise, wie er .sich

zu dem elenden Strassburger Bisehof Wilhelm v. Diest stellte. Auch F.s

gttnstigere Anifossuug von Sigismunds uniyersalhistorischer Bedeutung
dürfte sich in der Hauptsache wohl als richtig erweisen; der scharfe

Ausfall gegen Lamprecht in Anmerkung 118 wäre aber besser unter-

blieben, denn in einer Schrift von der Anlage der vorliegenden muss
eine solche Polemik als zwecklos erscheinen. Bei der Darstellung des

engen Verhältnisses zwischen Sigismund und .Mgr. Btrnhard, diesem ge-

schworenen Städtofeind, ist nicht betont worden, wie dadurch die Versuche

Sigismunds, die Stidte su sich herflbenuxieheny schon in ihren Anftngen

vereitelt werden musston. Ueberhaupt ist die Persönlichkeit Bernhards
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viol zu günstig l>fnrtli(/ilt . l>;i-; V-rciienst, iU:n Kacluichcn Territonulst.Kit

liegründet zu haUen, ist iiir den ausserhiilb Hailens Siebenden kein so

grosäe^ daää eä allerlei Duüeuken über die üandlungsweiae dea Mark-

grafen hmwegBiirftiimen Temifidite, F. nennt ihn einmnl den beetgehnssten

Mann am Oberrhein; idi mOohte meinen, daaa man ihn eher den am
übelsten beleumundeten Herrn am Oberrhein nennen kfinnte. Sonst

möchte ich noch benu rkm, dnss den Ver^juchen des Mgr., auch im Elsass

mit der pfülzis-chcn I'olitik in Wettbewerb 7.u treten nicht in ausreichendem

Masse Rechnung getrugen iät. Hier wie ül>eraU greift er um ^luh, um
Land und Beaitz zu erwerben.

IHe Sehrift ist anseerordentUch anregend geeohrieben und stellt der

Kunst des Vf., auch den sprüdosten Stofif lesbar zu gestalten, das beste

Zeugnis BUS. Der Historiker wird bei ihrer Lektüre zwar mancherlei Be-

denken emp6nden, aber ine Ton Anfang bis sw Ende mit Genuss lesen.

Hagenau. Heinrich Witte.

Begesten zur Geschichte der Erzdiöcese Wien von

Dr. Joseph Kopallik. LBagesten sur Geschichte der «u%ehobenen

Kl5ster Wiens. Wien 1800 IX und 429 S. IL Begesten zur Gesehiehte

der Bisehöfe nnd Erzbischofe Wiene. Wien 1894 XIII und 700 S. in 4*.

Das Wiener Bisthum ist eine relativ junge Orfindong. Rrst 1469
wurde es emrichtet, das jüngste in den Osterreiehiseben Alpenllnden.

Indem die Oolonisation derselben \<m den bäurischen Hochstiften, Possuu

voran, ausgieng und diese nnt der Erschliessung der östlichen Gebiete hier

nicht nur selbst n ii l^fu Cruiulbojfitz gewannen, sondern auch in den neu

gforümleten Klüstcrn eine Ausbreitung ihrer Diiicesangewalt, musate deren

natürliches Interesse zu dem Bestreben führen, die Gründung eines be-

sonderen Bisthums im Lande selbst zu verhindern. An dem Widetstande

Fessan's sind denn andi hanptsSchlieh die Yersnche der Oeterreiehiaehen

T iTMlesfürsten gescheitert, die bereits im 13. Jahrhunderte mit solcher

Absicht ant eine Verseil iständigung ihres Territoriums in kirchlicher

Beziehung hinarbeiteten. So ist es erst am Ausgang des Mitteihlti rs zur

Gründung des Wiener Bisthums gekommen. Wie sehr jene Verbal tnisse

von fraher aneh damals noch fortwirkten, zeigt am beelai der recht be-

scheidene Umftng der neuen DiOcese. Sie war sunMohst im wesentUdien

auf die Stadt Wien selbst beschränkt, einige Pfarren ausserhalb derselben

ji'liürten noch dazu. Und >]n> dauerte Innje Zeit so fort. Erst im

IS. Jahrhundert wurde unter Kurl VI. nach Erhebung des Wiener Bis-

thuni.s zum Erzbi^thunl (1722; der Bischof von Pikssau dazu vermocht, auf

seine Diücesangewult im Viertel unter dem Wiener Waid zu verzichten,

und noch spRter, erst unter Josef II. — dessen staatsrechtliche Ziele mtdk

da zu Tage treten — erreichte die Erzdiöcese ungef^r die Landesgrenxe,

indem ihr auch das Viertel unter dem Manhart.-^berge zukam, St. Pölten aber

als Suffragane die andere LandH<b;l1fie in sich schlo.^s. Ausserdem ward ihr

das Bisthum Linz— das damalige Uberöst erreich umtasj^end — untergeordnet.

So also stellt sich das Wiener Bisthum in die Eeibe der deutschen

Episcopate, ein anderee als sie. Bs hat keinen Antheil an den groassn

^ y i^ud by Google
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politiHchai Frngen, iralche «las MitteUlter beifügten, es tritt am Anfunga

einer neneii SSeit «oft imch dem AhsThliuBa dei^ener Concordutes (i44h).

Das müssen wir uns gegenwärtig halten, wenn wir die beiden vorliegenden

Bände aufsehlagen. Der Herausgeber, Kupallik, dem wir eine Eeihe klei-

nerer Studien zur Kirchengeachichte Niederüsterreichn verdanken, bat i&u>

dem Ton vonlifran darmf Tenichtet» die QoeUea rar Geschichte der

Wiener EndiOeeBe in nmfiiMeendear Weise su vetÖfSuifUchen. Es soUea nur

»die im fürsterzbiscliöfliehen CktngistQriftlarGhive vorhandenen ürkundot
registrirt* werden. Man wird bedauern müssen, dass nicht auch andei*e

Archive, welche wichtiges Material für diesen Zweck enthalten, mit her-

angezogen und ausgebeut*it wurden. Die Publication hätte dadurch un-

gemein an Werth gewonnen. Allein das war, wie der Herausgeber, dar-

ftbor selbst wohl onterriofatet, erklirt, unter dm gegebenen UmstSaden
nicht möglich. (Anleitung S. Vin).

Liess sich nach der früher geschilderten historisehen Entwicklung im

voraus nur eine Sammlung von neueren Quellen erwarten, die sich

im wesentlichen auf die Kirchengeschichte von Wien selbst beschränkte,

so engt sich der Kreis des gebotenen Materiales damit noch mehr ein.

Das Arohir, dessen Inhalt hier rar TerOfibnÜMsbung gelangt, kann uns

seinem Charakter nadi nicht die Qnellfln bieteUf welche vornehmlich das

Interesse an der kirchengeschichtlichen Forschung erwecken, üeber die

poHtiche Stellung der Bischöfe, deren pe/iehungen zur Staatsgewalt sowiihl

als obersten Kin^hengewult, die Stellungnahme zur liegierung^politik nürten

wir hier im aligemeinen zusammenhängende and detaillierte Aufschlüsäu

kaum erwarten.

Andersats aber bedingt die ttossere üeberlieferungsforni, die Erhal-

tung der Archivbestftnde, in gleicher Weise eine Beschränkung. Im ersten

Bande, der das auf die nicht mehr bestehenden Klöster Wiens
sich beziehende Material bietet, tritt das bei den ältesten Urkun den ebenso

zu Tage, wie im zweiten. Wllhrend dort für das Jahrhundert nur

jüngere Abschriften mehr vorliegen und die Reihen der Origlualu erst mit

dem 14. Jahrirandert einsetxt, hat sich hier — der 2. Bd. bringt die

Begesten zur Oeschichte der Bischöfe nnd ErxbischOfe — für die

vier ersten Bischöfe keine Urkunde mehr erhalten und auch für die fol-

gende Zeit (bis 1530) ist das vorhandene Qoellenmaierial noch recht

spärlich.

Es ist auch innerhalb der erhaltenen Bestän Ic vielfach lückenhaft.

Aber die Hersnqgeber haben stdi der MfUia nntenogen, da mit »Ndaxein

nnd ErlJUiierangen* einragreiftn, welche jedem «iw»telnen Absehnitt bei-

gegeben wurden. Diese kurzen, auf Orund der gedruckten Literatur aus-

gearbeiteten ComniCTitare sind für die Orientirong und beqoame Yerweiiong

des erhaltenen Materiales sehr danken<werth.

Inunorhin enthalten die beiden Bän le manch' werth vollen Beitrag zur

Kirchengeachichte Wiens, besonders in der neueren Zeit. Zunächst die

Qoellen rar Geschichte der aafgehobenen Klöster. Das Aufkommen der

verschiedenen Orden — es gelangen 23 Klöster rar Darstellung — lassen

sie oft recht anschaulich hervortreten, wie deren speeifischc Wirksamkeit.

So die Einführung der Trinitarier oder Weisspanicr, welche sich der Tvos-

kaufung gefangener Christen aus der türkischen Gefangenschaft widmeten,

^ i^ .o i.y Google
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am Ende des 1 7. Jahrhandertes. Auch für die wirthschaf liebe Bedeutung

einzelner Kloster firi'lcn sich ganz interessante Details. lUe Aufnahme
älterer Laienspersonen in das Frauenkloster St. Maria Muglalena (vor

dem Schottenthor) zu Icbensilänglichem Unterhalt daselbst (gegen eine be-

stimmto Geldsnmme und Znaicheniiig des Erbrachtes an der ffinterlassen-

Schaft), im 16. Jahrhnndert, mOchte ich da hervorheben (Beg. n** 3).

Die Stellungnahme der Comunalbehteden ferner in Idrchenrechtl icher

Beziehung kommt wie(lorl)olt deutlich zum Ausdruck. Dafür ist der Ju-

risdictiöusstreit /.wischen der Sfadtvertretung und dem Rischofe über die

Auslegung des Patronatsrechtes (Reg. 2— 8) an dem Bü.sserinnenkloster vom
Jahre 1558 ebenso bezeichnend, wie anderseits der Prooess xwiadien dem
Kloster 8t Lanrens and der Stadtgemeinde Uber üitestaterbe nach einer

im Jahre 1582 verstorbenen Nonne (Reg. 54—59).
Im Spiegelbilde ihrer praktischen Wirksamkeit tritt uns die Kiri:hen-

politik einzelner Landesherm hier vor Augen. Die Kloaterreformation Kaiser

Maximilians II. vom Jahre ISGR und die Kunction des von ihm bestellten

» Klosterrathes • illustrieren so mehrere Urkunden des Klosters St. Agnes
ZOT Himmelprorte. (Nr. 40, 41, 42, 46, 53, 67, 69, 70).

Rndlich bieten diese Begesten ein nmfangreiehes Material sor Sitten-
geschichte der Klöster in Oesterreich (Vgl. u. A. S. 48 u. 382).

Im zweiten Bande fliessen die Quellen zur Geschichte der Bischöfe,

wie bereits bemerkt, i-rst vom 10. Jahrhunderte reichlicher. Johann

Fabri, der bekannte Humanist, welcher das Bisthum von 1530—41 inne

hatte, tritt da smer^t bedeutender hervor. Seine nnd seines Nachfolgers

Friedrich Nausea*s (1541— 1561) Lebensgeschiehte erfahren manche fie-

reichernng. Es ist zugleii h ein interessanter Beitrag zur Geschichte des

Humanismus in Oesteneich. Auch auf die Ausbreitung der neuen Lehre,

des Protestantismus, in Oesterreich fallen inanclierlei Streiflichter.

Wie das n\. .bihrhundert, so sah auch das IT. bedeutende Männer

auf »lern bischöflichen Stuhl von Wien: Melchior Klesl, den bolrannteik

Kardinal nnd einflnssreichen Staatsmantt unter Kaiser Mathias (i 598—1630)
nnd nach ihm Anton Wolfrath, Hofkavmerprftsidenten nnd diplomatischen

Mandatar Ferdinands Tl. (ir.31— 1639).

Wenn ich s» hliesslich noch für das 18. Jahrhundert den N'amen

Mijrazzi nenne (1757— lsn3\ so i.st damit den in diesem Bande ver-

einigten Quellen ein allgemeines Interesse von vornherein gesichert. Aller-

dings sind dieselben, das bemerkte ich fr&her schon einmal, ihrem Inhalte

nach xum Theil weniger werthvoll, sie liefern aber gleiehwohl beacbtens-

werthe nnd nfitzlit he Beiträge im Einzelnen, in ihrem Zosammenhang mit

dem «ranzen zugleich eine Förderuntr der Gesammt^uffassung.

Verschiedene Quellen, die den Herau.sgebem besonders interessant er-

schienen, werden da in extenso mitgelheilt.

Zum Schlüsse noch ein Wort über die »Regeaten« selbst nnd ihre Be-

handlung im einzelnen. Sie sind meist knn gehalten nnd besdutnlmn

sich anf die Herrorhebong der llaupt^^iche. Dus ist gewiss sehr zu billigen,

umsomehr als es sich nahezu durchaus um neuere Quellen handelt, die

vielfach den Charakter von »Acten« vor allem durch ihre Liinge bethä-

tiiren. Man wird den Muss-^tnb sireng wissenschaftlicher Kritik auch in-

.soiern nicht anwenden dürlcu, als der Herausgeber auf eine Reihe TOa
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Hitarbeiioni angewiesen war, — welche als Pfarrer im geistlichen Beruf

pmktisch thfttig —- fiir die hier zu leistende Arbeit weder eine sjKiLielle

Sebalung mitbnu'bfen. noch ihr vermutlilich viel Zeit widmen konnton.

Sie haben nach Ausweiä dan Inhaltsverzeichuiääeä die einzelnen Abschnitte

bearbeitet

Immerhin. Aber wie Ar die Siteren Urkunden im enten Bande eine

prtcisero Fassung oft vermisst innl, die unter Anftthrang aller wesent-
lichen Momente uns ein bicbercs Surrogat flfar die Urkunde selbst sclldfft,

SO hätten insbesonders bei dem Abdruck neuerer Quellen im zweiten

Bande die nunmehr schon ullgeiuein eingebürgerten Editionngrundsätze

angewendet wer<len sollen. Bei dem Charakter dieser Queiieu ^zum Theil

sogar nur Copien) ist <1ie Beibehaltung ihrer Orthographie schlechterdings

unmöglich, der Herausgeber hat da wirksam eimnigreif«!. Viellmcfat bleibt

dieser Hinweis in den folgenden Bfinden — es stehen deren noch drei

SU erwarten — nicht ohne Beachtung.

Der era<ig thiltige Herausgeber sowie seine fleissigen Mitarbeiter

haben .<ic.b durch ihre ebenso selbstlose als datikeuswerthe Arbeit jeden-

falls um die Kiruhengeschichte der Wiener Erzdiücese recht verdient

gemaehi.

Wien. A. Dop seh.

J. Schwertfeger, Papst Johann XXIII. und die Wahl
Sigismunds zum römischen König. Ein Beitrag zur Vor-

gesditchte des CSonstanzer Concih. Wien 1895. lu Comm. \m Konegen.

(8. A. aus dem Jahresb. des ak. Ver. deutscher Historiker).

In den bisherigen Arbeiten über die Wahl Sigismunds, von denen die

letzte — jene Kaufmanns — im 17. Bd. der Mittheiluugen des Vereins

f&r Gesch. der Deutschen in Böhmen erschien, tritt die Antheilnahme

Johanns XXIU. an der Wahl Sigismundd stark in den Hintergrund. Dem
gegenüber erweist der Verf., doss »diese Wahl mit den kirchlichen Fragen
der Zeit«, nuraentlich mit der Papstfrage, »aufs engste zusammenhängt;
er schildert demgomftss , den Einfluss <b-^ ^'»•^nenl OV)öilienzgebiete nach

iKjdeutendsten unter den drei Piipsten auf die Wahl Sigismunds*. Nach
einer knappen Einleitung, die sich über die polit. Lage nach dem Tode

König Baprechts verbrettet, besprieht der Yerf. in 7 Capiteln: l. Die

OböcQenzleistung Sigismunds an Johann XXOI. 2. Die positiven Zeug*

msse für das Wirken Johanns XXIH. in Angelegenheit der Wahl Sigis-

munds. 3. Die Wablgesandschaft von Main/ und Köln an Sigismund.

4. Kinp Gesandschatt Johanns XXllL in Fninkturt. ~i. Die Wahl vom
20. September 1410. fi. Die Wahl und die Päpste, und 7. Johann XXlll.

und die xwdte Wahl Sigismunds im Juli 1411. Am wichtigsten unter

allen ist Nr. 2. Die Zeugnisse, die der Verf. vorbringt, sind wirklich über*
zeugend und so wird man dem Schlussergebnis zustimmen dürfen, dass

»Johann XXIII. für Sigismunds Wahl in hervorragender Weise thiitig war,

Sigismund von Anfang an als Candidaten in Aussicht nahm, für ihn ^elb f

bei Gregorianem Propaganda machte und die allgemeine Anerkennung
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«Inrch (iine /weite Mahl «lurcIr/usetMn wussie*. Merkwürdig ist allerdingii,

dass soTi>^t gut orientierte Quellen, wie Windfckc nn.l Tjudolf von Sagan
<lie.s( r Suche uicht gedenken und das ist vieil''it li( <ler (Jrund, weshnlli

auch neuere Darstellungen auf sie niclit genügend eingegangen sind, int

Ganxen mht die Axheat auf einer guten Diireiiarbeiiiiiig des einaehligigea

lUterials. Hie und da wftre eine Klinniig omgeMigt geweeen. Zu be-

dauern ist, dass dem Verf. die Diaaertaüon von Quidde, König Sigmund
und das deutsclie Reich 1410— 1419. 1. Die Wahl Sifrmunds. unbe-

kannt geWiehen i4. Schon bei Quidde lesen wir: Sigmund hatt-- cinou

Verbündeten in Papst Johann, der in seinem Interesse auch auf die beiden

ihm anhangenden Erzbiscböfe einzuwirken suohte*. Aach Finke's Arbeit:

»KQttig Sigmunds reichsstftdtiscbe Politik von UIO—1418* wird luclii

genannt wiewi^l anoh hier schon die Pbpstfrsge eingehender behandelt ist

Gras. J. Loserth.

Acta eonoilii ConstancieneiB. Erster Band: Acten xar
Vorgeschichte des Eonatanzer Konzila (1410—1414). Her-

anagegeben Ton Heinrich Finke. Münster i W. Begensberg'scbe

Buchhandlung 1896.

Der Heraus^'eber hat sich schon hingst durch eine Reihe treflflieber

Arbeiten zur üeschichte des Concils von Constanz als einen ausgezeichneten

Kenner der hieber gehuiigcu gedruckten und ungedruckien Literatur er-

wiesen, 60 dass es begreiflich ist, wenn die Kritik (IL Z. 68, 106) in

ihm den UuDge erwfinschten Geschichtachrmber des Constamer Coneird

erblickt; es mag hier nur auf die Arbeiten über Dietrich von Niem, 'las

Tatrebm h des Cardinais Fillastre, auf -^eine Quellen und Forschungen zur

(Jeschichte des Constanzer Concils hingewiesen werden. Eine Geschichte

des Concils von Constanz schreiben ist eine der schwierigsten freilich aueh

lohnendsten Arbeiten, die wichtigsten Torarbeiten liegen som Theile we-

nigstens vor uns: das nmfangreidie Material wird gesanuaelt, gesichtet

und soweit es noch unbekannt ist, in kritischen Ausgaben vorgelegt. Die

Acta concilii Constanti( nsis werden vornehmlich enthalten: »Reformtraktate,

Tagebücher (Filla^fre, Cen"etanus) und Actensammlungeu etc.* tHnke

schickt ihnen einen Band voraus, der die Briete und Acten über die Uni-

onsverhandlnngen und Condlspllne in den Jahren 1410—1413f Aber das

römische Gonsil U12—1413 und die Ycargescbichte des Constanser Coneihi

vom Sommer 1413 bis November 1414 enthält, also Us immittelbar an

das Concil sell)st heranreicht.

Der erste AVtsi-lüntt b(}handelt die Gesandtschaften Johanns XXIH.

nach Spanien 1410^— 14 13, Johann XXIII. und Karl Mahitesta in den

Jahren 1410— 1411, Karl Malatestas und Gregors XIL Verhsndlongen

mit Benedikt XIII. 1410—1413, die neuen Verhandinngen Mabteetas mit

Johann XIIII. 1413, König Sigismunds Condlsplttne 1411 und i4i2,

endlich d« n Verhältnis zu den Fifraten CSngor XII. und Johann XXlil.

in den Jaliren 14 10— 1413 Sommer.

Die Materialien, die uns hier vorgelegt werden, geV>eu \in^ ein voll-

stämliges Üild von den Verhandlungen, die m dem Concil geführt haben.
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In vielen F'artien werden bishtrige Auaichten boriclitiift. Wühieml man
bisher auf 12aynald gestützt die Sendung des Ciudiuais Lauduli' von Bari

nach Spanien als ein« Thatsadie behandelte, wird hier der Beweis erbraeht,

daes die Legation nicht stattfand. Der naeb Spanien bestimmte Legat

wollte indess vor setner Abreise noch jene Punkte bezw. Einwfibrfe be-

antwortet haben, die von den Anhängern B»ne<]il<ts XIII. gegen dessen

Verurtbcilun«,' viurcli das Pisoner Contil gemacht werden konnten. Da?

}>etrefl"t'nilo Actenstück ist aua der Handschrift XVI, 80 der I^arberina ab-

gedruckt. Die folgenden StUcke (2—20) beleachten die hei-vorrugende

Stellung Ualatestas, in de^tsen Hud alle FHden der Verbandlangen för

die Union zusammenliefen. In anderen treten die auch sonst schon von

ZeitgeDOBSen in allen Tonarten gei riesenen Verdienste Sigismunds um das

Zustandekommen des Concils (Nr. 21— .30^ in das htdlsto Licht. Die

Kirclienpolitik Sigismunds wird von F. auf üruiKlhig.- der A( iisl iK k»- in

lichtvoller Weise dargelegt. Mit grosser Spannung habe icii den zwe.l<2U

Abschnitt (Nr. 31—iO) dnrefageseheii: »Das rOmisefae Concil 1412—1413;
Aber dieses herrschte bis in die jUni^te Zeit herab viel Dnnk^eit. Am
meisten kannte man es noch ans den Inveetiven des Ens. Hier erhalten

wir zum erstenmal eine actenmässige Zusammensipllung, die uns über die

Zwecke der Herufung. über die der Pariser Universität vorgelegten iielorm-

plänc für das französische National- und das römische Concil, über das

angebliehe fiaaiDsisebe Concordat tou 1411 nnd die französische Gesandt-

sc^ft som rSmischen Conml, die Sitzungen und Verhandlungen dieses

Concils und dessen Besuch und Tagung, belehrt.

Am umfangreichsten ist der dritte Abschnitt: die Vi)r>,a;s) hit hie des

Conatanxer Concils vom Sommer I41.'i bis November 1414. Die Acteu-

stücke sind hier nach folgenden Titeln gruppiert: !. Johann XXlIl. uml

die Vorbereitungen zum Constauzer Concil Juli 1413 bis Nov. 1414,

2. Gregors JH. Stellung zum Concil bis zu dessen ErDflhung, 3. Bene-

dikt XIII.» Spanien und das Constanzer Concil vom Herbst 1413 bis zum
Herbst 14 14, 4. Verhandlungen Sigismunds mit Karl VI. von I*Vankreieh»

der Pariser Universität und Heinrich V. von £ogland und 5. Sigismund

und der griechische Kaiser Muuuel.

Die erste Gruppe, betreffend die Wahl des Concilsortes, der Zusam-

menkunft in Lodi und Johann XXIII. und das Constanzer Concil von
dieser Zusammenkunft bis zur Erdffiaung, umfasst 18 Nummern, denen

F. wie auch in den vorhergehenden Theil«i einen eingehenden sachlichen

Commentar vorausschickt. Aus den Acten erweist er. dass das Zustande-

kommen des Concils nach dem Tode des K<,uigd Ladislaus von Neapel

eine Zeitlang an einem Faden hieug und dass es nur dem energischen

Eingreifisn dies Csr^nalscollegiums zu danken war, dass Johann nachgab und
die ihm so unbequeme Reise zum Concil antrat Die zweite Gruppe

(l.-) Nummern) behandelt GreL^ri - Bi iefweelisel mit dem Pfalzgrafen Ludwig,

die Bestätigung des römischen Königs Sigismund durch Gregor XI 1., den

ÜDionsvorschliig des Cardinais Dominici sammt Glossen und Sigismunds

Verhauiüungen mit Gregor XII. im Sommer 1414.

Die dritte Gruppe umiiasst jene Schriftstficke, die sieh auf den Plan

einer französisch-spanischen neapolitanischen Allianz, auf die Gefiandtschaft

Si^smunds, Johanns XXIII. und Karts VI. noch Spanien im Jahre 1414,
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auf die 60 wichtigen (bisher uicht gewürdigten) Verhandlangen von

Morellft und auf die Stellung Benedikta XIII. und Fnakrelolw von Beginn
der Gondle beliehen.

Die viert« Gruppe beansprucht eine besondere Beachtung. In den
einleitenden Theilen wordt n die Beziehungen Sigismunds zu Heinrii h V.

von England im Wesentlichen richtiger dargestellt als von Lenz. Der Her-

ausgeber liat die Actenstücke mit anerkennenswerthem Eifer in römischen,

fliMnentinimdMn und TeartlaniBdien, deutaohen, österreichischen, franzikischen

und epuiiflchen Archiven und Bibliotheken gesammelt, die Haoptamane
ist einem Cod. der Wiener HofbibUothek (5096) und einem Cod. der Vati-

cana (Pal. 701) entnommen.

Die Anonluuiig des Stoffes ist eine durchaus zweckentsprechende

und sehr übersichtliche; zu lubon siu'l die orientierenden Einleitungen

stu den Stücken der einzelneu Gruppen. Der kritische und sachliche Ci»m-

mentar ist ein ausreichender. Der Abdnu-k ist nach den Stiehproben, die

ich madien konnte, ein durchaus correcter. Von Fehlern sind nur wiige
wenige im zweiten Abschnitt aufgefallen: sie sind übrigens nicht be-

deutenti: dass sich Nr. und 'M auch im Co 1. Lat. ino fin'let. wo
eine spezielle Weisung Wicht s Bücher zu veiVirennen an die Geistlichkeit

der Diöcesen Prag, Olmütz und Leitomischl geht.

Im QanaMk muss die Arbeit des Herausgebers als eine treffliche be-

wiehnet worden.

Graz. J. LosertK

B. F r ü m m e , D i e s p a u i s c h e N a t i o n und d u s C o n s t a u z e r

Coli eil. Ein Heitrag /,ur Gisrliichte des grossen abeudläudiachen

Schismas. Münster lÖ96i Uegeusberg'sche Buchhandlung.

Die vorliegende Arbeit steht mit <1< n: v orher angezeigten Buche Finkes

im engsten Zusammenhang un.l ruht im Wesentlichen auf Grundlage der

Ergebnisse der Forschungen Finkes, dem das Buch auch gewidmet ist.

Es schildert in (i Abschnitten: 1. Spanien und das Concil vom V'-itiage

von Narbouue bis zur Ankunft des aragonesischen Gesandten in üonstanz,

2. die Gesandten Aragoniens in Constans bis zur Ankunft der Gesand«

Schaft Goatiliens, 3. die Ankunft der Gesandten GosÜliens, die ersten

KKmpfe und die Zurücknahme des StimmVorrechtes der Amgonier, 4. den

vollständigen Bruch zwischen den Gesandten Aragoniens und Castiliens,

r». die Stellungniihnie des Königs von Aragonien zur Politik seiner Ge-

sandten und die Wahl Martins V. und ü. die neue Gesandtschaft bis zum
Abschluss des Concordats. Das erste (^;^tel sammi Torwort und Widr

mung ist bereits ld94 als Inauguraldissertation ersdiienen. Die Dar-

stellung ist eine ruhige und sncligcmftsse, nicht in alten Punkten fiber^

zeugend. An manchen Stellen findet man neue Ergebnisse: man beachte

z. B. die Stellung, die Vincenz 1^'errer in der vorliegenden Schrift und bei

Achltach Ii, 14.S einimmt.

Graz. J. Loserth.

^ y i^ud by Google
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C 0 n c i 1 i u m ß a s i 1 i e n s e. Studien und Q u e 1 1 e u zur G e-

schiclitt' des Coucils vou Basel herausg. mit Uuterstüt/Jing der

liistor. uud autiquar. (jesellschaft vou Basel. Bd. 1. Studieu uud

Docuuiente zur Geschiclite der Jahre 1431— 1437 herausg. von Jo-

haunes H aller. Basel 189(1, B. Heichs Buchhuudluug. — Bd. II.,

Die Protokolle des Coucils 141)1— 1483. Ans dem Manuale des Notars

Bruueti uud einer röniischen Haudschrift herausg. von Johauiiea

Kaller. Ebenda. 1897

Vier Jahnehnte sind es her, seit die Wiener Akademie die Aufgabe

der Monamenta conciliorum saec. XV in Angriff nahm — eine Arbeit,

ebenso schwierig als allseitig,' auf das lel«liafteste ersehnt, hei der in'le:is

zunächst der Umstund beklagt wurde, dass die Ausgabe der oin/.elnen

Bünde in allia ausgedefantea Zwischenräamen erfolgte: dem ersten folgte

der xweite erst nach 16 Jahren, der dritte ist noch nieht beendet, so dass

die Ausgabe des Johannes de Segovia fast ein Yierteljahrhmidert in An-
Spruch nimmt. In jüngster Zeit macht sich allerdings ein rascheres

Fortschreiten in erfreulicher Weise bemerkbar. Die Ausgabe als solclif

hat dem Herausgeber der obigen Werke Aulass zu der Klage geboten,

dass sie nicht auf wissenschaitlichen Grundsätzen ausgefühi-t i>t (Bist.

Zdtschr. 74, 385—406 und oben Conc. Bes. I, 43 Note), dagegeu hat

jetzt Beer in seinen ürkundliehen Beiträgen zu Johannes de
Segovia' 8 Geschichte des Basler Concils (Sitzungsber. der Wiener

Aku'l. 13"), 10—12) Einsprache erhoben M. Für dies»; Arbeit fand sieb

eben nach Palacky's Tode nicht leicht ein Ersatz. Ihm lag die Ausgabe

jener Quellen am nächsten, die wie Johannes de Uagusio, Peter von Suaz

and Thomas Ebendorfer die rednetio Bohemonun behandelten. Bei dem
kngsamen YorwArtssehreiten H. H. C. and dem tJmdtande, dass aadi sonst

nnr wenig neues lüiterial über diese zu Tage gefördert wurde, wenn man
yon den schliesslich auch nicht sehr belangreichen Publikationen DoUingers

absieht, wird man es gewiss mit lebhafter Freude begrüssen, dass ein so

tüchtiger Forscher wie H a 1 1 e r sich frischen Muthes an die Durchforschung

and kritische Bearbeitung der bisher noch ungedruckten, zum Theile sogar

noch unbekannten Acten and sonstigen Materialien zar Geschichte des

Basler Concils gemacht hat, die sich in den erschiedeneii deutschen,

österreichischen, schweizerischen, französischen und italienischen Bibliotheken

und Archiven finden. Die , Studien und Quollen* sind, wie man nach

eingehender l'rühuig des dargebotenen Stotfes nnbodenklicii sagen darf,

die Frucht eindringlicher Studien die autänglich auf keine Quelleupub-

lication sondern anf eine darstellende Arbeit abzielten. Deswegen wollen

wir sein Verdienst nur umso hoher anschlagen, denn die grosse Mflhe des

') Auf die von Beer daselbst gemachten Aeusaorungen hier einzug(!hen,

halte ich deriualen für verfrüht; zonfichst wird der Herausgeber der obigen
Werke zu Worte kommen mQseon.

*) Der Ansicht Boits, dass BallerV Uiit< rsnchungen einen entschiedenen
UückBchritt bezeichnen, vennaa ich mich niclit aii/uHchli«'sgen, wenn »ich auch
violleicht in einem uml dem andaen Punkte geg<-ii ihre Heaultute Einwendungen
erheben huaen.
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Sammelns, Sichtens und der kritischen Behandlung hbtorüieher Quellen

wird hente niebt selten etwas geringschätzig behandelt, wiewohl sie die

Wiss«*n8chaft zumeist mehr fördern, als selbst »bessere* darstellemle Werke.
In dem ersten der beiden vorliegenden nUnde legt der Heraasgeber

;
i'mc Au^^^vahl von llocnraenten vor, die tlieils die bisherige VifVannte

Ueberlieferung zu eigäuzen, theils den ZiHuminenhiinj^ in ein neut^s Licht

/.u rücken geeignet äind*. In den Studien behandelt er ]. die Ueber-

lieferong der Quellen (S. 1—53), 2. die Berichte Ulrich Stöckels von
Tegernsee (54— lOG), 3. die Beformarbeitoi (l07—116), 4. den ersten

Conflikt mit der Curie (il7— 126) ond 5. die Unionsyerhandlungen

(117— l'inu). Was die üeberliofoninjr der Quellen betrifft, werden zu-

nächst die Acten besprochen, diiiin die GosaudscbaftHberichte. ilie Cor-

respondem des Coucils, Pamphlete und Flugschriften, die äKesten Samm-
langen wie die CSoUeotaneen des Gsidinals Oapnutica (Oed. Strouismu der

Lanrenziaaa in Ftorens), dann die Beste der Concilsregister und des Conrila-

archivä überhaupt, der Copialbüch^^r Krunetis, worüber der Henmsg. ein-

gehend bericlitct. Er behandelt die darstellenden Werke /.c;tu''enÖ88ischen

Hrsprungs: En» ;i Silvio, Johannes de liagusio (iiber den l'alai kys AnguUen
dürftig genug sind) 'j und dessen wichtige leider unvülli;ndete Geschiclito

der Verhandlungen des Concils mit den Griechen (De modo, quo Greci

fuerant redncendi ad eecleslam per condlinm Bariiiense) erst jetst nach
einer üaudschrift der Basler Uni v.-Bibl. publiciert wurden, dann JohaaiMS
de Segovia, dessen Leben mit besonderer Ausführlichkeit un<l unter Zu-
rückweisung zahlreicher alter und neuer Irrthfimer behandelt nnd dessen

Schriften trefflich ehanicterisiert sind.

Die liriefe des Ulrich (nicht Johannes wie in SB. Wien Ak. VII, 264)
StOckl waren schon seinrnnit »ir Herao^abe in den IL M. CooriL bestimmt.

Pblaeky hat rie für seine bOhmiselie Geeebiehte benfltst nnd die Ar diese

Zwecke bedeutendsten in seinen urkundlichen Beitrugen abgedrucht. Diese

Stü(ke hätte der Herausgeber vielleicht besser bloss in Regestenfnmi niit-

getheilf; doch will ich gleich bemerken, dass der Abdruck hier ein di-

plomatisch genauerer ist. Im Uebrigen wird alles Bemerkeuswerthe über

den Autor ansammeogestellt» seine Hsltuug in den kirchlichen Fkagen

characterisiert nnd Mdaan die Briefe (1—46) mit «narridmidem kriti-

sdien und sachlichen CoBUnentar mitgetheilt. Von den Documenten be-

ziehen sich 1
1> Nummern aut die Keformarbeiten des Concils, so die Eut^

würfe zu einer Kefonn der Curie (142:i, 1429/30), der Dialog über die

Besetzung der Aemter (l432\ ein Antrag aui Ergänzung des Wahldecrets

(1433), über die Aunaten, Expectonzen und Beneficieuverleihung, die

Beforroantifige der deutschen Nation %.\ dar gansen Gmppe geht ein

•i Der Traktat advet-.sus errores Hoheuioriun factus in concilio liat^iliensi

findet «ich (fol.) auch im landstJiudihchen Arthiv zu Brünn. Cod. 217. 570 SS.

perp. alb rdiiigü, soweit ich sehr, nicht vollständig. Zu .S. ] üh^c ich die Melker
ilaudochriitoii E. 5, 0. 44 und 1'. 32 an. inwieweit aie für den Heranugeber
wirklich belanffri^icht R bieten, TiTmag ich nach meinen eigenen Notizen, die ich

1878 g<^nincbt lialn-. niebt zn Hie/ic !S. jetzt 0. Holzer. die >,"'H'"liic!it liehen

liandschritttui di-r Melker liibiiuthek iiu 4<> J. \i. des k. k. htift«g\iuiiaiuuui8 iu

Melk SS. 15. 39 und 40. Dir Augalio 8. 40: Schriften und Qotachten nber das

Basler C<oncil ist doch sa a]lgCD)ein.

^ y i^ud by Google
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suninoMiifitfBender erlftntemder Text vonns. Die Nurameni 13—39 be-

handeln den ersten Conflict mit der Carie, dessen Genesis und Verlauf

erörtert, wird. r>ir ünionsverhandlongen mit den OricM-lien sind in «len Ii tzten

35 Nuiiimern — unter denen sich solchr von bedeutendem Umfang und
erheblicher Wichtigkeit befinden — behandelt. Auch hier erläutert ein

gnter Commentar die einzelnen Stücke und enthalten die Ansfubrongen

in der Einleitnng «ne dankenswerte ISr|g|inzung bezw. Yerbeeeerang m
dem, waa sich bei Hefele, A. Pichler u. a. 0. findet. Wesentliche and
besonders grobe Irrthümer (von DruckfV lilern sehe ich ab) sind mir nicht

iiufV'efallen Die Namen auf Seite '2(')1, die der Herauncreber nicht zu

deuten vermochte und in Folge dessen mit einem Friigezeicheu versehen

hat, sind schon von Palacky, Geschichte Böhmens III, 3, 155 erklärt

worden. Ton den anf 8. 73 genannten »sween bugem* von Pilaen heisst

der eine in den Historien Tanners Fegale.

Dem ersten Band ist schon in Jahresfrist der zweite gefolgt. Dieser

bietet in den aus dem sogenannten Manuale des Notars Bruneti und
der Handschrift Keg. I017 der Vat. Bibliothek genommenen Protokollen

des Condlü eine der reichhaltigsten Quellen für dessen Geschichte in der

Zeit von 1431—1433. In der alles wesentliche xasanuneB&ssenden lehrr

reichen Einleitnng verbratet sich der Hevansgeber über die Protokoll-

führung, wie sie sieb seit dem 4. later. ConcU, wo sie für alle garioht-

lichen Vorgänge innerliall» der Kirche streng vorgeschrieben war, ent-

wickelt hat. Nach dem Muster der geistlichen Gerichtshöfe organisierten

sich die Generalconcilien des Mittelalter» und sahen darauf, dass auch

Aber die Yorgiluge bei den Versammlungen genaue Aufzeichnungen ge-

macht werden. So würden in Kaa, CSonstanz nnd nnn anch in Baad
Notaie onannt: »ad scribendnm acta ipsius concilii* nnd ausser ihnen

noch zwei besondere Beamte, »qui acta concilii uuiversa per dictos nota-

rios scripta aspiciant, corrigant et emendent*. Anfünglich finden wir in

Hasel 2 Notare, am 24. Februar 1432 wird ihnt-u ein dritter, und spilter,

als die Geschäfte sich mehrten, noch mehrere beigesellt. Von den Aui-

seichnongen solcher Ooncilsnotare waren Insher nur dürftige nnd spKrliche

Kotisen bekannt. Vom Basler Condl hat sich, wenn auch kein olficielles

Exemplar des Protokolls selbst» die es wohl gegeben hat, doch diis Hand«
register des Arraser Domherni Petrus Brnneti (über die Schreiltweiae

s. Einl. S. XI) und das Manuale eines anderen Not-ars — wobl des Ka-

dulphus Sapientis, wie dies der Herausg. wahrscheinlich macht — erhalten.

Petrus Bruneti kam am 2, Febroar 1432 in Basel an und wurde
schon 6 Tage spiter (S. 29) zum Notar für die Verhandlungen im Plenum
und des Ausschusses pro comuiunibu^ negotiis bestellt. Am Concil war

er bis zu seiner Anfang 1438 erfolgten Abreise thätig. Seine Manu:ilr

— Palacky hat bekanntlich darin etwas anderes L'ostlien — ist es nun,

das die Grundlage der vorliegenden trefflichen Editiun bildet. Es liegt in

den Handschriften 15623 und 15G24 der Pariser Nationalbibliothek vor;

sie nnd von Alexander Maioris (Le ttaire), dem Schreiber Brunetis, Dom*
herm von Douai, geschrieben. Der vorliegenden Ausgabe ist eine Schrift-

probe beigegeben, die uns am unteren Ende der Tafel in den letzten Zeilen

0 Kijiigt' lifi l!i»>r 1. c. S. 11.

HittbeUmifea XV 111. 42
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Bnmetia Hand selbst zeigt. Beide Codices fassen die Zeit vom S. Februar

\4'.V1 bis zum 6. Decomhor 1436. Der Schluss, der noch bis in den

AnfaniT des Jahres l4:is gereicht haben muss, ist lei<lur vcrloi- n. Was
<ieiniiuch lirunetiä Manuale bietet, üind Protokolle^) über die Verhandlungen

im FLenma uncl der Depatatio pro commimibiis negotiia: hie und da aller-

dings aneh noch ein Stück von GonoUsacten anaserhalb dieser Yersamm-
longen, ein Protokoll über Verhandlnngen der französischen Nation n. s. w.

Die Aufzeichnungen Brunei is dürften, wie H. darlegt, im Ganzen und
Grossen voUstUndig und dabei zuverlässig sein. Einige Sicherheit hiernlHT

gewiihrt der Umitiind, dass el»en jenes zweite Manuale iui Cud. Ikginae

1017 in einer freilich sehr fehlerhaften Abschrift von Protokollen über

die Teihaadlungen von 1481—1434 vorliegt. Dieser Codex enthält aooh

Anlieiohnungen Uber die bei Bmneti fohloide Zeit bis zom 8. Febmar
1432: ttne knappe von dner Anzahl von Urkunden unterbrochene Erör-

terung über die Vorgänge vom MSr/ bis October 1431, eine Compilation,

die auf chronologischen Nnti/en ruht. Wo Bruneti beginnt, kann man
beide Texte vergleichen : man tiudet uu Anfang starke Abweichungen, die

im weitrami Verlauf sohwioiher werden nnd endlich fonneUer Katar sind.

An eine Ableitung des Ood. B^. etwa Ton dem Bmnetis ist nicht zu
denken, dafür sind die Verschiedenheiten doch zu erheblich. Da mehrere

Notare am Concil thHtig waren, deren jeder ein Manuale führte, hat H.

die Aufzeichnungen, die sich im Cod. Kegin. finden, auf ein solches, wie

bemerkt des K«dulphus Sapieutis. zurückgeführt.

Der vorliegenden Edition liegt das Manuale — um bei Hallei's be-

7«ichnmig za bleiben — Bmnetis zu Orunde. Der Text wird mit mög-
lichster Trene wiedergeben; der Cod. Reg. bietet manche Verbesserungen

wie denn auch im Anhang auch 5 Actenstücke mitgetheilt werden, die

bisher unbekannt gewesen sind.

Die Ausgabe selbst ist, so weit man urtheilen darf, ohne in die

liaudschriiteu selbst Einblick genommen zu haben, eine vortreäliche. Ihre

Einrichtung und Gestaltung befriedigt im hohen Mase. Auf jedem ein-

seinen Blatt macht oben an d«r Spitze ein P., B. oder R. P. ersichtlich, ob
das Stück aus Bruneti, dem Cod. Regln, genommen oder beiden gemeinsam

ist. P. tritt S. 27 ein. Wie wi< litig aber K. als Ergünzung ist, wird auf

derselben Seite ersichtlieh: ilie Ankunft der savoyischen Legaten ist näm-
lich nur in K. vermerkt, lieber den einzelnen Seiten findet sich Monats-

und Tagesdatnm — inr htttten auch das Jahr nodi beigelügt. Sachliche

Brlftnternngen sind nicht g^ben, weil ein TollstSndiger Oommentar den

Umfang des Buches allzusehr hätte anschwellen lassen. In den Beüi^n
finden sich : 1 . die Instruction für Johannes Pulchripatris, Gesandten de.s

ConcÜB, an den Papst, 2. eine wiederholte und veremptorische Einberufung

des Fischöls und Clenis von Utrecht, Ii. die Instruction für Jacoli vi n

Sirk und Thomas von Piene, Gesandte des Concils an der Curie, 4. die

Instruction für den Bischof von Lausanne und Deean Ton Utrecht, und

5. die Antwort des ErzbischofiB von Rheims und La Tremoilles an das

Concil. Beiden Bänden ist ein sorgfhltig ausgearbeitetes Register lieigegeben.

6raa im Märs 1897. J. Losertb.

'j Dagegen Beer, desBm KinwenduiiK* n lucht ohne Belang sind. 1. u. S. 12.
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Die Eonstanzer Qeschichtschreibang bis zam 18. Jahr-

hundert Ton Theodor Ludwig. Stnusboig 1894. VI. und 271 SS.

Die hurnaij istische Gesehichtschreibu ug in Deutsch-
land. Vou Paul Joachimsuhu. Heft 1. Die Anfänge. Sigismund

Meiaterliu. Bonn 1895. '6'6'd SS.

Der Uauptsweck der erätgünannten umfinigreicheii und eingehenden

Unterrachong der Qoellen zur Konitanier Stadt- und BisthrnimgeacMchte

ist, was der Titel zunächst nicht vermnthen litast, die bereits von W.
Arndt (N. A. IV. 199 ff.) hypothetisch angenommene Existenz einer ver-

lorenen Konstanzer Chronik nachzuweisen, welche seit dem 1 5. Jahrh.

viellach nusigeäuhrieben und von Compilatoreu benutzt wurden iät. Da
dieser Kachweis jedoch schon I8dl von dem Herausgeber der Chroniken

der Stadt Konstanst Ph. Huppert erbracht worden ist, so bestehoi die

Besultate dieser Arbeit im wesentlichen aus allerdings zahlreichen Ergän-

zungen und Berichtigungen sowie einer seharlien Kritik der Ausgabe selbst,

welche als eine theilweise willkiirliche Zusammenstellung chruuikalischer

Bruchstücke bei keinessvegs genauer Wiedergabe der Vorlagen allerding.s

nicht allen billigen Autorderuiigcn Genüge leistet; übrigens enthält

beispielsweise die Wiedergabe des Buppertschen Druckes bei L. 8. 265 f.

in 22 Halbaeilen ebenfidls 3 üngenauigkeiten.

Huppert« Ausgabe gibt, wie L. 8. 242 richtig bemerkt, nicht »ein

Bild der einzelnen Chroniken*, sie »behielt vielmehr lediglich deren Inhalt

im Auge und nliherte sich so in gewisser Hinsicht dem Wesen einer Oar-

stelluug*. Im Gegensätze hiezu spielt in L's. Auseinandersetzungen der

Inhalt der Quellen, der doch eigentlich das wichtigere ist, den verschie-

denen üeberiieferungsformen gegenüber eine TolUtlndig untergeordnete

fiolle. Wäre es nicht sweokentsprechender gewesen auf Qrundlage der

eingehenden Untersuchungen anstatt einer zweiten so umfangreichen »Dar^
Stellung'' der Chroniken den Hupperts Ausgabe ergänzenden Theil dieser

selbst zu bieten?

Das wertvollste Stück der Arbeit stellt der Versuch dar, jene ver-

lorene Chronik, welche mit Sicherheit dem uikundlich 1.386—99 nach-

weisbaren SSfdcehneister der Stadt Eonstans, Johann Stetter zugeschrieben

wird, zu reoonstruiereo. War hiebei zu vollständig siefaeien Besultaten

nicht 2u gelangen, so lassen sich Inhalt, Umfang und Quellen dieaer wich-

tigen Aufzeichnungen immerhin mit einiger Deutlichkeit erkennen.

Die Erörterungen der ül>rigen Konstairzer Oeschicht^quellen, von

welclien von voimeherein die noch erlmltencn vor dem 1 5. Jahrh. eut-

staudenen ausgeschlossen sind, und die aus dem 17. und 18. Jahrh.

stammenden eine recht summarische Behandlung erfahren, enthalten ohne

ttbrigens »Anspruch auf Vollständigkeit« zu erheben, auch einige Angaben
über bisher Dooh unbenfltzte Handschriften des Qeneral-Landesarchivs zu

Karlsruhe, Ty grössere Auszüge und Bruchstücke deutscher Chroniken des

15.— 1 H. Jahrh. enthaltenfl, deren ümfang und 'geringe Bedeutung unter

NN. 2, 3, 17, 23 unti 24 der Uehersicht der von L. Ixjsprochenen (Je-

schicht'Hwerke dargelegt werden. In einem K.xcurse bietet L. .schliesslich

42*
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einige Berichtige npren und Nachträge zu Mone's Ausgabe uer Konstanzer

Chronik in der Quellcasainmlung zur badischen Landesgeschichte, I, ;}0 9 ff.

In mehrfacher Beziehung als ein Gegenstück zu dieser Untersuchung

ist die an zweiter Stelle genannte Arbeit Joediimaohns m befam^ten,

welche durdi Beleochtung der stofflieben Nenernngea in der Oesehieht-

Schreibung des 15. Jahrb. weitere Ausblicke auf deren Entwicklung in

Deutschland gewährt und die locale Beschränkung als ein für Qiu^Uen-

untcrsuchungen nicht günstiges Princip erscheinen lässt. Aul Gran Uüi^'e

der Darstellung der ersten humuni.stischen Regungen in Süd-Deutschland,

insbesondere iu Augsburg und Nürnberg bietet J. eine eingehende ße-

schreibmig des Lebens nnd der sdbriftstelleriscben Wirksainkmt dee Sigis-

mund Meisterlin (auch Münsterlin genannt), welchen er ftls den beden-

tendsten Vertreter des d^ ut« heu Frühhumanismu^ betrachtet.

Zeif und Ort der Gehuii und des Tudes Meisterlins festzustellen, ist

zwar J. nicht gelungen, doch steht fest, dass derselbe seit seinem 15. Jahre

dem Kloster St. Ulrich und Atra iu Augsburg angehörte; nach einem

mehrjährigen Anfenfbalte in Italien Terbrachte er einige Jahre in St. Gallen

nnd dem elsassisehm Kloster Harbach, winde Seeretibr des Grafen Ulrich

von Oettingen (l4r>9), gehOrte später dem Benedictiner-Priorat St. Valentin

in Kutfach bei Murbach an und wirkte von 147<'. an als Prediger in

Würzburg und bald darauf an der Sel)aldu.skirche zu Nürnberg. Die letzte

übrigeu.s auch unsichere zeitliche Angabe über Meisterlins Leben füllt in

das Jahr 1491.

Ton den grösseren historischen Arbeiten Melsterlins erdanken das

Chronieon ecclesiasticum Augustanuni, der Index monasterii SS. ülrici et

Afrae und die Vita S. Sebaldi ihre Entstehung lediglich der kirchlichen

Stellung desselben, während die Chronographia Augustensium und da^

Chronieon Norenbergense aus allgemeinem geschichtlichen Interesse und

auf Anregung der humanistischen Kreise dieser beiden Städte entsUmden

sind. Die 1456 vollendete Augsburger Chronik weist den bemerkens-

werten Versuch auf, deutsche Verhältnisse aach der Ältesten Zeiten in

genetischer Entwicklung darzustellen, wobei der Polemik ein weiter Spiel-

raum jrf'W'ihrt wird. Meisterlin zerstört die allgemein verbreitete troja-

nische LtMT' nde von ruimdung Aug^^burgs nnd setzt !in ihre Stelle die

Amazonen-Theorie, welclie iauge Zeit in Geltung geblieben ist. Es ist als

eine Schattenseite der hmnanistischen Bestrebungen m betnchten, dass

die Theorien des granesten Alterthnms das zeitgeschichtliche Interesse oft

allzusehr in den Hintergrund drängten.

Als Ilauptquellen der Chronik, deren weitere Benützung und Fort-

ßotzung ebenfalls angc|,f(dit n sind, weist J. Otto von Freising uml Sueton

nach, sowie auch Buccateius historische Verwertung dargestellt wird.

Einen grossen Fortschritt gegenüber dieser Chronik, welche als »erster

Berühmngspnnkt swischen Hnmanismns und Gesducbtschreibong in

Deutschland« bezeichnet wird, weist die ungefthr 30 Jahre später ent>

standrne Nürnberger Chronik auf, welche den ausserordentlich grossen

Kiidluss der Iiistorisehen Sebvit'.n rlo.s Aeneas Sylvins Piecoloniini IxTeits

deutlieli t'rkeuuen liisst. Meistcilin l>ekiim|>lt mit giKsxni Eii»'r die

Quatcrnionen-Theorie und sucht die Geschichte der tJrüudung Nürnbergs

nach Kräften anfxnhellen. Kirchliche nnd patrici8cfa>hnniaaistisohe Ten-
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tlcn/A-n werden nel)cn einander verfolgt. Be/üglich der »etlioh (^»SLliKht'«

genunnten Fortsetzung der Chronik (14S.S

—

*M) ist die Auturschatt Meister-

lina wohl sehr zweifelhaft. Von beiden Chroniken besorgte Meistcrlin

selbst eine deatsdbe Uebenetrong oder fireie Uebertragung.

Im Anhange bringt J. einige Briefe zum Abdrack, sowie die Wid-
uiung der Augsburger Chronik, die Vorrede zur zweiten Fassung und
mehrere Stücke der deutschen Ausgabe derselben, die Desriptio Sueviao

aus dem erwähnten Index monasterii, einige Abschnitte der Nürnberger

Chronik und endlich die bisher unbekannte Vitu b. Sebald!. Durch zu

groHse Berücksichtigung graphischer Eigenthümlichkeiten und unmotivierte

AasUssongen wird die BenüUong der abgedraekien Stücke ersohwert

Die Citate sind vielfach ungenau, der Mangel eines Begisters macht sich bei

der yremg fiboraichtlichen Anordnung der Arbeit oftmals unangenehm geltend.

Wien. y. Hofmann-Wellenhof.

Arnold LaBeb in Ebengreath, Oesterreichische Beicbs-

gesebiebte. II. Thdl nebst Vorwort und Register. Bambeig,

Bachner 1896.

Die an dieser Stelle hei Anzeige des I. Theiles dieser Werkes aus-

gesprochene Befürchtung, dass der neuzeitlichen Periode Mne wesentlich

kflrzere Behandlung m Theil werden konnte, hat sich als anbegrflndet

erwie.^en, von den 57H Seiten des ganzen Buches entfeUm 364 auf diesen

II. Theil, und insbesondere der Zeitraum von 152r) bis 1740 ist mit

derselben eingehenden Sorgfalt und Gründlichkeit behandelt wie da< Mittel-

alter; hietür werden dem Autor alle Pfleger un.seres jüngsten rechtsge-

schiühtlichen Lehrfaches Dank wissen.

Eingeleitet wird der IL Theil, der in eine lY. and eine Y. Periode

zerftllt, durch zwei sehr übersichtlich sasammengesteUte Stammtafirin,

welche namentlich den Studierenden gate Dienste leisten werden: die

Ilaupttafel zelirt die ! :i nesrhlechterfolgon von Max I. herub bis auf Franz

Josef ]. niu\ nuicht /.ugleich die Hanptphasen tler territorialen Entwick-

lung ersichtlich ; die kleinere Nebentafel bringt die unter den Nuchkumnieu

Herzog Albrechls II. (f 1358) vorgenommenen Landertheüungen, sowie

die endliche Wiedervereinigong des Besities in der Hand E. Max I. zor

Anschauung.

Die IV. Periode, in welcher ilie Oeschichto des Gesammtstaatcs

vor Erlöschen des habsburgischen Manns-Stummes (152('>— 1740) zur Dar-

stellung kommt, ist in 4 Abschnitte eingetheilt, wobei die>elbe Anordnung

des Stoffes eingehalten wird, wie im I. Theil: auf einen geschichtlichen

Ueberblick folgen die Bechtsqnellen und sodann die Qeschicfate des Ofifeni-

lichm Hechts und der Verwaltung. Zu den wertvollsten Capiteln des

ganzen Werkes gehört meiner Ansicht nach der Abschnitt über die Ge-

schichte der Rechtsquellen, welche allein 47 Seiten unifasst : bei der Dürf-

tigkeit der Vorarbeiten war der Autor hier ganz besonder^, auf scIbstiindige

Untersuchungen angewiesen. Der Auischwung der Landesgesetzgebung

im 16. Jahrhnndert, die Gründe, wodordh die Landeeittrsten auf der einen,
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ilif Landsüinfk :iut der anderen Seite zu einer lebhalteu lei;i;jlativen Th;i-

tigkeit gedriiugt wurdtin, daä VerbältnU dieser beiden Factorea zu einander

rflibkaiditlidi ilmr Thehnfthm« an der GeMlzgebung, das degreklie Vor*

dringen der Juristen und des Juristenrechte gegenüber den auf Br-

haltnng des nationalen Becbtsbestandcä geriolitetan Bestrebungen der

Lundstände, die Bemübunjren der Habsburger, auf legislativem W»'-re

eine Ausgleichung der Uechtsverschiedenheiten in den Erbländeni liurln i-

zutühren und die in dieser Richtung seit dem l 7. Jahrhundert errungenen

Erfolge, im Zasanunenbange mit der schwindenden Antheilnahme und ICeg-

sunkeit der Stande auf dem Gebiete der Qesetsgebnng: dies sind die

Hanptpankte weldhe in Ks liditToUer Darstellnng in den ersten drei

Paragniphen dieses Abschnittes hervortreten. Der folgende Paragraph ist

der Rechtsliteratur, ihren Richtungen und Veitretern gewidmet, im Schlu>s-

paragraphen findet man eine sehr willkommene Uebersicht iler Rechts-

quelleu, nach den cin/.elncu Kroniändern geordnet, »weniger für Zwecke

von Studieroiden als für solche bereehnet, die sich an einer selbstlndigea

WeiterforschoBg anf dem Boden der Oeterr. Bechtsgeichichie angeregt

fühlen sollten * ; auf VollstÄndigkeit musste d»'r V. dabei naturgetnäss ver-

zichten. Die Geschieht*^ dc8 üffentlichon Rechts und der Verwaltung in

der in Rede stehenden Periode wird hauptsächlich durch folgende drei

Gesichtspunkte charakterisiert: Uoberwindung des Fcudalwesens, Entwick-

lang der absoluten FOrstengevalt auf Kosten der Stftnde und alUnftUige

Unifidening der ErblSnder; diese Hanptmomente bringt der Antor in

seinen Ausfuhrungen zu voller Geltung. Besonders anregend ist das

Capitel über die Landstande, obwohl sich der V. bei dem fast vollständigen

Mangel an Vorarbeiten für die einzelnen Kronlän<ler diimit bescheiden

musste, gleichsam die Grundlinien zu einer künftigen /usainmenhiingenden

Geschichte der österreichischen Landbiiiude in der neueren Zeit vorza-

seichnen; insbesondere wird hier der Zusammenhang swischen den Schick-

salen der Landstände und des PMtestauliflaiiis in Oesterreidh hervorge-

hoben und ausgeführt, wie das ständische Prindp durch die protestantische

Bewegung gekräftigt, durch die Gegenreformation aber erdrückt wurde.

Dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche widmet L. auch lür diese

Periode einen eigenen ziemlich aosführlichen Paragraphen, worin er den

Nachweis fuhrt, dass die Habsburger seit Ferdinand L, tioti ihres streng

katholischen Stsadpuakts und ttota Gegenrefoimation stets und mit aller

Energie auf Wabrung, ja Erweiterung ihrer Hoheitsrechte gegenüber der

Kirche bedacht waren, sodass der sogenannte Josephinismus eigentlich

von Ferdinand I. zurückzudatieren wäre.

Die Behördenorganisation mit der bunten Mannigfaltigkeit von iandes-

fürstlichen, landschaftlichen, communalen und patrimonialen Aerotem, ^
eigentliche Verwsltnng in den drei Zweigen: Rechispfiege, Heerwesen und
Finanz, und endlieh die wirtschaftlichen und socialen Zustände bilden den

Inhalt des letzten Abschnittes. Von den wirtschaftlichen Schicksalen der

österreichischen Länder, dem vorübergehenden Aufschwung von Handel

und tleutilH' im IG. Jahrb., dem darauffolgenden tiefen V^erfall aller

wirtschaitliclicü Kräfte in Folge der Gegenreformation, der Kipper- und

Wippeneit und des sojtthrigen Xiieges, von den Terdienslsn eiiMelncr

NationalOkonomea und der Landesfilysten um Hebung des Wohlstandes,

^ y i^ud by Google



Lilerutur. 668

li«fttrfc der V. eine aaidiaiilMdLe Sohilderang, welche dardi Anfühiuug
maoob ebarakteristiseheii Details ea Interesae und Lebendigkeit gewinnt.

Die y* nnd letzte Periode ist der Aoebildang des heutigen

StjMitsweäens gewidmet und reicht bis zum Juhre ISHT; sie ist verhältnis-

mässig viel kürzer behun lelt, allein das Gebotene (,'enügt ni. E. volllvOTiimcn,

um dem Studierenden einen üeberhlick über die inneren und Jiu-seren

Ereignisse zu geben, welche die Entwicklung der habsburgischen Krbiuudu

sur beatigen (totexr.-nngar. Monerchie snm Abechlnss gebracht haboi; fOr

diese neueste Zeit mag die ansf&hrliehere Behandlung wohl dem Dog-
matiker überlassen bleiben. Der Stoff ist in 6 Paragraphe eingetheilt;

die 4 ersten enthalten, ausser einer Darstellung der t-erritorialen Verände-

rungen, die äussere iiefohichte der üsterr. Coditicationen aeii Maria Theresia

und eine ziemlich eingehende Würdigung der Helurmeu unter jeuer Kaiserin

und Joseph n.; die beiden letzten Paragraphe geben eine snmmarisfdie

üeberucht der inneren Ereignisse Tor und nach dem Jahre 48 bis Kum
Ausgleidi mit üngam.

Was den practischen und wissenschaftlichen Wert dieses Buches

anlangt, kann sich Referent < in}'aeh auf das l»ei Besprechung des I. Theiles

ausgesprochene Urtheil berufen; wie der V. selbst im Voi-worte andeutet,

ist seiner Oe. B. G. neben den beiden anderen Lehrbüchern von IIüber

und Bachmann schon dadurch der Platz gesichert, dass L. »vor allem die

besonderen Zwecke des Juristen zu berücksichtigen sachte* and auch die

Geschichte der Rechtsquellen in ili>- Darstellung aufnahm, wUhrend bei H,

and B. vorwiegend die hi>torisch-puliti.-i;lK' Seite zur Geltung kommt.
Für die dringend>teu Bediirtnisse des Studiums und des Unterrit lit

-

wäre nun genügend gesorgt, der Einzelforschuug aber sind die Stellen

gewiesen, wo der Boden der (Htterr. Bechtsgesohichte noch brach liegt.

Innsbrudc 1897. Sartori-Hontecroce.

Beiträge xnr Gesohiehte der niederösterr. Stati-

balterei Die Landeschefs and Bäthe dieser Bebörde.
Von 1501—1896. Mit den Wappen und zahlreichen Lichtdruck-

bildnissen der Landeschefii. Wien 1897. Sellwtferlag der k. k. N.-Oe.

Statthalterel Druck von Friedr. Jasper in Wien. IX u. 537 SS. gr. 4^

Der Ilerausgebrr diesi t. Prachtwerkes, Statth. Erich Graf Ki e 1 m a ii n s-

egg, belehrt uns in der Vorrede über Zweck und Zustandekouuneu des-

sdben. Die Yerwirllicbung der Idee eines Statthaltereiarchivs Nieder-

Osierreichs wurde 1891 in Angriff genommen und trat seit 1893 in das

Stadium der DarchfElhrung. Bezirksconimissftr Franz Kaltenbrunn lei-

tetf die ökonomischen und administrativen Arbeiten, wUhrend Dr. Albert

Starzer, aus dem »Istituto austriaco di studii storici*, als Archivsoffieial

nach Wien bcruien, die fachm&nniäche Aufgabe der Archivsurduung zu

lAsen hatte. Seit 1896, 1. Jaü, besteht nunmehr in Wien ein k. k.

Archiv ftlr yiederösterreich als staatliches Archiv für das ganse

Kronland. Stai7,er, gegenwärtig Archivar und Leiter des Statthalter< iarf hivs,

veriasste den Text des Werkes n. sw. a) die Beitrage aar Geschichte der
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iiied.-ll8texr. 8tattt»lierM (8. 1—125) b) die liiographieen der LaadeMheb
(127—404)» den Hanpttheil des Guuen, and die üebemeht der Bithe

der nied.-ösf. Landesstelle (405— 494), woran sich III Anhänge reihen,

u. zw. I. a) die Krei^^hauptleute der vior Viertel Niec^Ttislrrreichs (495
bis 497), b) die Stadthauptleute mit dem Titel und Charakter eines Statt-

haltereirathes (497— 5ül); II. a) die Oberbaurfithe der nied.-österr. Statt-

halterei (5ü2—503), b) die Bechnnngsdireotoren derselben (503— 504)
und c) die LaadeMobnliaspeetoren in N.«Oe. (504—507), und endlieh HL
»aageblidhe* Eäthe der n.<-<}. Laadesstelle (508). Ein sorgftltig durch-

gefiSirtes Begisier (509—537) mit Nechfcrfigen (538) maekt den Sehloas.

Bei der Zusammenstellung der Regimentsriithe, bezw. Regierun ^'<r:it he

leistete ein ehemals bei der Landesstelle i>ollist (ri^führtes .Stammbuch*
(v. 1529 an bis Mitte dos 18. Jahrh.) wesentliche Dienste; dasselbe befand

sich s. £. des 18. Jahrh. in der Bibliothek des Ben. St. Gtöttweih and
wurde vom gegenwärtigen Abte, Adalb. Dnngl, der Stnttiialteroi »zurüok-

gesehenkt«. Die zahlreiehen, aehOn »nagaftllnrton LtehtdraolcbUder worden
unter der Leitung des Vorstandes der k. k. Lehr- und Yersuchsanstalt für

PhotogrB]'hie und Reproductiuiisverfahren, Dr. J. M. Eder, hergestellt und
von dem k. und k. Hofphotographen J. Lüwy verviellUltigt.

D'm^ hier jc^ebotene, das Ganze einleitende »Geschichte der n.-ö.

Statthalterei ' bezeichnet der Herausgeber (VIII) als einen »kurzen, vor-

läutigen Abriss eines grösseren Werkes über die n.-ö. polit. Verwaltungs-

geschlcbte*, »dessen seinerzeitige Heransgabe geplant ist, um eine lAcke

besOgUeh dieses von der historiscben Fenohnng bisher noch weniger ge-

pflegten Gebietes auszufüllen. Diese zukünftige Publication, f&r welche

Dr. Starzer, das Qnellenmaterial bereits samtnelt, dürfte in r.weckent-

sprechfuder Weise mit jenen bisher schon von reichen Erfolgen begleiteten

Forschungen in Zusammenhang gebracht werden können, welche der Prä-

sident des Wiener Oberlandesgerichtes, Karl Graf Chorinsky, in (3e-

meinschaft mit einigen ibm unterstehenden Jnstisbeaniten Uber die Bni-

wieklnng der Ostenreiobiseben Jnstisverwaltang nnteraommen bat*.

Wir schreiten nun sor korsen Inbaltsanieige des Tielomfassenden

Werkes.

,Zur Geschichte der niederösterreichischen Statthalterei * nennt sich

der einleitende Theil (^^— I Jöh er ist mehr als eine blosse Skizze, denn
er cruflfnet uns den Einblick in dud Werden und Wachsen eines Organis-

mus, der nahezu 40 U Jahre hinter sich hat. Sturzer schickt eine Um-
scfaau ftber die Gegenstttoe landesf&rstliohen nnd standischen Webens voraus,

wie sich dieselben im Verlaufe der SehlnsshBlfto des 15. Jahrb. aosprBgen,

und hebt dann mit d< i- wichtigen Instraction Maximilians 1. vom 9. '^lHw-

150 1 und mit dem Organisation^^derrt >t(^ vom 21. April 1501 an, wo<luixii

das n.-ö. »Landregiment* seine Begründung und Herstellung erfuhr. Zum
Schlüsse der Begieruug Maximiiiaus 1. (1518) tritt es uns als »der kais.

Mqestst LandhofioMster, Marsoball, Eanxler, Statthalter und Bttthe in den
niederOsterr. Landen* mithin als polilasch-administntiTe OentralbebOrde

einer historischen, interessenTerwandten Ländergruppe vor Augen, was

es schon von Hause aus war und sein sollte. Für die weitere Entwick-

lung erscheint zunfichst die Instruction Erzherz. Ferdinands vom 8. Nov.

^ y i^ud by Google



Liteiatur. 666

1524 mass^'t'bcn«!, die hin 1545 ein VorbilJ bleibt. Ihr atcht, boreitü

1523 von ilarx Treytzsauenvein auagearbeitel, die (vollinhaltlich 31—38

abgedruckte) Kamdeiordiiang des n.*0. Regimentes mr Seite. Ton 1545

an bis 1625 begegnen wir den gleichen YerhSltniesen in dem Wirkungs-

kreise der Behttnle, nnd anch die Instruction vom 4. M»rz 1625 schliefst

»ich in ihren Wesen und ihrem Wortlaute an die Instructionen Ferdi-

nands 1. aufs engste nn, wenngleich 15G4 eine Theilunt^ der Länder

eintrat, die Gruppe , Innerüsterreich * sich entwickelt, und Ferdinand II.

unter »niederSttecrnchistdien Landen* nnnmebr da^ »Land ob und unter

der Enna* Teratebi Die Instruction Tom 15. Joni 1638 hielt im WesenU
liehen am früheren Gebshren fest, un l hVuih in Verbindung mit der vom
21. Mfirz 1724 bis zum epochemachenden Jahre 174'.» massgebend. Was
die Zahl der Regierungsräthe betrifft, so Fchwuukte sie von I.')27— l<)5<i,

dann erscheint sie auf 18 festgesetzt, i 705—174'.» gab e« IH ordentliche,

besoldete Buthe, je 6 aus dem Herren-, Bitter- und Gelehrtenstande. Die

Zahl der »überstiüigen« Büthe blieb sdiwankend. Ferdinand II. hatte

l.Jnli 1620 anoh einen »inoe-Statthalt«r« »rar Ueberhilfe der Oesohifte«

eingesetzt.

Seit 1749. dem Jahre der SchOplbng der obersten Justizstelle und
nnderseits der , Landes- Deputationen * zur Besorgung des »militare mixtum,

"Iis O(jntributionale und des Camerale* als zweiten Instanzen unter der

Autbicht der CcntraUtelle : des »Directorium in publicis et cameralibus*,

gestaltet sich (1760) die neue politisch-adnunisteative Landesbehörde
Oesterreichs n. d. E., die »BeprSsentatien und Kanuner« mit PiSsi-

denten, Viceprilses, Käthen und 6 »ordinari^ Secretftren für alle »agenda

publica et ivolitica*, und mit einor neuen Instruction v. 17:^:^ (ü* iclrzeilig

begegnen wir dem Auftra^'e an die ,n.-ö. Repiüsentation und Kammer*^,

für die in Oesterreich u. «i. E. zu bestellenden Kreishauptleute eine Amts-

nnd Gesohaflwndnnng su erlassen, 1759 wurde die Beprftsentation und
Kammer in n.-5. »Bagierung* verwandelt, welehe auch wieder die Justiz

zugewiesen » rhielt, hingegen mit dem Gommunale nichts zu thun hatte und
zugleich das Land o. d. E. versah, 17 TR zählte sie aus dem Herrenstande

21, aus dem ßitterstande 25 und aus .lern Stauile der Tielehrten 2:i Ito-

gierungsrflthe. Unter K. Josef II. wurde 17H2 das Oeriehtswesen ganz

abgetrennt, so dass fortan die »politische Landesregierung*, mit dem
ständischen yerordnetencolle|^um vereinigt, den »Lendmarschall* als Chef

erhielt

Ihr trat 17H3 die neusgeschaffime Lsndesregierung flbr Ober-Oester-

reich, mit dem Sitze in Lins, rar Seite.

Das Institut der KreisBmter erhielt eine ausgedehntere Wirksamkeit

1793—1803 war ein üebergangsstadium eingetreten, dem sich 1803
eine neue Regelung in den Befugnissen der Länderstellen unschloss, 1K19 bis

1S32 kam es zu wechselnden Molificationen dieser Befugnisse, ebenso 1S45.

Die dem J. 1848 folgende Aera gestaltet vnr al]»>ni die s. Statt halteroi*

zur zweiten Instanz in allen politisch-adniimstrativen Angelegenheiten,

welche dem Ressort des Ministeriums des Innern angehören. Der Statt-

halterei unfogeordnet sind 17 Beoirkshauptmaonschaften, und das Mittel-

glied bilden die KrMsbehörden. Der ^kungskreis des Statthalten er-
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scheint tlunh die k. Entschlieasung v. 14. Sept, 1852 gei'^felt; an das

neue Uebcrgungastadinm b. 1859 scbloss ddi 1868 die neue Festatellung

eeinee Wirkimgskrnsee.

Die Biographien der Lundeschefs in Nieder-Oesterreioh
(S. !'_»7- 404) heben 1. mit Wolftrnni,' Fli. v. Polheim und Wartenlmrg,

deiu lii-vorzu^ten GeHlhrten Maximilians I. an. Kr scliloss ald O.-Haupt-

iiiann des Regiments der n.-ö. Laude 1512, 11. Nov. seine Tage. Ihm
folgten: 2. 1513—1521 Georg T. Rottftl zq Tiielberg, 3. 1521—1523
Peter Bonomo, Biachof Ton Tatest »Groaekuisler and oberstes Haapt des

[Idfrathes der n.*0. Lende*, 1523— 1524, 4. Sigmund Fh. v. Dietrich-
stein, 5. 1524— 15 ?5 Leonhard Fh. von Harrach, G. 1520— 1527
Cyriak Fh. von Polhf im, 7. 152^— 1531 '^»«'org Fh. v. Pucheim,
S. 1532— 1536 Christoph von Kauber, Bischuf von Laibach 9. 1537
bis 1541 Trojan von Auersperg, 10. 1542— 1543 Hans Ungnad
Fh. von Sonnegg. il. 1644—1547 Christoph Fh. Biesing, 12. 1552
bis 1564 Gabriel Bitt Erentzert Deutschordeniritter, 13. 1565 bis

1572 Joachim Fh. zu Schönkirchen und Anger, 15. 1572— 15S7

als Verwalter und Vicestiitihalt'T Oswald Fh. v. Eiczing, 15. 1587 bis

1591 Seifried Fnih. v. Breuner, IG. 15".)2— IGOO Ruprecht Freih. v.

Stotzingen, 17. IGOO— 1601 Woll'gaug Fh. v. Holkirchen, 18. 1601

bis 1607 BmstFh. Hollart, 19. 1608—1621 Paul Siit Traatson,
Graf SU Falkenstein, 20. 1621—1626 Leonhard HelMed Grafv. Heggan,
21. 1626—1640 Seifried Christoph Fh. v. Brenner, 22. 1640—1642
Georg Teufol. Fh. zu Guntersdorf, 2:5. ]642 ~K,r,;^ .Tr>h;inn Frunz Graf

von Triiutsou, iM. jr;(;3— l r. S7 Kmirad Balth. (Jraf v. Star hcml>erg,
25. 1687— 1605 Job. Quiutin Reichsgraf von Jörger, 26. 1705- -171 1

Ferdinand Karl Graf voa Welz, 27. 1711— 1742 Sigmund Friedrich

Beichsgraf von EheTenhflller, 28. 1742—1746 Leopold J. Y. Graf

von Windisohgrfls, 29. 17 46—1749 Joh. Ferd. Gxaf yon Knfstein,
30. 1749—1750 Adam Philipp Graf Losy, 31. 1750— 1753 Philipp

Josef Graf Or.^ini von Rosenherg, 32. 17."3— 175H Heinrich Wilhelm

Fh. V. Haugwii/, 33. 1
7.")0— 177n Franz Fenl. Grat von Schrat-

tenbach, 34. 1770— 1779 Christian Aug. Graf v. Seilern, 35. 1780
bis 1782 Jos. Joh. Graf Ton Herberstein, 36. 1782—1790 Joh. Anton

Graf y. Pergen, 37. 1790—1795 Wensel Graf Sauer, TS. 1795— 1797

als Begi^rangsprSsident und IS(I')— 1S24 als Statthalter Franz Josef Graf

von Saarau, 39. 1 797— 1 S0 2 Johann Reichsth. von Wöber, 40. 1802
bi^ 1S(»4 Josef Thaddens Vogt. Fh. von Sumerau, 41. 1804— 1S»>5

Josef Karl Graf von Dietrich.steiu, 1805— 1807 als Leiter, 42. 1816
als BegierungsprSsident Ignaz Graf Ghorinsky, 43. 1807—1809 Ferdi-

nand Graf von Bissingen, 44. 1817—1828 Augustin Fh. Beieh-
mann von Hochkirchen, 45. 182S— 1829 Alois Graf von Ugarte,
46. 1820— 183(1 Franz Graf von Klebelsberg, 47. 1830— is {s .Tohann

Adam Talatzko Fh. v. Gostieticz , 48. 1848 Anton Raimund Gral von

Jjaraberg, 49. 1849 als Regierung.spriisident. 1862— 1868 Gustav Ignaz

Graf Cborinsky, 50. 1849—1858 aU Statthalter Dr. Josef Wilh. Fh.

Eminger, 51. 1860—1862 Anton Fh. Halbhnber Ton Feetwill,

.-.2. 1S68— 1872 Phil. Fh. Weber you Ebenhof, 53. 1872—1880
Dr. Sigm. Fh. Conrad von Bjbesfeld, 54. 1880—1889 Ludwig Fh.
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Pos.siiiger von Clioboiski, and dun ScUluüä biitlut 55. Erich Grut vun

KielmannsAgg.
Von dieBon 55 PenttnUchkeiten, welche einen Zeitnmm von naheBn

4flo Jnhren ausfüllen, gehörten die Meisten dem Adel, zwei (3. H.) dem
geistlichen und (von Hause) aus Fünf (50. 51. 52 53. 54.) dem Bürgcrstand«

uu. Das Ilalbhundert der andern vertiitt den erblilndischen Adel des

Ei-zh. Oesterreichs u. u. o. E. (l, fi, 7, 11, 12, 13, 14, 17, IS, 20,

22, 24, 25, 2i>, 34) Steiermarks (2, 5, 15, 21, 28, 35, 37, 38),

Karstens (4, 10, 27, 31, 4l), Krains (<j), Tirols (19, 23), Vorder^
Oeeterreiehs (l6, 40, 43), Böhmens (30, 47), Hfthrens (42, 4'))

und 8(hlesien.s (32). Bei Andern, wie bei Pergen (36), Woher (39),

Hochkirchen (44), Ugarte (4")). Sioizingen Lambert' f4s) erscbdnt

eine Zuweiaung nach verwandten aber andern Gesichtspunkten geboten.

F. V. Krunos.

Gustav Tnrba, Yerbaftang and Gefangennahme des

Landgrafen Philipp von Hessen 1547—1550. Wien Gerold

1896. 8*>. 126 S. Hit urknndlichen Beikgen.

Die Geschichte der Gefangennahme Philipp-i von Ile^äon ist vielfach

tmdeniiOe xn Ungunsten Kaiser Karls Y. dargestellt worden. Dem ent-

gegen tritt Turba in der vorlisgenden, umsichtig gearbeiteten Abhandlung

für die Berechtigung de^ Vorgehens des KaiseTS ein. Der Verf., dessen

Zurückhalten mit sabj'utiven ürtheilcn gegen andere dieser Sache gewid-

mete Arbeiten angenehm absticht, setzt mit einer etwas breiten Darstellung

der Vorverhandlungen zwischen den Kurfürsten Moriz von Sachsen und

Joadhim von Bnndenbuig mit der kaiserlichen Partei ein und gelangt.

a 29 ff. zur Besprechung und Sdulderang der Auiptverliandlnngen m
Halle vom 2-—4. Juni 1547, an welchen die Kurrürsten, Granvellc und
,bi3weilen' Dr. Seid Iheinahmen. Das Resultat derselben war ein Vertrag,

dem ein von den Kurfürsten vorgelegter Entwurf (s. 34, 35) zugrun-le

lag und den der Kaiser am 11. Juni genehmigte. Vun den eigentlichen

Capitolationsbedingungen abgesehen sicherte er den Landgrafen vor ,leib«

strafiP* und »ewiger gefencknuss* (s. 40—12). Die Kurfürsten aber

versprachen demselben ohne Wissen des Kaisers in wenig gerechtfertigter

Vertrauensseligkeit Freiheit von jedem Gefiingnis und dies mit

Bürgschaft ihrer eigenen Personen AO,); dt-r Kaiser, den dieses Ver-

sprchen nicht binden konnte, lies> je loch di-n Tiundgrafen am 1 7. Juni

154 7 nach ertolgter Abbitte gefangen setzen, indem er von seinem Ver-

tragsrechte Gebranoli machte ; hieran vermochten alle Einsprachen nichts ta

ändern und 1550 bestimmte der Kaiser die seitliche Dauer der Haft dos

Gefangenen anf zehn, dann fünfzehn Jahre, ein Beschluss, der swei Jahre

SpHier dun h 'lif Macht der Tliat>athen allerdings liinfällig wurde. Bis

bisher — dem Jahr 1552 — wäre m. E. die Abhandlung auch besser ge-

führt worden anstatt mit 1550 abzubrechen.

Nicht also an einem Yertrags- oder Wortbniche des Kaisers, sondern

sunichst an dem Leichtsinn der vermittelnden Kurf&isten leg es, wenn
die Sache eine für Philipp so sehlinmie Wendung nahm. Das ist das
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uDunfechtbare Ergelniis der vorliegunden Arlwit. Wo Turba alitr — ult-

achoa dm Ton einer ,Bettttng8*8ehrift sorgüiltig yermeldend — die kaiser-

liche Politik aoch von dem »Yonnurfe* berechnender Abeiehtlichkeit frei-

sprechen will, können seine Ausführungen nicht überzeugen. Mag schon
— WMs gU'ichwolil nahe liegt — in der Abfassung des Vertrages vom
4. Juni, namoutUrh <les Artikels 21 (h. 42) nichts gefunden werden, was
die Hoffnung auf sofortige Freilassung des Lanilgraft-n nach seiner Abbitt«

bestärken hätte können oder mindestens eine derartige Wirkung nicht

beabeichiigt worden sein, so ist doch Karl Y. gewiss nicht der Mann ge-

wesen, der bei den vielen Ditten and gewundenen Reden der Knrfärsten,

den Landgrafen nicht über die Oapitnlation an beschweren, darüber im
Unklaren treblieben wäre, dass «liese mehr von ihm er>v:irtet»'n, als wozu
ihn der starre Wortlaut verband: nn l w. nn er es war, warum theilte er

den Kurfürsten nicht loyal mit, dass er den Landgrafen einige Zeit ge-

fangen halten wolle? Doch wohl nnr, weil er dann ftbrohten mtuste, den
Landgrafen ans der Hand tu bekommen; man lese doch den Brief, den
er zwei Tage vor Philipps Gefangennahme an König Ferdinand L schrieb

(gedr. bei Issleib, Die Gefangenahme des Landgrafen Philipp von Hessen.

N. Archiv f. siiclHlHche Geschichte XI. 228 A. 88); so schreilit nur ein

Mann, der unbekümmert um alles andere eine gün-liire Situation klug

ausnützen will. Dass endlich die Versölmung mit Herzug Ernst von Brann-

Bchweig und die ehrenvolle Einladong des gefangenen Knrfftrsten Johann

Friedrich bei Herzog Alba gerade in den Tagen erfolgte, als der Land-

graf Abbiff«' zu leisten heranzog, f^ibt zu denken; ganz richtig bemerkt

m. E. Ib.sk'ib (a. a. 0. S. 22s), dads hicvon nicht bloss die Kurfürsten

sondern auch Philipp erfahren und so über den Veilauf der Dinge be-

ruhigt werden ntussten, (dagegen Turba s. 63) und ür. Seid selbst hat

später einmal bei der Tidel des Herzogs von Bayern erzlblt, dass hei

diesem Bankette die Bedenken der KnrfttrstMi hinweggesp&it worden seien

(Stampf, Bayers polit. Geschichte 28G A.). Und b ra berechnenden Kaiser

sollte eine derartige Erwafrun«; fem gelegen haben?

Wie schiesslich der endliehe Beschluss des Kaisers, den Landgrafen

bis l.j(>5 gejangen zu halten (s. 114 fl.) dem nicht bloss den Kurfürsten

(s. 77), sondern auch der Landgrftfin (Issleib, Die Gefangenschaft niilip[>s

von Hessen. N. Areh. f. sichs. Oesch. XIY, 225) gegebenen Yersprechen

gnftdiger Behandlang denn doch einigermassen widerspiach, bat Tnrba
hervorzuheben unterlassen.

nie trewissenhafte Genauigkeit des Verf. in der Ik-nützung seiner

Quellen sei ausdrücklich hervorgehoben. Mühsamen Untersuchungen über

scheinbar unwichtige, für die Beurtheilung der Sachlage aber bedeutsame

Fragen — so Aber die Sprachkenntnisse Granvelles und des Kaisers —
hat sich der Verf. mit Fleiss und Scharfsinn unterzogen. Terdienstlich

sin.l zahlreiche Textcorretturen namentlich der bei Lenz ,Correspondenz

Carls V,' gebrachten Actrnsliicke. Sie sind ein neuerlicher Beweis dafür

wie schlimm es mit dieser wichtigen Quellenpublication bestellt ist und

wie notliweudig der allt&Uigen Fortsetzung derselben eine ßevisiou des

bereits gedmckten Hateriales vorsnnigehen hfitte.

Wien. H. Kretsobmayr.
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Die historiüchen Programme der österreichischen

Mittelschalen für 1896.

Von den wichtigeren Programmarbeiten der öst«rr. Mittelschulen und

verwandten Lehrsiiataltai beraben folgende snf ungedmektsm Materisle:

• Das Archiv der Stadt 8t. Pölten von Augast Herrmann (Gym-
nasium in St. Pölten). Drackt ürkauden der Passsaer Bischöfe Albrechts II.

(Zunltordnung für die Böcker von St. Pölten 1337, Verleihung eines

Stacltrochtes an St. Pölten 133^ S»']»t und Albrechts III. (Hest^ltigung

der Besitzrechte des Augustinerconvents in St. Pölten 1365) und eine

private Besitztauschurkunde von 1367 ab (Fortsetzung folgt). — Laud-
stein vom Jahre 1433 bis anf die Gegenwart (Schlass) von

Jakob Stlppel (OymmMium in Eger). Beginnt mit dem Uebergang der

Herrschaft und Feste L. an Wolfgang von Kraig ( 14.33) und mit einer

übersichtlichen Schildemng der bewegten Zeiten bis 1.577. Im .luhre

\r>l\i kam die Burg I,andstein durch Kauf an Stephan v. Rizing, wech-

selt« dann mehrmul» den Besitzer, wurde 1018 von den Kaiserlichen be-

lagert und 1620 confisciert, 1623 kam sie an die Freiherren v. Hohr,

1639 an Jakob Kbnen v. Belasy, 1668 tn den Statthalter Grafen Chemtn,

IGSö an die Ht rberstein und schliesslich 1854 an die Freiherren V. Stera-

bach. Stippel benüt/te einzelnes üngedruckte nus dem Honcamnierarchiv,

aus den Archiven von Wittingau und ^Neuhaus und bringt im Anhange

Nachträge zu seinen beiden früheren Theilen der Arbeit und genealogische

Excurse. — Des Bitters Hans von Hirnheim Beisetagebuch aus
dem Jahre 1569 von F. Khnll (H. Gymnssiom in Graa), Abdruck des in

Glessen beOndlichen Beiseberichts dieses fränkischen Ritters (der 1569 von

Hochholting aas über Augsburg, Lindau, Feldkirch und Chur nach Italien

und nach Palästina zog), ohne jede Bemerkung: der Schluss des (hier nur

bis 31. Aug. 1 ')(»'.) leichonden) Tageliuches samnit Anhang folgt niiohstens

anderwärts. — Historia urbis Pilsnae Joannis Tanner manu
scriptae. Gap. XXXIY—XIXVHL (Portsetzong des Programms 1890»

deutsches Gyomasiam in Pilsen). — Die Wiedertftnfer in Michel»*
bnrg im Pnsterthale und deren Urgichten von Hart mann
Am mann (Gymnasium der Augustiner in Brixen a. E.). ein wichtiger und
intf'ifssanter Beitrag zur Greschichte des Anabaptismus in Tirol auf Grund

von zwei bislang unbekanuten Fascikcln über wiedertäuferische Urgichten

im Hoftrchive zu Brixen 1533, 1534 und einiger anderer Acten in der

dortigen Begistrator. Schon Ende 1527 kamen Wiedeiiftafer in die Ge-

gend von Michelsburg bei St. Lorenzen, 1.529 worden hier gefangene

Anabaptisten in Brixen hingerichtet, andere eingesperrt, bis ihnen »dsus

ungezifer hat mit gewalt uberiinmeii und 'jant/ loecher im leib vor/eH*;

die Freilassung verzögerte sah, da sowolü Bnxeu als die (weitliehe) Ive-

gierong in Innsbruck aus den Gefangenen Vortheile ziehen wollten und

sich deshalb nm die Oompeioaz stritten. Im Texte sind mehrere inhaltlich

wichtige Urgichten (Bekenntnisse) von Täufern mitgetheilt. — Beitrttge
e tt r G e s 0 h i c h t e Tirols. II. Die Autobiographie des Freiherm Jakob

v. Boimont zu l'riii-^liertr (ir)27— ir. sO von Max Stra^'anz (Gymnasium

zu Uall i. T.). Druckt nutii zwei Abscbiillen die im Schlossarehiv zu

Trostburg liegende Selbstbiographie des bekannten tiroli.schen Aileligen

^ i^ .o i.y Google



670 latemtar.

ab, vermehrt durch Verniogousiiuf/.eichnungen aus dem Archive zu Ober-

pairsber-^f bei Bozen, l'eriH'i- durch Iiisher ungeilrucktes Actenmaterial aus

der Ludunierschen Sammlung, mit sehr wertvollen Stammtafeln der

Familien Boimont (aasgestorbeo 1851» respective in minnlielier Iiinie be-

reits ]79l)t Botech, BreisRch, Clee» GeratI, Heyerling n Winkel, Khaen>
Aner und Khnen-Bulu-y, Madrutz, Niederthor, R^mer zu Marötsch, Trapp

und Thun, Der Abdruck dieser besonders culturhistorisch wichtigen Auto-

biographie wird durch reiche Anmerkungen unterstützt, in denen mancher

Irrthum berichtigt wird. z. B. das Todesjahr der Königin Margareta in

Hall (12. Mäi-z 15G7), des Haas Jakob v. Khuen-Bala^ij (1C07, nicht

1612 wie aueb noch Stippel im vorerwihnten Programm 8. 14 äugt). —
Eine ealsburgiscbe Visitationsreise in Steiermark and
Kärnten im Jahre 1657 von F. M. Mayer (Landearealschulc in Graz)

nach »len bisher ungedrackton Belichten der salzburgischen llofsecretäre

(t. Buchhoiz und J. K. Stadlmaier im Landesarchive zu 'Jraz über ihre

CommisäiüUäreise in die erzbischüfliehen Besitzungen in Steiermark und
Kftmten im Frfllyahre 1657, ein wertvoller Beitrag xnr Oesobiebte das

wirtBcbalUicben Lebens jener Bchlimmen Zeit niieb dem grossen Kriege.

— Steiermark während des österreichischen Erbfo 1 ek ri e-

ges von A. Gubo (I. Gymnasium in Graz) auf Grund ungedruckter Acten

im steierischen Lundesurchive zu Graz. Nach einer klaren Darstellung der

Kriegöursatlien wird ül)er den Pestcordon in Steiermark 1740—42, über

Militärdurcluüge, Einquartierungen und deshalb entstandene Bauemunruben
berichtet, von 8. 8 ab über die Wirren im Lande wBhrend des Erbfolge-

krieges, über die Anstalten zur Yertheidigung des Landes gegen den

Kurfürsten von Bayern in Nordsteiermark (durch Miliz und den FML.
Freih. v. Moltke). Die j, Mappa von denen erbauten grHnitz]>osfeii etc.*

(zwischen Mariazell und dem Seramering) i.-^t als Nachbildung tles Originals

im steierischen LandesaicLive beigefügt, ilas k. Keacript Wien, 6. Nov.

1740, anszügliuh mitgetbeüt (Fortsetxong folgt). — Oesterreich im
Jahre 1794. Der Verlust Belgiens, von P. Prybila (Staatsreal-

schule im Bez. Wiens). Im Anschlüsse an seine TOijährige Arbeit

stellt drt V. ifnsser kurz die dipluniatischen Verhandlungen dar, die dem
;i. Fei izugü ( 1 7iJ4) vorangiengen, da Oesteireich als Aequivalent lür die pol-

nischen Erwerbungen l^reussens und Kussiands eine entsprechende £ut-

Bchikligung durch fransOsische Gebiete anaAvebte. Im Kampfe stand das

erschöpfte Oesterreieh den von Bobespierre nnd Lasams Ouxiot gelenkten

Fransosen selbst in der Organisation der Heere bedeutend nach, doch

setzte es mit Eifer (v. Sybels Ansicht entgegen) alle seine Kräfte zum

Schutze der Niederlande ein. Im ganzen rückten ]7*.>4 :n 2.000 M. ins

Feld (S. is), wozu noch die preussischen Hilfstrui)pen kamen, wilhrend

die Franzosen fast TOU.UOO Manu aufstellten, die besser vurpticgl waren

als ihre Gegner. Es fehlte auch im Gbmmando; Eixhenog Karl klirte

den Kaiser über die Verhftltnisse in der Armee auf und durchschaute bereits

den Kriegsplan Carnots. Der Krieg wurde in Italien (durch Bonaparte)

erüflnet und in den Niederlanden durch die Schlacht bei Fleurus (2<i. Juni

1794) entschieden. P. lienütztx.* zu seiner Abhandlung auch ungedruekte

Acten im Kriegaarchive und im Staatsarchive zu Wien. — Die franzu-

siseh-spanische Allians in den Jahren 1796— 1807 von JuL
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Mayer (Handelsacademie in Linz a. D., I. 1895, IL 1896). Hier&ber

wird in den Mittheilungea noch besonders >>enchiet werlcu. — Die
französische Invsision in Kärnten i. J. 1809 nach »leu Invaaions-

acten von J. Ilamiiergev (Staatärealschult! iu Klagenfurt) behandelt

die hiigc Kärntens während der Anwesenheit licr Feinde (HL Fortsetzung

des Programmea von 1894* 44 8.) Ton der Sohlaeht bei Äsftm und dein

Zöge Vhodonalds Über Laibach, Marburg and Qras, und Mannonta Über

Kllmien (bei Völkermarkt Uebei^;ang über die Drau!) und Obersteier

iia»li Wien bis in den Sommer hinein, berichtet ül)er die Verbin-

ilung Kärntens mit Tirol und die Thätigkeit Türks nach dessen Tagebuche,

nach den Invaäionaucten und andern ungedruckten Urkunden. Im Anbange

wird eine Volhnacbt an J. B. Türk (Tiroler) zur Organisierung des Land-

sturms in Kfimten (Lienz, 19. Juli 1809, unteneichnet: GM. y. Schmidt

und Ä. Ilofer, » Obercommandant von Pseyr*) und ein Aufruf Türks zur

Bildung des Landsturms in Köniteu (Gmünd, 24. Juli 1809, mit einem

Zusätze aus Spittal a. D.) abgedruckt. — Der tirolischo Freiheits-
krieg 1809. Neue nt iträge zur Geschichte der letzten Kämpi'e von

S. M. Prem (Staatsreulschule in Murburg a. D.). Gibt nach einer all-

gemeinen Uebersicht auf Grund der bisher ungedmokten (nur bei Hor-

mayr, das Land Tirol und der Tiroler Krieg von 1809, 2. Aufl. Lnpag
1845 an einigoi Stellen 2, 525—526 benützten, aber nicht genannten)

Aufzeichnungen des Schützcnofficiers Job. Thurnwalder jun. aus Passeier

und einzelner Stücke im Ferdinandeum zu Innsbruck eine mit Anmer-

kungen begleitete Darstellung der letzten Kämpte der Tiroler im Sak-

bur^pschen, im Lonthale und in Fssseier (Sept-NoT. 1809) und druckt

xum erstenmale ein Schxeiben Hasinngers an Siranb, MittcffsiU 14. Sepi

1809, und vollständig das bisher nur thdlweise bekannte Sdireiben Hofers

an Gufler, Steinach 22. Oct. 1809, ab.

Abhan'llungen zur Geschieht*' un l Cultur des Alterthums anf Ornnd

(le.^ Geilrnckten: Aus den Ergebnissen der orientalischen e-

schichtsforschung. Die Assyrer, von Georg Bauch (Handels-

schule in Brünn). Der Torliegende 1. Theil enthält die Einleitung und eine

politische Geschichte der Assyrer nach den Etgebnissen d«r neuem For-

schung, dazu eine wertvolle Karte des assyrischen Reiches nach Hommel,
Delit/.s( !i, Kd. Meyer n. a., von 11. entworfen, und im Anhange , Königslisten

«

( Fori Setzung folj^t). — Das delisch c Problem von A. Sturm (Gym-
nu:iium in Seitenstetten). — Studien zu den griechischen Grab-
schriften von Boland Herkenrath (Privatgymnasinm der Jesuiten

in Feldkirch), behandeln a) den Tod im Lichte der griechisohen Grab*

Inschriften, b) die Todtenbestattung bei den Qriechen. — Die Sage von
Orest in der tragischen Dichtung von CamilK» TT u cm er

I Staatsgymna.sium in Linz). — U e b e r die g r u u <1 v c r s e h i e d e n e

dramat Verwertung des Iphigenies toi fes durch Euripides
und Goethe von 6. Tauber (d. Gymnasiun; in der Neusiarlt, Graben,

Prag). Dieser 1. Theil der Arbmt (24 8.) ist in sageugeschichtlicher

Hinsicht vom einigem Werte. — M} kenisch-homerische An-
schauungsmittel für den Gy m nas i a 1 - U n terr i c b t von A. En-
gelbrecht (Gyranasiutn d»>r theresiunischen Aeademie in Wien). Kine
Stuilienreise nach Italien und Griechenland von A. Kur-
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nitser (Oommunal-CTymnasium im 2. Gez. Wiens). — Reiseerinne-
rungen aus Italien und Griechenland von W. Eymer (d.

Gymnasium in Rudweis). — 'RXXTjViv.dt von G. Mair (Gymimsium in

Villuch) handelt auf Grund eigener Auachauung a) über das Itiuerarsta-

diam der Ghriecken, b) über die erbrumte Bmg auf ffianrUk und
die Laomedoneage. — Quintne Enning von W. Hanns (Oyrnsaeinm
in Kl:it(au). — Zur Scliulle et ü re der Annalen des TacitnS foa
A. SiroVil (d. Staatsgymnasiuni in Prag-Kleinseite\ — Bemerkungen
zum archäologischen Anschauungsunterrichte mit beson-
derer Beziehung auf die Virgillectüre von J. Kukutsch (Gym-
nasium der theresianiscben Academie in Wien), 24 S. — Variae quae-
stiones de H T. Ciceronia oratione, quae pro Mareello in>

scribitnr von 6. Girardi (it, Gymnasinm in Sovereto). — Rnnd-
schau über das letztverflossene Quinquennium der antiken
Numismatik (l89()— 94) von J. W. Kubitschek (Staatsgynmasium

im s. Bez. Wiens). Fortsetzung und Schluss, 02 S. — Die physikali-
schen Kenntnisse der Alten von Job. Fegerl (Gymnasium in

UBlir.-Nenstadt) aus den wichtigsten Stellen der clMsischen Autoren ge-

schöpft. — De carmine panegyrico Psendo-Tiballiano aeripsit

Stephanus Ebrengrnber (7. Fortsetzung, Gymnasium in Kröns-
münster). — Antike und christliche Wc 1 tan schauung — eine

Parallele von A. Kirschnek (Unlergymnasium m Aussig).

Mittelalter und neuere Zeit, Culturgeschichte im weitern Sinn : ü n-

tersucbnngen sur Jugendgeschichte Heinrichs IV. von
Deutschland von Joh. Mfillner (8taatsreal8chule in Gras) 30 8. —
üeber den Streit des Ost e i reichisehen Herzogs Fr iedrich IL
von C. Kozak (Staatsgymnasium in Czernowitz). Nach dem Tode Leopolds

des Glorreichen zu S. Gemiano (2S. Juli 123o) folgte Friedrich II. der

Streitbuie als Herzog, der im (Jegensatze zu seinem Vater eine antikaiser-

liche Politik verfolgte, die ihren vornehmsten Grund in den persönlichen

SigensdmilMi des ehrgeizigen Heraogs und des energischen Kaisers Fried-

rich n. hatte, dar sich jedoch in Deutschland nur auf die landeefürst-

liohen Gewalten stützte und die Rechte des Reiches preisgab. Daher wollt«

sich auch Herzog Friedrich möglichst unabhängig machen und fand daW
zunächst eine Stütze an dem Sohne des Kaisers, dem Könige Heinnrh VII

.

seinem Schwager. Die auf umsichtiger Benützung der gedruckten (Quollen

beruhende Darstellung schliesst mit einer Charakteristik des Heraogs

Friedrich H., nimmt aber niigends auf die neuesten Darstellungen von
Huber und 0. Juritsch Bezng. — Apologi centum Bartholomaei
Seulac. equitis aurati et -ecn tani florentini ex codicibus edidit C. MueU-
ner (Gymnasium im 17. Bez. Wiens). — Bert hold von Regens-
burg und das bürgerliche Leben seiner Zeit Jahrh.j von

Joh. Paul (Privatrealschule Rainer in Wien). —' Beiträge zur Ge-
schichte der Cultur Oesterreichs am Bude des 13. Jahr-
hunderts nach »Seifried llelbling* von Joh. Starey (DL Theil,

Gymnasium in Knaden). — Flavio Bion<los Verhilltnis zu Papst
Kugen IV. von August Mari.i Kemetter (Gymna-^ium im »>. Bez.

Wiens). Sucht auf Grund «1er getlruckteu älteren Literatur, des Ck>d.

F 4>6 der k. üß'. Bibliothek zu Dresden und der neueren Darfitellungim
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von G. Voigt nnd L. Pastor das Verhältnis des Humunisten FI. Biondo

(geh. 1:JSH in Forli) zu Eugen IV. als ein bloss persönlich freundscbaft-

liches darzustrlltn ün-1 iiuch/.uwriscn, das« Eugen IV. aul die >üecadcn*

seines Secretär» (^Biundu) keinen literarischen Eintlusä genommen, dasa

dieser x^poUikaiuMh geannte Haim «nn Geaoliiclitewerk auch gar nicht

snm Fraise des Papstes verfiisst habe. — Die Fortsetzung der Ge-
scliirlite Friedrichs III. von Johannes Hindor] adi von Baa-
schenberg. Eine kritische Stmlie zur r{<?scbichte Friedrichs III. von

Eduard Hawelka (liealschule in Sternberg- Mäliren), unterzieht die

Fortsetzung der Geschichte Friedrichs III. einer eingehenden Würdigung
(Fortsetzung folgt). — Don Carlos uella storia e nel dramma
di F. Schiller von C. Oratser (it. Ctommnnalrealschole in Triest).— Die wirtschaftlichen und politischen Tendenzen des
Narrenschiffes und einiger anderer Dichtungen des Seb.
Rrnnt von L. Singer (I. d. Staaisrealschule in Prag). — Das
deutsche Epos des 17. Jab r Ii u n d e r t s von E. Stern (II. Theil,

d. Oberrealschule in liudweis).— Drainuliache Sto f f e von 11 Theater-
StUchen aus der Zeit des Jesuitengy mnasiums in Krems
1616— 1773 Ton A. Baran (Oymnamum in Krems), 40 8. — Tie et
Oeuvres poPtiques de Machiavel von .T. Boscarolli (Oberreal-

schule i n 1 nn.sbruck). — Madame de S e v i g n e ( 1 0 2 6— 1 ß

9

(\). Zu
ihrem L'oojäljr. Todestage (iH. April 1896) von A. Reiniger (Lundcs-

re^lschule in Brünn). — P. Simon Ketteubachers nationale Auf-
fassung im Gegensatze zur franzosenfrenndlichen Richtung
seiner Zeit von Tassilo Lehner (Gymnanum in Kremsmflnster). —
Die Familiennamen von Leitmeritz. II. Theil: die deutschen Fa-

miliennamen der neuern Zeit von J. Blumer (Stuutsrealschule in Leit-

meritz), hnndelt in dem 1. und 'J. Abschnitte von den Fainiliennanien,

die auf altdeutsche und biblisch-chri:--iliche Personennamen zurückgehen.

— Leipaer Familiennamen von A. Tragi (Gymnasium in ßohmisch-

Leipa), 30 8. — Meteorologische Nachrichten aus den Ar-
chiven der Stadt Leitmeritz. Gesammelt von W. Katzerowsky
(Gymnasium in Leitmeritz), Fortsetzung, vergL Mitthsil. 17i 087. —
Nobiliare Trentino von D. Beioh (Staatsgymnasium in Trient) nach

alten Adel.sver/eichnissen.

Biographi;»ches und Verschiedenes: Z. Werner und die Familien
Orocholski und Choloniewski von A. Zipper (IL Staatsgymna-

sinm in Lembwg) mit nngedmckten Briefen Werners ans dem Ossolins-

kischen Nationalinatitut. — Franz Eberhöfor von Mmtell, ge-

nannt der Lai' iiit r. Ein L«bcns- nnd Culturbild aus den Tirolerbergen

von Adelgütt Schutz («Jymnasium in Meian), äf, S. mit Porträt Eben-

höfers und Abdruck seiner lat. Ansprache an den Papst. Das Leben

dieses httuerUchen Autodidakten (geb. isui im Martellthale, gest. 1882)
wird haupfsftohlich auf Grund einer Selbstbiographie desselben dargestellt.

— P. Fl avian Orgler von Adiut Troger (Gymnasium zu Hall in

liiol), ein warmer biographischer Kachruf für den verdienten Schulmann
und Archäologen (lH25— IS'.tf;) mit des:*en Porträt und einem ]>net. Ge-

denk von J. A. Heyl. — Filippo Sassetti geograf«) von G. Co «tan-
tin i (ital. Communalgymna>tium in Triest, 36 S.). — Die geschicht-
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liehen Handschriften der Melker Bibliothek von Odilo
Holzer (Stiftsgymnasiura in Melk), 54 S. — Die I glauer Gymnu-
sialbibliothek von J. Branhofer (Gymnasium in Iglau), eine histor.

SkiB« nnd Katalog der alten Jesaiteabibliotbdc. — Die Bibliothek
der n.-ö. Landesunterrealschule in Waidhofen a. d. Tbbs T01&

F. Bul'f (Realschule in Waidhofen a. Y., Schluss). — Materiali per
nna b i b 1 i o g v n f i h Boveretana. Kote del prof. G. de Cobelli (it.

Ötaatsrealschule in Kovereto).

Schulgeschichte: Geächicbte der Gumpundorfer Cummuual-
BeaUebule (1864— 1896» nanmelir StaatBrealflcfaiile) von Jos. Iteix*

ner (ObenealMdiide im 6. Bes. Wiens). — Bin Bftckbliek auf die
ersten 25 Jahre (1871—-1896) des k, k. Maximilians-Gymna-
sinms von .1. Loos (Staatsgymnasium im 9. Bez. Wiens) mit Tabellen.

— Zur Geschichte des 25jBbriL'en Bestandes der Anstalt
von D. Isopescul (Lehrerbildungsuustult in CzemowitK). — Zur Ge-

sehichte der beiden Anstalten von K. Janker (Ldirer- und
Lebrerinnenbildongsanstalt in Oras). — Gesehiohtsabriss der An-
stalt von G. Knobloch (Staat srealschule in Marburg a. D.), eine sorg-

fiiltigo, mit Tabellen unterstützte Geschichte der Marburger Oberrealschul»'

in den ersten 25 Jahren ihres Bestandes. — Zur Geschithte des
Laibacher Gymnasiums von J. M. Kliniesch (^(ijinua^ium iu Lai-

bach). Die Darstellung auf Grund der Acten des Gymuasialurchives be-

ginnt mit 1792 und reicht bis 1808, 31 8, — Geschichte des Gym-
nssiams in Erumau von J. OerstendOrfer (d. Oymnastnm in

Kruinaul — Bückblick auf das erste Vicrteljahrhnndert der
Lundes-Oberrealschule in Znaim. Zur Erinnerung an den

2r»j!ihrigen Bestand der Anstalt von F. Skalla (Landesrealschiile in

Znaim), 46 S. — Chrouulogisch-statistischer Eiickblick aul

die ersten 25 Jahre dejs k. k. Staatsgymnasinms in Wei-
denau von P. A. Weese (Gymnasinm in Wndenan). — Die Fest-
feier am 13. Jnli 1895 anlässlish des 25jährigeu Bestandes
des k, k. Si autsgy mnasiums in Mies von G. Juri t sc h (Gymna-

sium in Mies). — Festfeier des DOOjahrigen Jubiläums der
Stadt Krems durch ehemalige Kremser Studenten am
13. Juli 1895 von A. Baran (Gymnasium in Krems).

Ans geographischen Wissenszweigen und ihrer Methodik: Der nord-
östliche Theil von Nie deröst erreich. Eine Monographie II.

(Schluss) von 0. Treixler (d. Oberreolschule in Brünn). — Die Orts-

namen d«'r Zniiimev H ez i r k s h a u p t ni a n n sc h a f t (Schluss). Ein

toponymisi^htr Vcrsiuli von Jul. Wi.^nur ^^Gymnasium in Znaim). —
Das Pruththal iu Galizien und in der Bukowina von L. A.

Simiginowies (Lehrerbildungsanstalt in Cteemowita). — Yorstadien
zur geographischen Monographie der Jnlisohen Alpen I.

von L. Kott (Staatsrealschule in Göiz), 34 S. — Der Bacher und
Possruck, eine geographische Skiz/f von K. Ludwig (d. Ol^rreal cimli-

in <Hn)üt/.\ P i Klntheilung ilei- Alpen und die Schule von

J. Bas 8 (^btaatsrealschuh im 15. Bez. Wiens). — Die Bevölkerungs-
bewegung in Vorarlberg seit ]K37 nnd der Stand der Be-

völkerung im Jahre 1890* Bine topogrophisch-statistiscbei Sfcndie mit
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V'Mgleicbuiigen II. von F. Lcitziut^er (Siaiitsrealscbule in Bozen), be-

spricht die »Bewegungsveibültuibsc min ihre volkswirtschaftliche Begrün-

dung. Die reubtlich anwesende Bevölkerung Vorarlbergs betrug 1S90

lu 2.360 Personen, die Ztgauhme der mhtUohen Bevölkerung seit 1837

»38S7 Personen (3*9%). — Das geographische Belief von Julia
Pulitzer (Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt in Lins a. D.). ~
Der vergleichen 'le geographische Unterricht von R. Bar-
telmus (Staut srealschule in Troppau, auch gesondert erschienen Troppau

1896, Sflbstverhig), enthält lehrreiche vergleichende Tabellen über <li«i

österr.-uugur. Monarchie, über Küsteneutwicklung und geographische Ana-

logien (Homologien). — Die Hydrographie des NIL h Theil: Der
Flnsslauf, von A. Beek er (5ffl Untergyamasitmi im 8. Bes. Wiens), SG 8.

— Bemerkungen und Vorschläge aum Unterrichte in der
Krdkundt: von J. Miklau (I. d, Staatsgyinnasium in Brünn). — Be-
merkungen zu dem Unterrichte in Oeograi)hie am l'nter-

gymuasium von K Bürgermeister (Gymnasium in Gaya, Miihren).

— Sin Beitrag aar Forderung des Unterrichtes in der
Astronomie an Gymnasien von F. Nibilek (d. Qymnosium in

Kremsier). Der geographische Anschauungsunterricht und
das geographische Schulcabinet von R. Trampler (Oberreal-

schule im 2. Bez. Wiens). — Die Ausgestaltung unserer geo-

graphischen Lehrmittelsammlung von A. Wurschor (I, Staats-

realschule im 2. Bez. Wiens). — Zur Meteorologie von Oberholla-
brunn von A. Stallinger (Gymnasium in Oberhollabmnn), Tabellen.

— Zur Klimatülogie von Mähr.-Ostrau von F. Geissler (Lan-

de.srealsehule in Mähr.-Ostrau), 42 S. — Die meteoro Kmt i s che n Ver-
hUltnisse von Weidenau und Umgebung im Jahre 1895 von

Job. Heidinger (Gymnasium in Weidenau, Schlesien).

Pmdlich aus slavischeu Schulprogrammen: Die delphischen Am-
phiktyonen von J. Svoboda (0 amphiktyonii deUs^ böhm. Privat*

gymnasium in Troppau). — Ueber die Uneehtheit des Alkibia-
d 0 s I. (2. Theil) von P. Sestiik (0 podvr^eno?ti Alkibiada L [Ö4st druh&],

b. Gymnasium in Leitomischl). — Plutarchs Biographien im Ver-
hältnisse zu des Aristoteles „'Ad'YjVa.wv ::oXtr=ta" von W. Hahn
(Zywoty Plutarcha wobec Ar}'stotele«»a f,'Ai)-Yjvai(i)v roXttsia", poln. Franz

Joeef-Gymnasium in Lemberg). — Inwiefern weicht Diodor von
Thukydides bei der Schilderang des peloponnesischen
Krieges bis zum Frieden des Nikias ab? Yen AL Hubka
(Jak se odchyluje Diodor o^l Thukydida v popisu peloponnesk^ valky

a7. po mir Niklüv, 1). Gymnasium in Jungbuuzlau). — Die ethnischen
und geographischen Alomente in den griechischen Sprich-
wörtern und Sprüchen von Fr. Krsek (Ethnika a geografika v

pfislovich a pofekadleoh feck^ch, b. Gymnasium in Kolin) — Das Para-
dies und der Sündenfall der ersten Menschen in den Yöl'
kersagen von J. Rychlak (R^ i upadek pierwszych ludzi w podanioch

nart)d<)w, p. St. Anna-Gymnasium in Krakau). — Das Feuer im Volks-
glaubeu von J. Kost'äl (Oheü v poddni prostonarodnim, b. Hcal^'vm-

iiusium m Neubydzuw) 12 S. — Des M. T. Cicero Brief an seinen
Bruder Quintus über die Verwaltung der Provins von A.

43*
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Brejcha TM. T. Cicerona dopis bratm Quintovi o 8präv6 provincio,

b. (iymua.^itim in Tabor). — Spaziergänge durch das alte Car-

n u n t um von St. Rzepihski (Przechadzki po starozytnam Carnuntum,

poln. Gymnasium in Wadowtoe). — Constantln der Grosse als
Christ von Jos. Jenko (Konstsntin YeHki kot krist^jan, sloren. Untere

gynmasimn in Laibacb), 40 8. — Wann wurden die westliche!!
Gog»'nden von den Slaven beset/t? von J. Sloupsk^ (Kdy osa-

dili Sldvaiit' zapndni krajiny? b. Oyrnnasium in Krcm>H'rV — Sarao und
sein iieich von Fr. Nerad (Samo a jeho file, b. LanJesrealdchule in

TeltschV. — Ragusa snr Zeit des Eandiasehen Krieges (Fort-

setsnng) tob A. Ynietid (Dnbromik sa Esndgskog rata n. dio., Gym-
nasium in Ragusa) veigl. Mitth. 17, 690. — Nikolaus Tun gen. Der

Streit nni «las Bisllsum Emieland ]4(M— 1479 von K Kozlowski (Mi-

kolaj Tungen. Spur o biskupstwo warminskie 1467— 1479, poln (»yui-

nasium in Bocbnia). — Die Genesis der »orientalischen Frage*
und ihre Entwicklung bis xnr Sohlaoht on Mobacs 1526
von K. J. Nitman (Genesa »Kwestyi oiyentalnsj* i jqj xoswdj aft do
bitwy pod Mohaczem w. rokn 1526» IV. poln. Gymnasium in Ilmberg).
-— Zu den Gesetzen von Oortyn (auf Kreta), gesondert« Unter-

suchungrii von T. Lewicki (Z praw {,'ortynskich, In^ne kwestye, poln.

(Jymnasium in Stanislau). — Geschichte des Dominikaner-
klosters in Pilsen (1300— 1785) von J. Strnad (Döjiny kläatera

dominiktosköho Plsni, b. Gymnasium in Pilsen) 86 8., mit BenQtcnng
handschriftlichen Materials. — Die Kirche des hl. Johannes von
Nt'poniuk iu Knttenberg von 0. Hejnic (Chräm sv. Jana Nepo-

nmrk. lio v Kutni Hofe, b. Realschule in Kuttenberg) mit Benützung des

Stadtarchivs. — Johann St'astny, biogr. Skizze von Josef Vavra
(Jan St'usinj', b. Oberrealschule in der Gerstengasse zu Prag). — Capri.

Nach eigener Anschauung und erJissliohen Quellen von Fr. Jesdinsk^
(Oapri. Die autopsie a spolehliv^ch pvamenA, b. Gymnasium in Deutsch-

brod) 44 8., Schluss des Programms von 1894. — Die Bewohner im
Gödinger u n 1 Lundenburger (Jcbiete in (lf»n Jahren lon'.tbis

1C»7:{: Die An/,aiil der Häuser und Bewohner in den westlieheu l^e/irkon

der mährischen Slovakei von 1020— 1890 von V. A. Slavik (Obyvatele

na Hodoninsku a Bfeclavskn r. 1669— 73. Pucet domu a obyvatelö v

z&padnicfa okreseoh moravsk^ho Slovenska od r. 1020 aS do r. 1890«

b. Privatrealschule in Güding, Mähren). Die Pinristen und ihre
Schulen in Leipuik von Fr. J a n s a (Piariste a jejich skoly v Lip-

niku, b. PrivatrcalscliuUü in in Leipnik). — Geschichte des Gymna-
siums in Tarnopol, i. Theil 182o— 1848 v, M. Macisze w.s k i

^^Historya gmina/.yum tamopolskiego. Okres I. 1820—48, poln. (iynma-

sinm in Tarnopol). — Geschichte der Anstalt in den ersten
36 Jahren ihres Bestandes von 1871— 1896 von Fr. Pato6ka
(Dejiny ustavu za prvnich 25 let jeho trvdni, i od pocatku jeho r. 1871
a;, do r. ISOO, b h't al- und Ob«'rj.'ymnasium in der Ktemeneognsse zu

Pnig). — (iesilii^ ii t r des k. k. Staats- Keal- und Obergym-
nasiumh in PriWrum in den ersten 25 Jahren seines Be-

Ktandes (1871— 1890) von E. Yolek (ParoöH o.k. leala^ a vysäiho

gymnasia Pfibrami «a pmiioh 26 let j^o tnrtol, b. Gymnarinm in
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Pfihruin). — Nach 25 Jahren. Aus dem StailUirubiv. dem (Jedenk-

buch des Gymnasiums, aus den Jahreslifriehten und aus d»n Kalalo^'en

zusammengetragen von P. J. Jan da (Pü 25 letecli. Z mestökciio urchivii,

iwmdtiii kniby gymmisijni a z rfroinaSßh. programA a katalogfi vybral,

b. Gymnasiitm in Tans). — Das erste Yierteljahrhundert
unserer Anstalt von W. Petrik (Fmi dtnlstoleü ustaTu nsSeho,

b. Gymnasium i.; Pilgram), 3 Seiton. — Geschichte des 25-

jilhrigcn Bestandes des k. k. böhm. Sta ats - 0 b e rgy um u-

siums in Wallachisch-Meseritsch von 1871— Dti von Fr. Pibl
(Dgjiuy pÖtadvaostiletAia tnrini c. k. 6esk. st^t. vyäi^iho gymna^ia ve Ya-

Waköm HesifijH, b. Gymnasinm in WalL-Meseritsoh). — Die ersten
'25 Jahro des Bestandes des k. k. Gymnasiams in Preraavon
Paul Kripjinoi (Prvnicb dvacet pet let trväni c. k. gynmasia T Fferovö,
b. Gymnasium in Prerau). — Das neue Gebäude der hiesigen
Lehranstalt von Th. Halik (Nova buduva skolni zdejsiho ustavu,

b. Gymnasium zu Küniginhof a. E.). — Ueber die Kürperpfiege an
den ttsterreiehisoben Mittelsebaien Ton J. Sallaö (0 tölesnö

fchovg na sifednidi ikolAofa T Bakonskn, b. Oynmasinm in Beiehenau
a. K.), 30 S., Fortsetsnng. — Xataleg der Professorenbibliothek
dos k, k. Staatsgymnasiums in Wittingau (Katalog knihovny
professur.ske ( k, n. gymnaaia v Tfeboni, b. Gymnasium in Wittingau),

Fortsetzung iblgt.

Telft in TiroL & IL Prem.

Ueber die Geschicbtsliteratur Ungarns im Jabre 1896.

DkS Terfioasene Jakr brachte Ungarn eine seltene, in dem Leben der

Nationen fest beispiellos dastehende Feier. Es galt die tausendste Jahrss«

wende feiern, dass das Magyarenvolk festen Fuss auf dem Boden ihres

jetzigen Landes fasst«. Eine Reihe erhebender Festlichkeitt n fei* it(> dieses

Ereignis, und auf der Millenar Laiidesausstellung wairile dem Besucher

nicht bloss das heutige, sondern auch das verganguiie Tiipirn vor^'etuhrt.

Oefieutiiche uud private Sammlungen erschlossen sich, um den retrospec-

tiven, den historisoben Theil der AnssteUong Tollstindig sn madien, um
auf diese Weise ein womOglieh kompletes Bild der Vergangenheit Ungarns
zusammenzustellen. Und nicht bloss auf diesem Felde, auch anf literari-

schein Terrain herrschte das Bestreben, die Vergangenheit Un<,'arns zu vor-

ewit,'en. niesf'iTi Bestreben verdanken wir eine staltlichc Reihe verschie-

dener Publikatiuueu, weiche theils die ganze Geschichte Ungarns, theiis

die Gesehichte einselner Eoadtate, StSdte, Orden, Korporationen usw.

verewigte. Besonders gross war das Bestreben die Geschiehte der nngar-

liiüdischen Schulen zn skisrieren, um anf diese Wsise ein nmfitssendes

Bild der Fintwicklung der ungarischen Cultnr zu geben. Aus dieser

g^oss^'n Menge der verschiedensten histonschen Werke uutei-nehnien wir

im >iHchlolgeuden die wichtigsten, hervorragendsten Frscheiuungen kurz zn

besprechen, wobei wir bemerken, dass wir nur das hervorheben, was auf

allgemeineres Interesse Anspruch erheben kann, und darauf vendchten.
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Werke, welche nur einem speciellen Kreise Interesse bieten, wie z. B. die

oberwalinteii «JeMchithten der Schulen, einer Besprechung zu unteraeben.

Handbücher. Obwohl es Ungarn an einer reichen monogruphi-

sehen Litonatnr nie gebrach, litt es docli Mangel an «nem gruäsen, die

Oesehichte IJngants in ibrem gamtai ümfimg behandelnden Hmdbaeh,
welches die Ergebnisse der modernen Forschung zusammenfassend dem
Leser vorführte. Denn die Werke von S/alay und Hm*väth entsprachen

trotz ihrer Vorzüge tchon hinge nicht dem allgemeinen Bedürfnis. Aus
Anlass des Millenniums wurden auch von verschiedeueu Seiten Schritte;

gethan, wn diese Lflche anuafüllsn. An ei-ster Stelle ist d«s grossangc-

legte Werk der Verlagaaiistalt Athenaenm sa nennen, welchea unter der

Redaktion Alexander Ssilägyis kurz vor dem Millenniumsjahr zu

erscheinen anfieng. Das ganze auf zehn Bänden projektierte Werk umfasst

ilie rJeschichte Ungarns von den ersten Zeiten bis zur neu-
esten Zeit. Von dem glänzen«! ausgestatteten, reich illustrierten Werk
liegen bis jetzt die Bände I—IV vollstÄndig abgeschlossen vor, während

die fibrigen theils schon im Bracheinen, theila demnlchai sa erwarten

sind. Bd. I serftllt in zwei Thetle; der erste nmfasst die Geaduehte des

Landes bis zu der Besitzergreifung durch die Ungarn. Ursprünglich war
dieser Theil dem auf Oebiete alter (Jcschichte allgemein bekannten Robert

Fröhlich zugedaciit, doch der Tod entriss ihm die Feder. So stammt

bloss das erste Buch von ihm, über Ungarn vor der römischen Kroberung.

In. Tier Eapüeln behandelt er die Kitesten geographischen Angaben
fiber üngami die Daten des Strabo nnd der andern Schrütateller des

ersten Jahrhunderts, ferner die Daten des Ptolomaeos and sam Sofalasse

spricht er über die ältesten bekannten Bewohner Ungarns. Wie ersichtlich

bildet dieser Theil des Werkes eigentlich eine historische Geographie re-

spective Ethnographie Ungarns, und es ist nur zu bedauern, dass aus

technischen Gründen dem Verfasser nicht mehr Baum zur Yeriüguug ge-

standen, am einselne Partien besser za vertiefen. Bnoh II behandelt

die Geschichte Pannoniens und Daciens untor der Herrschaft Roms. Der
Verfasser Valentin Kuzsinszky theilt den grossen Stoff in acht KapiteL

Mit der eigentlichen Geschichte des Zeitraumes befassen sich drei Kapitel,

in denen Verf. die römische Eroberung, die Geschichte des II.— III., und
die des IV. Jahrhunderts behandelt, die übrigen sind den Innern Verhält-

nissen, dem CtoaTcniement der Pkovinren, dm Armeererhlltnissen, dem
Stadtewesen, den religiSsen nnd nationalen Terhältnisssn, sohliessUdi den
archaeologischen Baudenkmälern gewidmet. Das dritte Buch aus der Feder

Geza Nagy's l>ehandelt die (Jeschichte «les Ungarlandes während der

Völkerwanderang, und bespricht eingehend die Ausdehnung der Barbaren

:

Die Sarmaten und Germauen, den Anfang der germanischen Völkerwande-

rung, die Herrschaft der Hunnen, der Germanen and sohlieast mit der

Gesdiiehte das Avarenvolkes. Damit schliesst aach der erste Theil des

ersten Bandes, der auf diese Weise auf Grund der gesammten cinschlS^gen

Forschungen eine hingst entbehrte Ueiiersicht dieser Periode der ungari-

schen Geschieht« bietet. Theil II des I. Bandes gibt die Geschichte des

Zeitalters der Ileerführer und der Begründung des Königreiches. Verf.

ist Heinrich Marczali, dessen Name eben darch seine Forschungen auf

dem Qaellengebiete dieser Periode andi aoaserhalb Ungarn genugsam be-

^ y i^ud by Google



Literatur. 679

kannt ist. Der Stoff dieser ganzen PMode Yertbeitt sich auf fünf Ab-

schmtte. Im ersten Bach behandelt der Ter£ den ÜEq;nnuig der Magyaren

un l deren arsprOngliche Heimat, das Reich der Konaren und Lubudia,

Etelköz, den Ursprang der Ungarn und deren Wanderungen nach den

heimatlichen Ueberlief'^rungen, und die Ungarn im Zeitalter der Lan los-

nahme. Buch II heschättigt sich mit der Landesnahme selbst, wobei Verf.

die Lage Europad uuliisälich der Luudnahmu und Paanuniens eingehend

beleuchtet» nm dann an Hand der einschlligigen Qaellen ein Bild der

gansen LamdeBnalmia an entwerfen» wobei er axuk (Üe gleichaeitigen An-
sichten über die Ungarn mitfcheilt. Buch III befasst sich mit den Baub-

zügen der Ungarn sowohl gegen Westen als auch in das byzantinische

Reich, und gibt ein übersichtliches Bild des ganzen Wesen und Zustande»

der Nation in dem Zeitalter der Heerführer. Buch IV behandelt die

Periode des Um8ohwanges, die Umfonnang Ungarns in ein Königieich

and Anftoge des Christenthamea» sowie die ersten Jahre Stefens des

Heiligen bis zu seiner KrOnung. Buch V befuäst sich insbesoudei-s mit den

Cultur- und Vcrfassuiigsverhiiltnissen unter Künig Stefan, berücksichtigt

inde8S auch die allgemeinen ge.^chichtlicht u KreignisHo, wiewohl der S( hwer-

punkt der Darstellung mehr auf den erstgenannten liegt, wie denn auch

Verl', sowohl in diesem als auch im II. Bd. des Werkes das Hauptgewicht

anf die Entwicklung der Institationen legt.

Im n. Bande bahandelt Harczali die Greschichie Ungarns unter den

Königen aus dem Hause Arpäds. Den Stoff veriheilt er, wie es ihm am
bequemsten kam, auf sechs Abschnitte: Kampf um ilic national*- TnaT^-

hängigkeit, Zeit Ladislaus des lilg. un«l König Koloman, Periode »Ils

griechischen Einflusses, Anfänge der Ständeverfassong, Invasion der Mon-

golen, Austwben der Arpaden.

Wie erw&hnt bildet auch in dieaem Theil die Behandlung der In-

stitutionen den Haupttheil des Werkes. Die Geschichte des Landes wird

im VerhUltniss mit der europäischen behandelt und es weht ein welt-

geschichtlicher Zug durch ilas ganze, welches so vielen anderen Werken

bei uns gebricht. M. weiss sehr gut, dass die Geschichte Ungarns nicht

als ein losgerissenes Ganzes, sondern eonelatiT ndt der Weltgeschichte

behandelt werden mnss.

Das Zeitalter der Anjous und Sigismunds bringt Bd. HI,, crsleres aus

der Feder Anton Pör, letzteres von Julius Schön h er r. Pör ist heute

der gewiegteste Kenner des XIV. Jahrh. in Ungarn. S.eino Arbeiten über

ilie Ci esellichte dieser Perio<le bewegten sich bis jetzt zumeist Lu einem

abgegrenzten Kreise, umfassender behandelte er bloss die Regierung Lud-

wig I. In dem yorliegendai Werke nun fesst er die Ergebnisse mner fest

ein Menschenalter umfassenden Forschung snsammen. Dabei behandelt er

die Geschichte dieses Zeitalters ni( lit bloss vom ungarischen Gesichtspunkt

:ius gesehen, sontlem berücksichtigt auch gel'ühren<l die weltgeschichtlichen

Ereignisse, mit denen die Geschichte Ungarns in diesein Zeitalter so eng

verbunden ist Dass er die einschlägige Literatur, sowohl die in- als auch

die antlilndisolie heraniieht, ist vielleiebt kaum nothwendig zu erwVhnen.

Dabei verwertet er auch handschrifUiches Ifaterial.

Reiches ungedrucktes Maf» rial in Verbindung mit <1en gedruckten

Arbeiten hat Schönherr bei seiner Darstellung der Zeiten Sigismunds und
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Albitchtö verwendet. Ihm luu: «las <»an/.H für «lie lTrkun<len Sigismundb,

(lereu Herausgabe Troi". Fejerputaky von Seite der Akademie übertragen iBt,

zur Hand, was ihm ermögUclite, ttber die Regierung Siegmimcb vnd Albreolita,

besonders fBr üngarn ein karxes, aber doch erBehöpfendeB Bild sn seidmen.

Dass iVd< Hauptgt wi( ht auf die ungarische Geschichte gelegt ist, wird

Nieman'lcn ! < i ,1- m CliarakttT des Werkes, befremden. Doch siJid auch

die epuchialoii Ereigniase der allgemeinen Geschichte dieses Zeitalters ent-

sprechend berücktsichtigt. lieber Ungarns Geschichte im Zeitalter Sigismunds

lag bis jetzt sehr wenig vor, diese Partie der ongarisohen Qeachtehte war
merkwttrdigerwdse die am meisten vemachlBssigte. Seh. gebührt das Ver-

dienst, in diese Periode Licht gebracht an haben, und wenn wir an seinem

Werke etwas zu bemllngeln haben, so ist es das, dass es im Vergleiche zu

Pörs Arbeit verbiiltnissmässig beschränkt ist» woran freilich technische

Schwierigkeiten Schuld sind.

Bd. IV. macht uns mit dem noch rückständigen Tbeil der mittel-

alterliehen nngarischen Geschichte ans der Feder Prakn6i*8 bekannt.

Der Harne des Verfassers bildet schon im Vorans eine Garantie fOr den
Wei-t der Arbeit. Sowie Pör för die Arpads ist Fraknöi Ittr das Zeit-

alter Mathias und die .Tii^^ellonon eini^ Autorität in Ungarn, dessen Forsclmn-

gen in den letzten zehn Jahren liatiptüiiehUch eben ilieser Periode /.u^^i wendet

waren. Der politischen Geschichte dieser Zeit sind vier Abschnitte des

Werkes gewidinet» wahrend der f&nfte eine grossangelegte Stadie Uber die

cultorellen VerhaUntsse Ungarns in diesw Zdt bietet Dass aneh Frakndi

nebst dem bereits gedruckten auch ungedmektes Material reichlich zu

seiner Arbeit herbeizieht, biauclit wohl kaum erwähnt zu werden. Haupt-

sächlich sind es italienische Archive, welche das Material besonders für

die Regierung Mathias lieferten.

Die mittelalterliche Geschichte Ungarns liegt mit diesen Tier Binden

abgeschlossen vor. Im Erscheinen sind begriffen Band V., von weldiem
ein Theil schon vorliegt. Derselbe behandelt die Zeiten TOn 1526 bis 1608
verfasst von Acsädi. Bd. IX. liegt auch schon theilweise fertig vor;

dasselbe {jibt die Geschichte des neueren Uncrnrns verfasst von (^n'/n

Ballagi. Auch Hand VI. «las XVII. Jhrh. behandelnd ist bereits in Anjj^iff

gcnumuieti. Verfasser desselben ist D. Angyal, der Biograph Emertch

Tfaököljs. Das Brseheinen dieser drei Bünde ist f9r Ende dieses Jahres

zu gewSrtigen, bis dahin dürften aneh die fibrigen Bände in Angriff

genommen werden. Der Schloss des gansen Werkes dfirfte in etwa zww-
einhalb Jahren zu erwarten sein.

Ist dieses Werk, wenn auch für <las grosse Publikum, so doch ver-

mOge seiner Ausdehnung und des grossen w^isscnscbaftlichen Apparates,

gewisamnaaaen in eratw Beihe den Fadikreisen zugedacht, so wendet sieh

das Werk von Baröti in erster Beihe an das grosse, gebildete Publikum,

welches sich nur im allgemeinen über die Phasen der Geschichte seiner

Heimat orientieren will. Das Werk Bs »Geschichte der ungarischen
Nation*^ sollte eigenfli<li eine Neubearbeitung des Werkes von Josef

Szaiaj sein, des leider so früh durch den Tod entrissenen jungen Historikers.

Doch gibt B. mehr als eine Neubearbeitung. Einzelne Partien desselben,

durch die moderne Forschong schon antiquiert, hat er gltaislieh neu bear-

beitet« bei anderen wepentlicbe Zusfttse beigefllgt^ kurs es ist kaum ein Thflü

^ y i^ud by Google
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des Werkes, welclier nicht nach den Ergebnissen der neueren Forschung

entsprechend moditiciert wäre. Dadurch ist ihm aach d« Umfimg d»
Werkes bedeutend angewwdiaeo. Bis jetst liegen swei Bünde abgeschlossen

vor. Bd. I. fahrt die Oeschichte Ungarns von den ältesten Zelten Lis 1301,

Bd. II gibt den zweiten Theil des Mittelalters bis 1520. Bd. III. wird

bis LeopoM führen und dürfte binnen kurzem abgeschlossen sein. Auch

dieses Werk ist reich illastricrt, wi«' überhaupt die Verlo<_rer beider Werke

nichts gespart haben, um dieselben in einer, der Gelegenheit entsprechen-

den, würdigen Aosstotttmg den Iieseni TOXxafBhren.

Qnellenpublikationen. SpBriieher als Monogrsphien sind die

Quellenpublikationen, welche anlässlich der HUlenarfeier erscBenen. Eigent-

lich haben wir es bloss mit zwei solchen zu thun. Die eine, ein mit wahr-

haft fürstlicher Munificenz ausgestattetes Werk ist der erste Band der

Monumenta Komana Kpiscopatua Vesprimiensis, Der gelehrte

Bischof des uralten Bisihums Vesprim, stattet mit diesem Werk eine alte

Ehrensdrald dem ungarischen Qeiuus ab. Denn es wire gleichsam Pflidit

der Bischöfe Ungarns gewesen, anlSssliob der tansen^ilhrigen Feier eine

Monographie, oder Cod« historicus ihres Bisthums auf den Altar der Nation

als Opfergabe durzubringen. Leider ist in dieser Beziehung fivst gar nichts

geschehen. Von den ungarischen Kirchenfiirsten war es bloss Baron Hornig,

der eingedenk der historischen Rolle, welche das Bisthum Vesprim in der

ungarisehen Geschichte spielte, ein bleibendes Denkmal der Gesohiehte

seiner DiOoese schu£ Das Werk, dessen erster Band jetat vorliegt, ist

eigentlich kein Co.lex diplomaticus historicns der Diöcese, vielmehr wie

schon der Titel andeutet, eine Sammlung der die Beziehungen des Bisthums

mit dem heiligen Stuhl betreffenden Urkiuiden. Diesem Cliarakter ent-

sprechend bringt das Werk nicht nur urkundliches Material aus dem vati-

, kanischen Archiv, sondern auch aus angarländischem, in erster Beihe aas

dem des Bisthumes selbst

Die Bedaktion des Werkes ruht in den Händen des Bischofs Wilhelm

Fraknoi, aus dessen Feder auch die historische Einleitung stammt. Die

Urkun<lon dieses Bundes entstammen den Jahren 11 0.^^— 1276, imd bieten

eine wahre GoMgrube nicht nur zur rTeschichte des Bisthums, sondern auch

sur Geschichte der damaligen culturellen Verhältnisse. Insbesonders ist es

das Protokoll der Kommission fOr die Kanomsation der Königstochter

Margaretha, wdches in enltardler Beuehnng einen wahren Schatz für das

XIII. Jahrhundert bildet. Auf die Einzelnheiten ebzugehen gebricht uns

der Raum. Die auch in lateinischer Sprache gegebene Einleitung des

Herausgebers gestattet, dass auch das Ausland aus dieser Publikation

Eutzen ziehe.

Das sweito nieht nunder monnmentale Werk ist das im Auftrage des

ungarischen Landes -Foratvereins von Karl Tag&nyi herausgegebene

Urkundenbuoh für ungarisches Forstwesen^). Vf., deasen For-

schungen sich schon seit einer Reihe von Jahren spociell <\er ungarischen

Volkswirtschaftsgeschichte zuwenden, bietet in den drei Bänden des Ur-

kundenbuchcs ein nahezu erschöpfendes Material zur Geschichte unseres

'j Magyar erd^eti okleveltitr. (Lrkundeubuch deu unganticben Forut

Wesens). Budapest, 1886.
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Forstwesens. Bd. I. umtas.st die Jahre 1015 — 17 42. TM. II. reirht von

1743— 1807, während Bd. III von 1808— 186G geht. Ausserdem bringt

Bd. I. eine historiBohe Emleitmig des Editors, welche in 8 Absebaitten das

gesammte Material der drn Bi^e Terarbeitei T. besprielit snerst die

primitiven Formen des Porstgemeinwesens, um sodann der Reihe nach die

könitdiche Forstgebarung, die For.stkuUur des Mittelalters, die Forstkultur

der Bergwerke, die der Zeit bis Maria Theresia, die Entstehung der

modernen Forstkultur, die Organisation des Forstunterrichtes, endlich die

Forstkultar d«r neuesten Zeit» Tn ansiehender Weise gibt VI Beohensehaft

on seinen Forschungen, mit einer Eiactheit und Gewissenhaftigkeit, welche

überhaupt die Arbeiten Vfs. kennzeichnete Es dürfte kaum ein wichtigeres

Dokument bezüglich unseres Forstwesens geben, welches T. übersehen hUtte^

wobei zu bemerken ist, das.s ihm für die gixme Arbeit ein vftrhftUi|i<)inaifnig

geringer Zeitraum — zwei Jahre —- zur V'eriügung stand.

Mit diesen zwei Werken ist auch <lie Reihe der Quellenpublikationen

erschöpft Denn das HiUennarwerk der ungarischen Akadonte derWissen*
schaiten ist technisdm' Hindemi.sse wegen noch nicht erschienen. Das-

selbe wird ebenfalls eine Quellenpublikation sein, indem es die in- und
ausliiMdi«;che. aus dem Zeitalter der Landesnahme stammenden Quellen zu-

.•<ammen vereinigen wird mit entsprechendem histori.sch-kritischon Apparat.

Für den Geschichtschieiber der Landesnahme wird dasselbe von unschät^*

barem Wert sein, indem es ihm das gesammte literariaehe Bttstzeng dar-

bieten wird. Des Erscheinen des Werkes dfirfte in ein paar Monaten xu

gewartifieii (in. Vorderhand besitzen wir blois einen Separatabdruck aus

diesem Werke: die Arbeit Hampels über »Die heimatlichen Denkmttler der

Periode der Laiidescrffreifuiiu'

*

Bevor wir nun auf den dritten Abschnitt, zu den Monographien über-

gehen, wollen wir noch eines Werkes gedenken, welches zwar nicht zu den
,

Qoellenpnblikationen direkt gehört, seiner Natur nach aber seinen Platz

eher hier, als anderswo finden muss. Wir monen das Werk des Ober-

bibliothekars vom Benediktinerstifl Martinsberg, Victor Recseys über

die (J e s c h i c Ii t e - 1 e .s Archivs dieser Abtei -). Bekanntlich ist dieses

Archiv eines der weiivolUten unter den ähnlichen Archiven. Verwahrt

es ja unter andern den Stiftungsbhef des hL König Stefan, dieses älteste

diplomatische Monument Ungams und das Chartnlarium »Liber ruber* vom
XIII. Jh.. in diplomatischer Beiiehung ebenfalls eines der wertvollsten

Dokuiueiite. Recsey gibt in fliesem seinem Werke eine kurze Gesduflhte

iU'S Areliiv der Abtei selbst, und <les riffent liehen Archivs. Ferner gibt er

ein N rrzeiciuiis der wertvollsten Urkunden des Hausarchivs, die alten und

neuen Signaturen des Materials, un«! schliesslich aorgtaltig gearbeit«te Ver-

zeichnisse der Pannen und Orte, fiber welche Daten in dem arebivaHsehen

Material enthalten sind. Beigefügt sind dem Werke zwei photographische

Beproduktionen der Stiftungsurkiuide und der ersten Seile des Liber mber.

lUeseys Werk bedeutet für die diesbesQgliche Xiiteratar einen entschiedenen

') A hontbplaläai kor basal emlekej. Budapest, 1896.
•) Hr' vi.< liiKtoria arehivi iirclu ilibatia«' ü. 1?. fb' Monte Pannoniae

cum brevi uotitia illius altcnub uicbivi public) regnicolan» ven, conveiitud

S. Martini de S. M. P. condnnavit Dr. Vict B^csey. 1886.
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Gewinn. b«»sit7,on wir ja «'iion was Archive anlti'laiitrt. in Ungarn blutwenig

im literarischen Handbüchern. Auch liir das Ausland ist dieses Werk,

weil in kMiiseher Sprache verfittst, kein Bnch mit sieben Siegeln.

Monographien. Wir kommen non xu dem letsten Abschnitte

dieses Berichtes, welcher der ausgedehnteste ist. Die Production war auf

di«;de!n Felde die hervorragendste. Man kann getrost sagen, dass es kaum
einen Verein, kaum eine Institution in Ungarn gibt, webhe ans Anlass

•les Milleniums seine Geschichte, und wäre es nur die einiger Jahre, nicht

veröffentlicht hätte. Es ist uumüglich auf alle derartigen Werke einsa-

gehen, nur die, welche anf allgemeines Interesse Anspruch erheben, wollen

wir hier anfuhren. In erster Reihe kommen die ^ilonographien der ein-

selnen. Komitate und Städte, dann der einzelnen Institutionen, Orden, ein •

zelne auf die Geschichte der Schulen bezügliche, endlich solche, welche

einen bibliographischen oder allgemeineren Charakter haben.

Jn der Beihe der Komitat^munographien ist an erster Stelle die des

Komitates B^k^s aus dar Feder Karicsonyis zu nennen^). Das

Werk Hegt uns abgesehlossen in drei Binden Yor. Durch Bearbeitung des

Stoffes sowohl, als auch besfiglich des verarbeiteten Quellenmaterials stellt

sich diese Monographie an die Spi*?'» aller übrigen. Der erste Rand bringt

die allgemeine Geschichte des Komitates, gibt aber in diesem R^ihmen

.-»tellenweise eine Bearbeitung der Geschichte ganz Ungarns. Die übrigen

Bttnde bringen die eigentliche Monographie den Komitates, die der ein-

zelnen StSdte, Gemeinden etc. Das Werk ist eine Frucht jahrelang dauern-

der Arbeit. Was das QaeHenmaterial betrifll, so durchforschte der Vf. fast

sämmt liehe Archive Ungarns und verwerthete die kleinsten Daten bei »ler

Bearbeitung des Stoffes. Dadurrli überragt das Werk die übrigen Mono-

graphien um Bedeutendes. Gleiches Lob können wir auch dem Werke

Borovszkys, der Geschichte des Komitats Csanäd spenden^).

Auch diese Arbeit ftisst auf arehiTalisehen Forschungen, und Vf. entnahm

insbesonders dem ungarischen LandeearchiT den weitaus grOsslen Theil

seiner Daten. Der TorUegende erste Band geht bis zum Jahre 1715, um-
fa.sst also den gnnseren Theil der ungarisrhen Geschichte. In diesem ersten

Bande tritt die Bemühung Vfs., die Aufhellung der Geschichlo der ver-

schiedenen Funiilien der Komitate, besonders hervor, Vf. acheint auf diese

Sttte das Hauptgewicht zu legen. Einen besonderen Abschnitt widmet Yf.

der Oesohiehte des erstsn Biwhofs von OaanM, dem hl. Gerhard. Eines

nachbarlichen Komitates Monographie schliesst sich an diese zwei ao, der

erste Biind des Komitats Bacs-Bod rogh'). An der Abfassung des

Werkes betheiligten sich unter Itedaktion Julius Dudas mehrere Historiker.

Von Dudäs stammt der Abschnitt über die Geschichte des Komitates bis

zur Schlacht v<m Moh4cs. Darin verdient der über die römische Zeit

handelnde Abschnitt Beachtung. In diesem findet unter anderen auch die

Frage über die sog. römischen Schanzen Platz. Dudis hllt bloss die eine,

zwischen Neusatz und B6os-Földv^ sich dahinzieheadfl Schanze filr römisch,

*) Kaxiesonyi: B^kö» värraegye t«rt^nete. Gyula, 1896. Bd. I- Ul.

») BorovBzky: ("santid vdrmegje törtenete 1715 ig. Budapest 1890". Bd. I.

*) Bdcb-Bodrogh varwe^e egyetctue» Monograpiuäja. (Gobumuit-Mouogru-
phie dei Komitates B. B.) Bd. L Zombor, 1896.
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diu iindere, /wiücbun Apatin und O'Jk'cse hingegen weist er den Surrnnt»-!!

SQ. Die Periode der Türkeuherrsohafb und das XVIII. Jh. behandelt Dudiu
mit Ivinji sasammen. Beaohtenswerth ist besonders die Geschichte dar

Türkenhenrsch.ifl. Die Be.otitairung des Komitats 1792— IH48 behandelt

Gabriel Grosschmid haupt^äithlich auf Grund des Materials des Eomitaiks-

archivs. Die Geschichte der Jahiv 1S4S—49 ^handelt Josef Thioi, einer

der besten Kenner der Gesciüi-hte dei südlichen Theile Ungarns speciell

in dieser Zeit. Vf. veruü'eutiiclite schon mehrere auf diese Epochen bezüg-

liche Werke» besonders was die Geschichte der serbischen (raitsischen)

Bewegangen dieser Jahre betriift. ffier iasst er nnn glmehsam sein For-

schungen zusammen und gibt gewissermaesen die nar>tellung des Fkeiheits-

hiimpfes in dem Komitate. Die neueste Zeit behandelt wiedennn s. Gros-

Hcbmid. Ein Nachbarkomitat, das Komitat Temes behandelt der erste Band

von Lendvai's Werk : Die adeligen Familien des Temeser
Komitats^). Unter den aus Anlass des Milleniums erächieoenen Komi«
tatsmonographien nimmt dieses Work, was die Pracht der Ansstattong
anbelangt, unstreitig den ersten Platz ein. Ftlr die Familiengeschiehte

des Temeser Komitats ist dieses Werk unschätzbar. Auch leistet es guten
Dienst in der Zusammenstellung drr Geinfinden und Grundhetren im

Mittelalter. Vorvvi<-i."'nd ist das Werk hcral.lisr'n-sphrag-lsl isehen Cliarakt'Ts

und umschliesät niclit bloss die adeligen luuiilieu dcä Komitats, sondern

auch die Stftdte und einzelnen Gemeinden.

Wenn vir nns dem transdanabischen Theil Ungarns mwenden, so

finden wir diesrm Theil des Landes mit Monographien im Verhältnisse

besser belacht, als die übrigen. So wollen wir an erster Reihe den ersten

Band d»'r Monographie des Komitats IJaranya anführen-), wiewohl

dieser Hand streng genommen sehr wenig liistorische Daten enthält. Der
Band enthalt eigentlich den einleitenden Th«l znr Gesdiidite des S^mitap

tes tmd behandelt die geograpbiselien, geologisch-meteorologischen Ver-

hältnisse, die Fauna, Flora, femer die Ethnogi-aphie. Volkswirtschaft! Un-
teiTir}i(s\vesen und BovölkerimgsverhUltnisse des Koniitates. Besonders

werthvoll ist der Abschnitt, der sieh mit .len ethnographischen Verhält-

nissen beschäftigt. Die an der südlichen Spitze des Plattensees gelegene

Stadt Keszthely erhielt anlässlich des Milleniums auch ihre eigene

Monographie aus der Feder TOn Josef fiontz'). In erster Brahe für das

grosse Publikum geschrieben, enthilt sie auch für den Fachgelehrten

manches sehätzenswerthe, indem auch urkundliches Material verarbeitet ist.

Werthvoll ist der Abschnitt über die in der Stadt und Umgebun«; befind-

lichen Bibliotheken und Archive, in erster Reihe ülier die iKMiihmt«

Bibliothek und das An hiv des Grafen Festetich. Auch der Ab,>ehuiti über

das vom Grafen Georg Festetich 1797 gegrfindete Georgikon, die erste

ungarische landwirthschafUiche Schule^ Terdient ToUe Beachtung. Dw
Geschichte des Komitats Stuhlweissenburg erschliesst uns die

Monographie von Johann Karolj*). Der vorliegende 1. Bd. enthftlt die

>) Lendvai : Tctiieg varraegvo nemes csaUdai. Bd. I. Badapest, 1896.

') Baranya iiiultjM jcb i).'. (Vergangenheit und Gegenirart des Komi-
tats B) H<1. f. Kihifkirebrn.

'i liuntz: ivesztbelyvaroB uiuiiugrapluiiia. Kcuzthely 1896.

«) KAroly; FQ^rvAmegjre tihrttoete. Siökesfeh^rv^r, 1886. Bd. 1.
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allgemeine (teschicbte des Komitates nebst der Schilderung der kulturellen

und wirthschaftlichen Verhältnisse desselben- Aus dem dem Werke bei-

geschlossenen Verzeichnisse erhellt, dass Verf. sich bemüht hut, die wich-

tigsten Arehive Ar tma» Arbeit auszubeuten. Die folgenden swei Binde

sollen die Qeechickte der einaelnen Gemeinden bringen, und der Terf.

legt wie es scheint auf diesen Theil m in« r Arbeit das lTau}>tgewichL

Auch das Komitat Zala gab ein Gedenkbuch anlösslich des Millennium»

benius, welches Hie ficschichte des Komitat,s ebenfalls berücksichtigt

Von der Monograpliie des Kumitates Tolua liegt der erste Bund vor

aus der Feder des Archaeologen Moriz Wosinszky-). Verf., dessen

Name dnrcb seine Ausgrabungen und Abhandlungen anbaeologisdien und
prttbistorischen Inhalts auch ausserhalb Ungarns bestens bekannt ist, fasst

hier gleichsam die Gesohiohte seiner Ausgrabungen und die Ergebnisse

seiner Forschungen zusammen. Das Werk reicht deragemäiss bis /nm

Keginn iler historischen Zeiten. Die eigentliche (ieschiehte des Komitat s vei-

tasst Emst Kammerer, dieselbe steht leider noch aus. Den Werth der

Arbeit Woabazkys erhöhen die dem Teite beigegebenen Zeiehnongen und
Skixsen, wodurch der eigentliehe arehaeologische Charakter des Werkes

noch mehr hervorleuchtet. Endlich führen wir von den Monographien des

transdanubischen Theiles die Geschichte der Stadt Raal) an. Der

uns V(irliegende Theil führt die Geschichte der Stadt bis zu den Jahren

JH4S/4U-'). Die Zeiten vor diesen Jahren sind kurz, aber sehr gut ge-

zeichnet, besonders die Zeit der Türkenherrschaft und das siebzehnte Jahr»

hundert. Sehr werthvoll ist die Oeaohiohte des 1848/4dger Freiheits-

kampfea; es gibt die Geschichte und Antheil der Stadt an diesem Kampfe.

Besonders werthvoll ist dieser Abschnitt darum, weil eine Auswahl der

wichtigsten Affichen und Maaeranschliige der Stadt Raab aus diesen Jahren

dem Texte in verkleinerter Reproduktion heigegeben ist. Dadurch

sind diese, für die Geschichte solcher Ereignisse ungemein charukte-

listisehen Plakate auch weiteren Kreisen zugiinglich gemacht, denn erhalten

sind solche Affichen, Ftoklamationen etc. heute nur mehr in wenigen

Ezeniplaren.

Damit schliessen wir den transdanubischen Theil Ungars ab. Wenn
wir uns nun dem eisdanubisclien Theil des Landes zuwenden, finden wir

hier spurlichere Ausbeute. Wir können bloss die in deutscher Sprache

erschioiene Arbeit Webtrs anf&hren, die Gesohtehte der Stadt
Leibits^). Aussenlem feierte die hist<Hrische Gesellschaft des Zipser
K u m i t H t s das Millennium durch eine grossere Publikation in drei Blinden^).

Bd. I. gibt ausser der Geschichte der genannten Gesellschaft die Biblio-

graphie der Gesehichtsliteratur »ler Zips un<i die Hr/eit iles Koniitat^^ aus

der Feder Webers respective Münuichs. Letztere Arbeit ist mehr eine

<) Zalavdrmegyei ^vkttnyv. 18d6.

*) Tolna v&rmegye az 6ekort4$1 a honfoglalisig. (Das Komitat Tolmui von
An Urzeit bis zur Landesnahnit i. I tn^lapeht, ISOO.

•) äzuvay: Ujör v^osa. (Die tiiadt Raab). Ibidem, 1896.

*) Gcwchichtc der Stadt Leibite mit BcKni? aaf die Vcrfrang^nheit Zipoen«

und Ungarns. Ke«niark. I8.')fi.

^) A Hxepesmcgyei tört^ueti tiksulat luiiienmumi kiodvuiiyai. (Die MiUennar-
editionen der Zipser historitchen Ucsellschaft Leutaehau, 1895.
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blosse Zusaraimni^telliiug ilcr vei"scbie(lenen uuliiugluirLii Fucten, die sich

auf die Urzeit der Zips bcvaelieu, alä eine arclmuologiüciau Bearboituug der

bisherigen Forscimngeii. Seinen Worth benlxt die Arbat darin, da» die

sttmmtUchem Funde, Aoagrebungen etc., die in der Zip» gemaobt worden
vereinigt sind, Bd. II behandelt die Geschichte dttr an Polen verpfilndeten

XIII Zip-pv Sliidic der Feder Friedrich SvAbys. Die Arbeit fiis.st

auch auf urkuu ilichem Material, leider bloss auf den Lokal-Archiven, ander-

wärt ige Forschungen hat Verf. nicht angestellt. Das ihm zu Gebote

Hteheude Material hat Verf. gründlich ausgenützt, für spfitere Forschungen

ist duroh dieses Werk manch werUiToUer Fingerzeig gegeben. Bd. HI
endlich behandelt die Geschichte der sogenannten zehn Lanzen mit andern

Worten die Geschichte des sogenannten kleinen Komilats. Der Verf. Josef

Ilnidszky befasst sieh iiiclit bb s-^ mit der Geschichte^ sondern auch mit den

socialen, wirlh^iclialtliehtn und kulturellen VerhiUtuissen. Ausserdem gibt

er in einem Anhange die wichtigsten Urkunden und Ausweise. Die lie-

daktion des ganzen Werkes besorgte in nnstergiltiger Weise Kokman
Demkö. In diesem Abschnitt erwlhnen wir noch d&e Monographie der

Stadt Gross-KörOs, welche nach Muster der übrigen ähnlichen Mono-

graphien nicht bloss die Geschichte der Stadt gibt, sondern sämmtliche

J'hasen der Studtentwicklung und Verhältnisse behandelt. Verf. des ge-

schichtlichen Tbeiles ist der Redakteur des Werkes K. Galgöczy^).
Auf kriegsgeschichfliehatt Gebiete f&hren wir zwei Werke an. Das

eine, die ungarische Kriegschronik, bringt in chronologischer Reibe

siimmtliche auf die Kriegsgeschichte Ungarns bezügliche Daten, und wiril

als bequemes Na' h3chlagel>ucb hervorragende Dienste dem Historiker

leisb'n""'). Da-^ zweite ist das Werk Szendrei' s über die kriegsge-
schicbtlichen Denkmäler auf der ungarischen Millennar-
A usstellung-*). Dasselbe bietet die Beschreibung des gesammten auf

der Ansstellnng vereinigten kriegswissenschaiUichen Itaterials. Die fhch-

gemlsse Arbeit wird für immer eine werthTolle Fnndgrabe f&r die Kriegs-

wissenschatl V)leiben. Die hervorragendsten Gegenstände sind anoh in

musterhaften Abbildungen wiederi/e^jeben. I^as Werk er-ehien auch in

deutscher Sprache, so dass es auch ;ni-l;iudischen (ielebitcn /aigSnglich ist.

Von den übrigen hervorragenderen Werken führen wir in erster Limo
das Gedenkbach des ungarischen Cistercienser*Ordena^) an.

Noch selten ist ein Orden so popuISr- geworden, wie der im Jahre 1142
in Ungarn eingeführte Cistercienser-Orden. Die vier Abteien des OrdenSi

die Mutter-Abtei Zircz. Pilis, Pä.-ztü. S/t. Gotthard, sie haben ihren Xainen

mit unv'r'jänL'liclien Duchslalcn in die Geschichte Ungarns ein-ieschricbeu.

Das Geiienkbuch, welches der Orden anlässlich der Landes Milleuuarfeier

mm eigenem Bnhme, der Kation nun Prus heransgab, (tthrt uns nieht

') N.igy-Kürü» väroö inonKfjraphiäja. Budapest, 189G.

^) Mafjyar hadi krönika. (Uiigansche Krie^schronik). Budapest, 1896.

S/>'iifir< i : Ma<,'3ar badtörteurlnu etnli'ki k az c/.rcdt'ves nrszäi?o.s kiälli

ti'iaou. (l ii^'ariHche kriegspi^schiehtliche Deiikiuaii r auf »Icv Laiulee Millt nnai-

AaBBt-elluiiß). Badappst« ISMf;.

*) Eiulekkönyv, mclyef Mn^»-yarori»/,;itj ozereven rennülliisäiiak ihiuepi'-n köz-

rebocüät a hazai cit^i^zterczi read. Üiidapctit, IKiMi. (Gedeiikbucb, anliUtsiich der

Milleonarfeier Ungan» berausgcg. vom ung. Cistercienaer^Oiden).
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nur iVie Vergangenheit, sondern auch das Jetzt des Ordens vor Augeu.

Mit seltener Freigebigkeit beschlosw der Ordenskouvent mit dem Abte

Edmund v. Viyda an der Spitze die Heransgabe des Werkes, daa beredtes

Zeugniss von dem Thun und Wirken der weissen MOnehe ablegt Die

Bedaktion nihte in den Händen des Ordensbistoriographen Remigius

Bekefi, dessen bewährter Feder wir schon eine stattliche Reihe von

Publikationen, besnnilers die Ordensgeschichte aubelantrend. (Die ricschichte

der Abteien v. Pili» und Czikador), verdanken. Au-- si iiu r Feder stammt

auch der erste Abschnitt des Werkes, welcher die üesclücht« des Ordens

von den lltesten Zeiten bis jeütt behandelt Seinem Artikel sehlieaaen

sieb an nnd ergSnsen ihn theilweise die Oeaehiehten der vier Gymnasien
des Ordens in Erlau, Stuhlweiasenburg, Fünfkirchen und Baja von D.

Kassuba, A. WeiTier, D. Inczedy und V. Szency. Diese letztem vier Ar-

tikel, welche gleichsam den geistigen Antheil des Ordens an der Cultur-

gesehichte Ungarns darlegen, ergänzen die Artikel von E. Piszter über

die Ausbildung der ongarllndiBdien Ordensmitglieder, von 0. Szabö über

die ans dem Orden berausgegangMien Schriilsteller, wihrend uns ein Ar-

tikel A. Lövardy^s über die l*bätigkeit des Ordens auf kirchliehem Gelnet

unterrichtet. Endlich werden wir auch in dem Artikel eines anonymen
Verfassers über die wirthschaftliclien Verhältnisse des Ordens belehrt,

speciell lilier den heutigen Stand derselben.

lui Auftrage des ungarischen Kultus- und Unterrichtsministeriums

Terfos&te Finiezy ein Werk über die Vergangenheit und Gegen-
wart der ungarischen Mittelsehulen Ebenfalls eine amtliche

Arbeit ist das Werk über das Hocbschulunteirichtswesen in

Ungarn, welches im Auftrage des genannten Mini^tei iums eine Reihe her-

vorragender Kräfte, besonders Cniversitätditrofessoren. v»'i lassten -). Ebenso

ist ein amtliches Werk die Arbeit Jekelfalussys über Land u u

d

Lente Ungarns, welehes anlftsslich des Millenniums als eigentliehe amt-

liche Gabe ausgegeben wurde'). Ueber die Landee-Hillennar-AussteUung

sind gegenwärtig swei Arbeiten in Torbereitung. Die eine dürfte binnen

kury.er Zeit zu erscheinen anfangen und wird ausschliesslich die histo-

rische Ausstellung umfassen, mit rcirhen Illustrationen ausgestattet. Doch

wird diese Publikation nur in knappen Zügen die Ausstellung behandeln.

Geplant wurde noch ein zweites auf circa lU Bände berechnetes Werk,

welches ganze Ausstellung, sowohl die historische als auch moderne
behandeln soUte, doch ist über das Ersdimnen desselben bis jetzt noch

nichts positiveres bekannt. Endlich führen wir noch die Geschichte
der ungarischen Handel- und Gewerbekammern an. welche

<las heiTorrageudste Werk auf dem Gebiete der Volkswirt hsehattrK lieii

Geschichte Ungarns ist Der vorliegende Band umfasst die äussere

Geschichte der Kammern und bietet in erschöpfender übersichtlicher Weise

') FinAcBj: A magyavorB/ägi köz^piakoIAk nmltja ^« jelene. (Ver^'angenheit
und lic^renwart der un^'iirischcii Mittelscliulen) Hudapcst. SflG.

>) FeUöoktAtiUilg^iMagyarortizugon. (Uüch6chuluDt(>rricht8wet>en inUngaru).
Ibidem, 1896.

^) .li'k. Ifalu^Hv : Az ezredcvcB iiinirYar:lllau> cg nSpe. (Das taimeniitifthrige

ungarische linch und »eine Leute). Uudapest., IHbd.

A magyar kereskedelmi 6s iporkamarik tOrt^nete. Budapest, 1886.
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die iieäubichte dieäer Korporalionen, mit reichem urkundlichen Apparat
ausgestattet. Bd. II welchfir die innere, d. h. die Wirksamkeit dieser

Kammern lun&ssen wird, fehlt nocli rar Zeit.

Nitch erübrigt uns zweier grossnngelegter Werke Erwähnung zu thun,

welche sieb auf die Universität zu Budapest beziehen. Das eine

behau lelt die Geschichte der me li/iuiscUen FacuItÄt unter der Keduktion

des Andreas Hügyes' und gibt sowohl die äussere Geschichte dieser Facultät,

als auch den Stand der medizinischen Wissenschaften sowohl in der Ver-

gangenheit als in der Gegenwart >). Das tweite i$t ein bibliogi aphisebee

Gedenkwerk, und behandelt die literaiische Th&tigkeit der philosophischen

facultUt der Itudape^ter Universität 2), Als bibliographisches Handbuch
ist PS von unschätzbarem Werth und lässt an VoUatftndigkeit and Pünkt-
lichkeit kaum etwas zu wünschen übrig.

liudai»est. A. Aldasy.

Notizen.

Unter dem Titel S t y r i a e a und S 1 y r i a » a , N e u e F o 1 g r . 1
< In»/.

Ulrich Moser 1H'J4 und ISdti) hat J. von Zahn mehrere vor Juiuen iu

verseluedenen Zeitungen und Zeitschriften erschienene Anfisätie aus der

steirischen Fürsten- und Landesgeschichte in Buchform gesammelt heivne-

g('*^a-bi'U. Es ist aber niclit ein blosser Neudruck der Originslaufsfttse son-

dern eine Umarbeitung derselben u. zw. der Art, das^^ entweder an Stelle

ihrer urs]irünglicheu strenger wissenschattlichen Fassung eine »allLfemeiner

verständliche* Darstellung trat, oder dass der Verlasser aus iler üe/e

•einer Kenntnisse der Geschichte Steiermarks Nachträge und damit Vw-
bessemngen oder Erginningen beibringt. Den Beigen erOffiiet der Anf-

/ Wann Steiermark entttand*. Zahn rftumt mit der Fabel auf, daes

Markgraf Ottokar, welcher 105.") oder 1056 von der Stadt Steyer aus die

ol)ere und untere karantanisehe Mmk verwaltete, in den Gebieten, die man
heute Steiermark nennt, dauernd gel'lit l.eii .sei und eine Dynastie daselbst

gegründet habe. Mehr noch als dieser Aufsatz mtcressierl auch ausserhalb

Steiermarks der folgende »Vom angebUohen Turniere und Tode Herzog

Leopolds II. nnd vom Tommelplatse in Gras*. Der Veifasser weist nach»

dass Steiermarks erster Hersog aas dem Hause der Babenbeiger (in der

(lesclil« liie dieses Hauses gewöhnUrli Leopold V. genannt) nicht an den

Folgen eines Sturzes bei einem Turniere >tarb. Auf kulturhisloristhes

(lebiet führt Stummer 3 , Steiermärkische Taulnauicu Die Vertheidiguugs-

massregeln Steiermarks gegen die Tfirkengefi&hr schildert in angenehmer

Weise der vierte Essay »Kreidfeuer* betitelt. Einem »der piwahtTollsten

') I3ml»'kküny%' a. budapi'.sti kir. ina<,'^y. lud. egy< tcm urvoai kar^äk multja

e» jelon^rül. ((i<'deiikl)uch üb^-r Vergaiiiri nlifit und Gegenwart der mediciniscben

Facultät der kün. iiiij^'. Univ. x.u llndapest). Budapest, 18!)(i.

Horviith: A liudapesti k. ui. t. egyet*»!« bölcHeHzeii kattluak irodalmi

munkiMlIga )780-189&. Budapest, 1886.
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Ull i ! l/eii(]st( ]i Wt ike der Profanarclutectur in Oe^tei itich"^ Ist Nummer 6

j^ewidmet »Ueiier den angeblichen .Herzogsbof zu Urutk a. d. Mar*. lu

die 4<'irisfhe Adelsgeschichte führen die sStUndereihen*. lu frischer und

nniuutliiger Weise zeigt v. Zahn unter dem Titel »Wähche Gäste*, wie

sich italienischer EinÜuss und itulienischeä Wesen in Steiermark Geltung

verscfaafft haben. »Ana Wolfs Andreas von Steinaeli Familienehxonik* Inetet

die (beschichte eines einzelneu Adelshauses. Bisher angedruckt sind die

Nachrichten über Cordula von Prank ( ,>Eine steirische Landedelirau*). Das
ansprechen' Iste Geschichtsbild ist Au-, Abhandlung »Unter uns*; in anzie-

hender Förm werden die ubstussciiden Sitten und Gebräuche des steirischeu

Adels >eit dem 17. Jahrhundert bis um die Mitte des achtzehnten ge-

schildert. — IMe »Nene Folge* führt ans in ihrem ersten Anfsatze nach

Frianl n. cw. in die steierischen Enclaven Bagogna» Spilimbergo und Por-

denone. Mit der Darstellung »Was man von Steiermark im Mittelalter

erzKhlte« betreten wir wieder heimatlichen Boden und verbleiben auf dem-

selben nun durch das ganze Buch, ausgenommen diu Blätter, welche dem
in Steiermark geborenen üimer Bürger Martin Zeiller gewidmet sind.

Wir erhalten wichtige Aarschlüsse über die Adels-» Piftdicate* mancher

Familien, Uber die Sicherheitsssttstilnde (»Landprofossen*), über die Bnch-

drackerkunst spedell in Graz, über das Entstehen der so vielfach über-

schtttzten »Gülthöfe* und über » Gnadengabeu * zur Zeit der Blüte des

Converfitctii lium>. Ein beson 1er- dankenswerthes ('a])itel für alle, die sieh

mit Tuiiugrapiiie ix -seliäfiigen, ist das über » Spiulstätteu • und der letzte

Aufsatz »Ein Edelhof*. A. St.

(Frittlana.) Das onermfldliche Haupt der friaulischen Historiker

V. Joppi begleitet eine hübsche Monographie (11 casteUo Ii Mo-
ruzzo ed i snoi sitrnori Udine 1895) über das Schlosa und den Ort

Moruzzo mit sorgfältigen Regesten zur Geschichte der Herren von Moruzzo,

der kirchlichen und weltlichen Verwaltung and Zustände des Ortes ^dic

serri di masnada dürfen freUioh nieht wie p. 86 ala gente nata mk maso
gedeatet werden); 48 der wichtigeren Doeomemte des 13.—15. Jahrbim-
It rts sind im Anhange in trefflicher Welse publirirt* Darunter mögen eine

Anzahl von Kauf- und Theilungsurkunden I.oibfiüTf'ner, ein notarielles Ver-

sprechen sich des Würfelspieles zu entiiaiten (ur. 4 2), ein Weistum von

i;ir)3 über Btlichten und liechte der Gemeinde Moruzzo (nr. 3 >) und diö

Statuten dieser Gommnne von 1474 (nr. 4h) hervorgehoben weiden.

Eine Monographie fiber Gnecello II. Grafen von Prata, den Parteigänger

Ezzelins, welche Degani in den Schriften der Akademie zu Udine ver-

öffentlicht hat (G u e c e 1 1 o <1 i P r a t a, memoria di Ernesto Degani, Atti

dell' Academia, Serie II, vol. 'J, aurli separat Udine 1S95) kann trotz des

Fleisses, mit welcher die Friaulischen Documeute gesammelt und zum Th.

im Anhang gedruckt sind, nicht betriedigen, da die wichtigsten Erschei-

nungen der nenem Literatur wie Fickers Forschungen aar itaL Beiehs-

nnd Bechtsgesohichte, dessen Nenansgabe der Böhmerschen Regesten Y. etc.

unbenutzt blieben. — P. 0. Carrori hat schon seit geraumer Z^t seine

Studien dem Archiv und d^r GH^cliuhie der Herren von Spi!iml>ergo ge-
widmet. Auch im ali^eiauleueu Jahr hat er wieder eine Reihe von Arbeiten

publizirt, welche Vor- oder Injsser gesagt Nebenarbeiten zu dem von ihm
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geplanten Cod. dipl. Spilimbergensis zu sein scheinen. Eine sulche bat er im

dritten Band der Miscelianea, welche die Deputiizione Veneta di Storia

patria veröffentlicht, unter dem Titel Spilimbergensia documenta
ab a. 1200— 1420 (auch separat Venedig 1895) herausgegeben, d. k ?or-

liLofige Kegesten der Spilimb. ürkanden seit 1248; filr Osteir. Geaeliicbte

am interessantesten sind einige Docnmente über die Beziehungen der Spi-

lini1)ergo zu Rudolf IV., so die Lehensaufsago mehrerer Schlösser durch

Walterperdoldo; eint» Urk. II. LeopoMs }3S'3 strht p. 23; nicht unin-

teressant ist, dass 1345 der Herzog von Oesteneii li SfiDem Hauptmann in

Pürdenone deutsch üciireibt; der ^ame ist bei Carreri uiclit genannt, dessen

Begesten llberhanpt niebt allen billigen Aaforderongen entsprachen. —
Auch wn Venseiclüiis der Eigen- nnd Lehenagfiter und -Oerechfsame des

Johann von Zuccola, Herren von Spilimbergo, aus dem Ende des 13. Jahr-

hunderts, welches Carreri im Arclit t)<,nafo Trie.-tino (Nuova seria 20, fasc. l)

veröffentlicht, hat ein etwas iiieiir locaies Interesse, weil die Zuccola

auch Lehen im Görzisciien besassen und noch mehr, weil darin der

deutsche Einiluss auf FHanl besonders lebhaft zu Tage tritt: da ist von

garictum (Oerieht) nnd Yoa star (Getreidemass) die Bede, dn treffen wir

einen Puocher iu Udine. einen Vridangus, einen GuntirusciaB n. 8. ir.

Der Einkünfterodel bildet nach dieser Seite eine gute Ergänzung zu den

inft ressanten Ausführungen, die wir v, Zahn über diesen Gegenstand ver-

daiiUsn. Nur Schade, dnss ein f^'enngender Coniment-ar hier fehlt nnd Hass die

Ivliiionsweise Caneris noch jene vorsintflutliche ist, von weicher ein Theil

der Italiener» wie es scheint, um keinen Fteis lassen will — Die Be-
gesti Friulaniy welche Carreri als Separatabdruek ans den Pa^e
Friulane (Udine Del Biaaeo) 1895 in Buchform erscheinen Hess, enthalten

ebenfalls allerlei interessantes aus dem Archiv von Spilimberfro, so üVter

die I?e/.iehungen der Görzcr zn Friaul; eine Urkunde von 12'.>4 Apr. 20

be/ielii sich auf die Gefangennahme der ungarischen Prälaten von Stuhlweissen-

burg, Gran und TxanssiWania durch die Herren t. Ragogna; ein Heirats-

vertrag swischen den Ragogna nnd Sqnana Ton 1345 seheint cultorhistorisch

interessant an sdn. Die iUteste ürlniade ist Ton 1005. B. 0.

La Faculte de Theolofjie ile Paris et ses docteurs les

plus cel«'»bres par 1' abV>e C. Feret. Moyen-age. 3 vols. Paris 1894

bis 189G. 8^. Die bisher erschienenen drei Bände des umfangreichen Werkes

föhren Ton den Anftngen der Pariser UniversitSt» welche sich ans den

schon im 12. Jhdt. höchst blühenden Schulen der Hauptstadt entwickelt

hat, bis gegen Bude des 14- Jhdts. Je lev Band gliedert sich in zwei

Tiieilc, von denen der erste die eigentliche Gescliithte der theologischen

Facultiit umfasst, Organisation, Unterrichtsmethode umi Prüfungswesen, die

einzelnen Collegien und endlich den Antheil, welchen die Facultüt als

solche an allen wiehtigen theologischen und kirchanpolitischen Fragen der

Zeit nahm. Der zweite Theil bietet eine literarische Ueberaicht» die sich

in eingehender Weise über das Leben und die Schriften der hervorragen-

deren Mitglieder »1* r l'iK ultiit v<'r1n-('itet. welche an df'rselben eniweiler als

liehrer »^'ewirkt oder als Srhüler iiire Stmlien gemacht hatt*:n. Der Ver-

fasser hat unstreitig mit grossem Fleis.s das enorme theils gedruckte, iheils

hsmdschrirtliche Material, welches für seine Arbeit in Betracht kam, durch*
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l"or.SL'ht un<l so jedentulls einen iljinkenswertben Beitrag für die Geschirlito

einer liohen Schule geliefert, die wie keine andere auf die EutwickeLung

des geistigen LebeiM in Baropa wVlumid das Ifittekltan Snfltiss nahm.

Bbenao gewiss Ist aber auch, dasa viele seiner Aa&tellimgen der Kritik

nicht standzuhalten vermögen und dass manche Irrthünier, die seit Du
KcuHny's Zeiten sich fortgeerbt haben, auch hier wiedui vorgebracht

werden. Fioiüch können mit Bücksicht auf die Massonhattigkcit des

Stoffes die IJerichtigungen nur von der Einzelforschung ausgehen und t;oll

darum dem Werke die Anerkennung, die jeder ehrlichen Arbeit gebührt,

niebt Tsssagt werden. A. B.

Jahresbericht über die Herausgabe der Mouumeuta
Germauiae historica.

Die 23. Plenerversammlung der Centraldirection der Mon. Germ. wur<lf

YOm 5. bis 7. April 1S97 in Berlin abgelialten. Anwesend waren Prof.

Bi*esslau aus Stra.ssl)urg, Prof, Dove aus München, CJeheimerath lUiiiimler

als Vursit/ender, Prof. Hoider-Egger, Prof. Mommsun, Prof. Miihibacher

aus Wien, Prof. Scheffer-Boichorst und Geheimerath Waltenbaeh. Za neuen

Mitgliedern der Oentraldireclion worden Prot Zewner und Priiratdocent

Dr. Traube in München geiriüilti.

Im Laufe des Jahres 1896/97 erschienen: in der Abtheilung

Auetores antiquis simi: Chronica minora saec. IV. V. VI. ed.

Th. Mommsen III, 3 (= A. a. VlJi, 3); in der Abtheilung Script ores:

Scripte res XXX, I, Folioauagabe, Scriptores rerum Merovin-
gicarnm ed. firoaeb III; in der Abtheilnng Leges: Constitntiones
et acta pablioa unpentorom et regom ed. G^hwalm II ; in der Abtheilnng

Antiquitates: Poetae latini aevi Carolini III, 2, 2 (Sdüuss des

3, Bandes) ed. Traube.

In der Snnmilung der Au clor es antiquis simi sind die kieinereu

Chroniken ^um Abschluss gelaugt. Das von Dr. Lucas entworfene Register

über alle 3 Blinde wird im nilobsten Sommer gedmckt werden. Dor von

Mommsen bearbeitete Älteste TbeU des über pontifiealis bis 715 winl mit

dem Ende des Jahres seiner yollendung entgegengehen. Er soll den

Anfang einer l esonderen Uuterabtheilung von Quellen snr Papatgescbicbte

(Gesta ponliticnui liomanorum) bilden.

In der Haihe der Scriptores konnte der i. Band der Meiowingi-

schen Oeschichtscbreiber auagegeben werden, der nach einer Amahl ftlteror

Heiligenleben die fränkischen nebst euiigen bnrgimdischen und west-

gothischen bis znm Aasgange des c. Jidirh. enthtllt und nicht nur kritisch

gereinigte Texte, sondern auch eindringende Untersuchungen über die?c

viel umstrittenen Denkrattler bringt. Unter denen, welche dem Heraus-

geher ihre Unterstützung lieben, ist besonders auch P. Fidel Fita in

Madrid i\x neuneu.

Der 3. Bd. der Schriften snm Investitarstreit dfirfte etwa

bis PiiiigsteD vollendet werden. Nach Qerhoh and einigen anderen auf
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die IßxehenfliMiltiiiig onter Friedrich L beaflgliciieii Stfiekeii bietet er eine

grossere ZaU Ton Naclitrttgeii, beaonders auch sa der Streitfrage Aber die

Priesterehe und die PriestersOhiie, und es haben aueh so manche Gedichte

Aufnahme gefunden, in denen sich die Stimmungen der Zeitgenossen

am lebhaftesten abspiegeln. Au&sser Ür. Sackur liut sich uauientlich Dr. .

U. Böhmer als Mitarbeiter um diese Partie verciieut gemacht, wie ihm
auch das Repster des Bandes ühortragen ist. Bei den mehr&ch nach

England hinübenreiehenden Beziehnngen der Sehrifben war die Unter-

iltützung Prof. Liebermanns hierselbst sehr wertbvoll, währen<l Prof, Heigel

in Miinclieii durch seine Beihilfe zur Wiederauftindung der Termissten Hs.

des Wido von Fermru sicli ein grosses VerJiunät erwarb.

Bei dem 30. und letzten Foliobande der Scriptores hat tlei' Her-

ausgeber Prof. Holder-Egger es zweckmässig erachtet, die erste Hälfte

vorläufig allein aoSKOgeben, indem das Begbter der zweiten vorbdialten

bleibt. Ausser ihm selbst haben Sackor, Dieterich und Böhmer daran

mitgewirkt. In engem Zusammenhange mit den thüringischen Geschieht»-

quellen, deren kritiseh überaus schwierige Herstellung die wiclitigste Auf-

gabe dieses Bandes bildete, steht die von Holder-Egger veranstaltete Hand-

ausgabe der Monumeuta Krphesfurtensia, diu auch diu älteren Erfurter

Annalen in yerbosserter Gestalt bringen soU. IHe nreita Hälfte des

30. Bandes wird die Nachtrüge fUr die Zeit der sächsischen und nament-

lich der frilnkisc'hen Kaiser bringen. Gleichzeitig aber befinden sich die

itiil'Piiisclien Chroniken des staufischen ZeitnlteiN in weiterer Yorbereiiung

durcli flen neuen Mitarbeiter Dr. Eberhard, liiiii^re Beitrüge, die Faven-

tiner Chroniken des Tolosanus und Petrus Cantiuelli, lieferte auch Dr.

Simonfeld in München. Ffir eine Handausgabe des frflher mit unter dem
Namen Ekkehard gehenden fVatolf hat Prof. Bresslan seine Vorstadien

fortgesetst

Von dem 3. Bande der deutschen Chroniken, den Werken Eni-

kels, die mit Einschluss des Oesterreichichen Landbuehes vollständig ge-

druckt sind, wird Einleitung und liegi.ster durch Prot. Strauch in Halle

in 'iiesern Jahre nachfolgen. Für den 6. Band gedenkt Prof. Seemüller die

Chronik Hagens demnächst zum AbscUoss an bringen. Für die Samm-
long der historischen Lieder und Sprüche unternahm Dr. Mejer eine For-

schungsreise an den Oberrhein und nach Württemberg.

In der Abtheilung Leges, bei welcher Dr. Wermingboff als Mit-

arlieiter eingetreten ist, stellte es sich als das dringendste Bedürfnis

heraus, den von Dr. ivrause unvollendet liinterlasseuen 2. Bd. der Capi-

tolarien zu Ende zu fähren. Die Tbutigkeit von Prof. Zeumer wurde

hiedoroh so stark in Ansprmdi genommen, dass der Druck der grossen

Ausgabe der Westgothischen Gesetze eine Verzögerung erleiden musste.

I*rof. V. Schwind in Innsbruck wird im nächsttn Herbst die Reise

nach Italien für die neue Ausgabe des bairischen \'üiksreohtes antreten,

für welche er bisher nur bairische und österreichische Handschriften ver-

gUcben hat. Für die schon durch Prof. Hübner eingeleitete Sanunlnng

der f^ibikischen und langobardischen Gerichtsorkunden (pladta) wurde als

neue EniÜ Alfons Müller gewonnen. Dr. Werminghoff hat ftune Ersft

nebenher den karolingischen Synoden gewidmet.

Für die Constitutiones et acta publica imperatorum ist
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Dr. Hchwalm an die Suminlung des »ehr zer^itreuten Stoffes zum 3. Bd.

gegiingen, wofftr er nainentlich im vorigon Sommer durch «neu Aufent-

bttlt in M&D^en, dem «aok wichtige Fände iür dae 13. Jahrii. Yerdankt

Warden, wesentlich vorgearbeitet hat.

In der Abtheilung Diplom ata hat Prof". IJresslau, unterstützt von

ilcn Mitarbeitern Bloch und Meyer, den Druck der Urkunden Heinrich'ti II.

lungtiaui doch stetig lurtge:5etzt.

Für die Ton Ftof. Mühlhaober za beurbeitenden Saroliugeruikimdw

hat Bein Mitarbeiter Dr. Dopacb, nadidem er im Frflhling 1896 Venedig

und Friaul besncht hatte, im Sommer eine grosse und an neuen Ergeb-

nissen reiche Reise nach England, den Niederlanden, Belgien und Nord-

trankreich unternommen. Zur Vervollständigung dieser umfassenden Vor-

studien bleibt demnach nur noch Südfrankreich und das nördliche Spanien

übrig, wohin Dr. Dopsch bereits unterwegs isU Für einige deutsche Ar-

chive wurden seine Forschungen durch den früheren Mitarbeiter, Prof.

Tangl in Marburg, ergäti/t. Der Tlilfsarbeiter Max Sdiedy in Wien wurde
beauftragt, die Reichsregisterbücher des 15. und IG. Jahrb. zur Fost-

btellung der inserierten älteren Königäurkunden durchzusehen, doch war

die Ausbeute keine sehr reichhaltige.

In der Abtheilung Epistolae soll der Druck des 2. Bd. des Re-

gistrum Gregorii auf Grund der von Dr. Wenger gelieferten Torarbeiten

und mit Beihilfe desselbeut nKehstens wieder aufgenommen werden. Von

dem 5. Bande der Briefe sind zwar umfangreiche Partien vollendet, doch
wurde der Absi liliiss dadurch verzögert, dass der MitarV>eiter, Dr. Ihinipe,

lilngere Zeit mit den Früchten seiner englischen Keij^e be.schät'tigt war und

in die^em Frühling abermals nach Paris entsendet wurde. Zu jenen ge-

hörte eine flandschrift der Briefsammluug des Bicardus de Pofis ans Darhain,

welche von Hampe und Dr. Schaue hierselbst abgeschrieben wurde.

In der Abtheilung Antiquitäten forderte Prof. Heraberg-FrJinkel

in Ozernowitz die Krliiutening der z.ililreichen Namen geistlicher Würden-
träger in den 8alzi)urKi'r Tu ItcnVtü. hern durch Studien auf <len Archiven

von Wien, Graz, Klageniurt, Saklmrg, München. Mit Hilfe des Dr. Vancsa

in Wien hofft derselbe in nftchster Zeit zum Druck des Registern schreiten

zu können. Für die Bearbeitung der weiteren burischen Todtenbüeher

sind einleitende Schritte geschehen.

Der von Dr. Traube herausgegebene 3. Bd. der karolingischen Dichter

erreichte nunmehr seinen Ab->chluss mit den Werken ile^ .Johannes Scotus

und anlerer irischer Dichter, des Milo von St, Ainaud und «les Mönch<'.s

Gotächulk. An dem Register betheiligte äich Dr. Neff in München. Der

Druck des 4. Bandes, der Dr. t. Wtnterfeld übertragen ist» hat begonnen.

Fünfzehnte Fienarsitsung der Badiaclieu Histori-

aehen Kommission.

Die Plenarsitzung fand am 19. und 20. Oktober 1896 statt. An-
we.send waren die ord. Mitglieder Erdmannsdörfier und Sehröder aus

Ueidelbexg, t. Simeon aus Freibuxg, v. Weech, Wagner, Obser und Krieger
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aus Karlsruhe, Wieguiid aus Strasslnxrg und lUicher hus Leipzig, fernur

die ausseror.l. Mit'jliedcr Maurer aus Mannheim and Wille aus HeidellH-r-'.

Die Verdumiuiuug ehrte das Andenken ihreä am lü. Februar d. J.

Yerstorbenen Vontaitdes Geh. Hofrat Professor Dr. Winkelmann, dessen

taingebeiidar, treiur und erfolgreieher Wirksanikmt, «noh wihreiid der
letzten sechs Jahre, in welchen seine schweren, mit bewanderaagswfirdigar
Geduld getragenen Ivciden ihn verhinderten, den Plenarsitzungen beizu-

A'obnen, der Vorsitzende Geh. Rat v. Weech warme Worte dankbarer An-
erkenneng wilmete. inilem sie -icli von ihren Sitzen erhob.

Veröffeutlichuugeu der Kommission im Jahre 1895/96 sind:

Cartellieri, A., Eagesten mr OeBchiehte dw Bisdittfe Toa KonslMut
n. Band 2. u. 3. LiefiBniiig.

Obser, IL, P^tiadie Korreapondem Karl Friadrioha yon Bad»
lY. Band.

Kindler von Knobloch, J., Oberbadiscbes Geacblechterbucb

I. Band, 5. Lieferung.

Zeitschrift fllr dia Qaadhichte des (UbaabtäaM. Nena Folge.

XL Band, nebst den Kittsüimgen der Badisehen Hiafairisdiett Kmmnis-
Bion Nr. 18.

Budisehe N e u j ah r s b 1 U 1 1 o r. Sechstes Blatt isor». Fester.
K., Markgraf Bernhard I. und die Antango des bndischen ferritorialstaat^js.

I. Mittelalterliche Quellen- insbesondere iiegesten werke.

Von dem durch Archivaassessor Dr. Cartellieri bearbeiteten

II. Bande der Begesten snr Geschichte der Bischöfe tob
Konstanz (bis 1384) wird 1897 keine nene Lieferung aasgegeben

werden, du die Vorarbeiten fiir diesen Abschnitt erat im Laofe des Jahres

xom Abschluss gebracht werden können.

Der Itearbeitcr der Regesten der Markgrafen von Baden
und Hachberg, Dr. Fester, seit Oktober d. Ja. ausseronl. Professor

der Geschichte in Evlsngen, sieht sich durch diese Bsmfang verhindert,

die Sddussüefening des 1 Bsades Ins su dem daAr in Aussicht genom-
menen Zeitpunkt zum Abschluss su bringen; doch ist zu erwarten, dass

di<> Kinl'-if niiLr, '^nwie dti'- »eiir nnifanu'roiche Bcgistcr im Laufc dos Jahrcs

iti97 werden vollendet werden können.

Prof. Dr. Schulte ist durch seine Heruiung nach Breslau veranlasst,

die wiaseoschafOnshe Leitung der beabsichtigten Beaarbeitang eines m. Bandes

der »Quellen und Forschungen sur Geschichte der Abtei
Beichenan*, weicher eine Geschichte «ler Besitzungen dieses Klosters

geben soll, nicht weiter t'ortzuföhron : doeh wies er auf den in seiner

Arbeit: »Ueber Freihenrliche Klöster in Baden* entwickelten Plan hin,

nach dem Muster der Ausgalie der Ada-Handschrift eine in etwa zehn

selbstilndige Abschnitte zerfimende Geschichte der Reichenau bearbeiten su
lassen. IHe Kommission nshm tqu dieser Anregung dankbar Kenntnis,

konnte jedoch vorläufig su einem so weit aussehenden Plane noch nicht

Stellung nehmen.
Von der frü n 1< i s c Ii e n Abteilung der Oberrheinischen Stadt-

roebte befindet Mch das von tieh. Hofrat Schröder bear\)eitete III. Heft

unter der Presse. Da8sell>e enthält nebst einem Nachtrag die Stadt.rechte

von Laude, BaHenberg, Krantheim, Amofbach, Walldtm, Buchen, KtUs-
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lieim und Tauberbischofsheim. Tu der schwäbischen AbLheiluu^ ist,

nachfleni Prof. Dr. Cohn in Zürich ausgedchieden ist, dessen Msht-riger

Mitail'eiter Dr. Hoppeler in Winterthur allein mit den Stadtreuhts-

qutiUeu von Ueberlingen und Dr. Beyerle in Woli'ach mit einer Ausgabe

der Konstanzer Stadtreehtsqellen beadb&ftigt. Betrefib der elsllssisclieii

AMheilnng ist naeh Mitteilung Wiegands zu erwarten, daas auch dieses

Unternehmen bald endgültige Gestaltung erhalten werde.

Für die Sammlung von Urkunden und AktenstücVen v.u.

Geschichte des II aud eis Verkehrs der oberitulienisclieu

Städte mit den Stadieu des Oberrheins im Mittelalter hat

Fkof. Ur. Sehulte im Ittn und im August 1896 eine Beihe von italie-

nisdien ArduTen, anf der BOekimse andi Jasrnm und Neochatel besacht

und eine reiche Ausbeute gewonnen. Er hofft das Werk der nftohsten

Plenarsitzung im Druck vorlegen zu kimnen.

II. Quellenpub likatiouon zur neueren Geschichte.
Von der Politischen Korrespondenz Karl Friedrichs von

Baden bereitet Archivrat Obser den Druck des V. (Schlu8s-)Baodes Tor,

weleher 189S ausgegeben werden soll. Dieser wird bis 1806 reichen and
nicht nur unsere Kenntnis der badischen Geschichte fordern, soudt-m auch

wichtige neue Aufschlüsse über die JBntwieklang der enropftischen Verhält-

nisse von 1804-— bringen.

Für die Bearl>uilung der Korrespondon /. des Fürsiabtes
Martin Gerbert von St. Blasien hat Dr. Hauck mit der Bear-

beitung des bisher geeanunelten Briefwecbseb begonnen. Auf setner ita^

lieniteben Belse hat Geh. Rat v. Weech in Bologna die Korrespondenz

Gerbertd mit Joh. Chzys. ^hx>mbelH mit und dem Mu>ikgclehrten P. Gian

Battistu Martini eingesehen und kopieren lasten. £s steht zu hoffen, dass

der Druck im Jahre 1898 beginnen kann.

Die Bearbeitung der Nuutiaturberichte aus der Zeit vor
Ausbruch d^s orleanischen Krieges hat Di*. Immich foi-tgesetzt.

Im Laufe derselben ergab sieh die Kotwendigkeit» weitere Materialien aus

Wien, Paris und München heran/u/iehen. Während eine» vierwüchent-

licheu Aufenthalte in München konnte Dr. Iramich den PfJilzischen Akten

«•ine grosse Zahl wichtiger Ergänzungen entnehmen. Sehr empHn«lliche

Lücken in den früher im Vatik. Archiv in Kom gemachten Abschrilten

wurden durch die reichen Materialien, wenigstens zum giüssteu Teile,

ausgelullt, welche Geb. Bat t. Weech wtthzend seines Anfimthaltes in

Italien, in Modena, Bologna und in Rom selbst zugSnglidi su machen
ennoehte. Der Druck wird im Frfil^ahr 1897 beginnen.

III. Bearbeitungen.
Die 4. Liel'ening des duixii .\rciiivrat Krieger bearlieiteten Topo-

graphischen Wörterbuches de.s Grossherzogtuni.s Baden l»e-

findet sich unter der Presse, die 6. (Schluss-) Liderung wird 1897 er-

scheinen.

Von dem Oberbadischen Qeschlechterbuch, bearb. durch

Ol>erstIieutenant a. D. Kind 1er von K'noblocli, wird 1S'.)7 mit der

.5. und ('). Lieferung der 1. Dand /.um Al^seliiuss kommen. Für seine

Arbeit hat Herr von Kiiobloch im Sommer d. Js. längere Zeit in den

Wiener ArcbiTcn Studien gemacht.
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Prof. Dr. Gotheiu iu liuuii isl mit der Ausarbeitung de^ II. Baudes

der WirtschaftsgeBchichte des Schwarzwalilee und .'an«

grenzenden Landeehaften besohftfRgt und stellt in Anssiebi, dass

er <las Manuskript der nächsten Plunaräitzong vorl^n werde.

Dr. A. lliissger in Stuttgart hat versprochen, <lie Studien üh -r ilie

Herkuütt der r(»in a ui sehen Einwanderung iu Baden in den
Jahren 1685 ff., welche in der Zeitschr. t. Gesch. d. Oberrh. zum Ab-
druck kommen solU im nächsten Jahre zu vollenden.

Dr. fnm Eulenbnrg in Berlin wird fortfahren f&r seine berOl-
kerungsstatistische Arbeit das sehr zerstreute Katerial zu sammeln
und zu diesem Zwecke eine archivalische Reise im Sommer 1 897 unternehmen.

Dr. Freiherr Eriist Lang wert h von Simraern in Murburg ist

mit der Au^<arbeilung der G e .s c h i c h t e <1 e s s c h w ii b i c h e n Kreises
vom westphälischeu Frieden bis zum Jahre l!SU6 beschiiitigt.

Dr. Theodor Ludwig hat mit den Vorarbeiten sor' Qesehiehte
der badiseben Verwaltung von 1803—-1818 begonnen. Als Vor-

arbeit ist seine im Jahre 1896 erschienene Schrift »Der Badisehe Bauer
im 18. Jaluhundert ' vu betrachten.

Die Arbeit für < lie Sammlung -It- r Siegel u n d W a p p e n der
badiächen Gemeinden wurde lortgesetzt, doch hat man sich schlüssig

gemacht, swar die Zeichnungen derselben auch ftnierhin anfertigen sn
lassen, Torerst aber von der Herausgabe des sehr nmfsngreichen Katerisls

Umgang zu nehmeUi da eine grosse Zahl von Gemeinden keine Siegel

besitzt. Dagegen wurde beschlossen, die Siegel der sttmmtlichen (lir>)

budisehen Städte zu sammeln und deren Verüffentlichung vorzubereiten.

Mit dieser Arbeit wird der Zeichner Fritz Held zunächst beschäftigt sein,

der im laufenden Jahre für 2 2 Gemeinden neue Wappen bezw. Siegel

entworfen hat
rV. Ordnung und Verzeichnung der Archive der Ge-

meinden, Pfarreien u. s. f. Auch im Jahre 1896 haben die Pfleger

der Koniniission unter Leitung der Obeipfleger Prof. Dr. Rod er, Archivint

Dr. Krieger. Tief. Maurer und Prof". Dr. Wille eine Reihe von Archiven

verzeichnet. Eingehender Bericht über diese Tlmtigkeit, sowie das Ver-

adehnis der Pfleger wird in Nr. 19 der »Mittmlungen der Bsd. Histor.

Kommission« veirOffentlidit.

V. Periidische Publikationen, Mit dem Schluss des XI. Bandes
dt-r Neuen Folge der Zeitschrift für die Geschichte des Ober-
rin ins (der ganzen Reihe fiO. Band) hat Prof. ür. Schulte die Redak-

tion niedergelegt. An seine Stelle treten durch Wahl der Kommission als

Bedakteue von XII. Band an Archivrat Dr. Obs er in Karismhe und
Archivdirektor Prol Dr. Wiegend in Strassburg.

Das Neujahrsblatt für 1897, von Prof. Dr. Wille »Bruchsal.

Bilder aus einem geistlichen Staate des is. Jahrhundei'ts* befindet sich

unter ler Presse. Das Neujahrsblatt für 1S98 hat Geh. Rat v. Weech
ülternomiiieu. Gegenstand desselben wird die Reise sein, welche der spä-

tere Kardinal Garampi 1764 als Uditoru deä Nuntius in der Schweiz,

Housiguore OdJi, nach Frankfurt zur Wahl Josephs II. und von da durch

Westdentschlsnd unternahm.
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